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I. LANDTAG

TÄTIGKEITSBERICHT

Landtagspräsident: Albert Frick
Landtagssekretär: Josef Hilti

Die Tätigkeit des Landtags im Jahre 2021

Aufgrund von Art. 62 der Verfassung vom 5. Oktober 1921 
hat die Regierung dem Landtag alljährlich einen Rechen
schaftsbericht über die gesamte Staatsverwaltung zu er
statten. Ähnlich wie in den Vorjahren wird anlässlich dieser 
Publikation die Öffentlichkeit über die Tätigkeit des Land
tags im Berichtsjahr informiert.

Landtagswahlen 2021

Die Landtagswahlen für die Legislaturperiode 2021 bis 
2025 fanden am 7. Februar 2021 statt. Die Fortschritt-
liche Bürgerpartei (FBP; +1 Sitz) und die Vaterländische 
Union (VU; +2 Sitze) kamen jeweils auf 10 Sitze. Die 
Freie Liste (FL) behielt ihre 3 Sitze, während die Spal-
tung der Unabhängigen (DU) bzw. der Demokraten pro 
Liechtenstein (DpL) ihre Spuren hinterliess. Die DU ver-
passte den erneuten Einzug in den Landtag deutlich, die 
DpL erreichte 2 Sitze und verpasste somit die Fraktions-
stärke. Somit gibt es in der aktuellen Legislaturperiode 
3 Fraktionen und eine Wählergruppe im Landtag. Die 
Stimmbeteiligung lag bei 78.0 % (2017 77.8 %, 2013 
79.8 %), davon stimmten 97.3 % per Briefwahl ab. Der 
Anteil Frauen im Parlament stieg erfreulicherweise im 
Vergleich zu 2017 markant von 3 auf 7 Sitze.

 2017 2021
FBP: 9 Sitze 10 Sitze (+1)
VU: 8 Sitze 10 Sitze (+2)
FL: 3 Sitze 3 Sitze (+ / –0)
DpL: 0 Sitze 2 Sitze (+2) 

Wie schon in den Legislaturperioden zuvor hat Liechten-
stein auch jetzt wieder eine Koalitionsregierung (VU 
und FBP), angeführt vom neuen Regierungschef Da-
niel Risch (VU). Anlässlich der Eröffnungssitzung am 
25.  März 2021 wurde Albert Frick (FBP) erneut zum 
Landtagspräsidenten gewählt. Seine Stellvertreterin 
und somit Landtagsvizepräsidentin ist weiterhin Gunilla 
Marxer-Kranz (VU).

Plenarsitzungen

Noch in alter Besetzung gab es am 29.  Januar 2021 
eine Sondersitzung des Landtags, um das aufgrund der 
andauernden Covid-19-Pandemie notwendige Mass-
nahmenpaket 4.0 zu genehmigen. Der neu gewählte 
Landtag tagte dann nach der Eröffnungssitzung mit 
Thronrede vom 25. März im Berichtsjahr an insgesamt 
18 Sitzungstagen während rund 151 Stunden und be-
riet dabei über Gesetzesvorlagen, Finanzbeschlüsse, 

internationale Übereinkommen etc. (Vorjahr 22 
Sitzungstage, ca. 187 Stunden). Zudem fand am 26. Ok-
tober 2021 zum 100-jährigen Jubiläum der Verfassung 
im Beisein S.D. Erbprinz Alois in würdigem Rahmen eine 
Festsitzung statt. Die erste ordentliche Arbeitssitzung 
begann am 5. Mai, die letzte der Legislatur inklusive for-
meller Schliessung des Landtags endete am 3. Dezem-
ber. Die durchschnittliche Dauer eines Sitzungstages 
betrug im Berichtsjahr rund 8.5 Stunden. Im Jahr 2021 
wurden 166 Landtagsbeschlüsse ausgefertigt (Vorjahr 
176). 46 Gesetzesvorlagen wurden vom Landtag im An-
schluss an die 2. Lesung erlassen (Vorjahr 86). Zudem 
behandelte der Landtag 14 Finanzvorlagen und 35 
Wahlgeschäfte. Des Weiteren wurden 28 Berichte (z. B. 
Hochbautenbericht, Verkehrsinfrastrukturbericht oder 
Bericht über die Justizpflege des Landgerichtes und des 
Obergerichtes) und diverse mündliche Informationen 
der Regierung zur Kenntnis genommen. Der Landtag 
hatte sich im Berichtsjahr 11-mal mit aussenpolitischen 
Vorlagen zu befassen, dazu debattierte er über perio-
dische Standardtraktanden, wie beispielsweise den 
Rechenschaftsbericht in der Juni-Sitzung oder den 
Landesvoranschlag in der November-Sitzung. Diese 
beiden Themenkreise, zum einen die Finanzhoheit, zum 
anderen die Kontrolle der Staatsverwaltung, gehören 
verfassungsgemäss zu den bedeutendsten Aufgaben 
des Parlaments überhaupt. Während des Berichtsjahres 
wurden 6 Einbürgerungsgesuche (Vorjahr 8) durch den 
Landtag in Behandlung gezogen und gutgeheissen. Die 
Aktuelle Stunde wurde 3-mal abgehalten, 3-mal wurde 
darauf verzichtet. Im Berichtsjahr wurden 27 parla-
mentarische Eingänge eingereicht (Vorjahr 17), davon 
11 Petitionen, 2 Initiativen, 8 Postulate, 3 Motionen 
und 3 Interpellationen. Die Themen waren dabei wie 
folgt: Initiativen: Erhöhung Geldspielabgabe; Befreiung 
der Kostenbeteiligung (Franchise) für Versicherte, die 
das ordentliche Rentenalter erreicht haben. Petitio-
nen: u. a. Gesundheitliche Selbstbestimmung; Wahl-
alter 16; Elternzeit; Gleichberechtigung der Muslime in 
Liechtenstein; Suchtkrankheiten in Liechtenstein. Pos-
tulate: Sicherung Wasserqualität; Palliative Care; Inert-
stoff-Deponien; Stärkung des Tierschutzes; Klassen-
grössen in den Schulen; Vorbildfunktion des Staates im 
Bereich Klima und Energie; Stromversorgungssicher-
heit; Senkung der Hürden für die Prämienverbilligung; 
Umgestaltung Motorfahrzeugsteuer. Motionen: Casino-
Bremse; Anpassung Strafrecht; Ermöglichung von ein-
heitlichen Gemeindesteuerzuschlägen. Interpellationen: 
Finanzierung AHV; Staatliche Aktivitäten im Telekom-
munikations- und Postmarkt; Naturkatastrophenvor-
sorge. Die Beantwortung von Parlamentarischen Ein-
gängen wie Postulaten und Interpellationen durch die 
Regierung erfolgte gemäss Geschäftsordnung des 
Landtags in schriftlicher Form. Im Berichtsjahr stellten 
die Abgeordneten 135 Kleine Anfragen an die Regierung 
(Vorjahr 193). Gemäss Geschäftsordnung wurden diese 
spätestens am Ende des 3. Sitzungstages mündlich von 
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der Regierung beantwortet oder auf schriftlichem Wege 
nachgereicht. Der Landtag tagte im Berichtsjahr 6-mal 
in nichtöffentlicher Sitzung. Normalerweise findet die 
nichtöffentliche Sitzung am ersten Tag der Landtags-
sitzung vor Beginn der öffentlichen Nachmittagssitzung 
statt. In den nichtöffentlichen Sitzungen werden haupt-
sächlich vertrauliche Themen diskutiert und behandelt, 
wie beispielsweise die aktuelle Situation des liechten-
steinischen Finanzplatzes, Personalentscheidungen 
oder organisatorische Belange, die den Landtag selbst 
betreffen.

Landesausschuss

Gemäss Verfassung des Fürstentums Liechtenstein be-
sorgt der Landesausschuss die Geschäfte des Landtags 
und seiner ständigen Kommissionen während der Zeit 
zwischen Schliessung und Wiedereröffnung des Land-
tags. Unter dem Vorsitz von Landtagspräsident Albert 
Frick mit den Abgeordneten Manfred Kaufmann, Georg 
Kaufmann, Daniel Oehry und Herbert Elkuch tagte 
der Landesausschuss im Berichtsjahr 5-mal um bspw. 
Landerwerbe im Sinne des Mobilitätskorridors oder 
die Traktandierung von zwischenzeitlich eingereichten 
Petitionen zu behandeln. In Wahljahren kommt dem 
Landesausschuss erhöhte Bedeutung zu, da seine 
Amtsdauer bis zur Landtagseröffnung rund vier Monate 
beträgt.

Landtagskommissionen – Ständige  
Kommissionen

Landtagskommissionen tagen in nichtöffentlichen Sit-
zungen. Sie haben vor allem beratende und abklärende 
Funktion und informieren das Plenum in der Regel 
schriftlich anhand von Sitzungsprotokollen oder Be-
richten.

Aussenpolitische Kommission
Die Aussenpolitische Kommission tagte im Berichtsjahr 
in 6 Arbeitssitzungen. Ihr gehörten die Abgeordneten 
Manfred Kaufmann (Vorsitz), Bettina Petzold-Mähr 
und Manuela Haldner-Schierscher sowie die stv. Ab-
geordneten Elke Kindle und Philip Schädler als Mit-
glieder an. Neben der Vorberatung aussenpolitischer 
Traktanden des Landtags wurden unter anderem diver-
se Übereinkommen sowie Beschlüsse des gemeinsamen 
EWR-Ausschusses behandelt. Zu den Standard-
traktanden gehörten die Berichte der Regierung zur 
aussenpolitischen Lage sowie die Jahresberichte der 
einzelnen Delegationen bei den internationalen Parla-
mentarier-Organisationen (Europarat, OSZE, IPU, 
EWR / EFTA, IPBK). Die Regierung informierte zudem 
regelmässig über aktuelle Entwicklungen betreffend den 
Finanzplatz Liechtenstein sowie über die Aufgaben und 
die personellen Anforderungen im Bereich der liechten-
steinischen Aussenpolitik. Themenschwerpunkte im 

Berichtsjahr waren: Vertrag zu Marrakesch über die 
Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichten Werken 
für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte 
Menschen; Übereinkommen des Europarats zur Ver-
hütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention); Bei-
tritt zum Vertrag von Peking über den Schutz audio-
visueller Darbietungen; FAST-Initiative Liechtenstein; 
Freihandelsabkommen zwischen Island, dem Fürsten-
tum Liechtenstein, dem Königreich Norwegen und dem 
Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nord-
irland. Vom 8. bis 10. November besuchte die APK im 
Rahmen ihrer periodischen Botschaftsbesuche die 
Ständige Vertretung Liechtensteinsteins beim Europa-
rat in Strassburg. Ziel des Arbeitsbesuchs war der 
inhaltliche Austausch mit Botschafter Domenik Wanger 
insbesondere im Hinblick auf den Vorsitz Liechtensteins 
im Ministerkomitee des Europarats von November 2023 
bis Mai 2024. Anlässlich dieses Besuchs fanden Ge-
spräche mit Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, General-
sekretärin der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats und mit Marija Pejčinović Burić, General-
sekretärin des Europarats statt. Eine Besichtigung des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte mit an-
schliessendem Gespräch mit Richter Carlo Ranzoni run-
deten den Arbeitsbesuch in Strassburg ab. 

Finanzkommission
Die Finanzkommission wurde im Jahr 2021 von den 
Abgeordneten Wendelin Lampert (Vorsitz), Thomas 
Vogt, Sascha Quaderer, Patrick Risch und Herbert El-
kuch sowie dem stv. Abgeordneten Markus Gstöhl ge-
bildet. In 8 Sitzungen wurde über finanzrelevante The-
men beraten. Die Arbeit der Finanzkommission besteht 
gemäss Art. 65 der Geschäftsordnung für den Landtag 
des Fürstentums Liechtenstein (LGBl. 2013 Nr. 9) in der 
Prüfung und Begutachtung des Landesvoranschlags, 
in der Prüfung und Begutachtung sämtlicher von der 
Regierung zuhanden des Landtags verabschiedeten 
Vorlagen mit finanziellen Auswirkungen und in der 
Wahrnehmung von Aufgaben nach der Finanzhaushalts-
gesetzgebung. Neben den jährlich wiederkehrenden 
Traktanden (Landesvoranschlag und Finanzplanung, 
Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen, Anlage-
strategie der Poolanlagen, Hochbautenbericht, Ver-
kehrsinfrastrukturbericht, Grundstückstransaktionen 
gemäss Finanzhaushaltsgesetz, Staatsbeitrag an die 
Kosten der Obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
der übrigen Versicherten, div. Staatsbeiträge, Kenntnis-
nahme der Geschäftsberichte der staatsnahen Be-
triebe) gab es im Berichtsjahr insbesondere folgende 
Behandlungsthemen: Massnahmenpakete zur Unter-
stützung der Wirtschaft in Folge der Covid-19-Pande-
mie; Abänderung Steuergesetz; Verpflichtungskredit 
für die Ausrichtung von Fördermitteln an nationale 
Forschungseinrichtungen und Start-up-Coachings; 
Abänderung des Jagdgesetzes; Abänderung des 



| 13

LANDTAG

Behindertengleichstellungsgesetzes; Zudem trifft sich 
die Finanzkommission jährlich zu einem Informations-
austausch mit der Liechtensteinischen Landesbank AG.

Geschäftsprüfungskommission
Gemäss Art. 63 Abs. 1 der Verfassung steht dem Land-
tag das Recht der Kontrolle über die gesamte Staats-
verwaltung unter Einschluss der Justizverwaltung zu. 
Der Landtag übt dieses Recht u. a. durch die Geschäfts-
prüfungskommission aus. Gem. Art. 66 der Geschäfts-
ordnung für den Landtag (LGBl. 2013 Nr. 9) übt die 
Geschäftsprüfungskommission neben der Kontrolle 
über die Staatsverwaltung auch die Kontrolle über das 
Gesetz über die Steuerung und Überwachung öffent-
licher Unternehmen aus. Sie prüft zudem die Jahres-
rechnung und den Rechenschaftsbericht, die Ämter der 
Verwaltung und nimmt besondere Aufgaben gem. kon-
kreten Aufträgen des Landtags wahr. Die GPK wird in 
ihrer Arbeit durch die Finanzkontrolle unterstützt und 
trat im Berichtsjahr zu 10 Sitzungen zusammen. Ihr ge-
hörten die Abgeordneten Georg Kaufmann (Vorsitz), 
Daniel Seger, Patrick Risch, Mario Wohlwend und der 
stv. Abgeordnete Pascal Ospelt an. Neben den jähr-
lich wiederkehrenden Traktanden wie den IT- und Se-
curity-Reviews, der Überprüfung der Eigner- und Be-
teiligungsstrategien (Beteiligungscontrolling) sowie den 
diversen Berichten der Finanzkontrolle (u. a. zur Landes-
rechnung), lag das Hauptaugenmerk im Berichtsjahr 
auf folgenden Themenbereichen: Lehrerdienstgesetz 
und Datenschutz beim Schulamt; Universität Liechten-
stein; Umgang mit Bürgeranliegen; Ausrichtung von 
Medienförderungsbeiträgen; Nachfolgeprüfung der 
Umsetzung von Covid-19-Massnahmen im Bereich 
Wirtschaftsförderung; Digitalisierungs-Roadmap. Wäh-
rend des Berichtsjahres stattete die GPK dem Amt für 
Berufsbildung und dem Schulamt Arbeitsbesuche ab. 
Diese Ämterbesuche gewähren der GPK Einblicke in 
die Geschäftstätigkeiten und Arbeitsabläufe der ent-
sprechenden Ämter. Zudem eröffnen diese Besuche 
den Mitgliedern der Geschäftsprüfungskommission die 
Möglichkeit, allfällige spezifische Probleme bei den be-
treffenden Stellen näher zu erörtern. 

Landtagspräsidium
Neben Landtagspräsident Albert Frick und Land-
tagsvizepräsidentin Gunilla Marxer-Kranz gehörten 
die Fraktionssprecher Daniel Oehry (FBP), Manfred 
Kaufmann (VU) und Patrick Risch (FL) sowie Land-
tagssekretär Josef Hilti mit beratender Stimme dem 
Landtagspräsidium an. Das Landtagspräsidium trat 
im Berichtsjahr zu 11 Sitzungen zusammen und be-
fasste sich hauptsächlich mit der Festlegung der 
Tagesordnungen für die öffentlichen und nichtöffent-
lichen Landtagssitzungen. Des Weiteren war das Prä-
sidium insbesondere mit der Handhabung bzw. den 
Folgen eines Parteiaustritts einer stv. Abgeordneten, 
mit der Umsetzung der GRECO-Empfehlungen und 

mit Anpassungen der Geschäftsordnung für den Land-
tag beschäftigt. Zudem galt es, dem Schutzkonzept 
und den Massnahmen für die Landtagssitzungen in-
folge der Covid-19-Pandemie laufend Sorge zu tragen. 
Am 18.  Juni weilte das Landtagspräsidium zu einem 
Besuch beim Landratsbüro des Kantons Nidwalden; 
Vom 6. bis  8. September weilte Landtagspräsident Al-
bert Frick an der fünften IPU-Weltkonferenz der Parla-
mentspräsidenten in Wien; Am 23. September empfing 
das Landtagspräsidium das Präsidium des Vorarlberger 
Landtags in Vaduz; Am 6. Oktober empfing Landtags-
präsident Albert Frick den Präsidenten des National-
rates der Republik Österreich, Wolfgang Sobotka, in 
Vaduz; Am 21. und 22. Oktober nahm Landtagspräsident 
Albert Frick an der Europäischen Konferenz der Parla-
mentspräsidenten in Athen teil; Am 28. Oktober emp-
fing Landtagspräsident Albert Frick den Schweizer 
Nationalratspräsidenten Andreas Aebi und den Schwei-
zer Ständeratspräsidenten Alex Kuprecht in Vaduz.

EWR / Schengen-Kommission 
Die EWR / Schengen-Kommission überprüft die Be-
schlüsse des Gemeinsamen EWR-Ausschusses in Brüs-
sel mit Blick darauf, ob sie gemäss Art. 8 Abs. 2 der Ver-
fassung dem Landtag zur Behandlung und Entscheidung 
vorzulegen sind. Die Mitglieder der EWR / Schen-
gen-Kommission, die Abgeordneten Dietmar Lampert 
(Vorsitz), Georg Kaufmann, Bettina Petzold-Mähr und 
die stv. Abgeordneten Nadine Vogelsang und Markus 
Gstöhl überprüften in 8 Sitzungen die Beschlüsse des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses bzw. die EU-Richt-
linien und -Verordnungen. Die Sitzungen fanden mehr-
heitlich virtuell statt bzw. erfolgten die Beschlüsse auf 
dem Zirkularweg. Die Unterlagen dazu werden jeweils 
direkt von der Stabsstelle EWR zur Verfügung ge-
stellt. 2021 wurden 662 EU-Rechtsakte (total seit Ab-
kommen 11'460) durch 364 Beschlüsse (total seit Ab-
kommen 5'417) des Gemeinsamen EWR-Ausschusses in 
das EWR-Abkommen übernommen (Quelle: Stabsstelle 
EWR / EEA Coordination Unit).

Richterauswahlgremium
Das Richterauswahlgremium mit den Abgeordneten 
Thomas Vogt, Thomas Rehak, Manuela Haldner-Schier-
scher und Johannes Kaiser trat im Berichtsjahr zu 4 Sit-
zungen zusammen, um ihre Aufgabe in diesem Gremium 
adäquat zu erfüllen. Die vom Richterauswahlgremium 
dem Landtag in Vorschlag gebrachten Kandidaten wur-
den allesamt gewählt.
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Parlamentarische Delegationen

Der Landtag wählt seine Delegationen für die Parlamen-
tarischen Versammlungen internationaler Organisatio-
nen oder für Parlamentarierorganisationen zu Beginn 
einer Mandatsperiode für 4 Jahre. Die Delegationen 
sind laut Geschäftsordnung angehalten, dem Landtag 
jährlich bis Ende April einen Tätigkeitsbericht, welcher 
im Plenum diskutiert wird, zu unterbreiten. Die Berichte 
sind öffentlich und geben Auskunft über die in den je-
weiligen internationalen Gremien geführten Themen-
debatten. Die Berichte können bei der Regierungs-
kanzlei oder beim Parlamentsdienst bezogen werden. 
Bezüglich Detailliertheit der folgenden Kurzberichte sei 
an dieser Stelle auf die ausführlicheren Berichte der je-
weiligen Delegationen hingewiesen. 

Parlamentarische Versammlung des Europarates 
Die Parlamentarische Versammlung ist das beratende 
Gremium des Europarats, das aus Abgeordneten der 
47 nationalen Parlamente besteht. Die Versammlung 
besteht derzeit aus 648 Mitgliedern, davon 324 Stell-
vertreter. Liechtenstein hat ein Kontingent von zwei 
Mitgliedern und zwei Stellvertretern. Die Delegation 
bei der Parlamentarischen Versammlung des Europa-
rats in Strassburg setzte sich im Jahr 2021 aus den 
Abgeordneten Franziska Hoop (Delegationsleiterin) 
und Peter Frick als ordentliche Mitglieder, sowie den 
stv. Abgeordneten Hubert Büchel und Thomas Hasler 
als Ersatzmitglieder zusammen. Die Parlamentarische 
Versammlung des Europarats war die erste pan-euro-
päische Versammlung in der Geschichte unseres Konti-
nents. Mit den Delegationen aus den nationalen Parla-
menten ist sie das grösste politische Forum Europas. 
Im Berichtsjahr fanden insgesamt vier Sessionen der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarats in hy-
brider Form statt (25. bis 28. Januar; 19. bis 22. April; 
21. bis 24.  Juni; 27. bis 30. September). Liechtenstein 
nahm an sämtlichen Sessionen entweder per Video-
konferenz oder vor Ort in Strassburg teil. An der ersten 
Session wählte die Versammlung Despina Chatzivas-
siliou-Tsovillis (Griechenland) zu ihrer neuen General-
sekretärin. Sie ist die erste Frau, die dieses Amt in der 
72-jährigen Geschichte der Versammlung wahrnimmt. 
Anlässlich der Session im April nahm die neu gewählte 
liechtensteinische Delegation ihre Arbeit auf und nahm 
an den Debatten online teil. An der dritten Session war 
die komplette Delegation (inklusive Ersatzmitglieder) 
in Strassburg vertreten, um diverse Antrittsbesuche zu 
absolvieren. Es fanden Treffen mit Despina Chatzivas-
siliou-Tsovillis sowie mit Carlo Ranzoni dem liechten-
steinischen Richter am Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte statt. Ebenfalls wurde die Delegation 
von Botschafter Domenik Wanger über die Schwer-
punkte seiner Arbeit informiert. Höhepunkt der Ses-
sion war eine Feierstunde anlässlich des 10. Jahrestags 
des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung 

und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häus-
licher Gewalt (Istanbul-Konvention) mit hochrangigen 
Rednern wie Marija Pejčinović Burić, Generalsekretärin 
des Europarats, Alexander de Croo, belgischer Premier-
minister und die jesidische Menschenrechtsaktivistin 
Nadia Murad, Trägerin des Václav-Havel-Menschen-
rechtspreises 2016 und des Friedensnobelpreises 2018. 
Auch Liechtenstein beteiligte sich mit einer Wort-
meldung an dieser Debatte. An der vierten Session fand 
eine hochranging besetzte Podiumsdiskussion zum 
Thema «Umwelt und Menschenrechte: Recht auf eine si-
chere, gesunde und nachhaltige Umwelt» statt. Das Ziel 
der Versammlung ist es, gemeinsam mit dem Minister-
komitee zu prüfen, wie das Recht auf eine gesunde Um-
welt in der Europäischen Menschenrechtskonvention 
festgehalten werden kann. Darüber hinaus wurde wäh-
rend den vier Sessionen über die nachstehenden The-
men debattiert und Entschliessungen verabschiedet: 
Die Umsetzung von Urteilen des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte; Covid-19-Impfstoffe: 
ethische, rechtliche und praktische Überlegungen; Die 
Diskriminierung von Menschen, die unter chronischen 
und langwierigen Erkrankungen leiden; Menschen-
rechtsverletzungen in Weissrussland erfordern inter-
nationale Untersuchungen; Die Stärkung der Teilhabe 
von Frauen aus unterrepräsentierten Gruppen an poli-
tischen und öffentlichen Entscheidungen; Transparenz 
und Regelungen für Spenden an politische Parteien und 
für Wahlkampagnen von ausländischen Spendern; Soll-
ten Politiker für Äusserungen, die sie in Ausübung ihres 
Mandats tätigen, strafrechtlich verfolgt werden?; Die 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Rechte 
von Kindern; Für eine europäische Diasporapolitik; Die 
humanitären Folgen des Konflikts zwischen Armenien 
und Aserbaidschan; Vertretung der Geschlechter in der 
Parlamentarischen Versammlung.

EWR / EFTA Parlamentarierkomitee
Die Hauptaufgaben der EWR / EFTA-Parlamentarier-
komitees sind, sich mit Fragen des EWR bzw. der EFTA 
auseinanderzusetzen und Stellungnahmen dazu abzu-
geben. Die Delegation des Liechtensteinischen Parla-
ments bei den EFTA- und EWR-Parlamentarierkomitees 
setzte sich im Berichtsjahr aus den Abgeordneten 
Günter Vogt (Delegationsleiter) und Daniel Seger als 
ordentliche Mitglieder, sowie der Abgeordneten Karin 
Zech-Hoop und dem stellvertretenden Abgeordneten 
Hubert Büchel als Ersatzmitglieder zusammen. Auf-
grund der Covid-19-Pandemie fanden die geplanten 
Treffen im ersten Halbjahr virtuell statt. An allen Tref-
fen war Liechtenstein mit den Abgeordneten Günter 
Vogt und Daniel Seger vertreten. Im Mittelpunkt des 
erstens Treffens im Berichtsjahr am 4. Februar standen 
die allgemeine Handelspolitik der Europäischen Union 
inmitten der Covid-19-Pandemie, der Abschluss des 
Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU 
und dem Vereinigten Königreich sowie das umfassende 
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Investitionsabkommen zwischen der EU und China. 
Das Treffen bot Gelegenheit, sich mit verschiedenen 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments, mit dem 
EU-Handelskommissar sowie mit hochkarätigen Red-
nern von universitären Forschungseinrichtungen aus-
zutauschen. Am 30. und 31.  März fand ein weiteres 
Treffen, ebenfalls per Videokonferenz statt. Themen-
schwerpunkte waren der Europäische Grüne Deal und 
EFTA-Freihandelsabkommen. Das erste Treffen des Ge-
meinsamen EWR- und EU-Parlamentarierkomitees fand 
am 28.  April virtuell statt. Die Mitglieder diskutierten 
die neuesten Entwicklungen im EWR, der durch die 
beispiellose Wirtschaftskrise im Zusammenhang mit 
der Covid-19-Pandemie und dem Austritt des Ver-
einigten Königreichs aus der EU und dem EWR heraus-
gefordert ist. Am 31. Mai fanden Treffen zwischen dem 
EFTA-Parlamentarierkomitee, den EFTA-Ministern und 
dem Beratenden Ausschuss statt. Dieses Treffen bot 
Gelegenheit Fragen im Zusammenhang mit den Frei-
handelsverhandlungen der EFTA, die Nachhaltigkeit 
in EFTA-Freihandelsabkommen und die Transparenz 
der EFTA-Freihandelsprozesse zu diskutieren. Das 
erste physische Treffen des Gemeinsamen EWR- und 
EU-Parlamentarierkomitees fand am 25.  August unter 
dem Vorsitz Liechtensteins in Reykjavik statt. Die Mit-
glieder diskutierten die jüngsten Entwicklungen im 
EWR. Am 23. und 24. November fanden weitere Tref-
fen des EFTA-Parlamentarierkomitees und des Be-
ratenden Ausschusses mit dem Vorsitzenden des EFTA-
Rats und mit den EWR / EFTA-Ministern statt. Am 25. 
und 26. November fand ein Arbeitsbesuch in Warschau 
statt. Ziel war es die Zusammenarbeit im Rahmen des 
EWR-Finanzierungsmechanismus sowie das Engage-
ment der EFTA-Staaten in Polen vor dem Hintergrund 
der aktuellen rechtsstaatlichen Herausforderungen mit 
verschiedenen Akteuren zu erörtern.

Die Parlamentarische Versammlung der OSZE  
(Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa)
Ziel der Parlamentarischen Versammlung der OSZE 
ist es, die parlamentarische Seite innerhalb der OSZE 
zu stärken sowie den Dialog und die Zusammenarbeit 
zwischen den Abgeordneten zu erleichtern. Sie spielt 
eine führende Rolle bei Wahlbeobachtungen und stärkt 
die internationale Zusammenarbeit zur Umsetzung ge-
meinsamer Selbstverpflichtungen in den Bereichen 
Sicherheit und Politik, Wirtschaft und Umwelt sowie 
Demokratie und Menschenrechte. Die OSZE PV vereint 
323 Abgeordnete aus 57 Teilnehmerstaaten. Die Dele-
gation der Parlamentarischen Versammlung der OSZE 
setzte sich im Jahr 2021 aus den Abgeordneten Norma 
Heidegger (Delegationsleiterin) und Sebastian Schäd-
ler als ordentliche Mitglieder sowie dem Abgeordneten 
Günter Vogt und der stv. Abgeordneten Elke Kindle als 
Ersatzmitglieder zusammen. Im Berichtsjahr waren die 
Aktivitäten der Parlamentarischen Versammlung der 

OSZE aufgrund der andauernden Covid-19-Pandemie 
stark eingeschränkt. Die Wintertagung vom 24. bis zum 
26. Februar fand virtuell, doch aufgrund der kurz davor 
stattgefunden Landtagswahlen ohne liechtensteinische 
Beteiligung, statt. Die Jahrestagung musste aufgrund 
der Covid-19-Pandemie erneut abgesagt werden. Sie 
wurde durch eine Remote Tagung mit virtuellen Sitzun-
gen der drei Allgemeinen Ausschüsse sowie hybriden 
Sitzungen des Ständigen Ausschusses und einer Plenar-
sitzung in Wien ersetzt. Liechtenstein wurde von den 
Abgeordneten Norma Heidegger in Wien und von Se-
bastian Schädler online vertreten. Die drei Allgemeinen 
Ausschüsse diskutierten zum Thema «Reinforcing Multi-
lateralism in Times of Global Crisis: A Parliamentary Call 
for Future Action». Die Plenarsitzung verabschiedete 
drei Dringlichkeitsfragen und wählte die neuen Amts-
träger. Als neue Präsidentin der Versammlung wurde 
die schwedische Abgeordnete Margareta Cerderfelt 
gewählt. Die Herbsttagung der Parlamentarischen Ver-
sammlung fand vom 3. bis zum 4. November virtuell mit 
liechtensteinischer Beteiligung statt. 

Interparlamentarische Union (IPU)
Die Interparlamentarische Union (IPU) wurde 1889 
als ein Kontaktgremium von Parlamenten aller souve-
räner Staaten gegründet und hat ihren Hauptsitz seit 
1921 in Genf. Sie entwickelte sich von einer zunächst 
kleinen Vereinigung zu einer globalen Organisation na-
tionaler Parlamente mit zurzeit 179 Mitgliedstaaten. 
Liechtenstein ist seit Herbst 2000 als offizielles Mit-
glied vertreten. Die IPU setzt sich insbesondere für 
die friedliche Verständigung in Konfliktsituationen ein, 
für den Schutz der Menschenrechte und für eine Stär-
kung der demokratischen Institutionen. Der liechten-
steinischen Delegation bei der Interparlamentarischen 
Union (IPU) gehörten Landtagspräsident Albert Frick 
als Delegationsleiter und die Abgeordnete Dagmar 
Bühler-Nigsch als ordentliches Mitglied sowie die Ab-
geordneten Sebastian Schädler und Mario Wohlwend 
als stellvertretende Delegationsmitglieder an. Aufgrund 
der weltweiten Coronasituation konnte die Frühjahrs-
versammlung vom 24. bis 27. Mai 2021 lediglich virtuell 
durchgeführt werden. Die Herbstversammlung vom 26. 
bis 30. November 2021 wurde jedoch als physische Sit-
zung in Madrid abgehalten. An beiden Sitzungen war die 
liechtensteinische Delegation durch Landtagspräsident 
Albert Frick und die Abgeordnete Dagmar Bühler-
Nigsch sowie Gabriele Wachter vom Parlamentsdienst 
vertreten. Das Hauptthema der Frühjahrsversammlung 
war «Die Rolle der Parlamente bei der Bewältigung der 
aktuellen Pandemie und der Gestaltung einer besseren 
Zukunft. Der neue Präsident der IPU, Herr Duarte Pa-
checo, stattete Bericht ab über die Tätigkeiten der IPU 
im vergangenen Jahr und erläuterte seine Vision für 
seine 3-jährige Amtszeit als Präsident. An der Herbst-
versammlung, die vom spanischen König Felipe VI er-
öffnet wurde, wurde u. a. die neue IPU-Strategie 2022 
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bis 2026 genehmigt. Ausserdem wurde eine Resolution 
zum Thema «Impfgerechtigkeit im Kampf gegen COVID-
19» verabschiedet. Vom 6. bis 8.  September 2021 
fand zudem die fünfte Weltkonferenz der Parlaments-
präsidenten, die weltweit grösste Versammlung der 
höchsten Vertreter der Parlamente, in Wien statt. Orga-
nisiert von der IPU und dem österreichischen Parlament 
in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen war dies 
die Fortsetzung einer im August 2020 durchgeführten 
virtuellen Konferenz. Über 100 Parlamentspräsidenten 
aus der ganzen Welt nahmen an dieser erstmals wieder 
physisch durchgeführten IPU-Veranstaltung seit Beginn 
der Covid-19-Pandemie teil. Das übergeordnete Thema 
der Konferenz war die «Parlamentarische Führung für 
einen effektiveren Multilateralismus, der Frieden und 
nachhaltige Entwicklung für die Menschen und den 
Planeten schafft.» Landtagspräsident Albert Frick fiel 
dabei die Ehre zu, sich als erster Plenumsredner an die 
Versammlung zu wenden.

Internationale Parlamentarier-Konferenz Bodensee
Die internationale Parlamentarier-Konferenz Bodensee 
(IPBK) ist ein Forum mit der Aufgabe und dem Ziel, in 
einem zweimal jährlich durchgeführten Informations- 
und Meinungsaustausch grenzüberschreitende Prob-
leme zu erörtern, gemeinsame Lösungen anzustreben 
und sich über ihre Mitglieder in den Parlamenten für 
deren Umsetzung einzusetzen. Dabei treffen sich je-
weils Parlamentarier aus Baden-Württemberg,  Bayern, 
Vorarlberg, St. Gallen, Appenzell, Schaffhausen, Thur-
gau, Zürich und Liechtenstein. Im Berichtsjahr ver-
traten Landtagsvizepräsidentin Gunilla Marxer-Kranz 
(Delegationsleiterin), Landtagspräsident Albert Frick, 
der Abgeordnete Thomas Rehak und die stv. Ab-
geordnete Nadine Gstöhl den liechtensteinischen Land-
tag in diesem Gremium. Der Kanton St. Gallen hatte im 
Berichtsjahr den Vorsitz inne, im nächsten Jahr wird ihn 
der Kanton Appenzell Ausserrhoden innehaben. Im Be-
richtsjahr fand kein PräsidentInnentreffen statt. Die 55. 
Sitzung fand am 25. Juni in Rorschach statt, die liechten-
steinische Delegation war vollständig vertreten. Die fol-
genden Themen standen dabei zur Debatte: Information 
über den Konferenzort; Referat «Was macht einen erfolg-
reichen Metropolitanraum aus?» Referat «Aufgaben und 
Projekte ROK-B» und «Zielbild Raum und Verkehr» ; In-
formation und Anträge aus dem Steuerungsausschuss; 
Bericht der Arbeitsgruppe Flughafen Zürich / Flug-
lärm und Verabschiedung der Resolution; Information 
der IBK. Die 56. Sitzung fand am 15. Oktober in Mels 
statt. Landtagspräsident Albert Frick und die stv. Ab-
geordnete Nadine Gstöhl nahmen an der Sitzung teil. Die 
folgenden Themen wurden behandelt: Information über 
den Konferenzort; Präsentation Tektonikarena Sardona 
– UNESCO Welterbe; Referat «Auswirkungen Covid-19: 
was machen Regionen, wenn der Bund beschliesst?»; 
Vorstellung des SDG Forum Bodensee: SDGs und deren 
Potentiale; Informationen zum Hearing «Zielbild Raum 

und Verkehr»; Rohstoffgewinnung und -sicherung im 
Bodenseeraum: Bericht über die Situation in Baden-
Württemberg; Bericht der Arbeitsgruppe Flughafen 
Zürich / Fluglärm und Verabschiedung der Resolution; 
Informationen und Anträge aus dem Steuerungsaus-
schuss; Information der IBK.

Parlamentsdienst

Bestellung, Dienstrecht und die Aufgabenbereiche des 
Parlamentsdienstes sind in den Art. 16 und 17 der Ge-
schäftsordnung für den Landtag (GOLT) umrissen. Ob-
wohl der Landtag als Institution bereits 1818 geschaffen 
wurde, nahm der Parlamentsdienst seinen Betrieb erst 
im Jahre 1990 auf. Heute besteht der Parlamentsdienst 
aus dem Landtagssekretär Josef Hilti, seinem Stellver-
treter Philipp Pfeiffer, drei Vollzeitangestellten, einer 
Teilzeit-Mitarbeiterin und zwei Schreibkräften auf 
Teilzeitbasis. Der Landtagssekretär und sein Stellver-
treter werden gemäss Art. 16, Abs. 2 GOLT vom Land-
tag bestellt. Der Parlamentsdienst ist insbesondere 
verantwortlich für die Protokollierung der Landtags-
debatten, der Kommissions- und Delegationssitzungen 
sowie für die Erstellung der Landtagsbeschlüsse. Zudem 
ist der Parlamentsdienst die offizielle Anlaufstelle des 
Landtags für andere Parlamente und internationale 
Organisationen. Der Arbeitsanfall ist seit Inbetrieb-
nahme im Jahre 1990 insbesondere aufgrund der gene-
rell verstärkten Internationalisierung der Parlaments-
arbeiten stetig angewachsen. Der Parlamentsdienst 
verfügt derzeit zur Arbeits- und Aufgabenbewältigung 
inklusive den Schreibkräften über 6.8 Stellen. Die Land-
tagsbroschüren (in deutscher und englischer Spra-
che) sowie Broschüren zum Landtagsgebäude können 
kostenlos beim Parlamentsdienst angefordert werden. 
Interessierte haben zudem die Möglichkeit, weitere viel-
fältige Informationen auf der Homepage des Landtags 
(www.landtag.li) einzusehen.

Überblick über die Landtagsbeschlüsse im 
Jahre 2021

Eröffnungssitzung vom 29. Januar 2021
–   Eröffnung des Landtages
   Die Sitzung wird eröffnet.
–   Petition zum Erhalt der Poststelle Triesen in ihrer be-

währten Form vom 13. Januar 2021, eingereicht von 
André Kindle, Klaus-Dieter Kindle und Markus Spren-
ger, Triesen

  Die Petition wird zur geeigneten Verfügung an die Re-
gierung überwiesen.

–   Petition betreffend eine Vertagung der Landtags-
wahlen zur Ermöglichung der Direktwahl der Regie-
rung durch das Volk vom 17. Januar 2021, eingereicht 
von Xaver Jehle, Schaan

  Auf die Petition wird nicht eingetreten.
–   Petition Vertrauensentzug betreffend Regierungs- 
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chef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch vom 17.  Januar 
2021, eingereicht von Xaver Jehle, Schaan

  Auf die Petition wird nicht eingetreten.
–   Information der Regierung zur aktuellen Corona-

pandemie
  Die Information der Regierung wird zur Kenntnis ge-

nommen.
–   Genehmigung eines Nachtragskredits für die Ver-

längerung des Massnahmenpakets in Zusammen-
hang mit den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus 
(Massnahmenpaket 4.0) (BuA Nr. 1 / 2021)

   Der Nachtragskredit wird bewilligt.
–   Wahl des Landesausschusses
  Der Landesausschuss setzt sich wie folgt zusammen:
  Landtagspräsident Albert Frick Abg. Herbert Elkuch 

Abg. Georg Kaufmann Abg. Manfred Kaufmann Abg. 
Daniel Oehry 

  Gemäss Art. 72 Abs. 1 der Verfassung gehört Landtags-
präsident Albert Frick von Amtes wegen dem Landes-
ausschuss an. Im Verhinderungsfall wird er durch Land-
tagsvizepräsidentin Gunilla Marxer-Kranz vertreten.

–   Schliessung des Landtags
  Der Landtag wird von Regierungschef Adrian Hasler 

im Namen S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechten-
stein geschlossen.

Öffentliche Landtagssitzung vom 25. März 2021
–   Thronrede S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechten-

stein
  S.D. der Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hält 

die Thronrede.
–   Bestellung der Wahlaktenprüfungskommission
  Die Wahlaktenprüfungskommission wird wie folgt be-

stellt:
 –  Abg. Johannes Kaiser (Prüfung der Wahlakten für 

den Wahlkreis Oberland)
 –  Abg. Patrick Risch (Prüfung der Wahlakten für den 

Wahlkreis Oberland)
 –  Abg. Walter Frick (Prüfung der Wahlakten für den 

Wahlkreis Unterland)
 –  Abg. Manuela Haldner-Schierscher (Prüfung der 

Wahlakten für den Wahlkreis Unterland)
–   Validierung der Landtagswahlen und der Wahl seiner 

Mitglieder
  Die Gültigkeit der Landtagswahl und der Wahl seiner 

Mitglieder werden geprüft und bestätigt.
–   Vereidigung durch S.D. Erbprinz Alois von und zu 

Liechtenstein
  Die Vereidigung wird durch S.D. Erbprinz Alois von 

und zu Liechtenstein durchgeführt.
–   Ansprache des Alterspräsidenten Albert Frick
  Der Alterspräsident Albert Frick hält seine Ansprache.
–   Wahl des Landtagspräsidenten
  Als Landtagspräsident wird gewählt:
 –  Abg. Albert Frick
–   Wahl des Landtagsvizepräsidenten
  Als Landtagsvizepräsidentin wird gewählt:

 –  Abg. Gunilla Marxer-Kranz
–   Wahl der Stimmenzähler
  Als Stimmenzähler werden gewählt:
 –  Abg. Peter Frick
 –  Abg. Franziska Hoop 
–   Wahl der Aussenpolitischen Kommission
  In die Aussenpolitische Kommission werden gewählt:
 –  Abg. Manfred Kaufmann (Vorsitz)
 –  Abg. Manuela Haldner-Schierscher
 –  Stv. Abg. Elke Kindle
 –  Abg. Bettina Petzold-Mähr
 –  Stv. Abg. Philip Schädler
–   Wahl der Finanzkommission
  In die Finanzkommission werden gewählt:
 –  Abg. Wendelin Lampert (Vorsitz)
 –  Abg. Herbert Elkuch
 –  Stv. Abg. Markus Gstöhl
 –  Abg. Sascha Quaderer
 –  Abg. Patrick Risch
 –  Abg. Thomas Vogt
–   Wahl der Geschäftsprüfungskommission
  In die Geschäftsprüfungskommission werden gewählt:
 –  Abg. Georg Kaufmann (Vorsitz)
 –  Stv. Abg. Pascal Ospelt
 –  Abg. Patrick Risch
 –  Abg. Daniel Seger
 –  Abg. Mario Wohlwend
–   Wahl der Delegation für die Parlamentarische Ver-

sammlung des Europarates
  In die Delegation für die Parlamentarische Ver-

sammlung des Europarates werden gewählt:
 –  Abg. Franziska Hoop (Mitglied und Delegations-

leiterin)
 –  Abg. Peter Frick (Mitglied)
 –  Stv. Abg. Hubert Büchel (Ersatzmitglied)
 –  Stv. Abg. Thomas Hasler (Ersatzmitglied)
–   Wahl der Delegation für die Parlamentarische Ver-

sammlung der OSZE
  In die Delegation für die Parlamentarische Ver-

sammlung der OSZE werden gewählt:
 –  Abg. Norma Heidegger (Mitglied und Delegations-

leiterin)
 –  Abg. Sebastian Schädler (Mitglied)
 –  Stv. Abg. Elke Kindle (Ersatzmitglied)
 –  Abg. Günter Vogt (Ersatzmitglied)
–   Wahl der Delegation für die EWR / EFTA-

Parlamentarierkomitees
  In die Delegation für die EWR / EFTA-Parlamentarier-

komitees werden gewählt:
 –  Abg. Günter Vogt (Mitglied und Delegationsleiter)
 –  Abg. Daniel Seger (Mitglied)
 –  Stv. Abg. Hubert Büchel (Ersatzmitglied)
 –  Abg. Karin Zech-Hoop (Ersatzmitglied)
–   Wahl der Delegation für die Internationale Parlamen-

tarische Bodenseekonferenz
  In die Delegation für die Internationale Parlamentari-

sche Bodenseekonferenz werden gewählt:
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 –  Abg. Gunilla Marxer-Kranz (Mitglied und Delega-
tionsleiterin)

 –  Abg. Albert Frick (Mitglied)
 –  Stv. Abg. Nadine Gstöhl (Mitglied)
 –  Abg. Thomas Rehak (Mitglied)
–   Wahl der Delegation für die Interparlamentarische 

Union
  In die Delegation für die Interparlamentarische Union 

werden gewählt:
 –  Abg. Albert Frick (Mitglied und Delegationsleiter)
 –  Abg. Dagmar Bühler-Nigsch (Mitglied)
 –  Abg. Sebastian Schädler (Ersatzmitglied)
 –  Abg. Mario Wohlwend (Ersatzmitglied)
–   Wahl der EWR / Schengen-Kommission
  In die EWR / Schengen-Kommission werden gewählt:
 –  Abg. Dietmar Lampert, Vorsitz
 –  Stv. Abg. Markus Gstöhl
 –  Abg. Georg Kaufmann
 –  Abg. Bettina Petzold-Mähr
 –  Stv. Abg. Nadine Vogelsang
–   Wahl der Mitglieder des Richterauswahlgremiums
  In das Richterauswahlgremium werden gewählt:
 –  Abg. Manuela Haldner-Schierscher
 –  Abg. Johannes Kaiser
 –  Abg. Thomas Rehak 
 –  Abg. Thomas Vogt 
–   Wahl der Regierung
  In die Regierung werden gewählt:
 –  Dr. Daniel Risch (Regierungschef)
 –  Sabine Monauni (Regierungschef-Stellvertreterin)
 –  Manuel Frick (Regierungsrat)
 –  Dominique Hasler (Regierungsrätin)
 –  Dr. Graziella Marok-Wachter (Regierungsrätin)
 –  Alexander Batliner (Regierungsrat-Stellvertreter) 
 –  Renate Feger (Regierungsrat-Stellvertreterin) 
 –  Peter Hilti (Regierungsrat-Stellvertreter) 
 –  Violanda Lanter (Regierungsrat-Stellvertreterin) 
 –  Patrick Oehri (Regierungsrat-Stellvertreter)

Öffentliche Landtagssitzung vom 5. / 6. / 7. Mai 2021
–   Eröffnung der öffentlichen Landtagssitzung vom 

5. / 6. / 7. Mai 2021
–   Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung 

vom 4. / 5. / 6. November 2020
  Das Protokoll wird genehmigt.
–   Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung 

vom 2. / 3. / 4. Dezember 2020
  Das Protokoll wird genehmigt.
–   Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sonder-

sitzung vom 29. Januar 2021
  Das Protokoll wird genehmigt.
–   Genehmigung des Protokolls der Eröffnungssitzung 

vom 25. März 2021
  Das Protokoll wird genehmigt.
–   Anfragen der Landtagsvizepräsidentin Gunilla Mar-

xer-Kranz:
 –  Sonntagsfahrverbot und die Feiertagsregelung

 –  Auszahlung Prämienverbilligung an die Kranken-
kassen

 –  Vorsteuerabzug auf Kraftstoffe
–   Anfragen des Abg. Günter Vogt:
 –  Hochspannungsleitung in Balzers und die Über-

leitungsrechte zwischen der NOK beziehungsweise 
dessen Rechtsnachfolger und der Gemeinde Bal-
zers

 –  Trinkwasserqualität und Kontrolle von Fliess-
gewässern

 –  Stärkung des Werkplatzes in Liechtenstein im Be-
schaffungswesen öffentlicher Auftragsvergaben

–   Anfrage des Abg. Peter Frick:
 –  Verletzung der Unterhaltspflicht
–   Anfragen des Abg. Mario Wohlwend:
 –  arm sein in einem der reichsten Länder der Welt
 –  gemeinsamer Kampf gegen Viren
 –  neue patientenorientierte und integrierte Ver-

sorgungsstrukturen (Teil 2)
 –  Population der Tigermücken
–   Anfrage des Abg. Manfred Kaufmann:
 –  AHV-Rentenerhöhung in Liechtenstein
–   Anfrage des Abg. Dietmar Lampert:
 –  Kriminalstatistik – massiver Anstieg an Drogen-

delikten
–   Anfrage des Abg. Georg Kaufmann:
 –  Liechtenstein goes Satellite
–   Anfragen des Abg. Thomas Rehak:
 –  Nutzung von vernetzten digitalen Medien an Schu-

len
 –  Vergabe von Satellitenfrequenzen
–   Anfragen des Abg. Walter Frick:
 –  5G
 –  Unterstützung von Herrn Minister Manuel Frick 

durch Herrn Pedrazzini Mauro a. D.
 –  Wild-Wald-Problematik
 –  Satellitenprojekt
–   Anfrage des Abg. Johannes Kaiser:
 –  Gewährleistung des Tierschutzkontrollwesens
–   Anfrage der Abg. Dagmar Bühler-Nigsch:
 –  Abschussplanverordnung
–   Anfragen der Abg. Karin Zech-Hoop:
 –  Auswirkungen einer angenommenen Trinkwasser-

initiative in der Schweiz auf Liechtenstein
 –  Vollzug im Bauwesen
–   Anfrage der Abg. Manuela Haldner-Schierscher:
 –  Gefährdung der psychischen Gesundheit von Kin-

dern und Jugendlichen verschärft durch die Aus-
wirkungen einer Pandemie

–   Anfrage des Landtagspräsidenten Albert Frick:
 –  Aufwände für Casinos
–   Aktuelle Stunde
  Die Aktuelle Stunde entfällt.
–   Informationen der Regierung zur aktuellen Corona-

pandemie
  Die Ausführungen der Regierung werden zur Kennt-

nis genommen.
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–   Petition «Aufhebung der Zweiklassengesellschaft des 
Stimmvolkes / Gleiche Rechte für alle Stimmbürger» 
vom 21. Februar 2021, eingereicht von Herrn Xaver 
Jehle

  Die Petition wird nicht an die Regierung überwiesen.
–   Petition «Gesundheitliche Selbstbestimmung» vom 

9. März 2021, eingereicht von Herrn Werner Stocker
  Die Petition wird nicht an die Regierung überwiesen.
–   Bewilligung von Nachtragskrediten (I / 2021) (Nr. 

23 / 2021)
  Die Nachtragskredite werden bewilligt.
–   Postulatsbeantwortung zur verbesserten Ein-

gliederung von Menschen mit Behinderung in den 
Arbeitsprozess (Nr. 17 / 2021)

  Die Postulatsbeantwortung wird zur Kenntnis ge-
nommen und das Postulat vom 27. 11. 2012 ab-
geschrieben.

–   Genehmigung eines weiteren Nachtragskredits an 
die Kulturstiftung Liechtenstein zur Sicherung der 
liechtensteinischen Kulturlandschaft in Zusammen-
hang mit den Folgen des Coronavirus (Nr. 28 / 2021)

  Der Nachtragskredit wird bewilligt.
–   Wahl der Beschwerdekommission für Verwaltungs-

angelegenheiten
  Die Beschwerdekommission für Verwaltungs-

angelegenheiten wird wie folgt gewählt:
 –  Präsidentin: Mag. iur. Christine Reiff-Näscher
 –  Vizepräsident: M.A. HSG Thomas Nigg LL.M.
 –  Mitglied: Dr. iur. Georges Baur
 –  Mitglied: Harry Hasler
 –  Mitglied: Mag. phil. Sonja Hersche
 –  Ersatzmitglied: MLaw Tobias Beck
 –  Ersatzmitglied: Etienne Frommelt 
–   Wahl eines Ad-hoc-Vorsitzenden der Beschwerde-

kommission für Verwaltungsangelegenheiten für die 
Verfahren zu VBK 2021 / 29 und VBK 2021 / 30

  Als Ad-hoc-Vorsitzender der Beschwerdekommission 
für Verwaltungsangelegenheiten wird gewählt:

 –  M.A. HSG Thomas Nigg LL.M.
–   Wahl eines Ersatzmitgliedes für die Medien-

kommission
  Als Ersatzmitglied für die Medienkommission wird 

gewählt:
 –  Andrea Heutschi-Rhomberg
–   Bestellung eines Ad-hoc-Senatsvorsitzenden und 

eines Ad-hoc-Richters des Obersten Gerichtshofes für 
das Verfahren 02 CG.2018.111; OGH.2020.117+118

  Als Ad-hoc-Senatsvorsitzender und als Ad-hoc-Rich-
ter des Obersten Gerichtshofes werden gewählt:

 –  Ad-hoc-Senatsvorsitzender: Dr. Gottfried Musger
 –  Ad-hoc-Richter: Dr. Manuel Walser
–   Bestellung von Ad-hoc-Richtern für den Staats-

gerichtshof für die Verfahren StGH 2020 / 040, StGH 
2020 / 056, StGH 2020 / 060; StGH 2020 / 084, StGH 
2020 / 092; StGH 2020 / 096; StGH 2020 / 099, StGH 
2020 / 117; StGH 2021 / 003; StGH 2021 / 019, StGH 
2021 / 026

  Als Ad-hoc-Richter für den Staatsgerichtshof werden 
gewählt:

 –  Dr. Peter Wolff
 –  lic. iur. Mirjam Amann
 –  lic. iur. Siegbert Lampert
 –  M.A. HSG Remo Mairhofer
–   Wahl des zweiten Stellvertreters des Präsidenten des 

Obersten Gerichtshofes
  Als zweiter Stellvertreter des Präsidenten des Obers-

ten Gerichtshofes wird gewählt:
 –  Dr. Lothar Hagen
–   Wahl einer Delegation für die Beziehungen zum 

Schweizer Parlament
  In die Delegation für die Beziehungen zum Schweizer 

Parlament werden gewählt:
 –  Landtagspräsident Albert Frick (Delegationsleiter)
 –  Landtagsvizepräsidentin Gunilla Marxer-Kranz
 –  Abg. Manfred Kaufmann
 –  Abg. Daniel Oehry
 –  Abg. Patrick Risch
–   Wahl einer Delegation für die Beziehungen zum Parla-

ment der Rep. Österreich
  In die Delegation für die Beziehungen zum Parlament 

der Republik Österreich werden gewählt:
 –  Landtagspräsident Albert Frick (Delegationsleiter)
 –  Landtagsvizepräsidentin Gunilla Marxer-Kranz
 –  Abg. Manfred Kaufmann
 –  Abg. Daniel Oehry
 –  Abg. Patrick Risch
–   Jahresbericht 2020 der Delegation bei der Parlamen-

tarischen Versammlung des Europarats
  Der Jahresbericht wird zur Kenntnis genommen und 

verdankt.
–   Jahresbericht 2020 der Delegation bei der Parlamen-

tarischen Versammlung der OSZE (Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa)

  Der Jahresbericht wird zur Kenntnis genommen und 
verdankt.

–   Jahresbericht 2020 der Delegation für die EWR / EFTA-
Parlamentarierkomitees

  Der Jahresbericht wird zur Kenntnis genommen und 
verdankt.

–   Jahresbericht 2020 der Delegation bei der Inter-
parlamentarischen Union (IPU)

  Der Jahresbericht wird zur Kenntnis genommen und 
verdankt.

–   Jahresbericht 2020 der Delegation für die Inter-
nationale Parlamentarische Bodensee-Konferenz 
(IPBK)

  Der Jahresbericht wird zur Kenntnis genommen und 
verdankt.

–   Bericht über die Justizpflege der ordentlichen Ge-
richte für das Jahr 2020 (Nr. 3 / 2021)

  Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.
–   Geschäftsbericht 2020 des Verkehrsbetriebs LIECH-

TENSTEINmobil (Nr. 18 / 2021)
  Der Geschäftsbericht wird zur Kenntnis genommen.
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–   Geschäftsbericht 2020 der Liechtensteinischen Gas-
versorgung (LGV) (Nr. 19 / 2021)

  Der Geschäftsbericht wird zur Kenntnis genommen.
–   Geschäftsbericht 2020 des Liechtensteinischen Rund-

funks (LRF) (Nr. 20 / 2021)
  Der Geschäftsbericht wird zur Kenntnis genommen.
–   Geschäftsbericht und Revisionsbericht 2020 des 

Liechtensteinischen Landesspitals (Nr. 16 / 2021)
  Der Geschäfts- sowie der Revisionsbericht werden zur 

Kenntnis genommen.
–   Umsetzungsstand des Mobilitätskonzepts 2030 sowie 

der darin enthaltenen längerfristigen Leitprojekte 
(Mobilitätskonzept Monitoringbericht 2021) (Nr. 
29 / 2021)

  Der BuA Nr. 29 / 2021 wird zur Kenntnis genommen.
–   Abänderung des Gesetzes über bestimmte Organis-

men für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
(UCITSG) und des Gesetzes über die Verwalter alter-
nativer Investmentfonds (AIFMG) sowie des Gesetzes 
über die Finanzmarktaufsicht (FMAG) (Nr. 125 / 2020) 
[1. Lesung: 3.  Dezember 2020]- Stellungnahme der 
Regierung (Nr. 9 / 2021); 2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlagen werden in 2. Lesung beraten 
und verabschiedet.

–   Abänderung des Gesetzes über das Urheberrecht und 
verwandte Schutzrechte (Umsetzung Richtlinie (EU) 
2017 / 1564) (Nr. 79 / 2020) [1. Lesung: 3. September 
2020] – Stellungnahme der Regierung (Nr. 22 / 2021); 
2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlage wird in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–   Abänderung des Lehrerdienstgesetzes (BuA Nr. 
93 / 2020) [1. Lesung: 1.  Oktober 2020] – Stellung-
nahme der Regierung (Nr. 25 / 2021); 2. Lesung 
(Wiederholung der 1. Lesung)

  Die Gesetzesvorlage wird erneut in 1. Lesung beraten.
–   Abänderung des Lehrerdienstgesetzes (BuA Nr. 

93 / 2020) [1. Lesung: 1.  Oktober 2020] – Stellung-
nahme der Regierung (Nr. 25 / 2021); 2. Lesung 
(Wiederholung der 1. Lesung) – Fortsetzung

  Die Gesetzesvorlage wird erneut in 1. Lesung beraten.
–   Schaffung eines Gesetzes über das elektronische 

Gesundheitsdossier (EGDG) (Nr.  114 / 2020) [1. Le-
sung: 6. November 2020] – Stellungnahme der Regie-
rung (Nr. 2 / 2021); 2. Lesung

  Die Gesetzesvorlage wird in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–   Abänderung des Gesetzes über die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung (AHVG) und die Abänderung 
weiterer Gesetze (Nr. 127 / 2020) [1. Lesung: 3.  De-
zember 2020] – Stellungnahme der Regierung (Nr. 
26 / 2021); 2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlagen werden in 2. Lesung beraten 
und verabschiedet.

–   Abänderung des Sozialhilfegesetzes und weiterer 
Gesetze (Fürsorgerische Unterbringung und Heim-
aufenthalt) (Nr. 129 / 2020) [1. Lesung: 3.  Dezember 

2020] – Stellungnahme der Regierung (Nr. 27 / 2021); 
2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlagen werden in 2. Lesung beraten 
und verabschiedet. Zudem wird das Kinder- und 
Jugendgesetz in 1. und 2. Lesung beraten und ver-
abschiedet.

–   Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts 
(PGR) sowie des Bankengesetzes (BankG) (Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2017 / 828 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 17.  Mai 2017 
zur Änderung der Richtlinie 2007 / 36 / EG im Hinblick 
auf die Förderung der langfristigen Mitwirkung der 
Aktionäre) (Nr. 111 / 2020) [1. Lesung: 6.  November 
2020] – Stellungnahme der Regierung (Nr. 12 / 2021); 
2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlagen werden in 2. Lesung beraten 
und verabschiedet.

–   Abänderung der Strafprozessordnung, des Rechts-
hilfegesetzes und weiterer Gesetze (Nr. 133 / 2020) [1. 
Lesung: 4. Dezember 2020] – Stellungnahme der Re-
gierung (Nr. 13 / 2021); 2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlagen werden in 2. Lesung beraten 
und verabschiedet.

–   Beschluss Nr. 157 / 2020 des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses (Delegierte Verordnung (EU) 2019 / 1935 
über die Anpassung der Euro-Grundbeträge für die 
Berufshaftpflichtversicherungen) (Nr. 6 / 2021)

  Dem Beschluss wird zugestimmt.
–   Beschluss Nr. 53 / 2021 des Gemeinsamen EWR-Aus-

schusses (Verordnung (EU) 2019 / 1156 und Richtlinie 
(EU) 2019 / 1160 über den grenzüberschreitenden 
Fondsvertrieb) (Nr. 7 / 2021)

  Dem Beschluss wird zugestimmt.
–   Beschluss Nr. 214 / 2020 des Gemeinsamen EWR-Aus-

schusses (Verordnung (EU) 2017 / 1991 über Risiko-
kapitalfonds und Europäische Fonds für soziales 
Unternehmertum) (Nr. 8 / 2021)

  Dem Beschluss wird zugestimmt.
–   Beschluss Nr. 165 / 2020 des Gemeinsamen EWR-Aus-

schusses (Richtlinie (EU) 2017 / 1564 über bestimmte 
zulässige Formen der Nutzung bestimmter urheber-
rechtlich oder durch verwandte Schutzrechte ge-
schützter Werke und sonstiger Schutzgegenstände 
zugunsten blinder, sehbehinderter oder ander-
weitig lesebehinderter Personen und zur Änderung 
der Richtlinie 2001 / 29 / EG zur Harmonisierung be-
stimmter Aspekte des Urheberrechts und der ver-
wandten Schutzrechte in der Informationsgesell-
schaft) (Nr. 21 / 2021)

  Dem Beschluss wird zugestimmt.
–   Beschluss Nr. 235 / 2020 des Gemeinsamen EWR-

Ausschusses (Richtlinie (EU) 2017 / 828 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 17.  Mai 2017 
zur Änderung der Richtlinie 2007 / 36 / EG im Hinblick 
auf die Förderung der langfristigen Mitwirkung der 
Aktionäre) (Nr. 11 / 2021)

  Dem Beschluss wird zugestimmt.
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–   Vertrag von Marrakesch über die Erleichterung des 
Zugangs zu veröffentlichten Werken für blinde, seh-
behinderte oder sonst lesebehinderte Menschen vom 
27. Juni 2013 (Nr. 14 / 2021)

  Dem Beitritt zum Vertrag von Marrakesch wird zu-
gestimmt.

–   Übereinkommen des Europarats vom 11.  Mai 2011 
zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) 
und Abänderung der Zivilprozessordnung und des 
Ausserstreitgesetzes (Nr. 15 / 2021; 1. und 2. Lesung

  Dem Übereinkommen wird zugestimmt, die Gesetzes-
vorlagen werden in 1. und 2. Lesung beraten und ver-
abschiedet.

–   Diverse Einbürgerungsgesuche
  Den Einbürgerungsgesuchen wird zugestimmt.
–   Abänderung des Versicherungsvertriebsgesetzes 

(VersVertG) (Nr. 4 / 2021); 1. Lesung
  Die Gesetzesvorlage wird in 1. Lesung beraten.
–   Abänderung des Gesetzes über die befristete Ge-

währung einer Ausfallgarantie zur Vergabe von 
liquiditätssichernden Krediten an liechtensteinische 
Unternehmen durch die Liechtensteinische Landes-
bank (Ausfallgarantiegesetz) (Nr. 5 / 2021); 1. und 2. 
Lesung

  Die Gesetzesvorlage wird in 1. und 2. Lesung beraten 
und verabschiedet sowie für dringlich erklärt.

–   Totalrevision des Gesetzes über das Zentrale 
Personenregister (ZPRG) (Nr. 24 / 2021); 1. Lesung

  Die Gesetzesvorlage wird in 1. Lesung beraten.
–   Abänderung des Gesetzes über Begleitmassnahmen 

in der Verwaltung und Justiz in Zusammenhang 
mit dem Coronavirus (Covid-19) (Verlängerung der 
Geltungsdauer) (Nr. 10 / 2021); 1. und 2. Lesung

  Die Gesetzesvorlage wird in 1. und 2. Lesung beraten 
und verabschiedet sowie für dringlich erklärt.

–   Beantwortung der Kleinen Anfragen
  Die Beantwortung der Kleinen Anfragen erfolgt auf 

schriftlichem Weg.

Öffentliche Landtagssitzung vom 9. / 10. / 11. Juni 2021
–   Eröffnung der öffentlichen Landtagssitzung vom 

9. / 10. / 11. Juni 2021
–   Anfragen der Landtagsvizepräsidentin Gunilla Mar-

xer-Kranz:
 –  Vereinheitlichung der Bemessungsgrundlagen im 

Sozialbereich
 –  CO2-Gesetz
 –  Sanierungsverfahren gemäss neuem Insolvenzrecht
–   Anfrage des Abg. Daniel Seger:
 –  Mobbing von Schulkindern
–   Anfragen des Abg. Walter Frick:
 –  Trinkwasser- und die Pestizidinitiative
 –  Erhaltung landwirtschaftlicher Böden
–   Anfragen des Abg. Daniel Oehry:
 –  Bahnhof Nendeln
 –  Verkehrsrichtplan

 –  Ausschreibung aller öffentlichen Stellen im Staats-
kalender

–   Anfrage des Abg. Peter Frick:
 –  agrarpolitischer Bericht
–   Anfrage des Abg. Johannes Kaiser:
 –  Ersatz einer Identitätskarte
–   Anfrage der Abg. Dagmar Bühler-Nigsch:
 –  bürgerfreundliche Verwaltung
–   Anfrage der Abg. Franziska Hoop:
 –  Nachteilsausgleich für Kinder mit Legasthenie be-

ziehungsweise Dyskalkulie
–   Anfragen der Stv. Abg. Sandra Fausch:
 –  Naturpark Rätikon
 –  Sortenschutzrecht in Freihandelsabkommen und in 

Liechtenstein
–   Anfrage des Abg. Thomas Vogt:
 –  Auslegung der Geschäftsordnung des Landtags
–   Anfrage des Abg. Wendelin Lampert:
 –  massive Umverteilung in der Stiftung «Personalvor-

sorge Liechtenstein» (SPL) beziehungsweise in der 
ehemaligen staatlichen Pensionskasse

–   Anfrage des Abg. Dietmar Lampert:
 –  vorsätzliche Lärmbelastungen auf Liechtensteins 

Strassen
–   Anfrage des Stv. Abg. Pascal Ospelt:
 –  Verwendung von Microsoft 365 und Apple-Lösun-

gen an unseren Schulen
–   Anfrage des Abg. Herbert Elkuch:
 –  Antwort einer Kleinen Anfrage vom 21. November 

2007 zur CO2-Abgabe
–   Aktuelle Stunde
  Die Aktuelle Stunde entfällt.
–   Information der Regierung zur aktuellen Situation 

bez. Coronapandemie
  Die Information der Regierung wird zur Kenntnis ge-

nommen.
–   Petition für ein aktives Wahlalter 16 vom 10. Mai 2021, 

eingereicht von der Jungen Liste
  Die Petition wird an die Regierung überwiesen.
–   Motion «Casino-Bremse» für Liechtenstein der Ab-

geordneten Dagmar Bühler-Nigsch, Peter Frick, Wal-
ter Frick, Norma Heidegger, Manfred Kaufmann, 
Dietmar Lampert, Gunilla Marxer-Kranz und Mario 
Wohlwend vom 27. April 2021

  Die Motion wird mit abgeändertem Auftrag an die Re-
gierung überwiesen.

–   Motion zur Anpassung des Strafrechts betreffend 
das Strafmass beim sexuellen Kindsmissbrauch und 
dem Besitz von kinderpornografischem Material der 
Abgeordneten Dagmar Bühler-Nigsch, Peter Frick, 
Walter Frick, Norma Heidegger, Manfred Kaufmann, 
Dietmar Lampert, Gunilla Marxer-Kranz, Günter Vogt, 
Thomas Vogt und Mario Wohlwend vom 10. Mai 2021

  Die Motion wird an die Regierung überwiesen.
–   Postulat zur Sicherung der Wasserqualität der Ab-

geordneten Manuela Haldner-Schierscher, Georg 
Kaufmann und Patrick Risch vom 10. Mai 2021
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  Das Postulat wird an die Regierung überwiesen.
–   Genehmigung eines Verpflichtungskredites für 

die Ausrichtung von Fördermitteln an nationale 
Forschungseinrichtungen und Start-up Coachings 
(Nr. 47 / 2021)

  Der Verpflichtungskredit wird bewilligt.
–   Staatsbeitrag an die Kosten der obligatorischen 

Krankenpflegeversicherung der übrigen Versicherten 
für das Jahr 2022 (Nr. 41 / 2021)

  Der Staatsbeitrag wird auf CHF 33 Mio. festgelegt.
–   Bewilligung von Nachtragskrediten (II / 2021) (Nr. 

51 / 2021)
  Die Nachtragskredite werden bewilligt.
–   Wahl eines Richters und einer Ersatzrichterin des 

Verwaltungsgerichtshofes
  Als Richter und Ersatzrichterin des VGH werden ge-

wählt:
 –  Richter: Herr lic. iur. Daniel Tschikof, LL.M.
 –  Ersatzrichterin: Frau lic. iur. et lic. oec. HSG Azra 

Dizdarevic-Hasic
–   Wahl eines Ersatzrichters des Staatsgerichtshofes
  Als Ersatzrichter des StGH wird gewählt:
 –  Herr Mag. iur. Michael Kranz
–   Wahl einer Kriminalrichterin und einer stellver-

tretenden Kriminalrichterin
  Als Richterin und stellvertretende Richterin des 

Kriminalgerichts werden gewählt:
 –  Richterin: Frau Brigitte Büchel Walzer
 –  Stellvertretende Richterin: Frau Helena Goop- 

Batliner
–   Bericht von Landtag, Regierung und Gerichten 2020 

(Rechenschaftsbericht 2020) (Nr. 30 / 2021)
  Der Rechenschaftsbericht sowie die Landesrechnung 

2020 werden genehmigt. Der Übertragung des Jahres-
ergebnisses in die Eigenmittel wird zugestimmt.

–   Testat der Finanzkontrolle zur Landesrechnung 2020
  Das Testat wird zur Kenntnis genommen.
–   Tätigkeitsbericht 2020 der Finanzkontrolle 
  Der Tätigkeitsbericht wird zur Kenntnis genommen.
–   Tätigkeitsbericht 2020 der Datenschutzstelle
  Der Tätigkeitsbericht wird zur Kenntnis genommen.
–   Geschäftsbericht 2020 (Jahresbericht und Jahres-

rechnung) der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechten-
stein (Nr. 31 / 2021)

  Der Geschäftsbericht wird zur Kenntnis genommen.
–   Jahresbericht 2020 der Liechtensteinischen Kraft-

werke (LKW) (Nr. 32 / 2021)
  Der Jahresbericht wird zur Kenntnis genommen.
–   Geschäftsbericht 2020 der Liechtensteinischen Post 

AG (Nr. 42 / 2021)
  Der Geschäftsbericht wird zur Kenntnis genommen.
–   Geschäftsbericht 2020 der Telecom Liechtenstein AG 

(Nr. 43 / 2021)
  Der Geschäftsbericht wird zur Kenntnis genommen.
–   Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2020 der 

Liechtensteinischen AHV-IV-FAK-Anstalten (Nr. 
40 / 2021)

  Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung werden 
zur Kenntnis genommen.

–   Verkehrsdienstebericht 2022 – 2024 (Nr. 49 / 2021)
  Der Verkehrsdienstebericht wird zur Kenntnis ge-

nommen und dem Finanzbeschluss wird zugestimmt.
–   Geschäftsbericht 2020 der Liechtensteinischen 

Landesbank AG (LLB) (Nr. 50 / 2021)
  Der Geschäftsbericht wird zur Kenntnis genommen.
–   Umsetzung des EuGH-Urteils C-236 / 09 (Test-Achats 

Urteil) sowie die Abänderung des Gesetzes über die 
Gleichstellung von Mann und Frau (Gleichstellungs-
gesetz; GLG) (Nr. 101 / 2020) [1. Lesung: 6. November 
2020] – Stellungnahme der Regierung (Nr. 34 / 2021); 
2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlage wird in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–   Bereinigung der Anlagen I und II zum Zollvertrag 
(LGBl. 2021 Nr. 138)

  Die Bereinigung wird zur Kenntnis genommen.
–   Notifikation der Partnerstaaten gemäss Abschnitt 

7 Absatz 1 Buchstabe f der Multilateralen Verein-
barung der zuständigen Behörden über den auto-
matischen Informationsaustausch über Finanzkonten 
(Nr. 33 / 2021)

  Der Notifikation wird zugestimmt.
–   Beschluss Nr. 70 / 2021 des Gemeinsamen EWR-Aus-

schusses (Richtlinie (EU) 2019 / 770 (Digitale-Inhalte-
Richtlinie) und Richtlinie (EU) 2019 / 771 (Warenkauf)) 
(Nr. 35 / 2021)

  Dem Beschluss wird zugestimmt.
–   Beschluss Nr. 69 / 2021 des Gemeinsamen EWR-Aus-

schusses (Richtlinie (EU) 2019 / 2161 zur besseren 
Durchsetzung und Modernisierung der Verbraucher-
schutzvorschriften) (Nr. 36 / 2021)

  Dem Beschluss wird zugestimmt.
–   Beschluss Nr. 54 / 2021 des Gemeinsamen EWR-Aus-

schusses (Richtlinie (EU) 2016 / 2341 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 
2016 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung 
von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung 
(EbAV)) (Nr. 38 / 2021)

  Dem Beschluss wird zugestimmt.
–   Beitritt zum Vertrag von Peking über den Schutz von 

audiovisuellen Darbietungen (Nr. 39 / 2021)
  Dem Antrag der Regierung wird zugestimmt.
–   Beschluss Nr. 136 / 2020 des Gemeinsamen EWR-

Ausschusses (Richtlinie 2008 / 6 / EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20.  Febru-
ar 2008 zur Änderung der Richtlinie 97 / 67 / EG im 
Hinblick auf die Vollendung des Binnenmarktes der 
Postdienste der Gemeinschaft («3. Postrichtlinie»)) 
(Nr. 48 / 2021)

  Dem Beschluss wird zugestimmt.
–   Prüfung des Antrags des Landtags auf Änderung 

der Beteiligungsstrategie für die Beteiligung an der 
Liechtensteinischen Post AG (Nr. 46 / 2021)

  Dem Antrag der Regierung wird zugestimmt.
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–   Einbürgerungsgesuch
  Dem Einbürgerungsgesuch wird zugestimmt.
–   Abänderung des Steuergesetzes (Nr. 37 / 2021); 1. und 

2. Lesung
  Die Gesetzesvorlage wird in 1. und 2. Lesung beraten 

und verabschiedet.
–   Abänderung des Gesetzes über die Arbeitslosen-

versicherung und die Insolvenzentschädigung (Mass-
nahmenpaket 5.0) (Nr. 44 / 2021); 1. und 2. Lesung

  Die Gesetzesvorlage wird in 1. und 2. Lesung beraten 
und verabschiedet sowie für dringlich erklärt.

–   Abänderung des Umweltschutzgesetzes (USG) (Nr. 
45 / 2021); 1. Lesung

  Die Gesetzesvorlage wird in 1. Lesung beraten.
–   Beantwortung der Kleinen Anfragen
  Die Kleinen Anfragen werden beantwortet.

Öffentliche Landtagssitzung vom 1. / 2. / 3. September
–   Eröffnung der öffentlichen Landtagssitzung vom 

1. / 2. / 3. September 2021
–   Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Land-

tagssitzung vom 5. / 6. / 7. Mai 2021
  Das Protokoll wird genehmigt.
–   Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Land-

tagssitzung vom 9. / 10. / 11. Juni 2021
  Das Protokoll wird genehmigt.
–   Anfragen des Abg. Manfred Kaufmann:
 –  Hochspannungsleitung Balzers
 –  Geldflüsse ins Ausland bei Geburten
 –  Mittel gegen eine allfällige Inflation
–   Anfrage des Abg. Mario Wohlwend:
 –  Medienförderung
–   Anfragen der Abg. Dagmar Bühler-Nigsch:
 –  Anerkennung FL-Scheidungsurteile in der Schweiz
 –  einvernehmliche Scheidung und die Nebenfolgen
–   Anfragen des Abg. Daniel Seger:
 –  Sicherstellung der Stromversorgung Liechtensteins 

nach Abbruch der Verhandlungen zwischen der 
Schweiz und der EU

 –  Cybersicherheit der Landesverwaltung, der Ge-
richte und der Regierung etc.

–   Anfragen des Abg. Patrick Risch:
 –  Kies in Liechtenstein
 –  Inventar der Naturvorrangflächen
 –  Zahlungen an Ungarn
–   Anfragen des Abg. Georg Kaufmann:
 –  Gewohnheitsrecht
 –  Lage in Afghanistan und die Aufnahme eines Kon-

tingents von Flüchtlingen
–   Anfrage des Stv. Abg. Markus Gstöhl:
 –  Stärkung der Familien- und Erziehungsarbeit
–   Anfrage der Abg. Manuela Haldner-Schierscher:
 –  Autohersteller und der Datenschutz
–   Anfrage des Abg. Walter Frick:
 –  Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan
–   Anfrage des Stv. Abg. Hubert Büchel:
 –  Cyberangriffe

–   Anfrage des Abg. Johannes Kaiser:
 –  Baubewilligung für ein kleines Insektenhotel
–   Anfrage des Abg. Sebastian Schädler:
 –  Parkplatzentwicklung und Verkehrssteuern
–   Anfragen des Abg. Thomas Rehak:
 –  Ransomware-Angriff auf die Uni Liechtenstein
 –  Landesspital
–   Anfrage der Abg. Karin Zech-Hoop:
 –  Beginn der Unterrichtszeit für Teenager
–   Anfrage der Abg. Bettina Petzold-Mähr:
 –  Klassengrössen an unseren Schulen
–   Anfrage des Abg. Sascha Quaderer:
 –  Verlängerung der Härtefallzuschüsse
–   Aktuelle Stunde zum Thema «Liechtenstein und der 

Klimawandel»
  Die Aktuelle Stunde wird abgehalten.
–   Information der Regierung zur aktuellen Situation 

bez. Coronapandemie
  Die Ausführungen der Regierung werden zur Kennt-

nis genommen.
–   Petition «Elternzeit – die liechtensteinische Lösung», 

eingereicht von Stephan Agnolazza-Hoop, Lino Näge-
le, Sarah Nägele und Orlando Wanner vom 10. August 
2021

  Die Petition wird an die Regierung überwiesen.
–   Petition «Gleichberechtigung der Muslime in Liechten-

stein», eingereicht von Akif Özmen und Hamit Örgen 
vom 10. August 2021

  Die Petition wird an die Regierung überwiesen.
–   Vorprüfung der Parlamentarischen Initiative zur 

 Erhöhung der Geldspielabgabe der Abgeordneten 
Manuela Haldner-Schierscher, Georg Kaufmann und 
Patrick Risch vom 10. Mai 2021 (Nr. 57 / 2021)

  Der Verfassungsmässigkeit wird zugestimmt, auf die 
Initiative wird nicht eingetreten.

–   Vorprüfung der parlamentarischen Initiative zur Be-
freiung der Kostenbeteiligung (Franchise) für Ver-
sicherte, die das ordentliche Rentenalter erreicht 
haben der Abgeordneten Herbert Elkuch und Thomas 
Rehak vom 10. Mai 2021 (Nr. 53 / 2021)

  Der Verfassungsmässigkeit wird zugestimmt, auf die 
Initiative wird nicht eingetreten.

–   Postulat für spezialisierte Palliative Care in Liechten-
stein der Abgeordneten Dagmar Bühler-Nigsch, Peter 
Frick, Walter Frick, Norma Heidegger, Manfred Kauf-
mann, Dietmar Lampert, Gunilla Marxer-Kranz, Gün-
ter Vogt, Thomas Vogt und Mario Wohlwend vom 
24. Juni 2021

  Das Postulat wird an die Regierung überwiesen.
–   Interpellation zur Finanzierung der AHV unter 

 Berücksichtigung der Ermöglichung einer Renten-
anpassung der Abgeordneten Albert Frick, Johan-
nes Kaiser, Wendelin Lampert, Daniel Oehry, Sebas-
tian Schädler und Karin Zech-Hoop vom 3. August 
2021

  Die Interpellation wird an die Regierung über-
wiesen.
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–   Anpassung der Eignerstrategie der LIEmobil gemäss 
ÖUSG der Abgeordneten Manuela Haldner-Schier-
scher, Georg Kaufmann und Patrick Risch vom 2. Au-
gust 2021

  Der Antrag wird nicht an die Regierung überwiesen.
–   Bewilligung von Nachtragskrediten (III / 2021) (Nr. 

58 / 2021)
  Die Nachtragskredite werden bewilligt.
–   Gewährung eines Landesbeitrags an die Genossen-

schaft «Theater am Kirchplatz EG» für die Jahre 2022 
bis 2025 (Nr. 55 / 2021)

  Der Landesbeitrag wird bewilligt.
–   Gewährung eines Staatsbeitrags an die Förderstiftung 

MINT Initiative Liechtenstein für die Jahre 2022 bis 
2026 (Nr. 59 / 2021)

  Der Staatsbeitrag wird bewilligt.
–   Geschäftsbericht 2020 der Stiftung Personalvorsorge 

Liechtenstein (Nr. 52 / 2021)
  Der Geschäftsbericht wird zur Kenntnis genommen.
–   Abänderung des Landwirtschaftsgesetzes (LWG) (Nr. 

134 / 2020) [1. Lesung: 3. Dezember 2020] – Stellung-
nahme der Regierung (Nr. 60 / 2021); 2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlage wird in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–   Abänderung des Versicherungsvertriebsgesetzes 
(VersVertG) (Nr. 4 / 2021) [1. Lesung: 7.  Mai 2021]- 
Stellungnahme der Regierung (Nr. 54 / 2021); 2. Le-
sung 

  Die Gesetzesvorlage wird in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–   Genehmigung und Umsetzung des Notenaustausches 
zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der 
EU betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 
2019 / 1896 über die Europäische Grenz- und Küsten-
wache und zur Abänderung des Gesetzes über die 
Landespolizei (Polizeigesetz) sowie des Ausländer-
gesetzes (Weiterentwicklung des Schengen-Besitz-
stands) (Nr. 63 / 2021); 1. Lesung

  Dem Notenaustausch wird zugestimmt und die 
Gesetzesvorlagen werden in 1. Lesung beraten.

–   Einbürgerungsgesuche
  Den Einbürgerungsgesuchen wird zugestimmt.
–   Abänderung des Jagdgesetzes (Nr. 56 / 2021); 1. Le-

sung
–   Abänderung des Jagdgesetzes (Nr. 56 / 2021); 1. Le-

sung – Fortsetzung
  Die Gesetzesvorlage wird in 1. Lesung beraten.
–   Abänderung des Umweltschutzgesetzes (USG) und 

des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) (Nr. 61 / 2021); 1. Lesung

  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. Lesung beraten.
–   Abänderung des Energieeffizienzgesetzes (EEG) zur 

Verlängerung der Förderung durch Einspeisever-
gütung (Nr. 62 / 2021); 1. Lesung

  Die Gesetzesvorlage wird in 1. Lesung beraten.
–   Beantwortung der Kleinen Anfragen
  Die Kleinen Anfragen werden beantwortet.

Öffentliche Landtagssitzung vom 29. / 30. September 
und 1. Oktober 2021
–   Eröffnung der öffentlichen Landtagssitzung vom 

29. / 30. September und 1. Oktober 2021
  Es wird ein Zusatztraktandum zum Parteiaustritt der 

stv. Abg. Nadine Gstöhl als Traktandum 20a auf die 
Tagesordnung gesetzt.

–   Anfragen der Abg. Franziska Hoop:
 –  Stillen während der Arbeitszeit
 –  befristete Anstellungen im Schulwesen
–   Anfragen des Abg. Daniel Seger:
 –  Waldverjüngung und Schutzwald
 –  drohende Energiekrise in Europa und Auswirkungen 

auf Liechtenstein
–   Anfrage der Abg. Bettina Petzold-Mähr:
 –  Einladung der Regierung für das 100-Jahr-Jubiläum 

der Verfassung
–   Anfrage des Abg. Günter Vogt:
 –  Sicherstellung der Stromversorgung Liechtensteins 

nach Abbruch der Verhandlungen zwischen der 
Schweiz und der EU (Teil 2)

–   Anfrage des Abg. Manfred Kaufmann:
 –  Kosten für Reisepass und Identitätskarte
–   Anfrage der Abg. Manuela Haldner-Schierscher:
 –  Zuständigkeit zur Umsetzung der UN-Nachhaltig-

keitsziele
–   Anfragen des Stv. Abg. Hubert Büchel:
 –  Blockchain-Gesetz
 –  Industriezubringer in Ruggell
–   Anfragen des Abg. Georg Kaufmann:
 –  Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts
 –  Machbarkeitsstudie Rheinaufweitung Schaan-

Buchs-Eschen
–   Anfragen des Abg. Herbert Elkuch:
 –  Kostenbefreiung vom Selbstbehalt in der Kranken-

versicherung
 –  Naturschutzgebiet Ruggeller Riet
–   Anfrage des Abg. Dietmar Lampert:
 –  zusätzliches Kontrollschild für Fahrradträger
–   Anfrage des Abg. Thomas Rehak:
 –  Briefmarkenwerthaltigkeit
–   Anfragen des Stv. Abg. Thomas Hasler:
 –  Verkehrslösung Unterland, Optimierung der Rhein-

brücke Bendern-Haag
 –  Anpassung des gesamten Nebenstrafrechts
–   Anfragen des Abg. Patrick Risch:
 –  ressourcenschonende Einladung für 100 Jahre Ver-

fassung
 –  ODA-Prozentsatz, zu dem sich Liechtenstein ver-

pflichtet oder bekannt hat
–   Aktuelle Stunde zum Thema «Ehe für alle»
  Die Aktuelle Stunde wird abgehalten.
–   Information der Regierung zur aktuellen Situation 

bez. Coronapandemie
  Die Informationen der Regierung werden zur Kennt-

nis genommen.
–   Interpellation «Naturkatastrophen-Vorsorge in Liech- 
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tenstein» der Abgeordneten Dagmar Bühler-Nigsch, 
Peter Frick, Walter Frick, Norma Heidegger, Manfred 
Kaufmann, Dietmar Lampert, Gunilla Marxer-Kranz, 
Günter Vogt, Thomas Vogt und Mario Wohlwend vom 
23. August 2021

  Die Interpellation wird an die Regierung überwiesen.
–   Interpellation «Staatliche Aktivitäten im Telekommu-

nikations- und Postmarkt» der Abgeordneten Albert 
Frick, Franziska Hoop, Johannes Kaiser, Wendelin 
Lampert, Daniel Oehry, Bettina Petzold-Mähr, Sascha 
Quaderer, Sebastian Schädler, Daniel Seger und Karin 
Zech-Hoop vom 31. August 2021

  Die Interpellation wird an die Regierung überwiesen.
–   Motion zur Umgestaltung der Motorfahrzeugsteuer 

nach ökologischen Werten der Abgeordneten Manue-
la Haldner-Schierscher, Georg Kaufmann und Patrick 
Risch vom 23. August 2021

  Die Motion wird von den Motionären zurückgezogen.
–   Postulat zur Entwicklung eines ganzheitlichen landes-

weiten Konzepts für Inertstoff-Deponien der Ab-
geordneten Manuela Haldner-Schierscher, Georg 
Kaufmann und Patrick Risch vom 23. August 2021

  Das Postulat wird an die Regierung überwiesen.
–   Postulat «Stärkung des Tierschutzes in Liechten-

stein» der Abgeordneten Dagmar Bühler-Nigsch, 
Peter Frick, Walter Frick, Norma Heidegger, Manfred 
Kaufmann, Dietmar Lampert, Gunilla Marxer-Kranz, 
Günter Vogt, Thomas Vogt und Mario Wohlwend vom 
23. August 2021

  Das Postulat wird an die Regierung überwiesen.
–   Bewilligung von Nachtragskrediten (IV / 2021) (Nr. 

64 / 2021)
  Die Nachtragskredite werden bewilligt.
–   Wahl eines stellvertretenden Regierungsmitglieds
  Als stellvertretender Regierungsrat soll dem Erb-

prinzen vorgeschlagen werden:
 –  Herr Dr. Ralph Wanger
–   Wahl eines Richters und eines Ersatzrichters des 

Staatsgerichtshofes
  Als Richter und Ersatzrichter des Staatsgerichtshofes 

werden gewählt:
 –  Richter: Herr Dr. Hilmar Hoch
 –  Ersatzrichter: Herr M.A. HSG Remo Mairhofer
–   Bestellung von Ad-hoc-Richtern des Staatsgerichts-

hofes
  Als Ad-hoc-Richter des Staatsgerichtshofes werden 

gewählt:
 –  Frau MLaw Jacqueline Marxer-Tschikof
 –  Herr Dr. Reinhard Pitschmann
–   Erlass eines Zahlungskontengesetzes (ZKG) und 

die Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes 
(FMAG) (Nr. 70 / 2019) [1. Lesung: 6. September 2019] 
– Stellungnahme der Regierung (Nr. 67 / 2021); 2. Le-
sung 

  Die Gesetzesvorlagen werden in 2. Lesung beraten 
und verabschiedet.

–   Abänderung des Energieeffizienzgesetzes (EEG) zur 

Verlängerung der Förderung durch Einspeisever-
gütung (Nr. 62 / 2021); [1. Lesung: 3. September 2021] 
– keine separate Stellungnahme der Regierung; 2. Le-
sung 

  Die Gesetzesvorlage wird in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–   Notifikation der Partnerstaaten gemäss Abschnitt 
7 Absatz 1 Buchstabe f der multilateralen Verein-
barung der zuständigen Behörden über den auto-
matischen Informationsaustausch über Finanzkonten 
(Nr. 65 / 2021)

  Den Notifikationen wird zugestimmt.
–   Beschluss Nr. 171 / 2021 des Gemeinsamen EWR-Aus-

schusses (Richtlinie 2014 / 92 / EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23.  Juli 2014 über 
die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, 
den Wechsel von Zahlungskonten und den Zugang 
zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen 
(PAD)) (Nr. 66 / 2021)

  Dem Beschluss wird zugestimmt.
–   Massnahmen zur langfristigen finanziellen Sicherung 

der AHV (Nr. 69 / 2021)
  Die Ausführungen der Regierung werden zur Kennt-

nis genommen.
–   Einbürgerungsgesuche
  Den Einbürgerungsgesuchen wird zugestimmt.
–   Gesetz über die Abänderung des Behindertengleich-

stellungsgesetzes (Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016 / 2102 über den barrierefreien Zugang zu Web-
sites und mobile Anwendung öffentlicher Stellen) (Nr. 
68 / 2021); 1. Lesung

  Die Gesetzesvorlage wird in 1. Lesung beraten.
–   Abänderung des Gesetzes über die Ausländer (Aus-

ländergesetz, AuG), des Asylgesetzes (AsylG) und des 
Gesetzes über die Freizügigkeit für EWR- und Schwei-
zer Staatsangehörige (Personenfreizügigkeitsgesetz, 
PFZG) (Nr. 70 / 2021); 1. und 2. Lesung

  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. und 2. Lesung be-
raten und verabschiedet sowie für dringlich erklärt.

–   Parteiaustritt der stv. Abg. Nadine Gstöhl
  Der Landtag befindet sich für nicht zuständig bzw. le-

gitimiert, in dieser Angelegenheit einen Entscheid zu 
treffen.

–   Beantwortung der Kleinen Anfragen
  Die Kleinen Anfragen werden beantwortet.

Festsitzung des Landtags zum 100-jährigen Bestehen 
der Verfassung vom 26. Oktober 2021
–   Begrüssung und Rede durch Landtagspräsident Al-

bert Frick
–   Rede einer oder eines Abgeordneten der Vater-

ländischen Union
–   Rede einer oder eines Abgeordneten der Fortschritt-

lichen Bürgerpartei
–   Rede einer oder eines Abgeordneten der Freien Liste
–   Rede eines Abgeordneten der Demokraten pro 

Liechtenstein
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Öffentliche Landtagssitzung vom 3. / 4. / 5. November 
2021
–   Eröffnung der öffentlichen Landtagssitzung vom 

3. / 4. / 5. November 2021
–   Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Land-

tagssitzung vom 1. / 2. / 3. September 2021
  Das Protokoll wird genehmigt.
–   Anfrage des Abg. Günter Vogt:
 –  Solarstrom, insbesondere zu den Aspekten der 

Selbstvermarktung, der Stromspeicherung und der 
Einspeisevergütung

–   Anfrage der Abg. Dagmar Bühler-Nigsch:
 –  Tarifzonen LIEmobil
–   Anfrage der Abg. Norma Heidegger:
 –  Casinos und Spielbanken
–   Anfrage des Abg. Patrick Risch:
 –  Verordnung über die Bodenverbesserung in der 

Landwirtschaft
–   Anfragen des Abg. Manfred Kaufmann:
 –  LGT Alpin Marathon – wie weiter?
 –  Online-Formulareinreichung bei Krankenkassen-

prämienverbilligung
–   Anfrage des Stv. Abg. Hubert Büchel:
 –  neue Strategie der LLB-Gruppe
–   Anfragen des Abg. Mario Wohlwend:
 –  Versorgungskonzept Psychiatrie
 –  Sonderausstellung «100 Jahre Verfassung» im 

Landesmuseum
–   Anfrage des Abg. Walter Frick:
 –  Kosten für Heizen, Strom und Benzin und deren 

Auswirkungen
–   Anfrage des Abg. Wendelin Lampert:
 –  Rentenkürzungen in der Stiftung «Personalvor-

sorge» Liechtenstein (SPL)
–   Anfrage der Abg. Karin Zech-Hoop:
 –  Feuer- und Elementarschadenversicherung in 

Liechtenstein
–   Anfragen des Abg. Thomas Rehak:
 –  Neubesetzung der Leitung des Amts für Justiz
 –  Sportstättenentwicklung
 –  Personalfluktuation an der Universität Liechten-

stein
 –  Nachhaltigkeit bei den öffentlichen Hochbauten
–   Anfrage des Abg. Peter Frick:
 –  Leistungsvereinbarung mit dem Verein für Männer-

fragen
–   Aktuelle Stunde zum Thema «Dem Pflegenotstand 

entgegenwirken – aber wie?»
  Die Aktuelle Stunde wird abgehalten.
–   Information der Regierung zur aktuellen Situation 

bez. Coronapandemie
  Die Informationen der Regierung werden zur Kennt-

nis genommen.
–   Petition «Gesetzesinitiative zur Schaffung einer aus 

dem Kreis der Treuhand-Kundschaft berufenen Om-
budsperson mit weitreichenden Vollmachten, miss-
bräuchlicher Stiftungsverwaltung Vorhalt und Einhalt 

zu gebieten» vom 11. Oktober 2021, eingereicht von 
Herrn Dr. Uwe-Michael Rebehn

  Auf die Petition wird nicht eingetreten.
–   Petition «Suchtkrankheit in Liechtenstein» vom 

18. Oktober 2021, eingereicht von Herrn Emanuel P. 
Hoop

  Die Petition wird zur geeigneten Verfügung an die Re-
gierung überwiesen.

–   Postulat «Mögliche Massnahmen zur langfristigen Si-
cherung der AHV im Rahmen einer Altersstrategie» 
der Abgeordneten Dagmar Bühler-Nigsch, Peter 
Frick, Walter Frick, Norma Heidegger, Manfred Kauf-
mann, Dietmar Lampert, Gunilla Marxer-Kranz, Gün-
ter Vogt, Thomas Vogt und Mario Wohlwend vom 
4. Oktober 2021

  Das Postulat wird an die Regierung überwiesen.
–   Gewährung eines Landesbeitrages an die Geschäfts-

stelle der internationalen Alpenschutzkommission 
CIPRA für die Jahre 2022 bis 2025 (Nr. 81 / 2021)

  Der Gewährung eines Landesbeitrages wird zu-
gestimmt.

–   Bewilligung von Nachtragskrediten (V / 2021) (Nr. 
75 / 2021)

  Die Nachtragskredite werden bewilligt.
–   Wahl eines Ad-hoc-Vorsitzenden für die Beschwerde-

kommission für Verwaltungsangelegenheiten
  Als Ad-hoc-Vorsitzender der VBK wird gewählt:
 –  Herr Dr. Georges Baur
–   Mittelfristige Planung staatlicher Hochbauten und 

Anlagen (Hochbautenbericht 2022) (Nr. 82 / 2021)
  Der Hochbautenbericht 2022 wird zur Kenntnis ge-

nommen.
–   Bau und Sanierung der Verkehrsinfrastruktur in 

Liechtenstein (Verkehrsinfrastrukturbericht 2022) 
(Nr. 83 / 2021)

  Der Verkehrsinfrastrukturbericht 2022 wird zur 
Kenntnis genommen.

–   Finanzplanung 2022 bis 2025 (Nr. 72 / 2021)
  Der Bericht zur Finanzplanung 2022 bis 2025 wird zur 

Kenntnis genommen.
–   Landesvoranschlag und Finanzgesetz für das Jahr 

2022 (Nr. 71 / 2021); 1. und 2. Lesung
  Der Landesvoranschlag für das Jahr 2022 inkl. Nach-

trägen wird genehmigt und den Anträgen  gemäss 
BuA Nr. 71 / 2021 wird zugestimmt. Das Finanzgesetz 
wird in 1. und 2. Lesung beraten und verabschiedet 
sowie für dringlich erklärt. 

–   Abänderung des Umweltschutzgesetzes (Mobilfunk-
standard 5G) (Nr. 45 / 2021) [1. Lesung: 11. Juni 2021] 
– Stellungnahme der Regierung (Nr. 78 / 2021); 2. Le-
sung 

  Die Gesetzesvorlage wird in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–   Genehmigung und Umsetzung des Notenaustausches 
zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der 
EU betreffend die Übernahme der Verordnung 
(EU) 2019 / 1896 über die Europäische Grenz- und 
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Küstenwache und zur Abänderung des Gesetzes 
über die Landespolizei (Polizeigesetz) sowie des Aus-
ländergesetzes (Weiterentwicklung des Schengen-
Besitzstands) (Nr. 63 / 2021) [1. Lesung: 2. September 
2021] – keine separate Stellungnahme der Regierung; 
2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlagen werden in 2. Lesung beraten 
und verabschiedet.

–   Abänderung des Jagdgesetzes (Nr. 56 / 2011) [1. Le-
sung: 3. September 2021] – Stellungnahme der Regie-
rung (Nr. 80 / 2021); 2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlage wird in 2. Lesung beraten und 
verabschiedet.

–   Abänderung des Umweltschutzgesetzes (USG) 
und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) (Altlasten) (Nr. 61 / 2021) [1. Lesung: 
3. September 2021] – Stellungnahme der Regierung 
(Nr. 79 / 2021); 2. Lesung 

  Die Gesetzesvorlagen werden in 2. Lesung beraten 
und verabschiedet.

–   Bereinigung der Anlagen I und II zum Zollvertrag 
(LGBl. 2021 Nr. 308)

  Die Bereinigungen werden zur Kenntnis genommen.
–   Notifikation der Partnerstaaten gemäss Abschnitt 

7 Absatz 1 Buchstabe f der multilateralen Verein-
barung der zuständigen Behörden über den auto-
matischen Informationsaustausch über Finanzkonten 
(Nr. 85 / 2021)

  Den Notifikationen wird zugestimmt.
–   Änderung des Römer Statuts des Internationalen 

Strafgerichtshofs vom 26.  November 2015, 14.  De-
zember 2017 und 6. Dezember 2019 (Nr. 76 / 2021)

  Den Änderungen wird zugestimmt.
–   Freihandelsabkommen zwischen Island, dem Fürsten-

tum Liechtenstein, dem Königreich Norwegen und 
dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und 
Nordirland (Nr. 77 / 2021)

  Dem Freihandelsabkommen wird zugestimmt.
–   Regierungsprogramm 2021 bis 2025 (Nr. 73 / 2021)
  Das Regierungsprogramm 2021 bis 2025 wird zur 

Kenntnis genommen.
–   Kenntnisnahme der Resultate der Variantenprüfung 

zur Entlastung des Dorfzentrums von Schaan sowie 
des weiteren Vorgehens (Nr. 84 / 2021)

  Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.
–   Einbürgerungsgesuche
  Folgenden Einbürgerungsgesuchen wird zuge-

stimmt:
 –  Herr Johannes Rudolph Antonio Maria Habsburg-

Lothringen
 –  Herr Tenzin Tingmey Rongpotsang
 –  Herr Thomas Günter Martin Wand
–   Abänderung des Zivilrechts-Mediations-Gesetzes 

(ZMG), der Zivilprozessordnung (ZPO) und des All-
gemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) (Nr. 
74 / 2021); 1. Lesung

  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. Lesung beraten.

–   Gesetz über Begleitmassnahmen in der Verwaltung 
und Justiz in Zusammenhang mit dem Coronavirus 
(Covid-19) (Covid-19-VJBG) (Nr. 86 / 2021); 1. und 2. 
Lesung

  Die Gesetzesvorlage wird in 1. und 2. Lesung beraten 
und verabschiedet sowie für dringlich erklärt.

–   Beantwortung der Kleinen Anfragen
  Die Kleinen Anfragen werden beantwortet.

Öffentliche Landtagssitzung vom 1. / 2. / 3. Dezember 
2021
–   Eröffnung der öffentlichen Landtagssitzung vom 

1. / 2. / 3. Dezember 2021 
–   Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Land-

tagssitzung vom 29. / 30.  September und 1.  Oktober 
2021

  Das Protokoll wird genehmigt.
–   Anfragen des Abg. Daniel Oehry:
 –  Lärmschutz am Bahnhof Nendeln
 –  Signaltechnik Bahnhof Nendeln
 –  Verkehrssicherheit beim Wirtschaftspark Eschen
 –  Stadttunnel Feldkirch
–   Anfragen des Abg. Manfred Kaufmann:
 –  Senkung Sollertrag und Entkoppelung vom Eigen-

kapitalzinsabzug
 –  aktuelle Flüchtlingssituation in Liechtenstein
 –  Kauf Aktienanteil an der Liechtensteinischen Post 

AG
–   Anfrage der Abg. Norma Heidegger:
 –  Zuständigkeiten Landesspital
–   Anfrage des Abg. Günter Vogt:
 –  aktuellen Stand zum angekündigten agrar-

politischen Bericht
–   Anfrage der Abg. Franziska Hoop:
 –  Ausbildungspflicht bei Jugendlichen
–   Anfrage des Abg. Thomas Vogt:
 –  segmentierte Verbandsperson
–   Anfrage des Abg. Georg Kaufmann:
 –  fossile Brennstoffe in Liechtenstein
–   Anfrage des Abg. Sascha Quaderer:
 –  Neubau des Landesspitals
–   Anfragen des Abg. Herbert Elkuch:
 –  Dokumentationslücke in der Medienkommission
 –  Bauleitung beim Neubau des Landesspitals
–   Anfragen des Abg. Walter Frick:
 –  Dioxinverseuchungen auch in Liechtenstein
 –  organisierte Kriminalität
–   Anfragen des Abg. Wendelin Lampert:
 –  dass Regierung keine Photovoltaikanlagen an Fas-

saden bei öffentlichen Bauten bauen will, trotz dro-
hender Strommangellage ab 2025

 –  Vergleich der Pensionskassen der Gemeinden mit 
der Stiftung «Personalvorsorge» Liechtenstein 
(SPL)

–   Anfrage der Stv. Abg. Elke Kindle:
 –  Zukunft unseres Erzbistums
–   Anfragen der Stv. Abg. Sandra Fausch:
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 –  Verbot von Verbrennungsmotoren
 –  lebensmittelrechtliche Entwicklung in Bezug auf 

die Datierungen
 –  Lohngleichheit für gleichwertige Arbeit
–   Aktuelle Stunde 
  Die Aktuelle Stunde entfällt.
–   Information der Regierung zur aktuellen Situation 

bez. Coronapandemie
  Die Ausführungen der Regierung werden zur Kennt-

nis genommen.
–   Postulat zur Vorbildfunktion des Staates im Bereich 

Klima und Energie der Abgeordneten Albert Frick, 
Franziska Hoop, Johannes Kaiser, Wendelin Lampert, 
Daniel Oehry, Bettina Petzold-Mähr, Sascha Qua-
derer, Sebastian Schädler, Daniel Seger und Karin 
Zech-Hoop vom 18. Oktober 2021

  Das Postulat wird an die Regierung überwiesen.
–   Postulat zur Klassengrösse an Liechtensteinischen 

Schulen der Abgeordneten Albert Frick, Franziska 
Hoop, Johannes Kaiser, Wendelin Lampert, Daniel 
Oehry, Bettina Petzold-Mähr, Sascha Quaderer, Se-
bastian Schädler, Daniel Seger und Karin Zech-Hoop 
vom 18. Oktober 2021

  Das Postulat wird an die Regierung überwiesen.
–   Postulat zur Stromversorgungssicherheit in Liechten-

stein der Abgeordneten Herbert Elkuch und Thomas 
Rehak vom 20. Oktober 2021

  Das Postulat wird an die Regierung überwiesen.
–   Postulat zur Stromversorgungssicherheit in Liechten-

stein der Abgeordneten Herbert Elkuch und Thomas 
Rehak vom 20. Oktober 2021

  Das Postulat wird an die Regierung überwiesen.
–   Postulatsbeantwortung betreffend die Sicherung der 

Wasserqualität (Nr. 92 / 2021)
  Die Postulatsbeantwortung wird zur Kenntnis ge-

nommen und das Postulat vom 10. Mai 2021 wird ab-
geschrieben.

–   Interpellationsbeantwortung betreffend die Finan-
zierung der AHV unter Berücksichtigung der Ermög-
lichung einer Rentenanpassung (Nr. 91 / 2021)

  Die Interpellationsbeantwortung wird zur Kenntnis 
genommen.

–   Wahl eines Ersatzmitgliedes für die Medien-
kommission

  Als Ersatzmitglied in die Medienkommission wird ge-
wählt:

 –  Herr Alexander Kind
–   Wahl div. Ersatzrichter des Obersten Gerichtshofes
  Als Ersatzrichter des Obersten Gerichtshofes werden 

gewählt:
 –  Herr Prof. Dr. Leander D. Loacker
 –  Herr Dr. Peter Prast
 –  Frau Dr. Ingrid Brandstätter
–   Wahl einer Ersatzrichterin des Staatsgerichtshofes
  Als Ersatzrichterin des Staatsgerichtshofes wird ge-

wählt:
 –  Frau Univ. Prof. Dr. Anna Gamper

–   Stand der Bearbeitung der parlamentarischen Ein-
gänge

  Die Liste über den Stand der Bearbeitung von Motio-
nen, Postulaten und Interpellationen für das Jahr 2021 
wird zur Kenntnis genommen.

–   Beschluss Nr. 308 / 2021 des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses (Richtlinie 2004 / 113 / EG des Rates vom 
13.  Dezember 2004 zur Verwirklichung des Grund-
satzes der Gleichbehandlung von Männern und Frau-
en beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gü-
tern und Dienstleistungen) (Nr. 87 / 2021)

  Dem Beschluss wird zugestimmt.
–   1. Monitoringbericht zur Energiestrategie 2030 

(Datenstand Ende 2020) (Nr. 95 / 2021)
  Der Monitoringbericht wird zur Kenntnis genommen.
–   Einbürgerungsgesuche
  Den Einbürgerungsgesuchen für folgende Personen 

wird zugestimmt:
 –  Frau Laura Caroline Fischer
 –  Herr Helmut Arnold Friedrich
 –  Herr Uwe Seeske
 –  Frau Alexandra Sohm
 –  Herr Jan vom Brocke sowie seine minderjährigen 

Kinder Moritz Luzian vom Brocke und Marieke Ava 
vom Brocke

–   Aufhebung von Zweckbindungen in der Landes-
rechnung (Nr. 88 / 2021); 1. Lesung

  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. Lesung beraten.
–   Abänderung des Bankengesetzes (BankG) sowie wei-

terer Gesetze (Nr. 89 / 2021); 1. Lesung
  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. Lesung beraten. 
–   Erlass eines Gesetzes zur Durchführung der Ver-

ordnung (EU) 2019 / 2088 über nachhaltigkeits-
bezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungsleistungssektor und der Verordnung (EU) 
2020 / 852 über die Einrichtung eines Rahmens zur 
Erleichterung nachhaltiger Investitionen (EWR-Fi-
nanzdienstleistungs-Nachhaltigkeits-Durchführungs-
gesetz; EWR-FNDG) sowie eines Gesetzes über die 
Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes (Nr. 
90 / 2021); 1. Lesung

  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. Lesung beraten.
–   Abänderung des Gesetzes gegen den unlauteren 

Wettbewerb (UWG) sowie weiterer Gesetze (Um-
setzung Richtlinie (EU) 2016 / 943 über den Schutz 
vertraulichen Know-hows und vertraulicher Ge-
schäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor 
rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nut-
zung und Offenlegung sowie Durchführung der Ver-
ordnung (EU) 2018 / 302 über Massnahmen gegen un-
gerechtfertigtes Geoblocking und andere Formen der 
Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, 
des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des 
Kunden innerhalb des Binnenmarkts) (Nr. 93 / 2021); 
1. Lesung

  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. Lesung be- 
raten.
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–   Abänderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
und die Genehmigung eines Nachtragskredits für die 
Verlängerung des Massnahmenpakets in Zusammen-
hang mit den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus 
(Massnahmenpaket 6.0) (Nr. 94 / 2021); 1. und 2. Le-
sung

  Die Gesetzesvorlage wird in 1. und 2. Lesung be-
raten und verabschiedet sowie für dringlich erklärt. 
Zudem wird der Gewährung eines ausserordentlichen 
Landesbeitrages an die liechtensteinische Arbeits-
losenkasse zugestimmt.

–   Abänderung des Richterbestellungsgesetzes sowie 
des Staatsanwaltschaftsgesetzes (Umsetzung von 
Empfehlungen der Staatengruppe gegen Korruption 
– GRECO – im Rahmen der vierten Evaluationsrunde) 
(Nr. 96 / 2021); 1. Lesung

  Die Gesetzesvorlagen werden in 1. Lesung beraten.
–   Abänderung des Gesetzes über die amtliche Schät-

zung von Grundstücken und Gebäuden (Nr. 97 / 2021); 
1. Lesung

  Die Gesetzesvorlage wird in 1. Lesung beraten.
–   Wahl des Landesausschusses
  Der Landesausschuss setzt sich wie folgt zusammen:
 –  Landtagspräsident Albert Frick
 –  Abg. Herbert Elkuch
 –  Abg. Georg Kaufmann
 –  Abg. Manfred Kaufmann
 –  Abg. Daniel Oehry 
  Gemäss Art. 72 Abs. 1 der Verfassung gehört Land-

tagspräsident Albert Frick von Amtes wegen dem 
Landesausschuss an. Im Verhinderungsfall wird er 
durch die Landtagsvizepräsidentin Gunilla Marxer-
Kranz vertreten.

–   Beantwortung der Kleinen Anfragen
  Die Kleinen Anfragen werden beantwortet.
–   Schliessung des Landtages
  Der Landtag wird von Regierungschef Dr. Daniel Risch 

im Namen S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechten-
stein geschlossen.
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Finanzkontrolle

Leiterin: Cornelia Lang

Die selbständige, unabhängige und in ihrer Prüfungstätig
keit nur dem Recht verpflichtete Finanzkontrolle unterstützt 
den Landtag und die Regierung in ihren Aufsichtsfunktio
nen und ist zuständig für die Prüfung des gesamten Finanz
haushalts. Hauptbereiche der Tätigkeit der Finanzkontrolle 
sind die Prüfung der Landesrechnung, die Umsetzung des 
jährlichen Revisionsprogramms, die Ausübung der Finanz
aufsicht sowie die Zusammenarbeit mit der Geschäftsprü
fungskommission des Landtags.

Gesetzlicher Auftrag

Gemäss Finanzkontrollgesetz (FinKG) [LGBl. 2009 Nr. 
324] unterstützt die Finanzkontrolle als oberstes Fach-
organ der Finanzaufsicht sowohl den Landtag bzw. die 
Geschäftsprüfungskommission bei der Ausübung ihrer 
verfassungsmässigen Finanzkompetenzen sowie ihrer 
Oberaufsicht über das öffentliche Finanzgebaren und 
die öffentliche Rechnungslegung als auch die Regierung 
bei der Ausübung ihrer Aufsichtsfunktion. 

Im Rahmen ihrer Aufgaben prüft die Finanzkontrolle 
die Landesrechnung, das Finanzgebaren und die Rech-
nungslegung von staatlichen Stellen sowie von öffentli-
chen Unternehmen, sofern dies spezialgesetzlich vorge-
sehen ist, staatliche Finanzhilfen und Abgeltungen, das 
öffentliche Beschaffungswesen, interne Kontrollsyste-
me sowie IT-Systeme.

Die Finanzkontrolle ist im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften selbständig und unabhängig. Sie ist in ih-
rer Prüfungstätigkeit nur dem Recht verpflichtet.

Organisation

Die Finanzkontrolle mit einem Personalbestand von 6 
Mitarbeitenden ist unabhängig und rein organisatorisch 
dem Landtag zugeordnet. 

Umsetzung des Prüfauftrages

Revisionsprogramm
Das jährliche Revisionsprogramm, welches aufgrund 
der Kriterien der Wesentlichkeit und Risikoorientierung 
festgelegt wird, bildet die Basis für die durchzuführenden 
Prüfungen. In Umsetzung des Revisionsprogramms 
prüft die Finanzkontrolle die Landesrechnung, staatliche 
Stellen, staatsnahe öffentliche Unternehmen, interne 
Kontrollsysteme etc. Zudem prüft die Finanzkontrolle 
als Prüfbehörde die Mittelverwendung im Rahmen der 
Teilnahme Liechtensteins an EU-Programmen. Im Auf-
trag der Regierung nimmt die Finanzkontrolle seit dem 
Jahr 2017 Einsitz im EFTA Board of Auditors (EBOA), 
welches die EFTA-Institutionen prüft.

Informatik-Revisionen
Wesentliche Informatikprojekte in der Landesver-
waltung werden, unter der Leitung der Finanzkontrolle, 
einer Informatik-Revision durch spezialisierte externe 
IT-Prüfungsgesellschaften unterzogen, wobei die 
ordnungsgemässe Projektabwicklung und -umsetzung, 
der Umgang mit Risiken etc. überprüft wird. 

Finanzaufsicht
Im Bereich der Finanzaufsicht prüft die Finanzkontrolle 
Ausgaben hinsichtlich ihrer Rechtmässigkeit, Ordnungs-
mässigkeit und Wirtschaftlichkeit, verifiziert Bau-
abrechnungen und kontrolliert durch unangemeldete 
Prüfungen die Geldbestände von rechnungslegenden 
Stellen, staatsnahen öffentlichen Unternehmen sowie 
Schulen. 

Tätigkeitsbericht

Einen ausführlichen Tätigkeitsbericht über Umfang, 
Schwerpunkte und Feststellungen ihrer Prüfungstätig-
keit erstattet die Finanzkontrolle jährlich dem Landtag 
und der Regierung. Der Tätigkeitsbericht wird auf der 
Homepage der Finanzkontrolle (www.fk.llv.li) veröffent-
licht.

Zusammenarbeit mit der Geschäfts- 
prüfungskommission

Mit der Geschäftsprüfungskommission des Land-
tags besteht eine enge Zusammenarbeit. Die Finanz-
kontrolle nimmt an den Sitzungen der Geschäfts-
prüfungskommission teil und informiert direkt über ihre 
Prüfungstätigkeiten. Die jeweiligen Prüfungsergebnisse 
und notwendige Massnahmen werden in den Sitzungen 
der Kommission zusammen mit der Regierung diskutiert 
und die weitere Vorgehensweise festgelegt.

Mitgliedschaften

Die Finanzkontrolle ist sowohl Mitglied der «Fachver-
einigung der Finanzkontrollen der Schweiz und des 
Fürstentums Liechtenstein» als auch Mitglied der Inter-
nationalen und Europäischen Organisation der Obers-
ten Rechnungskontrollbehörden (INTOSAI und EU-
ROSAI). Der Informations- und Erfahrungsaustausch 
über aktuelle Fachthemen, Prüfungsmethoden und 
Prüfungsstandards im öffentlichen Revisionsbereich 
sowie gemeinsame Weiterbildungsaktivitäten stehen im 
Zentrum dieser Mitgliedschaften.
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Das Ministerium für Präsidiales und Finanzen (MPF) war 
auch im abgelaufenen Berichtsjahr mit der Bewältigung 
der Folgen der Covid-19-Pandemie beschäftigt. Auch der 
Übergang in eine neue Legislaturperiode im März des Be-
richtsjahres und damit zusammenhängend der Wechsel 
von Zuständigkeiten und die Übergabe von Dossiers fiel 
in diese herausfordernde Zeit. Dank einer sehr guten Zu-
sammenarbeit zwischen den alten und neuen Ministerien 
konnte die Phase des Übergangs konstruktiv und rasch be-
endet werden. Eine der ersten und wichtigsten Aufgaben 
der neuen Regierung war das Verfassen eines Regierungs-
programms für die Jahre 2021 bis 2025, welches unter der 
Leitung des MPF und unter intensivem Einbezug aller Mi-
nisterien erarbeitet wurde. Kernthemen des MPF waren 
zudem die Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbei-
tung des Vor-Ort Besuchs der Assessoren im Rahmen des  
MONEYVAL-Länderassessments, die internationale Steuer-
politik, die Steuerung der vielseitigen Digitalisierungs-
projekte der Landesverwaltung, die Umsetzung umfang-
reicher europäischer Richtlinien in nationales Recht und 
die Mitarbeit in verschiedenen internationalen Peer Re-
views.

Regierungsprogramm
Eine der ersten Aufgaben der neuen Regierung im 
Berichtsjahr war die Erstellung eines Regierungs-
programms für die neue Legislatur. Unter der Leitung 
des Ministeriums für Präsidiales und Finanzen und 
unter Einbezug aller Ministerien wurde in mehreren 
Workshops ein Regierungsprogramm erarbeitet, das 
einerseits wie jeweils üblich die Arbeitsschwerpunkte 
der Regierung für die kommenden vier Jahre aufzeigt, 
aber andererseits auch erläutert, wie die Regierung ihre 
Zusammenarbeit im Auftrag der Einwohnerinnen und 
Einwohner gestalten will: nachhaltig, verlässlich und 
gestaltend. Das Regierungsprogramm besteht daher 
einerseits aus klaren Leitlinien für die Regierungsarbeit 
und andererseits aus den vier inhaltlichen Schwer-
punkten «Soziale Nachhaltigkeit», «Ökonomische Nach-
haltigkeit», «Ökologische Nachhaltigkeit» und «Finan-
zielle Nachhaltigkeit und staatliche Verlässlichkeit».

Das Regierungsprogramm wurde dem Landtag im 
November des Berichtsjahres zur Kenntnis gebracht.

Staatshaushalt

Die internationale Ratingagentur Standard & Poor's be-
stätigt im Berichtsjahr das bestehende Länderrating für 
Liechtenstein mit dem Triple-A und stabilem Ausblick. 
In ihrem Bericht anerkennt die Ratingagentur die ge-
sunde Finanzlage der öffentlichen Haushalte, welche 

in schwierigen Zeiten einen stabilisierenden Faktor 
darstelle. Standard & Poor's verweist dabei auf die 
ausgerichteten wirtschaftlichen Unterstützungsmass-
nahmen, um die Auswirkungen der Massnahmen zur 
Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zu mildern und 
den Arbeitsmarkt zu stützen. Positiv herausgehoben 
wird u. a. die breit diversifizierte Wirtschaft, welche 
sich von anderen kleineren Ländern abhebt, sowie der 
Zugang zu zwei Wirtschaftsräumen. So zeige die Wirt-
schaft bereits deutliche Zeichen der Erholung, welche 
durch stockende Lieferketten und steigende Energie-
preise jedoch ein wenig gedämpft werden könnte. Be-
deutende Änderungen in der internationalen Unter-
nehmensbesteuerung werden von der Ratingagentur 
zwar als Risiko betrachtet. Sie geht jedoch davon aus, 
dass Liechtenstein über die notwendige Flexibilität ver-
füge, um entsprechend darauf reagieren zu können. 
Unabhängig davon sieht die Ratingagentur die Stabilität 
Liechtensteins als gewährleistet an und geht weiterhin 
von einem stabilen Ausblick aus.

Die Regierung hat die Finanzplanung für die Jahre 
2022 bis 2025 im September des Berichtsjahres ver-
abschiedet. Die Finanzplanung beurteilt jährlich die 
mittelfristige Entwicklung des Staatshaushaltes für die 
kommenden vier Jahre. Ausgehend vom Voranschlag 
2022, welcher im Budgetvergleich für die betrieblichen 
Erträge von einem deutlich höheren Volumen ausgeht, 
wird für die weiteren Finanzplanungsjahre mit einem 
gemässigten durchschnittlichen Wachstum von 0.8 % 
pro Jahr gerechnet. Auf der Aufwandseite nehmen die 
betrieblichen Aufwendungen durchschnittlich um 1.6 % 
pro Jahr zu. Die geplanten Aufwendungen können da-
mit nicht vollständig durch die betrieblichen Erträge 
gedeckt werden. Unter Einbezug der Finanzergeb-
nisse werden in der Erfolgsrechnung jedoch Gewinne 
prognostiziert. Das Investitionsvolumen liegt deutlich 
über den Vorjahren, was v. a. auf die Realisierung der 
beschlossenen Hochbauprojekte (Neubau des Dienst-
leistungszentrums Giessen, Umsetzung der Schulbau-
tenstrategie, Umnutzung des Post- und Verwaltungs-
gebäudes für die Liechtensteinische Landesbibliothek 
sowie den Neubau des Landesspitals) zurückzuführen 
ist. Bei plankonformer Entwicklung weist die Gesamt-
rechnung mit Ausnahme des Jahres 2024, trotz der 
erhöhten Investitionstätigkeit, eine positive Mittelver-
änderung aus. Kumuliert wird über die Finanzplanungs-
periode eine leichte Mittelzunahme erwartet. Treffen 
die prognostizierten Entwicklungen ein, können alle 
fünf finanzpolitischen Eckwerte in der Finanzplanungs-
periode 2022 bis 2025 eingehalten werden.

Die Regierung hat im November des Berichtsjahres 
den Bericht und Antrag betreffend die Aufhebung von 
Zweckbindungen in der Landesrechnung zuhanden des 
Landtags verabschiedet. Als Zweckbindung wird die ge-
setzlich definierte Ausgabenverwendung von bestimm-
ten Erträgen der Landesrechnung verstanden. Mit 
dem Bericht und Antrag schlägt die Regierung vor, die 
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bestehenden Zweckbindungen bei der leistungsabhän-
gigen Schwerverkehrsabgabe sowie den Umweltabga-
ben aufzuheben. Unabhängig von den Ertragsanteilen 
werden die bestehenden Massnahmen und Förderun-
gen auf der Grundlage der eigentlichen Bedürfnis-
se weitergeführt oder bei Bedarf weiter ausgebaut. 
Zweckbindungen stellen, im Gegensatz zu allgemeinen 
Erträgen, welche zur Deckung sämtlicher Aufwendun-
gen zur Verfügung stehen, eine Verknüpfung zwischen 
bestimmten Erträgen und Aufwänden her, welche sich 
nicht vom eigentlichen Mittelbedarf ableiten lassen. 
Derzeit bestehen in der Landesrechnung Zweckbindun-
gen bei der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabga-
be, den Umwelt abgaben sowie bei der Interkantonalen 
Landeslotterie.

Covid-19-Pandemie

Die Covid-19-Pandemie hat auch das Berichtsjahr mass-
geblich geprägt und die Landesverwaltung mit den 
Amtsstellen, Ministerien und der Regierung in hohem 
Masse gefordert. Die Herausforderungen wurden von 
allen Beteiligten mit ausserordentlichem Engage-
ment, hoher Professionalität und Zusammenarbeit an-
gegangen und bewältigt.

Neben den ordentlichen Regierungssitzungen tra-
fen sich die Regierungsmitglieder auch zusätzlich regel-
mässig, um sich gegenseitig über den aktuellen Stand 
der Pandemie zu informieren sowie die erforderlichen 
und geeigneten Massnahmen zur Eindämmung der Aus-
breitung des Virus, zur Gewährleistung eines funktio-
nierenden Gesundheitssystems und zum Vorantreiben 
der Impfkampagne zu besprechen. Ebenfalls wurden 
die Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen 
Folgen für die Unternehmen sowie vielfältige andere 
Fragestellungen zur Bewältigung der Pandemie abge-
stimmt.

Des Weiteren informierte die Regierung den Land-
tag zu Beginn jeder Landtagssitzung im Rahmen eines 
Sondertraktandums über die aktuelle Situation bezüg-
lich der Covid-19-Pandemie.

Landesverwaltung als Arbeitgeber
Die Landesverwaltung war auch im Berichtsjahr auf-
grund der Covid-19-Pandemie als Arbeitsgeber stark 
gefordert.

Im Januar erliess die Regierung die Verordnung über 
befristete Massnahmen im Bereich des Dienstrechts 
des Staatspersonals in Zusammenhang mit dem Co-
ronavirus (COVID-19), welche sodann im März ergänzt 
wurde. Im Dezember wurde ein Teil der Bestimmungen 
dieser befristeten Verordnung bis zum 31.  Dezember 
2022 verlängert. Die Verordnung wurde erlassen, um 
in Hinblick auf die Begleiterscheinungen der Covid- 
19-Pandemie gewisse Flexibilisierungen zu schaffen. 
Unter anderem wurde die befristete Anstellung von 
Personal für Funktionen in Zusammenhang mit der 

Bekämpfung des Coronavirus (z. B. Personal für die 
Teststrasse, das Contact Tracing und die Impf zentren 
etc.) durch die Regierung an das Amt für Personal und 
Organisation delegiert. Dadurch konnte schneller und 
flexibler auf den Bedarf an Personal in diesem Bereich 
reagiert werden.

Insbesondere aufgrund der durch die Regierung 
ausgesprochenen Home-Office-Empfehlung wurde in 
den Amtsstellen (je nach Voraussetzungen zur Erledi-
gung der Arbeit und der räumlichen Situation in unter-
schiedlichem Umfang) auf Home-Office umgestellt, wo-
bei der Schalterbetrieb fortlaufend gewährleistet war.

Ab dem Frühjahr des Berichtsjahres nahm die 
 Landesverwaltung an den durch das Land kostenlos 
zur Verfügung gestellten Betriebstests teil. Alle Mitar-
beitenden hatten somit wöchentlich die Möglichkeit, 
sich auf Covid-19 testen zu lassen.

Corporate Governance

Im Berichtsjahr wurde das Beteiligungscontrolling als 
wichtiger Bestandteil der Corporate Governance wie-
derum unter massgeblicher Mithilfe der Stabsstelle Fi-
nanzen durchgeführt. Der umfassende Bericht über das 
Beteiligungscontrolling 2020 wurde am 27. April 2021 
von der Regierung verabschiedet und der Geschäfts-
prüfungskommission des Landtags übermittelt.

Das Ministerium für Präsidiales und Finanzen führt 
regelmässig Gespräche mit der strategischen Füh-
rungsebene der zugeordneten öffentlichen Unterneh-
men. Bei der Liechtensteinischen Landesbank trifft sich 
die Regierung zudem einmal jährlich mit Verwaltungs-
rats- und Geschäftsleitungsmitgliedern zu einem Infor-
mationsaustausch. Im Berichtsjahr fand dies aufgrund 
der Covid-19-Pandemie in kleinerem Rahmen statt.

Mit der Finanzmarkaufsicht finden regelmässige 
Gespräche mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem 
Vorsitzenden der Geschäftsleitung statt. Das Ministe-
rium für Präsidiales und Finanzen und die FMA arbeiten 
insbesondere bei der Finanzmarktregulierung sehr eng 
zusammen. Zudem wurden im Berichtsjahr ein neues 
Aufsichtsratsmitglied sowie ein neuer Präsident des 
Aufsichtsrates bestellt.

EFTA

30 Jahre Mitgliedschaft bei der EFTA
Im Berichtsjahr blickt Liechtenstein auf 30 Jahre Mit-
gliedschaft bei der Europäischen Freihandelsassoziation 
(EFTA) zurück. Die EFTA ist eine zwischenstaatliche 
Organisation zur Förderung des freien Handels und 
der wirtschaftlichen Integration ihrer Mitgliedstaaten 
Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz. 
Die Assoziation basiert auf der EFTA-Konvention aus 
dem Jahr 1960, die mit der Unterzeichnung der Vadu-
zer Konvention 2002 vollständig überarbeitet wurde, 
und einem weltweiten Netzwerk von Freihandels- und 
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Partnerschaftsabkommen. Die EFTA-Konvention ist ein 
Abkommen, das den Bedürfnissen der internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen Rechnung trägt und einen dy-
namischen Charakter aufweist. Das Abkommen wird 
regelmässig an die Entwicklung des relevanten EU-
Rechts angepasst. Abgesehen von der Schweiz haben 
alle EFTA-Staaten das EWR-Abkommen unterzeichnet.

Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister von 
EFTA und EU
Der Ecofin-Rat tauscht sich traditionsgemäss einmal 
jährlich mit den Regierungskollegen der EFTA-Staa-
ten aus. Das Thema des diesjährigen Treffens war «Er-
holung nach der Pandemie – Herausforderungen und 
Möglichkeiten». Regierungschef Dr. Daniel Risch infor-
mierte die EU / EFTA-Finanzminister über die aktuelle 
wirtschaftliche Lage in Liechtenstein, über die Wirk-
samkeit der Corona-Unterstützungsmassnahmen sowie 
über die aktuelle Coronasituation in Liechtenstein.

Des Weiteren traf Regierungschef Dr. Daniel Risch 
im Rahmen dieses Anlasses den belgischen Finanz- 
minister Vincent Van Peteghem zu einem bilateralen  
Gespräch, dabei ging es um Beschränkungen im Steuer-
bereich sowie die Möglichkeit für Verhandlungen zu 
einem Doppelbesteuerungsabkommen. Schliesslich 
wurde der Besuch in Brüssel abgerundet durch bilate-
rale Treffen mit dem EU-Kommissar für Binnenmarkt, 
Thierry Breton, sowie mit einer Kabinettsvertreterin 
des EU-Kommissars für Wirtschaft, Paulo Gentiloni.

Teilnahme an EU-Programmen
Im Rahmen des EWR-Abkommens nahm Liechtenstein 
bis Ende 2020 an folgenden EU-Programmen teil: Eras-
mus, Europäisches Statistisches Programm, Programm 
«Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft». Ba-
sierend auf verwaltungsinternen Analysen beantragte 
die Regierung Ende 2020 beim Landtag eine Teilnahme 
an den EU-Programmen Erasmus, Digitales Europa, EU-
Binnenmarktprogramm, Kreatives Europa sowie Euro-
päischer Solidaritätskorps. Der Teilnahme und dem ent-
sprechenden Verpflichtungskredit hat der Landtag im 
Dezember 2020 zugestimmt. Damit können Projekte mit 
liechtensteinischer Beteiligung in diesen Programmen 
zur finanziellen Förderung bei der EU eingereicht wer-
den. So nimmt Liechtenstein seit Beginn des Berichts-
jahres an den genannten EU-Programmen teil; die lau-
fende Programmperiode endet am 31. Dezember 2027.

Finanzplatzstrategie

Unter Leitung des MPF wird intensiv an der weiteren 
Schärfung der Finanzplatzstrategie gearbeitet. Der 
eingeschlagene Weg wird konsequent fortgesetzt. 
Die Regierung hat mit der Finanzplatzstrategie 2019 
die Weichen für den Ausbau der Wettbewerbsfähig-
keit des Finanzplatzes gestellt. Die Ziele und strategi-
schen Massnahmen für die weitere Entwicklung der 

Rahmenbedingungen des Finanzplatzes Liechtenstein 
wurden festgelegt und in weiten Teilen bereits be-
arbeitet. Die Positionierung des liechtensteinischen 
Finanzplatzes im internationalen Wettbewerb ist eine 
laufende Aufgabe, weshalb die Regierung in ihrem Pro-
gramm 2021 bis 2025 festgelegt hat, dass basierend auf 
der Finanzplatzstrategie die Rahmenbedingungen für 
die Finanzplatzakteure, die Zusammenarbeit und die 
Kommunikation weiterentwickelt werden. Die Finanz-
platzstrategie soll in einem breiten Rahmen in weitere 
strategische Diskussionen eingebettet werden.

Für die Weiterentwicklung des Finanzplatzes hat 
insbesondere das Strategiebüro eine wichtige  Rolle. 
Das Strategiebüro wurde 2011 im Zusammenhang 
mit der integrierten Finanzplatzstrategie geschaffen 
und steht seit 2019 unter dem Vorsitz des MPF. Wei-
terhin setzt sich das Strategiebüro aus Vertretern des 
liechtensteinischen Bankenverbandes, der Treuhand-
kammer, der Finanzmarktaufsicht und des Justizmi-
nisteriums zusammen. In der Berichtsperiode fanden 
Sitzungen grundsätzlich im Sechs-Wochen-Rhythmus 
statt. Eine der Stärken des Strategiebüros ist es, dass 
auch schwierige und strittige Themen in einem offenen 
und vertrauenswürdigen Dialog diskutiert werden kön-
nen. Im Berichtsjahr standen insbesondere Themen im 
Mittelpunkt, die für den Finanzplatz mittelfristig rele-
vant werden. Es sind dies, neben OECD Säule 1 und 2, 
auch verschiedene Initiativen der EU u. a. zu sogenann-
ten Shell Companies und OECD-Themen zum weiteren 
Ausbau der Steuerkooperation.

Finanzplatzkommunikation

Verein Liechtenstein Finance
Um die Finanzplatzkommunikation umfassend umsetzen 
und weiterentwickeln zu können, wurde 2019 eine Or-
ganisation im Rahmen einer Public-Private-Partnership 
unter Nutzung des bestehenden Vereins «Liechtenstein 
Finance e. V.» errichtet. Der Verein wird durch die Regie-
rung und die Finanzplatzverbände finanziert und durch 
ein gemeinsam besetztes Steuerungsgremium geleitet. 
Das Land Liechtenstein beteiligt sich mit 40 % respek-
tive CHF 320'000 pro Jahr an den Kosten. Im Juni 2019 
hat der Landtag den von der Regierung beantragten 
Staatsbeitrag für die Jahre 2020 bis 2024 genehmigt. 

Liechtenstein Finance hat im Berichtsjahr die Ar-
beiten weiter fortgeführt, um das Profil des liechten-
steinischen Finanzplatzes im In- und Ausland durch 
Informationsarbeit zu den Besonderheiten und Stär-
ken des Standortes zu schärfen. Aufgrund der Covid- 
19-Pandemie wurde bei den ausgerichteten Veranstal-
tungen nicht auf eigene, sondern auf hochstehende 
Kooperationsanlässe in Deutschland und Österreich 
gesetzt. Die Schwerpunkte lagen auf der Weiterent-
wicklung und Weiterführung der Basisinstrumente 
wie Finanzplatzbroschüren, Factsheets, Erklärvideos 
und einer Online-Kampagne sowie auf der klassischen 
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Medienarbeit in Deutschand, Österreich, der Schweiz 
und Liechtenstein.

Digitalisierung

E-Government
Im Berichtsjahr wurden die Arbeiten an verschiedenen 
Projekten im Bereich des E-Government weiter voran-
getrieben. Diese basieren auf der im Jahr 2019 ver-
abschiedeten E-Government-Strategie.

Im Februar wurde das neue Serviceportal (www.ser-
viceportal.li) der Landesverwaltung aufgeschaltet. Das 
neue Serviceportal bietet die Basis für einen einfachen, 
benutzerfreundlichen und medienbruchfreien Einstieg 
zu Informationen und E-Government-Diensten der Lan-
desverwaltung. Die Aufschaltung von «serviceportal.li», 
welches zunächst für Privatpersonen lanciert wurde, 
stellt den ersten Schritt zur Erneuerung der Portallö-
sungen der Landesverwaltung dar. Im Berichtsjahr wa-
ren weitere Projekte in Umsetzung, um das Servicepor-
tal um Informationen für Unternehmen zu erweitern. 
Zudem sollen u. a. Kontaktinformationen zu den Amts-
stellen ins Serviceportal integriert werden. Die Arbeiten 
in Zusammenhang mit diesen Projekten dauerten Ende 
des Berichtsjahres noch an und werden im Jahr 2022 
weitergeführt. Als weiterer Schritt sollen für Privatper-
sonen und Unternehmen personalisierte Konten einge-
richtet werden, auf die mit der elektronischen Identität 
(kurz eID) zugegriffen werden kann.

Nachdem Ende April 2020 die neue eID lanciert 
werden konnte, wurde im Berichtsjahr an verschiede-
nen Folgeprojekten gearbeitet. Die einzelnen Projekte 
implementieren strategische Bausteine rund um die 
eID. Insbesondere konnte Ende Juni die erste eAus-
weis-Funktion der eID.li-App, das Covid-19 Green Cer-
tificate zum Nachweis einer Impfung, einer Genesung 
oder eines negativen Testergebnisses in Bezug auf Co-
vid-19, realisiert werden. Die eID.li-App soll in naher Zu-
kunft auch Träger von weiteren digitalen Ausweisen und 
Bescheinigungen wie bspw. dem Führerschein werden.

Seit dem Jahr 2017 stellt die Landesverwaltung 
schrittweise auf die digitale Aktenverwaltung um. Digi-
tale Aktenverwaltung bedeutet, dass vom Posteingang 
über die Aktenbildung bis hin zum Postausgang und 
der Archivierung alle Aktenstücke als digitale Originale 
geführt werden. Auch im Berichtsjahr wurde das neue 
Akten verwaltungssystem «LiVE» bei weiteren Amts-
stellen eingeführt. Ende des Berichtsjahres waren so-
mit bereits bei mehr als der Hälfte der Amtsstellen die 
Projekte zur Einführung von LiVE abgeschlossen. Bis 
voraussichtlich Ende des Jahres 2024 soll die digitale 
Aktenverwaltung in der gesamten Landesverwaltung 
eingeführt sein.

Ebenfalls wurden im Berichtsjahr die Arbeiten an der 
Gesetzesvorlage zur Totalrevision des Gesetzes über 
das zentrale Personenregister (ZPRG) weitergeführt, 
welche im Zusammenhang mit der Realisierung einer 

neuen Applikation zur Führung der zentralen Stamm-
daten notwendig wurde. Ende März wurde der Bericht 
und Antrag betreffend die Totalrevision des ZPRG zu-
handen des Landtags verabschiedet und die Vorlage 
durch den Landtag im Mai in erster Lesung behandelt. 
Die Stellungnahme der Regierung zu den anlässlich der 
ersten Lesung aufgeworfenen Fragen befand sich Ende 
des Berichtsjahres noch in Erarbeitung und soll dem 
Landtag voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 zur 
Behandlung vorgelegt werden.

Digitalisierungsroadmap für die Liechtensteinische 
Landesverwaltung (DiRoLL)
Das Projekt «Digitalisierungs-Roadmap für die Liechten-
steinische Landesverwaltung» (DiRoLL) wurde im Be-
richtsjahr weiterbearbeitet und optimiert. Sie illustriert 
die mehrjährige digitale Transformation der Landesver-
waltung. Die digitale Transformation bezeichnet den 
Übergang der durch analoge Technologien geprägten 
Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung in das Zeit-
alter der Digitalisierung. Dabei müssen über Jahrzehnte 
eingespielte Strukturen und Abläufe neu gedacht und 
mit neuen informationstechnischen Werkzeugen unter-
stützt werden.

Mit der DiRoLL werden im Auftrag der Regierung fol-
gende Ziele verfolgt:
–  Erarbeitung und jährliche Aktualisierung einer 

Digitalisierungs-Roadmap pro Amtsstelle
–  Aufbau von Digitalisierungsverständnis, damit die 

Budgetierung und Führungsverantwortung durch die 
Amtsstellenleitenden übernommen werden kann

–  Konsolidierung aller Digitalisierungsvorhaben der 
Landesverwaltung mit Steuerungsmöglichkeiten 
(z. B. Priorisierung) durch die Regierung

–  Halbjährliche Statusberichterstattung zuhanden der 
Regierung

Eine regelmässige Erfolgsüberprüfung der Vorhaben 
und eine jährliche Justierung der DiRoLL-Roadmap hilft 
einerseits bei der Planung und Koordinierung der ver-
schiedenen Projekte und andererseits bei der Budgetie-
rung kommender Vorhaben. Insgesamt wurden 117 Vor-
haben von 26 Amtsstellen eingeplant, von denen drei 
Viertel bis Ende 2023 abgeschlossen werden.

Cyber-Sicherheit
Nachdem im Jahr 2020 die Regierung die «Nationale 
Strategie für Liechtenstein zum Schutz vor Cyber-Risi-
ken» genehmigt und beschlossen hatte, eine neue (im 
Ministerium für Präsidiales und Finanzen angesiedelte) 
Stabsstelle Cyber-Sicherheit zu schaffen, wurde im No-
vember des Berichtsjahres der Leiter der Stabsstelle 
Cyber-Sicherheit bestellt. Dieser hat seine Tätigkeit am 
1. Februar 2022 aufgenommen und ist u. a. für den Auf-
bau der neu geschaffenen Stabsstelle Cyber-Sicherheit 
verantwortlich.
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Zuständigkeit für EU-Rechtsakte im Bereich  
Digitalisierung
Im Dezember des Berichtsjahres beschloss die Regie-
rung, die Zuständigkeiten für EU-Rechtsakte im Be-
reich der Digitalisierung der Stabsstelle für Finanz-
platzinnovation zuzuweisen. Aufgrund des erweiterten 
Aufgabenspektrums wurde die bisherige Stabsstelle 
für Finanzplatzinnovation zudem per 1. Januar 2022 in 
Stabsstelle für Finanzplatzinnovation und Digitalisie-
rung (SFID) umbenannt. Die neuen Aufgaben der SFID 
umfassen einerseits die Betreuung jener EU-Rechtsakte 
im Bereich Digitalisierung, die ins EWR-Abkommen 
übernommen werden, aber auch die mit diesen EU-
Rechtsakten zusammenhängende Vertretung in den 
EFTA- bzw. EU-Arbeitsgruppen und die Koordination 
der notwendigen Umsetzungsmassnahmen in Liechten-
stein mit den anderen involvierten Ministerien und 
Amtsstellen.

Abänderungen von Verordnungen  
betreffend Staatspersonal

Im Juli genehmigte die Regierung eine Abänderung der 
Staatspersonalverordnung (StPV). Mit dieser Änderung 
wurden u. a. in einem neuen Art. 32a die Grundsätze zum 
Thema Arbeitsplatz festgelegt. Gestützt auf die neue 
Bestimmung erliess die Regierung zudem ein Remote 
Work Reglement für die liechtensteinische Landesver-
waltung, welches am 1. August 2021 in Kraft getreten 
ist. Dieses Reglement stellt den organisatorischen und 
rechtlichen Rahmen für die Ermöglichung des Arbeitens 
ausserhalb des Arbeitsplatzes (sog. ortsunabhängiges 
Arbeiten) in der Landesverwaltung dar.

Des Weiteren beschloss die Regierung im Septem-
ber eine geringfügige Abänderung der Besoldungsver-
ordnung (BesV), da sich in der Praxis in Bezug auf ein-
zelne Bestimmungen Anpassungsbedarf gezeigt hatte.

Im Dezember genehmigte die Regierung eine wei-
tere Abänderung der StPV. Mit dieser Abänderung 
wurden insbesondere gewisse Bestimmungen zur Ar-
beitszeit angepasst. Die Änderungen standen u. a. in 
Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Zeiter-
fassungssystems in der Landesverwaltung am 1. Januar 
2022.

Steuerabkommen und Internationale  
Steuerkooperation

Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)
Der strategische Ausbau eines effektiven Netzes an 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) wurde als wich-
tiges Anliegen der Regierung im Berichtsjahr weiter 
vorangetrieben. Das 2020 mit den Niederlanden unter-
zeichnete DBA ist im Mai der Berichtsperiode in Kraft 
getreten. Das DBA mit Litauen ist seit Januar der Be-
richtsperiode anwendbar. Ausserdem konnte mit Rumä-
nien in der Berichtsperiode ein DBA paraphiert werden.

Automatischer Informationsaustausch (AIA) 
Im Berichtsjahr fand der fünfte Austausch von AIA-
Daten (betreffend die Meldeperiode 2020) statt. Die ent-
sprechenden AIA-Daten konnten abkommenskonform 
an die Partnerstaaten weitergeleitet werden. 

Der Landtag hat in den letzten Jahren der Aktivie-
rung des AIA mit insgesamt 114 Partnerstaaten zuge-
stimmt. Im Berichtsjahr hat der Landtag der Notifika-
tion von weiteren 7 Partnerstaaten mit einem ersten 
Datenaustausch (frühestens) im Jahr 2023 für die Mel-
deperiode 2022 zugestimmt. Mit dieser Erweiterung 
beläuft sich die Zahl der liechtensteinischen AIA-Part-
ner auf 121 Jurisdiktionen.

Global Forum
Eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit inter-
nationalen Standards im Bereich der internationalen 
Steuerkooperation kommt dem Global Forum on Trans-
parency and Exchange of Information for Tax Purpo-
ses (Global Forum) zu. Das Global Forum umfasst die 
G20-Staaten, alle OECD-Staaten und alle Staaten und 
Jurisdiktionen, die sich zum internationalen Standard 
der Steueramtshilfe bekennen und damit über 160 Mit-
glieder. Liechtenstein ist seit der Gründung im Jahr 
2009 Mitglied der Organisation.

Innerhalb des Global Forums konnte sich Liechten-
stein in den letzten Jahren eine gute Position erarbeiten. 
Im Einklang mit der Finanzplatzstrategie erfolgt dies 
aus der Überzeugung, dass ein andauernd hohes Mass 
an Konformität mit internationalen und europäischen 
Standards die Rechtssicherheit für Kunden und Finanz-
platzakteure erhöht und den Finanzplatz stärkt. Es ist 
von grossem Vorteil für Liechtenstein, sich möglichst 
früh im Prozess der Standardsetzung in den relevan-
ten internationalen Organisationen zu beteiligen. Dies 
gilt in besonderem Masse für das Global Forum, das im 
Rahmen von Peer Review Verfahren die Einhaltung der 
durch die OECD erarbeiteten internationalen Standards 
(Informationsaustausch auf Anfrage und automatischer 
Informationsaustausch) in der Steuerkooperation über-
wacht.

Das MPF vertritt Liechtenstein in der Steering Group 
des Global Forums und gemeinsam mit der Abteilung 
Internationales der Steuerverwaltung in der Automatic 
Exchange of Information (AEOI) Peer Review Group. 
Liechtensteins Mitgliedschaft in der Steering Group 
läuft noch bis 2022. Die Arbeiten der Steering Group 
konzentrierten sich im Berichtsjahr vor allem auf die 
zukünftige Ausrichtung und einer verbesserten, effek-
tiven und effizienten Koordination der verschiedenen 
Peer Review-Prozesse. Auch wenn die Diskussionen 
aufgrund unterschiedlicher Interessen der einzelnen 
Staaten teilweise intensiv sind, kann Liechtenstein ei-
nen wichtigen Beitrag leisten. Die Rolle Liechtensteins 
ist dabei insbesondere die Stimme für kleinere und klei-
ne Staaten zu erheben, denn Peer Reviews werden ne-
ben den inhaltlichen Herausforderungen zunehmend zu 
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einer Ressourcenfrage. Ein Mitarbeiter des MPF nahm 
an der Plenarversammlung des Global Forum an einer 
Podiumsdiskussion teil, an der diese Position auch öf-
fentlich deutlich gemacht wurde. In der Berichtsperio-
de fanden sämtliche Sitzungen der Steering Group, wie 
alle anderen Sitzungen der OECD und de Global Forum, 
virtuell statt, was für Liechtenstein nachteilig sein kann. 
Gerade für kleinere Länder sind persönliche Treffen ein 
wichtiger Teil der Interessenvertretung. Obwohl wichti-
ge Abstimmungen mit Partnerstaaten virtuell erfolgen, 
können diese persönliche Treffen nicht vollständig er-
setzen.

Ausserdem wurde im Jahr 2020 eine Mitarbeiterin 
des MPF in die durch die Steering Group geschaffene 
Task Force on Risk berufen. Die Task Force on Risk hat 
ebenfalls ein Mandat bis Ende 2022. Die Task Force 
identifiziert und analysiert Risiken für die Wirksamkeit 
der internationalen Standards in Sachen Transparenz 
und Informationsaustausch. Dazu hatte die Task Force 
in der Berichtsperiode insgesamt 5 Sitzungen, wobei 
weitere Sitzungen in den vier Unterarbeitsgruppen 
(Automatischer Informationsaustausch, Informations-
austausch auf Ersuchen, Operationelle Risiken und 
Confidentiality) stattfanden. Die Arbeit der Task Force 
erfolgt in drei Phasen: 1) Identifizierung von Risiken, 2) 
Analyse der Risiken, 3) Identifizierung der «Risikoinha-
ber», die die Überwachung und Adressierung der Ri-
siken übernehmen sollen. Phase 1 wurde während der 
Berichtsperiode abgeschlossen. Bis Ende 2022 hat die 
Task Force on Risk einen Bericht über ihre Erkenntnis-
se an die Steering Group zu erstellen. Ziel ist es, dass 
das Global Forum seine Überwachungs- und Überprü-
fungsprozesse effektiver und effizienter gestalten kann. 
Die Task Force on Risk ist international auf sehr hoher 
Ebene besetzt und auch hier zeigt die Berufung einer 
liechtensteinischen Vertreterin, dass insbesondere 
auch dem technischen Input Liechtensteins eine wichti-
ge Rolle zukommt.

Global Forum Peer Review Automatischer  
Informationsaustausch
Im Rahmen des laufenden Peer Review Verfahrens über-
prüft das Global Forum in einem mehrstufigen Über-
prüfungsprozess die ordnungsgemässe Umsetzung der 
internationalen Vorgaben. Dabei wird zum einen ge-
prüft, ob die rechtliche Umsetzung den Vorgaben des 
Common Reporting Standards (CRS) entspricht. Die-
ser Prüfprozess hat bereits 2017 begonnen. Es wur-
den dabei schon 2018 erste gesetzliche Anpassungen 
im AIA-Gesetz vorgenommen. Die letzten Änderungen 
aus der rechtlichen Überprüfung sind zu Beginn der 
Berichtsperiode in Kraft getreten, wobei hierbei die 
Abschaffung des «opt-in» als wichtigste Änderung zu 
nennen ist. Dies hat dazu geführt, dass die rechtliche 
Umsetzung des AIA in Liechtenstein nunmehr nicht 
mehr mit «In place, but needs improvement» sondern 
mit dem besten Rating von «In place» beurteilt wird. 

Neben der rechtlichen Umsetzung wird im Rahmen 
des Peer Review Verfahrens überprüft, ob die CRS-Vor-
gaben in der Praxis effektiv umgesetzt wurden. Zu die-
sem Zweck begann 2020 für sämtliche teilnehmenden 
Staaten der sogenannte «Comprehensive Review». Dabei 
wird überprüft, ob auf rechtlicher Ebene alle Empfehlun-
gen umgesetzt wurden und ob eine effektive Umsetzung 
des AIA durch ein entsprechendes «Compliance Frame-
work» sichergestellt ist. Der erste Entwurf des Länder-
rating wurde in der Berichtsperiode von der AEOI Peer 
Review Group besprochen und stellt Liechtenstein ein 
positives Zeugnis aus. Der «Comprehensive Review» 
wird mit einem Länder-Rating Ende 2022 enden.

Global Forum Peer Review Informationsaustausch auf 
Anfrage
Im Berichtsjahr folgte ein Follow-up Report, nachdem 
Liechtenstein in der zweiten Runde der Länderprüfung 
betreffend den Informationsaustausch auf Anfrage im 
März 2019 erneut ein Gesamt-Rating von «Largely Com-
pliant» erhalten hatte. Dabei haben die geprüften Staa-
ten dem Global Forum schriftlich darüber zu berichten, 
welche Fortschritte sie im Bereich der erhaltenen Emp-
fehlungen gemacht haben. Liechtenstein konnte dabei 
in verschiedenen Bereichen Fortschritte nachweisen. 
Es handelt sich dabei aber um einen andauernden Pro-
zess, der mit der Berichtsperiode neu auch in einem 
Peer Review-Verfahren, das heisst mit Input der Partner-
staaten, erfolgt. Die zuständige Peer Review Group hat 
Liechtenstein Ende des Berichtsjahres bedeutende Fort-
schritte in der Umsetzung der Empfehlungen attestiert. 

OECD Working Party 10 (WP10)
Liechtenstein nimmt an den Sitzungen der WP10 on Ex-
change of Information and Tax Compliance der OECD teil 
und wird dabei durch Mitarbeiter des MPF und die Ab-
teilung Internationales der Steuerverwaltung vertreten. 
Dieser Arbeitsgruppe kommt eine entscheidende Rolle 
in der Erarbeitung und Weiterentwicklung der inter-
nationalen Standards im Bereich der Steuerkooperation 
zu. Im Berichtsjahr konzentrierte sich der Beitrag der 
liechtensteinischen Delegation unter Leitung des MPF 
insbesondere auf zwei Themenbereiche:

1. Ausdehnung des AIA auf «Crypto Assets»: Es soll 
ein geeigneter Rahmen geschaffen werden, der die An-
wendung des AIA auf relevante «Crypto Assets» aus-
dehnt. Im Bereich Blockchain / Crypto Assets / Token hat 
sich Liechtenstein eine Expertise erarbeitet, die mit ver-
schiedenen Eingaben dazu genutzt wurde, einen Beitrag 
für die Ausarbeitung eines angemessenen Reportings zu 
liefern, das möglichst im Einklang mit dem CRS steht. Ein 
überschiessendes Reporting sollte vermieden werden. 
Die Arbeiten sind noch in Gange, im ersten Quartal 2022 
ist eine öffentliche Vernehmlassung durch die OECD ge-
plant und anschliessend soll der neue Standard finalisiert 
werden. Die öffentliche Vernehmlassung war bereits zu 
Beginn der Diskussionen eine Forderung Liechtensteins.
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2. Überprüfung und Anpassung des CRS: Der CRS 
wurde 2014 verabschiedet. Deshalb hat die OECD 2020 
die erste Überprüfung des CRS angestossen. Mit die-
sen Arbeiten ist insbesondere die WP10 betraut. Im 
Berichtsjahr wurden einerseits neue digitale Finanzpro-
dukte (E-money und Digitale Währungen von Zentral-
banken) in den Anwendungsbereich des CRS gebracht, 
da sie eine Alternative zu bestehenden Finanzprodukten 
darstellen, die bereits dem AIA unterliegen. Zudem wur-
den Änderungen vorgenommen, um die AIA-Sorgfalts- 
und Meldepflichten zu verbessern und die Verwendbar-
keit der Informationen für Steuerbehörden zu erhöhen. 
Liechtenstein hat sich aktiv in die Diskussionen einge-
bracht. Der Zeitplan für den CRS Review deckt sich mit 
dem Standard für Virtual Assets und die Arbeiten sollen 
im Jahr 2022 nach einer öffentlichen Vernehmlassung 
abgeschlossen werden.

OECD «Besteuerung der Digitalen Wirtschaft»
Im Rahmen des BEPS-Projekts wurde im Mai 2019 ein 
«Programme of Work» verabschiedet (und von den G20 
genehmigt), wonach die OECD ein zwei-Säulen-Modell 
entwickeln soll, um die BEPS-Aspekte digitaler Geschäfts-
modelle zu lösen. Säule 1 dieses Modells befasst sich mit 
der Ausweitung und Neuverteilung von Besteuerungs-
rechten zwischen Ansässigkeits- und Marktstaaten, 
während Säule 2 eine globale Mindestbesteuerung vor-
sieht. Die entsprechenden Diskussionen finden vor allem 
im BEPS Inclusive Framework, in dem Liechtenstein mit 
weiteren 139 Staaten vertreten ist, statt.

Die OECD hat mit zahlreichen technischen Arbeits-
gruppen, einen detaillierten Vorschlag zu Säule 1 und 
Säule 2 erarbeitet. Die Regierung hat bereits im Früh-
jahr 2020 eine Task Force «Taxation of the Digital Eco-
nomy» unter der Leitung des MPF einberufen. Die Task 
Force setzt sich aus Vertretern des Ministeriums für In-
neres, Wirtschaft und Umwelt, der Steuerverwaltung, 
der Universität Liechtenstein und den betroffenen Ver-
bandspräsidenten (LIHK, LBV und THK) zusammen. Das 
MPF informiert die Task Force Mitglieder seit der Einbe-
rufung regelmässig frühzeitig über die laufenden Arbei-
ten und stimmt sich mit dieser über das weitere Vorge-
hen ab. In der Berichtsperiode fanden 4 Sitzungen statt. 
Im Juli zeichnete sich ein breiter Konsens für die globale 
Besteuerung von grossen Konzernen im sogenannten 
«Zwei-Säulen-Modell» ab, obwohl entscheidende Punk-
te noch offen waren. Die Verhandlungen wurden fort-
gesetzt und die Regeln weiter konkretisiert. Zum Ende 
der Berichtsperiode wurde der Vorschlag von 137 Län-
dern unterstützt, darunter sämtliche G20-Staaten, die 
EU-Mitgliedstaaten (ohne Zypern) sowie die Schweiz. 
Die globale Lösung ist, im Vergleich zu nationalen Mass-
nahmen, grundsätzlich im Interesse Liechtensteins. 
Ende des Berichtsjahres hat die EU einen Richtlinien-
vorschlag insbesondere zur Umsetzung der globalen 
Mindeststeuer präsentiert. Die EU hat dabei eine Um-
setzung auf den 1. Januar 2023 als Ziel vorgegeben.

In der Berichtsperiode wurde deshalb eine techni-
sche Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Vorschlägen 
zur Umsetzung von Säule 1 und 2 einberufen. Die Ar-
beitsgruppe, die unter der Leitung der Steuerverwal-
tungs steht, setzt sich aus Vertretern des Marktes, der 
Universität und Steuerexperten zusammen und gab zum 
Ende der Berichtsperiode eine Umsetzungsempfehlung 
für Säule 2 ab. Die Arbeiten werden mit dem Ziel weiter-
geführt, die Grundlagen dafür zu schaffen, alle relevan-
ten Regelungen auf den 1. Januar 2023 in Kraft zu set-
zen. Der tatsächliche Zeitpunkt hängt von den weiteren 
globalen und EU-internen Entwicklungen ab. 

Beseitigung von Beschränkungen
Beim Marktzugang für liechtensteinische Finanz-
dienstleister und Unternehmen sind nach wie vor ver-
schiedenste Diskriminierungen und Beschränkungen zu 
verzeichnen. Um diese fokussierter und koordinierter 
anzugehen, wurde eine verwaltungsinterne Task Force 
unter dem Vorsitz des MPF eingesetzt. Neben dem Mi-
nisterium sind in dieser Task Force die Stabsstelle EWR, 
die Steuerverwaltung, die Finanzmarktaufsicht sowie 
das Amt für auswärtige Angelegenheiten vertreten.

Der Fokus der Arbeiten der Task Force lag auf den Be-
schränkungen im EWR. Im Berichtszeitraum ist jedoch 
hinzugekommen, dass durch die Covid-19-Pandemie die 
direkten und informellen Kontaktmöglichkeiten mit den 
einzelnen Ländern und der EU Kommission (EU KOM) 
stark eingeschränkt waren. Die Task Force hat deshalb 
ein umfassendes Informationspapier erstellt, um die-
ses der EU KOM zu übermitteln. Insbesondere sollte die 
EU KOM damit über den Stand der bilateralen Gesprä-
che / Verhandlungen informiert und gleichzeitig festge-
halten werden, dass mit verschiedenen Ländern derzeit 
keine Einigung möglich ist. Die EU KOM wurde eingela-
den, sich in diesem Prozess wieder zu engagieren. In die 
Vorbereitung dieses Berichts war auch die liechtenstei-
nischen Botschaft in Brüssel eng eingebunden.

Im Rahmen des EU EFTA Ecofin am 9. November 
traf der Regierungschef zudem Kommissar Thierry Bre-
ton (Binnenmarkt) und ein Mitglied des Kabinetts von 
Kommissar Paolo Gentiloni (Wirtschaft) zu einem Ar-
beitsgespräch. Die Vorarbeit der Task Force war dafür 
die Grundlage. Die erarbeiteten Schreiben, einerseits an 
Kommissar Paolo Gentiloni (Wirtschaft) und anderer-
seits an Kommissar Thierry Breton (Binnenmarkt) wur-
de in den Treffen angekündigt und im Nachgang dazu 
übermittelt. Zu beiden Schreiben wurde ein umfangrei-
ches Informationspapier erstellt.

Bei den weiteren Arbeiten der Task Force wird auch 
der Vorschlag eines Landtags-Abgeordneten anlässlich 
der Diskussion des Rechenschaftsberichts im Juni auf-
genommen. Dieser hatte angeregt, dass insbesondere 
die parlamentarischen aussenpolitischen Kommissio-
nen jeweils «sensibilisiert» werden könnten, damit die-
se Themen mit den entsprechenden parlamentarischen 
Delegationen angesprochen werden können.
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Festzuhalten ist, dass sich die derzeit offenen The-
men auf Staaten beziehen, die in den letzten Jahren sehr 
zurückhaltend waren und die Aussichten auf schnelle Er-
folge gering sind. Gerade deshalb ist aber die Arbeit der 
Task Force von grosser Bedeutung, um Massnahmen zu 
koordinieren und insbesondere auch einen Austausch mit 
den Verbänden und deren Geschäftsstellen zu pflegen.

Bekämpfung der Geldwäscherei und  
Terrorismusfinanzierung

Vorbereitung und Durchführung Länder-Assessment 
MONEYVAL (5. Prüfrunde)
MONEYVAL ist mit der Aufgabe betraut, die Ein-
haltung der wichtigsten internationalen Normen zur 
Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismus-
finanzierung sowie die Wirksamkeit ihrer Umsetzung zu 
bewerten, und den nationalen Behörden Empfehlungen 
für notwendige Verbesserungen ihrer Systeme vorzu-
legen. Im Rahmen eines Peer Reviews wird der Stand der 
Umsetzung der FATF-Empfehlungen zur Bekämpfung 
von Geldwäscherei, Terrorismus- und Proliferations-
finanzierung überprüft. 

Die Länderprüfung Liechtensteins begann im Au-
gust 2020 mit dem Ländertraining für den öffentlichen 
und privaten Sektor, das vom MONEYVAL-Sekretariat 
in Zusammenarbeit mit dem MPF organisiert wurde. 
Anfang Dezember 2020 wurde der Fragebogen zur for-
malen Umsetzung beim MONEYVAL-Sekretariat einge-
reicht. Dabei soll geprüft werden, ob und inwieweit die 
FATF-Standards im nationalen Recht und durch nationa-
le Vorgaben umgesetzt wurden (Fragebogen Technical 
Compliance). Die Einreichung des Fragebogens Effecti-
veness hat Ende März des Berichtsjahres stattgefunden. 
Damit wird erstmal auch die Effektivität der nationalen 
Anstrengung bei der Bekämpfung von Geldwäscherei 
und Terrorismusfinanzierung (Fragebogen Effective-
ness) untersucht. Die effektive Erreichung der von den 
FATF-Standards verfolgten Ziele wird anhand von elf 
sogenannten Immediate Outcomes (IOs) gemessen, die 
wie eine Zielbeschreibung ein idealtypisch funktionie-
rendes Geldwäscherei- / Terrorismusfinanzierung-Regi-
me beschreiben. Dies wurde durch dem Vor-Ort-Besuch 
übergeprüft. Folgende Vorbereitungen für den Vor-Ort-
Besuch fanden statt: Beantwortung zusätzlicher Fragen 
nach der Versendung der Antworten auf die Fragen-
bogen (Technical Compliance und Effectiveness), Aktua-
lisierung der Nationales Risikoanalyse Virtual Asset (VA), 
Workshops (darunter CRAAFT-Workshop: Bekämpfung 
von Terrorismusfinanzierung in Finanzzentren), Sitzun-
gen der PROTEGE-Arbeitsgruppe, interne Konsultatio-
nen, Veranstaltung mit den Marktteilnehmern bzw. der 
Verbände (Präsentation der Nationalen Risikoanalysen 
Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, Virtual Asset 
etc.) und Mock Interviews (simulierte Interviews). Der 
Vor-Ort-Besuch fand vom 5. September bis 17. Septem-
ber statt. Am 1. November 2021 wurde der 1. Entwurf 

des Mutual Evaluation Report (MER) einschliesslich der 
zusätzlichen Fragen des Evaluationsteam zur Kommen-
tierung übermittelt. Seitdem wurden mehrere Video-
konferenzen mit dem Evaluierungsteam abgehalten, um 
den zweiten Entwurf des MER vorzubereiten. Der zweite 
Entwurf wurde im Januar 2022 übermittelt.

Nach derzeitiger Planung des MONEYVAL endet 
die Evaluation Mitte Mai 2022 mit der Beschlussfas-
sung über das Ergebnis der Prüfung Liechtensteins in 
der MONEYVAL-Plenarversammlung. Der Abschlussbe-
richt (Mutual Evaluation Report MER) wird anschlies-
send veröffentlicht.

Arbeitsgruppe PROTEGE
Proliferation koordiniert, umfasst Vertreter vom Amt für 
Auswärtige Angelegenheiten, vom Amt für Justiz, von 
der Landespolizei, vom Landgericht, von der Staats-
anwaltschaft, von der Stabsstelle FIU, von der Steuer-
verwaltung sowie von der Finanzmarktaufsicht. Die 
Rechtsanwaltskammer hat auch regelmässig an den Sit-
zungen teilgenommen. Die Leitung der Arbeitsgruppe 
obliegt dem MPF. Im Berichtsjahr haben 10 ordent-
liche Sitzungen stattgefunden. Die Arbeitsgruppe hat 
den Massnahmenplan zur Verbesserung der Effektivi-
tät der Bekämpfung und der Terrorismusfinanzierung in 
Liechtenstein aufgrund der Ergebnisse der Nationalen 
Risikoanalyse (2016 bis 2018) und der von der Regie-
rung verabschiedeten Strategie zur Bekämpfung von 
Geldwäscherei, Vortaten der Geldwäscherei, organi-
sierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung regel-
mässig aktualisiert. Die Arbeitsgruppe informiert somit 
die Regierung regelmässig über den Stand der Um-
setzung des Massnahmenplans und über den Stand der 
Vorbereitung des MONEYVAL-Assessments.

Im Rahmen der Arbeitsgruppe PROTEGE wurden sei-
tens MPF die folgenden Arbeiten durchgeführt, initiiert 
bzw. unterstützt: 
–  Aktualisierung der Nationalen Risikoanalyse der Geld-

wäscherei- und Terrorismusfinanzierungs-Risiken in 
Bezug auf «Virtual Assets» (NRA-VA),

–  Aktualisierung des Massnahmenplan,
–  Abänderung des Sorgfaltspflichtverordnung und der 

Sanktionsverordnung sowie die Wegleitung auf Art. 
3 Abs. 2 des Gesetzes über die Durchsetzung inter-
nationaler Sanktionen (ISG).

–  Vorbereitung des Vor-Ort-Besuches und Organisation 
des Programms: Teilnahmen von ca. 14 Behörden, 3 
Verbände und ca. 40 Marktteilnehmer (Banken, Treu- 
handgesellschaften, vp180a, Fondsgesellschaften, 
Immobilienmakler, Rechtsanwaltsgesellschaften,  
Spielbanken, Versicherungsunternehmen, Vermögens- 
Vermögensverwalter, Händler mit wertvollen Gütern, 
E-moneyinstitution, VASPs, NPO: Vereine oder Stiftun-
gen),

–  Koordination und Beantwortung der Fragen des 
Evaluierungsteam.
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Die Koordinatorin vertrat Liechtenstein im Berichtsjahr 
bei den beiden MONEYVAL-Plenarsitzungen (April und 
Dezember) und bei mehreren Videokonferenzen der 
FATF (Financial Task Force) sowie der EGMLTF (EU-Ex-
pert Group on Money Laundering and Terrorist Finan-
cing). Sie nahm an der FATF-Projektteam «the future of 
the Global Network, Strategic Vision» teil und stellte im 
Dezember in Monaco die Erfahrung Liechtenteins vor. 

EWR-Finanzmarktregulierung

Die EFTA-Arbeitsgruppe für Finanzdienstleistungen ist 
für die Analyse sowie die Übernahme von EWR-rele-
vanten EU-Rechtsakten in den Anhang IX des EWR-Ab-
kommens zuständig. Das Ministerium für Präsidiales 
und Finanzen hat den Vorsitz der Delegation und ver-
tritt Liechtenstein in der Arbeitsgruppe. Im Bereich der 
Finanzmarktregulierung wurden im Berichtsjahr 66 EU-
Rechtsakte, insbesondere die Richtlinie (EU) 2019 / 878 
(CRD V) und die Verordnung (EU) 2019 / 876 (CRR II), die 
Verordnung (EU) 2015 / 2365 (SFTR) sowie die Richt-
linie (EU) 2014 / 92 (PAD) in den Anhang IX des EWR-
Abkommens übernommen. Für das Jahr 2022 stehen 
bereits 119 Rechtsakte zur Übernahme an. 

Die EU-Kommission hatte im Mai 2020 einen mehr-
stufigen Aktionsplan zur Bekämpfung von Geldwä-
scherei und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. 
Nun folgte im Berichtsjahr die Veröffentlichung eines 
umfangreichen Massnahmenpakets, das aus vier Legis-
lativvorschlägen besteht: Die Verordnung zur Einrich-
tung einer EU-Behörde für die Bekämpfung von Geld-
wäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT), eine 
Verordnung sowie eine Richtlinie zur Bekämpfung von 
AML / CFT, wobei die neue Richtlinie die bestehende 
(Richtlinie (EU) 2015 / 849) ersetzen soll, und schliess-
lich eine Neufassung der Geldtransfer-Verordnung. 

Weiter hat die Kommission im Oktober 2021 ein Pa-
ket zur umfassenden Überarbeitung der EU-Banken-
vorschriften präsentiert, mit dem die Umsetzung der 
Basel-III-Vereinbarung in der EU abgeschlossen, sowie 
der Fokus auf Nachhaltigkeit und die Aufsichtskonver-
genz gestärkt werden soll. Die überarbeitete Fassung 
umfasst Vorschläge zur Änderung der Eigenkapital-
richtlinie und zur Abänderung der Eigenkapitalverord-
nung sowie einen Vorschlag zur Abänderung der Eigen-
kapitalverordnung im Bereich der Abwicklung «Daisy 
Chain». 

In Bezug auf die im Berichtsjahr verabschiedeten, 
unten aufgelisteten Gesetzesvorlagen, sind hier insbe-
sondere folgende Vorlagen besonders erwähnenswert.

Im Rahmen der Stellungnahme der Regierung an 
den Landtag betreffend die Abänderung des Gesetzes 
über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen 
in Wertpapiere (UCITSG), des Gesetzes über die Ver-
walter alternativer Investmentfonds (AIFMG) und des 
Finanzmarktaufsichtsgesetzes (FMAG) wurde, um das 
einwandfreie Funktionieren des EU-Pass-Regimes für 

den grenzüberschreitenden Fondsvertrieb sowie die 
bestehende Chancengleichheit zwischen dem liech-
tensteinischen Fondsplatz und den EU-Anbietern wei-
terhin gewährleisten zu können, eine Vorabumsetzung 
der Gesetzesvorlagen beschlossen. Die Vorlagen soll-
ten ursprünglich gleichzeitig mit dem EWR-Übernah-
mebeschluss betreffend die entsprechende Verordnung 
(EU) 2019 / 1156 sowie die Richtlinie (EU) 2019 / 1160 
in Kraft treten. Entgegen den Erwartungen ist jedoch 
von Seiten der EWR / EFTA-Partnerstaaten zu Verzöge-
rungen gekommen. Damit ein zeitgleiches Inkrafttreten 
der Gesetzesvorlagen mit den EU-Staaten weiterhin er-
möglicht wird, wurde schliesslich eine Vorabumsetzung 
der Verordnung sowie der Richtlinie auf den 2. August 
2021 festgelegt. Zudem sind ab dem 2.  August neue 
Geschäftsmöglichkeiten für spezielle Arten von alterna-
tiven Investmentfonds (AIF) bzw. Organismen für ge-
meinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) durch eine 
Vorabumsetzung der EU-Verordnungen (EU) 345 / 2013 
(EuVECA), 346 / 2013 (EuSEF), 2015 / 760 (ELTIF) sowie 
2017 / 1131 (Europäische Geldmarktfonds) für nationale 
Anbieter geschaffen worden. Auch das soll die Wettbe-
werbsfähigkeit und Attraktivität des liechtensteinischen 
Fondsplatzes stärken.

In den letzten Jahren wurden die internationalen 
Standards des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht 
(Basel III-Rahmenwerk) vervollständigt. Die EU hat dies 
zum Anlass genommen, um den rechtlichen Rahmen für 
die Bankenaufsicht innerhalb des EWR an die Überarbei-
tungen des Basel III-Rahmenwerks anzupassen. Gleich-
zeitig hat die EU diese Möglichkeit auch dazu genutzt, 
um eine grundlegende Überarbeitung der entsprechen-
den EWR-Rechtsakte vorzunehmen. Am 20. Mai 2019 
veröffentlichte die EU ein neues Bankenpaket, welches 
einerseits zwei Änderungsrichtlinien (Richtlinie (EU) 
2019 / 878 (CRD V) und Richtlinie (EU) 2019 / 879 (BRRD 
II)) und andererseits zwei Verordnungen (Verordnung 
(EU) 2019 / 876 (CRR II) und Verordnung (EU) 2019 / 877 
(SRMR II)) umfasste. Für Liechtenstein sind nur die CRD 
V, die BRRD II und die CRR II von Bedeutung, da die 
SRMR II ausschliesslich systemrelevante Kreditinstitute 
der «Eurozone» betrifft und daher nicht EWR-relevant 
ist. Aufgrund des enormen Umfangs des Pakets war 
es jedoch notwendig eine Priorisierung vorzunehmen. 
Im Rahmen dieser Priorisierung wurden die Umset-
zung der CRD V und die Durchführung der CRR II, was 
insbesondere eine Abänderung des Bankengesetzes 
(BankG) voraussetzt, aufgrund der hervorgehobenen 
praktischen Bedeutung für die Marktteilnehmer als ers-
ter Schritt festgelegt. So verabschiedete die Regierung 
Anfang November des Berichtsjahres den Bericht und 
Antrag betreffend die Abänderung des BankG sowie die 
Abänderung weiterer hiermit zusammenhängender Ge-
setze. Die Gesetzesvorlagen sollen am 1. Mai 2022 in 
Kraft treten. 

Zudem verabschiedete die Regierung in der gleichen 
Sitzung im November den Bericht und Antrag betreffend 
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den Erlass eines Gesetzes über die Nachhaltigkeit im 
Finanzdienstleistungssektor (EWR-FNDG) sowie eines 
Gesetzes über die Abänderung des FMAG zuhanden des 
Landtags. Das EWR-FNDG dient der Durchführung der 
Verordnung (EU) 2019 / 2088 über nachhaltigkeitsbezo-
gene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungs-
sektor und der Verordnung (EU) 2020 / 852 über die Ein-
richtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger 
Investitionen sowie der Änderung der Verordnung (EU) 
2019 / 2088. Die beiden Verordnungen dienen in erster 
Linie der Finanzierung einer nachhaltigen Wirtschaft 
und stellen wesentliche Eckpfeiler des von der EU-Kom-
mission am 8. März 2018 vorgestellten Aktionsplans zur 
Finanzierung nachhaltigen Wachstums sowie des Grü-
nen Deals vom 11. Dezember 2019 dar. Ziel ist es, den 
CO2-Ausstoss bis zum Jahr 2050 zu reduzieren bzw. zu 
neutralisieren, Anleger zu schützen sowie sogenanntes 
«Greenwashing» zu verhindern. Das EWR-FNDG soll 
ebenfalls am 1. Mai 2022 in Kraft treten. 

In seiner Sitzung vom 6. September 2019 beriet der 
Landtag den Bericht und Antrag betreffend den Erlass 
eines Zahlungskontengesetzes (ZKG) und die Abände-
rung des FMAG in erster Lesung. Im Berichtsjahr verab-
schiedete die Regierung schliesslich die Stellungnahme 
zu den anlässlich der ersten Lesung aufgeworfenen Fra-
gen. Mit der Vorlage soll die Richtlinie (EU) 2014 / 92 / EU 
(PAD) über die Vergleichbarkeit von Zahlungskonto-
entgelten, den Wechsel von Zahlungskonten und den 
Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktio-
nen umgesetzt werden. Das Gesetz tritt gleichzeitig mit 
dem Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
betreffend die PAD in Kraft. 

Stiftung Personalvorsorge Liechtenstein

Unter dem Namen Stiftung Personalvorsorge Liechten-
stein (SPL) errichtete die Regierung, gestützt auf das 
Gesetz vom 6.  September 2013 über die betriebliche 
Personalvorsorge des Staates (SBPVG), eine Stiftung im 
Sinne von Art. 552ff. des liechtensteinischen Personen- 
und Gesellschaftsrechts (PGR) sowie Art. 13 des Ge-
setzes über die betriebliche Personalvorsorge (BPVG). 
Die SPL ist die Nachfolgeorganisation der Pensionsver-
sicherung für das Staatspersonal und übernimmt seit 
1. Juli 2014 die Versicherungstätigkeit für die berufliche 
Vorsorge der Staatsangestellten und der Angestellten 
der angeschlossenen Unternehmen.

Im Berichtsjahr war die SPL Gegenstand von Klei-
nen Anfragen im Landtag. Die Anfragen bezogen sich 
insbesondere auf die unerwünschte Umverteilung von 
Vorsorgekapital von aktiven Versicherten zu Rentnern. 
Die SPL war aufgrund des hohen Anteils der Rentner in 
den letzten Jahren von dieser Umverteilung besonders 
betroffen. Im Jahre 2020 wurde die Dipeka AG durch 
das Ministerium für Präsidiales und Finanzen mit der 
Erarbeitung eines Gutachtens zur unerwünschten Um-
verteilung bei der SPL beauftragt. Das Gutachten wurde 

der Regierung zur Kenntnis gebracht. Das Ministerium 
für Präsidiales und Finanzen prüfte im Berichtsjahr die 
verschiedenen Massnahmen.

Kirche und Staat

Die Regierung hat im Regierungsprogramm 2021 bis 
2025 u. a. festgehalten, dass die Gespräche mit den ver-
schiedenen Religionsgemeinschaften, den Gemeinden 
und dem Erzbistum zum Thema «Kirche und Staat» wie-
der aufgenommen werden sollen. Im Berichtsjahr haben 
bereits einzelne Gespräche stattgefunden, weitere sol-
len im Jahr 2022 folgen.

100 Jahre liechtensteinische Verfassung

Liechtenstein feierte im Berichtsjahr das 100-Jahr-Ju-
biläum seiner Verfassung aus dem Jahr 1921. Anläss-
lich dieses bedeutungsvollen Jubiläums erschien eine 
Jubiläumsausgabe der Verfassung mit historischem 
Sonderteil, welche von Dr. Marion Frick-Tabarelli, Lei-
terin des Rechtsdienstes der Regierung, am 4. Oktober 
2021 auf Schloss Vaduz an S.D. Fürst Hans-Adam II. von 
und zu Liechtenstein und S.D. Erbprinz Alois von und 
zu Liechtenstein sowie Regierungschef Dr. Daniel Risch 
überreicht wurde.

Am 5. Oktober fand im Vaduzer-Saal ein offizieller 
Festakt der Regierung statt, zu welchem aktive und ehe-
malige Vertreterinnen und Vertreter des Fürstenhauses, 
der Regierung, des Landtags sowie der Gemeinden und 
der Justiz eingeladen wurden. Nebst den Reden von S.D. 
Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein und Landtags-
präsident Albert Frick wurden im Rahmen der Jubilä-
umsveranstaltung Regierungschef Dr. Daniel Risch und 
der Präsident des Staatsgerichtshofs Dr. Hilmar Hoch 
interviewt. Abgerundet wurde der Festakt durch ein 
 Referat von DDr. Christoph Grabenwarter, Präsident des 
österreichischen Verfassungsgerichtshofes und ehe-
maliger Ersatzrichter beim liechtensteinischen Staats-
gerichtshof.

Treffen der deutschsprachigen  
Finanz minister

Auf Einladung von Regierungschef Dr. Daniel Risch 
weilten am Montag, 23.  August 2021, und Diens-
tag, 24.  August 2021, die deutschsprachigen Finanz-
minister in Liechtenstein. Das Finanzministertreffen der 
deutschsprachigen Länder ist mittlerweile zur Tradition 
geworden. Bereits seit mehr als 10 Jahren findet eine 
jährliche Zusammenkunft statt – mit dem diesjährigen 
Treffen zum dritten Mal in Liechtenstein. Am Treffen 
teilgenommen haben Bundesrat Ueli Maurer (Schweiz), 
Finanzminister Pierre Gramegna (Luxemburg), Bundes-
finanzminister Gernot Blümel (Österreich) sowie in Stell-
vertretung des Deutschen Finanzministers Olaf Scholz 
der Staatssekretär im Deutschen Bundesministerium 
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der Finanzen, Rolf Bösinger. Das Treffen der deutsch-
sprachigen Finanzminister ist eine hervorragende Ge-
legenheit um gemeinsame Positionen zu definieren und 
strittige Themen in einem freundschaftlichen Rahmen 
zu diskutieren.

Ein Schwerpunkt der Gespräche waren die Auswir-
kungen der Covid-19-Pandemie auf die Staatshaushalte 
sowie die aktuelle Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage in 
den einzelnen Ländern. Dabei wurden vor allem Reco-
very- und Konjunkturprogramme sowie die Erfahrun-
gen der Ministerien thematisiert. Internationale Steuer- 
und Regulierungsthemen nahmen aber einen ebenso 
wichtigen Platz in den Diskussionen ein. Es wurden die 
anstehenden Schritte und Ziele in Bezug auf das BEPS 
Inclusive Framework der OECD besprochen. Dabei 
wurden unterschiedliche Positionen hinsichtlich einer 
globalen Mindeststeuer deutlich. Einig waren sich die 
Minister, dass ein globaler Kompromiss einzelnen zwi-
schenstaatlichen Massnahmen vorzuziehen ist und dass 
ein starkes Augenmerk auf eine möglichst globale und 
transparente Umsetzung gelegt werden soll. Das Tref-
fen wird 2022 in der Schweiz stattfinden.

Präsidentenrunde

Unter der Leitung des Regierungschefs trafen sich 
die Präsidenten der verschiedenen Wirtschaftsver-
bände sowie die Regierungschef-Stellvertreterin zu 8 
Sitzungen. Schwerpunkte im Berichtsjahr waren ins-
besondere der Austausch über die Folgen der Co-
vid-19-Pandemie auf die Wirtschaft sowie die Unter-
stützungsmassnahmen zur Eindämmung der Folgen für 
die Unternehmen, das MONEYVAL-Länderassessment, 
die Besteuerung der digitalen Wirtschaft, das Frei-
handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich und 
die Digitalisierung. Auch die Verbände nutzten diese 
Sitzungen, um ihre eigenen Projekte vorzustellen. So 
präsentierte unter anderem der Bankenverband im Be-
richtsjahr seine Roadmap2025.

Besuche 

Der Regierungschef hat im Berichtsjahr Liechtenstein 
bei folgenden Auslandsbesuchen und einem virtuellen 
Treffen vertreten:
–  4.  Februar – virtuelles Treffen mit Bundesfinanz-

minister Olaf Scholz (Adrian Hasler)
–  22.  April – Treffen mit Bundespräsident Guy Par-

melin und Bundesrat Ueli Maurer in Bern (Antritts-
besuch)

–  29. April – Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz 
und Finanzminister Gernot Blümel in Wien (Antritts-
besuch)

–  9. November – Treffen der Finanz- und Wirtschafts-
minister von EFTA und EU in Brüssel

–  11.  November – Antrittsbesuch von Bundeskanzler 
Alexander Schallenberg in Vaduz

–  15. bis 17.  November – Wirtschaftsgipfel der Süd-
deutschen Zeitung und weitere politische Gespräche 
in Berlin

Rechtssetzung / Bericht und Anträge an den 
Landtag 

Im Berichtsjahr wurden 30 Vorlagen des Ministeriums 
für Präsidiales und Finanzen von der Regierung zu Han-
den des Landtags verabschiedet:
–  4 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an 

den Landtag betreffend die Abänderung des Ver-
sicherungsvertriebsgesetzes (VersVertG)

–  5 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Gesetzes 
über die befristete Gewährung einer Ausfallgarantie 
zur Vergabe von liquiditätssichernden Krediten an 
liechtensteinische Unternehmen durch die Liechten-
steinische Landesbank (Ausfallgarantiegesetz)

–  6 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den Beschluss Nr. 157 / 2020 des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses (Delegierte Ver-
ordnung (EU) 2019 / 1955 der Kommission vom 13. Mai 
2019 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016 / 97 des 
Europäischen Parlaments und des Rates durch techni-
sche Regulierungsstandards zur Anpassung der Euro-
Grundbeträge für die Berufshaftpflichtversicherung 
und die finanzielle Leistungsfähigkeit von Versiche-
rungs- und Rückversicherungsvermittlern)

–  7 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den Beschluss Nr. 53 / 2021 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses (Verordnung 
(EU) 2019 / 1156 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20.  Juni 2019 zur Erleichterung des 
grenzüberschreitenden Vertriebs von Organis-
men für gemeinsame Anlagen und zur Änderung 
der Verordnungen (EU) Nr. 345 / 2013, (EU) Nr. 
346 / 2013 und (EU) Nr. 1286 / 2014 und Richtlinie 
(EU) 2019 / 1160 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Juni 2019 zur Änderung der Richt-
linien 2009 / 65 / EG und 2011 / 61 / EU im Hinblick auf 
den grenzüberschreitenden Vertrieb von Organismen 
für gemeinsame Anlagen)

–  8 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den Beschluss Nr. 214 / 2020 des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses (Verordnung (EU) 
2017 / 1991 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Oktober 2017 zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 345 / 2013 über Europäische Risiko-
kapitalfonds und der Verordnung (EU) Nr. 346 / 2013 
über Europäische Fonds für soziales Unternehmer-
tum)

–  9 / 2021 Stellungnahme der Regierung an den Landtag 
zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend die Ab-
änderung des Gesetzes über bestimmte Organismen 
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) 
und des Gesetzes über die Verwalter alternativer 
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Investmentfonds (AIFMG) sowie des Gesetzes über 
die Finanzmarktaufsicht (FMAG) aufgeworfenen Fra-
gen

–  23 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Bewilligung von Nachtrags-
krediten (I / 2021)

–  24 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Totalrevision des Gesetzes 
über das zentrale Personenregister (ZPRG)

–  30 / 2021 Bericht von Landtag, Regierung und Ge-
richten 2020 (Rechenschaftsbericht 2020)

–  31 / 2021 Geschäftsbericht 2020 der Finanzmarktauf-
sicht (FMA)

–  33 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Notifikation der Partner-
staaten gemäss Abschnitt 7 Absatz 1 Buchstabe f 
der Multilateralen Vereinbarung der zuständigen 
Behörden über den automatischen Informationsaus-
tausch über Finanzkonten

–  37 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Steuer-
gesetzes

–  38 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den Beschluss Nr. 54 / 2021 des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses (Richtlinie (EU) 
2016 / 2341 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 14.  Dezember 2016 über die Tätigkeiten 
und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der be-
trieblichen Altersversorgung (EbAV))

–  50 / 2021 Geschäftsbericht 2020 der Liechten-
steinischen Landesbank AG

–  51 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Bewilligung von Nachtrags-
krediten (II / 2021)

–  52 / 2021 Geschäftsbericht 2020 der Stiftung Personal-
vorsorge Liechtenstein

–  54 / 2021 Stellungnahme der Regierung an den Land-
tag zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend 
die Abänderung des Versicherungsvertriebsgesetzes 
(VersVertG) aufgeworfenen Fragen

–  58 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Bewilligung von Nachtrags-
krediten (III / 2021)

–  64 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Bewilligung von Nachtrags-
krediten (IV / 2021)

–  65 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Notifikation der Partner-
staaten gemäss Abschnitt 7 Absatz 1 Buchstabe f 
der Multilateralen Vereinbarung der zuständigen 
Behörden über den automatischen Informationsaus-
tausch über Finanzkonten

–  66 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den Beschluss Nr. 171 / 2021 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses (Richtlinie 
2014 / 92 / EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Juli 2014 über die Vergleichbarkeit von 

Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungs-
konten und den Zugang zu Zahlungskonten mit grund-
legenden Funktionen (PAD))

–  67 / 2021 Stellungnahme der Regierung and den Land-
tag zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend 
den Erlass eines Zahlungskontengesetzes (ZKG) und 
die Abänderung des Finanzmarktaufsichtgesetzes 
(FMAG) aufgeworfenen Fragen

–  71 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag zum Landesvoranschlag und zum Finanz-
gesetz für das Jahr 2022

–  72 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag zur Finanzplanung 2022 bis 2025

–  73 / 2021 Regierungsprogramm 2021 bis 2025
–  75 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 

Landtag betreffend die Bewilligung von Nachtrags-
krediten (V / 2021)

–  85 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Notifikation der Partner-
staaten gemäss Abschnitt 7 Absatz 1 Buchstabe f 
der Multilateralen Vereinbarung der zuständigen 
Behörden über den automatischen Informationsaus-
tausch über Finanzkonten

–  88 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Aufhebung von Zweck-
bindungen in der Landesrechnung

–  89 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Banken-
gesetzes (BankG) sowie weiterer Gesetze

–  90 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den Erlass eines Gesetzes zur 
Durchführung der Verordnung (EU) 2019 / 2088 über 
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor und der Verordnung 
(EU) 2020 / 852 über die Einrichtung eines Rahmens 
zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (EWR- 
Finanzdienstleistungs-Nachhaltigkeits-Durchführungs- 
gesetz; EWR-FNDG) sowie eines Gesetzes über die 
Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes

Amt für Informatik

Amtsleiter: Martin Matt

Das Berichtsjahr war wesentlich von den Digitalisierungs-
vorhaben geprägt. Die «Digitalisierungs-Roadmap Liech-
tensteinische Landesverwaltung» (DiRoLL) wurde von der 
Regierung zur Kenntnis genommen. Insgesamt wurden 
über 100 Digitalisierungsprojekte identifiziert, von denen 
ein Drittel unmittelbar zum Umsetzen bereit war. Daneben 
musste an der Umsetzung der E Government-Basisprojekte 
weitergearbeitet werden, die für viele der anderen Projekte 
wichtige Grundlagen schaffen.
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In den Basisprojekten wurde die Umsetzung der «eVer-
tretung für juristische Personen» weitergetrieben. Eine Lö-
sung für eine zentrale ePayment-Plattform wurde beschafft 
und verschiedene Projekte rund um die Webportale voran-
getrieben. Die zwei Grundlagenprojekte «Zentrale Stamm-
daten (ZSD)» sowie «Digitale Aktenverwaltung (LiVE)» 
wurden weiterentwickelt.

Von den DiRoLL-Projekten wurden einige grössere 
Vorhaben initiiert, so unter anderem das «Elektronische 
Gesundheitsdossier (EGD)», eine neue elektronische Bau-
gesuchslösung, eine komplette Neuerstellung der Mehr-
wertsteuerlösung sowie eine integrierte Lösung für Ge-
werbebewilligungen. Daneben sind zahlreiche weitere 
Projekte für die Amtsstellen in Umsetzung. Im Bereich der 
Weiterentwicklung der Schengen / Dublin-Systeme muss-
ten zahlreiche EU-Projekte national nachvollzogen werden. 
Insgesamt waren über vierzig Projekte gleichzeitig in Um-
setzung, was die verfügbaren Ressourcen im Amt für Infor-
matik, aber auch in den anderen betroffenen Amtsstellen, 
stark beanspruchte.

Im Schul-ICT-Projekt zur Digitalisierung im Schulbe-
reich konnte der Rollout aller Geräte und der Lernsoftware 
abgeschlossen werden. Die Schulen arbeiten mit den Ge-
räten; die Betriebsprozesse sind grösstenteils etabliert. Das 
Projekt wird im Jahr 2022 abgeschlossen werden.

Als ungeplantes Projekt wurde zwischen März und Juni 
eine eigene Covid-19-Zertifikatslösung innerhalb von acht 
Wochen umgesetzt. Das Projekt wurde sehr zeitnah initiiert 
und pünktlich fertiggestellt. Dank des Covid-19-Zertifikats 
konnte die Anzahl installierter elektronischer Identitäten 
(kurz eID.li) auf über 22'000 erhöht werden.

Im August wurde wegen eines Ransomware-Vorfalls 
die Übernahme des Infrastruktur-Betriebs der Universität 
Liechtenstein notwendig, was zu grösserem ungeplantem 
Mehraufwand führte.

Die ständig zunehmenden und sich verändernden Be-
drohungen der IT-Sicherheit erfordern eine hohe Aufmerk-
samkeit und erhöhte Investitionen. Neben der technischen 
und konzeptuellen Weiterentwicklung hat im Bereichsjahr 
ein grosses Security Assessment der OECD im Steuerbe-
reich viele Ressourcen beansprucht.

Durch die Projekte «Schul-ICT» und «IT-Infrastruktur 
Universität Liechtenstein» hat sich die Anzahl der zu be-
treuenden Kunden und Endgeräte um über 50 % erhöht, 
was sich auf den Supportaufwand im 1st- und 2nd-Level 
auswirkt.

Business-Projekte

Covid-19-Massnahmen
Das im Jahr 2020 mit den Schweizer Kantonen auf-
gesetzte Contact-Tracing-System «SORMAS» wurde 
im Berichtsjahr weiter verfeinert und optimiert. Mittels 
verschiedener, im Onlineschalter neu verfügbarer For-
mulare können Meldungen wie bspw. der «Antrag auf 
Aufnahme ins liechtensteinische Covid-Register» neu 
digital erfolgen.

Im Auftrag des Ministeriums für Gesellschaft wurde 
für die Impfzentren die gesamte ICT-Infrastruktur durch 
das Amt für Informatik bereitgestellt und betrieben. 
Ebenfalls wurde das Ministerium bei der Evaluation der 
Administrationssoftware und der Anmeldeplattform un-
terstützt und in den entsprechenden Gremien die Wei-
terentwicklung vorangetrieben.

Die EU-Verordnung über das digitale Covid-Zer-
tifikat wurde in einem dringlichen Verfahren in den 
EWR-Vertrag übernommen und so zeitgleich mit der 
EU auch im EWR rechtsgültig. Durch diese Verordnung 
wurde ein europaweit anerkanntes Framework zur He-
rausgabe, Verifizierung und Anerkennung von Impf-, 
Genesungs- und Testzertifikaten geschaffen. In Liech-
tenstein wurde (unter Einhaltung der EU-Vorgaben) 
eine eigene Lösung für das Covid-19 Digital Green Cer-
tificate umgesetzt. Das Projekt konnte mit einem sehr 
ehrgeizigen Terminplan (Umsetzungszeit acht Wochen) 
erfolgreich umgesetzt werden. Am 23. Juni konnte das 
Covid-Zertifikat sowohl in digitaler Form über die liech-
tensteinische eID.li-Lösung als auch in Papierform in 
Betrieb genommen werden. Das Projekt konnte sehr 
stark von den Investitionen der vergangenen Jahre in 
die E Government-Basisdienste und die strategischen 
Fähigkeiten im Bereich der Eigenentwicklungen profi-
tieren.

Digitalisierungs-Roadmap LLV (DiRoLL)
Im Berichtsjahr wurden die im Jahr 2020 begonnen 
Arbeiten zur Erstellung einer Digitalisierungs-Roadmap 
für die Landesverwaltung fortgesetzt und mit einem 
Schlussbericht abgeschlossen. Die von den Amts- und 
Stabsstellen für sich erarbeiteten Digitalisierungs-Road-
maps wurden in einem umfassenden Prozess geprüft, 
priorisiert und in einer Gesamt-Roadmap zusammen-
gefasst (DiRoLL21). Es wurden 117 Digitalisierungsvor-
haben identifiziert, wovon 13  als sogenannte Leucht-
turmvorhaben definiert wurden; dabei handelt es sich 
um Digitalisierungsvorhaben, die eine hohe Wirksam-
keit und Sichtbarkeit sowohl nach aussen als auch LLV-
intern haben. Von den 117 Vorhaben wurden 43 als be-
reits gestartet oder noch im Berichtsjahr zu starten und 
52 als im Jahr 2022 zu starten klassifiziert. Der Schluss-
bericht DiRoLL21 wurde von der Regierung im Juni des 
Berichtsjahres zur Kenntnis genommen.

In der zweiten Jahreshälfte wurde ein Statusreport 
zum Stand der Umsetzungen erstellt. Parallel dazu wur-
de begonnen, die bestehende Roadmap zu aktualisieren 
(DiRoLL22). Diese wird im ersten Quartal 2022 der Re-
gierung erneut in Form eines Schlussberichts vorgelegt 
werden.

«eID.li»
Die verschiedenen Projekte im Umfeld der im Vorjahr 
eingeführten eID.li wurden im Berichtsjahr in einem Pro-
gramm «eID.li» zusammengefasst. Die Projekte «Video-
Identifikation zur Ausstellung einer eID», «eAusweis» 
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mit einem ersten Anwendungsfall – dem Covid-19-Zer-
tifikat – sowie die «eID.li-Notifizierung» im Rahmen der 
eIDAS-Richtlinie der EU konnten erfolgreich gestartet 
und vorangetrieben worden. Das Projekt «global eID» 
für die Nutzung der eID.li in der Privatwirtschaft, wie 
bspw. für Finanzintermediäre, sowie das Projekt «eSig-
nature» für die Amtssignatur und die persönliche Signa-
tur wurden ebenfalls weitergeführt.

Vor allem aufgrund der Nutzung der eID.li Wallet- 
App für das Covid-19-Zertifikat konnte die Verbrei-
tung der eID.li im Berichtsjahr von 1'200 auf 22'000  
eID.li gesteigert werden.

eVertretung / Identity- und Access-Management  
(IAM)
Die zentrale Verwaltung von Identitäten (Identity) und 
Berechtigungen (Access) ist eine unabdingbare Basis für 
die Digitalisierung der Verwaltung. Verwaltete Identi-
täten sind dabei sowohl Verwaltungs-Mitarbeitende 
als auch natürliche Personen, die Kontakt mit der Ver-
waltung haben. Juristische Personen werden durch 
natürliche Personen vertreten. Im Berichtsjahr wurde 
eine Identity- und Access-Management-Plattform (IAM) 
mittels einer öffentlichen Ausschreibung beschafft und 
die Basisinstallation der Plattform umgesetzt. Auf diese 
aufbauend wurde dann das Projekt «eVertretung für ju-
ristische Personen» gestartet. Erste Anwendungsfälle 
für die eVertretung werden im Jahr 2022 in Betrieb ge-
nommen.

serviceportal.li und weitere Portale
Im Februar wurde der Proof of Concept des service-
portal.li für Privatpersonen unter Anwendung des 
neuen Web-Styleguides in Betrieb genommen. Die 
publizierten Informationen sind dabei nach Lebens-
situationen kategorisiert dargestellt. Nach den ge-
sammelten Erfahrungen wurde im Berichtsjahr das 
Folgeprojekt «Serviceportal  2.0» gestartet, welches 
die Erweiterung des Portals um Informationen für 
Unternehmen sowie die Neugestaltung der Amts-
stellenseiten zum Ziel hat. Dabei steht der sukzessive 
Ausbau des bedarfsgerechten Informationsangebots 
der Liechtensteinischen Landesverwaltung im Vorder-
grund.

Im Juli wurde das Projekt für ein neues «Statistik-
portal» gestartet. Dieses hat die Transformation von 
printbasierten (PDF) zu digitalen Publikationen zum 
Ziel. Die Betriebsaufnahme des Statistikportals soll im 
zweiten Quartal 2022 erfolgen.

Wegen mangelndem Datenschutzniveau in den USA 
wurde die bisherige Webanalyse-Lösung für die Web-
seite der Landesverwaltung deaktiviert. Es wurde eine 
neue, datenschutzkonforme Webanalyse-Lösung für die 
Webauftritte der Landesverwaltung evaluiert und eine 
geeignete Lösung in Betrieb genommen, mit welcher 
die Webauftritte der Landesverwaltung analysiert und 
optimiert werden können.

Einführung ePayment-Plattform
Im Berichtsjahr wurde das Projekt ePayment gestartet. 
Ziel des Projekts ist es, für alle E Government-Dienst-
leistungen einen einheitlichen Zahlungsdienst zu er-
richten, der die gängigen Zahlungsmittel unterstützt. 
Dieser Basisdienst soll von allen Behörden genutzt 
werden können und individuelle Parametrisierungen 
für Konten, Behörden usw. zulassen. Bis zum Ende des 
Berichtsjahres konnten ein Produktlieferant evaluiert 
und konzeptionelle Arbeiten durchgeführt werden. Der 
ePayment-Dienst wird voraussichtlich im zweiten Quar-
tal 2022 in der Gewerbeanmeldung (Amt für Volkswirt-
schaft) und im Bereich oera.li / Handelsregister (Amt für 
Justiz) einsatzbereit sein.

Realisierung Applikation Zentrale Stammdaten (ZSD)
Im Berichtsjahr wurde mit allen massgebenden Fach-
personen intensiv an der Spezifikation und Realisierung 
von weiteren Funktionalitäten gearbeitet. Nachdem im 
vergangenen Jahr bereits die zwei Produktversionen im 
lesenden Bereich in Betrieb genommen werden konn-
ten, stand im Berichtsjahr die Erarbeitung von schrei-
benden Funktionalitäten im Fokus. Dabei stand nicht 
eine technische Lösung im Vordergrund, sondern die 
Erarbeitung und Umsetzung eines durchgängigen, ge-
schäftsfallbasierten Schreibkonzepts. Aufgrund des 
Umfangs dieser Arbeiten kann die erste schreibende 
Produktversion erst im Jahr 2022 produktiv genommen 
werden. Anschliessend sind zwei weitere Produkt-
versionen geplant.

Der zweite grosse Schwerpunkt war die Totalrevi-
sion des bestehenden Gesetzes über das Zentrale Per-
sonenregister (ZPRG). Die Ergebnisse der Vernehmlas-
sung, welche im Dezember 2020 abgelaufen ist, wurden 
in die Gesetzesvorlage eingearbeitet und darauf aufbau-
end der Bericht und Antrag an den Landtag erstellt. Die 
1.  Lesung erfolgte am 7.  Mai des Berichtsjahres. Die 
2. Lesung ist für das erste Halbjahr 2022 vorgesehen.

Digitale Aktenverwaltung «LiVE»
Das Amt für Kultur, das Amt für Bau und Infrastruktur 
und das Ausländer- und Passamt (APA) haben im Be-
richtsjahr das LiVE-System in Betrieb genommen und 
führen ihre Akten neu digital. Im APA konnten gleich-
zeitig die Funktionalitäten des veralteten APA-Haupt-
systems vollständig in LiVE integriert werden.

Mit einer durchschnittlichen täglichen Anzahl von 
über 220  Nutzenden (2019: 80; 2020: 140) wird das 
System von den Mitarbeitenden verlässlich genutzt. 
Nach diesen Umstellungen führen nun mehr als 50 % 
der Amtsstellen ihre Akten digital.

Zentrales Post-Scanning «LiVE»
Basierend auf einer öffentlichen Ausschreibung wurde 
die Beschaffung eines zentralen Scan- und Brief-
öffnungssystems zu Beginn des Berichtsjahres ab-
geschlossen. Im Zuge der Installation, Integration und 
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Inbetriebnahme des Scansystems wurden sämtliche 
erforderlichen Massnahmen zum Schutz der elektroni-
schen und physischen Dokumente umgesetzt.

Nach ausführlichen System- und Integrationstests 
konnten gegen Ende des Berichtsjahres die Mitarbei-
tenden der Internen Dienste im Amt für Bau und Infra-
struktur in die Bedienung des Scansystems eingeführt 
und in der Folge das System in den Betrieb übergeben 
werden. Mitte Dezember wurde das Zentrale Post-Scan-
ning für das Amt für Kultur und für die Datenschutzstel-
le eingeführt. Die weiteren LiVE-Amtsstellen werden 
sukzessive angebunden.

ICT Schulen
Im Berichtsjahr konnte der Rollout sämtlicher Lehrer-  
/ Schüler-Geräte an allen Schulen inklusive der not-
wendigen Lern-Infrastruktur abgeschlossen werden. 
Dies umfasste den Aufbau der Apple-Umgebung und 
eines zentralen Management-Systems. Dieses ist mit 
weiteren Systemen verbunden und ermöglicht eine 
dezentrale, automatisierte Inbetriebnahme der Apple-
Endgeräte vor Ort in den Schulen. Dabei werden die 
Endgeräte mit den Endbenutzern verknüpft und die 
Lehrer- / Klassen-Zugehörigkeiten automatisch erstellt. 
Die als Lehrmittel eingesetzten Apps und Bücher kön-
nen in einem zentralen Store angewählt und installiert 
werden.

Beim Rollout der neuen Endgeräte startete die Pri-
marschule Triesenberg als Pilotschule. Nach der Be-
hebung der im Pilotprojekt aufgetauchten Probleme 
erfolgte sukzessive der Rollout an allen weiteren Pri-
marschulen. Für die Lehrpersonen fand ein vorgelager-
ter Rollout mit den Windows Convertible Notebooks und 
Apple iPads statt. Die Schüler-Rollouts erfolgten mit ei-
nigen Wochen Verzögerung, sodass die Lehrpersonen 
sich entsprechend vorbereiten konnten. Trotz Liefer-
schwierigkeiten bei allen Endgeräte-Typen konnte der 
geplante Endtermin eingehalten werden. Nach den ab-
geschlossenen Rollouts per Mitte August des Berichts-
jahres sind nun ca. 2'500 weitere Windows Convertible 
Notebooks und 2'500  Apple iPads in den Schulen im 
Einsatz.

Für die Schulen wurde im Berichtsjahr eine öffent-
liche Ausschreibung der Druckerinfrastruktur durch-
geführt; in welcher auch die künftigen Bedürfnisse 
der Landesverwaltung mitberücksichtigt wurden. Der 
Auftrag konnte vergeben werden, allerdings erfolgt die 
Umsetzung wegen Verzögerungen im Vergabeprozess 
leicht verspätet im Jahr 2022.

Einführung Liechtensteinische Schuladministrations-
lösung (LiSA)
Mit diesem Projekt soll die heutige heterogene Soft-
warelandschaft im Schulverwaltungsumfeld durch 
ein modernes IT-System ersetzt werden. Zusammen-
gefasst bildet «LiSA» die zentrale organisatorische 
Schnittstelle zwischen dem Schulamt und den Schulen. 

Viele Fachprozesse im Bereich der Schul- und Lehrer-
administration können nur unter gemeinsamer Mit-
wirkung von Schulamt und Schulen erfolgen. Folglich 
gilt es, eine Fachapplikation bereitzustellen, die für 
beide Organisationen nutzbar ist.

Im Zentrum steht ein Kernsystem, welches die 
fachlichen Funktionalitäten der Schuladministrations- 
und Lehreradministrationsaufgaben sowie ergänzen-
de Funktionen im Führen des Lehrkörpers und Amts-
spezifika beinhaltet. Als Optionen sind aktuell mehrere 
Module, wie z. B. die Elternkommunikation oder Tages-
strukturen / Mittagstisch, vorgesehen, die teilweise von 
spezifischen Anbieterinnen auf dem Markt zur Verfü-
gung gestellt werden.

Im Berichtsjahr konnten die konzeptionellen Grund-
lagen erarbeitet werden, damit im Jahr 2022 eine öffent-
liche Ausschreibung durchgeführt werden kann.

Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen 
(VwbP)
Die Umsetzung der 5.  Geldwäscherei-Richtlinie und 
deren gestiegene Anforderungen erforderten eine Ab-
lösung der bestehenden Softwarelösung. Die Vertrau-
lichkeit der Daten verlangte einen speziell hohen Sicher-
heitsstandard. Die neue Lösung wurde durch einen 
liechtensteinischen Software-Anbieter als Spezial-
anwendung realisiert. Aufgrund des hohen Zeitdrucks 
wegen des gesetzlich vorgegebenen Einführungs-
termins wurde das Projekt in drei Phasen unterteilt. 
Die Phase  I wurde fristgerecht im Berichtsjahr fertig-
gestellt. Phase  II hat noch im Berichtsjahr begonnen 
und wird, wie Phase III, im Jahr 2022 fertiggestellt.

Umsetzung und Erweiterung Zentrales  
Kontenregister (ZKR)
Das Zentrale Kontenregister ist ein Teil der Umsetzung 
der 5. Geldwäschereirichtlinie (Art. 32a ff.) und wurde 
durch die Abänderung des Sorgfaltspflichtgesetzes in 
nationales Recht umgesetzt (Art.  29e  ff. SPG). Durch 
die Schaffung eines zentralen Kontenregisters (ZKR) 
wird den nationalen zentralen Meldestellen und den 
zuständigen Behörden ein zeitnaher Zugriff auf Infor-
mationen über die Identität der Inhaber von Bank- und 
Zahlungskonten und von Schliessfächern sowie über 
die Identität der bevollmächtigten Personen und der 
wirtschaftlich berechtigten Personen ermöglicht.

Mit dem Entscheid, das Projekt als Eigenentwick-
lung im Amt für Informatik umzusetzen, haben die ers-
ten Arbeiten Ende des Jahres 2020 gestartet. Die Arbei-
ten im Berichtsjahr wurden in enger Zusammenarbeit 
mit dem Liechtensteinischen Bankenverband (LBV) und 
Bankenvertretern von elf Banken durchgeführt. Das 
System konnte planungsgemäss am 1. Oktober des Be-
richtsjahres in Betrieb genommen werden.

Vor- und nachgelagert zur Inbetriebnahme wur-
den zusätzliche interne und externe (Banken-) An-
forderungen geprüft und priorisiert. Ein Teil dieser 
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Anforderungen wurde rasch, bis Ende des Berichtsjah-
res, umgesetzt.

Intax 2.0 – Amtshilfe
Derzeit basiert beim Amtshilfeverfahren der Austausch 
mit ausländischen Behörden grossteils auf Papier oder 
unterschiedlichen digitalen Technologien. Im Rahmen 
dieses Projekts wurde ein System realisiert, um mit aus-
ländischen Behörden einheitlich via CTS-Plattform der 
OECD auf einem hochsicheren Weg Dokumente auszu-
tauschen.

EU-System für den Zugriff auf Sicherheitsmerkmale 
von biometrischen Daten für Ausweisdokumente
Die Handhabung der Zertifikate und Schlüssel zum Aus-
lesen der Fingerabdrücke auf den entsprechenden Aus-
weisdokumenten (v. a. in Bezug auf Reisepässe) unter-
liegt von der Generierung bis zum Austausch zwischen 
den Schengen-Mitgliedstaaten strengen Vorgaben und 
ist seitens der EU reglementiert; die EU sieht dafür 
ein entsprechendes System vor. Zum Austausch sol-
cher «Leseberechtigungen» (Zertifikate) zwischen 
Schengen-Mitgliedstaaten soll jedes Land über einen 
einzigen Kontaktpunkt, einen «Single Point of Contact», 
verfügen. Das System befindet sich aktuell im Schen-
gen-Raum im Aufbau.

Das Projekt wurde im Jahr 2020 gestartet. Mit der 
zusätzlichen Anforderung, die extern betriebene CVCA 
(Country Verifying Certificate Authority) ins Ausländer- 
und Passamt zu migrieren und somit die bestehenden 
Betriebskosten zu minimieren, musste die Planung an-
gepasst werden. Das Projekt konnte sodann im dritten 
Quartal des Berichtsjahres erfolgreich abgeschlossen 
werden.

Fachlösung digitales Siegel für die einheitliche  
Visummarke
Gemäss Durchführungsbeschluss der Europäischen 
Kommission vom 30.  April 2020 über die Einführung 
eines digitalen Siegels für die einheitliche Visummarke, 
C(2020)2672, ist von allen Mitgliedstaaten ein digitales 
Siegel mit kryptografischer Signatur (mit 2D-Barcode – 
QR-Code) für die einheitliche Visummarke binnen zwei 
Jahren einzuführen, um die Sicherheit der Visummarke 
zu erhöhen und damit Fälschungen zu erschweren. Kon-
kret bedeutet dies, dass das neue System per Ende April 
2022 bereitstehen muss.

Im Berichtsjahr wurden potentielle Anbieter ge-
sucht, Richtofferten eingeholt und der Auftrag im Rah-
men einer Direktvergabe vergeben. Die Umsetzung des 
Projekts hat im November begonnen; die Einführung ist 
für das erste Quartal 2022 vorgesehen.

European Car and Driving Licence Information  
System (EUCARIS)
Im Berichtsjahr wurde die Umsetzung des europäi-
schen Fahrzeug- und Führerscheininformationssystems 

«EUCARIS» im Amt für Strassenverkehr weiter voran-
getrieben. Der Aufbau eines eigenständigen EUCARIS-
Knotens war notwendig geworden, weil sich die Bedürf-
nisse der Schweiz und Liechtensteins im internationalen 
Austausch zunehmend auseinanderentwickelt hatten. 
Die Abnahme, und somit offizielle Inbetriebnahme, 
wird im ersten Quartal 2022 erfolgen. Das System er-
möglicht einen direkten Online-Abruf von Daten aus 
den zentralen Fahrzeug- und Führerscheinregistern 
der beteiligten Staaten. Die Verfolgung grenzüber-
schreitender Kriminalität, wie die Aufdeckung von Fahr-
zeugdiebstählen, die Erhöhung der Verkehrssicherheit, 
die Terrorismusbekämpfung und die Eindämmung des 
Führerscheintourismus werden wesentlich vereinfacht.

Einführung Fachapplikation für die Sammlung  
völkerrechtlicher Abkommen
Es existieren hunderte völkerrechtliche Verträge, wie 
bspw. multilaterale Abkommen oder bilaterale Ver-
träge, die von den jeweils fachlich zuständigen Amts-
stellen verwaltet werden. Im Berichtsjahr wurde ein 
Projekt begonnen, um alle Abkommen und Verträge 
in einer neuen zentralen Datenbank zu sammeln. Alle 
Mitarbeitenden der Landesverwaltung werden darin 
Einsicht erhalten. Die Software-Lösung wird als Eigen-
entwicklung realisiert. Die produktive Einführung ist für 
das erste Quartal 2022 geplant.

Fachlösung Meldeverfahren (GDL)
Das Projekt zur Umsetzung des neuen Meldever-
fahrens im Bereich GDL (Grenzüberschreitende Dienst-
leistungserbringung) wurde im Berichtsjahr gestartet. 
Es wurde entschieden, das alte System (EMS – Elekt-
ronisches Meldesystem), das auf der Verwendung von 
Formularen basiert, durch eine eigene Applikation ab-
zulösen. Mit der geplanten neuen Lösung sollen sämt-
liche Arbeitsschritte, von der Erfassung der Meldung 
durch die entsendenden Unternehmen bis zur Weiter-
bearbeitung durch die zuständigen Amtsstellen sowie 
externen Stellen (ZPK – Zentrale Paritätische Kommis-
sion), automatisiert und optimiert werden.

Im Berichtsjahr wurden die fachlichen und techni-
schen Anforderungen an die neue Lösung definiert und 
bereits mit den ersten Entwicklungsarbeiten begonnen. 
Für die Umsetzung sind rund vier Monate eingeplant.

Realisierung elektronisches Gesundheitsdossier 
(EGD)
Zur Durchführung des Gesetzes vom 7. Mai 2021 über 
das elektronische Gesundheitsdossier (EGDG), welches 
per 1. Januar 2022 in Kraft getreten ist, wurde zu Be-
ginn des Berichtsjahres das Projekt EGD initialisiert. 
Auf Basis einer Studie wurde entschieden, Anbieter von 
Lösungen für ein elektronisches Gesundheitsdossier in 
einer öffentlichen Ausschreibung zu eruieren. Ende des 
Berichtsjahres konnte die Offertöffnung erfolgen. Der 
Vergabeentscheid für die Lösung ist im Februar 2022 
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gefällt worden. Gemäss Art. 19 EGDG sind die Voraus-
setzungen für die Führung des elektronischen Gesund-
heitsdossiers bis spätestens 1. Januar 2023 zu schaffen.

Elektronisches Baugesuch (eBaugesucheLI)
Im Berichtsjahr wurde die eBaugesuchs-Plattform öf-
fentlich ausgeschrieben, aufgeteilt in zwei Lose: Beim 
Los 1 handelt es sich um die Kernapplikation; mit wel-
cher das Amt für Bau und Infrastruktur die Baugesuche 
verwalten wird. Los  2 betrifft die Eingabeplattform; 
welche den durchgängigen digitalen Baugesuchs-
prozess sicherstellen wird. Die eBaugesuchs-Lösung 
umfasst alle Behörden, die am Prozess beteiligt sind; 
auch eine Integration der Gemeinden wird im Projekt 
berücksichtigt. Für die Bauherrenschaft und / oder 
deren Vertretung wird auf dieser Plattform ersichtlich 
sein, in welchem Status sich das Baugesuch befindet. 
Auch die Kommunikation zwischen Amtsstelle und Bau-
herrenschaft wird über diese Plattform sichergestellt.

Parallel wurde das Projekt «Zentrales Objektregis-
ter» gestartet. Dieses Objektregister soll Basisinforma-
tionen für die Kernapplikation und die Eingabeplattform 
liefern.

Die Einführung dieser Systeme ist auf Anfang 2023 
geplant.

Ersatz Fachapplikation Mehrwertsteuer (eMwSt)
Die derzeitige Mehrwertsteuer-Fachapplikation ist 
nicht mehr zeitgemäss und IT Strategiekonform. Aus 
diesem Grund wurde eine öffentliche Ausschreibung 
zur Beschaffung einer Nachfolgelösung durchgeführt, 
mit dem Ergebnis, dass eine Individualentwicklung 
durch ein Unternehmen in Liechtenstein realisiert wird. 
Im Rahmen dieses Projekts wird die elektronische Ein-
reichung aller Arten von Abrechnungen, ein öffentliches 
Mehrwertsteuerregister sowie eine durchgängige digi-
tale Prozessabwicklung innerhalb der Steuerverwaltung 
realisiert. Im Berichtsjahr wurden bereits wesentliche 
konzeptionelle Arbeiten im Bereich des Mehrwert-
steuerregisters durchgeführt.

Elektronischer Kreditorenworkflow (EKW)
Der physische Fluss von Buchhaltungsbelegen zwi-
schen der Landeskasse und den Amts- und Regierungs-
stellen wird digitalisiert und durch einen elektroni-
schen Kreditorenworkflow (EKW) ersetzt. Nach der 
öffentlichen Ausschreibung fiel der Entscheid auf eine 
Individuallösung basierend auf einem Standard-Work-
flowsystem. Im Berichtsjahr wurden wesentliche kon-
zeptionelle Arbeiten durchgeführt und Schnittstellen 
sowie Teilprozesse implementiert. Die Einführung wird 
im Jahr 2022 erfolgen.

Elektronische Beschaffungsplattform
Die im Jahr 2020 beschaffte «Elektronische Be-
schaffungsplattform» wurde im Berichtsjahr in den 
Pilotämtern Amt für Bau und Infrastruktur (ABI) und 

Amt für Informatik (AI) eingeführt. Das AI hat bereits 
mehrere öffentliche Ausschreibungen über die neue 
Plattform abgewickelt. Das ABI hat in der Pilotphase 
sowohl Direktvergaben als auch die ersten öffentlichen 
Ausschreibungen elektronisch durchgeführt.

Beschaffung Software für das «ÖREB-Kataster»  
(Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen)
Den Amtsstellen und Gemeinden steht für die Erfassung 
der Dokumente für den ÖREB-Kataster seit dem Jahr 
2019 eine Anwendung zur Verfügung. Im Berichts-
jahr wurde zusätzlich die Server-Applikation «pyramid 
oereb» für die Führung des Katasters, die Erstellung von 
Auszügen und die Publikation übers Internet in Betrieb 
genommen. Der ÖREB-Kataster wurde am 1.  Juli auf-
geschaltet und steht seither für Abfragen öffentlich und 
kostenfrei im Internet unter oereb.llv.li zur Verfügung.

eMeldungen Pensionskassen
Vorsorgeeinrichtungen reichen jährlich Meldungen 
über an Vorsorgenehmer und Begünstige erbrachte 
Leistungen bei der Steuerverwaltung ein. Die Meldun-
gen werden den Gemeinden zur Erfassung im Steuer-
system weitergeleitet. Der Gesamtprozess weist eine 
hohe Anzahl Datenbrüche auf. Mit dem Projekt «eMel-
dungen PK» wird dieser Prozess digitalisiert.

Die Systeme und Prozesse wurden gemäss Konzep-
tion realisiert. Bis Februar 2022 wurden die Anpassun-
gen getestet und sodann in Betrieb genommen.

Ablösung Fachapplikation für die Stipendienstelle
Die Fachapplikation für die Stipendien- und Darle-
hensverwaltung ist nicht mehr zeitgemäss und IT-
Strategie-konform. Um diese zu ersetzen, wurde ein 
Verhandlungsverfahren mit auf dem schweizerischen 
Markt etablierten Anbietern durchgeführt. Der Ent-
scheid fiel auf eine Standardapplikation, welche in 
sechs Kantonen eingesetzt wird. Ziel war es von Anfang 
an, den gesamten Prozess, vom Antrag bis und mit Zu-
stellung der Verfügung, digitalisiert umzusetzen. Dafür 
wurden Schnittstellen zu diversen Services geschaffen 
und die Datenmigration vorbereitet. Die Einführung der 
Lösung ist im zweiten Quartal 2022 geplant.

Neue Zeiterfassung LLV
Im Berichtsjahr wurde ein neues Zeiterfassungs-
system installiert und gemäss den Anforderungen 
parametrisiert. Auf die weitere Verwendung von Zeit-
erfassungsterminals wird nur noch in Ausnahmefällen 
gesetzt; die mobile Zeiterfassung (mit Zeitstempelungen 
am Arbeitsplatz oder mittels mobiler App) rückt in den 
Fokus. Gegenüber der Vorgängerlösung (Bixi) konnte so 
die Anzahl der Terminals von bisher 70 auf neu sechs 
reduziert werden.

Die neue Lösung wurde am 1. Januar 2022 in Betrieb 
genommen.



50 |

PRÄSIDIALES UND FINANZEN

Ablösung Prämienverbilligungssystem (PV)
Der Paradigmenwechsel der Auszahlung der Prämien-
verbilligung an die Krankenversicherer, anstatt wie bis-
her an die Versicherten, bringt neue Anforderungen 
mit sich. Deshalb wird das auf einer alten Technologie 
basierende Prämienverbilligungssystem durch eine 
Neuentwicklung ersetzt. Nebst der Steigerung des 
Digitalisierungsgrades wird auch die Kommunikation zu 
den Krankenversicherern über standardisierte Melde-
prozesse neu abgewickelt. Im Berichtsjahr wurden die 
verschiedenen Umsetzungsvarianten geprüft und die 
Konzeptphase des Projekts durchgeführt. Im Jahr 2022 
wird die neue Lösung umgesetzt.

Einführung Kursverwaltungslösung AMS
Im Berichtsjahr wurde mit der Umsetzung des Kurs-
verwaltungssystems für Stellensuchende im Amt für 
Volkswirtschaft (Abteilung Arbeit) begonnen. Dabei 
konnten die bisherigen Excel-Listen abgelöst werden. 
Der Einsatz der Software hilft im Arbeitsmarktservice 
(AMS) die Kurse professionell verwalten zu können und 
die Prozesse «Kurseinladung», «Kursdurchführung» 
und «Kursfeedback» zu optimieren. Gemäss dem Once- 
Only-Prinzip werden die Stammdaten mit jenen des 
Fachsystems abgeglichen. Der produktive Einsatz beim 
AMS ist ab März 2022 geplant.

Beschaffung Fachapplikation für die  
Lebensmittelkontrolle (FaLK)
Gemäss den Bestimmungen des schweizerischen 
Lebensmittelgesetzes (LMG, SR 817.0) und der darauf 
basierenden Verordnung über den Vollzug der Lebens-
mittelgesetzgebung (LMVV, SR 817.042) sind die Kan-
tone und auch das Fürstentum Liechtenstein dazu ver-
pflichtet, Inspektions- und Probenanalysedaten an das 
schweizerische Bundesamt für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen (BLV) zu übermitteln. Damit die 
Übermittlung dieser Daten in einer systematischen, 
digitalen und vom BLV vorgegebenen Form erfolgen 
kann und zudem dem digitalen Primat der Landesver-
waltung mit den entsprechenden Anforderungen ent-
sprochen werden kann, benötigt das Amt für Lebens-
mittelkontrolle und Veterinärwesen (ALKVW) eine 
Fachapplikation mit den entsprechenden Schnitt-
stellen. Im Berichtsjahr wurde ein Projekt gestartet und 
im Zuge der Konzeptphase ein Verhandlungsverfahren 
gemäss Art. 25 Abs. 3 ÖAWV für die Beschaffung der 
Fachapplikation auf Basis von Richtangeboten publi-
ziert.

Infrastruktur- / Basis-Projekte

Windows 10 / Office 2019
Das Projekt Windows 10 / Office 2019 befindet sich in 
der Schlussphase. Im ersten Quartal 2022 werden noch 
die letzten zwei Amtsstellen und einzelne Botschaften 
umgestellt.

Herausforderungen beim Projekt waren, neben der 
Covid-19-Pandemie, die Lieferfristen, die Verfügbarkeit 
der Softwarelieferanten sowie die Ressourcen der Per-
sonen im Amt für Informatik und der in den Amtsstellen 
für das Testing der Applikationen zuständigen Mitarbei-
terInnen. Viele Applikationen wurden im Rahmen der 
Migration auf eine Windows 10-kompatible Version an-
gehoben. Die Ausschreibung von externen Dienstleis-
tungspartnern half bei Ressourcenengpässen im Amt 
für Informatik, um Unterstützung durch externe Mitar-
beitende einholen zu können.

Ablösung Telefonanlage durch UCC (Unified  
Communication and Collaboration)
Im Bereich der Telefonie wurden neue Technologie-
partner evaluiert, welche die bestehende Avaya-Lösung 
unterhalten und bei der Migration auf die neue Micro-
soft-Umgebung mitarbeiten können.

In einem ersten Schritt wurde ein Proof of Concept 
mit «Skype for Business» durchgeführt, um sicherzu-
stellen, dass die neue Lösung den Anforderungen an 
die Telefonie entspricht. Diese Lösung soll bis zur Frei-
gabe der Microsoft Cloud in der Landesverwaltung ein-
gesetzt werden. In einem späteren Schritt wird eine 
Umstellung auf die Plattform «Microsoft Teams» erfol-
gen.

IT-Infrastruktur Universität Liechtenstein
Die Universität Liechtenstein (Uni  FL) wurde in der 
Nacht vom 15. auf den 16.  August Opfer eines Ran-
somware-Angriffs. Unbekannte Kriminelle drangen 
in die Uni-Systeme ein und legten alle lokalen IT-Sys-
teme mit einem Verschlüsselungs- bzw. Erpressungs-
trojaner lahm. In der Folge beschloss die Uni  FL, die 
IT-Infrastruktur zukünftig von der Landesverwaltung 
zu beziehen. Das Amt für Informatik begann innert kür-
zester Frist mit dem Aufbau einer logisch vollständig ge-
trennten IT-Infrastruktur, in der die vorher bestehenden 
IT-Services wieder in Betrieb genommen werden konn-
ten.

Es wurde ein neues Campus-Netzwerk mit einer zu-
gehörigen WLAN-Infrastruktur aufgebaut. Danach wur-
de mit dem Rollout von ca. 240 Windows Convertible 
Notebooks für das Administrations- und Lehrpersonal 
begonnen. Die Übernahme von Daten aus den noch vor-
handenen Ablagen und aus der abgelösten Microsoft 
Cloud konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Nach 
den Herbstferien konnten auch die ersten Fachsysteme 
wieder in Betrieb genommen werden. Im Berichtsjahr 
wurde die vollständige Wiederherstellung der Systeme 
in Angriff genommen, der Abschluss des Projekts ist für 
das zweite Quartal 2022 vorgesehen.

Beim Wiederaufbau der IT-Infrastruktur durch das 
Amt für Informatik wurde grossen Wert auf «Security 
by Design» gelegt. Beim Betrieb werden seitdem die-
selben Standards wie in der Landesverwaltung ange-
wendet.
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Netzwerk
Mit dem fortschreitenden Ausbau der Fibre to the Buil-
ding (FttB) Infrastruktur in Liechtenstein wird auch das 
bestehende Landesnetzwerk entsprechend angepasst. 
Bestehende Kupfer- und Dark-Fibre-Leitungen wur-
den zurückgebaut und auf die neuen FttB-Anschlüsse 
mi griert. Mit dieser Migration wurden auch die Netz-
werksicherheit an den Bürostandorten mittels Network 
 Access Control (NAC) erhöht und alte Komponenten 
durch neue ersetzt.

Im Bereich des Datacenter-Netzwerks wurde par-
allel zum bestehenden Multiprotocol Label Switching 
(MPLS) Netzwerk ein neues Netzwerk auf Basis von 
EVPN (Ethernet VPN) aufgebaut, in welches das beste-
hende Netzwerk migriert wird. Mit diesem Vorhaben 
wird die Leistungsfähigkeit und die Ausfallsicherheit 
im Datacenter erhöht. Parallel dazu wurde ein Quality 
of Service (QoS) Konzept erstellt, anhand dessen die 
den verschiedenen Protokollen zur Verfügung gestellte 
Netzwerk-Bandbreite gesteuert werden kann.

Datacenter
Im Berichtsjahr wurden Ausbauten an den zentralen Sto-
rage-Systemen vorgenommen und die Virtualisierungs-
plattform auf Basis von «VMware vSphere» wurde auf 
den neusten Release migriert. Bei den eingesetzten 
physischen Serversystemen wurden alte Systeme, für 
welche keine Hardware-Wartung mehr abgeschlossen 
werden konnte, ausser Betrieb genommen und durch 
neue Server ersetzt.

Im Datacenter wurden weitere Racks mit der benö-
tigten Verkabelung ausgestattet (RJ45 Kupfer, Multi- 
und Singlemode-Glasfaser), um Platz für neue Server-
systeme und deren Verbindungen zu schaffen.

Service Desk und Interne Druckerei

Zentrale Anlaufstelle bei Informatik-Störungen und 
Anwenderanliegen
Der Service Desk des Amtes für Informatik bietet eine 
zentrale Anlaufstelle und erste Hilfe bei allen Informatik-
störungen «Incidents». Er ist für die Erledigung von An-
wenderanfragen «Service Requests» sowie für den Vor-
ort-Support in der Landesverwaltung, an den Schulen, 
der Universität Liechtenstein sowie bei den Gemeinden 
Triesen und Vaduz verantwortlich. Durch die Projekte 
ICT Schulen und IT-Infrastruktur Universität Liechten-
stein ist die Anzahl der betreuten Kunden und Endgeräte 
weiter angestiegen, was sich auf den Supportaufwand 
im 1st- und 2nd-Level auswirkt. Der Informatik-Ser-
vice-Desk betreut aktuell rund 8'800  Benutzerkonten, 
6'500 Endgeräte und 650 Netzwerkdrucker.

Im Berichtsjahr war eine signifikante Steigerung 
der Anfragen an den Service Desk zu verzeichnen: 
Es  wurden 5'798  Störungsmeldungen (+  46 %) und 
10'505 Anwenderanfragen (–6.5 %) bearbeitet.

Betrieb der Internen Druckerei
Die Druckvolumina der Internen Druckerei haben 
 pandemiebedingt in Bereichen wie z. B. Visitenkarten, 
Broschüren oder Flyer abgenommen. Dafür kam es zu 
einer erhöhten Auslastung der Druckerei durch die fast 
tägliche Ausstellung der Covid-19-Zertifikate.

Sämtliche Systeme arbeiteten sehr zuverlässig und 
der Betrieb lief ohne nennenswerte Probleme.

ICT-Organisation

Neue ITSM Plattform
Im Berichtsjahr erfolgte die flächendeckende Ablösung 
der bestehenden IT-Servicemanagement-Plattform: Im 
Juni in der Landesverwaltung, im Juli in den beiden vom 
Amt für Informatik betreuten Gemeinden Vaduz und 
Triesen und im August an den Schulen. Die neue Service-
management-Plattform wurde aus Datensicherheits-
aspekten von Anfang an mandantenfähig aufgesetzt, 
mit eigenen Instanzen für die Landesverwaltung, die 
Gemeinden und die Schulen. Im Oktober wurde ein zu-
sätzlicher Mandant für die Universität Liechtenstein in 
Betrieb genommen.

Die neue Plattform ist über das Internet neu auch 
ausserhalb des Landesnetzes und auf mobilen End-
geräten verfügbar. Dabei werden die hohen Daten-
schutz- und Sicherheitsanforderungen der ISO-Normen 
27001:2013 und 27018:2019 erfüllt. Für die Führungs-
ebene des Amtes für Informatik wurden zudem neue 
Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten für das IT-Ser-
vice-Management geschaffen.

Architektur-Team
Innerhalb des AI wurde im Berichtsjahr eine dedizierte 
Stelle für die Vertretung der Architekturthemen, das 
Architektur-Team, geschaffen. Dieses Querschnitts-
Team ist aus bestehenden Mitarbeitenden zusammen-
gestellt, die in Linienfunktionen unterschiedlicher Ab-
teilungen des AI tätig sind.

Dessen Aufgaben sind die Ausarbeitung und Wei-
terentwicklung stufengerechter Vorgaben und Refe-
renzarchitekturen und die Sicherstellung, dass diese in 
Projekten, Lifecycle-Vorhaben und Ausschreibungen 
eingehalten werden, die Sicherstellung der Standardi-
sierung der Systemlandschaft und des Abbaus von Alt-
lasten, die AI-weite Abstimmung von Architekturent-
scheiden sowie die Vertretung der Architekturthemen 
bei strategischen Entscheiden der AI-Führung.

Mit der Schaffung des Architektur-Teams soll die 
Abstimmung zwischen den Linien mittels einfacher und 
klarer Prozesse für die Bearbeitung der IT-Architektur 
verbessert und damit eine einheitliche und den aktu-
ellen Standards entsprechende IT-Architektur erreicht 
werden.
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Business Consulting – Team Digitalisierung
Im Berichtsjahr wurden innerhalb der Abteilung Busi-
ness Consulting organisatorische Massnahmen ge-
troffen, mit denen Ressourcen für Digitalisierungsvor-
haben der Landesverwaltung freigespielt werden sollen. 
Neben den bestehenden Teams für die Betreuung von 
direkt zugewiesenen Kunden (Regierungs-, Amts- und 
Stabsstellen sowie verwaltungsnahe Organisationen) 
wurde ein dediziertes «Team Digitalisierung» als eige-
ner Fachbereich etabliert. Dieses ist für die (Weiter-) 
Entwicklung zentraler E Government-Basisdienste und 
spezifischer Digitalisierungsvorhaben im Rahmen 
der LLV-weiten Digitalisierungs-Roadmap (siehe wei-
ter oben) verantwortlich. Zusätzlich konnten im Be-
richtsjahr über eine öffentliche Ausschreibung zwei 
externe Digitalisierungsexperten für mehrere Jahre 
für die Landesverwaltung gewonnen werden. Damit 
sind weitere Kapazitäten vorhanden, um die grossen 
Digitalisierungsprojekte voranzutreiben.

Informationssicherheit

OECD AEOI Information Security Assessment
Im Rahmen des internationalen automatischen 
Informationsaustauschs in Steuersachen (AIA) wurde 
durch die OECD ein umfangreiches Assessment 
bezüglich Vertraulichkeits- und Datensicherheitsvor-
kehrungen durchgeführt. Dabei wurden durch die OECD 
keine Probleme festgestellt, die ein unannehmbares 
Sicherheitsrisiko für die ausgetauschten Daten dar-
stellen würden. Im Rahmen der Bewertungsmethodik 
kommt die OECD insgesamt zum Schluss, dass keine 
Probleme festgestellt wurden. Liechtenstein wird daher 
in Bezug auf den AIA-Standard als angemessener Part-
ner eingestuft.

Öffentlich bekannt gewordene Sicherheitslücken
Auch im Berichtsjahr wurden Sicherheitslücken mit 
einem latenten Bedrohungspotential bekannt. So wurde 
im März der «Hafnium» Exchange-Server-Hack und 
Ende November die Log4Shell-Schwachstelle publi-
ziert. Beide Schwachstellen konnten nach detaillierter 
Analyse zeitnah geschlossen und somit die Risiken eli-
miniert werden.

Fachapplikation für die ausserhäusliche  
Kinderbetreuung
Die Durchführung einer umfassenden IT-Sicherheits-
überprüfung zeigte Lücken in der durch den Lieferan-
ten verwalteten Cloudlösung auf. In enger Abstimmung 
mit dem externen Partner wurden Massnahmen be-
schlossen und in die Wege geleitet.

Penetrationstests
Während des Berichtjahres wurden mehrere Applika-
tionen Penetrationstests durch externe Spezialisten 
unterzogen. Die Ziele dieser Penetrationstests sind 

hauptsächlich die Identifikation von Schwachstellen, 
das Aufdecken potentieller Fehler, die Erhöhung der 
Sicherheit auf technischer und organisatorischer Ebene 
sowie die Bestätigung der IT-Sicherheit durch einen ex-
ternen Dritten. Nach allen durchgeführten Penetrations-
tests wurden Massnahmen umgesetzt, um die mass-
geblichen Schwachstellen mittels eines risikobasierten 
Ansatzes zu eliminieren oder auf ein vertretbares Mass 
zu reduzieren.

ISDS-Framework (Informationssicherheit und  
Datenschutz)
Das bestehende ISDS-Framework wurde weiter aus-
gebaut. So wurden für die beiden Serverplattformen 
Linux und Windows je ein Hardening Guide erarbeitet. 
Durch die darin definierten vereinheitlichten Mass-
nahmen wird die Sicherheit von Server-Betriebs-
systemen erhöht. Um ein angemessenes, risiko-
orientiertes und wirtschaftliches Mass an Sicherheit 
zu erreichen, wurden die verschiedenen Massnahmen 
den (aus der Schutzbedarfsanalyse stammenden) ge-
forderten Stufen «Grundschutz», «erhöhter Schutz-
bedarf» und «sehr hoher Schutzbedarf» zugeordnet. 
Die in den Projekten aufgesetzten Server werden ent-
sprechend der Einstufung gehärtet.

Awareness-Adventskalender
Zur Sensibilisierung der Benutzerinnen und Benutzer 
wurde im Berichtsjahr ein Online-Adventskalender 
aufgeschaltet. Bei einigen Türchen versteckte sich ein 
Video zur Verhaltensweise im Umgang mit Compu-
tern, Daten und Informationen. Bei den anderen Tür-
chen wurden Fragen basierend auf den in den Videos 
gezeigten Inhalten gestellt; diese wurden bewusst so 
gehalten, dass das Wissen sowohl im beruflichen wie 
auch im privaten Umfeld anwendbar ist. Der Advents-
kalender stiess auf grosse Resonanz und wurde durch 
die Mitarbeitenden äusserst positiv aufgenommen. Ins-
gesamt haben 306 Mitarbeitende teilgenommen, welche 
2'251 Antworten abgaben. Davon waren 1'517 korrekt, 
was einer beachtlichen Quote von 67.5 % entspricht.
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Amt für Personal und Organisation

Amtsleiter: Thomas Kind 

Das Amt für Personal und Organisation erbringt Dienst-
leistungen für die Regierung, die Amts- und Stabsstellen, 
die Gerichte sowie für weitere Institutionen, die der Lan-
desverwaltung nahestehen. Der Aufgabenkatalog umfasst 
die Themen Personalbeschaffung und -betreuung, Perso-
nal- und Organisationsentwicklung, Berufsbildung, Ge-
haltsmanagement und Versicherungen sowie Betriebliches 
Gesundheitsmanagement.

Zahlreiche Tätigkeiten des Amtes für Personal und 
 Organisation waren im Berichtsjahr durch die Co-
vid-19-Pandemie geprägt. So mussten eine grosse Anzahl 
an Personen für das Test- und Impfzentrum sowie für das 
Contact Tracing angestellt und Verträge mehrfach verlän-
gert werden. Für die Aufrechterhaltung des Betriebs inner-
halb der Landesverwaltung waren entsprechende Regelun-
gen zu definieren und für Kurse und Veranstaltungen galt 
es Hygienekonzepte zu erarbeiten und umzusetzen. 

Im Weiteren konnten im Berichtsjahr zwei grosse Projekte 
bearbeitet und abgeschlossen werden. Im April wurde das 
Onlinetool für die Bewerberverwaltung eingeführt und per 
Ende Jahr das bestehende Zeitsystem erfolgreich abgelöst.

Personalmanagement

Personalbestand – Übersicht per 31. Dezember 2021 
(befristetes und unbefristetes Personal sowie Ausgleichsstellen)

Ministerien, Stabsstellen der Regierung und Gerichte Beschäftigungsgrad Mitarbeitende m w

Ministerium für Präsidiales und Finanzen 193.40 211 131 80 
Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt 285.35 310 207 103 
Ministerium für Infrastruktur und Justiz 180.50 195 131 64 
Ministerium für Äusseres, Bildung und Sport 106.85 129 57 72 
Ministerium für Gesellschaft und Kultur 84.00 101 30 71 
Stabsstellen der Regierung 21.85 28 11 17 
Gerichte (nicht richterliches Personal) 42.70 51 10 41

Insgesamt 914.65 1'025 577 448

Ausbildung und Hilfskräfte Beschäftigungsgrad Mitarbeitende m w

Ausbildung 43.15 45 17 28 
Hilfskräfte 88.89 283 91 192

Insgesamt 132.04 328 108 220

Landtag (zugeordnete Stellen) Beschäftigungsgrad Mitarbeitende m w

Landtag (zugeordnete Stellen) 12.80 14 7 7

Insgesamt 12.80 14 7 7

Richterliches Personal Beschäftigungsgrad Mitarbeitende m w

Richterliches Personal 28.00 28 20 8

Insgesamt 28.00 28 20 8



54 |

PRÄSIDIALES UND FINANZEN

Der Personalbestand in den Ministerien, bei den Stabs-
stellen der Regierung und den Gerichten hat sich 
gegenüber dem Vorjahr um 30.75 Stellen bzw. um 40 
Personen auf 914.65 (883.9) erhöht. Die offenen un-
befristeten Stellen haben sich gegenüber dem Vorjahr 
um 4.6 Stellen auf 29.85 Stellen (25.25) erhöht. Im Be-
reich Ausbildung und Hilfskräfte haben sich die Stellen 
um 32.52 bzw. 123 Personen auf 132.04 Stellen (99.52) 
erhöht. Die beim Landtag zugeordneten 12.8 Stellen 
(12.8) sowie die 28.0 Stellen (28.0) beim richterlichen 
Personal blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Erhöhung bei den Hilfskräften ist auf die Anstel-
lungen aufgrund der Covid-19-Pandemie zurückzufüh-
ren. Für den Betrieb der beiden Impfzenten waren per 

Ende Dezember 2021 132 Personen bzw. 37.4 Stellen 
(0), für das Contact Tracing 21 Personen bzw. 6.3 Stel-
len (7.9) sowie für die Drive-Through-Anlage der Covid-
19-Tests 34 Personen bzw. 6.8 Stellen (6.8) stundenwei-
se angestellt.

Ausgleichsstellen
Per Ende 2021 waren bei der Landesverwaltung 5.6 
Ausgleichsstellen (4.8) mit 7 Personen besetzt. Die Zahl 
der Ausgleichsstellen hat sich somit um 0.8 Stellen bzw. 
um 1 Person erhöht. Bei den Anstalten und Stiftungen 
waren per Ende 2021 0.8 Ausgleichsstellen mit 2 Per-
sonen besetzt, diese Zahl blieb somit im Vergleich zum 
Vorjahr unverändert. 

Personalkennzahlen per 31. Dezember 2021 – Ministerien, Stabsstellen der Regierung und Gerichte 
(befristetes und unbefristetes Personal sowie Ausgleichsstellen)

Teilzeit 10 – 19 % 20 – 29 % 30 – 39 % 40 – 49 % 50 – 59 % 60 – 69 % 70 – 79 % 80 – 89 % 90 – 99 % Insgesamt

Männer 0 0 0 6 14 10 6 36 12 84 
Frauen 1 6 5 18 59 41 22 58 22 232

Insgesamt 1 6 5 24 73 51 28 94 34 316

Nationalität Total Wohnort Liechtenstein Wohnort Ausland m w

Liechtenstein 718 653 65 431 287 
Österreich 153 27 126 68 85 
Schweiz 102 35 67 63 39 
Deutschland 30 12 18 6 24 
Italien 11 8 3 4 7 
Andere 1) 11 5 6 4 7

Insgesamt 1'025 740 285 576 449

1) Frankreich, Griechenland, Kosovo, Norwegen, Russland, Slowakische Republik, Tschechien, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika 

Nationalität (Eintritte 2021) Total Wohnort Liechtenstein Wohnort Ausland m w

Liechtenstein 77 69 8 34 43 
Österreich 25 2 23 10 15 
Schweiz 15 4 11 10 5 
Deutschland 5 1 4 2 3 
Andere 1) 5 4 1 2 3

Insgesamt 127 80 47 58 69

1) Italien, Kosovo, Norwegen, Slowakische Republik 
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Altersstruktur Anzahl Mitarbeitende

< 20 4 
20 bis 29 71 
30 bis 39 208 
40 bis 49 282 
50 bis 59 369 
> 59 91

Insgesamt 1'025

Dienstalter Anzahl Mitarbeitende

0 bis 4 373 
5 bis 9 142 
10 bis 14 157 
15 bis 19 114 
20 bis 24 126 
25 bis 29 49 
30 bis 34 34 
35 bis 39 19 
40 bis 44 10 
45 bis 47 1

Insgesamt 1'025

 
Praktikumsstellen / Ferialstellen 
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 29 (27) Praktikantin-
nen und Praktikanten zwischen einem Monat und einem 
Jahr sowie 28 (43) Ferialerinnen und Ferialer zwischen 
zwei und acht Wochen beschäftigt. Bei den Praktikan-
tinnen und Praktikanten handelt es sich in der Regel 
um Studierende, welche während oder nach ihrem Stu-
dium ein Praktikum zu absolvieren haben. 1 (1) kauf-
männischer Praktikant wurde für ein Jahr angestellt. 
Das Gerichtspraktikum haben im Berichtsjahr 10 (7) 
Personen absolviert.

Personalselektion
Im Berichtsjahr erfolgten insgesamt 96 (93) Aus-
schreibungen offener Stellen. Auf diese Ausschreibungen 
sind 1'672 (1'488) Bewerbungen eingegangen, wovon 
mit 271 (260) Personen Gespräche geführt wurden. 
Von 16 (12) intern ausgeschriebenen Stellen konnten 7 
(4) Stellen mit internen Mitarbeitenden besetzt werden. 
Bei insgesamt 6 Ausschreibungen kann das Auswahl-
verfahren erst im Folgejahr durchgeführt werden.

Kinderbetreuung in der Landesverwaltung 
Mitarbeitende der Landesverwaltung können ihre Kin-
der in der Kindertagesstätte Villa Wirbelwind in Vaduz 
betreuen lassen. In der Villa Wirbelwind werden zwei 
Gruppen mit je 12 Plätzen geführt, die durchschnittliche 
Auslastung des Berichtsjahres betrug dabei 72.9 %. 

Im Durchschnitt waren 2.1 Plätze belegt, per Dezem-
ber des Berichtsjahres wurden insgesamt 9 Kinder von 
LLV-Mitarbeitenden betreut, was 1.9 Plätzen entsprach. 
Insgesamt wurden während des ganzen Jahres 9 Kinder 
betreut, die höchste Belegung war im Juni mit 9 Kin-
dern, welche 2.4 Plätze belegten.

Treffen / Veranstaltungen
Am 23. September konnte das Amt für Personal und Or-
ganisation das alljährliche Pensionistentreffen erfolg-
reich beim Bangshof in Ruggell durchführen. 

Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnte die Grup-
pe Unterhaltung im Berichtsjahr keine Veranstaltungen 
durchführen. Der Verwaltungsabend wurde zwar orga-
nisiert, musste jedoch aufgrund der epidemiologischen 
Situation im November kurzfristig abgesagt werden.

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Case Management
Im Berichtsjahr wurden 31 (32) Mitarbeitende durch 
das Case Management betreut, wovon 13 (18) Fälle im 
Berichtsjahr abgeschlossen werden konnten. Bei 6 (12) 
dieser Mitarbeitenden war die Rückkehr an den Arbeits-
platz durch eine Wiedereingliederungsphase oder einen 
internen Wechsel möglich. Bei 7 (6) Mitarbeitenden er-
folgte der Austritt (IV-Rente, Vertragsauflösung, Pensio-
nierung resp. Kündigung). Per Ende des Berichtsjahres 
befanden sich 18 (14) Personen im Case Management.

Teamentwicklung
Durch die aktive Zusammenarbeit des Fachbereichs 
Betriebliches Gesundheitsmanagement mit den Vor-
gesetzten war es auch im Berichtsjahr wiederum mög-
lich, gesundheitlich stark belastete Mitarbeitende sowie 
schwierige Teamsituationen durch Beratung, Coaching 
und Mediation zu stabilisieren. So konnten krankheits-
bedingte Ausfälle und Langzeiterkrankungen reduziert 
oder gar verhindert werden. Im Berichtsjahr wurden 
insgesamt 51 (72) Einzelpersonen durch psychosoziale 
Massnahmen wie Führungscoaching, Coaching, 
Gesundheitscoaching, Supervision oder Beratung 
unterstützt. In 5 (5) Fällen wurden Teamentwicklungs-
massnahmen wie Teambildung, Teamseminare, Team-
supervisionen, Feedbackrunden oder Konfliktlösungen 
mit insgesamt 42 (55) direkt involvierten Mitarbeitenden 
durchgeführt.

Ergonomische Arbeitsplatzüberprüfungen
Auf Anfrage wurden im Berichtsjahr bei insgesamt 52 
(99) Mitarbeitenden ergonomische Arbeitsplatzüber-
prüfungen durchgeführt und somit ein Beitrag zur 
besseren körperlichen Gesundheit am Arbeitsplatz ge-
leistet. Aufgrund der bis anfangs Juli dauernden Coro-
namassnahmen und der Planungsvorlaufzeit konnten 
im Berichtsjahr erst im Herbst Ergonomie-Checks 
durchgeführt werden.
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Arbeitszufriedenheitsbefragung

Das Amt für Personal und Organisation verfolgt mit der 
Arbeitszufriedenheitsbefragung den präventiven An-
satz zur Förderung der psychischen Gesundheit der 
Mitarbeitenden in der Landesverwaltung. Die Grund-
struktur des Fragebogens wird vor jeder Befragung mit 
der jeweiligen Amtsstellenleitung besprochen und bei 
Bedarf durch amtsspezifische Zusatzfragen angepasst. 

Im Berichtsjahr wurden bei den letzten, noch nicht 
befragten 4 (6) Amtsstellen eine Erstbefragung durch 
den externen Experten (Arbeitspsychologe) durch-
geführt. Des Weiteren wurde in 1 (2) Amtsstelle eine 
Zweitbefragung durchgeführt. Die Ergebnisse sowie 
entsprechende Massnahmendokumente wurden den je-
weiligen Ministerien, Amtsstellenleitungen sowie Mit-
arbeitenden präsentiert und der Gesamtregierung zur 
Kenntnis gebracht.

Im Berichtsjahr erfolgten aus den Beratungen zu 
den Befragungsergebnissen in 5 (5) Amtsstellen insge-
samt 4 (8) Führungscoachings und 2 (6) Teamentwick-
lungsanlässe.

Aus- und Weiterbildung

Auch in diesem Berichtsjahr wurde die Aus- und Weiter-
bildung von der Covid-19-Pandemie tangiert. So muss-
ten erneut Kurse und Seminare verschoben oder ab-
gesagt werden. Gesamthaft wurden 2'514 (1'949) 
Weiterbildungstage durch Mitarbeitende absolviert, 
was im Durchschnitt 1.66 (1.46) Weiterbildungstage pro 
Mitarbeitenden ergibt.

Berufsbildung

Per 31.  Dezember 2021 wurden bei der Landesver-
waltung 19 Lernende in folgenden Lehrberufen aus-
gebildet:
–  13 Kaufleute in der Branche Dienstleistung und Ad-

ministration 
–  1 Informatiker mit Schwerpunkt Systemtechnik 
–  2 Fachfrauen Information und Dokumentation 
–  3 Fachleute Betriebsunterhalt im Hausdienst 

Im Berichtsjahr konnten 8 Lernende ihre Lehre erfolg-
reich abschliessen. 2 Lehrabsolventinnen und 5 Lehr-
absolventen wurden nach dem Lehrabschluss befristet 
bei der Landesverwaltung angestellt, ein Absolvent hat 
eine Festanstellung ausserhalb der Liechtensteinischen 
Landesverwaltung erhalten. Für den Lehrbeginn August 
2022 wurden 5 neue Lehrverhältnisse abgeschlossen.

Lager
Das Lager fand im Jugendhaus in Malbun statt. Wäh-
rend 4 Tagen wurden die Lernenden in die Welt des 
Films eingeführt und konnten unter der Anleitung von 
zwei Fachleuten Einblick in die Themen Drehbuch, 

Schauspiel, Kamera, Ton und Schnitt gewinnen. Zum 
Abschluss der Lagerwoche stand eine Wanderung auf 
dem Programm.

Schnuppertage
Im Berichtsjahr konnten 43 (41) Schnuppereinsätze im 
Beruf Kauffrau / Kaufmann durchgeführt werden, im 
Beruf Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt (Haus-
dienst) fanden 6 (6) Schnuppertage statt. In den Berufen 
Informatiker / in (Plattform- sowie Applikationsent-
wicklung) und Fachfrau / Fachmann Information und Do-
kumentation wurden keine Lehrstellen ausgeschrieben 
und darum auch keine Schnuppertage durchgeführt. In 
der Landesbibliothek fand jedoch ein Informationsnach-
mittag mit 2 Teilnehmerinnen statt. Mit dem Einblick 
in die verschiedenen Berufsfelder sowie dem Besuch 
der Berufs- und Bildungstage «next-step» erhielten die 
Jugendlichen eine wichtige Entscheidungshilfe für den 
bevorstehenden Berufswahlprozess.

Zukunftstag
Am jährlichen Nationalen Zukunftstag geben zahlreiche 
Betriebe und Organisationen in der Schweiz sowie in 
Liechtenstein Schülerinnen und Schülern der 5. bis 7. 
Klasse die Möglichkeit, eine Bezugsperson zur Arbeit 
zu begleiten und so Einblick in den Berufsalltag sowie 
die Lehrberufe zu erhalten. Bei der Landesverwaltung 
haben an diesem Tag 21 Kinder und Jugendliche teil-
genommen und hatten so die Möglichkeit, von einem 
spannenden und abwechslungsreichen Programm zu 
profitieren. 

Personal- und Organisationsentwicklung

Übergreifende Projekte

Personalstrategie
Mit der im Jahre 2019 verabschiedeten «Personal-
strategie 2020 - 2024» wurde das Amt für Personal und 
Organisation mit der Bearbeitung definierter Stoss-
richtungen beauftragt. Im Berichtsjahr wurden die The-
men «Stärkung der Arbeitgebermarke», «Optimierung 
der Rekrutierungsstrategie» sowie «Nachhaltige Ent-
wicklung der Organisation» bearbeitet. Zudem wurden 
die Themen «Nachhaltige Entwicklung der Kompeten-
zen» sowie «Weiterentwicklung der Führung» auf-
gegleist und mit der vertieften Bearbeitung gestartet. 
Im Rahmen der Nutzervertretung beim Dienstleistungs-
zentrum Giessen (siehe nächster Punkt) arbeitet die Ab-
teilung Personal- und Organisationsentwicklung inten-
siv an der Stossrichtung «Arbeiten in der Zukunft bei 
der Liechtensteinischen Landesverwaltung». Zudem 
wurde im Berichtsjahr ein Remote Work Reglement er-
arbeitet und durch die Regierung erlassen. Dieses dient 
der Modernisierung der bestehenden Anstellungs- und 
Rahmenbedingungen.
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Dienstleistungszentrum Giessen (DLG)
Das Amt für Personal und Organisation fungiert als 
Nutzervertreter und Berater bei der Planung des DLG. 
Im Berichtsjahr lag der Hauptfokus auf der Zuteilung 
der Amtsstellen aufgrund der neuen Liegenschafts-
strategie sowie auf der Aufgleisung des Change-Ma-
nagements. Ziel dabei ist es, bei der Erarbeitung des 
Raumprogramms zu unterstützen sowie ein Betriebs-
konzept zu erstellen. Zudem unterstützt das Amt für Per-
sonal und Organisation die Projektleitung sowie die be-
troffenen Amtsstellen beim Vollzug des bevorstehenden 
Kulturwandels und legt somit den Grundstein sowohl für 
das Arbeiten in der Zukunft bei der Liechtensteinischen 
Landesverwaltung als auch für die Intensivierung der 
ämterübergreifenden Zusammenarbeit.

Projektbegleitungen sowie Beratungen
Die Abteilung Personal- und Organisationsentwicklung 
leitete und begleitete im Berichtsjahr diverse amts-
interne sowie ämterübergreifende Projekte und wurde 
bei organisatorischen Fragestellungen beigezogen. Als 
grössere interne Projekte können die Einführung eines 
Onlinetools für die Bewerberverwaltung, die Begleitung 
der Einführung des neuen Zeitsystems sowie die Er-
arbeitung der HR-IT-Strategie hervorgehoben werden. 

Als Businesspartner fungierte die Organisationsent-
wicklung im Berichtsjahr als strategischer Ansprech-
partner für die Amtsstellenleitungen in diversen Fra-
gestellungen und unterstützte diese beispielsweise bei 
Themen wie Personalplanung, Budgetierung etc. Wei-
tere Unterstützung wurde in diversen Amts- und Stabs-
stellen hinsichtlich der Aufbauorganisation geleistet 
und entsprechende Anpassungen der Organigramme 
wurden in die Wege geleitet. 

Durchführung Stellenzuordnungen
Aufgrund von beschlossenen Umwandlungen von be-
fristeten in unbefristete Stellen sowie aufgrund von 
geänderten Aufgabengebieten und neu geschaffenen 
Stellen wurden im Berichtsjahr in verschiedenen 
Organisationseinheiten insgesamt 60 (88) Stellen über-
prüft und zugeordnet. In diversen Amtsstellen wurden 
zudem die im Zusammenhang mit Stellenbesetzungen 
notwendigen Schnelleinstufungen durchgeführt.

Corona – Betriebstests und Regelungen
Die Abteilung Personal- und Organisationsentwicklung 
hat im Berichtsjahr die Betriebstestung für die gesam-
te Landesverwaltung und die angeschlossenen Betriebe 
koordiniert und organisiert. Zudem hat die Abteilung 
Personal- und Organisationsentwicklung bei der Er-
arbeitung und Kommunikation von verwaltungsinternen 
Regelungen unterstützt.

Gehaltsmanagement und Versicherungen

Recht
Das Amt für Personal und Organisation unterstützt 
gemäss dem Staatspersonalgesetz die Amtsstellen 
in Personalfragen und sorgt für eine einheitliche An-
wendung des Personalrechts. Zur Erfüllung dieser 
Aufgabe stand der Bereich Recht, der seit Ende 2019 
in der Abteilung Gehaltsmanagement und Service an-
gegliedert ist, den Amtsstellenleitungen, den Vor-
gesetzten sowie den Mitarbeitenden hinsichtlich recht-
licher Anfragen zur Verfügung. 

Im Berichtsjahr wurde eine Aktualisierung der be-
stehenden Reglemente zum Schutz vor Mobbing und 
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ausgearbeitet, 
welche von der Regierung im Januar verabschiedet wur-
de. Zudem wurde zu Handen der Regierung das  Remote 
Work Reglement vorbereitet. Mit diesem Reglement 
wurde einem seit längerem bestehenden praktischen 
Bedürfnis Rechnung getragen und Leitlinien für das 
ortsunabhängige Arbeiten festgelegt.

In legistischer Hinsicht wurde im Berichtsjahr eine 
Verlängerung der Verordnung über befristete Massnah-
men im Bereich des Dienstrechts des Staatspersonals in 
Zusammenhang mit dem Coronavirus vorbereitet. Die-
se Verordnung wurde im März erweitert und per Ende 
des Berichtsjahres in angepasster Form um ein weite-
res Jahr verlängert. Daneben wurde eine Anpassung der 
Besoldungsverordnung sowie zwei Anpassungen der 
Staatspersonalverordnung vorbereitet. Die Anpassun-
gen der Staatspersonalverordnung erfolgten in engem 
Zusammenhang mit der Einführung des neuen Zeiter-
fassungssystems sowie des Remote Work Reglements 
und dienten insbesondere der Schaffung der entspre-
chenden rechtlichen Grundlagen. 

Gehaltsanpassungen und Teuerungsentwicklung
Im August des Berichtsjahres lag der Landesindex der 
Konsumentenpreise bei 101.3 Punkten (Basis Index De-
zember 2020 = 100 Punkte). Dies entspricht einer Stei-
gerung von 1.0 Punkten gegenüber dem Vorjahresmonat 
(100.3 Punkte) respektive einer Teuerung von 1.0 %. 
Die jahresdurchschnittliche Teuerung im Berichtsjahr 
lag bei 0.6 %. Der letzte Teuerungsausgleich wurde 
per 1. Januar 2009 mit 3.4 % auf einen Indexstand von 
103.9 ausgerichtet (Basis 2005, Stand November 2008). 
Auf Basis 2020 entspricht dies einem Indexstand von 
101.6 Punkten. Per 31. August 2021 betrug die Teue-
rung 101.3 Punkte, womit diese 0.3 % unter dem letzten 
Ausgleich lag. Somit hat die Regierung für das Jahr 2022 
keinen Teuerungsausgleich beim Landtag beantragt. 
Die Voraussetzungen für einen Teuerungsausgleich 
werden gemäss den Vorgaben der Art. 27 und 28 BesG 
jährlich überprüft. 

Hingegen hat die Regierung im Rahmen des Voran-
schlags 2021 eine Erhöhung der Lohnsumme von 1.0 % 
der Gesamtlohnsumme des Verwaltungspersonals und 
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der Lehrpersonen beantragt, welcher der Landtag in 
seiner November-Sitzung des Berichtsjahres seine Zu-
stimmung erteilte.

Frühpensionierung
Im Berichtsjahr haben 45 (39) Mitarbeitende ein 
Beratungsgespräch zur Möglichkeit einer Früh-
pensionierung gemäss Besoldungsgesetz in Anspruch 
genommen. 17 (14) Personen haben sich entschieden, 
von der Möglichkeit der Frühpensionierung Gebrauch zu 
machen. Hierbei gilt zu erwähnen, dass die Anmeldung 
mindestens ein Jahr vor Antritt der Frühpension zu er-
folgen hat. 8 (9) weitere Personen haben sich für eine 
Frühpensionierung vor dem 63. Altersjahr entschieden.

Neuausschreibung der Versicherungen des Landes
Im Berichtsjahr wurde der Prozess zur Neuaus-
schreibung der Versicherungsverträge des Landes ge-
startet. Davon betroffen sind sowohl die Personen- als 
auch die Sachversicherungen. Das entsprechende Aus-
schreibungsverfahren wird im Laufe des Jahres 2022 
durchgeführt.

Kollektiv-Unfallversicherung

Unfallstatistik 2021 
Art der Unfälle 2021 2020 Veränderung abs.

Berufsunfälle Männer 20 23 –3
Berufsunfälle Frauen 17 16 1
Nichtberufsunfälle Männer 114 131 –17
Nichtberufsunfälle Frauen 148 130 18

Total Berufsunfälle 37 39 –2
Total Nichtberufsunfälle 262 261 1

Sachversicherungen

Schadenstatistik 2021 
Art der Schäden 2021 2020 Veränderung abs.

Dienstfahrten-Kasko 1 2 –1
Gebäude-Fahrhabe (All-Risk) 3 1 2
Haftpflichtversicherung 0 1 –1
Motorfahrzeug-Flotten- 7 7 0
versicherung
Transportversicherung 0 0 0
Organhaftpflichtversicherung 2 0 2

Total 13 11 2

Amt für Statistik

Amtsleiterin: Andrea Scheller

Aufgabe des Amtes für Statistik ist es, den Landes- und 
Gemeindebehörden sowie der Öffentlichkeit relevante, zu-
verlässige und kohärente statistische Informationen über 
Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt bereitzustellen. Das 
Informationsangebot des Amtes für Statistik umfasst 38 
verschiedene statistische Publikationen. Sie stehen im In-
ternet unter www.as.llv.li zur Verfügung. Neben dem um-
fangreichen Standardpublikationsprogramm standen im 
Berichtsjahr die Aufbereitung der Volkszählungsdaten so-
wie das Erweitern und Bewirtschaften einer Webseite zur 
Covid-19-Pandemie im Fokus. Auch im Berichtsjahr blieb 
die intensive Mitarbeit im amtsübergreifenden Projekt 
«Zentrale Stammdaten ZSD» erhalten.

Aufgaben und Publikationen
Um seinen Auftrag als statistisches Informationszentrum 
Liechtensteins zu erfüllen, führt das Amt für Statistik 
Datenerhebungen durch, erstellt statistische Publika-
tionen, nimmt Sonderauswertungen vor und übermittelt 
statistische Daten an Eurostat, dem statistischen Amt 
der Europäischen Union, sowie an verschiedene inter-
nationale Organisationen. Die Verpflichtungen zu den 
Datenlieferungen an Eurostat ergeben sich ebenso 
aus dem EWR-Abkommen wie die Obliegenheit Euro-
stats, die gelieferten Daten zu verarbeiten und zu pu-
blizieren. Dies erlaubt den internationalen Vergleich 
Liechtensteins mit anderen europäischen Ländern in 
verschiedenen Statistikbereichen.

Das Amt für Statistik veröffentlicht 38 verschiedene 
Publikationen, die zum Teil mehrfach pro Jahr erschei-
nen. Insgesamt veröffentlichte das Amt für Statistik 
im Berichtsjahr 79 statistische Publikationen aus dem 
Standardprogramm. In 81 elektronischen Newslettern 
wurden die Abonnentinnen und Abonnenten über die 
statistischen Publikationen, neue Ergebnisse auf der 
Webseite des Amtes und weitere Neuigkeiten infor-
miert. Eine Medienkonferenz und zwei Medienmittei-
lungen waren der Volkszählung gewidmet, zwei weitere 
Neuigkeitsmeldungen der Covid-19-Webseite. Erstmals 
wurden in der Konzeptphase von Statistikprojekten An-
spruchsgruppenanlässe durchgeführt, um die Erwar-
tungen und Bedürfnisse der zukünftigen Nutzerinnen 
und Nutzer in einem frühen Projektstadium abzuholen. 
Die Gelegenheit zum Austausch wurde begrüsst und 
von interessierten Kreisen (Politik, Verbände, NGOs 
und Amtsstellen) rege wahrgenommen. 

Datengrundlage für die meisten statistischen Publi-
kationen sind Verwaltungs- und Registerdaten, die von 
verschiedenen Amtsstellen oder von den Gemeinden im 
Zuge ihrer administrativen Tätigkeit erfasst werden. Im 
Berichtsjahr führte das Amt für Statistik zudem sechs 
Befragungen durch. Es handelte sich dabei um die 
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Befragungen für die Bankstatistik, die Beschäftigungs-
statistik, die Bildungsstatistik, die Energiestatistik und 
die Konjunkturumfrage sowie neu die Erhebung der Fir-
menneugründungen.

Volkszählung 2020
Die wichtigste aller Erhebungen des Amtes für Statis-
tik ist die Volkszählung, die alle fünf Jahre durchgeführt 
wird. Sie wird als Kombination von Befragung und 
Registererhebung vorgenommen. Im Dezember 2020 
wurden alle Einwohnerinnen und Einwohner per Brief 
aufgefordert, bei der Erhebung mitzumachen. Bis zum 
Ende der Befragungsperiode im Frühjahr des Berichts-
jahres hatten über 95 % der Befragten an der Volks-
zählung teilgenommen, davon über drei Viertel elek-
tronisch. Nach Abschluss der Erhebung im März des 
Berichtsjahres startete die Datenaufbereitungsphase, 
in welcher Plausibilisierungen durchgeführt, fehlende 
Antworten vervollständigt, die Befragungsdaten mit den 
Registerdaten zusammengeführt und Qualitätskontrollen 
vorgenommen wurden. Erste Ergebnisse aus der Volks-
zählung 2020 publizierte das Amt für Statistik im Dezem-
ber des Berichtsjahres in Form eines Faltblatts, das an 
alle Haushalte in Liechtenstein versandt wurde. 

Webseite zu Covid-19
In Krisenzeiten spielt die öffentliche Statistik als Grund-
lage für eine faktenbasierte Entscheidungsfindung eine 
wichtige Rolle. Auf einer Sonderseite publizierte das 
Amt für Statistik deshalb statistische Informationen zur 
aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lage 
in Bezug auf die Covid-19-Pandemie. Dafür wurden ins-
besondere vorhandene Daten pandemie-spezifisch aus-
gewertet oder es wurde auf bestehende Tabellen ver-
wiesen, die im Zusammenhang mit der Pandemie von 
besonderem Interesse waren. Dazu gehörten Zahlen 
zu Fällen, Genesenen, Impfungen, Tests, Hospitalisie-
rungen, Todesfällen und Übersterblichkeit ebenso wie 
Daten zu Konjunktur, Kurzarbeitsentschädigung und 
anderen wirtschaftlichen Unterstützungen. Die Be-
treuung der Webseite sowie zahlreiche, vielfältigste 
Anfragen von Medien, Politik und aus der Bevölkerung 
haben im Amt für Statistik ausserordentlich viele Res-
sourcen gebunden. 

Neue statistische Informationen
Das Amt für Statistik konnte für neun Monate eine 
Hochschulabgängerin engagieren, um ein Indikatoren-
system zur Gleichstellung von Mann und Frau aufzu-
bauen. Damit konnte einer langjährigen Forderung aus 
verschiedenen Abkommen, wie dem Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau (CEDAW) oder der Istanbul-Konvention, nach-
gekommen werden. Die Gleichstellungsindikatoren, 
die am 10.  November 2021 veröffentlicht wurden, er-
gänzen das Indikatorensystem für eine nachhaltige Ent-
wicklung. Das Ziel Nummer 5 der Agenda 2030 ist es, 

Geschlechtergleichstellung zu erreichen. Dieses Ziel ist 
auch unter den acht Nachhaltigkeitszielen zu finden, bei 
welchen die liechtensteinische Regierung den grössten 
Handlungsbedarf sieht. Die 32 Indikatoren geben einen 
Überblick über die Entwicklung der Gleichstellung in 
den fünf Lebensbereichen Politik, Ökonomie, öffentli-
cher Dienst, Gesundheit und Bildung. Anstatt zu einer 
klassischen Medienkonferenz wurden die Medien und 
interessierte Kreisen am Tag der Veröffentlichung zu 
einer Präsentation des Indikatorensystems im Amt für 
Statistik eingeladen. 

Die interaktive Datenbank des Amtes für Statistik, 
das eTab-Portal www.etab.llv.li, wurde massgeblich 
erweitert. Sie enthält nun Daten der Energiestatistik, 
Landwirtschaftsstatistik, Migrationsstatistik und Um-
weltstatistik sowie der Bankenstatistik in Englisch. 
Weiter wurde die Datenbank zu den Abstimmungen 
seit 1918 und zur Wahlbeteiligung nach Alter und Ge-
schlecht erweitert.

Leuchtturmprojekt «statistikportal.li»
Die Publikationsmöglichkeiten für statistische Ergeb-
nisse sind auf der heutigen LLV-Webseite stark ein-
geschränkt und genügen den Anforderungen nicht 
mehr. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der 
«Digitalisierungs-Roadmap für die Liechtensteinische 
Landesverwaltung» (DiRoLL) die Entwicklung eines 
Statistikportals als sogenanntes Leuchtturmvorhaben 
festgelegt und dessen Umsetzung im Berichtsjahr an-
gestossen. Das Portal, das 2022 realisiert werden soll, 
wird ein erweitertes statistisches Produkteangebot und 
Datennutzungsoptionen nach dem neusten Stand der 
Informationstechnik ermöglichen. 

Register
Das Amt für Statistik ist verantwortlich für das Liechten-
steinische Unternehmensregister (LUR), in welchem 
alle in Liechtenstein ansässigen Unternehmen mit den 
im Inland und Ausland wohnhaften Beschäftigten er-
fasst sind. Das Unternehmensregister liefert die not-
wendigen Angaben für die Beschäftigungsstatistik und 
die Informationen zur erwerbstätigen Bevölkerung 
in der Bevölkerungsstatistik. Informationen daraus 
fliessen auch in zahlreiche andere Statistiken ein, 
namentlich in den Bereichen Volkswirtschaft, Arbeit 
und Erwerb und Bildung. Im Weiteren erhalten Ämter 
der Liechtensteinischen Landesverwaltung Zugang 
zum Unternehmensregister, wenn sie über eine ent-
sprechende gesetzliche Grundlage verfügen und die 
Informationen für die Erledigung ihrer Geschäfte be-
nötigen. 

Die Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, dem 
Amt für Statistik Informationen zu den Beschäftigten zu 
melden. Im Berichtsjahr wurden in Liechtenstein insge-
samt 5'179 Firmen mit 42'758 Arbeitsplätzen gezählt. 
Der Rücklauf der Erhebung liegt mit 96 % im Durch-
schnitt der letzten fünf Jahre. 
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Das LUR ist zentral in das Projekt «Zentrale Stamm-
daten (ZSD)» eingebunden. Dabei geht es um die Kon-
zeption und Einführung einer neuen, von der Regierung 
initiierten Applikation, welche das «Zentrale Personen 
Register» (ZPR) ablösen soll. Das Amt für Statistik stellt 
für dieses Projekt den Qualitätsverantwortlichen und ist 
durch die Führung des LUR mit einem hohen zeitlichen 
Aufwand eng in das Projekt eingebunden.

Das Amt für Statistik führt auch das Gewerbe- und 
Wohnungsregister (GWR). Im Zuge der Entwicklung und 
Einführung des eBaugesuches des Amtes für Bau und 
Infrastruktur musste das GWR mit einer neuen Software 
komplett neu aufgesetzt werden. Seitens AS bedeutete 
diese Umstellung einen beträchtlichen Arbeitsaufwand. 

EWR-Abkommen 
Im Berichtsjahr wurden fünf neue Verordnungen in 
den Anhang XXI des EWR-Abkommens übernommen, 

wobei insbesondere die Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 692 / 2011 das Amt für Statistik betrifft. Grund 
für die im Vergleich zu den Vorjahren geringe Anzahl 
übernommener Verordnungen sind zwei Rahmenver-
ordnungen, die insgesamt 13 bestehende Verordnungen 
ersetzten. Diese werden derzeit durch die Fachleute in 
den EWR-EFTA-Staaten geprüft. Die Übernahme von 
zahlreichen Durchführungsverordnungen ist abhängig 
von der Übernahme dieser Basisrechtsakte.

Erstmals nimmt Liechtenstein am Europäischen 
Statistikwettbewerb (ESC) teil, der von Eurostat und 
nationalen statistischen Ämtern organisiert wird. Der 
Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe II und verfolgt das Ziel, dass sich die 
Teilnehmenden besser mit statistischen Methoden und 
offiziellen statistischen Quellen vertraut machen. Neun 
Teams der Oberstufengymnasien haben sich angemel-
det, den Wettbewerb in 2022 zu bestreiten.

Ausgewählte statistische Informationen zum Berichtsjahr

Statistische Grössen Zeitbezug 2021 2020 + / – in %

Ständige Bevölkerung 30. Juni 39'151 38'896 0.7
 davon Liechtensteiner / innen 30. Juni 25'675 25'525 0.6
 davon Ausländer / innen 30. Juni 13'476 13'371 0.8
Erwerbstätige Bevölkerung 30. Juni 19'664 19'540 0.6
 davon Dienstleistungen 30. Juni 13'976 13'813 1.2
 davon Industrie 30. Juni 5'497 5'516 –0.3
 davon Landwirtschaft 30. Juni 191 211 –9.5
Einbürgerungen (im Inland wohnhaft) Jahr 163 114 43.0
Arbeitslosenquote ( %) Dezember 1.5 1.8 –
Jahresteuerung Konsumentenpreise ( %) Dezember 1.5 –0.8 –
Dir. Warenexporte, konjunkt. Total, Versandort (Mio. CHF) prov. Jahr 3'493 2'843 22.9
Dir. Warenimporte, konjunkt. Total, Empfangsort (Mio. CHF) prov. Jahr 1'753 1'583 10.7
Bestand Motorfahrzeuge 30. Juni 41'420 40'997 1.0
 davon Personenwagen 30. Juni 30'538 30'434 0.3
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Ausgewählte statistische Informationen zum Vorjahr

Statistische Grössen Zeitbezug 2020 2019 + / – in %

Geburten Jahr 353 356 –0.8
Sterbefälle Jahr 319 263 21.3
Einwanderung Jahr 713 727 –1.9
Auswanderung Jahr 432 446 –3.1
Eheschliessungen Jahr 276 280 –1.4
Ehescheidungen Jahr 91 103 –11.7
Schüler / innen in Liechtenstein bis Sekundarstufe II Schuljahr 4'728 4'736 –0.2
Beschäftigte 31. Dezember 40'328 40'605 –0.7
 davon Dienstleistungen 31. Dezember 25'504 25'540 –0.1
 davon Industrie 31. Dezember 14'565 14'814 –1.7
 davon Landwirtschaft 31. Dezember 259 251 3.2
Kundenvermögen der Banken (Mia. CHF) 31. Dezember 179.2 174.2 2.9
Neugeldzufluss, -abfluss (Mia. CHF) Jahr 5.5 0.9 511.1
Gästeankünfte in der Hotellerie Jahr 53'835 84'983 –36.7
Erstzulassungen Motorfahrzeuge Jahr 2'063 2'474 –16.6
 davon Personenwagen Jahr 1'510 1'953 –22.7
Unfälle Jahr 6'083 6'671 –8.8
Leistungen der Krankenkassen, OKP (Mio. CHF) Jahr 179.8 177.7 1.2
Energieverbrauch bzw. -import (GWh) Jahr 1'194 1'235 –3.3
Siedlungsabfälle pro Einwohner / in (kg / E) Jahr 884 860 2.8
Trinkwasserverbrauch inkl. Gew. / Industrie pro Einwohner / in (ltr / E) Jahr 802 813 –1.4
Gesamte Steuereinnahmen (Mio. CHF) Jahr 1'271.3 957.9 32.7
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Steuerverwaltung

Amtsleiter: Bernhard Büchel

Das Aufgabengebiet der Steuerverwaltung umfasst insbe-
sondere den Vollzug des Steuergesetzes und des Mehr-
wertsteuergesetzes. Zu den ertragsstärksten Steuerarten 
zählen traditionell die Ertragssteuer, die Mehrwertsteuer 
sowie die Vermögens- und Erwerbssteuer. Ein zentrales 
Aufgabengebiet ist zudem die Verhandlung und Umset-
zung der internationalen Steuerabkommen sowie die Ver-
tretung der Interessen Liechtensteins bei internationalen 
Organisationen (insbesondere OECD und EU). Schwer-
punkte im Berichtsjahr bildeten Teilnahmen an Arbeitssit-
zungen der OECD zum Thema Besteuerung der Digitalen 
Wirtschaft und der Mindestbesteuerung (Säule 1 und 2).

Vermögens- und Erwerbssteuer
Die Abteilung Natürliche Personen führt in enger Zu-
sammenarbeit mit den Gemeindesteuerkassen die Ver-
anlagungen der natürlichen Personen betreffend die 
Entrichtung der Vermögens- und Erwerbssteuer durch. 
Im Berichtsjahr erfolgten insgesamt 31'600 (Vorjahr 
31'195) Veranlagungen mit einem Steuerergebnis für 
Land und Gemeinden von CHF 278 Mio. (Vorjahr CHF 
271.1 Mio.). In diesem Betrag sind Einnahmen aus 
Nachsteuerverfahren in Höhe von CHF 1.3 Mio. (Vor-
jahr CHF 2.7 Mio.) enthalten. Der Landesanteil an der 
Vermögens- und Erwerbssteuer beträgt CHF 118.8 Mio. 
(Vorjahr CHF 117.8 Mio.). 

Ertragssteuer
Die Abteilung Juristische Personen ist zuständig für 
die Veranlagung und Erhebung der Ertragssteuer von 
juristischen Personen sowie die Durchführung von 
Kontrollen von Privatvermögensstrukturen (PVS). Die 
Gesamterträge aus der Ertragssteuer belaufen sich auf 
CHF 240.8 Mio. (Vorjahr CHF 565.0 Mio.), wovon CHF 
16.8 Mio. auf Privatvermögensstrukturen und Trusts 
entfallen (Vorjahr CHF 18.1 Mio.). Der Landesanteil an 
der Ertragssteuer beträgt CHF 182.6 Mio. (Vorjahr CHF 
468.4 Mio.). Im Berichtsjahr wurden 13'793 (Vorjahr 
13'138) Veranlagungen betreffend die Entrichtung der 
Ertragssteuer vorgenommen. 

Mehrwertsteuer
Die Abteilung Mehrwertsteuer ist zuständig für die Er-
hebung und den Bezug der Mehrwertsteuer. Aufgrund 
der bestehenden staatsvertraglichen Vereinbarungen 
mit der Schweiz bezüglich der einheitlichen Umsetzung 
der Vorschriften im Bereich der Mehrwertsteuer be-
steht eine enge Zusammenarbeit mit der Eidg. Steuer-
verwaltung sowie der Eidg. Zollverwaltung.

Per Ende des Berichtsjahres waren 4'891 (Vorjahr 
4'740) Mehrwertsteuerpflichtige (inkl. Bezugssteu-
erpflichtige) registriert; gegenüber den im Vorjahr 

registrierten Mehrwertsteuerpflichtigen ergaben sich 
489 Neueintragungen und 338 Löschungen. Die Mehr-
wertsteuereinnahmen belaufen sich auf CHF 226.2 Mio. 
(Vorjahr 220.3 Mio.). Dieser Betrag setzt sich zusam-
men aus Einnahmen aus dem direkt zugewiesenen An-
teil (separierte Branchengruppe) in Höhe von CHF 97.3 
Mio. (Vorjahr CHF 91.1 Mio.) sowie aus Einnahmen aus 
dem gemeinsamen Mehrwertsteuerpool in Höhe von 
CHF 128.9 Mio. (Vorjahr CHF 129.2 Mio.). Der liechten-
steinische Anteil am gemeinsamen Mehrwertsteuer-
pool belief sich im Berichtsjahr auf rund 0.74 % (Vor-
jahr 0.83 %). 

Grundstücksgewinnsteuer
Die Grundstücksgewinnsteuern werden durch die Ab-
teilung Grundstückgewinnsteuer veranlagt. Es wurden 
im Berichtsjahr insgesamt 1'401 (Vorjahr 1'811) grund-
bücherliche Grundstücksübertragungen bearbeitet, 
wovon bei 687 (Vorjahr 828) Grundstücksüber-
tragungen Grundstücksgewinnsteuern zu entrichten 
waren. Aus einem steuerbaren Grundstücksgewinn von 
insgesamt CHF 138.8 Mio. (Vorjahr CHF 165.9 Mio.) 
resultierten Steuererträge von CHF 26.0 Mio. (Vorjahr 
CHF 30.4 Mio.).

Übrige Steuern
Die Gründungsabgabe, die Lohn- und Quellensteuern 
und die Steuer nach dem Aufwand werden durch die 
Abteilung Bezug und Administration erhoben. 

Bei Neugründungen oder Kapitalerhöhungen wird 
die liechtensteinische Gründungsabgabe oder die eidg. 
Stempelabgabe (Emissionsabgabe) erhoben. Im Be-
richtsjahr wurden CHF 0.1 Mio. (Vorjahr CHF 0.1 Mio.) 
an Gründungsabgaben eingehoben. Aus den eidg. 
Stempelabgaben (Emissionsabgabe, Effektenumsatzab-
gabe, Abgabe auf Versicherungsprämien) ergeben sich 
Erträge von CHF 63.2 Mio. (Vorjahr CHF 52.5 Mio.). 

Der Steuerabzug der quellensteuerpflichtigen Zu-
pendler / innen beträgt CHF 29.0 Mio. (Vorjahr CHF 29.8 
Mio.), davon entfallen CHF 24.6 Mio. (Vorjahr CHF 25.1 
Mio.) auf Zupendler / innen aus Österreich. Aus Quellen-
steuern auf Sitzungsgelder und Vorsorgeleistungen re-
sultieren Steuereinnahmen in Höhe von CHF 7.3 Mio. 
(Vorjahr CHF 6.2 Mio.).

Die Erträge aus der Besteuerung nach dem Aufwand 
betragen CHF 11.1 Mio. (Vorjahr CHF 10.4 Mio.).

Internationales Steuerrecht
Die Abteilung Internationales ist für die Aufgaben im 
Bereich des internationalen Steuerrechts zuständig. Der 
von der Regierung durch die Finanzplatzstrategie vor-
gegebene Ausbau des Netzes an Doppelbesteuerungs-
abkommen (DBA) wurde weiterverfolgt, wenngleich sich 
die Rahmenbedingungen für die Aufnahme von neuen 
DBA-Verhandlungen durch die internationalen Ent-
wicklungen im Bereich Gewinnverkürzung und Gewinn-
verlagerung (Base Erosion and Profit Shifting; BEPS) 



| 63

PRÄSIDIALES UND FINANZEN

deutlich erschwert haben. Die Tabelle 4.1 zeigt die Ent-
wicklung bei den internationalen Steuerabkommen auf.

Die Abteilung Internationales ist zudem für die Um-
setzung des internationalen Informationsaustausches in 
Steuersachen zuständig. Im Berichtsjahr wurden insge-
samt 174 Amtshilfeersuchen (aus 25 Ländern) gestellt. 
Im Vergleich zum Jahresschnitt 2016 bis 2018 stellt dies 
eine Verdoppelung dar, im Vergleich zum Vorjahr ein 
Plus von rund 34 %. Diese Entwicklung ist einerseits auf 
die grössere Anzahl an Partnerstaaten zurückzuführen, 
andererseits hat auch die Anzahl der Ersuchen an sich 
zugenommen. Zudem wurden 19 Vollstreckungshilfe-
ersuchen aus drei Ländern an die Steuerverwaltung 
gestellt (Details siehe Tabelle 4.2). Weiters wurden 
rund 360'000 AIA- und FATCA-Meldungen versendet 
und rund 70'000 Meldungen empfangen. Unter dem 
 Country-by-Country Reporting wurden insgesamt 119 
Meldungen versendet und 112 Meldungen empfangen. 
Im Rahmen des spontanen Informationsaustausches 
wurden 14 Meldungen an das Ausland übermittelt und 
12 Meldungen entgegengenommen (siehe Tabelle 4.3). 
Darüber hinaus wurden Kontrollen zur Überprüfung 
der Einhaltung der Pflichten betreffend AIA, FATCA 
und dem Abgeltungssteuerabkommen mit Österreich 
(AStA) durchgeführt und wo erforderlich, entsprechen-
de Verfahren eingeleitet.

Die Abteilung Internationales betreute im Berichts-
jahr zudem Peer-Review-Verfahren (Länder-Assess-
ments) der OECD bzw. des Global Forum on Transpa-
rency and Exchange of Information for Tax Purposes. 
Die Assessments fanden in folgenden Bereichen statt: 
Abkommensmissbrauch (BEPS Action 6), Austausch 
von Steuerrulings (BEPS Action 5), Country-by-Coun-
try Reporting (BEPS Action 13), Amtshilfe auf Ersuchen 
(Zwischenbericht), AIA (Effectiveness Assessments) 
sowie Datensicherheit und Datenschutz im Rahmen der 
Amtshilfe im Steuerbereich. Weiters wurden verschie-
dene technische Projekte im Zusammenhang mit der 
AIA-Abwicklung umgesetzt.

Mitarbeit bei internationalen Organisationen
Liechtenstein ist Mitglied des Inclusive Frameworks 
(IF). Das IF ist ein internationales Gremium, das der-
zeit insgesamt 141 Staaten und Jurisdiktionen umfasst 
und für die Einhaltung der Massnahmen aus dem BEPS-
Projekt der OECD / G20 (Base Erosion and Profit Shif-
ting) zuständig ist. Im Rahmen des IF nahm die Steuer-
verwaltung aktiv in den verschiedenen Arbeitsgruppen 
teil, wobei aufgrund der Covid-19-Pandemie sämtliche 
Meetings nur noch virtuell stattfanden. Im Berichtsjahr 
lag der Schwerpunkt der Arbeiten weiterhin im Bereich 
der Besteuerung der digitalen Wirtschaft. Hier einig-
ten sich die IF-Länder auf einen Lösungsvorschlag zur 
Verteilung der Besteuerungsrechte (Säule 1) sowie eine 
Mindestbesteuerung für grosse Konzerne (Säule 2).

Arbeitsgruppen und Gesetzesvorlagen
Die Steuerverwaltung leitet die Arbeitsgruppe «DBA», 
in der neben Behördenvertretern auch Vertreter aus 
der Wirtschaft eingebunden sind. In der DBA-Arbeits-
gruppe werden die Prioritäten zur Aufnahme von DBA-
Verhandlungen festgelegt und Doppelbesteuerungs-
fragen diskutiert. Zudem leitet sie die Arbeitsgruppe 
«AIA», in der Anwendungsfragen diskutiert werden. 
Auch ist sie Mitglied der Task Force «Beschränkungen», 
in der die Beschränkungen liechtensteinischer Markt-
teilnehmer bearbeitet werden. Darüber hinaus leitet 
die Steuerverwaltung die Arbeitsgruppe «BEPS», die 
die internationalen Entwicklungen zur Bekämpfung 
von Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung und 
die diesbezüglichen Empfehlungen der OECD / G20 
sowie die Bestrebungen der EU verfolgt und allfälligen 
Anpassungsbedarf in der liechtensteinischen Steuer-
gesetzgebung prüft. Ende des Jahres wurde zudem 
die Arbeitsgruppe «Umsetzung Säule 1 und 2 der 
OECD / G20» unter der Leitung der Steuerverwaltung 
eingesetzt, um die technischen Grundlagen für die Um-
setzung von Säule 1 und Säule 2 zu erarbeiten. Bei der 
strategischen Bearbeitung dieses Themas wirkt die 
Steuerverwaltung zudem in der Task Force «Taxation of 
the Digital Economy» mit.

Die Steuerverwaltung erarbeitete zuhanden der 
Regierung einen Entwurf zur Abänderung der Mehr-
wertsteuerverordnung, der AIA-Verordnung sowie der 
CbC-Verordnung.

Verfahren
Im Bereich der Ertragssteuer, Vermögens- und Er-
werbssteuer, Grundstückgewinnsteuer sowie Mehr-
wertsteuer wurden im Berichtsjahr 206 Einsprachen 
(Vorjahr 230) gegen Veranlagungsverfügungen / Steuer-
rechnungen erledigt.
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1. Gesamtübersicht zu den Erträgen 1)

1.1 Erträge 2021 bis 1990 in Tausend CHF

 2021 2015 2010 2005 2000 1995 1990

Vermögens- und Erwerbssteuer  118'847 92'724 59'872 44'829 35'506 27'978 19'698 
Besteuerung nach dem Aufwand 11'100 9'855 3'895 2'626 1'900 2'227 1'990 
Quellensteuern 36'311 27'178 20'100 16'740 12'016 8'531 7'088 
Ertragssteuer 2) 240'763 228'051 179'157 137'252 131'123 69'000 37'300 
Besondere Gesellschaftssteuern 3) 8 2'465 67'368 93'838 90'794 79'757 68'947 
Steuer ausl. Versicherungsgesellschaften 4) 0 0 3'466 2'836 2'127 2'267 1'786 
Grundstücksgewinnsteuer 25'951 18'377 12'983 14'466 21'200 9'662 10'447 
Couponsteuer 5) 523 66'601 26'495 37'623 56'779 24'494 20'242 
Erbschafts- und Schenkungssteuer 4) 0 15 25'403 8'718 3'648 821 1'231 
Mehrwertsteuer 226'151 185'813 227'357 173'953 161'611 84'449 38'762 
Einbürgerungssteuer 4) 0 3 2 4 3 8 8 
Stempelabgaben 63'210 41'895 55'236 50'813 108'024 20'216 21'667

Total Steuern 722'864 672'977 681'334 583'698 624'731 329'410 229'166 
Gebühren und Bussen 1'600 1'172 2'433 606 385 194 174 
Einbehalt EU-Zinsbesteuerungsanteil 6) 0 3'134 3'608 0 0 0 0 
Einbehalt Abgeltungssteuerabkommen Österreich 7) 93 255 0 0 0 0 0

Total Entgelte 1'693 4'561 6'041 606 385 194 174

Totel Erträge 724'557 677'538 687'375 584'304 625'116 329'604 229'340

1) bis 2010 Einnahmen
2) bis Ende 2010 Kapital- und Ertragssteuer 
3) abgeschafft per 1. Januar 2011 mit einer 3-jährigen Übergangsfrist
4) abgeschafft per 1. Januar 2011
5) abgeschafft per 1. Januar 2011; Absteuerung der Altreserven per 31. Dezember 2015
6) erstmals Erträge im 2006 / abgeschafft im 2016
7) erstmals Erträge im 2014
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1.2 Erträge 2021 bis 2020 in CHF

  2021   2020  
 Total Landesanteil Gemeindeanteil Total Landesanteil Gemeindeanteil

Vermögens- und Erwerbssteuer  278'650'724 118'846'961 159'803'763 271'147'617 117'807'448 153'340'169 
Besteuerung nach dem Aufwand 11'100'000 11'100'000  10'400'000 10'400'000 
Quellensteuern 36'311'198 36'311'198  35'968'081 35'968'081 
Ertragssteuer 240'763'271 182'563'502 58'199'769 564'974'369 468'441'101 96'533'268 
Besondere Gesellschaftssteuern 1) 7'539 7'539  18'923 18'923 
Grundstücksgewinnsteuer 25'951'331 25'951'331  30'392'717 30'392'717 
Couponsteuer 2) 523'488 523'488  574'539 574'539 
Mehrwertsteuer 226'151'176 226'151'176  220'301'763 220'301'763 
Stempelabgaben 63'209'912 63'209'912  52'502'394 52'502'394

Total Steuern 882'668'639 664'665'107 218'003'532 1'186'280'403 936'406'966 249'873'437 
Gebühren und Bussen 1'599'503 1'599'503  1'900'290 1'900'290 
Einbehalt Abgeltungssteuerabkommen  
Österreich 93'473 93'473  81'075 81'075

Total Entgelte 1'692'976 1'692'976  1'981'365 1'981'365

Total Erträge 884'361'615 666'358'083 218'003'532 1'188'261'768 938'388'331 249'873'437

1) abgeschafft per 1. Januar 2011 mit einer 3-jährigen Übergangsfrist
2)  abgeschafft per 1. Januar 2011; Absteuerung der Altreserven per 31. Dezember 2015
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2. Details zu den einzelnen Steuerarten 

2.1 Vermögens- und Erwerbssteuer 2021 (Steuerjahr 2020) in CHF

Gemeinde Gemeinde- Veranla- Steuer- Gemeinde- Landes- 
 steuer- gungen erträge steuer steuer 
 zuschlag

Balzers 170 3'421 23'591'098 14'532'391 9'058'707 
Triesen 150 4'220 24'997'035 14'914'840 10'082'195 
Triesenberg 150 2'096 12'605'335 7'453'306 5'152'029 
Vaduz 150 6'040 78'636'401 41'110'454 37'525'947 
Schaan 150 5'270 77'054'181 43'320'065 33'734'116 
Planken 150 353 3'265'078 1'878'071 1'387'007 
Eschen 180 3'382 18'353'266 11'778'430 6'574'836 
Mauren 180 3'193 18'397'049 11'807'745 6'589'304 
Gamprin 150 1'204 7'892'676 4'658'453 3'234'223 
Schellenberg 150 772 3'421'219 2'038'271 1'382'948 
Ruggell 175 1'649 10'214'709  6'311'737 3'902'972 
∆ Wertberichtigung   222'677  222'677

Total  31'600 278'650'724 159'803'763 118'846'961 
Vorjahr (Steuerjahr 2019)  31'195 271'147'617 153'340'169 117'807'448

Veränderungen   405 7'503'107 6'463'594 1'039'513

 
 
2.2 Quellensteuern in CHF 1)

 2021 2020 Veränderungen

Quellensteuer Zupendler
Zupendler Österreich 24'579'789 25'101'967 –522'178 
Zupendler übriges Ausland 4'463'383 4'711'270 –247'887

Total Quellensteuer Zupendler 29'043'172 29'813'237 –770'065
 
Übrige Quellensteuern
Sitzungsgelder 4'290'868 3'096'445 1'194'423 
Leistungen der betrieblichen Personalvorsorge  2'135'034 2'223'554 –88'520 
Leistungen der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung  842'124 834'845 7'279

Total übrige Quellensteuern 7'268'026 6'154'844 1'113'182

Total  36'311'198 35'968'081 343'117

1) In dieser Tabelle sind jene Quellensteuern aufgelistet, welche eine abschliessende Besteuerung darstellen.
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2.3 Ertragssteuer in CHF

Gemeinde Steuer- Landes- Gemeinde- 
 ertrag anteil anteil

Balzers 9'224'915 6'382'494 2'842'421
Triesen 16'286'503 11'178'451 5'108'052
Triesenberg 1'501'197 1'089'444 411'753
Vaduz 86'354'305 68'674'184 17'680'121
Schaan 67'609'174 49'929'053 17'680'121
Planken 239'989 168'962 71'027
Eschen 8'819'314 5'985'500 2'833'814
Mauren 8'768'893 6'003'735 2'765'158
Gamprin 11'474'772 7'556'837 3'917'935
Schellenberg 266'214 196'547 69'667
Ruggell 14'794'368 9'974'668 4'819'700

Subtotal Einnahmen 225'339'644 167'139'875 58'199'769
Mindestertragssteuer PVS und Trust 16'841'327 16'841'327 –
Abnahme Forderungen –1'417'700 –1'417'700 –

Total Ertrag 2021 240'763'271 182'563'502 58'199'769
Total Ertrag 2020 564'974'369 468'441'101 96'533'268

Veränderungen –324'211'098 –285'877'599 –38'333'499

2.4 Grundstücksgewinnsteuer in CHF

Gemeinde Veran- Steuerbarer Steuerertrag 
 lagungen Gewinn

Balzers 66 9'699'446 1'587'152 
Triesen 97 21'996'385 4'028'325 
Triesenberg 42 11'336'002 2'118'971 
Vaduz 78 23'823'742 4'624'863 
Schaan 143 22'123'999 3'943'971 
Planken 0 0 0 
Eschen 87 21'849'985 4'085'486 
Mauren 70 13'611'760 2'635'113 
Gamprin 21 4'818'596 930'049 
Schellenberg 44 4'864'720 760'658 
Ruggell 39 4'671'357 691'204

Total 687 138'795'992 25'405'792 
Zunahme Forderungen 545'539

Total Ertrag 2021 25'951'331

Total 2020 828 165'893'100 31'617'409 
Zunahme Forderungen –1'224'692

Total Ertrag 2020 30'392'717

Veränderung  –141 –27'097'108 –4'441'386
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2.5 Mehrwertsteuer in CHF

  2021 2020 Veränderungen

Gemeinsamer Poolertrag CH und FL CHF 23'647'049'040 22'234'908'353  
Direkte Zuweisung an CH CHF 6'239'280'876 6'022'424'436  
Direkte Zuweisung an FL CHF 97'302'986 91'145'043 6'157'943 
Verbleibender Poolertrag CHF 17'310'465'178 16'121'338'874  
Anteil FL am verbleibenden Poolertrag   % 0.742940 0.831699  
Anteil FL am verbleibenden Poolertrag  CHF 128'606'370 134'081'014 –5'474'644 
zuzüglich Korrektur Poolanteil 2020 bzw. 2019 CHF 241'820 –4'924'294 5'166'114

Total  CHF 226'151'176 220'301'763 5'849'413

 
 
2.6 Stempelabgaben in CHF

 2021 2020 Veränderungen

Emissionsabgaben 4'330'127 4'786'915 –456'788 
Effektenumsatzabgaben 51'312'909 39'917'925 11'394'984 
Prämienquittungen 7'566'876 7'797'554 –230'678

Total Einnahmen 63'209'912 52'502'394 10'707'518

Zahlung an ESTV für die Durchführung der Stempelabgaben 678'096 556'558 121'538

 
 
2.7 Gebühren und Bussen in CHF

 2021 2020 Veränderungen

Gründungsabgabe 100'054 114'245 –14'191 
Verwaltungsgebühren (Bestätigungen, Entscheidungsgebühren, etc.) 263'623 193'816 69'807 
Bussen  1'235'826 1'592'229 –356'403

Total 1'599'503 1'900'290 –300'787
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3. Diagramme

3.1 Aufteilung der Steuereinnahmen (Landesanteil)
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4. Internationales

4.1 Internationale Steuerabkommen – Entwicklungsschritte im Berichtsjahr

Land Art des Abkommens unterzeichnet am in Kraft ab anwendbar ab

Deutschland  DBA-Änderungsprotokoll 27. 10. 2020 29. 10. 2021 01. 01. 2022 
Litauen DBA 15. 02. 2019 19. 02. 2020 01. 01. 2021 
Niederlande DBA 03. 06. 2020 31. 05. 2021 01. 01. 2022 
Rumänien DBA paraphiert am 20. 05. 2021 – – 
Schweiz DBA-Änderungsprotokoll 14. 07. 2020 01. 12. 2021 01. 01. 2022
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4.2 Internationale Amtshilfe- und Vollstreckungshilfeersuchen in Steuersachen 

 2021 2020

 Anzahl  % Anzahl  %  
Amtshilfe auf Ersuchen  
– erhalten 1) 174 100 % 130 100 %  
– Informationen übermittelt   
 – innerhalb von 90 Tagen  125 72 % 91 70 %  
 – innerhalb von 180 Tagen (kumuliert) 135 78 % 115 88 %  
 – innerhalb von 365 Tagen (kumuliert) 137 79 % 120 92 %  
 – nach 365 Tagen 0 0 % 1 1 %  
– abgelehnt 0 0 % 3 2 %  
– zurückgezogen 2 1 % 2 2 %  
  
Vollstreckungsersuchen  
Vollstreckungshilfeersuchen  
– erhalten 19  14  
– gestellt 2  0 

1)  Erhalten von: Argentinien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Indien, Israel, Italien, Japan, Kanada, Niederlande,  
Österreich, Pakistan, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Südafrika, Ukraine, Ungarn, USA, Vereinigtes  
Königreich.

 
 
4.3 Automatischer und spontaner Informationsaustausch (AIA, FATCA, CbC-Reporting, SIA)

 2021 2020

Meldungen AIA / FATCA 1)  
– übermittelt 362'547 349'381 
– erhalten 69'656 62'890 
 – davon Beziehungen von natürlichen Personen 45'253 39'861 
 – davon Beziehungen von juristischen Personen 24'403 23'029

Meldungen Country -by-Country-Reporting 2)  
– übermittelt 119 89 
– erhalten 112 67

Meldungen spontaner Informationsaustausch  
– übermittelt 14 15 
– erhalten 12 19

1) inkl. Nachmeldungen für vergangene Meldeperioden 
2) inkl. Nachmeldungen für vergangene Berichtssteuerjahre
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Stabsstelle Regierungssekretär

Leiter: Regierungssekretär Horst Schädler

Von Amtes wegen obliegen dem Regierungssekretär die 
Vorbereitung und Protokollierung der Regierungssitzung, 
die Ausfertigung der Regierungsbeschlüsse, die Vorberei-
tung und Koordination von Terminen der Kollegialregie-
rung sowie allgemeine Koordinationsaufgaben. Im Be-
richtsjahr fanden 43 Regierungssitzungen statt. Aufgrund 
der Covid-19-Pandemie fanden in diesem Jahr zusätzlich 
mehrere Regierungsbesprechungen zur Klärung der je-
weils aktuellen Situation statt. Die Regierung überträgt der 
Stabsstelle Regierungssekretär weitere Aufgaben nach Be-
darf.

Von der Regierung übertragene Aufgaben

Zu den von der Regierung übertragenen Aufgaben zäh-
len unter anderem die Protokollierung der Sitzungen 
des Koalitionsausschusses, die Bearbeitung der Be-
schlüsse des Landtags und der Entscheidungen des 
Staats- sowie des Verwaltungsgerichtshofes im Hinblick 
auf die Erteilung von Aufträgen an die Ministerien oder 
Amtsstellen, die Mitwirkung bei der Bestellung von 
Kommissionen und Beiräten, die Mitwirkung im Ver-
fahren zur Bestellung der strategischen Führungsebene 
in öffentlichen Unternehmen (Corporate Governance) 
sowie die Vorbereitung und Organisation der Amts-
stellenleiterkonferenzen. Die Stabsstelle Regierungs-
sekretär ist zudem Anlauf- und Koordinationsstelle für 
den Parlamentsdienst des Landtags. Der Regierungs-
sekretär ist Vorsitzender des Einigungsamtes und der 
Personalkommission. Im Weiteren ist der Regierungs-
sekretär beauftragt, Liechtenstein im Ständigen Aus-
schuss der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) 
und im Begleitausschuss des Interreg-ABH-Programms 
zu vertreten. Er ist Mitglied der Schweizerischen 
Staatsschreiberkonferenz und der Ostschweizer Staats-
schreiberkonferenz. Zudem vertritt er die Regierung am 
alljährlichen Seminar der Kantonsregierungen in Inter-
laken und fungiert als Koordinationsstelle für Belange 
des Lindauer Nobelpreisträgertreffens.

Körperschaften und Kommissionen
Im Berichtsjahr lief die Mandatsperiode verschiedener 
gesetzlich vorgesehener Stiftungsräte, Verwaltungsräte 
und Kommissionen ab, welche zu bestellen waren. Die 
Regierung hat insgesamt bei 16 Kommissionen Neu- 
oder Ersatzbestellungen vorgenommen. 

Der Landtag hat bei der Beschwerdekommission für 
Verwaltungsangelegenheiten eine Neubestellung und 
bei der Medienkommission eine Ersatzbestellung aus-
gerichtet.

Bei den Körperschaften (Corporate Governance) 
wurden in folgenden Gremien durch die Regierung 

Neubestellungen vorgenommen:
–  Aufsichtsrat der Finanzmarktaufsicht
–  Stiftungsrat der Erwachsenenbildung Liechtenstein
–  Stiftungsrat der Kulturstiftung Liechtenstein
–  Stiftungsrat des Kunstmuseums Liechtenstein
–  Stiftungsrat der Kunstschule Liechtenstein
–  Stiftungsrat der Liechtensteinischen Landesbibliothek
–  Stiftungsrat des Liechtensteinischen Landesmuseums
–  Stiftungsrat der Liechtensteinischen Musikschule
–  Stiftungsrat des Liechtensteinischen Entwicklungs-

dienstes
–  Stiftungsrat des Liechtensteinischen Landesspitals
–  Verwaltungsrat der Liechtensteinischen Gasversorgung
–  Verwaltungsrat der Liechtensteinischen Post AG
–  Verwaltungsrat des Universitätsrats

Im nachstehenden Diagramm ist die Verteilung der 
Kommissionsmitglieder bzw. der Stiftungs- und Ver-
waltungsräte nach Geschlecht der letzten drei Jahre er-
sichtlich. 
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Der Frauenanteil hat sich gegenüber 2020 um 2 Pro-
zentpunkte auf 33 % erhöht. 23 % aller Vorsitze sind 
von Frauen besetzt.

Logo Liechtenstein
Die Regierung ist Inhaberin der Wort- / Bildmarken «L» 
und «L Liechtenstein», die für diverse Waren und Dienst-
leistungen insbesondere im Fürstentum Liechtenstein, 
in der Europäischen Union und in der Schweiz registriert 
sind. Mit dem Marken- und Logomanagement (Nutzung, 
Verwaltung und Weiterentwicklung) wurde Liechten-
stein Marketing (Regierungsbeschluss LNR 2013-681) 
betraut. Gemäss Leistungsvereinbarung ist Liechten-
stein Marketing dafür verantwortlich, die Verwendung 
der Marken zu überwachen und der Regierung über ver-
gebene Lizenzen Bericht zu erstatten. Die Stabsstelle 
Regierungssekretär ist in diesem Zusammenhang für 
die Deutungshoheit sowie markenschutzrechtliche, ad-
ministrative Belange im Zusammenhang mit dem Logo 
Liechtenstein («L» und «L LIECHTENSTEIN», Wort-
Bildmarken) zuständig und fungiert als Kontaktstelle 
für die mit der Abwicklung der Eintragungen sowie die 
fortlaufenden Überwachung der Marken beauftragte 
Patentanwaltskanzlei. 

Am 31. Dezember 2020 endete die Übergangs phase 
des Brexit-Austrittsabkommens und das Vereinigte 
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Königreich ist nun endgültig aus der Europäischen 
 Union ausgeschieden. Dies wirkt sich auch auf den 
Schutz ihrer Europäischen Unionsmarke (EU-Marken) 
und Gemeinschaftsgeschmacksmuster (EU-Designs) im 
Vereinigten Königreich (UK) aus, indem diese EU-Rech-
te innerhalb des UK damit keinen Schutz mehr genies-
sen. Im Falle des eingetragenen EU-Rechts wurde die 
beauftragte Patentanwaltskanzlei von der Stabsstelle 
Regierungssekretär (SRS) im Namen des Ministeriums 
für Inneres daher bevollmächtigt, das entsprechende 
separate äquivalente UK-Recht in die Datenbank und 
das Überwachungssystem aufzunehmen, bis die Regis-
trierung im UK zur Verlängerung fällig wird.

Generalsekretäre-Konferenz 
Unter dem Vorsitz des Regierungssekretärs fanden im 
Berichtsjahr zehn Generalsekretäre-Konferenzen statt. 
Im Auftrag der Kollegialregierung koordiniert das Gre-
mium Ministerien übergreifende Aufgaben, begutachtet 
Vorlagen betreffend die Organisation der Ministerien 
und bearbeitet Aufgaben, die ihm von der Kollegial-
regierung übertragen werden.

Amtsstellenleiter-Konferenz 
Die Amtsstellenleiter-Konferenz dient der internen Kom-
munikation und Koordination zwischen der Kollegial-
regierung und den Amtsstellen, insbesondere in Bezug 
auf grundsätzliche organisatorische und personal-
politische Fragen. Im Berichtsjahr fanden drei Amts-
stellenleiter-Konferenzen statt. Aufgrund der Covid-
19-Pandemie wurden zwei davon als Videokonferenzen 
durchgeführt.

Regionales Netzwerk
Der Regierungssekretär war im Berichtsjahr an einer 
Konferenz der Schweizerischen Staatsschreiber und 
vertrat Liechtenstein an vier IBK-Treffen. Zudem nimmt 
er Einsitz in die Arbeitsgruppe Zukunft der Schwei-
zerischen Staatsschreiberkonferenz. Weiters nahm 
er an zwei Treffen der Ostschweizer Staatsschreiber-
konferenz und der vorbereitenden Sitzung für die Ost-
schweizer Regierungskonferenz teil.

Lindauer Nobelpreisträgertreffen
Die 70. Austragung der Lindauer Nobelpreisträger-
tagung fand vom 27.  Juni bis 2.  Juli online statt. 80 
Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger sowie 
über 600 Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler nahmen an der interdisziplinären 
(Physik, Chemie sowie Physiologie oder Medizin) Ver-
anstaltung teil. Liechtenstein war im interdisziplinären 
Bereich mit Dr. Christian Hänsel, Laboratory for Mul-
tifunctional Materials der ETH Zürich, vertreten. An 
der Tagesordnung standen hochaktuelle wissenschaft-
liche Themen wie Pandemien, Klimawandel, Genom-
Editierung, dunkle Materie und dunkle Energie sowie 
künstliche Intelligenz.

Koordinationsstelle für Belange des Lindauer Nobel-
preisträgertreffens ist die Stabsstelle Regierungssekre-
tär, welche eng mit der Universität Liechtenstein zusam-
menarbeitet. 

Im Rahmen eines «Memorandum of Understanding» 
können sich junge Liechtensteiner Wissenschaftler 
(Master-Studierende, Doktoranden, Post-Doktoranden) 
auf Vorschlag Liechtensteins für die Teilnahme an den 
Nobelpreisträgertreffen bewerben. Die obenerwähn-
ten Wissenschaftler / innen arbeiten an der Universität 
Liechtenstein, haben an der Universität Liechtenstein 
studiert oder sind in Liechtenstein ansässige Wissen-
schaftler / innen, welche im Ausland studieren oder for-
schen. Dieses Jahr konnten die Nominierten die teil-
nehmenden Nobelpreisträger nur auf virtueller Basis 
treffen. 

Sonstiges

EWR 
Die Stabsstelle Regierungssekretär hat im Rahmen der 
ihr übertragenen Aufgaben und Zuständigkeiten auch 
verschiedene EWR-Rechtsakte zu berücksichtigen. Sie 
wird jedoch nur im Einzelfall mit der rechtlichen Um-
setzung solcher EWR-Rechtsakte beauftragt. Im Be-
richtsjahr wurden von der Stabsstelle Regierungs-
sekretär die Umsetzungsarbeiten zur Neufassung 
des Gesetzes über die offenen Daten und die Weiter-
verwendung von Informationen öffentlicher Stellen 
(Informationsweiterverwendungsgesetz; IWG) zur Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2019 / 1024 intensiviert und 
die Gesetzesvorlage sowie der Vernehmlassungsbericht 
vorbereitet. Mit dem neugefassten IWG wird der Rah-
men für die Bedingungen der Weiterverwendung von 
Informationen des öffentlichen Sektors festgelegt und 
um das neue generelle Ziel, offene Daten zu fördern, 
erweitert. 

Juristenzirkel 
Der Juristenzirkel dient als Informationsplattform für die 
Juristen der Ministerien, Stabsstellen und des Rechts-
dienstes unter der Leitung der Stabsstelle Regierungs-
sekretär. Die im Regierungsumfeld tätigen Juristen tref-
fen sich seit 2014 nach Möglichkeit einmal im Monat mit 
dem Ziel, in Kontakt zu bleiben und sich zeitnah über ak-
tuelle Themen auszutauschen. Vor allem die Diskussion 
aktueller Rechtsprobleme und die vertiefte Erörterung 
ausgesuchter Rechtsthemen durch einzelne Juristen 
macht diese Treffen zu einer wertvollen Informations-
plattform.

Im Berichtsjahr fand aufgrund der Covid-19-Pande-
mie lediglich ein schriftlicher Austausch über einzelne 
Themen statt. Themen waren dabei die Information des 
Rechtsdienstes über die Neuregelung der Frist für die 
Vorprüfung parlamentarischer Initiativen und die digi-
tale Akteneinsicht samt dem sich daraus allenfalls er-
gebenden Handlungsbedarf. Wissenswertes aus der 
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Stabsstelle Regierungssekretär sowie den Ministerien 
und neue Entscheidungen des Verwaltungsgerichts-
hofes sowie des Staatsgerichtshofes sind den Juristen 
ebenfalls auf schriftlichem Weg zugegangen.

Gerichtsentscheide
Im Berichtsjahr hat die Stabsstelle Regierungssekretär 
insgesamt acht VGH-Urteile und drei StGH-Urteile für 
die Beschlussfassung durch die Regierung aufbereitet. 

Regierungs- und Verwaltungsorganisations-
verordnung (RVOV)
Im Rahmen der Regierungs- und Verwaltungs-
reorganisation wurden die Grundsatzbeschlüsse, Wei-
sungen und Richtlinien der Regierung überprüft und 
laufend aktualisiert.

Staatsfeiertag
Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde dem kon-
ventionellen Staatsakt eine Absage erteilt (Schloss-
wiese, Rosengarten-Empfang). Liechtenstein Marketing 
wurde von der Regierung am 8. Juni mit der Umsetzung 
eines Alternativprogramms beauftragt. Der Staatsakt 
mit den Ansprachen und der Landeshymne fand nur 
mit den direkt Involvierten statt, wurde aber im Landes-
kanal übertragen. Alle elf Gemeinden haben mit 27 
Festplätzen das Treffen von Freunden und Bekannten 
ermöglicht. Dabei kam der kulinarische Genuss nicht 
zu kurz. Auch die Höhenfeuer und die Krone auf Tuass 
konnten entzündet und der Fackelzug durch den Fürs-
tensteig durchgeführt werden.

Digitale Aktenverwaltung
Auch das Berichtsjahr stand noch ganz im Zeichen 
der Einführung der digitalen Aktenverwaltung. Unter 
Aktenverwaltung wird die systematische Führung und 
Verwaltung aller Unterlagen verstanden, welche für die 
Durchführung und den Nachvollzug des Verwaltungs-
handelns notwendig sind. Die Stabsstelle Regierungs-
sekretär hat die digitale Aktenverwaltung Ende August 
und die Stabsstelle Regierungskanzlei Mitte Dezember 
2020 eingeführt. Die Migration sämtlicher Akten wurde 
Ende Januar des Berichtsjahres abgeschlossen. 

Im April wurde die Verordnung über die Einhebung 
von Verwaltungskosten und Gebühren durch die Regie-
rung und Amtsstellen, LR 172.041.11, angepasst. Zum 
konkreten Ablauf der digitalen Akteneinsicht in Form 
eines Durchführungsprotokolls wurde ein Entwurf, der 
künftig einen einheitlichen Ablauf der Akteneinsicht ge-
währleisten soll, erarbeitet.

Stabsstelle Regierungskanzlei

Leiter: Regierungssekretär Horst Schädler

Die Stabsstelle Regierungskanzlei ist der Kollegialregierung 
unterstellt und unterliegt der Aufsicht des Regierungschefs. 
Die Leitung der Stabsstelle obliegt dem Regierungssekre-
tär. Der Stabsstelle sind folgende Fachbereiche zugeordnet:
– Kanzleidienste 
– Information und Kommunikation der Regierung
– Protokoll der Regierung
– Fachstelle Öffentliches Auftragswesen
– Fachstelle Datenschutz

Die Stabsstelle Regierungskanzlei hat klar definierte Zu-
ständigkeiten und Aufgaben. Mittels entsprechend spezi-
fischer Fachunterstützung entlastet die Stabsstelle Regie-
rungskanzlei die Ministerien und ihre Generalsekretariate. 

Kanzleidienste

In der Abteilung Kanzleidienste sind die Bereiche Schal-
ter, Registratur, Telefonzentrale sowie die Beratungs- 
und Beschwerdestelle zusammengefasst. Die Abteilung 
Kanzleidienste ist Ausgabestelle für verschiedene Pub-
likationen der Regierung, wie den Rechenschaftsbericht 
sowie Drucksachen im Gesetzgebungsprozess wie Ver-
nehmlassungen, Bericht und Anträge der Regierung an 
den Landtag, Referendumsvorlagen und Landesgesetz-
blätter. Zudem ist sie Bewilligungsbehörde für diverse 
Themenbereiche und stellt Überbeglaubigungen aus. 

Tagesgeschäfte
Die Beratungen und Hilfeleistungen, die von allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Regierungskanzlei, 
der Telefonzentrale und der Registratur geleistet wer-
den, sind ein wichtiger Teil der täglichen Arbeit. Sie 
können aber statistisch kaum oder nur sehr aufwendig 
erfasst werden und sind deshalb in den folgenden Aus-
führungen nicht enthalten.

Kundgebungen
Ab September bis zum Ende des Kalenderjahres fan-
den auf dem Peter-Kaiser-Platz fast wöchentlich Kund-
gebungen in Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie 
statt. Dies führte zu einem erhöhten Verwaltungsauf-
wand hinsichtlich der Ausstellung von Aufführungs-
bewilligungen und der Bewilligungen zur Benutzung 
des Peter-Kaiser-Platzes.
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Drucksachen
Die Regierungskanzlei koordiniert die Publikation des Rechenschaftsberichtes. Der Rechenschaftsbericht 2020 
wurde im April des Berichtsjahres fertiggestellt.

Versand im Abonnement (Anzahl Abonnenten per 31. Dezember 2021) 2021 2020

– Rechenschaftsbericht 179 192

In der Auflistung nicht erfasst sind alle Drucksachen, welche am Schalter bezogen oder telefonisch bestellt und 
verschickt wurden. Darunter fallen vor allem Bericht und Anträge der Regierung an den Landtag, Vernehm-
lassungsberichte, Publikationen der Regierung wie Rechenschaftsbericht, EWR-Register, LR sowie diverse An-
tragsformulare, Listen und Verzeichnisse.

Beglaubigungen 2021 2020

– Apostillen 11'167 9'547 
– Superbeglaubigungen 293 343

Total 11'460 9'890

Bewilligungen 2021 2020

Aufführungsbewilligungen 
– Konzerte, Unterhaltungsanlässe, Sportveranstaltungen, Ausstellungen 44 32 
– Tanzshows in Dancings (Monatsbewilligungen) 6 10 
Konzessionen 
– Konzessionen für den Kleinhandel mit nicht gebrannten alkoholischen Getränken 47 47 
– Konzessionen für den Kleinhandel mit gebrannten alkoholischen Getränken 47 46 
Wappengesetz 5 2 
Benutzung Peter-Kaiser-Platz 20 7

 

Politische Volksrechte
Am 7.  Februar wurde die Landtagswahl 2021 durch-
geführt.

Staatskalender
Der Staatskalender steht elektronisch (www.staats-
kalender.li) zur Verfügung und wird fortlaufend ge-
pflegt.

Interreg V «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein»
Interreg ist ein Regionalprogramm der Europäischen 
Union (EU) zur Förderung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit, an dem sich auch Nicht-EU-Staaten 
beteiligen können. Liechtenstein beteiligte sich am In-
terreg V-Programm «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein 
2014 bis 2020». Die Laufzeit einzelner Projekte dauert 
noch bis Ende Juni 2023. Ziele des Programms sind 
mehr Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, Beschäftigung 
und Bildung. Gleichzeitig werden Umwelt, Energie- 
und Verkehrsthemen angegangen. Einen zusätzlichen 

Schwerpunkt bilden Forschung und Innovation. Mehr 
Energieeffizienz und eine stärkere Nutzung erneuer-
barer Energien in öffentlichen Gebäuden und im 
Wohnungsbau sind weitere Themen. Ferner soll das 
gemeinsame Natur- und Kulturerbe, insbesondere am 
Bodensee und am Rhein, noch an Attraktivität gewin-
nen. Im gesamten Projektzeitraum wurden 103 Pro-
jekte gefördert, an 16 davon waren Projektpartner aus 
Liechtenstein beteiligt.

Im Berichtsjahr fanden zwei Sitzungen des Len-
kungsausschusses sowie fünf Sitzungen der Program-
mierungsgruppe für die neue Förderperiode (Interreg 
VI 2021 bis 2027) statt. 

Beratungs- und Beschwerdestelle
Die Beratungs- und Beschwerdestelle ist Anlauf- und 
Auskunftsstelle für rat- und hilfesuchende Perso-
nen. In ihrer Funktion als Schnittstelle zwischen der 
Bevölkerung und den zuständigen Regierungs- und 
Amtsstellen berät sie kosten- und gebührenfrei im 
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Tätigkeitsbereich der öffentlichen Verwaltung. Routine-
angelegenheiten und einfache Anfragen werden vom 
Leiter der Beratungs- und Beschwerdestelle selbständig 
erledigt bzw. beantwortet. Darüber hinausgehende 
persönliche Beratungen sowie die Entgegennahme von 
Beschwerden sind Aufgabe der zuständigen Ministerien 
bzw. der entsprechenden Amtsstellen.

Die von der Beratungs- und Beschwerdestelle entge-
gengenommenen Anfragen betrafen Auskünfte zu Tä-
tigkeiten in einzelnen Amtsstellen. Weil die Regierungs-
kanzlei oft Anlaufstelle für allgemeine Auskünfte ist und 
die Beratungs- und Beschwerdestelle personell in der 
Regierungskanzlei integriert ist, sind die Übergänge oft 
fliessend. Die Anfragen und Hilfeleistungen werden sta-
tistisch nicht erfasst.

Information und Kommunikation

Die Abteilung Information und Kommunikation der Re-
gierung (IKR) betreut die behördlichen Informationen. 
Sie unterteilt sich in zwei Bereiche: «Kommunikation» 
und «Technische Dienste» und versteht sich als «One-
Stop-Shop» für alle Kommunikationsanliegen der Regie-
rung und der Landesverwaltung.

Das Erstellen von Texten aller Art stellt die zentra-
le Dienstleistung dar. Zusätzlich können auch sämtliche 
Aspekte des Auftrittes wie Corporate Design, Event-
planung, die Bewirtschaftung klassischer wie neuer 
 Medien etc. abgerufen werden. In all diesen Gebieten 
wird von der Planung und Entwicklung über die Umset-
zung bis hin zur Bewirtschaftung durch die Zusammenar-
beit der beiden Bereiche das ganze Spektrum angeboten. 
Dass dieses Angebot tragfähig ist, zeigte sich während 
der Covid-19-Pandemie, in der deutlich diversifiziertere 
Leistungen in Anspruch genommen wurden als üblich. 
Ebenso wurden fast alle Bereiche des IKR in diesem Jahr 
beispielsweise durch unterschiedlichste Aufträge rund 
um das 100-Jahre-Verfassung-Jubiläum genutzt.

Medienmitteilungen
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 683 Medienmit-
teilungen aus den Ministerien und den Amtsstellen ver-
schickt. Davon betrafen 260 die Covid-19-Pandemie. 
Die Medienmitteilungen werden über den Dienst von 
«news aktuell» ins Web eingespeist und so zeitgleich an 
die Redaktionssysteme von mehr als 300 tagesaktuellen 
Medien geschickt. Auf der Homepage der Abteilung 
IKR, www.ikr.llv.li, sowie über www.presseportal.ch, 
können die Medienmitteilungen abonniert werden. 

Mediengespräche und Medienkonferenzen
Die Abteilung Information und Kommunikation orga-
nisierte im Berichtsjahr zwei Mediengespräche der 
Regierung sowie 44 Medienorientierungen. Während 
Mediengespräche in der Regel jeweils am Tag nach der 
Regierungssitzung stattfinden, und der Information über 
wichtige Beschlüsse der Regierung und über weitere 

aktuelle Themen dienen, sind die Medienorientierungen 
hingegen jeweils einem bestimmten Schwerpunkt-
thema gewidmet, und werden anlassbezogen durch-
geführt. Um zukunftssichere Lösungen für die Durch-
führung von Medieninformationen zur Verfügung zu 
haben, wurde der Medienraum im Regierungsgebäude 
umfassend umgebaut und im Zeichen der Funktionali-
tät sanft renoviert. Die gesamte Technik für Ton und 
Bild wurde auf den neusten Stand gebracht und um die 
Möglichkeit von Videokonferenzen erweitert. 

Fototermine
Bei 2 offiziellen Anlässen wurden den Medien Foto-
termine angeboten. Für 123 offizielle Anlässe hat die 
Abteilung IKR Fotografen engagiert und die Bilder via 
Internet (www.ikr.llv.li) zugänglich gemacht. Für Termi-
ne von Regierungsmitgliedern (Medienorientierungen) 
wurden 13 Mal Fotografen engagiert. Das Bildmaterial 
wurde unter anderem auch für die Internetseite  
www.regierung.li genutzt.

Medienanlässe
Rund 50 Medienleute folgten der Einladung der Abteilung 
IKR zum Medien-Sommertreffen am 14. Juli. Dieser jähr-
lich wiederkehrende Anlass bietet den teilnehmenden 
Regierungsmitgliedern und Medien eine Plattform, sich 
in ungezwungener Atmosphäre über Schwerpunkte der 
Regierungsarbeit und mehr zu unterhalten. Auf Grund 
der Coronasituation wurde der Anlass dieses Jahr von 
seinem üblichen Termin vor den Sommerferien auf da-
nach verschoben, auch wurden zwecks Infektionsschutz 
Ablauf und Bewirtung angepasst. 

Mitarbeiterzeitung
Seit 2015 besteht die Mitarbeiterzeitung «zemma». 
Diese erscheint vier Mal pro Jahr und wird von der Ab-
teilung IKR betreut und grösstenteils auch geschrieben. 
Zur Stärkung des gegenseitigen Verständnisses und 
des Zusammenhaltes werden auf diesem Wege aktuel-
le Themen aus der Landesverwaltung für jeweils über 
1'000 Adressaten, von Mitarbeitern über Pensionäre bis 
Landtagsabgeordnete und weitere nahestehende Insti-
tutionen, aufbereitet und nachhause geschickt. Die von 
Beginn an grosse Akzeptanz dieses Mediums war auch 
im Berichtsjahr ungebrochen und zeigte sich in der ge-
samten Landesverwaltung in der erfreulich grossen 
Bereitschaft, Inhalte beizusteuern und in den direkten 
positiven Rückmeldungen. Im Berichtsjahr diente das 
«zemma» auch immer wieder zur Verbreitung von pande-
mierelevanten Informationen unter den Mitarbeitenden.

Landeskanal
Täglich während 24 Stunden übermittelt der Landes-
kanal hauptsächlich Textnachrichten über Vollbild und 
Teletext auf alle Fernsehgeräte im Kabelnetz Liechten-
steins. Zusätzlich können diese Informationen auch auf 
www.landeskanal.li abgerufen werden.
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Auch besteht die Möglichkeit, die Mediengespräche 
der Regierung im Medienraum und die Medienorientie-
rungen bei Ministerkonferenzen aus dem Fürst Johan-
nes Saal als Live-Übertragung in den Landeskanal ein-
zuspeisen bzw. per Livestream über www.regierung.li 
zu verbreiten.

Während den Landtagssitzungen wird der Landes-
kanal dem Parlamentsdienst zur Verfügung gestellt. 
Im Auftrag des Parlamentsdienstes werden von einer 
Drittfirma die Landtagseröffnung und die Landtags-
sitzungen als Tonsendungen mit Standbildern auf dem 
Landeskanal live übertragen. Die pandemiebedingte 
Übertragung einiger Landtagssitzungen aus dem Vadu-
zer Saal wurde ebenfalls durch die Abteilung IKR un-
terstützt.

Live-Sendungen und Film-Ausstrahlungen
Neben regelmässigen Nachrichten transportiert der 
Landeskanal auch einmalige Ereignisse. So informiert 
der Kanal bei Abstimmungen und Wahlen zeitnah über 
die Ergebnisse. Im Berichtsjahr wurden 30 Medien-
konferenzen im Rahmen der Covid-Information live 
übertragen. Darüber hinaus wurde der Festakt zum 
Verfassungsjubiläum, welcher auf Grund der pande-
mischen Situation in einem relativ kleinen Kreis durch-
geführt wurde, der breiten Bevölkerung verfügbar ge-
macht. Auch die Länderspiele der Liechtensteinischen 
Fussballnationalmannschaft wurden als Kompensation 
der Einschränkungen in den Stadien live in die heimi-
schen Stuben übertragen. Die Landtagswahlen wurden 
von den aktuellen Entwicklungen am Wahlsonntag, Re-
sultate und Analysen über die Spitzenrunde bis hin zur 
Vereidigung der Regierung mit verschiedenen Echtzeit-
formaten begleitet. 

Internet-Angebote
Unter www.regierung.li bietet die Abteilung IKR um-
fangreiche Informationen an. Weitere von der Abteilung 
IKR betreute Webseiten sind www.gemeindewahlen.li, 
www.landtagswahlen.li und www.abstimmung.li. 

Medienakademie
Nach einem Jahr der pandemiebedingten Pause konn-
te im August des Berichtsjahres die elfte Auflage der 
Sommerakademie für Journalismus und Public Relation 
ausgerichtet werden. Die zahlreichen Teilnehmer / innen 
wiesen sich durch eine hohe Kompetenz aus. Dies er-
möglichte es den Anlass in einer hohen Qualität durch-
zuführen. Von diesem Mehrwert profitierten die Studen-
ten ebenso sehr wie das Land Liechtenstein, welches 
auf diesem Wege kompetente und begeisterte Botschaf-
ter für das Land gefunden hat. 

Corona-Hotline
Die Mitarbeitenden betreuten seit ihrer Einführung die 
allgemeine Corona-Hotline für das Land Liechtenstein. 
Bei dieser Aufgabe wurden hunderte von Anfragen aus 

der Bevölkerung entgegengenommen und beantwortet 
oder weitergeleitet. Auch nach verschiedenen Änderun-
gen in der Handhabung und Zuweisung der Anfragen, 
blieb IKR die zentrale Anlaufstelle für Fragesteller, wel-
che sich nicht schon für ein spezifisches Thema ent-
schieden hatten. 

Protokoll der Regierung

Das Protokoll befasst sich in erster Linie mit der Orga-
nisation und Durchführung von eingehenden Besuchen 
ausländischer Staatsoberhäupter, Regierungsmitglieder 
und weiterer hochrangiger Gäste. Einen weiteren 
wesentlichen Aufgabenbereich stellt die Betreuung di-
plomatischer und konsularischer Vertretungen dar. Das 
Protokoll gilt als erste Anlaufstelle für rund 100 Bot-
schaften und über 40 Konsulate. 

Regelmässige Anlässe
Das Protokoll ist involviert in die Organisation und 
Durchführung folgender jährlich stattfindender An-
lässe: Neujahrsempfang auf Schloss Vaduz, Geburts- 
und Namenstage I.I.D.D. Fürst Hans-Adam II. und Fürs-
tin Marie, Geburtstage S.D. Erbprinz Alois und I.K.H. 
Erbprinzessin Sophie, Landtagseröffnung, Jungbürger-
feier, Staatsfeiertag, Holocaust-Gedenktag. Aufgrund 
der Absage vom Vorjahr wurde im Berichtsjahr eine ge-
meinsame Jungbürgerfeier für die Jahrgänge 2002 und 
2003 durchgeführt.

Der Neujahrsempfang auf Schloss Vaduz, der Gratu-
lationsempfang anlässlich des Geburtstages S.D. Fürst 
Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein und die offi-
ziellen Feierlichkeiten zum Staatsfeiertag auf Schloss 
Vaduz wurden coronabedingt abgesagt. Zahlreiche 
weitere Besuche und Anlässe mussten im Berichtsjahr 
aufgrund der Pandemie abgesagt beziehungsweise ver-
schoben werden.

20 Botschafter überreichten ihr Beglaubigungs-
schreiben an S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechten-
stein, 4 Konsuln erhielten das Exequatur.

Eingehende Besuche
5. März   Besuch S.E. Herrn Martin Kocher, Bundes-

minister für Arbeit, Familie und Jugend der Re-
publik Österreich

15. Juni   Treffen mit der Landesregierung von Vor-
arlberg (Zoom-Meeting)

8. – 10. August   Besuch I.E. Frau Christine Lambrecht, Bundes-
ministerin der Justiz und für Verbraucherschutz 
der Bundesrepublik Deutschland

23. / 24. August   Treffen der deutschsprachigen Finanzminister 
in Liechtenstein

24. August   Besuch der Regierung des Kantons St. Gallen
6. / 7. Oktober   Besuch S.E. Herrn Ranil Jayawardena, Minis-

ter für Internationalen Handel des Vereinigten 
Königreichs von Grossbritannien und Nordir-
land
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11. November   Besuch S.E. Herrn Alexander Schallenberg, 
Bundeskanzler der Republik Österreich

22. November   Besuch I.E. Frau Karin Keller-Sutter, Vor-
steherin des Eidgenössischen Justiz- und Poli-
zeidepartements EJPD

29. November   Besuch I.E. Frau Karoline Edtstadler, Bundes-
ministerin für EU und Verfassung der Republik 
Österreich

Konferenzen
29. Oktober   Informationsveranstaltung der Regierung für 

die in Liechtenstein akkreditierten Leiterinnen 
und Leiter diplomatischer Missionen

Weitere Anlässe und aussergewöhnliche Ereignisse
25. März   Eröffnung und Vereidigung des Landtages 

durch S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechten-
stein

25. März   Vereidigung der Regierung
30. Juni   Abschlussessen der ehemaligen Regierung 
21. August   Hinschied I.D. Fürstin Marie von und zu 

Liechtenstein, Anordnung einer siebentägigen 
Staatstrauer

26. / 27. August   Besuch der Stagiaires des schweizerischen dip-
lomatischen und konsularischen Dienstes

28. August   Trauergottesdienst für I.D. Fürstin Marie von 
und zu Liechtenstein

5. Oktober   Vereidigung von Herrn Ralph Wanger zum 
Regierungsrat-Stellvertreter von Regierungs-
chef-Stellvertreterin Sabine Monauni

5. Oktober   Festakt zum Tag der Verfassung (100 Jahre, 
5. Oktober 1921)

Sonstiges
Das Protokoll hat zwei Dienstwagen im Einsatz. Ins-
gesamt wurden 107 Dienstfahrten durchgeführt, davon 
81 Fahrten für den Landtag und die Regierung, 11 
Fahrten für das Amt für Auswärtige Angelegenheiten, 
die Stabsstelle Financial Intelligence Unit und Finanz-
kontrolle sowie 15 Fahrten bei Besuchen von aus-
ländischen Gästen.

Fachstelle Öffentliches Auftragswesen

Aufgaben und Schwerpunkte
Kernaufgaben der Fachstelle Öffentliches Auftrags-
wesen bilden die Beratung und Information sämtlicher 
Unternehmen und Auftraggeber im Bereich des öffent-
lichen Auftragswesens. Mit der Aufsicht über die öf-
fentlichen Auftragsvergaben hat die Fachstelle zudem 
eine wichtige Kontrollfunktion mit präventiver Wirkung, 
womit der effiziente Einsatz von öffentlichen Geldern 
sichergestellt wird. Die Fachstelle dient als zentra-
le Anlauf- und Beratungsstelle innerhalb der Landes-
verwaltung, den Gemeinden, und für weitere von den 
Gesetzen erfasste Auftraggeber. Zu den Aufgaben 
der Fachstelle zählen weiters die Entwicklung von 

Strategien, Konzepten, Massnahmen und Instrumenten 
für eine optimale Umsetzung und Weiterentwicklung 
des Sachbereichs öffentliches Auftragswesen. Über-
dies erstellt die Fachstelle jährlich eine Statistik der 
öffentlichen Auftragsvergaben und wertet diese aus. 
Ausserdem zählt zum Tätigkeitsbereich der Fachstelle 
die Mitarbeit bei der Interpretation von Richtlinien der 
Europäischen Union sowie der Erarbeitung von Vor-
schlägen für deren Umsetzung in die nationalen Geset-
ze und Verordnungen.

Die Fachstelle nimmt auch die grenzüberschreiten-
de Koordination mit den Nachbarstaaten und Kantonen 
wahr und beobachtet die Weiterentwicklung des Auf-
tragswesens in der Schweiz, im EWR sowie der WTO. 
Die Mitarbeit in Arbeitsgruppen des Landes und ins-
besondere in grenzübergreifenden Arbeitsgruppen, 
beispielsweise im Forum «Beschaffungswesen» der 
Schweizerischen Bau-, Planungs- und Umweltschutz-
direktorenkonferenz (BPUK) und in der Arbeitsgruppe 
«Öffentliches Auftragswesen» der EFTA ist anspruchs-
voll, gerade im Hinblick auf die Dynamik des Beschaf-
fungswesens und der öffentlichen Märkte.

Aufsicht, WTO, FHA-UK, e-Vergabe Plattform, 
Schwellenwerte und Vernehmlassungsberichte
Neben der Kontrolle und Aufsicht über die einzel-
nen Auftragsvergaben bedurfte der Beitrag der Fach-
stelle für den Bericht betreffend die Überprüfung von 
Liechtensteins Handelspraktiken (TPR) durch die Welt-
handelsorganisation (WTO) einer entsprechenden 
Vorbereitung. Des Weiteren galt es das Freihandels-
abkommen mit Grossbritannien und Nordirland in Zu-
sammenarbeit mit den anderen EWR-Mitgliedstaaten zu 
erarbeiten.

Mit der e-Vergabeplattform werden Vergabeverfah-
ren zukünftig elektronisch durchgeführt. Eine zentrale 
Phase im Vergabeverfahren bildet die elektronische Ein-
reichung der Offerten mit einer fortgeschrittenen elek-
tronischen Signatur. Im Berichtsjahr wurde die e-Ver-
gabeplattform in Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Informatik erstellt, und es erfolgten im Rahmen einer 
Testphase erste konkrete Ausschreibungen durch die 
beteiligten Ämter des Steuerungsausschusses.

Infolge der Verordnung Nr. 2021 / 1951 zur Ände-
rung der Richtlinie 2014 / 23 / EU, der Verordnung Nr. 
2021 / 1952 zur Änderung der Richtlinie 2014 / 24 / EU, 
sowie der Verordnung Nr. 2021 / 1953 zur Änderung 
der Richtlinie 2014 / 25 / EU musste die Abänderung der 
Kundmachung der Schwellenwerte bei der Vergabe öf-
fentlicher Aufträge vom 28. Januar 2020, LGBl. 2020 Nr. 
38, und der Kundmachung der Schwellenwerte bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge im Bereich der Sektoren 
vom 28.  Januar 2020, LGBl. 2020 Nr. 39, vorbereitet 
werden.

Weiters wurde im Berichtsjahr der Vernehmlas-
sungsbericht betreffend die Abänderung des Gesetzes 
über das Öffentliche Auftragswesen (ÖAWG) und die 
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Abänderung des Gesetzes über das Öffentliche Auf-
tragswesen im Bereich der Sektoren (ÖAWSG) vorbe-
reitet. Mit der Abänderung des ÖAWG und des ÖAWSG 
soll insbesondere die Richtlinie (EU) 2019 / 1161 über die 
Förderung sauberer und energieeffizienter Strassen-
fahrzeuge umgesetzt werden. Diese Richtlinie schreibt 
verbindlich vor, dass bei der öffentlichen Beschaffung 
von Strassenfahrzeugen die über die gesamte Lebens-
dauer anfallenden Energie- und Umweltauswirkungen 
berücksichtigt werden, um den Markt für saubere und 
energieeffiziente Fahrzeuge zu stimulieren, einen Bei-
trag zur Verringerung der CO2- und Luftschadstoffemis-
sionen zu leisten und die Energieeffizienz zu steigern. 
Die Richtlinie (EU) 2019 / 1161 befindet sich noch im 
Übernahmeverfahren in das EWR Abkommen. Des Wei-
teren erfolgt die Mitarbeit bei der Erstellung des Ver-
nehmlassungsberichtes betreffend die Abänderung des 
Entsendegesetzes.

Abnahme in der Auftragsstatistik
Die Statistik über die öffentlichen Auftragsvergaben 
wurde termingerecht erfasst und an die zuständige 
Stelle in Genf (WTO) weitergeleitet. In der Auftrags-
statistik der Fachstelle wurden im Jahr 2020 gesamt-
haft Auftragsvergaben im Umfang von CHF 117 Mio. er-
fasst. Der Vergleich zum Vorjahr zeigt eine Abnahme 
um 11 %. Dabei wurden 74 % sämtlicher Bau-, Liefer- 
und Dienstleistungsaufträge an liechtensteinische Auf-
tragnehmer erteilt. Von den restlichen 26 % aller Auf-
träge wurden 24 % an Auftragnehmer aus der Schweiz 
und 2 % an Auftragnehmer aus der EU vergeben. Die 
Homepage www.faw.llv.li wird jährlich mit der aktuellen 
Statistik ergänzt.

Vergleich Auftragssummen 1999 bis 2020

Fachstelle Datenschutz

Die Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für das 
Regierungsumfeld wurden seit 2014 von der Stabs-
stelle Regierungssekretär wahrgenommen. Die neue 
Stelle eines Datenschutzbeauftragten hat die Regierung 
auf den 1.  Januar 2019 beschlossen. Diese wurde als 
Fachstelle Datenschutz organisatorisch der Stabsstelle 
Regierungskanzlei angegliedert. 

Aufgaben
Die Fachstelle Datenschutz ist für die gesamte Landes-
verwaltung sowie für Beschwerdekommissionen, Kom-
missionen und Beiräte, für die Botschafter / innen, für 
neun öffentlich-rechtliche Unternehmungen sowie für 
das Regierungsumfeld zuständig.

Die Aufgaben der Fachstelle Datenschutz umfassen 
vor allem die Sensibilisierung, Beratung und Unterwei-
sung der Mitarbeitenden der öffentlichen Stellen in Be-
zug auf die rechtlichen Vorgaben des Datenschutzes. 
Dies wird erreicht durch eine enge Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Datenschutz-Koordinatoren der öffentli-
chen Stellen. Mit der Datenschutzstelle als Aufsichtsbe-
hörde besteht eine gute Zusammenarbeit. 

Die Fachstelle Datenschutz ist zudem die Anlaufstel-
le für Fragen und gegebenenfalls für Beschwerden von 
betroffenen Personen, deren personenbezogene Daten 
bei der Landesverwaltung Liechtenstein bzw. bei den 
im Zuständigkeitsbereich der Fachstelle Datenschutz 
liegenden öffentlichen Stellen verarbeitet werden. 

Neben der beratenden Tätigkeit der öffentlichen 
Stellen wird auch die Umsetzung etwaiger Empfehlun-
gen der Fachstelle Datenschutz überprüft sowie eine 
gesamthafte Kontrolle hinsichtlich Konformität zu den 
datenschutzrechtlichen Vorgaben vorgenommen und 
darüber der jeweiligen Leitung der öffentlichen Stelle 
Bericht erstattet.

Schwerpunkte
Im Berichtsjahr wurden die durch die Fachstelle Daten-
schutz etablierten regelmässigen bilateralen Be-
sprechungen mit den im Zuständigkeitsbereich der 
Fachstelle Datenschutz befindlichen öffentlichen Stel-
len weiter ausgebaut und abgehalten. 

Dabei waren im Berichtsjahr v. a. diejenigen öffentli-
chen Stellen darunter, die aufgrund ihres Tätigkeitsbe-
reichs und der personenbezogenen Datenverarbeitung 
exponierter sind als andere. 

Weiterhin wurden die im Zuständigkeitsbereich der 
Fachstelle Datenschutz befindlichen öffentlichen Stel-
len mit Informationen und Hilfsmitteln bedient, die ih-
nen den täglichen Umgang mit dem Datenschutz sowie 
die Einhaltung der Vorgaben zum Datenschutz erleich-
tern sollen. Wie in den Jahren zuvor wurde die Mög-
lichkeit genutzt, die Fachstelle Datenschutz umgehend 
bei aufkommenden Fragen zum Thema Datenschutz zu 
konsultieren. 

Die Fachstelle Datenschutz wurde in zahlreiche 
Projekte eingebunden, indem sie von der jeweiligen 
Projektleitung für eine Schutzbedarfsanalyse beige-
zogen wurde. Die Analyse erfolgt immer zusammen 
mit dem Informations- und Sicherheitsmanagement 
des Amtes für Informatik. Folgende Projekte mit Da-
tenschutz-Folgenabschätzungen seien auszugsweise 
genannt: Projekte des Amtes für Gesundheit im Rah-
men der Pandemiebekämpfung Covid-19, Projekte des 
Ausländer- und Passamtes im Rahmen der Umsetzung 
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der Schengen-Besitzstands-Vorgaben, Projekt des 
Amtes für Justiz aufgrund gesetzlicher Neuerungen 
im Sorgfaltspflichtbereich im Kampf gegen Geld- 
wäscherei, organisierter Kriminalität und Terroris-
musfinanzierung.

Im Berichtsjahr wurde auch mit der Überprüfung 
der Umsetzung der vorausgegangenen Empfehlungen 
der Fachstelle Datenschutz begonnen, und damit die, 
der Fachstelle Datenschutz aus dem Datenschutzgesetz 
eingeräumte Kompetenz der Überwachung, ausgeübt.

Ende Oktober 2021 erfolgte der Jahresbericht der 
Fachstelle Datenschutz zuhanden der Regierung betref-
fend Tätigkeiten der Datenschutzbeauftragten sowie 
dem Stand der Umsetzung und Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Vorgaben seitens der im Zuständig-
keitsbereich der Fachstelle Datenschutz liegenden öf-
fentlichen Stellen.

Rechtsdienst der Regierung

Amtsleiterin: Prof. Dr. Marion Frick-Tabarelli

Der Rechtsdienst der Regierung erbringt zahlreiche Dienst-
leistungen für die Regierung, die Landesverwaltung und 
die Öffentlichkeit. Die Aufgaben umfassen ministerien-
übergreifend alle Bereiche der Regierungsarbeit und be-
stehen gemäss Verordnung LGBl. 2013 Nr. 199 schwer-
punktmässig aus:
–  Rechtsberatung der Regierung,
–  legistische Überprüfung von Rechtsvorschriften,
–  Publikation und Konsolidierung von Rechtsvorschriften – 

Gesetzesdatenbank LILEX auf www.gesetze.li,
–  Referendumsausschreibungen von Landtagsbeschlüssen,
–  Aktualisierung der Anlagen zum Zollvertrag und weite-

ren Verträgen mit der Schweiz,
–  innerstaatliche Umsetzung von internationalen Sanktionen,
–  Kontrolle der Unterhaltsbevorschussungen als Vertreter 

des öffentlichen Rechts,
–  Betreuung der Regierungsbibliothek und
–  Ausbildung von Rechtspraktikanten.

Neben der Erfüllung dieser laufenden Aufgaben stand für 
den Rechtsdienst der Regierung das Berichtsjahr im Zei-
chen einerseits der andauernden Covid-19-Pandemie und 
andererseits des 100-Jahre-Jubiläums der Verfassung.

Durch die Covid-19-Pandemie war der Rechtsdienst der 
Regierung auch im Berichtsjahr in mehreren Aufgabenbe-
reichen zusätzlich stark gefordert. Konkret waren dies die 
Bereiche Legistik und Publikation sowie Zollvertrag und 
Rechtsberatung – hier hat sich sowohl in quantitativer (An-
zahl Rechtsvorschriften und Anfragen) als auch in qualita-
tiver (neue Rechtsfragen) Hinsicht ein deutlicher Mehrauf-
wand ergeben.

Verfassungskonforme Rechtsvorschriften und deren 
rechtzeitige Kundmachung sind von grösster rechtsstaat-
licher Bedeutung – im Krisenfall gilt dies in besonderem 
Masse. Für den Rechtsdienst der Regierung war es daher 
oberste Priorität, die Erfüllung dieser wichtigen Aufgaben 
während der Covid-19-Pandemie jederzeit sicherzustellen. 
Gleichzeitig war durch entsprechende organisatorische 
Massnahmen der bestmögliche Gesundheitsschutz für die 
Mitarbeitenden zu gewährleisten.

Im Berichtsjahr wurden – zusätzlich zur laufenden Ge-
setzgebung – insgesamt 47 Rechtsvorschriften ausschliess-
lich im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie erlas-
sen. Alleine die Covid-19-Verordnung wurde insgesamt 27 
Mal abgeändert, wobei sämtliche Entwürfe für diese Abän-
derungen im Auftrag und nach Vorgaben des Ministeriums 
für Gesellschaft und Kultur zur Gänze im Rechtsdienst der 
Regierung ausgearbeitet wurden.

Parallel zu diesen Herausforderungen für Legistik 
und Publikation stellten sich im Zusammenhang mit der 
in Liechtenstein anwendbaren Schweizer Epidemien-
gesetzgebung zahlreiche anspruchsvolle Rechtsfragen. 
Sie betrafen insbesondere den Bereich des Verfassungs- 
 sowie des Zollvertrags- und Kundmachungsrechts und der 
Rechtsdienst der Regierung hatte jeweils sehr rasch ent-
sprechende Abklärungen vorzunehmen, Fragen zu beant-
worten und Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Auch war 
jeweils möglichst zeitnah für die Aufnahme der für Liech-
tenstein relevanten Schweizer Covid-19-Rechtsvorschriften 
in die Anlage I zum Zollvertrag zu sorgen.

Aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Verfassung 
hat der Rechtsdienst der Regierung im Oktober des Berichts-
jahres eine Jubiläumsausgabe der Verfassung herausgegeben.

Statistische Kurzübersicht
Bearbeitete Dossiers 584
Rechtsgutachterliche Stellungnahmen 59
Legistisch begutachtete Rechtsvorschriften 300
Ausgearbeitete Covid-19-Verordnungen 27
Herausgegebene e-Landesgesetzblätter 439
Konsolidierte Fassungen von Rechtsvorschriften 572
Aktualisierung Anlagen insbes. zum Zollvertrag 3
Ausgearbeitete Sanktionsverordnungen 47
Unterhaltsvorschussfälle 50
Rekurse und Anträge in UV-Sachen 2
Ausbildung PraktikantInnen 1

Personalbestand
Das Rechtsdienst-Team umfasste per 31.  Dezember 
2021 insgesamt zehn Juristinnen und Juristen zu 900 
Stellenprozenten und eine Sachbearbeiterin / Sekre-
tärin. Für die Erfüllung der vielen, ministeriumsüber-
greifenden Aufgaben des Rechtsdienstes ist ein en-
gagiertes Team mit langjähriger Berufserfahrung von 
grosser Bedeutung. Daher sei erwähnt, dass die Mehr-
heit der Teammitglieder seit bald 20 Jahren im Rechts-
dienst der Regierung beschäftigt ist und – wie eine Mit-
arbeiterbefragung gezeigt hat – ihre Zufriedenheit u. a. 
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mit dem sozialen Arbeitsumfeld und der Arbeitsstruktur 
im sehr hohen positiven Bereich liegt.

Es wurde ein Rechtspraktikant ausgebildet.

Aufgaben gemäss Rechtsdienst-Verordnung
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 584 neue Dossiers 
mehrheitlich für Rechtsabklärungen und legistische 
Überprüfungen von Rechtsvorschriften angelegt und 
bearbeitet.

Rechtsberatung der Regierung
Der Rechtsdienst der Regierung hat im Berichtsjahr 
insgesamt 59 schriftliche Rechtsabklärungen (Gut-
achten, Stellungnahmen) erarbeitet. Sie betrafen 
schwerpunktmässig verfassungsrechtliche Problem-
stellungen, beispielsweise die Verhältnismässigkeit von 
Grundrechtseinschränkungen, das Gnadenrecht oder 
die Rechtsstellung der stellvertretenden Landtags-
abgeordneten. Daneben wurde der Rechtsdienst der Re-
gierung auch beigezogen bei rechtlichen Fragen im Zu-
sammenhang mit den Landtagswahlen, der Vorprüfung 
von parlamentarischen Initiativen, verschiedenen 
Gesetzgebungsprojekten der Regierung, dem Ge-
schäftsverkehr mit dem Landtag, dem Verwaltungsver-
fahrens- und Verwaltungsorganisationsrecht sowie der 
Steuerung der öffentlichen Unternehmen.

Zusätzlich wurden zahlreiche mündliche Rechtsaus-
künfte zu Problemstellungen aus allen Bereichen der 
Regierungsarbeit erteilt und entsprechende Beratun-
gen vorgenommen, die statistisch nicht eigens erfasst 
wurden.

Legistische Überprüfungen von Rechtsvorschriften
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 300 Rechtsvor-
schriften (insbesondere Gesetzesvorlagen, Ver-
ordnungsentwürfe usw.) legistisch begutachtet, wobei 
in den meisten Fällen eine mehrmalige Überprüfung 
erfolgte.

Die legistische Begutachtung durch den Rechts-
dienst der Regierung umfasst die formelle Überprüfung 
der definitiven Entwürfe zu Rechtsvorschriften auf der 
Grundlage der Legistischen Richtlinien sowie die ma-
terielle Kontrolle in Bezug auf offensichtliche Unstim-
migkeiten rechtlicher und inhaltlicher Natur. Damit 
verbunden sind regelmässige Besprechungen mit den 
zuständigen Fachpersonen sowie die Mitarbeit in ver-
schiedenen Kommissionen und Arbeitsgruppen.

Neben den eingangs bereits erwähnten Legistik-
projekten im Zusammenhang mit der Covid-19-Pande-
mie sind als besonders komplex die Totalrevision der 
CO2-Gesetzgebung, die Schaffung des Gesetzes über 
das elektronische Gesundheitsdossier, die Revision des 
Jagdgesetzes, des Gesetzes gegen den unlauteren Wett-
bewerb und des Eisenbahngesetzes, die Revisionen im 
Bereich des Finanzmarktrechts sowie die Revisionen im 
Bereich der Zivilgesetzgebung (Retrozessionen) her-
vorzuheben.

Im Einzelnen betrafen die legistischen Überprüfun-
gen den Bereich der allgemeinen Staatsaufgaben (u. a. 
Staatspersonalverordnung, Besoldungsverordnung), 
der Gerichts- und Verwaltungsorganisation (u. a. Re-
gierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzgebung, 
Gerichtsorganisationsgesetz, Staatsanwaltschafts- und 
Richterbestellungsgesetz, Gesetz über das Zentra-
le Personenregister), der öffentlichen Sicherheit (u. a. 
Polizeigesetzgebung), der Staatsfinanzen (u. a. Ge-
setzgebung betreffend Steuern und Steueramtshilfe, 
Schwerverkehrs- und Lenkungsabgabegesetzgebung, 
Finanzhaushaltsverordnung), der Finanzmarkt- und 
Wirtschaftsgesetzgebung (u. a. Finanzmarktaufsichtsge-
setzgebung, Bankengesetzgebung, Fondsgesetzgebung, 
Sorgfaltspflichtgesetzgebung, Versicherungsaufsichts-
gesetzgebung, Zahlungskontengesetzgebung, Geld-
spielgesetzgebung, EWR-Finanzdienstleistungs-Nach-
haltigkeits-Durchführungsgesetz, Verordnung über das 
Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen 
von Rechtsträgern, Hypothekar- und Immobilienkredit-
verordnung, Qualitätssicherungsprüfungsverordnung), 
des Verkehrs (u. a. Eisenbahngesetz, Verordnungen zum 
Strassenverkehrsgesetz), der Kommunikationsgesetzge-
bung (u. a. Verordnungen zum Kommunikationsgesetz), 
des Geistigen Eigentums (u. a. Urheberrechtsgesetz, 
Markenschutzgesetz), des Wettbewerbsrechts (u. a. Ge-
setz gegen den unlauteren Wettbewerb), der Arbeitsge-
setzgebung (u. a. Arbeitslosenversicherungsgesetzge-
bung, Entsendegesetz, Arbeitsvermittlungsverordnung, 
Allgemeinverbindlichkeit von Gesamtarbeitsverträgen), 
des Energierechts (u. a. Energieeffizienzgesetz), der So-
zialhilfegesetzgebung, des Sozialversicherungsrechts 
(u. a. Krankenversicherungsgesetzgebung, AHV-IV-FAK- 
Gesetzgebung), der Bildung (u. a. Schulgesetzgebung, 
Berufsbildungsverordnungen), der Gesundheit (u. a. 
Gesetz über das elektronische Gesundheitsdossier, 
EWR-Medizinprodukteverordnung, Lebensmittelver-
ordnung, Heil- und Betäubungsmittelverordnung), des 
Naturschutz- und Umweltrechts (u. a. CO2- und Emissi-
onshandelsgesetzgebung, Jagdgesetzgebung, Umwelt-
schutzgesetzgebung, Verordnungen zum Natur-, Um-
welt- und Gewässerschutz), der Landwirtschaft (u. a. 
Landwirtschaftsgesetz, Verordnungen betreffend land-
wirtschaftliche Förderungen), des Kulturgüterrechts 
(u. a. Gesetz über die «Kulturstiftung Liechtenstein», 
Kulturgüterschutz-Verordnung), der Chancengleichheit 
(u. a. Gleichstellungsgesetz, Behindertengleichstellungs-
gesetz), des Zivil- und Gesellschaftsrechts (u. a. Zivilpro-
zessgesetzgebung, Personen- und Gesellschaftsrechts-
gesetzgebung, ABGB, Zivilrechts-Mediations-Gesetz, 
Grundbuch- und Handelsregistergebührenverordnung, 
Grundverkehrsverordnung) und des Strafrechts (u. a. 
Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Jugendgerichts-
gesetz, Rechtshilfegesetz).

Im Vorfeld der legistischen Begutachtung wird stets 
eine Vielzahl von mündlichen Beratungen vorgenom-
men.
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Publikation und Konsolidierung von Rechts-
vorschriften – Gesetzesdatenbank LILEX auf  
www.gesetze.li
Die vom Rechtsdienst der Regierung entwickelte und 
betreute Gesetzesdatenbank LILEX auf www.gesetze.li  
ermöglicht dem Rechtsanwender die unentgeltliche 
Suche im gesamten Landes- und Staatsvertragsrecht. 
Es werden dort nicht nur die chronologischen Landes-
gesetzblätter rechtsverbindlich kundgemacht, son-
dern insbesondere auch die konsolidierten Fassungen 
der geltenden Rechtsvorschriften jeweils tagesaktuell 
bereitgestellt.

Im Berichtsjahr hat der Rechtsdienst der Regierung 
439 Rechtsvorschriften (Gesetze, Verordnungen, Fi-
nanzbeschlüsse, Staatsverträge usw.) im Landesgesetz-
blatt publiziert und darüber mittels Newsletter jeweils 
1'200 Abonnenten informiert. Insgesamt wurden 4'320 
Seiten an Rechtsvorschriften legistisch bearbeitet, tech-
nisch aufbereitet und die rechtzeitige Kundmachung si-
chergestellt. Dies entspricht in etwa dem Rekordwert 
des Vorjahres und spiegelt den langjährig ansteigenden 
Trend wider.

Zudem wurden 572 neue konsolidierte Fassungen 
von Rechtsvorschriften erarbeitet und tagesaktuell, 
d. h. zeitgleich mit dem Inkrafttreten der Änderungen, 
elektronisch bereitgestellt. Die tagesaktuelle Bereitstel-
lung war insbesondere bei den Abänderungen der Co-
vid-19-Verordnung eine Herausforderung, da sie häufig 
am selben Tag beschlossen, kundgemacht und in Kraft 
gesetzt wurden. Ausserdem waren teilweise Befristun-
gen oder unterschiedliche Inkrafttretensdaten zu be-
achten.

Ausserdem hat der Rechtsdienst der Regierung das 
Angebot auf www.gesetze.li in zwei Bereichen erwei-
tert. Zum einen enthält die Datenbank zu jeder konso-
lidierten Rechtsvorschrift neu auch eine Chronologie in 
Tabellenform. Die Chronologie beinhaltet Verlinkungen 
zu den historischen Fassungen der Rechtsvorschrift, zu 
sämtlichen Abänderungserlassen sowie zu den entspre-
chenden Berichten und Anträgen der Regierung (BuA). 
Hierzu hat der Rechtsdienst der Regierung sämtliche 
BuAs zurück bis ins Jahr 1980 in die Datenbank aufge-
nommen.

Als zweite Neuerung werden nunmehr bei ausge-
wählten Rechtsvorschriften sämtliche historischen Fas-
sungen seit ihrem Inkrafttreten bereitgestellt. Damit 
kann die Rechtsvorschrift in der zu jedem beliebigen 
Datum geltenden Fassung abgerufen werden. Aus An-
lass ihres 100-jährigen Bestehens wurde mit der Verfas-
sung begonnen und es sind nun sämtliche ihrer jemals 
geltenden Fassungen elektronisch verfügbar. Weitere 
Rechtsvorschriften werden folgen.

Jubiläumsausgabe der Verfassung
Anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums hat der Rechts-
dienst der Regierung eine Textausgabe der Ver-
fassung mit historischem Sonderteil herausgegeben. 

Diese Jubiläumsausgabe beinhaltet den geltenden Ver-
fassungstext, Wissenswertes über die Wegbereiter der 
Verfassung, eine Gegenüberstellung der Verfassung 
1921 und der Verfassung 2021 sowie eine Chronologie 
sämtlicher Verfassungsänderungen seit 1921.

Referendumsausschreibungen
Der Rechtsdienst der Regierung hat auch im Be-
richtsjahr nach jeder Landtagssitzung umgehend die 
Referendumsausschreibungen zu Landtagsbeschlüssen 
verfasst und für deren Veröffentlichung in den Tages-
zeitungen und im Amtsblatt gesorgt. Zudem wur-
den die Referendumsvorlagen erstellt und diese der 
Regierungskanzlei zwecks Veröffentlichung im Internet 
übermittelt.

In Zusammenhang mit diesen Aufgaben wurden alle 
Landtagssitzungen mitverfolgt.

Aktualisierung der Anlagen zum Zollvertrag und  
weiteren Verträgen mit der Schweiz
Aufgrund von verschiedenen Staatsverträgen mit der 
Schweiz gilt in Liechtenstein teilweise auch schweize-
risches Recht. Dieses Recht ergibt sich aus Anhängen 
zu diesen Staatsverträgen, den sog. Anlagen. Sie sind 
regelmässig zu prüfen und aktualisiert kundzumachen. 
Der Rechtsdienst der Regierung betreut und koordiniert 
die Aktualisierung der Anlagen zu insgesamt fünf Ver-
trägen mit der Schweiz; dies sind der Zollvertrag, der 
Währungsvertrag, der Patentschutzvertrag, die Verein-
barung über die Stempelabgaben und die Vereinbarung 
betreffend die Zusammenarbeit im Bereich der Zivil-
luftfahrt. Die Anlagen zum Zollvertrag bilden dabei den 
umfangmässig grössten und weitaus dynamischsten 
Bereich, wie sich aufgrund der Covid-19-Pandemie ins-
besondere auch im Berichtsjahr gezeigt hat.

Die Aktualisierungen der Anlagen zu allen fünf Ver-
trägen mit der Schweiz erfolgen jeweils in enger Abstim-
mung mit den fachlich zuständigen liechtensteinischen 
Amtsstellen und den Schweizer Bundesbehörden. Sie 
werden üblicherweise zwei Mal jährlich kundgemacht.

Im Berichtsjahr erfolgten zwei ordentliche Aktuali-
sierungen (LGBl. 2021 Nr. 138 bis 142 und LGBl. 2021 
Nr. 308 bis 312) und zusätzlich eine Teilbereinigung im 
Bereich Zollvertrag (LGBl. 2021 Nr. 438). Insgesamt wa-
ren dabei 1'020 schweizerische Rechtsvorschriften im 
Umfang von rund 6'783 Seiten auf ihre Anwendbarkeit 
in Liechtenstein zu prüfen. Dies bedeutet eine Zunahme 
von ca. 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gross-
teil dieser Rechtsvorschriften betraf den Zollvertrag.

Schwerpunkt der ersten ordentlichen Aktualisierung 
der Anlagen zum Zollvertrag (LGBl. 2021 Nr. 138), mit 
der das in Liechtenstein per 31. Dezember 2020 (bzw. 
betreffend den Bereich Covid-19-Gesetzgebung und 
Epidemiengesetzgebung per 16.  April 2021) anwend-
bare Schweizer Recht kundgemacht wurde, bildeten die 
neue Medizinproduktegesetzgebung sowie die Abän-
derungen des in Liechtenstein teilweise anwendbaren 
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Bundesgesetzes vom 25.  September 2020 über die 
gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bun-
desrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Co-
vid-19-Gesetz).

Die zweite ordentliche Aktualisierung der Anlagen 
zum Zollvertrag mit Stand 30.  Juni 2021 (bzw. betref-
fend den Bereich Covid-19-Gesetzgebung und Epidemi-
engesetzgebung mit Stand 1. Oktober 2021) wurde am 
8. Oktober 2021 publiziert (LGBl. 2021 Nr. 308). Wich-
tigste Themen dieser Bereinigung waren wiederum Ab-
änderungen der Covid-19-Gesetzgebung.

Ausserdem erfolgte am 21.  Dezember 2021 eine 
Teilbereinigung der Anlage I zum Zollvertrag im Zusam-
menhang mit der Covid-19-Gesetzgebung (LGBl. 2021 
Nr. 438).

In Liechtenstein sind aufgrund des Zollvertrags ins-
gesamt 342 schweizerische Erlasse (Bundesgesetze 
und Verordnungen) vollständig oder in weiten Teilen 
anwendbar. Sie betreffen insbesondere die Bereiche 
Wirtschaftliche Landesversorgung, Zoll, Steuern, Heil-
mittel, Lebensmittel, Landwirtschaft sowie das Epide-
mienrecht.

Innerstaatliche Umsetzung von internationalen  
Sanktionen
Bei den internationalen Sanktionsmassnahmen, die in 
Liechtenstein innerstaatlich umzusetzen sind, handelt 
es sich einerseits um Verpflichtungen aus Resolutio-
nen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und 
andererseits um einen autonomen Nachvollzug von Ge-
meinsamen Standpunkten bzw. Beschlüssen des EU-
Rates.

Der Rechtsdienst der Regierung hat im Berichtsjahr 
insgesamt 47 Sanktionsverordnungen ausgearbeitet 
und diese dem Amt für Auswärtige Angelegenheiten, 
der Stabsstelle FIU, der liechtensteinischen Mission 
in Brüssel sowie teilweise der Finanzmarktaufsicht zur 
weiteren Veranlassung übermittelt.

Die Ausarbeitung der Sanktionsverordnungen hat im 
Rechtsdienst der Regierung stets hohe Priorität, da die 
rasche innerstaatliche Umsetzung internationaler Sank-
tionsmassnahmen insbesondere für die Reputation des 
Finanzplatzes Liechtenstein von zentraler Bedeutung 
ist. Aufgrund der Verträge mit der Schweiz, vor allem 
des Zollvertrags, sind dabei stets auch die in Liechten-
stein anwendbaren schweizerischen Rechtsvorschriften 
zu berücksichtigen.

Eine innerstaatliche Umsetzung von UN-Sanktionen 
war im Berichtsjahr nicht notwendig, da die Listen des 
UN-Sicherheitsrates mit den von den Sanktionen be-
troffenen Personen und Unternehmen seit Ende 2017 in 
Liechtenstein unmittelbar rechtsgültig sind.

Der autonome Nachvollzug von EU-Sanktionen be-
traf Personen und Organisationen in Zusammenhang 
mit den Gruppierungen «ISIL (Da'esh)» und «Al-Qai-
da», der Bekämpfung des Terrorismus und der Bekämp-
fung schwerer Menschenrechtsverletzungen sowie 

bestimmte Staaten, namentlich Ukraine, Belarus, Syri-
en, Iran, Korea, Myanmar, Tunesien, Ägypten, Libyen, 
Guinea, Guinea-Bissau, Kongo, Venezuela und Nicara-
gua.

Aufgrund des im Berichtsjahr stattgefundenen Mo-
neyval-Assessments betreffend die Einhaltung der 
internationalen Standards bei der Geldwäschereibe-
kämpfung waren zudem kleinere Anpassungen in ver-
schiedenen Sanktionsverordnungen vorzunehmen.

Vertreter des öffentlichen Rechts gemäss Unterhalts-
vorschussgesetz (UVG)
Im Zusammenhang mit der Gewährung von Unterhalts-
vorschüssen nimmt der Rechtsdienst der Regierung die 
Interessen des Landes wahr und übt als Vertreter des 
öffentlichen Rechts bei unrechtmässig gewährten Vor-
schüssen das Beschwerde- sowie das Rückforderungs-
recht aus.

Im Berichtsjahr waren 50 Unterhaltsbevorschussun-
gen zu überprüfen. Der Rechtsdienst der Regierung hat 
zwei Gegenäusserungen / Rekursbeantwortungen er-
stattet.

Betreuung der Regierungsbibliothek
Im Berichtsjahr wurden für die Regierungsbiblio-
thek rund 70 neue Titel erworben. Es handelt sich 
dabei schwerpunktmässig um Literatur zum liechten-
steinischen Recht, zum Verfassungs- und Ver-
waltungsrecht und zu rechtlichen Aspekten der Pan-
demiesituation in der Schweiz und in Europa. Die 
Regierungsbibliothek umfasst nunmehr ca. 2'400 Pu-
blikationen.
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Stabsstelle EWR der Regierung

Stabsstellenleiterin: Dr. Andrea Entner-Koch

Die Tätigkeiten der Stabsstelle EWR können vereinfacht in 
sechs Hauptgruppen eingeteilt werden:
–  Koordination der Übernahme und Umsetzung von 

neuem EWR-Recht 
–  Vertretung der Regierung in Verfahren gegenüber der 

EFTA-Überwachungsbehörde (ESA) sowie vor dem 
 EFTA-Gerichtshof 

–  Beratung der Regierung in EWR-rechtlichen Belangen 
sowie Anlaufstelle der Amtsstellen bei EWR-rechtlichen 
Fragen

–  Koordination von EU-Netzwerken, wie Your Europe, 
Internal Market Information System (IMI), Single Digi-
tal Gateway und Internal Market Advisory Committee 
(IMAC)

–  Dokumentation / Information zu EU / EWR-Themen
–  Anlaufstelle für Bürger und Unternehmen bei grenzüber-

schreitenden Problemen (SOLVIT) und EWR-rechtlichen 
Fragen

Ein gutes Abschneiden Liechtensteins bei der Erfüllung der 
EWR-Verpflichtungen liegt unbestritten im Gesamtinter-
esse des Landes. Vertragsverletzungsverfahren durch die 
EFTA-Überwachungsbehörde und negative Urteile des EF-
TA-Gerichtshofes beeinträchtigen nicht nur das politische 
Ansehen des Landes, sondern verursachen auch einen 
enormen Arbeitsaufwand für die Stabsstelle EWR bzw. die 
Landesverwaltung. Die Stabsstelle EWR ist daher bemüht, 
die effiziente Zusammenarbeit innerhalb der Landesver-
waltung, mit den liechtensteinischen Interessensverbänden 
sowie den relevanten Behörden in anderen EWR-Vertrags-
staaten zu fördern und die internen Arbeitsabläufe stetig zu 
überprüfen und zu verbessern.

Koordination der Übernahme und  
Umsetzung von neuem EWR-Recht

Übernahme von neuem EWR-Recht
Um die bestmöglichste Wahrung der liechtensteinischen 
Interessen zu ermöglichen, werden bereits Entwürfe 
von EWR-relevanten EU-Rechtsakten auf deren jeweili-
ge praktische und rechtliche Auswirkungen analysiert. 
Falls notwendig, wird durch das im EWR-Abkommen 
verankerte «Decision shaping» mittels konkreter Vor-
schläge oder Kommentare versucht, den Entwurf eines 
EU-Rechtsakts im Sinne Liechtensteins bzw. der drei 
EWR / EFTA-Staaten zu beeinflussen. Zudem werden 
sämtliche zur Übernahme in das EWR-Abkommen an-
stehenden, EWR-relevanten EU-Rechtsakte nach deren 
Beschlussfassung von den EWR-Fachexperten der 
LLV und ergänzend von der Stabsstelle EWR auf ihre 
faktischen Auswirkungen hin geprüft. Insbesondere 
wird geklärt, ob spezifische Anpassungen an diesen 

Rechtsakten vorgenommen werden müssen bzw. die 
Übernahme eines solchen Rechtsaktes der Zustimmung 
des Landtags bedarf. In diesem Zusammenhang vertritt 
die Stabsstelle EWR – in Absprache und Zusammen-
arbeit mit der Liechtensteinischen Botschaft in Brüssel 
und den EWR-Fachexperten der LLV – Liechtenstein 
zudem in bestimmten EWR-Gremien. 

Im Berichtsjahr wurden durch 364 Beschlüsse 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses insgesamt 662 
EWR-relevante EU-Rechtsakte in das EWR-Abkommen 
übernommen. Die Gesamtzahl der rechtsverbindlichen 
Rechtsakte im EWR-Abkommen beläuft sich somit per 
Ende des Berichtsjahres auf 11'460. 

Alle EWR-bezogenen Vorarbeiten für die 
EWR / Schengen-Kommission des Landtags werden von 
der Stabsstelle EWR koordiniert und die entsprechen-
den Unterlagen bereitgestellt. Die EWR / Schengen- 
Kommission des Landtags behandelte alle in das 
EWR-Abkommen übernommenen 662 EWR-relevanten 
EU-Rechtsakte und stellte bei 19 hiervon die Notwen-
digkeit der Zustimmung des Landtags gemäss Art. 8 
Abs. 2 LV fest. Diese 19 Rechtsakte stammten aus den 
Bereichen Finanzdienstleistungen, Verbraucherschutz, 
Postdienste, Telekommunikation, Anerkennung von Be-
rufsqualifikationen und Eisenbahnverkehr. 

Mit Verabschiedung des BuA Nr. 124 / 2020 durch 
den Landtag am 2. Dezember 2020 wurde den Übernah-
men der entsprechenden EWR-Übernahmebeschlüsse 
sowie der Teilnahme an den folgenden EU-Program-
men zugestimmt: Erasmus, Digitales Europa, EU-Bin-
nenmarktprogramm, Kreatives Europa und Solidaritäts-
korps. Liechtenstein nimmt seit dem 1. Januar 2021 an 
den genannten EU-Programmen teil und kann erneut in 
unterschiedlichsten Lebens- und Wissenschaftsberei-
chen von der Teilnahme profitieren. Die EU-Programm-
periode endet am 31. Dezember 2027. 

Umsetzung von neuem EWR-Recht
Viele der ins EWR-Abkommen übernommenen EU-
Rechtsakte müssen in das liechtensteinische Recht 
umgesetzt werden. Um eine fristgerechte Umsetzung 
sicherstellen zu können, erstellt die Stabsstelle EWR 
in Zusammenarbeit mit den EWR-Fachexperten der 
LLV und den Ministerien zweimal im Jahr einen Halb-
jahresbericht über den Fortgang der Arbeit bezüglich 
der Übernahme und Umsetzung von EWR-relevanten 
EU-Rechtsakten. Die Regierung verabschiedet diese 
Halbjahresberichte und die darin festgelegten Um-
setzungsmassnahmen und Umsetzungszeitpläne per 
Regierungsbeschluss.

Umsetzungsquote
Die Umsetzungsquote sagt aus, wie viele EWR-relevan-
te EU-Rechtsakte von den EWR-Vertragsstaaten frist-
gerecht in das jeweilige nationale Recht umgesetzt 
worden sind. Die aktuelle liechtensteinische Um-
setzungsquote liegt bei 99.6 % (2020: 99.1 %). Sie zeigt, 
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dass Liechtenstein ein verlässlicher Partner ist und sei-
nen Umsetzungsverpflichtungen gewissenhaft nach-
kommt. Es ist zu beachten, dass jene EWR-relevanten 
EU-Rechtsakte, die bereits vor deren Übernahme ins 
EWR-Abkommen in nationales Recht umgesetzt wer-
den, nicht in die Umsetzungsquote eingerechnet wer-
den.

Umgesetzte EU-Rechtsakte
Es obliegt der Stabsstelle EWR, die abgeschlossene 
Umsetzung von EWR-relevanten EU-Rechtsakten in das 
liechtensteinische Recht der ESA zu notifizieren. Im Be-
richtsjahr erfolgten 32 solcher Notifikationen. 

Folgende Umsetzungen sind hierbei besonders er-
wähnenswert: Im Bereich Finanzdienstleistungen ist 
am 1. April 2021 die Abänderung des Sorgfaltspflicht-
gesetzes sowie die Totalrevision des Gesetzes über das 
Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländi-
scher Rechtsträger zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2018 / 843 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(5. Geldwäschereirichtlinie) in Kraft getreten. Überdies 
ist am 2.  August 2021 die Abänderung des Gesetzes 
über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen 
in Wertpapieren (UCITSG) und des Gesetzes über die 
Verwalter Alternativer Investmentfonds (AIFMG) sowie 
des Gesetzes über die Finanzmarktaufsicht (FMAG) in 
Kraft getreten. 

Am 1. Januar 2021 traten im Bereich Gesellschafts-
recht die Gesetze über die Abänderung des Wirtschafts-
prüfergesetzes (WPG) und über die Abänderung des 
Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) zur Umset-
zung der Richtlinie 2014 / 56 / EU in Kraft. Ebenfalls im 
Bereich Gesellschaftsrecht trat am 1. Oktober 2021 das 
Gesetz über die Abänderung des Personen- und Gesell-
schaftsrechts (PGR) zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2017 / 828 in Kraft.

Weiters ist in den Bereichen Verbraucherschutz 
und Finanzdienstleistungen am 1.  April 2021 das Ge-
setz über Hypothekar- und Immobilienkreditverträge 
für Konsumenten und die Verordnung über Hypothe-
kar- und Immobilienkreditverträge für Konsumenten 
zur Umsetzung der Richtlinie 2014 / 17 / EU in Kraft ge-
treten. 

Am 1.  Februar 2021 trat das Gesetz über die Ab-
änderung des Emissionshandelsgesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2018 / 410 im Bereich Umwelt-
schutz in Kraft. Ebenfalls im Bereich Umweltschutz trat 
am 1.  November 2021 die Verordnung über das Ver-
bot des Inverkehrbringens sowie die Anforderungen 
an die Beschaffenheit und Kennzeichnung bestimmter 
Kunststoffprodukte zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2019 / 904 in Kraft. 

Im Bereich Strassenverkehr trat am 1. Januar 2021 
die Verordnung über die Abänderung der Verkehrs-
zulassungsverordnung zur Umsetzung der Richtlini-
en 2006 / 126 / EG, 2011 / 94 / EU, (EU) 2018 / 933 sowie 
(EU) 2020 / 612 in Kraft. Diese Richtlinien sind Teil der 

in Liechtenstein umzusetzenden «Führerschein-Richt-
linien». Die bezüglich der verspäteten Umsetzung der 
Richtlinie 2006 / 126 / EG und der Richtlinie 2011 / 94 / EU 
eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren wurde von 
der ESA daraufhin eingestellt.

Ausserdem traten im Bereich des Geistigen Eigen-
tums am 1. November 2021 das Gesetz über die Abän-
derung des Urheberrechtsgesetzes zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2017 / 1564 und am 1. Juli 2021 das Ge-
setz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und 
verwandten Schutzrechten durch Verwertungsgesell-
schaften zur Umsetzung der Richtlinie 2014 / 26 / EU in 
Kraft. Letztere wurde überdies im Urheberrechtsgesetz 
und in der Verwertungsgesellschaftenverordnung um-
gesetzt.

Vertretung der Regierung in Verfahren  
gegenüber der EFTA-Überwachungsbehörde

Die ESA kontrolliert laufend die rechtzeitige und inhalt-
lich korrekte Umsetzung und Anwendung des EWR-
Rechts in Liechtenstein. Die Stabsstelle EWR ist der di-
rekte Ansprechpartner der ESA in Liechtenstein. 

Derzeit hat Liechtenstein 52 offene ESA-Kontroll-
verfahren. Die Anzahl der informellen Kontrollverfah-
ren – inklusive allfälliger Berichtspflichten – beläuft sich 
aktuell auf 46 und jene der formellen Kontrollverfahren 
auf sechs. 

Bei den formellen Kontrollverfahren befinden sich 
zwei Verfahren im Stadium «Letter of Formal Notice» 
und vier Verfahren im Stadium «Reasoned Opinion». 
Die anhängigen formellen Kontrollverfahren betreffen 
die Bereiche, Dienstleistungs- und Niederlassungsfrei-
heit (u. a. die diesbezügliche Notifikationspflicht), Ver-
gaberecht, Finanzdienstleistungen, Geistiges Eigen-
tum, Umwelt, Arbeitsrecht sowie Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen und Anerkennung von Berufsqua-
lifikationen.

Die Regierung hat im Berichtsjahr im Zusammen-
hang mit den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pan-
demie die Massnahmenpakete verlängert. Die Verlän-
gerung erforderte entsprechende Abklärungen mit der 
ESA zu deren EWR-Konformität.

Vertretung der Regierung in Verfahren vor 
dem EFTA-Gerichtshof 

Urteile
Im Berichtsjahr sind fünf Urteile des EFTA-Gerichts-
hofes in liechtensteinischen Fällen ergangen.

In der Rechtssache E-5 / 20 MA SA and Société Mu-
tuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics 
v Finanzmarktaufsicht (Solvency II) ersuchte der Fürst-
liche Oberste Gerichtshof den EFTA-Gerichtshof um 
Auslegung der Richtlinie 2009 / 138 / EG (im Folgenden: 
Solvabilität II) und ihrer Vorgängerinnen – Richtlinie 
73 / 239 / EWG, Richtlinie 88 / 357 / EWG und Richtlinie 
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92 / 49 / EWG. Der EFTA-Gerichtshof stellte fest, dass 
die Haftung einer Aufsichtsbehörde für die Nichterfül-
lung ihrer EWR-rechtlichen Verpflichtungen auf Basis 
des Grundsatzes der Staatshaftung zu prüfen ist. Ge-
mäss EFTA-Gerichtshof zielt Solvabilität II nicht auf die 
Verhinderung von Insolvenz- und Liquidationsverfahren 
von Versicherungsunternehmen ab, und Wirtschaftsteil-
nehmer geniessen keinen Schutz vor Schäden infolge 
der Insolvenz von Versicherungsunternehmen. Der EF-
TA-Gerichtshof stellte auch fest, dass weder Solvabilität 
II noch ihre Vorgängerrichtlinien Wirtschaftsteilneh-
mern wie den klagenden Parteien unter den Umständen 
des Ausgangsrechtsstreits ausdrückliche Rechte ein-
räumen. Daher bilden die Richtlinien keine Grundlage 
für etwaige Staatshaftungsansprüche gegenüber einer 
Aufsichtsbehörde.

In der Rechtssache E-7 / 20 Strafverfahren gegen 
M u. X (Humanarzneimittel) ersuchte der Fürstliche 
Oberste Gerichtshof den EFTA-Gerichtshof um Ausle-
gung der Richtlinie 2001 / 83 / EG zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel. In sei-
nem Urteil vom 15. Juli 2021 hielt der EFTA-Gerichts-
hof fest, dass die Klärung, ob ein Erzeugnis als «Arznei-
mittel» qualifiziert werden kann, im Einzelfall erfolgen 
muss und, dass ein Erzeugnis wie die Burnout-Infusio-
nen im gegenständlichen Fall ein Arzneimittel im Sinne 
der Richtlinie 2001 / 83 / EG darstellt. Die Tätigkeit der 
Beschaffung, Lieferung und Ausfuhr von Arzneimit-
teln, mit Ausnahme der Abgabe von Arzneimitteln an 
die Öffentlichkeit, stellt gemäss EFTA-Gerichtshof ei-
nen Grosshandelsvertrieb von Arzneimitteln im Sinne 
der Richtlinie 2001 / 83 / EG dar, selbst wenn der Gross-
händler nicht physisch mit den Erzeugnissen umgegan-
gen ist. Die nationale Regelung, die die Tätigkeit des 
Grosshandelsvertriebes von Arzneimitteln einer Geneh-
migungspflicht gemäss der Richtlinie 2001 / 83 / EG un-
terwirft, hat der EFTA-Gerichtshof als mit EWR-Recht 
vereinbar bewertet. Zuletzt hielt der EFTA-Gerichtshof 
fest, dass die Tatsache, dass ein Erzeugnis in einem an-
deren EWR-Staat nicht als Arzneimittel eingestuft ist, 
keinen Einfluss darauf hat, ob es die zuständigen Behör-
den eines EWR-Staats als Arzneimittel einstufen kön-
nen.

In der Rechtssache E-10 / 20 ADCADA (Wertpa-
pierrecht; «EU-Prospektverordnung») ersuchte die 
Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht den 
EFTA-Gerichtshof um die Auslegung des Begriffs «öf-
fentliches Angebot von Wertpapieren» im Sinne von Art. 
2 Bst. d der Verordnung (EU) 2017 / 1129 (EU-Prospekt-
verordnung). In seinem Urteil vom 18.  Juni 2021 ent-
schied der EFTA-Gerichtshof, dass die Frage, ob aus-
reichende Informationen präsentiert wurden, um ein 
Angebot im Sinne von Art. 2 Bst. d anzunehmen, auf 
Basis einer Einzelfallentscheidung zu beurteilen ist. In 
einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens sei jedoch 
davon auszugehen, dass der Umfang der dargestell-
ten Informationen ausreichend ist, um ein öffentliches 

Angebot zu bejahen. Zudem stellte der EFTA-Gerichts-
hof fest, dass die Aufnahme von Hinweisen, dass weitere 
Informationen an anderer Stelle eingeholt werden könn-
ten, nichts an der Einstufung als «öffentliches Angebot 
von Wertpapieren» ändert, wenn die Mitteilung bereits 
ausreichende Informationen enthält. Ausserdem sei ein 
Angebot von Wertpapieren nur dann von der Ausnah-
meregelung des Art. 1 Abs. 4 der Verordnung umfasst, 
wenn es sich tatsächlich an weniger als 150 natürliche 
oder juristische Personen pro EWR-Staat richtet, bei de-
nen es sich nicht um qualifizierte Anleger handelt. Die 
in dieser Bestimmung festgelegte Grenze könne jedoch 
nicht dadurch umgangen werden, dass das Angebot in 
einem EWR-Staat über verschiedene Medien verbreitet 
wird.

In der Rechtssache E-14 / 20 Liti-Link von LGT (Mi-
FID I – Rückzahlung von Retrozessionen) ersuchte der 
Fürstliche Oberste Gerichtshof den EFTA-Gerichtshof 
um Auslegung von Art. 26 der Richtlinie 2006 / 73 / EG 
zur Durchführung der Richtlinie 2004 / 39 / EG (MiFID 
I). Der EFTA-Gerichtshof stellte fest, dass Art. 26 der 
Richtlinie 2006 / 73 / EG dahingehend auszulegen ist, 
dass eine Offenlegung der Vereinbarungen über Anrei-
ze in zusammengefasster Form zulässig ist, sofern die 
Wertpapierfirma dem Kunden vor der Erbringung einer 
Dienstleistung eindeutig offengelegt hat, dass solche 
Anreize an einen Dritten gezahlt bzw. von diesem ge-
währt werden, und sie sich verpflichtet, auf Wunsch des 
Kunden weitere Einzelheiten offen zu legen. Des Weite-
ren stellte der EFTA-Gerichtshof fest, dass die Offenle-
gung auch in zusammengefasster Form in Allgemeinen 
oder vorformulierten Geschäftsbedingungen (AGBs) 
erfolgen kann, wenn die bereitgestellten Informationen 
dem Kunden eine ausreichende Grundlage für eine in-
formierte Anlageentscheidung bieten. Eine allgemeine 
Offenlegung, die lediglich auf die Möglichkeit verweist, 
dass eine Wertpapierfirma solche Anreize eines Dritten 
erhalten kann, reicht nicht aus. Darüber hinaus urteil-
te der EFTA-Gerichtshof, dass die Voraussetzungen für 
eine Offenlegung von Anreizen nicht erfüllt sind, wenn 
die Wertpapierfirma dem Kunden weitere Einzelheiten 
lediglich für die der Anfrage vorausgegangenen zwölf 
Monate gewährt. Zuletzt stellte der EFTA-Gerichtshof 
fest, dass das EWR-Recht keine unmittelbare Anwend-
barkeit von nicht korrekt in nationales Recht umgesetz-
ten Bestimmungen des EWR-Rechts vorsieht. Das natio-
nale Gericht ist jedoch verpflichtet, das vom EWR-Recht 
angestrebte Ergebnis durch die Auslegung der nationa-
len Vorschriften im Einklang mit dem EWR-Recht soweit 
wie möglich zu gewährleisten.

In der Rechtssache E-1 / 21 ISTM International Ship-
ping & Trucking Management GmbH v AHV-IV-FAK 
(Anwendung des liechtensteinischen Sozialversiche-
rungsrechts auf «Matrosen») ersuchte das Fürstliche 
Obergericht den EFTA-Gerichtshof um Auslegung der 
Verordnung (EG) Nr. 883 / 2004 zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit sowie der Verordnung 
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(EG) Nr. 987 / 2009. Der EFTA-Gerichtshof stellte fest, 
dass Art. 13 Abs. 1 Bst. b Ziff. i der Verordnung (EG) Nr. 
883 / 2004 in Verbindung mit Art. 14 Abs. 5a der Ver-
ordnung (EG) Nr. 987 / 2009 dahingehend auszulegen 
ist, dass allein das Vorhandensein eines statutarischen 
Sitzes eines Unternehmens nicht ausreicht, um eine An-
wendung des liechtensteinischen Sozialversicherungs-
rechts zu begründen. Vielmehr sind bei der Bestimmung 
des Ortes, an dem die wesentlichen Entscheidungen 
des Unternehmens getroffen und die Handlungen zu 
dessen zentraler Verwaltung vorgenommen werden, 
eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen. Der EF-
TA-Gerichtshof nannte in diesem Zusammenhang unter 
anderem den statutarischen Sitz, den Ort der zentralen 
Verwaltung, den Ort, an dem die Führungskräfte der 
Gesellschaft zusammentreffen und den Ort, an dem die 
allgemeine Unternehmenspolitik dieser Gesellschaft be-
stimmt wird. Der EFTA-Gerichtshof stellte zudem fest, 
dass eine vorläufige Festlegung nur dann endgültigen 
Charakter erhalten kann, wenn die zuständige Behörde 
am Wohnort des Arbeitnehmers die zuständige Behör-
de im jeweiligen EWR-Staat, in dem der Arbeitnehmer 
eine Tätigkeit ausübt, direkt informiert hat. Es genügt 
daher nicht, wenn die vorläufige Festlegung der Be-
hörde auf eine andere Art und Weise zukommt. Zuletzt 
entschied der EFTA-Gerichtshof, dass gemäss Art. 16 
der Verordnung (EG) Nr. 987 / 2009 die Behörde eines 
EWR- Staates eine vorläufige Feststellung mit endgülti-
gem Charakter auch dann rückwirkend anfechten kann, 
wenn die zweimonatige Frist bereits verstrichen ist und 
in dieser Zeit kein Einspruch gegen die vorläufige Fest-
stellung erhoben wurde. 

Laufende Verfahren

Klagen der EFTA-Überwachungsbehörde
Im Berichtsjahr waren keine Klagen der ESA gegen 
Liechtenstein wegen verspäteter Umsetzung oder fal-
scher Anwendung von EWR-Recht beim EFTA-Gerichts-
hof hängig.

Vorabentscheidungsersuchen liechtensteinischer  
Gerichte
Die nationalen Gerichte der EWR / EFTA-Staaten haben 
die Möglichkeit mittels Vorabentscheidungsersuchen 
Gutachten hinsichtlich der Auslegung von EWR-Recht 
einzuholen. Im Berichtsjahr ist ein Vorabentscheidungs-
ersuchen von liechtensteinischen Gerichten an den 
EFTA-Gerichtshof übermittelt worden:

Das Fürstliche Obergericht hat dem EFTA-Gerichts-
hof mit Antrag vom 25.  März 2021 mehrere Fragen 
zur Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 883 / 2004 zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit so-
wie der Verordnung (EG) Nr. 987 / 2009 vorgelegt. Par-
teien im Verfahren vor dem Fürstlichen Obergericht 
sind die ISTM International Shipping & Trucking Ma-
nagement GmbH, ein Managementunternehmen für 

Schifffahrttransporte auf dem Rhein mit Sitz in Liech-
tenstein, und die AHV-IV-FAK Anstalten. Konkret geht 
es in der Rechtssache E-1 / 21 ISTM International Ship-
ping & Trucking Management GmbH v AHV-IV-FAK 
(Anwendung des liechtensteinischen Sozialversiche-
rungsrechts auf «Matrosen») um die sozialversiche-
rungsrechtliche Unterstellung der Arbeitnehmer / innen 
der ISTM. Diese werden für See- und Binnenschifffahr-
ten versendet und üben ihre Tätigkeit für gewöhnlich 
in verschiedenen EWR-Mitgliedstaaten aus (etwa in 
Deutschland, Belgien, Luxemburg). Das Urteil des EF-
TA-Gerichtshofes in der Rechtssache E-1 / 21 erging am 
14. Dezember 2021 (siehe Urteile). 

Beratung der Regierung in EWR- 
rechtlichen Belangen sowie Anlaufstelle der 
Amtsstellen bei EWR-rechtlichen Fragen 

In einer vom EWR-Recht zunehmend tangierten Ver-
waltung ist die Stabsstelle EWR zentrale Anlaufstelle bei 
EWR-rechtlichen Fragen. Die Stabsstelle EWR erstellt 
in diesem Zusammenhang Gutachten im Auftrag der 
Regierung und wirkt in verschiedenen Arbeitsgruppen 
beratend oder als Vorsitz mit. Zu erwähnen ist hier 
der Vorsitz in der Konsultationsgruppe Finanzmarkt-
regulierung.

Eine weitere zentrale Aufgabe der Stabsstelle EWR 
liegt darin, EWR-rechtliches Wissen innerhalb der LLV 
zu vermitteln. Die Stabsstelle EWR führt zu diesem 
Zweck alljährlich eine allgemeine EWR-Schulung für alle 
interessierten Landesangestellten bzw. laufend spezifi-
sche EWR-Schulungen für die EWR-Fachexperten der 
LLV durch. Des Weiteren wurde im Berichtsjahr erneut 
ein LLV-internes Seminar zur aktuellen Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) orga-
nisiert. 

Koordination von EU-Netzwerken (Your  
Europe, Internal Market Information  
System, Digital Gateway und Internal  
Market Advisory Committee)

Die Stabsstelle EWR nimmt auch eine zentrale Rolle 
in verschiedenen EU-Netzwerken ein. So fungiert die 
Stabsstelle EWR als Hauptkoordinatorin bei «Your Eu-
rope», einem umfassenden Informationsportal der EU 
für Bürger und Unternehmen. Die Stabsstelle EWR ist 
auch der «Nationale IMI-Koordinator» im von der EU 
geschaffenen Binnenmarktinformationssystem (In-
ternal Market Information System, IMI), welches der 
EWR-weiten Erleichterung der Verwaltungszusammen-
arbeit in bestimmten Bereichen dienen soll. Weiter ist 
die Stabsstelle EWR auch der Hauptkontakt der EU in 
Bezug auf den geplanten Single Digital Gateway, wobei 
hier eine enge Zusammenarbeit mit dem Ministerium 
für Präsidiales und Finanzen und dem Amt für Informa-
tik erfolgt. Schliesslich nahm Liechtenstein, vertreten 
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durch die Stabsstelle EWR, im Internal Market Advisory 
Committee (IMAC) teil.

Dokumentation / Information zu EU / EWR-
Themen

Die Dokumentations- und Informationsdienstleistungen 
für die Öffentlichkeit werden durch die EWR-Dokumen-
tation der Stabsstelle EWR wahrgenommen. Ihr obliegt 
u. a. die kontinuierliche Nachführung des EWR-Regis-
ters (www.llv.li / inhalt / 1353 / amtsstellen / ewr-register),  
die Herausgabe des Newsletters «SEWR-News»  
(www.llv.li / inhalt / 1694 / amtsstellen / ewr-newsletter-sewr- 
news), welcher periodisch über aktuelle Entwicklungen 
im EU / EWR-Raum informiert, sowie die Betreuung der 
Internetseite der Stabsstelle EWR (www.sewr.llv.li).

Die Aktualisierung der EWR-Rechtssammlung wur-
de im Laufe des Berichtsjahres obsolet, da seit dem 
1.  Februar 2021 die Kundmachung des verbindlichen 
Wortlauts von EWR-Rechtsvorschriften – analog zur 
Kundmachung von völkerrechtlichen Verträgen – durch 
eine vereinfachte Publikation und einen direkten Ver-
weis auf das Amtsblatt der Europäischen Union er-
folgt. Dazu musste einerseits die Landesverfassung 
(LGBl. 2020 Nr. 357) und andererseits das EWR-Kund-
machungsgesetzes (LGBl. 2020 Nr. 358) abgeändert 
werden. Durch die Schaffung einer neuen Verordnung 
über das EWR-Register (LGBl. 2020 Nr. 465) wurde zu-
dem die Herausgabe, der Inhalt und die Führung des 
EWR-Registers neu geregelt.

Darüber hinaus kam die Stabsstelle EWR ihren In-
formationspflichten durch Vorträge bei öffentlichen 
und privaten Organisationen nach. Durch das erfolgrei-
che System der EWR-Kontaktpersonen wurde sicher-
gestellt, dass liechtensteinische Interessensverbän-
de auch im Berichtsjahr über neue Entwicklungen im 
EWR-Recht sowie ihre Möglichkeiten, Stellungnahmen 
zu neuen EU-Rechtsakten abzugeben, frühzeitig infor-
miert worden sind.

Anlaufstelle für Bürger und Unternehmen 
bei grenzüberschreitenden Problemen 
(SOLVIT) und EWR-rechtlichen Fragen

Die Stabsstelle EWR ist schliesslich auch Anlaufstelle 
für Bürger und Unternehmen, welche sich durch aus-
ländische Behörden in ihren Rechten aus dem EWR-Ab-
kommen beschränkt fühlen. In diesem Zusammenhang 
fungiert die Stabsstelle EWR als zuständige, nationale 
Stelle im EWR-weiten Problemlösungsnetz «SOLVIT».

Stabsstelle Financial Intelligence 
Unit

Stabsstellenleiter: Michael Schöb

Die Stabsstelle FIU (SFIU) ist die zentrale Behörde zur 
Beschaffung und Analyse von Informationen, die zur Er-
kennung von Geldwäscherei, Vortaten der Geldwäscherei, 
organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung 
notwendig sind. Die Kernaufgabe liegt bei der Entgegen-
nahme und Analyse von Verdachtsmitteilungen von Sorg-
faltspflichtigen sowie bei der Umsetzung der internatio-
nalen Sanktionen im Hinblick auf die darin enthaltenen 
Zwangsmassnahmen. Daneben standen im Berichtsjahr 
die Abarbeitung der IWF-Empfehlungen aus dem Jahr 
2014, die Vorbereitung von sowie die Teilnahme an der 
Moneyval-Länderprüfung, die internationale Gremien-
arbeit sowie der Tätigkeiten der ämterübergreifenden 
 Arbeitsgruppe PROTEGE (Arbeitsgruppe zur Bekämpfung 
der Geldwäscherei, der Terrorismusfinanzierung und der 
Proliferation) im Vordergrund. PROTEGE dient der Koor-
dination von Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Wei-
terentwicklung des Abwehrdispositivs Liechtensteins hin-
sichtlich Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und 
organisierter Kriminalität. Darüber hinaus hat sich die Ar-
beitsgruppe als geeignetes Gremium zur Beurteilung von 
aktuellen Sachverhalten sowie zur Koordination von ent-
sprechenden Massnahmen erwiesen.

Im Berichtsjahr erreichte die Gesamtzahl der Mittei-
lungen an die SFIU erneut einen neuen Höchststand, wo-
mit der Trend fortgesetzt wurde. Insgesamt wurden 2'223 
Mitteilungen und somit rund 25 % mehr Mitteilungen als 
noch im Jahr 2020 erstattet. Wie bereits im Vorjahr ist auch 
nun wieder die Branche jener Sorgfaltspflichtigen für den 
grossen Anstieg ausschlaggebend, welche ihre Tätigkeit in 
Liechtenstein auf Grundlage des Gesetzes über Token und 
VT Dienstleister (TVTG) ausüben. 

Die geopolitischen Entwicklungen im Berichtsjahr sowie 
deren absehbare Akzentuierung haben einen deutlichen 
Mehraufwand im Bereich der Zuständigkeit der Stabsstelle 
FIU als Vollzugsbehörde in Sachen internationaler Sank-
tionen und insbesondere bei deren Umgehung zur Folge. 
Hinzu kommen vermehrt Fälle mit Bezügen zum Gesetz 
über die Vermittlung von und den Handel mit Kriegsma-
terial (KMG) sowie dem Gesetz über die Vermittlung von 
und den Handel mit nuklearen Gütern, radioaktiven Abfäl-
len doppelt verwendbaren Gütern und besonderen militäri-
schen Gütern (Kernenergie-Güterkontroll-Gesetz; KEGKG), 
für welche ebenfalls der Stabsstelle FIU eine Zuständigkeit 
zufällt (Entscheidvorbereitung von Gesuchen zu Handen 
der Regierung.)

Personal und Organisation

Am Ende des Berichtsjahres arbeiteten zwölf Mit-
arbeitende (2 davon in Teilzeit) bei der SFIU. Vor dem 
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Hintergrund des Wachstumstrends bei traditionellen 
Verdachtsmitteilungen sowie der Entwicklung im Be-
reich der VASP (zum Beispiel geplante Tätigkeiten von 
Virtual Asset Service Providers (VASPs) unter dem 
Bankengesetz mit entsprechender Bewilligung) hat sich 
der Ausbildungs- und Personalbedarf bei der SFIU wei-
ter akzentuiert. Die SFIU ist wie folgt organisiert:
–  Leitung 
–  Sekretariat
–  Strategische Analyse
–  Operative Analyse 

Im Laufe des Berichtsjahres konnten nun auch sämt-
liche Mitarbeitende der Abteilung Operative Analyse für 
die Arbeit an Berichten im Kryptobereich ausgebildet 
werden. In der Folge konnte die Abteilung Strategische 
Analyse – welche im Jahr 2020 für diese Arbeit zwecks 
Entlastung hinzugezogen wurde – von dieser operativen 
Analysetätigkeit abgezogen und gegen Ende des Jahres 
wieder ihrer eigentlichen Tätigkeit zugeführt werden. 
Nach wie vor besteht jedoch Bedarf an Optimierung in 
diesen Bereichen. Im Rahmen des Budgetprozesses für 
2022 wurden deshalb zwei neue Stellen beantragt und 
vom Landtag bewilligt. Eine davon dient unmittelbar der 
Abteilung Operative Analyse, die andere soll im Bereich 
zusätzlicher Automatisierungen sowie im IT-Bereich all-
gemein die notwendigen Befähigungen vorantreiben. 

Tätigkeiten der SFIU

Die SFIU bearbeitete im Berichtsjahr die folgenden 
Kernbereiche:
–  die Entgegennahme und Analyse der Mitteilungen der 

Finanzintermediäre nach dem Sorgfaltspflichtgesetz
–  die Berichterstattung an die Staatsanwaltschaft, wenn 

sich der Verdacht erhärtet hat
–  die Berichterstattung an inländische Amtsstellen und 

Behörden im Rahmen der Amtshilfe gemäss SPG
–  die Beschaffung und Auswertung von Informationen, 

die für das Erkennen von Geldwäscherei, Vortaten 
der Geldwäscherei, Organisierter Kriminalität und 
Terrorismusfinanzierung notwendig sind

–  Durchführung von multi- sowie bilateralen Private-
Public-Partnerships mit Finanzmarktteilnehmern

–  die Entgegennahme und Behandlung von Meldun-
gen und Gesuchen nach dem Gesetz über die Durch-
setzung internationaler Sanktionen sowie die Zu-
sammenarbeit mit der diesbezüglich designierten 
Aufsichtsbehörde (Finanzmarktaufsicht Liechten-
stein, Bereich GWP-AFI).

–  die Entgegennahme und Behandlung von Meldungen 
und Gesuchen nach dem Kriegsmaterial- und dem 
Kernenergie-Güterkontroll-Gesetz.

Weitere wichtige Aufgaben umfassen die Mitarbeit in 
finanzplatzrelevanten Arbeiten der Landesverwaltung 
(z. B. in der Arbeitsgruppe PROTEGE), die internationale 

Zusammenarbeit in FIU-Angelegenheiten sowie mit 
internationalen Partnern im Bereich internationaler 
Sanktionen und den Themenbereichen Kriegsmaterial 
und Kernenergie-Güterkontrolle und die Schulung von 
Mitarbeiter liechtensteinischer Sorgfaltspflichtiger so-
wie von Behörden und Amtsstellen. 

Entgegennahme und Auswertung der Verdachts-
mitteilungen
Im Berichtsjahr hat die SFIU insgesamt 2'223 Ver-
dachtsmitteilungen nach Sorgfaltspflichtgesetz (SPG) 
erhalten. Dies ist eine Erhöhung um rund 25 % gegen-
über dem Vorjahr. Bei den übrigen Verdachtsmit-
teilungen aus dem «traditionellen» Bereich wurde der 
Wachstumstrend erstmals seit fünf Jahren nicht fort-
gesetzt und die Zahlen stagnierten auf Vorjahresniveau. 

Von diesen SPG-Verdachtsmitteilungen stammten 
deren 862 (52 %) von Banken, 1'175 (70 %) von  VASPs, 
84 (5 %) aus dem Treuhandsektor, 36 (2 %) aus der 
Versicherungsbranche, 11 (0.7 %) von Spielbanken, 24 
(1 %) von anderen Behörden (vor allem der FMA) und 
die restlichen von vereinzelten weiteren Sorgfaltspflich-
tigen. Im Bankenbereich ist somit eine leichte Steige-
rung der Verdachtsmitteilungszahlen zu erkennen, wäh-
rend im Treuhandsektor ein deutlicher Rückgang von 
erstatteten Verdachtsmitteilungen zu verzeichnen war. 

Die meisten Verdachtsmitteilungen (49 %) werden 
nach wie vor durch externe Faktoren (z. B. Rechtshil-
feersuchen, Strafverfahren, Medienberichte oder Tref-
fer in kommerziellen Datenbanken) ausgelöst. 

Bei den traditionellen Verdachtsmitteilungen stan-
den nach wie vor Sachverhalte im Vordergrund, die in 
einem Zusammenhang zu Betrugs- und Korruptions-
delikten stehen. Die Verdachtsmitteilungen der VASPs 
betrafen in der Mehrheit Fälle, welche Bezugspunkte 
zu Darknet Markets, Scams oder gestohlenen Assets 
(sogenannte «unauthorized access»-Fälle) aufwiesen. 
Im Berichtsjahr wurden sodann wiederum mehr Be-
richte als im Vorjahr (inklusive sog. Nachtragsberich-
ten) zu Handen der Staatsanwaltschaft (+3 %), der Fi-
nanzmarktaufsicht (+20 %) und der Steuerverwaltung 
(+75 %) erstattet als im Vorjahr. Diese Zahlen können 
naturgemäss stark schwanken, da sie abhängig sind von 
verschiedensten Faktoren wie Umfang und Komplexität 
der Analyse, Abhängigkeit von externen Informationen 
und Vorarbeit der Complianceabteilungen der Sorgfalts-
pflichtigen. 

Die Beschaffung von Informationen ist für die SFIU 
zur Erfüllung ihres Auftrages essentiell. Die SFIU kann 
sich einerseits Informationen aus öffentlich zugäng-
lichen Quellen (dies sind insbesondere Wirtschafts-
datenbanken und Fachpublikationen) und andererseits 
aus nicht öffentlichen Quellen beschaffen. Bei den letz-
teren stehen die Abfrage von Registern und Datenban-
ken der Landesverwaltung, die Informationsersuchen 
bei anderen FIUs sowie die Amtshilfe im Vordergrund. 
Zudem werden der SFIU diejenigen Rechtshilfegesuche 
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zur Verfügung gestellt, die im Zusammenhang mit De-
likten der Geldwäscherei, Korruption oder Organisier-
ten Kriminalität gestellt werden bzw. ergangen sind. 

Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ist ein 
fester Bestandteil im Tätigkeitsfeld der SFIU. Von zen-
traler Bedeutung erweist sich die internationale Zu-
sammenarbeit sowie die Verarbeitung von Anfragen 
und die Vornahme von Abklärungen für in- und aus-
ländische Stellen. Im Berichtsjahr wurden mehrere Fälle 
potentieller Terrorismusfinanzierung mittels Einsatzes 
von Kryptowährungen detektiert. Diese befinden sich 
derzeit in Zusammenarbeit mit Partnerbehörden im In- 
und Ausland in Abklärung. 

Durchsetzung der internationalen Sanktionen
Die Anzahl Meldungen nach dem Gesetz zur Durch-
setzung internationaler Sanktionen entwickelte sich im 
Berichtsjahr stark. Hierzu werden traditionelle Produk-
te internationaler Finanzzentren sowie neue Techno-
logien / virtual assets gleichermassen genutzt. Es gilt 
zu betonen, dass die Analyse der FIU in mitgeteilten 
Geldwäscherei-Verdachtsfällen deutlich vermehrt As-
pekte von potentiellen Sanktionsumgehungsmechanis-
men zu Tage fördern. Diese werden sodann intern den 
entsprechenden Experten zur entsprechenden Be-
arbeitung zugeteilt, ohne dass formell eine Meldung auf 
Grundlage des Gesetzes über die Durchsetzung inter-
nationaler Sanktionen zu verzeichnen ist. Die Analyse-
tätigkeit sowie insbesondere die Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Behörden im Ausland zeigt sich dabei 
als sehr herausfordernd. Dies ist hauptsächlich dem 
Umstand geschuldet, dass die Zuständigkeiten in grös-
seren Ländern auf verschiedene Institutionen verteilt 
sind.

Internationale Zusammenarbeit

Die SFIU arbeitet in Geldwäscherei-Analysen mit Aus-
landbezug gezielt mit anderen FIUs zusammen und er-
sucht diese um Erteilung von Informationen oder Über-
mittlung von Unterlagen, wenn dies für die Analyse eines 
Falls notwendig ist. Entsprechenden Gesuchen aus dem 
Ausland gibt sie statt, wenn die Voraussetzungen des 
FIUG erfüllt sind. Die Anzahl der Gesuche in diesem 
Zusammenhang hat im Vergleich zum Vorjahr um rund 
20 % zugenommen. Von nach wie vor hoher Intensi-
tät ist jedoch der Informationsaustausch mit Partner-
behörden auf der Grundlage der von VASPs erstatteten 
Verdachtsmitteilungen. Die diesbezüglich von VASP aus 
dem Inland heraus geführten Geschäftsbeziehungen 
weisen schlussendlich in der überwältigenden Mehr-
heit der Fälle – mit Ausnahme der Tatsache, dass der 
VASP Sitz in Liechtenstein hat – Auslandbezüge auf. Der 
Austausch von Informationen ist durch die nationale 
Gesetzgebung und die Regeln «Principles of Information 

Exchange» der Egmont Group of Financial Intelligence 
Units bestimmt. Die internationale Zusammenarbeit be-
schränkt sich jedoch nicht nur auf einen fallspezifischen 
Informationsaustausch, sondern umfasst auch einen all-
gemeinen Erfahrungsaustausch sowie die Mitwirkung 
in internationalen Arbeitsgruppen und Organisationen 
wie zum Beispiel Expertentätigkeiten für Moneyval, die 
FATF, den Internationalen Währungsfonds, die Welt-
bank und die Vereinten Nationen. Ausserdem wurde die 
SFIU von der Regierung als nationale Anlaufstelle «focal 
point» des United Nations Office for Drugs and Crime 
(UNODC) für Vermögensrückführungsangelegenheiten 
eingesetzt.

EGMONT Group
Die Egmont Group ist der weltweite Zusammenschluss 
von nationalen Financial Intelligence Units. Sie umfasst 
zurzeit 166 Financial Intelligence Units. Die Hauptarbeit 
der Egmont Group besteht insbesondere in der Rege-
lung und Sicherstellung des Informationsaustausches 
zwischen den nationalen Financial Intelligence Units. 
Die FIU ist seit Juni 2001 Mitglied der Egmont Group. 
Die Stabsstelle FIU war in zwei Egmont Group Projekt-
arbeitsgruppen zum Thema transnationaler, gross an-
gelegter Geldwäscherei mit zwei Mitarbeitern vertreten.

MONEYVAL
MONEYVAL ist ein 1997 gegründeter Expertenaus-
schuss des Europarates für die Unterstützung der Mit-
gliedstaaten in der Bekämpfung von Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung. Moneyval verfügt über einen 
Prozess gegenseitiger Überprüfungen «peer reviews». 
Das Ziel dieses Prozesses ist es sicherzustellen, dass 
die Systeme der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung der 
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung effektiv 
sind und dass sie die auf diesem Gebiet relevanten inter-
nationalen Standards (FATF, Europarat und EU) ein-
halten. Liechtenstein wurde im Berichtsjahr im Rahmen 
der fünften Evaluationsrunde von Moneyval hinsichtlich 
der Einhaltung des Standards geprüft. Der Bericht wird 
für Mai 2022 erwartet. 

FATF
Die FATF ist eine internationale Organisation mit dem 
Auftrag, die Methoden der Geldwäscherei und der 
Terrorismusfinanzierung zu analysieren und Mass-
nahmen zu ihrer Bekämpfung zu entwickeln. Sie ist der 
globale Standardsetzer in diesem Bereich und besteht 
gegenwärtig aus 37 Mitgliedern. Der derzeit gelten-
de Mindeststandard (so genannte 40 Empfehlungen) 
wurde im Jahr 2012 überarbeitet. Seit 2015 werden alle 
Mitglieder hinsichtlich der Einhaltung und wirksamer 
Anwendung dieses Standards überprüft. Aufgrund der 
Mitgliedschaft Liechtensteins in Moneyval ist das Land 
indirekt auch in der FATF vertreten. 
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Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe PROTEGE
Im Berichtsjahr haben 10 ordentliche Sitzungen statt-
gefunden. Im Vordergrund standen die Vorbereitungs-
arbeiten für das anstehende Länderassessment durch 
MONEYVAL.

Schweizerische Arbeitsgruppe Operative  
Kriminalanalyse
Im Berichtsjahr haben zwei Sitzungen stattgefunden.

Informatik-Lösung
Nebst der von der Verwaltung bereitgestellten IT-Basis-
infrastruktur verfügt die SFIU im Bereich der operativen 
und strategischen Analyse über speziell ausgerichtete 
Software und Datenbanksysteme. Die Mitteilungen 
sowie sämtliche Korrespondenz mit Sorgfaltspflichtigen 
wird ausschliesslich elektronisch geführt. Zudem wur-
den die Arbeiten zur Neuausrichtung der Abteilung Stra-
tegische Analyse fortgesetzt. Die eingeführten Tools zur 
Analyse von in Kryptowährungen durchgeführter Trans-
aktionen haben sich bewährt. 

Ausbildung
Im Berichtsjahr konnten wiederum fünf Mitarbeiter der 
SFIU für die Analyse von Kryptoverdachtsmitteilungen 
ausgebildet sowie für die Nutzung entsprechender Pro-
gramme befähigt werden.

Die SFIU selber war an zahlreichen Veranstaltungen 
als Vortragende vertreten und war wiederum Teil des 
diesjährigen Sorgfaltspflichttags unter der Schirmherr-
schaft des ICQM.

Stabsstelle Finanzen

Stabsstellenleiter: Andreas Gritsch

Die Schwerpunkte der Tätigkeit der Stabsstelle Finanzen 
liegen in der Koordination der Planungsprozesse (Voran-
schlag, Finanzplanung), dem Betrieb eines Kosten- und 
Leistungsrechnungssystems, der Mitarbeit bei der Erstel-
lung und Kommentierung der Landesrechnung, der finan-
ziellen Berichterstattung an die Regierung, der Koordina-
tion des Aufbaus von internen Kontrollsystemen (IKS) in 
den Amtsstellen, der Übernahme von oder die Mitarbeit 
bei Projektaufgaben sowie allgemein in der Unterstützung 
aller Ministerien und Amtsstellen in finanzhaushaltsrecht-
lichen, finanziellen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Personelles
Die Aufgaben der Stabsstelle Finanzen werden von fünf 
Personen (3.9 Stellen) wahrgenommen.

Ständige Aufgaben
–  Koordination der kurz- und mittelfristigen Planungs-

prozesse des Landes
–  Betrieb eines Kosten- und Leistungsrechnungs-

systems
–  Monatliche Berichterstattung zuhanden der Re-

gierung mit relevanten Daten zur Entwicklung der 
Landesrechnung

–  Mitarbeit beim Abschluss und der Kommentierung 
der Landesrechnung

–  Unterstützung der Regierung bei Sitzungen mit der 
Finanzkommission des Landtags

–  Unterstützung der Amtsstellen in finanzhaushalts-
rechtlichen, finanziellen und betriebswirtschaftlichen 
Fragen

–  Mitwirkung im Anlageausschuss für die Bewirt-
schaftung der staatlichen Reserven

–  Aufarbeitung der Voranschläge der Gemeinden zu-
handen der Regierung als Aufsichtsorgan

–  Berechnung des Finanzausgleichs an die Gemeinden
–  Koordinationsstelle für den Aufbau von internen 

Kontrollsystemen (IKS) in der Landesverwaltung
–  Koordinationsstelle für Fragen in Bezug auf die Cor-

porate Governance für öffentliche Unternehmen
–  Betrieb des Reportingsystems für das Beteiligungs-

controlling der öffentlichen Unternehmen
–  Koordination des Prozesses für das Länderrating 

Liechtensteins
–  Überwachung der Einhaltung von Voranschlags-

krediten und Erstellung von Nachtragskreditvorlagen
–  Ausrichtung von Beiträgen an die politischen Parteien 

und Prüfung der Anforderungsvoraussetzungen
–  Verwaltungsratstätigkeit bei der Anstalt zur Finanzie-

rung finanzmarktstabilisierender Massnahmen (ge-
mäss FSAG)

–  Mitwirkung in der gemischten Kommission Schweiz /  
Liechtenstein betreffend die Mehrwertsteuer

–  Mitwirkung in der gemischten Kommission Schweiz /  
Liechtenstein betreffend die Leistungsabhängige 
Schwerverkehrsabgabe (LSVA)

Projekte
Nebst den ständigen Aufgaben fielen im Berichtsjahr 
zahlreiche Projektarbeiten an, wobei sich der Schwer-
punkt dieser Tätigkeiten auf die folgenden Projekte 
bezog:

Nach Auswertung der Vernehmlassung erstellte die 
Stabsstelle Finanzen den Bericht und Antrag betreffend 
die Aufhebung von Zweckbindungen in der Landesrech-
nung. Die Vorlage wurde am 2. November 2021 von der 
Regierung verabschiedet und vom Landtag in der Sit-
zung vom 2. Dezember 2021 in erster Lesung behandelt.

Zur Vorbereitung möglicher Massnahmen zur Ab-
federung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
auf die liechtensteinische Wirtschaft wurde im Früh-
jahr 2020 die Task Force Wirtschaft eingesetzt, in wel-
cher die Stabsstelle Finanzen Einsitz nimmt. Nebst der 



| 91

PRÄSIDIALES UND FINANZEN

Unterstützung zur Aufsetzung entsprechender Mass-
nahmen steht die Stabsstelle Finanzen der Regierung 
vor allem in Bezug auf finanzhaushaltsrechtliche Frage-
stellungen zur Seite.

Des Weiteren wirkte die Stabsstelle Finanzen im Be-
richtsjahr bei diversen Projekten unterstützend mit und 
führte interne Projektarbeiten aus. Dies beispielsweise 

im Bereich der internen Kontrollsysteme mit Projekten 
beim Amt für Soziale Dienste und dem Amt für Berufs-
bildung und Berufsberatung, mit der Projektmitarbeit 
betreffend die Einführung eines elektronischen Kre-
ditorenworkflows und der Ablösung des bestehenden 
Kontoabfrageprogramms oder der Analyse des Finanz-
zuweisungssystems an die Gemeinden. 

Voranschlag 2022

Der Landtag verabschiedete in seiner Sitzung vom November 2021 das Finanzgesetz für das Jahr 2022. In der 
Erfolgsrechnung stellen sich die Plandaten 2022 wie folgt dar:

Erfolgsrechnung    Beträge in Mio. CHF

 Voranschlag 2022 Voranschlag 2021  Veränderung 2022 / 2021
   abs. in %

Betrieblicher Ertrag 845 742 +103 +13.9 
Betrieblicher Aufwand 901 863 +39 +4.5 
= Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit –56 –121 +65 +53.7

Finanzergebnis 104 98 +6 +6.1 
= Jahresergebnis +48 –23 +71 n / a

Im Gegensatz zum Vorjahr wird mit dem Voranschlag 2022 in der Erfolgsrechnung ein positives Jahresergebnis 
von CHF 48 Mio. veranschlagt. Dabei wird davon ausgegangen, dass der im Vorjahr prognostizierte Einbruch des 
betrieblichen Ertrags aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht wie erwartet Eintritt und für das Jahr 2022 wieder 
von einem deutlich höheren Ertragsvolumen ausgegangen werden kann. So werden die betrieblichen Erträge im 
Voranschlagsvergleich CHF 103 Mio. höher budgetiert, während die betrieblichen Aufwendungen um CHF 39 Mio. 
zunehmen. 

Investitionsrechnung    Beträge in Mio. CHF

 Voranschlag 2022 Voranschlag 2021  Veränderung 2022 / 2021
   abs. in %

Ausgaben 77 58 +18 +31.6 
Einnahmen 14 15 –1 –3.5 
= Nettoinvestitionen 62 44 +19 +43.3

Selbstfinanzierungsgrad 139 % 28 % +111 % +397.0

Mit einem Volumen von CHF 77 Mio. nehmen die Bruttoinvestitionen im Vorjahresvergleich um CHF 18 Mio. zu. 
Dies ist vor allem auf höhere Hochbauinvestitionen mit einer Zunahme um CHF 15 Mio. zurückzuführen. Die für das 
Jahr 2022 geplanten investiven Ausgaben setzen sich aus CHF 56 Mio. für Sachanlagen und immateriellen Anlagen, 
CHF 8 Mio. für Darlehen und Beteiligungen sowie CHF 13 Mio. für Investitionsbeiträge zusammen. 
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Gesamtrechnung    Beträge in Mio. CHF

 Voranschlag 2022 Voranschlag 2021  Veränderung 2022 / 2021
   abs. in %

Betrieblicher Ertrag / Einnahmen 859 757 +103 +13.6 
Betrieblicher Aufwand / Ausgaben 939 886 +53 +6.0

= Mittelveränderung betrieblich –80 –129 +50 +38.4

Mittelveränderung aus Finanzergebnis 104 98 +6 +6.1

= Total Mittelveränderung +24 –31 +56 n / a

Zusammenfassend ergibt sich aus der betrieblichen 
Mittelveränderung sowie derjenigen aus dem Finanz-
ergebnis eine prognostizierte Mittelzunahme von 
CHF 24 Mio. in der Gesamtrechnung.

Finanzausgleich
Das geltende Finanzausgleichssystem sieht einen aus-
gabenorientierten Mechanismus vor, welcher den Ge-
meinden – ausgehend von der eigenen Steuerkraft 
– einen Mindestfinanzbedarf pro Kopf der Gemeinde-
bevölkerung garantiert. Dieser Mindestfinanzbedarf 
wird für eine Periode von vier Jahren festgelegt und 
orientiert sich grundsätzlich an den durchschnittlichen 
Ausgaben der Gemeinden in der Vergangenheit.

Das Finanzausgleichssystem ist zweistufig aufge-
baut. In einer ersten Stufe sind alle Gemeinden teilnah-
meberechtigt, deren standardisierte Steuerkraft pro 
Kopf unter dem definierten Mindestfinanzbedarf liegt. 
Mit der zweiten Stufe werden die «Kosten der Klein-
heit» ausgeglichen, indem Gemeinden mit Einwohnern 
unter 3'300 Personen und einer unter dem Ausgaben-
durchschnitt aller Gemeinden liegenden originären 
Steuerkraft weitere Mittelzuteilungen erhalten. Eine 
Sonderzuteilung erfährt die Gemeinde Triesenberg 
für die Deckung der Kosten des Naherholungsgebietes 
Steg-Malbun-Silum-Masescha-Gaflei. 

Für das Rechnungsjahr 2021 ergeben sich Finanz-
ausgleichszahlungen von rund CHF 45.3 Mio. (Vorjahr 
CHF  44.2  Mio.), wobei sich die Berechnung wie folgt 
darstellt (weitere Ausführungen siehe Erläuterungen im 
Anhang zur Landesrechnung):



| 93

PRÄSIDIALES UND FINANZEN

Finanzausgleich 2021
Finanzausgleich 2021

Parameter Einwohner-Zuschlag Stufe 2
Faktor a 1) 0.70 - unter 500 Einwohnern CHF 1.80
Faktor k 2) 0.76 - 501-2000 Einwohnern CHF 1.26
Finanzbedarf pro Kopf CHF 6’571 - 2001-3300 Einwohnern CHF 0.99
Mindestfinanzbedarf pro Kopf (MFB) CHF 4’994 Einwohner für Sonderzuschlag Triesenberg 1’500
Einwohnergrenze 3) 3’300
Ertragssteuer-Anteil der Gemeinden 35%

200% 5) brutto Kürzungen 6) netto pro Kopf in % 9) pro Kopf
Balzers 4’684 14’532’500 170% 17’097’058 2’842’421 2’842’421 4’075 82% 3’527
Triesen 5’330 14’914’840 150% 19’886’454 5’108’052 5’108’052 4’402 88% 3’469
Triesenberg 2’634 7’453’306 150% 9’937’741 411’753 411’753 3’882 78% 2’939
Vaduz 5’741 41’127’512 150% 54’836’683 25’082’297 -7’402’176 17’680’121 11’708 234% 9’320
Schaan 6’037 43’318’943 150% 57’758’591 22’798’660 -5’118’539 17’680’121 11’617 233% 9’226
Planken 483 1’878’071 150% 2’504’094 71’027 71’027 5’287 106% 3’991
Eschen 4’523 11’778’430 180% 13’087’144 2’833’814 2’833’814 3’332 67% 3’043
Mauren 4’424 11’860’167 180% 13’177’963 2’765’158 2’765’158 3’416 68% 3’118
Gamprin 1’686 4’660’839 150% 6’214’452 3’917’935 3’917’935 5’313 106% 4’391
Schellenberg 1’109 2’038’271 150% 2’717’695 69’667 69’667 2’495 50% 1’882
Ruggell 2’404 6’312’712 175% 7’214’445 4’819’700 4’819’700 4’404 88% 4’029
Total 39’055 159’875’591 204’432’321 70’720’483 -12’520’715 58’199’768 6’278 126% 5’137

Total
Balzers ja 919 4’305’143 nein 24’244’622
Triesen ja 592 3’155’930 nein 28’150’436
Triesenberg ja 1’112 2’928’228 ja 666 0.99 659 1’736’702 3’402’000 18’416’424
Vaduz nein nein 72’516’804
Schaan nein nein 75’438’711
Planken nein ja 2817 1.80 5071 2’449’100 5’024’221
Eschen ja 1’662 7’517’048 nein 23’438’006
Mauren ja 1’578 6’979’882 nein 22’923’004
Gamprin nein ja 1614 1.26 2034 3’428’717 13’561’104
Schellenberg ja 2’499 2’771’884 ja 2191 1.26 2761 3’061’572 8’620’818
Ruggell ja 590 1’417’341 ja 896 0.99 887 2’132’444 15’583’930
Total 29’075’456 12’808’535 3’402’000 307’918’079

3’549’785

2’449’100
7’517’048
6’979’882
3’428’717
5’833’456

Vermögens- und Erwerbssteuer 2021
nach Steuerteilung4)

4’305’143
3’155’930
8’066’929

Sonder-
zuschlag

Triesenberg

15’113’574

individuell

2’766’462
10’588’235

2’553’813

Ertragssteuer 2021

in % 10)

54%

245’172’158

8’957’007

Ba
si

sb
er

ec
hn

un
ge

n

Einwohner 
2020

Total Steuern
standardisiert

2021
19’086’753
23’462’090
10’225’968
67’212’767
70’134’675

15’070’814

12’496

Standardisierte

53%

46%

Originäre
Steuerkraft 7) Steuerkraft 8)

45%

142%

140%

61%

5’176
5’282
6’992

12’631

Finanzausgleich 
Total

5’182
5’182

47%

67%

Gesamtsteuern stan-
dardisiert und FAG

29%

61%

78%

8’043

Differenz zu
Einwohner-

Grenze

Einwohner-
Zuschlag

FAG Stufe 2
pro Kopf

Total
Stufe 2

45’285’990
6’483
7’884
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Teilnahme 
Stufe 1

Diff. Steuer-
kraft / MFB

pro Kopf

Total
Stufe 1

Teilnahme 
Stufe 2

7’774

pro Kopf

10’402

Erläuterungen / Bemerkungen 
1)  Faktor für die Berücksichtigung der Gemeindeanteile an der Ertragssteuer in der Berechnung der Steuerkraft
2) Faktor für die Berechnung des Mindestfinanzbedarfs pro Kopf der Gemeinden für die Periode 2020 bis 2023
3) Maximale Einwohnerzahl für die Teilnahme an der Finanzausgleichsstufe 2
4)  Vermögens- und Erwerbssteueranteile 2021 der Gemeinden nach Steuerteilung unter Berücksichtigung allfälliger Erträge aus der Widmungs-

steuer gemäss FinAG Art. 6 Abs. 4
5)  Für die Bestimmung der standardisierten Steuerkraft wird bei der Vermögens- und Erwerbssteuer die Gemeindesteuer mit einem einheitlichen 

Zuschlag von 200 % gerechnet. Veranlagungen, welche zu 100 % dem Land zufliessen, werden für die Berechnung der Steuerkraft nicht be-

rücksichtigt.
6)  Überschreitet der Anteil einer Gemeinde 25 % der Summe aller Gemeindeanteile an der Ertragssteuer, wird der Anteil der Gemeinde ent-

sprechend gekürzt. 
7)  Vermögens- und Erwerbssteuer nach Steuerteilung mit 200 %igem Gemeindesteuerzuschlag +70 % der Ertragssteuer
8)  Vermögens- und Erwerbssteuer nach Steuerteilung mit individuellem Gemeindesteuerzuschlag +70 % der Ertragssteuer
9)  In Prozent des Mindestfinanzbedarfs pro Kopf von CHF 4'994
10)  In Prozent des Finanzbedarfs pro Kopf von CHF 6'571
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Stabsstelle für Finanzplatz-
innovation (SFI)

Stabsstellenleiter: Dr. Thomas Dünser

Die Stabsstelle für Finanzplatzinnovation (SFI) betreut das 
Innovations-Framework der Regierung für den Finanz-
markt. Ihr Tätigkeitsfeld lässt sich in folgende Aufgaben-
schwerpunkte gliedern:
–  Unternehmensservice für Finanzmarktteilnehmer und  

finanzmarktnahe Unternehmen
–  Weiterentwicklung der staatlichen Rahmenbedingungen 

für den Finanzplatz
–  Förderung des Innovationsstandorts
–  Die internationale Zusammenarbeit im Bereich Finanz-

platzinnovation
–  Leitung von Projekten im Bereich der Finanzplatzinno-

vation

Unternehmensservice für Finanzmarktteilnehmer 
und finanzmarktnahe Unternehmen
Die SFI fungiert als zentraler Ansprechpartner für inno-
vative Unternehmen und koordiniert die Beantwortung 
von grundlegenden Fragen im Zusammenhang mit den 
rechtlichen Rahmenbedingungen, der Verwaltung und 
den Behörden mit den Experten der jeweiligen Be-
hörden. Sie arbeitet dabei eng mit dem AVW, mit weite-
ren Behörden der Landesverwaltung, wie z. B. dem AJU 
und der STV, und der FMA zusammen und hilft dabei, 
die Standortattraktivität und die behördeninterne Effi-
zienz zu steigern. 

Die SFI unterstützt auch Finanzdienstleister und fi-
nanzmarktnahe Unternehmen bei der Umsetzung von 
innovativen Projekten. Die SFI bietet Unternehmen an, 
bereits zu einem frühen Stadium vertraulich über die 
Umsetzbarkeit ihrer Ideen und Konzeptentscheidun-
gen zu sprechen. Die SFI klärt diese offenen Fragen mit 
den Fachstellen ab und kann so dem Unternehmen hel-
fen, effizienter und effektiver Geschäftsmodelle zu ent-
wickeln und zu implementieren.

Die SFI betreute im Berichtsjahr 106 Fälle von 100 
Unternehmen. Unter einem Fall versteht die SFI eine 
zusammenhängende Anfrage eines Unternehmens, die 
ein Themenspektrum von ersten Fragen bis hin zu einer 
Ansiedlung und dem operativen Betrieb eines Unter-
nehmens umfassen kann. Mit einem Fall sind deshalb 
meist mehrere Meetings und Gespräche verbunden. 
Im Berichtsjahr sind 62 neue Fälle dazugekommen. 50 
Fälle konnten im Berichtsjahr abschliessend bearbeitet 
werden.

Das Gesetz über Token und VT-Dienstleister (TVTG) 
wurde am 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt. Im Berichts-
jahr herrschte grosses Interesse zu Informationen 
zum TVTG. Es erfolgten demgemäss viele Anfragen 
in diesem Zusammenhang. Es hat sich zudem gezeigt, 
dass durch die zunehmende Verbreitung von neuen 

Technologien die Abgrenzung zwischen den Gesetzen 
sowie der Gründungsprozess als solches komplexer 
werden. Die SFI hat deshalb zusammen mit dem AVW 
und dem AJU den Prozess neu gestaltet und so die Ab-
stimmung verbessert. Dadurch konnten Unternehmen 
bereits eine höhere Rechtssicherheit und einen kürze-
ren Gründungsprozess erfahren. 

Weiterentwicklung der staatlichen Rahmen-
bedingungen «Innovationsclubs»
Die Digitalisierung bewirkt weiterhin eine anhaltend 
hohe Dynamik und der Markt für digitale Finanzdienst-
leistungen eröffnet Unternehmen und Verbrauchern 
eine Vielzahl an neuen Angeboten und Möglichkeiten. 
Das ruft eine oft schnellere und grössere Spannung 
mit bestehenden Gesetzen und anderen Rahmen-
bedingungen hervor. Dadurch können neue An-
wendungen, die Entwicklung oder Weiterentwicklung 
neuer Geschäftsmodelle behindert oder erschwert 
werden. Die SFI bietet deshalb Unternehmen im Um-
feld des Finanzmarkts die Möglichkeit, Ideen zur 
Verbesserung der staatlichen Rahmenbedingungen 
durch einen effizienten und strukturierten Prozess 
einzubringen. Insgesamt sind per Ende des Berichts-
jahres 21 «Innovationsclubs» in aktiver Bearbeitung. 
Vier «Innovationsclubs» konnten im Berichtsjahr ab-
geschlossen werden.

Die SFI wird vom Ministerium für Präsidiales und Fi-
nanzen mit der Leitung von Projekten beauftragt. Da-
runter sind auch Ideen aus Innovationsclubs, für deren 
Umsetzung eine Projektorganisation nötig ist. Im Be-
richtsjahr betreute und koordinierte die SFI 12 Projekte. 

Förderung des Innovations-Standorts
Ein weiterer Schwerpunkt der SFI ist die Förderung und 
Unterstützung des Innovations-Ökosystems am Finanz-
platz. Dazu gehören sowohl die Organisation von und 
Mitwirkung an behörden-internen als auch externen 
Weiterbildungsveranstaltungen, die Unterstützung des 
Austausches von innovativen Unternehmen als auch 
die Unterstützung in konkreten Fragen, wie z. B. der 
Liechtenstein Venture Cooperative (LVC).

Die SFI hat das seit Jahren anhaltende Interesse an 
der LVC und die damit verbundenen Erfahrungen ge-
nutzt, um den LVC-Code-of-Conduct, d. h. das Referen-
zwerk zur Bemessung der Anteile von Innovatoren, zu 
überarbeiten und den interessierten Parteien vorzustel-
len. Der Schwerpunkt der Überarbeitung lag bei einer 
flexibleren Einbindung des Kernteams eines Startups in 
die Anteilsverteilung. In dem Zusammenhang wurden 
auch alle anderen Gründungs- und Begleitdokumente 
angepasst und überarbeitet. 

Ein Format zur Förderung des aktiven Austausches 
zwischen Behörden und Marktteilnehmern ist die Ver-
anstaltungsreihe SFI-BIC (Blockchain & Innovation Circ-
le). Im Berichtsjahr wurden zehn SFI-BICs zu den fol-
genden Themen durchgeführt:
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–  Finanzierung von Startups / Innovation 
–  Sorgfaltspflichten für VT-Dienstleister & Krypto-

börsen «Need-to-Know» & Herausforderungen aus 
Sicht der Compliance

–  Steuerliche Folgen von Tokenization und Staking 
–  Dezentralized Finance aus gesellschaftsrechtlicher 

Perspektive in D / CH / FL 
–  Tokenisierung verstehen und eine Live-Tokenisierung 

erleben 
–  STO RegRadar Report – Security Token Offering Juris-

diction Comparison
–  Smart Contracts – Legal Revolution or simply Evolu-

tion 
–  Aktuelle aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Emis-

sion und den Vertrieb von Kryptowerten im deut-
schen Markt 

–  Die Liechtenstein Venture Cooperative – LVC
–  ICO – Beyond the Hype

Die Veranstaltungsreihe wurde von einem breiten Pu-
blikum sowohl im In- als auch im Ausland positiv auf-
genommen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie, aber 
auch aufgrund der zunehmend internationalen Teil-
nahme, fanden alle SFI-BICs virtuell statt.

Die SFI hat zusammen mit der Medienplattform «The 
Tokenizer» einen Bericht über den aktuellen Stand und 
eine Analyse von «Security Token Offerings» (STOs) aus 
rechtlich, regulatorischer und operativer Sicht in den 
wichtigsten Ländern erarbeitet und publiziert. Digitale 
Finanzdienstleistungen und Instrumente sind besonders 
geeignet, grenzüberschreitend angeboten zu werden. 
Unterschiedliche gesetzliche Regelungen in verschie-
denen Regeln erschweren jedoch das grenzüberschrei-
tende Angebot solcher Dienstleistungen und Angebo-
te erheblich. Ziel des Berichts war die Schaffung einer 
Messmethodik, Vergleichbarkeit und Bestandsaufnah-
me zur Qualität von STO-Standorten. Der Bericht soll 
die Transparenz erhöhen und den Standorten bei der 
Weiterentwicklung helfen.

Ein wichtiger Schritt für die SFI war die Überarbei-
tung der Webpage «impuls-liechtenstein.li». Neu sind 
nun umfassende Informationen über das «Inno vation-
Framework» am Finanzplatz, das TVTG, das Fintech 
und Blockchain-Ökosystem und ein Medien-Archiv (da-
runter auch eine Aufzeichnung der SFI-BICs) enthalten. 

Internationale Zusammenarbeit
Eine weitere Hauptaufgabe der SFI liegt in der inter-
nationalen Zusammenarbeit. Sie beobachtet die inter-
nationale Regulierung im Bereich Finanzplatzinnovation 
und nutzt dieses Wissen zur vorausschauenden, in-
novativen Weiterentwicklung der liechtensteinischen 
Rahmenbedingungen. Zudem kommuniziert die SFI 
über die Entwicklungen in Liechtenstein und bringt sich 
aktiv in die aktuellen Diskussionen ein. Die SFI vertritt 
die Regierung im Government Advisory Body der IN-
ATBA (International Association of Trusted Blockchain 

Application), sowie in den Arbeitsgruppen der Euro-
pean Blockchain Partnership der EU-Kommission. Sie 
unterstützt zudem das Ministerium für Präsidiales und 
Finanzen bei den Arbeitsgruppen der OECD in Bezug 
auf Virtual Assets, Geldwäsche-Prävention und die Er-
arbeitung neuer Standards zur Besteuerung von virtuel-
len Assets. Das Liechtensteiner Innovationsframework 
sowie der liechtensteinische Regulierungsansatz im 
FinTech- und Blockchainbereich stossen weiterhin auf 
grosses Interesse bei anderen Staaten, aber auch bei 
Organisationen und Unternehmen. Aus diesem Grund 
war die SFI auch in diesem Jahr wieder oft zu Vorträgen, 
Paneldiskussionen, Seminaren oder Workshops ein-
geladen. 

Umbenennung und neue Zuständigkeit
Kurz vor Ende des Berichtsjahres hat die Regierung 
beschlossen die SFI in Stabsstelle für Finanzplatz-
innovation und Digitalisierung (SFID) umzubenennen 
und ihr damit die Zuständigkeit für EU-Rechtsakte im 
Bereich Digitalisierung zuzuweisen. Durch diesen Be-
schluss wurden der SFID mehrere neue Agenden zu-
geteilt. Neben der Betreuung der ins EWR-Abkommen 
zu übernehmenden EU-Rechtsakte im Bereich Digi-
talisierung gehören dazu auch die damit zusammen-
hängende Vertretung in den entsprechenden EFTA- 
respektive EU-Arbeitsgruppen sowie die Koordination 
der notwendigen Umsetzungsmassnahmen in Liechten-
stein. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben arbeitet die 
SFID dabei eng mit den betroffenen Amtsstellen und in-
volvierten Ministerien zusammen.

Ausschuss für Finanzmarkt-
stabilität

Vorsitzender: Simon Biedermann, Generalsekretär

Der Ausschuss für Finanzmarktstabilität (AFMS) ist das 
zentrale Gremium der makroprudenziellen Aufsicht in 
Liechtenstein. Auftrag des AFMS ist es, in einem transpa-
renten und nachvollziehbaren Verfahren den identifizierten 
Systemrisiken mit effizienten makroprudenziellen Instru-
menten, Empfehlungen und Risikohinweisen entgegenzu-
wirken und damit die Finanzmarktstabilität in Liechten-
stein zu stärken. Dem Ausschuss gehören je zwei Vertreter 
des Ministeriums für Präsidiales und Finanzen (MPF) so-
wie der Finanzmarktaufsicht (FMA) an. Der Ausschuss tagt 
mindestens viermal pro Jahr.

Der AFMS hat sich im Berichtsjahr zu fünf Sitzungen 
getroffen. Im Rahmen des Konjunktur- und Risikoaus-
blicks hat der Ausschuss jeweils eine Einschätzung zur 
Entwicklung der wichtigsten Volkswirtschaften und 
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der internationalen Finanzmärkte, insbesondere auch 
vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie, vor-
genommen und die damit verbundenen Auswirkungen 
auf den Liechtensteiner Finanzmarkt beurteilt. Der 
AFMS hat darüber hinaus die Anpassung der makro-
prudenziellen Kapitalpuffer für die Banken in Liechten-
stein empfohlen, die mit der Umsetzung der neuen EU-
Eigenkapitalrichtlinie (Capital Requirements Directive, 
CRD V) im Mai 2022 in Kraft treten werden. Vor dem 
Hintergrund der neuen regulatorischen Vorgaben wur-
den der Kapitalpuffer für andere (nationale) system-
relevante Institute (A-SRI) sowie der Systemrisikopuffer 
neu evaluiert und kalibriert. Während der AFMS die 
Beibehaltung der A-SRI-Pufferquote vorgeschlagen hat, 
wurde – basierend auf einer Analyse der FMA – eine 
Anpassung des Systemrisikopuffers empfohlen. Um die 
Widerstandsfähigkeit des Bankensektors gegenüber 
den identifizierten Immobilienrisiken zu stärken, hat der 
AFMS einen sektoralen Systemrisikopuffer in Höhe von 
1 % des Risikobetrags der grundpfandgesicherten Kre-
dite für Liegenschaften in Liechtenstein sowohl auf kon-
solidierter als auch auf Einzelbasis empfohlen. Zudem 
hat der Ausschuss quartalsweise die Analyse zum Anti-
zyklischen Kapitalpuffer (AZKP) in Liechtenstein dis-
kutiert und jeweils die Beibehaltung des AZKP in Höhe 
von 0 % der risikogewichteten Aktiva beschlossen, da 
aktuell kein exzessives Kreditwachstum in Liechten-
stein zu erkennen ist.

Zudem hat sich der AFMS wiederholt mit der hohen 
Verschuldung der privaten Haushalte in Liechtenstein 
sowie den damit verbundenen Risiken im Immobilien- 
und Hypothekarmarkt auseinandergesetzt. Die FMA hat 
hierzu einen Bericht 1 verfasst, der eine Risikobeurtei-
lung anhand von drei wesentlichen Kategorien (Sicher-
heiten, Finanzierung und Haushalte) vornimmt und eine 
Reihe an Empfehlungen zur Adressierung der identifi-
zierten Verwundbarkeiten beinhaltet. Diese umfassen 
unter anderem den Ausbau der Datenverfügbarkeit, die 
Stärkung des Risikobewusstseins sowohl auf Kredit-
geber- als auch Kreditnehmerseite sowie die Stärkung 
bestehender kreditnehmerbezogenen Massnahmen, 
insbesondere im Hinblick auf einkommensbezogene In-
strumente. Der AFMS pflegt in diesem Zusammenhang 
einen intensiven Austausch mit dem Bankenverband 
und den national systemrelevanten Banken und hat be-
reits mit der Umsetzung der Massnahmen zur Adressie-
rung der aufgezeigten Risiken begonnen.

Des Weiteren hat der Ausschuss seine Arbeit an 
den coronabezogenen Empfehlungen des Europäischen 
Ausschusses für Systemrisiken (ESRB) auch in diesem 
Berichtsjahr fortgeführt. Das Monitoring der finanz-
stabilitätsrelevanten Aspekte der fiskalischen Massnah-
men zur Unterstützung der Realwirtschaft im Kontext 
der Covid-19-Pandemie wurde fortgeführt. Die Emp-
fehlung zur Beschränkung von Dividendenausschüttun-
gen, Aktienrückkäufen und Auszahlungen von variab-
len Lohnbestandteilen wurde von Seiten des ESRB in 

revidierter Form bis September 2021 verlängert, jedoch 
unter Berücksichtigung der speziellen Charakteristika 
des Finanzsektors in Liechtenstein nicht umgesetzt. 
Neben den coronarelevanten Empfehlungen wurde aus-
serdem die Umsetzung von vier weiteren ESRB-Emp-
fehlungen beschlossen. Diese Empfehlungen betreffen 
die Anerkennung und Festlegung der Quoten für den 
antizyklischen Kapitalpuffer für Risikopositionen ge-
genüber Drittländern, die Reziprozität von makropru-
denziellen Massnahmen, die Schliessung von Lücken 
bei Immobiliendaten sowie den Austausch und die Erhe-
bung für makroprudenzielle Zwecke von Informationen 
zu Zweigstellen von Kreditinstituten mit Sitz in einem 
anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland.

Einen wichtigen Beitrag zur Finanzmarktstabilität 
leisten auch die Veröffentlichungen der Analysen so-
wie Risikohinweise und Empfehlungen des AFMS auf 
der Website der FMA. Alle relevanten Entscheidungen, 
Warnungen und Empfehlungen des Ausschusses wer-
den auf dieser Seite publiziert, damit die Marktteilneh-
mer stets auf dem aktuellen Stand sind.

1  www.fma-li.li / de / fma / publikationen / hypothekar-und- 
immobilienmarkt-liechtenstein.html
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Beschwerdekommission der  
Finanzmarktaufsicht

Präsident: Dr. Wilhelm Ungerank

Die Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht ent-
scheidet gemäss Art. 35 Abs. 1 des Gesetzes vom 18. Juni 
2004 über die Finanzmarktaufsicht (FMAG), LGBl. 2004 
Nr. 175, über Beschwerden gegen Entscheidungen und 
Verfügungen der Finanzmarktaufsicht. Sie besteht aus drei 
Mitgliedern und zwei Ersatzmitgliedern, die vom Landtag 
für eine Dauer von fünf Jahren gewählt werden. Der Land-
tag bestimmt den Präsidenten und den Vizepräsidenten.

Geschäftsausweis
Der Geschäftsanfall (8 Beschwerdefälle) ist im Berichts-
jahr sehr stark zurückgegangen. Die neu angefallenen 
Beschwerdefälle betrafen folgende Gegenstände:

Gegenstand  Anzahl

Beschwerden nach dem Bankengesetz; BankG 2 
Beschwerde nach dem Gesetz über die betriebliche  
Personalvorsorge; BPVG 1 
Beschwerde nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz; FMAG  1 
Beschwerde nach dem Gesetz über die Sanierung und  
Abwicklung von Banken und Wertpapierfirmen; SAG 1 
Beschwerden nach dem Sorgfaltspflichtgesetz; SPG 2 
Beschwerde nach dem Gesetz über bestimmte Organismen  
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren; UCITSG 1

Im Berichtsjahr hielt die Beschwerdekommission fünf 
Sitzungen ab.

Geschäftsanfall Anzahl

aus dem Jahr 2020 unerledigt übernommen 4 
im Berichtsjahr neu angefallen 8

 12 
im Berichtsjahr erledigt 12 
unerledigt geblieben am 31. Dezember 2021 0

Beschwerdekommission für  
Verwaltungsangelegenheiten

Präsidentin: Christine Reiff-Näscher

Der Aufgabenbereich der Beschwerdekommission für Ver-
waltungsangelegenheiten (VBK) wurde im Berichtsjahr im 
Bereich Sozialversicherung und hinsichtlich Grundbuch, 
Handelsregister, Verzeichnis der wirtschaftlich berechtig-
ten Personen von Rechtsträgern und Stiftungsaufsicht ab-
geändert und erweitert. Insgesamt sind im Berichtsjahr 
121 neue Fälle bei der VBK anhängig geworden.

Zuständigkeit
Die VBK wurde auf Grund des Beschwerdekommissions-
gesetzes vom 25. Oktober 2000, LGBL. 2000 Nr. 248, 
eingerichtet. Die VBK besteht aus fünf Mitgliedern und 
zwei Ersatzmitgliedern, welche vom Landtag gewählt 
werden; der Präsident und der Vize-Präsident müs-
sen rechtskundig sein. Die Beschwerdekommission für 
Verwaltungsangelegenheiten war im Berichtsjahr zu-
ständig für Beschwerden gemäss Art. 4 Beschwerde-
kommissionsgesetz.

Beschwerdefälle 2021
Im Berichtsjahr waren 121 (im Vorjahr 70) neue Ein-
gänge zu verzeichnen. Die Eingaben erstreckten sich 
auf die nachfolgenden Rechtsgebiete:
–  Bauwesen 9
–  Strassenverkehr 16
–  Elektronische Kommunikation und  

elektronische Signaturen 1
–  Wohnungswesen 3
–  Bildungswesen 1
–  Öffentliches Auftragswesen 3
–  Grundbuch, Handelsregister und  

Stiftungsaufsicht 73
–  Strafvollzug 1
–  Landwirtschaft 0
–  Umweltschutz 0
–  Öffentliche Gesundheit 3
–  Energie 4
–  Forstwesen 0
–  Eisenbahnwesen 0
–  Grundverkehr 1
–  Bau- und Dienstleistungsgewerbe 1
–  Amtliches Schätzungswesen 0
–  Soziale Sicherheit 0
–  Öffentliches Arbeitsrecht 3
–  Datenschutz 2

In 14 Beschwerdeverfahren wurde der Beschwerde 
Folge gegeben, in 29 Beschwerdeverfahren wurde der 
Beschwerde keine Folge gegeben, in 10 Beschwerde-
verfahren wurde der Beschwerde teilweise Folge ge-
geben und ein Fall wurde zur Neuverhandlung an die 
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Vorinstanz zurückgeleitet; 3 Beschwerden wurden ver-
worfen, 22 Beschwerden für zurückgenommen erklärt 
und in einem Beschwerdefall wurde die Beschwerde 
von der Vorinstanz als Vorstellung behandelt. 

Pendenzen 2021
Im Berichtsjahr wurden 13 von 14 Pendenzen aus dem 
Vorjahr (2020) erledigt. Die aus dem Jahr 2019 über-
nommenen 4 Pendenzen konnten ebenfalls erledigt wer-
den. Von den im Berichtsjahr neu anhängig gewordenen 
121 Fällen konnten im Berichtsjahr selbst 80 erledigt 
werden. Es bestehen daher gesamthaft 42 Pendenzen.

Geschäftsanfall  Anzahl

aus dem Jahr 2019 unerledigt übernommen  4 
aus dem Berichtsjahr 2020 unerledigt übernommen  14 
im Berichtsjahr neu angefallen 121

  139 
im Berichtsjahr erledigt –97 
unerledigt geblieben am 31. Dezember 2021  42 
– davon aus dem Berichtsjahr 2020  1 
– davon aus dem Berichtsjahr  41

Landessteuerkommission 

Präsidentin: Martina Altmann

Im Berichtsjahr sind 34 neue Fälle anhängig geworden. 
Insgesamt wurden im Berichtsjahr 37 Beschwerdeverfah-
ren erledigt.

Zuständigkeit und Arbeitsweise
Die Landessteuerkommission ist Beschwerdeinstanz in 
Steuersachen und besteht aus fünf Mitgliedern, die vom 
Landtag gewählt werden; der Präsident und der Vize-
Präsident müssen rechtskundig sein. Die Landessteuer-
kommission behandelt Beschwerden gegen Einsprache- 
und Verwaltungsstrafentscheide der Steuerverwaltung 
sowie Verwaltungsstrafbote der Steuerverwaltung 
und der Gemeindesteuerkasse. Die Landessteuer-
kommission führt in der Regel jeden Monat einen nicht-
öffentlichen Verhandlungstag durch. In einigen Fällen 
werden auch öffentliche Verhandlungen mit Beweisauf-
nahmen durchgeführt. 

Beschwerdefälle 2021
Im Berichtsjahr waren 34 neue Beschwerdeeingänge 
zu verzeichnen. Die Anzahl der Beschwerden ist damit 
im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die Beschwerden 
betrafen im Bereich des Steuerstrafrechts Verwaltungs-
strafbote der Steuerverwaltung und der Gemeinde-
steuerkassen. Im Bereich des allgemeinen Steuerrechts 
betrafen sie vor allem Veranlagungen / Steuerrechnungen 
von natürlichen und juristischen Personen. 

Arbeitserledigung und Pendenzen 2021
Von den 34 neuen Fällen aus dem Berichtsjahr wur-
den 27 Fälle erledigt. Weiter hat die Landessteuer-
kommission alle 10 Pendenzen aus dem Jahr 2020 er-
ledigt. Per Ende des Berichtsjahres bestehen damit 7 
Pendenzen. 

Fazit und Ausblick
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 37 Beschwerde-
verfahren erledigt. Die Zielsetzung, eine aktuelle und 
rasche Behandlung der Beschwerden zu erzielen, kann 
als erreicht angesehen werden. Mit den in der Regel 
jeden Monat stattfindenden Verhandlungen kann der 
Beschwerdeanfall gut gemeistert werden. Es ist daher 
nicht zu erwarten, dass sich der Pendenzenstand er-
höhen wird.

Geschäftsanfall  Anzahl

aus dem Jahr 2020 unerledigt übernommen 10 
im Berichtsjahr neu angefallen 34

  44 
im Berichtsjahr erledigt –37 
unerledigt geblieben am 31. Dezember 2021 7
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Personalkommission

Vorsitzender: Horst Schädler, Regierungssekretär

Die Personalkommission ist Schlichtungsstelle für Streitig-
keiten im Zusammenhang mit der Besoldung von Ange-
stellten gemäss dem Besoldungsgesetz. Die Personal-
kommission hat auf Gesuch hin die in Frage stehende 
Stelleneinstufung (Lohnklasse) zu prüfen. Nach einem in-
ternen Anhörungsverfahren überprüft die Personalkom-
mission die Entscheidungsgrundlagen und unterbreitet der 
Regierung eine Empfehlung. Die Regierung fällt dann auf 
Grundlage der Empfehlung die endgültige Entscheidung. 

Die Personalkommission setzt sich paritätisch aus je-
weils zwei Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern 
beiderlei Geschlechts zusammen. Als Mitglieder der 
Personalkommission wurden als Arbeitnehmervertreter 
Thomas Klaus, Landespolizei, und Gabriele  Binder, 
Amt für Volkswirtschaft, sowie als Arbeitgeberver-
treter Horst Schädler, Regierungssekretär, und Andreas 
Fuchs, Amt für Personal und Organisation, gewählt. 
Regierungssekretär Horst Schädler führt den Vorsitz. 
Im Berichtsjahr hat die Personalkommission einmal ge-
tagt.

Prüfungskommission für  
Patentanwälte

Vorsitzender: Dr. Hermann Schöpf

Die Prüfungskommission für Patentanwälte besteht aus 
drei Mitgliedern und drei Ersatzmitgliedern. Der Kommis-
sion gehören ein Landrichter als Vorsitzender, ein Rechts-
anwalt und ein Patentanwalt an. Die Rechtsgrundlage bil-
det Art. 6 des Patentanwaltsgesetzes (PAG). 

Im Berichtsjahr gab es weder neue Prüfungs-
anmeldungen noch fanden Prüfungen statt.

Prüfungskommission für  
Treuhänder

Vorsitzender: Hubert Lampert

Die Prüfungskommission für Treuhänder ist von der Re-
gierung auf jeweils vier Jahre zu bestellen. Sie besteht aus 
fünf Mitgliedern und ebenso vielen Ersatzmitgliedern. Ihr 
haben ein Landrichter, ein Treuhänder, ein Wirtschafts-
prüfer, ein Steuerexperte und ein Vermögensverwalter an-
zugehören. Die Regierung bestimmt den Vorsitzenden. Die 
Rechtsgrundlage bildet Art. 74 des Treuhänder gesetzes 
(TrHG).

Die Kommission hat im Berichtsjahr insgesamt drei Sit-
zungen abgehalten. 

Die Treuhänderprüfung wurde in der Zeit vom 
20. September bis 24. September (schriftlich) und vom 
8. bis 9. November (mündlich) abgehalten. Von den 9 
angetretenen Kandidaten haben sieben die Prüfung 
erfolgreich bestanden. Weiter haben von den drei an-
getretenen Kandidaten zwei Kandidaten die mündliche 
Prüfung als Zusatzprüfung für Rechtsanwälte zur Erlan-
gung einer Treuhänderbewilligung zur eingeschränkten 
Tätigkeit bestanden.

Prüfungskommission für 
Wirtschaftsprüfer

Vorsitzender: Adriano Guerra

Die Prüfungskommission für Wirtschaftsprüfer führt die 
Zulassungs- bzw. Eignungsprüfung durch. Sie wird von 
der Regierung für vier Jahre bestellt und besteht aus ei-
nem Landrichter, zwei Wirtschaftsprüfern und drei Ersatz-
mitgliedern. Die Rechtsgrundlage bildet Art. 96 des Wirt-
schaftsprüfergesetzes (WPG).

Prüfungskommission
Als Mitglieder der Prüfungskommission für die Mandats-
periode 2021 bis 2025 wurden die nachfolgenden Per-
sonen von der Regierung bestellt: Adriano Guerra 
(Vorsitz), Norbert Mittner und Stefan Rosenberger; 
Ersatzmitglieder: Dr. Michael Jehle, Ricarda Gassner 
und Martin Hörndlinger.

An den Sitzungen der Prüfungskommission wurden 
die definitiven Termine, die Prüfgebiete und verschiede-
ne organisatorische Abläufe festgelegt. 

Zulassungs- bzw. Eignungsprüfung 2021
Die Zulassungs- bzw. die Eignungsprüfung bestehen 
aus einer schriftlichen und mündlichen Prüfung. Die 
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schriftliche Prüfung fand am 13. Oktober und die münd-
lichen Prüfungen am 16. / 17.  November statt. Für die 
Prüfung wurden 13 Kandidaten zugelassen, welche 
auch angetreten sind. Von den 13 angetretenen Kandi-
datinnen und Kandidaten haben acht die Prüfung erfolg-
reich bestanden.

Die Prüfung ist als Zusatzprüfung anzusehen, da 
von den Kandidaten ein ausländisches Diplom als Wirt-
schaftsprüfer oder ein gleichwertiger Ausbildungsnach-
weis als Zulassungsbedingung gefordert wird.

Prüfung
Die schriftliche Prüfung dauerte acht Stunden und um-
fasste die Prüfungsfächer «Revision und Rechnungs-
legung / Gesellschaftsrecht» sowie «Steuer- und Ab-
gabenrecht. Die mündliche Prüfung dauerte rund 60 
Minuten und umfasste die Prüfungsfächer «Berufsrecht 
für Wirtschaftsprüfer», «Sachenrecht» und «Sorgfalts-
pflichtrecht».

Statistikkommission

Vorsitzende: Andrea Scheller, Amt für Statistik

Die Statistikkommission berät die Regierung und das Amt 
für Statistik in allen wichtigen Fragen der öffentlichen 
 Statistik. Zu den Aufgaben der Kommission gehören die 
Begutachtung des statistischen Mehrjahresprogramms, die 
Begutachtung von Änderungen der rechtlichen Grundlagen 
sowie die Erarbeitung von Vorschlägen zur Weiterentwick-
lung der öffentlichen Statistik.

Im Berichtsjahr traf sich die Statistikkommission zu zwei 
Arbeitssitzungen. Im März wurde die Empfehlung für 
das Statistische Programm 2021 und 2022 besprochen 
und zuhanden der Regierung die Empfehlung zu dessen 
Genehmigung abgegeben. Weiter wurden wie üblich die 
offenen Bedürfnisse eingeholt und die neue Statistik zu 
Forschung & Entwicklung vorgestellt. An der Sitzung 
im Oktober wurde der Stand der Umsetzung des Pro-
gramms behandelt. Weiter wurden die Ergebnisse des 
Projekts Indikatoren zur Gleichstellung von Mann und 
Frau präsentiert und die Auswirkungen von Covid-19 
auf die Aufgaben des Amtes für Statistik und die Ana-
lyse von 2020er Daten erörtert. Schliesslich wurde auf 
die Teilnahme Liechtensteins am Projekt für ein Euro-
päischen System zur Erhebung und Analyse von Online-
Stellenausschreibungen hingewiesen. 

ZPR-Kommission

Vorsitzender: Rudolf Willi, Amt für Informatik

Die ZPR-Kommission setzt sich aus einem Vertreter des 
Amts für Informatik als Vorsitzenden sowie acht weiteren 
Mitgliedern zusammen, welche die Dateninhaber sowie die 
Datenschutzstelle repräsentieren. Der ZPR-Kommission 
obliegen insbesondere die Erteilung und der Entzug von 
Bewilligungen zur Datenabfrage, die Genehmigung der 
Übertragung der Datenbearbeitung an Dritte, die Geneh-
migung des Bearbeitungsreglements und die Genehmigung 
der Datenbekanntgabe, soweit dies gesetzlich vorgesehen 
ist. Die Aufgaben und Zuständigkeiten der ZPR-Kommis-
sion sind in Art. 16 des Gesetzes über das Zentrale Perso-
nenregister (ZPRG) geregelt.

Im Berichtsjahr traf sich die ZPR-Kommission zu drei 
Arbeitssitzungen. Aufgrund des laufenden ZPR-Moder-
nisierungs-Projekts (siehe Kapitel des Amtes für Infor-
matik, «Realisierung Applikation Zentrale Stammdaten 
(ZSD)») wurden im Berichtsjahr nur die notwendigsten 
Themen behandelt (v. a. die Prüfung und Genehmigung 
von Anträgen).
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MINISTERIUM FÜR ÄUSSERES, 

BILDUNG UND SPORT

Regierungsrätin Dominique Hasler

Im Bereich Äusseres führten die Beschränkungen aufgrund 
der Covid-19-Pandemie im Berichtsjahr weiterhin dazu, dass 
die meisten Treffen virtuell oder hybrid durchgeführt wur-
den. Der Fokus der Aussenpolitik lag im Berichtsjahr auf der 
Pflege und Vertiefung der nachbarschaftlichen Beziehungen 
mit unseren Nachbarn sowie der Stärkung der Beziehungen 
zu den EWR / EFTA-Staaten. Gemeinsam mit diesen konnte 
auch das Freihandelsabkommen mit dem Vereinigten Kö-
nigreich sehr zeitnah abgeschlossen werden. In den inter-
nationalen Organisationen setzte Liechtenstein sich für die 
Menschenrechte, die Bekämpfung der Korruption, die Stär-
kung der Rechtsstaatlichkeit und eine unabhängige Justiz 
ein. Generell war die aussenpolitische Situation aufgrund 
der geopolitischen Spannungen, der Schwächung des Mul-
tilateralismus und autoritären Tendenzen herausfordernd.

Im Bildungsbereich wurde das Berichtsjahr massgeb-
lich von der Covid-19-Pandemie geprägt. Es wurde alles 
darangesetzt, Schulschliessungen zu verhindern. Dafür be-
nötigte es ein intensives Krisenmanagement und das fort-
laufende Anpassen von Prozessen. Dank des grossen Ein-
satzes vom Schulpersonal, den Eltern und vor allem auch 
der Schülerinnen und Schülern ist es gelungen, den Schul-
betrieb aufrecht zu erhalten. Die für die Schule konzipierten 
Schutzvorgaben wurden im Hinblick auf die Entwicklung 
der Pandemie mehrfach überarbeitet und Massnahmen 
ergriffen, um die Weiterführung des Präsenzunterrich-
tes sicherzustellen. Zudem wurde im Berichtsjahr die Bil-
dungsstrategie, die den Orientierungsrahmen für die Wei-
terentwicklung des Bildungssystems darstellt, erarbeitet 
und der Öffentlichkeit präsentiert. Grosse Bildungsprojekte 
wie die Implementierung des Liechtensteiner Lehrplans 
(Lile) und die Umsetzung des ICT-Projektes wurden trotz 
der Herausforderungen der Pandemie vorangetrieben. So 
konnten im Berichtsjahr alle weiterführenden Schulen mit 
technischen Geräten ausgestattet und der Rollout der iPads 
auf der Primarschule sichergestellt werden. 

Im Geschäftsbereich Sport stand das Berichtsjahr 
ebenfalls ganz im Zeichen der Covid-19-Pandemie. Ent-
sprechend wurden beim Landtag Finanzmittel für die 
Verlängerung des Reglements zur Ausrichtung von Un-
terstützungsbeiträgen für Institutionen im Sportbereich 
beantragt, die aufgrund der zur Eindämmung der Pande-
mie notwendigen Restriktionen finanzielle Einbussen erlit-
ten. Dank des grossen Einsatzes der Sportfamilie Liech-
tensteins konnten viele sportliche Anlässe unter Einhaltung 
der geltenden Beschränkungen durchgeführt werden. Als 
positive Höhepunkte des Berichtsjahres sind einerseits die 
Einweihung des mobilen Pumptracks für die Schulen und 
die Verleihung des Goldenen Lorbeerblatts für ausserge-
wöhnliches Engagement und herausragende Leistungen 
im Sport an Birgit Heeb-Batliner zu nennen.

Äusseres

Auch im Berichtsjahr wirkte sich die Covid-19-Pande-
mie erschwerend auf die Planung und physische Durch-
führung von nationalen und internationalen Treffen aus. 
Folglich fanden zahlreiche bi- und multilaterale Treffen 
virtuell oder in einem hybriden Format statt. Zudem be-
wegt sich die Aussenpolitik in einem immer herausfor-
dernderen Umfeld, was unter anderem Machtverschie-
bungen, die Schwächung multilateraler Institutionen 
sowie wachsender Autoritarismus zeigen. 

Der aussenpolitische Schwerpunkt der Pflege und 
Weiterentwicklung der nachbarschaftlichen Beziehun-
gen mit der Schweiz, Österreich und Deutschland wurde 
auch in diesem Berichtsjahr vertieft. Ebenso erfolgte 
zwischen den EWR / EFTA-Partnerstaaten ein reger und 
regelmässiger Austausch. Auch die Beziehungen zur 
Europäischen Union (EU) wurden im Berichtsjahr wei-
ter gepflegt. Mit der Eröffnung des Honorarkonsulates 
in Brünn konnte auch die diplomatische Zusammenar-
beit mit der Tschechischen Republik ausgebaut werden. 

 In der Jahresmitte gelang den EWR / EFTA-Staa-
ten der Abschluss des Freihandelsabkommens mit dem 
Vereinigten Königreich. Es war das erste Abkommen, 
welches rein virtuell verhandelt wurde und die Verhand-
lungsdauer konnte auf ein Minimum verkürzt werden. 
Mit dem Abkommen wurde der Marktzugang liechten-
steinischer Unternehmer im Vereinigten Königreich si-
chergestellt.

In der Aussenwirtschaftspolitik konnten die Arbei-
ten zu dem EFTA-Modellkapitel über den digitalen Han-
del (E-Commerce) abgeschlossen werden. Ebenso tra-
ten das revidierte Freihandelsabkommen mit der Türkei 
und das Freihandelsabkommen mit Indonesien in Kraft. 
Zudem konnten Freihandelsverhandlungen mit Molda-
wien aufgenommen werden. 

In internationalen Organisationen setzte sich Liech-
tenstein weiter aktiv für die Stärkung der Rechtsstaat-
lichkeit, einer unabhängigen Justiz sowie die Bekämp-
fung der Korruption ein. Ebenso wurden Liechtensteins 
Interessen in der FACTI (Financial Accountability, Trans-
parency, Integrity) Initiative, welche unter anderem ein 
globales Besteuerungssystem vorsieht, verfolgt. 

Im Bereich Sicherheit und Verbrechensbekämpfung 
konzentrierte sich Liechtenstein auf die Weiterverfol-
gung derjenigen Bereiche im Sicherheitsrat, in welchen 
die Zivilbevölkerung eines Landes besonders schwe-
ren Verbrechen ausgesetzt ist. Liechtenstein setzte 
sich im Lichte der Covid-19-Pandemie zudem für eine 
Erweiterung des bestehenden Sicherheitskonzeptes 
des UN-Sicherheitsrates ein und unterstützte auch die 
UN-Klimaresolution, welche erstmals die Einstufung 
des Klimawandels als Bedrohung für den internationa-
len Frieden und Sicherheit vorsah. 

Im Menschenrechtsbereich konnte die Hinterlegung 
der Ratifikationsurkunde zum Übereinkommen des 
Euro parats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
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gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konven-
tion) erfolgen. Ebenso bildete die «Liechtenstein Initia-
tive for Finance Against Slavery and Trafficking» (FAST) 
einen Schwerpunkt der Arbeit im Menschenrechtsbe-
reich. Die Initiative wurde in diversen nationalen und 
internationalen Veranstaltungen prominent erwähnt.

Im August 2020 reichte Liechtenstein eine Staaten-
beschwerde nach Art. 33 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) gegen die Tschechische 
Republik ein. Das Ministerium betreute auch in die-
sem Berichtsjahr in Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Auswärtige Angelegenheiten, der nicht-residierenden 
liechtensteinischen Botschaft in Tschechien und der 
diplomatischen Vertretung in Strassburg die weiteren 
Verfahrensschritte, koordinierte die Information von re-
levanten Akteuren sowie Gremien und leitete die interne 
Koordinationsgruppe zur Staatenbeschwerde.

Im Bereich der Internationalen Humanitären Zusam-
menarbeit und Entwicklung (IHZE) investierte Liechten-
stein im Berichtsjahr fast CHF 23 Mio. Hiervon gingen 
rund zwei Drittel im Rahmen der bilateralen Entwick-
lungszusammenarbeit an den Liechtensteinischen Ent-
wicklungsdienst (LED). Geografisch gesehen verteilten 
sich die IHZE-Beiträge hauptsächlich auf Afrika (49 %), 
gefolgt von Süd- und Zentralamerika (12 %), Europa 
(15 %), dem Nahen Osten (6 %) und Asien (2 %).

Der letzte definitive ODA-Prozentsatz, welcher die 
offizielle Entwicklungszusammenarbeit im Verhältnis 
zum Bruttonationaleinkommen (BNE) aufzeigt, liegt für 
das Jahr 2019 vor. Bei einem BNE von CHF 6'230 Mio. 
ergibt sich dabei für Liechtenstein ein ODA-Prozentsatz 
von 0.41.

Europäische Zusammenarbeit

Durch die im Jahr 2017 erfolgte Information über den 
Austritt des Vereinigten Königreichs aus dem EU-Ver-
trag, wurde ein mehrjähriger Austritts- und Verhand-
lungsprozess ausgelöst. Dieser konnte im Berichtsjahr 
durch den Abschluss eines umfassenden Freihandels-
abkommens zwischen den EWR / EFTA-Staaten und dem 
Vereinigten Königreich beendet werden. Bei dem Ab-
kommen handelt es sich um das bis anhin komplexeste 
Freihandelsabkommen, welches Liechtenstein je abge-
schlossen hat. Dennoch konnten die rein virtuell abge-
haltenen Verhandlungen in Rekordzeit abgeschlossen 
werden. Das Abkommen garantiert den Marktzugang 
liechtensteinischer Unternehmen im Vereinigten Kö-
nigreich und wahrt die Interessen liechtensteinischer 
Staatsangehöriger. Regierungsrätin, Dominique Hasler 
unterzeichnete das Abkommen im Juli in London. 

Ergebnis dieser positiven Verhandlungen war auch 
der im Oktober erfolgte Besuch des UK-Handelsminis-
ters, Ranil Jayawardena in Liechtenstein. 

Im Berichtsjahr wurde eine hohe Zahl von 662 
EU-Rechtsakten übernommen. Das stellt eine deut-
liche Erhöhung gegenüber dem vorangegangenen 

Berichtsjahr dar, dennoch bleibt der Rückstau weiterhin 
beträchtlich.

Im Zusammenhang mit dem EWR-Finanzierungs-
mechanismus konnten im Berichtsjahr keine Gelder an 
Ungarn bezahlt werden. Gemeinsam mit den anderen 
EWR / EFTA-Staaten bestand Liechtenstein auf die Ver-
teilung der Gelder durch eine unabhängige Stelle, was 
von Ungarn verweigert wurde. 

Im EWR-Rat, an welchem Regierungsrätin Domi-
nique Hasler im Mai teilnahm, wurden unter anderem 
die Covid-19-Pandemie und deren Auswirkungen, die 
strategische Autonomie und die Industriestrategie der 
EU diskutiert. Im Zuge der EWR-Mitgliedschaft führte 
Liechtenstein auch regelmässig aussenpolitische Dia-
loge mit der EU. 

Im August 2020 reichte Liechtenstein eine Staa-
tenbeschwerde nach Art. 33 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK) beim Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gegen die 
Tschechische Republik ein. Die Tschechische Republik 
hat im Berichtsjahr ihre Stellungnahme zur Beschwerde 
beim EGMR eingereicht und Liechtenstein wurde vom 
EGMR eine Frist bis zum Mai 2022 für seine Stellung-
nahme gewährt. Das Ministerium hat die interne Koor-
dinationsgruppe geleitet und in Zusammenarbeit mit 
dem Amt für Auswärtige Angelegenheiten, der diplo-
matischen Vertretung in Strassburg und der Botschaft 
in Wien, welche für die diplomatischen Beziehungen 
zu Tschechien zuständig ist, die weiteren Verfahrens-
schritte ausgearbeitet. 

Aussenwirtschaftspolitik und Finanzplatz

Im Berichtsjahr wurde der Fokus erneut auf die Ausdeh-
nung des Netztes von EFTA-Freihandelsabkommen so-
wie die Modernisierung bestehender EFTA-Abkommen 
gelegt. Die Arbeiten zum EFTA-Modellkapitel über den 
digitalen Handel (E-Commerce) konnten abgeschlossen 
werden. Ebenso trat das revidierte Freihandelsabkom-
men EFTA-Türkei sowie das Freihandelsabkommen mit 
Indonesien in Kraft. Nachdem im vergangenen Jahr ein 
grundsätzlicher Abschluss der Freihandelsverhandlun-
gen mit den MERCOSUR Staaten erfolgen konnte, wur-
den in diesem Berichtsjahr unter anderem die Verhand-
lungstexte weiterentwickelt. Mit Moldawien wurden 
Freihandelsverhandlungen gestartet und Liechtenstein 
bemühte sich auch in diesem Jahr um Fortschritte in 
den Verhandlungen mit Indien, Vietnam und Malaysia. 
Die Modernisierung des bestehenden Abkommens mit 
Chile wurde vorangetrieben und Tunesien äusserte den 
Wunsch nach einer Modernisierung seines Abkommens 
mit den EFTA-Staaten. Mit Mexiko konnten die Verhand-
lungen wieder aufgenommen werden und neue poten-
tielle Partnerländer wurden zur Verhandlungsaufnahme 
motiviert. Nach mehreren Jahren zeigte sich zudem eine 
Bewegung in der Haltung der ASEAN (Association of 
Southeast Asian Nations), mit welchen nunmehr eine 
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Zusammenarbeitserklärung entworfen wurde. Auch 
der handelspolitische Dialog mit den Vereinigten Staa-
ten und der Dialog mit Australien im Zusammenhang 
mit einem möglichen Freihandelsabkommen wurden 
fortgesetzt. 

Die EFTA-Ministertreffen wurden im Berichtsjahr 
virtuell abgehalten. Auf der Agenda standen unter an-
derem die Covid-19-Pandemie, die erhöhte Transparenz 
bei den Freihandelsverhandlungen und der nachhalti-
gen Entwicklung sowie innenpolitische Herausforde-
rungen in Bezug auf Freihandelsabkommen. 

Im Bereich der WTO forcierte Liechtenstein insbe-
sondere die plurilateralen Initiativen zu Verhandlungen 
über internationale Standards für die innerstaatliche Re-
gulierung des Handels mit Dienstleistungen und über 
den digitalen Handel (E-Commerce). Im Berichtsjahr 
konnten die Regeln über Zulassungsverfahren für den 
Handel mit Dienstleistungen abgeschlossen werden. Im 
Bereich der Landwirtschaft vertrat Liechtenstein seine 
Interessen in der WTO-Ministerkonferenz und plädierte 
für keine weitere Einschränkung der Landwirtschafts-
subventionen. Ebenso startete im Berichtsjahr die alle 
fünf Jahre stattfindende Überprüfung der Handelsprak-
tiken Schweiz – Liechtenstein durch die WTO. Ein ent-
sprechender Bericht wird im Frühjahr 2022 erwartet. 

Menschenrechte

Wie bereits in den vorangegangenen Berichtsjahren en-
gagierte sich Liechtenstein auch in diesem Jahr prioritär 
für die Themenschwerpunkte Menschenrechte, Rechts-
staatlichkeit und Demokratie. Der Landtag erteilte im 
Frühjahr seine Zustimmung zum Übereinkommen zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention). Folglich 
konnte die Ratifikationsurkunde zur Istanbul-Konven-
tion am 17. Juni beim Europarat in Strassburg durch Re-
gierungsrätin Dominique Hasler hinterlegt werden. Mit 
der Ratifikation des Abkommens setzte Liechtenstein 
ein starkes Zeichen, welches international sehr positiv 
aufgenommen wurde. 

Liechtenstein wird 2023 bis Mitte 2024 den Vorsitz 
im Ministerkomitee des Europarates innehaben und die 
jährliche Ministersession vorbereiten. Das Ministerium 
befasste sich im Berichtsjahr mit der Planung und mög-
lichen Ausgestaltung des Vorsitzes und verstärkte die 
Kontakte zu den für die Planung relevanten Akteuren 
im Europarat.

Infolge der am Juni 2020 erfolgten Zeichnung der 
UNO-Behindertenrechtskonvention gab die Regierung 
im Berichtsjahr einen Vernehmlassungsbericht in Auf-
trag, welcher die notwendigen Gesetzesanpassungen 
im Zusammenhang mit dem Ratifikationsprozess des 
Übereinkommens darlegen soll. 

Weiter wurde im Berichtsjahr auch die Bekämp-
fung von Menschenhandel und moderner Sklaverei 
im Rahmen der «Liechtenstein Initiative» konsequent 

weiterverfolgt. So wurde die Initiative im Berichtsjahr 
mehrfach prominent in bilateralen Gesprächen thema-
tisiert oder bei Veranstaltungen präsentiert, beispiels-
weise während der UN-Generalversammlung. Ebenso 
verfolgte Liechtenstein erfolgreich sein langjähriges 
Engagement zum Internationalen Strafgerichtshof 
(ICC), auch wenn die im Dezember geplante Teilnahme 
an der Vertragsstaatenversammlung aufgrund der Co-
vid-19-Pandemie abgesagt werden musste. 

Im Berichtsjahr engagierte sich Liechtenstein zu-
dem im UNO-Menschenrechtsrat stark für die Verbes-
serung der Situation in Myanmar und Syrien sowie der 
Kinderrechte. Ebenso hatte es den Vorsitz der Regio-
nalgruppe der westeuropäischen und anderen Staaten 
(WEOG) inne, beteiligte sich aktiv an den Universal 
Periodic Reviews (UPR), organisierte Nebenveranstal-
tungen zu den langjährigen Schwerpunktthemen und 
schloss sich zahlreichen Statements gegen Menschen-
rechtsverletzungen an. 

Sicherheit und Verbrechensbekämpfung

Schwerpunktmässig verfolgte Liechtenstein die Tätig-
keit des Sicherheitsrats zu Konflikten, bei welchen die 
Zivilbevölkerung schwersten Verbrechen ausgesetzt ist. 
Zudem sprach sich Liechtenstein für eine Erweiterung 
des bis anhin auf militärische Aspekte eingegrenzten 
Sicherheitskonzepts des UN-Sicherheitsrates aus. Folg-
lich unterstützte Liechtenstein auch die UN-Klimareso-
lution, gemäss welcher der Klimawandel als Bedrohung 
für den internationalen Frieden und Sicherheit angese-
hen wird. Im Bereich der Cyber-Sicherheit setzte Liech-
tenstein sein Engagement fort und äusserte sich posi-
tiv zur Anwendung von (humanitärem) Völkerrecht, der 
UNO-Charta sowie internationalen Menschenrechts-
instrumenten im Cyberspace. Im Lichte der zunehmen-
den Spannungen und dem globalen Aufrüstungstrend 
setzte Liechtenstein sein Engagement in der Abrüs-
tungsdiskussion fort und unterstützte zudem den Ver-
trag zum Verbot von Nuklearwaffen (TPNW).

Umwelt und nachhaltige Entwicklung

Im Berichtsjahr fand die UNO-Klimakonferenz in Glas-
gow (COP 26) statt, an welcher sich Liechtenstein für 
ambitiöse Ziele einsetzte. Liechtenstein war durch S.D. 
Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein und somit auf 
höchster Ebene an der COP 26 vertreten. In der Umwelt-
aussenpolitik organisierte Liechtenstein diverse Veran-
staltungen und regte Diskussionen, unter anderem im 
Bereich von «rechtlichen Wegen im Kampf gegen den 
Klimawandel», an. Die bereits in den vorangegangenen 
Berichtsjahren, gemeinsam mit den Projektpartnern 
Schweiz und Tirol, unterstützte Weiterentwicklung des 
Projekts «youth.shaping.EUSALP» konnte einen EU-
SALP Jugendrat hervorbringen. Im Lichte der nachhal-
tigen Entwicklung verfolgte das Ministerium die bereits 
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erwähnten Aktivitäten zur Bekämpfung von moderner 
Sklaverei und Menschenhandel. 

Bilaterale Besuche und Arbeitsgespräche

Besuche und Arbeitsgespräche in Liechtenstein 
Der virtuelle 16. Holocaust Gedenktag der liechtenstei-
nischen Regierung widmete sich am 27.  Januar insbe-
sondere dem Thema der physischen und zeitlichen Dis-
tanz in der heutigen Erinnerungskultur. Regierungsrätin 
Katrin Eggenberger betonte in ihrer Rede die Bedeu-
tung des kollektiven Geschichtsgedächtnisses. 

Auf Einladung des kanadischen Aussenministers 
nahm Regierungsrätin Katrin Eggenberger am 15. Fe-
bruar an einer virtuellen Lancierung der Erklärung ge-
gen die Anwendung von willkürlicher Inhaftierung in 
zwischenstaatlichen Beziehungen teil. Neben Liechten-
stein haben sich auch weitere 50 Staaten dieser Initia-
tive angeschlossen. 

Am 24.  Februar erfolgte im Lichte der EU-Rats-
präsidentschaft Portugals ein Austausch mit dem portu-
giesischen Aussenministern, mit welchem unter ande-
rem europapolitische Themen besprochen wurden.

Am 28.  April tauschte sich Regierungsrätin Domi-
nique Hasler virtuell mit US Assistant Secretary, Philip 
Reeker aus. Zentrale Themen des Gespräches waren 
wirtschaftliche Verbindungen, humanitäre Entwicklun-
gen in Krisengebieten und internationale Organisationen. 

Ein weiterer virtueller Austausch erfolgte am 25. Mai 
mit der norwegischen Aussenministerin, Ine Eriksen 
Søreide mit welcher unter anderem die EWR / EFTA Ko-
operation, der EWR-Finanzierungsmechanismus sowie 
das Freihandelsabkommen mit dem Vereinigten König-
reich besprochen wurde.

Beim virtuellen Austausch mit Henri Gétaz am 
10. Mai sprach Regierungsrätin Dominique Hasler un-
ter anderem über die Herausforderungen der EFTA- 
Freihandelspolitik.

Im Lichte der anstehenden EU-Ratspräsidentschaft 
Sloweniens erfolgte am 2. Juni ein virtueller Austausch 
mit dem slowenischen Aussenminister Anže Logar.

Am 18.  Juni empfing Regierungsrätin Dominique 
Hasler Staatssekretärin Livia Leu zu einem Austausch 
zur aktuellen Europapolitik der Schweiz in Vaduz.

Ebenfalls virtuell erfolgte das Treffen am 22.  Juni 
zwischen Regierungsrätin Dominique Hasler und al-
len Liechtensteinischen Honorarkonsuln. Aufgabe der 
Honorarkonsuln ist die ehrenamtliche Imageförderung 
Liechtensteins im Ausland. Regierungsrätin Dominique 
Hasler eröffnete dieses Jahr zwei Honorarkonsulate in 
Hamburg und Brünn. Insgesamt verfügt Liechtenstein 
über zwölf Honorarkonsulate (fünf in den USA, drei in 
Deutschland, eines im Vereinigten Königreich, eines in 
Singapur, eines in Hongkong und eines in der Tsche-
chischen Republik). Zudem sind dreiundvierzig Berufs- 
und Honorarkonsuln in Liechtenstein vertreten. Am 6. 
bis 7. Oktober weilte Ranil Jayawardena, UK-Minister für 

Internationalen Handel in Liechtenstein. Es dominier-
ten Gespräche über das abgeschlossene Freihandelsab-
kommen sowie die europaweiten Covid-19-Entwicklun-
gen den Austausch. 

Beim jährlichen Botschafterinformationstag be-
grüsste die Regierung am 29. Oktober die in Liechten-
stein akkreditieren Botschafter und informierte unter 
anderem über das im Berichtsjahr ausgearbeitete Re-
gierungsprogramm. 

Auch konnte die Bundesministerin für EU und Ver-
fassung Österreichs, Karoline Edtstadler am 29.  No-
vember von Regierungsrätin Dominique Hasler in Va-
duz empfangen werden. Zentrale Themen des Besuches 
waren die europapolitischen Entwicklungen, die Bezie-
hung Liechtensteins zur EU sowie Möglichkeiten in der 
regionalen Zusammenarbeit. 

Besuche und Arbeitsgespräche im Ausland
Auf Einladung der Schweiz hat Regierungsrätin Do-
minique Hasler am 15. und 16.  April am Treffen der 
deutschsprachigen Aussenminister in Lugano teilge-
nommen. Sie traf dort ihre Amtskollegen aus Luxem-
burg, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bestim-
mende Themen waren die gewonnenen Erfahrungen 
aus der Covid-19-Pandemie, die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit sowie die Europapolitik der Schweiz. 

Zwischen dem 25. und 27. Mai weilte Regierungs-
rätin Hasler in Wien und traf sich dort unter anderem 
mit Bundesminister für europäische und internationale 
Angelegenheiten Alexander Schallenberg, Bundes-
ministerin für EU und Verfassung Karoline Edtstadler 
und Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und For-
schung Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann. Mit Aussenmi-
nister Alexander Schallenberg wurde die Covid-19-Pan-
demie, Themen aus dem EWR sowie die Einführung 
eines «grünen Passes» diskutiert. Mit der Bundesminis-
terin für EU und Verfassung standen europapolitische 
Themen und die regionale Zusammenarbeit im Vorder-
grund. Beim Arbeitsgespräch mit dem österreichischen 
Bildungsminister Heinz Fassmann wurde die enge Ko-
operation der beiden Länder im Bereich der Bildung 
und mögliche Weiterentwicklungen diskutiert. 

Bei ihrem Besuch in Deutschland am 11. und 12. No-
vember in Wolfsburg und Hamburg traf Regierungsrätin 
Dominique Hasler, Dr. Gabriela Andretta, Präsidentin des 
Niedersächsischen Landtags, den Oberbürgermeister 
von Wolfsburg Dennis Weilmann und den Staatsrat für 
Sport Christoph Holstein. Zudem hielt sie einen Impuls-
vortrag im renommierten Überseeclub und eröffnete das 
Liechtensteinische Honorarkonsulat in Hamburg.

Am 17. August traf sich Regierungsrätin Dominique 
Hasler mit Botschafterinnen und Botschaftern der 
asia tischen Länder, um sich mit ihnen über die globa-
len Herausforderungen der Covid-19-Pandemie, die 
aussen politischen Prioritäten Liechtensteins sowie eine 
mögliche Verstärkung der wirtschaftlichen Beziehun-
gen zu sprechen. 
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Bei ihrem Besuch beim Heiligen Stuhl am 27. und 
28.  Oktober tauschte sich Regierungsrätin Dominique 
Hasler mit Erzbischof Paul Richard Gallagher, Sekre-
tär für die Beziehungen mit den Staaten im Vatikani-
schen Staatssekretariat aus und traf im Rahmen einer 
Generalaudienz Papst Franziskus. Ebenso besuchte sie 
den hochrangigen Vertreter des italienischen Aussen-
ministeriums, Benedetto Della Vedova, und besprach 
mit ihm das gemeinsame Engagement im multilateralen 
Bereich, den Vorsitz des Europarates sowie das weitere 
Vorgehen zum Doppelbesteuerungsabkommen. 

Multilaterale Zusammenarbeit: Besuche 
und Arbeitsgespräche

Besuche und Arbeitsgespräche in Liechtenstein 
Am 18. November eröffnete Regierungsrätin Hasler die 
«Implementation Review Conference (IRC) of the Liech-
tenstein Initiative (FAST)» in Vaduz. Die Konferenz in-
formierte über die Resultate, Herausforderungen und 
zukünftigen Pläne der «Liechtenstein Initiative». Neben 
der inhaltlichen Arbeit erfolgte am Abend zudem eine 
öffentliche Veranstaltung, in welcher die Bevölkerung 
über die Initiative informiert wurde. 

Am selben Tag begrüsste Regierungsrätin Domi-
nique Hasler auch Valiant Richey, OSCE Special Repre-
sentative / Coordinator in Vaduz. Dabei sprachen sie un-
ter anderem über die Risiken der modernen Sklaverei im 
öffentlichen Beschaffungswesen. 

In einem Arbeitsgespräch am 15. November hat das 
Ministerium mit der UNHCR-Vertreterin für Schweiz 
und Liechtenstein Anja Klug in Vaduz die Situation in 
Afghanistan, den globalen Flüchtlingspakt sowie Liech-
tensteins Engagement im Kampf gegen moderne Skla-
verei und Menschenhandel erörtert.

Besuche und Arbeitsgespräche im Ausland
Unter dem Vorsitz Hamburgs fand die 131. Ministerses-
sion des Europarates, an welcher Regierungsrätin Do-
minique teilnahm, virtuell statt. 

Beim halbjährlichen Treffen des EWR-Rates am 
28.  Mai, an dem auch der portugiesische Aussenmi-
nister Augusto Santos Silva sowie die Aussenminister 
 Islands und Norwegens teilnahmen, wurde Liechten-
stein von Regierungsrätin Dominique Hasler vertreten. 
Im Mittelpunkt standen die Kooperation zur Pandemie-
bekämpfung sowie die Stärkung des gemeinsamen Bin-
nenmarktes.

Auch das EFTA-Ministertreffen fand unter dem Vor-
sitz Norwegens am 31.  Mai virtuell statt. Es wurden 
unter anderem die Auswirkungen von Covid-19 auf den 
globalen Handel, der Stand diverser Freihandelsabkom-
men sowie die nachhaltige Entwicklung bestehender 
Abkommen besprochen. 

Am 16. bis 17. Juni weilte Regierungsrätin Dominique 
Hasler in Strassburg, um die Ratifikationsurkunde zur 
Istanbul-Konvention beim Europarat zu hinterlegen. Sie 

traf dabei auf die ehemalige kroatische Aussenministe-
rin und nunmehrige Generalsekretärin des Europarates, 
Marija Pejčinović Burić. Am Abend wurden ausgewählte 
Personen zu einem Empfang in der Ständigen Vertre-
tung geladen, unter anderem der neue stellvertretende 
Generalsekretär des Europarates Bjørn Berge. 

Am 6. und 7. Juli fand das informelle EFTA-Minister-
treffen in Island statt. Das Treffen findet auf Einladung 
des jeweiligen EFTA-Vorsitzenden statt und es wurden 
Massnahmen diskutiert, welche zu einer Stärkung der 
Freihandelspolitik notwendig sind. 

Aufgrund des positiven Verhandlungsabschlusses 
konnte am 8. Juli in London das Freihandelsabkommen 
mit dem Vereinigten Königreich unterzeichnet werden. 
Regierungsrätin Dominique Hasler konnte am Rande der 
Unterzeichnung einen Austausch mit dem britischen 
Handelsminister Ranil Jayawardena pflegen. Ebenso traf 
sie sich in London mit der britischen Europa ministerin 
Wendy Morton, mit welcher sie die aussenpolitischen 
Prioritäten der beiden Länder besprach. 

Am 9.  September eröffnete Regierungsrätin Domi-
nique Hasler das Liechtensteinische Honorarkonsulat in 
Brünn und traf im Anschluss den Kreishauptmann von 
Südmähren, Jan Grolich. Bei diesem Treffen standen die 
Beziehungen zwischen der für Liechtenstein historisch 
bedeutsamen Region und Liechtenstein im Vordergrund.

Bei der 76. UNO-Generalversammlung in New York 
in der Woche des 21. Septembers betonte Regierungs-
rätin Dominique Hasler die Bedeutung des Multilatera-
lismus zur Bewältigung von drängenden globalen Fra-
gen, beispielsweise der Covid-19-Pandemie oder dem 
Klimawandel. Im Rahmen ihres Aufenthaltes absolvierte 
sie zahlreiche bilaterale Treffen, leitete Veranstaltungen 
zum Internationalen Strafgerichtshof und zum Syrien- 
Mechanismus und lud zum traditionellen Abendessen 
der Aussenministerinnen ein. Die Reise in die Verei-
nigten Staaten nutzte Regierungsrätin Hasler auch um 
in Washington den Generalsekretär der Organisation 
Amerikanischer Staaten zu treffen und im Rahmen einer 
offiziellen Zeremonie die neue liechtensteinische Hono-
rarkonsulin in Chicago zu begrüssen. 

Corporate Governance

Im Bereich des Äusseren ist der Liechtensteinische Ent-
wicklungsdienst (LED) dem Ministerium zugeordnet. 
Gemäss den gesetzlichen Vorgaben hat die Regierung 
wie jedes Jahr den Monitoring-Bericht des Berichts-
jahres zur Kenntnis genommen sowie das Budget des 
LED und den Leistungsauftrag für das Folgejahr geneh-
migt. Im März des Berichtsjahres wurde Herr Andreas 
Sicks als neuer Geschäftsführer für den LED bestellt. 
Der vom Stiftungsrat initiierte Prozess der Organisati-
onsentwicklung konnte vorangetrieben werden und das 
Ministerium führte drei ordentliche Corporate Gover-
nance Gespräche mit Vertretern des Stiftungsrates und 
der Geschäftsleitung des LED. Aufgrund des Ablaufes 
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der Mandatsdauer wurden im Berichtsjahr drei Stif-
tungsratsmitglieder für die Mandatsperiode 2021 bis 
Juli 2025 neu bestellt. Neu in den Stiftungsrat gewählt 
wurden Katrin Imhof, Daniel Miescher und Laura Hilti. 

Internationale Humanitäre Zusammenarbeit 
und Entwicklung (IHZE)

Die Regierung hat im Berichtsjahr insgesamt CHF 22.9 
Mio. für Projekte der Internationalen Humanitären Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (IHZE) aufgewendet. Der 
Gesamtbetrag für die offizielle Entwicklungszusammen-
arbeit (Official Development Assistance, ODA) gemäss 
OECD-Kriterien, in dessen Berechnung auch weitere 
anrechenbare Beiträge an internationale Organisationen 
sowie das entsprechende Engagement der liechtensteini-
schen Gemeinden und die Betreuung von Asylsuchenden 
im Inland einfliessen, beläuft sich auf CHF 25.5 Mio.

Der letzte definitive ODA-Prozentsatz, welcher die 
offizielle Entwicklungszusammenarbeit im Verhältnis 
zum Bruttonationaleinkommen (BNE) aufzeigt, liegt für 
das Jahr 2019 vor. Bei einem BNE von CHF 6'230 Mio. 
ergibt sich dabei für Liechtenstein ein ODA-Prozentsatz 
von 0.41.

Entwicklung des liechtensteinischen ODA-Prozent-
satzes

Jahr BNE ODA– ODA-Prozentsatz 
 (in Mio. CHF) anrechenbare   
  Ausgaben

2001 3'782 15'114'860 0.40 %
2002 3'698 14'010'065 0.38 %
2003 3'538 15'055'869 0.43 %
2004 3'554 15'395'590 0.43 %
2005 3'893 17'381'933 0.45 %
2006 4'397 18'843'051 0.43 %
2007 4'946 21'563'049 0.44 %
2008 4'949 25'984'138 0.53 %
2009 4'210 28'434'531 0.68 %
2010 4'470 27'772'298 0.62 %
2011 4'025 27'914'033 0.69 %
2012 3'571 26'781'303 0.75 %
2013 4'073 26'189'157 0.65 %
2014 4'9241) 25'021'456 0.51 %
2015 4'968 23'310'270 0.47 %
2016 5'899 24'204'500 0.41 %
2017 6'645 24'515'243 0.37 %
2018 6'765 25'755'710 0.37 %
2019 6'230 25'322'894 0.41 %
2020 nicht bekannt 26'323'669 nicht bekannt

2021 nicht bekannt 25'452'805 nicht bekannt

1)  Die Berechnungsmethode des BNE wurde für das Jahr 2014 von 
ESVG 95 auf ESVG 2010 umgestellt.

Ausgaben in Mio. CHF ODA-Prozentsatz
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IHZE-Beiträge 2021 nach Kategorien
Die IHZE-Mittel werden bei der Budgetierung nach 
einem intern festgelegten Schlüssel auf die einzelnen 
Kategorien aufgeteilt. Im Berichtsjahr gingen 64.14 % 
des Budgets an den Liechtensteinischen Entwicklungs-
dienst (LED) für die bilaterale Entwicklungszusammen-
arbeit in ausgesuchten Schwerpunktländern. Der LED 
berichtet separat über die Verwendung dieser Gelder 
(www.led.li). 13.08 % des Budgets wurden für die Inter-
nationale Flüchtlings- und Migrationshilfe aufgewendet 
und jeweils 11.34 % entfielen auf die Not- und Wieder-
aufbauhilfe sowie die Multilaterale Entwicklungszusam-
menarbeit. Für die Öffentlichkeitsarbeit wurden im Be-
richtsjahr 0.1 % der Mittel aufgewendet.

11.3%

13.08%

11.34%0.1%

64.14%

Not- und Wiederaufbauhilfe

Internationale Flüchtlings- und
Migrationshilfe

Bilaterale Entwicklungs-
zusammenarbeit

Multilaterale Entwicklungs-
zusammenarbeit

Diverses

IHZE-Beiträge 2021 nach Regionen
Im Berichtsjahr wurden 49 % der IHZE-Gelder in Afrika 
eingesetzt. Das grösste Engagement erfolgte dort in 
den Schwerpunktländern des LED, konkret in Burkina 
Faso, Mali, Mosambik, Sambia, Senegal, Simbabwe und 
Tansania.

12 % der Mittel wurden für Entwicklungsprojekte 
in Süd- und Zentralamerika, insbesondere in den 
LED-Scherpunktländern Bolivien und Peru, verwen-
det.

Das Engagement in Europa nimmt 15 % der Gelder  
in Anspruch. Unterstützt werden Projekte in der 
 Balkan-Region und im ärmsten Land Europas, in der 
Republik Moldau. Die Republik Moldau ist ebenfalls ein 
Schwerpunktland des LED. In den Ländern des Balk-
ans, hauptsächlich im Kosovo sowie in Bosnien und 
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Herzegowina, engagiert sich Liechtenstein im Rahmen 
der Internationalen Flüchtlings- und Migrationshilfe.

Aufgrund der vielen Konflikte ist der Anteil der Pro-
jekte im Nahen Osten mit 6 % nach wie vor relativ hoch. 
Das Engagement in Asien beläuft sich auf 2 % der IH-
ZE-Gelder.

16 % der Mittel werden nicht projektspezifisch aus-
bezahlt oder länderübergreifenden Programmen zuge-
führt. Diese Beiträge, welche in der untenstehenden 
Projektliste in der Länderspalte als «International» be-
zeichnet werden, sind essenziell, um grenzüberschrei-
tende Aktivitäten oder unterfinanzierte Programme zu 
unterstützen und die Grundkosten von Entwicklungsor-
ganisationen zu decken.

6% 49%

12%

2%

15%

16%
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Internationale Humanitäre Zusammenarbeit und Entwicklung (IHZE): Projektliste 2021

Not- und Wiederaufbauhilfe
(Amt für Auswärtige Angelegenheiten)

Projekt Länder Partner Betrag CHF ODA CHF

Beitrag an Wiederaufbauprojekt nach  Albanien ADA 54'755 54'755 
Erdbeben in Albanien mit ADA
Soforthilfe nach Erdbeben Haiti Caritas CH 50'000 50'000
Bewältigung Unwetter in Brünn Tschechische Republik Caritas Tschechien 20'000 20'000
Beiträge für Projekte der DEZA in Nord-Syrien  Syrien; Demok.Republik Kongo DEZA 450'000 450'000 
(mit NGO International Rescue Committee)  
und DRC (mit NGO Solidarités International)
Jahresbeitrag International Hilfswerk Liechtenstein 20'000 20'000
Transportkosten International Hilfswerk Liechtenstein 51'596 51'596
Hilfsprogramm des IKRK Libyen IKRK 100'000 100'000
Hilfsprogramm des IKRK Südsudan IKRK 100'000 100'000
Hilfsprogramm des IKRK in Somalia Somalia IKRK 100'000 100'000
Hilfsprogramme des IKRK Syrien IKRK 100'000 100'000
Hilfsprogramme für Minenopfer International IKRK 100'000 100'000
IKRK physisches Rehabilitationsprogramm International IKRK 50'000 50'000
Jährlicher Beitrag an den IKRK-Hauptsitz International IKRK 200'000 200'000
Jahresbeitrag Katastrophenfonds International LRK 50'000 50'000
Central Emergency Response Fund (CERF) International OCHA 200'000 200'000
Nothilfebeitrag nach Erdbeben in  Indonesien SolidarSuisse 50'000 50'000 
Sulawesi / Indonesien
Nothilfebeitrag Tigray / Äthiopien Äthiopien SOS-Kinderdorf 100'000 100'000 
  Liechtenstein
Beitrag an Terre des Hommes für Nothilfe Myanmar Terre des hommes 100'000 100'000 
in Myanmar 
Beitrag an UNICEF für Afghanistan Afghanistan UNICEF 100'000 100'000
Beitrag Covid-19 Nothilfe Unicef Indien Indien UNICEF 100'000 100'000
Soforthilfe nach Erdbeben Haiti UNICEF 50'000 50'000
Umsetzung Ottawa-Konvention (Beitrag  International UNMAS 25'000 25'000 
Minenräumung / Minenopferhilfe)
Allgemeiner Beitrag an das UNO-Hilfswerk für  International; Palästina UNRWA 100'000 100'000 
Palästinaflüchtlinge
Hilfsprogramm wegen Dürre / Hungersnot  Madagaskar WFP 50'000 50'000 
auf Madagaskar
Beitrag an das Welternährungsprogramm Jemen WFP 100'000 100'000
Nothilfefonds des Welternährungs- International WFP 100'000 100'000 
programms (WFP)
Nahrungsmittelhilfe Korea (demokratische  WFP 75'000 75'000 
 Volksrepublik Korea)

Total   2'596'351 2'596'351
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Internationale Flüchtlings- und Migrationshilfe
(Amt für Auswärtige Angelegenheiten)

Projekt Länder Partner Betrag CHF ODA CHF

PEACH: Pre-School Education for All Children Bosnien-Herzegowina Caritas CH 250'000 250'000
SELLS: Socio-Economic and Livelihoods  Bosnien-Herzegowina Caritas CH 250'000 250'000 
Support in the Upper Drina Region of Eastern  
Bosnia and Herzegovina
SPHRESE: Verbesserung der Vorschulbildung Kosovo Caritas CH 165'000 165'000
SUREP: Sustainable Return of Repatriated  Kosovo Caritas CH 200'000 200'000 
Persons
Spendenaufstockung für den Libanon Caritas FL 10'000 10'000 
Flüchtlingssonntag
Studie zu Klimawandel und erzwungenen  International Displacement Solutions 100'000 100'000 
Umsiedlungen
Allgemeiner Beitrag an IDMC International IDMC 100'000 100'000
Projekt zu Klimawandel, Migration und  International NRC – Norwegian 98'226 98'226 
Rechten auf Wohnungs- und Grundeigentum  Refugee Council
Bildungsprojekt für jugendliche Flüchtlinge  Türkei RET 220'000 220'000 
und Einheimische
Sprachkurse für syrische und irakische  Türkei RET 463'133 463'133 
Flüchtlinge
Zugang zu Bildung für vertriebene Kinder  Mali Right To Play 100'000 100'000 
in Mali
Beteiligung an Schweizer Migrations- Bosnien-Herzegowina; Kosovo;  Staatssekretariat für 500'000 500'000 
partnerschaften auf dem Westbalkan  Nord-Mazedonien; Serbien Migration
Beitrag an UNHCR für Tigray-Kontext Äthiopien UNHCR 100'000 100'000
Hilfsprogramm des UNHCR – Afghanistan Afghanistan UNHCR 100'000 100'000
Hilfsprogramme des UNHCR Syrien UNHCR 100'000 100'000
Nicht-zweckgebundener Beitrag UNHCR International UNHCR 100'000 100'000
IGAS: Income Generation in the Agricultural  Bosnien-Herzegowina Caritas CH 140'000 140'000 
Sector

Total   2'996'359 2'996'359

 
 
Bilaterale Entwicklungszusammenarbeit
(Liechtensteinischer Entwicklungsdienst LED)
Für die Verwendung der Mittel wird auf die separate Berichterstattung des LED verwiesen.
   Betrag CHF ODA CHF

Total     14'690'000 14'690'000
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Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit
(Amt für Auswärtige Angelegenheiten)

Projekt Länder Partner Betrag CHF ODA CHF

Beitrag an Projekt zu sexueller und International All Survivors Project 100'000 100'000 
geschlechterspezifischer Gewalt in Konflikten
Projekt zu Korruption und Umweltverbrechen International Basel Institute on 100'000 100'000 
  Governance
Beitrag an das DCAF Program «Gender  International DCAF 20'000 20'000 
Equality in Security and Justice»
Beitrag ans Genfer Zentrum für die  International DCAF 20'000 20'000 
demokratische Kontrolle der Streitkräfte
International Accountability Platform Belarus Belarus Dignity 5'000 0
Internetplattform zum Schutz von Journalisten International Europarat 20'000 20'000
Projekt zur Unterstützung des Aktionsplans  Armenien Europarat 20'000 20'000 
in Armenien
Projekt zur Unterstützung des Aktionsplans  Ukraine Europarat 20'000 20'000 
in der Ukraine
Projekt zur Unterstützung des Aktionsplans  Georgien Europarat 20'000 20'000 
in Georgien
«COVAX Advance Market Commitment» International GAVI 300'000 300'000
Allgemeiner Beitrag International Geneva Call 20'000 20'000
Beitrag an das Programm «Children and  International Geneva Call 30'000 30'000 
Armed non-State Actors»
Beitrag für das Programm zum Schutz von  International Geneva Call 30'000 30'000 
Frauen in bewaffneten Konflikten
WPS-Forschungsprojekt International GIWPS 50'000 50'000
Beitrag an den Grünen Klimafonds (Green  International Green Climate Fund 50'000 50'000 
Climate Fund)
Förderung und Einbezug von Frauen in  International HD Centre 100'000 0 
Friedensmediationen
Projekt zur Bekämpfung von Hassreden und  International HRHF 40'000 40'000 
Verleumdungskampagnen
Softwarelösung zur Sammlung und Analyse  International Huridocs 50'000 50'000 
von Menschenrechtsverletzungen
Beitrag Ausbildung von Experten des  International ICAR 150'000 150'000 
International Centre for Asset Recovery
Projekt zur Stärkung der Klimainformation  International IFRC 50'000 50'000 
im Pazifik
Allgemeiner Beitrag International ISHR International Service  20'000 20'000 
  
Stärkung von Menschenrechtsverteidiger International ISHR International Service 30'000 30'000 
  for Human Rights
Allgemeiner Beitrag International Justice Rapid Response 20'000 0
Projekt zur Sicherstellung von Rechenschaft  International Justice Rapid Response 50'000 0 
bei Verbrechen gegen Kinder
Projekt zur Etablierung eines Nachhaltigkeits- Algerien; Kenia; Uganda;  LISD (LI Institute for 70'000 70'000 
stipendiums für Afrika  Äthiopien; Lesotho; Malawi;  Strategic Development) 
 Nigeria 
Etablierung einer Datenbank zur  International Ludwig Boltzmann Institut 40'000 40'000 
Dokumentation von geschlechterbasierter   für Menschenrechte 
Gewalt in Konflikten
Stärkung des Forschungsschwerpunktes  International Ludwig Boltzmann Institut 25'000 25'000 
«Menschenhandel»  für Menschenrechte
Ausarbeitung von WPS-Instrumenten International OAS 50'000 50'000
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Projekt Länder Partner Betrag CHF ODA CHF

Verbesserung des Schutzes von venezo- International; Venezuela OAS 20'000 20'000 
lanischen Frauen, Mädchen und jugendlichen  
Opfern von Menschenhandel
Beitrag Anti-Corruption Network for Eastern  International OECD 20'000 20'000 
Europe and Central Asia
Allgemeiner Beitrag International OHCHR 25'000 22'000
Arbeitsprogramm im Bereich Rechenschafts- International OHCHR 100'000 88'000 
pflichten für Menschenrechtsverletzungen
Fonds für Folteropfer International OHCHR 75'000 66'000
Projekt zur Vermeidung von Folter an Kindern International OMCT 100'000 100'000
Beitrag für den «Legislation Review Fund»  International OSZE 80'000 80'000 
des ODIHR
Allgemeiner Beitrag an das Sekretariat der International PCC SEE 20'000 20'000 
Polizeikooperation in Osteuropa
Allgemeiner Beitrag International UN Women 25'000 25'000
Fonds für Frieden und humanitäre Hilfe International UN Women 40'000 40'000 
für Frauen
UNO-Fonds zur Bekämpfung von Gewalt International UN Women 40'000 40'000 
gegen Frauen
Allgemeiner Beitrag International UNAIDS 25'000 25'000
Allgemeiner Beitrag an UNDP International UNDP 25'000 25'000
Allgemeiner Beitrag International UNFPA 25'000 25'000
Allgemeiner Beitrag International UNICEF 25'000 25'000
Allgemeiner Beitrag International UNITAR 10'000 10'000
Allgemeiner Beitrag International UNODC 25'000 25'000
Beitrag an den freiwilligen Trust Fund für International UNODC 80'000 80'000 
Opfer von Menschenhandel
Liechtenstein Initiative on Finance Against International UNU 200'000 200'000 
Slavery and Trafficking (FAST)
Leitungswasser trinken. Trinkwasser spenden. International Verein Drink & Donate 73'150 73'150
Polio Impfkampagne von WHO International; Afghanistan;  WHO 25'000 25'000 
 Indien; Pakistan; Nigeria
Genereller Beitrag an den Doha Trust Fund International WTO 40'000 40'000

Total   2'598'150 2'399'150

 
Öffentlichkeitsarbeit
(Amt für Auswärtige Angelegenheiten)

Projekt Länder Partner Betrag CHF ODA CHF

Öffentliche Veranstaltung zur FAST-Initiative International Div. Partner Klein- 9'798 9'798 
  projekte / Verdoppelungen
Publikation «solidarisch»: Gemeinsam International Div. Partner Klein- 11'025 11'025 
gegen die Pandemie  projekte / Verdoppelungen
Info-Artikel zum «Waterfootprint  International Verein Drink & Donate 1'844 1'844 
Liechtenstein» anlässlich des Weltwassertags

Total     22'667 22'667
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Sonstige ODA-anrechenbare Beiträge an internationale Organisationen
(Amt für Auswärtige Angelegenheiten und diplomatische Vertretungen Liechtensteins)

Projekt Länder Partner Betrag CHF ODA CHF

Beitrag an das Sekretariat des Internationalen  International ATT 1'071 0 
Waffenhandelsvertrags (ATT)
Jahresbeitrag an das generelle Budget der  International CITES 490 490 
CITES
Beiträge an die Organisation des Vertrags  International CTBTO 10'951 0 
über das umfassende Verbot von Nuklear- 
versuchen (CTBTO)
Deutscher Übersetzungsdienst der UNO International Div. Partner Klein- 5'000 0 
  projekte / Verdoppelungen
Jahresbeitrag an das Europäische  Europa Europäische Kommission 59'829 0 
Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO)
Promoting human rights and equality  International Europarat 10'000 4'000 
for LGBTI persons III
Protecting Children Against Violence Including  International Europarat 15'000 6'000 
Sexual Exploitation and Sexual Abuse
Regulärer Beitrag Europarat International Europarat 432'453 172'981
Freiwilliger Beitrag für die technische  International IAEO 8'747 8'747 
Zusammenarbeit IAEO
Regulärer Beitrag IAEO International IAEO 33'023 10'898
Beitrag Internationaler Strafgerichtshof ICC International ICC 25'695 0
Opferfonds des ICC International ICC Victims Trust Fund 10'000 0
Freiwilliger Beitrag an die International  International ICG 10'000 10'000 
Crisis Group
Freiwilliger Beitrag ans International Center  International ICTJ 10'000 0 
for Transitional Justice
Freiwilliger Beitrag an das International  
Peace Institute International IPA 10'000 0
Jahresbeitrag IRENA International IRENA 1'281 845
Regulärer Beitrag an ITU International ITU 159'000 28'620
Jahresbeitrag Internationale Union für die  International IUCN 15'520 15'520 
Erhaltung der Natur und ihrer natürlichen  
Ressourcen (IUCN)
Jahresbeitrag Ramsar Konvention International IUCN 1'000 1'000
Freiwilliger Beitrag International NGO Working Group on  5'000 0 
  Women, Peace and Security
Beitrag an die Organisation für das Verbot  International OPCW 6'560 0 
chemischer Waffen (OPCW)
Beitrag an den strukturierten Dialog zu  International OSZE 20'000 14'800 
Abrüstungsbestrebungen
Bekämpfung der Sicherheitsrisiken des  Bosnien-Herzegowina OSZE 20'000 20'000 
illegalen Besitzes, Missbrauchs und Handels  
mit Klein- und Leichtwaffen und ihrer  
Munition (SALW)
Forum für Sicherheitskooperation E-Learning International OSZE 20'000 14'800
Projekt zu Wasserdiplomatie International OSZE 20'000 14'800
Projekt zur Stärkung der Antworten auf durch  International OSZE 15'000 15'000 
den Klimawandel bedingte Sicherheitsrisiken  
in Osteuropa, Südkaukasus und Zentralasien
Projekt zur Stärkung der Bemühungen zu  International OSZE 20'000 14'800 
Jugend und Sicherheit
Regulärer Beitrag OSZE International OSZE 116'597 86'282
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Bildung

Bildungsstrategie
Mit der «Bildungsstrategie2025 plus» wurde unter der 
Leitung des Ministeriums in Zusammenarbeit mit dem 
Schulamt und dem Amt für Berufsbildung und Berufsbe-
ratung die Bildungsstrategie erarbeitet und im Berichts-
jahr der Öffentlichkeit präsentiert. Die Strategie dient 
als Orientierungsrahmen für die Weiterentwicklung des 
 Bildungssystems in den kommenden Jahren. Sie defi-
niert die Mission, die Vision und das Bildungsverständ-
nis des liechtensteinischen Bildungswesens und zeigt 
die strategischen Ziele zu deren Verwirklichung auf. 
Dafür wurden insbesondere jene Megatrends und ihre 
möglichen künftigen Entwicklungen berücksichtigt, 

Projekt Länder Partner Betrag CHF ODA CHF

Allgemeiner Beitrag International Parliamentarians for  10'000 0 
  Global Action
Freiwilliger Beitrag an die Organisation  International SC Report 10'000 0 
Security Council Report
Jahresbeitrag Ständiges Sekretariat der  International Sekretariat 18'832 0 
Alpenkonvention  Alpenkonvention
Jahresbeitrag Genfer Konvention (Konvention  International UNECE 526 468 
über die weiträumige grenzüberschreitende  
Luftverunreinigung, EMEP)
Jahresbeitrag an die Quecksilber-Konvention  International UNEP 624 624 
(Minamata)
Jahresbeitrag Biodiversitätskonvention International UNEP 2'390 2'390
Jahresbeitrag Bonner Konvention zum Schutz  International UNEP 123 123 
von Wandertieren (CMS)
Jahresbeitrag Klimakonvention International UNFCCC 2'245 1'369
Reguläre Beiträge an UNO-Peacekeeping  International UNO 255'961 38'394 
Missionen
Regulärer Beitrag UNO International UNO 236'900 111'343
Beitrag an die Weltpostunion (UPU) International UPU 46'000 7'360
Regulärer Beitrag an die WIPO International WIPO 22'789 684
Beitrag an das «PeaceWomen» Programm International Women's International  5'000 0 
  League for Peace and Freedom 

Total     1'673'607 602'338

      Betrag CHF ODA CHF

Total IHZE-Ausgaben   22'903'527 22'704'527
Sonstige Beiträge an internationale Organisationen   602'338
Flüchtlingsbetreuung im Inland    1'414'187
Katastrophenfonds Gemeinden    100'000
Weitere ODA-anrechenbare Beiträge der Gemeinden   631'753

Total ODA       25'452'805

 

welche sich auch auf den Bildungsstandort auswir-
ken: «Globale Schwerpunktverlagerung», «Öffentliche 
Angelegenheiten: Demokratie und staatsbürgerliches 
Engagement», «Sicherheit in einer unsicheren Welt», 
«Länger und besser leben» und «Moderne Lebensfor-
men». Dank der Identifizierung von Entwicklungspo-
tenzialen wurde die Weiterentwicklung der Bildungs-
qualität im Rahmen eines Qualitätszyklus auf der Basis 
des Bildungsberichtes definiert. Weitere Potenziale 
bestehen bspw. auch im Ausbau der Inklusion, in der 
Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf, im Schaffen von Standards in der frühkindlichen 
Förderung sowie im Erhalt eines sowohl horizontal wie 
vertikal optimal durchlässigen Bildungssystems. Für 
die Weiterentwicklung des Bildungssystems wurden 
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gekennzeichnet. Zudem gehört an der Oberstufe des 
Gymnasiums neu das Fach Informatik zum Unterricht.

ICT-Projekt (Informations- und Kommunikations-
technologie-Projekt) an den Schulen
Der LiLe stellt sicher, dass Kinder und Jugendliche in 
der Schule ausreichende Informatik- und Medienkom-
petenzen erwerben, um sich erfolgreich in einer zu-
nehmend digitalisierten Welt bewegen zu können. Das 
Schul-ICT-Projekt schafft dabei die Grundlagen für den 
Kompetenzerwerb, indem es allen Schulen moderne 
IT-Mittel zur Verfügung stellt. Nachdem die nötige In-
frastruktur an den Schulen aufgebaut und an Pilotschu-
len in Balzers und Triesenberg wichtige technische und 
organisatorische Erfahrungen gesammelt wurden, wur-
den im Berichtsjahr alle weiterführenden Schulen mit 
technischen Geräten ausgestattet. Ausserdem fand der 
Rollout der Ipads auf der Primarstufe statt. Das ganze 
ICT-Projekt kann voraussichtlich ein Jahr früher als ge-
plant abgeschlossen werden. Der digitale Wandel hat 
sich insbesondere während der Pandemie bereits be-
währt, da dank der guten digitalen Ausstattung Schü-
lerinnen und Schüler auch im Fernunterricht beschult 
werden konnten. Der Prozess wird unter Berücksichti-
gung sämtlicher datenschutzrechtlicher Erfordernisse 
vom Schulamt begleitet. 

Waldkindergarten in Eschen
Ab dem kommenden Schuljahr 2022 / 2023 wird in 
Eschen – auch aufgrund der grossen Nachfrage von 
Eltern – neu ein Waldkindergarten eingeführt, der zu-
nächst eine vierjährige Pilotphase durchlaufen wird. 
Das Waldkindergarten-Konzept sieht vor, dass der 
überwiegende Teil der Unterrichtszeit im Wald stattfin-
den wird. Während eines halben respektive ganzen Un-
terrichtstages oder bei schlechter Witterung wird der 
Gruppenraum des Kindergartens «Schönbühl» genutzt. 
Der Waldkindergarten wird als regulärer Bestandteil der 
Eschner Gemeindeschulen geführt. Der Unterricht er-
folgt nach den Inhalten des Liechtensteiner Lehrplans.

Schulneubauten: SZU II und SZM
Die Regierung hat den Bericht und Antrag betreffend 
den Verpflichtungskredit von CHF 56.1 Millionen für 
den Neubau eines Schulzentrums Unterland II in Rug-
gell (SZU II) zu Handen des Landtags verabschiedet. Im 
Dezember des Berichtsjahres wählte das Preisgericht 
das Projekt «Fünf Freunde» von Cukrowicz Nachbaur 
Architekten ZT GmbH aus Bregenz als Sieger des Pro-
jektwettbewerbs. Die vorwiegend in Holz konstruierte 
Gebäudeanlage überzeugte durch die sensible Setzung 
in der Umgebung, ebenso wie durch das äussere Er-
scheinungsbild und die logische innere Organisation: 
Vier Baukörper gruppieren sich windmühlenartig um 
eine zentrale Eingangshalle mit Aula, den «Dorfplatz». 
Sie ordnen die unterschiedlichen Nutzungen opti-
mal und bieten ein harmonisches Zusammenspiel von 

sodann verschiedene Handlungsfelder zur Erreichung 
der strategischen Ziele aufgezeigt.

Bildungsbericht
Die Zielerreichung der Bildungsstrategie wird in einem 
Bildungsbericht reflektiert, der erstmals im Jahr 2023 
erscheinen und dann alle vier Jahre veröffentlicht wer-
den soll. Damit stehen der Bildungsbericht und die Bil-
dungsstrategie in einer Wechselwirkung zueinander. 
Die Regierung hat bereits 2017 entschieden, dass alle 
vier Jahre ein Bildungsbericht Liechtenstein erschei-
nen soll. Im Berichtsjahr erschien dazu ein erster Pi-
lotbericht. Die im Pilotbericht erfassten Daten zeigen 
evidenzbasiert auf, in welchem Ausmass Bildungsziele 
gemäss der Bildungsstrategie 2020 erreicht wurden. In 
dieser fundierten Analyse wurden einerseits die Stär-
ken des Bildungssystems aufgezeigt, andererseits aber 
auch das Verbesserungspotenzial im Hinblick zu den an-
visierten Zielen sichtbar gemacht. 

Ziel des Bildungsberichtes ist es, ein langfristig an-
gelegtes Bildungsmonitoring aufzubauen. Vor allem im 
Hinblick auf die zunehmend eigenständige Entwick-
lung, welche den öffentlichen Schulen im Rahmen der 
Teilautonomie zusteht, gewinnt das gezielte Monitoring 
an Bedeutung. Aber auch mit Blick auf die Bildungs-
laufbahnen in der beruflichen Bildung und der Hoch-
schulbildung sowie die zunehmende Bedeutung der In-
dividualstatistik soll das Bildungsmonitoring mittels des 
Bildungsberichts ausgebaut werden.

Liechtensteiner Lehrplan (LiLe)
Die Einführung des Liechtensteiner Lehrplans (LiLe) 
konnte trotz der massiven Belastung des Schulsystems 
durch die Pandemie weiter fortgesetzt werden. 

Weiterbildungen und Arbeiten prägten das Berichts-
jahr: Im Hinblick auf das Unterrichten steht das kompe-
tenzorientierte Lehren sowie das Lernen und Beurteilen 
im Zentrum der Weiterbildungstätigkeiten von Schulen 
und Lehrpersonen. Bestehende Lehrmittel wurden auf 
Lehrplankompatibilität überprüft. Einige Fachlehrper-
sonen mussten speziell für neue Kompetenzbereiche 
aus- und weitergebildet werden, so z. B. für den Bereich 
«Wirtschaft, Arbeit, Haushalt». Der Bereich «Natur, 
Mensch und Gesellschaft» wurde mit dem neuen Lehr-
plan intensiviert und auf Primarstufe mit Kompetenzen 
zum Bereich «Ethik und Religionen» ergänzt. Im Fach 
Französisch wurden Massnahmen zur Stützung des 
Französischunterrichts unter anderem durch Sprach-
austauschaktivitäten eingeführt. Des Weiteren wurden 
das Modul «Medien und Informatik» ausgebaut sowie 
die fachübergreifenden Themen zur Leitidee «Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung» eingeführt.

Während der LiLe-Einführungsphase wurde am 
Liechtensteiner Gymnasium (LG) zudem mit Erfolg 
der Oberstufenlehrplan überarbeitet und kompetenz-
orientiert ausgerichtet. Basale Kompetenzen für die 
allgemeine Studierfähigkeit wurden dabei im Speziellen 
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«Vereinbarung über die Hochschule für Technik Buchs» 
vom 20. Juni 1968 zugestimmt hat, trat die Vereinbarung 
über die «Ost - Ostschweizer Fachhochschule» am 1. Ja-
nuar 2020 in Kraft. Unter dieser Vereinbarung wurden 
die drei ehemaligen Fachhochschulen NTB Buchs, FHS 
St. Gallen und HSR Rapperswil zu einer Fachhochschule 
zusammengeführt. Ihre operativen Geschäfte startete 
die neue Fachhochschule am 1. September 2020. Liech-
tenstein ist einer von sieben Trägern der neuen Fach-
hochschule und ist in deren strategischen Organen, der 
Trägerkonferenz und dem Hochschulrat, vertreten.

Als liechtensteinischer Hochschulrat der OST wurde 
Fabian Frick bereits 2019 von der Regierung bestellt. 
Der Hochschulrat besteht aus 15 Mitgliedern aus Wirt-
schaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Bildungsverwal-
tungen der Träger. Die Regierung des Kantons St. Gal-
len bestellt acht Mitglieder; die Regierung des Kantons 
Thurgau bestellt zwei Mitglieder; die Regierungen der 
weiteren Träger (beide Appenzell, Schwyz, Glarus und 
Liechtenstein) je ein Mitglied.

Internationale Akademie für Philosophie (IAP)
Die Internationale Akademie für Philosophie im Fürsten-
tum Liechtenstein (IAP) wurde 1986 als staatlich aner-
kannte liechtensteinische Hochschule gegründet. Nach 
einer Sistierung des Lehrbetriebes von 2007 bis 2012 
erteilte die Regierung 2013 der IAP die provisorische 
Bewilligung zur Wiederaufnahme des Doktoratsstu-
diengangs. Der Beschluss war mit der Auflage verbun-
den, den Studiengang vor einer definitiven Bewilligung 
extern zu evaluieren. Nach Abschluss dieses Evalua-
tionsprozesses wurde mit Beschluss vom 28. Januar 2020  
entschieden, der IAP das Doktoratsrecht definitiv nicht 
zu erteilen und die Bewilligung zur Führung einer Hoch-
schule zu entziehen. Die IAP ist befugt, Studierende, die 
am 31. Dezember 2019 an der IAP immatrikuliert wa-
ren, im Rahmen der Regelstudiendauer bis spätestens 
am 31. Dezember 2022 zum Doktorat zu führen. Die IAP 
könnte jedoch gemäss HSG als hochschul ähnliche Insti-
tution weiter aktiv bleiben, jedoch ohne Doktoratsrecht. 

Beitritt zur Interkantonalen Universitätsvereinbarung 
IUV 2019
Gemeinsam mit allen Kantonen der Schweiz ist Liech-
tenstein Mitglied der Interkantonalen Universitätsver-
einbarung vom 20. Februar 1997 (kurz IUV 1997). Die 
IUV 1997 regelt die Zahlung von Pro-Kopf-Beiträgen für 
die Studierenden zwischen den Mitgliedern und garan-
tiert Studierenden aller Kantone und des Fürstentums 
Liechtenstein gleichberechtigten Zugang zu allen uni-
versitären Hochschulen in der Schweiz und Liechten-
stein.

Die IUV 1997 wurde 2020 totalrevidiert. Der IUV 
1997 gingen interkantonale Vereinbarungen voraus, 
bei denen Liechtenstein jeweils Mitglied war, erstmals 
im Jahr 1981. In einigen Kantonen laufen aktuell noch 
die Beitrittsverfahren. Bis am 31. Dezember 2021 sind 

Begegnungs- und Rückzugsorten. Das SZU II wird in 
Zukunft für Schülerinnen und Schüler der Ober- und der 
Realschule aus den Gemeinden Ruggell, Gamprin und 
Schellenberg sowie der Berufsmaturitätsschule Liech-
tenstein (BMS) eine neue Heimat bieten.

Für das Bauvorhaben SZM in Vaduz hat die Regie-
rung einen separaten Bericht und Antrag verabschie-
det, mittels welchem sie beim Landtag einen Verpflich-
tungskredit für den Ersatzbau des Trakts G sowie die 
Erweiterung des SZM beantragt hat. Das SZM wird 
mit drei neuen Baukörpern ergänzt, in denen auch die 
Sportschülerinnen und Sportschüler sowie die Schüle-
rinnen und Schüler der Realschule Schaan Platz finden. 
Voraussichtlich fertiggestellt werden die Erweiterung 
des Gymnasiums Gebäude 1 im ersten Quartal 2024, die 
Realschule im dritten Quartal 2025 und das Gymnasium 
Gebäude 2 im ersten Quartal 2026.

Über die Aufwertung mit drei Baukörpern werden 
die Sportschule und Realschule Schaan am Standort 
SZM ab August 2025 integriert. Aus wirtschaftlichen 
und finanziellen Gründen werden die beiden Schulbau-
projekte, Bau des SZU II sowie Ersatzbau und Erweite-
rung des SZM, zeitlich gestaffelt.

next-step Berufs- und Bildungstage 2021
Bereits zum siebten Mal wurden am 24. / 25. September 
2021 im SAL in Schaan die next-step Berufs- und Bil-
dungstage durchgeführt. Trotz der Pandemie waren 60 
Aussteller vor Ort – ein neuer Rekord. Die regionale Bil-
dungsmesse richtet sich an alle Bildungsinteressierten. 
An diesen Bildungstagen erhielten Schülerinnen und 
Schüler, Maturandinnen und Maturanden, Lernende, 
Eltern, Lehrpersonen, Erwachsene, Berufsbildnerinnen 
und Berufsbildner sowie Unternehmen einen Überblick 
der verschiedenen Bildungswege sowie deren Durch-
lässigkeit. Die next-step Berufs- und Bildungstage sind 
zu einer festen Grösse in der Liechtensteiner Bildungs-
landschaft geworden. 

Die freien Lehrstellen mit Lehrbeginn Sommer 2022 
waren ab dem 1. September 2021 auf www.next-step.li 
online abrufbar. Eine zusätzliche Massnahme resultie-
rend aus der Covid-19-Pandemie bestand im Angebot 
des Amts für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB) 
an die Liechtensteiner Betriebe, die Schnupperlehren, 
Tagespraktika und Informationsnachmittage auf der 
Webplattform «next-step.li» anzukündigen. Als weitere 
Massnahme wurde in diesem Zusammenhang eine zu-
sätzliche Informationsreihe für die Eltern der 4. Klassen 
der Ober- und Realschulen zusammen mit den Bildungs-
behörden und den Wirtschaftsverbänden durchgeführt, 
um die Auswirkungen auf den Berufswahlprozess Som-
mer 2022 aufzuzeigen.

OST - Ostschweizer Fachhochschule
Nachdem der Landtag im Jahr 2019 dem Beitritt zur 
Vereinbarung über die «Ost - Ostschweizer Fachhoch-
schule» vom 15. Februar 2019 und der Aufhebung der 
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der Universität Innsbruck und der Medizinischen Uni-
versität Innsbruck. Die diesjährigen Preisträgerinnen 
und der Preisträger wurden aus insgesamt 29 Einga-
ben durch die Vergabegremien der beiden Universitä-
ten ausgewählt. Gestützt wurde der Entscheid durch die 
Gutachten externer Experten, welche die eingereichten 
Forschungsarbeiten hinsichtlich ihrer wissenschaftli-
chen Qualität, Bedeutung und Aktualität überprüften. 
Die Qualität der eingereichten Arbeiten ist auch im Be-
richtsjahr durchgehend sehr hoch und damit dem Re-
nommee des Preises auf jeden Fall angemessen. Der mit 
gesamthaft EUR 14'000 dotierte Preis für das Jahr 2020 
wurde im Rahmen der Vergabefeier im Berichtsjahr in 
Innsbruck zu gleichen Teilen an Valentina Sladky von 
der Medizinischen Universität Innsbruck sowie an Tho-
mas Magauer, Flavia Laffleur und Heike Ortner von der 
Universität Innsbruck verliehen.

An den «Österreichischen Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung» wurde wie in den Vorjah-
ren ein Beitrag in Höhe von CHF 250'000 entrichtet. Ein 
Betrag in derselben Höhe wurde, wie in den Vorjahren 
auch, an den Schweizerischen Nationalfonds geleistet.

Zudem wurde im Berichtsjahr wie in den vergan-
genen Jahren ein Preis der Regierung für Nachwuchs-
forschung an der Universität Liechtenstein in Höhe 
von insgesamt CHF 10'000 ausgerichtet. Der Preis er-
ging im Berichtsjahr an Dr. Jurij-Andrei Reichenecker 
für die Publikation «Hedging with an Edge: Parametric 
Currency Overlay», Dr. Janine Hacker und Joshua Han-
dali für die Publikation «Virtually in this together-how  
web-conferencing systems enabled a new virtual 
 togetherness during the COVID-19 crisis», Dr. Michael 
Weigerding für seine Dissertation «Market liquidity 
 dynamics» und Dr. Wolfgang Hora für das Projekt «BMI 
– Business Model Innovation».

Regulierung / Parlamentarische Mittel

Abänderung des Lehrerdienstgesetzes
Im Berichtsjahr wurde der Bericht und Antrag betref-
fend die Abänderung des Lehrerdienstgesetzes für die 
zweite Lesung vom Landtag vorbereitet (BuA 2020 / 93), 
nachdem der Landtag im Oktober 2020 die Vorlage in 
erster Lesung behandelt hat. Schwerpunkt der Vorlage 
waren die Neuregelung betreffend den Einsatz befris-
teter Dienstverträge und die Lohngleichstellung der 
Lehrkräfte auf Kindergartenstufe an die Lehrkräfte der 
Primarstufe. Schliesslich soll die Regierung die Kom-
petenz erhalten, die Lehrpersonalbeurteilung mittels 
Verordnung an die Schulleitungen übertragen zu kön-
nen. Ziel der Regierung war es, durch die 2. Lesung der 
Vorlage im Frühjahr 2021 die Erneuerungen bereits im 
Schuljahr 2021 / 2022 umsetzen zu können. Nachdem 
im Mai des Berichtsjahres der Landtag in zweiter Le-
sung entschied, die Vorlage nochmals in erster Lesung 
zu behandeln, wird derzeit an der Überarbeitung des 
Berichts und Antrags gearbeitet.

bereits 22 Kantone und das Fürstentum Liechtenstein 
der neuen Vereinbarung beigetreten. Für die Beitritts-
kantone gilt die neue IUV ab Studienjahr 2021 / 2022 
(1.  Semester 2021 / 2022). Kantone, die der Vereinba-
rung noch nicht beigetreten sind, erhalten respektive 
zahlen während einer Übergangsfrist von maximal zwei 
Jahren, d. h. bis am 31. Dezember 2023, Beiträge nach 
der alten IUV.

Konferenzen

Gesamtkonferenz der Schulleiterinnen und  
Schulleiter Gemeindeschulen und Sekundarschulen
Am 23. April haben sich die Schulleiterinnen und Schul-
leiter zu einer Gesamtkonferenz via MS Teams getrof-
fen. An dem Treffen nahm auch Bildungsministerin 
Dominique Hasler teil. Nach der Vorstellung der Bil-
dungsstrategie 2025plus stand die Bekämpfung der 
Covid-19-Pandemie im Fokus der Konferenz. Dabei er-
gaben sich zahlreiche Detailfragen durch die Schullei-
terinnen und Schulleiter, wie die bestehenden Regeln 
umzusetzen sind und in welche Richtung sich die Locke-
rungen oder Verschärfungen entwickeln werden. Mit 
der Einführung der freiwilligen repetitiven Spucktests 
ab dem 3. Mai wurde zudem ein neues Testprozedere 
in den Schulen implementiert, was eine präzise Abstim-
mung der Prozessabläufe erforderte. Ausserdem wurde 
das weitere Vorgehen hinsichtlich Contact Tracing der 
Schulen besprochen.

Ausserordentliche Schulleiterkonferenz
In der Aula der Gemeindeschulen Triesen trafen sich 
die Schulleiterinnen und Schulleiter am 19. November 
zu einer ausserordentlichen Konferenz der Schullei-
tungen Gemeindeschulen und Sekundarschulen in der 
Aula der Gemeindeschulen Triesen. Dabei standen im 
Besonderen die Vorbereitungen auf die kommenden 
Schulwochen auf der Tagesordnung, da sich aufgrund 
der steigenden Fallzahlen neue Herausforderungen 
und Fragestellungen ergaben. Bildungsministerin Do-
minique Hasler informierte sich persönlich über die 
Eindrücke der Schulleiterinnen und Schulleiter und dis-
kutierte mit ihnen die nächsten Schritte bezüglich den 
repetitiven Spucktests, Ausbruchsmanagement, Kom-
munikation, Unterstützung, Aufrechterhaltung Schul-
betrieb, präventive Massnahmen sowie diverse weitere 
Themen, darunter die Durchführung von Veranstal-
tungen. Die Rückmeldungen der Schulleiterinnen und 
Schulleiter flossen in die weiteren Entscheidungen der 
Regierung und des Schulamtes ein. Bildungsministerin 
Dominique Hasler bedankte sich herzlich für offenen 
Austausch und den bereits geleisteten Einsatz.

Grundlagenforschungsbeiträge
Der Preis des Fürstentums Liechtenstein wird seit 1983 
jährlich verliehen und zählt zu den renommiertesten 
Auszeichnungen für wissenschaftliche Forschung an 
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Sport

Liechtenstein stand im Berichtsjahr wiederum ganz im 
Zeichen der Covid-19-Pandemie. Für den Sport bedeu-
tete das verschiedene Grade von Einschränkungen je 
nach den aktuell geltenden Massnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie. Nichts desto trotz wurde mit Hilfe 
des Covid-19-Zertifikats versucht, möglichst viele sport-
liche Aktivitäten zumindest für Teilgruppen der Bevöl-
kerung unter Einhaltung der Schutzmassnahmen zu 
ermöglichen. Insbesondere wurden die Sportverbände 
und somit indirekt auch die Sportvereine mittels Infor-
mationsblättern über die aktuell geltenden Massnahmen 
informiert und praktische Hinweise für die Einhaltung 
der Vorgaben bereitgestellt. Die Regierung beantragte 
beim Landtag zudem Gelder für die Verlängerung des 
Reglements zur Ausrichtung von Unterstützungsbeiträ-
gen für Institutionen in den Bereichen Sport, Bildung 
und Kultur, die aufgrund der staatlich angeordneten 
Massnahmen gemäss Covid-19-Verordnung in ihren 
 Aktivitäten eingeschränkt wurden und als direkte Folge 
davon finanzielle Einbussen erlitten.

Olympische Spiele in Tokio
Die Olympischen Sommerspiele wurden vom 23. Juli bis 
zum 8. August 2021 in Tokio ausgetragen. Liechtenstein 
wurde von den Athletinnen und Athleten Julia Hassler 
(Schwimmen), Lara Mechnig (Artistic Swimming), Mar-
luce Schierscher (Artistic Swimming), Christoph Meier 
(Schwimmen) und Raphael Schwendinger (Judo) ver-
treten. Dabei handelte es sich mit fünf Athletinnen und 
Athleten um die grösste Delegation an Olympischen 
Sommerspielen seit 28 Jahren. Die Liechtensteiner De-
legation konnte in Tokio mit hervorragenden Leistungen 
glänzen. Es resultierten mehrere neue Landesrekorde 
und persönliche Bestleistungen.

Mobiler Pumptrack
Regierungsrätin Dominique Hasler eröffnete am 6. Sep-
tember offiziell den mobilen Pumptrack Liechtenstein, 
welcher speziell für den Schulbereich angeschafft 
wurde, am ersten Standort auf dem Pausenplatz der Pri-
marschule Schaan. Ein Pumptrack ist eine Übungs- und 
Spielanlage im Bereich des Rad- und Rollsportes und 
kann mit Bikes, Inlineskates, Scootern und ähnlichen 
Rollgeräten befahren werden. Der grosse Vorteil eines 
mobilen Pumptracks ist die flexible Einsatzmöglichkeit 
bei Schulhöfen, Pausenplätzen, Schulveranstaltungen, 
Sporttagen, Gemeindesportplätzen, Fahrradschulun-
gen sowie ausserschulischen Einsätzen. Der Pumptrack 
soll möglichst viele Kinder und Jugendliche in ihrer ge-
wohnten Umgebung ansprechen, zum Ausprobieren 
animieren und einen wichtigen Beitrag zur Verkehrs-
sicherheit leisten. Weiter wurden ausgewählte Athle-
tinnen und Athleten aus der Sportschule als Botschaf-
ter eingesetzt, indem sie in Form von Schulungen und 
Übungslektionen ihr Wissen im Rad- und Rollsport an 

Revision des Stipendiengesetzes
Ende 2019 wurde mit der Erarbeitung eines Vernehm-
lassungsberichtes betreffend die Revision des Gesetzes 
über die staatlichen Ausbildungsbeihilfen begonnen. 
Grundsätzlich bewährt sich das geltende Gesetz über 
die staatlichen Ausbildungsbeihilfen. Bei der geplan-
ten Revision geht es jedoch darum, Bestimmungen, 
die einen hohen Verwaltungsaufwand verursachen, zu 
vereinfachen, gesetzliche Fristen im Sinne einer Mit-
wirkungspflicht der Gesuchsteller zu verkürzen, die 
Rückzahlung von Darlehen unter Beibehaltung der 
Rückzahlungspflicht zu flexibilisieren, den stipendien- 
an den steuerrechtlichen Kinderabzug anzunähern, um 
damit die Stellung der Familien mit mehreren Kindern 
zu verbessern sowie verschiedene Bestimmungen, de-
ren Vollzug Schwierigkeiten bereitet, zu präzisieren und 
zu schärfen.

Im Juli wurde ein Vernehmlassungsbericht der Regie-
rung betreffend die Revision des Gesetzes über die staat-
lichen Ausbildungsbeihilfen (Stipendiengesetz, StipG) 
verabschiedet. Die Ausarbeitung eines entsprechenden 
Bericht und Antrages, der die Rückmeldungen aus der 
Vernehmlassung berücksichtigt, wurde gestartet.

Corporate Governance
Dem Bildungsministerium sind folgende öffentliche 
Unternehmen zugeordnet: Universität Liechtenstein, 
Liechtensteinische Musikschule, Agentur für Interna-
tionale Bildungsangelegenheiten (AIBA), Stiftung «Er-
wachsenenbildung Liechtenstein» und Stiftung «Kunst-
schule Liechtenstein». Im Berichtsjahr fanden jeweils 
zwei bis drei Corporate Governance Gespräche zwi-
schen dem Ministerium für Äusseres, Bildung und Sport 
und den jeweiligen öffentlichen Unternehmen statt.

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 11.  März 
2021 den Stiftungsrat der Erwachsenenbildung Liech-
tenstein für die Mandatsperiode 2021 bis 2025 neu be-
stellt. Grund für die Neubestellung sind die Demissionen 
der Stiftungsratspräsidentin Dagmar Bühler-Nigsch so-
wie der Stiftungsrätin Wally Frommelt. Neu übernimmt 
Judith Öhri aus Vaduz das Amt der Stiftungsratspräsi-
dentin. Sie war bisher als Mitglied im Stiftungsrat tätig. 
Weiters konnten die beiden Mitglieder Andrea Heut-
schi-Rhomberg aus Schaan sowie Jürgen Posch aus Va-
duz für den Stiftungsrat gewonnen werden. 

Manuel Walser aus Schaan wurde von der Regierung 
in ihrer Sitzung vom 25. Mai für eine zweite Amtszeit in 
den Stiftungsrat der Liechtensteinischen Musikschule 
bestellt.

Am 31.  August hat die Regierung anlässlich ihrer 
Sitzung den bisherigen Universitätspräsidenten Klaus 
Tschütscher aus Ruggell für eine zweite Amtszeit be-
stätigt.

In ihrer Sitzung vom 9.  November hat Regierung 
das bisherige Stiftungsratsmitglied Alexandra Oberhu-
ber-Wilhelm aus Vaduz für eine zweite Amtszeit im den 
Stiftungsrat der Kunstschule Liechtenstein bestätigt.
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Amt für Auswärtige  
Angelegenheiten

Amtsleiter: Botschafter Dr. Martin Frick

Zu den Hauptaufgaben des Amtes gehörten dieses Jahr 
wiederum die Koordination und Ausrichtung der Aussen-
politik sowie die Vorbereitung von Regierungs- und Land-
tagsgeschäften mit aussenpolitischem Bezug, die Pflege 
und Vertiefung bilateraler Beziehungen und die Vertre-
tung Liechtensteins in internationalen Gremien und an 
Konferenzen. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
prägten Tätigkeiten des Amtes in einem geringeren Aus-
mass als noch im Vorjahr. Während multilaterale Treffen 
nach wie vor zu einem Grossteil auf digitalen Plattformen 
stattfanden, konnten bilaterale Treffen und Besuche unter 
Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen hingegen 
mehrheitlich physisch abgehalten werden. Auch erste Ver-
anstaltungen konnten wieder mit Publikumspräsenz orga-
nisiert werden.

Die Bekämpfung der globalen Pandemie und deren 
Auswirkungen auf die wirtschaftliche und geopolitische 
Entwicklung war im Laufe des Berichtsjahres von zentraler 
Bedeutung für die internationale Diplomatie. Liechtenstein 
konnte sich gerade auch in dieser schwierigen Zeit als ver-
lässlicher und gut vernetzter Partner beweisen, der einen 
aktiven Beitrag zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit, zur 
globalen Solidarität und zum Schutz der Menschenrechte 
leistet und dadurch seinem Bekenntnis zu einem starken 
Multilateralismus Ausdruck verleiht. Gemeinsam mit der 
ebenfalls vorangetriebenen engen regionalen Kooperation 
widerspiegeln diese Bereiche auch die langjährigen Priori-
täten der liechtensteinischen Aussenpolitik. 

Die bilaterale Zusammenarbeit mit den Nachbarlän-
dern Schweiz, Österreich und Deutschland wurde im Be-
richtszeitraum weiter gepflegt. So fanden Antrittsbesuche 
von Regierungsrätin Dominique Hasler in Bern und Wien 
ebenso statt wie das Treffen der deutschsprachigen Aussen-
ministerinnen und Aussenminister. Mit der Unterzeichnung 
des Freihandelsabkommens zwischen den EWR / EFTA- 
Staaten und dem Vereinigten Königreich konnte der über 
fünf Jahre dauernde Brexit-Prozess erfolgreich beendet 
werden. Daneben war auch die Pflege der Beziehungen zu 
den USA und China sowie die Koordination und Betreuung 
der Staatenbeschwerde gegen die Tschechische Republik 
ein bestimmendes Thema für die bilaterale Zusammenar-
beit. Um die Beziehungen zu den Fokusländern der liech-
tensteinischen Aussenpolitik weiter zu stärken, wurden 
im Berichtsjahr zwei Honorarkonsulate, in Hamburg und 
Brünn, eröffnet.

In der Aussenwirtschafts- und Finanzpolitik trat im 
Berichtsjahr das EFTA-Freihandelsabkommen mit Indo-
nesien sowie das modernisierte Freihandelsabkommen 
mit der Türkei in Kraft. Wie bereits im Vorjahr nahm das 
Amt an den virtuell stattfindenden EFTA-Treffen und in-
ternen Besprechungen teil. Das Amt wirkte wiederum an 

die Kinder und Jugendlichen weitergeben und so einen 
Beitrag für sicheres Radfahren leisteten. Ziel des mobi-
len Pumptracks ist es, dass dieser an allen Schulstand-
orten in Liechtenstein zum Einsatz kommt. Die Ausleihe 
des Pumptracks sowie die Vergabe wird über die Stabs-
stelle für Sport organisiert.

Verleihung des Goldenen Lorbeerblatts an Birgit 
Heeb-Batliner
Am 8. November 2021, verlieh die Regierung zum 12. 
Mal in der Geschichte Liechtensteins das Goldene Lor-
beerblatt. Sportministerin Dominique Hasler würdigte 
die ehemalige Liechtensteiner Skirennläuferin Bir-
git Heeb-Batliner im Namen der Regierung und über-
reichte ihr als Anerkennung und Wertschätzung für 
ihre herausragenden Leistungen im Sport das Goldene 
Lorbeerblatt. Das Goldene Lorbeerblatt wird alle zwei 
Jahre an Persönlichkeiten aus der Sportwelt für ausser-
gewöhnliches Engagement und herausragende Leistun-
gen vergeben. Es ist die höchste Anerkennung, welche 
die Regierung im Bereich des Sports vergibt.

Neuauflage der Leistungsvereinbarung mit Special 
Olympics Liechtenstein
Am 6. Dezember traf I.D. Prinzessin Nora von Liechten-
stein in ihrer Funktion als Stiftungsratspräsidentin von 
Special Olympics Liechtenstein Sportministerin Domi-
nique Hasler zur feierlichen Unterzeichnung der Leis-
tungsvereinbarung für die Jahre 2022 bis 2024 im Re-
gierungsgebäude. Die Leistungsvereinbarung regelt die 
Zusammenarbeit der Regierung des Fürstentums Liech-
tenstein mit der Special Olympics Liechtenstein Stif-
tung zum Zweck der Förderung und Weiterentwicklung 
des Sports für Menschen mit einer geistigen und / oder 
mehrfachen Behinderung. Die Stiftung vertritt die Inte-
ressen von Special Olympics im In- und Ausland, setzt 
sich für die gesellschaftliche Anerkennung ein, verfolgt 
die aktuellen Entwicklungen, arbeitet mit den öffent-
lich-rechtlichen Vertretern des Sports zusammen und 
koordiniert übergeordnete Angelegenheiten. Dabei 
orien tiert sie sich an den Grundsätzen der Ethik und 
ist unabhängig und neutral. Sie ist gemeinnützig, ver-
folgt keine wirtschaftlichen Ziele und ist nicht gewinn-
orientiert.

Reglement der Stabsstelle für Sport für die  
Unterstützung von Sportveranstaltungen
Der Landtag hat in seiner Sitzung vom November im 
Rahmen der Beratung des Landesvorschlages den Be-
trag für die Unterstützung des Sports insbesondere von 
Sportveranstaltungen in Liechtenstein durch die Stabs-
stelle für Sport für das Jahr 2022 um CHF 100'000 er-
höht. Daraufhin wurde das Reglement überarbeitet und 
angepasst sowie durch die Regierung genehmigt.
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des Amtes auch diverse Gremien und Konferenzen abge-
deckt und die Arbeiten an einem multilateralen Vertrag be-
treffend Rechtshilfe zwecks Strafverfolgung der schlimms-
ten internationalen Verbrechen vorangetrieben. 

Im Zentrum der Arbeiten in Bezug auf Umwelt und 
nachhaltige Entwicklung stand dieses Jahr die Vorberei-
tung und aktive Teilnahme an der UNO-Klimakonferenz 
in Glasgow (COP26). Im Rahmen des Projekts «youth.
shaping.EUSALP» zur verstärkten Involvierung von Ju-
gendlichen in der makroregionalen EU-Strategie für den 
Alpenraum konnte im Berichtsjahr der EUSALP Jugendrat 
erfolgreich lanciert werden. Als Mitglied in einer Stimm-
gruppe im Vorstand des Green Climate Fund (CGF) wurde 
Liechtenstein auch im Berichtsjahr vom Amt vertreten.

Entsprechend den epidemiologischen Entwicklungen 
war es dem Amt während der zweiten Hälfte des Berichts-
jahres möglich, einige physische Veranstaltungen durch-
zuführen. Dabei ist insbesondere der gut besuchte Bot-
schafterinformationstag zu erwähnen. Das Twitter-Konto  
@MFA_LI erfreut sich einer zunehmenden Gefolgschaft 
und wuchs um 15 % auf über 7'000 Follower.

Bilaterale Zusammenarbeit 

Im Gegensatz zum Vorjahr fanden bilaterale Treffen 
im Berichtsjahr wieder zum überwiegenden Teil phy-
sisch statt. Ein Schwerpunkt der bilateralen Zusam-
menarbeit im Berichtsjahr lag wiederum auf den Staa-
ten in der Nachbarschaft, sprich Schweiz, Österreich 
und Deutschland. Im Zentrum standen dabei die An-
trittsbesuche der Regierungsrätin bei den Aussenmi-
nistern der Schweiz und Österreichs sowie das Tref-
fen der Aussenministerinnen und Aussenminister der 
deutschsprachigen Staaten vom 16.  April in Lugano, 
bei welchem die Schweiz der turnusgemässe Gast-
geber war. Bestimmende Themen bei den genann-
ten Treffen waren dabei die Stärkung der regionalen 
Zusammenarbeit, europapolitische Themen sowie 
der Meinungs- und Erfahrungsaustausch zu geopo-
litischen und multilateralen Themen. In Deutschland 
konnte das neue Honorarkonsulat Liechtensteins in 
Hamburg eröffnet werden. Als Gastgeber trat Liech-
tenstein im Berichtsjahr beim quadrilateralen Treffen 
der Staats- und Generalsekretäre Liechtensteins, Ös-
terreichs, der Schweiz und Sloweniens auf: Das Treffen 
fand auf Einladung von Botschafter Dr. Martin Frick am 
18. Juni in Mauren statt.

Insbesondere mit der Schweiz fand ein beträchtli-
cher Teil der bilateralen Kontaktpflege auch auf Verwal-
tungsebene statt. So erfolgte unter anderem ein Aus-
tausch zur weiteren Ausgestaltung des LSVA-Vertrags 
oder zur Umsetzung der Vereinbarungen im Bereich 
Landwirtschaft. Beim geplanten Abkommen zur fürsor-
gerischen Unterbringung konnten die bisherigen Ge-
spräche weitergeführt werden. Bei den genannten Pro-
zessen war das Amt federführend tätig. Zusätzlich war 
das Amt bei einer Reihe von bilateralen Themen mit der 

den Verhandlungen für Doppelbesteuerungsabkommen 
(DBA) mit. Dazu gehörten Verhandlungen mit der Ukraine 
und mit Rumänien, wobei letztere bereits abgeschlossen 
werden konnten. Das DBA mit den Niederlanden sowie 
die DBA-Änderungsprotokolle mit Deutschland und der 
Schweiz traten in Kraft. Im Bereich Korruptionsbekämp-
fung stand die vierte Evaluationsrunde von Liechtenstein 
durch die Staatengruppe des Europarats gegen Korruption 
(GRECO) im Zentrum der Bemühungen. Das Amt koordi-
nierte sowohl die Berichterstattung als auch die innerstaat-
liche Umsetzung der Empfehlungen von GRECO. Ferner 
nahm das Amt an mehreren Expertengremien im Bereich 
der internationalen Korruptionsbekämpfung teil. 

Der Bereich Menschenrechte befasste sich 2021 er-
neut mit mehreren Berichterstattungen an internationale 
Gremien. So wurden Berichte zur Umsetzung von Empfeh-
lungen des Ausschusses der UNO-Frauenrechtskonvention 
sowie des Expertengremiums zum Europarat-Übereinkom-
men zur Bekämpfung des Menschenhandels eingereicht. 
Im Berichtsjahr ratifizierte Liechtenstein das Übereinkom-
men des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt (Istanbul-Kon-
vention) und trat dem Übereinkommen als 34. Vertrags-
staat bei. Auch der Ratifikationsprozess des Übereinkom-
mens der UNO-Behindertenrechtskonvention konnte im 
Berichtsjahr vorangetrieben werden. Des Weiteren nahm 
das Amt an zahlreichen Konferenzen und Expertentreffen 
teil, die meist virtuell oder in hybridem Format abgehalten 
wurden. 

Die Internationale Humanitäre Zusammenarbeit und 
Entwicklung (IHZE) leistete im Berichtsjahr besondere 
Unterstützung zur Bekämpfung der sozio-ökonomischen 
und gesundheitlichen Folgen der Covid-19-Pandemie. So 
beteiligte sich Liechtenstein mit CHF 300'000 an der glo-
balen Impfinitiative COVAX und finanzierte dadurch über 
60'000 Impfdosen für Entwicklungsländer. Neben weite-
ren Hilfsprojekten in den Bereichen Migrationshilfe und 
Verbrechensbekämpfung nahmen die von Liechtenstein 
initiierten Projekte «Liechtenstein Languages» sowie die 
«Liechtenstein Initiative for Finance against Slavery and 
Trafficking» (FAST) eine grosse Bedeutung ein. Im Rahmen 
einer öffentlichen Veranstaltung konnte die FAST-Initiative  
einem breiteren Publikum in Liechtenstein vorgestellt wer-
den. Der Anteil von Ausgaben für die offizielle Entwick-
lungszusammenarbeit am BNE (Official Development 
 Assistance, ODA) nahm im Vergleich zum Vorjahr leicht zu 
und beträgt 0.41 %.

Im Bereich Sicherheit und Verbrechensbekämpfung ist 
im Berichtsjahr insbesondere die Mitarbeit an der fünf-
ten Länderprüfung durch das Europarat-Gremium MO-
NEYVAL hervorzuheben, welches sich um die Umsetzung 
internationaler Standards und Empfehlungen in der Be-
kämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
kümmert. Ausserdem bereitete das Amt den Nachvollzug 
der EU-Sanktionen gegenüber bestimmten Personen und 
Organisationen zur Bekämpfung schwerer Menschen-
rechtsverletzungen vor. Des Weiteren wurden vonseiten 
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kontaktiert. Teilweise intervenierte das Amt bei Ländern, 
welche Liechtenstein hinsichtlich Reisebeschränkungen 
schlechter stellten als andere europäische Länder. Ins-
gesamt blieben die Bestimmungen der verschiedenen 
Länder im internationalen Reiseverkehr unübersicht-
lich und uneinheitlich. Jedoch wurden dem Amt keine 
Fälle bekannt, die dazu geführt hätten, dass Personen 
aus Liechtenstein durch Reisebeschränkungen an der 
Heimreise nach Liechtenstein gehindert worden wären.

Daneben betreute das Amt auch in diesem Berichts-
jahr diverse konsularische Fälle in anderen Angele-
genheiten wie Spitalaufenthalt im Ausland, etc. Dabei 
konnte wie üblich auf die bewährte Zusammenarbeit mit 
der Schweiz zurückgegriffen werden.

Europäische Zusammenarbeit

Der etablierte Austausch auf Aussenministerebene mit 
der jeweiligen EU-Präsidentschaft – im Berichtsjahr wa-
ren dies Portugal und Slowenien – wurde fortgeführt. 
Mit der österreichischen Bundesministerin für EU und 
Verfassung fanden zwei Treffen statt. 

Auch in diesem Berichtsjahr trug Liechtenstein die 
Sanktionspolitik der EU mit und leistete im Rahmen des 
EWR-Finanzierungsmechanismus einen Beitrag zur Re-
duktion der Ungleichheit innerhalb Europas. 

Aussenwirtschafts- und Finanzpolitik 

Im Berichtsjahr wurde das EFTA-Freihandelsabkommen 
mit dem Vereinigten Königreich (UK) unterzeichnet und 
es traten das neue EFTA-Freihandelsabkommen mit In-
donesien sowie das modernisierte Freihandelsabkom-
men mit der Türkei in Kraft. Das Amt nutzte erneut die 
hauptsächlich virtuell stattfindenden EFTA-Treffen, um 
an internen Besprechungen der EFTA-Staaten und an 
Freihandelsverhandlungen teilzunehmen. 

Im Bereich der internationalen Bemühungen zur 
Korruptionsbekämpfung stand im Berichtsjahr die vierte 
Evaluationsrunde von Liechtenstein durch die Staaten-
gruppe des Europarats gegen Korruption (GRECO) im 
Mittelpunkt. Das Amt hat den Vorsitz in der verwal-
tungsinternen Arbeitsgruppe Korruptionsprävention 
inne, leitet die liechtensteinische Delegation bei GRECO 
und koordiniert die Berichterstattung sowie die inner-
staatliche Umsetzung der Empfehlungen von GRECO. 
Im Zuge der vierten GRECO-Evaluationsrunde ergin-
gen 16 Empfehlungen betreffend Korruptionspräven-
tion bei Abgeordneten, Richtern und Staatsanwälten. 
Die Regierung nahm diese Empfehlungen zur Kenntnis 
und erteilte entsprechende Umsetzungsaufträge für die 
Empfehlungen an die zuständigen Stellen. Der Landtag 
und die Gerichte wurden eingeladen, Umsetzungsmass-
nahmen zu prüfen. Das Amt begleitete und beriet die be-
troffenen Stellen im Berichtsjahr. Bis März 2022 muss 
Liechtenstein über den Umsetzungstand der Empfeh-
lungen berichten. Ausserdem fungierte Liechtenstein, 

Schweiz, die von anderen Ämtern betreut werden, in un-
terstützender Funktion eingebunden. 

Wie im Vorjahr bildete ein weiterer Schwerpunkt in 
der bilateralen Zusammenarbeit die Koordination und 
Betreuung der liechtensteinischen Staatenbeschwerde 
gegen die Tschechische Republik. Daneben eröffnete 
Liechtenstein ein Honorarkonsulat in der Tschechischen 
Republik (Brünn). 

Nachdem die EU und das Vereinigte Königreich (UK) 
am 24. Dezember 2020 ein Handels- und Kooperations-
abkommen abgeschlossen hatten, intensivierten sich 
auch die Verhandlungen zwischen den EWR / EFTA-Staa-
ten und UK noch einmal merklich. Das Vorliegen des 
Abkommens EU-UK ermöglichte es, einen gleichwer-
tigen Marktzugang sicherzustellen. Am 4.  Juni konnte 
das Freihandelsabkommen zwischen den EWR / EF-
TA-Staaten und UK nach nur zehnmonatigen rein vir-
tuell geführten Verhandlungen abgeschlossen und am 
8. Juli von Regierungsrätin Dominique Hasler in London 
unterzeichnet werden. Das Abkommen verhindert Dis-
kriminierung gegenüber Unternehmen aus der EU und 
bietet liechtensteinischen Wirtschaftsakteuren einen 
bevorzugten Marktzugang gegenüber Ländern, die kein 
Abkommen mit UK haben. Mit dem Freihandelsabkom-
men konnte der insgesamt mehr als fünf Jahre dauernde 
Brexit-Prozess erfolgreich abgeschlossen werden.

Der Brexit-Prozess hat auch zu einem engeren Aus-
tausch auf Ministerebene geführt. Als Ergebnis dieser 
Intensivierung der Beziehungen fand im Berichtsjahr 
erstmals ein Besuch eines britischen Ministers in Liech-
tenstein statt.

Auch die Pflege der Beziehungen zu weiteren Staa-
ten war Teil der Arbeiten des Amtes im Berichtsjahr. Das 
Amt war zuständig für die inhaltliche Vorbereitung von 
zahlreichen bilateralen Gesprächen, welche physisch, 
per Telefon oder per Videokonferenz stattfanden. Die 
bilateralen Kontakte wurden gezielt dazu genutzt, um 
liechtensteinische Anliegen und Positionen zu deponie-
ren und für die Unterstützung liechtensteinischer Initia-
tiven zu werben. Hervorzuheben sind dabei die Bezie-
hungen zu China und den USA. Einerseits fanden mit 
diesen Staaten diverse Gespräche statt, andererseits 
waren die Beziehungen zwischen den USA und China 
sowie die geopolitischen Implikationen der zunehmen-
den Konfrontation Thema bei vielen Gesprächen mit an-
deren bilateralen Partnern. 

Der liechtensteinische Botschafterinformationstag 
konnte im Berichtsjahr wieder durchgeführt werden, 
wobei das Amt die Organisation übernahm. Es nahmen 
73 Vertreterinnen und Vertreter der in Liechtenstein 
 akkreditierten Botschaften teil. 

Konsularische Angelegenheiten

Auch im zweiten Jahr der Covid-19-Pandemie wurde das 
Amt regelmässig mit Anfragen von Bürgerinnen und 
Bürgern zu weltweit bestehenden Reisebeschränkungen 
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und führte Vorprüfungen noch nicht unterzeichneter 
oder ratifizierter Abkommen durch.

Nach der Zustimmung des Landtages hat Liechten-
stein im Juni die Ratifikationsurkunde zum Überein-
kommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konven-
tion) beim Europarat in Strassburg hinterlegt. Mit dem 
Inkrafttreten des Übereinkommens am 1.  Oktober ist 
Liechtenstein der 34. Vertragsstaat der Konvention, 
welche sich insbesondere auf die Prävention von Ge-
walt an Frauen, den Schutz von Opfern sowie die kon-
sequente Verfolgung von Straftaten im Sinne der Kon-
vention fokussiert. Im Zuge der Ratifikation wurde der 
Opfer- und Zeugenschutz durch eine Anpassung der 
Zivilprozessordnung und des Ausserstreitgesetzes in 
Anlehnung an die österreichische Rezeptionsvorlage 
erweitert. 

Weiter wurde im Berichtsjahr auch der Ratifikations-
prozess des Übereinkommens der UNO über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen vorangetrieben. Das 
Amt unterbreitete der Regierung im Juni eine Stellung-
nahme zur weiteren Vorgehensweise. Im selben Monat 
fand ein offener Austausch mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der Zivilgesellschaft zur Behindertenrechtskon-
vention im Rahmen des jährlich stattfindenden Dialogs 
mit liechtensteinischen Nichtregierungsorganisationen 
im Menschenrechtsbereich statt. Im November beauf-
tragte die Regierung das Amt, einen Vernehmlassungs-
bericht betreffend die für die Ratifikation zwingenden 
Gesetzesanpassungen vorzulegen. 

Im Berichtsjahr kam Liechtenstein auch seinen Ver-
pflichtungen als Vertragsstaat von internationalen Men-
schenrechtsübereinkommen nach. Im Mai veröffent-
lichte die Europäische Kommission gegen Rassismus 
und Intoleranz (ECRI) ihre abschliessenden Bemerkun-
gen zur Umsetzung der an Liechtenstein gerichteten 
dringlichen Empfehlungen. Die Kommission anerkannte 
darin insbesondere die Bemühungen um die Erstellung 
einer neuen Integrationsstrategie. Im Juni wurde der 
Zwischenbericht zur Umsetzung der dringlichen Emp-
fehlungen des Ausschusses der UNO-Frauenrechts-
konvention (CEDAW) eingereicht. Dabei standen ins-
besondere die Geschlechtergleichstellungspolitik und 
der Schutz von Gewalt an Frauen im Vordergrund. Im 
November wurde der Bericht zur Umsetzung der Emp-
fehlungen des Expertengremiums GRETA zum Europa-
rat-Übereinkommen zur Bekämpfung des Menschen-
handels eingereicht.

Bei der Vorbereitung und Koordination internationa-
ler Berichterstattungen kann das Amt auf die Arbeit der 
verwaltungsinternen Arbeitsgruppe Menschenrechte 
(AG) zurückgreifen. Die unter der Leitung des Amtes 
stehende AG umfasst Vertreterinnen und Vertreter ver-
schiedener Amtsstellen, die sich gemeinsam mit der 
Weiterverfolgung und Umsetzung von Empfehlungen 
internationaler Menschenrechtsgremien an Liechten-
stein befassen. Im Berichtsjahr wurden besonders die 

vertreten durch das Amt für Auswärtige Angelegenhei-
ten, in der vierten Evaluationsrunde von Österreich ge-
meinsam mit Russland als Berichterstatter. 

Im Rahmen der UNO brachte sich Liechtenstein aktiv 
in die Verhandlungen zu einer umfassenden politischen 
Erklärung ein, die im Juni in einer Sondersession der 
UNO-Generalversammlung zu Korruption (UNGASS) in 
New York verabschiedet wurde. Das Amt koordinierte 
verwaltungsintern die Ausarbeitung einer detaillierten 
Positionierung Liechtensteins. Inhalt dieser Positionie-
rung und Verhandlungsgrundlage sind innen- und aus-
senpolitische Themen wie Vermögensabschöpfung, ille-
gale Finanzflüsse oder der Einfluss von Korruption auf 
Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung. Liech-
tenstein setzte sich dafür ein, dass möglichst keine Än-
derungen der internationalen Anti-Korruptionsagenda 
beschlossen wurden und setzte sich gegen eine Politi-
sierung der Agenda ein.

Das Amt beteiligte sich an den Verhandlungen 
zum Abschluss eines Doppelbesteuerungsabkommens 
(DBA) mit Rumänien und der Ukraine, welche im Mai 
bzw. September stattfanden. Während die Verhandlun-
gen mit der Ukraine bislang nicht abgeschlossen wer-
den konnten, wurde mit Rumänien bereits nach einer 
Verhandlungsrunde eine Einigung erzielt. Es wird eine 
möglichst baldige Unterzeichnung angestrebt. Im Be-
richtsjahr traten zudem das DBA mit den Niederlanden 
sowie die DBA-Änderungsprotokolle mit Deutschland 
sowie der Schweiz in Kraft.

Weiter bereitete das Amt Hintergrundinformationen 
und Gesprächspunkte zu Liechtensteins Positionierung 
in der Aussenwirtschafts- und Finanzplatzpolitik für di-
verse politische Treffen auf bilateraler und multilateraler 
Ebene vor. Ziel dieser Gespräche war es, die Vertiefung 
der wirtschaftlichen Beziehungen als festen Bestandteil 
der aussenpolitischen Aktivitäten zu etablieren und ins-
besondere die Aufnahme von DBA-Verhandlungen zu 
fördern. 

Im Berichtsjahr vertrat das Amt Liechtenstein zudem 
an Sitzungen des WTO-Ausschusses über das öffentli-
che Beschaffungswesen, im Gremium der Geberländer 
des OECD-Antikorruptionsnetzwerks für Osteuropa und 
Zentralasien sowie des International Center for Asset 
Recovery (ICAR).

Menschenrechte 

Die Erarbeitung von Berichten, die Beantwortung von 
Fragen zu bestehenden Berichten sowie das Eintreten 
für den Schutz der Menschenrechte auf internationaler 
Ebene an Vertragsstaatenkonferenzen internationaler 
Menschenrechtsübereinkommen und an weiteren Konfe-
renzen gehörten im Berichtsjahr zu den Hauptauf gaben 
in diesem Bereich. In internationalen Organisa tionen 
und insbesondere im Europarat war das Amt zudem in 
Expertenausschüssen aktiv. Weiter verfolgte das Amt 
aktuelle Entwicklungen im Menschenrechtsbereich  
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Empfehlungen der ECRI und des CEDAW-Ausschusses 
behandelt. 

Im April veröffentlichte das Amt die elfte Ausgabe 
des jährlichen Statusberichts zur Situation der Men-
schenrechte in Liechtenstein, der in Papierform und di-
gital verteilt wurde. 

Besuche und Treffen fanden im Berichtsjahr meist 
im virtuellen oder hybriden Format statt. Im Juni orga-
nisierte das Amt einen Austausch mit der Weltorganisa-
tion gegen Folter. Daran beteiligt haben sich nicht nur 
verwaltungsinterne Experten, sondern auch Vertreter 
und Vertreterinnen von liechtensteinischen Finanzinsti-
tutionen und der Philanthropie. Im Oktober trug Liech-
tenstein gemeinsam mit der quadrilateralen Gruppe 
(Österreich, Schweiz und Slowenien) das virtuell statt-
findende Europäische Regionalforum des UN-Sonder-
berichterstatters über Minderheitenfragen mit. Im Zen-
trum standen dabei der Schutz der Menschenrechte 
und die Prävention von bewaffneten Konflikten. 

Die Öffentlichkeitsarbeit war aufgrund der Covid- 
19-Pandemie erneut eingeschränkt. Am 27. Januar fand 
der Holocaustgedenktag in einem virtuellen Format 
statt. Im Rahmen des Gedenkens an die Befreiung des 
KZ Ausschwitz-Birkenau vor 75 Jahren wurde eine Aus-
stellung zu jüdischen Grabstätten im Landesmuseum 
eröffnet. Zum Anlass des Internationalen Tags der Men-
schenrechte am 10.  Dezember nahmen Vertreter des 
Amtes an einem Wahlpflichtkurs des Liechtensteini-
schen Gymnasiums teil, um den Schülerinnen und Schü-
lern Einblicke in die Aussen- und Menschenrechtspoli-
tik zu gewähren. 

Internationale Humanitäre Zusammenarbeit 
und Entwicklung (IHZE)

Das Amt koordinierte im Berichtsjahr die Internationale 
Humanitäre Zusammenarbeit und Entwicklung (IHZE). 
Neben der Budgetierung und der Vorbereitung von re-
gelmässigen Koordinationstreffen mit dem Liechten-
steinischen Entwicklungsdienst (LED) beinhaltet die 
Koordinierung auch den Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

Das Amt war in den in seiner Zuständigkeit liegenden 
Kategorien der IHZE für die Zusammenarbeit mit den 
Projektpartnern, für die Vorbereitung und Auszahlung 
von Projektbeiträgen sowie für das Monitoring und die 
Evaluation der von Liechtenstein unterstützten Projekte 
zuständig. Im Rahmen der Not- und Wiederaufbauhilfe 
wurden Beiträge für humanitäre Krisen in verschiedenen 
Ländern und Regionen gesprochen. So wurden Hilfspro-
jekte in den von bewaffneten Konflikten gebeutelten Län-
dern Afghanistan, Äthiopien (Region Tigray), Irak, Jemen, 
der Demokratischen Republik Kongo, Libyen, Myanmar, 
Syrien, Somalia und Südsudan unterstützt. Als Reaktion 
auf humanitäre Krisen, die durch Natur- und Umweltka-
tastrophen ausgelöst wurden, wurden Hilfsprojekte nach 
Erdbeben auf der indonesischen Insel Sulawesi sowie auf 
Haiti, nach einem Wirbelsturm in Tschechien sowie nach 

Dürren und Überschwemmungen auf Madagaskar und 
in Nordkorea unterstützt. Im Rahmen einer sehr starken 
Welle der Covid-19-Pandemie wurde die Gesundheits-
versorgung in Indien unterstützt. Themenbezogene Bei-
träge wurden vor allem im Rahmen der Hilfe von Minen-
opfern gesprochen. Zudem wurden allgemeine Beiträge 
an die Katastrophenfonds des Liechtensteinischen Ro-
ten Kreuzes, des IKRK, des Welternährungsprogramms 
und der UNO gesprochen, um im Krisenfall sehr rasche 
Nothilfe zu ermöglichen. Wie in den vergangenen Jahren 
wurde wieder ein besonderer Fokus auf die vergessenen 
humanitären Krisen gelegt. Dazu zählten im Berichtsjahr 
insbesondere die Hungersnöte in Jemen, Madagaskar 
und Nordkorea. Des Weiteren engagierte sich das Amt 
in der Staatengruppe für Good Humanitarian Donorship, 
die sich das Ziel gesetzt hat, die humanitäre Hilfe anhand 
von festgelegten Prinzipien und durch den gemeinsamen 
Austausch über Aktivitäten zu verbessern.

Im Berichtsjahr wurde im Bereich der multilatera-
len Entwicklungszusammenarbeit das Engagement für 
die internationale Verbrechensbekämpfung sowie für 
den Klima- und Umweltschutz weiter gestärkt. Bei der 
«Liechtenstein Initiative for Finance Against Slavery 
and Trafficking» (FAST) lag der Fokus auf der interna-
tionalen Bekanntmachung. Im Oktober fand eine zwei-
tätige Überprüfungskonferenz zu FAST in Vaduz statt, 
an welcher der Umsetzungsstand sowie die kommen-
den Schritte der Initiative diskutiert wurden. Im Rah-
men der Konferenz fand auch eine öffentliche Veran-
staltung statt, an welcher aufgezeigt wurde, welchen 
Beitrag der Finanzplatz zur Bekämpfung von Sklaverei 
und Menschenhandel haben kann. Des Weiteren wurde 
ein Fokus auf Anti-Korruptionsprojekte gelegt, die eine 
Verknüpfung zu anderen Verbrechen aufweisen. So 
wurde beispielsweise das «Green Corruption Program» 
des Basel Institute on Governance unterstützt. Darüber 
hinaus erstellte das Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen im Auftrag Liechtensteins eine Studie, 
die den Zusammenhang zwischen Korruption und den 
verschiedenen Formen von moderner Sklaverei ver-
deutlicht. Im Rahmen der «Frauen, Frieden und Sicher-
heit»-Agenda konzentrierte sich Liechtenstein auf die 
Finanzierung von Projekten, die sich auf den Einbezug 
von Frauen in Friedensprozessen sowie die Verhinde-
rung von geschlechterspezifischer Gewalt in Konflikten 
konzentriete. Neben den traditionellen Schwer punkten 
engagierte sich Liechtenstein für die Bekämpfung der 
Covid-19-Pandemie, indem es sich an der globalen 
Impf initiative COVAX mit CHF 300'000 beteiligte. Da-
mit konnten im Berichtsjahr rund 60'000 Impfdosen an 
Entwicklungsländer finanziert werden.

Im Rahmen der Internationalen Flüchtlings- und 
Migrationshilfe wurden die Aktivitäten für die Unterstüt-
zung von Flüchtlingen vor Ort verstärkt, wobei der Fo-
kus insbesondere auf Syrien und seine Nachbarstaaten 
gelegt wurde und das Engagement in Westafrika inten-
siviert wurde. Das Sprachlernprogramm für Flüchtlinge 



| 123

ÄUSSERES, BILDUNG UND SPORT

in der Türkei gemeinsam mit dem Verein «Liechtenstein 
Languages» und «RET International», konnte im August 
erfolgreich gestartet werden. Weiterhin bildete das 
Engagement auf dem Westbalkan einen Schwerpunkt. 
Insbesondere im Kosovo sowie in Bosnien und Herze-
gowina wurden Projekte im Umfang von rund CHF 1.5 
Millionen unterstützt. Im Zentrum dieser Projekte ste-
hen die Verbesserung des Migrationsmanagements in  
der Region sowie die Linderung des Migrationsdrucks 
vor Ort durch die Verbesserung von Einkommensper-
spektiven und die Verbesserung des Zugangs zur Grund-
schulbildung für alle Gesellschaftsgruppen. Ebenfalls 
wurde im Berichtsjahr eine neue Partnerschaft mit der 
Stiftung «Right to Play» aufgebaut, welche in Mali den 
Zugang zu Bildung für vertriebene Kinder fördert.

Der ODA-Prozentsatz für das Jahr 2019 betrug 0.41 
und nahm damit im Vergleich zum Vorjahr leicht zu. Die 
internationale Zielvorgabe für die offizielle Entwick-
lungszusammenarbeit beträgt 0.7 % des BNE.

Sicherheit und Verbrechensbekämpfung

Das Amt deckte im Bereich Sicherheit und Verbrechens-
bekämpfung im Berichtsjahr diverse internationale Gre-
mien und Konferenzen im Rahmen des Europarats, der 
OSZE und der UNO ab, wobei diese teilweise im digita-
len Format abgehalten wurden.

Das Amt war auch in diesem Berichtsjahr wieder in-
tensiv in die Arbeiten rund um die fünfte Länderüber-
prüfung durch das Europarat-Gremium MONEYVAL 
hinsichtlich der Umsetzung der 40 FATF-Empfehlungen 
im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche sowie Ter-
rorismus- und Proliferationsfinanzierung involviert. Im 
September weilten mehrere Experten von MONEYVAL 
in Liechtenstein und führten Gespräche mit involvierten 
Vertretern der Verwaltung (darunter des Amtes), der 
Aufsicht und der Privatwirtschaft. Die nachgelagerten 
Arbeiten dauern an und mit einem finalen Prüfbericht 
durch MONEYVAL wird im Mai 2022 gerechnet.

Mit dem vom Amt vorbereiteten Nachvollzug der 
EU-Sanktionen gegenüber bestimmten Personen und 
Organisationen zur Bekämpfung schwerer Menschen-
rechtsverletzungen und -verstösse und dem Erlass ei-
ner entsprechenden Verordnung ging Liechtenstein 
gegen Einzelpersonen und Organisationen vor, die für 
Menschenrechtsverletzungen und -verstösse weltweit 
verantwortlich oder an ihnen beteiligt sind oder mit ih-
nen in Verbindung gebracht werden. Der Nachvollzug 
steht im Einklang mit der bisherigen Politik im Bereich 
internationaler Sanktionen.

Das Amt nahm zudem am 14. UNO-Kongress zur 
Verbrechensbekämpfung und Strafrechtspflege teil, 
wobei sich Liechtenstein besorgt über die Auswirkun-
gen der Covid-19-Pandemie auf die internationale Kri-
minalität zeigte. In den Verhandlungen zur Deklaration 
zum UNO-Kongress setzte sich Liechtenstein für eine 
stringente Sprache im Bereich der Finanzkriminalität 

und eine stärkere Verankerung der Bekämpfung des 
Menschenhandels ein. 

Im November startete Liechtensteins Überprüfung 
der Umsetzung des UNO-Übereinkommens gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und 
seiner drei Protokolle, die von Finnland und Grenada 
durchgeführt wird. 

Während des Berichtsjahres wurden zudem die 
Arbeiten an einem multilateralen Vertrag betreffend 
Rechtshilfe zwecks Strafverfolgung der schlimmsten in-
ternationalen Verbrechen (Genozid, Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Aggression) 
weiter vorangetrieben. Das Amt nahm an zwei Verhand-
lungsrunden teil und setzte sich dabei insbesondere für 
die gleichwertige Aufnahme des Aggressionsverbre-
chens in den Vertragstext ein.

Im Berichtsjahr wurden die organisatorischen Vor-
bereitungen und die Ausarbeitung von Modalitäten für 
den Beginn eines zwischenstaatlichen Verhandlungs-
prozesses zur Ausarbeitung einer UNO-Konvention ge-
gen Cyberkriminalität abgeschlossen, wobei sich das 
Amt aktiv beteiligte. Liechtenstein wird sich auch an 
den Verhandlungen beteiligen. Das Amt übernimmt da-
bei die Delegationsleitung.

Weiter erstellte das Amt den Bericht und Antrag für 
die Ratifikation einiger Änderungen des Römer Statuts 
des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC), die insbe-
sondere Artikel 8 (Kriegsverbrechen) betreffen. Der 
Landtag stimmte den Änderungen des Römer Statuts in 
seiner Novembersitzung zu.

Umwelt und nachhaltige Entwicklung

Das Amt vertrat im Berichtsjahr die liechtensteinischen 
Interessen in der makroregionalen EU-Strategie für den 
Alpenraum (EUSALP), an der Deutschland, Frankreich, 
Italien, Österreich, Slowenien sowie die Schweiz und 
Liechtenstein beteiligt sind. Im Rahmen des Projekts 
«youth.shaping.EUSALP», in welchem sich die Schweiz, 
das Bundesland Tirol und Liechtenstein engagieren, 
konnte der EUSALP Jugendrat erfolgreich lanciert wer-
den. Dieser besteht aus 27 Jugendrätinnen und -räten 
und erarbeitet Projektvorschläge für den Alpenraum. 
Liechtenstein war im Berichtsjahr mit drei Mitgliedern 
im Jugendrat vertreten.

Im Bereich der Umweltaussenpolitik nahm die Vor-
bereitung und aktive Teilnahme an der UNO-Klimakon-
ferenz in Glasgow (COP 26) eine zentrale Rolle in den 
Tätigkeiten des Amtes ein. Nachdem die COP 26 pan-
demiebedingt auf 2021 verschoben wurde, konnten die 
Verhandlungsziele der Regierung mit der Verabschie-
dung des Klimapaktes von Glasgow erfüllt werden. Mit 
der Teilnahme S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechten-
stein am Treffen der Staats- und Regierungschefs zu Be-
ginn der Klimakonferenz war Liechtenstein zum ersten 
Mal auf höchster politischer Ebene an einer Klimakon-
ferenz vertreten. 
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Humanitäre Zusammenarbeit und Entwicklung (IHZE), 
in der Arbeitsgruppe betreffend das geplante Abkom-
men zur fürsorgerischen Unterbringung von Personen 
aus Liechtenstein in Einrichtungen in der Schweiz, in 
der Arbeitsgruppe zur Vereinbarung mit der Schweiz 
zur Regelung der Beteiligung Liechtensteins an Markt- 
und Preisstützungsmassnahmen der schweizerischen 
Landwirtschaftspolitik, in der Arbeitsgruppe zur Um-
setzung der UNO-Agenda 2030 für nachhaltige Ent-
wicklung sowie in der Arbeitsgruppe Menschenrechte. 

Das Amt arbeitete in folgenden Arbeitsgruppen und 
Kommissionen mit: in der Aussenpolitischen Kommis-
sion; in verschiedenen gemischten Kommissionen zu 
bilateralen Abkommen mit der Schweiz (Gemischte 
Kommissionen Rahmenvertrag, LSVA-Vertrag sowie 
in der Waffenplatzkommission); in der Koordinations-
gruppe Staatenbeschwerde; in sicherheitspolitischen 
Themen in der Arbeitsgruppe PROTEGE (Geldwäsche-
rei, Terrorismusfinanzierung und Non-Proliferation); in 
der Europapolitik in der Koordinationsgruppe Brexit; in 
den Bereichen Wirtschafts- und Finanzpolitik in der der 
Arbeitsgruppe Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), 
der Task Force «Beschränkungen von liechtensteini-
schen Unternehmen und Finanzplatzteilnehmern», in 
den Quartalsgesprächen mit der Finanzmarktaufsicht 
(FMA) und der Erfahrungsgruppe Finanzplatz (ERFAG); 
und auf dem Gebiet der Menschenrechte am Runden 
Tisch zur Bekämpfung des Menschenhandels, in der Ar-
beitsgruppe Integrationsstrategie, in der Vernetzungs-
gruppe Sichtwechsel für Menschen mit Behinderung 
und Unterstützungsbedarf und in der Gewaltschutz-
kommission (GSK).

Diplomatische und konsularische  
Beziehungen 

Liechtenstein hatte am Ende des Berichtsjahres diplo-
matische Beziehungen mit 129 Staaten sowie der De-
legation der Europäischen Union und dem Souveränen 
Malteser-Ritter-Orden. Im Berichtsjahr wurden direkte 
diplomatische Beziehungen mit der Republik Angola, 
der Republik Senegal, der Republik Namibia und dem 
Plurinationalen Staat Bolivien aufgenommen. 

Von den 129 Staaten sind 79 mit einer nicht residie-
renden Botschafterin bzw. mit einem nicht residierenden 
Botschafter in Liechtenstein akkreditiert, 26 Botschafter-
posten waren per Ende Berichtsjahr vakant, 24 der Staa-
ten haben noch keine Botschafterin / keinen Botschafter 
akkreditiert. Des Weiteren gab es per Ende Berichtsjahr 
43 konsularische Vertretungen in Liechtenstein:

Berufskonsuln: Generalkonsuln 8
   Konsuln 0
Honorarkonsuln: Honorargeneralkonsuln 6
   Honorarkonsuln 27
   Vizehonorarkonsul 2
Vakant 0

Das Amt vertrat Liechtenstein auch im Berichtsjahr 
in einer Stimmgruppe im Vorstand des Green Climate 
Fund (GCF). Die Stimmgruppe wird abwechselnd von der 
Schweiz und Finnland geleitet. Ihr gehören ausserdem 
Monaco und Ungarn an. Der GCF ist der grösste Fonds, 
der Entwicklungsländer dabei unterstützt, ihre Klima-
ziele zu erreichen. Er wurde 2010 von der UNO-Klima-
rahmenkonvention gegründet. Liechtenstein beteiligt 
sich seit 2014 im Rahmen seiner Klimafinanzierung mit 
regelmässigen Beiträgen an den Projekten des GCF.

Öffentlichkeitsarbeit

Über das Twitter-Konto @MFA_LI wurden im Berichts-
jahr knapp 350 Nachrichten zu Besuchen, Regierungs- 
und Landtagsgeschäften mit aussenpolitischem Bezug 
sowie zu aktuellen Ereignissen versendet. Im Laufe des 
Jahres wuchs die Follower-Anzahl um über 15 % auf 
über 7'000 Follower. Die Tweets des Kontos wurden 
pro Monat durchschnittlich über 70'000 Twitter-Nutzer-
Innen angezeigt und in einem Monat besuchten durch-
schnittlich über 6'000 Personen das Twitter-Profil.

Mitarbeitende des Amtes hielten im Verlauf des Be-
richtsjahres Vorträge an verschiedenen öffentlichen 
Veranstaltungen zur Arbeit und zu aktuellen Initiativen 
der liechtensteinischen Aussenpolitik. 

Der Austausch mit Jugendlichen und jungen Erwach-
senen war im Verlaufe des Berichtsjahres von grosser 
Bedeutung. Im Juni konnten sich junge Erwachsene 
im Rahmen der OSZE Jugendroadshow zu wichtigen 
Themen rund um eine sichere Zukunft Europas austau-
schen. Für den EUSALP Jugendrat wurden Anfang Juli 
drei junge Erwachsene aus Liechtenstein ernannt. Sie 
können sich während ihres einjährigen Mandats aktiv im 
Gremium einbringen und bei verschiedenen Veranstal-
tungen teilnehmen. Ende Jahr wurde die Stelle der Ju-
gendvertreterin bzw. des Jugendvertreters bei der UNO 
erneut ausgeschrieben. Parallel dazu erschien auch ein 
Zeitungsartikel zur Rolle der liechtensteinischen Ju-
gendvertretung.

Zum 25. Jubiläum des Inkrafttretens der UNO-
Frauen rechtskonvention unterstützte das Amt die 
Produktion des Videos «CEDAW kurz erklärt – die 
UNO-Frauenrechtskonvention». Das öffentlich zugäng-
liche Video wurde im Juni vorgestellt und ermöglicht 
 einen illustrierten Einblick in die Funktionsweise des 
internationalen Menschenrechtsübereinkommens.

Mitarbeit in Experten-, Koordinations- und 
Arbeitsgruppen

Der Amtsleiter und die Diplomatinnen und Diplomaten 
arbeiteten im Berichtsjahr aktiv in Experten-, Koordina-
tions- und Arbeitsgruppen sowohl auf bilateraler Ebene 
als auch innerhalb der Landesverwaltung mit.

Das Amt hatte den Vorsitz in der Arbeitsgruppe Kor-
ruptionsprävention, in der Arbeitsgruppe Internationale 
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131. Session des Ministerkomitees: 21. 5. virtuell 
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Botschafter Dome-
nik Wanger)

Direktionskomitee für Medien- und Informations-
gesellschaft des Europarats (CDMSI): 19. 5. – 21. 5 /  
1. 12. – 3. 12. virtuell
(Alina Brunhart, Zweite Sekretärin, Sarah Nigg, Zweite 
Sekretärin)

Treffen mit der Generalsekretärin des Europarats  
Marija Pejčinović Burić: 17. 6. in Strassburg,  
Frankreich 
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Botschafter Dome-
nik Wanger, Botschafter Dr. Martin Frick, Generalse-
kretär Michael Hasler, Nicole Maag, Mitarbeiterin der 
Regierung)

Besuch der Experten von MONEYVAL zur Prävention 
und Bekämpfung von Geldwäscherei und  
Terrorismusfinanzierung: 6. 9. – 17. 9. virtuell
(Karin Lingg, Ministerin, Andreas Foser, Zweiter Se-
kretär)

25. Treffen des Ausschusses des Übereinkommens 
des Europarats über Computerkriminalität (T-CY): 
15. 11. virtuell
(Dominic Sprenger, Erster Sekretär)

Expertenkonferenz des Übereinkommens des  
Europarats über Computerkriminalität: 16. 11. – 18. 11. 
virtuell
(Dominic Sprenger, Erster Sekretär)

EWR / Europäische Integration / EU 
5. Brüsselkonferenz zum Thema «Supporting the  
Future of Syria and the Region»: 30. 3. virtuell
(Regierungsrätin Dominique Hasler)

EWR-Rat: 28. 5. virtuell
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Botschafter Dr. 
Martin Frick, Esther Schindler, Ministerin)

EWR-Rat: 24. 11. in Brüssel, Belgien
(Botschafter Pascal Schafhauser, Dr. Nuscha Wieczo-
rek, Botschaftsrätin)

3. EUSALP Generalversammlung und Annual Forum: 
14. 12. – 15. 12. virtuell
(Panagiotis Potolidis-Beck, Botschaftsrat, Andreas  
Foser, Zweiter Sekretär)

Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE) 
Treffen der OSZE like-minded Gruppe zu Rüstungs-
kontrolle: 4. 3. / 14. 9. virtuell
(Karin Lingg, Ministerin)

Im Berichtsjahr konnten zwei liechtensteinische Hono-
rarkonsulate in Hamburg und in Brünn eröffnet und be-
setzt werden. Aktuell verfügt Liechtenstein über 12 Ho-
norarkonsulate (fünf in den USA, drei in Deutschland, 
eins im Vereinigten Königreich, eins in Singapur, eins 
in Hongkong und eins in der Tschechischen Republik). 

Ausgewählte Termine im Berichtsjahr 

EFTA 
Treffen der EWR / EFTA Minister mit dem britischen 
Minister für Internationalen Handel Ranil  
Jayawardena: 25. 2. virtuell
(Regierungsrätin Dr. Katrin Eggenberger, Esther 
Schindler, Ministerin)

Austausch mit NGOs zum «Recht auf Saatgut»: 1. 3. 
virtuell 
(Esther Schindler, Ministerin, Patrick Ritter, Minister, 
Panagiotis Potolidis-Beck, Botschaftsrat, Kathrin Ne-
scher-Stützel, Botschaftsrätin)

Treffen der Arbeitsgruppe zum Monitoring des Nach-
haltigkeitskapitels von EFTA-Freihandelsabkommen: 
15. 3. / 23. 4. virtuell
(Panagiotis Potolidis-Beck, Botschaftsrat, Daniela Sele, 
Zweite Sekretärin)

Treffen mit EFTA-Generalsekretär Henri Gétaz und 
Stellvertretender EFTA-Generalsekretär Pascal  
Schafhauser: 10. 5. virtuell
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Patrick Ritter, Mi-
nister)

10. Verhandlungsrunde EFTA-Malaysia für ein  
Freihandelsabkommen: 25. 5. – 28. 5. virtuell
(Patrick Ritter, Minister, Panagiotis Potolidis-Beck, Bot-
schaftsrat, Daniela Sele, Zweite Sekretärin)

EFTA-Ministertreffen: 31. 5. virtuell 
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Botschafter Kurt 
Jäger, Patrick Ritter, Minister)

Treffen der Arbeitsgruppe zum Monitoring des Nach-
haltigkeitskapitels von EFTA-Freihandelsabkommen: 
11. 10. virtuell
(Daniela Sele, Zweite Sekretärin)

Europarat 
Sitzung des Lanzarote-Komitees zur Bekämpfung 
von sexuellem Missbrauch an Kindern: 30. 3. – 1. 4. /  
21. 9. – 22. 9. virtuell
(Claudio Nardi, Botschaftsrat)

6. Treffen des Europarat-Expertenkomitees gegen 
Terrorismus (CDCT): 18. 5. – 20. 5. virtuell
(Karin Lingg, Ministerin)
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Sondersession der UNCAC-Vertragsstaatenver-
sammlung zur Verabschiedung der politischen  
Deklaration zu Korruption: 7. 5. in Wien, Österreich
(Claudio Nardi, Botschaftsrat)

30. Session der UNO-Verbrechensverhütungs-
kommission (CCPCJ): 17. 5. – 21. 5. virtuell
(Dominic Sprenger, Erster Sekretär)

Generation Equality Fourm 2. Teil: 30. 5. – 1. 6.  
virtuell
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Dr. Myriam Oehri, 
Botschaftsrätin, Daniela Sele, Zweite Sekretärin)

21. Hochrangige Konferenz zur Bekämpfung des 
Menschenhandels: 14. 6. – 16. 6. virtuell
(Claudio Nardi, Botschaftsrat)

UNCAC Arbeitsgruppe zu «Asset Recovery»: 
6. 9. – 8. 9. in Wien, Österreich
(Claudio Nardi, Botschaftsrat)

UNO-Generalversammlung, Generaldebatte: 
19. 9. – 26. 9. in New York, USA
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Botschafter Dr. 
Martin Frick, Botschafter Christian Wenaweser, Dr. My-
riam Oehri, Botschaftsrätin, Nicole Maag, Mitarbeiterin 
der Regierung)

IAEO Generalkonferenz: 20. 9. – 24. 9. in Wien,  
Österreich
(Karin Lingg, Ministerin, Dominik Marxer, Minister, 
Andreas Foser, Zweiter Sekretär)

Treffen mit der UN-Hochkommissarin für Menschen-
rechte Michelle Bachelet: 8. 10. in Genf, Schweiz 
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Botschafter Kurt 
Jäger, Nicole Maag, Mitarbeiterin der Regierung)

European Regional Forum on Minority Issues: 
12. 10. – 13. 10. virtuell
(Botschafter Dr. Martin Frick, Dr. Noah Oehri, Zweiter 
Sekretär, Matthew Edbrooke, Politischer Berater)

26. Vertragsstaatenversammlung der UNO-Klima-
rahmenkonvention (UNFCCC), 16. Konferenz der  
Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls und  
3. Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkom-
mens von Paris: 31. 10. – 12. 11. in Glasgow,  
Vereinigtes Königreich
(Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni, Ste-
fan Hassler, Amtsleiter, Amt für Umwelt, Dr. Heike Sum-
mer, Amt für Umwelt, Dr. Miriam Marxer, Mitarbeiterin 
der Regierung, Andreas Foser, Zweiter Sekretär)

Informelle Arbeitsgruppe der OSZE zu Cybersecurity: 
23. 3. / 8. 6. virtuell
(Dominic Sprenger, Erster Sekretär)

OSZE-Konferenz zu Cybersicherheit: 4. 5. virtuell
(Dominic Sprenger, Erster Sekretär)

OSZE / Europarat Treffen der nationalen  
Koordinatoren zu Menschenhandel: 15. 11. – 16. 11. 
virtuell
(Claudio Nardi, Botschaftsrat)

28. OSZE-Ministerrat: 2. 12. – 3. 12. in Stockholm, 
Schweden
(I.D. Botschafterin Maria-Pia Kothbauer, Dominik Mar-
xer, Botschaftsrat)

UNO 
UNODC Verhandlungen zur Ausarbeitung einer  
politischen Deklaration zu Korruption: 11. 1. – 12. 1 /  
18. 1. – 19. 1. / 24. 1. – 26. 1. / 18. 2 – 19. 2. / 15. 3. – 19. 3. /  
22. 3. – 23. 3. / 26. 3. / 29. 3. – 31. 3. / 19. 4. – 23. 4. / 26. 4. –  
29. 4. / 3. 5. / 4. 5. – 6. 5. virtuell 
(Claudio Nardi, Botschaftsrat)

Hochrangiges Segment der 46. Session des UNO-
Menschenrechtsrats: 22. 2. – 24. 2. virtuell
(Regierungsrätin Dr. Katrin Eggenberger, Botschafter 
Dr. Peter Matt, Daniel Batliner, Erster Sekretär)

14. UNO-Kongress zur Verbrechensbekämpfung und 
Strafrechtspflege: 7. 3. – 12. 3. virtuell
(Regierungsrätin Dr. Katrin Eggenberger, Dr. Georg 
Sparber, Botschaftsrat, Dr. Dominic Sprenger, Erster 
Sekretär, Dr. Myriam Oehri, Botschaftsrätin, Martin 
Karl Frick, Referent)

Commission on the Status of Women (CSW65): 
15. 3. – 26. 3. virtuell
(Regierungsrätin Dr. Katrin Eggenberger, Botschaf-
ter Christian Wenaweser, Karin Lingg, Ministerin, Dr. 
Georg Sparber, Botschaftsrat, Dr. Myriam Oehri, Bot-
schaftsrätin, Daniela Sele, Zweite Sekretärin, Mission 
New York)

Generation Equality Forum 1. Teil: 15. 3. – 26. 3.  
virtuell
(Dr. Myriam Oehri, Botschaftsrätin, Daniela Sele, Zweite 
Sekretärin)

Offene Arbeitsgruppe der UNO zu Cybercrime: 
6. 4. – 8. 4. virtuell
(Dominic Sprenger, Erster Sekretär)

25. Vertragsstaatenversammlung der OPCW Teil II: 
20. 4. – 22. 4. virtuell
(Alina Brunhart, Zweite Sekretärin)
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Telefonat mit Philip Reeker, US Assistant Secretary 
for European and Eurasian Affairs: 28. 4. telefonisch
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Botschafter Kurt 
Jäger, Nicole Maag, Mitarbeiterin der Regierung)

Verhandlungen mit Rumänien zum Abschluss eines 
DBA: 18. 5. – 20. 5. virtuell
(Bernhard Canete, Leiter Abteilung Internationales, 
Steuerverwaltung, DDr. Patrick Knörzer, Stv. Leiter 
Abteilung Internationales, Steuerverwaltung, Ricarda 
Schusterreiter, Abteilung Internationales, Steuerver-
waltung, Panagiotis Potolidis-Beck, Botschaftsrat)

Treffen mit norwegischer Aussenministerin Ine Marie 
Eriksen Søreide: 25. 5. virtuell
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Esther Schindler, 
Ministerin)

Antrittsbesuch in Wien: Treffen mit Aussenminister 
Alexander Schellenberg, mit Karoline Edtstadler, 
Bundesministerin für EU und Verfassung, Heinz Fass-
mann, Bundesminister für Bildung Wissenschaft und 
Forschung, sowie Ghada Fathi Waly, Generaldirek-
torin des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- 
und Verbrechensbekämpfung (UNODC): 26. 5. – 27. 5. 
in Wien, Österreich
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Botschafter Dr. 
Martin Frick, Michael Hasler, Generalsekretär, Nicole 
Maag, Mitarbeiterin der Regierung)

Treffen mit dem Aussenminister Anže Logar  
anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft Sloweniens: 
2. 6. virtuell 
(Regierungsrätin Dominique Hasler)

Treffen mit der britischen Europaministerin  
Wendy Morton und dem britischen Minister für  
Internationalen Handel Ranil Jayawardena: 8. 7.  
in London, Vereinigtes Königreich
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Botschafter Kurt 
Jäger)

Eröffnung des liechtensteinischen Honorarkonsulats 
in Brno: 9. 9. – 10. 9. in Brno, Tschechien
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Botschafterin I.D. 
Maria Pia Kothbauer, Michael Hasler, Generalsekretär, 
Nicole Maag, Mitarbeiterin der Regierung, Dominic 
Sprenger, Erster Sekretär)

Zweite Verhandlungsrunde mit der Ukraine zum  
Abschluss eines Doppelbesteuerungsabkommens: 
14. 9. virtuell
(Steuerverwaltung, Panagiotis Potolidis-Beck, Bot-
schaftsrat)

World Leaders Forum: 1. 11. – 2. 11. in Glasgow,  
Vereinigtes Königreich
(S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein, Botschaf-
ter Dr. Martin Frick, Panagiotis Potolidis-Beck, Bot-
schaftsrat)

Intersessionales Treffen der CCPCJ – Umsetzung der 
Kyoto Deklaration: 10. 11. – 12. 11. virtuell
(Dominic Sprenger, Erster Sekretär)

26. Vertragsstaatenversammlung der OPCW: 
29. 11. – 3. 12. virtuell
(Andreas Foser, Zweiter Sekretär)

UNCAC Vertragsstaatentreffen: 13. 12. – 17. 12. virtuell
(Claudio Nardi, Botschaftsrat)

WTO 
Treffen des WTO-Ausschusses über das öffentliche 
Beschaffungswesen: 3. 3. virtuell
(Kathrin Nescher-Stützel, Botschaftsrätin)

Bilaterale Treffen mit Beteiligung des Amtes 
Austausch zwischen Uruguay und Liechtenstein über 
Token-Ökonomie: 27. 1 virtuell
(Panagiotis Potolidis-Beck, Botschaftsrat, Dr. Clara Bil-
lek, Stv. Stabsstellenleitung, Stabsstelle für Finanzplat-
zinnovation, Walter Sinn, Abteilung Unternehmensser-
vice Finanzplatz, Stabsstelle für Finanzplatzinnovation, 
Dorothea Rohlfing, Finanzmarktaufsicht)

Treffen mit der britischen Europaministerin Wendy 
Morton: 1. 3. virtuell
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Botschafter Dr. 
Martin Frick, Esther Schindler, Ministerin)

Antrittsbesuch bei Bundesrat Cassis: 15. 4. in Lugano, 
Schweiz 
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Botschafter Dr. 
Martin Frick, Botschafterin Dr. Doris Frick)

5er-Treffen der deutschsprachigen Aussenminister: 
16. 4. in Lugano, Schweiz
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Botschafter Dr. 
Martin Frick, Botschafterin Dr. Doris Frick)

Aussenministerinnentreffen zum Thema «On the  
Impact of the COVID-19 Pandemic on Women and 
Girls: A Focus on Human Trafficking», geleitet durch 
die spanische Aussenministerin, Arancha González, 
und australische Aussenministerin, Marise Payne:  
28. 4.virtuell
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Daniela Sele, 
Zweite Sekretärin)
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Swiss Green Economy Symposium: 1. 9. in  
Winterthur, Schweiz
(Panagiotis Potolidis-Beck, Botschaftsrat, Andreas Fo-
ser, Zweiter Sekretär)

IACA-Vertragsparteientreffen: 7. 10. virtuell
(Claudio Nardi, Botschaftsrat)

Treffen mit dem Präsidenten des IKRK Peter Maurer: 
8. 10. in Genf, Schweiz
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Botschafter Kurt 
Jäger, Nicole Maag, Mitarbeiterin der Regierung)

Österreichische Task-Force Konferenz zu Menschen-
handel: 13. 10. – 14. 10. in Wien, Österreich
(Claudio Nardi, Botschaftsrat)

Leitungsgruppe des OECD Netzwerks zu Korruption 
in Osteuropa und Zentralasien: 29. 10. virtuell
(Claudio Nardi, Botschaftsrat)

Event des Geberkomitees für Duale Berufsbildung: 
10. 11. virtuell
(Panagiotis Potolidis-Beck, Botschaftsrat)

Treffen mit Anja Klug, Leiterin des UNHCR Büros für 
die Schweiz und Liechtenstein: 15. 11. in Vaduz
(Botschafter Dr. Martin Frick, Michael Hasler General-
sekretär, Stephan Jäger, Generalsekretär-Stellvertreter)

OSZE / COE Treffen der nationalen Koordinatoren zu 
Menschenhandel: 15.11. – 16. 11. virtuell
(Claudio Nardi, Botschaftsrat) 

Informelle Konsultation zu einem multilateralen  
Vertrag zu Rechtshilfe zwecks Strafverfolgung von 
internationalen Verbrechen: 29. 11. – 30. 11. virtuell
(Dominic Sprenger, Erster Sekretär)

21. Vertragsstaatenversammlung des Römer Statuts 
(ICC-ASP): 6. 12. – 11. 12. virtuell
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Botschafter Chris-
tian Wenaweser)

Übereinkommen

Bilateral
–  Unterzeichnung der Vereinbarung mit der Schweiz 

über die Förderung wissenschaftsbasierter Innova-
tion: 26. Januar 

–  Ratifikation des Protokolls vom 14.  Juli 2020 zur 
 Änderung des am 10. Juli 2015 in Vaduz unterzeich-
neten Abkommens zwischen dem Fürstentum Liech-
tenstein und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Ge-
biet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen: 
5. Februar 

Bilaterales Treffen mit den USA zu Menschenrechts-
fragen: 22. 9. in Vaduz
(Karin Lingg, Ministerin, Claudio Nardi, Botschaftsrat)

Besuch des britischen Ministers für Internationalen 
Handel Ranil Jayawardena: 6. 10. – 7. 10. in Vaduz 
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Botschafter Dr. 
Martin Frick, Esther Schindler, Ministerin, Nicole Maag, 
Mitarbeiterin der Regierung, Dr. Noah Oehri, Zweiter 
Sekretär)

Antrittsbesuch beim Heiligen Stuhl, Treffen mit  
Erzbischof Paul Richard Gallagher, Sekretär für die 
Beziehungen mit Staaten, und mit Kardinal  
Michael Czerny, Untersekretär, Sektion Migranten 
und Flüchtlinge: 26. 10. – 28. 10. in Rom, Italien
(Regierungsrätin Dominique Hasler, S.D. Botschafter 
Prinz Stefan von und zu Liechtenstein, Michael Hasler, 
Generalsekretär, Nicole Maag, Mitarbeiterin der Regie-
rung)

Treffen mit dem Untersekretär des italienischen  
Aussenministeriums Benedetto Della Vedova: 27. 10. 
in Rom, Italien
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Michael Hasler, 
Generalsekretär, Nicole Maag, Mitarbeiterin der Regie-
rung)

Eröffnung des liechtensteinischen Honorarkonsulats 
in Hamburg: 12. 11. in Hamburg, Deutschland
(Regierungsrätin Dominique Hasler, Botschafter Dr. 
Martin Frick, Botschafterin Isabel Frommelt-Gott-
schald, Michael Hasler, Generalsekretär, Stephan Jäger, 
Generalsekretär-Stellvertreter)

Verschiedenes 
Launch of the Declaration against Arbitrary Detention 
in State-to-State Relations: 15. 2. virtuell
(Regierungsrätin Dr. Katrin Eggenberger, Claudio Nardi, 
Botschaftsrat)

OECD Globales Anti-Korruptionsforum: 23. 3. – 25. 3. 
virtuell
(Claudio Nardi, Botschaftsrat)

Wilton Park Dialogue: Konferenz zur Risk-informed 
Early Action Partnership: 11. 5. virtuell 
(Panagiotis Potolidis-Beck, Botschaftsrat, Andreas Fo-
ser, Zweiter Sekretär)

Informelle Konsultation zu einem multilateralen  
Vertrag zu Rechtshilfe zwecks Strafverfolgung von 
internationalen Verbrechen: 22. 6. – 23. 6. virtuell
(Daniela Sele, Zweite Sekretärin)
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Amt für Berufsbildung und 
Berufsberatung

Amtsleiter: Werner Kranz 

Die laufende Weiterentwicklung der Berufsberatung und 
der Berufsbildung ist von zentraler Bedeutung, um den 
Bedürfnissen und Anforderungen der Gesellschaft und 
der Wirtschaft gerecht zu werden. Im Berichtsjahr konn-
ten nebst dem operativen Tagesgeschäft wiederum zahl-
reiche Jahresziele realisiert werden. Schwerpunktmässig 
konnten folgende Projekte, Konzepte und Einzelmass-
nahmen umgesetzt bzw. eingeführt werden: 
–  Gemeinsame Initiative von Staat und Wirtschaft next-

step: Positionierung des next-step-Labels mit geziel-
ten Kommunikationsmassnahmen, Organisation und 
Durchführung der siebten Berufs- und Bildungstage 
und Teilnahme als Messeaussteller, Durchführen des 
Tages «Karriere mit Lehre» mit Radio L, laufende 
Weiter entwicklung der Webplattform next-step.li in 
den Bereichen Lehrstellenregister sowie die Imple-
mentierung der digitalen next-step Berufs- und Bil-
dungstage (Plattform als interaktives Informationstool 
für die Webbesucher)

–  Weiterentwicklung des digitalen Berufsbildungsportals 
für die Lehrbetriebe auf next-step.li

–  Einführung des internen Kontrollsystems (IKS) inklusive 
Risikokontrollmatrix in Abstimmung mit der Stabsstelle 
Finanzen

–  Umsetzung der geplanten Massnahmen des Projek-
tes «Energie- und Klimawerkstatt» von myclimate, um 
Lernende zu befähigen, aktiv an der Analyse und Be-
wertung von Entwicklungsprozessen mit ökologischer, 
ökonomischer und sozio-kultureller Bedeutung teilzu-
haben, sich an Kriterien der Nachhaltigkeit im eigenen 
Leben zu orientieren und nachhaltige Entwicklungspro-
zesse gemeinsam mit anderen in Gang zu setzen

–  Weiterentwicklung der Amtssoftware (Kompass 2) in 
den Bereichen Berufsberatung und Lehraufsicht

–  Erarbeiten von Konzepten für die mögliche Einführung 
von Onlineberatungen der Abteilung Berufsberatung 
(Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung) für ein mög-
liches Coachingangebot für Berufsbildungsverantwort-
liche als Unterstützungsmassnahme, welche lernende 
Personen mit besonderen Bedürfnissen ausbilden sowie 
für das Berufsinformationszentrum (BIZ)

–  Mitarbeit in verschiedenen ämterübergreifenden Pro-
jekten, länderübergreifenden Arbeitsgruppen und Kom-
missionen

Beim Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB) 
waren per Ende Berichtsjahr 14 Mitarbeitende tätig. 
Im Bereich Berufsberatung berät das Amt Jugendliche 
und junge Erwachsene bis zum vollendeten 25. Lebens-
jahr individuell in Berufs-, Studien-, Aus- und Weiter-
bildungsfragen. Zudem betreut und leitet das Amt das 

–  Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen der Re-
gierung des Fürstentums Liechtenstein und dem 
Schweizerischen Bundesrat über die Messung von 
Dosisleistungen zugunsten der Probenahme- und 
Messorganisation: 10. September 

–  Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen dem 
Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Hilfeleistung der Eidge-
nössischen Zollverwaltung im Bereich des Immaterial-
güterrechts: 5. / 21. Oktober 

–  Ratifikation des Protokolls vom 27. Oktober 2020 zur 
Änderung des Abkommens vom 17. November 2011 
zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der 
Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und der Steuerverkürzung auf 
dem Gebiet der Steuern und vom Einkommen und 
vom Vermögen: 29. Oktober 

Europarat
–  Ratifikation des Übereinkommens des Europarats 

zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention): 
17. Juni 

EU / EFTA / EWR
–  Unterzeichnung des Freihandelsabkommens zwi-

schen Island, dem Fürstentum Liechtenstein, dem Kö-
nigreich Norwegen und dem Vereinigten Königreich 
von Grossbritannien und Nordirland: 8. Juli

–  Ratifikation des Freihandelsabkommens zwischen 
Island, dem Fürstentum Liechtenstein, dem König-
reich Norwegen und dem Vereinigten Königreich von 
Grossbritannien und Nordirland: 16. Dezember

UNO
–  Ratifikation des Vertrages von Peking über den Schutz 

von audiovisuellen Darbietungen: 22. September 
–  Ratifikation des Vertrages von Marrakesch über die 

Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichten Wer-
ken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehin-
derte Menschen: 22. September
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Berufsinformationszentrum (BIZ). Im Bereich Berufsbil-
dung berät und begleitet das Amt Lernende sowie be-
rufsbildungsverantwortliche Personen aus den Lehrbe-
trieben in Fragen rund um die berufliche Grundbildung 
(Berufslehre). Betreffend die berufliche Mobilität er-
möglicht das Amt lernenden Personen und Berufsleuten 
während eines Auslandpraktikums Berufserfahrung zu 
sammeln, fremde Länder und Kulturen zu erleben sowie 
gegebenenfalls Fremdsprachenkenntnisse zu vertiefen. 
Im Rahmen der Mobilität nutzen junge Berufsleute und 
lernende Personen die Möglichkeit, ein mehrmonatiges 
Berufspraktikum (MOJA) in Europa bzw. einen vierwö-
chigen Lernenden-Austausch (xchange) im benachbar-
ten Ausland zu absolvieren.

Berufsberatung

Einzelberatung
Die Nachfrage von Berufs-, Studien- und Laufbahn-
beratungen, welche eine Einzelberatung in Anspruch 
nahmen, lag im selben Rahmen wie im Vorjahr 2020. 
Fernberatungen per E-Mail, Telefon oder Video wur-
den aufgrund der Rücknahme von Einschränkungen 
der Covid-19-Pandemie weniger häufig durchgeführt. 
Die Möglichkeit der Beratung vor Ort wurde wieder ver-
mehrt genutzt. 

Pro Klient wurden durchschnittlich zwei Einzelbe-
ratungstermine im Umfang von ca. 1.5 Stunden in An-
spruch genommen. Bei rund 50 % der Klienten wurden 
psychologisch-diagnostische Testverfahren im Rahmen 
der Beratung durchgeführt. 

Aufgeteilt nach Beratungsschwerpunkten stellte 
die erste Berufswahl für Jugendliche in Bezug auf die 
eingesetzten Beratungsaufwendungen die stärkste 
 Klientengruppe dar, gefolgt von der Laufbahnberatung 
der 18- bis 25-Jährigen. An dritter Stelle stand die Stu-
dienberatung für Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, 
dahinter folgte die Laufbahnberatung für die in Art. 
55 des Berufsbildungsgesetzes aufgeführten Sonder-
gruppen. 

Begleitung von Jugendlichen im ersten  
Berufswahlentscheid
Der Übergang von der Pflichtschule in die Arbeitswelt, 
welcher auch als erste Berufswahl bezeichnet wird, ist 
ein erster wichtiger Veränderungsprozess im Leben ei-
nes jungen Menschen. Damit dieser Übergang möglichst 
optimal gelingt, bedarf es der Zusammenarbeit aller 
Beteiligten (Eltern, Schule, Wirtschaft, Berufsberatung 
und Berufsbildung). Trotz der Einschränkungen, die im 
Rahmen der Covid-19-Pandemie bestanden, konnte der 
Grossteil der Aktivitäten durchgeführt werden. 

Die Berufswahlvorbereitung der 3. und 4. Klassen 
der Ober- und Realschulen, der Privatschulen Forma-
tio und Waldorfschule, des Freiwilligen 10. Schuljahres 
sowie des Liechtensteinischen Gymnasiums wurde ge-
meinsam umgesetzt. 

Dazu gehören unter anderem nachfolgende Aktivi-
täten:
–  Einführung ins Berufsinformationszentrum (BIZ) für 

die 3. Klassen der Ober- und Realschulen sowie für die 
Formatio und Waldorfschule 

–  Eltern- / Schülerabende zum Thema «Berufswahlvor-
bereitung» für die 3. Klassen der Ober- und Realschu-
len, der Privatschule Formatio, der Waldorfschule 
und des Liechtensteinischen Gymnasiums

–  Kurzberatungen an den Schulzentren für die 3. und 4. 
Klassen der Ober- und Realschulen, der Privatschule 
Formatio, der Waldorfschule sowie für die Klassen 
des Freiwilligen 10. Schuljahres

–  Durchführung der Infoveranstaltung «Stipendien – 
Bin ich anspruchsberechtigt?»

–  Durchführung von psychodiagnostischen Verfahren 
in den Bereichen Interessen, Persönlichkeit und Fä-
higkeiten in Einzel- und Gruppensettings

–  Vertiefte und den Bedürfnissen angepasste Betreu-
ung von schulleistungsschwachen Jugendlichen mit 
Sonderschul-Status, welche sich entweder in der Re-
gelschule oder in einer Sonderschule befinden

–  Klassenweise Informations- und Entscheidungsver-
anstaltungen zur «Profilwahl» in den 3. Klassen des 
Liechtensteinischen Gymnasiums sowie zum Thema 
«Umstieg in eine Lehre»

–  Studienwahlworkshop für die 7. Klassen des Liechten-
steinischen Gymnasiums

–  Teilnahme an den 7. Berufs- und Bildungstagen next-
step

–  Moderation «Studierende berichten» für die 7. Klas-
sen des Liechtensteinischen Gymnasiums

–  10. Schuljahr: Neukonzipierung und Durchführung 
der Workshops zum Thema «Bewerbung» in Koopera-
tion mit dem aha (Jugendinformationszentrum Liech-
tenstein)

Aufgrund der Covid-19-Pandemie ausgefallen ist das 
Projekt «Betriebslehrpraktikum» am Liechtensteini-
schen Gymnasium. Ebenso mussten die beiden Prä-
senzveranstaltungen im BIZ zu den Themen «Weiter 
zur Schule?» und «Brückenangebote / Zwischenjahr» 
abgesagt werden. Die BerufsCHECK-Woche wurde in 
abgeänderter Form ohne Workshops im BIZ durchführt.

Berufsinformationszentrum BIZ 
Das Berufsinformationszentrum BIZ ist ein Selbstin-
formationszentrum für Fragen rund um die berufliche 
Aus- und Weiterbildung sowie Studienmöglichkeiten an 
Universitäten und Fachhochschulen.

Die Anzahl der Ratsuchenden legte nach der mehr-
wöchigen Schliessung im Vorjahr erfreulicherweise 
deutlich zu. 72 % der Ratsuchenden waren erwachsene 
Personen und 28 % waren Jugendliche. Zudem wurden 
die Eltern- und Schülerabende mit den beiden Schwer-
punkten Informationen zum Berufswahlprozess sowie 
Beratungsdienstleistungen im BIZ abgehalten. 
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Rund 760 Personen haben an den BIZ-Einführungen 
und Info-Veranstaltungen im Berichtsjahr teilgenom-
men. Der Wert liegt aufgrund der Absagen bei den Info-
veranstaltungen und Workshops auf Vorjahresniveau, 
in welchem die Covid-19-Pandemie ebenfalls Veranstal-
tungseinschränkungen zur Folge hatte.

Koordinationsstelle Spitzensport
Die Aufgabe der Koordinationsstelle Spitzensport be-
steht vor allem darin, Schülerinnen und Schüler und 
deren Eltern über die Vereinbarkeit von Lehre und Spit-
zensport aufzuklären, über vorhandene Angebote zu in-
formieren sowie Herausforderungen dieses Modells zu 
kommunizieren.

Da die Trainingsbedingungen von Sportart zu Sport-
art sowie die beruflichen Interessen von Sportlerinnen 
und Sportlern unterschiedlich sind, stellt das individu-
elle Beratungsgespräch eine gute Möglichkeit dar, um 
geeignete Lösungen zu finden.

Zudem bietet die Koordinationsstelle Spitzensport 
eine Begleitung der Sportlerinnen und Sportler über die 
Ausbildungszeit hinweg an, so dass eventuelle Schwie-
rigkeiten schon frühzeitig abgefangen und individuelle 
Lösungen zwischen Lernenden und Betrieben gefunden 
werden können.

Weitere Aktivitäten der Abteilung Berufsberatung
Die Berufsberatung arbeitet an der Schnittstelle zwi-
schen Schule und Wirtschaft. Deshalb ist ein gutes 
Einvernehmen mit Institutionen, die ebenfalls in die-
sen Bereichen tätig sind, von zentraler Bedeutung. Im 
Berichtsjahr konnten diverse Aktivitäten in Zusam-
menarbeit mit folgenden Organisationen umgesetzt 
werden:
–  Zusammenarbeit mit dem Schulamt sowie den Sekun-

darschulen bei der Planung der Aktivitäten im Bereich 
«Berufs- und Studienwahlvorbereitung». Das entspre-
chende Rahmenkonzept der Zusammenarbeit wurde 
erneuert 

–  Arbeitsmarktservice: Zusammenarbeit in Bezug auf 
die Reintegration von Stellensuchenden in den Ar-
beitsmarkt sowie im Speziellen in Bezug auf die Er-
stellung von Bewerbungsunterlagen bei Erwachse-
nen

–  KBSB (Schweizerische Konferenz der Stellenleiten-
den der kantonalen Berufsberatungsstellen): Mit-
gliedschaft und aktive Teilnahme in der KBSB als 
schweizweite Organisation sowie ihrer ostschweize-
rischen Untergruppe

–  Mitwirkung in dem von der Stiftung Erwachsenenbil-
dung Liechtenstein initiierten Projekt «Information 
und Beratung neuer Lernergruppen» bei der Erarbei-
tung einer «Bildungslandkarte» für Liechtenstein

–  Flüchtlingshilfe Liechtenstein: Zusammenarbeit in 
Fragen Berufsintegration von Asylsuchenden

–  Freiwilliges Soziales Jahr in Liechtenstein: Workshop 
Soziale Berufe 

–  Teilnahme an fachlichen Weiterbildungsveranstaltun-
gen des SDBB (Schweizerisches Dienstleistungszent-
rum Berufsbildung / Berufs-, Studien- und Laufbahn-
beratung) und des Kantons St. Gallen

Berufswahlverhalten der Jugendlichen im Sommer 
des Berichtsjahres
Berufswahlverhalten der 317 erfassten Schulabgänge-
rinnen und Schulabgänger (aus den Ober- und Real-
schulen, Privatschule Formatio, Waldorfschule, Freiwil-
liges 10. Schuljahr):
–  69 % der Schulabgängerinnen und Schulabgänger 

wählten den dualen Berufsbildungszweig (218)
–  15 % der Schulabgängerinnen und Schulabgänger 

wählten ein Brückenangebot, wie bspw. das 10. Schul-
jahr, das Sozial- oder Hauswirtschaftsjahr (49)

–  13 % der Schulabgängerinnen und Schulabgänger 
wählten den Weg über eine Mittelschule oder ein 
Gymnasium (41)

–  2 % der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ent-
schieden sich für eine Zwischenlösung, wie bspw. ein 
Praktikum oder den direkten Einstieg in die Arbeits-
welt, oder eine andere Lösung (5)

–  1 % der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ver-
fügten anfangs August des Berichtsjahres noch über 
keine Anschlusslösung (4)

Covid-19-Pandemie
Im Zuge der Covid-19-Pandemie wurden nachfolgende 
Massnahmen initiiert und umgesetzt: 
–  Erstellung digitaler Info-Mappen für interessierte El-

tern sowie Schülerinnen und Schüler als Alternative 
für die abgesagten berufskundlichen Informations-
veranstaltungen 

–  E-Mail-Umfrage bei den Lehrbetrieben als Son-
dermassnahme zur Veröffentlichung ihrer Ange-
bote betreffend Infonachmittage, Tagespraktika und 
Schnupperlehren im Rahmen der Berufswahl. Die Pu-
blizierung dieser Liste erfolgte auf der Webplattform 
next-step.li.

–  Mitwirkung an der Inforeihe im August und Sep-
tember für die Eltern der 4. Klassen der Ober- und 
Realschulen zusammen mit Schulamt und den Wirt-
schaftsverbänden Liechtensteinische Industrie- 
und Handelskammer (LIHK), Wirtschaftskammer 
Liechtenstein, Liechtensteiner Bankenverband und 
Liechtensteinische Treuhandkammer betreffend 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Be-
rufswahlfahrplan und die Berufswahl im Sommer 
2022

Berufsbildung 

Gesamtzahl der Lernenden
Die Gesamtzahl aller Lernenden per 31. Dezember 2021 
betrug 1'094 in rund 100 verschiedenen Berufen. 39 % 
der Lernenden sind Frauen und 61 % Männer.
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Lehrstellensituation per Sommer des Berichtsjahres
Bis zum 31.  August sind insgesamt 399 Lehrverträge 
beim Amt für Berufsbildung und Berufsberatung zur 
Genehmigung eingegangen. Im Jahr 2020 waren es total 
378 genehmigte Lehrverträge. Nach wie vor ist der kauf-
männische Sektor mit 79 genehmigten Lehrverhältnis-
sen der meistgewählte Lehrberuf. Die Berufswahl-Hit-
liste der zwölf meistgewählten Lehrberufe gleicht – mit 
geringfügigen Änderungen – in etwa derjenigen der 
vergangenen Jahre. Per 31. August waren 74 (Vorjahr: 
75) von den Lehrbetrieben angebotenen Lehrstellen 
unbesetzt. Die Entwicklung der von der Wirtschaft 
zur Verfügung gestellten Anzahl Ausbildungsplätze in 
den vergangenen vier Jahren bewegt sich auf konstant 
hohem Niveau. Die Covid-19-Pandemie erforderte im 
Rahmen des Berufswahlprozesses von allen Beteiligten 
mehr Flexibilität und bestimmte Zusatzleistungen, hatte 
zusammenfassend jedoch keinen Einfluss auf die von 
der Wirtschaft vergebenen Ausbildungsplätze.

Berufswahl-Hitliste der 12 meistgewählten  
Lehrberufe
Lehrbeginn Sommer 2021 (Stand 31. August 2021)

Total genehmigte Lehrverträge = 399 (Vorjahr: 378)
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Aufteilung der Gesamtzahl an Lernenden nach  
Wohnsitzland
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Anteil an Lernen-
den – bezogen auf ihr Wohnsitzland (Liechtenstein, 
Schweiz oder Österreich) – minimal verändert.

Anzahl Lernende nach Wohnsitzland  
(Liechtenstein / Schweiz / Österreich)
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FL

Aufteilung der Gesamtzahl an Lernenden nach  
Wirtschaftsbereich
Die Aufteilung nach Anzahl Lernende pro Wirtschafts-
bereich zeigt, dass die beiden Bereiche «Gewerbe» und 
«Industrie» rund 70 % der lernenden Personen in Liech-
tenstein ausbilden.

Anzahl Lernende je Wirtschaftsbereich

Wirtschaftsbereich Lehrverhältnisse 
 Anzahl in %

Bank 56 5.1 
Gastronomie  8 0.7 
Gemeinden und Verwaltung 40 3.7 
Gesundheit 102 9.3 
Gewerbe 431 39.4 
Haus- und Landwirtschaft 15 1.4 
Industrie 336 30.7 
Kindertagesstätten 27 2.5 
Öffentlich-rechtliche Unternehmen 34 3.1 
Treuhand 41 3.7 
Versicherung 4 0.4

Total 1'094 100
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In der Regel wiederholen alle Lernenden (diese sind 
beim ABB mit einem LV als Wiederholer / in registriert) 
bei nicht bestehen das Qualifikationsverfahren (Lehrab-
schlussprüfung).

Standortbestimmungen (Zwischenprüfungen)
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 46 Standortbestim-
mungen abgenommen. 35 waren generell angeord-
nete Standortbestimmungen für bestimmte Lehrberufe 
(d. h. auf Antrag der Wirtschaft) und elf wurden infolge 
Erstausbildung durchgeführt.

Teilprüfungen
Im Berichtsjahr wurden 58 Teilprüfungen – Bestandteil 
des Qualifikationsverfahrens (Lehrabschlussprüfung) – 
abgenommen. Diese Teilprüfungen wurden in den Lehr-
berufen Automatiker / in FZ, Automatikmonteur / in FZ, 
Baumaschinenmechaniker / in FZ, Coiffeur / Coiffeuse 
FZ, Elektroniker / in FZ, Konstrukteur / in FZ, Landma-
schinenmechaniker / in FZ, Motorgerätemechaniker / in 
FZ, Polymechaniker / in FZ, Produktionsmechaniker / in 
FZ, Physiklaborant / in FZ, Schreiner / in FZ, Tierpfle-
ger / in FZ durchgeführt. 

Eintragung ins «Goldene Buch» auf Schloss Vaduz
Die 48. Eintragung ins «Goldene Buch» auf Schloss 
 Vaduz fand am 10. September statt. 45 junge Berufs-
leute (23 Frauen / 22 Männer), welche ihre Ausbildung 
mit einem Gesamtnotendurchschnitt von ≥ 5.3 bzw. in 
Österreich mit Auszeichnung abgeschlossen haben, 
durften sich ins «Goldene Buch» eintragen. 

Entwicklung Anzahl Lernende in der beruflichen 
Grundbildung 1973 bis 2021
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Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil an Lernenden 
bzw. die beim Amt registrierte Anzahl an Lehrverhält-
nissen um 1 % gesunken.

Lehrvertragsauflösungen
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 91 Lehrverhältnisse 
vonseiten der Lernenden und der Lehrbetriebe aufge-
löst. Dies entspricht einer Auflösungsquote von 8.3 % 
(Vorjahr: 7.5 %).

Nach der Lehrvertragsauflösung:
–  haben 26 lernende Personen die Lehre in einem ande-

ren Betrieb fortgesetzt
–  haben acht lernende Personen den Lehrberuf ge-

wechselt
–  hat eine lernende Person ein Brückenangebot in An-

griff genommen
–  haben sich sechs Lernende entweder für ein Studium, 

eine weiterführende Schule oder ein Praktikum ent-
schieden

–  wählten fünf jugendliche Personen den direkten Ein-
stieg in die Arbeitswelt

–  nehmen sieben jugendliche Personen die Dienstleis-
tungen der Abteilung Berufsberatung in Anspruch 

–  sind dem Amt von 38 lernenden Personen die An-
schlusslösungen per Ende Berichtsjahr (Vorjahr 37) 
nicht bekannt bzw. nahmen diese keine weiteren 
Dienstleistungen des Amtes in Anspruch. Davon ha-
ben 18 Lernende ihren Wohnsitz in der Schweiz, wel-
che gegebenenfalls weitere Dienstleistungen in ihrem 
jeweiligen Wohnsitzkanton in Anspruch genommen 
haben.

Abschlussprüfungen
Im Berichtsjahr haben gesamthaft 350 Lernende die 
Lehrabschlussprüfung absolviert. 316 Lernende haben 
die Lehrabschlussprüfung mit Erfolg bestanden, 34 
Lernende haben nicht bestanden. 16 Lernende haben 
gleichzeitig die lehrbegleitende Berufsmittelschule ab-
geschlossen (sieben in kaufmännischen und neun in in-
dustriellen / gewerblichen Lehrberufen).

Die durchschnittliche Erfolgsquote bei beruflichen 
Qualifikationsverfahren beträgt in der Schweiz auch 
rund 90 Prozent.
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Anzahl Lehrabsolventinnen / Lehrabsolventen nach 
Berufen, die sich ins Goldene Buch eintragen durften

Lehrberuf w m Total

Anlagen- und Apparatebauer FZ  1 1
Automatiker FZ oder EFZ  2 2
Automobil-Fachmann FZ  1 1
Bekleidungsgestalterin EFZ 1  1
Boden-Parkettleger FZ  1 1
Buchhändlerin FZ 1  1
Detailhandelsfachfrau EFZ 1  1
Drogistin FZ 1  1
Fachfrau Betreuung FZ oder EFZ 4  4
Fachfrau Betriebsunterhalt FZ 1  1
Heizungsinstallateur FZ  1 1
Informatiker FZ  3 3
Kauffrau / Kaufmann FZ 5 3 8
Konstrukteur FZ  2 2
Laborantin FZ oder EFZ 2  2
Logistiker FZ  2 2
Maurer FZ  1 1
Medizinische Praxisassistentin EFZ 1  1
Metallbauer FZ  1 1
Physiklaborantin FZ 1  1
Polymechanikerin / Polymechaniker FZ oder EFZ 2 2 4
Printmedienverarbeiter FZ  1 1
Strassentransportfachfrau EFZ 1  1
Werkstofftechnikerin FZ 2  2
Zimmermann EFZ  1 1

Total 23 22 45

 
Lehrstellenumfrage
Für Lehrbeginn Sommer 2022 wurde im August des Be-
richtsjahres bei den Lehrbetrieben die erste Lehrstellen-
umfrage durchgeführt. Von den Lehrbetrieben wurden ins-
gesamt 391 Lehrstellen als frei gemeldet, was im Vergleich 
zum Vorjahr (379) eine Erhöhung von rund 3 % bedeutet. 

Ausbildungsbewilligungen
Im Berichtsjahr wurden 50 Ausbildungsbewilligungen 
in verschiedenen Lehrberufen erteilt. Zudem konnten 
16 neue Lehrbetriebe gewonnen werden. Aktuell sind 
beim Amt 542 Lehrbetriebe registriert, wovon derzeit 
278 Betriebe aktiv lernende Personen in verschiedenen 
Lehrberufen ausbilden.

Amts-EDV
Liechtenstein ist seit 2007 Mitglied des Vereins Inter-
essengemeinschaft Informatik im Berufsbildungswesen 
(IGIB / GRIF). Im Berichtsjahr wurden diverse techni-
sche Anpassungen vorgenommen sowie Verbesserun-
gen an der Amtssoftware umgesetzt. Zudem erfolgte 
eine Weiterentwicklung zur Optimierung der Webplatt-
form next-step.li.

Kommissionen und Konferenzen
Das Amt hat im Berichtsjahr an folgenden Anlässen teil-
genommen:
–  Am 25.  Februar wurde die Plenarversammlung der 

Schweizerischen Berufsbildungsämterkonferenz 
(SBBK) virtuell abgehalten. Besprechungsschwer-
punkte bildeten: das Brückenangebot Integrations-
vorlehre, der Austausch in Sachen Covid-19-Pande-
mie, die Leistungsvereinbarung SBBK-SwissSkills 
(2021 bis 2024), der Berufsabschluss für Erwachsene 
sowie die Evaluation der Studierfähigkeit von Be-
rufsmaturitäts-Absolventinnen und -Absolventen an 
Fachhochschulen.

–  Am 13. März wurde in Appenzell Innerrhoden die Ta-
gung Lehraufsicht Ost abgehalten. Die Teilnehmen-
den tauschten sich über verschiedene Themen zur 
beruflichen Grundbildung aus.

–  Die jährliche Mitgliederversammlung des Vereins In-
teressengemeinschaft Informatik im Berufsbildungs-
wesen (IGIB / GRIF) erfolgte am 16.  März aufgrund 
der aktuellen Entwicklung der Covid-19-Pandemie 
in Form einer virtuellen Besprechung. Zirkularbe-
schlüsse waren nebst der Genehmigung des Jahres-
berichts und der Jahresrechnung die Beschlüsse der 
strategischen Handlungsfelder, die Kenntnisnahme 
der Finanzplanung 2022 bis 2026, die Festsetzung 
der Mitgliederbeiträge für das Budget 2022 sowie die 
erforderlichen Wahlen für die Besetzung des Vorstan-
des.

–  Am 7.  Mai wurde die Mitgliederversammlung der 
Schweizerischen Konferenz der Leiterinnen und 
Leiter der Berufs -, Studien- und Laufbahnberatung 
KBSB virtuell abgehalten. Besprechungsschwer-
punkte bildeten: Berufliche Standortbestimmung für 
Personen über 40 (Projekt viamia), nationale Strate-
gie Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, ethi-
sche Leitlinien, Berufswahlprozess und Lehrstellen-
nachweis LENA.

–  Am 27.  Mai wurde die Mitgliederversammlung der 
Schweizerischen Berufsbildungsämterkonferenz 
(SBBK) in Luzern abgehalten. Schwerpunktthemen 
waren die aktuelle Pandemiesituation und die dazu-
gehörigen Entscheidungen, die Fristverlängerung für 
die Lehrvertragsgenehmigung mit Lehrbeginn Som-
mer 2021, die Handlungskompetenzorientierung der 
beruflichen Grundbildung, die Digitalisierung der Be-
rufsbildung, der Berufsbildnerkurs sowie der aktuelle 
Stand der nationalen Strategie der Berufs-, Studien- 
und Laufbahnberatung.

–  Am 17.  September wurde die Plenarversammlung 
der Schweizerischen Berufsbildungsämterkonferenz 
(SBBK) in Basel abgehalten. Themenschwerpunkten 
bildeten: Revisionen der Bildungsverordnungen der 
Lehrberufe im Detailhandel und Kaufleute, nationale 
Strategie der Berufs-, Studien- und Laufbahnbera-
tung, Lehrstellen-Commitment, Allgemeinbildung 
2030 sowie Datenförderung in der Berufsbildung.
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konnte den Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern am 
13. September 2021 die Eintragung ins Goldene Buch 
ermöglicht werden.

Mobilitätsprojekte

MOJA
Drei Arbeitnehmende aus Liechtenstein haben ihr Be-
rufspraktikum in Europa begonnen bzw. erfolgreich ab-
geschlossen. Die Dauer eines Praktikums liegt / lag bei 
sechs Monaten. Die Praktika wurden in Malta absolviert. 

go to Europe
Der Gruppenaustausch während den Herbstschulfe-
rien konnte 2021 wieder durchgeführt werden. Neun 
Lernende aus fünf Liechtensteiner Ausbildungsbetrie-
ben haben einen dreiwöchigen Austauschaufenthalt in 
Malta absolviert.

Akademie für Ausbilder – Internationale Bodensee 
Konferenz (IBK)
Ein Berufsbildner aus Liechtenstein hat den Weiterbil-
dungspass der Akademie für Ausbilder IBK beantragt. 
Zudem hat ein Berufsbildner die erste Ausbildungsstufe 
erreicht und konnte das Zertifikat «IBK Ausbilder Stufe 
1» entgegennehmen. Der Weiterbildungspass dient als 
Instrument, die Ausbildungskompetenz der Berufsbild-
ner sichtbar zu machen.

Schulamt

Amtsleiterin: Rachel Guerra

Die Hauptaufgaben des Schulamtes sind die Planung, Auf-
rechterhaltung und Weiterentwicklung des Bildungswesens 
im Kindergarten sowie im Schul- und Hochschulbereich. 
Dazu gehören die Aufsicht über die Schulen, die Verant-
wortung für das Lehrpersonal, das Schulleitungspersonal 
und das weitere Personal an den öffentlichen Schulen, die 
Erarbeitung von Rechts- und Planungsgrundlagen, die Ver-
waltung und der Betrieb von Schulen und schulnahen Be-
trieben (Hallenbad, Jugendhaus) sowie die damit zusam-
menhängende Vorbereitung der Regierungsgeschäfte und 
die Unterstützung der Regierung bei der Ausübung ihrer 
Aufsichtsfunktionen im Hochschulbereich. Zentrale Aufga-
ben ergeben sich zudem im Zusammenhang mit den Schul-
übertritten, mit der Gewährleistung der Durchlässigkeit 
und der Anschlüsse an weiterführende Schulen und Hoch-
schulen sowie bei der Zusammenarbeit auf nationaler, re-
gionaler und internationaler Ebene. Einen weiteren Auf-
gabenbereich bildet die Verwaltung des Stipendienwesens.

Das Schulamt war auch im Jahr 2021 in erster Linie ge-
fordert, den Schulbetrieb während der Covid-19- Pandemie 

–  Die Herbsttagung der Prüfungsleiter erfolgte am 28. 
und 29. Oktober in Charmey FR. Neben Informatio-
nen aus der Subkommission Prüfungsleiter und dem 
Schweizerischen Dienstleistungszentrum Berufs-
bildung und Berufsberatung (SDBB) sowie der EHB 
wurden Erfahrungen im Bereich des Lehrabschluss-
prüfungswesens ausgetauscht. Innerhalb der Tagung 
fanden fünf Workshops statt zu den Themen Zusam-
menarbeit der Bildungssachverständigen mit den 
Prüfungsleitern, Vollzugsfragen im Qualifikationsver-
fahren, elektronisches Qualifikationsverfahren und 
Prüfungssoftware, Akteneinsicht und Beschwerden 
sowie Ausstellung von Nachteilsausgleichen.

Berufsbildungsbeirat
Der Berufsbildungsbeirat befasste sich im Berichtsjahr 
an vier Sitzungen mit Fragen zur Stärkung der Bildung, 
insbesondere der dualen Berufsbildung. Der Schwer-
punkt lag dabei vor allem auf der Umsetzung der Teilpro-
jekte Markenkommunikation next-step, Weiterentwick-
lung der Webplattform next-step.li sowie Organisation 
und Durchführung der 7. Berufs- und Bildungstage 
next-step im SAL in Schaan. Ausserdem tauschten sich 
die vertretenen Organisationen und Verbände über ak-
tuelle Fragen rund um den Berufswahlprozess, das Bil-
dungswesen sowie in Sachen von Covid-19 und daraus 
ableitend notwendige Sondermassnahmen, insbeson-
dere was die Berufswahl von Jugendlichen, das Qua-
lifikationsverfahren sowie die Lehrabschlussfeiern im 
Sommer anbelangte.

Covid-19-Pandemie
Mitte April wurden die Lehrbetriebe sowie die Lehr-
absolventinnen und Lehrabsolventen in Liechtenstein 
über die Modalitäten der Qualifikationsverfahren 2021 
informiert. Im Zusammenhang mit Covid-19-Pandemie 
wurde die Amtshomepage laufend mit aktuellen Infor-
mationen ergänzt und aktualisiert.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
die Lehrabschlussprüfungen im Sommer weitestgehend 
regulär und erfolgreich durchgeführt werden konnten. 
Die Modalitäten in Sachen Qualifikationsverfahren 
(Lehrabschlussprüfungen) wurden von der Schweiz 
übernommen und von der Regierung ins liechtenstei-
nische Recht überführt, so dass für die Lernenden mit 
Lehrort Liechtenstein die gleichen Rahmenbedingun-
gen und Vorgaben galten.

Die Lehrabschlussfeiern der beiden Wirtschaftsver-
bände Liechtensteinische Industrie- und Handelskam-
mer (LIHK) und der Wirtschaftskammer Liechtenstein 
konnten unter Einhaltung der geltenden Covid-19-Be-
stimmungen durchgeführt werden. Ein Grossteil der 
Lehrabschlussfeiern musste aufgrund Covid-19-Pan-
demie abgesagt werden. Die Fähigkeitszeugnisse, Be-
rufsatteste sowie Notenausweise wurden deshalb direkt 
an die Lehrbetriebe zur Übergabe an die Lehrabsolven-
ten verteilt. Unter angepassten Rahmenbedingungen 
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vid-19-Pandemie – schrittweise umgesetzt. Der LiLe, der 
auf den Grundlagen des Schweizer Lehrplans 21 aufbaut, 
stellt Kompetenzen ins Zentrum und legt damit fest, was 
Schülerinnen und Schüler am Ende von Unterrichtszyklen 
wissen und können sollten. Weiterbildungen und Arbeiten 
prägten die letzten beiden Jahre: Im Hinblick auf das Un-
terrichten steht das kompetenzorientierte Lehren sowie das 
Lernen und Beurteilen im Zentrum der Weiterbildungstä-
tigkeiten von Schulen und Lehrpersonen. Bestehende Lehr-
mittel wurden in den vergangenen zwei Jahren auf Lehr-
plankompatibilität überprüft. Einige Fachlehrpersonen 
mussten speziell für neue Kompetenzbereiche aus- und 
weitergebildet werden, so z. B. für den Bereich «Wirtschaft, 
Arbeit, Haushalt». Der Bereich «Natur, Mensch und Ge-
sellschaft» wurde mit dem neuen Lehrplan intensiviert und 
auf Primarstufe mit Kompetenzen zum Bereich «Ethik und 
Religionen» ergänzt. Im Fach Französisch wurden konkrete 
Massnahmen zur Stützung des Französischunterrichts, un-
ter anderem durch Sprachaustauschaktivitäten, eingeführt. 
Des Weiteren wurden das Modul «Medien und Informa-
tik» ausgebaut sowie die fachübergreifenden Themen zur 
Leitidee «Bildung für Nachhaltige Entwicklung» eingeführt. 
Gemeinsam mit den Schulleiterinnen und Schulleitern wird 
im letzten Einführungsjahr 2022 / 2023 reflektiert, inwie-
fern die Coronapandemie die Einführung verzögert hat 
und welche Massnahmen gegebenenfalls gesetzt wer-
den können. In Bezug auf die Digitalisierung zeigt sich je-
doch, dass die Coronapandemie auch als Treiber fungieren 
konnte und hier beispielsweise zu mehr digitalem Mut ge-
führt hat, was sich positiv auf die Einführung des LiLe aus-
gewirkt hat. Während der LiLe-Einführungsphase wurde 
am Liechtensteiner Gymnasium (LG) zudem mit Erfolg der 
Oberstufenlehrplan überarbeitet und kompetenzorientiert 
ausgerichtet. Basale Kompetenzen für die allgemeine Stu-
dierfähigkeit wurden dabei im Speziellen gekennzeichnet. 
Zudem gehört an der LG-Oberstufe neu das Fach Informa-
tik zum Unterricht.

Der LiLe stellt sicher, dass Kinder und Jugendliche in der 
Schule ausreichende Informatik- und Medienkompetenzen 
erwerben, um sich erfolgreich in einer zunehmend digita-
lisierten Welt bewegen zu können. Das Schul-ICT-Projekt 
schafft dabei die Grundlagen für den Kompetenzerwerb, 
indem es allen Schulen moderne IT-Mittel zur Verfügung 
stellt. Nachdem die nötige Infrastruktur an den Schulen 
aufgebaut und an Pilotschulen in Balzers und Triesenberg 
wichtige technische und organisatorische Erfahrungen ge-
sammelt wurden, wurden im Berichtsjahr alle Gemeinde-
schulen und weiterführenden Schulen mit technischen Ge-
räten ausgestattet. Somit kann das Projekt sogar ein Jahr 
früher abgeschlossen werden als vorgesehen. Derzeit liegt 
der Schwerpunkt auf der Unterstützung und Weiterbildung 
der Lehrpersonen für den Einsatz der digitalen Lehrmit-
tel im Unterricht. Parallel dazu wurden verschiedene Sen-
sibilisierungsschwerpunkte gesetzt, die den Datenschutz 
im Schulumfeld zum Ziel hatten. Die Weiterbildungsver-
anstaltungen zum Datenschutz sind in erster Linie auf die 
Führungspersonen an den Schulen  ausgerichtet, aber auch 

aufrechtzuerhalten. Der Schulbetrieb wurde wie vorgese-
hen am 11.  Januar nach den verlängerten Winterferien 
wieder aufgenommen. Dabei wurden die Schutzkonzepte 
an den öffentlichen Kindergärten, Primarschulen, Schu-
len der Sekundarstufe I und II und an den von der Regie-
rung bewilligten Privatschulen strikt umgesetzt. Die He-
rausforderungen aufgrund der Covid-19-Pandemie waren 
auch im Berichtsjahr enorm. Das Schulamt verfolgte stets 
den Grundsatz, dass das Recht auf Bildung jeder Schüle-
rin und jedem Schüler zusteht. Gleichzeitig sollten Kinder 
und Jugendliche im Alltag mit so wenig Einschränkungen 
konfrontiert werden wie möglich, gleichzeitig aber gut ge-
schützt werden. Für das Schulamt bedeutete dies, den 
Schulbetrieb in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen 
und Lehrpersonen im Einklang mit Schutzmassnahmen zu 
organisieren und sich prioritär auf das Krisenmanagement 
zu konzentrieren. So war das Schulamt durch die Amtslei-
terin seit Ausbruch der Pandemie im Corona-Stab und in 
der Task Force Schulen vertreten und führte weitere ver-
antwortliche Arbeitsgruppen. Dies, um beispielsweise die 
Aufrechterhaltung des Schulbetriebs und Lageberichte 
 sicherzustellen, Kindernotbetreuung zu organisieren, Un-
terstützung für hybriden oder Fernunterricht mit digitalen 
Hilfsmitteln für die Schulen zu erarbeiten, ein Frage- / Ant-
wortglossar auf hebensorg.li zu führen, den Betrieb einer 
Hotline zum Thema «Corona und Schule» anzubieten, die 
übergeordnete schulische Kommunikation sicherzustellen 
und letztlich auch die Probleme oder gar Krisen, die durch 
Corona bei Kindern und Jugendlichen entstehen konnten, 
aufzufangen. Dazu wurde im Jahr 2020 eigens aufgrund 
der Pandemiesituation die Arbeitsgruppe «Psychische Ge-
sundheit» an Schulen eingerichtet und auch im Berichts-
jahr fortgeführt. Dort fand ein Austausch zwischen dem 
Schulbereich mit weiteren externen Fachstellen im Kinder- 
und Jugendbereich statt. Zudem wurde im Rechenschafts-
berichtsjahr 2021 das Testsystem für die Schulen zusam-
men mit den Gesundheitsbehörden aufgebaut. Ziel war es, 
die Früherkennung von Infektionen in Form von freiwilligen 
Spucktests an den Schulen zu ermöglichen, um die Sicher-
heit an den Schulen für alle Personengruppen zu erhöhen 
und das Infektionsgeschehen nachverfolgen zu können.

Trotz der aufgrund von Corona erschwerten Situation 
konnte das Schulamt aber gleich mehrere grössere Projekte 
vorantreiben: Mit der in Kooperation zwischen dem Bil-
dungsministerium, Schulamt, dem Amt für Berufsbildung 
und Berufsberatung sowie dem Liechtenstein-Institut erar-
beiteten «Bildungsstrategie 2025plus» sowie «Bildungsbe-
richt Liechtenstein – Pilotstudie» wurden im Berichtsjahr 
klare Perspektiven, in welche Richtung sich das Bildungs-
wesen entwickeln soll, aufgezeigt. Ausserdem bietet die 
Bildungsstrategie einen fundierten Gesamtrückblick über 
die vergangenen Jahre im Bildungsbereich Liechtensteins.

Die Umsetzung des Liechtensteiner Lehrplans LiLe 
verlief nach Plan. Auf den Start der Umsetzung im August 
2019 folgte die vierjährige Einführungsphase: Seitdem 
wird in Kindergärten, an Gemeindeschulen sowie auf der 
Sekundarstufe I der neue Lehrplan – ungehindert der Co-
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Öffentliche Schulen

Im Berichtsjahr mussten schulbezogene Regelungen 
im Rahmen der Covid-19-Verordnung getroffen bzw. 
aufgrund der sich verändernden Coronasituation fort-
laufend angepasst werden. In diesem Zusammenhang 
mussten auch die Vorgaben betreffend die schulspe-
zifischen Umsetzungspläne (Schutzkonzepte) an den 
öffentlichen Kindergärten, Primarschulen, Schulen 
der Sekundarstufe I und II und an den von der Regie-
rung bewilligten Privatschulen sowie die Richtlinien für 
Schulleitungen und Lehrpersonen entsprechend der 
epidemiologischen Lage verschiedentlich angepasst 
werden.

Änderungen erfuhren im Rahmen der gesetzlichen 
Regelung des Nachteilsausgleichs auch die Verordnung 
über die Aufnahme in die sowie die Promotion und den 
Übertritt auf der Sekundarstufe I (PromSV), die Verord-
nung über den Lehrplan, die Promotion und die Matura 
auf der Oberstufe des Liechtensteinischen Gymnasiums 
sowie die Verordnung über die Berufsmittelschule. In 
diesem Zusammenhang erliess das Schulamt zudem die 
Richtlinie über den Nachteilsausgleich.

Personal an den öffentlichen Schulen
Die Erweiterung des Schulzentrums «Mühleholz II» 
in Vaduz und der Neubau des Schulzentrums «Unter-
land  II» in Ruggell haben aufgrund von verschiedenen 
Verschiebungen von Klassen oder ganzen Schulstand-
orten (bspw. Realschule Schaan mit Sportschule sowie 
das Freiwillige 10. Schuljahr) auch Auswirkungen auf 
das Personal. Das Schulamt begleitet die Planung der 
Bauten und setzt sich mit den personellen Konsequen-
zen auseinander. Anlässlich eines Informationsanlasses 
wurden allen Interessierten aktuelle Informationen zu 
den Bauprojekten vorgestellt, aber auch Fakten, Zah-
len und Termine bezüglich der Personalplanung aufge-
zeigt: Beim Thema «Personalplanung» wurden zunächst 
die konkrete Anzahl Austritte von Lehrpersonen auf der 
Sekundarstufe I im Zeitraum von 2007 bis 2021 aufge-
zeigt sowie die Zahlen hinsichtlich anstehender Pensio-
nierungen von 2022 bis 2026 verdeutlicht. Aufgrund der 
Erfahrungen des Schulamtes der letzten 15 Jahre sowie 
konkreten Ankündigungen wird von total 42 Lehrperso-
nen ausgegangen, die bis 2025 auf der Sekundarstufe I 
aus dem Schuldienst austreten werden (Kündigung, 
vorzeitiger Altersrücktritt, Frühpensionierungen, Pen-
sionierungen). Ausgehend von dieser erwarteten natür-
lichen Fluktuation werden voraussichtlich mehr Lehr-
personen benötigt, als derzeit vorhanden sind. Es wurde 
an der Informationsveranstaltung aufgezeigt, dass das 
Schulamt gleich viel Lehrpersonen der Sekundarstufe I 
beschäftigen wird, selbst im kritischen Übergangsjahr 
der Zusammenlegung des Standortes St. Elisabeth mit 
dem Standort Mühleholz. 

Hinsichtlich der betrieblichen Gesundheit 
wurde in Ergänzung zum Konzept «Betriebliches 

auf das Lehrpersonal. Die seit September neu eingesetzte 
Fachstelle Datenschutz am Schulamt stellt die interne Im-
plementierung der Datenschutzanforderungen im Schul-
amt und den Schulen sicher. 

Die Vorbereitungen für den Waldkindergarten in 
Eschen verliefen optimal: Ab dem Schuljahr 2022 / 2023 
wird in Eschen – auch aufgrund der grossen Nachfrage von 
Eltern – neu ein Waldkindergarten eingeführt, der zunächst 
eine vierjährige Pilotphase durchlaufen wird. Das Waldkin-
dergarten-Konzept sieht vor, dass der überwiegende Teil 
der Unterrichtszeit im Wald stattfinden wird. Während ei-
nes halben respektive ganzen Unterrichtstages oder bei 
schlechter Witterung wird der Gruppenraum des Kinder-
gartens «Schönbühl» genutzt. Der Waldkindergarten wird 
als regulärer Bestandteil der Eschner Gemeindeschulen ge-
führt. Der Unterricht erfolgt nach den Inhalten des Liech-
tensteiner Lehrplans.

Die schulischen Bauvorhaben schritten im Berichtsjahr 
weiter voran: Für die Erweiterung SZM I / II betragen die 
voraussichtlichen Kosten rund CHF 44 Millionen. Die Wett-
bewerbsphase ist bereits abgeschlossen: Sieger wurde das 
Projekt «Formensprache». Die Detailplanung ist nun im 
Gange. Beim Neubau SZU II sind Kosten in der Höhe von 
rund CHF 55 Millionen vorgesehen. Am 13. Dezember traf 
sich das Preisgericht zur Beratung über die überarbeite-
ten Projekte. Dabei wurde das Projekt «Fünf Freunde» von 
 Cukrowicz Nachbaur Architekten ZT GmbH aus Bregenz 
als Sieger gewählt.

In Ergänzung zum Konzept «Betriebliches Gesundheits-
management an öffentlichen Schulen» (BGM), welches das 
Schulamt im Juli lancierte, wurde zwischen dem Schulamt 
und der Movis AG (www.movis.ch) ein Vertrag zur exter-
nen Mitarbeitendenberatung geschlossen. Schulleitungen, 
Lehrpersonen und weitere schulische Mitarbeitende kön-
nen sich professionell und unabhängig in betrieblichen, 
persönlichen, gesundheitlichen, finanziellen und sozialen 
Fragestellungen unterstützen und beraten lassen. 

Die pädagogische Arbeitsstelle des Schulamtes über-
arbeitete unter anderem alle Konzepte im Bereich der För-
derdienstleitungen, was zu einem Gesamtkonzept «Schu-
lische Fördermassnahmen» führte. Diese haben zum Ziel, 
die Kinder und Jugendlichen mit und ohne besonderen Bil-
dungsbedarf bei der Entwicklung ihrer individuellen Poten-
ziale bestmöglich zu unterstützen und zu fördern. 

Der Start in das neue Schuljahr 2021 / 2022 erfolgte 
erstmals unter der Führung von Rachel Guerra, der neuen 
Leiterin des Schulamtes. Hubert Eberle wurde in die Funk-
tion des Stellvertreters bestellt. Guerra folgte somit auf 
Arnold Kind, der nach 30 Jahren in verschiedenen Funk-
tionen im Schulamt und zuletzt als Amtsleiter in Pension 
ging. Innerhalb des Schulamts lagen die Herausforderun-
gen schwerpunktmässig insbesondere auch im Bereich 
von Digitalisierungsprojekten (beispielsweise die Digitale 
Aktenverwaltung «LiVE», Schulverwaltungslösung «LISA», 
Stipendienstelle «Kompass») sowie in der Kommunikation 
und Kollaboration mit sämtlichen relevanten Interessens-
gruppen.
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Projekt «Schul-ICT» 
Das Ziel des Projekts «Schul-ICT» ist es, allen Lehrper-
sonen sowie den Schülerinnen und Schülern ein persön-
liches, mobiles Arbeitsgerät zur Verfügung zu stellen; 
dies in einem sicheren Umfeld, welches organisatorisch, 
technisch und rechtlich optimale Rahmenbedingungen 
bietet.

Im Berichtsjahr wurden aus Projektsicht folgende Ziele 
umgesetzt:
–  Infrastruktur / Vernetzung: In den Sommerferien wur-

den noch in den letzten Gemeindeschulen die not-
wendige Netzwerkinfrastruktur in den Gebäuden 
erneuert, die WLAN-Sender installiert und die Auf-
schaltung des flächendeckenden WLAN realisiert. Im 
2. Halbjahr fanden zudem Bereinigungsarbeiten im al-
ten Schulnetzwerk statt, bevor es 2022 zurückgebaut 
wird.

–  Backend-Server: Der Aufbau der zentralen Back end-
Infrastruktur mit der notwendigen Software wurde 
realisiert. Insbesondere wurde 2021 die gesamte Ser-
verinfrastruktur für die Endgeräte im Primarschul-
umfeld aufgebaut. Mit der Einführung der Endgeräte 
wechselte die betriebliche Verantwortung der Infra-
struktur zum Amt für Informatik.

–  Client-Endgeräte: Im Berichtsjahr wurden die rest-
lichen Convertibles (Laptops) ausgeliefert und an-
schliessend die Lehrpersonen der Primarstufe mit 
Convertibles ausgestattet. Ebenfalls fand der Roll-
out der iPads auf der Primarstufe statt. Zusätzlich 
zu den Einführungsschulungen fanden im Rahmen 
des Weiterbildungsprogramms vom Schulamt sowie 
anlässlich von schulinternen Fortbildungen weitere 
Kurse zum Einsatz digitaler Medien statt. Die Aus-
schreibung für neue Drucker und Multifunktions- 
geräte wurde durchgeführt. Der erste Rollout wird 
2022 stattfinden.

Die durch das Projekt zur Verfügung gestellte techni-
sche Umgebung schafft nun die Voraussetzung für die 
Erfüllung des neuen Lehrplans LiLe und kann als Start 
für die eigentliche Digitalisierung der liechtensteini-
schen Schulen gesehen werden. Diese Generalüber-
holung der Schulinformatik eröffnet den Schulen neue 
Möglichkeiten des methodisch-didaktischen Vorgehens 
im Unterricht sowie des individualisierten und selbst-
ständigen Lernens.

Das Betriebskonzept (inkl. deren Beilagen) wurde in 
einer ersten Version erarbeitet. Es soll eine kontinuier-
liche Überführung der Aufgaben von der Projektleitung 
und den Projektgremien hin zu einem handlungsfähigen 
Betriebsausschuss erfolgen. Neben einer ersten Etablie-
rung der neuen Betriebsorganisation wurde im 4. Quar-
tal die Ausgliederung von historisch gewachsenen Spe-
zialfällen aus dem Schulnetz (z. B. Schulsozial arbeiter, 
Hausdienste, …) vorgenommen. Weitere Migrationen 
aus dem alten Schulnetzwerk werden noch bis zum 

Gesundheitsmanagement an öffentlichen Schulen» 
(BGM), welches das Schulamt im Juli lancierte, zwi-
schen dem Schulamt und der Movis AG (www.movis.ch) 
ein Vertrag zur externen Mitarbeitendenberatung ge-
schlossen. Schulleitungen, Lehrpersonen und weitere 
schulische Mitarbeitende können sich professionell und 
unabhängig in betrieblichen, persönlichen, gesundheit-
lichen, finanziellen und sozialen Fragestellungen unter-
stützen und beraten lassen.

Koordination und Zusammenarbeit
Für das Zusammenwirken und die Koordination der Auf-
gaben im Schulbereich organisiert das Schulamt neben 
den bilateralen Kontakten regelmässig Konferenzen mit 
den Schulleiterinnen und Schulleitern und auf Gemein-
deebene zusätzlich die Konferenz der Gemeindeschul-
ratsvorsitzenden. 

Das Schulamt führt seit 2016 mit dem «Pädagogi-
schen Dialog» eine Veranstaltung durch, die dazu dient, 
mit Lehrpersonen und Schulleitungen ein aktuelles 
Thema zu diskutieren. Der «5. Pädagogische Dialog» 
konnte am 24.  Februar 2021 zum Thema «Fakt oder 
Fake» mit Prof. Dr. Bernhard Pörksen von der Universi-
tät Tübingen online durchgeführt werden.

Für die Eltern hat das Schulamt im Berichtsjahr wie-
derum sieben Ausgaben des Newsletters «schule heute» 
herausgegeben, um über aktuelle Themen des Schul- 
und Bildungswesens zu informieren. Zudem steht das 
Schulamt in regelmässigem Austausch mit dem Dach-
verband der Elternvereinigungen (DEV) und mit einzel-
nen unabhängigen Elternorganisationen. Derzeit gibt es 
zwölf Elternorganisationen im Verband und fünf unab-
hängige Organisationen.

Die Sitzung mit den Lehrpersonenvereinen wurde 
auf Grund der Coronamassnahmen verschoben und im 
Januar 2022 abgehalten.

Liechtensteiner Lehrplan «LiLe»
Mit Beginn des Schuljahres 2021 / 2022 befand sich der 
neue Liechtensteiner Lehrplan «LiLe» in der Halbzeit 
der Einführungsphase. Mit dem Schuljahr 2023 / 24 gilt 
der «LiLe» als eingeführt. Eine vorgängige Zwischen-
bilanz Ende des Schuljahres 2021 / 2022 soll aufzeigen, 
wo die einzelnen Schulen in der Einführung stehen und 
ob es für den einen oder anderen Bereich noch Anpas-
sungen oder weitere Massnahmen braucht. Dies insbe-
sondere unter dem Blickwinkel der Covid-19-Pandemie, 
welche Anlässe und die überschulische Zusammenar-
beit teils verunmöglichte. Im Berichtsjahr wurden er-
gänzende Richtlinien erstellt und Konzepte erarbeitet 
bzw. angepasst, v. a. das Förderkonzept mit diversen 
Unterkonzepten und das Beurteilungskonzept. Aus-
serdem wurden aufgrund der Einführung des neuen 
Lehrplans auch die Lehrpläne für die Oberstufe des 
Gymnasiums sowie für das Freiwillige 10. Schuljahr 
überarbeitet.
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Juni verfügen nun neben der liechtensteinischen Lan-
desverwaltung auch die öffentlichen Schulen in Liech-
tenstein über ein Gesundheitsmanagement, welches 
die besonderen Rahmenbedingungen des Schulbe-
triebs berücksichtigt. Die Gesundheit und das Wohlbe-
finden von Lehrpersonen beeinflussen massgeblich das 
Schulklima sowie die Qualität des Unterrichts und da-
mit auch die Gesundheit, die Leistungsmotivation und 
schlussendlich den Bildungserfolg der Schülerinnen 
und Schüler. Aus diesem Grund umfasst das Konzept 
BGM Schulen das gesamte an einer Schule tätige Per-
sonal und schliesst zudem die Ebene des Schulamtes als 
übergeordnete Behörde mit ein. Darüber hinaus wurde 
der seit 2005 bestehende Beratungsvertrag mit der Pä-
dagogischen Hochschule Zürich erneut verlängert und 
in Ergänzung dazu mit der Firma Movis ein Vertrag zur 
externen Mitarbeitendenberatung geschlossen.

Qualitätssicherung
Landesweite Leistungsdaten dokumentieren die Leis-
tungsentwicklung über die Jahre hinweg und bilden 
eine wichtige Grundlage für den Bildungsbericht, der im 
Frühjahr 2021 als Pilotbericht zum ersten Mal erschien. 
Der Pilotbericht, verfasst vom Liechtenstein-Institut, 
beinhaltet nicht nur eine Sammlung bestehender Daten, 
Berichte und Unterlagen, sondern auch eine detaillierte 
Darstellung des Bildungssystems Liechtensteins und 
seiner Rahmenbedingungen. Ein regulärer Bildungsbe-
richt erscheint 2023 und soll im Vier-Jahres-Rhythmus 
veröffentlicht werden. 

Daten sind ein wertvolles Reflexionssystem auf allen 
Ebenen und tragen zu einem lebendigen Bildungsdis-
kurs bei. Im Berichtsjahr wurde ebenfalls die Neukon-
zeption der standardisierten Leistungstests vorbereitet, 
welche in Zusammenarbeit mit dem Institut für Bil-
dungsevaluation in Zürich im Jahr 2022 an ausgewähl-
ten Schulen pilotiert werden sollen. 

Evaluationen sind ein Bestandteil des Bildungs-
controllings. Sie tragen zur Wissensgewinnung bei, 
unterstützen die Schulentwicklung und fliessen in 
die Rechenschaftslegung der einzelnen Schulen ein. 
Im Berichtsjahr konnten drei Evaluationen durch das 
Schulamt beauftragt oder selbständig durchgeführt 
werden, welche alle das Thema «Bewegung und schu-
lische Bewegungskultur» beurteilten. Das schulische 
Angebot «Back Academy» (Haltungsturnen) wurde im 
Berichtsjahr durch das Schulamt umfassend evaluiert. 
Im September wurde die Evaluation der schulischen 
Bewegungskultur durch die Pädagogische Hochschule 
Schwyz durchgeführt. Ein ausführlicher Bericht wird 
Ende Februar 2022 erwartet. Das Liechtenstein-Insti-
tut hat im Oktober einen umfassenden Bericht zu einer 
Umfrage veröffentlicht, welche die Befindlichkeit der 
Jugendlichen während der Covid-19-Pandemie erfasste. 
Diese Umfrage war Teil einer grösseren Befragung zum 
Sport- und Bewegungsverhalten. Der Bericht dazu wird 
Anfang 2022 erscheinen.

Jahresende und im ersten Quartal 2022 folgen. Diese 
Ausgliederung ist eine wesentliche Voraussetzung für 
den Rückbau der alten Infrastruktur.

Dem Datenschutz wird im Projekt und Betrieb eine 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. So wurde im 
vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der Daten-
schutzstelle das «Merkblatt zum Datenschutz» überar-
beitet sowie die «Richtlinie über die Nutzung der Schul-
informatik» gemeinsam mit dem Amt für Informatik 
erneuert. 

Die Schulleitungen wurden beauftragt, die Daten-
schutzerklärungen auf ihren Webseiten zu aktualisie-
ren bzw. zu veröffentlichen. An verschiedenen Anlässen 
fanden weitere Sensibilisierungskampagnen für Schul-
leitungen und Lehrpersonen statt. Die Kampagnen die-
nen dazu, den Anwesenden die geltenden Datenschutz-
bestimmungen näherzubringen, die Auswirkungen für 
den Schulbetrieb aufzuzeigen sowie auf allfällige Mass-
nahmen im Informatikeinsatz hinzuweisen.

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie konnten 
nicht alle zur Einführung der Geräte geplanten Eltern-
informationsabende stattfinden. Diese werden 2022 
nachgeholt und zukünftig an diversen Elternanlässen 
seitens Schulen und Schulamt institu tionalisiert.

Frühe Förderung
Die «Frühe Förderung» hat zum Ziel, Kinder von der 
Geburt bis zum Kindergarteneintritt gezielt zu för-
dern, die persönlichen Ressourcen zu stärken und da-
mit zur Chancengerechtigkeit beizutragen. Das Schul-
amt legt dabei den Fokus auf den Kindergarteneintritt 
und ermöglicht schulische Angebote, welche Kinder 
im Jahr vor dem Kindergarteneintritt gemeinsam mit 
ihren Bezugspersonen auf diesen wichtigen Schritt 
vorbereiten. Dabei werden vor allem die sprachlichen 
Kompetenzen gefördert. Dazu bietet das Schulamt ge-
eignete Weiterbildungen an, welche auch Fachperso-
nen aus anderen Institutionen der Frühen Förderung 
(z. B. Spielgruppen, Kindertagesstätten etc.) besu-
chen. Das Schulamt steht in ständigem Austausch mit 
der Koordinations- und Beratungsstelle «Frühe För-
derung» beim Eltern Kind Forum. Die Angebote zur 
Frühen Förderung an den Gemeindeschulen Balzers, 
Triesen, Vaduz, Schaan, Planken, Mauren-Schaanwald 
und Eschen-Nendeln konnten gemäss der schulischen 
Schutzkonzepte und – je nach Infektionsgeschehen – 
an den Schulen mit Einschränkungen stattfinden. Trotz 
einiger Ausfälle konnten im Schuljahr 2021 / 2022 to-
tal 99 Veranstaltungen mit insgesamt 480 Kindern und 
356 erwachsenen Begleitpersonen durchgeführt wer-
den. Zwei Drittel der Teilnehmenden waren nichtdeut-
scher Muttersprache.

Berufliches Gesundheitsmanagement für Schulen
Das 2020 verfasste Konzept für das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement für Schulen (BGM Schulen) wurde im 
Berichtsjahr der Regierung vorgelegt und bewilligt. Seit 
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Statistik
Im Schuljahr 2021 / 2022 waren insgesamt 665 Lehr-
personen an den öffentlichen Schulen beschäftigt. Da-
von waren 22 Lehrpersonen mit Schulleitungsaufgaben 
betraut. Im Berichtsjahr traten 44 Personen aus dem 
Schuldienst aus, 22 davon aus Altersgründen (Pensio-
nierungen, Frühpensionierungen sowie vorzeitige 

Altersrücktritte). 51 Neuanstellungen, davon vier Klas-
senhilfen, wurden vorgenommen, wovon 41 aus Liech-
tenstein stammen. Im Kalenderjahr 2021 wurden 116 
Leistungsmeilensteine durchgeführt. Mit den Schul-
leitungspersonen wurden die jährlichen Personalge-
spräche abgehalten.

Schülerinnen / Schüler und Lehrpersonen an öffentlichen Schulen, Schuljahr 2021 / 2022

  Anzahl Anzahl  Anzahl Schüler 1)  Schüler pro Lehrpersonen VZÄ 2)

Stufe Schulen Klassen männlich weiblich Gesamt Klasse ø  (Vollzeitstellen) 

Gemeindeschulen 14 151 1'381 1'214 2'595 17.1 273.98
Kindergarten  41 394 341 735 17.9 67.44
Primarschule  110 987 873 1860 16.9 206.54

Oberschulen 3 32 225 179 404 13 69.72
Triesen 1 12 85 54 139 12 
Vaduz 1 8 60 42 102 13 
Eschen 1 12 80 83 163 14 

Realschulen 3) 5 41 352 318 670 16 73.63 
Balzers 1 7 53 51 104 15 
Triesen 1 8 60 62 122 15 
Vaduz 1 8 71 65 136 17 
Schaan 1 6 55 27 82 14 
Eschen 1 12 113 113 226 19 

Gymnasium 3) 1 41 348 364 712 16 70.08
1. bis 4. Klasse  21 211 188 399 17 
5. bis 7. Klasse  20 137 176 313 11 

Freiwilliges 10. Schuljahr 1 4 21 24 45 11 9.69

Berufsmaturitätsschule 3) 1 8 71 43 114 16 12.83

Zwischentotal 24 277 2'398 2'142 4'540  509.93

Intensivkurs DaZ 2 2 6 7 13 7 2.43
Timeout Schule       1.15

Gesamttotal 25 279 2'404 2'149 4'553  513.5

1)  Schülerstatistik per 1. September 
2)  Effektive Beschäftigung mit Stichtag 31. Dezember (Lehrpersonal: Klassen- und Fachlehrpersonen, Sprachassistentinnen, Klassenhilfen, natur-

wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne Schulleitungspersonal)

3)  inkl. Sportschule Schaan
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Übertrittsverfahren 2021 – Schülerzuteilung von den Primar- in die Sekundarschulen

  Ober-   Real-   Gym- Total 
  schule   schule   nasium 
  30.2 %   46.2 %   23.6 %  

m w Gesamt m w Gesamt m w Gesamt 
56 56 112 87 93 180 48 39 87 379

 
Übertritte (aufsteigend) innerhalb der Sekundarstufe I (auf Beginn Schuljahr 2021 / 2022)

 1. OS – 1. RS 1. OS – 2. RS 2. OS – 2. RS 4. OS – 4.RS 1. RS – 2. LG 2. RS – 3. LG 3. RS – 4. LG  4. RS – 4. LG 

ohne Prüfung 6 – 1 – 8 2 10 16
mit Prüfung – – 3 – 1 – – 3
Gesamt 6 – 4 – 9 2 10 19

 
Repetitionen und Umteilungen in eine andere Schulart auf der Sekundarstufe I (während / nach Schuljahr 
2021 / 2022)

 1. RS – 1. / 2. OS 2. RS – 2. / 3. OS 3. RS – 3. / 4. OS 1. LG – 1. / 2. RS 2. LG – 2. / 3. RS 3. LG – 3. / 4. RS

Freiwilliger Wechsel 1 – – – 2 2
Umteilung 2 – – – – –
Gesamt Schulwechsel 4 – – – – –
Repetitionen – – – – – –

 

Kindergarten und Primarschule
Auch 2021 war die Arbeit der Schulaufsicht Kinder-
garten und Primarschulen sehr stark von den Auswir-
kungen der Covid-19-Pandemie auf den Schulbetrieb 
geprägt. Während in den Sommermonaten ein fast 
normaler Betrieb möglich war und das neue Schuljahr 
mit wenig Einschränkungen starten konnte, mussten 
gegen Ende Jahr wieder verschärfte Massnahmen ein-
geführt werden. Eine erneute Schulschliessung konnte 
verhindert werden, aber die Verantwortlichen an den 
Schulen und das Schulamt waren insgesamt stark ge-
fordert. Die Covid-19-Verordnung, Richtlinien und Vor-
gaben mussten teils unter grossem zeitlichem Druck 
angepasst, kommuniziert und eingeführt werden. Die 
Schulleitungen wurden dabei sehr engmaschig infor-
miert und bei der Umsetzung der Vorgaben an den 
Schulen unterstützt. Im Dezember beschloss die Re-
gierung, den Ferienbeginn aufgrund der stark steigen-
den Ansteckungszahlen vorzuziehen. Das Schulamt or-
ganisierte daraufhin in Zusammenarbeit mit dem Amt 
für Soziale Dienste und den Schulleitungen erneut 
eine Notbetreuung, die von knapp 70 Kindern genutzt 
wurde. 

Schwerpunktmässig wurde trotz der erschwerten 
Rahmenbedingungen die Einführung des neuen Lehr-
plans weitergeführt und soweit möglich die Einführung 

der neuen Konzepte angegangen (Förderkonzept, Kon-
zept zum Ergänzungsunterricht, Konzept für die Ein-
führung der Schulsozialarbeit in den Gemeindeschu-
len, Konzept für den Bereich Deutsch als Zweitsprache, 
1. Teil Beurteilungskonzept). 

Der Einsatz von Klassenhilfen an den Schulen hat 
sich bewährt. Inzwischen sind 32 Klassenhilfen an 11 
verschiedenen Gemeindeschulen angestellt und unter-
stützen das Lehrpersonal. Die Schulen profitieren aus-
serdem von der Arbeit der Schulsozialarbeit, die an wei-
teren Standorten zur Verfügung steht.

Darüber hinaus wurden alle Lehrpersonenbeur-
teilungen durchgeführt und nachgeholt, die Stellen-
planung und -besetzung sichergestellt sowie die Leis-
tungsdialoge mit den Schulleitungen geführt. 

Oberschule
Die methodische Vielfalt und die didaktischen Arrange-
ments an den Oberschulen mussten unter den Restrik-
tionen des Corona-Alltags angepasst werden. Die Lehr-
personen sorgten dafür, die Umsetzung des neuen 
Lehrplans trotzdem lerntypengerecht und so individuell 
wie möglich zu gestalten. Mit der Einführung der digi-
talen Medien wurde die Konnektivität von herkömmli-
chem zum hybriden Unterricht deutlich erhöht. Schüle-
rinnen und Schüler wie auch Lehrpersonen zeigen sich 
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Hier wurde ein besonderer Effort geleistet, damit z. B. 
Veranstaltungen zur Berufswahl in angepasstem Rah-
men durchgeführt werden konnten.

Die fünf Realschulstandorte haben sich auf The-
men spezialisiert, welche sie jeweils besonders inten-
siv bearbeiten. Die Themen sind je nach Standort un-
terschiedlich gewichtet und gehen vom Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement (BGM), über Lernatelier und 
Coaching, Digitale Medien im Unterricht, Classroom-
walktrough (CWT), Individuelle Differenzierung im Un-
terricht, bis hin zur Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE).

Die Realschulen sind gut vernetzt und arbeiten mit 
vielen Institutionen und Organisationen zusammen: Die 
Gemeinden, LIHK, AGIL, Bankenverband, TAK, aha, 
Kunstschule, Musikschule, PepperMINT. Die Relevanz 
der funktionierenden Elternarbeit hat sich gerade in der 
Zeit der Covid-19-Pandemie gezeigt.

Freiwilliges 10. Schuljahr
Zu Schuljahresbeginn 2021 / 2022 starteten 51 Schüle-
rinnen und Schüler im Freiwilligen 10. Schuljahr. Neben 
der Pro lingua und zwei Klassen im Profil Cyberclass 
wird mit der Zukunftsbrücke auch eine Kleinklasse ge-
führt.

Im Lauf des ersten Semesters wurden nachträglich 
drei Jugendliche nach Lehrabbrüchen im 1. Lehrjahr für 
eine Neuorientierung aufgenommen, gleichzeitig hat-
ten auch vier Lernende die Schule verlassen, um in ein 
Praktikum (1), eine Berufslehre (1) oder eine weiterfüh-
rende Schule (2) einzutreten. 

Die Lehrpersonen engagieren sich stark bei der 
Lehrstellensuche ihrer Schülerinnen und Schüler und 
sind auch mit der Wirtschaft gut vernetzt. Die Quote 
der erfolgreichen Anschlusslösungen liegt konstant bei 
über 90 %. Ende Kalenderjahr verfügten ca. 50 % der 
Schülerinnen und Schüler über eine Lehrstellenzusage 
oder die Zusage für die Aufnahme in eine weiterfüh-
rende Schule. Bei einem Teil der Jugendlichen erschwe-
ren verschiedene Umstände (Lernschwierigkeiten, 
physische und psychische Beeinträchtigungen, sozia-
les Umfeld) die Arbeit erheblich. Dies macht zum Teil 
grosse Anstrengungen in Verbindung mit individueller 
Betreuung erforderlich, um bis zum Ende des Schuljah-
res 2021 / 2022 für alle Schülerinnen und Schüler eine 
gute Anschlusslösung zu realisieren.

In Anlehnung an die Einführung des Lehrplans LiLe 
im Pflichtschulbereich überarbeitet auch das Freiwil-
lige 10. Schuljahr sein Konzept entsprechend. Ziel die-
ser Arbeiten ist es, Anschluss- und Aufbaumöglich-
keiten zu den neuen Fachbereichen und Kompetenzen 
der Pflichtschule zu formulieren. Gleichzeitig wird die 
Lektionentafel des Freiwilligen 10. Schuljahrs überprüft 
und angepasst. Der Abschluss der Konzeptarbeit erfolgt 
im ersten Halbjahr 2022, die Einführung / Umsetzung 
auf Beginn des Schuljahrs 2022 / 2023.

vertrauter im Umgang mit digitalen Medien und nutzen 
diese adäquat im Unterricht und im Remote Work. 

Trotz vieler Einschränkungen konnten aber etliche 
Anlässe wie z. B. der MINT Award, die Berufs- und Bil-
dungsmesse next-step, der Zukunftstag und vieles mehr 
durchgeführt werden. Gerade in diesen Anlässen kön-
nen die Schülerinnen und Schüler ihr ganzes prakti-
sches Können in der Öffentlichkeit unter Beweis stellen. 
So wurden im MINT Award zwei von drei Podestplätzen 
von Oberschülerinnen und -schülern belegt. Lager und 
Abschlussreisen mit Übernachtungen konnten mehr-
heitlich aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht durch-
geführt werden.

Die stabilen, tendenziell höheren Zuweisungsquoten 
in die Oberschule zeigen die gute Arbeit der Schulen 
und die stetige Aufklärung der Eltern über die breiten 
Laufbahnmöglichkeiten in unserem Bildungssystem. 
Für die Beibehaltung dieses Status lancieren die Ober-
schulen immer wieder neue Kampagnen und implemen-
tieren modernste Unterrichtsmethoden. 

Auch das wichtige übergeordnete Thema der Inklu-
sion hält weiter Einzug in den Oberschulen. Von zen-
traler Bedeutung ist die gelebte Willkommenskultur. 
Die grosse Bandbreite in einer Klasse fordert jedoch 
auch viele Lehrpersonen. Dies wird mit gezielten Mass-
nahmen, welche Lehrpersonen und Schulleitungen der 
Oberschule befähigen mit herausfordernden Situatio-
nen umzugehen, unterstützt. So wurden im Berichtsjahr 
unter anderem Weiterbildungen zu Verhaltensauffällig-
keiten durchgeführt oder ein Schwerpunkt des Inspek-
torats bei den Unterrichtsbesuchen hierauf gelegt. Dies 
wird auch künftig von grosser Bedeutung sein, damit 
die Oberschule ihre Stärken der Individualisierung und 
ihren Umgang mit Heterogenität beibehalten. 

Realschule
Die Einführungsphase des Liechtensteiner Lehrplans 
LiLe beschäftigt die Realschulen im Berichtsjahr wei-
terhin. Nachdem alle Schülerinnen und Schüler und 
Lehrpersonen mit Laptops ausgestatten wurden, die-
nen diese als Arbeitsinstrumente im Schulalltag. Die 
Lehrerteams haben sich damit auseinandergesetzt, in 
welchen Situationen ein einheitlicher Einsatz hilfreich 
ist, dazu gehören zum Beispiel Arbeitsorganisation und 
Kommunikation.

Die Covid-19-Pandemie hat weiterhin dazu geführt, 
dass einige Anlässe abgesagt wurden. Dennoch wurde 
im Rahmen der Möglichkeiten nach guten Alternativ-
lösungen gesucht. Die beiden SCHILF-Tage vor Ostern 
wurden mit dem Schwerpunkt LiLe und Digitalisierung 
in zwei Teilen durchgeführt. Am ersten Tag führten alle 
Realschulen ein virtuelles Barcamp durch, an dem rund 
100 Personen teilnahmen. Der zweite Tag wurde in den 
einzelnen Schulhausteams vor Ort durchgeführt.

Die Schulanlässe für die Schülerinnen und Schüler 
waren ebenfalls von den Einschränkungen betroffen. 
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Liechtensteinisches Gymnasium (LG)
Die Covid-19-Pandemie hat auch im Berichtsjahr den 
Unterricht und das Schulleben am Liechtensteinischen 
Gymnasium stark geprägt. Im Gegensatz zum letz-
ten Schuljahr mussten die Schulen im Land dank der 
Schutzkonzepte nicht geschlossen werden, was am 
Liechtensteinischen Gymnasium sehr begrüsst wurde. 

Die Covid-19-Pandemie brachte vor allem grosse 
Einschränkungen für gemeinsame Anlässe, beispiels-
weise die Maturafeier, Exkursionen, Projekte mit exter-
nen Organisationen, Lager und die Sprachaufenthalte 
mit sich. Vieles musste abgesagt werden und wichtige 
persönlichkeitsbildende Erfahrungen wurden durch Co-
rona verunmöglicht. 

Die geplanten Gesamtkonferenzen und Weiterbil-
dungsveranstaltungen konnten am Anfang des Schuljah-
res wie geplant durchgeführt werden, danach mussten 
sie entweder in Kleinstgruppen oder online organisiert 
werden. 

Einen Arbeitsschwerpunkt in der Umsetzung der 
neuen Lehrpläne (Unter- und Oberstufe) bildete die 
Beschäftigung mit dem Medien- und Informatikkon-
zept, das eine interne Arbeitsgruppe vorbereitet hatte. 
Am SCHILF-Tag im April setzte sich das Kollegium 
mit dem kompetenzorientierten Prüfen auseinander. 
Die persönliche Weiterbildung der Lehrpersonen im 

Bereich der ICT-Kompetenzen bildete einen weiteren 
Schwerpunkt. Die Workshops, welche durch Kollegin-
nen und Kollegen geleitet wurden, sind als sehr ge-
winnbringend bewertet worden. Schliesslich konnten 
im Berichtsjahr alle Vorarbeiten zur Einführung des 
Faches Informatik auf der Oberstufe des Gymnasiums 
abgeschlossen werden. Im kommenden Schuljahr wird 
in allen Klassen der 4. Stufe zwei Lektionen Informatik 
unterrichtet werden.

Als besonderes Projekt im Berichtsjahr bleibt die 
Aufwertung des Innenhofs in Erinnerung. Die Klasse 
5Na erstellte im Rahmen des Unterrichts Projektmap-
pen zur Gestaltung des Geländes im Innenhof. Die  vielen 
Ideen der Klasse wurden ausgewertet und schliesslich 
ist ein erstes Projekt umgesetzt worden. 

Sportschule Liechtenstein an der Realschule Schaan 
und am Gymnasium
Im Berichtsjahr besuchten 82 Schülerinnen und Schü-
ler aus 9 verschiedenen Sportfachverbänden die Sport-
schule Liechtenstein. 46 Talente nutzten die schulische 
Sportförderung auf der Sekundarstufe I (Realschule 
Schaan) und 36 auf der Sekundarstufe II (Liechtenstei-
nisches Gymnasium). Insgesamt sind 10 verschiedene 
Sportarten an der Sportschule vertreten, wie die nach-
folgende Tabelle zeigt.

Übersicht der Sportschüler 2021

Verband LFV LVB LRV LEV LSV LTV Swiss 
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Sportschule Schaan 15  1 1 13 3 3 1 3 6 46

Gymnasium Oberstufe 14 10 1  2 1 1  5 2 36
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andererseits die Stoffverteilungspläne in Verbindung 
mit den Kompetenzen des Lehrplans im Fach Deutsch 
in den Fokus nehmen.

Koordination Fachbereich Religion
Im Fachbereich Religion werden Fragen im Zusammen-
hang mit dem Religionsunterricht sowie der Religion im 
Kontext der Schule bearbeitet. Weitere wichtige Tätig-
keitsbereiche beziehen sich auf organisatorische Be-
lange, die Weiterbildung für Lehrpersonen sowie Kom-
munikation und Information.

An den Pflichtschulen werden sowohl katholischer 
oder evangelischer als auch konfessionsloser, religions-
kundlicher Unterricht angeboten. Im Schuljahr 2021 /  
2022 erteilen insgesamt 27 Lehrpersonen konfessionel-
len Religionsunterricht und 54 Lehrpersonen Unterricht 
in «Ethik und Religionen» (religionskundliche Ausrich-
tung). 

Der Teilbereich «Ethik und Religionen» des Faches 
«Natur, Mensch, Gesellschaft» (NMG) an der Primar-
schule befindet sich im Berichtsjahr im dritten Jahr 
der Einführung. Die Weiterbildungsangebote für Lehr-
personen der Primarschule, welche noch keine Ausbil-
dung in Ethik und Religionskunde aufweisen, werden im 
Frühjahr 2022 abgeschlossen.

Im Schuljahr 2021 / 2022 besuchen auf der Primar-
stufe 1'281 Schülerinnen und Schüler den katholischen 
Religionsunterricht (70 %) und 534 Schülerinnen und 
Schüler (29 %) besuchen das Teilfach «Ethik und Reli-
gionen». 23 Schülerinnen und Schüler (1.3 %) besuchen 
den evangelischen Religionsunterricht (Stand: Septem-
ber 2021). Der evangelische Religionsunterricht findet 
in zwei Gemeinden statt und wird von zwei Lehrper-
sonen unterrichtet. Auf der Sekundarstufe gibt es kei-
nen evangelischen Unterricht, weil dieser aufgrund der 
zu geringen Schülerzahl von mindestens acht respek-
tive sechs Schülerinnen und Schülern nicht zustande 
kommt. Die evangelische Kirche bietet aber für die 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I einen 
ausserschulischen Vorkonfirmandenunterricht (Präpa-
randenunterricht) an, welcher vom Land Liechtenstein 
finanziell unterstützt wird.

34 Schülerinnen und Schüler der Primarschule be-
suchen im Schuljahr 2021 / 2022 zusätzlich zum Pflicht-
bereich (katholischer oder evangelischer Religionsun-
terricht oder «Ethik und Religionen») einen islamischen 
Religionsunterricht, der als Wahlfach in Nendeln, Va-
duz und Triesen für altersdurchmischte Gruppen erteilt 
wird. Das Wahlfach «Islamischer Religionsunterricht» 
konnte im Berichtsjahr aufgrund der Vorgaben zur Be-
kämpfung der Covid-19-Pandemie an den Schulen teil-
weise in Präsenz und teilweise in hybrider Form durch-
geführt werden. Letzteres war vor allem bei Gruppen 
mit grosser Durchmischung, sowohl klassen- als auch 
schulstandortübergreifend, der Fall.

Auf der Sekundarstufe I wählen die Schülerin-
nen und Schüler zwischen dem konfessionellen 

Berufsmaturitätsschule Liechtenstein (BMS)
Im Schuljahr 2021 / 2022 werden vier Vollzeitlehrgänge 
sowie zwei berufsbegleitende Tageslehrgänge geführt. 
76 Studierende haben die Ausbildung im Vollzeitlehr-
gang in den Schwerpunkten «Gestaltung und Kunst», 
«Gesundheit und Soziales», «Technik, Architektur, Life 
Sciences» sowie «Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ 
Wirtschaft und Typ Dienstleistungen» gestartet. 25 
Studierende begannen im berufsbegleitenden Tages-
lehrgang («Schwerpunkt Wirtschaft und Dienstleistun-
gen, Typ Wirtschaft», sowie «Technik, Architektur, Life 
Sciences»). Der Schwerpunkt «Gesundheit und Sozia-
les» konnte aufgrund zu geringer Anmeldezahlen sowie 
der Tatsache, dass für St. Galler Interessenten keine 
Kostengutsprache mehr gewährt wird, nicht eröffnet 
werden. Zusätzlich zu den neuen Studierenden werden 
21 Studierende im 3. Semester des berufsbegleiten-
den Tageslehrgangs («Gesundheit und Soziales» sowie 
«Technik, Architektur, Life Sciences») unterrichtet.

Der am 23.  Oktober organisierte und unter strik-
ter Einhaltung der Schutzmassnahmen durchgeführte 
Informationstag belegte das anhaltende Interesse an 
der BMS Liechtenstein. Junge Erwachsene aus Liech-
tenstein, aus dem Kanton St. Gallen und aus Vorarlberg 
haben anlässlich des Informationstages ihr Interesse an 
einem Schulbesuch bekundet. 

Koordination Fachbereich Sprachen
Der Fachbereich Sprachen umfasst die Teilbereiche 
Deutsch als Erstsprache, Deutsch als Zweitsprache 
(DaZ) und die Fremdsprachen. Über das Schulamts-
kontingent werden Koordinationsaufgaben im Bereich 
Fremdsprachen einer Lehrperson übertragen. Sie orga-
nisiert Weiterbildungen, klärt verschiedene Fragen zu 
Lehrmitteln und übernimmt Kommunikations- und Ver-
netzungsaufgaben gegenüber dem Schulamt und den 
Lehrpersonen der verschiedenen Schularten. Zudem 
finden regelmässig pädagogisch-didaktische Treffen mit 
den Sprachassistentinnen statt. Die Steuergruppe Spra-
chen koordiniert Themen im Bereich des Sprachlernens 
auf Schulamtsebene, bereitet Lehrmittelentscheide 
vor und bearbeitet Aufgaben und Fragen aus Gremien 
der Schweizerischen Erziehungsdirektoren-Konferenz 
(EDK) oder der Europäischen Kommission. Ebenfalls 
wird der Austausch über die aktuellen Arbeiten im Rat 
für deutsche Rechtschreibung in dieser Gruppe ge-
pflegt. Das Schulamt vertritt Liechtenstein zudem am 
Europäischen Fremdsprachenzentrum in Graz (EFZM).

Im Berichtsjahr konnten zur Umsetzung der Mass-
nahmen zur Förderung des Faches Französisch auf 
Sekundarstufe I – vor allem zum Aufbau der Sprach-
austauschaktivitäten – verschiedene Aktivitäten und 
Unterstützungsstrukturen entwickelt werden. Für 
Englisch (schulartenübergreifend) und Deutsch (Real-
schulen) wurden Arbeitsgruppen eingerichtet, welche 
sich einerseits den verbindlichen Zielen im Übergang 
zur Sekundarstufe I im Fach Englisch widmen und 
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Religionsunterricht und dem religionskundlichen Un-
terricht (Wahlpflichtfach). 219 Schülerinnen und Schü-
ler der weiterführenden Schulen (1. bis 3. Klasse) besu-
chen den katholischen Religionsunterricht; dieser wird 
von zwei Lehrpersonen erteilt. Auf der Sekundarstufe I 
unterrichten insgesamt 19 Lehrpersonen das religions-
kundlich ausgerichtete Fach «Ethik und Religionen». 
Fragen der Zusammenarbeit werden in der Paritäti-
schen Kommission, bestehend aus drei von der Regie-
rung bestellten Mitgliedern und Vertretern des Erzbis-
tums Vaduz unter der Leitung des Schulamts einmal 
jährlich besprochen.

Die Weiterbildungsveranstaltungen für Lehrper-
sonen im Fachbereich «Ethik und Religionen» auf den 
Sekundarschulstufen mussten im Berichtsjahr corona-
bedingt verschoben werden.

Koordination Fachbereich Sport
Die Aufgaben des Fachbereichs Schulsport sind die 
Qualitätssicherung und -entwicklung des Schulsports, 
die Koordination des Fachbereichs Schulsports und die 
Leitung der Arbeitsgruppe Schulsport.

Im Berichtsjahr konnten 17 Kurse im Freiwilligen 
Schulsport mit 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
auf der Primarstufe durchgeführt werden. Auf der Se-
kundarstufe I wurden landesweit vier Kurse mit 50 
Schülerinnen und Schülern angeboten. Dieses fakul-
tative Angebot ergänzt den obligatorischen Schulsport 
und wird von den Schülerinnen und Schülern in ihrer 
Freizeit besucht. Es bietet eine gute Grundlage, um ko-
ordinative und konditionelle Fertigkeiten optimal zu ent-
wickeln und das Bewegungsrepertoire zu erweitern.

Es kam coronabedingt immer wieder zu Kursunter-
brüchen. Die Kursleiterinnen und Kursleiter übernah-
men in dieser Zeit im Rahmen ihrer Beschäftigungspro-
zente andere Aufgaben im Schulhaus.

Die beliebten nationalen Schulsportmeisterschaf-
ten in den verschiedensten Disziplinen konnten wegen 
der Covid-19-Pandemie nicht durchgeführt werden. 
Aus diesem Grund hat die Arbeitsgruppe Schulsport 
Liechtenstein in den beiden Sportarten Basketball und 
Unihockey für die Sekundarstufe I einen landesweiten 
Vergleichswettkampf organisiert, der coronakonform 
im eigenen Schulhaus durchgeführt wurde. Es nahmen 
40 Sportgruppen und 500 Schülerinnen und Schüler da-
ran teil.

Der schweizerische Schulsporttag konnte aufgrund 
der nationalen Coronamassnahmen im Frühjahr 2021 
nicht stattfinden.

Koordination Fachbereich Gestalten und  
Haushaltskunde
Die Koordinatorin für Gestalten und Wirtschaft, Arbeit 
und Haushalt (WAH) koordiniert den Austausch in den 
Fachbereichen über die Stufen hinweg, leitet gemein-
same Projekte und organisiert und begleitet fachrele-
vante Weiterbildungsangebote. Für die allenfalls nötige 

Nachqualifikation in den einzelnen Fachbereichen Ge-
stalten ist die Koordinatorin zusammen mit dem Schul-
amt mit der Planung betraut. 

Im Weiteren klärt sie verschiedene Fragen zu Lehr-
mitteln. In diesem Zusammenhang konnte die Koordi-
natorin die 4. Fachtagung WAH an der FHNW in Brugg 
besuchen und an einem Kaderkurs für ein Lehrmittel 
im Bereich Gestalten teilnehmen. Ein weiteres Aufga-
benfeld der Koordinatorin besteht darin, dass sie An-
sprechperson und Anlaufstelle bei fachlichen Fragen ist 
und bei der Auswahl von Weiterbildungen der einzelnen 
Lehrpersonen hilft.

Die Koordinatorin leitet die Arbeitsgruppe «hand-
gmacht». In dieser Gruppe arbeiten sechs Lehrperso-
nen aus den Bereichen des textilen, bildnerischen und 
technischen Gestaltens und WAH mit. Die Arbeits-
gruppe bespricht und bearbeitet wichtige Entwicklun-
gen für den Fachbereich. Im Berichtsjahr konnte die 
Gruppe «handgmacht» wieder als Gast am Kunsthand-
werkmarkt in Schaan dabei sein. Die vier angebotenen 
Workshops gaben Einblicke in das gestalterische Arbei-
ten und dessen Wichtigkeit in der Schule und Freizeit. 

Im Berichtsjahr konnte die freiwillige Reflexions-
gruppe WAH weitergeführt werden. Das Angebot, 
welches im Rahmen der Lehrerweiterbildung ausge-
schrieben war, wird von der Koordinatorin organisiert 
und geleitet. Drei Treffen à drei Stunden finden verteilt 
auf das ganze Schuljahr statt. Neun Lehrpersonen des 
Fachbereiches WAH nutzen dieses Angebot.

Gesundheitskoordination
Die Gesundheitskoordinatorin unterstützt Schulen und 
Lehrpersonen bei der Umsetzung von Gesundheitspro-
jekten. Im laufenden Schuljahr wurde wieder das Pro-
jekt «Mein Körper gehört mir» für die Primarschulen 
angeboten, 17 Primarschulklassen mit insgesamt 280 
Kindern nahmen an diesem Parcours teil. 

Im Berichtsjahr fanden zwei Tages-Workshops des 
Gesundheitsförderungsprogramms «Gorilla» statt, wel-
che zum Ziel haben, das Bewegungs- und Essverhalten 
positiv zu beeinflussen. 

Der Wettbewerb «WALK'N'BIKE TO SCHOOL» 
wurde in diesem Schuljahr sowohl im Frühjahr als auch 
im Herbst für die Primar- und weiterführenden Schulen 
veranstaltet. Im Frühjahr legten über einen Zeitraum 
von neun Wochen insgesamt 745 Schülerinnen und 
Schüler den Schulweg entweder zu Fuss oder mit dem 
Velo zurück. Im Herbst machten insgesamt 520 Schüle-
rinnen und Schüler bei der Veranstaltung mit.

Eine weitere Tätigkeit war die Organisation und die 
Vorbereitung des Schulprojekts «Trialog». Betroffene 
einer psychischen Störung, Angehörige von Betroffe-
nen und eine Psychologin arbeiteten mit Schulklassen 
der weiterführenden und höheren Schulen. Ziel dieses 
Schulprojekts ist die Entstigmatisierung psychischer 
Störungen. Im Schuljahr 2021 / 2022 wurden fünf Tria-
loge durchgeführt.
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Eine Aufgabe der Koordinatorin Gesundheitsför-
derung ist die Betreuung, die Qualitätssicherung und 
der Ausbau des regionalen Netzwerks gesundheitsför-
dernder Schulen in Liechtenstein. Dazu gehört die Teil-
nahme an den Netzwerktreffen der Koordinatoren in 
Bern und Luzern.

Für die Lehrpersonen wurden zudem verschiedene 
Weiterbildungsangebote zum Thema Gesundheit und 
BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) organisiert 
und durchgeführt.

Die Gesundheitskoordinatorin leitet die Arbeits-
gruppe «Gesundheitsförderung an Schulen». In diesem 
Gremium sitzen Vertreterinnen und Vertreter des Amts 
für Gesundheit, des Dachverbands der Elternvereini-
gungen und Lehrpersonen verschiedener Schulstufen. 
Die Arbeitsgruppe entwickelt Ideen für verschiedene 
Projekte. Aufgrund der Coronasituation wurden die Sit-
zungen im letzten Schuljahr abgesagt.

Die Gesundheitskoordinatorin hatte im Kalenderjahr 
2021 auch die Projektleitung der «Freiwilligen Schul-
spucktests» inne. Die freiwilligen Schulspucktests star-
teten nach den Osterferien an allen Schulen.

MINT-Förderung
Die Zusammenarbeit zwischen dem pepperMINT Expe-
rimentierlabors und den Schulen funktioniert weiterhin 
ausgezeichnet. Durch das Schutzkonzept im Rahmen 
der Pandemiebewältigung war pepperMINT auch in 
dem Berichtsjahr geöffnet und voll ausgelastet. Anhand 
der guten Raumbedingungen konnten grosse Gruppen 
getrennt und betreut werden. Ein weiterer Meilenstein 
war die Lehrerfortbildung im und von pepperMINT, die 
durch die Didaktische Medienstelle ausgeschrieben und 
durchgeführt wurde. Die Rückmeldungen waren alle-
samt sehr positiv. 

Das ausserschulische Angebot fiel pandemiebedingt 
kleiner aus, konnte aber mit der Primarschule Gamprin 
organisatorisch gut durchgeführt werden. Leider wur-
den die Ausseneinsätze von pepperMINT in den Ski-
lagern aus bekannten Gründen nicht durchgeführt.

Eine weitere Intensivierung war das Coaching Pro-
gramm: «Gross (Sekundarschule) coacht Klein (Primar-
schule & Kindergarten)» und «Lernende aus den Lehr-
betrieben coachen Gross & Klein». 

Private Schulen

Das Schulamt nimmt nach Massgabe der Gesetze die 
Aufsicht über die privaten Schulen in Liechtenstein 
wahr. Diese müssen von der Regierung bewilligt wer-
den und demselben Lehrplan folgen wie die öffentli-
chen Schulen. Das Schulamt prüft und genehmigt die 
Anstellung von Lehrpersonen und macht Unterrichts-
besuche. Das Handbuch «Aufsicht der Privatschulen im 
Fürstentum Liechtenstein» vom 1.  Juli 2015 präzisiert 
diese Aufgaben. Des Weiteren koordiniert das Schulamt 
die Entrichtung der Subventionen für Schülerinnen und 

Schüler im Pflichtschulalter und beaufsichtigt die Ein-
haltung der Leistungsvereinbarungen mit Schulen, die 
im Auftrag der Regierung besondere Aufgaben über-
nehmen.

Stiftung für Heilpädagogische Hilfe in Liechtenstein 
Auf der Basis von Leistungsvereinbarungen wurden 
die Aufgaben im Sonderschulbereich sowie im Bereich 
der pädagogisch-therapeutischen Massnahmen der 
Stiftung für Heilpädagogische Hilfe in Liechtenstein 
übertragen. Die Vereinbarungen regeln die Leistungs-
erbringung des Heilpädagogischen Zentrums des Fürs-
tentums Liechtenstein (hpz).

Die Sonderpädagogische Tagesschule des hpz bietet 
Kindern und Jugendlichen in den Förderklassen sonder-
pädagogischen Unterricht mit individueller Förderung 
und Vorbereitung auf die Berufsbildung. Kinder mit 
einer erheblichen Sprach- bzw. Sprechproblematik im  
normalen Begabungsbereich werden in den Sprach-
förderklassen unterrichtet. Die Förderung der Schüle-
rinnen und Schüler wird durch verschiedene Therapie-
formen ergänzt.

Schülerzahlen der Sonderpädagogischen Tagesschule 
in Schaan im Schuljahr 2021 / 2022

Abteilung Total aus FL aus CH

Sprachförderklassen 51 20 31
Förderklassen 53 53 –

Total 104 73 31

 
Der Bereich «Therapie» des hpz besteht aus den pädago-
gisch-therapeutischen Massnahmen (PTM) Logopädie, 
Psychomotorik und heilpädagogische Früherziehung 
sowie – jedoch ausserhalb der Leistungsvereinbarung – 
den medizinischen Therapien Physiotherapie und Ergo-
therapie. Für einen grossen Teil der Kinder war es not-
wendig, mehr als eine Therapiemethode in Anspruch 
zu nehmen. Der regelmässige Kontakt zum Schulamt 
und zu den verschiedenen Ämtern und Ärzten sowie 
die intensiven Besprechungen und «Runden Tische» 
in Schulen und Kindergärten gewährleisteten auch im 
Berichtsjahr eine sehr gute Zusammenarbeit. Die Co-
vid-19-Pandemie erschwerte oder verunmöglichte gar 
die Arbeit vor allem im Arbeiten mit Kleingruppen aus 
verschiedenen Klassen. 
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Waldorfschule
Im Schuljahr 2021 / 2022 sind 87 Kinder in neun Klas-
sen und zwei Kindergärten an der Waldorfschule 
eingeschrieben. Das Personal setzt sich aus sechs 
vollzeitlichen und sechs teilzeitbeschäftigten Lehr-
personen sowie zwei Kindergärtnerinnen zusammen. 
Die Waldorfschule bietet ausserdem eine KiTa (Spiel-
gruppe, Mittagstisch, Nachmittagsbetreuung) an. Die 
pädagogische Arbeit basiert auf der Menschenkunde 
Rudolf Steiners mit Fokus auf der künstlerischen Un-
terrichtsgestaltung. Österreich setzt das Abschluss-
zeugnis der Waldorfschülerinnen und -schüler nach 
dem 9. Schuljahr dem Hauptschulabschluss gleich. Die 
Liechtensteinische Waldorfschule arbeitet im Projekt 
«Wege zur Qualität» mit der Arbeitsgemeinschaft der 
Rudolf- Steiner-Schulen der Schweiz zusammen.

formatio Privatschule 
Die Privatschule formatio ist eine Schule mit Öffentlich-
keitsrecht. Sie wird als Ganztagesschule geführt und 
besteht aus einer Primar- und Sekundarschule sowie ei-
nem Oberstufengymnasium, das nach dem Profil «Lin-
gua» mehrsprachig geführt wird. Im aktuellen Schuljahr 
2021 / 2022 besuchen 108 Schülerinnen und Schüler die 
formatio Privatschule, welche von insgesamt 27 Lehre-
rinnen und Lehrern unterrichtet und begleitet werden. 
Während in der Primarschule bilingual in Englisch und 
Deutsch unterrichtet wird, steht in den höheren  Klassen 
auch die Mehrsprachigkeit im Fokus. Das Oberstufen-
gymnasium der formatio Privatschule schliesst als  
österreichische Auslandsschule mit der standardisierten 
österreichischen Reifeprüfung ab. Alle 9 Maturantinnen 
und Maturanten absolvierten die Prüfungen erfolgreich.

Hochschulen und hochschulähnliche  
Einrichtungen

Das Schulamt unterstützt die Regierung bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben im Hochschulbereich gemäss 
Hochschulgesetz. Im Auftrag der Regierung nimmt 
eine Vertreterin oder ein Vertreter des Schulamtes be-
ratend an den Sitzungen der Leitungsorgane der Hoch-
schulen und Trägerhochschulen teil und vertritt Liech-
tenstein in regionalen und internationalen Gremien 
wie beispielsweise der Ostschweizer Fachhochschule, 

der Kommission für Bildung, Wissenschaft und For-
schung der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK), 
der Bo logna-Follow-Up-Group und entsprechenden 
EWR-Konferenzen. Zudem ist das Schulamt Kontakt-
stelle für das In- und Ausland bei Fragen betreffend die 
Anerkennung akademischer Diplome und Abschlüsse.

Alle in Liechtenstein und von Liechtenstein aus täti-
gen Hochschulinstitutionen, die akademische Titel ver-
leihen, müssen von der Regierung bewilligt werden und 
sind zu jährlicher Berichterstattung verpflichtet. Der 
Hochschulbereich Liechtensteins umfasst aktuell zwei 
anerkannte Hochschulen und das Liechtenstein-Insti-
tut als hochschulähnliche Einrichtung. Daneben zählt 
Liechtenstein gemeinsam mit verschiedenen Schweizer 
Kantonen zu den Trägern der Ostschweizer Fachhoch-
schule (Ost) sowie der Interkantonalen Hochschule für 
Heilpädagogik in Zürich (HfH). 

Ein besonderes Ereignis ist die alljährliche Ver-
gabe der Liechtenstein-Preise zur Förderung von For-
schungsleistungen in Innsbruck und Liechtenstein. Der 
Liechtenstein-Preis, der seit 1983 an den beiden Inns-
brucker Universitäten, der Universität Innsbruck und 
der Medizinischen Universität Innsbruck, verliehen 
wird, gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen 
für wissenschaftliche Forschung in Innsbruck. Der mit 
gesamthaft EUR 14'000 dotierte Preis für das Jahr 2020 
wurde im Rahmen der Vergabefeier im Berichtsjahr zu 
gleichen Teilen verliehen an Univ. Prof. Dr. Magauer 
Thomas, Institut für Organische Chemie der Universität 
Innsbruck, Ass. Prof. PD Dr. Laffleur Flavia, Institut für 
Pharmazie, Abt. Pharmazeutische Technologie der Uni-
versität Innsbruck, Ass. Prof. Dr. Ortner Heike, Institut 
für Germanistik der Universität Innsbruck und Dipl. Ing. 
Sladky Valentina PhD, Institut für Entwicklungsimmu-
nologie der Medizinischen Universität Innsbruck.

Der Liechtenstein-Preis für Nachwuchsforschende 
an der Universität Liechtenstein wird seit 2010 verlie-
hen. Dieser ist mit einer Gesamtsumme von CHF 10'000 
dotiert und erging an Dr. Michael Weigerding, Dr. Wolf-
gang Hora, Dr. Jurij-Andrei Reichenecker Dr. Janine 
 Hacker und Joshua Handali.

Universität Liechtenstein
Mit Finanzbeschluss vom 5.  September 2019 für die 
Jahre 2020 bis 2022 entrichtet das Land Liechtenstein 

Pädagogisch-therapeutische Massnahmen im Jahr 2021 (Lektionen)

 Abklärungen  PTM-Förderung für PTM-Förderung für PTM-Förderung 
  Kinder am hpz FL Kinder am hpz CH ambulant

Früherziehung 14 – – 2'008
Logopädie 200 + 75 Screenings 2'970 1'642 8'140
Psychomotorik 60  612 296 2'100
Gesamt 349 3'582 1'938 12'248
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Mit Regierungsbeschluss vom 14.  Dezember 2021 
wurde der neue Doktorats-Studiengang «Recht der Fi-
nanzdienstleistungen» genehmigt. Nach einem erfolg-
reich durchlaufenen Akkreditierungsverfahren mit der 
deutschen Agentur EVALAG erhielt die Universität 
Liechtenstein damit das Recht zur Verleihung des aka-
demischen Titels «Dr. iur.».

Ostschweizer Fachhochschule (OST)
Nachdem der Landtag im Jahr 2019 dem Beitritt zur 
Vereinbarung über die «OST - Ostschweizer Fachhoch-
schule» vom 15. Februar 2019 und der Aufhebung der 
«Vereinbarung über die Hochschule für Technik Buchs» 
vom 20.  Juni 1968 zugestimmt hat, ist die Vereinba-
rung über die «OST - Ostschweizer Fachhochschule» 
seit 1. Januar 2020 in Kraft. Liechtenstein ist einer von 
sieben Trägern der neuen Fachhochschule und ist in 
deren strategischen Organen, der Trägerkonferenz 
und dem Hochschulrat, vertreten. In der Trägerkonfe-
renz nimmt die Bildungsministerin zusammen mit ih-
ren kantonalen Amtskolleginnen und Kollegen teil. Die 
Trägerkonferenz tagte am 28. Mai und am 21. Novem-
ber 2021.

Internationale Akademie für Philosophie (IAP)
Die Internationale Akademie für Philosophie im Fürs-
tentum Liechtenstein (IAP) wurde 1986 als staatlich an-
erkannte liechtensteinische Hochschule gegründet. Ba-
sierend auf der Feststellung, dass die Voraussetzungen 
zur Führung einer Hochschule gemäss Hochschulgesetz 
nicht mehr erfüllt sind sowie einem Gutachten der ös-
terreichischen Qualitätssicherungsagentur AQ Austria, 
wurde der IAP am 28. Januar 2020 die Bewilligung zur 
Führung einer Hochschule entzogen. Die IAP ist befugt, 
Studierende, die am 31. Dezember 2019 an der IAP im-
matrikuliert waren, im Rahmen der Regelstudiendauer 
bis spätestens am 31. Dezember 2022 zum Doktorat zu 
führen. Nach diesem Zeitpunkt erlischt das Recht zur 
Verleihung von Titeln und Graden. Weiterhin möglich 
ist jedoch die Durchführung von Forschungs tätigkeiten 
im Sinne einer hochschulähnlichen Institution gemäss 
Hochschulgesetz.

Private Universität im Fürstentum Liechtenstein 
(UFL)
Die Private Universität im Fürstentum Liechtenstein 
UFL ist eine von der Regierung gemäss Hochschulge-
setz bewilligte private Hochschule. Sie bietet Dokto-
ratsstudiengänge in medizinischer Wissenschaft und in 
Rechtswissenschaften an. 

Laut Art. 38 des Hochschulgesetzes ist die Qualität 
der Hochschule mindestens alle sechs Jahre zu über-
prüfen, in der Regel durch eine staatlich zugelassene 
Akkreditierungsstelle. Als solche gelten gemäss Art. 13 
der Hochschulverordnung die im Europäischen Regis-
ter der Qualitätssicherungsagenturen angeführten Ak-
kreditierungsstellen.

an die Universität Liechtenstein für die konsekutiven 
Studiengänge (Bachelor-, Master- und Doktoratsstufe), 
die Weiterbildungsstudiengänge, zur Basisfinanzierung 
der Forschung sowie für Mieten, Betrieb und Unterhalt 
für das Jahr 2020 einen Staatsbeitrag von CHF 14.3 Mio. 
und für die Jahre 2021 und 2022 je CHF 14.8 Mio. Zu-
sätzlich erhält die Universität jährlich CHF 1 Mio. zur 
Äufnung des Forschungsförderungsfonds sowie CHF 
0.5 Mio. zur Erneuerung der informationstechnologi-
schen Infrastruktur. 

Die Covid-19-Pandemie und ihre Auswirkungen 
hatten auch einen starken Einfluss auf die Lehre. Die 
Durchführung der Lehre fand bis zum Sommer für alle 
konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengänge in 
Wirtschaftswissenschaften und Architektur grundsätz-
lich vollständig virtualisiert statt. Die Präsenzlehre be-
schränkte sich auf ausgewählte Lehrveranstaltungen 
und studentische Arbeiten, die auf die Infrastruktur 
oder andere spezifische Gegebenheiten vor Ort ange-
wiesen sind – vor allem im Bereich Architektur – sowie  
auf einige Weiterbildungsprogramme. Das Winter-
semester begann mit Präsenzunterricht, wurde aller-
dings Ende November wieder auf ein virtuelles Ange-
bot umgestellt. 

Weitere Einschränkungen im Betrieb der Universi-
tät ergaben sich durch den Ransomware-Angriff, deren 
 Opfer die Universität im August wurde. Zur unmittel-
baren Bewältigung der damit verbundenen Herausfor-
derungen wurde mit dem belgischen Unternehmen 
« Secutec» zusammengearbeitet, welches auf solche 
Fälle spezialisiert ist. Parallel dazu wurde die Auslage-
rung der IT-Infrastruktur an das Amt für Informatik vor-
bereitet. Dieser Prozess zur Stabilisierung erfolgte in 
zwei Phasen: Phase eins adressierte die Wiederherstel-
lung des universitären Basisbetriebs auf neuer, durch 
das Amt für Informatik betriebener IT-Infrastruktur bis 
zum 11. Oktober. Die zweite Phase hat als Ziel, die Wie-
derherstellung des universitären Normalbetriebs mit 
Abschluss im ersten Quartal 2022 zu erreichen.

Mit der neuen Finanzierungsperiode trat auch die 
erneuerte Eignerstrategie in Kraft. Darin werden Ak-
zente gesetzt betreffend die Fortführung der Fokus-
sierungs- und Qualitätsstrategie, die Erbringung eines 
Beitrags zur digitalen Agenda und die Aufnahme des 
Wirtschaftsrechts als zusätzliche Fachrichtung. Ein 
weiterer Fokus liegt auf der Weiterentwicklung der Go-
vernance, der Rechnungslegung, dem Aufbau und der 
Strukturierung von Eigenkapital und dem Ausbau des 
internen Kontrollsystems und Risk-Managements.

Infolge des Beitritts Liechtensteins zur revidierten 
Interkantonalen Universitätsvereinbarung IUV-2019, 
die vom Landtag im Jahr 2020 beschlossen wurde, 
ist eine institutionelle Akkreditierung der Universität 
Liechtenstein durch die Schweizerische Agentur für Ak-
kreditierung und Qualitätssicherung AAQ erforderlich. 
Diese wurde im Berichtsjahr gestartet und wird im kom-
menden Jahr abgeschlossen.
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haben seither teilgenommen. Zwischenzeitlich wurde 
ein «Liechtenstein Lindau Alumni-Netzwerk» initiiert. 
Die Regierung hat die Universität Liechtenstein mit 
dem Aufbau und der weiteren Pflege betraut. Aufgrund 
der Covid-19-Pandemie wurde die interdisziplinäre 70. 
Nobelpreisträgertagung im Berichtsjahr vom 27.  Juni 
bis 2.  Juli als Online-Tagung durchgeführt. Für Liech-
tenstein hat Dr. Christian Hänsel (ETH Zürich) teilge-
nommen. Für die Teilnahme an der nächsten Tagung 
vom 26. Juni bis 1. Juli 2022 im Fach Chemie hat Liech-
tenstein zwei Bewerberinnen und Bewerber nominiert. 
Für die wirtschaftswissenschaftliche Tagung im August 
2022 läuft das Bewerbungsverfahren noch bis Ende Ja-
nuar 2022.

Dienste

Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeit betreute im Schuljahr 2021 / 2022 
neben den bisherigen sieben Schulstandorten (3 Ober-
schulen, 5 Realschulen, je ein Gymnasium und Freiwil-
liges 10. Schuljahr) zwei Gemeindeschulen, nämlich 
Triesen und Vaduz. Insgesamt wurden 312 Einzelbera-
tungen bei Schülerinnen und Schülern durchgeführt, 
davon 270 an den Sekundar- und 42 an den Gemeinde-
schulen. Nebst den Einzelberatungen fanden zusätzlich 
109 Gruppenberatungen statt.

Themen waren: Konflikte 223, Freundschaft 187, 
Familie 183, Klassenklima 154, Soziales Verhalten 125, 
Lernen 105, Druck 88, Freizeit 85, Psychische Auffällig-
keiten 82, Gewalt 74, Gesundheit 72, Mobbing 68 (da-
von Cybermobbing 16), Stress 57, Unstimmigkeiten 48, 
Scheidung 27, Unorganisiert sein 27, Gamen 25, Suizi-
dalität 25, Schulabsentismus 23, Berufswahl 21, Tabak 
18, Corona 17, Sexualität 17, Cannabis 16, Trauer 15, So-
ziale Medien 14, Alkohol 12, Essstörungen 11, ADHS 9, 
Ritzen 9 sowie weitere in tiefer Anzahl. Corona und da-
mit verbundene Lebensumstände schlagen sich auch in 
dieser Statistik nieder. Die Fallarbeit war komplexer als 
vor Corona. Insbesondere innerhalb der Themen, wel-
che am meisten bearbeitet wurden.

Lehrpersonen wurden 56 beraten, Eltern und Erzie-
hungsberechtigte 22.

Die Schulsozialarbeit machte bedingt durch die Co-
rona-Schutzmassnahmen reduzierte Angebote in den 
Bereichen Früherkennung, Prävention und Partizipa-
tion. Workshop-Themen waren Digitale Medien, Sucht, 
Klassenregeln und Klassenstärke. Die Schulsozialarbeit 
agiert nahe bei den Jugendlichen und beobachtet re-
levante Entwicklungen, beispielsweise zu den Themen 
«Suchtmittel» sowie «Corona».

Mit Beginn des neuen Schuljahres 2021 / 2022 wur-
den an den Gemeindeschulen Gamprin und Mauren- 
Schaanwald 80-Stellenprozente geschaffen, welche mit 
einer Fachperson besetzt wurden. Im Verlauf der fol-
genden Jahre soll der Ausbau der Schulsozialarbeit an 
den Gemeindeschulen abgeschlossen werden.

Die letztmalige Überprüfung der UFL erfolgte im 
Jahr 2016 und 2017 mit der deutschen Akkreditierungs-
agentur ACQUIN. Im Berichtsjahr wurde eine erneute 
Prüfung mit der Agentur ACQUIN begonnen.

Liechtenstein-Institut
Gemäss Hochschulgesetz gilt das Liechtenstein-Insti-
tut als Forschungsinstitut als hochschulähnliche Ein-
richtung. Gemäss Finanzbeschluss vom 22.  Oktober 
2019 erhält das Liechtenstein-Institut für die Jahre 
2020 bis 2023 einen Staatsbeitrag von CHF 1.25 Mio. 
jährlich. Zusätzlich erhält es jährlich CHF 80'000 für 
die Erstellung des Bildungsberichts sowie CHF 98'000 
für die Angewandte Wirtschaftsanalyse im Auftrag des 
Landes.

Im Frühjahr 2021 wurde die Pilotstudie zum Bil-
dungsbericht präsentiert. Im Rahmen der angewandten 
Wirtschaftsanalyse lag der Fokus auf der Analyse der 
Auswirkungen der Coronapandemie auf die liechtenstei-
nische Volkswirtschaft. Unter anderem wurde im März 
erstmals eine Schätzung des Bruttoinlandsproduktes 
(BIP) nach dem neu entwickelten Schätzmodell erstellt. 
Im Wachstumsmonitor wurden Status und Trend der 
Wachstumsentwicklung Liechtensteins basierend auf 
einem Set von 71 Indikatoren bewertet. 

Im Berichtsjahr führte das Liechtenstein-Institut di-
verse Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Ju-
biläum «100 Jahre liechtensteinische Verfassung» durch 
und es erfolgten rund 130 Publikationen von Forschen-
den des Liechtenstein-Instituts.

Internationale Bodensee-Hochschule IBH
Die Internationale Bodensee-Hochschule IBH ist ein 
Verbund von Hochschulen (Universitäten, Fachhoch-
schulen und Pädagogische Hochschulen) aus dem Ge-
biet der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK). Der 
aktuelle Leistungsauftrag sowie die Finanzierung sind 
in der 5. Leistungsvereinbarung mit der IBK-Kommis-
sion Bildung, Wissenschaft und Forschung 2018 bis 
2022 festgelegt. Im Rahmen des Interreg-Programms 
«Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein» fördert die IBH ge-
meinsame Forschung und den studentischen Austausch 
zwischen den Mitgliedsinstitutionen. Die Universität 
Liechtenstein und die Ostschweizer Fachhochschule 
(OST) sind Mitglieder der IBH. Im Jahr 2021 wurde die 
Rechtsform der IBH geändert. Sie ist nun ein Regiona-
ler Verbund Territorialer Zusammenarbeit RVTZ nach 
EU-Recht.

Lindauer Nobelpreisträgertagung
Liechtenstein beteiligt sich seit 2008 durch eine Zustif-
tung des Landes und führender privater Unternehmen 
an den Lindauer Nobelpreisträgertagungen. Dadurch 
wird die Teilnahme talentierter Nachwuchsforsche-
rinnen und -forscher aus Liechtenstein an den Veran-
staltungen ermöglicht. 30 junge Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler mit liechtensteinischen Wurzeln 
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erschwerten Situationen. Im Kalenderjahr 2021 trafen 
sich die BSM-Lehrpersonen, also Lehrpersonen für Er-
gänzungsunterricht, Deutsch als Zusatzsprache und Be-
gabtenförderung, dreimal zum Austausch resp. zur Wei-
terbildung. Festgelegt wurde, dass sich die Planung der 
BSM-Treffen 2022 auf die vertiefte Auseinandersetzung 
mit dem Förderkonzept und der Dokumentenmappe mit 
den Konzepten zu den einzelnen Fördermassnahmen 
konzentrieren wird. 

Sonderschulungen von Kindern und Jugendlichen  
2021 im Vergleich zu 2020

Bereich / Ort 2021 2020

Sonderschulungen in der Regelschule (SiR) 99 1)

Sonderschulungen in einer Sonderschule (SiS) 73 69
Sonderpädagogische Tagesschule Schaan (HPZ)  9 10
Schweiz  4  5
Österreich 173 84
Total 99 1) 

SiR werden nicht mehr erfasst (vgl. oben)
1) nicht erfasst

Schulpsychologischer Dienst (SPD)
Beim Schulpsychologischen Dienst gingen im Berichts-
jahr insgesamt 241 Anmeldungen ein. Sie verteilen sich 
auf folgende Schularten: 

Kindergarten 24 10. Schuljahr 0
Primarschulen 86 Heilpädagogisches Zentrum 62
Oberschulen 16 Privatschule formatio 2
Realschulen 13 Waldorfschule 3
Gymnasium 8 Berufslehre 3
Timeout Schule 1 Kleinkinder, Spielgruppen  13
  Internat und Privatschulen im Ausland 10
  Total  241

Die Gründe zur Anmeldung bei den meisten Kindern 
und Jugendlichen waren Lern- und Verhaltensprobleme. 
Andere Anmeldegründe waren Fragen zur psychischen 
Gesundheit und Fragen zur Schullaufbahn. 

Zusätzlich zu den erwähnten Abklärungen und Be-
ratungen nahm der Schulpsychologische Dienst im Be-
richtsjahr folgende Aufgaben wahr: Praxisberatung von 
Lehrpersonen bei der Berufseinführung, Praxisberatung 
von Lehrpersonen in schwierigen schulischen Situatio-
nen, Gruppenbeobachtungen, Auskünfte an Medien zu 
Fragen der Kinder- und Jugendpsychologie. Vertreterin-
nen und Vertreter des Schulpsychologischen Dienstes 
nahmen an Weiterbildungen (u. a. zum Thema Inklusion) 
teil, waren Mitglied in der Arbeitsgruppe «Psychische 
Gesundheit», in der Arbeitsgruppe «herausfordern-
des Verhalten in der Schule» und in der Arbeitsgruppe 

Besondere Schulbereiche
Zu den Besonderen Schulbereichen, welche der Päda-
gogischen Arbeitsstelle angegliedert sind, zählen die 
Schulischen Fördermassnahmen und die Begabtenför-
derung. Die Schulischen Fördermassnahmen umfassen 
die Besonderen schulischen Massnahmen (BSM), die 
Pädagogisch-therapeutischen Massnahmen (PTM), die 
Sozialpädagogischen Massnahmen sowie die Sonder-
schulung (ausserhalb der Regelschule).

Die Rechenschaftslegung für Sonderschulungen in 
der Sonderpädagogischen Tagesschule und jene der 
pädagogisch-therapeutischen Massnahmen für Kinder 
und Jugendliche vor und während der obligatorischen 
Schulzeit (Ambulatorium für den Regelschulbereich) 
erfolgt auf der Basis von Leistungsvereinbarungen 
zwischen der Regierung und der Stiftung für heilpäda-
gogische Hilfe in Liechtenstein (siehe separater Jahres-
bericht der hpz-Sonderschule).

Im Kalenderjahr 2021 wurde das zukunftswei-
sende «Förderkonzept der öffentlichen Kindergärten 
und Pflichtschulen» verabschiedet. Zusammen mit den 
Feinkonzepten zu den Schulischen Fördermassnahmen 
(Dokumentenmappe zum Förderkonzept) wurde das 
Förderkonzept mit einem einheitlichen Layout versehen 
und via Schulnetz bzw. SharePoint zur Verfügung ge-
stellt. Fragen der Lehr- und Fachpersonen zum Förder-
konzept resp. dem Konzept zum Ergänzungsunterricht 
wurde mit FAQ-Antwortbögen nachhaltig Rechnung 
getragen. Damit ist ein etwas theorielastiger Schritt in 
Richtung «Willkommenskultur», die als Slogan für eine 
gute Schule für alle fungiert, getan. Dieser führt nahtlos 
zur Orientierung an inklusiven Ansprüchen, beispiels-
weise der Entfaltung individueller Potenziale auf jedem 
Leistungsniveau. Die intensive Auseinandersetzung mit 
integrativen und inklusiven Haltungs- und Umsetzungs-
fragen wurde dadurch lanciert.

Die im Schuljahr 2020 / 2021 erweiterte Kontingen-
tierung der Gemeinde- und Oberschulen schliesst auch 
die Ressourcen für Lernende mit hohem Förder- und Un-
terstützungsbedarf – im Sinne der vormaligen Sonder-
schulungen in der Regelschule (SiR) – ein. Die Aufgabe 
und Herausforderung für die Schulleitungen der Ge-
meinde- und Oberschulen bestand darin, sich am Richt-
wert von 1.5 bis 1.7 Prozent (vormalige Quote für SiR) 
zu orientieren. Die Förderstatistik im Regelschulbereich 
berücksichtigt ab Schuljahr 2021 / 2022 die Anzahl der 
Lernenden mit einer Beeinträchtigung (Behinderung). 
Hierzu zählen Regelschülerinnen und Regelschüler mit 
einem hohen Förder- und Unterstützungsbedarf (För-
derstufe resp. Lehrplanstatus 3) sowie Lernende mit in-
dividueller Klassenhilfe der Förderstufen 1 und 2.

Die Weiterbildung für Lehrpersonen umfasste im 
Bereich der Sonderpädagogik und Inklusion insbeson-
dere Kurse wie «Sonderpädagogische Förderplanung 
mit dem LiLe», «Klassenhilfen unterstützen die Lehr-
personen», «Schulalltag mit herausfordernden Ler-
nenden» und «Zielführende Kooperation mit Eltern» in 
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Die Bibliothek der Didaktischen Medienstelle wurde 
auch in Zeiten der Covid-19-Pandemie von den Lehrper-
sonen gut genutzt, jedoch war dieses Jahr ein leichter 
Rückgang der Besuche zu verzeichnen. Das Zentrum für 
Schulmedien ist überzeugt, dass die Zahl der Besuche-
rinnen und Besucher im kommenden Jahr wieder an-
steigen wird. Während des letzten Schuljahres wurden 
von den gut 15'000 Medien rund 4'000 Medien physisch 
ausgeliehen. Zusätzlich können die Lehrpersonen on-
line über das Schulintranet auf mehr als 5'000 Medien-
titel zugreifen. Gesamthaft wurden im letzten Schuljahr 
rund 4'000 Medien online abgerufen.

Im Berichtsjahr wurden etwa 40 % der Medien aus-
gemustert. Das sind vor allem viele ältere oder seit meh-
reren Jahren nicht mehr benutzte Titel, aber auch ver-
altete Medienformate wie Dias oder Kassetten. Diese 
Räumaktion hat die Mediensammlung wieder um eini-
ges übersichtlicher und attraktiver gemacht.

Ebenfalls zu den Aufgaben des «Zentrums für Schul-
medien» gehören die Begleitung von diversen Projekten 
sowie die Beratung und die Weiterbildung der Lehrper-
sonen im Umgang mit digitalen Medien. In den Jahren 
2020 / 2021 wurden sämtliche Lehrpersonen und Schü-
lerinnen und Schüler mit persönlichen Geräten aus-
gestattet. Bei allen Rollouts waren Mitarbeitende des 
«Zentrums für Schulmedien» sowohl bei der Planung als 
auch bei der Einführung involviert, damit die Inbetrieb-
nahme der Geräte möglichst problemlos funktionierte. 
Deswegen war auch im Betriebsjahr 2021 die fachkun-
dige Beratung und die Projektbegleitung eine zentrale 
Aufgabe. Der «Amtliche Lehrmittelverlag» ist für den 
termingerechten Ankauf, die Bereitstellung sowie Orga-
nisation der Lieferung der analogen als auch digitalen 
Lehrmittel für alle Schulstufen zuständig.

Beim «Zentrum für Schulmedien» liegt ausserdem 
die Hauptverantwortung für das Weiterbildungspro-
gramm für die Lehrpersonen (WFL). Im Berichtsjahr 
wurden im Jahresprogramm über 100 Kurse aus den 
verschiedensten Fachbereichen publiziert. Im Schul-
jahr 2021 / 2022 konnten 70 % der angebotenen Kurse 
durchgeführt werden. Leider mussten wiederum einige 
Kurse aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt oder 
verschoben werden. Das Planen und Durchführen von 
Kursen war im vergangenen Jahr eine anspruchsvolle 
Herausforderung. 

Zum Thema Medienprävention konnte die Live-Per-
formance «angek(l)ickt» im Berichtsjahr leider nur vier 
Mal aufgeführt werden. Die Aufführung, die von den 
Lehrpersonen für ihre Schulklassen zur Sensibilisierung 
von realer und virtueller Welt gebucht werden kann, bie-
tet eine sehr gute Ausgangslage um das Thema sowohl 
im ersten als im zweiten Zyklus erlebbar zu machen. Ei-
nige Termine mussten auf einen späteren Zeitpunkt ver-
schoben werden, andere wurden ganz abgesagt. Auch 
dies war der Covid-19-Situation geschuldet. Es wird ge-
hofft, im kommenden Jahr wieder öfter im Bereich der 
Medienprävention tätig zu sein, da gerade die Pandemie 

«Fördermassnahmen». Sie wirkten bei der Erarbeitung 
des Konzeptes für den Nachteilausgleich und bei der 
Zusammenarbeitsvereinbarung mit der Schulsozial-
arbeit mit. In der Zeit der Covid-19-Pandemie wurde der 
Regelbetrieb unter Einhaltung der Schutzmassnahmen 
aufrechterhalten.

Timeout Schule (TOS)
Jugendliche der Sekundarstufe I, die in der Regelschule 
nicht mehr tragbar sind, werden auf Antrag der Schule 
aus der Stammklasse herausgenommen und besuchen 
für eine bestimmte Zeit, in der Regel für drei Monate, 
die Timeout Schule FL (TOS) in Gamprin.

Der Besuch der Timeout Schule ist als schulische Va-
riante zu sehen, welche Kindern und Jugendlichen die 
Chance eröffnen soll, durch erweiterte Betreuungs- und 
Beratungsstrukturen aufgefangen, geführt und stabili-
siert zu werden. Es handelt sich dabei um eine Inter-
ventionsmöglichkeit bei Problemsituationen, welche so-
zial- bzw. sonderpädagogische Massnahmen umfasst, 
die letztendlich eine Wiedereingliederung eines Kindes 
oder eines Jugendlichen in die Stammklasse ermögli-
chen soll.

Im Berichtsjahr konnten insgesamt 19 Jugendliche 
betreut werden, im Jahr davor waren es 16 Jugendliche. 
Davon waren sechs Mädchen und 13 Jungen. In diesem 
Jahr kamen Jugendliche aus allen drei Schulstufen. Aus 
der Oberschule wurden acht, aus der Realschule sechs 
und aus dem Gymnasium 5 Schülerinnen und Schüler in 
die Timeout Schule überwiesen. 

Im Berichtsjahr wurden 85 % der Schülerinnen und 
Schüler durch Therapeutinnen und Therapeuten psy-
chologisch und / oder psychiatrisch begleitet.

Von Januar bis Juli hatte die Timeout Schule durch-
gehend eine Auslastung von über 100 %.

Die Timeout Schule wird von sehr vielen Betrieben 
und Firmen des Landes unterstützt. Die Jugendlichen 
können dort einen Teil ihres Timeouts als Arbeitsein-
sätze ausserhalb der Schule absolvieren und dabei im 
Arbeitsprozess mit Erwachsenen eine andere Rolle ein-
nehmen. Die Eltern- bzw. Familienarbeit ist ein wesent-
licher Teil der Timeout Schule. Wöchentlich treffen sich 
alle Jugendlichen und jeweils mindestens ein Elternteil. 
Ein wichtiges Ziel ist es, dass die Erziehungskompetenz 
der Eltern (wieder) gestärkt wird. 

Die Timeout Schule wird von einer Steuergruppe be-
gleitet, welche sich aus Vertreterinnen und Vertretern 
des Schulamtes (Inspektorat, Pädagogische Arbeits-
stelle, Schulsozialarbeit) zusammensetzt. Auch im Be-
richtsjahr fand eine Klausurtagung statt, in welcher das 
vergangene Jahr reflektiert wurde und Massnahmen zur 
Verbesserung des Schulbetriebes beschlossen und um-
gesetzt werden konnten.

Zentrum für Schulmedien
Zum «Zentrum für Schulmedien» gehören die «Didakti-
sche Medienstelle» und der «Amtliche Lehrmittelverlag». 
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aufzeigte, wie wichtig der kompetente und kritische 
Umgang in der modernen Medienwelt ist. 

Verein Liechtenstein Languages (LieLa)
Der Verein Liechtenstein Languages (LieLa) hat eine 
Leistungsvereinbarung mit der Regierung. Auftrag von 
LieLa ist eine effektive Sprachvermittlung, die interak-
tiv, ermutigend und lustvoll ist. Als kleine Organisation 
setzt LieLa auf ein Kaskadenmodell. LieLa produziert die 
Lehrmittel und trainiert Lehrpersonen und Kursleitende. 
Bei grossen Projekten bildet es Trainerinnen und Trainer 
aus, die ihrerseits Kursleitende ausbilden und begleiten. 

Im Auftrag des Amts für Auswärtige Angelegenhei-
ten und in Zusammenarbeit mit RET INTERNATIONAL 
wird sehr erfolgreich in einem Projekt in der Türkei 
mit Sprachkursen in Englisch und Türkisch für Flücht-
linge gearbeitet. Evaluationen zeigen, dass die gewählte 

Methode den sozialen Zusammenhalt in aussergewöhn-
licher Weise fördert und stärkt.

Die Covid-19-Pandemie hatte die Kurse und Prä-
sentationen nicht nur beim Verein Liechtenstein Lan-
guages, sondern auch bei deren Partnern, im vergange-
nen Jahr stark eingeschränkt. Im Schulbereich konnten 
die Workshops für Lehrpersonen durchgeführt werden 
und das Live-the-Language-Angebot erfolgreich gestar-
tet werden. Für Tschechien wurde ein zweiter Kurs für 
Englischlehrpersonen durchgeführt und weitere Schu-
len mit Unterrichtsmaterial ausgerüstet. Die Arbeit im 
Atelier konzentrierte sich auf Verbesserungen und die 
Entwicklung von neuen Kursen mit dem zugehörigen 
Kursmaterial. 

Die Finanzierung des Vereins erfolgt über Beiträge 
des Landes, des Fürstenhauses, gemeinnütziger Stif-
tungen sowie über Aufträge.

Produkt Beschreibung Sprachen Auftraggeber / Kunden

Wir spielen Deutsch  Erleichtert den Kindern den Eintritt in den Kindergarten und D Schulen FL 
- QUAKI bereitet die Eltern auf das ihnen fremde Schulsystem vor.  Quartierschulen SG 
   The Connection Wien, Vorarlberg

English for Kids Das umfangreiche Lehr- und Lernmaterial für die ersten  E Schulen FL 
 sechs Schulstufen ermöglicht einen spielerischen und   Schulen SG 
 kommunikativen Einstieg in die neue Sprache.  SCIO Schulen CZ

Survival Kit Das auf praktische Alltagssituationen ausgerichtete Unter- E Oberschulen FL 
 richtsmaterial zielt darauf, dass die leistungsschwächeren   SCIO Schulen CZ 
 Schülerinnen / Schüler sich zutrauen, bei Bedarf Englisch  
 zu sprechen.   

Live the Language Schulklassen tauchen halbtageweise in spannende  E, F Primarschulen und 
Vivre la langue  Themen aus aller Welt in Englisch oder Französisch ein.   Sekundarschulen FL

BASIS, PLUS In den zwei Intensivkursen lernen Migrantinnen / Migranten D Flüchtlingshilfe FL 
ALPHA und Geflüchtete sich in Alltagssituationen zu verständigen.    Quartierschulen SG 
 Das Zusatzmodul ALPHA ist für Personen, die unsere Schrift   The Connection Wien 
 nicht beherrschen oder überhaupt lesen lernen wollen.  Rotes Kreuz, Bern 
   Arnsberg NRW, Berufsschulen

WORKS In Intensivkursen (ganztägig möglich) lernen Arbeits- D The Connection, Wien 
 migrantinnen / -migranten, in Arbeitssituationen in Industrie  CZ Partner noch offen 
 (Produktion, Logistik), Gastgewerbe, Baugewerbe,  E RET Türkei, AAA 
 Pflegeberufe zu kommunizieren. TU RET Türkei

GOLD LieLa Sprachkurse speziell für Senioren, die geistig fit bleiben  E  
 wollen, um bei guter Lebensqualität zu altern. 
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Schulraumprovisoriums nicht mehr notwendig. Im März 
2021 konnte die Überarbeitung des Siegerprojekts ab-
geschlossen werden. 

Das Schulamt ist zusammen mit den betroffenen 
Schulleitungen und Fachbereichen an der Überarbei-
tung beteiligt und brachte vor allem die nutzerseitigen 
Erwartungen und pädagogischen Kriterien ein.

Hallenbad Schulzentrum Unterland 
Im Berichtsjahr besuchten 64'614 Besucherinnen und 
Besucher das Hallenbad Schulzentrum Unterland. Das 
sind 7'656 Besucher mehr als im vergangenen Jahr. 
Diese Eintritte verteilten sich auf 28'695 Erwachsene, 
27'071 Kinder und 8'848 Kinder unter sechs Jahren. In 
den Kindereintritten enthalten sind 12'449 Eintritte im 
Rahmen des Schulschwimmunterrichts. Die Eintritte 
von Vereinssportlerinnen und -sportlern des In- und 
Auslands beliefen sich auf 6'829. Der stärkste Monat 
im Jahr war der November mit 6'938 Besuchern, ge-
folgt vom September mit 6'456 Besuchern. Im April 
konnte der drittmillionste Gast im Hallenbad begrüsst 
werden. Wegen coronabedingten Schutzmassnahmen 
war das Hallenbad teils reduziert zugänglich: Der Bad-
betrieb war während zehn Wochen vom 20. Dezember 
2020 bis 5. März 2021 geschlossen. Bis zu den Som-
merferien war der Zutritt nur über ein elektronisches 
Zutrittsystem mit Vorbuchung möglich. Seit dem 
15.  September erfolgen gemäss der Coronaverord-
nung 3G-Zutrittskontrollen und seit Mitte Dezember 
gilt die 2G-Regel. 

Die gesetzlich vorgeschriebenen Selbstkontrollen 
von Abklatsch- und Wasserproben gaben zu keinerlei 
Beanstandungen Anlass.

Jugendhaus Malbun 
 Das Berichtsjahr war für das Jugendhaus von der Co-
vid-19-Pandemie geprägt. Sämtliche geplanten Ski-
lager wurden bis Ende März auf Grund der Pandemie 
gestrichen. Auch die Idee von Skitagen mit gestaffelter 
Mittagsverpflegung im Jugendhaus mussten bald auf-
gegeben werden. Gegen Ende des Winters stellte sich 
heraus, dass die Wanderlager im Mai / Juni ebenfalls ge-
strichen werden. Ein Teil des Personals hat in diesen 
freien Lagerwochen notwendige Sanierungsmassnah-
men und Unterhaltsarbeiten im Haus durchgeführt oder 
konnte in der Liegenschaftsverwaltung eingesetzt wer-
den. Das Lagerjahr 2021 startete somit erst am 28. Mai. 
Bei den Sommerbelegungswochen wurde die Teilneh-
merzahl begrenzt. Die geplanten Herbstlagerwochen 
im September und Oktober wurden aufgrund der zuneh-
menden Fallzahlen nicht alle durchgeführt. Auch in der 
letzten Woche des Jahres fand auf Grund der Pandemie 
kein Lager statt.

Das Jugendhaus Malbun wurde im Berichtsjahr von 
9 verschiedenen Gruppen aus dem In- und Ausland be-
sucht (drei Gruppen aus liechtensteinischen Schulen, 
drei Gruppen aus Liechtenstein und 3 Gruppen aus dem 

Schülertransport
Die LIEmobil erbringt den Schülerzubringerdienst im 
Sinne von Art. 124 des Schulgesetzes. Der Schülerzu-
bringerdienst stellt eine Zusatzleistung zum Grund-
angebot der LIEmobil dar. Im Einvernehmen mit dem 
Schulamt organisiert die LIEmobil alljährlich für Schu-
len, deren Träger der Staat ist, die Schülerzubrin-
gerdienste. Für die der Schulpflicht unterstehenden 
Schülerinnen und Schüler trägt der Staat die Kosten 
des Zubringerdienstes. Zur Nutzung des Angebots 
des Schülerzubringerdienstes der LIEmobil erhalten 
die Schülerinnen und Schüler ein auf die Schultage 
beschränktes Abonnement. Das Land Liechtenstein 
vergütet dieses mit CHF 200. Die Schülerinnen und 
Schüler können für einen Aufpreis von CHF 80 ein in 
der Gültigkeit unbeschränktes Jahresabonnement der 
LIEmobil erwerben. Der Gesamtaufwand für ermäs-
sigte Schülerabonnemente betrug im Berichtsjahr CHF 
429'800.

Der Schulbusverkehr ab dem 13.  Dezember 2021 
wurde durch LIEmobil im Auftrag des Schulamtes neu 
ausgeschrieben. Vorgaben bezüglich der Anzahl Sitz-
plätze führten zur Anpassung der Schulbusflotte mit 
10 % mehr Sitzplätzen zu den Spitzenzeiten.

Schulbauten
Im Jahr 2018 genehmigte der Landtag die Schulbau-
tenstrategie und in der Folge den Verpflichtungskredit 
für den Neubau eines Schulzentrums Unterland II in 
Ruggell. Mit einem Finanzbeschluss über CHF 56.1 Mio. 
soll in erster Linie Schulraum geschaffen werden, wel-
cher den Schülerinnen und Schülern der Ober- und Real-
schule aus den Gemeinden Ruggell, Gamprin und Schel-
lenberg Platz bietet. Im Weiteren ist die Schulanlage so 
zu konzipieren und zu realisieren, dass darin Platz für 
die Berufsmaturitätsschule (BMS) entsteht. Damit kön-
nen der Vollzeitlehrgang und der Teilzeitlehrgang der 
BMS an einem Standort vereinigt und eine sach- und 
erwachsenengerechte Infrastruktur geschaffen werden. 
Durch die Nutzung der verschiedenen Räumlichkeiten 
durch die beiden Schulen werden Synergieeffekte er-
wartet. Im Berichtsjahr konnte mit der Projektwettbe-
werb abgeschlossen und das Projekt «Fünf Freunde» 
zum Siegerprojekt erkoren werden. 

Mit einem Finanzbeschluss über CHF 44 Mio. soll 
ein Ersatzbau des ehemaligen Internatstrakts (Trakt G) 
beim Schulzentrum Mühleholz I (SZM I) und einer Er-
weiterung des SZM II umgesetzt werden. Damit soll der 
Raumbedarf am SZM I und am SZM II, welcher durch 
die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler der Real-
schule Schaan (St. Elisabeth) inkl. der Sportklassen der 
Sekundarstufe I entsteht, gedeckt werden. Das Bau-
vorhaben am Standort Mühleholz wird den nötigen 
Raum bieten, der im Zusammenhang mit der Umset-
zung der Schulbautenstrategie benötigt wird. Durch 
ein etappenweises Vorgehen bei der Umsetzung des 
Bauvorhabens am Standort Mühleholz ist der Bau eines 
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Ausland). Für diese rund 330 Gäste wurden 2'738 Mahlzeiten zubereitet. Hinzu kamen 1'344 Übernachtungen mit 
Frühstück.

Unabhängig von der Auslastung des Betriebes muss der jährliche Gebäudeunterhalt und die Pflege der 
 Aussenanlage durchgeführt werden. Als Folge der ausgefallenen Lagerwochen konnten die Einnahmen bei den 
Verpflegungstaxen bei weitem nicht erreicht werden. Folglich blieben auch die Ausgaben unter den budgetierten 
Vorgaben. 

Stipendienstelle

Anträge im Jahr 2021

neue Anträge Anzahl Personen

561 543

 
Entscheide im Jahr 2021

Anträge Ablehnungen zugesagte Stipendien zugesagte Darlehen  
  in CHF  in CHF

589 159 2'921'339 2'392'870

 
Ausgaben und Darlehensrückzahlungen für das Jahr 2021

 Anzahl Veränderung in  in CHF Veränderung in  
    % zum Vorjahr    % zum Vorjahr

Stipendien 411 –1.21 % 2'811'374 –5.16 
Darlehen 275 –1.08 % 1'563'915 –11.13 
In Rechnung gestellte Rückzahlungsraten für  
Studiendarlehen 604 –8.77 % 2'094'743 –4.67

 
Stipendien und Darlehen setzten sich im Jahr 2021 wie folgt zusammen:

  Stipendien in CHF Darlehen in CHF

Hochschulen Doktorat 36'303 11'056
 Bachelor, Master 2'382'504 1'326'886
Höhere Fachschulen  141'352 131'175
Berufsbildung Sek II Fachschulen 68'465 32'282
 Berufslehren 97'533 7'484
Allgemeinbildung Sek II Gymnasium, BMS, DMS 34'916 13'236
Weiterbildung  50'301 41'796

Total  2'811'374 1'563'915

Gemäss Art. 30 des Stipendiengesetzes kann gegen Entscheidungen und Verfügungen der Stipendienstelle 
 Beschwerde bei der Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten erhoben werden. Im Berichtsjahr 
wurde keine Beschwerde eingereicht.
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Neben der Bearbeitung und Verwaltung der Stipen-
dienanträge beschäftigt sich die Stipendienstelle nach 
wie vor mit Verbesserungen des elektronischen Antrags-
systems und der Schnittstellen-Problematik zwischen 
Landeskasse und der Fachapplikation der Stipendien-
stelle. Das EDV-Projekt, mit dem Ziel, eine neue Fach-
applikation zu entwickeln, steht kurz vor der Einführung. 

Eurydice
Liechtenstein beteiligt sich seit 1994 am europäischen Bil-
dungsinformationsnetzwerk Eurydice. Die Teilnahme am 
Eurydice-Arbeitsprogramm wird von der Europäischen 
Kommission über Zuschüsse im Rahmen der EU-Bil-
dungsprogramme (Erasmus+) finanziell unterstützt. We-
sentliche Aufgaben des Netzwerks sind die Erstellung 
und Aktualisierung von umfassenden Beschreibungen 
der Bildungssysteme, die regelmässige Aktualisierung 
von Schlüsselzahlenberichten (z. B. Löhne von Lehrper-
sonal und Schulleitungen, Ferienkalender, Unterrichts-
zeiten) sowie die Teilnahme an vergleichenden Studien 
zu aktuellen bildungspolitischen Themen. 

Für die Programmlaufzeit von April 2021 bis März 
2023 wurden der Eurydice Informationsstelle Liechten-
stein Finanzzuschüsse von gesamthaft EUR 81'855 zu-
gesprochen. Mit diesen Mitteln wird die Erfüllung eines 
Teilauftrags für die Betreuung der Länderinforma tionen 
auf der Eurypedia-Bildungsinformationsplattform durch 
das Liechtenstein-Institut finanziert. Im Berichtsjahr 
wurden eine vertiefende Studie zur allgemeinen und be-
ruflichen Bildung für Erwachsene in Europa sowie der 
Bericht «Lehrer in Europa: Karriere, Entwicklung und 
Wohlbefinden» veröffentlicht. 

Diplomanerkennung
Als zuständige Behörde für die berufliche Anerkennung 
des Lehrberufs sowie als Informationsstelle für akade-
mische Anerkennungsfragen (NARIC) beantwortet das 
Schulamt Fragen von Einzelpersonen, Hochschulen, Be-
hörden sowie Unternehmen im In- und Ausland, arbei-
tet Empfehlungen aus und entscheidet über die Lehr-
befugnis von Lehrpersonen an den öffentlichen sowie 
privaten Schulen. Anfragen zu beruflicher Anerkennung 
in anderen Berufsbereichen werden an die zuständigen 
Stellen weitergeleitet (Amt für Gesundheit, Amt für 
Volkswirtschaft, Finanzmarktaufsicht oder Rechtsan-
waltskammer). 

Insgesamt wurden im Berichtsjahr rund 25 Anfragen 
im Bereich der beruflichen Anerkennung eines Lehrbe-
rufs sowie 20 Anfragen im Bereich der akademischen 
Anerkennung beantwortet. 

Kommissionen / Verbände

Übertrittskommission
Bei einer fehlenden Übertrittsempfehlung kann durch 
eine Prüfung der Leistungsstand der Schülerinnen und 
Schüler festgestellt werden. Die Übertrittsprüfungen 

werden von einer Übertrittskommission vorbereitet, 
durchgeführt und ausgewertet. Die Übertrittskommis-
sion setzt sich aus mindestens je einer Vertreterin oder 
einem Vertreter der Primar-, der Ober-, der Realschule 
und des Gymnasiums zusammen. Sie wird von der Re-
gierung bestellt. Den Vorsitz haben eine Mitarbeiterin 
oder ein Mitarbeiter des Schulamtes. Im Berichtsjahr 
traten 28 Schülerinnen und Schüler der Primarstufe 
sowie 24 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 
(Oberschule-Realschule: 17 / Realschule-Gymnasium: 7) 
zu den Prüfungen an.

Kommission Sportschule
Im Berichtsjahr hat die Kommission Sportschule drei 
Sitzungen abgehalten. Schwerpunktthemen waren die 
Überprüfung der Aufnahmegesuche sowie der sport-
lichen Verbleibkriterien. In einer der Sitzungen wurde 
ein Zeitplan für die konzeptionelle Umsetzung der 
Sportschule 2.0 erstellt.

Im Rahmen des Aufnahmeprozesses wurden im Be-
richtsjahr 28 Schülerinnen und Schüler an die Sport-
schule Liechtenstein aufgenommen.

Übersicht der aufgenommenen Sportschüler im  
Berichtsjahr
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Sportschule Schaan 16 5 1 0 – – 22
Gymnasium Oberstufe – – – 6 0 0 6

 
Unterrichtskommission Liechtensteinisches  
Gymnasium (LG)
Die Unterrichtskommission für das Liechtensteinische 
Gymnasium übt im Auftrag der Regierung Beratungs- 
und Kontrollbefugnisse aus. Die Fachexperten besu-
chen regelmässig den Unterricht am LG und wirken 
auch in der schulinternen Weiterbildung der Lehrper-
sonen mit. Überdies liegt auch die Überprüfung der Un-
terrichtsqualität und der Einhaltung des Lehrplans am 
Oberstufengymnasium der Privatschule formatio in der 
Zuständigkeit der Unterrichtskommission. 

Nebst Unterrichtsbesuchen, Treffen mit den Fach-
schaften und Beurteilungen als Teil der Meilenstein-
gespräche im Rahmen des leistungsabhängigen Lohn-
systems waren einige Kommissionsmitglieder auch in 
diesem Jahr wieder als Experten bei den Maturaprü-
fungen tätig. An der Jahresversammlung vom 4.  Sep-
tember wurden unter anderem die Durchführung von 
Unterrichtsbesuchen und Feedbackgesprächen unter 
den Restriktionen der Covid-19-Pandemie reflektiert. 
Mit dieser Art der Durchführung konnten die Kommissi-
onsmitglieder ihre Aufgabe trotz Einschränkungen der 
Präsenz vor Ort weiterhin gut wahrnehmen.
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an: 65 im Vollzeitlehrgang (davon 17 im Schwerpunkt 
«Gesundheit und Soziales», zehn im Schwerpunkt «Ge-
staltung und Kunst», zwölf im Schwerpunkt «Technik, 
Architektur, Life Sciences», 15 im Schwerpunkt «Wirt-
schaft und Dienstleistungen, Typ Dienstleistungen» 
und zwölf im Schwerpunkt «Wirtschaft und Dienstleis-
tungen, Typ Wirtschaft»). 25 Studierende der berufs-
begleitenden Lehrgänge «Gesundheit und Soziales», 
«Technik, Architektur, Life Sciences» sowie «Wirtschaft 
und Dienstleistungen, Typ Wirtschaft» absolvierten die 
Maturitätsprüfungen in Englisch und im Schwerpunkt. 
Schliesslich traten zwölf Repetenten in einzelnen Fä-
chern zur Maturitätsprüfung an. Unter Einhaltung eines 
strikten Schutzkonzepts wurden die Maturitätsprüfun-
gen sowohl schriftlich als auch mündlich durchgeführt. 

87 der 100 Maturandinnen und Maturanden erhiel-
ten ein Berufsmaturazeugnis; acht Studierende erhielten 
mindestens ein Zertifikat für den Abschluss in einzelnen 
Fächern. Für zwei Studierende ist eine Wiederholung 
der Maturitätsprüfungen nicht mehr möglich. Sie haben 
in einem Fach zweimal nicht bestanden.

Kommission zur Prüfung von provisorisch  
angestellten Lehrpersonen
Im Februar traf sich die Lehrerprüfungskommission 
im Schulamt, um eine aus dem Vorjahr 2020 noch aus-
stehende mündliche Prüfung in Staatskunde abzuneh-
men. Infolge der im Frühjahr 2020 herrschenden Co-
vid-19-Pandemie konnten weder Kurs noch Prüfung in 
Liechtensteinischer Geschichte durchgeführt werden 
und mussten auf 2021 verschoben werden.

Im April 2021 fand nun der Kurs in Liechtensteini-
scher Geschichte statt, auch in diesem Jahr coronabe-
dingt in mehreren kleineren Gruppen. Kursleiter waren 
wie bisher Dr. Peter Geiger und der Historiker lic. phil. 
Klaus Biedermann. Die Prüfungen fanden Ende April 
ebenfalls in kleineren Gruppen statt.

Von August bis September erteilte Dr. Jürg Dinkel-
mann, Jurist im Schulamt, den Kurs Liechtensteinisches 
Schulrecht und nahm zusammen mit lic. phil. Norbert 
W. Hasler, Vorsitzender der Lehrerprüfungskommis-
sion, Ende September die schriftliche Prüfung ab. Dr. 
Jürg Dinkelmann ist Ende September 2021 infolge Pen-
sionierung auch aus der Prüfungskommission zurück-
getreten.

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 9. Novem-
ber für die verbleibende Mandatsperiode bis 31. Januar 
2023 Robert Stecher, Jurist im Schulamt, als Ersatzmit-
glied in die Prüfungskommission bestellt. In der Prü-
fungskommission weiterhin tätig sind der Vorsitzende 
lic. phil. Norbert W. Hasler, die stellvertretende Vorsit-
zende Dr. Marie-Theres Frick, Norbert Bürzle und Dr. 
Peter Geiger. 

Im Oktober erteilte Norbert Bürzle den Kurs in Liech-
tensteinischer Staatskunde. Die schriftliche Prüfung 
fand Ende Oktober statt. An der Prüfung nahmen insge-
samt 25 Lehrpersonen teil, wovon alle bestanden haben. 

Unterrichtskommissionen Berufsmaturitätsschule 
(BMS)
Im Auftrag der Regierung übt die Unterrichtskommis-
sion der BMS Beratungs- und Kontrollbefugnisse an der 
BMS aus. Sie leistet dadurch einen wichtigen Beitrag 
zur Qualitätssicherung und -entwicklung. Neben Unter-
richtsbesuchen umfasst die Tätigkeit der Kommission 
die Zusammenarbeit mit den Fachschaften in Fragen 
gemeinsamer Maturaaufgaben und Beurteilungskrite-
rien. Die Fachexperten der Kommission wirken unter-
stützend bei der Evaluation und Weiterentwicklung des 
Prüfungs- und Ausbildungsniveaus der BMS mit. 

Nebst Unterrichtsbesuchen, Treffen mit den Fach-
schaften, Beurteilungen als Teil der Meilensteingesprä-
che im Rahmen des leistungsabhängigen Lohnsystems 
waren auch in diesem Jahr einige Kommissionsmitglie-
der wieder als Experten bei den Maturaprüfungen tätig. 
Die Jahresversammlung fand am 22. September statt.

Maturakommission 
Die Maturakommission trägt gemeinsam mit dem Rek-
torat die Verantwortung für die Durchführung der Ma-
turaprüfungen am Liechtensteinischen Gymnasium. 
Nachdem im Vorjahr aufgrund der Covid-19-Pande-
mie nur schriftliche Prüfungen durchgeführt werden 
konnten, konnten in diesem Jahr wieder schriftliche 
und mündliche Prüfungen durchgeführt werden, wenn 
auch im Rahmen eines strengen Schutzkonzeptes. Die 
schriftlichen Prüfungen absolvierten die 51 Schülerin-
nen und 53 Schüler im Juni im SAL in Schaan, die münd-
lichen fanden an der Schule statt.

Die Verteilung auf die Profile sah in diesem Jahr wie 
folgt aus: 37 im Profil «Wirtschaft und Recht» (davon 
elf Sportschülerinnen bzw. -schüler), 24 im Profil «Neue 
Sprachen», 17 im Profil «Kunst, Musik und Pädagogik», 
16 im Profil «Mathematik und Naturwissenschaften» so-
wie zehn im Profil «Lingua». 13 Schülerinnen und Schü-
ler aus den beiden Sprachprofilen besuchten den bilin-
gualen Unterricht.

Wie im Vorjahr wurde aufgrund der Covid-19-Pan-
demie auf eine Maturafeier im gewohnten Rahmen der 
Vor-Corona-Zeit verzichtet. An zwei gesonderten Anläs-
sen mit den Maturantinnen und Maturanten von jeweils 
drei Klassen konnten die Maturazeugnisse dennoch in 
einem sehr würdigen Rahmen übergeben werden.

Berufsmaturakommission
Die Berufsmaturakommission leitet und beaufsichtigt 
zusammen mit dem Rektorat das Verfahren zur Erlan-
gung der Berufsmaturität. Zu ihren wichtigsten Aufga-
ben zählen die Expertentätigkeit bei den mündlichen 
Abschlussprüfungen, das Genehmigen und Festsetzen 
der Prüfungs- und Abschlussnoten, der Entscheid über 
die Erlangung der Berufsmaturität und Entscheide über 
besondere Anträge von Kandidatinnen und Kandidaten. 

An der Prüfungssession im Juni 2021 traten ins-
gesamt 100 Studierende zu den Maturitätsprüfungen 
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Zwei im November sowie im Dezember angesetzte 
mündliche Prüfungen mussten infolge Krankheit auf 
Anfang 2022 verschoben werden.

Aussenkontakte und Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit in diversen Gremien, Kommis-
sionen und Arbeitsgruppen auf nationaler, regionaler 
und europäischer Ebene verfolgt das Ziel, die Qualität 
und die Anschlussfähigkeit des liechtensteinischen Bil-
dungswesens zu gewährleisten und relevante Entwick-
lungen mitzugestalten. Sie bildet ein wichtiger Tätig-
keitsbereich des Schulamts.

Auf nationaler Ebene sind insbesondere die folgenden 
Ebenen der Zusammenarbeit von grosser Wichtigkeit:
–  Elternvereinigungen
–  Lehrpersonenvereine 
–  Gemeinden bzw. Gemeindeschulräte als Träger der 

Primarschulen und Kindergärten (u. a. Genehmigung 
Stellenplan)

–  Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung und 
Berufsberatung (Anschlussfragen und Laufbahnbe-
ratung), dem Amt für Soziale Dienste (Schulschwie-
rigkeiten und familiäre Probleme, Frühförderung und 
Elternarbeit) und dem Amt für Bau und Infrastruktur 
(Neubauprojekte)

–  Zusammenarbeit mit Wirtschaftsverbänden
–  Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern 

der Wirtschafts-, Industrie- und Technikbetriebe

Im Bereich der regionalen Zusammenarbeit ist die Ein-
sitznahme in den Gremien und die Mitarbeit in den Fach-
gruppen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK) sowie in der Interkantona-
len Lehrmittelkonferenz (ilz) und der Arbeitsgemein-
schaft Schulevaluation (ARGEV), beides Gremien der 
Deutschschweizer Regionalkonferenzen, zu erwähnen. 
Durch die direkte Beteiligung an Bildungseinrichtungen 
wie der OST - Ostschweizer Fachhochschule, der Inter-
kantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH), 
der Interstaatlichen Maturitätsschule für Erwachsene 
St. Gallen / Sargans (ISME) und über Vereinbarungen 
wie dem Regionalen Schulabkommen und der Interkan-
tonalen Fachhochschul- und Universitätsvereinbarung 
wird zudem der Zugang zu Ausbildungsstätten in der 
Schweiz sichergestellt. Weitere Abkommen und Netz-
werkaktivitäten fördern die Anerkennung der liechten-
steinischen Abschlüsse in Europa.

Schulamtsmitarbeitende nehmen zudem Vertretungs-
aufgaben in diversen bildungspolitischen Gremien des 
Europarates und der Europäischen Kommission wahr:
–  EFTA Working Group for Education Training and 

Youth
–  Steering Committee for Educational Policy and 

Practice (CDPPE)
–  EFTA Working Group on Mutual Recognition of Pro-

fessional Qualifications
–  GRP Working Group on Equality and Values in Educa-

tion and Training
–  GRP Working Group on Schools – Pathways to School 

Success 
–  EEA Strategic Framework Working Group on Digital 

Education: Learning, Teaching, Assessment
–  European Commission: National advisory Services for 

digital education
–  European Network of Information Centres in the Euro-

pean Region (ENIC) / National Academic Recognition 
Information Centres in the European Union (NARIC); 
Netzwerk der Nationalagenturen für Diplomanerken-
nung

–  5-Länderkonferenz der deutschsprachigen ENIC /  
NARICs

–  Europäisches Register der Qualitätssicherungsagen-
turen EQAR

–  Bologna-Follow-Up Group (Der Delegierte Liechten-
steins in der Bologna Follow-Up Group fungierte als 
Mitglied einer Arbeitsgruppe, welche die Aufnahme 
der Republik San Marino in die Gemeinschaft der 
 Bologna Staaten begleitet)

–  Lenkungsausschuss des Europäischen Sprachenzent-
rums in Graz

–  Eurydice-Bildungsinformationsnetzwerk
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Jugend und Sport (J+S)

Jugend und Sport ist das staatliche Sportförderungs-
programm in Liechtenstein für den Breitensport. Es um-
fasst die Jugendausbildung für Kinder und Jugendliche 
im Alter von fünf bis 20 Jahren und die Kaderbildung 
(Ausbildungs- und Weiterbildungsprogramm). Das 
Sportförderprogramm unterstützt ein regelmässiges, 
nachhaltiges und qualitativ gutes Angebot für Kinder 
und Jugendliche.

Kinder- und Jugendsport
Jugend und Sport unterscheidet Kurse für Fünf- bis 
Zehnjährige (Kindersport) und Zehn- bis 20-Jährige 
(Jugendsport). Kindersportangebote sind Kurse mit der 
Philosophie der kindergerechten und vielseitigen Ge-
staltung. Jugendsportkurse werden in den spezifischen 
Sportarten angeboten. Im Berichtsjahr wurden insge-
samt 672 Kurse mit 5'030 Teilnahmen registriert.

Stabsstelle für Sport

Stabsstellenleiter: Jürgen Tömördy

Die Aufgaben der Stabsstelle für Sport umfassen die Un-
terstützung der Regierung in sämtlichen Fragen betreffend 
den Sport, die Ausrichtung von Förderbeiträgen, die Durch-
führung von Jugend und Sport, die Förderung einer ge-
sundheitswirksamen Bewegung und aktiven Freizeitgestal-
tung in allen Bevölkerungsgruppen, die Unterstützung der 
Bereitstellung bedürfnisgerechter Sportinfrastruktur und 
Raumnutzung sowie die Koordination von Sport- und Be-
wegungsförderungsprogrammen und -projekten des Lan-
des, der Gemeinden und der Dachorganisation der liech-
tensteinischen Sportverbände. Die Stabsstelle für Sport ist 
mit 230 Stellenprozent besetzt. Im Berichtsjahr konnte zu-
sätzlich ein Sportstudent als Praktikant für einen Monat bei 
der Stabsstelle für Sport beschäftigt werden.

 2021 2020 2019 2018 2017

Organisationen, Vereine und Verbände 53 51 51 51 51
Sportarten 22 24 22 23 21
Kurse / Lager 672 673 503 561 480
Leitende 1'027 1'034 820 923 786

Knaben (Teilnahmen) 3'124 3'179 2'790 3'247 2'917
Mädchen (Teilnahmen) 1'906 2'128 1'738 1'754 1'557

Total (Teilnahmen) 5'030 5'307 4'528 5'001 4'474

 
Kaderbildung
Die Kaderbildung umfasst die Aus- und Weiterbildung von Leiterpersonen, Expertinnen und Experten sowie 
 Coaches. Die Stabsstelle für Sport organisierte im Berichtsjahr diverse Kaderbildungskurse in Liechtenstein, welche 
in der nachfolgenden Auflistung dargestellt sind. Erstmalig konnte auch eine Weiterbildung Sport und Handicap 
angeboten werden.

Kursart Sportart Anzahl Anzahl Anzahl Total 
  Kurse Frauen Männer

Grundausbildung Fussball 1 4 23 27
Weiterbildung 1 Coach 1 8 11 19
 Sport und Handicap 1 11 7 18
 Fussball 1 2 24 26
 Lagersport / Trekking 1 12 9 21
 Bewegungsgrundformen Kindersport 1 11 8 19
Kindersport Einführungskurs für Leiter 1 6 11 17
 Fussball 1 5 12 17

Total  8 59 105 164
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Aus- und Weiterbildung
Im Berichtsjahr besuchten 143 in Liechtenstein wohn-
hafte Leiterpersonen ein Aus- oder Weiterbildungsange-
bot in Liechtenstein, eines der kantonalen Sportämter der 
Schweiz oder des Bundesamtes für Sport in Magglingen. 
An Jugend und Sport Leiterkursen werden pädagogi-
sche, methodische und sportartspezifische Grundkennt-
nisse vermittelt. Vereine, die das Jugend und Sportpro-
gramm umsetzen, benötigen einen Coach. Dieser betreut 
das eingesetzte Leiterteam, sichert die Weiterbildung 
und den Leiternachwuchs, pflegt den Kontakt mit den El-
tern und dem Vereinsvorstand und sorgt für Nachhaltig-
keit und Qualität. Der Coach ist das Bindeglied zwischen 
seinem Verein und der Stabsstelle für Sport. Die geplante 
1418 Coach Ausbildung für Jugendliche musste aufgrund 
der Covid-19-Pandemie abgesagt werden.

Finanzielle Aufwendungen
Für das Förderwerk «Jugend und Sport in Liechtenstein» 
wurde ein Betrag in Höhe von CHF 804'000 aufgewen-
det. Darunter fallen der Grundbeitrag an das Bundesamt 
für Sport, die Kaderbildung (Leiteraus- und Fortbildungs-
kurse) und die Jugendausbildung (Trainings, Lager etc.). 
Ebenfalls konnte wie im Jahr 2020 auch in diesem Jahr 
im Rahmen des Budgets ein Sonderbeitrag für Organi-
sationen ausbezahlt werden, die aufgrund der Pandemie 
geringere Jugend und Sport Beiträge erhalten haben.

Prämien und Auszeichnungen

Julia Hassler, Michael Lampert und das Synchron-
schwimmteam Lara Mechnig und Marluce Schierscher 
wurden im Berichtsjahr als Sportlerin, Sportler und 
Mannschaft des Jahres ausgezeichnet und erhielten 
eine Prämie. Michael Lampert erhielt für seinen 2. Rang 
an der Weltmeisterschaft Kickboxen ebenfalls eine Prä-
mie. Birgit Heeb-Batliner wurde mit dem Goldenen Lor-
beerblatt für ihre Verdienste im Sport geehrt.

Förderung Breitensport

Sportlager und Sportwoche
Das Winter- und Sommersportlager konnte im Berichts-
jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht durchge-
führt werden. Bei der Sportwoche, welche in der Region 
Sarganserland, Werdenberg, Fürstentum Liechtenstein 
und Bündner Herrschaft durchgeführt wird, haben 128 
Kinder aus Liechtenstein teilgenommen. Neben der or-
ganisatorischen Hilfestellung unterstützt die Stabsstelle 
für Sport die Sportwoche finanziell mit CHF 2'000.

Sportveranstaltungen
Die Stabsstelle für Sport unterstützte im Berichtsjahr 
verschiedene Organisationen für die Organisation und 
Durchführung von Sportveranstaltungen. Der Landtag 
hat in seiner Sitzung im November bei der Beratung des 
Landesvorschlages den Betrag für die Unterstützung 

des Sports insbesondere von Sportveranstaltungen in 
Liechtenstein durch die Stabsstelle für Sport für das 
Jahr 2022 um CHF 100'000 erhöht.

Behindertensport
Die Special Olympics Stiftung konnte im Berichtsjahr 
mit CHF 225'000 zur Förderung und Weiterentwicklung 
des Sports für Menschen mit einer geistigen und / oder 
mehrfachen Behinderung unterstützt werden. Die Leis-
tungsvereinbarung zwischen der Regierung und der 
Special Olympics Stiftung konnte für die nächsten Jahre 
neu aufgesetzt werden. Der Behindertenverband erhielt 
den jährlichen Beitrag in Höhe von CHF 17'500. Des 
Weiteren konnte das Paralympic Skirennen im Malbun 
mit CHF 2'000 unterstützt werden.

Infrastruktur und Unterhalt
Der Liechtensteinische Skiverband erhält für die Kosten 
der Infrastruktur im Berggebiet Malbun insbesondere 
der Bergbahnen und für die Aufwände der Transport-
kosten einen jährlichen Beitrag gemäss Leistungsver-
einbarung. Ebenso bekommt die Gemeinde Schaan eine 
Unterstützung für die Bereitstellung und den Unterhalt 
der Leichtathletikanlage. Des Weiteren verwaltet die 
Stabsstelle für Sport die fünf Landesturnhallen beim 
Mühleholz I und II, dem Schulzentrum Unterland, der 
weiterführenden Schule in Triesen und der Schulanlage 
Giessen ausserhalb der Schulsportzeiten über ein On-
line Reservationssystem. Die reguläre Auslastung der 
Turnhallen beträgt während der Woche im Sommer 
78 % und im Winter 90 %.

Weitere Förderbereiche
In der Erlebniszone «Sportcampus Malbun» wurde über 
den Sommer ein Pumptrack zur Verfügung gestellt. 
Der Pumptrack wurde im August offiziell beim Ge-
meinschaftszentrum Resch eröffnet und wird zukünf-
tig über die Stabsstelle für Sport an Schulen und Ge-
meinden ausgeliehen werden. Das Konditionstraining 
für alle Interessierten konnte erstmalig neben den re-
gulären Trainings auch über die Sommerferien auf der 
Freizeitanlage Grossabünt angeboten werden. Bei der 
Ehrenamtskampagne «I säg danke» hat die Stabsstelle 
für Sport das Liechtenstein Olympic Committee unter-
stützt. Zur Vernetzung der Gesundheits- und Sportkom-
missionen der Gemeinden wurde im Berichtsjahr die 
zweite offizielle Sport- und Gesundheitskonferenz unter 
dem Titel «Liechtenstein, das Radland» durchgeführt.

Jahresbericht Schulsport 2021

Schulsportinspektor: Christian Fischer
Die Aufgaben des Fachbereichs Schulsports sind die 
Qualitätssicherung und -entwicklung des Schulsports, 
die Koordination des Fachbereichs Schulsport, die Lei-
tung der Arbeitsgruppe Schulsport sowie die Mitarbeit 
in der Kommission Sportschule.
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insbesondere den Trainingsbetrieb, den Wettkampf-
betrieb und die Vorbereitungsprojekte auf Olympische 
Events der Verbände. Im Weiteren unterhält das LOC 
den grundlegenden Medical Support. Die Leistungs-
sportförderung der Athleten umfasst Beiträge für die 
Direktzahlungen an die Athleten, Beiträge für Trainings 
und Material sowie einen Athletensupport in Form von 
Sportuntersuchungen, Leistungstests, Mentaltraining, 
Sporternährung, Athletiktraining und Ausbildungspro-
grammen.

Olympische Missionen
Für die Förderung der Olympischen Missionen wurde 
dem LOC ein Beitrag in Höhe von CHF 200'000 zur Ver-
fügung gestellt. Liechtenstein war mit den fünf Athle-
tinnen und Athleten Julia Hassler (Schwimmen), Lara 
Mechnig und Marluce Schierscher (Artistic Swimming), 
Christoph Meier (Schwimmen) und Raphael Schwendin-
ger (Judo) an den Olympischen Sommerspielen in Tokio 
vertreten. Das Berichtsjahr war geprägt von Verschie-
bungen. Die Winter European Youth Olympic Festival 
(EYOF) im finnischen Vuokatti wurden auf März 2022, 
die Kleinstaatenspiele in Andorra auf Mai / Juni 2025 
und die Sommer-EYOF im slowakischen Banská Bys-
trica auf Juli 2022 verschoben.

Dopingprävention / Dopingkontrollen
Das LOC und die Regierung arbeiten bei der Bekämp-
fung des Dopings im Sport zusammen. Gemäss Sport-
gesetz ist das LOC verpflichtet, für die notwendigen 
Dopingkontrollen zu sorgen. Ein Vertrag zwischen Anti-
doping Schweiz und dem LOC regelt die Durchführung 
von Dopingkontrollen und die Sanktionierung von Do-
pingvergehen. Die anfallenden Kosten für die Doping-
kontrollen und Prävention wurden aus der Sportförde-
rung mit CHF 52'000 finanziert. Der Landesbeitrag an 
die WADA – World Anti-Doping Agency – belief sich auf 
CHF 11'124.

Freiwilliger Schulsport
Im Berichtsjahr konnten 21 Kurse mit 210 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern durchgeführt werden. Dieses fa-
kultative Angebot ergänzt den obligatorischen Schul-
sport und wird von den Schülerinnen und Schülern in 
ihrer Freizeit besucht. Es bietet eine gute Grundlage, 
um koordinative Fertigkeiten optimal zu entwickeln und 
das Bewegungsrepertoire zu erweitern.

Schulsportwettkämpfe und Veranstaltungen
Der Olympic Day wurde aufgrund der Covid-19-Pande-
mie in einem neuen Format angeboten. Mehr als 580 
Schülerinnen und Schüler konnten 27 verschiedene Sta-
tionen an unterschiedlichen Standorten entdecken und 
erleben. Auch für die Schulsportmeisterschaften gab es 
im Berichtsjahr ein Alternativprogramm. So wurde für 
Basketball und Unihockey ein Parcours zusammenge-
stellt, bei dem Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Treff-
sicherheit gefragt waren. Rund 500 Schülerinnen und 
Schüler in etwa 40 Teams haben daran teilgenommen.

Liechtenstein Olympic Committee (LOC) 

Jahresbeitrag an den LOC
Das Liechtenstein Olympic Committee (LOC) erhielt 
gemäss Leistungsvereinbarung mit der Regierung ei-
nen Jahresbeitrag von CHF 920'000 aus der Sportför-
derung, welcher für Personal- und Betriebsaufwand, 
Funktionärs- und Trainerausbildung, Kommunikation 
und Marketing sowie die Initiierung, Organisation, 
Koordination und Durchführung von Veranstaltungen 
 eingesetzt wird. Anstatt der Nacht des Sports wurde 
aufgrund der Covid-19-Pandemie der LLB Sport Award 
2021 durchgeführt und im Rahmen einer kleinen Zere-
monie die Ehrungen vorgenommen. Das LOC hat sich 
im Berichtsjahr im Rahmen einer Ehrenamtskampagne 
«I säg Danke» bei mehr als 200 Ehrenamtlichen im Sport 
bedankt.

Breitensportförderung
Für die verbandsorganisierte Breitensportförderung 
wurde dem LOC ein Beitrag in Höhe von CHF 300'000 
zur Verfügung gestellt. Dieser Beitrag wurde gemäss 
Leistungsvereinbarung mit der Regierung als Basisbei-
trag für die Grundsicherung der Verbandsstrukturen 
und Verbandsentwicklung, die Kostenbeteiligung für 
Mitgliederbeiträge an Internationale Sportfachverbände 
sowie die Unterstützungsbeiträge für Breitensport-
projekte und Dienstleistungen im Breitensport einge-
setzt.

Leistungssportförderung
Für die verbandsorganisierte Leistungssportförderung 
erhält das LOC einen jährlichen Beitrag in Höhe von CHF 
1.29 Mio. Dieser Beitrag wurde für die Leistungssport-
förderung der Verbände und der Athleten eingesetzt. 
Die Leistungssportförderung der Verbände beinhaltet 
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Liechtensteinische Botschaft  
in Bern

Leiterin: Botschafterin Dr. Doris Frick

Hauptaufgabe der Botschaft ist die Vertretung der Inte-
ressen Liechtensteins in der Schweiz und damit verbunden 
die Pflege der politischen, wirtschaftlichen, kulturellen so-
wie gesellschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden 
Staaten. Mit Besuchen auf höchster Ebene wurde die Part-
nerschaft mit der Schweiz weiter gefestigt. Aufgrund der 
über 100 vertraglichen Verbindungen zwischen den beiden 
Nachbarstaaten und der engen Verflechtung ihrer Wirt-
schaftsräume fand eine rege Zusammenarbeit auch auf 
Amtsebene statt. Regelmässig tauscht sich die Botschaft 
mit den für Liechtenstein zuständigen rund 80 Botschaften 
anderer Staaten mit Sitz in Bern aus. 

Aufgrund der Situation sowie der Massnahmen in Zu-
sammenhang mit der Covid-19-Pandemie wurden viele 
Treffen auf allen Ebenen abgesagt, verschoben oder fan-
den in einem anderen Format als ursprünglich geplant 
statt. Liechtensteinische und Schweizer Regierungsmitglie-
der erörterten in ihren Gesprächen u. a. die Entwicklungen 
und Fragestellungen rund um das Coronavirus. Da das 
Schweizer Epidemiengesetz über den Zollvertrag auch für 
Liechtenstein gilt, erstreckte sich der entsprechende Aus-
tausch ebenfalls auf Beamtenebene. 

Die Beziehungen zwischen Liechtenstein 
und der Schweiz

Die bilateralen Beziehungen Liechtensteins zur Schweiz 
wurden im Berichtsjahr auf allen Ebenen der Politik und 
Verwaltung gepflegt. Das Berichtsjahr war geprägt von 
Antrittsbesuchen und damit verbundenen Arbeitstref-
fen der neuen liechtensteinischen Regierung. Auch 
im Rahmen der traditionellen Treffen der deutsch-
sprachigen Länder tauschten sich die Staatsoberhäup-
ter und Regierungsmitglieder aus. Die Covid-19-Pande-
mie und damit zusammenhängende Themen wie auch 
der Schweizer Abbruch der Verhandlungen mit der EU 
zu einem institutionellen Rahmenabkommen standen 
im Fokus der Gespräche. Da Veränderungen im Verhält-
nis zwischen der Schweiz und der EU auch Auswirkun-
gen auf Liechtenstein haben können, wurden die dies-
bezüglichen Entwicklungen von der Botschaft intensiv 
verfolgt. Weitere Schwerpunkte im Austausch zwi-
schen Liechtenstein und der Schweiz bildeten u. a. die 
Nachbarschaftspolitik, internationale Steuerfragen, die 
Nachhaltigkeit insbesondere auch des Finanzplatzes, 
die Bekämpfung der Cyber-Kriminalität, Casino-Sperr-
listen, die Hochspannungsleitungen in Balzers sowie die 
verschiedenen Kooperationen im Polizeiwesen, beim 
Bevölkerungsschutz, mit Innosuisse, im Entwicklungs-
bereich sowie in internationalen Gremien. Diskussions-
themen waren ebenfalls die Beteiligung Liechtensteins 

an den Abgaben zum Tabakpräventionsfonds, die Mobi-
lität, der konsularische Schutz, die Migration, die Digi-
talisierung, die Bildung und Kultur. 

Auf Regierungsebene wurde eine Vereinbarung zur 
Zusammenarbeit bei der Messung von Radioaktivität 
unterzeichnet. Ausserdem wurde das Protokoll vom 
14. Juli 2020 zur Abänderung des Abkommens zwischen 
dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen notifiziert. Ein Notenaustausch zwi-
schen Liechtenstein und der Schweiz hinsichtlich der 
ab 2021 auch für Liechtenstein geltenden Verordnung 
des Eidgenössischen Departements des Inneren über 
das Förderungskonzept zum Programm «Jugend und 
Musik» erfolgte am 29. Januar. Zudem wurde in einem 
Notenaustausch im Juli 2021 die strategische Neuaus-
richtung der Strafverfolgung der Eidgenössischen Zoll-
verwaltung festgehalten. Diese führt dazu, dass schwei-
zerische Zollfahnder und Zollfahnderinnen im Dienst 
auch in Liechtenstein eine Waffe sowie andere Selbst-
verteidigungs- und Zwangsmittel einsetzen können. 

Der Austausch mit der Schweiz fand nicht nur bilate-
ral, sondern ebenso im Rahmen multilateraler Organisa-
tionen und internationaler Gremien statt. 

Kontakte auf den Ebenen Staatsoberhaupt, Regierung 
und Landtag 
Am 7. Februar gratulierte Regierungschef Adrian Has-
ler in einer Videobotschaft den Schweizerinnen und 
Schweizern zum 50-jährigen Jubiläum der Einführung 
des Frauenstimm- und Wahlrechts auf eidgenössischer 
Ebene. 

Am 2. März tauschten sich Regierungschef Adrian 
Hasler und Bundesrat Ueli Maurer in Bern aus. 

Am 15. April traf sich Regierungsrätin Dominique 
Hasler anlässlich ihres ersten offiziellen Auslands-
besuchs als Aussenministerin mit Bundesrat Ignazio 
Cassis in Lugano. 

Am 16.  April nahm Regierungsrätin Dominique 
 Hasler zusammen mit ihren Counterparts aus Deutsch-
land, Luxemburg, Österreich und der Schweiz am 
Fünfer treffen der deutschsprachigen Aussenminister in 
Lugano teil. 

Am 22.  April traf Regierungschef Dr. Daniel Risch 
anlässlich seines ersten offiziellen Auslandsbesuchs in 
seiner neuen Funktion Bundespräsident Guy Parmelin 
und Bundesrat Ueli Maurer in Bern. 

Am 27. Mai statteten Regierungschef-Stellvertrete-
rin Sabine Monauni und Regierungsrätin Dr. Graziella 
Marok-Wachter Antrittsbesuche in Bern ab. Die Minis-
terinnen trafen sich mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter. 
Ausserdem erfolgte ein Treffen zwischen Regierungs-
chef-Stellvertreterin Sabine Monauni und Bundesrätin 
Viola Amherd. In Verbindung mit den Visiten tausch-
ten sich Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Mo-
nauni und Regierungsrätin Dr. Graziella Marok-Wachter 
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auch mit der Staatssekretärin Marie-Gabrielle Ineichen- 
Fleisch aus. 

Am 31. Mai fand ein Videogespräch zwischen Regie-
rungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni und Bundes-
rätin Simonetta Sommaruga statt. 

Am 18. Juni besuchte Staatssekretärin Livia Leu Re-
gierungsrätin Dominique Hasler in Vaduz.

Am 22. Juni traf Regierungsrat Manuel Frick anläss-
lich seines Antrittsbesuchs Bundesrat Alain Berset in 
Bern. 

Am 10. September fand ein bilaterales Treffen zwi-
schen Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni 
und Bundesrätin Viola Amherd in Bern statt. 

Am 28.  Oktober besuchten Nationalratspräsident 
Andreas Aebi sowie Ständeratspräsident Alex Kuprecht 
Landtagspräsident Albert Frick in Vaduz und statteten 
S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein einen Höf-
lichkeitsbesuch ab. 

Am 10. November hielt S.D. Erbprinz Alois von und 
zu Liechtenstein am Europa Institut der Universität Zü-
rich einen Vortrag zum Thema «Herausforderungen und 
Chancen von Kleinstaaten». Die Universität Zürich und 
die Universität Liechtenstein haben am Rande der Ver-
anstaltung vereinbart, ein «Liechtenstein Institut» an 
der Universität Zürich zu gründen. 

Am 22. November weilte Bundesrätin Karin Keller- 
Sutter für ein Arbeitstreffen mit Regierungschef-Stell-
vertreterin Sabine Monauni und Regierungsrätin Dr. 
Graziella Marok-Wachter in Liechtenstein. Im Rahmen 
von Höflichkeitsbesuchen traf sie ebenfalls S.D. Erb-
prinz Alois von und zu Liechtenstein sowie Regierungs-
chef Dr. Daniel Risch. 

Kontakte auf Amts- und Expertenebene 
Am 26. Januar unterzeichneten Botschafterin Dr. Doris 
Frick und die Staatssekretärin für Bildung, Forschung 
und Innovation, Dr. Martina Hirayama, in Bern die Ver-
einbarung über die Förderung wissenschaftsbasierter 
Innovation, mit der die bisherige Zusammenarbeit zwi-
schen Liechtenstein und der Schweiz in diesem Bereich 
erneuert sowie erweitert wurde. 

Am 16. März besprach Botschafterin Dr. Doris Frick 
mit Ständeratspräsident Alex Kuprecht, der auch der 
Präsident der Delegation für die Beziehungen zum 
Landtag des Fürstentums Liechtenstein ist, und mit de-
ren Vizepräsident Nationalrat Thomas Rechsteiner den 
Wahlausgang in Liechtenstein sowie das schweizeri-
sche und liechtensteinische AHV-System. 

Am 18. März fand virtuell die fünfte Sitzung der Ge-
mischten Kommission des Rahmenvertrags zwischen 
Liechtenstein und der Schweiz über die Zusammenar-
beit im Bereich des Visumsverfahrens, der Einreise und 
des Aufenthalts sowie über die polizeiliche Zusammen-
arbeit im Grenzraum statt. 

Am 18. März erläuterten ausserdem Schweizer Ver-
treter des EDA an der Botschaft die China-Strategie der 
Schweiz.

Am 2. Juni diskutierten Botschafterin Dr. Doris Frick, 
Ständeratspräsident Alex Kuprecht und Ständerat Beni 
Würth in Bern über einen möglichen Austausch der na-
tionalen Casino-Sperrlisten. 

Am 4.  Juni erörterten Regierungschef-Stellvertre-
terin Sabine Monauni und Silvia Jost, Sektionschefin 
Internationales vom Bundesamt für Raumentwicklung, 
anlässlich der Hauseinweihung der «Netzwerkstatt 
 Alpen» in Schaan Kooperationsmöglichkeiten bei Pro-
jekten in Zusammenhang mit der Alpenkonvention. 

Am 18.  Juni empfing Amtsleiter Botschafter Dr. 
Martin Frick die Staats- und Generalsekretäre aus Ös-
terreich, der Schweiz, Slowenien und Liechtenstein zum 
jährlich stattfindenden Quadrilateralen Treffen in Liech-
tenstein. 

Am 30.  Juni erfolgte das jährlich stattfindende 
 Arbeitstreffen zwischen Liechtenstein und der Humani-
tären Hilfe der DEZA in Triesen. 

Am 8. Juli fand an der Botschaft in Bern eine Sitzung 
mit Vertretern und Vertreterinnen des Amts für Lebens-
mittelkontrolle und Veterinärwesen, der Botschaft Bern 
sowie des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen zur in der Schweiz lancierten Motion 
«Deklaration des Produktionslandes von Brot und Back-
waren» statt. 

Am 16. September führte der jährlich vom Bundes-
amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
organisierte Ausflug für Agrarvertreterinnen und -ver-
treter in Bern und Genf u. a. zur Genbank der For-
schungsanstalt Agroscope in Changins. 

Am 1. und 2. September trafen sich rund 800 Per-
sönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und 
der Zivilgesellschaft, darunter auch viele Vertreterin-
nen und Vertreter der liechtensteinischen Wirtschaft, 
am 9.  «Swiss Green Economy Symposium» unter dem 
Motto «Nachhaltigkeit braucht geniale Köpfe» in Win-
terthur. Im Rahmen des Symposiums fand ein spezielles 
Innovationsforum zum Thema «Liechtenstein: Wie kann 
ein ganzer Wirtschaftsraum nachhaltig werden» statt.

Am 28. und 29.  September vertraten das Ministe-
rium für Infrastruktur und Justiz sowie die Botschaft in 
Bern Liechtenstein an der 15. Generalversammlung der 
Zwischenstaatlichen Organisation für den internationa-
len Eisenbahnverkehr (OTIF). 

Am 6. Oktober konnte Liechtenstein als Beobachter 
am Treffen der trinationalen Arbeitsgruppe Deutsch-
land-Österreich-Schweiz in Ermatingen teilnehmen. 

Am 21. Oktober hielt Botschafterin Dr. Doris Frick 
für Kantons-, Stadt- und Gemeinderätinnen sowie -räte 
einen Vortrag zu den Beziehungen zwischen Liechten-
stein und der Schweiz sowie zur liechtensteinischen 
Wirtschaft. 

Am 26.  Oktober tauschte sich Regierungsrätin Dr. 
Graziella Marok-Wachter mit Vertretern des Bundes-
amts für Strassenverkehr über Schweizer Strategien 
im Hinblick auf die Strassenfinanzierung und «Mobility  
Pricing» aus.
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Am 28. Oktober fand das jährliche Treffen der Ex-
pertengruppen aus Liechtenstein und der Schweiz in 
Zusammenhang mit den Vereinbarungen zur Regelung 
der Beteiligung Liechtensteins an Markt- und Preis-
stützungsmassnahmen der schweizerischen Landwirt-
schaftspolitik sowie zur Regelung der Beteiligung Liech-
tensteins an den Einnahmen aus der Versteigerung von 
Zollkontingenten in Bern statt. 

Vom 29. bis zum 31. Oktober präsentierte sich Liech-
tenstein am Fernwehfestival in Bern mit einem Kultur-
auftritt im «Nüni»-Tram. Regierungsrat Manuel Frick 
nutzte diesen Anlass, um sich am 30. Oktober mit Isa-
belle Chassot, der Direktorin des Bundesamts für Kul-
tur, im Rahmen eines Arbeitstreffens auszutauschen. 

Am 3. November wurde in Zusammenhang mit der 
Ausstellung der liechtensteinischen Künstlerin Martina 
Morger, die den Manor Preis 2021 gewonnen hat, am 
Kunstmuseum St. Gallen ein Anlass veranstaltet, an dem 
Botschafterin Dr. Doris Frick die Eröffnungsansprache 
hielt. 

Am 19.  November vertrat Botschafterin Dr.  Doris 
Frick Liechtenstein an der Wahl der Mitglieder der 
Inter nationalen humanitären Ermittlungskommission 
(IHEK) in Bern. 

Am 2.  Dezember fand virtuell eine erste Verhand-
lungsrunde zum bilateralen Abkommen zwischen Liech-
tenstein und der Schweiz betreffend die fürsorgerische 
Unterbringung in der Schweiz von Erwachsenen und 
Minderjährigen mit Wohnsitz in Liechtenstein statt. 

Kontakte mit Botschaften in Bern

Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Botschaft ist 
die Pflege der Kontakte zu in Liechtenstein akkredi-
tierten Vertreterinnen und Vertretern von Botschaften 
von Drittstaaten mit Sitz in Bern. Dazu gehören das 
Einstehen für liechtensteinische Interessen, die Ent-
gegennahme und Bearbeitung von Demarchen sowie 
Positionspapieren und die Unterstützung bei der Or-
ganisation von Besuchen in Liechtenstein wie auch bei 
Visiten hoher liechtensteinischer Delegationen im Aus-
land. 

Im Berichtsjahr erfolgten bei Aufenthalten von aus-
ländischen Repräsentantinnen und Repräsentanten in 
Liechtenstein auch Treffen mit S.D. Erbprinz Alois von 
und zu Liechtenstein sowie Regierungsmitgliedern. 

Im Rahmen mehrerer Vorträge konnten die Bot-
schaften von Drittstaaten in Bern u. a. über den Ausgang 
der liechtensteinischen Wahlen, die wirtschaftlichen 
Folgen der Covid-19-Pandemie und mögliche Auswir-
kungen des Abbruchs der Verhandlungen zwischen 
der Schweiz und der EU zu einem institutionellen Rah-
menabkommen auf Liechtenstein informiert werden. Im 
Rahmen der Treffen der «Women Ambassadors» organi-
sierte die Botschaft in Bern einen Austausch mit Vertre-
terinnen und Vertretern der Politik und Wirtschaft von 
Neuchâtel. 

Konsularische Tätigkeit

Die Botschaft in Bern betreut die über 1'700 in der 
Schweiz und über 1'100 in Drittländern gemeldeten 
liechtensteinischen Staatsbürgerinnen und Staatsbür-
ger zu konsularischen Themen. Sämtliche Geschäfte 
aus der ganzen Welt, die über das konsularische Netz-
werk der Schweiz eingehen und einen Bezug zu Liech-
tenstein haben, werden vom EDA an die liechtensteini-
sche Botschaft in Bern weitergeleitet. Dies betrifft in 
der Regel Angelegenheiten liechtensteinischer Staats-
angehöriger in Drittländern – insbesondere, wenn diese 
in Notsituationen geraten – und Rechtshilfefälle sowie 
Beglaubigungen. Vereinzelt unterstützt die Botschaft 
in Bern auch liechtensteinische Unternehmen bei der 
Lösungsfindung zu Problemen in Verbindung mit ihren 
internationalen Tätigkeiten. 

Im Berichtsjahr setzte sich die Botschaft u. a. für 
Personen mit liechtensteinischer Nationalität in Ge-
fängnissen im Ausland ein und war bei Abklärungen in 
Zusammenhang mit Todesfällen oder Aufenthaltsbewil-
ligungen behilflich. Die Botschaft unterstützte Einwoh-
nerinnen und Einwohner Liechtensteins bei Fragen und 
Problemen betreffend die Rückreise nach Liechtenstein 
und half dabei, die Einreise in Staaten zu ermöglichen, 
die aufgrund der Covid-19-Pandemie Beschränkungen 
eingeführt hatten. 

Liechtensteinische Botschaft  
in Berlin

Leiterin: Isabel Frommelt-Gottschald

Das Berichtsjahr war einerseits von der Covid-19-Pande-
mie geprägt und andererseits vom Ende der Ära Merkel 
und den Bundestagswahlen in Deutschland. Auch 2021 
wurden die sonst turnusmässigen Messen und Konferenzen 
(u. a. Grüne Woche, ITB, Leipziger Buchmesse, Münchner 
 Sicherheitskonferenz) sowie Veranstaltungen, die für Liech-
tenstein wichtige Präsentations- und Netzwerkplattformen 
in Deutschland sind, erneut abgesagt. Als eine der wenigen 
Ausnahmen war es Ende der ersten Jahreshälfte möglich, 
das Treffen der deutschsprachigen Staatsoberhäupter in 
Potsdam durchzuführen, an dem das Erbprinzenpaar teil-
nahm. Auch der Besuch der deutschsprachigen Finanzmi-
nister Ende August in Liechtenstein war eines der selte-
nen physischen Treffen. In der zweiten Jahreshälfte blieb 
der Aktionsradius und der Gestaltungsspielraum für die 
Aktivitäten der Botschaft durch die von der Bundesregie-
rung beschlossenen Eindämmungsmassnahmen weiterhin 
stark eingeschränkt und erschwerten so physische Treffen 
auf Regierungs-, Beamten- oder Botschafterebene. Den-
noch war es möglich, die wenigen Begegnungen zwischen  
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deutschen und liechtensteinischen Amtsträgern hochka-
rätig zu gestalten. Zu nennen sind in diesem Zusammen-
hang der Besuch der deutschen Justizministerin Lambrecht 
bei Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter im August 
in Liechtenstein, der Besuch von Regierungschef Daniel 
Risch in Berlin und von Regierungsrätin Dominique Hasler 
in Hamburg im Oktober. Eine der Kernaufgaben der Bot-
schaft war es 2021 denn auch, die bilateralen Beziehungen 
durch Videokonferenzen zu pflegen. Gleichzeitig verlager-
ten sich die Themenschwerpunkte auf politische Einschät-
zungen und Lagebeurteilungen der Covid-19-Pandemie, 
konsularische Anfragen im Zusammenhang mit Einreise 
und Aufenthalt in Liechtenstein und den daraus folgenden 
Quarantänebestimmungen sowie auf die Berichterstattung 
über das neue Kabinett unter Kanzler Scholz, seine Regie-
rungsmitglieder und den neuen Bundestag. Auch die Rolle 
der Union, die seit 16 Jahren zum ersten Mal in der Opposi-
tionsrolle steht, wurde ausführlich beleuchtet. Positiv zu be-
werten sind weiterhin der konstruktive und unkomplizierte 
Austausch zwischen den liechtensteinischen und deutschen 
Behörden sowie das gemeinsame Verständnis für pragma-
tische Lösungen. Dass in diesem schwierigen Umfeld im 
Oktober ein liechtensteinisches Honorarkonsulat in Ham-
burg im Beisein von Regierungsrätin Hasler eröffnet wer-
den konnte, und der Regierungschef die Möglichkeit hatte, 
sich als einer der Ersten mit dem neuen Bundeskanzler und 
der neuen Aussenministerin auszutauschen, ist besonders 
hervorzuheben.

Das Jahr 2021 in den Beziehungen  
Liechtenstein – Deutschland

Kontakte auf Regierungs- und Landesebene
Am 4.  Februar fand ein virtuelles Treffen zwischen 
dem damaligen Regierungschef Adrian Hasler in seiner 
Funktion als Finanzminister und dem damaligen Finanz-
minister und späteren Bundeskanzler Olaf Scholz statt. 
Schwerpunkt des Gesprächs waren die laufende Dis-
kussion zur Einführung einer globalen Digitalsteuer, die 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
auf nationaler und europäischer Ebene sowie die Chan-
cen der Blockchain-Technologie für Europa. 

Am 28. / 29. Juni fand das Treffen der deutschspra-
chigen Staatsoberhäupter in Potsdam statt. Sie tausch-
ten sich über die aktuellen politischen Entwicklungen 
in den jeweiligen Staaten aus. Dabei standen insbeson-
dere die gesellschaftlichen Folgen der Covid-19-Pan-
demie im Mittelpunkt der Diskussion. Ein weiteres 
Schwerpunktthema waren die Herausforderungen ei-
ner sozialverträglichen und nachhaltigen Klimapolitik. 
Nach einem Vortrag des Direktors des Potsdam Insti-
tuts für Klimafolgenforschung diskutierten die Gäste 
über die soziale Akzeptanz und Umsetzung der für die 
kommenden Jahrzehnte angestrebten Klimaneutralität. 
S.D. Erbprinz Alois informierte über die aktuellen po-
litischen Entwicklungen in Liechtenstein. Ausserdem 
verwies er auf die Klimavision und Energievision 2050 

Liechtensteins sowie auf die dazugehörige Strategie zur 
Umsetzung der Ziele bis Ende dieses Jahrzehnts.

Am 9. / 10.  August weilte die deutsche Justizminis-
terin Lambrecht auf Einladung ihrer Amtskollegin, Re-
gierungsrätin Marok-Wachter in Liechtenstein zu einem 
Arbeitsbesuch. Dabei standen strafrechtliche Themen 
wie das Staatsanwaltschaft-Modell im  strafprozessualen 
Vorverfahren sowie die aktuellen Entwicklungen und 
Reformen im Strafrecht im Vordergrund. Darüber hinaus 
wurde die Digitalisierung der Justiz thematisiert und die 
Erfahrungen und Entwicklungen dazu in Deutschland 
und Liechtenstein ausgetauscht. Ebenfalls Gastgeber 
war Liechtenstein beim Treffen der deutschsprachigen 
Finanzminister am 24. August in Malbun. Auch dieses 
stand im Zeichen der Covid-19-Pandemie und fokus-
sierte auf deren Auswirkungen auf die Staatshaushalte. 
Ein weiterer Schwerpunkt waren die nächsten Schritte 
und Ziele in Bezug auf das BEPS Inclusive Framework 
der OECD und die gerechte Besteuerung der digitalen 
Wirtschaft.

Im Herbst des Berichtsjahres besuchte Regierungs-
rätin Dominique Hasler die Städte Wolfsburg und Ham-
burg. Der Besuch begann am 11.  November mit der 
Teilnahme am WM-Qualifikationsspiel Liechtenstein ge-
gen Deutschland in Wolfsburg. Dabei konnte die Regie-
rungsrätin die wirtschaftlichen und aussenpolitischen 
Interessen des Landes im Beisein hochrangiger Per-
sönlichkeiten des Bundeslandes Niedersachsen – Land-
tagspräsidentin Adretta und Oberbürgermeister Dennis 
Weilmann – vertiefen. Am 12. November eröffnete Re-
gierungsrätin Hasler in Hamburg das dritte liechtenstei-
nische Honorarkonsulat in Deutschland. In Hamburg 
tauschte sie sich auch zu aktuellen politischen Themen 
mit Regierungsvertretern aus. Ausserdem folgte sie ei-
ner Einladung des traditionsreichen Übersee-Clubs und 
hielt dort einen Vortrag über die Aussenpolitik Liech-
tensteins. 

Regierungschef Daniel Risch nahm vom 15. bis 
17. November auf Einladung der Süddeutschen Zeitung 
SZ an deren Wirtschaftsgipfel in Berlin teil. Auf dem Pa-
nel «Europa und die Welt» hielt er einen Impulsvortrag. 
Dabei präsentierte er den Finanzplatz und Wirtschafts-
standort Liechtenstein im Europäischen Umfeld und 
diskutierte mit EU-Kommissarin Mairead McGuinness, 
Mathieu Klein, Bürgermeister von Nancy, sowie dem 
österreichischen Bundesminister für Arbeit, Martin Ko-
cher, über die Herausforderungen Europas und die Er-
wartungen an die neue Regierung Deutschlands. Trotz 
der heissen Phase der Koalitionsgespräche war es dem 
Regierungschef möglich, sich mit dem neuen Bundes-
kanzler Olaf Scholz sowie der Co-Vorsitzenden der Grü-
nen und Aussenministerin, Annalena Baerbock, sowie 
weiteren Spitzenvertretern aus Wirtschaft und Politik 
auszutauschen. Zu Arbeitsgesprächen traf er des Weite-
ren den Generalsekretär der FDP, Volker Wissing, (FDP) 
und den Bundestagsfraktionsvorsitzenden der CDU, 
Ralph Brinkhaus. Dabei wurden der Kurs der neuen 
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deutschen Bundesregierung und der damit einherge-
hende Wandel bei den wichtigen Themenbereichen 
Nachhaltigkeit, Digitalisierung, CO2-Neutralität und Kli-
mawandel sowie Migration und Wirtschaft besprochen. 
Auf Einladung der Botschaft fand ausserdem ein Mittag-
essen mit Staatssekretären, Mitgliedern des neu gewähl-
ten Bundestages sowie Spitzenvertretern der deutschen 
Industrie und Wissenschaft statt. Bei den Besuchen in 
Berlin wurde in den verschiedenen Gesprächen über die 
von Liechtenstein initiierte FAST-Initiative informiert.

Am 29. Oktober tauschte die Botschafterin für Liech-
tenstein die Ratifikationsurkunden zum Revisionsproto-
koll zum Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zwi-
schen Liechtenstein und Deutschland aus. Durch die 
Revision wurde das DBA an die Mindeststandards aus 
dem BEPS-Projekt der OECD / G20 angepasst. 

Weitere deutsch-liechtensteinische Kontakte 
Am 26. / 27.  Oktober nahm die Botschafterin an einer 
Veranstaltung des liechtensteinischen Bankenverbands, 
Fondsverbands und Vereins unabhängiger Vermögens-
verwalter in Düsseldorf teil und hielt dort einen Impuls-
vortrag. Zudem fanden Treffen der Botschaft mit dem 
Bundesverband Deutscher Startups e. V. statt, um sich 
gegenseitig über die Startup-Szene beider Länder zu in-
formieren. 

Am 4. Dezember nahm die Botschafterin an der Er-
öffnung der Ausstellung «Märchen, Sagen und Sym-
bole» im Winckelmann-Museum in Stendal (Sachen- 
Anhalt) teil. Dabei handelt es sich um eine Kooperation 
mit dem Liechtensteinischen Landesmuseums Vaduz. 
Zu Gast waren u. a. Prof. Dr. Rainer Vollkommer, Ober-
bürgermeister Klaus Schmotz, die Direktorin des Win-
ckelmann-Museums und der Präsident der Winckel-
mann-Gesellschaft Prof. Dr. Max Kunze. 

Teilnahme an virtuellen Konferenzen
Im Berichtsjahr nahm die liechtensteinische Botschaft 
ausserdem an zahlreichen virtuellen Konferenzen teil. 
Darunter an Briefings des Aussen-, Wirtschafts- und 
Innenministeriums zu Themen der Aussenpolitik, Wirt-
schaftsentwicklung Deutschlands und der deutschen 
Innen- und Nachhaltigkeitspolitik, an Informationsver-
anstaltungen von Think Tanks und Stiftungen wie der 
DGAP, SWP, Aspen Institut, Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Körber Stiftung und schliesslich auch an virtuellen 
Veranstaltungen und Jahrestagungen deutscher Wirt-
schaftsverbände. 

Liechtensteinische Honorarkonsulate
Die Honorarkonsulate in Frankfurt am Main (Hono-
rarkonsul Christian Ratjen) und in München (Hono-
rarkonsul Dr. Christian Waigel) unterstützten auch im 
Jahr 2021 die Arbeit der Botschaft. Am 12. November 
wurde das neue liechtensteinische Honorarkonsulat in 
Hamburg eröffnet und dabei die neue Honorarkonsulin 
Gianna le Claire feierlich in ihr Amt eingeführt. Sie ist 

in der Kunst- und Kulturszene der Hansestadt gut ver-
ankert und vernetzt. Die Neueröffnung in Hamburg soll 
dazu beitragen, die vielschichtigen Beziehungen Liech-
tensteins zu Deutschland auch im Kunst- und Kulturbe-
reich zu vertiefen.

Liechtensteinisches Künstleratelier
Trotz der Covid-19-Pandemie nutzten auch im Be-
richtsjahr fünf Kunstschaffende (Adam Vogt und Eliane 
Schädler, Nancy Barouk Hasler, Christiani Wetter und 
Giulia Haas) die Gelegenheit, sich im Künstleratelier in 
Berlin mit einem Tapetenwechsel von der Vielfalt und 
Atmosphäre der Stadt inspirieren zu lassen. Das Künst-
leratelier am Mariendorfer Damm war auch im zweiten 
Pandemiejahr ein Ort der Inspiration und des Rückzugs 
für liechtensteinische Kulturschaffende. Darüber hin-
aus wurde mit dem Projekt «Kronkorken» der Schaaner 
Künstlerin Ursula Wolf am Breidscheitplatz Kunst aus 
Liechtenstein präsentiert, die das soziokulturelle Span-
nungsfeld von Armut in Grossstädten beleuchtet. 

Mission bei der  
Europäischen Union in Brüssel

Leiter: Botschafter Pascal Schafhauser  
(seit 1. September 2021)

Hauptaufgabe der Mission ist die Wahrnehmung der liech-
tensteinischen Interessen bei der Europäischen Union, ins-
besondere im Rahmen der Mitgliedschaft im Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) sowie der Assoziation mit Schen-
gen / Dublin. Die Mission dient dabei auch als Bindeglied 
für Amtsstellen ausserhalb des Aussenministeriums, da-
runter die Stabsstelle EWR, das Ministerium für Inneres 
(Schengen / Dublin) sowie das Präsidium (Finanzthemen, 
Steuern).

Das Berichtsjahr stand wiederum mehrheitlich im 
Zeichen der Covid-19-Pandemie und der virtuellen Tref-
fen, mit Ausnahme von physischen Aktivitäten im Brüsse-
ler Herbstfenster der Pandemie. Die EWR / EFTA-Staaten 
wurden eng in das Krisenmanagement der EU einbezo-
gen und übernahmen zahlreiche Covid-19-Rechtsakte in 
das EWR-Abkommen. Für das Berichtsjahr wurde die Zahl 
der in den EWR übernommenen Rechtsakte wieder deut-
lich gesteigert. Im Bereich Schengen standen, abgesehen 
von der Pandemie und die durch diese verursachten Rei-
sebeschränkungen, neue Gesetzesvorschläge zur Reform 
des Schengen-Raums im Zentrum. Über den EWR-Finan-
zierungsmechanismus, in dessen Leitungsgremium die 
Mission Einsitz nimmt, wurden im Berichtsjahr weiterhin 
Projekte in 14 von 15 Empfängerstaaten umgesetzt. Dies, 
nachdem im Juli beschlossen wurde, dass Ungarn keine 
Gelder (+ / –100 Mio. Euro) ausbezahlt erhält.
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die zuständigen Amtsstellen über neue EU-Sanktionen, 
damit deren innerstaatlicher Nachvollzug autonom ge-
prüft werden kann. Bemerkenswert im Berichtsjahr war 
insbesondere die nationale Umsetzung des neuen hori-
zontalen Menschenrechtssanktionsregimes der EU.

Die Mission vertritt Liechtenstein in den Sitzungen 
jenes Gremiums, welches über Finanz-, Budget- und 
Personalfragen des EFTA-Gerichtshofs sowie der EF-
TA-Überwachungsbehörde entscheidet (ESA / Court 
Committee). Der Ausschuss beschloss die Budgets der 
beiden Institutionen für 2021. Das Budget des Gerichts-
hofs erhöht sich teuerungsbedingt um 5.2 %, und jenes 
der ESA um 4 %. Es wurde beschlossen, dass 2022 bei 
der ESA ein Performance Review durchgeführt werden 
soll, um eine externe Einschätzung der Ressourcen-
nutzung und des Personalbedarfes zu erhalten.

EWR-Finanzierungsmechanismus

Der EWR-Finanzierungsmechanismus ist das Pendant 
zum EU-Kohäsionsfonds und stellt den gemeinsamen 
Beitrag Islands, Liechtensteins und Norwegens zur 
Verringerung der wirtschaftlichen und sozialen Un-
gleichheiten innerhalb des EWR dar. Für die nominelle 
Perio de 2014 bis 2021 (wobei Projektgelder noch bis 
2024 ausbezahlt werden) beträgt Liechtensteins Bei-
trag voraussichtlich EUR  2.4 Mio. pro Jahr, was rund 
1.33  % der Gesamtkosten entspricht. Die Mission ver-
tritt Liechtensteins Interessen in den Leitungsgremien 
dieses auch als EEA-Grants bekannten Programms  
(www.eeagrants.org).

Im Berichtsjahr traten alle 97 Programme in 14 der 
15 Empfängerstaaten in die Umsetzungsphase. Es fan-
den Ausschreibungen für Projektfördermittel statt, bei 
denen sich auch liechtensteinische Partner mitbewer-
ben konnten. Die Halbzeitüberprüfung in den Empfän-
gerstaaten und damit verbundene Umschichtungen von 
Geldern zwischen Programmen konnte 2021 mit Aus-
nahme von Slowenien abgeschlossen werden. Obwohl 
mit Ungarn als letztem Empfängerstaat am 21. Dezem-
ber 2020 ein Memorandumg of Understanding (MoU) 
unterzeichnet wurde, werden in der aktuellen Periode 
keine Gelder an Ungarn fliessen. Die EWR / EFTA-Staa-
ten konnten sich bis zuletzt nicht auf eine staatlich un-
abhängige Organisation einigen, die die Gelder an die 
Zivilgesellschaft verteilt (Ungarn wollte diesen Prozess 
kontrollieren). Aber auch polnische Provinzen und Ge-
meinden bereiteten den Geberstaaten weiterhin beson-
dere Schwierigkeiten, da diese mittels politischen Er-
klärungen LGBTI-Personen diskriminieren. Es wurde 
beschlossen, die Auszahlung von EEA-Grants an diese 
Verwaltungseinheiten einzustellen, solange diese Erklä-
rungen nicht widerrufen wurden.

Die nominelle Periode des Finanzierungsmechanis-
mus 2014 bis 2021 ist im Mai ausgelaufen. Die Vorberei-
tungen auf EWR / EFTA-Seite für die Verhandlungen mit 
der EU über einen sechsten Finanzierungsmechanismus 

Übernahme von EU-Rechtsakten in den EWR  
(Binnenmarkt)
Die Mission vertritt Liechtenstein in den rechtssetzen-
den Organen des EWR. Im Berichtsjahr fasste der Ge-
meinsame EWR-Ausschuss 364 Beschlüsse, mit denen 
662 EU-Rechtsakte in das EWR-Abkommen übernom-
men wurden (darunter u. a. die Teilnahme an diversen 
EU-Programmen und das digitale Covid-19-Zertifikat). 
Dies ist eine deutliche Erhöhung gegenüber dem Vor-
jahr. Der Rückstau an Rechtsakten, die noch nicht Be-
standteil des EWR sind aber bereits in der EU gelten 
(sog. Backlog), bleibt weiterhin beträchtlich (589 EU-
Rechtsakte; Stichtag am 17. November 2021). Dieses Re-
gelungsgefälle widerspricht dem Homogenitätsziel des 
EWR. Vereinzelte Irritationen im Binnenmarkt konnten 
im Berichtsjahr durch eine koordinierte Intervention der 
EWR / EFTA-Staaten rasch ausgeräumt werden. So wa-
ren die EWR / EFTA-Staaten kurzfristig von EU-Export-
kontrollen für medizinische Schutzausrüstung und Co-
ronaimpfstoffe betroffen.

Sonstige Vertretung in EWR-relevanten Organen
Das höchste politische Gremium des EWR, der EWR-
Rat, tagte im Berichtsjahr zweimal (28.  Mai bzw. 
24.  November). Liechtenstein wurde dabei durch Re-
gierungsrätin Dominique Hasler und im November pan-
demiebedingt durch Botschafter Pascal Schafhauser 
vertreten. Beim EWR-Rat treffen die zuständigen Mi-
nister Islands, Liechtensteins und Norwegens auf die 
jeweilige EU-Präsidentschaft (Portugal in der ersten 
Jahreshälfte, Slowenien in der zweiten), um das Funk-
tionieren des EWR zu diskutieren. Wichtigste Themen 
dieser Sitzungen im Berichtsjahr waren die strategische 
Autonomie und die Industriestrategie der EU sowie die 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Binnen-
markt. Der EWR-Rat nimmt jeweils auch gemeinsame 
Schlussfolgerungen an. Von dieser Annahme musste im 
November abgesehen werden. Ungarn, welches in der 
aktuellen EEA-Grants Periode keine Kohäsionszahlun-
gen der EWR / EFTA-Staaten erhält (s. u.), versagte der 
Verabschiedung der Schlussfolgerungen, welche auf 
EU-Seite im Konsens erfolgen muss, seine Zustimmung.

Im Rahmen der EWR-Mitgliedschaft unterhalten 
Island, Liechtenstein und Norwegen zudem politische 
Dialoge mit der EU zu aussenpolitischen Themen (z. B. 
Afrika, Osteuropa und Zentralasien, Westlicher Balkan, 
OSZE / Europarat). Diese Gespräche finden zweimal 
jährlich auf Ministerebene statt (am Rande des EWR-
Rats) und werden ansonsten von der Mission abgedeckt. 
Zudem lädt die EU Liechtenstein regelmässig ein, Erklä-
rungen zu aussenpolitischen Themen mitzutragen (z. B. 
zum Militärputsch in Myanmar / Burma, zur Verhaftung 
des russischen Oppositionspolitikers Nawalny, Sanktio-
nen gegen Weissrussland bzw. Syrien). Die Mission ko-
ordiniert Liechtensteins Position zu diesen Erklärungen, 
welche in der Regel mitgetragen werden (83 von 92 Er-
klärungen im Jahr 2021). Zudem informiert die Mission 
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Finanzminister sowie mit dem für den Binnenmarkt zu-
ständige EU-Kommissar Thierry Breton. Nebst der Vor-
bereitung und Begleitung solcher Treffen verfolgt die 
Mission die Entwicklungen auf europäischer Ebene in 
Sachen Steuerkooperation und erstattet entsprechend 
Bericht.

Liechtensteinische Botschaft  
bei der Belgischen Krone

Leiter: Botschafter Pascal Schafhauser 

Die Botschaft verfolgte aktuelle Entwicklungen in Belgien 
und berichtete darüber an die Regierung. Belgien war nach 
wie vor recht stark von der Covid-19-Pandemie betroffen. 
Zudem führten nicht zuletzt die doch massiven Impfquo-
ten-Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen 
zu teils strengeren Massnahmen, auf regionaler aber auch 
föderaler Ebene. Trotz der sich fortsetzenden Pandemie 
konnte die Akkreditierung des neuen Botschafters dazu ge-
nutzt werden, Kontakte und Beziehungen zu reaktivieren 
bzw. etablieren. Zudem wurden im Herbst zwei Besuche 
auf Ministerebene organisiert, wobei einer aufgrund der 
Covid-19-Pandemie kurzfristig abgesagt werden musste. 
Betreffend konsularische Angelegenheiten gab es im Be-
richtsjahr keine nennenswerten Aktivitäten.

Liechtensteinische Botschaft beim 
Heiligen Stuhl

Leiter: S.D. Botschafter Prinz Stefan von und zu 
Liechtenstein

Das Berichtsjahr war weiterhin durch die Einschränkungen 
aufgrund der Covid-19-Pandemie geprägt. Eine Intensivie-
rung der persönlichen Kontakte zum Heiligen Stuhl war der 
Antrittsbesuch von Regierungsrätin Dominique Hasler in 
ihrer Funktion als Aussenministerin Ende Oktober.

Aus Anlass des Antrittsbesuchs von Aussenministerin 
Dominique Hasler am 27. Oktober wurde der Delegation 
die Teilnahme an der Generalaudienz von Papst Franzis-
kus ermöglicht, was auch einen kurzen Austausch mit 
dem Heiligen Vater beinhaltete. Im Anschluss traf die 
Aussenministerin den Sekretär für die Beziehungen mit 
Staaten, Erzbischof Paul Richard Gallagher, für einen 
längeren Gedankenaustausch. Der auch oft als «Aus-
senminister des Heiligen Stuhls» bezeichnete Erzbi-
schof Gallagher erläuterte u. a. die von Papst Franziskus 

haben begonnen und die EU-Seite hat im Berichtsjahr 
zwar ein (internes) Verhandlungsmandat erlassen, aber 
noch keine Verhandlungsdelegation bestimmt.

Schengen- und Dublin-Assoziierung
Die Mission Brüssel nimmt im Bereich Schengen / Dub-
lin an Sitzungen einschlägiger EU-Gremien teil, die sich 
mit dem Funktionieren und der Weiterentwicklung die-
ses Rechtsbereichs befassen. Der Schengen-Raum ga-
rantiert neben der Reisefreiheit auch das praktische 
Funktionieren des Binnenmarktes durch den Wegfall 
der Grenzkontrollen. Im Berichtsjahr nahm die Mis-
sion weiterhin an den Sitzungen des IPCR-Roundtable 
teil, einem Krisenschutzgremium, welches die einzel-
staatlichen Coronamassnahmen beim Grenz- bzw. Ge-
sundheitsschutz koordiniert. Ein weiterer Schwerpunkt 
waren die laufenden Verhandlungen neuer Schen-
gen-relevanter Gesetzesvorschläge der Kommission, 
wie der revidierte Schengen-Evaluierungs- und Über-
wachungsmechanismus, der Schengener Grenzkodex 
und ein Paket für die grenzüberschreitende polizeiliche 
Zusammenarbeit sowie den Informationsaustausch zwi-
schen Strafverfolgungsbehörden. Zudem nahm die Mis-
sion an ersten informellen Gesprächen mit der Kommis-
sion über die Teilnahme Liechtensteins an der künftigen 
EU-Asylagentur (EUAA) teil. Liechtenstein beteiligt sich 
seit 2016 an der Vorgängerinstitution, dem Europä-
ischen Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO).

Als Schengen / Dublin-assoziierter Staat wird Liech-
tenstein regelmässig zu den Treffen der EU-Innenmi-
nister eingeladen. Zwei dieser Sitzungen wurden im 
Berichtsjahr auf Ministerebene abgedeckt, die weite-
ren von der Mission Brüssel. Bemerkenswert waren 
insbesondere der informelle IPCR-Ministerial Round- 
table zur Migrationskrise an der Schengen-Aussen-
grenze zu Belarus und der aussergewöhnliche Innenmi-
nisterrat zur Lage in Afghanistan nach der Machtüber-
nahme durch die Taliban. Zusätzlich fand am 17.  Mai 
das zweite Schengen-Forum statt. In Anbetracht um-
fangreicher Reformen des Schengen-Systems und des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems sollen die 
 Foren die politische Einbindung der Schengen-Staaten 
auf höchster politischer Ebene verbessern.

Im Berichtsjahr hat die EU 103 Rechtsakte beschlos-
sen, die den Schengen / Dublin-Besitzstand weiterent-
wickeln und auch von Liechtenstein umzusetzen sind 
(rechtlich unverbindliche coronabezogene Rechtsakte 
sind dabei nicht mitgezählt).

Finanzthemen und Steuerkooperation
Am 9.  November nahm Regierungschef Daniel 

Risch in seiner Rolle als Finanzminister am EFTA-ECO-
FIN-Treffen teil. Der ECOFIN-Rat tauscht sich traditio-
nell einmal jährlich mit den Regierungskollegen der 
EFTA-Staaten aus. Das Thema des Treffens war die «Er-
holung nach der Pandemie – Herausforderungen und 
Möglichkeiten». Der Regierungschef nutzte die Gele-
genheit zudem für bilaterale Treffen mit dem belgischen 
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Mitte Oktober lancierte Weltsynode (Synodaler Pro-
zess), zu dem alle Diözesen weltweit eingeladen wur-
den. Der Aufenthalt in Rom wurde auch genutzt, um mit 
dem für Migration und Flüchtlinge zuständigen Kardi-
nal Michael Czerny über die aktuellen Einschätzungen 
zu diesem globalen Thema zu sprechen. Ebenso er-
folgte ein Austausch mit Staatssekretär Benedetto Della 
Vedova beim italienischen Aussenministerium. Grosse 
Feierlichkeiten, wie z. B. die Karfreitags- und Osterlitur-
gien sowie die Liturgien in der Weihnachtszeit, waren 
weiterhin aufgrund der Coronamassnahmen sehr stark 
eingeschränkt. Im Vatikan selbst galten durchgehend 
strenge Zutrittsregeln, einschliesslich ab Sommer der 
Pflicht zur Vorlage eines EU-gültigen Impfzertifikats.

Liechtensteinische Botschaft in 
Washington

Leiter: Botschafter Georg Sparber

Die Covid-19-Pandemie dominierte das Berichtsjahr auf al-
len Ebenen. Die Botschaft stellte im Verlauf des Jahres, in 
Abstimmung mit den Vorgaben der Landesverwaltung und 
nach der breiten Verfügbarkeit von Impfungen, von weit-
gehender Heimarbeit auf stärkere Präsenzarbeit um. Ver-
anstaltungen und Reisetätigkeit waren nach wie vor nur 
in eingeschränktem Masse möglich. Mit der Versetzung 
von Botschafter Kurt Jäger nach Genf wurde ein Botschaf-
terwechsel eingeleitet, der mit der Ernennung von Georg 
Sparber als neuer Botschafter per 1. September seinen Ab-
schluss fand. Im Zentrum der Arbeit der Botschaft stan-
den der Besuch von Regierungsrätin Dominique Hasler in 
Washington DC und Chicago, diverse liechtensteinische 
Veranstaltungen sowie Antrittsbesuche und der Aufbau 
bzw. die Pflege des diplomatischen Netzwerkes. Innenpoli-
tisch begann das Berichtsjahr mit der Erstürmung des Ka-
pitols, als Kulmination des letztlich erfolglosen Versuchs, 
eine friedliche Machtübergabe an Präsident Biden zu ver-
hindern. Das erste Jahr der Biden-Präsidentschaft brachte 
die Verabschiedung eines Covid-19-Wirtschaftspakets, ei-
nes substantiellen Infrastrukturpakets, sowie eines Aus-
gabenbeschlusses. Die Verabschiedung eines Sozial- und 
Klimapakets scheiterte vorerst an innerdemokratischen 
Widerständen. Die USA verzeichneten eine historisch hohe 
Inflationsrate von 7 % per Ende 2021 und erhebliche Lie-
ferkettenprobleme, die sich negativ auf die Umfragewerte 
des Präsidenten auswirkten und ein Handicap für die Kon-
gresswahlen vom kommenden Herbst 2022 darstellen. Die 
in den USA tätigen liechtensteinischen Firmen betrachten 
die US-Marktlage grundsätzlich positiv. Vereinbarte, bzw. 
abgeschlossene Akquisitionen durch Hilti, respektive Neu-
trik trugen zur Erhöhung liechtensteinischer Direktinvesti-
tionen in die US-Wirtschaft bei. Aussenpolitisch standen 

die geopolitischen Spannungen mit China, der Abzug der 
US-Truppen aus Afghanistan sowie die Bedrohung der 
Ukra ine durch Russland im Zentrum der Aufmerksam-
keit. Ein Demokratiegipfel von Präsident Biden entfaltete 
zunächst nicht die erhoffte Wirkung, lancierte aber einen 
Folge prozess, den es für Liechtenstein zu beobachten gilt.

Liechtenstein-Spezifisches

Covid-19-Pandemie
Die Einschränkungen von Corona auf die Arbeit der 
Botschaft waren im Berichtsjahr weiterhin erheblich. 
Während physische Treffen und Veranstaltungen bis 
in den Sommer die Ausnahme waren, konnte nach der 
Sommerpause aufgrund der Entspannung der lokalen 
Lage ein Mindestmass an physischen Treffen mit den 
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt 
werden. So konnte die Botschaft eine Reihe kleinerer 
Empfänge, Diskussionsrunden und Abendessen durch-
führen. Die Antrittsbesuche in der Administration und 
bei anderen Botschaften fanden in der Regel physisch 
statt. Die Botschaft stellte auf weitgehende, wenn auch 
nicht ausschliessliche Präsenzarbeit um. Die Akkredi-
tierung des liechtensteinischen Botschafters durch das 
Weisse Haus fand im Dezember auf schriftlichem Weg 
statt. 

Die USA hoben im Zuge der Verbesserung der Co-
vid-19-Zahlen im Herbst nach langem Zögern die Reise-
beschränkungen für die Schengenstaaten auf, darunter 
auch Liechtenstein. Die schnelle Verbreitung der Omi-
kron-Variante führte in der Folge zu keiner Neubewer-
tung der Lage. Die Administration nahm dies jedoch 
zum Anlass, um erneut weitgehend auf Heimarbeit um-
zustellen und zuvor physisch geplante Treffen im virtu-
ellen Modus abzuhalten. Die Schulen blieben geöffnet. 

Besuche, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit
Regierungsrätin Dominique Hasler stattete der Bot-
schaft im September einen Besuch ab. Sie traf sich mit 
den vier Co-Vorsitzenden der liechtensteinischen Freun-
desgruppe im Kongress sowie mit dem Generalsekretär 
der Organisation Amerikanischer Staaten. Der Think 
Tank Women in International Security (WIIS) führte eine 
hybride Veranstaltung zu wachsenden Einschränkun-
gen für Frauen aufgrund von Konflikten, Repression und 
Covid-19 durch, an der die Aussenministerin die Key-
note-Rede hielt. Zudem traf sie in New York mit der im 
Kabinettsrang stehenden US-Botschafterin bei den Ver-
einten Nationen zusammen. Weitere Gespräche fanden 
mit Vertretern von Think Tanks und Universitäten statt. 
Die Aussenministerin nutzte ihren ersten Besuch bei 
der Botschaft auch, um den liechtensteinischen Medien 
die Arbeit der Botschaft und den neuen Botschafter vor-
zustellen. Die anschliessende Reise nach Chicago bot 
Gelegenheit, um der bereits ernannten Honorarkonsu-
lin Julie Danis im Rahmen einer offiziellen Feier die Ur-
kunde zu überreichen. Die Aussenministerin traf zudem 
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mit dem Vize-Bürgermeister Chicagos zusammen und 
hielt einen Vortrag an der DePaul Universität zu den 
Grundzügen der liechtensteinischen Aussenpolitik. 

Die Botschaft nutzte die temporäre Entspannung 
der Covid-19-Situation im Herbst für eine Reihe von 
Veranstaltungen zu prioritären Themen. So konnten 
kleine Gesprächsrunden zu Liechtensteins FAST Initia-
tive (Finance Against Slavery and Trafficking) und zur 
Arbeit der liechtensteinischen NGO All Survivors Pro-
ject durchgeführt werden. Hybride Veranstaltungen mit 
dem Think Tank WIIS zur Situation der Frauen in Afgha-
nistan bzw. sexueller Gewalt gegen Männer und Buben 
erreichten zwischen 100 und 250 Teilnehmende. Die 
Botschaft führte zudem die Zusammenarbeit mit den 
Think Tanks Wilson Center und dessen Global Europe 
Program sowie dem Peterson Institute for Internatio-
nal Economics weiter. Ein erster physischer Austausch 
seit Beginn der Pandemie konnte auch mit einer Anzahl 
Mitarbeitender von Kongressabgeordneten organisiert 
werden. 

Honorarkonsulate
Sämtliche fünf Honorarkonsulate in den USA waren im 
Berichtsjahr besetzt. Honorarkonsul Dennis Houston, 
zuständig für Texas und die Bundesstaaten des zentra-
len Südens, wurde für weitere zwei Jahre ernannt. Im 
Zuge der Chicago-Reise der Aussenministerin fand ein 
Koordinationstreffen der liechtensteinischen Honorar-
konsuln statt. Dabei wurden die Honorarkonsuln über 
die Prioritäten der liechtensteinischen Regierung ge-
mäss Regierungsprogramm informiert. Die Arbeit der 
Honorarkonsuln unterlag im Berichtsjahr weiterhin er-
heblichen Einschränkungen durch Covid-19.

Erwähnung Liechtensteins in Berichten der  
US-Administration
Im Bericht des US-Aussenministeriums zu Menschen-
handel wurden die Bemühungen von US-Finanzinter-
mediären zur Bekämpfung der Finanzierung von Men-
schenhandel hervorgehoben, einschliesslich jener, die 
sich an der Arbeit im Rahmen FAST Initiative beteiligt 
hatten. Der Bericht gab auch einen kurzen Überblick 
über den FAST-Massnahmenkatalog für den globalen 
Finanzsektor zur Bekämpfung moderner Sklaverei und 
Menschenhandel. 

Das US-Aussenministerium veröffentlichte seinen 
jährlichen Bericht zur weltweiten Lage der Menschen-
rechte. Darin wurde die Situation der Menschenrechte 
in beinahe 200 Ländern und Hoheitsgebieten analy-
siert und bewertet. In Liechtenstein wurden erneut 
keine schwerwiegenden Verletzungen der Menschen-
rechte festgestellt, jedoch wurden Bereiche mit Ver-
besserungspotential erwähnt. Das US-Aussenminis-
terium stützt sich bei seiner Berichterstattung jeweils 
auf Informationen von internationalen Regierungs- und 
Nichtregierungsorganisationen oder Think Tanks so-
wie auf Daten von offiziellen Stellen. Gleiches gilt für 

den «International Religious Freedom Report», in dem 
Liechtenstein erneut in Bezug auf den Zugang zum Re-
ligionsunterricht, insbesondere von Muslimen, und den 
Aufbau religiöser Infrastrukturen wie einer Moschee 
oder muslimischer Grabstätten Erwähnung fand. 

Wirtschaftliche Zusammenarbeit

Liechtensteinische Firmen in den USA
Die Marktlage für liechtensteinische Firmen in den USA 
wurde generell von diesen als positiv eingeschätzt. 
Liechtensteinische Direktinvestitionen erhielten einen 
deutlichen Schub mit der Akquisitionsvereinbarung von 
über USD 300 Mio. zwischen Hilti und dem US-Soft-
warehersteller Fieldwire sowie der Akquisition des 
US-Kabelherstellers Major Custom Cable durch Neu-
trik Americas. Liechtensteinische Exporte in die USA 
erreichten im Berichtsjahr noch nicht das Vor-Covid- 
Niveau, zeigten sich aber insgesamt krisenresistenter 
als in anderen Märkten. Die USA blieben im Berichts-
jahr der zweiwichtigste Exportmarkt nach Deutschland 
(ohne Schweiz). 

Handelsbeziehungen USA-Europa
Die US-EU Handelsbeziehungen verbesserten sich 
unter der Biden-Administration. Der Stahl und Alumi-
nium-Streit konnte durch ein Quotensystem entschärft 
werden. Strafzölle im Kontext des Boeing-Airbus Han-
delsstreits wurden ausgesetzt. Mit dem Trade and Tech-
nology Council (TTC) wurde ein neues Gesprächsformat 
geschaffen, das US-EU Massnahmen in Bereichen wie 
nicht-Markt-basierte Einflüsse, Handelsverzerrungen, 
Lieferketten, Investitionsscreening koordinieren soll. 
Das TTC dient gleichzeitig zur handelspolitischen Dé-
tente zwischen den USA und der EU, wie auch zur trans-
atlantischen Koordination gegen China. Am ersten han-
delspolitischen Dialog seit der Pandemie zwischen den 
USA und den EFTA-Staaten baten letztere um enge Ein-
bindung zu diesen Themen. 

Für die massiven Investitionen in den USA durch das 
Infrastruktur- und ein allfälliges Konjunkturpaket wurde 
von der Biden-Administration eine strikte Anwendung 
des «Buy American»-Prinzips angekündigt. Weitere 
potentiell diskriminierende Massnahmen für liechten-
steinische Firmen sind im Bereich der Elektromobilität 
möglich, in welcher die Biden-Administration die ge-
zielte Förderung von gewerkschaftlich organisierten 
US-Marktteilnehmern beabsichtigt. 

Steuern
Die Biden-Administration unterstützte die Einigung in-
nerhalb der OECD zu einer Digitalsteuer und einem glo-
balen, effektiven Minimalsteuersatz von 15 % und trug 
damit massgeblich zu deren Verabschiedung bei. Im Be-
richtsjahr gelang es allerdings nicht, die notwendigen 
innerstaatlichen Schritte in den USA zur Umsetzung 
der OECD-Vereinbarung zu setzen. Stimmen aus beiden 
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Berichtsjahres führte die Bedrohung der Ukraine durch 
Russland zu intensiven Koordinationsbemühungen der 
USA mit den europäischen Partnern. 

Organisation Amerikanischer Staaten (OAS)

Liechtenstein ist seit 2014 Beobachterstaat in der OAS 
und nimmt in dieser Funktion an Treffen und Aktivitä-
ten der Organisation teil. Im Zuge der Akkreditierung 
des liechtensteinischen Botschafters als neuer Ständi-
gen Beobachter fand ein bilaterales Gespräch mit Ge-
neralsekretär Luis Almagro statt, infolgedessen Liech-
tenstein zur schriftlichen Teilnahme am Austausch 
der OAS-Mitglieder anlässlich der diesjährigen Voll-
versammlung eingeladen wurde, welche vom 10. bis 
12. November stattfand. Liechtenstein definierte darin 
die Themen Menschenhandel, Demokratieförderung, 
Ende der Straflosigkeit, Selbstbestimmungsrecht in Zei-
ten des Klimawandels und Kleinstaaten in der interna-
tionalen Entscheidungsfindung als mögliche Bereiche 
für zukünftige Kooperationen mit der OAS.

Liechtenstein unterstützte erneut die OAS-Aktivi-
täten im Rahmen zweier Projekte mit freiwilligen Bei-
trägen. Mit CHF  50'000 wurde ein Projekt zur Ausar-
beitung von Instrumenten zur Umsetzung der «Women, 
Peace & Security» Agenda im Kontext von Konflikten 
und geschlechterspezifischer Gewalt bei Wahlen unter-
stützt. CHF 20'000 wurden erstmals für die Verbesse-
rung des Schutzes von venezolanischen Frauen, Mäd-
chen und jugendlichen Opfern von Menschenhandel in 
Transit- und Zielländern gesprochen. 

Im Zentrum der erneut vollständig virtuell abge-
haltenen Vollversammlung standen der Umgang der 
Region mit der Covid-19-Pandemie sowie mit den Ur-
sachen und Folgen der Migration. Gegen die Schein-
wahlen in Nicaragua wurde eine Resolution verabschie-
det. Nicaragua gab darauf seinen Austritt aus der OAS 
bekannt, welcher innert zwei Jahren in Kraft tritt. Da 
Kuba formell noch Mitglied der OAS ist und für Vene-
zuela ein Vertreter Juan Guaidòs Einsitz nimmt, wäre 
Nicaragua dann der einzige Staat der Region, der nicht 
Mitglied der OAS ist.

Parteien stellen sich gegen Teile der OECD-Vereinba-
rung. Eine geplante innerstaatliche Steuerreform, die 
den OECD-Minimalsteuersatz de facto umgesetzt hätte, 
scheiterte zunächst.

Die Botschaft beobachtete zudem diverse Ent-
wicklungen in US-Bundesstaaten, die für Liechten-
stein, bzw. liechtensteinische Firmen steuerlich rele-
vant werden könnten, u. a. in Kalifornien, Pennsylvania, 
 Massachusetts und Maine.

Relevante innen- und aussenpolitische  
Entwicklungen 

Das erste Jahr der Biden-Administration stand im Zei-
chen der Innenpolitik. Das ist dem Umstand geschul-
det, dass die schmalen Mehrheiten der Demokratischen 
Partei im Kongress bei den Mid-term-Wahlen im Herbst 
2022 drehen und damit die Möglichkeiten zur gesetz-
geberischen Gestaltung deutlich abnehmen könnten. 
Im Berichtsjahr gelangen einige Prestigevorhaben, da-
runter wirtschaftliche Unterstützungsmassnahmen als 
Antwort auf die Covid-19-Pandemie und ein USD 1.2 
Billionen schweres Infrastrukturpaket, das auch mit  
einigen republikanischen Stimmen verabschiedet 
wurde. Innerdemokratische Konflikte begleiteten die-
sen Prozess und brachten ein ebenfalls geplantes Wirt-
schafts- und Sozial paket vorerst zum Scheitern. Dies 
wirkte sich negativ auf die öffentliche Meinung zur Ar-
beit der Biden-Administration aus, die durch hohe Infla-
tion (7 % für 2021) und Lieferengpässe weiter getrübt 
wurde.

Nach der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols am 
6. Januar versprach Präsident Biden die Überwindung 
der politischen Gräben. Die Polarisierung der politi-
schen Landschaft konnte allerdings nicht überwunden 
werden. Die Republikanische Partei betrieb Fundamen-
talopposition und Präsident Biden grenzte sich rheto-
risch als Verteidiger der Demokratie und Bekämpfer der 
Korruption gezielt von seinem Vorgänger und von der 
Republikanischen Partei ab. Der Demokratiegipfel für 
einen limitierten Kreis eingeladener Staaten entfaltete 
nicht die erhoffte Wirkung, wird aber zu Folgeaktivi-
täten führen, die für Liechtenstein im Hinblick auf ein 
mögliches zukünftiges Engagement grundsätzlich von 
Interesse sind. 

Aussenpolitisch stellte der Kampf um die globale 
Vormachtstellung mit China eine Konstante zur Vor-
gängeradministration dar. In handelspolitischer, wirt-
schaftlicher, sicherheitspolitischer und menschenrecht-
licher Hinsicht blieb China der Hauptantagonist der 
USA, die sich als Folge auch um eine kohärentere und 
schlagkräftigere China-Politik Europas bemühten. Der 
von chaotischen Ereignissen begleitete Truppenabzug 
der USA aus Afghanistan führte in der amerikanischen 
Öffentlichkeit sowie bei Alliierten zu Kritik und Unver-
ständnis, blieb aber insgesamt nur kurz im Zentrum der 
medialen Aufmerksamkeit in den USA. Zum Ende des 
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Köstinger in Wien statt. Zentrale Gesprächsthemen 
waren der Klimaschutz, Biodiversität und biologische 
Produkte sowie die hohe Bedeutung eines intakten 
Schutzwaldes.

Beim Antrittsbesuch von Regierungsrätin Domi-
nique Hasler bei Aussenminister Alexander Schallen-
berg, bei Europaministerin Karoline Edtstadler und bei 
Bildungsminister Dr. Heinz Fassmann Ende Mai, wur-
den unter anderem die Zusammenarbeit im EWR und 
im Bildungsbereich und andere europapolitische und 
multilaterale Themen besprochen.

Im Juni reiste Regierungsrätin Dr. Marok-Wachter 
für einen Besuch bei Justizministerin Alma Zadic und 
Infrastrukturministerin Leonore Gewessler nach Wien. 
In den Arbeitsgesprächen standen zum einen die in 
Österreich geplante Reform des Strafvollzugs und das 
Staatsanwaltschaftsmodell im strafprozessualen Vor-
verfahren und zum anderen die Verkehrsverbindung im 
Dreiländereck im Mittelpunkt. 

Regierungsrat Manuel Frick absolvierte seinen An-
trittsbesuch bei Gesundheits- und Sozialminister Dr. 
Wolfgang Mückstein im Juli. Im Fokus stand dabei der 
Austausch zum Umgang mit der Covid-19-Pandemie. 
Weiters nahm Regierungsrat Frick an der Eröffnungs-
veranstaltung der «Sommer Rhapsodie im Garten» im 
Gartenpalais Liechtenstein teil. Im Rahmen der Eröff-
nung der Bregenzer Festspiele am 21. Juli traf er meh-
rere Mitglieder der österreichischen Bundesregierung. 
Mit Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer führte er ei-
nen Austausch über aktuelle Themen im Kulturbereich 
und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. 

Im Berichtsjahr gab es auch Besuche österreichi-
scher Regierungsmitglieder in Liechtenstein. Arbeits-
minister Dr. Martin Kocher kam im März zu seinem An-
trittsbesuch nach Liechtenstein, wobei unter anderem 
die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf dem Ar-
beitsmarkt diskutiert wurden. Nach einem Postenwech-
sel in der österreichischen Bundesregierung stattete 
Bundeskanzler Alexander Schallenberg Regierungschef 
Dr. Daniel Risch im November einen Antrittsbesuch ab. 
Die Hauptthemen des Arbeitsgesprächs waren Covid-19, 
die UNO-Klimakonferenz in Glasgow und die Schwer-
punkte der regionalen Zusammenarbeit. Ende Novem-
ber folgte zudem ein Besuch von Europa- und Verfas-
sungsministerin Karoline Edtstadler in Liechtenstein 
bei Regierungsrätin Dominique Hasler und Regierungs-
rätin Dr. Marok-Wachter. Dabei wurde über Europapoli-
tik, die gemeinsame Mitgliedschaft im EWR, Fragen der 
Sozialversicherung von Grenzgängern, Rechtsstaatlich-
keit, Migration und «Hass im Netz» diskutiert. 

Im Berichtsjahr wurden auch die wertvollen 
deutschsprachigen Formate auf verschiedenen Ebenen 
zur Pflege der Beziehungen zwischen Österreich und 
Liechtenstein genutzt. S.D. Erbprinz Alois und I.K.H. 
Erbprinzessin Sophie von und zu Liechtenstein nahmen 
Ende Juni auf Einladung des deutschen Bundespräsi-
denten am jährlichen Treffen der deutschsprachigen 

Liechtensteinische Botschaft  
in Wien

Leiterin: I.D. Botschafterin Maria-Pia Kothbauer, 
Prinzessin von Liechtenstein

Der Schwerpunkt der liechtensteinischen Aussenpolitik 
liegt auf der Pflege der Beziehungen zu den Nachbarstaa-
ten und in der Region. Im Berichtsjahr konnte die enge 
Zusammenarbeit mit Österreich durch zahlreiche Besuche 
auf politischer und Verwaltungsebene weitergeführt wer-
den. Dazu gehörten Antrittsbesuche sämtlicher Mitglieder 
der Regierung bei ihren Gegenübern in Wien. Im Vorder-
grund standen Themen in den Bereichen, Wirtschaft, Äus-
seres, Europa, Justiz, Kultur, Soziales, Gesundheit, Inneres, 
Bildung, Umwelt sowie Infrastruktur und Verkehr. Die Bot-
schaft diente als Anlaufstelle für Politik, Verwaltung und 
liechtensteinische Staatsangehörige. In beiden Nachbar-
staaten war die Bewältigung der Pandemie weiterhin ein 
sehr bestimmendes Thema.

Die Beziehungen Liechtenstein – Österreich
Im Berichtsjahr konnten die exzellenten Beziehungen zu 
Österreich weitergeführt werden und die engen Bezie-
hungen zu Österreich blieben auch während mehrerer 
Wechsel in der österreichischen Bundesregierung stets 
stabil. Trotz der Covid-19-Pandemie fanden wieder ver-
mehrt bilaterale Treffen sowohl auf Bundes- als auch auf 
Landesebene statt. Ein regelmässiger Austausch zu bi-
lateralen und regionalen Themen sowie zur Verstärkung 
der Zusammenarbeit auf europäischer und multilatera-
ler Ebene wurde gepflegt. Nach den Landtagswahlen in 
Liechtenstein folgten Antrittsbesuche aller Mitglieder 
der neuen Regierung in Wien. 

Ende April stattete Regierungschef Dr. Daniel Risch 
dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz 
und Finanzminister Gernot Blümel einen Antrittsbesuch 
ab. Dabei kam es zu einem regen Austausch zur Co-
vid-19-Pandemie sowie zu europäischen und wirtschaft-
lichen Fragen. Der Regierungschef informierte zudem 
über die Vorhaben der Regierung für die Weiterent-
wicklung des liechtensteinischen Finanzplatzes in den 
kommenden Jahren. Im Juni hielt der Regierungschef 
einen virtuellen Vortrag vor der Österreichisch-Liech-
tensteinischen Gesellschaft (ÖLI) und gab einen Über-
blick über das Regierungsprogramm sowie die Ziele der 
Regierung.

Im Mai folgte der Besuch von Regierungschef- 
Stellvertreterin Sabine Monauni bei Innenminister Karl 
 Nehammer, bei Umweltministerin Leonore Gewessler 
und bei Arbeitsminister Dr. Martin Kocher. Der Schwer-
punkt der Gespräche lag auf den Bereichen Innenpolitik, 
Umwelt und Arbeit, in denen Österreich und Liechten-
stein eng zusammenarbeiten. Ein weiteres Treffen fand 
im September zwischen Regierungschef-Stellvertrete-
rin Monauni und Landwirtschaftsministerin Elisabeth 
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Staatsoberhäupter in Potsdam teil, welches sich mit 
dem gesellschaftlichen Zusammenhalt nach der Pande-
mie befasste. Österreich war durch Bundespräsident Dr. 
Alexander Van der Bellen vertreten. 

Auf Einladung des deutschen Bundeswirtschafts-
ministers nahmen seine Gegenüber aus Liechtenstein, 
der Schweiz und Österreich am virtuellen Treffen der 
deutschsprachigen Wirtschaftsminister im März teil. 
Im Zentrum des Austauschs standen die Auswirkungen 
der Pandemie auf die Wirtschaft. Im April trafen sich 
die Aussenminister aus Österreich, Deutschland, Liech-
tenstein und der Schweiz in Lugano. Im Mittelpunkt 
der Gespräche standen die Nachbarschaftspolitik, die 
grenzüberschreitende regionale Zusammenarbeit sowie 
die Covid-19-Pandemie. Im Mai lud die österreichische 
Umweltministerin ihre deutschsprachigen Amtskolle-
ginnen zu einem informellen virtuellen Treffen zu The-
men wie «Green Recovery», Klimaschutz und Biodiver-
sität ein. Im August trafen sich die Finanzminister aus 
Österreich, Luxemburg, Deutschland und der Schweiz 
auf Einladung von Regierungschef Dr. Risch in Liech-
tenstein. Inhaltlich standen neben den Auswirkungen 
der Covid-19-Pandemie auch Themen im Bereich der 
Steuer- und Finanzpolitik im Fokus.

Das jährliche Arbeitsgespräch der Regierung mit 
der Vorarlberger Landesregierung fand im Juni im Rah-
men einer Online-Konferenz statt. Zentrale Gesprächs-
themen waren der Umgang mit Covid-19 sowie die re-
gionale Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte im 
Kulturbereich. Im Zusammenhang mit der Pandemie 
standen besonders die Reisebeschränkungen und de-
ren Auswirkungen auf die GrenzgängerInnen im Fokus. 

Bei der parlamentarischen Zusammenarbeit gab es 
ebenfalls positive Entwicklungen. Im Landtag wurde 
eine Delegation für die Beziehungen zum österreichi-
schen Parlament gewählt. Zuvor war bereits 2020 eine 
parlamentarische bilaterale Gruppe Österreich-Liech-
tenstein im österreichischen Nationalrat eingerichtet 
worden. Ausserdem fand im September in Wien die 
5. Weltkonferenz der Parlamentspräsidenten mit Teil-
nahme von Landtagspräsident Albert Frick statt. 

Zur Bekämpfung des Menschenhandels konnte eine 
konkrete Projektkooperation mit Österreich umgesetzt 
werden. Bei der Jahreskonferenz der österreichischen 
«Task Force Menschenhandel» im Oktober in der Diplo-
matischen Akademie in Wien fungierte Liechtenstein 
erstmals als Partner bei der Durchführung dieser Kon-
ferenz. Die Veranstaltung mit ca. 500 Teilnehmenden 
widmete sich den finanziellen Aspekten des Menschen-
handels und bot eine sehr gute Plattform für das liech-
tensteinische Engagement im Zusammenhang mit der 
«FAST-Initiative».

Im Bereich der Kultur fand im April ein virtueller 
Austausch über digitales Arbeiten im Kulturbereich 
zwischen Österreich und Liechtenstein auf Verwal-
tungsebene statt. Aus dem Gespräch ergaben sich 
neue Möglichkeiten zur bilateralen Zusammenarbeit 

im Kulturbereich auch auf digitaler Ebene. Im Oktober 
wurde der jährliche Kulturpolitische Dialog in Liechten-
stein abgehalten. Das Treffen diente dem Austausch zu 
den zahlreichen gemeinsamen Projekten sowie über ak-
tuelle Themen im Kulturbereich. 

Auch im Berichtsjahr fand das Poolbar-Festival in 
Feldkirch im August unter Beteiligung und Mitgestal-
tung liechtensteinischer KünstlerInnen wie Moritz 
Schädler, Larry Woodley und Roman Staub statt. Im 
September trat die liechtensteinische Band «Kids in 
Cages» beim internationalen Musikfestival «WAVES  
Vienna» auf. Mit Anna Hilti wurde im Oktober zum ersten 
Mal eine liechtensteinische Künstlerin mit dem Interna-
tionalen Kunstpreis des Landes Vorarlberg ausgezeich-
net. Die Buchmesse «BUCH Wien» im November wurde 
erneut mit der «Langen Nacht der Bücher» und einem 
«Poetry Slam der deutschsprachigen Länder» eröffnet. 
Liechtenstein war durch Manuel Beck vertreten. Eben-
falls im November richtete die Botschaft einen Empfang 
für die LeiterInnen und wissenschaftlichen Mitarbeiter-
Innen der Österreich-Bibliotheken im Ausland aus.

Anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens organi-
sierte die Handelskammer Schweiz-Österreich-Liech-
tenstein (HKSÖL) am 23. September ein Jubiläumsevent 
im Stadtpalais Liechtenstein in Wien.

Liechtensteinische Botschaft  
in Tschechien

Leiterin: I.D. Botschafterin Maria-Pia Kothbauer, 
Prinzessin von Liechtenstein

Das Fürstentum Liechtenstein und die Tschechische Repu-
blik nahmen 2009 diplomatische Beziehungen wieder auf. 
Seit 2011 unterhält Liechtenstein eine nicht-residierende 
Botschaft in der Tschechischen Republik. Im Berichts-
jahr wurde in Brno / Brünn das erste Liechtensteinische 
Honorarkonsulat in Tschechien eröffnet. Die liechtenstei-
nisch-tschechische Historikerkommission führte ihre Tätig-
keit fort. Seit über 70 Jahren bestehen offene Fragen mit 
der Tschechischen Republik. Diese konnten auf bilatera-
lem Weg nicht geklärt werden. Eine der Folgen ist die von 
Liechtensteinstein im August 2020 beim Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte (EGMR) eingereichte Staa-
tenbeschwerde gegen die Tschechische Republik. Das Ver-
fahren läuft nach wie vor.

Die Beziehungen zwischen Liechtenstein und  
Tschechien
Das Berichtsjahr war weiterhin durch die Covid-19-Pan-
demie und die dadurch verminderten Besuchs- und 
Veranstaltungstätigkeiten geprägt. Dies und die Par-
lamentswahlen in Tschechien im Oktober erschwerten 
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Die liechtensteinische Regierung geht mit der Staaten-
beschwerde gegen die Verletzung von Grundrechten 
durch die tschechischen Behörden vor, insbesondere 
jene auf ein faires Verfahren, auf Achtung des Privat- 
und Familienlebens (einschliesslich des individuellen 
Rechts auf die Bestimmung der eigenen ethnischen Zu-
gehörigkeit), den Schutz vor Diskriminierung und den 
Schutz des Eigentums vor. Im Berichtsjahr reichte die 
Tschechische Republik ihre Klageantwort am 23.  Juli 
beim EGMR ein.

Ein wichtiges Instrument in den Beziehungen zwi-
schen Liechtenstein und Tschechien stellt die unabhän-
gige und paritätisch besetzte liechtensteinisch-tsche-
chische Historikerkommission dar. Die Kommission 
widmete sich im Rahmen ihrer Sitzungen im Berichts-
jahr insbesondere der Verbesserung der Nutzbarkeit 
und Bekanntheit der gemeinsamen Webseite der Kom-
mission, der Verbreitung des Syntheseberichtes, der 
Edition von Rechtsgutachten, Publikationen sowie der 
Popularisierung der Forschungsergebnisse und der An-
regung und Förderung wissenschaftlicher Forschun-
gen mittels einer Preisauszeichnung und eines Stipen-
diums / Forschungsfonds.

Bei der Wahl zum tschechischen Abgeordneten-
haus vom 8. / 9.  Oktober ging das Wahlbündnis Spolu 
von Christ- und Bürgerdemokraten als Sieger hervor. 
Zusammen mit dem zweiten Wahlbündnis von Pira-
tenpartei und Bürgermeisterliste erreichte Spolu eine 
Mandatsmehrheit, die anschliessend zur Bildung einer 
Regierungskoalition führte. Erstmals in der Geschichte 
der Tschechischen Republik schieden die Linksparteien 
aus dem Parlament aus: Weder die Sozialdemokraten 
noch die Kommunisten schafften den Sprung über die 
Fünfprozenthürde. Am 17.  Dezember wurde die neue 
Mitte-Rechts-Regierung unter der Führung von Pre-
mier Petr Fiala ernannt. Sie strebt eine pro europäische 
Ausrichtung an. 

Im Laufe des Berichtsjahres nahm I.D. Botschafterin 
Kothbauer eine Reihe von weiteren Terminen und Anläs-
sen in Prag und Brünn wahr. Dazu zählten ein Antritts-
besuch beim Kreishauptmann Südmährens, Treffen mit 
Mitgliedern des Senats, des Abgeordnetenhauses sowie 
mit der Verwaltung.

die Kontaktpflege. Dennoch konnten die Beziehungen 
zwischen Liechtenstein und Tschechien weiter gepflegt 
und gemeinsame Projekte weiterverfolgt werden. 

Am 5. Mai errichtete Liechtenstein in der südmäh-
rischen Stadt Brno / Brünn sein erstes Honorarkonsulat 
in der Tschechischen Republik. Der ehemalige Kultur-
minister Tschechiens, Daniel Herman, wurde zum Ho-
norarkonsul ernannt. Die Eröffnung des Honorarkon-
sulats fand am 9.  September unter Anwesenheit von 
Regierungsrätin Dominique Hasler statt. Die Aktivitäten 
des Honorarkonsulats in Brünn sollen sich in erster Li-
nie auf den östlichen Teil der Tschechischen Republik, 
Mähren und Schlesien und insbesondere den Südmäh-
rischen Kreis, fokussieren. Brünn ist Verwaltungssitz 
der südmährischen Region, in welcher die historischen 
Beziehungen der Familie Liechtenstein zur Tschechi-
schen Republik besonders eng sind. Brünn ist die zweit-
grösste Stadt Tschechiens und wichtiges Zentrum für 
Justiz, Wirtschaft und Bildung. Alle Organe der höchs-
ten tschechischen Gerichtsbarkeit sind in Brünn ange-
siedelt, Südmähren gehört zu den tschechischen Regio-
nen mit besonders starkem Wirtschaftspotential und 
mit seinen sechs öffentlichen Universitäten ist Brünn 
nach Prag die wichtigste Universitätsstadt Tschechiens. 
Zu den Aufgaben des Honorarkonsulats zählt es, die 
Verbindungen zwischen den beiden Ländern, insbeson-
dere in Südmähren im Bereich der Kultur, der Bildung 
und der Öffentlichkeitsarbeit zu stärken und eine Basis 
für eine zukünftige vertiefte Zusammenarbeit, welche 
auch geeignet ist, historische Belastungen zu überwin-
den, zu schaffen.

Regierungsrätin Dominique Hasler traf sich in Brünn 
auch mit dem Kreishauptmann von Südmähren, Jan 
Grolich. Dabei standen die Beziehungen zwischen der 
für Liechtenstein historisch bedeutsamen Region und 
Liechtenstein im Vordergrund. Projekte wie der Schü-
leraustausch zwischen dem Matyáš-Lerch Gymnasium 
in Brünn und dem Liechtensteinischen Gymnasium 
in Vaduz (der im Berichtsjahr pandemiebedingt nicht 
stattfinden konnte) oder die liechtensteinische Unter-
stützung für die Mendel Universität in Brünn sind Be-
lege der historischen Verbindungen mit der Region 
Südmähren. Im Gespräch wurden auch die Auswirkun-
gen der Covid-19-Pandemie erörtert sowie das Kata-
strophenereignis vom 24. Juni, als ein Tornado mehrere 
Dörfer in Südmähren verwüstete und sechs Menschen-
leben forderte. Liechtenstein hatte als Reaktion darauf 
eine Hilfsaktion initiiert. Über die Caritas Brünn wurden 
für die betroffene Gemeinde Moravská Nová Ves CHF 
20'000 für die Renovierung der beschädigten Pfarr-
kirche bereitgestellt.

Seit über 70 Jahren bestehen zwischen den beiden 
Staaten offene Fragen. Für diese konnten auf bilatera-
lem Weg keine Fortschritte erzielt werden. Im August 
2020 reichte Liechtenstein schliesslich eine Staatenbe-
schwerde gegen die Tschechische Republik beim Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ein. 
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wurde vom OSZE-Sekretariat gemeinsam mit dem Amt 
für Auswärtige Angelegenheiten und der Ständigen 
Vertretung in Wien organisiert.

Die liechtensteinische «FAST-Initiative» zur Rolle 
des Finanzsektors bei der Bekämpfung von moderner 
Sklaverei und Menschenhandel konnte in den Arbei-
ten der OSZE weiter verankert werden. Bei der Konfe-
renz der Allianz gegen Menschenhandel (ca. 800 Teil-
nehmende) im Juli wurde im Rahmen eines Panels zur 
Bekämpfung der Nachfrage, die den Menschenhandel 
für Zwangsarbeit fördert, auf die Initiative aufmerksam 
gemacht. Ende November fand ein Runder Tisch zum 
Thema Menschenhandel und Finanzsektor in London 
statt, der vom Büro des Sonderbeauftragten und Koor-
dinators der OSZE für die Bekämpfung des Menschen-
handels in Zusammenarbeit mit der «United Kingdom 
Independent Anti-Slavery Commissioner» und FAST or-
ganisiert wurde.

Informeller Outreach in der OSZE erfolgte auch zu 
dem von Liechtenstein in Zusammenarbeit mit dem 
Liechtenstein Institute on Self-Determination (LISD) an 
der Universität Princeton erarbeiteten Handbuch zum 
Selbstbestimmungsrecht, auf das insbesondere im Rah-
men des OSZE-Konfliktzyklus-Seminars im Mai hinge-
wiesen wurde.

Mitte Oktober fand in Wien ein Rüstungskontroll-
workshop im Zusammenhang mit dem «E-Learning-Pro-
gramm» des Forums für Sicherheitskooperation der 
OSZE statt. Liechtenstein war Mitorganisator dieser 
Veranstaltung.

Der Cybersicherheit kam im Berichtsjahr weiter zu-
nehmende Bedeutung zu. Liechtenstein verfolgte die 
OSZE-Arbeiten dazu vor allem in der informellen Ar-
beitsgruppe der OSZE zu Cybersicherheit.

Zudem beteiligte sich Liechtenstein an den Arbeiten 
der Organisation in den Bereichen Terrorismusbekämp-
fung, Wasserdiplomatie sowie zum Thema Frauen, Frie-
den und Sicherheit.

Liechtenstein nahm weiterhin an den Treffen der 
Berliner Freundesgruppe zur Rüstungskontrolle teil, 
in der jeweils auch der in der OSZE geführte «Struktu-
rierte Dialog» besprochen wurde. Dieser Dialog widmet 
sich den Sicherheitsherausforderungen und -risiken im 
OSZE-Raum. Im Berichtsjahr standen neben den Aus-
wirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Sicherheit 
auch die Themen hybride Bedrohungen und die Sicher-
heitsimplikationen des Klimawandels im Vordergrund.

Die Verhandlungen zu einem neuen Berechnungs-
system der Beiträge zum regulären OSZE-Budget sowie 
die Arbeiten zur Rechtspersönlichkeit der OSZE wurden 
ebenfalls weiterverfolgt.

Zunehmend schwierig gestalteten sich die Diskus-
sionen über die Abhaltung wichtiger OSZE-Treffen 
wie der Jährlichen Sicherheitsüberprüfungskonferenz 
(ASRC) und dem Implementierungstreffen der mensch-
lichen Dimension (HDIM). Mangels Konsens zur Agenda 
konnte das HDIM erstmals aus inhaltlichen Gründen 

Ständige Vertretung bei  
der OSZE in Wien

Leiterin: I.D. Botschafterin Maria-Pia Kothbauer, 
Prinzessin von Liechtenstein

Die Arbeiten in der Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (OSZE) standen im Berichtsjahr 
im Zeichen der zunehmenden sicherheitspolitischen Span-
nungen im OSZE-Raum. Dies bezog sich insbesondere auf 
den Ukraine-Konflikt, den Bergkarabach-Konflikt und die 
Krise in Belarus. Auch die Entwicklungen in Afghanistan 
und ihre Implikationen für den OSZE-Raum waren von ak-
tueller Relevanz. Inhaltlich und organisatorisch waren die 
Arbeiten der Organisation weiterhin von der Covid-19-Pan-
demie mitbeeinflusst, da die Auswirkungen der Pandemie 
die Konflikte und Krisen verschärften.

In diesem Umfeld gestaltete sich die Suche nach kon-
sensfähigen Lösungen als besonders schwierig. Stark in 
den Vordergrund rückten erneut die institutionellen He-
rausforderungen, denen sich die OSZE gegenübersieht. 
Dies zeigte sich vor allem in den schwierigen Verhandlun-
gen zum OSZE-Jahresbudget und der Abhaltung einiger 
Hauptveranstaltungen im Rahmen der Organisation. Der 
mangelnde Konsens zu einer Reihe von substanziellen po-
litischen Fragen und die abnehmende Kompromissbereit-
schaft führten auch dazu, dass beim OSZE-Ministerrat in 
Stockholm im Dezember nur sehr wenige substanzielle Be-
schlüsse gefasst werden konnten. 

Liechtensteins Mitarbeit erstreckte sich auf das ge-
samte Spektrum der OSZE, die im Berichtsjahr unter 
schwedischem Vorsitz stand. Inhaltliche Akzente wurden 
von Liechtenstein unter anderem in den Bereichen Be-
kämpfung von Menschenhandel sowie Jugend und Si-
cherheit gesetzt. In der politisch-militärischen Dimension 
wurde der «Strukturierte Dialog» zu Sicherheitsherausfor-
derungen und -risiken im OSZE-Raum fortgesetzt. Wirt-
schaft und Umwelt erwiesen sich weiterhin als Bereiche mit 
Kooperationspotenzial, denen bei der Bewältigung der Kri-
senfolgen erhöhte Aufmerksamkeit zukommt. Die Arbeiten 
in der dritten (menschlichen) Dimension waren stark ge-
prägt von der Diskussion über die Durchführung des Imple-
mentierungstreffens der menschlichen Dimension (HDIM), 
das schlussendlich abgesagt werden musste.

Liechtensteinische Aktivitäten 
Liechtenstein engagierte sich inhaltlich wie finanziell in 
allen drei OSZE-Dimensionen für die Sicherheit und Zu-
sammenarbeit im Rahmen der Organisation. 

Erstmals wurde im Berichtsjahr eine «Jugend- 
Roadshow» in Liechtenstein durchgeführt. Am 23. Juni 
tauschten sich junge Erwachsene aus Liechtenstein in 
einer Online-Veranstaltung zu wichtigen Themen rund 
um eine sichere Zukunft Europas aus. Diese Roadshow, 
an der auch Mitglieder der Landtagsdelegation bei der 
Parlamentarischen Versammlung der OSZE teilnahmen, 
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I.D. Botschafterin Maria-Pia Kothbauer, angeführt. Die 
liechtensteinische Rede ging angesichts des 100-Jahr-
Jubil äums der liechtensteinischen Verfassung von 1921 
auf die Verantwortung des Staates ein, das allgemeine 
Wohl des Volkes zu fördern. Das ständige Ringen der 
Politik um die besten Lösungen gilt nicht nur auf natio-
naler Ebene, sondern auch in den internationalen Bezie-
hungen und der OSZE. Der Achtung und Förderung von 
Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie 
kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. In Bezug auf 
die Konflikte und Krisen im OSZE-Raum hob Liechten-
stein die humanitären Aspekte und die Notwendigkeit 
hervor, die Lage der Zivilbevölkerung in den Vorder-
grund zu rücken. Zudem wurde auf den wertvollen Bei-
trag zu einem effektiven Multilateralismus hingewiesen, 
den die OSZE mit ihrem umfassenden Sicherheitskon-
zept leistet.

In den Verhandlungen zu den Ministerratsdoku-
menten brachte sich Liechtenstein vor allem bei der 
Bekämpfung des Menschenhandels und zum OSZE- 
Budgetzyklus ein.

Ständige Vertretung bei den  
Vereinten Nationen in Wien

Leiterin: I.D. Botschafterin Maria-Pia Kothbauer, 
Prinzessin von Liechtenstein

Im Berichtsjahr nahm Liechtenstein am 14. «UNO-Ver-
brechenskongress» sowie an den jährlichen Sessionen der 
Kommission für Verbrechensbekämpfung und Strafrechts-
pflege (CCPCJ) und der Suchtmittelkommission (CND) so-
wie dem CND-Jugendforum teil. Regierungsrätin Domi-
nique Hasler traf sich in Wien zu einem Austausch mit der 
Exekutivdirektorin des UNO-Büros für Drogen- und Verbre-
chensbekämpfung (UNODC), Ghada Fati Waly. Des Weite-
ren trug Liechtenstein zu den Arbeiten des UNODC, der 
Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO), der Organi-
sation des Vertrags über das umfassende Verbot von Atom-
tests (CTBTO) sowie zum UNO-Übereinkommen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (UNTOC) 
und der UNO-Konvention gegen Korruption (UNCAC) bei. 
Die Ständige Vertretung unterstützte dabei die jeweiligen 
Fachpersonen aus Liechtenstein.

UNO-Verbrechenskongress und Kommission für  
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege
Vom 7. bis 12.  März fand in Kyoto (Japan) der 
14.  UNO-Kongress zur Verbrechensbekämpfung und 
Strafrechtspflege statt. Liechtenstein war im hochran-
gigen Segment des Kongresses (virtuell) durch Regie-
rungsrätin Dr. Katrin Eggenberger vertreten. Die Ver-
anstaltung war ursprünglich für 2020 geplant gewesen, 

nicht stattfinden (nach pandemiebedingter Absage 
2020). Teilweise wurde die Jubiläumskonferenz zu 30 
Jahren OSZE-Büro für demokratische Institutionen und 
Menschenrechte (ODIHR) im Oktober, an der Liechten-
stein vertreten war, als Ersatz genutzt.

Eine liechtensteinische Delegation nahm an der Jah-
restagung der Parlamentarischen Versammlung (PV) 
der OSZE in Wien (hybrides Format) sowie an der vir-
tuell durchgeführten Herbsttagung teil.

Finanziell unterstützte Liechtenstein im Rahmen 
der OSZE neben den Pflichtbeiträgen den langjährigen 
und bewährten ODIHR-Fonds zur Überprüfung von Ge-
setzesbestimmungen. Weitere Projekte wurden unter 
anderem zu den Themen Rüstungskontrolle (inkl. im 
Westbalkan), «Strukturierter Dialog», Jugend / Sicher-
heit sowie Wasserdiplomatie und Klimawandel / Sicher-
heit gefördert.

Schwedischer OSZE-Vorsitz und Ministerrat in  
Stockholm
Der OSZE-Ministerrat fand am 2. / 3.  Dezember unter 
schwedischem Vorsitz in Stockholm statt. Er zeichnete 
sich durch eine hochrangige Beteiligung aus und war 
geprägt von den grossen sicherheitspolitischen Her-
ausforderungen im OSZE-Raum. Im Mittelpunkt stand 
der Konflikt in der Ukraine und die Befürchtung eines 
neuerlichen russischen Angriffs in der Ukraine. Darüber 
hinaus befassten sich die MinisterInnen mit den Kon-
flikten in Bergkarabach, Moldau / Transnistrien und der 
besorgniserregenden Lage in Belarus. Zudem sprach 
die Aussenministerin von Bosnien und Herzegowina ein 
«early warning» in Bezug die bedrohte Einheit und Sta-
bilität in ihrem Land aus.

Ein wichtiges Element des politischen Austausches 
waren auch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
auf die Sicherheit. Erstmals bei einem Ministerrat fan-
den institutionelle Fragen – wie die rechtzeitige Verab-
schiedung des OSZE-Budgets sowie bei der planmäs-
sigen Durchführung wichtiger OSZE-Veranstaltungen 
– die Beachtung der MinisterInnen. Die Auswirkungen 
der Afghanistan-Krise auf den OSZE-Raum wurden 
ebenfalls thematisiert.

Die Zahl der formellen Ergebnisse des Ministerrats 
fiel angesichts der angespannten Lage und der sehr 
schwierigen Konsensfindung gering aus. Inhaltlich 
konnten in Stockholm lediglich eine Erklärung zu den 
Verhandlungen über den transnistrischen Siedlungs-
prozess und ein Beschluss zur Stärkung der Zusam-
menarbeit zur Bewältigung der durch den Klimawandel 
verursachten Herausforderungen verabschiedet wer-
den. Zudem wurde kurz vor dem Ministerrat beschlos-
sen, dass Finnland den OSZE-Vorsitz 2025 (50-Jahr- 
Jubiläum der Schlussakte von Helsinki) übernehmen 
wird. Die Kandidatur Estlands für 2024 fand keinen Kon-
sens.

Die liechtensteinische Delegation beim Minister-
rat wurde von der Ständigen Vertreterin bei der OSZE, 
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Austausch mit UNODC-Exekutivdirektorin
Im Zuge ihres Besuchs in Wien im Mai führte Regie-
rungsrätin Dominique Hasler einen Austausch mit der 
Exekutivdirektorin des UNO-Büros für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung (UNODC), Ghada Fati Waly. 
Im Mittelpunkt standen die UNO-Arbeiten zur Bekämp-
fung von Korruption (UNGASS) und die liechtenstei-
nische Initiative zur Rolle des Finanzsektors bei der 
Bekämpfung von moderner Sklaverei und Menschen-
handel (FAST). Exekutivdirektorin Waly brachte die Un-
terstützung von UNODC für FAST zum Ausdruck.

Internationale Atomenergie-Organisation
Die 65. Generalkonferenz der Internationalen Atom-
energie-Organisation (IAEO) fand vom 20. bis 24. Sep-
tember in Wien statt. Liechtenstein war durch das Amt 
für Auswärtige Angelegenheiten und die Ständige Ver-
tretung vertreten. Den geopolitischen Rahmen für die 
Konferenz bildeten erneut vor allem Diskussionen über 
die Entwicklungen im Iran und in Nordkorea. 

Liechtenstein schloss sich im Plenum der Wortmel-
dung der Schweiz an und war wie im Vorjahr Co-sponsor 
der Resolutionen zu (i) Nordkorea, (ii) nuklearer Sicher-
heit sowie (iii) zu nuklearer und Strahlungssicherung. 
Erstmals wurde auch die Resolution zu den Sicherungs-
massnahmen (safeguards) miteingebracht. 

Die Westeuropa-Gruppe, der Liechtenstein ange-
hört, konnte sich erneut auf kein neues mehrjähriges 
Rotationsschema für die Mitgliedschaft im IAEO-Gou-
verneursrat für die Periode ab 2019 bis 2020 einigen. 
Dennoch konnten Finnland und Irland ohne Abstim-
mung für 2021 bis 2023 gewählt werden. Im Anschluss 
an die Generalkonferenz übernahm Liechtenstein zu-
sammen mit Deutschland für ein Jahr den Co-Vorsitz in 
der Westeuropa-Gruppe.

Weitere Aktivitäten mit liechtensteinischer  
Beteiligung
Im Berichtsjahr beteiligte sich Liechtenstein, vertreten 
durch das Amt für Auswärtige Angelegenheiten, an den 
Arbeiten im Rahmen des Überprüfungsmechanismus 
zum UNO-Übereinkommen gegen die grenzüberschrei-
tende organisierte Kriminalität (UNTOC).

Liechtenstein nahm an den zusätzlichen Runden der 
Wahl des Exekutivsekretärs der Organisation des Ver-
trages über das umfassende Verbot von Nuklearversu-
chen (CTBTO) teil. Im Mai konnte der bereits im Vorjahr 
gestartete langwierige Prozess mit der Wahl des aus-
tralischen Kandidaten Dr. Robert Floyd abgeschlossen 
werden, der sich schlussendlich gegen Amtsinhaber Dr. 
Lassina Zerbo (Burkina Faso) durchsetzte.

Die Ständige Vertretung in Wien unterstützte im 
Berichtsjahr weiterhin das Amt für Auswärtige Angele-
genheiten bei der Vorbereitung der Sondersession der 
UNO-Generalversammlung (UNGASS) zum Thema Kor-
ruption. Die Sondersession fand im Juni in New York 
statt. Zudem war Liechtenstein im Dezember bei der 

musste coronabedingt aber verschoben werden. Die 
liechtensteinische Rede äusserte Besorgnis über die 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die interna-
tionale Kriminalität. Herzstück des Kongresses war die 
«Kyoto-Deklaration», welche die Prioritäten der Mit-
gliedsstaaten im Bereich der Verbrechensbekämpfung 
für die kommenden fünf Jahre festlegt. Liechtenstein 
setzte sich in den Verhandlungen zu dieser Erklärung 
für eine stringente Sprache im Bereich der Finanzkrimi-
nalität und eine stärkere Verankerung der Bekämpfung 
des Menschenhandels ein. 

Die 30. Session der UNO-Kommission für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege (CCPCJ) fand 
vom 17. bis 21.  Mai in Wien (hybrides Format) statt. 
Liechtenstein wurde durch das Amt für Auswärtige An-
gelegenheiten und die Ständige Vertretung in Wien ver-
treten. Insgesamt wurden sieben Resolutionen zu einer 
breiten Palette von Themen verabschiedet: Menschen-
handel, Migrantenschmuggel, Umweltverbrechen, 
Wiedereingliederung von Straftätern, Sport als Ver-
brechensprävention und Auswirkung der Covid-19-Pan-
demie auf das Strafjustizsystem. Liechtenstein nahm 
aktiv an den Verhandlungen zu zwei Resolutionen teil 
(zu Menschenhandel und zu Umweltverbrechen). In der 
Generaldebatte ging Liechtenstein in seinem Statement 
auf den 14. UNO-Kongress zur Verbrechensbekämpfung 
und Strafrechtspflege, die Sondersitzung der Konferenz 
der Vertragsstaaten des UNO-Übereinkommens gegen 
Korruption (UNGASS), Cybercrime sowie die Auswir-
kungen der Covid-19-Pandemie auf die Verbrechensbe-
kämpfung ein. Überschattet wurde die CCPCJ-Session 
von einem offen ausgetragenen Disput zwischen Arme-
nien und Aserbaidschan, der die Agenda der Tagung 
stark beeinträchtigte. Der Disput führte auch zur ersten 
Abstimmung innerhalb der CCPCJ – einem klaren Bruch 
des Konsens, der an der UNO in Wien stets hochgehal-
ten wird.

Suchmittelkommission
Die 64. Session der UNO-Suchtmittelkommission (CND) 
fand vom 12. bis 16. April statt. Die liechtensteinische 
Delegation unter Leitung des Amtes für Soziale Dienste 
nahm wie viele andere Delegationen aufgrund der Co-
vid-19-Situation virtuell teil. Auch die liechtensteinische 
Teilnahme am CND-Jugendforum durch Nicolas Marxer 
in der Vorwoche erfolgte virtuell. Inhaltlich wurden bei 
der CND-Session auf Empfehlung der Weltgesundheits-
organisation (WHO) acht Substanzen unter die Kon-
trolle der internationalen Drogenkonventionen von 1961 
(Einheitsabkommen) und 1971 (Psychoaktive Substan-
zen) gestellt. Die im Rahmen der Session eingebrachten 
fünf Resolutionen wurden angenommen. Sie betrafen 
etwa den Umgang mit der Drogensituation im Kontext 
der Covid-19-Pandemie, die Förderung einer wissen-
schaftsbasierten Präventionsarbeit oder die besondere 
Berücksichtigung der Bedürfnisse von Randgruppen 
bei Suchtthematiken.
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wichtigste verabschiedete Entscheidung der 131. Minis-
tersession war die Vereinbarung des Strategierahmens 
für die kommenden vier Jahre. Zudem wurde der Jah-
resbericht der Generalsekretärin, die Rolle der Organi-
sation beim Lösen von Konflikten und Krisen in Europa, 
die Sicherung der langfristigen Wirksamkeit des Sys-
tems der Europäischen Menschenrechtskonvention, die 
künftige Kooperation mit der Europäischen Union sowie 
die Herausforderungen hinsichtlich künstlicher Intelli-
genz und den Menschenrechten besprochen.

Vorsitz im Ministerkomitee
Am Ende der Ministersession in Hamburg übergab 
Deutschland den Vorsitz im Ministerkomitee an Un-
garn. Am 17. November wurde der Vorsitz von Italien 
übernommen. Ungarn legte folgende Schwerpunkte für 
die Dauer seines Vorsitzes fest: Schutz von nationalen 
Minderheiten, Interreligiöser Dialog, Kinderrechte und 
Jugendbeteiligung, Umwelt sowie Umgang mit techno-
logischen Herausforderungen wie Gerechtigkeit im di-
gitalen Zeitalter, künstliche Intelligenz, Kampf gegen 
Cyberkriminalität. Im Mittelpunkt des italienischen Vor-
sitzes standen folgende drei Hauptthemen: Die Erneu-
erung der Verpflichtung gegenüber den gemeinsamen 
Grundsätzen und Werten, die Stärkung der Rolle der 
Frau und die Rechte von Kindern und der Aufbau ei-
ner Zukunft, die auf den Menschen ausgerichtet ist. Im 
Speziellen hob Italien die Bedeutung des Gerichtshofes 
und der Sicherstellung der Umsetzung seiner Urteile, 
sowie ebenfalls die Verhandlungen zum Beitritt der EU 
zur EMRK hervor.

Liechtenstein wird den Vorsitz im Ministerkomitee 
des Europarates von November 2023 bis Mai 2024 über-
nehmen.

Neuer Stellvertretender Generalsekretär
Bjørn Berge (Norwegen) hat das Amt als stellvertreten-
der Generalsekretär des Europarates am 1. März über-
nommen. Er wurde am 26. Januar von der Parlamenta-
rischen Versammlung des Europarates (PACE) mit 185 
gegen 112 Stimmen gewählt. Seine Amtszeit beträgt 
fünf Jahre.

Istanbul-Konvention 
Türkei kündigt Austritt aus der Istanbul-Konvention 
an
Am 20.  März gab die Türkei ihren Rücktritt aus der 
Istanbul-Konvention bekannt. Im Ministerkomitee am 
31. März meldeten sich mehr als 30 Staaten – darunter 
auch Liechtenstein – zu Wort und drückten ihr grosses 
Bedauern über diese Entscheidung aus.

Ratifikation durch Liechtenstein
Anlässlich ihres Arbeitsbesuches in Strassburg hinter-
legte Aussenministerin Dominique Hasler am 17.  Juni 
die Ratifikationsurkunde zum Übereinkommen des Eu-
roparates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 

9. Vertragsstaatenversammlung der UNO-Konvention 
gegen Korruption (UNCAC) im ägyptischen Sharm el 
Sheikh, die im hybriden Format stattfand, durch das 
Amt für Auswärtige Angelegenheiten vertreten.

Europarat in Strassburg

Leiter: Botschafter Domenik Wanger 

Die Ständige Vertretung in Strassburg setzt sich dafür ein, 
die liechtensteinische Politik voranzutreiben und die Inte-
ressen Liechtensteins gegenüber den anderen Mitglieds- 
und Beobachterstaaten in den Kernbereichen des Europa-
rates zu vertreten: Demokratie, Schutz der Menschenrechte 
und Rechtsstaatlichkeit. Diese Interessen werden im Minis-
terkomitee, dem höchsten Entscheidungsgremium im Rat, 
vom Botschafter verteidigt, der die Aussenministerin vor 
Ort vertritt. Die Aussenministerinnen und Aussenminister 
aller Mitgliedstaaten versammeln sich einmal jährlich, um 
politische Fragen und die europäische Zusammenarbeit zu 
eruieren sowie notwendige politische Impulse zu geben. 
Der Botschafter nimmt zudem Einsitz in den Organen der 
Entwicklungsbank des Europarats (CEB) und verfolgt die 
Arbeit der Organisation, der Parlamentarischen Versamm-
lung (PACE), des Kongresses der Gemeinden und Regionen 
Europas (KGRE) sowie des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (EGMR). 

Die Covid-19-Pandemie und deren Einschränkungen 
beeinträchtigten die Arbeit im Europarat 2021 insofern, 
als dass die Teilnahme an Sitzungen auch im Berichtsjahr 
teilweise nur online möglich war. Abgesehen von einigen 
gesellschaftlichen Veranstaltungen konnten 2021 aber 
grundsätzlich alle geplanten Termine in physischer, hybri-
der oder digitaler Form durchgeführt werden. 

Für das Berichtsjahr hervorzuheben sind im Besonde-
ren die liechtensteinische Ratifikation der Istanbul-Kon-
vention sowie die Vorbereitungen auf den Vorsitz Liechten-
steins im Ministerkomitee 2023 / 2024. Aktiv engagiert hat 
sich Liechtenstein ebenfalls in den EU-Beitrittsverhandlun-
gen zur Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). 
Der Berg-Karabach Konflikt sowie die aktuellen Situatio-
nen in der Türkei, Russland, Georgien und der Ukraine wa-
ren weitere Themen auf der Agenda des Ministerkomitees.

Ministersession der Europaratsstaaten
Das jährliche Treffen der Aussenministerinnen und 
Aussenminister des Europarats fand am 21. Mai unter 
deutschem Vorsitz in Hamburg statt. Die physische Teil-
nahme vor Ort wurde situationsbedingt auf die deutsche 
und ungarische Delegation, die Generalsekretärin des 
Europarates, Marija Pejčinović Burić, sowie die Präsi-
denten der anderen Organe der Organisation begrenzt. 
Alle anderen Delegationen waren online vertreten. Die 
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gegen Frauen und häuslicher Gewalt, die sogenannte 
Istanbul-Konvention, beim Europarat. Das Übereinkom-
men ist für Liechtenstein am 1. Oktober in Kraft getre-
ten. Durch die zeitliche Nähe des Rückzuges der Türkei 
aus der Istanbul-Konvention erreichte die Ratifizierung 
durch Liechtenstein zusätzliche Beachtung. 

Vizepräsidium des Büros des Komitees der Vertrags-
parteien der Istanbul-Konvention
Seit Inkrafttreten am 1. Oktober ist Liechtenstein als 34 
Vollmitglied im «Komitee der Vertragsparteien» vertre-
ten. Das Komitee hat sich seit der ersten Sitzung 2015 
in der Regel zwei Mal jährlich getroffen. Bei der 11. 
Sitzung am 7.  Dezember wurde Botschafter Domenik 
Wanger zum ersten Vizepräsidenten des Komitee- Büros 
gewählt, neben der französischen Botschafterin als Prä-
sidentin und des slowenischen Botschafters, welcher 
als zweiter Vizepräsident fungiert. Das neue  Präsidium 
nimmt seine Aufgabe ab 1.  Februar 2022 wahr. Die 
Amtsdauer beträgt ein Jahr, sie kann um ein Jahr ver-
längert werden. 

Besuch der Aussenpolitischen Kommission in  
Strassburg
Vom 8. bis 10.  November weilte die Aussenpolitische 
Kommission des Landtages (APK) in Strassburg, um die 
Arbeit des Europarates sowie die Arbeit der Ständigen 
Vertretung näher kennen zu lernen. In Begleitung von 
Botschafter Domenik Wanger und seiner Stellvertrete-
rin Helen Lorez fanden offizielle Treffen mit der Gene-
ralsekretärin des Europarates sowie der Generalsekre-
tärin der Parlamentarischen Versammlung statt. Zudem 
fand in der liechtensteinischen Residenz ein Empfang 
mit Personen aus Leitungsfunktionen des Europarates 
statt, an welchem ebenfalls die Botschafterinnen und 
Botschafter der Schweiz, Österreichs, Deutschlands, 
Luxemburgs und des aktuellen Vorsitzlandes Ungarns 
anwesend waren, sowie der liechtensteinische Richter 
beim EGMR, Carlo Ranzoni. Mit Richter Ranzoni traf 
sich die APK zusätzlich zu einem separaten Austausch.

Zweites Zusatzprotokoll zum Europäischen Überein-
kommen über die Rechtshilfe in Strafsachen (ERHÜ)
Am 1. Januar ist das Zweite Zusatzprotokoll zum Euro-
päischen Übereinkommen über Rechtshilfe in Strafsa-
chen für Liechtenstein in Kraft getreten, nachdem es 
am 17.  Juni 2020 durch Botschafter Domenik Wanger 
unterzeichnet wurde. 

Protokoll Nr. 15 zur Änderung der Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
Am. 1. August ist das Protokoll 15 zur Änderung der Eu-
ropäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten in allen 47 Mitgliedstaaten des 
Europarates in Kraft getreten. Die Änderungen sollen 
sicherstellen, dass der EGMR in Zukunft noch effizien-
ter arbeiten kann. Die wichtigsten Änderungen sind die 

Verkürzung der Einreichfrist von Beschwerden sowie die 
neue Regelung zur Sicherstellung der neunjährigen Man-
datsperiode der EGMR-Richter. Der liechtensteinische 
Landtag hat dem Protokoll bereits 2013 zugestimmt.

Eine wichtige Neuerung durch Protokoll 15 ist die 
Fristverkürzung für die Einreichung von Beschwerden 
an den EGMR. Bisher hatten Bürgerinnen und Bürger, 
die sich in ihren Menschenrechten und Grundfreihei-
ten verletzt fühlten, sechs Monate Zeit, um mit einer 
sogenannten Individualbeschwerde an den EGMR in 
Strassburg zu gelangen, nachdem gegen sie ein letzt-
instanzliches Urteil ergangen war. Neu müssen diese 
Individualbeschwerden innerhalb einer viermonatigen 
Frist beim EGMR eingereicht werden.

Neues liechtensteinisches CPT-Mitglied gewählt
Das Ministerkomitee hat am 16. Juni Frau Judith Oehri 
zum neuen liechtensteinischen Mitglied im Europä-
ischen Komitee zur Verhütung von Folter und un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe (CPT) gewählt. Eine Neubestellung wurde nötig, 
nachdem das bisherige Mitglied im CPT, Frau Esther 
Marogg, zurückgetreten ist. 

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 
Am Ende des Berichtsjahres waren 70'150 Fälle beim 
EGMR hängig – im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein 
Anstieg von rund 13 %. Fast die Hälfte der Urteile betra-
fen drei der 47 Mitgliedsstaaten, nämlich Russland, Tür-
kei und Ukraine. Von der Gesamtzahl der im Berichts-
jahr ergangenen Urteile stellte der EGMR in 87 % der 
Fälle mindestens eine Verletzung der Konvention durch 
den beklagten Staat fest. 

Darüber hinaus wurden rund 33'000 Fälle vom 
EGMR für unzulässig erklärt oder gestrichen, was ver-
glichen zum Vorjahr einem Rückgang von 13 % ent-
spricht. Rund 44'000 Beschwerden bzw. 6 % weniger 
als im Vorjahr waren einer richterlichen Instanz zuge-
wiesen worden und für 3'131 Fälle wurde ein Urteil ge-
fällt, was einer Reduktion von rund 13 % verglichen zum 
Vorjahr entspricht. Trotz der Covid-19-Pandemie konnte 
der Gerichtshof für Menschenrechte im Berichtsjahr 
31 % mehr Kammerurteile erlassen.  

Russland vs. Nawalny
Die Inhaftierung des russischen Menschenrechtsakti-
visten Alexej Nawalny wurde im Berichtsjahr in meh-
reren Sitzungen des Ministerkomitees aufgenommen, 
da gemäss dem Urteil des EGMR vom 17. Oktober 2017 
seine Inhaftierung willkürlich und offenkundig unan-
gemessen war und Russland damit Artikel 6 und 7 der 
EMRK verletzte. Russland wurde daher in mehreren 
Wortmeldungen aufgefordert, ihre internationalen Ver-
pflichtungen im Rahmen der EMRK einzuhalten. Den 
diesbezüglichen Wortmeldungen der EU-Delegation in 
den Sitzungen des Ministerkomitees schloss sich Liech-
tenstein jeweils an.
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Türkei vs. Kavala
Urteile des EGMR müssen umgesetzt werden. Die Über-
wachung dieser Umsetzung ist eine der Hauptaufgaben 
des Ministerkomitees. So auch jenes betreffend den 
sich in Haft befindenden türkischen Menschenrechtsak-
tivisten Osman Kavala. Da sich die Türkei nach wie vor 
weigerte, das entsprechende EGMR-Urteil umzusetzen 
bzw. den vom Ministerkomitee auferlegten Forderun-
gen seiner Freilassung nachzukommen, haben sich im-
mer mehr Europaratsstaaten in dieser Angelegenheit 
engagiert und die Stimme erhoben, so auch Liechten-
stein. Schliesslich hat das Ministerkomitee in seiner Sit-
zung vom 7. Dezember das Verfahren nach Art. 46 Abs. 
4 der EMRK zur Anwendung gebracht. Gemäss diesem 
Artikel kann das Ministerkomitee den Gerichtshof mit 
der Frage befassen, ob der beschuldigte Mitgliedsstaat 
der Verpflichtung der Umsetzung nicht nachgekom-
men ist. Wird dies bejaht, kann bei weiter andauernder 
Nicht-Umsetzung des Urteils dem Mitgliedsstaat mit 
dem Entzug von Mitgliedsrechten gedroht werden. Am 
Ende des Berichtsjahres stand dieser Prozess noch ganz 
am Anfang, die Überweisung der Frage an den Gerichts-
hof war in Vorbereitung. 

Staatenbeschwerde Liechtenstein vs. Tschechische 
Republik
Die tschechische Stellungnahme auf die von Liechten-
stein im August 2020 eingereichte Staatenbeschwerde 
traf am 23. Juli ein. Einige der angehängten Dokumente, 
welche mit dieser Stellungnahme eingereicht wurden, 
waren nicht oder nur teilweise übersetzt. Um die Frage 
zu klären, welche dieser Anhänge übersetzt werden 
müssen, hat der EGMR beide Parteien dazu aufgefor-
dert, sich in dieser Angelegenheit bilateral zu einigen. 
In diesem Sinne fand am 25. November ein erstes bi-
laterales physisches Treffen der beiden Parteien in der 
liechtensteinischen Residenz statt. 

Parlamentarische Versammlung (PACE)
Despina Chatzivassiliou-Tsovilis (Griechenland) hat das 
Amt als Generalsekretärin der Parlamentarischen Ver-
sammlung am 1.  März übernommen. Sie wurde am 
26.  Januar von der Parlamentarischen Versammlung 
mit 240 zu 60 Stimmen gewählt. Ihre Amtszeit endet 
im Jahr 2026.

Nach coronabedingter einjähriger Pause wurde die 
Winter-Session der Parlamentarischen Versammlung 
vom 25. bis 28.  Januar hybrid abgehalten. Aufgrund 
der strikten Voraussetzungen für eine physische Teil-
nahme, war eine physische Teilnahme für die liechten-
steinische Delegation der Parlamentarischen Versamm-
lung nicht möglich. Nachdem auch die Frühjahrssession 
der Parlamentarischen Versammlung pandemiebedingt 
virtuell stattfinden musste, reisten die neu gewählten 
Abgeordneten der Landtagsdelegation, nämlich De-
legationsleiterin Franziska Hoop, Peter Frick, Thomas 
Hasler und Hubert Büchel in Begleitung von Sandra 

Gerber-Leuenberger vom Parlamentsdienst erstmals 
für die Juni Session der PACE nach Strassburg. Zu den 
inhaltlichen Aspekten und Themen der Parlamenta-
rischen Versammlung wird auf den Jahresbericht der 
PACE-Delegation verwiesen. An der Herbstsession der 
Parlamentarischen Versammlung nahmen Franziska 
Hoop sowie Hubert Büchel teil. Es fanden jeweils virtu-
elle Vorbereitungstreffen mit der Vertretung in Strass-
burg statt. Zudem wurden die Abgeordneten während 
ihrer physischen Teilnahme in Strassburg jeweils von 
Botschafter Wanger empfangen. 

Kongress der Gemeinden und Regionen (KGRE)
Liechtenstein wirkt seit Anfang März 2021 in den drei 
Ausschüssen (Monitoring, Governance und Current 
Affairs Committee) des Kongresses der Gemeinden 
und Regionen mit. Delegationsleiter Johannes Hasler 
und Maria Kaiser-Eberle vertreten Liechtenstein im 
Monitoring Committee (rechtlicher Ausschuss), Ma-
ria Kaiser-Eberle und Rainer Beck im Current Affairs 
 Committee (praktischer Ausschuss), Johannes Hasler 
und Silvia Pedrazzini sind im Governance Committee 
(technischer Ausschuss) aktiv. An der 40. Session des 
Kongresses, die vom 23. bis 24.  März durchgeführt 
wurde, hatten die liechtensteinischen Abgeordneten 
Maria Kaiser-Eberle und Sylvia Pedrazzini via Video-
konferenz teilgenommen. Zum neuen Präsidenten des 
Kongresses wurde Herr Leendert Verbeek (Holland) für 
eine Mandatsdauer von zweieinhalb Jahren gewählt. 
Auch der zweite Teil der 40. Sitzung des KGRE, welcher 
vom 15. bis 17. Juni stattfand, musste erneut per Video-
konferenz abgehalten werden.

Entwicklungsbank des Europarats (CEB)
An der virtuellen Sitzung des Gouverneursrates der CEB 
vom 16. April unterbreitete Gouverneur Rolf Wenzel den 
Mitgliedsstaaten seinen Vorschlag zur Ernennung des 
Vize-Gouverneurs für Zielgruppenländer (Vice Gouver-
neur for Target Group Countries). Der aktuelle Stellenin-
haber, Tomáš Boček (CZ), wurde wiedergewählt.

Während der Juni-Sitzung wurde Herr Carlo Monti-
celli (Italien) zum neuen Gouverneur der CEB für eine 
Amtszeit von fünf Jahren ernannt. Am 18.  Dezember 
wurde Rolf Wenzel (Deutschland) somit nach zehn Jah-
ren als Gouverneur abgelöst. Herr Monticelli übte das 
Amt als Vize-Gouverneur bereits seit November 2015 
aus und war vor allem für die Finanzstrategie der Insti-
tution verantwortlich. 

Group of Friends on the Safety of Journalist
Liechtenstein ist Mitglied der Freundesgruppe zur Si-
cherheit von Journalisten. Die Gruppe äusserte sich im 
Berichtsjahr verschiedentlich zu Verhaftungen sowie Be-
hinderungen und Angriffen auf Journalisten und Medien-
schaffende. Vereinzelt wurden diese Erklärungen der 
Freundesgruppe auch zur Unterstützung (Alignment) 
der anderen Mitgliedsstaaten des Europarats geöffnet. 
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Ständige Vertretung bei den  
Vereinten Nationen in New York

Leiter: Botschafter Christian Wenaweser

Wie im Vorjahr beeinflussten die Covid-19-Pandemie und 
die dadurch notwendigen Anpassungen die Arbeiten der 
Ständigen Vertretung und auch der Vereinten Nationen. 
Die Ständige Vertretung setzte Massnahmen zum Schutz 
des Teams fort, u. a. die zeitweise Ermöglichung von Home- 
office sowie ein Sicherheits- und Hygieneprotokoll in den 
Büroräumlichkeiten, in Einklang mit den Bestimmungen 
der lokalen Behörden. Kontinuität in den Arbeiten der 
Vereinten Nationen konnte garantiert werden, ein Gross-
teil der Aktivitäten verlagerte sich jedoch auf Onlineplatt-
formen, und vereinzelt wurden weniger dringliche Pro-
zesse und Veranstaltungen verschoben oder abgesagt. Die 
Ständige Vertretung engagierte sich in den traditionellen 
prioritären Bereichen, mit besonderem Augenmerk auf 
Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Völkerrecht (Inter-
nationaler Strafgerichtshof, ICC), Abrüstung, Reformthe-
men, finanzplatzrelevante Fragen und nachhaltige Ent-
wicklung. Im Anschluss an den Militärcoup in Myanmar 
im Februar fazilitierte Liechtenstein mit der Unterstützung 
einer Kerngruppe gleichgesinnter Staaten eine Resolution 
der Generalversammlung, welche u. a. die illegale Macht-
übernahme und Gewaltanwendung der Militärjunta verur-
teilt und den Waffenhandel nach Myanmar verbietet. Die 
Resolution wurde mit einer grossen Mehrheit verabschie-
det (einzig Belarus stimmte gegen den Text). Als Büromit-
glied im Vierten Hauptausschuss der Generalversammlung 
(u. a. Selbstbestimmungsrecht) kam Liechtenstein eine be-
sondere Rolle in der Planung der Arbeiten unter Corona-
bedingungen zu. Zudem war Liechtenstein Mitglied des 
Büros der Vertragsstaaten des Internationalen Strafge-
richtshofs (ICC). Die Generaldebatte der 76. Session der 
Generalversammlung wurde mit physischer Hauptstadt-
beteiligung bzw. im Voraus aufgezeichneten Reden ab-
gehalten, die meisten Veranstaltungen am Rande wurden 
 virtuell durchgeführt. Regierungsrätin Dominique Hasler 
führte die liechtensteinische Delegation an und sprach im 
Rahmen der Generaldebatte. 

Prioritär behandelte Themen

Hochrangige Woche – Generaldebatte
Die Generaldebatte stand unter dem Motto «Building 
resilience through hope – to recover from COVID-19, re-
build sustainably, respond to the needs of the planet, 
respect the rights of people, and revitalize the United 
Nations» – auch im Einklang mit dem Motto der GV-Prä-
sidentschaft des maledivischen Aussenministers Ab-
dulla Shahid «A Presidency of Hope». In der GV-Halle 
herrschten Impfpflicht und Kapazitätsbeschränkungen, 
und auf Druck des Gaststaats fanden alle hochrangi-
gen sowie alle Nebenveranstaltungen virtuell statt, mit 

In einem Fall koordinierte Liechtenstein die Unterstüt-
zungsanfragen und setzte sich in der Freundesgruppe 
insbesondere auch dafür ein, dass die Wortmeldungen 
objektiv und ausgewogen sowie nicht auf ein paar we-
nige Staaten beschränkt sind, sondern Missstände in al-
len Europaratsstaaten angesprochen werden. 

Freiwillige Beiträge für Projekte des Europarats
Besondere Schwerpunkte der liechtensteinischen Aus-
senpolitik sind die Stärkung der Demokratie und Rechts-
staatlichkeit sowie die Wahrung der Menschenrechte. 
Deshalb unterstützte Liechtenstein im Berichtsjahr fol-
gende Projekte des Europarats mit finanziellen Beiträ-
gen aus der Internationalen Humanitären Zusammenar-
beit und Entwicklung (IHZE) mit insgesamt CHF 80'000: 
CHF 20'000 für den Aktionsplan des Europarats in Ge-
orgien; CHF  20'000 für den Aktionsplan des Europa-
rats in Armenien; CHF 20'000 für den Aktions plan des 
Europarats für die Ukraine; CHF  20'000 für die Platt-
form zum Schutz von Journalisten. Über die freiwilligen 
Beiträge der Ständigen Vertretung wurden CHF 15'000 
für den Schutz von Kindern vor Gewalt einschliesslich 
sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch und 
CHF 10'000 für das Projekt zum verbesserten Schutz 
der Menschenrechte und zur Bekämpfung der Diskri-
minierung von LGBTI+ Personen in Europaratsstaaten, 
ausgezahlt. Dem Sonderkonto des EGMR wurden EUR 
10'000 gewährt.

Vorbereitungen auf den liechtensteinischen Vorsitz 
2023 / 2024
Turnusgemäss wird Liechtenstein von Mitte November 
2023 bis Mitte Mai 2024 den Vorsitz im Ministerkomi-
tee innehaben. Damit bereitet Liechtenstein die jährliche 
Ministersession im Mai 2024 vor, an deren Ende traditio-
nellerweise der Vorsitz an das nächste Land, in diesem 
Fall Litauen, übergeben wird. Bislang hatte Liechten-
stein zweimal, in den Jahren 1987 und 2001, den Vorsitz 
im Europarat inne. Organisatorische und inhaltliche Vor-
bereitungen für den Vorsitz 2023 wurden im Berichts-
jahr fortgeführt und intensiviert. In diesem Sinne gab 
Botschafter Domenik Wanger am 6.  September einen 
Empfang in der Residenz zu Ehren von Regierungsrätin 
Dominique Hasler für sämtliche Botschafterinnen und 
Botschafter sowie Leitungspersonen aus dem Europarat.

Teilnahme an Sitzungen
Neben der 131. virtuellen Ministersession in Hamburg 
fanden 31 formelle und acht informelle Sitzungen des 
Ministerkomitees auf Botschafterebene einschliesslich 
der sogenannten DH-Sitzungen zur Umsetzung der Ur-
teile des EGMR statt. Zudem nahm die Ständige Ver-
tretung an diversen Berichterstatter-Gruppen des Mi-
nisterkomitees sowie an den Videokonferenzen des 
Verwaltungsrats und des Aufsichtsratsrats der CEB teil, 
wobei die letzte Sitzung des Aufsichtsrats im Dezember 
physisch durchgeführt werden konnte.
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Ausnahme des GV-Treffens anlässlich des 20-Jahre Ju-
biläums der Weltkonferenz gegen Rassismus in Durban. 
Im Zentrum der Generaldebatte standen der Klimawan-
del und die Covid-19-Pandemie, ebenso wurde die Krise 
in Afghanistan häufig thematisiert. 

In ihrer ersten Rede vor der UN-Generalversamm-
lung zeigte sich auch Regierungsrätin Dominique Hasler 
besorgt über die Lage in Afghanistan, und insbesondere 
über die prekäre Situation von Frauen und Mädchen. Sie 
unterstrich zudem die Wichtigkeit des Multilateralismus, 
der Rechtsstaatlichkeit und der Solidarität vor allem in 
Zeiten der Covid-19-Pandemie. Die liechtensteinische 
Initiative «Financing Against Slavery and Trafficking» 
(FAST) präsentierte sie als wichtigen Beitrag in der Um-
setzung der Nachhaltigkeitsziele. Zudem rief sie zum 
Klimaschutz und ambitiösen COP26-Verhandlungen auf.

Finance Against Slavery and Trafficking Initiative 
(FAST)
Liechtenstein intensivierte sein Engagement für die «Fi-
nance Against Slavery and Trafficking» (FAST) Initiative 
(«Liechtenstein Initiative»). Bei dieser wird die Expertise 
des liechtensteinischen Finanzplatzes für eines der zen-
tralen Menschenrechtsprobleme der heutigen Zeit und 
das Erreichen der UNO-Nachhaltigkeitsziele genutzt. In 
2021 fand der Übergang zu Phase 2.0 statt, welche auch 
Neurekrutierungen mit sich brachte. Mit Daniel The-
lesklaf, ehemaliger Leiter der liechtensteinischen FIU, 
konnte FAST die Stelle des Direktors mit einem ausge-
wiesenen Experten nachbesetzen. Die Ständige Vertre-
tung arbeitete eng mit dem FAST-Sekretariat zusammen 
und veranstaltete die erste Überprüfungskonferenz (Im-
plementation Review Conference) in Liechtenstein im 
Oktober sowie zahlreiche Nebenveranstaltungen an der 
UNO in New York und in Genf. Mit der norwegischen 
Entwicklungsorganisation (NORAD) sowie Luxemburg 
konnten zwei weitere exzellente Partner gewonnen wer-
den, neben den bisherigen Partnern Australien und den 
Niederlanden. Es gelang Liechtenstein zudem, die im 
Vorab verhandelte politische Erklärung des hochran-
gigen Treffens zum Kampf gegen Menschenhandel im 
Sinne der Arbeiten der FAST-Initiative zu stärken. 

Nachhaltige Entwicklung und finanzplatzrelevante 
Themen
Ein Hauptaugenmerk galt der sog. FACTI (Financial 
 Accountability, Transparency, Integrity) Initiative, wel-
che ohne offizielles UN-Mandat in 2020 ins Leben ge-
rufen wurde und kontroverse Ziele, u. a. die Etablierung  
eines globalen Besteuerungssystem und die Bekämp-
fung von Steueroasen und illegalen Finanzflüssen, ver-
folgt. Liechtenstein äusserte sich wie zahlreiche gleich-
gesinnte Staaten erneut kritisch zur Initiative und gegen 
deren Einbettung in formelle UNO-Prozesse, so auch in 
der politischen Erklärung zur GV-Sondersession zu Kor-
ruption, in welcher Regierungsrätin Dominique Hasler 
die liechtensteinische Rede hielt. 

Liechtenstein organisierte Ende 2021 gemeinsam 
mit dem International Peace Institute (IPI) eine Veran-
staltung zu «rechtlichen Wegen im Kampf gegen den 
Klimawandel.» Diskutiert wurden die Möglichkeit ei-
nes Gutachtens «advisory opinion» des Internationa-
len Gerichtshofs oder des Internationalen Seegerichts-
hofs, Ökozid als ein mögliches neues Verbrechen im 
Rahmen des Römer Statuts sowie die Arbeit der Völ-
kerrechtskommission zum Meeresspiegelanstieg. Die 
Veranstaltung war Beginn einer Veranstaltungsreihe 
in 2022, welche die einzelnen Initiativen eingehender 
beleuchtet.

Rechtsstaatlichkeit, Syrien-Mechanismus,  
Internationaler Strafgerichtshof (ICC)
Die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit gehörte weiterhin 
zu den liechtensteinischen Prioritäten, u. a. im Kontext 
der Arbeiten zu Nachhaltigkeitsziel 16, wobei die Förde-
rung von Rechtsstaatlichkeit, unabhängiger Justiz sowie 
die Bekämpfung der Korruption im Zentrum standen. 
Liechtenstein führte seine Zusammenarbeit im Rahmen 
der Freundesgruppe «Pathfinders» fort.

Liechtenstein setzte sich in verschiedenen UNO-Fo-
ren für rechtsstaatliche Prinzipien ein und koordinierte 
im Sechsten Ausschuss der Generalversammlung (Völ-
kerrecht) zusammen mit Mexiko erneut die Resolution 
zu diesem Thema. Zudem nahm die prinzipielle Vertei-
digung der internationalen Rechtsordnung, insbeson-
dere das Gewaltverbot gemäss UNO-Charta eine zen-
trale Rolle ein.

Liechtenstein setzte seine Führungsrolle zur Frage 
der Verantwortlichkeit für die in Syrien begange-
nen Verbrechen fort und koordinierte die informelle 
Freundesgruppe zum Thema. Anlässlich des 10-jähri-
gen Jubiläums des Syrien Konfliktes veranstaltete die 
Ständige Vertretung gemeinsam u. a. mit Deutschland, 
Katar, den USA, Grossbritannien und Frankreich eine 
virtuelle Nebenveranstaltung, welche die unterschied-
lichen Dimensionen des Konflikts und dessen verhee-
rende Auswirkungen beleuchtete (politisch, rechtlich, 
humanitär, sozial, wirtschaftlich), mit dem Einbezug 
von relevanten (internationalen) zivilgesellschaftlichen 
Akteuren.

Liechtenstein setzte sich weiter aktiv für die Be-
lange des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) ein, 
der unter verstärkten politischen Druck seiner Gegner, 
aber auch von Seiten gewisser Vertragsparteien kam. 
Unter der Biden-Administration machten die USA ihre 
Strafmassnahmen gegen den ICC, darunter auch ge-
zielte Massnahmen gegen die Chefanklägerin, rück-
gängig.

Liechtenstein war ein Jahr lang im Büro der Ver-
tragsstaatenversammlung tätig, die Amtszeit wurde 
mit Deutschland aufgeteilt. Während seiner Mitglied-
schaft trug Liechtenstein zu einem Prozess der «lessons 
learned» für die Wahl des / r Chefanklägers / in bei. Die 
laufenden Arbeiten im Rahmen der liechtensteinischen 
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technologischer Fortschritte im Bereich der automati-
sierten Waffensysteme ein. 

Liechtenstein machte seine Unterstützung für den 
Vertrag zum Verbot von Nuklearwaffen (TPNW) deut-
lich, der Nuklearwaffen als letzte Kategorie von Mas-
senvernichtungswaffen einem umfassenden Verbot un-
terwirft.

Liechtenstein nahm erneut an den Beratungen der 
Arbeitsgruppe über Cybersicherheit teil und unter-
stützte die Rechtsmeinung, dass das geltende Völker-
recht vollumfänglich im Cyberspace anwendbar ist, ins-
besondere die UNO-Charta, das humanitäre Völkerrecht 
sowie die internationalen Menschenrechtsinstrumente. 

Sicherheit und Konfliktprävention
Liechtenstein verfolgte die Tätigkeit des Sicherheits-
rats in Schwerpunktbereichen, vor allem in den the-
matischen Arbeiten des Rates. Konflikte, bei welchen 
Zivilisten schwersten Verbrechen ausgesetzt sind (z. B. 
Syrien, Myanmar, Äthiopien / Tigray, Jemen), und Kon-
flikte in Europa (insbesondere die Ukraine) standen 
dabei im Zentrum. Im Kontext der Covid-19-Pande-
mie rief Liechtenstein den Sicherheitsrat wiederholt 
dazu auf, sein enges, auf militärische Aspekte ein-
geschränktes Sicherheitskonzept zu erweitern. Die 
Klimaresolution, welche von insgesamt 113 Staaten 
miteingebracht, aber durch ein russisches Veto blo-
ckiert wurde, ist Ausdruck eines solchen umfassenden 
Sicherheitsverständnisses. Liechtenstein beteiligte 
sich an 17 offenen Debatten u. a. zum internationalen 
Recht, zum Schutz von Zivilisten, Frauen und Kindern 
in bewaffneten Konflikten, zu Konflikten in Europa und 
im Nahen Osten sowie zu Arbeitsmethoden des Rates. 
Zudem nahm Liechtenstein aktiv an neun «Arria For-
mel» Treffen sowie zahlreichen informellen Debatten 
des Sicherheitsrates und den Nachbereitungstreffen 
am Ende einer Präsidentschaft teil.

Liechtenstein führte seine Unterstützung für die 
thematischen Agenden des Sicherheitsrates fort, insbe-
sondere Frauen, Frieden und Sicherheit (WPS), Kinder 
in bewaffneten Konflikten (CAAC) und Schutz von Zivi-
listen. Im Rahmen seines Engagements gegen sexuelle 
und geschlechterbasierte Gewalt legte Liechtenstein 
besonderes Augenmerk auf die stark tabuisierte, jedoch 
weitverbreitete Problematik der sexuellen Gewalt gegen 
Männer und Jungen in Konflikten und organisierte mit 
der liechtensteinischen NGO All Survivors Project (ASP) 
Veranstaltungen und Briefings zum Thema. Liechten-
stein veranstaltete gemeinsam mit dem Georgetown 
Institute on Women, Peace and Security (GIWPS) ei-
nen Event zur Präsentation der Studienergebnisse zum 
Zusammenhang zwischen weiblichen Streitkräften und 
dem Respekt für humanitäres Völkerrecht. 

Recht auf Selbstbestimmung
Die Ständige Vertretung führte mit dem Liechtenstein 
Institute on Self-Determination (LISD) in Princeton die 

Kampagne für die Statuts-Zusätze zum Verbrechen der 
Aggression wurden fortgesetzt und durch die Erhöhung 
der Anzahl Ratifizierungen auf 41 belohnt (mit Mongo-
lei als die neueste Ratifizierung). Liechtenstein lancierte 
den Bericht des Expertenrats, der sich mit der Anwen-
dung des Römer Statuts auf Cyberkriegsführung und 
den sich daraus ergebenden völkerrechtlichen Fragen 
befasst. Die Ständige Vertretung wird die Erkenntnisse 
des Berichts in Veranstaltungen mit relevanten Part-
nern in 2022 weiter verbreiten. 

Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung
Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde die Kommis-
sion zur Rechtstellung der Frau in hybridem Format 
und ohne physische Hauptstadtbeteiligung abgehalten. 
Das Hauptprodukt der CSW war eine politische Erklä-
rung zum Schwerpunktthema «Beteiligung von Frauen 
an Entscheidungsprozessen und am öffentlichen Leben 
sowie die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen». Liechtenstein gelang es, Bestimmungen u. a. 
zum gleichberechtigten Zugang zu qualitativer Bildung 
und zum Justizsystem zu stärken. Regierungsrätin Dr. 
Katrin Eggenberger leitete die liechtensteinische Dele-
gation und nahm an der Generaldiskussion und am Run-
den Tisch teil und präsentierte u. a. die Ergebnisse der 
liechtensteinischen Landtagswahlen als wichtigen Fort-
schritt für die Gleichstellung der Frau.

In den Arbeiten des Dritten Ausschuss der Gene-
ralversammlung (Menschenrechte) priorisierte Liech-
tenstein u. a. die Situationen in Myanmar und in Syrien 
sowie die Resolutionen zu Kinderrechten und Men-
schenrechtsverteidigerInnen. In Verhandlungen setzte 
sich Liechtenstein erfolgreich für stärkere Bestimmun-
gen u. a. zum Kampf gegen Menschenhandel, Zugang 
zum Justizsystem und strafrechtlicher Verantwortlich-
keit ein und verteidigte langjährige Konsenssprache 
u. a. zum ICC und Geschlechtergleichheit. Liechten-
stein schloss sich überregionalen Statements gegen 
Menschenrechtsverletzungen in China sowie gegen die  
In strumentalisierung von MigrantInnen durch die bela-
russischen Behörden an den EU-Aussengrenzen an, 
welche von 43 bzw. 46 Staaten mitgetragen wurden. 

Abrüstung 
Im Kontext hoher geopolitischer Spannungen und einer 
sich beschleunigenden Aufrüstungsspirale priorisierte 
Liechtenstein die Teilnahme an den Abrüstungsdiskus-
sionen. Im Rahmen des Ersten Ausschusses der Gene-
ralversammlung (Abrüstung) bedauerte Liechtenstein 
die Erosion bzw. den Verlust von zentralen Pfeilern der 
internationalen sowie europäischen Sicherheit und rief 
zu einer Verlängerung des New START Vertrags so-
wie zu einer konstruktiven Haltung in Vorbereitung der 
Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrags 
(NPT) von 2022 auf. Zudem setzte sich Liechtenstein 
für eine angemessene völkerrechtliche Regulierung 
eines immer stärker militarisierten Cyberspace und 
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Ständige Mission in Genf

Leiter: Botschafter Kurt Jäger  
Botschafter Dr. Peter Matt sel. bis 8. März 2021 

Die Ständige Mission in Genf nimmt die liechtensteinischen 
Interessen in den Beziehungen zu den internationalen Or-
ganisationen mit Sitz in Genf wahr. Mit Priorität werden 
dabei die Agenden der Europäischen Freihandelsassozia-
tion (EFTA) und der Welthandelsorganisation (WTO) sowie 
die Aktivitäten des Menschenrechtsrates der Vereinten Na-
tionen (UNO) betreut.

Im Berichtsjahr waren die Mitarbeitenden der Ständi-
gen Mission stark betroffen vom plötzlichen Hinschied von 
Botschafter Peter Matt am 8. März. Zu seinem Andenken 
hielt die Mission Statements im UNO-Menschenrechtsrat 
und im WTO-Generalrat. Zudem führte sie am 30. März 
eine virtuelle Gedenkveranstaltung durch. Im EFTA-Rat 
wurde Peter Matt ebenfalls ausdrücklich gewürdigt. Die 
anschliessenden Wochen waren geprägt von der Bearbei-
tung der zahlreichen Beileidskundgebungen und der Wahr-
nehmung der vielen administrativen und logistischen Auf-
gaben, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem 
Ableben von Botschafter Peter Matt anfielen. Botschafter 
Kurt Jäger wurde von der Regierung im März als neuer 
Botschafter in Genf ernannt. Bis Ende August blieb er auch 
weiterhin für die Botschaft in Washington zuständig. Der 
Botschafterwechsel und die damit einhergehenden Anpas-
sungen sowie die Akkreditierungen bei der EFTA (7.4.), 
UNO Genf (26.5.) und WTO (26.4.) prägten die Arbeiten 
der Mission im Frühsommer des Berichtsjahres. 

Gleichzeitig blieb die Ständige Mission zusammen mit 
dem Amt für Auswärtige Angelegenheiten hautverantwort-
lich für die Verhandlungen über ein umfassendes Freihan-
delsabkommen zwischen den EWR / EFTA-Staaten und 
dem Vereinigten Königreich, die schliesslich im Juni er-
folgreich abgeschlossen werden konnten. Das Abkommen 
wurde am 8. Juli 2021 in London unterzeichnet. Für Liech-
tenstein unterzeichnete Regierungsrätin Dominique Hasler.

In Bezug auf die EFTA konzentrierte sich die Tätig-
keit der Mission auf die von Genf aus koordinierten Dritt-
landaktivitäten. Im Berichtsjahr konnten die Arbeiten 
zu einem EFTA-Modellkapitel über den digitalen Handel 
(E-Commerce) abgeschlossen und ein Überwachungsme-
chanismus im Bereich Handel und nachhaltige Entwick-
lung erarbeitet werden. Weitere horizontale Themen, wie 
Transparenz / Kommunikation oder Nutzungsraten von 
Freihandelsabkommen, standen vermehrt im Zentrum der 
EFTA-internen Diskussionen. 

In der WTO wurden die Verhandlungen im Hinblick 
auf die 12. Ministerkonferenz, die im Dezember in Genf 
hätte stattfinden sollen, intensiviert. Die Konferenz wurde 
aufgrund der pandemiebedingten Situation (Omicron) 
und den damit einhergehenden Reiserestriktionen kurz-
fristig abgesagt resp. bis auf Weiteres vertagt. Einzelne 
Fortschritte gab es dennoch zu verzeichnen. So konnte  

Arbeiten zum Selbstbestimmungsrecht als Instrument 
zur Konfliktprävention weiter. Im März wurde das Hand-
buch über das Selbstbestimmungsrecht bei der Prä-
vention und Lösung von Konflikten veröffentlicht und 
anschliessend u. a. Staaten, UNO-Sonderbeauftragten 
und MediatorInnen, auch auf dem Europäischen Regio-
nalforum für Minderheitenfragen, präsentiert. Der Fo-
kus der Aktivitäten in 2022 liegt auf der Umsetzung der 
Empfehlungen des Handbuchs und deren Anwendung 
in der Praxis.

Im Rahmen seiner Arbeiten zu Selbstbestimmung 
legte Liechtenstein einen stärkeren Fokus auf die 
Frage, wie sich der Klimawandel und insbesondere der 
Meeres spiegelanstieg auf das Selbstbestimmungsrecht 
der Staaten auswirkt. Liechtenstein veröffentliche zu-
sammen mit dem LISD ein Policy Paper zum Thema 
Selbstbestimmung und Meeresspiegelanstieg. Ebenso 
machte es eine Eingabe an die Studiengruppe der 
Völker rechtskommission zur Verbindung zwischen dem 
Meeresspiegelanstieg und Völkerrecht. Im Mittelpunkt 
der Eingabe steht das Selbstbestimmungsrecht der be-
troffenen Staaten.

UNO-Reform
Liechtenstein setzte sich weiterhin für die Stärkung der 
Generalversammlung, insbesondere im Verhältnis zum 
Sicherheitsrat, ein. Es fanden vielversprechende Vor-
konsultationen statt zur Initiative, die Generalversamm-
lung automatisch zu befassen, wenn der Sicherheitsrat 
durch ein Veto blockiert ist. Insbesondere das Veto ge-
gen die Klimaresolution im Sicherheitsrat, welche von 
einer breiten Mehrheit unterstützt wurde, unterstreicht 
die Relevanz der Initiative. 

Als Mitglied der ACT-Gruppe erhielt Liechtenstein 
regelmässigen privilegierten Zugang zu den Agenden 
zukünftiger Sicherheitsratspräsidentschaften und un-
terhielt einen Dialog mit den gewählten zehn Sicher-
heitsratsmitgliedern zu Reformen der Arbeitsmethoden 
des Rates, u. a. zu rechtsstaatlichen Standards im Sank-
tionsbereich. 

Der von Liechtenstein initiierte ACT-Verhaltensko-
dex betreffend Handeln des UNO-Sicherheitsrats gegen 
Massenverbrechen erfuhr mit mittlerweile 122 Unter-
zeichnerstaaten erneut wachsende Unterstützung. Bei 
den weiteren Arbeiten der ACT-Gruppe stand das Aus-
wahlverfahren für den UNO-Generalsekretär im Zent-
rum. 

Zum Thema Sicherheitsratsreform wurden kei-
nerlei Fortschritte verzeichnet. Aufgrund der Co-
vid-19-Pandemie wurden die Diskussionen deutlich 
abgekürzt. 

Die Arbeit der UNO wurde auch während der Co-
vid-19-Pandemie durch kritische Engpässe in der Li-
quidität eingeschränkt, verursacht durch schlechte 
Zahlungsmoral der Mitgliedsstaaten. Liechtenstein ge-
hört weiterhin zu den wenigen Beitragszahlern, welche 
pünktlich und komplett einzahlen. 
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– Exportrestriktionen für Gesundheitsgüter durch die 
EU). Der isländische Aussenminister lud ausserdem zu 
einem informellen Treffen der EFTA-Minister und Mi-
nisterinnen zu Beginn des isländischen EFTA-Vorsitzes 
am 6. Juli in Siglufjördur in Island ein. Regierungsrätin 
Dominique Hasler nahm an diesem physisch durchge-
führten Treffen ebenfalls teil. 

Im Berichtsjahr traten das revidierte Freihandelsab-
kommen EFTA-Türkei (1. Oktober) und das Freihandel-
sabkommen EFTA-Indonesien (1.  November) in Kraft. 
Hinsichtlich der Ratifikation des Beitrittsprotokolls zum 
Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und 
den zentralamerikanischen Staaten hat Guatemala das 
Beitrittsprotokoll ratifiziert, der Beitritt konnte aber noch 
nicht vollzogen werden, weil die Ratifikation der beiden 
anderen zentralamerikanischen Staaten – Panama und 
Costa Rica – noch nicht erfolgt ist. Nach der grund-
sätzlichen Einigung vom Vorjahr auf den Abschluss der 
Freihandelsverhandlungen mit MERCOSUR, bestehend 
aus Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay, trafen 
sich die Delegationsleiter und Delegationsleiterinnen im 
März zu einem Austausch über alle noch offenen techni-
schen und politischen Fragen. Auf technischer Ebene und 
bei der rechtlichen Überprüfung der Verhandlungstexte 
konnten im Berichtsjahr Fortschritte erzielt werden. In 
politischer Hinsicht bleibt ein definitiver Abschluss des 
Abkommens stark beeinflusst von den Entwicklungen 
hinsichtlich des Freihandelsabkommens, das die EU mit 
MERCOSUR ausgehandelt, aber noch nicht ratifiziert 
hat. In diesem Zusammenhang führten die EFTA-Staa-
ten mit MERCOSUR auch erste Gespräche über eine 
mögliche zusätzliche Vereinbarung zum Freihandelsab-
kommen über Klima- und Umweltfragen (Abholzung des 
Regenwaldes im Amazonasgebiet), analog zur EU. Mit 
Moldawien konnten im Berichtsjahr Freihandelsverhand-
lungen aufgenommen werden. Es fanden zwei virtuelle 
Verhandlungsrunden und diverse Expertengespräche 
statt. Die Gespräche sind weit fortgeschritten. Grösserer 
Verhandlungsbedarf besteht hingegen weiterhin bei den 
Verhandlungen mit Indien, Vietnam und Malaysia. Im 
Mai gab es ein virtuelles Treffen zwischen der indischen 
Verhandlungsleiterin und der EFTA-Verhandlungsleite-
rin, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Weitere 
Treffen auf Expertenebene im Bereich Dienstleistungen 
und hinsichtlich Marktzugangsangebot im Warenbereich 
wurden abgehalten. Indien zeigte sich zwar Willens, die 
Verhandlungen wieder aufzunehmen, bestand jedoch 
weiterhin auf seiner Forderung nach einem verbesserten 
Angebot der EFTA-Staaten für die grenzüberschreitende 
Dienstleistungserbringung durch den vorübergehenden 
Aufenthalt von natürlichen Personen. Mit Vietnam fan-
den diverse Expertengespräche sowie im September ein 
Treffen auf Ebene der Delegationsleitenden zu den noch 
offenen Fragen zum Geistigen Eigentum und öffentlichen 
Beschaffungswesen statt. Im Nachgang zum Staatsbe-
such des vietnamesischen Präsidenten in der Schweiz 
im Herbst wurden die Verhandlungen intensiviert. Die 

Anfang Dezember eine Erklärung, mit der die plurilatera-
len Verhandlungen über Regeln für Zulassungsverfahren 
im Dienstleistungsbereich abgeschlossen wurden (Joint 
Statement Initiative on Services Domestic Regulation), von 
den 67 teilnehmenden WTO-Mitgliedern, darunter Liech-
tenstein, verabschiedet werden. 

In Bezug auf die UNO richtete die Ständige Mission ihr 
Engagement hauptsächlich auf die Mitarbeit im Rahmen 
des Menschenrechtsrats. Die Mitarbeitenden der Ständigen 
Mission nahmen aktiv an den Sessionen des Rates sowie 
an der Überprüfung der Menschenrechtssituation anderer 
Staaten im Rahmen der «Universal Periodic Review (UPR)» 
teil. Die meisten Sessionen und Treffen fanden wegen der 
Pandemie weiterhin virtuell statt. Liechtenstein hatte im 
Berichtsjahr zudem den Vorsitz in der Regionalgruppe der 
westeuropäischen und anderen Staaten (WEOG) inne, was 
mit einem grossen Aufwand verbunden war, aber Liechten-
stein eine grosse Sichtbarkeit einbrachte. 

Europäische Freihandelsassoziation (EFTA)

Auch in diesem Berichtsjahr wurden aufgrund der ver-
hängten lokalen und weltweiten Restriktionen und Lock-
downs im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie 
die meisten Treffen und Verhandlungen der EFTA wie-
derum per Videokonferenz durchgeführt. Trotz schwie-
riger Gegebenheiten und neuer Arbeitsmethoden und 
-techniken konnten in einzelnen Dossiers Fortschritte 
erzielt werden. In anderen stiessen die Verhandlungen 
der EFTA jedoch mit der virtuellen Arbeitsweise auch 
an Grenzen. 

Aktivitäten im Drittlandbereich – Freihandels-
abkommen
Die Mitarbeitenden der Ständigen Mission nahmen im 
Berichtsjahr an den Treffen des EFTA-Rats auf Bot-
schafterebene (8) und der Stellvertreter und Stellvertre-
terinnen (8) sowie an den Treffen des Drittlandkomitees 
(3) und Budgetkomitees (2) teil. Zudem fanden zwei per 
Videokonferenz durchgeführte «Plattform-Treffen» zur 
Strategieplanung der EFTA in Freihandelsbeziehun-
gen zu Drittstaaten statt. Am 31. Mai wurde das EFTA- 
Ministertreffen bereits zum zweiten Mal in Folge per 
Videokonferenz durchgeführt. Die EFTA-Minister und 
-Ministerinnen trafen sich gleichentags auch mit dem 
Parlamentarier- und Konsultativkomitee. An beiden vir-
tuellen Treffen war Liechtenstein durch Regierungsrätin 
Dominique Hasler vertreten. Das offizielle Minister-
treffen stand auch im Berichtsjahr im Zeichen der Co-
vid-19-Pandemie, einer erhöhten Transparenz bei den 
Freihandelsverhandlungen und der nachhaltigen Ent-
wicklung. Im Weiteren wurden die laufenden Freihan-
delsverhandlungen und das Modellkapitel über den 
digitalen Handel diskutiert. Die Ministerinnen und Mi-
nister verabschiedeten zudem eine Erklärung zu einer 
vertieften EFTA-Kooperation bei Handelsthemen in Kri-
sensituationen (wie zuletzt bei Covid-19-Massnahmen 
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diskutieren. Bei weiteren bestehenden Abkommen wur-
den die aktuellen Entwicklungen und mögliche Moder-
nisierungsprozesse im Berichtsjahr diskutiert, so z. B. 
hinsichtlich Singapur und Südkorea. Am 15. November 
fand in Seoul eine hybride Veranstaltung zur Feier des 
15-jährigen Jubiläums des Inkrafttretens des Freihan-
delsabkommens zwischen der EFTA und Südkorea 
statt. Im Verhältnis zum Golfkooperationsrat (GCC) gab 
es im Berichtsjahr zahlreiche Bemühungen um ein Tref-
fen des Gemischten Ausschusses sowie des Unteraus-
schusses für Zollfragen, um pendente Themen, die vor 
allem auch für die Wirtschaftsakteure von Bedeutung 
sind (Anwendungsdatum, Einführung von Sicherungs-
massnahmen etc.), zu besprechen. Ein Treffen des Un-
terausschusses für Zollfragen (Aktualisierung von Zoll-
tarifen) fand schliesslich Ende Jahr statt. Das Treffen 
des Gemischten Ausschusses wurde hingegen erst auf 
Anfang 2022 festgelegt. Auch mit Ägypten fanden Ge-
spräche und ein Treffen der Landwirtschaftsexperten 
und -expertinnen statt. Die nach Ablauf der Gültigkeit 
von Protokoll A zum Freihandelsabkommen unilateral 
gewährten Konzessionen für verarbeitete Landwirt-
schaftsprodukte (PAPs) wurden im Berichtsjahr von den 
EFTA-Staaten nicht mehr verlängert (fehlende rechtli-
che Grundlage). Diesbezügliche Verhandlungen (Pro-
tokoll A) sollen möglichst rasch aufgenommen werden. 
Mit Tunesien fand im November ein Expertentreffen 
über die Aktualisierung der Ursprungskumulierung im 
Freihandelsabkommen statt, und Tunesien äusserte da-
bei auch den Wunsch, das Freihandelsabkommen aus 
dem Jahr 2004 zu modernisieren. Das weitere Vorgehen 
soll in einem Treffen des Gemischten Ausschusses unter 
dem Abkommen diskutiert werden. Die Gesamtleitung 
der Verhandlungen auf EFTA-Seite würde in diesem 
Fall Liechtenstein innehaben. Im Berichtsjahr fand un-
ter den bestehenden Freihandelsabkommen ausserdem 
ein Treffen (per Videokonferenz) des Gemischten Aus-
schusses mit Ecuador statt. Die EFTA-Staaten nutzten 
das Treffen, um den neu entwickelten Mechanismus zur 
Überprüfung der Umsetzung von Bestimmungen über 
Handel und nachhaltige Entwicklung erstmals anzu-
wenden. 

Im Berichtsjahr wurde die Übernahme der revidierten 
Konvention über die Paneuropa-Mittelmeer-Kumulie-
rung (PEM) in die betroffenen 13 Freihandelsabkommen 
durch entsprechende Beschlüsse der entsprechenden 
Gemischten Ausschüsse mit den PEM-Partnern vorbe-
reitet. Bis Ende Jahr konnten trotz intensiver Bemühun-
gen des EFTA-Sekretariats bisher erst die notwendigen 
Beschlüsse mit Serbien und Albanien sowie mit Monte-
negro und Nord Mazedonien gefasst werden. Bei den 
restlichen Partnern werden weitere Bemühungen unter-
nommen, um eine zügige Übernahme der Regelungen 
anzustreben. 

Im Berichtsjahr unternahmen die EFTA-Staaten 
weitere Schritte zur Aufnahme von Verhandlungen 
mit neuen Partnerländern. Erste Textentwürfe für die 

Verhandlungen mit Malaysia wurden durch zwei Regie-
rungswechsel in Malaysia innerhalb von kurzer Zeit er-
schwert. Die 10. Verhandlungsrunde fand virtuell im Mai 
statt, eine weitere Verhandlungsrunde folgte Anfang Sep-
tember. Da im Vorfeld der virtuellen 11. Verhandlungs-
runde vom September wiederum ein Regierungswechsel 
erfolgt war und das Verhandlungsmandat seitens Malay-
sias noch nicht vorlag, konnten in dieser Runde weniger 
Fortschritte als erwartet erzielt werden. Im Herbst fand 
dennoch ein weiteres Treffen auf Expertenebene (zu In-
vestitionen) statt. Auch die umfangreichen, von Malaysia 
gewünschten Kooperationsaktivitäten (technische Hilfe) 
wurden im Berichtsjahr weiter erörtert. Malaysia wurde 
die benötigte Zeit eingeräumt, um über das weitere Vor-
gehen in den Verhandlungen mit den EFTA-Staaten zu 
entscheiden und das entsprechende Mandat zu verab-
schieden. Nachdem es eine Machbarkeitsstudie fertig-
gestellt hatte, fand mit Thailand im Berichtsjahr ein Aus-
tausch über die «Terms of Reference» (Mandat) für die 
Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit der 
EFTA statt. Es wird mit einer Aufnahme der Verhandlun-
gen im ersten Halbjahr 2022 gerechnet. 

Die Modernisierung und Erweiterung von beste-
henden Freihandelsabkommen sind weiterhin wichtig. 
Mit den SACU-Staaten, bestehend aus Botswana, Le-
sotho, Namibia, Südafrika und Swasiland (neu König-
reich Eswatini), gab es diesbezüglich im Berichtsjahr 
jedoch weiterhin wenig Fortschritte, vor allem was die 
Aufnahme eines Kapitels über Handel und nachhaltige 
Entwicklung anbelangt, welches für die EFTA von gros-
ser Bedeutung ist. Ein diesbezügliches Verhandlungs-
mandat für die SACU-Staaten steht noch aus. Mit Chile 
führten die EFTA-Staaten Anfang Jahr ein Treffen auf 
Ebene der Verhandlungsleiter mit Einbezug einiger Ex-
pertinnen und Experten durch. Anfang März wurde die 
dritte, volle Verhandlungsrunde zur Modernisierung 
des bestehenden Abkommens per Videokonferenz ab-
gehalten, und es fanden zudem im Berichtsjahr mehrere 
Treffen der Expertinnen und Experten in den Bereichen 
Finanzdienstleistungen, Dienstleistungen, Waren und 
geografische Herkunftsangaben statt. Obwohl während 
des Jahres gute Fortschritte erzielt werden konnten, hat 
Chile die für November geplante nächste Verhandlungs-
runde aufgrund der dortigen Präsidentschaftswahlen 
und den Unsicherheiten in Bezug auf den Abschluss der 
Verhandlungen mit der EU abgesagt. In die Verhand-
lungen mit Mexiko kam schliesslich nach langem Un-
terbruch erstmals wieder Bewegung: Mexiko hat seine 
bisherige Verhandlungsposition Mitte des Berichtsjah-
res geändert und interne Konsultationen mit dem Pri-
vatsektor durchgeführt. Anschliessend wurden den 
EFTA-Staaten überarbeitete Forderungslisten für Land-
wirtschaftsprodukte übermittelt (aufgrund des Zoll-
vertrags gibt es für die Schweiz und Liechtenstein nur 
eine Liste). Diese wurden von den EFTA-Staaten ana-
lysiert und ein Treffen auf Verhandlungsleiterebene ist 
für das neue Jahr geplant, um das weitere Vorgehen zu 
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insgesamt sechs Treffen konnten im Berichtsjahr gute 
Fortschritte erzielt werden. Alle Daten der EFTA-Mit-
gliedsstaaten konnten in der Zwischenzeit zusammen-
getragen werden, und der Austausch mit den Part-
nerstaaten funktionierte gut. Ein erster Bericht der 
Arbeitsgruppe über die Erkenntnisse soll Anfang 2022 
vorliegen. Es ist wichtig, dass Freihandelsabkommen 
«quantifizierbar» gemacht werden und konkrete Zahlen 
vorliegen, um künftige strategische Entscheide fällen zu 
können und eine wissenschaftliche Grundlage für die öf-
fentliche Diskussion über den Nutzen von Freihandels-
abkommen zu haben. Ein weiteres horizontales Thema 
sind Nachhaltigkeits-Folgeabschätzungen (sustainabi-
lity impact assessments, SIAs; ex-post- sowie ex- ante-
Untersuchungen). Im Februar fand die erste Sitzung 
der neuen Arbeitsgruppe zu diesem Thema statt. Nach 
dem Abschluss einer von der der Schweiz bei der OECD 
in Auftrag gegebenen Studie werden die Arbeiten EF-
TA-intern weitergeführt. Die EFTA leistet auch techni-
sche Hilfe an Drittstaaten. Eine neuer «Werkzeugkasten 
für technische Hilfe» wurde ausgearbeitet und konnte 
im Berichtsjahr genehmigt und teilweise bereits um-
gesetzt und angewandt werden. Dies ermöglicht neue 
Wege und Instrumente hinsichtlich der technischen Zu-
sammenarbeit mit Drittstaaten (Webinare, neue Inhalte, 
stärkerer Fokus auf EFTA-Interessen, aktivere Rolle des 
Sekretariats etc.). 

Im Berichtsjahr konnte auch der Umzug des EF-
TA-Sekretariats (zusammen mit FMO und ESA) ins neu 
erstellte «EFTA House» in Brüssel vollzogen werden. 
Zudem konnten die Beratungen zur vom «EFTA Board of 
Auditors (EBOA)» angeregten Erweiterung seines Man-
dats abgeschlossen werden. Das neue Mandat wurde 
schliesslich durch Ratsbeschluss an international gül-
tige Standards angepasst (Inkraftsetzung 2022). Es er-
möglicht EBOA, neu auch sogenannte Compliance- und 
Leistungsüberprüfungen durchzuführen. Das EFTA-Se-
kretariat hat im Berichtsjahr schrittweise auf eine neue 
IT-Plattform – Microsoft Teams / Sharepoint – umgestellt 
und arbeitet vorerst im Drittlandbereich hauptsächlich 
damit. Einzelne Mitgliedsstaaten bekunden noch Mühe 
mit der Umstellung (insbesondere wegen nationaler Ar-
chivierungsbestimmungen) und es wird nach geeigne-
ten Lösungen gesucht. 

Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit 
dem Vereinigten Königreich (UK)
Nachdem sich die EU und UK Ende Dezember 2020 
auf ein Handels- und Kooperationsabkommen geeinigt 
hatten, wurden die Verhandlungen zwischen den drei 
EWR / EFTA-Staaten (Island, Liechtenstein, Norwegen) 
und UK im ersten Halbjahr intensiviert. Diese Verhand-
lungen haben die Ständige Mission in Genf über Monate 
stark beschäftigt und konnten dank der im Berichts-
jahr etwas reduzierten Intensität der EFTA-Drittland-
aktivitäten bewältigt werden. Parallel zu den Gesprä-
chen mit UK führten die EWR / EFTA-Staaten jeweils in 

Aufnahme der Verhandlungen mit dem Kosovo wurden 
ausgearbeitet, konnten wegen der besonderen völker-
rechtlichen Stellung des Kosovo aber noch nicht fina-
lisiert werden. Die ASEAN (Association of Southeast 
Asian Nations) zeigte sich nach mehreren Jahren bereit, 
mit den EFTA-Staaten eine Zusammenarbeitserklärung 
abzuschliessen. Im Berichtsjahr wurde der Entwurf der 
Zusammenarbeitserklärung ausgearbeitet. 

Im November führten die EFTA-Staaten nach einem 
pandemiebedingten Unterbruch im Vorjahr zum 7. Mal 
einen handelspolitischen Dialog mit dem Büro des 
US-Handelsbeauftragten (USTR) in Washington D.C. 
durch. Australien erstellte im Berichtsjahr eine Mach-
barkeitsstudie für ein eventuelles Freihandelsabkom-
men mit den EFTA-Staaten. Dessen Ergebnisse wurden 
jedoch nicht veröffentlicht. 

E-Commerce
Die EFTA-Arbeitsgruppe zum digitalen Handel (E-Com-
merce) konnte die Arbeiten zur Erarbeitung von Modell-
bestimmungen abschliessen. Die Gruppe traf sich nach 
ihrer Etablierung am 25.  Juni 2019 in Malbun bis im 
September des Berichtsjahres insgesamt fünfzehn Mal. 
Zu lange umstrittenen Themen wie dem grenzüber-
schreitenden Datenfluss konnten schliesslich Lösungen 
gefunden und das Modellkapitel für künftige Freihan-
delsabkommen fertiggestellt werden. Das EFTA-Par-
lamentarier- und das Konsultativkomitee wurde in die 
Konsultationen miteinbezogen. 

Horizontale Themen
In einzelnen EFTA-Staaten sind Freihandelsverhandlun-
gen zu einem festen Gegenstand der nationalen poli-
tischen Diskussionen geworden und unterliegen nicht 
zuletzt im Hinblick auf das Thema Handel und nachhal-
tige Entwicklung einer eingehenderen innenpolitischen 
Debatte. Eine EFTA-Arbeitsgruppe zur Transparenz 
hatte vor diesem Hintergrund im Jahr 2020 Vorschläge 
für zusätzliche Massnahmen ausgearbeitet. Diese wur-
den anschliessend von den Ministerinnen und Ministern 
genehmigt. Die Massnahmen sollen die Information der 
Öffentlichkeit und den Austausch mit dem EFTA-Parla-
mentarier- und dem Konsultativkomitee stärken. Sämt-
liche beschlossenen Massnahmen wurden im Berichts-
jahr umgesetzt und werden laufend neu beurteilt und bei 
Bedarf angepasst. Die Zusammenarbeit mit den beiden 
Beratenden Ausschüssen der EFTA wurde zu diesem 
Zweck intensiviert. Eine weitere Arbeitsgruppe erarbei-
tete einen Mechanismus zur Überprüfung der Umset-
zung von Bestimmungen über Handel und nachhaltige 
Entwicklung und wandte ihn im Berichtsjahr erstmals 
an. Auch hier werden die Beratenden Ausschüsse in den 
Vorbereitungen jeweils konsultiert. 

Die horizontalen Themen nahmen im Berichtsjahr 
einen wichtigen Platz ein. Dazu gehört auch eine Stu-
die zur Nutzungsrate von EFTA-Freihandelsabkommen 
durch die Wirtschaftsakteure in den EFTA-Staaten. In 
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Landwirtschaftsbereich an der Konferenz zu diskutie-
ren. Liechtenstein nahm im Rahmen der G10-Gruppe 
(Nettoimporteure von Agrarprodukten), die aktuell ne-
ben Liechtenstein die Schweiz, Norwegen, Island, Ja-
pan, Südkorea, Taiwan und Israel umfasst, zu den unter-
schiedlichen Vorschlägen Stellung. Die Konsultationen 
werden auch nach Verschiebung des Ministertreffens 
weitergeführt. Liechtenstein hat dabei vor allem mit 
Bezug auf «Domestic Support» ein Interesse, dass die 
Landwirtschaftssubventionen nicht weiterer einge-
schränkt werden müssen. Trotz zahlreicher Konsulta-
tionen war bis zum Schluss nicht klar, ob eine Einigung 
an der Ministerkonferenz im Landwirtschaftsbereich 
hätte erzielt werden können.

Bei den Verhandlungen über den elektronischen 
Handel (E-Commerce) konnten ebenfalls gute Fort-
schritte erzielt werden. Es besteht eine vorläufige Ei-
nigung zu einzelnen Artikeln, wie insbesondere über 
den elektronischen Geschäftsverkehr, den Schutz von 
Online-Konsumenten oder die Verwendung von elek-
tronischen Handelsformularen. Bei den umstritteneren 
Themen wie dem grenzüberschreitenden Datenfluss, 
den Lokalisierungspflichten für Datenspeicher oder 
dem Zugang zum Quellkode besteht allerdings weiter-
hin grosser Verhandlungsbedarf. Die multilateralen Ver-
handlungen im Bereich Fischereisubventionen fanden 
ohne Beteiligung Liechtensteins statt. 

Der Botschafter und weitere Mitarbeitende der Mis-
sion nahmen im Berichtsjahr an den regelmässig statt-
findenden Sitzungen (hauptsächlich in virtueller Form) 
des Allgemeinen Rates sowie des Verhandlungsaus-
schusses der WTO teil. Daneben vertrat die Mission 
Liechtenstein im Juni an einem Treffen des WTO-Aus-
schusses über das öffentliche Beschaffungswesen. 
Schliesslich unterstützte Liechtenstein die strukturier-
ten Gespräche über Handel und ökologische Nachhal-
tigkeit, bei denen u. a. ein neuer Versuch unternommen 
werden soll, um globale Standards für den Handel mit 
umweltfreundlichen Waren und Dienstleistungen zu er-
arbeiten. Die Mission beteiligte sich auch an der Intensi-
vierung von Gesprächen über eine Reform der Subven-
tionen für fossile Brennstoffe. 

Der Prozess der Überprüfung der Handelspraktiken 
der Schweiz und Liechtensteins (Trade Policy Review, 
TPR) durch die WTO, der alle fünf Jahre stattfindet, be-
gann im Mai und wird mit der Behandlung des WTO-Be-
richts durch den TPR-Ausschuss am 18. und 20.  Mai 
2022 in Genf abgeschlossen werden. Ein umfangreicher 
Fragenkatalog zur laufenden Überprüfung wurde im 
Berichtsjahr von der Mission zusammen mit dem Amt 
für Auswärtige Angelegenheiten sowie diversen Sach-
verständigen in liechtensteinischen Amtsstellen beant-
wortet und mit der Schweiz koordiniert. Eine weitere 
Konsultationsrunde erfolgte nach der Zustellung der 
ersten Textbausteine für den Bericht des WTO-Sekreta-
riats, dessen Besuch in Liechtenstein im Februar 2022 
vorgesehen wurde. 

zahlreichen Expertentreffen die internen Vorbereitun-
gen zu den verschiedenen Verhandlungskapiteln weiter. 
Ein zusätzlicher Aufwand ergab sich auch aus der in-
ternen Vorbereitung mit involvierten Regierungs- und 
Amtsstellen sowie den Wirtschaftsvertreterinnen und 
-vertretern in Liechtenstein. Es fanden auch mehrere 
Treffen der Chefunterhändler statt. Für Liechtenstein 
wurde nach dem Tod von Botschafter Peter Matt Herr 
Botschafter Kurt Jäger von der Regierung als Chefunter-
händler für die Verhandlungen mit UK ernannt. Im Juni 
konnten die Verhandlungen, die ausschliesslich virtu-
ell geführt worden waren, nach weniger als einem Jahr 
erfolgreich abgeschlossen werden. Für Liechtenstein 
wurde das Abkommen am 8.  Juli von Regierungsrätin 
Dominique Hasler in London unterzeichnet. 

Personelles
Per 1.  Oktober trat Frank Büchel die Nachfolge von 
Pascal Schafhauser als Stellvertretender EFTA-Gene-
ralsekretär in Genf an. 

Welthandelsorganisation (WTO)

Am 15. Februar wurde Frau Ngozi Okonjo-Iweala (Nige-
ria) an einer Sondersitzung des Allgemeinen Rates als 
neue Generaldirektorin der WTO (ab 1. März 2021) er-
nannt. Sie ist die erste Frau und die erste Afrikanerin an 
der Spitze der Organisation. Über das ganze Jahr liefen 
die Vorbereitungen im Hinblick auf die für Dezember 
in Genf geplante 12. Ministerkonferenz auf Hochtouren. 
Kurz vor dem geplanten Konferenzbeginn musste die  
Ministerkonferenz jedoch wegen neuer coronabeding-
ter Reiserestriktionen erneut verschoben werden. Ur-
sprünglich hätte die Konferenz im Juni 2020 in Kasachs-
tan stattfinden sollen. Die Mission konzentrierte ihre 
Aktivitäten im Berichtsjahr weiterhin auf Verhandlun-
gen unter WTO-Mitgliedern, die sich der Erarbeitung 
und Aktualisierung von Standards zu aktuellen Han-
delsthemen widmeten. Zu diesen plurilateralen Initia-
tiven gehören insbesondere die Verhandlungen über 
internationale Standards für die innerstaatliche Regu-
lierung des Handels mit Dienstleistungen (Joint State-
ment Initiative on Services Domestic Regulation) und 
die Verhandlungen über den digitalen Handel (E-Com-
merce). Am 2. Dezember konnten 67 WTO-Mitglieder, 
darunter Liechtenstein, eine Erklärung verabschieden, 
mit der die plurilateralen Verhandlungen über Regeln 
für Zulassungsverfahren im Dienstleistungsbereich 
abgeschlossen wurden. Die Standards sollen sicher-
stellen, dass die nationalen Regulierungsverfahren für 
den Handel mit Dienstleistungen klar, vorhersehbar 
und transparent sind und den Handel nicht unnötig be-
hindern. Im Hinblick auf die WTO-Ministerkonferenz 
wurden Gespräche und Verhandlungen auch in ande-
ren Gruppen intensiviert, so z. B. im Bereich Landwirt-
schaft. So kam es zu einer Zunahme an formellen und 
informellen Treffen, um über mögliche Ergebnisse im 
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Covid-19-Pandemie, zur möglichen Anwendung des 
E-Voting-Verfahrens der UNO-Vollversammlung auf 
den Menschenrechtsrat, zur anstehenden Mandatsver-
längerung des Sonderberichterstatters zum Recht auf 
Privatsphäre, zur Rechenschaftspflicht bei Menschen-
rechtsverletzungen, zu den Menschenrechtssituationen 
in Myanmar, Syrien und Weissrussland sowie zu Liech-
tensteins Unterzeichnung der UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen. 

In der ordentlichen 46. Session äusserte sich Liech-
tenstein zudem im interaktiven Dialog zu Weissruss-
land sowie als Reaktion auf den mündlichen Bericht 
der Hochkommissarin für Menschenrechte zur globalen 
Menschenrechtssituation. Liechtenstein brachte sich 
aktiv in den Verhandlungen zu den wichtigsten Resolu-
tionen ein und war zudem zusammen mit Deutschland, 
Brasilien, Österreich und Mexiko Teil der Kerngruppe 
zur Resolution über die Mandatsverlängerung des 
Sonderberichterstatters zum Recht auf Privatsphäre. 
Liechtenstein meldete sich mehrfach im Plenum zu 
unterschiedlichen Themen zu Wort und schloss sich 
17 gemeinsamen Statements im Rat an, wovon die ge-
meinsamen Statements zur Menschenrechtssituation 
in Russland, Ägypten, Tigray / Äthiopien und Venezuela 
hervorzuheben sind. Der Menschenrechtsrat hielt in 
der Session sieben Podiumsdiskussionen, zwei davon 
hochrangig, und besprach insgesamt 86 Berichte, die 
vorgelegt wurden. In den letzten beiden Tagen der 46. 
Session wurden 32 Texte, darunter 31 Resolutionen 
und eine Entscheidung, verabschiedet, unter anderem 
die länderspezifischen Resolutionen zu Nicaragua, den 
besetzten palästinensischen Gebieten, Sri Lanka, Iran, 
Myanmar, der Demokratischen Volksrepublik Korea, 
Südsudan, Syrien und Weissrussland.

Die 47. Session des UN-Menschenrechtsrats fand 
vom 21. Juni bis 14. Juli statt. Es war bisher die längste 
Juni-Session. Zu den Gründen dafür gehörten eine Kom-
bination von Covid-19 und budgetären Massnahmen so-
wie eine überdurchschnittliche Anzahl von interaktiven 
Dialogen. Während der Session wurden insgesamt 27 
Texte, darunter 25 Resolutionen sowie zwei Entschei-
dungen verabschiedet. Eine geplante Stellungnahme 
der Vorsitzenden des Menschenrechtsrats zur Co-
vid-19-Pandemie kam aufgrund eines Einspruchs Russ-
land nicht zustande. Mit 12 Resolutionen wurde beinahe 
die Hälfte der aufgelegten Texte nicht im Konsens, son-
dern per Abstimmung verabschiedet. Zudem wurden 
insgesamt rekordverdächtige 51 Abänderungsanträge 
zu eingereichten Texten eingebracht. Unter den Resolu-
tionen waren fünf länderspezifische Resolutionen, wel-
che sich mit Eritrea, Syrien, der Situation von Rohingya 
in Myanmar, der Tigray-Region in Äthiopien sowie mit 
Weissrussland befassten. Liechtenstein war in dieser 
Session in keiner Kerngruppe vertreten, hat sich aber 
aktiv in eine Vielzahl von Verhandlungen eingebracht. 
Zudem hat sich Liechtenstein in 13 nationalen State-
ments geäussert und sich 24 gemeinsamen Statements 

Vereinte Nationen (UNO) und andere  
internationale Organisationen

Die UNO in Genf kämpfte im Berichtsjahr weiterhin 
mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sowie 
mit Liquiditätsproblemen aufgrund von nicht bezahlten 
Mitgliederbeiträgen und gestiegenen Kosten. Durch 
die Covid-19-Massnahmen, welche lokal und internatio-
nal getroffen wurden (Lockdown, Reiserestriktionen, 
Grenzschliessungen etc.), war das «internationale Genf» 
bereits seit Beginn der Pandemie von einem Tag auf den 
anderen quasi lahmgelegt worden. Mit unterschiedli-
chen Massnahmen, wie dem Abhalten von Meetings in 
hybrider (virtuelle und physische Präsenz) oder virtu-
eller Form, konnten aber im Berichtsjahr die meisten 
Konferenzen dennoch durchgeführt werden. 

UNO-Menschenrechtsrat / UPR
Im Mittelpunkt der Aktivitäten der Mission in Bezug 
auf die Vereinten Nationen und andere internationale 
Organisationen in Genf stand auch im Berichtsjahr der 
UNO-Menschenrechtsrat. Erstmals hatte Liechtenstein 
dabei während des Berichtsjahres den Vorsitz unter den 
WEOG-Staaten (Western European and Others Group) 
inne. Vor und während der Sessionen des Menschen-
rechtsrats fanden jeweils mehrere Koordinationssitzun-
gen, einerseits mit der Gruppe selbst und andererseits 
mit dem Büro des Vorsitzes des Menschenrechtsrats 
und den anderen Regionalkoordinatoren, statt. Wäh-
rend der 46. Session nahm Liechtenstein zudem die Ko-
ordination der quadrilateralen Gruppe wahr (Liechten-
stein, Schweiz, Österreich, Slowenien). Liechtenstein 
ist nicht Mitglied des aus 47 Staaten zusammengesetz-
ten Menschenrechtsrats, nimmt jedoch eine aktive und 
weitreichende Beobachterrolle ein, was von der inter-
nationalen Gemeinschaft sehr geschätzt wird. Der Men-
schenrechtsrat führte im Berichtsjahr die Sessionen 
46, 47 und 48 durch und konnte sein Arbeitsprogramm 
erfüllen. Die Sessionen fanden im Berichtsjahr haupt-
sächlich in virtueller (oder hybrider) Form statt. Neben 
den ordentlichen drei Sessionen fanden im Berichtsjahr 
zudem insgesamt fünf Sondersessionen statt, nämlich 
zu den Situationen in Myanmar (12. Februar), den be-
setzten palästinensischen Gebieten (28. Mai), Afghanis-
tan (24. August), Sudan (5. November) und Äthiopien 
(17. Dezember). Alle drei regulären Sessionen dauerten 
jeweils eine Woche länger als geplant, was zusammen 
mit der Rekordanzahl von fünf Sondersessionen in ei-
nem überaus arbeitsintensiven Jahr für den Menschen-
rechtsrat führte.

Das hochrangige Segment des UN-Menschenrechts-
rats, bei dem die Teilnahme hoher Regierungsvertreter 
vorgesehen ist, fand anlässlich der 46. Session vom 22. 
bis 24.  Februar ebenfalls nur in virtueller Form statt. 
Regierungsrätin Dr. Katrin Eggenberger richtete sich 
dabei in einer Videobotschaft an das Gremium und äus-
serte sich darin zu den negativen Auswirkungen der 
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Situation des OHCHR besorgt, sprachen diesem jedoch 
ihre Unterstützung zu. Bei der Präsentation des Jah-
resberichts im Berichtsjahr wurde erwähnt, dass das 
Büro der Hochkommissarin für Menschenrechte (OH-
CHR) im Jahr 2020 etwa 25 % seiner Arbeit nicht durch 
das reguläre Budget finanzieren konnte. Das Budget 
war nicht dem wachsenden Mandat des OHCHR ent-
sprechend erhöht worden, weshalb das Büro weiterhin 
auf freiwillige Beträge der Mitgliedstaaten angewiesen 
war. Dies ist auch im Folgejahr der Fall.

Liechtenstein ist im Rahmen der Arbeiten im Men-
schenrechtsrat in eine Reihe von informellen Gruppie-
rungen zu verschiedenen Themen und in unterschiedli-
chen Formationen eingebunden und beteiligt sich aktiv 
an den Arbeiten und am gegenseitigen Informations- 
und Meinungsaustausch innerhalb dieser Gruppierun-
gen. Es sind dies unter anderem die WEOG-Gruppe, wo 
Liechtenstein im Berichtsjahr den Vorsitz innehatte, 
die Juscanz-Gruppe, diverse Freundesgruppe zu un-
terschiedlichen Themen, das Forum kleiner Staaten 
(Forum of Small States, FoSS), die Mountains-Gruppe 
sowie die Quadrilaterale Gruppe (Liechtenstein, Öster-
reich, Slowenien und die Schweiz). Zudem hatte Liech-
tenstein in Zusammenarbeit mit den Niederlanden im 
Vorjahr die Freundesgruppe zu «Accountability» ins Le-
ben gerufen, die sich im Berichtsjahr einmal auf Bot-
schafter- und zweimal auf Expertenebene traf und sich 
zu aktuellen Initiativen zum Thema ausgetauscht hat.

Die Mission nahm an der 37., 38. und 39. Session 
der Arbeitsgruppe des UN-Menschenrechtsrats zur 
universellen periodischen Überprüfung (Universal Pe-
riodic Review, UPR) teil. Die UPR ist eines der zent-
ralen Elemente des Menschenrechtsrates. Bei diesem 
Mechanismus sprechen sich die UNO-Mitgliedsstaaten 
gegenseitig Empfehlungen zur Verbesserung ihrer in-
nerstaatlichen Menschenrechtssituation aus. Liechten-
stein beteiligte sich gemäss Strategie der dritten Über-
prüfungsrunde mit Empfehlungen zu Staaten, die zum 
Zeitpunkt ihrer Überprüfung Mitglied des UN-Men-
schenrechtsrats waren, zu den fünf ständigen Mitglie-
der des Sicherheitsrates (P5) sowie zu Staaten, die unter 
besonderer Beobachtung des Rates standen. Mit dieser 
Vorgehensweise stellt Liechtenstein solche Ratsmitglie-
der unter besondere Beobachtung, da diese Staaten 
eine besondere Verantwortung für den Schutz und die 
Förderung der Menschenrechte haben. Im Berichtsjahr 
wurden Statements zu folgenden Staaten abgegeben: 
Mauretanien, Nepal, Österreich, Myanmar, Dänemark, 
Somalia, Namibia und Ungarn. Zu den weiteren Staaten 
wurden Fragen im Vorfeld eingereicht. Die im Novem-
ber 2021 angedachte Überprüfung des Sudan wurde 
aufgrund des kurz davor erfolgten Militärcoups ins Fol-
gejahr verschoben.

Anfang November des Berichtsjahres wurde zudem 
das neue UNO-Verwaltungsgebäude, welches sich auf 
dem Gelände des Palais des Nations befindet, einge-
weiht. 

angeschlossen, darunter auch länderspezifische State-
ments zu China, Nicaragua, Venezuela, Irak und Weiss-
russland. 

Auch die 48. Session des UN-Menschenrechtsrates 
vom 13. September bis 8. Oktober fand fast vollständig 
in virtueller Form statt. Während der Session wurden 
insgesamt 26 Texte, darunter 25 Resolutionen und ein 
Statement des Vorsitzes verabschiedet. Erstmals in der 
Geschichte des Rates wurde eine Resolution per Abstim-
mung abgelehnt, nämlich eine der beiden Resolutionen 
zu Jemen. Mit 12 Resolutionen wurde beinahe die Hälfte 
der aufgelegten Texte nicht im Konsens, sondern per 
Abstimmung verabschiedet. Zudem wurden insgesamt 
gut 40 Abänderungsanträge zu eingereichten Texten 
eingebracht, wovon einige allerdings nach zusätzlichen 
Verhandlungen wieder zurückgezogen wurden. Unter 
den Resolutionen waren viele länderspezifisch, indem 
sie sich mit Syrien, Jemen, Kambodscha, Libyen, Afgha-
nistan, Burundi, Somalia und weiteren Staaten befass-
ten. Die Resolution zu Sudan wurde hingegen aufgrund 
der im Oktober zu verzeichnenden positiven Entwick-
lungen im Land nicht mehr weitergeführt. Liechtenstein 
war in dieser Session in der Kerngruppe für die Reso-
lution zum Recht auf Privatsphäre im digitalen Zeit-
alter vertreten und brachte sich überdies aktiv in eine 
Vielzahl von Verhandlungen ein. Zudem äusserte sich 
Liechtenstein in 16 nationalen Statements und schloss 
sich 21 gemeinsamen Statements, darunter auch den 
länderspezifischen Statements zu Nicaragua, zweimal 
Äthiopien, zur Krim und zum Sudan an. Neben der ak-
tiven Mitarbeit an der Ausarbeitung von Resolutionen  
und der Abgabe von Statements, organisierte Liech-
tenstein auch eine Nebenveranstaltung zum Thema 
« Casualty Recording in Syrien».

Liechtenstein führte zudem im Frühling des Berichts-
jahres ein Webinar über die Rekrutierung von Kinder-
soldaten durch. Im Juni stellte Liechtenstein zusammen 
mit der Schweiz und der Nicht-Regierungsorganisation 
Universal Rights Group den Abschlussbericht des 7. 
Glion Human Rights Dialogue vor. Die Vorbereitungen 
für den 8. Glion Human Rights Dialogue, der für 2022 
geplant ist, erstreckten sich über die restliche Zeit des 
Berichtsjahres.

Liechtenstein nahm auch an einem Treffen im No-
vember bezüglich der Massnahmen zur Effizienzstei-
gerung des Menschenrechtsrats teil. Gemäss der zu 
diesem Thema eingesetzten Berichterstatterin ist trotz 
Einsparungen die Sitzungsdauer des Rats in den regu-
lären Sessionen im Berichtsjahr mit 125 Sitzungen wie-
der fast auf die 139 Sitzungen im Jahr 2019 (Vergleich 
2020: 116 Sitzungen) angewachsen. Dies liegt an der 
Zunahme an in Auftrag gegebenen Berichten und von 
Sitzungen, die durch Resolutionen ausgelöst werden. 
Generell ist damit zu rechnen, dass künftig mit län-
geren Sessionen (wie bereit im Berichtsjahr) gerech-
net werden muss. Die Mitgliedstaaten des Menschen-
rechtsrates zeigten sich weiterhin über die finanzielle 
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und Deutschlands sowie mit dem neuen, stellvertreten-
den Generalsekretär der EFTA, dem Liechtensteiner 
Frank Büchel. Mit der Mission in Genf wurden ausser-
dem die Prioritäten und strategische Ausrichtung Liech-
tensteins in Genf für die kommenden Jahre besprochen. 

Botschafter Kurt Jäger führte, soweit es die Co-
vid-19-Vorschriften in Genf zuliessen, soziale Anlässe 
für die Vertreterinnen und Vertreter des internationa-
len Genfs durch oder nahm an solchen teil. Je ein Emp-
fang konnte im Juli im Rahmen des WEOG-Vorsitzes 
zusammen mit UK und im September für die Mountains- 
Staatengruppe durchgeführt werden. 

Botschafter Kurt Jäger sowie die anderen Missions-
angehörigen trafen sich in der Berichtsperiode aufgrund 
der Covid-19-Pandemie (virtuell oder wenn möglich per-
sönlich) mit vielen Vertreterinnen und Vertretern von in-
ternationalen Organisationen, anderen Ständigen Ver-
tretungen oder Nichtregierungsorganisationen (NGOs). 
Der Botschafter absolvierte zudem diverse Höflich-
keitsbesuche / Antrittsbesuche. Am 22.  September un-
terzeichnete er zusammen mit der Botschafterin Nami-
bias auf Wunsch Namibias eine gemeinsame Erklärung 
zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen 
Liechtenstein und Namibia. 

Die Mission wurde auch im Berichtsjahr bis Ende 
Oktober von einer Praktikantin unterstützt.

Am 1. Mai wurde die virtuelle Fotoausstellung «Not 
a Woman's Job?» eröffnet. Auch Liechtenstein betei-
ligte sich mit zwei Fotobeiträgen an der Ausstellung. Die 
 Fotos portraitieren Brigitte Haas, Geschäftsführerin der 
Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer,  
sowie Johanna Stingl, Polymechaniklernende bei der OC 
Oerlikon Balzers. 

Hinterlegung der liechtensteinischen Beitritts-
urkunden zu zwei WIPO-Verträgen
Am 22. September überreichte der Ständige Vertreter 
Liechtensteins dem Generaldirektor der Weltorganisa-
tion für Geistiges Eigentum (WIPO), Daren Tang, die 
Urkunden für den Beitritt Liechtensteins zu den Verträ-
gen von Marrakesch und Peking. Der Vertrag von Pe-
king räumt Schauspielerinnen und Schauspielern sowie 
anderen audiovisuellen Künstlerinnen und Künstlern 
mehr Rechte an ihrer Arbeit ein und verbessert damit 
ihre Verdienstmöglichkeiten, während der Vertrag von 
Marrakesch die Herstellung und den internationalen 
Transfer von speziell angepassten Büchern für blinde 
und sehbehinderte Menschen erleichtert.

Teilnahme an anderen Konferenzen und  
Konsultationen

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Mission ver-
traten Liechtenstein im Berichtsjahr zudem an verschie-
denen Konferenzen, u. a. nahm der Botschafter am Ver-
tragsstaatentreffen des Komitees zur UNO-Konvention 
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlungen oder Strafen (CAT) 
sowie an der Generalversammlung der Weltorganisa-
tion für Geistiges Eigentum (WIPO) teil. Im Weiteren 
vertrat die Mission Liechtenstein auch an der 48. und 
49. ordentlichen Session sowie an zwei Sondersitzun-
gen des UNAIDS Programme Co-ordinating Board 
(PCB), an denen u. a. die Strategie für 2021 bis 2026 un-
ter dem Titel «End Inequalities. End AIDS. Global AIDS 
Strategy 2021-2026» behandelt und im Konsens verab-
schiedet wurde. Die Mitarbeitenden der Mission nah-
men auch an unzähligen Treffen und Briefings verschie-
denster Akteure, inkl. des Internationalen Komitees des 
Roten Kreuzes (IKRK), dem Büro der Hochkommissarin 
für Menschenrechte (OHCHR), diverser UNO-Komitees 
sowie an Veranstaltungen von Nichtregierungsorgani-
sationen teil.

Diverses

Erfreulicherweise konnte am 8. Oktober des Berichts-
jahres ein physischer Antrittsbesuch von Regierungs-
rätin Dominique Hasler in Genf stattfinden. Bei dieser 
Gelegenheit traf sich Regierungsrätin Hasler mit IK-
RK-Präsident Peter Maurer, UN-Hochkommissarin für 
Menschenrechte, Michelle Bachelet, den Ständigen Ver-
treterinnen und Vertretern der Schweiz und Österreichs 



| 191

ÄUSSERES, BILDUNG UND SPORT

Sportrat

Vorsitzende: Biggi Beck-Blum

Die Aufgabe des Sportrates ist gemäss Sportgesetz die Be-
ratung der Regierung in sämtlichen Fragen und Bereichen 
betreffend den Sport. Er übernimmt dabei untern anderem 
die Beratung bei Fragen der Sportinfrastrukturförderung 
und die Ausarbeitung von wissenschaftlich fundierten Ent-
scheidungsgrundlagen.

Mitglieder des Sportrates
Hans Lichtsteiner, Hansjörg Lingg, Georges Lüchinger, 
Martina Augsburger und Biggi Beck-Blum (Präsidentin).

Am 1.  Oktober wurde Biggi Beck-Blum als Vorsit-
zende des Sportrates von der Regierung für die rest-
liche Mandatsperiode bis Ende 2022 bestellt. Biggi 
Beck-Blum ersetzt die ehemalige Vorsitzende Hanni 
Weirather-Wenzel, die sich aus verschiedenen Grün-
den entschieden hat, den Vorsitz abzugeben. Ein gros-
ser Dank geht an Hanni für ihre geleistete Arbeit in den 
letzten 3 Jahren.

Der Sportrat hat im Berichtsjahr 5 Sitzungen abge-
halten. Dabei stand im Vordergrund, das bereits vorhan-
dene Sportmonitoring aus dem Jahr 2015 zu aktualisie-
ren. Es wurden zusätzliche Umfragen zu den Themen 
Sport- und Bewegungsverhalten in Liechtenstein und 
Sport- und Bewegungsverhalten von Jugendlichen in 
Liechtenstein durchgeführt. Im Weiteren gibt es 2 er-
gänzende Module zu den Themen Sportstätten und Be-
wegung und Mobilität. Bedingt durch Covid-19 musste 
die Pressekonferenz für die Vorstellung des neuen 
Sportmonitorings auf Januar 2022 verschoben werden.

Das Sportmonitoring 2021 dient nun als wesentliche 
Grundlage für die Erarbeitung eines Sport- und Bewe-
gungskonzeptes. Dafür wird Anfang 2022 eine neu defi-
nierte Arbeitsgruppe von der Regierung eingesetzt.

Der Sportrat wird auf Grundlage des neue Sport-
monitorings und den verschiedenen zusätzlichen Stu-
dien Rückschlüsse ziehen, die auch als wichtige Ent-
scheidungsgrundlage für die Regierung als auch für die 
Definition der sportlichen Ziele in Liechtenstein dienen.
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Regierungsrat Manuel Frick

Im Bereich Soziales standen verschiedene Rechtssetzungs
vorhaben bzw. parlamentarische Projekte im Fokus, ins
besondere im Zusammenhang mit der langfristigen Siche
rung der AHV sowie der Schaffung eines Gesetzes über 
die Familienhilfe Liechtenstein. Zudem wurden betreffend 
das AHVG und anderer Gesetze bzw. betreffend das SHG 
(Fürsorgerische Unterbringung und Heimaufenthalt) Stel
lungnahmen der Regierung an den Landtag ausgearbeitet. 
Die Regierung hat im November das Vorhaben untermau
ert, ein Gesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialver
sicherungsrechtes (ATSG) zu schaffen und das Obergericht 
als einheitliche Rechtsmittelinstanz zu verankern. Eine Ar
beitsgruppe unter der Leitung des Ministeriums für Gesell
schaft und Kultur wurde mit der Abklärung und Ausarbei
tung der notwendigen Gesetzesanpassungen beauftragt.

Im Bereich Gesundheit war das Berichtsjahr wiederum 
geprägt von der Covid19Pandemie. Neben dem Erlass 
von Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung und der 
Einführung der international anerkannten Covid19Zerti
fikate galt es, die Infrastruktur für die Durchführung von 
Massenimpfungen bereitzustellen, was sich als besondere 
Herausforderung erwies. Betreffend die Schaffung eines 
elektronischen Gesundheitsdossiers wurden mit dem Er
lass einer Rechtsgrundlage und der Ausschreibung für die 
Beschaffung der entsprechenden Informatiklösung Meilen
steine gesetzt. Im Weiteren erfolgte der Start eines Pro
jekts zur Prüfung und Adaption der Notfallorganisation im 
Fürstentum Liechtenstein unter Einbindung aller betroffe
nen Stellen.

Schwerpunkte im Bereich Familie und Chancengleich
heit bildeten im Berichtsjahr die Vereinbarkeit von Fami
lie und Beruf, welche besonders mit der Preisverleihung 
«familienfreundlich '21» thematisiert wurde. Im Februar 
wurde die von der zuständigen Arbeitsgruppe erarbeitete 
Integrationsstrategie genehmigt, welche an die bisher ge
machten Fortschritte in der Integrationspolitik anknüpft 
und das gemeinsame politische Verständnis zukünftiger 
Integrationsbemühungen definiert. Zudem wurde zur Um
setzung der EURichtlinie über den barrierefreien Zugang 
zu Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stel
len im Berichtsjahr ein Bericht und Antrag an den Landtag 
ausgearbeitet, der vom Landtag in erster Lesung beraten 
wurde. Im Übrigen wurden weitere Schritte zur Ratifikation 
der UNOBehindertenrechtskonvention unternommen, die 
im Vorjahr unterzeichnet worden war.

Auch im Bereich Kultur stand das Berichtsjahr wiede
rum im Zeichen der Covid19Pandemie und deren Aus
wirkungen auf den Kultursektor. Aufgrund der unerwartet 
grossen Nachfrage wurde ein weiterer Nachtragskredit von 
CHF 500'000 an die Kulturstiftung vorbereitet und im Mai 
gesprochen (BuA Nr. 28 / 2021). Weitere Schwerpunkte bil

deten insbesondere die Erstellung eines Nutzungskonzepts 
und Abklärungen zur künftigen Trägerschaft der Burg 
Gutenberg, die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe «Verfas
sungsjubiläum 1921 bis 2021», der Abschluss der Kultur
güterschutzverordnung, der Abschluss einer Leistungsver
einbarung mit der Genossenschaft Theater am Kirchplatz 
für die Jahre 2022 bis 2025 sowie die Unterstützung zahl
reicher kulturaussenpolitischer Projekte.

Soziales

Projekte

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich 
Zwangseinweisungen
Wie bereits in den Vorjahren hat das Ministerium an 
einer ministeriums- und ämterübergreifenden Arbeits-
gruppe unter der Leitung des Amtes für Auswärtige An-
gelegenheiten teilgenommen. Nach exploratorischen 
Gesprächen betreffend eine mögliche Zusammenarbeit 
zwischen Liechtenstein und der Schweiz bei grenz-
überschreitenden Zwangseinweisungen zwischen der 
Arbeitsgruppe mit Vertretern des Eidgenössischen De-
partementes für auswärtige Angelegenheiten, des Bun-
desamtes für Justiz, des Bundesamtes für Polizei sowie 
des Gesundheitsdepartementes des Kantons St. Gallen 
im Jahr 2017 hat das schweizerische Bundesamt für 
Justiz dazu eingeladen, ihm einen Entwurf für ein ent-
sprechendes Übereinkommen zukommen zu lassen. Im 
Berichtsjahr hat die Arbeitsgruppe mit der Schweizer 
Verhandlungsdelegation im Rahmen einer Videokonfe-
renz technische Details über das geplanten Abkommen 
betreffend die grenzüberschreitende Unterbringung 
von Erwachsenen und Kindern besprochen sowie im 
Rahmen einer Verhandlungsrunde eine erste Lesung 
des Abkommenstextes vorgenommen.

Senioren- und Seniorinnenbeirat
Der Senioren- und Seniorinnenbeirat ist als beratendes 
Gremium des Ministeriums in allen alterspolitischen 
Angelegenheiten tätig. Das Ministerium für Gesell-
schaft und Kultur hielt im Berichtsjahr zwei Sitzun-
gen mit dem Senioren- und Seniorinnenbeirat ab. Die 
aufgrund der Covid-19-Pandemie ursprünglich für den 
Herbst 2020 organisierte und wegen der hohen Infek-
tionszahlen kurzfristig abgesagte Sitzung zum Thema: 
«Covid-19-Pandemie: Reflexion der Krise. Welche Aus-
wirkungen hatten Pandemie und Schutzmassnahmen 
auf den Alltag der Seniorinnen und Senioren?» wurde 
nachgeholt. Dabei teilten die Mitglieder ihre Erfahrun-
gen und Perspektiven, welche als wertvolle Impulse in 
die Aufarbeitung der Pandemiebewältigung einfliessen. 
In der zweiten Sitzung wurden schwerpunktmässig das 
Seniorenhandbuch durch die Informations- und Bera-
tungsstelle Alter (IBA) vorgestellt und auf die bestehen-
den Angebote und Zuständigkeiten für ältere Personen 
eingegangen. Des Weiteren wurden die Aufgaben und 
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Abänderung des Sozialhilfegesetzes und weiterer  
Gesetze (Fürsorgerische Unterbringung und 
Heimaufenthalt)
Im Berichtsjahr hat das Ministerium eine Stellungnahme 
der Regierung an den Landtag betreffend die Abände-
rung des Sozialhilfegesetzes und weiterer Gesetze (Für-
sorgerische Unterbringung und Heimaufenthalt) ausge-
arbeitet. Die Abänderung des Sozialhilfegesetzes und 
weiterer Gesetze wurde vom Landtag in zweiter Lesung 
beraten und verabschiedet.

Interpellation betreffend die Finanzierung der  
AHV unter Berücksichtigung der Ermöglichung einer  
Rentenanpassung
An der Landtagssitzung vom 2. September wurde die In-
terpellation vom 3. August betreffend die Finanzierung 
der AHV unter Berücksichtigung der Ermöglichung ei-
ner Rentenanpassung an die Regierung überwiesen. 
Im Berichtsjahr wurde diese Interpellation beantwortet 
und dem Landtag zur Kenntnis gebracht.

Vernehmlassungsbericht betreffend die Schaffung 
eines Gesetzes über die Familienhilfe Liechtenstein
Das Ministerium hat im Berichtsjahr einen Vernehm-
lassungsbericht betreffend die Schaffung eines Geset-
zes über die Familienhilfe Liechtenstein ausgearbeitet 
und der Regierung zur Kenntnis gebracht. Zudem ha-
ben diesbezüglich Besprechungen mit der Familienhilfe 
Liechtenstein stattgefunden. Nach Ablauf der Vernehm-
lassungsfrist wurden die eingegangenen Stellungnah-
men gesichtet und einer ersten Prüfung unterzogen 
bzw. Vorarbeiten für einen entsprechenden Bericht und 
Antrag durchgeführt.

Schaffung eines Gesetzes über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
Im Mai des Berichtsjahres wurde der neu bestellten Re-
gierung ein Zwischenbericht über den Stand der Arbei-
ten in Bezug auf die mit Entscheidung der Regierung 
vom 8.  Oktober 2019 beschlossene Schaffung eines 
Gesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialver-
sicherungsrechts (ATSG), der Totalrevision des Gesetzes 
über die Beschwerdekommission für Verwaltungsange-
legenheiten sowie der Vorarbeiten für die Schaffung 
eines Gesetzes über den Verwaltungsgerichtshof zur 
Kenntnis gebracht. Da das ATSG zur Beurteilung sämt-
licher Beschwerden aller dem ATSG unterstehenden 
Gesetze eine einzige, einheitliche Rechtsmittelinstanz 
bedingt, wurde mit Entscheidung der Regierung im No-
vember des Berichtsjahres eine weitere Arbeitsgruppe 
beauftragt, sämtliche notwendigen Gesetzesentwürfe 
für die Schaffung der einheitliche Rechtsmittelinstanz 
beim Fürstlichen Obergericht samt Kommentierung 
auszuarbeiten. Die Arbeitsgruppe konnte anlässlich 
 einer noch im Berichtsjahr abgehaltenen Sitzung erste 
grundlegende Abklärungen treffen.

Leistungen der AHV, der ersten Säule der Altersvorsoge 
in Liechtenstein, durch den Direktor der AHV-IV-FAK 
Anstalten erörtert sowie Beispiele der Rentenberech-
nung diskutiert. Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten 
für die Erstellung einer Altersstrategie wurde im Be-
richtsjahr zudem eine Umfrage unter den Mitgliedern 
des Beirats durchgeführt, um mehr über die Lebens-
situation sowie Anliegen und Wünsche der liechtenstei-
nischen Seniorinnen und Senioren zu erfahren.

Vereinfachung Lohnabrechnung
Bereits in den Vorjahren hat das Ministerium festgestellt, 
dass im Bereich der Lohnabrechnungen bzw. Abrech-
nungsverfahren für private Arbeitgeber insbesondere 
bei Erwerbstätigkeiten mit geringem Arbeitspensum, 
bei niedrigen Löhnen oder bei lediglich gelegentlichen 
Erwerbstätigkeiten (so z. B. bei Reinigungspersonal 
oder Gärtnern) Handlungsbedarf besteht. Im Berichts-
jahr wurde zu diesem Thema das Merkblatt zu den ab-
zuliefernden Sozialabgaben aktualisiert. Zudem wurde 
neu ein Muster für ein Lohnblatt erstellt, das auf der 
Homepage des Ministeriums zur Verfügung steht.

Leistungsvereinbarungen
Das Ministerium hat im Berichtsjahr das Amt für Soziale 
Dienste beim Abschluss von Leistungsvereinbarungen 
oder Nachträgen zu Leistungsvereinbarungen mit dem 
Verein für betreutes Wohnen (VBW) betreffend berufli-
che Integration (JIL), mit der BSB Hand in Hand Stiftung 
betreffend Schuldenberatung, mit dem Verein Caritas 
Liechtenstein sowie dem Verein für Bewährungshilfe 
Liechtenstein unterstützt und der Regierung zur Geneh-
migung vorgelegt.

Rechtssetzungsvorhaben / Parlamentarische Projekte

Langfristige Sicherung der AHV
Im Berichtsjahr hat das Ministerium einen Bericht und 
Antrag der Regierung an den Landtag betreffend Mass-
nahmen zur langfristigen finanziellen Sicherung der 
AHV ausgearbeitet. Der Landtag hat die Ausführungen 
der Regierung betreffend Massnahmen zur langfristi-
gen finanziellen Sicherung der AHV zur Kenntnis ge-
nommen.

Abänderung des AHVG und anderer Gesetze
Das Ministerium hat im Berichtsjahr eine Stellungnahme 
der Regierung betreffend die Abänderung der Ge-
setze über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 
(AHVG), die Invalidenversicherung (IVG), Ergänzungs-
leistungen zur AHV und IV (ELG), die Familienzulagen 
(FZG) und die Arbeitslosenversicherung (ALVG) an den 
Landtag ausgearbeitet. Die Abänderung des AHVG und 
weiterer Gesetze wurde vom Landtag in zweiter Lesung 
beraten und verabschiedet.
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Abänderung der Verordnungen zum AHVG, zum  
IVG und FZG sowie über besondere medizinische 
Eingliederungsmassnahmen
Die Abänderungen der Verordnung zum Gesetz über die 
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV), der 
Invalidenversicherungsverordnung sowie der Verord-
nung zum Gesetz über die Familienzulagen wurde im 
Berichtsjahr insbesondere aufgrund der auf Anfang des 
Berichtsjahres in Kraft getretenen Gesetzesänderungen 
vorgenommen. Des Weiteren wurde die Verordnung 
über besondere medizinische Eingliederungsmassnah-
men angepasst.

Abänderung der Sozialhilfeverordnung, der  
Ärzte verordnung und der N-SIS-Verordnung
Im Berichtsjahr wurde im Zusammenhang mit der im 
Vorjahr erfolgten Gesetzesanpassung betreffend die 
Fürsorgerische Unterbringung und Heimaufenthalt die 
Ärzteverordnung, die N-SIS-Verordnung und die Sozial-
hilfeverordnung angepasst.

AHV-Vermögensanlage-Verordnung
Die Verordnung über die Anlage des Vermögens der 
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV-Vermö-
gensanlage-Verordnung) wurde im Berichtsjahr einer 
Totalrevision unterzogen.

Beschwerdewesen
Der Bereich Soziales im Ministerium ist für die Bearbei-
tung von Beschwerden gestützt auf das Sozialhilfege-
setz sowie das Gesetz über die Ergänzungsleistungen 
zuständig. Im Berichtsjahr wurden 23 Rechtsmittel für 
die Entscheidungsfindung der Regierung vorbereitet.

Internationale Beziehungen
Am 27.  Mai nahm Regierungsrat Manuel Frick an der 
Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und 
Sozial direktoren teil, die digital durchgeführt wurde.

Am 22. Juni fand ein Arbeitsgespräch zwischen Re-
gierungsrat Manuel Frick und Bundesrat Alain Berset 
in Bern statt. Im Sozialbereich wurde insbesondere das 
fehlende Dachabkommen im Sozialversicherungsbe-
reich zwischen den deutschsprachigen Ländern thema-
tisiert sowie die daraus resultierenden Unterstellungs-
fragen.

Mit Bundesminister Wolfgang Mückstein traf sich 
Regierungsrat Manuel Frick am 19. Juli in Wien. Im Be-
reich Soziales wurden unter anderem aktuelle Entwick-
lungen in der ambulanten Alterspflege diskutiert.

Am 24. November fand auf Einladung des luxembur-
gischen Sozialministers, Romain Schneider, ein Treffen 
der deutschsprachigen Sozialminister (Sozialquintett) 
statt, an dem auch Regierungsrat Manuel Frick teilge-
nommen hat. Aufgrund der Covid-19-Pandemie fand das 
Treffen nicht wie geplant in Luxemburg, sondern vir-
tuell statt.

Gesundheit

Covid-19-Pandemie

Übersicht
Die Covid-19-Pandemie beschäftigte das Ministerium 
für Gesellschaft und Kultur – wie die ganze Verwal-
tung, Bevölkerung und Wirtschaft – auch im Berichts-
jahr stark. Der Ausläufer der bis dahin höchsten Pan-
demiewelle prägte den Start ins Berichtsjahr, gefolgt 
von weiteren Wellen im April / Mai, August / September 
und insbesondere November / Dezember. Vor allem ge-
gen Ende Jahr zeigte sich die Situation im Gesundheits-
wesen Liechtensteins und der ganzen Schweiz vor dem 
Hintergrund der damals dominanten Delta-Variante 
kritisch. Im Gegensatz zur Situation von Anfang 2021 
konnten aber aufgrund der Impfungen im Frühjahr und 
Sommer sowie der Ausstellung von Zertifikaten ab Juni 
2021 Schliessungen von Gastronomie- und Kulturbe-
trieben sowie Geschäften vermieden werden. Mitte 
Dezember wurden die ersten Fälle der ansteckenderen 
Omikron-Variante in Liechtenstein registriert.

Wie bereits im Vorjahr wurden auch im Jahr 2021 ins-
besondere gestützt auf das über den Zollvertrag anwend-
bare Schweizer Epidemiengesetz (EpG) umfangreiche 
Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie gesetzt. 
Zu nennen sind insbesondere die Quarantäne- / Abson-
derungsbestimmungen, die Maskentragpflicht und die 
Schutzkonzeptbestimmungen. Diese Massnahmen er-
gaben sich aus der Covid-19-Verordnung vom 25. Juni 
2020, die laufend an die jeweilige Situation angepasst 
wurde. In den ersten Monaten des Berichtsjahres gab es 
umfangreiche Einschränkungen. Gastronomiebetriebe 
durften ihre Speisen und Getränke nur im Take-away 
abgeben oder ausliefern. Grosse Einschränkungen und 
sogar zeitweise Schliessungen gab es auch für öffent-
lich zugängliche Einrichtungen in den Bereichen Kul-
tur, Unterhaltung, Freizeit und Sport. Ebenso galt in den 
ersten Wochen des Berichtsjahres ein generelles Ver-
anstaltungsverbot. Das Ministerium hatte zahlreiche 
Verstösse gegen die geltenden Schutzkonzeptbestim-
mungen zu prüfen und Strafentscheide zuhanden der 
Regierung vorzubereiten. Nach einer schrittweisen Auf-
hebung der Schutzmassnahmen im Frühling und einem 
epidemiologisch relativ ruhigen Sommer mussten die 
Massnahmen ab Oktober wieder verschärft werden, um 
die Ansteckungszahlen einzudämmen und eine Überlas-
tung des Gesundheitswesens zu verhindern.

Im Berichtsjahr wurden gesamthaft 3'972 Covid-19-
Fälle in Liechtenstein verzeichnet, 30 Personen sind an 
den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Im Juli beschloss die Regierung, den Auftrag für die 
Aufarbeitung der Covid-19-Pandemie an das Liechten-
stein-Institut zu vergeben. Aufgrund des hohen epide-
miologischen Geschehens im Herbst und Winter des 
Berichtsjahres wurde die Finalisierung und Veröffentli-
chung des Berichts jedoch auf das Folgejahr verschoben.
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Weiterführung des Krisenstabs
Der Stab neues Coronavirus wurde im Berichtsjahr wei-
tergeführt, Treffen fanden in der Regel zweiwöchentlich 
statt. Es wurden Informationen über die Pandemie und 
damit einhergehende Herausforderungen ausgetauscht 
sowie die Sinnhaftigkeit von Lockerungen bzw. Ver-
schärfungen der Massnahmen zur Pandemiebekämp-
fung diskutiert. Dem Stab gehören neben Regierungsrat 
Manuel Frick (Vorsitz) relevante Amtsstellen, Vertre-
tungen medizinischer Institutionen sowie der ambulan-
ten und stationären Pflege, des Katastrophenschutzes 
sowie die Landespolizei an.

Covid-19-Testungen
Die ab Ende März 2020 in Zusammenarbeit mit der 
Ärzte kammer und dem Landesspital in der Vaduzer 
Marktplatzgarage eingerichtete Drive-Through-Test-
anlage war im Berichtsjahr an 365 Tagen in Betrieb. Die 
Auswertung der abgenommenen Proben erfolgte durch 
das Labormedizinische Zentrum Dr. Risch (PCR-Tests). 
Im Berichtsjahr wurden in der Teststrasse gesamthaft 
über 62'000 Proben entnommen, davon fielen gut 4'000 
Proben positiv aus.

Im Frühjahr des Berichtsjahres erfolgte die Zulas-
sung von Antigen-Schnelltests bei Ärzten und in Apo-
theken.

Bis März erfolgte die Abrechnung von Tests an symp-
tomatischen Personen über die OKP, während vom Amt 
für Gesundheit angeordnete Tests vom Land übernom-
men wurden. Auf Eigeninitiative durchgeführte Tests 
mussten privat übernommen werden. Zwischen April 
und Oktober wurden alle PCR- und Antigen-Schnell-
tests vom Land übernommen. Ab dem 1.  November 
übernahm das Land nur noch die Testkosten für ange-
ordnete und symptomatische Tests, während Tests zum 
Erlangen eines Covid-19-Zertifikats privat übernommen 
werden mussten. Für individuelle Tests wurden im Be-
richtsjahr gesamthaft CHF 6.15 Mio. aufgewendet.

Ausserdem wurde im Frühjahr in den Betrieben 
mit einem freiwilligen Testprogramm gestartet, bei 
dem Speicheltests zum Einsatz kommen, die zuhause 
durchgeführt und im Labor gepoolt werden. Gepoolte 
Speicheltests wurden nach den Osterferien auch in 
den Schulen eingeführt, basierend auf dem Grundsatz 
der Freiwilligkeit für Schülerinnen und Schüler bzw. 
die Erziehungsberechtigten. Lehrpersonen und wei-
teres Schulpersonal konnten an diesen Tests ebenfalls 
teilnehmen. Die breiten Testprogramme dienten ins-
besondere in Perioden mit wenigen Covid-19-Fällen 
als Gradmesser für das epidemiologische Geschehen,  
gleichzeitig konnten über die gesamte Laufzeit asymp-
tomatisch Infizierte erkannt und isoliert werden, wo-
durch Infektionsketten durchbrochen wurden.

Die Testprogramme in Schulen und Betrieben wur-
den bis zum Ende des Berichtsjahres und darüber hin-
aus verlängert. In Betrieben wurden bis 31. Dezember 
über 66'000 Tests durchgeführt, bei denen knapp 200 

positive Resultate verzeichnet wurden. In den Schulen 
wurden rund 41'000 Tests registriert, 155 positiv infi-
zierte Personen wurden dabei erkannt. Die Gesamtkos-
ten für die Betriebstests beliefen sich im Berichtsjahr 
auf CHF 1.86 Mio. Für Schultests wurden im Berichts-
jahr CHF 956'000 aufgewendet.

Das Projekt zur Überwachung der Covid-19-Belas-
tung im Abwasser wurde in Zusammenarbeit mit der 
Universität Innsbruck weitergeführt.

Impfungen
Am 18. Januar wurde das Impfzentrum im Spoerry-Areal 
in Vaduz eröffnet. Im ersten Quartal standen die Risi-
kogruppen im Mittelpunkt der Impfungen gegen das 
Coronavirus. Zuerst wurden die Bewohner der Alters- 
und Pflegeheime und des Heilpädagogischen Zentrums 
sowie das Personal in den jeweiligen Häusern geimpft. 
Im gleichen Zeitraum standen Impfungen auch für das 
Personal der medinischen und pflegerischen Grund-
versorgung zur Verfügung. Im zweiten Quartal konnte 
der breiten Bevölkerung ein Impfangebot unterbreitet 
werden. Für alle Personen waren zwei Impfungen mit 
einem Abstand von drei bis vier Wochen notwendig. Ab 
dem 23. März konnte die Anmeldung für die Impfung 
online erfolgen. Impfwillige konnten sich registrieren 
und wurden auf einer Warteliste geführt, wobei die 
Terminzuteilung gemäss den verfügbaren Impfstoff-
mengen unter Berücksichtigung von Priorisierungen 
erfolgte. Das Impfzentrum im Spoerry-Areal wurde bis 
Ende Oktober 2021 für die Erst- und Zweitimpfungen 
genutzt. Ab September wurden Impftermine auch in 
einigen Arztpraxen angeboten sowie Impfungen in Be-
trieben und zentralen Standorten in Gemeinden durch-
geführt. Im Liechtensteinischen Landesspital gab es ab 
dem 25.  Oktober Impfungen mit dem Johnson&John-
son-Impfstoff «Janssen», der neben den mRNA-Impf-
stoffen Comirnaty (Pfizer / BioNTech) und Spikevax 
(Moderna) eine Zulassung erhalten hatte und nur ein-
mal verabreicht werden muss.

Im November des Berichtsjahres starteten die soge-
nannten Booster- bzw. Auffrischimpfungen. Während 
die Bevölkerung über 80 Jahren prioritär an Terminen in 
den Gemeinden ihre Boosterimpfungen erhalten konnte, 
wurde die Altersgruppe zwischen 65 und 79 Jahren zu 
Auffrischimpfungen im neu aufgebauten Impfzentrum 
Mühleholzmarkt eingeladen. Aufgrund der dynami-
schen Pandemielage wurde im November zudem ent-
schieden, allen vor Ende Juni zweitgeimpften Personen 
noch vor Weihnachten ein Boosterangebot zu machen. 
Dafür wurde neben dem Impfzentrum Mühleholz für 
den Zeitraum bis Weihnachten im Liechtensteinischen 
Landesspital ein zweites Impfzentrum aufgebaut.

Per Ende des Berichtsjahres waren 25'496 Perso-
nen vollständig geimpft, was 65.3 % der Gesamtbevöl-
kerung entspricht. 12'151 Personen hatten per 31. De-
zember eine Auffrischimpfung erhalten, was 31.1 % der 
Bevölkerung entspricht.
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Im Auftrag der Regierung führte das Liechten-
stein-Institut zwischen dem 31.  August und dem 
9. September 2021 eine Umfrage zu den Gründen für 
und gegen eine Covid-19-Impfung durch. Diese offene 
Online- Umfrage stiess auf grosses Interesse: Fast 5'000 
Interviews flossen in die Auswertung ein. Als wichtigste 
Gründe für eine Impfung wurden der Schutz vor ei-
nem schweren Krankheitsverlauf und das Leisten eines 
 Beitrags zur Pandemiebekämpfung (beide 65 %) sowie 
Solidarität (49 %) genannt. Als Gründe gegen eine Imp-
fung wurde vor allem vorgebracht, dass mRNA-Impfun-
gen zu wenig erprobt seien (67 %), dass Zweifel bezüg-
lich der Wirksamkeit vorhanden seien (55 %) und dass 
das Immunsystem auf anderem Wege gestärkt werden 
solle (53 %).

Grünes Zertifikat
Die EU-Vorgaben zum digitalen «Grünen Zertifikat» 
zum Nachweis einer Impfung, einer Genesung oder ei-
nes negativen Testergebnisses in Bezug auf Covid-19 
wurden in Liechtenstein umgesetzt und die Zertifikate 
ab 23.  Juni schrittweise ausgeliefert. Personen, die 
sich angemeldet hatten, erhielten das jeweilige Zerti-
fikat direkt auf die vom Ausländer- und Passamt bereit 
gestellte eID.li. Dieses Zertifikat wurde anfänglich vor 
allem im Reiseverkehr und mit fortlaufendem Impffort-
schritt auch im Alltag eingesetzt. Mit dem Anstieg der 
Fallzahlen erfolgten weitere Verschärfungen, um ei-
nerseits eine drohende Überlastung des Gesundheits-
wesens und der Intensivstationen zu vermeiden, aber 
auch um weitgehend gleiche Regelungen in der Region 
zu garantieren. So war ab dem 15. September der Zu-
gang zu Veranstaltungen und Gastronomiebetrieben so-
wie zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen für Personen 
ab 16 Jahren nur noch mit einem Zertifikat möglich, das 
eine Impfung, Genesung oder einen negativen Test auf 
Covid-19 nachweist. Die Einführung der 3G-Regelung 
erfolgte auch vor dem Hintergrund einer erhöhten Test-
kapazität. Die Kosten der Tests im Testzentrum bei der 
Vaduzer Marktplatzgarage oder in anderen ausgewiese-
nen Teststationen wurden dabei bis zum 1. November 
vom Staat übernommen. Am 18. Dezember wurde der 
Zugang zu Restaurants, Bars, Kultur-, Sport-, Freizeit- 
und Unterhaltungsbetrieben sowie zu Veranstaltungen 
auf den Nachweis eines Impf- oder Genesungszertifi-
kats eingeschränkt. Auch für private Veranstaltungen 
zu Hause wurde ein 2G-Nachweis für jede Person über 
16 Jahre erforderlich, sofern mehr als zehn Personen 
teilnahmen.

Der Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechten-
stein hat im Dezember des Berichtsjahres in zwei Urtei-
len die Verfassungsmässigkeit der 3G-Zertifikatspflicht 
bestätigt.

Öffentlichkeitsarbeit
Im Berichtsjahr wurden 19 Medienorientierungen 
durchgeführt und im Landeskanal sowie im Internet 

live übertragen. In diesen Medienorientierungen infor-
mierte die Regierung in diversen Zusammensetzungen 
über Änderungen der Covid-19-Verordnung. In Medien-
mitteilungen wurde regelmässig über die epidemio-
logische Situation sowie aktuelle Entwicklungen und 
Massnahmen informiert. Die Veröffentlichung täglicher 
Situationsberichte zu den Fallzahlen wurde am 2.  Juli 
vor dem Hintergrund der ruhigen epidemiologischen 
Situation eingestellt. Die tagesaktuellen Zahlen konn-
ten weiterhin laufend auf der Homepage des Amts für 
Gesundheit abgerufen werden.

Zudem standen im Internet auf Sonderseiten der 
Homepage der Regierung, des Amts für Gesundheit 
sowie auf hebensorg.li laufend Informationen zu den 
aktuell geltenden Covid-19-Massnahmen sowie zu 
Empfehlungen zur Reduktion des Infektionsrisikos zur 
Verfügung. Parallel wurden die Schutzmassnahmen im 
Rahmen der «Hebensorg»-Kampagne das ganze Jahr 
hindurch in liechtensteinischen Medien in gedruck-
ten Formaten wie auch in Online-Nachrichtenportalen 
beworben. Auch im Radio, im Fernsehen sowie über 
Plakate wurde die Bevölkerung über geltende Mass-
nahmen und Empfehlungen informiert. Im Oktober und 
November wurden ausserdem die Möglichkeiten für 
Impfungen ohne Voranmeldung in acht liechtensteini-
schen Gemeinden mit einer Werbeoffensive bekannt 
gemacht.

Projekte und Schwerpunkte

Notfallkonzept
Im Berichtsjahr wurde auf Initiative des Liechtensteini-
schen Landesspitals sowie des Liechtensteinischen Ro-
ten Kreuzes ein Projekt gestartet, um die Anforderun-
gen und Qualitätskriterien für eine tragfähige, sinnvolle 
und ökonomische Notfallorganisation im Fürstentum 
Liechtenstein zu erarbeiten. Die Ansprüche an Notarzt-
einsätze und den Ärztlichen Notfalldienst haben sich 
geändert, weshalb unter Einbindung der Liechtenstei-
nischen Ärztekammer sowie aller im Bereich der Not-
fallorganisation betroffenen Organisationen und staat-
lichen Stellen die erforderlichen Umsetzungsschritte 
geprüft und in die Wege geleitet werden sollen.

Schaffung eines elektronischen Gesundheitsdossiers
Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 9.  Februar 
2021 die Stellungnahme zu den anlässlich der ersten 
Lesung betreffend die Schaffung eines Gesetzes über 
das elektronische Gesundheitsdossier (EGDG) aufge-
worfenen Fragen verabschiedet. Gegenüber der ersten 
Lesung vom 6. November 2020 blieb die Gesetzesvor-
lage im Wesentlichen unverändert. Ab dem 1.  Januar 
2023 soll die gesamte Infrastruktur für den Betrieb der 
eHealth-Plattform und die Führung des elektronischen 
Gesundheitsdossiers bereitgestellt sein. Bis spätestens 
1.  Juli 2023 sind von den betroffenen Gesundheits-
dienstleistern Schnittstellen zu bewerkstelligen, damit 
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die Datenerfassung und -speicherung im elektroni-
schen Gesundheitsdossier in einheitlicher Weise erfol-
gen kann.

Der Landtag hat das Gesetz am 7.  Mai 2021 ver-
abschiedet. Das EGDG wurde am 6. Juli 2021 kundge-
macht.

Zur Bereitstellung eines elektronischen Gesund-
heitsdossiers wurde gemeinsam mit dem Amt für Ge-
sundheit und dem Amt für Informatik eine Projektor-
ganisation eingesetzt. Am 2.  November erfolgte die 
öffentliche Ausschreibung für die Beschaffung des 
elektronischen Gesundheitsdossiers auf Basis einer 
 eHealth-Plattform.

Rechtssetzungsvorhaben / Parlamentarische Projekte

Parlamentarische Initiative zur Befreiung der Kosten-
beteiligung für Rentner
Betreffend die parlamentarische Initiative vom 12. Mai 
zur Befreiung der Kostenbeteiligung (Franchise) für 
Versicherte, die das ordentliche Rentenalter erreicht 
haben, nahm das Ministerium zuhanden der Regierung 
eine Vorprüfung vor, die mit BuA Nr. 53 / 2021 an den 
Landtag übermittelt wurde.

Diverse Verordnungen
Die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des 
Coronavirus (Covid-19) (Covid-19-Verordnung) erfuhr 
im Berichtsjahr 25 Abänderungen. Detaillierte Aus-
führungen dazu sind im Kapitel «Covid-19-Pandemie – 
Übersicht» zu finden.

Ausserdem erfolgten der Erlass der EWR-Medi-
zinprodukteverordnung, Abänderungen der Kran-
kenversicherungsverordnung, eine Anpassung der 
Betäubungsmittelverordnung sowie im Bereich Vete-
rinärwesen der Erlass der alljährlichen Sömmerungs-
verordnung.

Internationale Beziehungen
Am 22. Juni traf sich Regierungsrat Manuel Frick in Bern 
mit Bundesrat Alain Berset zu einem Arbeitsgespräch. 
Im Bereich Gesundheit stand neben der Covid-19-Pan-
demie die Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein und 
der Schweiz nach der Ablehnung des Institutionellen 
Rahmenabkommens mit der EU durch die Schweiz in 
den Bereichen Medizinprodukte sowie Lebensmittel- 
und Veterinärwesen auf der Agenda.

Auch beim Treffen von Regierungsrat Manuel Frick 
mit Bundesminister Wolfgang Mückstein am 19. Juli in 
Wien war die Covid-19-Pandemie ein bestimmendes 
Thema auf der Agenda des Arbeitsgesprächs. Weiter 
thematisiert wurde unter anderem die automatische 
Anerkennung von in Österreich zugelassenen bzw. re-
gistrierten Human- und Tierarzneimitteln in Liechten-
stein.

Regierungsrat Manuel Frick empfing am 27.  Au-
gust in Vaduz die Vorarlberger Landesrätin Martina 

Rüscher, zu deren Aufgaben unter anderem der Ge-
sundheitsbereich zählt. Zentrales Thema des Arbeits-
gesprächs waren die Covid-19-Pandemie und die da-
mit verbundene Einschränkung des wirtschaftlichen, 
sozia len und kulturellen Lebens in der Grenzregion.

Am 25. November fand auf Einladung von Paulette 
Lenert, luxemburgische Ministerin für Gesundheit, das 
virtuelle Treffen der deutschsprachigen Gesundheits-
minister statt, an dem Regierungsrat Manuel Frick teil-
nahm. Im Zentrum der Gespräche standen die aktuelle 
Coronasituation und das Erfordernis der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit gerade im Rahmen der 
Pandemiebekämpfung.

Im gesamten Berichtsjahr nahm Regierungsrat 
Manuel Frick regelmässig an diversen Sitzungen der 
Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen 
und -direktoren (GDK) teil, die insbesondere in epide-
miologisch dynamischen Phasen häufig durchgeführt 
wurden. Daneben nahm er regelmässig an den Treffen 
der Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren der Ost-
schweiz und Liechtensteins (GDK Ost) teil.

Familie und Chancengleichheit

Projekte und Schwerpunkte

Ausserhäusliche Kinderbetreuungseinrichtungen
Im Berichtsjahr unterstütze das Ministerium für Gesell-
schaft und Kultur das Amt für Soziale in Fragen betref-
fend die Covid-19-Schutzkonzepte. Insbesondere der 
Bereich der ausserhäuslichen Kinderbetreuungsein-
richtungen war stark von den Massnahmen betroffen, 
sodass in vielen Einrichtungen Lösungen gefunden wer-
den mussten, um die Betreuung in den Einrichtungen 
sicherzustellen. Des Weiteren wurden auch Sonderbei-
träge für die Betreuungseinrichtungen gesprochen, da-
mit die Einrichtungen keinen zu grossen Ausfall durch 
die Covid-19-Pandemie erlitten.

«familienfreundlich '21» – Preis für familienfreund-
liche Unternehmen 
Im Berichtsjahr fand zum zweiten Mal die Verleihung 
des Preises für familienfreundliche Unternehmen statt, 
der alternierend mit dem Chancengleichheitspreis alle 
zwei Jahre verliehen wird. Teilnahmeberechtigt waren 
alle in Liechtenstein ansässigen Firmen mit mehr als 
zwei Mitarbeitenden. Basierend auf den Auswertungen 
von «Great Place to Work» wurden von einer sieben-
köpfigen Jury die Preisträger / Innen in drei Kategorien 
– abhängig von der Unternehmensgrösse – gewählt 
und mit dem Preis «familienfreundlichstes Unterneh-
men '21» zertifiziert. Neben den drei Hauptgewinnen 
wurden Anerkennungspreise verliehen. Die Jury war 
besetzt mit Vertreterinnen und Vertretern unterschied-
licher Interessensgruppen und -verbände, welche über 
persönliche Erfahrung im Bereich Vereinbarkeit von 
 Familie und  Beruf verfügen.
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Arbeitsgruppe Integrationsstrategie
Die Arbeitsgruppe Integrationsstrategie, bestehend 
aus Vertreterinnen und Vertretern des Ministeriums für 
Gesellschaft und Kultur (Vorsitz), des Ausländer- und 
Passamtes, des Amtes für Soziale Dienste, des Amtes 
für Auswärtige Angelegenheiten, und des Vereins für 
Menschenrechte Liechtenstein, konnte im ersten Quar-
tal 2021 die Integrationsstrategie der Regierung zur Ge-
nehmigung vorlegen und veröffentlichen. Die neu for-
mierte verwaltungsinterne Arbeitsgruppe, bestehend 
aus Vertreterinnen und Vertretern des Ausländer- und 
Passamtes, des Amtes für Soziale Dienste, des Amts für 
Volkswirtschaft, des Schulamts und des Ministeriums, 
wurde beauftragt, einen Massnahmenplan zur Umset-
zung der Integrationsziele zu koordinieren. Es sind je 
Handlungsfeld und Ziel Massnahmen zu setzen, wel-
che die Integrationshindernisse für Migrantinnen und 
Migranten weiter reduzieren sowie die Chancengleich-
heit der Zielgruppe verbessern sollen. Die Arbeits-
gruppe hat sich im Berichtsjahr zu fünf Arbeitsgrup-
pensitzungen getroffen. Ergänzend zu der Arbeit der 
Arbeitsgruppe hat das Ministerium zusammen mit dem  
Büro für Leichte Sprache eine Kurzform der Integra-
tionsstrategie in Einfacher Sprache erarbeitet und ver-
öffentlicht.

Businesstag – Das Wirtschaftsforum für Frauen
Der Businesstag für Frauen steht unter dem Patronat 
der liechtensteinischen Regierung. Die Vernetzungs-
plattform bringt Vertreterinnen und Vertreter aus Wirt-
schaft, Politik und Verbänden zusammen. Unter Einhal-
tung von Abstands- und Hygienebestimmungen stand 
der 14. Businesstag unter dem Titel «Inspirierende Le-
benswege – mit Leidenschaft und Engagement zum Er-
folg» und wurde durch verschiedene Referate hochka-
rätiger Frauen in Diskussionsrunden sowie Workshops 
präsentiert. Die Verleihung des LLB-Business-Awards 
durch den Veranstalter gemeinsam mit der Liechten-
steinischen Landesbank an (das erste Mal) zwei weibli-
che Vorbildpersönlichkeiten rundete das Programm ab. 
Regierungsrat Manuel Frick richtete zu Beginn der Ver-
anstaltung Begrüssungsworte an die Teilnehmenden.

UNO-Behindertenrechtskonvention
Nachdem im Vorjahr die UNO-Behindertenrechtskon-
vention unterzeichnet worden ist, wurde im Berichts-
jahr das weitere Vorgehen betreffend die Ratifikation 
der Konvention geprüft und koordiniert.

Leistungsvereinbarungen
Das Ministerium hat im Berichtsjahr das Amt für So-
ziale Dienste beim Abschluss von oder Nachträgen zu 
Leistungsvereinbarungen mit dem Eltern Kind Forum 
(in den Bereichen Tagesmütter und Beratung, Elternbil-
dung, Frühe Förderung / Frühe Hilfen), der KiTa Purzel-
baum und «aha - Tipps & Infos für junge Leute» unter-
stützt und der Regierung zur Genehmigung vorgelegt.

Rechtssetzungsvorhaben / Parlamentarische Projekte

Abänderung des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BGlG) – Barrierefreier Webzugang
Die Richtlinie (EU) 2016 / 2102 über den barrierefreien 
Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen 
öffentlicher Stellen soll die Mitgliedstaaten dabei un-
terstützen, die nationalen Verpflichtungen hinsichtlich 
eines barrierefreien Webzugangs zu erfüllen und das 
Bekenntnis der Mitgliedstaaten zur UNO-Behinder-
tenrechtskonvention in Bezug auf die Websites öffent-
licher Stellen umsetzen. Alle Websites und mobilen 
Anwendungen von öffentlichen Stellen sind vom An-
wendungsbereich erfasst, sofern dies keinen unver-
hältnismässigen Aufwand erzeugt und keine der Aus-
nahmebestimmungen greift. Zwecks Umsetzung dieser 
Richtlinie hat das Ministerium im Berichtsjahr einen 
Bericht und Antrag zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016 / 2102 über den barrierefreien Zugang zu Websites 
und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen an den 
Landtag ausgearbeitet. Die entsprechende Abänderung 
des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGlG) wurde 
im Berichtsjahr vom Landtag in erster Lesung beraten.

Abänderung des Gleichstellungsgesetzes (GLG)
Der Europäische Gerichtshof erklärte mit seinem Ur-
teil vom 1.  März 2011 Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 
2004 / 113 / EG für ungültig. Diese Bestimmung sieht eine 
Ausnahme vom Verbot der Berücksichtigung des Faktors 
Geschlecht bei der Berechnung von Versicherungsprä-
mien und -leistung vor. Die Stellungnahme der Regierung 
wurde in zweiter Lesung beraten. Des Weiteren wurde 
der entsprechende Bericht und Antrag betreffend den 
Beschluss Nr. 308 / 2021 des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses in erster Lesung beraten und verabschiedet.

Internationale Beziehungen
Im Kalenderjahr 2021 wurden aus Rücksicht auf die 
 Situation der Covid-19-Pandemie keine Treffen zum bi-
lateralen Austausch organisiert.

Kultur

Covid-19-Pandemie
Auch im Berichtsjahr stellte die Covid-19-Pandemie 
liechtensteinische Kulturschaffende, Kulturunterneh-
men und Kulturvereine vor substanzielle Herausforde-
rungen. Insbesondere das zeitweise Veranstaltungs-
verbot sowie die periodische Schliessung kultureller 
Einrichtungen hatten für Kulturakteure Ungewissheit, 
mangelnde Einkünfte sowie Planungsunsicherheit zur 
Folge. Um die liechtensteinische Kulturlandschaft bei 
einer Neuausrichtung auf virtuelle Formate zu unter-
stützen sowie gewisse ausbleibende Einkünfte bzw. hö-
here Kosten bei der Organisation von Veranstaltungen 
im Jahr 2021 auszugleichen, wurde aufgrund der uner-
wartet grossen Nachfrage im Mai des Berichtsjahres 
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wurden sechs Bücher ausgezeichnet. Diese wurden zum 
ersten Mal in der 20-jährigen Geschichte dieses Wett-
bewerbs ausserdem in der Stadtbibliothek Dornbirn 
ausgestellt.

Anmietung eines Wohnateliers für ausländische  
Kulturschaffende in Balzers
Im Berichtsjahr konnte das Projekt eines Wohnateliers 
für ausländische Kulturschaffende umgesetzt werden. 
Der Leiter des Amts für Kultur wurde ermächtigt, im 
Namen der Regierung den Mietvertrag betreffend das 
Objekt «historisches Turmhaus» in Balzers zu unter-
zeichnen. Zudem wurde das Amt für Kultur mit der Ko-
ordination der Nutzung beauftragt. Regierungsrat Ma-
nuel Frick hat im Berichtsjahr bereits die erste offizielle 
Einladung an Österreich zur Entsendung eines Kultur-
schaffenden ausgesprochen.

Neue Rahmenvereinbarung TRADUKI
Regierungsrat Manuel Frick unterzeichnete im Septem-
ber die neue Rahmenvereinbarung des internationalen 
Übersetzungsnetzwerks TRADUKI, an welchem auch 
Liechtenstein teilnimmt. Das Ministerium für Gesell-
schaft und Kultur war in die Schaffung der neuen Ver-
einbarung miteingebunden.

Fernwehfestival Bern
Rund 30 Nationen präsentierten sich vom 29. bis 
31.  Oktober am Fernweh Festival in Bern. Auf Einla-
dung konnte auch Liechtenstein seine lebendige Kul-
turlandschaft den Schweizer Nachbarn näherbringen. 
Das vom Berner Liedermacher Mani Matter besungene 
«Nünitram» wurde kurzerhand zur Konzertbühne um-
funktioniert und fuhr als «Liechtenstein Fernweh Ex-
press» quer durch die Schweizer Hauptstadt. Während 
der Tramfahrt bespielten Amik Guerra, Suzie Candell, 
Roger Szedalik, Maximilian Näscher und David Mäder 
in unterschiedlichen Formationen die mobile Konzert-
bühne «Nünitram». Das Ministerium für Gesellschaft 
und Kultur unterstützte diese Teilnahme. Regierungsrat 
Manuel Frick war persönlich vor Ort und tauschte sich 
während der Tramfahrt mit der damaligen Direktorin 
des Bundesamtes für Kultur, Isabelle Chassot, über kul-
turpolitische Themen aus.

Poolbar-Festival
Das Ministerium für Gesellschaft und Kultur unter-
stützte auch im Berichtsjahr die Teilnahme liechtenstei-
nischer Kulturakteure am Poolbar-Festival in Feldkirch. 
Am 31. Juli fand die sogenannte Schaufensternacht statt. 
Künstlerinnen und Künstler aus Liechtenstein und Vor-
arlberg spielten abwechselnd vor Publikum. Die Schau-
fensternacht des Poolbar-Festivals dient dazu, in beide 
Richtungen zu schauen – von Liechtenstein nach Vor-
arlberg und von Vorarlberg nach Liechtenstein – sowie 
den grenzüberschreitenden kulturellen Austausch zu 
fördern. Auch am «Jazzbrunch» traten diverse Künstler 

ein weiterer Nachtragskredit von CHF 500'000 an die 
Kulturstiftung Liechtenstein gesprochen (BuA Nr. 
28 / 2021), nachdem ein erster Nachtragskredit von 
CHF 500'000 für das Berichtsjahr noch im Dezember 
des Vorjahrs verabschiedet worden war. Zudem un-
terstützte das Ministerium für Gesellschaft und Kultur 
diverse Kulturakteure bei der massnahmengerechten 
Planung von Veranstaltungen und tauschte sich mit 
verschiedenen Kulturakteuren aus, insbesondere der 
 Interessensgemeinschaft (IG) Kunst und Kultur.

Projekte und weitere Schwerpunkte

Burg Gutenberg
Das Ministerium für Gesellschaft und Kultur hat im Be-
richtsjahr die Kenntnisnahme eines Nutzungskonzepts 
der im Eigentum des Landes stehenden Burg Guten-
berg in Balzers vorbereitet. Dieses hält insbesondere 
fest, dass die Burg weiterhin vornehmlich in den Som-
mermonaten zwischen 1. Mai und 31. Oktober für kul-
turelle und gesellschaftliche Anlässe genutzt werden, 
die eingeschränkte Nutzung der Aussenbereiche in den 
Wintermonaten jedoch möglich sein soll. Sowohl die 
Zielgruppe – die Bevölkerung der Region – als auch die 
Nutzungsmöglichkeiten – Führungen, kulturelle Veran-
staltungen, Hochzeitsfeiern und -aperitifs, besinnliche 
Anlässe sowie Foto- und Filmaufnahmen – sollen weiter-
geführt werden. Das Ministerium hat im Berichtsjahr ei-
nen Vorschlag für die zukünftige Trägerschaft der Burg 
entwickelt. Auf diesen Grundlagen sollen weitere bau-
liche und organisatorische Schritte, angestrebt werden.

Arbeitsgruppe und Beitrag zum Verfassungsjubiläum 
1921 bis 2021
Das Ministerium für Gesellschaft und Kultur war Teil der 
Arbeitsgruppe Verfassungsjubiläum und hat im Bereich 
Kultur zum einen das Leitmotiv Nachhaltigkeit über den 
Erwerb der Skulptur «Consilium», die zwischen Land-
tag und Regierung aufgestellt wurde, umgesetzt zum 
anderen das Leitmotiv Geschichte über die Sonderaus-
stellung «100 Jahre Verfassung» im Liechtensteinischen 
Landesmuseum.

Kulturgüterschutzverordnung
Die Entwurfsarbeiten einer Verordnung über den 
Schutz von Kulturgütern (Kulturgüterschutzverord-
nung; KGSV) zum seit dem 1. Januar 2017 in Kraft ste-
henden Kulturgütergesetz (KGG) konnten abgeschlos-
sen werden. Am 13. April 2021 hat die Regierung die 
Kulturgüterschutzverordnung (KGSV) genehmigt. Sie 
trat am 1. Mai in Kraft.

Preisverleihung «Schönste Bücher aus Liechtenstein 
2020»
Im Berichtsjahr wurde beim Wettbewerb «Schönste 
Bücher aus Liechtenstein 2020» die Rekordzahl von 
34 Werken eingereicht. Am 3. März des Berichtsjahres 
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Buchmesse Frankfurt
Nach der coronabedingten Absage im Vorjahr fand die 
Frankfurter Buchmesse vom 20. bis 24. Oktober wieder 
statt. Liechtenstein trat wiederum mit einem eigenen 
Stand unter dem Dach des Schweizerischen Buchhänd-
ler- und Verleger-Verbands auf. Neben den Liechtenstei-
ner Autoren Armin Öhri und Anton Beck sind die Gestal-
terin des Standes Silvia Ruppen und Georg Tscholl von 
der Kulturstiftung Liechtenstein nach Frankfurt gereist.

Buch Wien – Poetry Slam
Anlässlich der Ausstellung Buch Wien findet jährlich am 
Eröffnungstag die Poetry-Slam-Nacht statt. Auf Einla-
dung Österreichs hat der Liechtensteiner Manuel Beck 
im Berichtsjahr an dieser Veranstaltung teilgenommen.

Biennale Architektur in Venedig
Liechtenstein nimmt per Regierungsbeschluss in den 
Jahren 2017 bis 2022 an den Biennalen teil (je drei 
Archi tektur- und Kunstbiennalen). Die aufgrund der 
Covid-19-Pandemie auf das Berichtsjahr verschobene 
Architekturbiennale unter dem Motto «How will we live 
together?» konnte nur in einem reduzierten Format 
stattfinden. Der Biennale-Auftritt Liechtensteins über 
die Universität Liechtenstein in Venedig erfolgte vom 
9. bis 12. Oktober und trug den Titel «This could be». 
Regierungsrat Manuel Frick besuchte die Biennale und 
wirkte an einer Veranstaltung im Rahmen des liechten-
steinischen Auftritts mit.

Internationale Beziehungen
Regierungsrat Manuel Frick traf sich am 22. Juni in Bern 
mit Bundesrat Alain Berset zu einem Arbeitsgespräch, 
an welchem auch kulturpolitische Themen aufgegriffen 
wurden.

Am 14. Juli empfing Regierungsrat Manuel Frick die 
Vorarlberger Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink 
zu einem Arbeitsgespräch in Vaduz über die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit im Kulturbereich. Kon-
kret besprochen wurden unter anderem der kulturelle 
Austausch, das liechtensteinische Artist-in- Residence-
Programm sowie die Zusammenarbeit beim Schutz  
von gefährdeten Kulturgütern. Abgerundet wurde das 
Treffen durch eine gemeinsame Führung im Kunstmu-
seum.

Am 19. Juli war Regierungsrat Manuel Frick anläss-
lich seines Antrittsbesuchs in Wien. Unter anderem 
traf er Jürgen Meindl, Leiter der Sektion für Kunst und 
Kultur im Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffent-
lichen Dienst und Sport, zu einem Austausch über ge-
meinsame Projekte in den Bereichen Literatur, Musik, 
Architektur und Denkmalschutz. Am Abend nahm Re-
gierungsrat Frick an der Eröffnungsveranstaltung der 
«Sommer Rhapsodie im Garten» teil. Der Eröffnungs-
abend des von der Stiftung Fürst Liechtenstein ins Le-
ben gerufene Festivals war Künstlerinnen und Künst-
lern aus Liechtenstein gewidmet.

aus Liechtenstein auf. So nahmen im Berichtsjahr un-
ter Kuratierung von Stefan Frommelt die Liechtenstei-
ner Künstler Caffeinated Rock&Roll, Larry Woodley, 
 Schuani's Seven und Momo Love (Moritz Schädler) so-
wie die liechtensteinisch-österreichische Band «Guapa 
Loca» teil.

Waves Vienna
Das «Waves Vienna» ist Wiens erstes Club- und 
Showcase Festival für internationale alternative, elek-
tronische Rock- und Club Acts und kann Sprungbrett 
besonders für junge Künstler und Künstlerinnen sein. 
Im Rahmen der liechtensteinischen Kulturaussenpoli-
tik nahm im Berichtsjahr unter Kuratierung von Stefan 
Frommelt die Band «Kids in Cages» teil.

Festival Neue Literatur
Das Festival Neue Literatur ist ein Projekt der Partner-
länder Österreich, Deutschland, der Schweiz und den 
USA. Auf Einladung des österreichischen Kulturforums 
in New York erhält Liechtenstein die Möglichkeit zur 
Teilnahme. Im Berichtsjahr wurde das Festival in einem 
reduzierten Online-Format durchgeführt. Für Liechten-
stein nahm Schriftsteller Benjamin Quaderer teil.

Liechtenstein-Regal in Österreich-Bibliotheken
Die 65 Österreich-Bibliotheken in mehr als 28 Staaten 
bestehen jeweils in Partnerschaft mit lokalen Einrichtun-
gen. Seit 2003 besteht eine Kooperation mit Liechten-
stein, in dessen Rahmen es in den Österreich-Bibliothe-
ken ein «Liechtenstein-Regal» gibt. Am 8. November hat 
die Liechtensteinische Botschaft in Wien einen Empfang 
für die Leiterinnen und Leiter sowie wissenschaftlichen 
Betreuerinnen und Betreuer der Österreich-Bibliotheken 
im Ausland gegeben, an welchem auch das Ministerium 
für Gesellschaft und Kultur vertreten war. Das Ministe-
rium für Gesellschaft und Kultur hat für das Berichts-
jahr ein weiteres Buch an die Österreich-Bibliotheken 
versendet. Dabei handelte es sich um das Buch «Meine 
Kriegserlebnisse 1914 - 1918» von Josef Zwiefelhofer.

Literaturprojekt mit der Universität Opole
Das Ministerium für Gesellschaft und Kultur wurde von 
Vertretern der Universität und Bibliothek Opole (Po-
len) um eine Kooperation im Bereich Literatur ersucht. 
Liechtenstein wurde eingeladen, an den Feierlichkeiten 
des 30-jährigen Bestehens der Österreich-Bibliothek 
Opole im Jahr 2023 mit einem bilateralen Literaturpro-
jekt teilzunehmen. Bisherige Kooperationspartner sind 
Österreich, die Schweiz und Deutschland. Das Ministe-
rium für Gesellschaft und Kultur unterstützt diese Ko-
operation und hat 15 Exemplare des Werks «Für immer 
die Alpen» von Benjamin Quaderer nach Polen gesen-
det, welche von Studenten der Universität Polen behan-
delt und auszugsweise ins Polnische übersetzt werden. 
Zudem ist ein Austausch der Studenten mit Benjamin 
Quaderer über sein Werk geplant.
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Schweiz ist das Amt für Gesundheit die Verbindungs-
stelle und fungiert als aushelfender Träger. Die zent-
rale Aufgabe dabei ist, die Leistungsabwicklung von 
vorübergehenden Aufenthaltern (Touristen) sowie von 
betreuten Personen (Rentner, Grenzgänger) durchzu-
führen. Im Berichtsjahr wurden 7 (Vorjahr 3) Perso-
nen neu registriert sowie 1'061 (Vorjahr 1'153) Leis-
tungen / Rechnungen erfasst. Die Anzahl der betreuten 
Personen betrug 219 (164 Grenzgänger aus Österreich, 
Deutschland, Frankreich, Polen und der Slowakei sowie 
55 Rentner aus Österreich, Deutschland, Frankreich, 
Italien, Luxemburg, Norwegen, den Niederlanden und 
Portugal).

Die Leistungskosten der EWR-Verbindungsstelle be-
trugen CHF 714'689. Davon sind CHF 65'914 als Kos-
tenbeteiligungen verbucht worden. Die Leistungskosten 
werden dann von den Ländern, welche für die jeweiligen 
Versicherten zuständig sind, gesammelt zurückgefor-
dert. Die höchsten Beträge wurden in folgenden Län-
dern eingefordert:

 Gesamtkosten in CHF

Schweiz 201'426
Österreich 168'846
Deutschland 193'626

 
Kinder- und Jugendzahnpflege

Landeszahnarzt

Dr. med. dent. Martin Schädler
Dem Landeszahnarzt obliegt seit 1. Januar 2018 die Auf-
sicht der Kinder- und Jugendzahnpflege. Im Berichts-
jahr bearbeitete er Anfragen des Amtes für Gesundheit 
und überprüfte Kostenvoranschläge und Rechnungen 
für zahnärztliche Behandlungen im Auftrag des Amtes 
für Soziale Dienste, der AHV-IV-FAK-Anstalten hinsicht-
lich Ergänzungsleistungen sowie der Flüchtlingshilfe. 
Als Mitglied der Vereinigung der Kantonszahnärzte der 
Schweiz (VKZS) nahm er an deren ordentlichen Mitglie-
dersitzungen teil.

Abrechnungsstatistik
Die konservierenden und kieferorthopädischen Behand-
lungen aller Kinder und Jugendlichen ab dem 4. Lebens-
jahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind subven-
tionsberechtigt. Das Land übernimmt dabei 40 % der 
Behandlungskosten, die nach dem Leistungskatalog für 
die Kinder- und Jugendzahnpflege abgerechnet werden. 
Der Rest geht zu Lasten der Eltern bzw. Erziehungsbe-
rechtigten. Zum Vergleich der Kostenentwicklung sind 
nachfolgend die Behandlungskosten von 2017 bis 2021 
aufgeführt.

Anlässlich seines Besuches der Bregenzer Festspiele 
am 21. Juli traf sich Regierungsrat Manuel Frick mit der 
österreichischen Staatssekretärin Andrea Mayer zu einem 
informellen Austausch über kulturpolitische Themen.

Regierungsrat Manuel Frick nahm am 4. Oktober auf 
Einladung des Landes Vorarlberg an der Verleihung des 
Internationalen Kunstpreises 2021 in Bregenz teil. Der 
alle zwei Jahre zu vergebende Preis ging 2021 erstmals 
nach Liechtenstein, an die Künstlerin Anna Hilti.

Am 6.  Oktober fand in Vaduz der Kulturpolitische 
Dialog zwischen Österreich und Liechtenstein statt. 
Regierungsrat Manuel Frick hiess die österreichischen 
Vertreter, Botschafterin Teresa Indjein und Peter Mikl, 
in Liechtenstein willkommen.

Amt für Gesundheit

Amtsleiter: Peter Gstöhl

Das Berichtsjahr stand für das Amt für Gesundheit wie
der ganz im Zeichen der Covid19Pandemie. Dem Amt für 
Gesundheit kommt in der Bewältigung der Pandemie eine 
Schlüsselrolle zu. Es fungiert als Schnittstelle und Koordi
nator zwischen den verschiedenen involvierten Organisa
tionen und Stellen im In und Ausland, wie den Akteuren im 
Gesundheits und Pflegebereich und anderen Amtsstellen.

Spitalwesen

Für die wohnortnahe Grundversorgung stehen Liech-
tenstein langjährige und zuverlässige Vertragspartner 
zur Verfügung. Neben dem Landesspital in Vaduz sind 
dies die Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganser-
land mit den Standorten Grabs und Walenstadt, die 
Kantonsspitäler St. Gallen und Graubünden sowie die 
Standorte Feldkirch und Rankweil der Vorarlberger 
Krankenhaus-Betriebsgesellschaft.m.b.H. Verträge mit 
mehreren Spezialkliniken inkl. Universitätskliniken run-
den das umfassende stationäre Angebot ab.

Die Aufwendungen für das Liechtensteinische Lan-
desspital basieren auf der Globalkreditvereinbarung 
sowie auf der Tarifvereinbarung und belaufen sich auf 
CHF 12.7 Mio. und sind somit um CHF 1.2 Mio. tiefer als 
im Vorjahr. Der Rückgang ist durch die coronabedingte 
Sonderfinanzierung für das Vorjahr begründet. An aus-
ländische Spitäler wurden Spitalbeiträge im Umfang 
von CHF 20 Mio. ausbezahlt. Somit gab es zum Vorjahr 
keine nennenswerte Veränderung.

EWR-Verbindungsstelle

Im Leistungsaustausch betreffend die Kranken- und 
Unfallversicherung mit den EG- / EWR-Staaten und der 
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Kieferorthopädische Behandlungen

 Landesanteil

2021 659'858
2020 827'697
2019 824'375
2018 868'262
2017 904'788

Konservierende Behandlungen

 Landesanteil

2021 235'267
2020 333'780
2019 316'227
2018 315'064
2017 307'401

 

Gesundheitsberufe

Stand Bewilligungen Ende 2021

Leistungserbringer Stand 31. 12. 2021 2021 erteilte Bemerkungen 
  Bewilligungen

Ärzte 124 5 5 Löschungen, 1 ruhend 
Apotheker 27 6 2 Löschungen, 1 ruhend 
Augenoptiker 15  1 Löschung 
Chiropraktoren 5   
Drogisten 7   
Ergotherapeuten 14 1 3 Löschungen 
Ernährungsberater 4   
Hebammen 17 2  
Labormedizinische Diagnostiker 8   
Logopäden 4  1 Löschung 
Medizinische Masseure 20 2 5 Löschungen 
Naturheilpraktiker 35 2 1 Löschung 
Osteopathen 7   
Pflegefachfrauen / -männer 38 4 2 Löschungen 
Physiotherapeuten 93 1 5 Löschungen, 2 ruhend 
Psychologen 23   
Psychotherapeuten 22   
Zahnärzte 61 4 4 Löschungen 
Ärztegesellschaften 40 1  
Gesundheitsberufegesellschaften 75 3 

Gesundheitsförderung und Prävention 2021

bewegt.li
In enger Kooperation mit den Projektverantwortli-
chen der Universität Zürich und dem Liechtensteini-
schen Seniorenbund hat das Amt für Gesundheit auf 
der Onlineplattform bewegt.li ein kostenloses Bewe-
gungsangebot für ältere Menschen aufgenommen: «My 
Homex»: Daheim turnen. Es ist ein geführtes online- 
Trainingsprogramm für Menschen 65+. Es wurde durch 
das Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Präven-
tion entwickelt. Die Liechtensteinische Familien hilfe 
und die Pflegeheime reagierten sehr positiv auf das 
Angebot.

Ernährung – «Alles Wurscht?»
Die Webseite www.alleswurscht.li wurde weiter aus-
gebaut. Zum internationalen Jahr des Gemüses und 
 Obstes 2021 wurde ein Saisonkalender erstellt, der 
quartalsweise mit aktuellen Rezepten für ein 2-Gänge- 
Menü ergänzt wurde. Eine enge Kooperation mit der 
Sonntagszeitung «Liewo» lenkt die Aufmerksamkeit auf 
die Webseite und sorgt für gute Besucherzahlen.

Internationale Bodenseekonferenz
Durch das leitende Gremium der Internationalen Boden-
seekonferenz wurde 2021 eine Evaluation, d. h. retro-
spektive Befragungen in den Teilnehmerländern durch-
geführt um den Wettbewerb zu optimieren, der alle drei 
Jahre stattfindet. Zudem führte die Covid-19-Pandemie 



204 |

GESELLSCHAFT UND KULTUR

Beziehungen zu den Schweizer Behörden wurden ge-
pflegt und bildeten eine wertvolle Unterstützung im 
Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus. Mit dem 
Bundesamt für Gesundheit BAG und den Kantonsärz-
ten fanden regelmässige Telefonkonferenzen statt, in 
denen neue Informationen ausgetauscht und diskutiert 
wurden sowie das Vorgehen zur Umsetzung festgelegt 
wurde. Über die im Jahr 2020 organisierten Kanäle In-
formations- und Einsatzsystem (IES) sowie über den 
Zugang zu Blue Screen Switzerland konnten 2021 re-
levante Informationen über das Infektionsgeschehen in 
der Schweiz bezogen und Informationen über das Infek-
tionsgeschehen in Liechtenstein an den Bund und die 
Kantone weitergeleitet werden. Die Zusammenarbeit 
mit den Europäischen Behörden (ECDC) wurde dieses 
Jahr ebenfalls intensiviert. So wurden wöchentliche 
Meldungen von Daten bezüglich Covid-19 über die Platt-
form TESSy an das ECDC etabliert (durchgeführte Imp-
fungen, aggregierte Falldaten und durchgeführte Tests, 
neue Varianten). Der Amtsärztliche Dienst erhielt Infor-
mationen zum Infektionsgeschehen in den Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union und den EWR-Ländern.

Aktivitäten
Die Informationen zu Covid-19 wurden auf der Home-
page regelmässig erweitert und aktualisiert. Heute ist 
systembedingt auf vielen Unterseiten jeweils auch ein 
Hinweis auf die entsprechenden Themenseiten des BAG 
verlinkt. Im Berichtsjahr war die Zusammenarbeit mit 
den Institutionen des Gesundheitswesens im In- und 
Ausland weiterhin konstruktiv. Regelmässig wurden 
wichtige und notwendige Informationen ausgetauscht.

Covid-19-Zertifikate
Seit 1. Juli werden in Liechtenstein international aner-
kannte Covid-19-Zertifikate ausgestellt.

Positive Fälle
Die Durchführung des Contact Tracing lag auch 2021 
in den Händen der Stiftung Kriseninterventionsteam 
Liechtenstein (KIT). Das Contact Tracing Team erledigte 
trotz teilweise schwierigen Umständen (z. B. bisweilen 
rasant ansteigende Fallzahlen) und sich manchmal rasch 
ändernder Regeln und Massnahmen seine Aufgaben 
professionell und mit grossem Einsatz. Während der 
langen Zeit kam es zu Abgängen aber auch zu Neuan-
stellungen im Team. Ende 2021 waren 22 Personen im 
Contact Tracing tätig. Neben dem Team des KIT waren 
Mitarbeiterinnen des ALKVW und ASD sowie Zugänge 
von Extern beim Contact Tracing Team tätig. Fachlich 
geleitet wurde das Contact Tracing durch die Amtsärz-
tin. Alle zwei Wochen fand ein Online-Meeting zwischen 
dem Contact-Tracing-Team und dem Amt für Gesund-
heit statt. Einreisende aus Risikoländern in Quarantäne 
wurden von einer Mitarbeiterin des Amtes für Gesund-
heit betreut. Nachdem die Quarantäne für Einreisende 
im Sommer 2021 sistiert worden war, wurde sie mit dem 

dazu, dass bei einer Durchführung 2021 / 2022 kaum 
ausreichend Projekte zu erwarten wären. Es wird ein 
Zwischenjahr eingeschoben, in dem ein bis zwei On-
line-Symposien durchgeführt werden. Dazu wurden 
die Vorarbeiten aufgenommen, damit bei der nächsten 
Ausschreibung 2022 / 2023 viele neue Initiativen zum 
IBK-Wettbewerb gelangen.

Settingpflege Gemeinden
In Kooperation mit der Stabsstelle für Sport wurde die 
zweite Sport- & Gesundheitskonferenz unter dem Motto 
«Radland Liechtenstein» geplant. Sie fand am 28. Ok-
tober statt und war gut besucht. Der informative Aus-
tausch machte bewusst, wie viel Potenzial Liechtenstein 
als Radland hat.

Settingpflege Wirtschaft (BGM)
Zusammenarbeit mit dem Forum BGM-Ostschweiz: Das 
Angebot «Die neue Normalität im Arbeitsalltag» stellt 
ein einfaches und kostengünstiges Arbeitsmittel für die 
Zeit nach der Covid-19-Pandemie für die Rückkehr aus 
dem Homeoffice dar. Es ist das Ziel, Vorgesetzte zu be-
fähigen, Gespräche zu führen, mit der Belegschaft neue 
Abmachungen zu treffen und Konflikte zu vermeiden. 
Das Tool besteht aus einem «Wimmelbild» sowie Fra-
gekarten und Anleitungen für Vorgesetzte und besticht 
mit seiner Einfachheit und Qualität.

Externe Projekte der Gesundheitsförderung

Schulgesundheit
Das Haltungsturnen (Back Academy), welches wäh-
rend vieler Jahr unter der Leitung des Schulamtes und 
in Kooperation mit dem Amt für Gesundheit angeboten 
wurde, wurde einer Evaluation unterzogen. In der Folge 
wurde beschlossen, dieses Angebot per Ende des Schul-
jahres zu beenden. Zukünftig sollen neue Angebote an 
den Schulen entstehen, welche ein gutes Körperbe-
wusstsein und eine gesunde Haltung fördern sollen. 
Die medizinische Vorsorge wird nach wie vor durch die 
untersuchenden Ärzte «gelbes Büechli» vorgenommen.

Wettbewerb WALK'N BIKE TO SCHOOL
Der attraktive Schülerwettbewerb konnte in diesem Jahr 
im Frühling als Teamwettbewerb und im Herbst als Ein-
zelwettbewerb umgesetzt werden. Unter der Leitung 
des Schulamtes und in enger Kooperation mit dem Amt 
für Gesundheit konnten die Schülerinnen und Schüler 
der Primarschulen sowie der weiterführenden Schulen 
erneut motiviert werden, den Schulweg zu Fuss oder 
mit dem Rad zurück zu legen.

Gesundheitsschutz / Amtsärztlicher Dienst

Covid-19-Pandemie
Die Arbeit des Amtsärztlichen Dienstes war 2021 
weiterhin von der Covid-19-Pandemie geprägt. Die 
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Beschaffung und Verabreichung von Impfstoffen
Im Januar 2021 wurden die ersten Impfstoffe aus der 
Schweiz geliefert. Seitdem gab es fortlaufend Lieferun-
gen entsprechend dem zugeteilten Kontingent. Die Lo-
gistik der Impfstoffe gestaltete sich teilweise als her-
ausfordernd, da die mRNA-Impfstoffe sehr empfindlich 
gegenüber Erschütterungen sind und bei sehr tiefen Tem-
peraturen gelagert werden müssen. Im Laufe des Jahres 
konnten alle impfwilligen Bewohner des Landes grundim-
munisiert werden. Personen mit einer Immunsuppression 
konnten ab dem Sommer eine Drittimpfung im Rahmen 
der Grundimmunisierung erhalten. Aufgrund der abneh-
menden Immunität und der immer wieder neu auftreten-
den und ansteckenderen Varianten des Virus wurde Mitte 
November mit den Booster-Impfungen begonnen.

Bewilligung von Testeinrichtungen ausserhalb von 
Apotheken und Arztpraxen
Im September wurde die Durchführung von Antigen- 
Schnelltest ausserhalb von Apotheken und Arztpraxen 
zugelassen. Dies führte zu einer Welle von Anträgen 
zur Zulassung von Testzentren, welche bearbeitet und 
bewilligt werden mussten. Die Testzentren mussten ein 
Schutzkonzept erarbeiten und von der fachverantwortli-
chen Person regelmässig kontrolliert werden.

Zahlen
Seit Beginn der Covid-19-Pandemie bis zum 31. Dezem-
ber wurden 6'066 Indexfälle (positiv getestete Personen) 
betreut. In diesem Zeitraum waren 69 an oder mit Co-
vid-19-Verstorbene zu beklagen. Im Zusammenhang mit 
Covid-19 wurden 177 Hospitalisationen gezählt. 9'021 
Personen wurden in Quarantäne gesetzt, davon 651 Rei-
serückkehrer. Seit Pandemiebeginn wurden 2'038 Per-
sonen aus der Quarantäne in einen Indexfall konvertiert, 
d. h. sie wurden während ihrer Quarantäne positiv getes-
tet und konnten folglich niemanden anstecken.

Heilmittelkontrolle

Bewilligungen und Inspektionen im  
Arzneimittelbereich / Überwachung
Im Rahmen der Verlängerung von bestehenden und der 
Ausstellung von neuen Bewilligungen wurden die perio-
disch vorgesehenen Inspektionen nach Inspektionsplan 
durchgeführt. So wurden im Berichtsjahr 13 Inspektio-
nen in öffentlichen Apotheken, in Apotheken in Einrich-
tungen des Gesundheitswesens, sowie in ärztlichen oder 
zahnärztlichen Praxisapotheken durchgeführt. Im Wei-
teren wurden die fünf öffentlichen Apotheken, die Arzt-, 
Zahnarzt- und Tierarztpraxen sowie das Landesspital 
von der jährlichen Betäubungsmittelkontrolle erfasst.

Der Konsum von Cannabis zu medizinischen Zwecken 
ist in Liechtenstein genau wie in der Schweiz nur ausnahms-
weise möglich. Das Amt für Gesundheit kann die Verschrei-
bung solcher Medikamente bewilligen, falls sie der wissen-
schaftlichen Forschung, der Arzneimittelentwicklung oder 

Auftreten der Omikron-Variante kurzfristig wieder ein-
geführt. Nachdem sich Omikron in Windeseile ausge-
breitet hatte, wurde die Quarantäne für Einreisende aus 
Risikoländern im Dezember wieder gestoppt.

Hotline
Die im Februar letzten Jahres geschaffene Hotline war 
auch im Jahr 2021 nicht wegzudenken. Das Amt für Ge-
sundheit fungierte als zentrale Anlauf- und Schnittstelle 
und beantwortete kontinuierlich Anfragen im Zusam-
menhang mit der Auslegung der Covid-19-Verordnung 
und zu Schutzkonzepten. Es stand dabei Unternehmen, 
Verbänden, Organisationen und Einzelpersonen sowie 
den Medien als Anlaufstelle zur Verfügung. Zudem 
wurden die wesentlichen Informationen laufend auf der 
Homepage des Amtes aktualisiert.

Covid-19-Taggeld
Nachdem das Covid-19-Taggeld im Juni ausgesetzt 
wurde, wurde es am 21.  September rückwirkend auf 
den 1. Juli wieder eingeführt. Personen, welche in Qua-
rantäne mussten, wurde so lückenlos weiterhin eine 
Lohnfortzahlung gewährleistet.

Schutzmaterial
Aufgrund der weltweit hochgefahrenen Produktion und 
Verteilung des Schutzmaterials traten 2021 keine Eng-
pässe mehr auf. Das Materiallager wurde weiterhin be-
wirtschaftet und gegebenenfalls aufgefüllt. Für die Be-
wirtschaftung des Lagers ist das Amt für Gesundheit 
verantwortlich.

Institutionen
Die regelmässigen Testungen des Personals in den Al-
ters- und Pflegeheimen wurden 2021 weitergeführt, um 
Covid-19-Ausbrüchen vorzubeugen. Zudem wurden die 
im Jahr 2020 eingeführten Schutzmassnahmen ange-
wandt. Ende Oktober 2021 wurden das Schutzkonzept, 
die Kontrolle von Covid-19-Ausbrüchen und die Regeln 
für den Mund-Nasen-Schutz zusammen mit der LAK 
und der Lebenshilfe Balzers überarbeitet. Aufgrund 
der ansteckenderen Delta-Variante des Covid-19-Virus 
wurde die Maskenpflicht in den Altersheimen wieder 
eingeführt. Im Liechtensteinischen Landesspital gilt 
seit Anfang September eine FFP2-Maskenpflicht. Ende 
November wurde beim Landesspital ein Besuchsver-
bot verhängt. Im ersten Halbjahr wurden in den Schu-
len und in Betrieben wöchentliche repetitive PCR-Pool-
Tests (Spucktests) eingeführt.

Personalsituation
Aufgrund der erhöhten Arbeitslast durch die Co-
vid-19-Pandemie blieb die Personalsituation während 
dem Jahr 2021 weiter angespannt. Deshalb blieben die 
2020 bewilligten Stellen bestehen. Im Juni 2021 konnte 
die zweite Stelle im amtsärztlichen Dienst wieder be-
setzt werden, was zu einer Entlastung führte.
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Kostenbeteiligungen = Nettoleistungen) CHF 162.73 
Mio. (Vorjahr CHF 159.72 Mio.). Das Wachstum der 
Nettoleistungen um CHF 3.01 Mio. (+1.88 %) ist auf 
einen Anstieg der Bruttoleistungen um CHF 3.35 Mio. 
(+1.86 %) bei einem Mehrertrag aus der Kostenbeteili-
gung von CHF +0.34 Mio. (+1.67 %) zurück zu führen.

Entwicklung der Krankenkassenprämien
Das Amt für Gesundheit hat im Herbst des Berichtsjah-
res die Prämien der Kassen für die obligatorische Kran-
kenpflegeversicherung für das Folgejahr überprüft und 
zur Kenntnis genommen. Die gewichtete Veränderung 
der Durchschnittsprämie stellte sich in den letzten Jah-
ren wie folgt dar:

Jahr Durchschnittsprämie für gewichtete 
 Erwachsene (ohne Unfall) in CHF 1) Veränderung ( %)

2022 301 –1.0 %
2021 304 +1.7 %
2020 299 –2.9 %
2019 308 –1.0 %
2018 311 –1.8 %

1)  Die Berechnungsweise entspricht jener zur Ermittlung des Arbeit-
geberbeitrages.

Staatsbeitrag und Risikoausgleich
Der Staat leistet im Sinne von Art. 24a Abs. 1 und 2 KVG 
den Krankenkassen einen jährlichen Beitrag an die Kos-
ten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Im 
Berichtsjahr wurden insgesamt CHF 39.53 Mio. (Vorjahr 
CHF 40.06 Mio.) an die Kassen ausbezahlt.

Als weitere Aufgabe werden Gelder im Rahmen des 
Risikoausgleichs zwischen den Kassen durch das Amt 
für Gesundheit umverteilt.

Aufsicht über die Krankenkassen und den Kranken-
kassenverband
Im Berichtsjahr waren drei Krankenkassen im Fürsten-
tum Liechtenstein zugelassen. Das Amt für Gesundheit 
hat die jährliche Berichterstattung der Kassen und des 
Kassenverbandes kontrolliert und auf die gesetzeskon-
forme Durchführung der Krankenversicherung über-
prüft. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Statistik 
wurde die Krankenkassenstatistik publiziert.

Unfallversicherung

Kosten und Prämien

Entwicklung der Unfallversicherungskosten
Im Jahr 2020 (die Angaben für 2021 liegen erst im Som-
mer 2022 vor) beliefen sich die Unfallkosten auf CHF 
48.8 Mio. (Vorjahr CHF 29.5 Mio.). Dies bedeutet eine 
kräftige Zunahme von 62.9 %, liegt aber nicht an ei-
nem erhöhten Unfallgeschehen (dieses war rückläufig), 

der beschränkten medizinischen Anwendung dienen. Eine 
Ausnahmebewilligung für eine medizinische Anwendung 
wird meist für die Linderung von starken chronischen 
Schmerzen beantragt, wenn andere Mittel nicht mehr ge-
nügen. Im Berichtsjahr wurden 7 solche Ausnahmebewil-
ligungen für Dronabinol / Cannabis ausgestellt.

Im Rahmen der Marktüberwachung gemäss dem 
Gesetz über die Verkehrsfähigkeit von Waren wurden 
insgesamt 6 Fälle wegen Verdacht auf illegalen Import 
von Arzneimitteln bei der Staatsanwaltschaft zur An-
zeige gebracht.

Geltungsbeginn des totalrevidierten  
Medizinprodukterechts
Aufgrund verschiedener Vorfälle mit fehlerhaften Medi-
zinprodukten und mit dem Ziel der verbesserten Patien-
tensicherheit revidierte die EU ihr Medizinprodukterecht 
grundlegend. Die Verordnung (EU) 2017 / 745 über Medi-
zinprodukte (MDR) ist 2017 in Kraft getreten und erreichte 
am 26. Mai 2021 ihren Geltungsbeginn. Durch Übernahme 
der MDR in das Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) ist die MDR in Liechtenstein unmit-
telbar anwendbar. Die zugehörige nationale Rechtsetzung 
– die Verordnung über den Verkehr mit Medizinprodukten 
im Europäischen Wirtschaftsraum – wurde fristgerecht 
angepasst und ist am 26. Mai 2021 in Kraft getreten.

Die Schweiz passte ihre gesetzlichen Grundlagen 
für Medizinprodukte den Entwicklungen in der EU an. 
Die entsprechenden Rechtserlasse sind ebenfalls am 
26.  Mai 2021 in Kraft getreten und in Liechtenstein 
durch Aufnahme in den Zollvertrag anwendbar.

Marktüberwachung Medizinprodukte
Medizinprodukte, die für den mehrfachen Gebrauch be-
stimmt sind und mehrfach verwendet werden, müssen 
vorschriftsgemäss instandgehalten und aufbereitet wer-
den. Die fachgerechte Instandhaltung und Aufbereitung – 
insbesondere das rechtmässige Reinigen, Desinfizieren, 
Prüfen der Funktionsfähigkeit, Verpacken, Sterilisieren 
und Lagern – beseitigt Infektionsrisiken, sodass das auf-
bereitete Produkt sicher ist für eine erneute Verwendung. 
Gemäss Heilmittelgesetz ist das Amt für Gesundheit für 
die Überprüfung der Instandhaltung und Aufbereitung 
von Medizinprodukten bei den anwendenden Fachper-
sonen zuständig. Das Amt für Gesundheit wird diesem 
Auftrag zukünftig in Zusammenarbeit mit der Kantonalen 
Heilmittelkontrolle Zürich, Regionale Fachstelle der Ost- 
und Zentralschweiz, nachkommen. Der entsprechende 
Vertrag konnte im Berichtsjahr abgeschlossen werden.

Krankenversicherung

Kosten und Prämien

Entwicklung der Krankenpflegekosten
Im Berichtsjahr erreichten die Aufwendungen für die 
obligatorischen Krankenpflegekosten (nach Abzug der 
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Amt für Kultur

Amtsleiter: Patrik Birrer

Das Amt für Kultur befasst sich mit der kulturellen Ver
gangenheit, Gegenwart und Zukunft Liechtensteins. Es er
forscht, bewahrt und entwickelt das kulturelle Erbe weiter. 
Mit der Organisation von Projekten werden darüber hi naus 
Impulse im Kulturbereich gesetzt. Das Amt besteht aus den 
vier Abteilungen Archäologie, Denkmalpflege, Landes
archiv und Kulturschaffen sowie der Fachstelle LiVE.

Die Archäologie ist für die ungeschmälerte Erhaltung, 
den dauerhaften Schutz und die Erforschung des archäo
logischen Erbes verantwortlich. Wo das archäologische 
 Bodenarchiv gefährdet ist, wird dieses wissenschaftlich 
untersucht, dokumentiert und publiziert.

Der Denkmalpflege sind Erfassung, Dokumentation, 
Erhaltung, Pflege und Schutz von beweglichem und unbe
weglichem Kulturgut anvertraut.

Das Landesarchiv trägt die Verantwortung für die Ar
chivierung der Unterlagen von allen staatlichen Behörden. 
Es sichert zudem Archivgut von privaten Personen und In
stitutionen, sofern es für die Landesgeschichte relevant ist.

Das Kulturschaffen ist eine Koordinationsstelle für kul
turelle Anliegen und für die Organisation und Durchfüh
rung kultureller Projekte zuständig.

Die Fachstelle LiVE (Liechtensteinische Aktenverwal
tung) ist für die fachlichen Grundlagen der Führung und 
Verwaltung von Geschäftsunterlagen der Landesverwal
tung zuständig.

Der langjährige Amtsleiter Tom Büchel wurde per Ende 
April mit grossem Dank für seinen Einsatz in den Ruhe
stand verabschiedet. Am 1. Mai 2021 übernahm der bishe
rige Stellvertreter Patrik Birrer die Amtsleitung.

Archäologie

Aufgaben
Mit den ihr zur Verfügung stehenden aktuell vorhan-
denen Ressourcen erfüllt die Archäologie bestmöglich 
die gesetzlichen und völkerrechtlichen Verpflichtungen 
zum Schutz und Erhalt des kulturellen Erbes. Die Bau-
tätigkeit hält weiter stark an, was sich in den zahlreichen 
Einsätzen und Projekten das gesamte Jahr hindurch  
widerspiegelt. Die archäologische Baubegleitung und 
die damit verbundene verpflichtende Datenerfassung 
und -archivierung ist eine zeitintensive Tätigkeit, die 
Aufarbeitung von «Altlasten» parallel dazu ist daher 
nicht möglich.

Verwaltung
Um die Durchführung mehrerer Notgrabungen nach 
den gesetzlichen Vorgaben und den wissenschaftlichen 
Standards zu garantieren, war die befristete Anstel-
lung von drei archäologischen Fachkräften erforderlich. 
Über die Sommermonate erhielten Praktikantinnen und 

sondern an der Senkung des Technischen Zinssatzes, 
der eine Nachdotierung des Deckungskapitals auf die 
gesprochenen Renten nach sich zog. Die Anzahl der 
Unfälle betrug 2020 6'083 (Vorjahr 6'671). Dies ist der 
tiefste Wert seit 2001.

Entwicklung der Unfallversicherungsprämien
Die Prämieneinnahmen belaufen sich auf CHF 43.6 Mio. 
und liegen somit CHF 2.4 Mio. unter dem Vorjahr. Im 
Durchschnitt liegt die Prämienhöhe im Bereich Betrieb-
sunfall bei 0.37 % (Vorjahr 0.39 %) der Lohnsumme 
und im Bereich Nichtbetriebsunfall bei 1.16 % (Vorjahr 
1.22 %) der versicherten Lohnsumme.

Aufsicht über die Unfallversicherer
Im Berichtsjahr waren neun Unfallversicherer im Fürs-
tentum Liechtenstein zugelassen. Das Amt für Gesund-
heit hat die jährliche Berichterstattung der Unfallver-
sicherer kontrolliert und auf die gesetzeskonforme 
Durchführung der Unfallversicherung überprüft. Die 
Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Finanz-
marktaufsicht (FINMA) konnte auch 2021 fortgeführt 
werden. Für das Jahr 2020 hat die FINMA dem Amt für 
Gesundheit keine Beanstandungen bei der Prüfung der 
Unfallversicherer gemeldet. Im Berichtsjahr wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Statistik wiederum 
eine Unfallversicherungsstatistik veröffentlicht.

Mutterschaftszulage

Im Berichtsjahr wurden CHF 140'000 an Mutterschafts-
zulagen ausgerichtet. 78 Gesuche mussten bearbeitet 
werden. 49 Personen erhielten eine zusprechende, 29 
Personen eine ablehnende Verfügung. Der ausgerich-
tete Betrag betrug im Durchschnitt CHF 2'857.

Die ablehnenden Verfügungen waren in 6 Fällen auf 
ein Überschreiten der gesetzlichen Erwerbsgrenzen, in 
23 Fällen auf Krankengeld- bzw. Lohnbezug zurückzu-
führen.

Jahr Geburten Anträge auf Anzahl aus- Aus- 
 in FL 1) Mutterschafts- bezahlte Mutter- zahlung 
  zulage schaftszulagen in CHF

2021  78 49 140'000 
2020 353 72 38 106'809 
2019 356 83 51 160'700 
2018 378 100 56 164'214 
2017 338 80 44 129'000

1) Die definitive Zivilstandsstatistik 2021 liegt noch nicht vor-
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benachbarten Grundstücke liegen nördlich des bekann-
ten Gräberfeldes des 7. Jahrhunderts. Unerwarteter-
weise kamen hier jungsteinzeitliche Fundschichten mit 
Pfeilspitzen und Produktionsabfällen aus Feuerstein, 
kalzinierte Knochen und eine Steinsetzung unbekann-
ter Funktion zum Vorschein. Zudem wurden aus dem 
Frühmittelalter mehrere Pfostengruben, eine Brand-
grube und ein Viereckbau aus Trockenmauerwerk do-
kumentiert.

In Mauren, Peter-Kaiser-Strasse, wurden bei einer 
Sondierung in 1.5 m Tiefe bronzezeitliche Schichten do-
kumentiert. Die weiteren Bauarbeiten werden im Früh-
jahr 2022 von der Archäologie intensiv begleitet.

Beim Anlegen von Werkleitungen in Eschen-Nendeln, 
Aspen, wurden urgeschichtliche Keramikfragmente, 
Hüttenlehm, Tierknochen und Holzkohle geborgen.

Im Vorfeld des Neubaus eines Mehrfamilienhauses 
in Triesen an der St. Wolfgangstrasse sind drei Son-
dierschnitte durchgeführt worden, da sich die Parzelle 
unmittelbar an bekannten bronze- und eisenzeitlichen 
Siedlungsflächen befindet. Die dabei dokumentierten 
urgeschichtlichen Siedlungsspuren machen im Frühling 
2022 eine Notgrabung unumgänglich.

Weitere Sondagen mit archäologischen Spuren fan-
den in Balzers am Plattenbach statt. Zusammen mit der 
Parzelle in Balzers, Rietle, und Eschen, Essanestrasse, 
werden diese Bauvorhaben im Jahr 2022 intensiv be-
gleitet.

Aufgrund des schlechten Erhaltungszustands der 
spätantiken Gebäudereste fand in Schaan auf Krüppel 
eine Begehung statt. Zusammen mit der Denkmalpflege 
und dem Forstwerkhof der Gemeinde Schaan wird ein 
Konzept zur Sicherung der durch Bewuchs und Frost 
gefährdeten Bausubstanz erarbeitet.

EDV-Projekte und Bibliothek
Die archäologisch erfassten Daten der Bauüberwa-
chung und der Notgrabung wurden in der Fachdaten-
bank IMDAS erfasst. Die Zusammenarbeit mit dem Amt 
für Informatik und den Partnern in Graubünden, Zürich 
(Kanton und neu auch Stadt Zürich) und im Thurgau 
bewährt sich. Digitale Dokumente werden in die Bild-
datenbank IMS aufgenommen, die rund 67'300 Doku-
mente umfasst.

Die Erfassung der archäologischen Fachbibliothek 
erfolgte durch eine Bibliothekarin der Universität Liech-
tenstein im Auftragsverhältnis.

Restaurierungslabor
Die bereits im Jahr 2020 geborgenen Eisenobjekte der 
noch bis ins Jahr 2021 laufenden Notgrabung in Schaan, 
St. Peter-Platz, wurden in Bädern mit alkalischem Sulfit 
entsalzt. Dieser langwierige Konservierungsprozess von 
Eisenfunden mehrerer Grabungen fand nach Analyse 
der Badflüssigkeit sein Ende. Ebenfalls auf dieser Not-
grabung konnten weitere frühmittelalterliche Bestat-
tungen geborgen werden, darunter eine mit zahlreichen 

Praktikanten die Möglichkeit, bei den archäologischen 
und anthropologischen Arbeiten mitzuwirken und Be-
rufserfahrung zu sammeln. Sie sind eine wichtige Hilfe 
für die Abteilung, um Fundmaterial zu reinigen, zu in-
ventarisieren und Daten zu erfassen. Ende des Jahres 
konnte die Ausschreibung zur Stellennachbesetzung ei-
ner archäologischen Fachkraft ausgeschrieben und be-
reits festgelegt werden.

Gesetzliche Grundlage
Das am 1. Januar 2017 in Kraft getretene Kulturgüter-
gesetz regelt den Schutz des kulturellen Erbes. Aus-
grabungen und die Verwendung technischer Hilfsmittel 
zum Absuchen des Untergrunds nach archäologischen 
Objekten bedürfen einer Genehmigung des Amts für 
Kultur. Werden bei einer Bautätigkeit Bodenfunde frei-
gelegt, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen. Die 
Fundstelle darf nicht verändert und die Entdeckung 
muss gemeldet werden. Bewegliche Gegenstände von 
historischem Wert sind Eigentum des Landes und sind 
dem Amt für Kultur zu melden. Ein Entschädigungsan-
spruch besteht nicht. Der Archäologische Perimeter 
bezeichnet Funderwartungszonen und ist behördenan-
weisend und dient somit den Gemeinden bei der Be-
urteilung von Baugesuchen. Er dient der frühzeitigen 
Koordination von archäologischen Untersuchungen 
und Bauarbeiten und ist über das Geodatenportal der 
Landes verwaltung abrufbar, soweit er die Flächen der 
im Bebauungsplan zur Bebauung vorgesehenen Gebiete 
betrifft.

Bauüberwachung / Archäologische Notgrabungen /  
Archäologischer Perimeter 
Die Anzahl der geprüften Baugesuche beläuft sich im 
Berichtsjahr auf 157. Bei 182 z. T. bereits in den Vorjah-
ren begonnenen Projekten erfolgte eine Kontrolle der 
Aushubarbeiten. 42 Bauvorhaben lösten archäologische 
Massnahmen aus. Davon befanden sich zehn Fundstel-
len ausserhalb des Archäologischen Perimeters.

Die 2020 gestartete Platzneugestaltung in Schaan 
am St. Peter-Platz löste eine Notgrabung aus, die Anfang 
2021 fortgesetzt wurde. Zahlreiche römische Befunde, 
frühmittelalterliche Bestattungen und Spuren des Dorf-
brands von 1847 wurden dokumentiert. Die Notgrabung 
konnte planmässig Ende 2020 beendet werden. Die im 
Anschluss durchgeführten Leitungsgrabungen machten 
eine weitere archäologische Begleitung notwendig. Da-
bei wurden zwischen Februar und April 2021 acht wei-
tere Bestattungen dokumentiert. Knapp 70 m nördlich 
davon wurden im September und Oktober 12 weitere 
Gräber freigelegt, die vermutlich zum gleichen früh- bis 
hochmittelalterlichen Friedhof gehören. Ungewöhnlich 
waren hingegen die Hockerbestattung und das Doppel-
grab, bei dem einem der Toten ein Kamm aus Hirschge-
weih mitgegeben wurde.

Von Mai bis August fand in Schaan an der Feldkir-
cher Strasse eine weitere Notgrabung statt. Die beiden 
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Landespolizei konnte die Personen nicht mehr ausfindig 
machen. Bei dem anschliessend durchgeführten Lokal-
augenschein mit Mitarbeitenden der Archäologie und 
der Landespolizei wurden über zwei Dutzend Raubgra-
bungslöcher an verschiedenen Fundstellen am Eschner-
berg dokumentiert. Der Schaden, der durch die illegalen 
Bodeneingriffe entstanden ist, kann nicht abgeschätzt 
werden. Es erfolgte eine Anzeige gegen Unbekannt.

Öffentlichkeitsarbeit
Über die illegalen Raubgrabungen, aber auch über die 
Arbeit der Abteilung Archäologie erfolgten zahlreiche 
Medienberichte.

Die internationale Sonderausstellung «Mittelalter 
am Bodensee – Wirtschaftsraum zwischen Alpen und 
Rheinfall», an deren Konzeption auch die Abteilung 
 Archäologie beteiligt war, wurde am 1.  Oktober im 
 Historischen und Völkerkundemuseum St. Gallen eröff-
net. Nach weiteren Stationen in Frauenfeld und Bregenz 
wird sie 2023 im Liechtensteinischen Landesmuseum 
präsentiert.

Im Rahmen der European Archaeology Days fand 
am 19.  Juni ein «Römertag» beim römischen Gutshof 
in Nendeln statt. Mitarbeitende der Archäologie boten 
Führung an dem für Liechtenstein bedeutenden Fund-
platz an. An einem Informationsstand wurden dem Pub-
likum Originalfunde gezeigt und erklärt. Ein Archäome-
tallurge führte live in die Technik des Bronzegusses ein.

Im Berichtsjahr wurden unter Einhaltung der gelten-
den Schutzmassnahmen Führungen für Schulklassen 
durchgeführt, sowohl an Fundstellen vor Ort als auch in 
den Laborräumlichkeiten der Archäologie.

Denkmalpflege

Schwerpunkte
Die Abteilung Denkmalpflege erarbeitete auf Grundlage 
des Kulturgütergesetzes (KGG) praktikable Lösungen 
für Schutz, Erhalt, Pflege und Nutzung der Baudenk-
mäler, begleitete etliche Baumassnahmen an Denk-
malschutzobjekten und wachte über die genehmigten 
Subventionsbeiträge. Zahlreiche Kulturgüter konnten 
restauriert, unter Schutz gestellt sowie vor dem Ab-
bruch gerettet werden.

Konkret konnten u. a. die jeweils umfangreichen In-
standsetzungs- und Umbaumassnahmen beim Semi-
narzentrum Stein Egerta in der ehemaligen Villa Ru-
scheweyh in Schaan (Restaurierung Haupthaus und 
Planung Restaurierung Parkanlage), des Wohnhauses 
Bahnstrasse 3 in Schaan (Restaurierung und Anbau Pa-
villon), der Villa Landstrasse 25 in Vaduz (Restaurie-
rung Aussenfassaden und Treppenaufgang), der Mühle 
Balzers (Restaurierung Mühlengänge), der Kapelle 
St. Peter in Schaan (Restaurierung Aussenfassaden 
und neue Platzgestaltung), der Pfarrkirche St. Maria 
in Bendern (Sanierung Beleuchtung), der Stallscheune 
Hinder Prufatscheng / Underguadweg in Triesenberg 

Glasperlen versehene Halskette, deren Konservierung 
sofort nach der Bergung erfolgte.

Die Beigaben einer spätantiken / frühmittelalter-
lichen Bestattung an der Landstrasse in Schaan um-
fassten eine Gürtelschnalle aus Eisen und einen früh-
mittelalterlichen Kamm aus Geweih. Letzterer war gut 
erhalten, die filigranen Zinken bedurften jedoch beson-
derer Sorgfalt in der Reinigung und Konservierung.

Anthropologie
Im Laufe des Jahres wurden mehrerer Ausgrabungspro-
jekte abgeschlossen, ausgewertet und teilweise bereits 
publiziert.

Die bei den Bauarbeiten in Schaan, St. Peter-Platz, im 
Frühjahr dokumentierten frühmittelalterlichen Skelette 
wurden bereits auf der Grabung anthropologisch unter-
sucht und die anschliessende Laboruntersuchung mitt-
lerweile abgeschlossen. Kinderbestattungen sind deut-
lich unterrepräsentiert. Die Erwachsenen  verstarben 
mehrheitlich zwischen 40 und 60 Jahren. Ein männ-
liches Skelett zeigt an der Wirbelsäule Spuren einer 
 Tuberkulose. Nur rund 70 m nördlich dieses Fund platzes 
traten bei Bauarbeiten an der Landstrasse weitere  
Gräber zutage. Die Auswertung ist in Arbeit. Weitere 
Laborbefunde galten der umfangreichen Skelettserie 
des Schaaner Friedhofs und Skeletten aus Mauren.

Im Rahmen einer Forschungskooperation mit dem 
Max-Planck-Institut und der Universität Bern für paläo-
genetische Untersuchungen wurden bronzezeitliche 
Skelette aus Mauren, Triesen und Ruggell für eine Be-
probung ausgewählt. Im Fokus dieser Forschungen ste-
hen populationsgenetische Aspekte sowie molekular-
biologische Nachweise von Krankheitserregern.

Auswertungen und Publikationen
Der letzte Teil (Band 6) der Ausgrabungen auf dem 
Kirchhügel in Bendern ist mit anthropologischen Er-
kenntnissen und textilarchäologischen Fragen im Ab-
schluss begriffen. Die letzten beiden Manuskripte zu 
den Gräberfunden und den Bauten am Kirchhügel wer-
den im Frühjahr 2022 abgeschlossen.

Im letzten Jahr wurde der 2010 bis 2012 geführte 
jährliche Forschungsbericht in neuer Gestalt aufgegrif-
fen und fortgesetzt. In der Publikation «Archäologie in 
Liechtenstein» werden künftig jährlich Berichte und 
Auswertungen zu den im Laufe des Jahres stattgefun-
denen Projekten vorgelegt. Für das Jahrbuch der Ge-
sellschaft Archäologie Schweiz erfassten Mitarbeitende 
Berichte über die Fundereignisse des Berichtsjahres.

Mitarbeiterinnen der Abteilung Archäologie waren 
an Beiträgen für den Ausstellungskatalog zur interna-
tionalen Sonderausstellung «Mittelalter am Bodensee» 
beteiligt.

Illegale Grabungen
Im Juli wurden auf dem Eschnerberg zwei illegale Son-
dengänger beobachtet. Die rasch vor Ort anwesende 
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(Restaurierung Stallscheune und Gipsbrennofen) und 
des Wohnhauses Grüschaweg 14 in Triesenberg (Um-
bau / Umnutzung Ökonomieteil) begleitet oder fertig 
gestellt werden.

Fachlich begleitet und vorbereitet wurden ferner die 
Translokations- und Restaurierungsmassnahmen zum 
Schaaner Torkel an der Obergass sowie die Projektie-
rung der Restaurierungs- und Umnutzungsmassnah-
men zur Hofstätte Hintergass 35 / 37 in Vaduz, welche 
künftig öffentlich und für Ferien im Baudenkmal zur 
Verfügung stehen soll. Zahlreiche weitere Sanierungen 
privater, landes- und gemeindeeigener Häuser wurden 
eingeleitet oder abgeschlossen. Für den Torkel samt 
Weinpresse und historischer Einrichtung des Roten 
Hauses in Vaduz konnte die Schädlingsbekämpfung des 
Anobienbefalls fachlich begleitet und unterstützt wer-
den.

Im Berichtsjahr waren wiederum zahlreiche Hand-
änderungen an Denkmalschutzobjekten und Gesuche 
zu baulichen Veränderungen zu behandeln. Es konnten 
finanzielle Beiträge nach dem Kulturgütergesetz an ge-
schützte Kulturgüter in Höhe von rund CHF 1 Mio. aus-
gerichtet werden.

Unterschutzstellungen
Ausgelöst durch einen Schadenfall mit Einsturz wurde 
die Stallscheune mit kleinem Wohnteil am Underguad-
weg nördlich des Weilers Hinder Prufatscheng in Trie-
senberg samt dem 1982 entdeckten, rund 4 m hohen 
Schachtofen unbestimmter Zeitstellung in der Süd-
ost-Ecke zum Brennen von Gips und Kalk im Berichts-
jahr unter Schutz gestellt und in der Folge umfassend 
restauriert. Es wird angenommen, dass der Stall unter 
Verwendung des bestehenden Brennofens im frühen 19. 
Jahrhundert gebaut wurde, wie der Aufbau des gemau-
erten Gebäudes erkennen lässt.

Nutzungsstudien, Restaurierungskonzepte,  
Baugesuchsprüfungen
Zahlreiche Sanierungs- und Nutzungskonzepte für 
Denkmalschutzobjekte und mobile Kulturgüter wurden 
bearbeitet und rund 60 Abbruch- und Baubegehren im 
Rahmen der Baugesuchsprüfungen nach denkmalpfle-
gerischen Kriterien beurteilt. Es wurden ca. 80 Baube-
ratungen zu erhaltens- und schutzwürdigen Gebäuden 
und über 30 Baukontrollen bei Denkmalschutzobjekten 
durchgeführt. Zudem wurden zahlreiche Stellungnah-
men zu neuen Bauordnungen, Ortsbildinventarisatio-
nen, Zonenplanrevisionen, neuen Richtplänen einzelner 
Gemeinden sowie zu Umweltverträglichkeitsberichten 
abgegeben.

Namentlich zu erwähnen ist auch die aktive Mit-
wirkung der Denkmalpflege bei der Grundlagenermitt-
lung und Planungsvorbereitung zur Restaurierung und 
Umnutzung des denkmalgeschützten Hagen-Hauses in 
Nendeln, welches zur Herberge der Internationalen Mu-
sikakademie um- und ausgebaut werden soll.

Forschung, Inventarisation, Dokumentation
Im Rahmen des Dokumentationsauftrags wurden fol-
gende baugeschichtliche Gutachten, Baudokumenta-
tionen und dendrochronologische Analysen in Auftrag 
gegeben und erstellt:
–  Balzers: Wohnhaus, Iradug 8
–  Eschen: Wohnhäuser und Stallscheunen (Nr. 24 / 30), 

Heragass
–  Eschen: Kapelle Heiligkreuz, Rofenberg
–  Eschen: Doppelwohnhaus und Stallscheunen, Schön-

bühlstrasse 35
–  Ruggell: Wohnhaus, Unterdorfstrasse 1
–  Triesen: Kapelle St. Mamertus, St. Mamertenweg
–  Triesen: Wohnhaus (Nr. 67), Am Bach
–  Triesenberg: Sennereigebäude, Alpelti
–  Triesenberg: Wohnhaus mit Sticklokal, Bühelstrasse 

31
–  Triesenberg: Wohnhaus, Steinortstrasse 37
–  Vaduz: Wohnhaus und Stallscheune, Hintergass 35-37

Für die Erfassung und Aktualisierung der Inventar-
daten in der Denkmalverwaltung «GemDat» sowie de-
ren Ablösung durch die neue Datenbanklösung «ArtPlus 
Denkmalpflege» musste aufgrund beschränkter Perso-
nalressourcen auf externe Unterstützung zurückge-
griffen werden. Dies galt auch für die Aufnahme des 
Bibliothekszuwachses in die elektronische Datenbank 
ALEPH. Die Erfassung der Fachbibliothek der Denkmal-
pflege erfolgte durch eine Bibliothekarin der Universi-
tät Liechtenstein im Auftragsverhältnis. Für das neue 
Kulturgüterregister wurden die Inventarisationsarbei-
ten in den Gemeinden Mauren-Schaanwald und Ruggell 
durchgeführt. Zahlreiche Kulturgüter konnten fotogra-
fisch neu dokumentiert werden.

Verlustbilanz: Abbrüche 2021
Im Berichtsjahr konnten wiederum einige kulturge-
schichtlich und ortsbaulich wichtige Zeugnisse der 
liechtensteinischen Bau- und Siedlungsentwicklung 
nicht vor dem Abbruch bewahrt werden. Nachfolgende 
Bauten mussten zum Abbruch freigegeben werden, wo-
bei nicht alle Gebäude im Berichtsjahr abgerissen wur-
den:
–  Eschen: Doppelwohnhaus, Schönbühlstrasse 35 (er-

baut 1519 bzw. 1552)
–  Mauren: Restaurant Freihof und Ökonomiebauten, 

Weiherring 60 (erbaut 1921 / 22)
–  Triesen: Wohnhaus und Stallscheune, Dorfstrasse 38 

(erbaut um 1900)
–  Triesenberg: Wohnhaus und Werkstatt, Hofistrasse 

35 (erbaut um 1900)

Die jährliche Verlustbilanz zeigt, dass in den letzten zwei 
Jahrzehnten gegen 390 erhaltens- oder gar schutzwür-
dige Häuser abgebrochen worden sind. Die historische 
Bausubstanz Liechtensteins ist dadurch weiter dezi-
miert worden.
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bis auf die Grundmauern rückgebaut werden muss, am 
Denkmaltag entsprechend dem Baufortschritt zur Be-
sichtigung zu öffnen. Aufgrund diverser Verzögerun-
gen konnte mit den Instandsetzungsmassnahmen in-
des noch nicht begonnen werden, eine Besichtigung 
konnte aber im Rahmen von mehreren Führungen 
durch einen Denkmalpfleger erfolgen. Über 150 Inte-
ressierte haben das kulturelle Angebot der Denkmal-
pflege wahrgenommen.

Kulturschaffen

Aufgaben
Die Abteilung Kulturschaffen im Amt für Kultur ist eine 
Koordinationsstelle für kulturelle Anliegen und ist für 
die Organisation und Durchführung kultureller Projekte 
zuständig. Auf Anfang Jahr wurde die Abteilungsleitung 
aufgrund der bevorstehenden Pensionierung des lang-
jährigen Abteilungsleiters und Amtsleiters neu bestellt.

Atelierstipendien in Berlin
Das Liechtensteiner Künstleratelier in Berlin erfreut 
sich seit seiner Eröffnung im Jahr 2006 grosser Beliebt-
heit. Diese Freude war auch im Berichtsjahr bei den Sti-
pendiaten spürbar.

Im ersten Halbjahr wurden die abgebrochenen bzw. 
nicht angetretenen Aufenthalte des Vorjahres nach-
geholt. Die Entwicklungen in Zusammenhang mit der 
Covid-19-Pandemie in Deutschland wurden mit viel 
Aufmerksamkeit verfolgt und mit den Stipendiaten ein 
enger Austausch gepflegt. Die Situation führte letztend-
lich im ersten Halbjahr zum Unterbruch eines Atelier-
aufenthalts.

Die Stipendiaten im Liechtensteiner Künstleratelier 
in Berlin waren im Berichtsjahr: Eliane Schädler und 
Adam Vogt (Bildende Kunst – drei Monate), Nancy Ba-
rouk-Hasler (Literatur – drei Monate – inkl. Unterbruch), 
Christiani Wetter (Darstellende Kunst – drei Monate) 
und Giulia Haas (Darstellende Kunst – drei Monate).

Artist-in-Residence: Künstleratelier in Balzers – 
«Turmhaus»
Das Amt für Kultur verwaltet seit August das Liechten-
steiner Künstleratelier im denkmalgeschützten «Turm-
haus», Iradug 24, in Balzers. Dieses Mietobjekt wird als 
Wohnatelier für ausländische Kultur- und Kunstschaf-
fende betrieben und im Rahmen der Kulturförderung 
einzelnen Förderungsempfängern zur Ermöglichung 
eines mehrmonatigen Aufenthalts in Liechtenstein zur 
Nutzung überlassen. In einem Pilotprojekt arbeitete 
als erste Stipendiatin die Kulturschaffende Hanga Séra 
aus Zürich während ihres Atelieraufenthalts an der Um-
setzung ihres künstlerischen Vorhabens: ein Werk aus 
Haaren, Tuschezeichnungen und feinen Holzbahnen. Im 
Rahmen von zwei öffentlichen Veranstaltungen wurde 
dem Publikum das Werk Ende Oktober 2021 präsen-
tiert, wie auch dessen Entstehung vorgestellt.

Öffentlichkeitsarbeit
Aufgrund der Covid-19-Pandemie mussten mit einer 
Ausnahme der Architekturführung «Liechtensteiner 
Bahnhof-Tour» in Schaan, Nendeln und Schaanwald (in 
Zusammenarbeit mit der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta) die aktiven Beiträge zur Öffentlichkeitsarbeit 
allesamt abgesagt werden. Das Konzept für eine ver-
stärkte Öffentlichkeitsarbeit via Social Media konnte 
dafür weiter vorangetrieben werden. Im Rahmen des 
Jahresthemas «Baukultur» des Liechtensteinischen In-
genieur- und Architektenvereinigung lia konnten zahl-
reiche Beiträge geliefert werden.

Der Leiter der Denkmalpflege vertritt Liechtenstein 
als Delegierter an den Sitzungen des Direktionskomi-
tees für Kultur, kulturelles Erbe und Landschaft (CD-
CPP) des Europarats. Die Konferenzen fanden in diesem 
Jahr ausschliesslich online statt. Zudem ist er Mitglied 
zahlreicher Gremien, z. B. der «Konferenz der Schweizer 
Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger KSD».

Kulturgüterschutz (KGS)
Im Berichtsjahr trat die Kulturgüterschutzverordnung 
(KGSV) am 13. April 2021 in Ergänzung zum Kulturgü-
tergesetz (KGG) von 2017 in Kraft. Diese behandelt den 
Schutz von Kulturgütern durch vorbeugende Schutz-
massnahmen sowie durch Schutzmassnahmen im Er-
eignisfall und die Wiederherstellung von beschädigten 
Kulturgütern. Verantwortlich für die Implementierung 
der Verordnung ist das Amt für Kultur, welches seit 
Juni 2021 erstmals mit einer Fachperson des Kulturgü-
terschutzes in der Abteilung Denkmalpflege verstärkt 
werden konnte. So konnte in der Folge mit der Umset-
zung der Vorgaben gestartet werden. Schwergewicht 
bildeten dabei die finalen Schritte in der Entwicklung 
des Kulturgüterschutzsystems in Liechtenstein, die 
Anbringung von Schutzzeichen nach dem Haager Ab-
kommen zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten 
Konflikten von 1954 an ausgewählten geschützten 
Kulturgütern, die Konstitution des Kulturgüterschutz-
verbunds, erste Anschaffungen von Ausrüstung und 
Gerätschaften für Einsatzelemente sowie eine erste 
Konzeption zur Notfallplanung für Kulturgut. Begleitet 
wurden diese Aktivitäten durch Social Media Beiträge 
und einem ersten Video, in dem über den Kulturgüter-
schutz aufgeklärt, die Gründe für die Schildanbringung 
transportiert und die nächsten Schritte und Tätigkeiten 
angekündigt werden.

Europa-Tag des Denkmals
Der 29. Europa-Tag des Denkmals im Fürstentum 
Liechtenstein stand ganz im Zeichen des Schaaner 
Torkels und fand unter dem Titel «Torkel Schaan: on 
the move!» am 4. September 2021 statt. Feierlich er-
öffnet wurde der Anlass durch Regierungsrat Manuel 
Frick. Ursprünglich war vorgesehen, die bedeutende, 
1616 erbaute Feldtrotte an der Obergass, welche für 
die um 22 Meter nordwestwärts geplante Versetzung 
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Liechtensteiner BuchBar
Die Trägerschaft «BuchBar», zu der neben dem Schul-
amt, der Liechtensteinischen Landesbibliothek und der 
Kulturstiftung Liechtenstein auch das Amt für Kultur 
zählt, war im Berichtsjahr aufgrund der Covid-19-Mass-
nahmen in ihren Aktivitäten stark eingeschränkt. Der 
Pädagogische Dialog konnte als einziges Kooperations-
projekt im Februar 2021 durchgeführt werden. Die ge-
planten weiteren Aktivitäten mussten ins Folgejahr ver-
schoben bzw. konnten nicht durchgeführt werden.

Wettbewerb «Schönste Bücher aus Liechtenstein 2020»
Beim Wettbewerb «Schönste Bücher aus Liechtenstein 
2020» wurde die Rekordzahl von 34 Werken eingereicht. 
Die Prämierung fand im März des Berichtsjahrs statt. 
Drei Werken hat die Fachjury den Titel «Schönste Bücher 
aus Liechtenstein 2020» verliehen: «Hilti Art Foundation - 
Die Sammlung. Band 1 und 2», «Die wesentliche Eigenart 
aber liegt in der Blüte» und «Häuser der schlafenden Ge-
dichte». Diese drei Werke haben auch am internationalen 
Wettbewerb «Schönste Bücher aus aller Welt» in Leipzig 
teilgenommen und wurden von der Stiftung Buchkunst 
an der Buchmesse in Frankfurt ausgestellt. Zum ersten 
Mal in der 20-jährigen Geschichte dieses Wettbewerbs 
wurden die ausgezeichneten Werke ausserdem in der 
Stadtbibliothek Dornbirn ausgestellt. Weitere drei Publi-
kationen erhielten von der Jury eine «Lobende Anerken-
nung»: Drei Werke der Reihe «aus der sammlung» des 
Kunstmuseums über Matt Mullican, Pamela Rosenkranz 
und Bruno Kaufmann, «Upcycling – Wieder- und Weiter-
verwendung als Gestaltungsprinzip in der Architektur» 
sowie «Vom Ziergarten zum Lebensraum - Kleines Pra-
xisbuch für eine naturnahe Gartengestaltung».

Jugend und Musik (J+M)
Im Berichtsjahr veranstaltete die Harmoniemusik Bal-
zers ein Musiklager, welches seitens dem Programm J+M  
mit einem J+M-Lagerbeitrag unterstützt werden konnte.

EEA Grants (Bereich Kultur)
Der EWR-Finanzierungsmechanismus (EEA Grants) stellt 
den gemeinsamen Beitrag Islands, Liechtensteins und 
Norwegens zur Verringerung des wirtschaftlichen und 
sozialen Ungleichgewichts innerhalb von Europa dar. Die 
aktuellen EEA Grants wurden für die Periode 2014 bis 
2021 zur Verfügung gestellt. Die Rolle der EEA-Grants-Ko-
ordination im Bereich Kultur wurde bis Ende Juni 2021 
extern wahrgenommen. Seit Juli 2021 ist die zentrale An-
laufstelle für die Umsetzung der EEA Grants Kulturpro-
gramme in Liechtenstein im Amt für Kultur angesiedelt. 
Die Anlaufstelle versucht, mögliche liechtensteinische 
Partner für die von den Empfängerstaaten innerhalb der 
EEA Grants ausgeschriebenen Kulturprojekte zu finden 
und die Kommunikation zwischen den potentiellen Part-
nern herzustellen. Durch die Koordinatoren-Rolle als di-
rekten Ansprechpartner wird die Partizipation an den von 
Liechtenstein mitfinanzierten EEA Grants vereinfacht.

Kreatives Europa
Liechtenstein beteiligt sich am EU-Programm «Kreati-
ves Europa 2021 bis 2027». Das Programm «Kreatives 
Europa» ist das Leitprogramm der Europäischen Kom-
mission zur Unterstützung des Kultursektors und des 
audiovisuellen Sektors. Liechtenstein nimmt dabei an 
sämtlichen Aktionsbereichen (Kultur / Media / sektorüber-
greifender Aktionsbereich) des Programmes teil, es ist 
hierzu ein «Creative Europe Desk» im Aufbau begriffen.

Arbeitsgruppen und Kommissionen
Die Abteilungsleitung Kulturschaffen wurde von der Re-
gierung in den Aufsichtsrat der Genossenschaft Thea-
ter am Kirchplatz eG (TAK) delegiert. Mit dem Spiel-
zeitmotto «Die Wahl erst macht den Menschen» hatte 
sich das TAK für die Spielzeit 2020 / 2021 viel vorge-
nommen und ein hochkarätiges und abwechslungs-
reiches Programm vorbereitet. Die Spielzeit war, wie 
schon die Saison zuvor, massgeblich geprägt durch die 
Covid-19-Pandemie. Der Erneuerung der Gewährung ei-
nes Landesbeitrags für die Jahre 2022 bis 2025 hat der 
Landtag hat am 2. September 2021 zugestimmt.

Die «Kommission Kultur der Internationalen Boden-
seekonferenz (IBK)», in welcher Liechtenstein durch 
den Amtsleiter des Amts für Kultur vertreten ist, konnte 
im Berichtsjahr u. a. das erste Konzept für die «Künstler-
begegnung IBK 2023» in Liechtenstein erarbeiten sowie 
die nationale Nomination der Förderpreise organisieren 
und stellte hierzu eine Kandidatin und ein Jurymitglied. 
Die Durchführung der Förderpreisvergabe oblag dem 
Kanton St. Gallen. Es wurden Preise zu je CHF 10'000 
in der Sparte «Textile Materialien – ihre Konzepte und 
Verarbeitungen» vergeben.

Die «EFTA-Working Group On Cultural Affairs» 
führte im Berichtsjahr keine Meetings durch.

Landesarchiv

Schwerpunkte
Schwerpunkte im abgelaufenen Jahr waren der Ausbau 
des Bewertungsmanagements sowie die Priorisierung 
der Bestände für die Erschliessung, Mikroverfilmung und 
Digitalisierung. Die Vertragsbereinigungen für die Pfarr-
archive und das Dekanatsarchiv und die Klärung der Ver-
wahrung des Briefmarkendepots durch das Landesar-
chiv bildeten weitere Schwerpunkte. Das Sollkonzept für 
den Ausbau der digitalen Archivierung wurde präzisiert. 
Mehrere Altbestände wurden verzeichnet. Die Scanpro-
jekte Plan- und Kartensammlung sowie Bildsammlungen 
wurden fortgesetzt. Die Öffentlichkeitsarbeit in Zusam-
menarbeit mit der Erwachsenenbildung Stein Egerta 
Anstalt wurde fortgesetzt. Die Nachbesetzung der Ab-
teilungsleitung sowie der Stellen Überlieferungsbildung 
und Technischer Dienst in der Foto- und Filmstelle bil-
deten die personellen und organisatorischen Schwer-
punkte im Jahr 2021. Für alle fordernd waren die Ein-
schränkungen aufgrund der Pandemiesituation.



| 213

GESELLSCHAFT UND KULTUR

Fachbereiche

Überlieferungsbildung
Das Landesarchiv übernahm im Berichtsjahr 21 Laufme-
ter staatliches Archivgut, unter anderem vom Landtag, 
vom Staatsgerichtshof und Verwaltungsgerichtshof, von 
der Staatsanwaltschaft, von der Regierungskanzlei, dem 
Amt für Justiz und dem Amt für Bau und Infrastruktur. 
Zur reinen Aufbewahrung wurden dem Archiv weitere 
342 Laufmeter übergeben. Es fanden bei sieben Amts-
stellen archivfachliche Beratungen statt. Mehrheitlich 
handelte es sich um Bewertungen von angebotenen Un-
terlagen und deren fachgerechte Aufarbeitung für die 
Übernahme. Ebenso waren die Aufbewahrungsfristen 
sowohl für den Aktenplan 1995 als auch für den Akten-
plan 2018 Gegenstand der Beratungen. Des Weiteren 
interessierten sich die Amtsstellen für den Umgang mit 

Die wichtigsten Kenndaten

 2017 2018 2019 2020 2021

Personal     
Anzahl bewilligte Stellen 6 6 6 6 6
Anzahl fest angestellte Personen 7 7 7 6 6

Gesamtumfang des Archivs     
Gesamtumfang des erschlossenen Archivguts in Lfm 4'762 4'808 4'855 4934 5049
Zuwachs von im Berichtsjahr erschlossenem Archivgut in Lfm 40.25 46.75 46.00 79.12 66.25
Gesamtanzahl der Verzeichnungseinheiten 1'788'839 1'613'606 1'623'074 1'628'942 1'645'656
Anzahl der im Berichtsjahr neu erstellten Verzeichnungseinheiten 35'458 16'960 13'693 7'934 18'541
Zuwachs von im Berichtsjahr abgelieferten Unterlagen in Lfm 205 288 277 241 382
Lfm des im Berichtsjahr abgelieferten staatlichen Archivguts 127 71 104 33 21
Lfm des im Berichtsjahr abgelieferten privaten Archivguts 13 4.40 6 22 20

Benutzung     
Anzahl Benutzer vor Ort (ohne LLV) 125 129 129 121 89
Anzahl Benutzungstage (ohne LLV) 298 224 256 288 221
Bestellte Archivalieneinheiten (ohne LLV) 9'963 6'154 4'038 13'562 13'889
Anzahl Benutzer LLV 119 114 105 122 117
Anzahl Benutzungstage LLV 63 86 97 91 91
Ausleihen an die LLV 2'438 1'246 868 756 610
Schriftliche Auskünfte 289 261 257 376 332

Archivfachliche Beratungen     
Bei Amtsstellen 27 6 10 13 11
Bei Privaten 8 6 2 6 7

Sicherung, Konservierung     
Anzahl erstellter Mikrofilme 314 208 158 877 630
Anzahl Scans 16'543 55'641 571'213 152'781 33'303

Öffentlichkeitsarbeit     
Anzahl geführter Gruppen 56 30 7 1 7
Anzahl geführter Personen 312 332 98 6 70

 

archivwürdigen Papierakten im Hinblick auf die Um-
stellung hin zur digitalen Aktenführung. Auch die Ar-
chivierung von elektronischen Produkten und Geodaten 
wurde thematisiert.

Die Privatarchiv-Bestände des Landesarchivs er-
fuhren wertvolle Zuwächse durch die Fotosammlung 
der Liechtensteinischen Trachtenvereinigung, durch 
die Filmsammlung von Michael Gattenhof aus Triesen 
mit den Konzertaufnahmen des Musikfestivals «Little 
Big One» aus den Jahren 1993 bis 2002 sowie durch 
das Kirchenarchiv der Evangelischen Kirche im Fürs-
tentum Liechtenstein. Auch in diesem Berichtsjahr 
bedachten Prinz Emmeram von und zu Liechtenstein 
und Prinz Karl von Liechtenstein das Landesarchiv mit 
Schenkungen von Fotos. Weitere Schenkungen Priva-
ter erhielt das Landesarchiv unter anderem von der In-
ternationalen Rheinberger Gesellschaft, von Hans-Jörg 
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erstellt, davon 1'816 als Benutzeraufträge. Mit den 
Flachbettscannern wurden 16'117 Fotos eingescannt, 
davon 180 für Benutzer.

Öffentlichkeitsarbeit
Im Berichtsjahr fanden sieben Führungen mit 70 Per-
sonen statt.

Die Zusammenarbeit mit der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta Anstalt wurde fortgesetzt. Die neue Reihe 
«Filmperlen aus Liechtenstein» zeigte im Alten Kino 
in Vaduz Filme aus den Beständen des Liechtenstei-
nischen Landesarchivs. Der bereits etablierte «Hand-
schriftenlesekurs: deutsche Schreibschrift» wurde im 
Frühjahr und im Herbst angeboten und es nahmen ins-
gesamt zwölf Personen teil. Die Vortragsserie «Archi-
vale des Quartals» widmete sich im Berichtsjahr den 
Themen «Warum heute noch Mikrofilme benutzen?», 
«Wanderbücher für Handwerker», «Alte Berufe» sowie 
dem 100-Jahr Jubiläum der liechtensteinischen Verfas-
sung. An diesen Veranstaltungen nahmen jeweils bis zu 
zehn Personen teil.

Kooperationen

Gemeindearchive
Der 24. Gemeindearchivtag entfiel ein weiteres Mal auf-
grund der Covid-19-Pandemie. Der Austausch mit den 
Gemeindearchiven erfolgte auf bilateralem Weg. Die 
Gemeindearchive nützten insbesondere die Möglichkeit 
der Sammelbestellung von säurefreien Archivkartons.

Josef Gabriel Rheinberger-Archiv
Der für das Rheinberger-Archiv zuständige Mitarbeiter 
nahm als Vertreter des Archivs an vier Sitzungen der 
Internationalen Rheinberger Gesellschaft (IRG) teil und 
unterstützte die IRG in organisatorischen und buchhal-
terischen Fragen. Im Gegenzug erhielt das Rheinber-
ger-Archiv die der IRG zugehenden Belegexemplare.

Fachschaft Geschichte des Liechtensteinischen  
Gymnasiums
Coronabedingt konnte im Berichtsjahr kein Geschichts-
unterricht im Landesarchiv stattfinden.

Stiftung Dokumentation Kunst in Liechtenstein
Die Zusammenarbeit mit der Stiftung Dokumentation 
Kunst in Liechtenstein ist seit 2005 mit Vertrag gere-
gelt.

Fachstelle LiVE

Ausbreitung LiVE in der LLV
LiVE steht für die digitale Aktenverwaltung in der 
Liechtensteinischen Landesverwaltung und wird als 
verwaltungsübergreifendes Programm geführt. Im 
Berichtsjahr wurden in sechs Amtsstellen LiVE-Pro-
jekte gestartet. In drei Amtsstellen konnten 2021 

Rheinberger in Berlin sowie kleinere Bestände von wei-
teren Privatpersonen.

Erschliessung und Bestandserhaltung
Laufende Erschliessungsprojekte wie die Neuverzeich-
nung der Regierungsakten aus der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts und die Erschliessung von Akten des 
Zivilstandsamtes und des Waldamtes wurden fortge-
setzt. Die Bereinigung des Bestandes der Landtagspro-
tokolle und der Sammlung Rechtsvorschriften wurde 
abgeschlossen. Die Bestände des Landesarchivs, des 
Sicherheitskorps und des ehemaligen Amts für Statistik 
wurden nachbewertet und durch Nachverzeichnung für 
die Benutzung zugänglich gemacht. Die Fotosammlun-
gen von Adolf Buck und von Peter Ospelt wurden im 
Berichtsjahr geordnet und detailliert verzeichnet. Ein 
grösseres Erschliessungsprojekt im Bereich der Privat-
archive stellte der Bestand der Forschungsgesellschaft 
für das Weltflüchtlingsproblem (AWR) dar.

Die Restaurierung von Katasterplänen aus dem 
19. Jahrhundert wurde fortgesetzt.

Kundendienst und Bibliothek
Die Corona-Schutzmassnahmen führten zu einem Rück-
gang der Benutzer. Im Berichtsjahr besuchten 89 Perso-
nen (ohne Landesverwaltung) an 221 Benutzungstagen 
das Archiv. 13'889 Archivalien wurden im Benutzer-
raum vorgelegt. 610 Akten wurden an die Landesver-
waltung ausgegeben. Forschungsschwerpunkte waren 
die Fürsorge in Liechtenstein seit dem späten 19. Jahr-
hundert, die Geschichte der Mobilität, die Biographie 
des Fotografen Walter Wachter in Schaan, der Nationa-
lismus in Liechtenstein im 19. und 20. Jahrhundert, die 
Familienforschung für die Gemeinde Bendern-Gamprin, 
das Schaffen des Architekten Ernst Sommerlad sowie 
die archäologische Forschung auf dem Kirchhügel Ben-
dern.

Auch in diesem Berichtsjahr wurden für Illustratio-
nen von Beiträgen in Zeitungen, Zeitschriften und Fach-
publikationen zahlreiche Fotos angefragt.

Es wurden fünf Ausnahmebewilligungen zur Verkür-
zung der Sperrfristen gewährt. 332 Anfragen wurden 
schriftlich beantwortet.

Technischer Dienst
Die Scanprojekte Plan- und Kartensammlung sowie 
Bildsammlungen wurden im Sinne des Kundenservices 
und der Bestandserhaltung fortgesetzt. Das Scanprojekt 
Staatsvertragssammlung wurde abgeschlossen. Neben 
Scans für Kunden fertigte der Technische Dienst auch 
Scans von grossformatigen Plänen für Amtsstellen an.

Im Rahmen der Bestandserhaltung und der Siche-
rungsverfilmung wurden 630 Mikrofilme erstellt, davon 
waren 576 Duplikat-Filme. Mit dem Durchlaufscanner 
wurden heuer nur 11'952 Scans angefertigt, was den 
Rückgang gegenüber den Vorjahreszahlen erklärt; mit 
den Buch- und Aufsichtsscannern wurden 5'234 Scans 



| 215

GESELLSCHAFT UND KULTUR

Anfragen aus der Verwaltung und verwaltungsnahen 
Organisationen zu digitaler Aktenführung beantwor-
tet. Einige LiVE-Amtsstellen haben bereits mit Optimie-
rungsprojekten im Bereich der digitalen Aktenverwal-
tung begonnen.

Amt für Lebensmittelkontrolle 
und Veterinärwesen

Amtsleiter: Dr. med. vet. Werner Brunhart

Wie im Vorjahr war auch im Berichtsjahr die Covid19Pan
demie ein prägender Teil des Arbeitsjahres. Aufgaben im 
Rahmen der Pandemie ergaben sich wieder durch Anpas
sungen der Schutzkonzepte im Bereich der Lebensmittel 
und Gastronomiebetriebe sowie durch die Schutzkonzept
kontrollen.

Insgesamt war das ALKVW als Amt mit vielfältigen 
Kontrollaufgaben herausgefordert, die geplanten und vor
geschriebenen Kontrollen trotz der Einschränkungen be
züglich der sozialen Kontakte korrekt und vollständig zu 
erbringen. Mit etwas Organisation und flexibler Planung 
konnten die gestellten Aufgaben aber bis zum Ende des 
Berichtsjahres erfüllt werden.

Auffallend für das Berichtsjahr war, dass in verschiede
nen Bereichen sehr umfängliche und arbeitsintensive Kon
trollgeschäfte bearbeitet werden mussten. Für den Bereich 
der Lebensmittelkontrolle und den Verbraucherschutz 
zeichnet sich ab, dass beispielsweise der Onlinehandel mit 
diversen Produkten eine verstärkte Kontrolltätigkeit erfor
dert, welche durch die Komplexität gleichzeitig aber zuneh
mend schwieriger im Vollzug wird.

Ebenso fiel im Berichtsjahr auf, dass gegenüber den 
Vorjahren verstärkt Stellungnahmen zu Rechtsübernah
men aus dem EWR erarbeitet oder Übernahmen in landes
eigenes Recht umgesetzt werden mussten.

Dass Kontrollen und eine unterstützende Zusammenar
beit mit Betreibern von öffentlichen Anlagen beim Dusch 
und Badewasser wichtig sind, zeigt sich vor allem in der 
Covid19Pandemie, da nicht immer alle Duschen voll in 
Gebrauch sind. Hier konnten wertvolle Verbesserungen 
und möglicherweise gesundheitsschädigende Wasserbe
lastungen erkannt werden.

Nach wie vor befindet sich das ALKVW in einem digi
talen Umbauprozess, welcher die Mitarbeitenden fordert, 
aber auch anspornt.

Allgemeines

Amtsorganisation
Die Organisation im Amt hat sich im Berichtsjahr nicht 
verändert. Das ALKWV verfügt wie im Vorjahr ins-
gesamt über neun Mitarbeitende. Im vierten Quartal 

LiVE-Projekte zu einem Abschluss gebracht und das 
digitale Aktenbearbeitungs- und Aktenverwaltungs-
system eingeführt werden. Im Mai erfolgte so auch die 
planmässige Initiierung der digitalen Aktenverwaltung 
und damit die Umstellung auf LiVE im Amt für Kultur. 
Die Fachstelle betreute alle Projekte fachlich und kon-
zeptionell, insbesondere bei der Gestaltung der künfti-
gen Prozesse und organisatorischen Regeln.

Für die Einführungen selber führte die Fachstelle 
jeweils Schulungen aller Mitarbeitenden durch. Zudem 
wurden Mitarbeitende mit besonderen Verantwortlich-
keiten vertieft auf ihre Aufgaben vorbereitet. In der ers-
ten Zeit nach der Einführung wurden die Amtsstellen 
 intensiv betreut und der Übergang in einen Tagesbe-
trieb begleitet.

Schulungen

Art Anzahl

Schulungen «Aktenverwaltung» für neue Mitarbeitende LLV 4
Schulungen LiVE-System 16
Schulungen LiVE-System Refresher 0
Schulungen LiVE-System Administrator 6
Schulungen digitaler Posteingang (Scanning) 10

 
Betrieb und Weiterentwicklung LiVE-System
Der Betrieb der LiVE-Software wurde weitergeführt 
und ausgebaut. Die Fachstelle nahm dabei die Rolle der 
Fachverantwortung für Weiterentwicklungen der Soft-
ware wahr. Neuerungen wurden getestet und freigege-
ben. So konnten im Berichtsjahr einige Schnittstellen 
freigegeben werden, welche zu einer effizienteren Ar-
beitsweise und verbesserten Nutzung durch die Mitar-
beitenden beitragen.

Ein reger Support von Benutzenden in der Bedie-
nung und Optimierung der Anwendung wurde durch die 
Fachstelle sichergestellt. Des Weiteren wurden Quali-
tätssicherungsmassnahmen im Datenbestand durchge-
führt.

Zentraler Posteingang (Scanning)
Im Berichtsjahr begleitete die Fachstelle intensiv die 
Einführung des zentralen Scannings (Digitalisierung 
Posteingang) und führte auch dementsprechend die 
Einschulung der zuständigen Mitarbeitenden durch.

Aktenplan
Der Aktenplan ist die Grundlage für die Ablage aller ge-
schäftsrelevanten Aufzeichnungen der Landesverwal-
tung. Der Aktenplan wurde im Berichtsjahr auf spezifi-
sche Anträge von Amtsstellen punktuell angepasst.

Beratungen
Neben der Beratung der Amtsstellen zum Aktenplan 
und in den LiVE-Einführungsprojekten wurden weitere 
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Die Abteilung Lebensmittelkontrolle und Ver-
braucherschutz konnte ihre fachliche Kompetenz im 
Trinkwasserbereich durch die Teilnahme an einem 
Fortbildungsseminars des Österreichischen Verban-
des des Gas- und Wasserfaches zum Thema Betrieb 
von UV-Desinfektionsanlagen auf den neuesten Stand 
bringen. Im Badewasserbereich wurde ein Weiterbil-
dungskurs zur Aufrechterhaltung der Fachbewilligung 
im Rahmen der Chemikalien-Risikoreduktions-Verord-
nung besucht. Die Schwerpunktthemen bezogen sich 
einerseits auf rechtliche Aspekte, andererseits auf 
messtechnische Herausforderungen im Zusammen-
hang mit der Bestimmung relevanter Qualitätsparame-
ter des Badewassers. Im Rahmen des Annual Meeting 
of the European Legionnaires' Disease Surveillance 
Network (ELDSNet) wurde zudem ein aktualisierter 
Einblick in die Epidemiologie und Mikrobiologie der 
Legionellose vermittelt, ein fachlicher Austausch, 
der zur besseren Beurteilung gesundheitlicher Risi-
ken ausgehend von Listerien-kontaminierten Dusch- 
anlagen von grossem Nutzen war. Internationale Ent-
wicklungen auf dem europäischen wie auch schwei-
zerischen Lebensmittelmarkt wurden im Rahmen der 
vierteljährlichen Kantonschemikersitzungen themati-
siert und die sich daraus ableitenden Vollzugsmass-
nahmen im Sinne einer einheitlichen Vorgehensweise 
koordiniert.

Im Rahmen der Vorbereitung zur Tierseuchenübung 
konnte die Sachbearbeiterin und Leiterin des Sekreta-
riats in Online-Kursen den Umgang mit neuen IT-Tools 
zur Dokumentation erlernen.

Daneben konnten diverse wertvolle Kurse, welche 
verwaltungsintern angeboten wurden, von verschie-
denen Mitarbeitern besucht werden. Diese boten auch 
gute Gelegenheit, den Kontakt innerhalb der Landes-
verwaltung zu fördern.

Zusammenarbeit mit anderen Behörden
–  Mitarbeit im Vorstand der Tierärztlichen Vereinigung 

für Lebensmittelsicherheit, Tiergesundheit und Tier-
schutz (TVL)

–  Mitarbeit im Vorstand der Gesellschaft Schweizeri-
scher Lebensmittelinspektoren GSLI

–  Einsitz in der Internationalen Kerngruppe für eine 
gemeinsame Bekämpfungs- und Überwachungsstra-
tegie der Tuberkulose beim Rotwild im Alpengebiet

–  Einsitz in der Prüfungskommission für die Gastwirte-
prüfung

–  Mitarbeit in diversen weiteren Gremien, zum Teil mit 
befristeten Aufträgen

Gesetzgebung
Folgende Rechtsakte wurden für die Regierung vorbe-
reitet:
–  Verordnung über die Abänderung der Lebensmittel-

kontrollverordnung, LGBl. 2021 Nr. 325
–  Sömmerungsverordnung, LGBl. 2021 Nr. 134

unterstützte ein Lernender im ersten Lehrjahr im Rah-
men seiner Rotation durch die verschiedenen Ämter der 
Liechtensteinischen Landesverwaltung das Team.

Internationales
Früh im Berichtsjahr zeichneten sich die Reisebeschrän-
kungen infolge der Covid-19-Pandemie für eine weltum-
spannende Teilnehmerschaft ab. Die Generalversamm-
lung der OIE (Internationales Tierseuchenamt) wurde 
daher in einem aufwendigen Verfahren über mehrere 
Tage online durchgeführt, was mit gewissen Abstrichen 
gut gelungen ist. Die OIE bestätigt Liechtenstein erneut 
den Status «negligible risk» bezüglich BSE und «disease 
free» bezüglich Afrikanischer Pferdepest, Klassischer 
Schweinepest sowie Pest der Kleinen Wiederkäuer und 
nimmt den Report zur Rinderpest zur Kenntnis.

Die Aktivitäten der Internationalen Tierseuchen-
gruppe (TSG) SG AR AI FL konnten wie geplant, aber 
mit den bekannten Vorsichtsmassnahmen durchgeführt 
werden. Es konnte dabei eine neue Anlage zur tier-
schutzkonformen und sicheren Tötung im Tierseuchen-
fall in Betrieb genommen und am zweitägigen Weiter-
bildungskurs im Übungseinsatz geprüft werden.

Im Bereich der internationalen Zusammenarbeit 
bei Tierseuchen konnte das länderübergreifende Tref-
fen zum Alpenweideviehverkehr, an welchem der Aus-
tausch mit Bundes-, Landes- bzw. Kantonsbehörden 
der Alpenländer Österreich, Schweiz, Deutschland, Ita-
lien und Liechtenstein gepflegt wird, leider nur online 
durchgeführt werden.

Die aus Sicht von Liechtenstein sehr wichtige Koor-
dinationssitzung zur Früherkennung und Überwachung  
der Tuberkulose beim Rotwild musste ebenfalls im 
 Online-Format durchgeführt werden.

Aus- und Weiterbildung
Physische Treffen oder Fortbildungstage vor Ort waren 
im Berichtsjahr wegen der Covid-19-Pandemie weiter-
hin schwierig.

Der Amtsleiter konnte im Berichtsjahr zusammen 
mit 20 anderen Anwärtern die Ausbildung zum Leiten-
den Amtlichen Tierarzt in Angriff nehmen. Der Ausbil-
dungsgang beinhaltet fünf Module verteilt über drei 
Jahre und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, Kontakte 
in verschiedenen Veterinärämtern zu knüpfen.

Die Amtstierärztin konnte die Ausbildung in Ver-
haltensmedizin beim Hund mit Erfolg abschliessen. Sie 
konnte zudem an einem Intensivkurs zum neuen Animal 
Health Law, welches in der EU neu eingeführt wurde, 
teilnehmen.

Zusammen konnten die Amtstierärztin und der Lan-
destierarzt die Veranstaltung zum Erfahrungsaustausch 
zwischen den Amtstierärzten der Region besuchen. 
Auch diese Tagungsveranstaltung bot sehr interessante 
Vorträge zum Thema Tierschutz und Töten, sowie die 
Möglichkeit, Kontakte mit benachbarten Veterinäräm-
tern zu vertiefen.
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Schutzkonzeptkontrollen verantwortlich. Die Durchfüh-
rung der Kontrollen wurde zusammen mit dem Amt für 
Volkswirtschaft gewährleistet, wobei der grosse Anteil 
der Kontrollen durch das Amt für Volkswirtschaft aus-
geübt wurde. Eine kurze Übersicht der ALKVW-«Co-
vid-Schutzkonzeptkontrollen» findet sich im Abschnitt 
«Covid-19-Pandemie».

Qualitätssicherung
Im Berichtsjahr standen die Aktualisierung des Ma-
nagementsystems und das Controlling im Vordergrund. 
Grossen Einsatz forderte die Verbesserung der Abläufe 
im Bereich der digitalen Aktenverwaltung. Die Digi-
talisierung war auch Thema in den einzelnen Fachbe-
reichen. Im Berichtsjahr wurden die Kontrolldaten im 
Bereich Veterinärwesen nur noch digital erfasst. Die 
entsprechende Applikation wurde Ende des Jahres 2020 
bereits eingeführt. Um die Anwendung optimal nutzen 
zu können, mussten die Konfigurationsdateien indivi-
duell angepasst und in regelmässigen Abständen aktua-
lisiert werden. Das Ziel, die Erfassung von Kontroll-
daten zu vereinfachen und Medienbrüche zu vermeiden, 
konnte erreicht werden. Das Projekt zur Beschaffung 
einer Softwarelösung im Bereich Lebensmittelkontrolle 
war das ganze Jahr omnipräsent. Die Eruierung von Lö-
sungsansätzen, Workshops, Erarbeitung von Anforde-
rungskatalogen und weiteren notwendigen Unterlagen 
zur Ausschreibung erforderte entsprechende Ressour-
cen. Gegen Ende November des Berichtsjahres wurde 
der Auftrag öffentlich ausgeschrieben.

Auf die Durchführung von internen und externen 
Audits wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie wieder 
verzichtet.

Lebensmittelsicherheit

Im Berichtsjahr wurden 157 Lebensmittelbetriebe 
und neun öffentliche Bäder einer Kontrolle durch das 
ALKVW unterzogen, eine Inspektionsleistung, die im 
Mittel mit jener der Vorjahre vergleichbar ist. Wie be-
reits in den letzten zwei Jahren wurden sämtliche Le-
bensmittelinspektionen und Probenahmen mit der 
eigens dafür programmierten «InspektionsApp» durch-
geführt, ein Umstand, der nicht nur die Durchführung 
und Dokumentation der Inspektionen, sondern auch die 
Auswertung der Kontrollergebnisse massgeblich er-
leichtert hat. Dank dieses Digitalisierungsschrittes war 
es möglich, wie in den letzten beiden Jahren die ver-
feinerte Auswertung und Darstellung der Inspektions-
ergebnisse bereitzustellen. So konnten beanstandete 
Betriebsinspektionen mit erheblichen bzw. systemati-
schen Mängeln (I / BG) von jenen mit geringen Mängeln 
(I / B) differenziert und damit wieder eine gegenüber der 
Öffentlichkeit transparentere Darstellung der Kontroll-
ergebnisse ermöglicht werden. Die Erfahrung der letz-
ten zwei Jahre haben die praxisorientierte Ausrichtung 
und Qualität dieses Softwaretools bestätigt.

Die geplanten, risikobasierten Betriebsinspektionen 
in Verpflegungs-, Handels- und Produktionsbetrieben 
wie auch in Trinkwasserversorgungsunternehmen und 
öffentlichen Bädern mussten im Berichtsjahr aufgrund 
der immer noch bestehenden Covid-19-Pandemie um so-
genannte «Covid-Schutzkonzeptkontrollen» ausgewei-
tet bzw. ergänzt werden. Das ALKVW war im Berichts-
jahr vollumfänglich für die Planung und Anpassung der 
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Ergebnisse der Betriebsinspektionen

Betriebskategorie Anzahl Betriebe Anzahl Beanstandungen 
  pro Beurteilungsbereich

 Summe Summe Summe A B C D E 
 I I / B ( %) I / BG ( %)

A1 Industrielle Verarbeitung von tierischen Rohstoffen 2 1 1 2 2 2 1 1
A2 Verarbeitung von pflanzlichen Rohstoffen 1 1  1  1 1
A3 Getränkeindustrie 1  1 1 1 1 1 1
A4 Produktion von Gebrauchsgegenständen 0
A5 Diverse 1 1     1
B1 Metzgereien, Fischhandlungen 1
B2 Käsereien, Molkereien 1 1   1
B3 Bäckereien, Konditoreien 9 7  2 2 6 6
B4 Getränkehersteller 3 3  1  1 2
B5 Landwirtschaftsbetriebe mit Verkauf ab Hof 5 3 2 3 3 4 2 3
B6 Diverse 2 2  1 1 2
C1 Grosshandel (v. a. Getränke- und Weinhandel) 3 2    1 1
C2 Verbraucher- und Supermärkte 13 11 1 1 7 10 3 8
C3 Klein- und Detailhandel, Drogerien 13 6 3 4 5 6 2 5
C4 Versandhandel 3 2 1 2 3 3 1 2
C5 Handel mit Gebrauchsgegenständen 6
C6 Diverse 2 1  1 1 1
D1 Kollektivverpflegungsbetriebe 74 51 9 10 23 50 25 28
D2 Cateringbetriebe, Party-Services, Saalküchen, Jahrmärkte 7 4 1 5 2 4 1 1
D3 Spital- und Heimbetriebe 7 4   1 3 1
D5 Diverse 0
E1 Trinkwasserversorgungen 3 3  3  3 3 1
F1 Hallenbäder 7 2 1 1 1 3  1
F2 Freibäder 2
F3 Strandbäder (Badeteich) 0

Total 2021 166 105 20 38 53 101 51 51 
  (63) (12)

Total 2020 171 134 12 28 47 111 56 39 
  (79) (7)

Total 2019 188 125 32 57 73 134 83 87 
  (66) (17)

Zeichenerklärung für Beanstandungsgründe:

A = Selbstkontrolle (Selbstkontroll-Konzept, Branchenleitlinien)

B = Lebensmittel (Kennzeichnung, Zustand und Qualität, Verpackung)

C = Prozesse und Tätigkeiten (Produktions- u. Personalhygiene, Dokumentation Selbstkontrolle)

D = Räumlich-betriebliche Voraussetzungen (Infrastruktur, Einrichtungen, Produktionsanlagen)

E = Überblick, Management, Täuschung (Historie, vorgeschriebene Massnahmen fristgerecht umgesetzt)

Legende der Abkürzungen

Summe I = Inspektionen (ohne Nachkontrolle)

Summe I / B = Inspektionen mit Beanstandungen / geringe Mängel

Summe I / BG = Inspektionen mit Beanstandungen / erhebliche Mängel
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Die nachstehende Tabelle zeigt die prozentuale Verteilung der Beanstandungsgründe bezogen auf die Anzahl 
 Inspektionen, die mit erheblichen oder systematischen Mängeln klassifiziert wurden (I / BG):

Beurteilungsbereich 2021  2020  2019 
 ( %)  ( %)  ( %)

A: Selbstkontrolle 70 19 25
B: Lebensmittel 70 32 34
C: Prozesse und Tätigkeiten 95 76 56
D: Räumlich-betriebliche Voraussetzungen 50 38 19
E: Überblick, Management, Täuschung 90 27 47

Das Ergebnis dieser Auswertung zeigt deutlich, dass Be-
triebe mit erheblichen Mängeln gegenüber den Vorjah-
ren in nahezu allen Beurteilungsbereichen schlechter 
abgeschnitten haben. Die Ursache dieser Entwicklung 
kann durchaus in der anhaltenden Covid-19-Pandemie 
gesucht werden. Frustration, gepaart mit Zukunft-
sängsten, finanzielle Probleme und die mehrfach un-
terbrochene Betriebsroutine haben dazu geführt, dass 
notwendige Investitionen in die Betriebsinfrastruktur 
zurückgestellt und qualitätsrelevante Selbstkontrollpro-
zesse nicht oder nur unzulänglich durchgeführt wurden. 
In den 20 Betrieben mit erheblichen Mängeln konnten 
zudem eine deutliche Zunahme der Täuschungsfälle 
festgestellt werde, die sich vornehmlich in Form einer 
falschen Herkunftsdeklaration der angebotenen Waren 
gezeigt hat. Zudem war in diesen Betrieben die Zusam-
menarbeit mit der Kontrollbehörde überwiegend unbe-
friedigend.

Nationale Untersuchungstätigkeit Lebensmittel
Im Berichtsjahr wurden 144 Lebensmittelproben un-
tersucht, von denen 23  % zu beanstanden waren. Mit 
der Zielsetzung, die Qualität gastronomisch herge-
stellter Speisen in der pandemiebedingt angespannten 
wirtschaftlichen Lage der Betriebe verstärkt zu über-
wachen, wurden im Berichtsjahr trotz des Lockdowns 
im Frühjahr mehr Lebensmittelproben erhoben als im 
Vorjahr. Nicht überraschend konnte eine deutliche Zu-
nahme der mikrobiologisch zu beanstandenden Spei-
sen gegenüber den Vorjahren festgestellt werden, was 
vermutlich in der Überlagerung vorgekochter Speisen 
aufgrund deutlich reduzierte Gästefrequenzen begrün-
det lag. Eine nach Beanstandungsgrund differenzierte 
Darstellung der in Liechtenstein erhobenen Lebensmit-
telproben zeigt die nachfolgende Tabelle. Zu Vergleichs-
zwecken wurde die Tabelle um die Ergebnisse der bei-
den vorangegangenen Jahre ergänzt.

Detaildarstellung Nationale Untersuchungstätigkeit

Warengattung untersuchte  beanstandete Beanstandungsgrund, Mehrfachbeanstandung einer Probe möglich 
 Proben Proben (Anteil der beanstandeten Proben in %)

  Anzahl N1 1) N2 2) N3 3) N4 4) N5 5) N6 6) N7 7) 
Total der Proben aus den  (  % des Probentotals) 
Warengattungen 01 bis 76

2021 144 33 0 1 28 0 0 0 4 
  (23) (0) (3) (85) (0) (0) (0) (12)

2020 107 17 0 0 9 0 8 0 0 
  (16) (0) (0) (53) (0) (47) (0) (0)

2019 126 31 10 1 18 2 0 0 0 
  (24) (33) (3) (60) (7) (0) (0) (0)

1)  Kennzeichnung 5) Verunreinigungen (Fremd- und Inhaltsstoffe)
2) Zusammensetzung 6) Art der Produktion (GUB  /  GGA, Bio)
3) Mikrobiologisch 7) Andere
4) Physikalisch (Fremdkörper)
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Im Berichtsjahr musste das ALKVW insgesamt neun 
Anfragen bearbeiten, die über diese Informationsaus-
tauschsysteme nach Liechtenstein gemeldet wurden. 
Darüber hinaus waren in Zusammenarbeit mit auslän-
dischen Bio-Kontrollstellen Abklärungen zu möglichen 
Ursachen einer «unbeabsichtigten» Kontamination von 
Bio-Lebensmitteln mit Pflanzenschutzmittelrückstän-
den notwendig.

Trinkwasserkontrolle
Im Berichtsjahr wurden plankonform drei Wasser-
versorgungen einer fundierten Vor-Ort-Kontrolle mit 
überwiegend gutem Befund unterzogen. Geringfügige 
 Mängel im Bereich der Qualitätssicherung sowie klei-
nere bauliche Defizite wurden zur Gewährleistung des 
permanent hohen Sicherheitsniveaus innerhalb ange-
messener Frist zur Korrektur verfügt.

Die amtliche Überwachung der von den Wasser-
versorgern durchgeführten Selbstkontrolle fokussierte 
auch im Berichtsjahr auf der Konzentrationsentwicklung 
verschiedener Chlorothalonilmetaboliten im Grund-
wasser. Obwohl der Einsatz des Pflanzenschutzmittels 
Chlorothalonil seit Anfang 2020 verboten ist, muss da-
mit gerechnet werden, dass sich diverse Abbauprodukte 
noch über mehrere Jahre, wenn auch nur in Spuren, im 
Grundwasser finden lassen. Die Selbstkontrolle der 
Wasserversorgungen wurde gemeinsam mit dem Amt 
für Umwelt durch zwei amtliche Chlorothalonilunter-
suchungen aller Pumpwerke ergänzt. Drei der sieben  
öffentlichen Grundwasserpumpwerke zeigten in den 
vergangenen Jahren eine geringfügige Belastung 
mit diesen Abbauprodukten, weshalb durch gezielte 
Massnahmen der Wasserversorger die Belastung des 
Netzwassers reduziert und die gute Trinkwasserqua-
lität des Landes gesichert wurde. Im zweiten Halbjahr 
des Berichtsjahres konnte zudem bei allen betroffe-
nen Pumpwerken ein leichter Rückgang der Belastung 

Internationale Untersuchungskampagnen
Liechtenstein hat sich im Berichtsjahr an allen von der Schweiz organisierten Untersuchungs- bzw. Überwachungs-
kampagnen beteiligt. Untersuchungsziele und Ergebnisse dieser Kampagnen sind in der nachfolgenden Tabelle 
dargestellt.

Untersuchungskampagne Untersuchungsziel Anzahl Proben Anzahl Proben 
  Betriebe Betriebe 
  untersucht beanstandet

Betriebliche Selbstkontrolle  Korrekte Umsetzung der betrieblichen Selbstkontrolle  
 bzgl. Listeria monocytogenes 5 4
Nahrungsergänzungsmittel  Nachweis von CBD und THC als verbotene Inhaltsstoffe  
 in Nahrungsergänzungsmitteln 1 1 
Bedarfsgegenstände Migration von Weichmachern aus Deckeldichtungen  
 bei Konservengläsern 2 1
Resistenzmonitoring Überwachung der Entwicklung der Antibiotikaresistenz 3 0
Zoonosen Hepatitis E Virusnachweis in roher Schweineleber 1 1

Nahrungsergänzungsmittel mit verbotenen  
Inhaltsstoffen bzw. rechtswidrigen Heilanpreisungen
Social Media Posts, Internet- und Mainstreamwerbung 
suggerieren einer unkritischen Käuferschicht ein ge-
sünderes Leben durch die Einnahme von Nahrungs-
ergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen und 
zunehmend auch «exotischen» Pflanzeninhaltstoffen. 
Viele dieser Inhaltsstoffe sind weder im Hinblick auf 
ihre Wirksamkeit noch auf ihre Sicherheit geprüft, und 
stellen damit für Konsumentinnen und Konsumenten 
ein nicht näher einschätzbares Gesundheitsrisiko dar. 
Im Berichtsjahr mussten drei Unternehmen zur Anzeige 
bei der Staatsanwaltschaft gebracht werden, die Nah-
rungsergänzungsmittel mit den verbotenen Inhaltsstof-
fen CBD, THC und Melatonin in Liechtenstein vermark-
tet haben. Daneben musste der Verkauf zahlreicher 
Produkte wegen illegaler Heilanpreisungen und damit 
vorsätzlicher Konsumententäuschung verboten werden.

Internationale Zusammenarbeit mit Kontrollbehörden 
des EWR
Die Marktüberwachungsbehörden des EWR sind über 
verschiedene digitale Informationssysteme unterein-
ander vernetzt. Zu diesen Informations- und Datenaus-
tauschsystemen im Lebensmittelsektor gehören unter 
anderem das iRASFF (Rapid Alert System for Food and 
Feed) sowie das AAC-System (Administrativ Assistance 
and Cooperation System). Während das erstgenannte 
System vorrangig dazu dient, im globalen Lebensmittel-
handel rasch Informationen zu potentiell gesundheits-
schädlichen Lebensmitteln auszutauschen und gegebe-
nenfalls deren Rücknahme vom europäischen Markt zu 
organisieren, wurde das zweite System dazu entwickelt, 
Informationen zu Lebensmittelbetrugsfällen auszutau-
schen, die abgesehen von der Konsumententäuschung 
gleichfalls gesundheitsgefährdenden Charakter anneh-
men können.
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festgestellt werden, was auf den – wenn auch sehr lang-
samen – natürlichen Abbau der Substanzen hindeutet. 
Im Rahmen der politischen Aufarbeitung der Problema-
tik war das ALKVW im Berichtsjahr gemeinsam mit dem 
Amt für Umwelt mit zahlreichen Stellungnahmen und 
fachlichen Gutachten zur Pestizidbelastung des Grund-
wassers befasst. Sensibilisiert durch diese Problematik 
wurde von der Wasserversorgung Liechtensteiner Un-
terland (WLU) zu Beginn des Berichtsjahres eine wei-
tere Einschränkung der Flächennutzung der Grundwas-
serschutzzonen um die Pumpwerke Oberau und Spetzau 
angestrebt. Gemeinsam mit der WLU, der Vereinigung 
bäuerlicher Organisationen (VBO), dem Amt für Umwelt 
und den zuständigen Ministerien wurde die bestehende 
Schutzzonenverordnung für die Pumpwerke Oberau 
und Spetzau um Bestimmungen für einen verbesser-
ten und damit zukunftsweisenden Grundwasserschutz 
erweitert. Ausgelöst durch ein geplantes Bauvorhaben 
wurden im zweiten Halbjahr die Schutzzonen für das 
Quellgebiet «I da Rieter» der Gemeinde Triesenberg ei-
ner fachlichen Neubeurteilung unterzogen. Dazu wur-
den gemeinsam mit der Wasserversorgung Triesenberg 
eine Schwerpunktuntersuchung zur möglichen Beein-
flussung der Wasserqualität dieses wichtigen Quellge-
biets durchgeführt und die Ergebnisse in einer Stellung-
nahme zur Verordnungsänderung eingebracht.

Im internationalen Umfeld befasste sich der Fach-
bereich Trinkwasser intensiv mit der Neufassung der 
Europäischen Trinkwasserrichtlinie 2020 / 2184 und 
überprüfte diese im Hinblick auf die Übernahme ins 
EWR-Abkommen bzw. die Kompatibilität mit den gel-
tenden Vorgaben in der Schweiz, die in Liechtenstein 
parallel anwendbar sind. Die Abklärungen haben ge-
zeigt, dass viele Aspekte der neuen Richtlinie mit gerin-
gem Aufwand in die Praxis umgesetzt werden können. 
Dies ist der heutigen Trinkwasserverordnung (TWV, LR 
811.012.0) und dem hohen Standard der Trinkwasser-
überwachung durch die Wasserversorgungen zu ver-
danken. Dennoch wird zu gegebener Zeit eine Über-
arbeitung der TWV nötig werden, um neuen Aspekten 
Rechnung zu tragen, wie z. B. neuen Parametern im Un-
tersuchungsprogramm, der neu geforderten, allgemei-
nen Risikobewertung für Hausinstallationen und den zu-
künftig harmonisierten Anforderungen an Materialien  
im Kontakt mit Trinkwasser. Um die bestmögliche Um-
setzung für Liechtenstein erreichen zu können, beo-
bachtet das ALKVW seitdem einerseits, wie die Schweiz 
auf die Neuerungen in der EU-Trinkwassergesetz- 
gebung reagiert, andererseits aber auch, wie die EU- 
Staaten diese neuen Herausforderungen im Trinkwasser-
bereich in nationales Recht und in die Praxis umsetzen.

Bade- und Duschwasserkontrolle
In neun öffentlichen Bädern wurden Kontrollen durch-
geführt und zwölf Proben erhoben. Im Rahmen von 
drei Kontrollen mussten Beanstandungen in den Be-
reichen Selbstkontrolle, Aufzeichnungen und Qualität 

Badewasser ausgesprochen werden. Die behördlich an-
geordneten Korrekturmassnahmen wurden fristgemäss 
umgesetzt. Sämtliche Selbstkontrollergebnisse im Be-
reich der Badewasserqualität, die von den Betrieben 
eingereicht wurden, waren einwandfrei. Sechs Betriebe 
wurden im Berichtsjahr auch hinsichtlich der Einhal-
tung der Anforderungen der Chemikaliengesetzgebung 
überprüft. Bei fünf Betrieben wurden in Absprache mit 
dem Amt für Umwelt entsprechende Korrekturmass-
nahmen angeordnet.

Die Qualität des Wassers in öffentlichen Dusch-
anlagen wurde im Rahmen von 14 risikobasierten 
Probenerhebungen und der Prüfung von 33 Selbst-
kontrollergebnissen überwacht. Insgesamt wurden in 
acht öffentlichen Duschanlagen Legionellen-Kontami-
nationen festgestellt. Die Betriebe wurden angewie-
sen entsprechend notwendige Sanierungsmassnahmen 
zeitnah umzusetzen.

Im Berichtsjahr wurde ein Erkrankungsfall mit Le-
gionellen dem Amt für Gesundheit gemeldet. Aufgrund 
fehlender Einwilligung der erkrankten Person konnte 
durch das ALKVW keine Erhebung der Infektionsquelle 
durchgeführt werden.

Pilzkontrolle
Im Dezember 2020 wurde eine weitere Pilzkontrol-
leurin von der Regierung bestellt, sodass im Berichts-
jahr die insgesamt 49 Kontrolltermine von zwei kom-
petenten Fachexpertinnen wahrgenommen werden 
konnten. Von den insgesamt 16 kg Pilzen die kontrol-
liert wurden, mussten ca. 900 g als ungeniessbar und 
über 3 kg als giftig eingestuft werden, ein Umstand, der 
die Bedeutung dieser Kontrolleinrichtung eindrücklich 
untermauert.

Lebensmittelrechtliche Beurteilung von Baugesuchen
Gemäss Art. 78 des Baugesetzes (BauG) vom 11.  De-
zember 2008 ist das ALKVW dazu verpflichtet, Bau-
gesuche mit einer lebensmittelrechtlich relevanten 
Zweckbestimmung einer fachlichen Beurteilung zu un-
terziehen. Dieser Aufgabenbereich umfasst das Plan-
studium, die allfällige Kommunikation mit Architekten 
und Küchenplanern sowie die Dokumentation des Beur-
teilungsbefundes in einer ausführlichen Stellungnahme, 
in der auch allfällige Korrekturmassnahmen verbindlich 
vorgeschrieben werden.

Im Berichtsjahr wurden vom ALKVW insgesamt 36 
Baugesuche auf ihre lebensmittelrechtliche Konformität 
beurteilt.

Covid-19-Pandemie
Die wechselvolle, dem jeweiligen Infektionsgeschehen 
angepasste «Corona-Politik» hatte auch im Berichts-
jahr massgeblichen Einfluss auf die Arbeitsbelastung 
der Abteilung Lebensmittelsicherheit und Verbraucher-
schutz, deren zusätzliche Aufgabenbereiche sich auf 
folgende Themen fokussierten:
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–  Fachliche Unterstützung der Lebensmittelbranche 
sowie der öffentlichen Schul- und Kinderbetreuungs-
einrichtungen bei der Ausarbeitung und Umsetzung 
der betriebsspezifischen Corona-Schutzkonzepte

–  Erstellung der notwendigen Kontroll- und Vollzugs-
dokumente als Grundlage zur Durchführung der von 
der Regierung beauftragten Schutzkonzeptkontrollen

–  Kontrolle und Dokumentation der rechtskonformen 
Einführung und Umsetzung der branchenspezifi-
schen Corona-Schutzkonzepte in Zusammenarbeit 
mit dem Amt für Volkswirtschaft, Fachbereich Auf-
sicht Arbeitsbedingungen:

–  Restaurants-, Take Away- und Barbetriebe
–  Lebensmitteldetailhandelsbetriebe und Lebensmittel-

industriebetriebe
–  Öffentlich zugängliche Marktplätze und Veranstal-

tungsorte
–  Kindertagesstrukturen und Schulen mit Gemein-

schaftsverpflegung
–  Öffentlich zugänglichen Badeanstalten

Diese massgebliche Zusatzbelastung sowie die kri-
senbedingt eingeschränkten Öffnungszeiten der der 
Aufsicht des ALKVW unterstellten Lebensmittel- und 
Gastronomiebetriebe haben eine Verzichtsplanung hin-
sichtlich der regulären, risikobasierten Lebensmittel-
kontrollen notwendig gemacht.

Im Berichtsjahr wurden vom ALKVW insgesamt 24 
Schutzkonzeptkontrollen durchgeführt. 18 dieser Kon-
trollen wurden im Rahmen der Lebensmittelkontrolle 
und sechs dieser Kontrollen wurden auf Anzeige hin ge-
tätigt. Ein Drittel der Kontrollen wurde aufgrund fehlen-
der Schutzkonzepte beanstandet.

Nichtraucherschutz
Die Kontrolle auf Einhaltung der Bestimmungen zum 
Nichtraucherschutz erfolgte im Rahmen der Lebens-
mittelkontrolle bei Verpflegungsbetrieben der Betriebs-
kategorien D1 (Kollektivverpflegungsbetriebe), D2 
(Cateringbetriebe, Party-Services, Saalküchen, Jahr-
märkte) und D3 (Spital- und Heimbetriebe).

Zum Jahresende wurden 32 Gastronomiebetriebe 
als Raucherbetriebe und 20 als Raucherraumbetriebe 
geführt.

Weinlesekontrolle
Die Weinqualitätsverordnung (LR 910.016) verpflichtet 
in Art. 10 das ALKVW zur Durchführung der jährlichen 
Weinlesekontrolle. Sie bezweckt, die Qualität der Trau-
ben zur fördern und deren Ursprung zu überwachen. 
Sie dient zudem zur Überprüfung der Einhaltung der 
Mengenbegrenzung und der Mindestzuckergehalte 
für die verschiedenen Weinkategorien. Die Weinlese-
kontrolle wurde im Berichtsjahr von drei erfahrenen 
externen Kontrolleuren durchgeführt, die insgesamt 
65'726 kg Weintrauben von 64 Bewirtschaftern auf 
deren rechtskonforme Beschaffenheit und heimische 
Herkunft kontrolliert haben. Alle Kontrollbefunde 
waren zufriedenstellend. Eine Deklassierung von  
Traubenposten wegen Qualitätsmängeln war nicht not-
wendig.

Eichwesen

Allgemeines
Angesichts der in den vergangenen Jahren zu geringen 
Erfüllungsquote bei der Prüfung von Fertigpackungen 
in gewerblichen Herstellungsbetrieben wurde dieser 
Überwachungsbereich auf Ersuchen des Eidgenössi-
schen Institutes für Metrologie (METAS) im Berichts-
jahr um 50  % auf insgesamt 14 Gewerbebetriebe aus-
geweitet. Zusammen mit den industriellen Herstellern 
und Importeuren wurden im Berichtsjahr insgesamt 27 
Betriebe vom Eichmeister auf Erfüllung der metrologi-
schen Bestimmungen kontrolliert, wovon vier Betriebe 
wegen systematischer Unterfüllung von Fertigpackun-
gen beanstandet werden mussten. Den beanstandeten 
Betrieben wurde partiell der Verkauf der unterfüllten 
Lose untersagt und die Kontrollkosten des Eichmeis-
ters in Rechnung gestellt. Im Rahmen einer kosten-
pflichtigen Nachkontrolle mussten die Betriebe die  
metrologisch korrekte Abfüllung ihrer Erzeugnisse 
erneut belegen. Eine Gegenüberstellung der durch-
geführten Füllmengenkontrollen und Marktüber-
wachungsinspektionen der vergangenen drei Jahre 
einschliesslich der dabei ermittelten Beanstandungs-
quoten sind in der nachfolgenden Tabelle zusammen-
fassend dargestellt.

Jahr Nennfüllmengenkontrolle in industriellen und gewerblichen Marktüberwachung in  
 Betrieben öffentlichen Verkaufsstellen

 geprüfte geprüfte beanstandete  geprüfte beanstandete  
 Betriebe Lose Lose in %  Betriebe Betriebe in %

2021 27 182 4.4 7 29 
2020 17 111 1.8 3 33 
2019 15 197 0.5 9 11
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Durchgeführte Eichungen

Art der Messmittel geeicht beanstandet verwarnt 
 (Zahlen in Klammer = Vorjahreszahlen)

Wiegegeräte: Ladenwaagen, Industriewaagen, Brückenwaagen (200 g bis 60 to) 510 64 0 
 (413) (43) (0) 
Abgasmessgeräte: Benzinmotoren, Dieselrauch, Kombigeräte 39 13 0 
 (39) (17) (0) 
Durchlaufzähler: Zapfsäulen bei Tankstellen inkl. 2-Takt Säulen und Zusatzapparate 95 7 0 
 (181) (46) (0) 
darin enthalten: Gastankstellen: Hochdruck-Erdgastankstellen 3 0 0 
 (3) (0) (0) 
Andere Messmittel 10 0 0 
 (10) (0) (0)

Bei den Beanstandungen handelt es sich überwiegend um solche des Typs A (metrologische Gründe). Beanstan-
dungen vom Typ B (formale Mängel) wurden keine festgestellt. Erstere hatten zur Folge, dass das kontrollpflichtige 
Messmittel zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht bzw. erst nach Korrektur für die Verwendung freigegeben werden 
konnte.

Inspektionen

Kontrolle der Mengenangaben und nachträgliche Kontrollen

Hersteller von industriellen Fertigpackungen  12 Hersteller, 104 Lose, 1 Los beanstandet
Gewerbliche Produzenten mit Verkaufsstelle  14 Hersteller, 68 Lose, 7 Lose beanstandet
Zufallspackungen  4 Hersteller, 8 Lose, 1 Los beanstandet
Marktüberwachung / Verkaufsstellen  7 Verkaufsstellen, 2 beanstandet

Das vom Eidgenössischen Institut für Metrologie (METAS) für das Berichtsjahr vorgegebene Jahresziel der   
Kontrolle der Rückverfolgbarkeit der Messdaten von Brückenwaagen konnte ohne Beanstandungen erfüllt werden.

Veterinärwesen

Statistikdaten

Tierart Anzahl Halter + / – gegenüber Vorjahr Anzahl Tiere 1) + / – gegenüber Vorjahr

Rindvieh 86 +2 6'330 +3 
Pferde 85 +1 450 –10 
Schweine 7 +2 1'632 +167 
Schafe 39 +3 4'251 +422 
Ziegen 37 +9 550 +39 
Bienen 146 +33 2) 979 –197 
Hunde   3) 2'560 +92

1) Quelle: Selbstdeklaration bzw. Tierverkehrsdatenbank der Identitas AG, soweit nicht anders angegeben
2) Anzahl Bienenvölker, Quelle: Liechtensteiner Imkerverein
3) Anzahl der in Liechtenstein gemeldeten Hunde, Quelle: Amicus-Datenbank
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stammten aus drei verschiedenen Kantonen.
Insgesamt zwei Milchviehbetriebe wiesen im Be-

richtsjahr erhöhte Antikörperspiegel in der Tankmilch 
auf, weshalb zur Abklärung eines möglichen Infek-
tionsgeschehens Jungtiere aus diesen Betrieben auf 
BVD-Antikörper untersucht werden mussten. In der 
 retrospektiven Abklärung dieser Milchbetriebe wurde 
offensichtlich, dass die positive Tankmilchprobe bei 
den meisten Betrieben durch den Zukauf von Tieren mit 
 hoher Antikörperausscheidung über die Milch respek-
tive durch langjährige, betriebseigene Kühe mit bekannt 
hoher Antikörperausscheidung verursacht wurde. In 
keinem dieser Betriebe wurde eine BVD-Infektion nach-
gewiesen.

Afrikanische Schweinepest
Eine Kernaufgabe des Veterinärwesens ist es, die Tier-
gesundheit mit geeigneten Programmen zu überwa-
chen und mögliche Probleme schnell zu erkennen oder 

Tiergesundheit

Tb-Screening Schalenwild
Nach wie vor kritisch präsentiert sich die Situation der 
Tuberkulose im Rotwild in Teilen von Vorarlberg. Einige 
der Alpen der Gemeinden im Liechtensteiner Unter-
land liegen im Bekämpfungsgebiet oder nicht weit von 
der Grenze dieses Gebietes entfernt. Für diese Alpen 
musste aufgrund der Gefahr der Einschleppung von Tu-
berkulose bei der Rückkehr des gealpten Viehs wieder 
die dringende Empfehlung ausgesprochen werden, auf 
eine Alpung in Vorarlberg zu verzichten. Diese Emp-
fehlung musste im zeitigen Frühjahr mittlerweile zum 
achten Mal ausgesprochen werden und bedeutet für die 
betroffenen Alpgenossenschaften und Korpora tionen 
einen grossen Einschnitt. Im Berichtsjahr wurden dem-
zufolge bei den Alpeigentümern auch vereinzelte Dis-
kussionen über den zukünftigen Umgang mit den Eigen-
alpen geführt.

Neben der Verhinderung der Tuberkuloseeinschlep-
pung über gealptes Vieh steht nach wie vor auch eine 
mögliche Einschleppung über infiziertes Rotwild im 
 Fokus. Dabei wird beim jährlichen Monitoringpro-
gramm versucht, möglichst risikobasiert von geeigne-
ten Abschüssen, an geeigneten Orten, Proben zu er-
heben. Dabei wurde das Amt wiederum tatkräftig von 
der Jägerschaft unterstützt, welche geeignete Tiere zur 
 Untersuchung beprobte. Insgesamt konnten 22 Proben 

zur Untersuchung an das Nationale Referenzlabor (NRL) 
für Tuberkulose der Rinder des Bakteriologischen Insti-
tuts der Vetsuisse in Zürich zur Untersuchung übermit-
telt werden. In keiner dieser Proben konnte der Erre-
ger der Tuberkulose nachgewiesen werden. Zusammen 
mit den Proben aus dem Kanton Graubünden und den-
jenigen des Kanton St. Gallen kann jeweils eine Wahr-
scheinlichkeitsaussage zum möglichen Vorkommen der 
Tuberkulose in der Rotwildpopulation gemacht werden. 
Auch für das Berichtsjahr kann mit hoher Wahrschein-
lichkeit davon ausgegangen werden, dass die Tuberku-
lose im Untersuchungsgebiet Graubünden, St. Gallen 
und Liechtenstein weiterhin nicht präsent ist.

Beim jährlichen Treffen zur Koordination des Un-
tersuchungsprogramms im Frühjahr wird die Situation 
von den jeweiligen Vertretern aus Vorarlberg, den Kan-
tonen, Liechtenstein, der Bundesstellen und des Labors 
besprochen und die Weiterführung des Überwachungs-
programmes gezielt ausgerichtet. Ein noch stärkerer Fo-
kus auf die Risikotiere in Bezug auf Geschlecht, Alter und 
Wanderungsgebiet wird sicher auch zukünftig verfolgt. 
Leider musste auch für die Alpung 2022 erneut die Emp-
fehlung ausgesprochen werden, auf die Sömmerung von 
Liechtensteiner Vieh in Vorarlberg zu verzichten.

Die nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss über die 
in Liechtenstein beprobten Wildtiere, gegliedert nach 
« risikobasierter Überwachung» und «Stichprobe gesun-
des Rotwild».

  Risikobasierte Überwachung Stichprobe gesund Gesamt

 Rotwild Reh Steinbock Gämse Summe Rotwild  
 2 1 1 1 5 17 22

 

BVD-Ausbruchsabklärungen
Ende August wurde aufgrund einer BVD-Untersuchung 
zwecks Auffuhr zu einer überregionalen Viehausstel-
lung (Markt) ein in Bezug auf BVD-Antikörper positi-
ves Tier festgestellt. Dieser Befund zog Abklärungen in 
insgesamt neun Rindviehbetrieben mit sich, welche ihre 
Tiere gemeinsam auf einer FL-Alpe gesömmert haben. 
Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass es sich um 
eine Infektion mit dem Border Disease Virus (BDV) ge-
handelt hat, welche mit dem BVD-Virus im Antikörper- 
Test eine Kreuzreaktion aufgewiesen hat.

Auf einem Betrieb wurde im Oktober erneut ein per-
sistent infiziertes Kalb (PI) geboren und der Betrieb 
musste daher gesperrt werden. Dessen Sanierung zog 
sich über das Ende des Berichtsjahres hinaus.

Aufgrund des Zukaufs infektionsverdächtiger Tiere 
aus Schweizer Ursprungsbetrieben wurden im Be-
richtsjahr drei Folgeabklärungen auf BVD in heimischen 
Rinderbetrieben notwendig. Die verdächtigen Tiere 
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sogar schon im Vorfeld eines möglichen Seuchenaus-
bruchs präventiv Massnahmen zur Abwehr einer Tier-
seuche zu treffen. Die Afrikanische Schweinepest 
(ASP) wird wegen eines möglichen Eintrags über 
Wildschweine gefürchtet. Diese gefährden in die-
sem Fall die Hausschweinbestände. Die Afrikanische 
Schweinepest (ASP) wird in der Tierseuchengesetz-
gebung zu den hochansteckenden Viruserkrankungen 
gerechnet, die bei erkrankten Haus- und Wildschwei-
nen meist tödlich endet. Sie wird daher bei einem 
Auftreten rigoros bekämpft. Um jedoch ein Bild des 
Vorkommens dieser gefährlichen Krankheit zu erhal-
ten, werden im Rahmen des nationalen Programmes 
zur Früherkennung von ASP-Fällen bei Wildschwei-
nen schweizweit tot aufgefundene oder aufgrund von 
Krankheit erlegte Wildschweine auf ASP untersucht. 
Da in Liechtenstein nur sehr vereinzelt Einzeltiere im 
Streifzug oder deren Spuren gesichtet werden, kommt 
das Überwachungsprogramm in Liechtenstein nicht 
zum Tragen.

Nach wie vor muss aber davon ausgegangen wer-
den, dass die ASP möglicherweise plötzlich in Gebieten 
auftreten kann, wo sie bis anhin nicht vorkam. Über kon-
taminierte Lebensmittel kann die ASP beispielsweise in 
sehr kurzer Zeit über weite Strecken verteilt werden.  
Diese Tatsache und die Tatsache, dass die Seuchensitua-
tion in Osteuropa nicht unter Kontrolle ist, nahmen die 
Kantone, Liechtenstein und der Bund zum Anlass, im 
Berichtsjahr eine schweizweite Tierseuchenübung zum 
Thema ASP durchzuführen. In Liechtenstein wurde ein 
Ausbruch im Grenzgebiet Liechtenstein – Kanton Grau-
bünden – Kanton St. Gallen in zwei Phasen über ins-
gesamt fünf Arbeitstage beübt. In die Übung wurden 
auch das Amt für Umwelt und der Landesführungsstab 
miteinbezogen. Von der Übungsleitung wurden zeitlich 
gestaffelt und sehr realistisch verschiedene Übungs-
elemente in die Übung eingespielt. Das ALKVW konnte 
so seine Zusammenarbeit im Krisenfall mit dem Bund 
und den Nachbarkantonen überprüfen. Vor allem aber 
konnten die landesinterne Zusammenarbeit und die 
Abläufe im Amt getestet und Schwachstellen erkannt 
werden. Fazit der Übung ist, dass in Liechtenstein ein 
Seuchenausbruch mit ASP gehandhabt werden kann, 
dass aber gerade ein kleiner Veterinärdienst schnell  
in personelle Engpässe kommen kann und eine ämter-
übergreifende Zusammenarbeit einmal mehr als Er-
folgsrezept für die erfolgreiche Bekämpfung angese-
hen werden muss.

Vogelgrippe (HPAI)
Im Berichtsjahr war auch die hochpathogene Aviäre 
Influenza (HPAI) wieder eine Bedrohung für die heimi-
schen Geflügelbestände. Ein Ausbruch der Vogelgrippe 
Ende des Berichtsjahres in einer Zürcher Geflügel-
haltung zeigte auf, wie umfangreich in der Realität 
die Bekämpfung und Suche nach weiteren infizierten 
 Tieren ist.

Sowohl im Frühjahr wie auch im frühen Winter 
musste die Vogelgrippesituation bei den Wildvögeln 
im Zuggebiet an Flüssen und Seen in der Schweiz und 
Liechtenstein als sehr kritisch eingestuft werden, da 
vereinzelte, tot aufgefundene Wildvögel positiv auf Vo-
gelgrippe getestet wurden. Im zeitigen Frühjahr wurden 
vom ALKVW von drei toten Wildvögeln Proben zur Un-
tersuchung in das Referenzlabor geschickt, wobei alle 
Proben negativ ausfielen. Im frühen Winter wurde der 
nördlichste Teil Liechtensteins in ein Beobachtungsge-
biet entlang des Rheins einbezogen. Bei drei Hühnerhal-
tungen musste in der Folge verfügt werden, dass Symp-
tome, welche für Vogelgrippe verdächtig sind, dem 
ALKVW gemeldet werden müssen.

Experten schätzen die Situation bei der Vogelgrippe 
so ein, dass diese in gewissen Gebieten zu einem ganz-
jährigen Problem werden kann. Vor dem Hintergrund, 
dass die Vogelgrippe je nach Virusstamm eine Zoonose 
sein kann und damit auch Menschen infiziert werden 
könnten, gilt es diese Situation genau zu überwachen.

Moderhinke
Die Moderhinke ist eine bakteriell bedingte Erkran-
kung der Klauen, die sehr schmerzhaft ist und vor al-
lem Schafe aller Rassen und Altersstufen betrifft. Auf-
grund politischer Vorstösse im Schweizer Nationalrat 
soll die Moderhinke zukünftig schweizweit koordiniert 
bekämpft werden. Bis zur möglichen Einführung ei-
nes schweizweiten Bekämpfungsprogramms im Herbst 
2024 wird angestrebt, den grossen Teil der Liechten-
steiner Schafe zu schützen, welcher aufgrund der An-
strengungen der letzten Jahre bei der Bekämpfung der 
Moderhinke bereits frei von der schmerzenden Klauen-
entzündung ist. Bei Kontakt zu nicht sanierten Herden 
kommt es jedoch notgedrungen wieder zu Reinfektio-
nen. Die Moderhinke wurde im Berichtsjahr in Liech-
tenstein zur Überwachung mittels Tupferproben und 
visuellen Kontrollen der Klauen kontrolliert.

Länderübergreifende Tierseuchengruppe (TSG)
Im Frühling des Berichtsjahres war es trotz Einschrän-
kungen durch die Covid-19-Pandemie möglich, wieder 
eine praktische Tierseuchenübung im Kanton St. Gallen 
durchzuführen. Dabei konnten drei neue Tierseuchen-
pioniere aus Liechtenstein eingeschult werden, welche 
anschliessend am Einschulungstag an der zweitägi-
gen, praktischen Tierseuchenübung teilnahmen. Somit 
konnten zwölf Tierseuchenpioniere (bei drei Entschul-
digungen) an zwei verschiedenen Standorten das kor-
rekte Ausschleusen von und den schonenden Umgang 
mit Tieren üben und die Funktion und den Einsatz von 
Spezialgerätschaften testen. Die Rekrutierung von Tier-
seuchenpionieren ist nicht einfach, da Einsätze lange 
dauern und die Situation einer Tierseuche nicht für je-
dermann leicht ist. Die Gruppe der Tierseuchenpioniere 
setzt sich aus Mitarbeitern der Gemeinden, des Landes 
und Freiwilligen zusammen.
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Prophylaxe

Tierkrankheit / -seuche Massnahme / n

Rauschbrand  Vorsorgliche Schutzimpfung von 193 Rindern, die zur Sömmerung auf gefährdete Alpen in der Schweiz  
verbracht wurden.

 
Früherkennung

Tierkrankheit / -seuche Massnahme / n

Kleiner Beutenkäfer  Befallskontrolle mittels Schäfer-Fallen durch 3 Sentinel-Imker: alle Kontrollen negativ.

Tuberkulose  Wildtierbestand: Stichprobe aus 17 gesunden Rotwildstücken negativ getestet, 5 risikobasiert untersuchte 
Stücke (Hegeabschüsse und Fallwild) negativ getestet. 
Rinderbestand: Kein Tier getestet  
(LyMON).

 
Bekämpfung

Tierkrankheit / -seuche Massnahme / n

BVD / MD BVD-Überwachung bei Milchbetrieben  
(Bovine Virus Diarrhoe, über die Milchserologie: 39 Milch- 
Mucosal disease) betriebe zeigten milchserologisch  
  keinen Titeranstieg und konnten als BVD-unverdächtig eingestuft werden. 2 Milchbetriebe zeigten einen  

Titeranstieg und mussten nachfolgend durch Untersuchung einer Jungtiergruppe mit negativem Befund  
abgeklärt werden. 
BVD-Überwachung der reinen Mast- und Aufzuchtbetriebe: 7 Betriebe mittels serologischer Untersuchung  
einer Jungtiergruppe untersucht, 3 Betriebe mittels Ohrstanzproben abgeklärt: alle Betriebe negativ getestet. 
30 Betriebe mittels Probenahme an der Schlachtbank überwacht: Alle Betriebe wurden negativ getestet.

Moderhinke  18 Schafbetriebe wurden im Zuge von Stichproben-Kontrollen als Moderhinke-frei befunden (Tupfer- oder  
visuelle Kontrolle). 
Es wurden keine Betriebe als reinfiziert erkannt.

Paratuberkulose  3 Ziegen getestet: 2 positiv bestätigt.

Varroatose  Sommer- / Herbstbehandlung mit Thymovar oder Ameisensäure; Restentmilbung mit Oxalsäure.
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Überwachung

Tierkrankheit / -seuche Massnahme / n

Abortabklärung  4 Aborte auf Aborterreger untersucht (1 mit pos. Befund, 1 mit fraglichem Befund, 2 mit negativem Befund).

Afrikanische In einem bewilligten Quarantäne betrieb 
Schweinepest  für Zuchteber wurden 3 Tiere negativ getestet.

Aujeszkysche Krankheit  In einem bewilligten Quarantänebetrieb für Zuchteber wurden 2 Tiere negativ getestet.

Bovine Spongiforme OIE-Klassifikation als Land mit  
Enzephalopathie (BSE) vernachlässigbarem Risiko. 
  Überwachung Krankschlachtung: 9  

Gehirnproben: negativ (Notschlacht lokal Pilgerbrunnen, Gams). 
Klinische Verdachtsfälle: 0 
UP umgestanden / getötet: 90 Gehirnproben: negativ (TMF, Bazenheid). 
Proben bei Normalschlachtungen: 0

Brucella melitensis  59 Schafe und 11 Ziegen aus 3 Betrieben negativ getestet.

Brucella suis  In einem bewilligten Quarantänebetrieb für Zuchteber wurden 3 Tiere negativ getestet.

Campylobacteriose  5 Hunde und 1 Kaninchen negativ getestet.

Coxiellose  1 Rind positiv getestet, 1 Rind fraglich getestet.

Cryptosporidiose  6 Hunde, 1 Katze und 1 Ziege negativ untersucht.

Echinococcose  4 Hunde negativ untersucht.

Enzootische Leukose Tankmilch von 12 Milchviehbetrieben 
der Rinder / EBL negativ getestet.

Equine infektiöse Anämie  3 Pferde negativ untersucht.

Gamsblindheit  1 Gams mit Gamsblindheit.

IBR / IPV (Infektiöse 1 Milchbetrieb über serologische Tankmilchuntersuchung beprobt: 
Bovine Rhinotracheitis)  verdächtiges Ergebnis in der nachfolgenden Bestandesuntersuchung (49 Blutproben) mit negativem Befund 

überprüft. 
1 Tier mittels Blutserologie negativ getestet.

Klassische Schweinepest  In einem bewilligten Quarantänebetrieb für Zuchteber wurden 3 Tiere negativ getestet.

Leptospirose  3 Hunde negativ getestet.

Listeriose  1 Fuchs negativ getestet.

PRRS  In einem bewilligten Quarantänebetrieb für Zuchteber wurden 3 Tiere negativ getestet.

Rote Vogelmilbe  1 Legehenne positiv getestet.
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Tierkrankheit / -seuche Massnahme / n

Salmonellose  Im Rahmen der regelmässigen Bestandesüberwachung sowie unmittelbar vor der Schlachtung wurden 8 
grosse Geflügelherden (> 1'000 Hühner) von 2 Haltern vornehmlich mittels Schlepptupfer- und Staubproben-
analysen sowie mittels Eierproben wiederholt negativ auf Salmonella spp. untersucht. Daneben wurde eine 
kleine Herde (< 1'000 Hühner) von einem Halter mittels Einsendung von Eierproben wiederholt negativ auf 
Salmonellen untersucht. 
Kotproben von 5 Hunden, 1 Taube, 1 Kaninchen und 1 Echse negativ getestet.

Sauerbrut / Faulbrut  1 Verdachtsfall negativ abgeklärt.

Tollwut  1 Hund wurde negativ auf Tollwut  
getestet.

Toxoplasmose  4 Katzen und 1 Hund negativ getestet, Befund bei 1 Hund nicht interpretierbar.

Trichinellose  194 Hausschweine und 1 Wildschwein negativ beprobt.

Tularämie  2 Hasen und 1 Fuchs negativ getestet.

Vogelgrippe  1 Huhn und 3 Wildvögel (Sperber, Stockente, Graureiher) negativ getestet.

Yersiniose 5 Hunde und 1 Kaninchen negativ getestet.

 
Fleischhygiene
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 578 Nutztiere geschlachtet. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem 
 Anstieg von rund 1  %. Die Fleischkontrollbefunde ebenso wie die Trichinenuntersuchungen der Schlachtschweine 
waren nicht zu beanstanden.

Die Gesamtzahl geschlachteter Tiere verteilt sich auf die einzelnen Tiergattungen gemäss nachstehender Tabelle.

Berichtsjahr Kalb Rd 1) Sa 2) Zg 3) Se 4) Pf 5) Zwi 6) Kan 7) Gef 8) NWK 9) 

 < 6 Wo > 6 Wo

2021 0 63 187 123 194 3 0 0 0 8

davon beanstandet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 0 66 146 134 213 1 0 0 0 10

2019 0 60 129 123 190 0 1 0 0 16

1) Rind, 2) Schaf, 3) Ziege, 4) Schwein, 5) Pferd, 6) Zuchtwild, 7) Kaninchen, 8) Geflügel, 9) Neuweltkameliden

Die Kosten der tierärztlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung beliefen sich im Berichtsjahr (ein Schlacht-
betrieb) auf insgesamt CHF 14'369. Die Kosten wurden zu 73  % von der öffentlichen Hand getragen.
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Kontrollen Primärproduktion und Tierschutz in  
Tierhaltungen
Das ALKVW überprüft jährlich 25 % der nutztierhal-
tenden Landwirtschaftsbetriebe auf die Einhaltung der 
Bestimmungen der Tierseuchen-, Lebensmittel-, Tier-
arzneimittel- sowie Tierschutzgesetzgebung. Diese 
Kontrollen werden mit den Kontrollerfordernissen des 
Amtes für Umwelt koordiniert, sodass Landwirtschafts-
betriebe in der Regel nicht mehr als eine, Biobetriebe 
nicht mehr als zwei Kontrollen pro Jahr erfahren.

Im Berichtsjahr wurden 31 nutztierhaltende Be-
triebe, darunter 17 Milchproduktionsbetriebe, einer 
amtstierärztlichen Grundkontrolle unterzogen und die 
Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Frist in der 
Kontrolldatenbank «Acontrol» erfasst und ausgewertet.

Notschlachtwesen
Das Land beteiligt sich an den Unterhaltskosten des 
Notschlachtlokals Pilgerbrunnen in Gams im Berichts-
jahr neu mit pauschal CHF 6'000 jährlich. Der Tarif des 
Pauschalbetrages wurde erstmals seit Beginn der Zu-
sammenarbeit im Jahr 2006 um CHF 2'000 erhöht, da 
die Kosten im Notschlachtlokal mit den heutigen Tarifen 
nicht mehr gedeckt werden konnten. Durch diese Be-
teiligung ist sichergestellt, dass kranke und verunfallte 
Nutztiere aus hygienischen Gründen getrennt von ge-
sunden Tieren geschlachtet werden können.

Im Berichtsjahr wurden im Notschlachtlokal Pilger-
brunnen in Gams 19 Notschlachtungen aus Liechten-
stein dokumentiert. Der staatliche Beitrag mit CHF 315 
pro Schlachtung hat sich somit gegenüber dem Vorjahr 
um 31  % erhöht.

Die folgende Tabelle enthält die Aufteilung der Not-
schlachtungen nach Schlachttierkategorie und Befund.

Tierart Anzahl Geniessbar Ungeniessbar

Rind > 8 Monate 13 13 0
Rind < 8 Monate 6 6 0

Total 19 19 0

 

Ergebnisse der planmässigen Grundkontrollen

Betriebe gesamt   Anzahl Betriebe mit Mängeln im Kontrollbereich

 Tierge- Tierarz- Tier- baulicher Qualitativer Hygiene tierische 
 sundheit neimittel verkehr Tierschutz Tierschutz Primärproduktion 
( %) ( %) ( %) ( %) ( %) ( %) ( %)

31 3 17 12 1 6 3 
(100) (10) (55) (39) (3) (19) (10)

Gegenüber der Kontrollauswahl vom Vorjahr kam es im Berichtsjahr in allen Bereichen zu mehr Beanstandungen. 
Wie auch im Vorjahr wurden in den Bereichen Tierverkehr sowie Tierarzneimittel die meisten Beanstandungen 
ausgesprochen.

Die 17 Milchproduktionsbetriebe wurden im Rahmen der Grundkontrolle zusätzlich auf die Einhaltung der ge-
setzlichen Bestimmungen zur Milchhygiene kontrolliert. Im Vergleich zum Vorjahr blieb die Zahl der Mängel im 
Zusammenhang mit der hygienischen Milchgewinnung konstant.
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tierschutzgerechte Haltungsbedingungen attestiert 
werden, vor allem im baulichen Tierschutz.

Andere Vollzugsaufgaben im Rahmen der  
Tierschutzgesetzgebung
Gewerbliche, teilweise auch private Tierhaltungen 
(Tierheime, Tierzuchten, Betreuungsdienste, etc.) wer-
den auf Einhaltung der Tierschutznormen überwacht 
und kontrolliert. In den Aufgabenbereich des Amtes 
fällt zudem die Bewilligung von Tierausstellungen, 
Kleintiermärkten und Tierbörsen, bei denen mit Tie-
ren gehandelt wird. Stallneubauprojekte werden auf 
Einhaltung der tierschutzrechtlichen Mindestnormen 
geprüft. Bei der Bewilligung von Sportveranstaltungen 
und Leistungsschauen mit Tieren fliessen die Auflagen 
zur Gewährleistung von Tiergesundheit und Tierschutz 
ein.

Kontrollbereich Kontrollpunkte des Kontrollbereichs fehlbare Betriebe (in %)

Tierarzneimittel Tierärztliche Betriebsbesuche gemäss TAM-Vereinbarung absolviert 39 
 Inventarliste vorhanden und korrekt geführt 6 
 TAM zugelassen, korrekt gelagert und nicht abgelaufen 16 
 Behandlungsjournal vorhanden und korrekt geführt 0 
 TAM-Vereinbarung vorhanden und inhaltlich korrekt 3 
 Tierärztliche Signatur vorhanden 6 
 Deklaration Pferdepass Heimtier / Schlachtequide 0

Tiergesundheit Gesundheit und Pflege der Tiere in Ordnung 10

Tierverkehr Vorschriftsmässige Kennzeichnung und Identifikation aller Tiere 35 
 Alle Tierarten auf der TVD registriert 3 
 Tierbestand stimmt mit TVD überein 3 
 Begleitdokumente vollständig und korrekt ausgefüllt 0

Baulicher Tierschutz Funktionalität der Stalleinrichtungen gegeben 0 
 Mindestnormen bei den Stallungseinrichtungen eingehalten 3 
 Vorgeschriebene Stalleinrichtungen vorhanden oder zeitnahe verfügbar 0

Qualitativer Tierschutz Ausreichend natürliche Belichtung gegeben 3 
 Maximale Stallbelegung nicht überschritten 0 
 Tiere augenscheinlich gut gepflegt 3 
 Versorgung mit Wasser 0 
 Versorgung mit Raufutter 0 
 Stallböden 3 
 Tiere nicht einzeln gehalten 0 
 Bewegung 10 
 Liegebereich 13

Hygiene tierische Das Tränkewasser ist sauber, die Futtermittel sind unverdorben 0 
Primärproduktion Art, Menge und Herkunft zugekaufter Futtermittel dokumentiert 3 
 Futtermittel und Primärprodukte von gefährlichen Stoffen und Abfällen getrennt gelagert 0 
 Einrichtungen, welche mit Futtermitteln und Primärprodukten in Kontakt kommen, sind einwandfrei 6 
 Eier werden sachgerecht gelagert 0

Anmerkung: Die Prozentangaben beziehen sich auf die Gesamtheit der 31 kontrollierten Nutztierhaltungsbetriebe.

Die Tierarzneimittelvereinbarung zwischen Tierarzt 
und Landwirt ist die rechtliche Basis, damit verschrei-
bungspflichtige Tierarzneimittel auf Vorrat an den 
Landwirt abgegeben werden dürfen. Diese Vereinba-
rung begründet gleichzeitig die Verpflichtung des Tier-
arztes, den Vertragslandwirt zumindest einmal jährlich 
auf die Einhaltung der grundlegenden Vorschriften 
zum Umgang mit Tierarzneimitteln zu prüfen. Die feh-
lende jährliche Überprüfung musste als Mangel erfasst 
werden.

Nachlässigkeiten bei der korrekten Tierkennzeich-
nung sowie das versäumte Melden von verschiedenen 
Tiergattungen an die Tierverkehrsdatenbank (TVD) 
waren die Hauptgründe für die gegenüber dem Vor-
jahr erhöhte Beanstandungsquote im Kontrollsegment 
«Tierverkehr». Im Berichtsjahr konnten den Nutz-
tierhaltungsbetrieben mehrheitlich gute und damit 
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auch Qualitätsbezahlung der Anlieferungsmilch jedes 
Produzenten ein. Überschreiten ein oder mehrere Qua-
litätsparameter die gesetzlich festgelegten Grenzwerte, 
führt dies zu einer Qualitätsbeanstandung, die entspre-
chend den gesetzlichen Vollzugsbestimmungen bei ein- 
oder mehrmaliger Überschreitung mit einer Milchliefer-
sperre geahndet wird.

Im Rahmen der Qualitätskontrolle der Verkehrsmilch 
wurden im Auftrag der Milchhof AG von allen Produ-
zenten insgesamt 895 Milchproben gezogen, analysiert 
und schliesslich auf 444 Monatsmittelwerte umgerech-
net, die auf Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Qualitätsgrenzen für Keimzahl (< 80'000), Zellzahl 
(< 350'000) und Hemmstoff (nicht nachweisbar in der 
Einzelprobe) geprüft wurden.

Die Anzahl beanstandeter Probenergebnisse kann 
der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Tierart Rind Schaf Schwein Zieg Pferd Kamelide Heimtier Wildtier Katze Hund Geflügel 
Inspektionsgrund

Tierschutz / Tierhaltung 11 3 1 1 5 2 2 1 0 6 4
Tiergesundheit / Tierseuchen 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Tierkennzeichnung / Tierverkehr / 
CITES / TRACES 0 0 0 0 2 0 0 0 4 17 0
Milchhygiene 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 11 1 1 7 2 2 1 4 32 4

 

Aufgaben- / Kontrollbereich Anzahl Bemerkungen

Baugesuch 6 4 Unterland, 2 Oberland 
Wildtierhaltung, privat 1 Neu: 0; bestehend: 1 
Wildtierhaltung, gewerblich 0 Neu: 0; bestehend: 0 
Tierheim und gewerbliche  
Heimtierhaltung 0 
Zoofachhandel 0 
Tierversuch 0 
Tierveranstaltung 0 
Gewerbsmässige Huf-  
und Klauenpflege 0

 
Anlass-Kontrollen
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 54 ausserplanmäs-
sige Abklärungen durchgeführt. Dieser ausserplan-
mässige amtstierärztliche Untersuchungs- und Abklä-
rungsbedarf war vornehmlich der Überprüfung von 
Tierschutzanzeigen aus der Bevölkerung (46  %) sowie 

Exportuntersuchungen (42  %) mit Ausstellen von Ex-
portzeugnissen (TRACES) für Tiere im grenzüber-
schreitenden Tierverkehr mit der EU bzw. Drittländern 
geschuldet. Bei den zur Anzeige gebrachten Tierschutz-
abklärungen kam es in drei Fällen zur Beschlagnahmung 
der Tiere. Auffallend hoch war die Anzahl an importier-
ten Tieren. Diese wurden zum Teil mit ungültigen bzw. 
gefälschten Dokumenten ins Land gebracht. Ergänzend 
dazu wurden im Sinne einer amtlichen Dienstleistung 
leerstehende Ställe vor einer beabsichtigten Nutzung 
vom ALKVW auf Einhaltung der tierschutzrechtlichen 
Mindestmasse geprüft. Durch dieses Vorgehen wird 
präventiv eine tierschutzwidrige Nutztierhaltung ver-
hindert. Daneben gehören Sektionen von Wildtieren 
und die Probenentnahme zur Klärung eines Krankheits- 
oder Seuchenverdachts zu den nicht planbaren Aufga-
ben des ALKVW.

Die nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss über die 
Verteilung der Kontrollen nach den Gesichtspunkten 
Tierart und Inspektionsgrund:

Ergebnis Milchhygienekontrolle
Im Berichtsjahr wurden 17 milchliefernde Betriebe auf 
Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen zur hygie-
nischen Milchproduktion überprüft. Lediglich in drei 
Betrieben konnten Mängel festgestellt werden, die sich 
auf die mangelnde Aufzeichnungspflicht der Euterkon-
trollen bezogen. In drei Betrieben mussten im Berichts-
jahr Beanstandungen bezüglich erhöhter Keimbelas-
tung ausgesprochen werden.

Milchprüfung
Die Anzahl milchliefernder Betriebe hat im Berichtsjahr 
weiter abgenommen, sodass am Ende nur noch 38 Land-
wirtschaftsbetriebe die Milchhof AG beliefert haben. 
Die Qualität dieser Anlieferungsmilch wird kontinuier-
lich geprüft, indem von jedem Produzenten monatlich 
zwei Kontrollproben erhoben und auf die Qualitätspa-
rameter Keimzahl, Zellzahl und Hemmstoffnachweis 
untersucht werden. Das geometrische Mittel aus den 
Ergebnissen beider Monatsproben fliesst als definiti-
ver Monatswert in die Qualitätsbeurteilung und damit 
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Im Berichtsjahr wurden insgesamt 97 Importsendungen 
aus der EU sowie aus Drittländern via TRACES-System 
an das Amt zur Kenntnisnahme und Prüfung gemeldet, 
was gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von knapp 
13  % entspricht. Diese Zunahme war in erster Linie 
durch den Zuwachs an TRACES-dokumentierten Impor-
ten tierischer Nebenprodukte für die Tierfutterproduk-
tion bedingt. Die Liste der importierten Tiere wird von 
den Pferden angeführt (30), die oft nach vorübergehen-
den Aufenthalten in der EU (Sportanlässe, Winterweide) 
wieder nach Liechtenstein zurückgebracht werden. Auf-
fallend sind wiederum die überwiegend aus osteuropä-
ischen Ländern getätigten Hundeeinfuhren (7). Dane-
ben wurden auch fünf Katzen aus EU-Mitgliedstaaten 
nach Liechtenstein eingeführt.

Die nachfolgende Tabelle gibt weiteren Aufschluss über 
die Importkategorien.

Warenbezeichnung Warenmenge Anzahl  
  Bescheinigungen

Tiere  
(Pferde, Hunde, Katzen) 48 Tiere 38 
Tierprodukte  
(tierische Nebenprodukte) 1'027.1 to 58 
Lebensmittel 1.2 to 1

 
Viehhandel
Die Voraussetzungen zur Ausübung des Viehhandels 
sind in der Schweizerischen Tierseuchenverordnung 
geregelt.

Im Berichtsjahr war eine Patentinhaberin zur Aus-
übung des Pferdehandels berechtigt.

Tierärzteschaft
Im Berichtsjahr waren sieben freiberuflich tätige Tier-
ärzte in Liechtenstein zur Berufsausübung berechtigt, 
wobei fünf Tierärzte vornehmlich in der Nutz- und Pfer-
depraxis und zwei Tierärzte hauptsächlich in der kura-
tiven Betreuung von Klein- bzw. Heimtieren tätig waren.

Futtermittel
Im Bereich Futtermittel konnte der im Frühjahr des Be-
richtsjahres fertig gestellte Bericht der Bundeseinheit 
für die Lebensmittelkette (BLK) zum Aufsichtsprogramm 
«Tierische Nebenprodukt» (TNP) eingesehen werden. 
Dieser bewertet die Kontrolltätigkeit des ALKVW in Be-
trieben mit Bewilligung zur Entsorgung von tierischen 
Nebenprodukten. Ziel des Aufsichtsprogramms war un-
ter anderem zu erkennen, wo Harmonisierungsbedarf 
zwischen den Kantonen besteht. Der Bericht zeigte für 
das ALKVW einzelne formale Fehler und Interpreta-
tionsabweichungen von gesetzlich festgelegten Punk-
ten auf. Diese konnten auch bei einem grossen Teil der 
restlichen 20 inspizierten Veterinärdienste angetroffen 

Kontrollparameter Anzahl  davon 
 Milchprüfungen beanstandet

Keimbelastung  
(< 80'000 Keime pro ml) 444 3 
Zellzahl  
(< 350'000 Zellen pro ml) 444 11 
Hemmstoff  
(nicht nachweisbar) 444 0

Die Anzahl beanstandeter Milchproben wegen Über-
schreitung der Zellzahl bzw. der Keimzahl ist gegenüber 
dem Vorjahr nahezu gleichbleibend.

Viehsömmerung / Alpenweideviehverkehr
Angesichts der anhaltend kritischen Tuberkulosesitua-
tion im Rotwildbestand des Kloster- und Silbertales in 
Vorarlberg wurden auch im Berichtsjahr die in liech-
tensteinischem Besitz befindlichen Vorarlberger Alpen 
verpachtet und nicht mit eigenem Vieh bestossen. Der 
Grossteil des sonst auf Vorarlberger Alpen gesömmer-
ten Viehs wurde auf Liechtensteiner Alpen aufgetrie-
ben. Damit trugen diese Tiere zu einer besseren Auslas-
tung der hiesigen Alpflächen bei.

Grenzüberschreitender Tier- und Warenverkehr
Im grenzüberschreitenden Warenverkehr mit der EU 
sowie mit Drittländern müssen lebende Tiere und Tier-
produkte (Fleisch, Fleischerzeugnisse, Tierfutter, tie-
rische Nebenprodukte, Samen, Eier, Embryonen) den 
Vorschriften der Zielländer entsprechen. Demzufolge 
muss die Konformität dieser Sendungen in einem Ex-
portzertifikat bestätigt und gegebenenfalls am Ort der 
Verladung untersucht bzw. geprüft werden.

Die im Berichtsjahr wiederum festgestellte Gesamt-
abnahme an ausgestellten Exportzertifikaten (–65  %) 
war u. a. auch durch den erneut rückläufigen Bedarf an 
notwendigen Gesundheitsbescheinigungen für Export-
tiere (elf Pferde, sieben Hunde, zwei Katzen) bedingt. 
Vor allem aber ist die Zahl notwendiger Bescheinigungen 
für den Export von Tiernahrung bzw. tierischen Neben-
produkten stark gesunken. Dies aufgrund nicht mehr be-
nötigter Exportzertifikate für Australien sowie aufgrund 
eines Export-Stopps nach Russland. Die Anzahl der aus-
gestellten Zertifikate für den Export von Lebensmitteln 
und Bedarfsgegenständen ist jedoch um 20  % gestiegen.

Die nachstehende Tabelle enthält die Anzahl ausgestell-
ter Exportzertifikate, gegliedert nach Kategorie.

Warenbezeichnung Anzahl Bescheinigungen

Lebende Tiere (TRACES, Viehsömmerung) 17
Tierfutter / tierische Nebenprodukte 142
Lebensmittel 38
Andere Erzeugnisse 0
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werden. Bei der Dokumentation sowie bei den durch-
geführten Kontrollen konnten keine Abweichungen von 
den Vorgaben der Gesetzgebung gefunden werden. Der 
Bericht bildet eine wertvolle Hilfe zur Weiterentwick-
lung der Aufsicht im Bereich TNP-Verwertung. Gleich-
zeitig gibt er einen wichtigen und wertvollen Vergleich 
innerhalb der Kantone und Liechtenstein zum Vollzug 
der Gesetzgebung in diesem Bereich.

Im Herbst des Berichtsjahres wurde ein Futtermit-
telbetrieb während zwei Tagen durch ein russisches 
Inspektionsteam inspiziert. Ziel der Inspektion war es, 
die vollständige und korrekte Einhaltung russischer 
Vorgaben bei der Herstellung, der Lagerung und dem 
Transport der Futtermittel zu kontrollieren, welche in 
die Eurasische Wirtschaftsunion exportiert werden. Die 
Schwierigkeit bestand darin, die geltenden Rechtsvorla-
gen der Eurasischen Wirtschaftsunion zu erhalten, um 
alle geforderten Vorgaben mit den bereits bekannten 
Prüfpunkten abzugleichen. Da eine solche Inspektion im 
Bereich Futtermittelbetrieb in Liechtenstein oder in der 
Schweiz und vielen EU-Ländern noch nie stattgefunden 
hat, konnte hier Liechtenstein wertvolle Erfahrung für 
die Schweiz und umliegende EU-Länder sammeln. Es 
wurden umfängliche Unterlagen zu Handen der russi-
schen Behörde für die Inspektion und im Rahmen eines 
Kommentars zum vorläufigen Kontrollbericht erstellt. 
Der Endbericht wird im Frühjahr 2022 erwartet.

Tierische Nebenprodukte
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 116 Tierkadaver mit 
mehr als 200 kg Körpergewicht, insgesamt 62.74 to, über 
die TMF Extraktionswerk AG Bazenheid direkt auf den 
Landwirtschaftsbetrieben abgeholt und entsorgt. Dies 
entspricht somit 80 % des Vorjahresniveaus. An die Re-
gionale Tierkörpersammelstelle (RTS) in Buchs wurden 
von Gemeinden, Privathaushalten und einem gewerbli-
chen Fleischverarbeitungsbetrieb insgesamt 146.32 to-
tierische Abfälle (Tierkadaver unter 200 kg, Fleisch- und 
Schlachtabfälle) geliefert. Die Gesamtkosten dieser Ent-
sorgung beliefen sich inklusive der Bereitstellungs- und 
Beschaffungskosten der TMF auf CHF 45'276.

Entsorgungswege Herkunft der Abfälle Menge (in to)

Direktabholung TMF Tierkadaver > 200 kg von  
 Landwirtschaftsbetrieben 62.74 
RTS Buchs Gemeindesammelstellen,  
 Metzgereien, Privathaushalte 146.32

Total  209.06

Zusätzlich zu den direkten Entsorgungskosten wurden 
auch Entsorgungsbeiträge nach dem Gesetz über die 
Bekämpfung von Tierseuchen an die Tierhaltungs- bzw. 
Schlachtbetriebe ausgerichtet. Diese beliefen sich im 
Berichtsjahr auf CHF 81'306.

Vollzug Hundegesetz
Die nachstehende Tabelle gibt Aufschluss über die Bear-
beitung von Biss-Meldungen und Reklamationen.

Fall-Bearbeitung Anzahl Bemerkungen

Verletzung beim Menschen 22 20 Erwachsene, 2 Kinder 
Verletzung beim Tier 17 16 Hunde, 1 Huhn 
Aggressionsverhalten 1 Aggressionsmeldung 
Belästigung / Verletzung  3 Belästigungen von Mensch 
Aufsichtspflicht  und Tier u / o Verletzung der  
  Aufsichtspflicht (Streunen) 
Reklamationen Tierhaltung 7 Reklamationen Tierhaltung  
  u / o Lärmbelästigung 
Missachtung Leinen-  5 4 Missachtungen allgemeine 
u / o Maulkorbpflicht  Leinenpflicht, 1 Missachtung  
  angeordnete Leinenpflicht

Wo nötig wurden Hunde durch Fachexperten des 
ALKVW begutachtet.

Bei Bissverletzungen von Menschen wurden die 
jeweiligen Hundehalter bei der Liechtensteinischen 
Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Bei allen 
Übertretungen von Bestimmungen des Hundegeset-
zes wurden die erforderlichen verwaltungsrechtlichen 
Massnahmen jeweils verfügt.

Im Berichtsjahr wurden neun Haltebewilligungen für 
potenziell gefährliche Hunde erteilt. Es wurden sechs 
Sachkundeprüfungen und 14 Sozialverträglichkeitsprü-
fungen zur Befreiung von der generellen Leinen- und 
Maulkorbpflicht für potenziell gefährliche Hunde durch-
geführt.

Amt für Soziale Dienste

Amtsleiter: Hugo Risch

Die Gesamtzahl der Klientinnen und Klienten reduzierte 
sich gegenüber dem Vorjahr um 67 Personen (4.4 %). Die 
Kosten der wirtschaftlichen Sozialhilfe blieben gegenüber 
dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Kosten der per
sönlichen Hilfen (sozialpsychiatrische Leistungen und Ar
beitsprojekte) stiegen um CHF 200'221 (18.9 %) an. Auch 
im zweiten Jahr der Covid19Pandemie fanden die Kon
takte mit den Klientinnen und Klienten nach Möglichkeit in 
den Amtsräumen und unter Einhaltung der Hygiene und 
Schutzmassnahmen statt. Im Bereich der ausserhäuslichen 
Kinderbetreuung wurden die Schutzkonzepte den jeweili
gen Coronabedingungen angepasst.
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Organisation, Planung und Internationales

Organisatorisches
Im Berichtsjahr wurden je eine Stelle in der Abtei-
lung Finanzen und Zentraler Dienst, im Fachbereich 
Chancen gleichheit sowie im Kinder- und Jugenddienst 
nachbesetzt.

Zur besseren Abgrenzung der einzelnen Dienste 
wurde ein Grossraumbüro mit vier Arbeitsplätzen durch 
das Einziehen einer Zwischenwand in zwei Büros mit 
je zwei Arbeitsplätzen unterteilt. Ein Sitzungszimmer 
wurde durch das Einrichten zweier Arbeitsplätze um-
genutzt.

In Kooperation mit den weiteren Amtsstellen im 
Postgebäude und mit dem Amt für Bau und Infrastruk-
tur wurden Abklärungen in die Wege geleitet, wie der 
sommerlichen Hitzesituation im Postgebäude begegnet 
werden könnte.

In Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Finanzen 
wurden beim internen Kontrollsystem zentrale Prozesse 
erhoben und angepasst sowie mögliche Risikofaktoren 
definiert. Beim Projekt «DiRoLL» (Digitale Roadmap der 
Landesverwaltung) des Amtes für Informatik wirkte der 
Amtsleiter im Steuerungsausschuss mit.

Mitwirkung in Arbeitsgruppen und Gesprächsrunden
Mitarbeitende der einzelnen Dienste und Fachberei-
che des Amtes waren in den folgenden Arbeitsgrup-
pen vertreten: Menschenrechte, Integrationsstrategie, 
Zwangseinweisungen in ausländische Einrichtungen, 
psychische Gesundheit, GewaltFREI erziehen, Fach-
gruppe gegen sexuellen Missbrauch von Kindern, Fach-
gruppe Medienkompetenz, Fachgruppe Extremismus, 
Gewaltschutzkommission, Kommission für Suchtfragen.

Zudem wirkte das Amt an verschiedenen Gesprächs-
runden und Arbeitssitzungen mit: Runder Tisch Cari-
tas (Armut in Liechtenstein), Runder Tisch Asylwesen, 
Runder Tisch zur Situation jugendlicher LGBTIQ+-Men-
schen in Liechtenstein, Runder Tisch Obsorge, Vernet-
zungstreffen Anbieter von Sensibilisierungsveranstal-
tungen zum verantwortungsvollen Umgang mit digitalen 
Medien in Liechtenstein, «jubel»-Forum, Suizidpräven-
tion, Projektgruppe Gleichstellungsindikatoren.

Das Amt ist zudem in der Koordinierungsgruppe zur 
Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) sowie in 
der Projektgruppe Einkommensschätzung und statis-
tischer Armutsbericht vertreten.

Leistungsvereinbarungen
Auf der Grundlage des am 1. Januar 2022 in Kraft ge-
tretenen Art. 162 des Gesetzes über das Insolvenzver-
fahren (IO; LGBl. 1973 Nr. 45 / 2) hat das Amt für So-
ziale Dienste mit der BSB Hand in Hand Stiftung eine 
Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Die genannte 
Stiftung hat schon bisher eine kostenlose Budget- und 

Schuldenberatung für finanziell in Not geratene 
 Menschen in Liechtenstein durchgeführt. Ab 1. Januar 
2022 bietet sie zusätzlich Unterstützung, Beratung und 
Begleitung im Privatkonkurs an. Das Angebot richtet 
sich an alle natürlichen Personen, die Unterstützung in 
 finanziellen Fragen benötigen oder ver- bzw. überschul-
det sind.

Weitere Leistungsvereinbarungen wurden im Be-
richtsjahr mit folgenden Institutionen abgeschlos-
sen: Verein für Betreutes Wohnen (VBW), Eltern Kind 
 Forum (in den Bereichen Tagesmütter und Beratung, 
 Elternbildung, Frühe Förderung / Frühe Hilfen), Caritas, 
Bewährungshilfe Liechtenstein, «aha - Tipps & Infos für 
junge Leute», KiTa Purzelbaum, Kinder- und Jugend-
beirat ( kijub) und Verein Demenz Liechtenstein.

Internationale und regionale Aktivitäten
Aufgrund der Covid-19-Pandemie mussten einige Kon-
ferenzen abgesagt werden oder fanden in digitaler oder 
hybrider Form statt.

Der Kinder- und Jugenddienst nahm an Meetings 
des Lanzarote-Komitees der Europaratskonvention zum 
Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und beim 
Runden Tisch der kantonalen Aufsichts- und Bewilli-
gungsbehörden sowie Fachstellen in der familien- und 
schulergänzenden Kinderbetreuung teil. Der Dienst war 
auch am «Interkantonalen Austausch Kinderschutz» 
und am interregionalen Austauschtreffen mit Vorarlberg 
und St. Gallen zum Jugendbereich vertreten. Die Abtei-
lungsleiterin des Kinder- und Jugenddienstes nahm an 
einem Vernetzungstreffen der deutschsprachigen Län-
der zu «Frühe Hilfen» sowie am Begleitgruppentreffen 
des Interreg-V-Projekts «KIG III - Kinder im seelischen 
Gleichgewicht» teil.

Als Beirat und Mitglied der Steuerungsgruppe des 
Forums Suchtmedizin Ostschweiz FOSUMOS (Sargan-
serland, Werdenberg, Liechtenstein) nahm der Amts-
psychiater an den entsprechenden Sitzungen und Ver-
anstaltungen teil.

Der Suchtbeauftragte nahm an den Sitzungen der 
Pompidou Group des Europarates (Council of Europe 
International Cooperation Group on Drugs and Addic-
tion), an der 50-Jahre-Pompidou-Group Jubiläumsver-
anstaltung sowie an der 64. Sitzung der Commission on 
Narcotic Drugs der UNO online teil. Bei den Sitzungen 
der Kantonalen Beauftragten für Suchtfragen war der 
Suchtbeauftragte als Gast anwesend.

Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Chancengleich-
heit wirkten an mehreren digitalen Vernetzungstref-
fen des «Vier Länder Netzwerks» mit, unter anderem 
zur Planung eines neuen Interreg-Projekts im Bereich 
gendergerechte Digitalisierung. Im September vertrat 
eine Mitarbeiterin den Fachbereich Chancengleichheit 
an der Schweizerischen Konferenz der Gleichstellungs-
beauftragten in Bern. Die im Oktober durchgeführte 
Weiterbildung der Konferenz für Chancengleichheit 
Ostschweiz und Liechtenstein zum Thema LGBTIQ+ in 
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St. Gallen besuchten zwei Mitarbeiterinnen des Fachbe-
reichs Chancengleichheit. Weitere Online-Teilnahmen 
betrafen das fachtechnische Treffen zur Istanbul-Kon-
vention der deutschsprachigen Länder (Schweiz, Öster-
reich, Deutschland, Luxemburg und Liechtenstein) am 
11.  Juni, die internationale Konferenz zur Umsetzung 
der Istanbul-Konvention am 7. und 8. Oktober und die 
Schweizer Konferenz «Neue Rechtsgrundlagen zum 
Schutz vor Gewalt» am 2. November. Im Dezember be-
teiligten sich zwei Mitarbeiterinnen des Fachbereichs 
Chancengleichheit am Webinar «Was der Feminismus 
den Männern bringt» des Funktionsbereichs Frauen 
und Gleichstellung der Vorarlberger Landesregierung.

Gesetzliche Grundlagen
Der Pflegegeldhöchstsatz für die dauernde Unterbrin-
gung eines Kindes in einer Pflegefamilie beträgt derzeit 
gemäss Art. 9 Abs. 2 Bst. c der Verordnung über die Bei-
träge des Staates an die Kosten für die Betreuung und 
Pflege von Kindern und Jugendlichen (Kinderbetreu-
ungs-Beitrags-Verordnung; KBBV) CHF 1'750. Dieser 
Pflegegeldhöchstsatz wurde seit 1998 nicht mehr an-
gepasst. Das Amt für Soziale Dienste hat einen Entwurf 
für die Anpassung des bestehenden Pflegegeldhöchst-
satzes ausgearbeitet, welcher neu nach dem Alter des 
Kindes gestaffelte Pflegesätze (0 bis 6 Jahre – monat-
lich CHF 1'900, 7 bis 12 Jahre – monatlich CHF 2'050, 
ab 13 Jahren – monatlich CHF 2'200) enthält. Die ge-
plante Erhöhung der Pflegesätze würde derzeit jährli-
che Mehrkosten in der Höhe von CHF 35'700 mit sich 
bringen.

Stellungnahmen
Das Amt für Soziale Dienste gab Stellungnahmen zu fol-
genden Vernehmlassungen ab: Schaffung eines Geset-
zes über die Familienhilfe Liechtenstein, Abänderung 
des Partnerschaftsgesetzes und des ABGB (Einführung 
der Stiefkindadoption für eingetragene Partner und Le-
bensgefährten).

Kleine Anfragen
Das Amt erstellte Informationen im Zusammenhang 
mit Kleinen Anfragen des Landtags zu folgenden The-
men: Kriminalstatistik – massiver Anstieg an Drogen-
delikten; Arm sein in einem der reichsten Länder der 
Welt; Auszahlung Prämienverbilligung an die Kranken-
kassen; Verletzung Unterhaltspflicht; Gefährdung der 
psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
verschärft durch die Auswirkungen einer Pandemie; 
 Online-Formulareinreichung bei Krankenkassenprä-
mien; Lohngleichheit für gleichwertige Arbeit.

Öffentlichkeitsarbeit
Es wurden Medienanfragen zu folgenden Themen be-
antwortet: Corona-Effekt bei der wirtschaftlichen So-
zialhilfe, Prämienverbilligung und Mietbeiträge, Sucht 
und Suchtprävention (Glücksspielsucht, Jugend und 

Alkohol, Suchtkranke), Social Media (TikTok, Netflix- 
Serie «Squid Game»). Medienmitteilungen wurden in 
den Bereichen Suchtprävention, Prämienverbilligung, 
Medienkompetenz, Internationaler Tag der Frau, Politik-
lehrgang für Frauen, Nationaler Zukunftstag, Leitfaden 
«Geschlechtergerechte Sprache», Frauen im Sport, All-
tagsrassismus, 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, Istan-
bul-Konvention und Internationaler Tag der Menschen 
mit Behinderungen veröffentlicht.

Übersicht zur Klientelstruktur und zu den 
Kosten

Die Anzahl der Klientinnen und Klienten aller Abteilun-
gen des Amtes reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr 
um 67 Personen (4.4 %). Insgesamt betreute das Amt 
im Berichtsjahr 1'451 (Vorjahr 1'518) Klientinnen und 
Klienten.

Klientelstatistik (Sozialer Dienst, Psychiatrisch- 
Psychologischer Dienst, Kinder- und Jugenddienst)

 2021 2020

Gesamtzahl Klientel 1) 1'451 1'518 
Sozialer Dienst 820 853 
Psychiatrisch-Psychologischer Dienst 286 299 
Kinder- und Jugenddienst 469 513

 Angaben in %

Geschlecht 
Männlich 57 56 
Weiblich 43 44

Zivilstand (Personen ab 18 Jahre) 
Ledig 63 46 
Verheiratet 20 28 
Geschieden / getrennt 15 23 
Verwitwet / verstorben 2 2 
Unbekannt 0 1

Altersstruktur 
Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) 28 30 
Volljährige Personen (ab 18 Jahre) 72 70

Nationalität 
FL 60 60 
EU 19 19 
CH 5 6 
Andere 15 14 
Unbekannt 1 1

1)  Es ist zu beachten, dass einzelne Klientinnen und Klienten von meh-
reren Diensten betreut werden. Bei der Gesamtzahl wurden Doppel-
nennungen vermieden. Die Summe der Klientinnen und Klienten 
aller Dienste (1'575) ist deswegen grösser als die Gesamtzahl der 
Klientel (1'451).
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Der Zehnjahresdurchschnitt (2012 bis 2021) bei der An-
zahl der Klientinnen und Klienten liegt bei 1'370.

Aufwand für die wirtschaftliche Hilfe, persönliche 
Hilfe und Förderungsbeiträge an Institutionen
Aufwand gemäss Sozialhilfegesetz (laut Abrechnung, 
Ausgaben vor dem Lastenausgleich)

 2021 2020 
 CHF CHF

Wirtschaftliche Hilfe 
Wirtschaftliche Sozialhilfe 6'777'613 7'168'901 
Arbeitsprojekt der öffentlichen Hand 378'661 270'502 
Stationäre Betreuung 3'534'453 3'216'921 
Summe wirtschaftliche Hilfe 10'690'727 10'656'324 
 
Persönliche Hilfe 
Beratung und Betreuung 30'280 31'189 
Mobile Sozialpsychiatrische Leistungen 322'335 240'768 
Arbeitsprojekte 906'858 787'295 
Summe persönliche Hilfe 1'259'473 1'059'252 
 
Förderbeiträge Institutionen 
Altersheime (LAK, APH)  
gem. Art. 27 SHG 13'491'876 8'656'102 
Stiftung für heilpädagogische Hilfe 8'618'473 12'769'576 
Bewährungshilfe 409'000 389'000 
Förderbeiträge gem. Art. 24 SHG 1'733'901 1'661'946 
Summe Beiträge an Institutionen 24'253'250 23'476'624

Total Aufwand 36'203'450 35'192'200

Die Kosten der wirtschaftlichen Hilfe erhöhten sich ge-
genüber dem Vorjahr um CHF 34'403 (0.3 %). Bei den 
stationären Betreuungen stiegen die Ausgaben aus fol-
genden Gründen an: Mehr Klientinnen und Klienten mit 
stationärem Betreuungsbedarf, höhere durchschnitt-
liche Betreuungsdauer und höhere durchschnittliche 
Betreuungsintensität bei Unterbringungen im Inland. 
Der Kostenanstieg beim Arbeitsprojekt der öffentlichen 
Hand begründet sich durch die längeren Einsatzzeiten 
der zugewiesenen Klientinnen und Klienten. Die Kos-
ten der persönlichen Hilfen stiegen um CHF 200'221 
(18.9 %) an. Dieser Anstieg ist auf höhere Ausgaben für 
die Arbeitsprojekte und für die sozialpsychiatrischen 
Leistungen zurückzuführen. Begründet sind die höheren 
Ausgaben bei den Arbeitsprojekten mit dem Anstieg der 
Gesamtzahl der zugewiesen Personen sowie der durch-
schnittlich längeren Einsatzzeit. Bei den sozialpsychia-
trischen Leistungen wurde aufgrund einer geringeren 
Auslastung ein einmaliger Sonderbeitrag ausgerichtet.

Geförderte Institutionen
Gemäss Art. 24 des Sozialhilfegesetzes wurden folgende 
private Sozialhilfeträger zur Mitarbeit in der Sozialhilfe 

herangezogen und erhielten Förderungen: Liechten-
steinische Alters- und Krankenhilfe (LAK), Verein für 
Betreutes Wohnen (VBW), Heilpädagogisches Zentrum 
(hpz), Familienhilfe Liechtenstein, Lebenshilfe Balzers, 
infra, Frauenhaus, Seniorenbund, Liechtensteiner Be-
hinderten-Verband (LBV), Bewährungshilfe, Fachstelle 
für häusliche Betreuung & Pflege, Stiftung 50plus, Stif-
tung für Krisenintervention (KIT), Netzwerk-Verein für 
Gesundheitsförderung, Hospizbewegung, Verein Liech-
tensteiner Seniorenmagazin, Gehörlosen Kulturverein 
Liechtenstein.

Aufwand in den Bereichen Kinder- und Jugend-
förderung, Kinder- und Jugendschutz und Kinder- 
und Jugendhilfe
Aufwand gemäss Kinder- und Jugendgesetz

 2021 2020 
 CHF CHF

Kinder- und Jugendschutz 43'363 29'637 
Kinder- und Jugendförderung 1'285'344 949'518 
Einzelfallhilfe (ambulant) 771'563 728'424 
Einzelfallhilfe (stationär) 2'478'709 2'518'360 
Geförderte Institutionen 3'807'100 3'215'759

Total Aufwand 8'386'079 7'441'698

 
Geförderte Institutionen
Die Träger der Kinder- und Jugendhilfe bieten zahlrei-
che Dienstleistungen an, wie beispielsweise Kinderbe-
treuung, Erziehungsberatung, stationäre Kinder- und 
Jugendhilfe usw. Folgende Einrichtungen erhielten eine 
Landesförderung:

Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung: El-
tern Kind Forum, Pfadfinder und Pfadfinderinnen Liech-
tensteins, Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche in 
Liechtenstein, Mütterzentrum «müze», Spielgruppenver-
ein FL, Stiftung Offene Jugendarbeit Liechtenstein (OJA), 
Bildungshaus Gutenberg, Ludothek Fridolin, Jugend-
informationszentrum «aha», Kinder- und Jugendbeirat.

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe: Verein 
für Kinderbetreuung Planken, Verein Kindertagesstät-
ten Liechtenstein, Verein Kindertagesstätten Pimbo-
lino Gamprin, Verein Kinderoasen Vaduz und Mauren, 
SiNi Kid'z Highway Schaan, K-Palace Mauren, Kokon 
Kinderhort Anstalt, KiTa Purzelbaum, Liechtenstei-
nische Waldorfschule, Kinderhort Tabaluga Triesen, 
 Eltern-Kind-Forum, Sozialpädagogische Jugendwohn-
gruppe und Sozialpädagogische Familienbegleitung.

Private Spendenbeiträge, Sozialsponsoring 
Dem Amt wurden private Spendenmittel zur persön-
lichen Hilfe für die Klientinnen und Klienten zur Verfü-
gung gestellt. Im Rahmen der alljährlichen Weihnachts-
aktion konnten wirtschaftlich Hilfsbedürftige in 159 
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Haus halten mit einer Spende bedacht werden. Das Amt 
für Soziale Dienste dankt an dieser Stelle allen Spende-
rinnen und Spendern.

Sozialer Dienst

Die Aufgaben des Sozialen Dienstes umfassen die Aus-
richtung von wirtschaftlicher Sozialhilfe und von Miet-
beiträgen für Familien, die Leistung persönlicher Hilfe 
sowie die Entrichtung von Beiträgen an einkommens-
schwache Versicherte (Prämienverbilligung). Wirt-
schaftliche Sozialhilfe umfasst finanzielle Unterstüt-
zung zur Deckung des Existenzbedarfs. Die persönliche 
Hilfe besteht in Beratung und Betreuung, aus Renten- 
und Einkommensverwaltungen sowie einmaligen Be-
ratungsgesprächen zur Abklärung der finanziellen und 
persönlichen Situation.

Übersicht zur Klientelstruktur

 2021 2020

Gesamtzahl Klientel 820 853

 Angaben in %

Geschlecht 
Männlich 55 55 
Weiblich 45 45

Zivilstand 
Ledig 49 46 
Verheiratet 25 27 
Geschieden / getrennt 24 25 
Verwitwet / verstorben 2 2

Altersstruktur 
bis 25 Jahre 17 18 
26 bis 45 Jahre 44 42 
46 bis 65 Jahre 35 37 
älter 4 3

Nationalität 
FL 56 55 
EU 20 22 
CH 5 5 
Andere 19 18

1) Klientendossier: Alle in einem Haushalt unterstützten Personen (Ein- oder Mehrpersonenhaushalt). 
2)  Fallbearbeitungen entsprechen den bearbeiteten Fachgebieten. Wenn beispielsweise ein Haushalt im Monat Februar und später erneut im Juli 

wirtschaftliche Sozialhilfe benötigt, so wird dieser als 2 Fallbearbeitungen erfasst. Bei einem ununterbrochenen Bezug von Februar bis Juli 
wird 1 Fallbearbeitung geführt. Bei einem Wechsel des Fachgebietes wird dies ebenfalls als neue Fallbearbeitung erfasst. Dies trifft zu, wenn 
beispielsweise eine Person während des laufenden Sozialhilfebezuges in eine stationäre Einrichtung oder in das Arbeitsprojekt der öffentlichen 
Hand eintritt (2 Fallbearbeitungen). 

Fallzahlen

Geführte Fälle
Einen Überblick über die geführten Fallbearbeitungen 
in den jeweiligen Fachgebieten gibt folgende Tabelle. Es 
ist möglich, dass bei einzelnen Klienteldossiers 1) meh-
rere Fallbearbeitungen 2) (verschiedene Fachgebiete) 
geführt wurden.

Im Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe wurden 
insgesamt 582 (597) Fallbearbeitungen durchgeführt. 
387 (398) wurden von 2020 übernommen, 195 (199) ka-
men hinzu und 215 (210) konnten wieder abgeschlossen 
werden (in Klammern die Vorjahreszahlen).

 Gesamt Anfangs- End- 
Wirtschaftliche Hilfe Fallbearbeitungen bestand bestand

Fachgebiete:
Wirtschaftliche Sozialhilfe 582 (597) 387 (398) 367 (387)
Arbeitsprojekt der öffent- 
lichen Hand 10 (14) 4 (4) 2 (4)
Stationäre Aufenthalte im Inland 67 (66) 30 (28) 37 (30)
Stationäre Aufenthalte im Ausland 37 (31) 27 (17) 26 (27)

 Gesamt Anfangs- End- 
Persönliche Hilfe Fallbearbeitungen bestand bestand

Fachgebiete:
Erstabklärung, einmalige  
Kontakte 130 (170) – –
Lohn- und Rentenverwaltungen 40 (31) 26 (29) 31 (26)
Persönliche Hilfe ohne  
finanzielle Hilfe 42 (26) 7 (6) 8 (7)
Persönliche Hilfe mit  
finanzieller Hilfe 50 (31) 14 (3) 18 (14)

 
Wirtschaftliche Sozialhilfe
Insgesamt wurden 582 (597) Fallbearbeitungen durch-
geführt. Es erhielten 552 (570 im Vorjahr) Haushalte fi-
nanzielle Hilfe in Form von wirtschaftlicher Sozialhilfe. 
In diesen 552 Haushalten wohnten insgesamt 1'066 
(1'131) Personen wovon 846 (882) Personen finanziell 
unterstützt wurden. 279 (275) der unterstützten Haus-
halte waren Einpersonenhaushalte, 129 (135) Zweiper-
sonenhaushalte und 144 (160) Drei- bis Sechspersonen-
haushalte.
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Arbeitsprojekt der öffentlichen Hand
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 14 (14) Personen im 
Arbeitsprojekt der öffentlichen Hand von Land und Ge-
meinden eingesetzt. 4 Personen arbeiteten Teilzeit und 
benötigten zusätzlich wirtschaftliche Hilfe. 10 Personen 
konnten mit dem Einkommen das Existenzminimum  
decken. Durchschnittlich betrug die Einsatzzeit 5 (4) 
Monate bei 81 (83) Stellenprozenten.

Stationäre Kosten
Für 100 (91) Personen ergaben sich insgesamt 104 (97) 
stationäre Aufenthalte im In- und Ausland (Fallbearbei-
tungen), für welche die wirtschaftliche Sozialhilfe die 
vollen oder die subsidiären Kosten übernahm. Im Inland 
wurden 63 (63) Personen und im Ausland 37 (28) Per-
sonen betreut. Bei den stationären Aufenthalten im In-
land stieg die durchschnittliche Dauer der Betreuungen 
gegenüber dem Vorjahr an. Aufgrund der spezifischen 
Krankheitsbilder war zudem eine intensivere Betreuung 
nötig. Bei den stationären Aufenthalten im Ausland stieg 
die durchschnittliche Dauer der Betreuungen ebenfalls 
an. Die Betreuungsintensität für diese Personen redu-
zierte sich im Vergleich zum Vorjahr.

Persönliche Hilfe
Bei 42 (26) Fallbearbeitungen wurde persönliche Hilfe 
ausschliesslich in Form von Beratung und Betreuung 
geleistet. In 50 (31) Fallbearbeitungen erfolgte zusätz-
lich eine finanzielle Unterstützung. Für 10 Personen 
wurden die Kosten für eine Suchtberatung übernom-
men. Weitere Gründe waren die Finanzierung von Ar-
beitsprojekten im Inland und von Gewaltberatungen 
sowie von Abklärungen und Sachhilfen bei Verwahr-
losungsmeldungen. Für 81 (100) Personen wurde das 
 Tageszentrum des Vereins für betreutes Wohnen (VBW) 
finanziert. Über alle Fachgebiete wurde für 103 (98) 
Personen ein Arbeitsprojekt (Stiftung 50plus, VBW, 
hpz) finanziert.

Erstabklärungen und einmalige Kontakte
Bei 116 (167) Personen (130 Fallbearbeitungen) ergab 
sich nach dem Erstgespräch und der Überprüfung der 
Unterlagen, dass sie keinen Anspruch auf wirtschaft-
liche Sozialhilfe hatten, da das Einkommen über dem 
sozialen Existenzminimum lag.

Lohn- und Rentenverwaltungen
Das Einkommen von insgesamt 40 (31) Personen wurde 
verwaltet, davon für 27 (17) Personen freiwillig und für 
13 (14) Personen auf gesetzlicher Grundlage. An 9 (5) 
Personen konnte die Regelung ihrer finanziellen Ange-
legenheiten wieder übergeben oder die Verwaltung ein-
gestellt werden.

Details zur wirtschaftlichen Sozialhilfe
Übersicht zur Klientelstruktur

 2021 2020

Gesamtzahl Haushalte 552 570

 Angaben in %

Zivilstand 
Ledig 49 47 
Verheiratet 24 22 
Geschieden 25 28 
Getrennt 1 1 
Verwitwet 1 1 
Verstorben 0 1

Altersstruktur 
18 bis 25 Jahre 16 14 
26 bis 35 Jahre 25 24 
36 bis 45 Jahre 22 20 
46 bis 55 Jahre 22 24 
älter als 55 Jahre 15 18

Nationalität 
FL 55 55 
EU 18 19 
CH 4 5 
Andere 23 21

 
Arbeitslosigkeit
Bei 34 (37) von 122 (154) Personen war der Grund für 
die finanzielle Unterstützung, dass sie den Anspruch 
auf Arbeitslosenentschädigung ausgeschöpft hatten. 47 
(62) Personen wurden unterstützt, da sie aufgrund der 
zu geringen Beitragszeit keinen Anspruch auf Arbeitslo-
senentschädigung hatten. 10 (11) Personen hatten eine 
zu geringe Arbeitslosenentschädigung, um das soziale 
Existenzminimum decken zu können. Weitere Gründe 
waren Einstelltage bei der Arbeitslosenversicherung 
und der sich noch in Abklärung befindliche Anspruch 
auf Arbeitslosenentschädigung.

Erwerbsbeeinträchtigung
34 (47) von 80 (95) Personen wurden finanziell unter-
stützt, da sie von einer körperlichen Erwerbsbeein-
trächtigung betroffen waren. 27 (25) Personen wiesen 
eine psychische Problematik auf. Weitere Gründe waren 
soziale Probleme und Suchtproblematiken.

Ungenügendes Einkommen
Bei 5 (7) von 124 (123) unterstützten Personen genügte 
das Haushaltseinkommen nicht, obwohl sie einer un-
selbständigen Erwerbstätigkeit (100 %-Arbeitspensum) 
mit vollem Erwerbseinkommen nachgingen «working 
poor». 56 (53) Personen arbeiteten in Teilzeit, 22 (25) 
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waren als Selbständige erwerbstätig, 40 (35) erhielten 
zu geringe Leistungen der Sozialversicherungen, um 
das soziale Existenzminimum zu decken (Renten, Er-
gänzungsleistungen, IV-, Krankenkassen- und Unfall-
versicherungstaggelder), und bei 1 (3) Person fehlte die 
Möglichkeit, Ergänzungsleistungen zu beziehen.

Soziale Problematik, psychische Probleme und Sucht
57 (59) Personen benötigten finanzielle Unterstützung, 
da sie u. a. in einer persönlichen Krise oder von einer 
Suchtproblematik betroffen waren, keine oder lediglich 
eine ungenügende Berufsausbildung besassen, sich in 
Untersuchungshaft befanden oder eine Migrationspro-
blematik im Vordergrund stand.

Alleinerziehende
52 (60) alleinerziehende Personen benötigten finan-
zielle Unterstützung, weil das Haushaltseinkommen das 
soziale Existenzminimum nicht decken konnte und kein 
oder nur ein geringes Erwerbseinkommen zur Verfü-
gung stand.

Leistungen der Invalidenversicherung
81 (68) Personen benötigten finanzielle Unterstützung, 
da bei der Invalidenversicherung ein Antrag auf Leis-
tungen in Abklärung war, der Antrag auf Leistungen 
abgelehnt wurde oder kein Anspruch auf Leistungen 
bestand.

Junge Erwachsene
122 (119) junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren 
benötigten finanzielle Unterstützung. Die drei Haupt-
gründe dieser Altersgruppe für den Bezug von wirt-
schaftlicher Sozialhilfe waren stationäre Aufenthalte 
30 % (32 %), soziale Probleme 20 % (16 %) sowie Ar-
beitslosigkeit 18 % (18 %).

Anerkannte Flüchtlinge
Es wurden 38 (40) Haushalte mit insgesamt 91 (95) 
Personen mit wirtschaftlicher Sozialhilfe unterstützt. 
Es handelte sich um anerkannte Flüchtlinge, die eine 
Aufenthaltsbewilligung erhalten haben. Neben der Un-
terstützung mit wirtschaftlicher Sozialhilfe wurde auch 
die Teilnahme an Arbeits- und Integrationsprojekten er-
möglicht. Um die sprachliche Integration zu verbessern, 
wurden für 11 (17) Personen die Kosten für eine Teil-
nahme an Deutschkursen übernommen.

Sozialhilfequote
Die Sozialhilfequote3), d. h. der Anteil der Personen in 
der Bevölkerung, die Sozialhilfe benötigten, betrug 
2.2 % (2.3 %). Die Sozialhilfequote verringerte sich im 
Vergleich zum Vorjahr um 0.1 %. Die Vergleichsdaten 
aus der Schweiz aus dem Jahr 2020 betragen: In der 

3)  Bei der Berechnung der Sozialhilfequote werden die unterstützten Haushalte mit allen darin lebenden mitunterstützten Personen herangezogen.

ganzen Schweiz 3.2 %, im Kanton St. Gallen 2.1 %, im 
Kanton Appenzell Ausserrhoden 2.3 % und im Kanton 
Zürich 3.1 %.

Mietbeiträge für Familien

Im Berichtsjahr wurden Mietbeiträge an 266 (280) Fami-
lienhaushalte mit Kosten von insgesamt CHF 1'731'711 
(CHF 1'755'616) ausgerichtet.

Details zu den Haushalten und der Klientelstruktur

 2021 2020

Gesamtzahl Haushalte 266 280

 Angaben in %

Familienstatus 
Alleinerziehende 61 62 
(Ehe-)Paare mit Kindern 39 38

Haushaltsgrösse 
2 Personen 33 32 
3 Personen 31 32 
4 Personen 22 21 
5 Personen 10 10 
6 Personen 4 5

Wohnungsgrösse 
2- und 2.5-Zimmer 4 5 
3- und 3.5-Zimmer 32 34 
4- und 4.5-Zimmer 44 42 
5- und 5.5-Zimmer 15 14 
6- und 6.5-Zimmer 5 5

Nationalität 
FL 43 44 
EU 20 20 
CH 4 5 
Andere 33 31

 
Prämienverbilligung

Die Zahl der Anträge auf Prämienverbilligung im Sinne 
von Art. 24b KVG belief sich im Berichtsjahr auf 5'903 
(Vorjahr 4'788) und stieg gegenüber dem Vorjahr um 
23.3 %. Insgesamt erhielten 4'876 (4'143) Versicherte 
einen staatlichen Beitrag an ihre Krankenkassen-
prämie 2021. 14 Anträge sind noch pendent und wer-
den in das Geschäftsjahr 2022 gebucht. Die geleiste-
ten Prämienverbilligungen beliefen sich auf insgesamt 
CHF 10'983'820 (CHF 9'428'181), wovon CHF 1'414'607 
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(CHF 1'287'681) an die Kostenbeteiligungen 2020 aus-
gerichtet wurden. Eine Zusage erhielten 83 % der An-
tragsstellenden.

Verteilung der Prämienverbilligung nach Alters-
gruppen und Geschlecht

Altersgruppe in % männlich weiblich Total

bis 25 Jahre 7 (7) 8 (8) 15 (15)
bis 65 Jahre 24 (24) 28 (29) 52 (53)
über 65 Jahre 12 (11) 21 (21) 33 (32)

 
Zusagen nach Bemessungsgrundlagen

Angaben in %

Alleinstehende / Alleinerziehende 74 (74)
Ehepaare / eingetragene oder faktische Partnerschaften 24 (24)
Junge Erwachsene (bis 20 Jahre) 2 (2)

 
Aufteilung der Ausgaben nach Bemessungs-
grundlagen

Angaben in % Grundprämie Kosten- 
 beteiligung

Alleinstehende / Alleinerziehende  78 (77) 78 (78)
Ehepaare / eingetragene oder  
faktische Partnerschaften  21 (22) 22 (22)
Junge Erwachsene (bis 20 Jahre)  1 (1) – (–)

 

4) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (International Classification of Diseases)

Psychiatrisch-Psychologischer Dienst

Im Berichtsjahr wurden 286 (Vorjahr 299) Klientinnen 
und Klienten durch den Psychiatrisch-Psychologischen 
Dienst betreut.

Übersicht zur Klientelstruktur des Psychiatrisch- 
Psychologischen Dienstes (PPD)

 2021 2020

Gesamtzahl Klientel 286 299

 Angaben in %

Geschlecht 
Männlich 60 55 
Weiblich 40 45

Zivilstand 
Ledig 47 45 
Verheiratet 32 31 
Geschieden / getrennt 14 17 
Verwitwet 3 3 
Unbekannt 4 4

Altersstruktur 
18 bis 25 Jahre 23 25 
26 bis 45 Jahre 35 33 
46 bis 65 Jahre 30 31 
älter 12 11

Nationalität 
FL 60 59 
EU 18 21 
CH 6 9 
Andere 14 9 
Unbekannt 2 2

Bei den aufgeführten Fallzahlen sind folgende Beobach-
tungen hervorzuheben:

Die Fallzahlen der Psychischen und Verhaltensstö-
rungen (nach ICD-104)) sind im Vergleich zum Vorjahr 
insgesamt leicht angestiegen. Der grösste Anteil der 
Klientinnen und Klienten leidet auch im Berichtsjahr an 
Störungen durch psychotrope Substanzen (F1), d. h. ei-
nem Missbrauch oder einer Abhängigkeit von legalen 
und / oder illegalen Suchtmitteln. Die Zahl ist im Ver-
gleich zum Vorjahr konstant geblieben. Als führende 
Substanzen sind auch im Berichtsjahr Alkohol und Can-
nabis zu nennen. Ein jeweils leichter Anstieg ist bei 
der Anzahl an Klientinnen und Klienten mit affektiven 
Störungen (F3), Verhaltensauffälligkeiten mit körper- 
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lichen Störungen und Faktoren (F5), Persönlichkeits- 
und Verhaltensstörungen (F6) und Verhaltens- und 
emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und 
Jugend (F9) zu verzeichnen.

Ein Grossteil der Klientinnen und Klienten weist psy-
chosoziale Belastungsfaktoren verschiedenster Art auf. 
Solche Belastungsfaktoren sind beispielsweise Fami-
lien- oder Paarstreitigkeiten, Beeinträchtigungen in der 
Wohnfähigkeit, Arbeitslosigkeit, finanzielle Schwierig-
keiten oder Gerichtsverfahren. Diagnostisch relevante 
psychische Störungen und Verhaltensstörungen können 
bei diesen Belastungsfaktoren auslösend sein, diese 
aufrecht erhalten oder Folge derartiger Belastungen 
sein bzw. sich gegenseitig beeinflussen, weshalb die si-
tuativen Umstände einer Person stets Teil der psychia-
trisch-psychologischen Abklärung sind. Im Vergleich 
zum Vorjahr, in welchem ein deutlicher Anstieg der Fall-
zahlen zu beobachten war, ist es im Berichtsjahr wieder 
zu einer deutlichen Abnahme gekommen.

Unter anderen psychosozialen Belastungsfaktoren 
werden Fälle im Zusammenhang mit selbst- oder fremd-
gefährdenden Verhaltensweisen im weitesten Sinne zu-
sammengefasst, also beispielsweise körperliche sowie 
psychische Gewalt oder Eigengefährdung sowohl durch 
Verwahrlosung als auch durch Suizidalität. Diese Zahl 
ist im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen.

Einen wesentlichen Schwerpunkt der Arbeit des 
PPD bildeten auch im Berichtsjahr die behördlichen 
Aufgaben. Die Zuweisungen erfolgten dabei u. a. durch 
die Polizei, das Landgericht, die Staatsanwaltschaft, 
das Amt für Gesundheit oder durch die amtsinternen 
Dienste. Daraus ergaben sich entsprechende Abklärun-
gen, Beratungen und Empfehlungen sowie die Organisa-
tion und die Evaluation allfälliger weiterer Massnahmen. 
Die Zahl der behördlichen Aufgaben ist im Berichtsjahr 
nochmals angestiegen.

Persönliche Beratungen und Betreuungen, aber 
auch Fallführungen ohne persönliche Kontakte (bei-
spielsweise im Rahmen von Koordinationsaufgaben mit 
anderen Institutionen oder Kliniken), stehen seit Jahren 
im Mittelpunkt der täglichen Arbeit des Dienstes.

Wie bereits in den vergangenen Jahren ergab sich im 
Rahmen der Fallarbeit eine hohe Anzahl von Weiterver-
mittlungen von Klientinnen und Klienten in eine ambu-
lante, teilstationäre oder stationäre psychiatrische oder 
psychotherapeutische Betreuung. Häufig entstehen da-
raus eine enge Zusammenarbeit mit den entsprechen-
den Personen und Einrichtungen sowie eine Reihe von 
organisatorischen, koordinierenden und überprüfenden 
Aufgaben. Weitere Hilfen bestehen in Zuweisungen an 
amtsinterne Dienste sowie an andere Behörden und Ein-
richtungen.

Problematiken und Hilfen

 2021 2020

Anzahl Klientinnen und Klienten 286 299

Problematiken  Angaben in 
(Mehrfachnennungen möglich) absoluten Zahlen

Psychische und Verhaltensstörungen  
(nach ICD-10) 282 258 
F0 Organische, einschliesslich sympto- 
matischer psychischer Störungen 14 16 
F1 Psychische und Verhaltensstörungen  
durch psychotrope Substanzen 88 93 
F2 Schizophrenie, schizotype und  
wahnhafte Störungen 43 43 
F3 Affektive Störungen 41 32 
F4 Neurotische, Belastungs- und  
somatoforme Störungen 43 42 
F5 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen  
Störungen und Faktoren  8 2 
F6 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen 24 18 
F7 Intelligenzminderung 7 5 
F8 Entwicklungsstörungen 1 1 
F9 Verhaltens- und emotionale Störungen  
mit Beginn in der Kindheit und Jugend 13 6 
Psychosoziale Belastungsfaktoren  
(nach ICD-10) 166 204 
(z. B. Probleme mit Bezug auf die soziale  
Umgebung oder auf den engeren Familienkreis) 
Andere psychosoziale Belastungsfaktoren 86 74 
(z. B. Verwahrlosung, Suizidandrohung /  
-versuch, körperliche oder psychische Gewalt) 
Behördliche Abklärungsaufträge 296 270 
(z. B. psychiatrisch / psychologische Abklärungen,  
Polizeimeldungen, Zwangseinweisungen)

Hilfen  Angaben in 
(Mehrfachnennungen möglich) absoluten Zahlen

Beratung und Betreuung 347 344 
(z. B. Beratung, Angehörigengespräche,  
Gefängnisbetreuung) 
Behördliche Aufgaben 346 324 
(z. B. psychiatrisch / psychologische Abklärungen,  
Amtshilfe für andere Behörden 
Weitervermittlung / Zuweisung stationär 19 32 
(z. B. TWG, Frauenhaus, psychiatrische Kliniken) 
Weitervermittlung / Zuweisung ambulant 65 62 
(z. B. Tagesstruktur, Tageskliniken, nieder- 
gelassene Ärzte / Psychologen) 
Weitervermittlung andere Hilfen 4 1 
(z. B. Sozialer Dienst, Kinder- und Jugenddienst,  
Schuldenberatung) 
Hilfsmittel (Laborkontrollen und Testdiagnostik) 24 25 
(z. B. Urinproben, Testdiagnostik)
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Sozialpsychiatrische Grundversorgung
Die zentrale Aufgabe des Dienstes liegt in der Sicher-
stellung der sozialpsychiatrischen Grundversorgung 
der liechtensteinischen Bevölkerung. Betroffene und 
Angehörige können sich einerseits selbst an den Dienst 
wenden, andererseits werden sie zu einem Grossteil 
durch die amtsinternen Dienste (Sozialer Dienst, Kinder-  
und Jugenddienst), externe Stellen (z. B. Landespolizei, 
Landgericht, Staatsanwaltschaft, Ämter), Institu tionen 
(z. B. Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe, Heil-
pädagogisches Zentrum, Frauenhaus, Verein für Be-
treutes Wohnen, Sachwalterverein, Verein für Bewäh-
rungshilfe) sowie durch niedergelassene Ärztinnen und 
Ärzte sowie Therapeutinnen und Therapeuten vermit-
telt.

Die gründliche Abklärung der individuellen Prob-
lemstellungen ist hierbei der erste Schritt sowie Grund-
lage für das weitere Prozedere. Erst dann können wei-
tere Hilfestellungen empfohlen, bei Bedarf organisiert, 
begleitet und auch kontrolliert werden. Meist fungiert 
der Dienst im Sinne eines Case-Managements als Dreh-
scheibe zur Koordination der individuellen Hilfepläne. 
Der Fokus liegt hierbei auf der Triage der konkreten 
Dienstleistung in den externen bzw. niedergelassenen 
Bereich.

Ziel des Dienstes ist es, der betroffenen Person mög-
lichst zeitnah eine adäquate Hilfe zukommen zu lassen, 
um weitere Krisen oder die Verschlechterung der sozial-
psychiatrischen Problemstellung zu vermeiden sowie 
eine bestmögliche Versorgung und eine Verbesserung 
der psychischen Gesundheit und der belastendenden 
Situation zu bewirken.

Eine enge Auseinandersetzung mit den Problemstel-
lungen und Bedürfnissen der Klientinnen und Klienten 
einerseits sowie eine dichte Vernetzung mit inländi-
schen und fallweise auch ausländischen Hilfsangeboten 
andererseits gilt als Grundlage für eine individuell ange-
messene und zeitgemässe sozialpsychiatrische Versor-
gung – in Verbindung mit einer fortlaufenden Evaluation 
der fachlichen und ökonomischen Verhältnismässigkeit. 
Die Suche nach passenden Versorgungsangeboten im 
Inland beschäftigte den Dienst in einzelnen Fällen so-
wohl auf der Ebene der direkten Fallarbeit als auch bei 
fallübergreifenden strategischen Fragestellungen.

Fürsorgerische Unterbringung
Eine fürsorgerische Unterbringung in einer geeigneten 
Einrichtung darf nur dann erfolgen, wenn eine Person 
an einer psychischen Störung oder an geistiger Behin-
derung leidet oder schwer verwahrlost ist oder wenn im 
Zusammenhang damit das Leben oder die Gesundheit 
anderer erheblich gefährdet ist und die nötige Behand-
lung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann.

Im Ausserstreitverfahren kann das Amt für Soziale 
Dienste neben der Amtsärztin des Amtes für Gesund-
heit bzw. ihrer Stellvertreterin einen Antrag auf Unter-
bringung bei Gericht stellen.

Bei Gefahr in Verzug hat der diensthabende Arzt 
bzw. die diensthabende Ärztin unter Benachrichtigung 
des Landgerichts die sofortige Unterbringung in einer 
geeigneten Einrichtung anzuordnen. Das Landgericht 
hat anschliessend binnen fünf Tagen über die Zulässig-
keit zu entscheiden.

Im Berichtsjahr war der Dienst für insgesamt 71 
fürsorgerischen Unterbringungen (Vorjahr 51) zustän-
dig. Nach erfolgten fürsorgerischen Unterbringungen 
wurde ein teils intensiver Kontakt mit Spitälern, Klini-
ken, anderen Behörden, Institutionen und / oder Fach-
personen im Sinne einer koordinierten Nachbetreuung 
gepflegt. Bei den Unterbringungen handelte es sich bei 
62 (48) Fällen um Einweisungen bei Gefahr in Verzug 
– wovon 6 (3) nach dem Schweizer Verfahren erfolgten 
(d. h., in Liechtenstein wohnhafte Personen wurden in 
der Schweiz nach Schweizer Verfahren untergebracht). 
In 6 (0) Fällen handelte es sich um Einweisungen nach 
einem entsprechenden Antrag auf Unterbringung durch 
das Amt für Soziale Dienste. Zudem war der Dienst mit 
3 (3) weiteren Unterbringungen befasst, die im Vorjahr 
erfolgten und erst im Berichtsjahr beendet wurden.

Fürsorgerische Unterbringungen erfolgen aus-
nahmslos in Psychiatrien bzw. Einrichtungen im be-
nachbarten Ausland. Auch im Berichtsjahr fanden im 
Rahmen der Arbeitsgruppe «Zwangseinweisungen», in 
welcher auch der Dienst vertreten ist, virtuelle Bespre-
chungen mit der Schweizer Verhandlungsdelegation 
über das geplante Abkommen betreffend die grenz-
überschreitende Unterbringung von Erwachsenen und 
Kindern statt.

Koordiniertes Fallmanagement mit externen  
Institutionen
Personen in psychischen Krisen, mit chronischen psy-
chiatrischen Krankheitsbildern oder anderen sozialpsy-
chiatrischen Problemstellungen haben neben ambu-
lanten Angeboten auch die Möglichkeit, von betreuten 
Wohnformen zu profitieren. Hierbei pflegt der PPD als 
amtsinterne zuweisende Stelle mit Koordinations- und 
Kontrollfunktion einen intensiven Kontakt mit den ex-
ternen Leistungserbringern. Nur so kann die aufgrund 
der Kleinheit des Landes begrenzte Anzahl differenzier-
ter Angebote sozialpsychiatrisch betreuter Wohnfor-
men effizient und flexibel genutzt werden.

Mit den stationären Einrichtungen im Inland (Thera-
peutische Wohngemeinschaft (TWG), sozialpsychiatri-
sche Abteilung des Hauses St. Mamertus der Liechten-
steinischen Alters- und Krankenhilfe (LAK), Wohnheim 
Besch mit der Aussenwohngruppe des Heilpädagogi-
schen Zentrums (HPZ), Sachwalterverein) fanden, wo 
erforderlich, bilaterale Kontakte statt.
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Zusammenarbeit mit der Therapeutischen Wohn-
gemeinschaft (TWG) und dem Sozialpsychiatrischen 
Dienst (SoPD) des Vereins für Betreutes Wohnen 
(VBW)
Der Verein für Betreutes Wohnen (VBW), im Besonde-
ren die Therapeutische Wohngemeinschaft (TWG) und 
der Sozialpsychiatrische Dienst (SoPD), sind wichtige 
Systempartner des Dienstes in der ambulanten, teilsta-
tionären und stationären sozialpsychiatrischen Versor-
gung der Klientinnen und Klienten. Mit diesen pflegt der 
Dienst neben der direkten Fallarbeit einen intensiven 
Austausch, welcher auch im Berichtsjahr stattfand. Die 
vor der Covid-19-Pandemie regelmässig durchgeführ-
ten Jours fixes und Grossteambesprechungen wurden 
im Berichtsjahr weniger oft und unter Einhaltung der 
geltenden Schutzmassnahmen durchgeführt.

Der SoPD bietet mit dem Mobilen Sozialpsychiatri-
schen Team (MST) eine ambulante, nachgehende sozial-
psychiatrische Betreuung und Beratung für psychisch 
erkrankte Menschen an. Im Berichtsjahr erfolgten 31 
(Vorjahr 33) Zuweisungen für eine Betreuung an das 
MST. Bei 8 (9) dieser Zuweisungen handelte es sich um 
Abklärungen nach Verwahrlosungsmeldungen.

Zum Angebot des SoPD zählt u. a. auch das sozial-
psychiatrische Tageszentrum (TaZ, Stufen 1 und 2), wel-
ches ambulante und tagesstrukturierende Angebote für 
psychisch erkrankte oder belastete Personen im Rah-
men des «Contactcafés» (Stufe 1) und einer erweiterten 
Tagesstruktur mit Gruppenangeboten (Stufe 2) anbie-
tet. Im Berichtsjahr erfolgten 7 Zuweisungen (Vorjahr 
11) durch den PPD an das TAZ.

Die Therapeutische Wohngemeinschaft (TWG) ver-
folgt mit ihrem ambulanten, teilstationären und statio-
nären Angebot das Ziel der Rehabilitation bzw. Reinte-
gration von Menschen mit psychischen Erkrankungen 
und in Krisensituationen. Im Berichtsjahr erfolgten ins-
gesamt 21 Zuweisungen von 13 Personen (Vorjahr 33 
Zuweisungen von 23 Personen) an die Therapeutische 
Wohngemeinschaft, die TWG-Aussenwohngruppe oder 
das «Anderle-Hus». Bei allen 21 Zuweisungen (Vorjahr 
31 von 33) konnte eine Betreuung durch das multipro-
fessionelle Team der TWG installiert werden. Die Anzahl 
der TWG-Zuweisungen ist im Berichtsjahr somit rück-
läufig. Wie schon im Vorjahr sind auch im Berichtsjahr 
einzelne Personen mehreren TWG-Angeboten im Sinne 
einer vorübergehenden Krisen- oder Anschlusslösung 
zugewiesen worden.

Zusammenarbeit mit der Suchtberatung Werdenberg 
und Sarganserland
Einen Schwerpunkt der Aktivitäten des PPD bilden 
die Früherkennung sowie diagnostische Abklärungen 
und Beratungen in Verbindung mit Sucht und Abhän-
gigkeit. Der PPD steht als Anlaufstelle zur Verfügung 
und hat langjährige Erfahrung hinsichtlich der prak-
tischen Arbeit mit Betroffenen und Angehörigen. Da-
bei wird grosser Wert auf eine Vernetzung mit externen 

Fachpersonen, Fachstellen und stationären Einrichtun-
gen gelegt, dies sowohl im In- als auch im Ausland.

Im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit den 
Suchtberatungsstellen der Sozialen Dienste Werden-
berg sowie der Sozialen Dienste Sarganserland konnte 
auch im Berichtsjahr auf Zuweisung des Dienstes eine 
spezifische Suchtberatung für Direktbetroffene und 
Angehörige in den Bereichen Alkohol, illegale Drogen 
und substanzungebundene Suchtformen vermittelt wer-
den. Es wurden 3 Direktbetroffene und eine angehörige 
Person (im Vorjahr 4 Direktbetroffene) an die Sozialen 
Dienste Sarganserland zugewiesen. An die Sozialen 
Dienste Werdenberg wurden im Berichtsjahr 3 Direkt-
betroffene und 3 Angehörige (im Vorjahr eine direkt be-
troffene Person und 3 Angehörige) zugewiesen.

Polizeimeldungen
In Fällen, bei denen die Landespolizei ein sozialpsychia-
trisches Hilfsangebot als sinnvoll erachtet, ergeht eine 
Meldung an den PPD. Dabei handelt es sich um Familien- 
oder Paarkonflikte mit oder ohne häusliche Gewalt, psy-
chisch auffällige Personen, Suizid-Ankündigungen oder 
-versuche, Polizeiassistenzen bei Zwangseinweisungen 
oder andere psychosoziale Krisen. Im Berichtsjahr er-
gingen 151 (Vorjahr 123) Polizeimeldungen an den PPD, 
welche 130 (119) Personen betrafen. Im Vergleich zum 
Vorjahr ist somit ein leichter Anstieg der Meldungen zu 
verzeichnen.

Nach erfolgten Polizeimeldungen wurde auch im 
Berichtsjahr ein Unterstützungsangebot unterbreitet, 
wobei das Hilfespektrum von Beratungsgesprächen 
mit Betroffenen und / oder Angehörigen bis hin zu Ab-
klärungen, Vermittlung und Koordination bestimmter 
ambulanter, teilstationärer oder stationärer Angebote 
reichte.

Diversion
Bei einem Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz 
können diversionelle (gesundheitsbezogene) Massnah-
men von der Staatsanwaltschaft oder in seltenen Fäl-
len vom Landgericht verordnet werden. Nach einer 
psychiatrisch-psychologischen Abklärung der Klientin 
oder des Klienten werden bei entsprechender Indika-
tion Empfehlungen hinsichtlich gesundheitsbezogener 
Massnahmen (u. a. Urinkontrollen, Drogengruppe) aus-
gesprochen.

Im Berichtsjahr ergingen 8 (11) neue Abklärungsauf-
träge von Seiten der Staatsanwaltschaft und 1 (2) neuer 
Auftrag von Seiten des Landgerichts an den Dienst. 
Davon wurde ein Auftrag wieder zurückgezogen, eine 
Diversion kam nicht zustande bzw. war nicht durchführ-
bar.

Aus dem Vorjahr wurden 6 Diversionsaufträge über-
nommen, wovon 4 (1) im Berichtsjahr erfolgreich abge-
schlossen werden konnten und 2 durch den PPD abge-
brochen werden mussten. Der Abbruch erfolgte, weil 
die Betroffenen die Vereinbarungen nicht einhielten.
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Freiwillige psychologische Sprechstunde im  
Landesgefängnis
Der PPD bietet wöchentlich eine freiwillige psycholo-
gische Sprechstunde für die Inhaftierten im Landes-
gefängnis an. Im Berichtsjahr nutzten insgesamt 8 (12) 
Personen dieses Angebot, welches auch im Berichtsjahr 
von einmaligen Kontakten bis hin zu mehrmonatigen 
Betreuungen reichte.

Wie in den Vorjahren stellte die relativ kleine, jedoch 
heterogene Gruppe der Inhaftierten eine besondere He-
rausforderung dar. Auch im Berichtsjahr wurde ein in-
tensiver Austausch mit den Gefängnismitarbeitenden, 
dem Gefängnisarzt und fallweise auch weiteren invol-
vierten Fachpersonen gepflegt und geschätzt.

Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen in Liechtenstein
Die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen ist die zentrale 
Anlaufstelle für Selbsthilfegruppen in Liechtenstein. Im 
Vordergrund der Aufgaben steht die Beratung und Ver-
mittlung von Hilfesuchenden an entsprechende Selbst-
hilfegruppen im In- und angrenzenden Ausland. Ebenso 
bietet sie Begleitung bei Gruppengründungen an und 
unterstützt bestehende Gruppen in administrativen 
Belangen wie Raumreservationen oder dem jährlichen 
Flyergrossversand.

Die Leitung der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen 
obliegt einer Psychologin des Dienstes. Im Berichtsjahr 
waren (neben weiteren von Vereinen geleiteten Grup-
pen) insgesamt folgende Selbsthilfegruppen aktiv: Al-
Anon Familiengruppe für Angehörige und Freunde von 
Alkoholikern, Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern 
mit AD(H)S, Selbsthilfegruppe Parkinson, Trialog – 
Gruppe für psychisch Erkrankte, Psychiatrie-Erfahrene, 
Angehörige und Fachkräfte sowie die Selbsthilfegruppe 
Unanders – Selbsthilfegruppe für Familien von Kindern 
mit Behinderung.

Treffen der Selbsthilfegruppen konnten unter Ein-
haltung der geltenden Bestimmungen und Schutzkon-
zepte aufgrund der Covid-19-Pandemie in den Räum-
lichkeiten des Amts für Soziale Dienste stattfinden.

Kinder und Jugenddienst

Der Kinder und Jugenddienst (KJD) besteht aus zwei 
Fachbereichen: Der Fachbereich Kinder- und Jugend-
hilfe berät und unterstützt Familien mit Kindern und 
Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen, Krisen und 
Überforderungssituationen. Er ist Anlaufstelle bei Ver-
dacht oder Gewissheit einer Kindeswohlgefährdung. Bei 
Bedarf setzt er ambulante oder stationäre Hilfen ein und 
ergreift behördliche Massnahmen zum Schutz / Wohl 
des Kindes oder Jugendlichen. Der Fachbereich För-
derung und Schutz ist auf Landesebene für die ausser-
schulische und ausserberufliche sowie die verbandliche 
Kinder- und Jugendarbeit zuständig und befasst sich 
beim Kinder- und Jugendschutz mit Gefahren und Si-
tuationen, die Kinder und Jugendliche schädigen oder 

in ihrer Entwicklung beeinträchtigen können. Er beauf-
sichtigt zudem die Einrichtungen der ausserhäuslichen 
Kinderbetreuung und ist für die Bewilligung von Tages-
müttern zuständig.

Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe
Übersicht zur Klientelstruktur

 2021 2020

Gesamtzahl Klientel 469 513

 Angaben in %

Geschlecht 
Männlich 58 60 
Weiblich 42 40

Altersstruktur 
bis 5 Jahre 31 28 
5 bis 10 Jahre 17 19 
11 bis 15 Jahre 23 23 
16 bis 20 Jahre 24 27 
über 20 Jahre 5 3

Nationalität 
FL 68 68 
EU 17 15 
CH 5 6 
Andere 9 9 
Unbekannt 1 2

 
Fallzahlen

 Gesamt Anfangs- End- 
Fachgebiete Fallbearbeitungen bestand bestand

Kinder- und Jugendhilfe 510 (552) 248 (236) 237 (248) 
Lohn- und Rentenverwaltung 21 (21) 19 (18) 18 (19)

 
Fallarbeit
Die Zahl der Klientinnen und Klienten ist gegenüber 
dem Vorjahr von 513 auf 469 gesunken. Die Fallabnahme 
verteilt sich auf alle Problemgruppen. Der Rückgang 
betraf vor allem die Kategorien «Sucht / Substanzmit-
telmissbrauch von Kindern und Jugendlichen», «Ver-
stoss gegen Jugendschutzbestimmungen», «Straffällig-
keit», «Feststellung der Vaterschaft» und «Finanzierung 
ausserhäuslicher Betreuung», während die Zahlen bei 
«Erziehungsprobleme / Überforderung» und «Verhal-
tensprobleme / psychische Probleme» und «Schul- / Aus-
bildungs- / Arbeitsprobleme von Kindern und Jugend-
lichen» zunahmen. Diese Entwicklung der Fallzahlen 
dürfte auf die Pandemiesituation zurückzuführen sein. 
Die Erfassung der Anlassfälle respektive der Probleme, 
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die Erziehungsberechtigte oder Kinder und Jugendliche 
zum Amt führten, erfolgte nach den nachfolgend aufge-
führten sechs Kategorien.

Problemstellungen
Folgende Problemstellungen wurden in der Kinder- und 
Jugendhilfe erfasst (Mehrfachnennungen sind möglich):

 2021 2020 
 (absolute Zahlen)

Kindswohlgefährdung 52 54 
Probleme von Kindern und Jugendlichen 259 275 
Probleme erziehender Personen 211 172 
Familiensysteme mit besonderen Anforderungen 48 55 
Allgemeine Beratungsthemen 55 52 
Behördliche Aufgaben und Verfahren 233 260

 
Kindeswohlgefährdung: Der Dienst befasste sich dies-
bezüglich mit 52 (54) Problemstellungen. Die Gesamt-
zahl der Kindeswohlgefährdungen bzw. der Verdachts-
abklärungen ist gegenüber dem Vorjahr annähernd 
gleichgeblieben. 14 (19) Meldungen bezogen sich auf 
Vernachlässigung und Verwahrlosung, 16 (11) Meldun-
gen auf körperliche Misshandlung, 6 (10) auf sexuellen 
Missbrauch 5), 12 (9) auf Miterleben von Gewalt in der 
Familie, 3 (4) auf psychische Misshandlung, 1 (1) auf ei-
nen Autonomiekonflikt.

Probleme von Kindern und Jugendlichen: Von den 
259 (275) Problemstellungen bezogen sich 60 (82) auf 
Sucht / Substanzmittelmissbrauch, 10 (30) auf Verstoss 
gegen Jugendschutzbestimmungen, 55 (69) auf Straf-
fälligkeit 6). Bearbeitet wurden folgende weitere Pro-
blemstellungen: 78 (59) Verhaltensprobleme / psychische 
Probleme, 14 (10) Entwicklungsauffälligkeiten / Behin-
derung, 40 (20) Schul- / Ausbildungs- / Arbeitsprobleme, 
1 (2) Schwangerschaft von Minderjährigen, 1 (3) Hilfe-
bedarf für junge Erwachsene.

Probleme erziehender Personen: Es wurden 211 
(172) Problemstellungen festgehalten. Zu den häufigs-
ten Nennungen gehören Erziehungsprobleme / Überfor-
derung 70 (48), Scheidungs- / Trennungsproblematik 57 
(50), psychische / körperliche Erkrankung 39 (36) sowie 
Sucht / Substanzmittelmissbrauch 18 (18).

Familiensysteme mit besonderen Anforderungen: 
Von 48 (55) Problemstellungen bezogen sich 16 (23) 
auf Beziehungs- und Umgangsprobleme in der Fa-
milie, 12 (11) auf Integrationsthematiken 7), 3 (2) auf  

5)  Die Anzahl erfasst die betroffenen Kinder und Jugendlichen. Von einem Täter oder einer Täterin können mehrere Kinder oder Jugendliche be-
troffen sein. Unter dem Begriff «sexueller Missbrauch» sind auch Verdachtsfälle und sämtliche Schweregrade subsumiert. 

6)  Die Zahlen bei Sucht / Substanzmittelgebrauch, Verstoss gegen Jugendschutzbestimmungen sowie Straffälligkeit sind abhängig von den Mel-
dungen der Strafverfolgungsbehörden. Doppelnennungen sind möglich.

7)  Integrationsthematiken waren sprachliche Defizite, Integrationsschwierigkeiten, Diskriminierung und soziale Isolation.
8)  Die Anzahl der Diversionen ist abhängig von den Meldungen der Strafverfolgungsbehörden.

Stief- / Patchworkfamilien, 5 (7) auf unzulängliche wirt-
schaftliche Verhältnisse, 6 (8) auf Pflegefamilien, 3 (2) 
auf Adoptionsfamilien sowie 3 (2) auf besondere Fami-
lienformen.

Allgemeine Beratungsthemen: Von den 55 (52) Be-
ratungsfällen waren 32 (31) Beratungen zum Besuchs-
recht, 3 (3) zum Unterhalt, 11 (10) zu Entwicklung und 
Erziehung, 4 (3) zu Obsorge, 3 (3) zu Adoption sowie 2 
(2) zum Betreuungsplatz für ein Kind.

Behördliche Aufgaben und Verfahren: Die 233 (260) 
Problemnennungen teilten sich auf wie folgt: 73 (82) 
Feststellung der Vaterschaft, 50 (51) Obsorgestellung-
nahmen, 33 (40) Finanzierungsbedarf berufsbedingte 
ausserhäusliche Betreuung, 31 (27) Diversionen 8). Wei-
ter durchgeführt wurden 13 (16) Besuchsrechtsstel-
lungnahmen, 6 (14) Festlegung des Unterhaltes, 3 (8) 
Amtshilfen, 8 (7) Führen der Obsorge durch das Amt 
für Soziale Dienste, 9 (5) Stellungnahme bei (Halb-) 
 Adoption, 4 (4) Adoptionsverfahren, 2 (2) Pflegebe-
willigungsverfahren, 0 (3) Datenauskunftsbegehren und 
1 (1) Stellungnahme bei Straffälligkeit an das Gericht.

Hilfeleistungen
Korrespondierend zu den geschilderten Problemfeldern 
wurden verschiedene Hilfen erbracht.

 2021 2020 
 (absolute Zahlen)

Beratung, Casemanagement 465 485 
Ambulante Hilfen 118 114 
Platzierungen (Einrichtungen, Pflegefamilie) 59 64 
Sonstige Hilfen 92 113 
Behördliche Dienstleistungen 285 338

 
Platzierungen (Einrichtungen, Pflegefamilien)
Im Berichtsjahr kam es zu insgesamt 59 Platzierungen 
(inklusive Umplatzierungen), davon waren 55 Kinder 
und Jugendliche betroffen: 32 Platzierungen erfolgten 
im Inland und 27 im Ausland. Die Anzahl der Platzierun-
gen sank somit von 64 im Vorjahr auf 59 im Berichtsjahr.

Finanzielle Unterstützung für ausserhäusliche  
Tagesbetreuung (Einzelfallhilfe)
Bei der finanziellen Unterstützung für ausserhäusliche 
Tagesbetreuung handelt es sich um eine Einzelfallförde-
rung. Diese ist nach Massgabe gesetzlicher Bestimmun-
gen im Einzelfall zu gewähren.
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Insgesamt wurden 72 (80) finanzielle Hilfen für aus-
serhäusliche Betreuungen geleistet in: Kindertagesstät-
ten 26 (24), Eltern Kind Forum 5 (8), Tagesschule 1 (3). 
40 (45) Kinder wurden aus sozialpädagogischen Grün-
den ausserhäuslich betreut. Die Ausgaben beliefen sich 
gesamthaft auf CHF 105'373 (Vorjahr CHF 115'308).

Förderung der ausserhäuslichen Kinderbetreuung 
(Institutionen)
Im Rahmen der Aufsichtsbesuche in Kinderbetreuungs-
einrichtungen wurde festgestellt, dass die Betreuungs-
qualität in den meisten Einrichtungen den Richtlinien 
und Vorgaben des Amtes entsprach. Vereinzelt wurden 
in Einrichtungen Abweichungen von den Richtlinien 
festgestellt und von Seiten des Amtes entsprechende 
Auflagen erteilt, um künftig einen richtlinienkonformen 
Betrieb sicherzustellen.

Am Stichtag 31.  Dezember waren, wie im Vorjahr, 
31 Kinderbetreuungseinrichtungen in Betrieb. Davon 
wurden 28 Standorte von 11 subventionsberechtigten 
Trägerschaften geführt, zudem gab es 3 Betriebskinder-
tagesstätten. Die Angebote der Einrichtungen umfassen 
Kindertagesstätten, Tagesstrukturen, Mittagstische, 
Hüteangebote und flexible Betreuung.

Mit Stichtag 31. Dezember wurden 1'038 Kinder an 
subventionierten Standorten betreut: 342 Kinder in Kin-
dertagesstätten, 450 in Tagesstrukturen, 44 im Rahmen 
eines Mittagstisches, 94 in Spontanhütediensten und 
110 in Tagesfamilien (449 Säuglinge bzw. Kleinkinder 
und 591 Schulkinder; Mehrfachanmeldungen möglich).

Darüber hinaus besuchten per 31.  Dezember 164 
Kinder eine der 3 Betriebskindertagesstätten. Pan-
demiebedingt wurden alle Betreuungsangebote dem 
Schutzkonzept angepasst.

3 weitere Kinder wurden in privaten (vom Amt für 
Soziale Dienste bewilligten) Tagesfamilien betreut.

Damit liegt die Gesamtzahl der Kinder, die per 
31. Dezember eine ausserhäusliche Kinderbetreuung in 
Anspruch nahmen, bei 1'205 gegenüber 1'192 Kindern 
im Vorjahr. Die Covid-19-Pandemie begleitete auch im 
Berichtsjahr die Arbeit der Institutionen und des Am-
tes für Soziale Dienste. Das vom Amt herausgegebene 
Schutzkonzept wurde mehrfach aufgrund der pandemi-
schen Entwicklung und Regierungsentscheiden ange-
passt und an die Institutionen übermittelt. Zudem war 
das Amt als Aufsichtsbehörde für die Kontrolle der Ein-
haltung des Schutzkonzepts der ausserhäuslichen Kin-
derbetreuungsangebote zuständig, welche regelmässig 
durchgeführt wurden.

Mitarbeit in der Fachgruppe gegen sexuellen  
Missbrauch
Im Berichtsjahr wurde die «Fachgruppe gegen sexu-
ellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen» um-
strukturiert und in «Fachgruppe Schutz vor sexuellem 
Missbrauch» umbenannt.

Die Aufgaben der Fachgruppe wurden neu fest-
gelegt: Lancieren von Anliegen im Themenbereich 
 sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen, 
Vernetzung der Behörden, Institutionen und Fachper-
sonen, die mit sexuellem Missbrauch befasst sind, Mo-
nitoring der Beratungstätigkeit der Kinderschutzstelle 
des Instituts für Sozialdienste (ifs) Vorarlberg, Sensi-
bilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Überprüfen der 
gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Rege-
lungen und Veranlassung zur Umsetzung der landes-
spezifischen Erfordernisse der Lanzarote-Konvention. 
Um diesen Aufgaben gerecht werden zu können, wur-
den in die Fachgruppe Vertreterinnen und Vertreter der 
mit dem Themenbereich sexueller Missbrauch befass-
ten Behörden nominiert: Amt für Soziale Dienste, Opfer-
hilfestelle, Landespolizei, Staatsanwaltschaft, Schulamt 
und Amt für Auswärtige Angelegenheiten. Die Fach-
gruppe wird von der Abteilungsleiterin des Kinder- und 
Jugenddienstes geleitet und kann bei Bedarf Expertin-
nen und Experten zu Rate ziehen.

Das Land Liechtenstein hat eine Leistungsvereinba-
rung mit dem Institut für Sozialdienste (ifs) Vorarlberg 
zur Erbringung niederschwelliger und fachspezifischer 
Erstberatung von mit dem Thema sexuellen Missbrauch 
betroffenen Personen abgeschlossen. Im Berichtsjahr 
wurden von der Fachstelle bei insgesamt 9 (Verdachts-)
Fällen 11 Personen telefonisch beraten, 5 Personen da-
von auch persönlich. 7 Anrufe erfolgten von Privatper-
sonen und 4 Anrufe von Fachpersonen (Coaching). Die 
Altersspanne der betroffenen Kinder und Jugendlichen 
lag zwischen 3 und 19 Jahren.

Multifamilienarbeit an der Timeout Schule
Im Berichtsjahr wurden eine freischaffende Psycho-
therapeutin und eine Fachperson des Vereins für Be-
treutes Wohnen (VBW) mit der Weiterführung der 
«Multifamilienarbeit» an der Timeout Schule beauftragt. 
Ziel ist es, Jugendliche unter Nutzung der familiären  
Ressourcen wieder hin zur Schulfähigkeit zu führen und 
positive Entwicklungen nachhaltig abzusichern.

Unbegleitete minderjährige Asylsuchende
Im Berichtsjahr wurde ein aus Somalia stammender, 
unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender durch das 
Amt für Soziale Dienste betreut. Das Amt benannte ge-
mäss Asylverordnung auf Anfrage des Ausländer- und 
Passamts eine Mitarbeiterin als Vertrauensperson für 
den minderjährigen Asylsuchenden. Die Aufgabe der 
Vertrauensperson ist es, den Hilfebedarf abzuklären so-
wie die Betreuung und Unterbringung des Minderjähri-
gen zu organisieren. Im Berichtsjahr wurden dem Amt 
zwei weitere Personen als unbegleitete minderjährige 
Asylsuchende gemeldet, die sich aber nach genauen 
Prüfungen als bereits volljährig erwiesen.



| 247

GESELLSCHAFT UND KULTUR

Fachbereich Förderung und Schutz

Frühe Förderung / Frühe Hilfen
Unter dem Begriff «Frühe Förderung» werden Angebote 
und Massnahmen für Kinder ab Geburt bis zum Kinder-
garteneintritt verstanden. Die vom Eltern Kind Forum 
betriebene und landesweit tätige «Koordinations- und 
Beratungsstelle Frühe Förderung» (KBFF) bietet ver-
schiedene niederschwellige Angebote für Familien und 
Kinder im Vorschulalter an.

Im Berichtsjahr wurde das Eltern Kind Forum mit 
dem Aus- und Aufbau der «Frühen Hilfen» für Familien 
mit Kindern von 0 bis 6 Jahren beauftragt. Als nieder-
schwellige Anlaufstelle zum Thema frühe Kindheit leis-
tet das Eltern Kind Forum Unterstützung, Beratung und 
Begleitung von Familien mit kleineren Kindern, insbe-
sondere von Familien mit Mehrfachbelastungen und 
 Eltern mit erhöhtem Beratungsbedarf.

Familienportal
Das Familienportal ist eine Plattform, die über nützliche 
und interessante Angebote rund um das Familienleben 
in Liechtenstein informiert. Auf dem Portal sind Infor-
mationen, Kurs- und Veranstaltungshinweise, Angebote 
der Frühen Förderung, ein Familienratgeber sowie Be-
treuungs- und Beratungsangebote für Familien zu fin-
den. Das Familienportal wird in Zusammenarbeit zwi-
schen der «Koordinations- und Beratungsstelle Frühe 
Förderung» (KBFF), dem Amt für Soziale Dienste und 
dem Ministerium für Gesellschaft und Kultur inhaltlich 
befüllt und entsprechend den Bedürfnissen der liech-
tensteinischen Familien weiterentwickelt. Die Finan-
zierung des Familienportals erfolgt durch das Amt für 
Soziale Dienste.

Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den  
Einrichtungen
Aufgrund der Covid-19-Pandemie gestaltete sich die Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden und den Einrichtun-
gen im Berichtsjahr als sehr herausfordernd. So musste 
der Austausch mit den Mitgliedern der Jugend-, Gesell-
schafts- und Generationenkommissionen der Gemein-
den bereits im zweiten Jahr in Folge abgesagt werden.

In der von den Gemeinden getragenen Stiftung 
« Offene Jugendarbeit Liechtenstein» ist eine Mitarbei-
terin des Amtes im Stiftungsrat vertreten und stellt die 
thematische Zusammenarbeit sicher. Die Stiftungsrats-
sitzungen fanden trotz der Pandemie im dafür vorgese-
henen Rahmen statt.

Mit dem Jugendinformationszentrum «aha - Tipps & 
Infos für junge Leute» findet eine enge Zusammenarbeit 
im Rahmen des Interregionalen Jugendprojekt-Wettbe-
werbs statt. Der nationale Jugendprojektwettbewerb 
konnte im Berichtsjahr unter Einhaltung der geltenden 
Covid-19-Bestimmungen in angepasster Form stattfin-
den. Die Projekte, die im Jahr 2020 aufgrund der Ab-
sage des Jugendprojektwettbewerbs nicht teilnehmen 

konnten, wurden kontaktiert und zu einer Teilnahme 
eingeladen. Diese Möglichkeit wurde rege genutzt, 
weshalb im Berichtsjahr neun teilnehmende Projekte 
und damit so viele wie nie zuvor am Jugendprojekt-
wettbewerb teilnahmen. Der Interregionale Jugend-
projekt-Wettbewerb 2021 konnte dagegen in Folge der 
Verschlechterung der Pandemiesituation und des damit 
verbundenen Lockdowns in Österreich nicht wie ge-
plant stattfinden und musste auf März 2022 verschoben 
werden.

Das vom «aha - Tipps & Infos für junge Leute» umge-
setzte Jugendbeteiligungsprogramm «jubel», welches 
jeweils im Auftrag der Regierung stattfindet, wurde 
aufgrund der Covid-19-Pandemie in diesem Jahr online 
durchgeführt. Mit der Onlinedurchführung konnte eine 
gute Alternative gefunden werden, obwohl die Teilneh-
merzahl hoch war.

Gewaltschutzkommission und Fachgruppe  
Extremismus
Die Gewaltschutzkommission setzt sich aus der Landes-
polizei, dem Amt für Auswärtige Angelegenheiten, dem 
Amt für Soziale Dienste, dem Schulamt, der Staatsan-
waltschaft und der Offenen Jugendarbeit Liechtenstein 
sowie der ihr unterstellten «Fachgruppe Extremismus» 
zusammen. Eine Mitarbeiterin des Amtes für Soziale 
Dienste leitete die Fachgruppe Extremismus, die der 
Gewaltschutzkommission unterstellt ist und in einem in-
terdisziplinären Austausch mit dem Schul- und Jugend-
arbeitsbereich sowie der Landespolizei steht.

Mit Regierungsbeschluss vom 15.  Dezember 2021 
wurde dem Aufbau eines neuen Leistungsangebots im 
Bereich «Streetwork» beschlossen und die Firma social-
design ag mit der externen Beratung und operativen 
Projektunterstützung beauftragt.

Finanzielle Kinder- und Jugendförderung
Auf Basis der Kinder- und Jugendförderungs-Bei-
trags-Verordnung (KJFBV) wurden 3 Projekte und Ver-
anstaltungen (Vorjahr 4) im Kinder- und Jugendbereich 
finanziell unterstützt. Im Berichtsjahr wurden weniger 
Projekte unterstützt, da aufgrund der Covid-19-Pan-
demie und den damit verbundenen Veranstaltungsbe-
schränkungen viele Angebote nicht stattfinden konnten. 

Im Berichtsjahr wurden für einen Praktikumsplatz 
in der Jugendarbeit und für einen Praktikumsplatz in 
der Jugendinformation finanzielle Zuschüsse geleistet. 
Zudem wurden finanzielle Zuschüsse für einen Ausbil-
dungsplatz in der Jugendarbeit geleistet.

Mit dem Jugendleiterurlaub werden ehrenamtlich 
tätige Jugendleiterinnen und -leiter für mehrtägige 
Einsätze bei liechtensteinischen Vereinen und Orga-
nisationen finanziell gefördert. Den Jugendleiterur-
laub nahmen 144 (Vorjahr 160) Personen in Anspruch. 
Diese Förderungen teilten sich wie folgt auf: 79 (107) 
Personen aus dem Bereich Sport, 43 (39) Personen aus 
dem Bereich der soziokulturellen Animation und 22 (14) 
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Personen aus dem musischen Bereich. Bei 8 (6) Anträ-
gen erfolgte eine Ablehnung, da die Vorgaben gemäss 
Verordnung nicht erfüllt waren.

Kinder- und Jugendschutz
Die Zusammenarbeit mit Systempartnern wie Eltern, 
Schule, Schulsozialarbeit, Handel, Gastronomie, Veran-
stalter, Vereine, Kommissionen, Jugendarbeit, Gemein-
depolizei, Landespolizei, Staatsanwaltschaft u. a. bildet 
die Grundlage eines wirksamen Kinder- und Jugend-
schutzes. Das Amt nimmt dabei eine sensibilisierende, 
koordinierende und steuernde Rolle ein. 

Die Kinder- und Jugendschutzbeauftragte hat den 
Vorsitz der Fachgruppe Medienkompetenz In der Fach-
gruppe vertreten sind das Schulamt, die Datenschutz-
stelle und das Amt für Kommunikation. Im Berichtsjahr 
wurde die Webseite der Fachgruppe Medienkompetenz 
www.medienkompetenz.li neu gestaltet und online ge-
stellt. Die Fachgruppe Medienkompetenz arbeitete in-
tensiv an der Planung und Koordination von Sensibili-
sierungsaktivitäten. Anlässlich des «Safer Internet Day» 
im Februar wurde von der Fachgruppe vom 9. bis 27. Fe-
bruar eine Sensibilisierungskampagne auf Facebook 
und Instagram geschaltet, während welcher jeden Tag 
ein Banner zu einem wichtigen Thema im Umgang mit 
digitalen Medien gepostet und beworben wurde. Aus-
serdem fanden Austauschtreffen bezüglich laufender 
Projekte und Anfragen in den einzelnen Ämtern sowie 
ein Vernetzungstreffen aller Anbieter von Schulungen, 
Workshops und Veranstaltungen rund um den verant-
wortungsvollen Umgang mit digitalen Medien in Liech-
tenstein statt.

Ende des Jahres wurde allen Gastronomiebetrie-
ben in Liechtenstein die neue «Jahrgangskontrollkarte 
2022» zugestellt, welche die Alterskontrolle beim Ver-
kauf von alkoholischen Getränken erleichtern soll. Im 
August führte die Kinder- und Jugendschutzbeauftragte 
in Zusammenarbeit mit dem Suchtbeauftragten im Rah-
men des Wirtefachkurses Schulungen für angehende 
Wirtinnen und Wirte zum Kinder- und Jugendschutz in 
Liechtenstein durch.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie und entsprechen-
der Absagen von Veranstaltungen wurden im Berichts-
jahr keine Jugendschutz-Rundgänge oder Testeinkäufe 
durchgeführt.

Bei Jugendschutz-Übertretungen intervenierte der 
Kinder- und Jugenddienst im Einzelfall, führte Gesprä-
che mit den Erziehungsberechtigten und den Jugend-
lichen und leitete bei Bedarf Hilfen oder Massnahmen 
ein.

Stabsstelle Sucht

Kommission für Suchtfragen (KOSU)
Im Berichtsjahr traf sich die Kommission für Sucht-
fragen zu einer Sitzung. Neben dem Austausch über 
aktuelle Aktionen und laufende Programme wurden die 

suchtrelevanten Auswirkungen der Covid-19-Pande-
mie thematisiert. Durch die Berichte der Mitglieder der 
KOSU aus ihren verschiedenen Fachbereichen konnte 
ein Situationsbild erstellt werden.

Suchtprävention
Die neue Homepage der Suchtprävention Liechtenstein 
www.suchtprävention.li ging zu Beginn des Berichtsjah-
res online. Die Homepage bietet Informationen zu Pro-
grammen der Suchtprävention sowie Informationen und 
Downloads zu suchtrelevanten Themen für verschie-
dene Zielgruppen. Zudem finden sich Kontaktadressen 
für Hilfesuchende und detaillierte Angaben, wie eine 
Suchtberatung in Anspruch genommen werden kann.

Bewährte Programme und Projekte im Bereich der 
Suchtprävention wurden auch im Berichtsjahr durchge-
führt: Liechtenstein ist 2020 dem interkantonalen Pro-
gramm «Spielen ohne Sucht» (SOS-Spielsucht) beige-
treten. Seitdem dient das Programm der Prävention und 
Früherkennung von Glücksspielsucht in Liechtenstein. 
Die Homepage www.sos-spielsucht.ch bietet Informa-
tionen für Betroffene und Angehörige, Selbsthilfetools 
und eine Online-Beratung. Eine kostenlose 24-Stun-
den-Telefonberatung steht ebenfalls zur Verfügung. 
Durch eine grossflächige Anzeige an einem LIEmobil- 
Bus wurde mit dem Slogan «Nur noch den Jackpot im 
Kopf?» auf die Angebote von SOS-Spielsucht aufmerk-
sam gemacht. Es wurden mehrere Medienauskünfte 
erteilt sowie nahm der Suchtbeauftragte an der Podi-
umsdiskussion «Das Casino gewinnt immer» von der 
Erwachsenenbildung Stein Egerta zur Glücksspielthe-
matik teil.

Im Bereich der Tabakprävention wurden für ver-
schiedene Zielgruppen die Programme «Experiment 
Nichtrauchen», «stop2drop», «ready4life» und «Free-
lance» umgesetzt.

Das Programm «Experiment Nichtrauchen» wurde 
seit 2008 erfolgreich durchgeführt. Im Juni endete das 
Tabakpräventionsprogramm, um neuen Formaten in der 
Tabakprävention Platz zu machen. Das Ziel von «Experi-
ment Nichtrauchen» war es, Kinder und Jugendliche für 
ein rauch- und nikotinfreies Leben zu begeistern. Die 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler verpflichteten 
sich, während sechs Monaten keine Tabak- und Niko-
tinprodukte zu konsumieren. Dazu gab es begleitende 
Unterrichtsmaterialien für Lehrpersonen. Das Experi-
ment erfreute sich steigender Beliebtheit: 2011 nahmen 
28 Klassen daran teil, seit 2018 waren es stets über 40. 
Auch im letzten Durchführungsjahr haben 40 Schul-
klassen mitgemacht. Davon beendeten 36 Schulklassen 
(90 %) erfolgreich den Wettbewerb. Unter diesen wur-
den Preise wie etwa Reisegutscheine der SBB oder «Zu-
stüpfe» für die Klassenkassen verlost. Über die gesamte 
Dauer des Programms beteiligten sich insgesamt 6'800 
Schülerinnen und Schüler am Programm.

Bei der Aktion «stop2drop» haben 550 Schülerinnen 
und Schüler achtlos weggeworfene Zigarettenstummel 
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gesammelt und sich im Unterricht mit den Risiken des 
Tabakkonsums befasst. Die Aktion wurde vom Tabak-
präventionsprogramm «Experiment Nichtrauchen» or-
ganisiert. Der Suchtbeauftragte und die Schulsozial-
arbeit halfen bei der Umsetzung der Aktion mit. Die 
Schülerinnen und Schüler füllten 203 Flaschen mit mehr 
als 52'000 Zigarettenstummeln, die insgesamt 13 Kilo-
gramm auf die Waage brachten. In den Zeitungen er-
schienen Artikel über die Aktion und 1FLTV gestaltete 
einen fünfminütigen Beitrag darüber. Die Rückmeldun-
gen der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrperso-
nen waren durchwegs positiv.

Die Coaching-App «ready4life» wurde als Nachfol-
geprogramm für die «Rauchfreie Lehre» eingeführt. Mit 
dieser App können die Jugendlichen in ihrer Konsum-
kompetenz in einem breitgefächerten Themenfeld (wie  
beispielsweise Tabak, Alkohol, digitale Medien, Can-
nabis) gestärkt werden. Die Durchführung des Projek-
tes erfolgt auch in den Nachbarländern. Im Lehrjahr 
2021 / 2022 haben bereits 40 Lernende das viermona-
tige Programm absolviert.

Im Bereich der Alkoholprävention erfolgte die 
Umsetzung der Programme «KENNiDI» und «Smart-
Connection». Die KENNiDI fahrBar (eine Vespa Ape) 
wurde im Sommer technisch und optisch renoviert und 
war für die Alkoholprävention auf mehreren Events im 
Sommer und Herbst wieder im Einsatz.

Im Mai fand in Liechtenstein die Dialogwoche Alko-
hol in Zusammenarbeit mit der österreichischen ARGE 
Suchtvorbeugung statt. Ziel war es, den kritischen Um-
gang mit Alkohol in den Fokus zu rücken. Aufgrund der 
Rahmenbedingungen wurden alle Veranstaltungen on-
line abgehalten. Über die Woche verteilt fanden zahl-
reiche Webinare auf der Homepage der ARGE Sucht-
vorbeugung statt. Für Personen im Gesundheits- und 
Sozialbereich, in der Jugendarbeit oder in der Schule 
waren ebenso Angebote dabei wie für Betriebe, Eltern, 
Jugendliche, Betroffene und Angehörige. Zusätzlich 
gab es einen Selbstcheck zum Alkoholkonsum, ein Alko-
holquiz und ein digitales Selbsthilfe-Programm. Medial 
begleitet wurde die Dialogwoche mit einem Inserat in 
der LIEWO und einem täglichen Werbespot auf 1FLTV, 
der von der ARGE Suchtvorbeugung übernommen, 
auf Liechtenstein angepasst und für das Fernsehen in 
Liechtenstein lizenziert wurde.

Das Programm «Freelance» bietet komplett aus-
gearbeitete und auf den neuen Lehrplan abgestimmte 
Unterrichtseinheiten für die Sekundarstufe und bezieht 
sich auf die Prävention in den Bereichen Tabak, Alkohol, 
Cannabis und digitale Medien. Bei der Umsetzung der 
jeweiligen Präventionsarbeiten erfolgte eine enge Ko-
operation mit dem Kinder- und Jugendschutz und der 
Schulsozialarbeit.

Zu «Freelance» gehört die Jugendagenda, die in ei-
ner Auflage von 1'600 Stück gedruckt und an alle Schü-
lerinnen und Schüler ab der Sekundarstufe verteilt 
wurde. Sie enthält Informationen zu suchtrelevanten 

Themen, im Berichtsjahr speziell zu Computerspielen, 
Lootboxen, Glücksspiel, Cannabis und Medikamenten-
missbrauch.

Gemeinsam mit dem «aha - Tipps & Infos für junge 
Leute» und der Schulsozialarbeit wurden (via Schulbild-
schirme und Instagram) den Schülerinnen und Schülern 
Tipps gegeben, was sie für ihr psychisches Wohlbe-
finden tun und wie sie mit den Auswirkungen der Co-
vid-19-Pandemie gut umgehen können.

Schulungen und Workshops
Im Mai wurden bei Oerlikon Balzers in Zusammenar-
beit mit der Suchtprävention Liechtenstein für rund 20 
Lernenden Workshops durchgeführt. Unter dem Label 
«be free» wurde intensiv mit den Lernenden (aus Liech-
tenstein und St. Gallen) zu den Themen Persönlichkeit 
stärken und Suchtprävention gearbeitet.

Zudem fand im Juli in Zusammenarbeit mit 100pro! 
Berufsbildung Liechtenstein ein zweitägiger Workshop 
«Prev@WORK» zur Suchtprävention und Stärkung der 
psychischen Gesundheit für Lernende statt.

Im Rahmen der betrieblichen Suchtprävention wurde 
im Oktober in Zusammenarbeit mit dem Gesundheits-
zirkel der thyssenkrupp Presta AG ein Halbtages-Work-
shop für etwa 80 Lernende und 10 Berufsbildnerinnen 
und -bildner zum Thema «Gesundheitsförderung und 
Suchtprävention durch Achtsamkeit» durchgeführt. 
Vorgestellt wurde auch die neue «ready4life»-App.

Der Verein für Betreutes Wohnen wurde bei der Or-
ganisation und Durchführung einer Schulung für das 
gesamte Personal der therapeutischen Wohngemein-
schaft betreffend Umgang mit digitalen Medien im teil-
stationären und stationären Bereich unterstützt.

Das Liechtenstein Olympic Committee hat als 
Schwerpunkt im Breitensport für seine langfristige 
 Kampagne «Kinder stark machen» den Jahresschwer-
punkt «Suchtprävention im Verein» gewählt. In Ko-
operation mit «Cool & Clean» von Swiss Olympic fand 
im Februar eine Online-Präventionsveranstaltung für 
Sportfunktionärinnen und -funktionäre statt. Im Juni 
und Oktober folgten Suchtpräventionsworkshops für 
mehr als 25 Trainerinnen und Trainer. Es wurde Hin-
tergrundwissen zur Suchtprävention vermittelt und 
praktische Übungen für das sportliche Training mit den 
 Jugendlichen wurden ausprobiert.

Fachbereich Chancengleichheit

Gleichstellung von Frau und Mann

Internationaler Tag der Frau
Am Internationalen Tag der Frau (8. März) rief der Fach-
bereich Chancengleichheit mittels einer Postwurfsen-
dung an alle Haushalte Liechtensteins dazu auf, ein ei-
genes Zitat zum Thema Gleichstellung zwischen Mann 
und Frau einzureichen. Insgesamt trafen über 40 Ein-
sendungen beim Fachbereich Chancengleichheit ein. 
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Die fünf humorvollsten und treffendsten Zitate wurden 
ausgezeichnet und veröffentlicht.

Politiklehrgang für Frauen
Der Politiklehrgang für Frauen wird in Kooperation mit 
dem Land Vorarlberg konzipiert und angeboten und 
findet seit 2004 jährlich statt. Seither haben rund 140 
Teilnehmerinnen aus Liechtenstein den Lehrgang ab-
solviert. Der Lehrgang vermittelt Grundlagen für die 
politische Arbeit und dient der Motivation und Unter-
stützung von Frauen, die gesellschaftspolitisch aktiv 
sind oder es werden möchten. Im Jahr 2021 haben drei 
Frauen aus Liechtenstein mit dem Lehrgang gestartet, 
der aufgrund der Covid-19-Pandemie teilweise in digita-
ler Form durchgeführt wurde.

Nationaler Zukunftstag 2021
Liechtenstein ist seit 2012 Mitglied des Vereins Zu-
kunftstag und beteiligte sich am 11.  November 2021, 
nach einer pandemiebedingten Pause im Vorjahr, zum 
neunten Mal am Zukunftstag. Der Zukunftstag motiviert 
Schulkinder der 5. bis 7. Klasse, einen Seitenwechsel 
in untypische Berufsfelder zu wagen und lädt sie ein, 
den Arbeitstag mit einer erwachsenen Bezugsperson zu 
verbringen oder an einem Spezialprojekt teilzunehmen. 
Ziel ist es, Schulkinder möglichst früh für eine offene 
Berufswahl zu sensibilisieren, geleitet von ihren Talen-
ten und Neigungen und nicht von stereotypen Rollen-
vorstellungen. Im Berichtsjahr nahmen wiederrum zahl-
reiche Schulkinder, Betreuungspersonen und Betriebe 
in Liechtenstein teil daran.

Leitfaden geschlechtergerechte Sprache
Im Berichtsjahr wurde der Leitfaden zu geschlechter-
gerechter Sprache fertiggestellt und von der Regierung 
genehmigt. Die Amtsleitungen wurden informiert und 
gebeten, den Leitfaden in den Amtsstellen bekannt zu 
machen und in der täglichen Arbeit anzuwenden. Der 
Leitfaden steht allen Interessierten auf der Homepage 
des Amtes für Soziale Dienste zum Herunterladen be-
reit.

Medienportraits zum Thema «Frauen und Sport»
In Kooperation mit dem Liechtenstein Olympic Commit-
tee rückte der Fachbereich Chancengleichheit Frauen 
in einer Führungsposition im Sport in den Fokus und 
stellte vier Sportlerinnen in einer Artikelserie in den 
Landeszeitungen näher vor. Mit der Artikelserie soll die 
Öffentlichkeit sensibilisiert und darauf aufmerksam ge-
macht werden, dass auch im Sport noch immer mehr 
Männer Funktionärs- und Trainerpositionen bekleiden. 
Die vorgestellten Frauen sollen Mädchen und Frauen als 
Vorbilder dienen.

Vier Länder Netzwerk
Die Systempartnerinnen des «Vier Länder Netzwerks» 
trafen sich digital zu mehreren Workshops zum Thema 
«Gendergerechte Digitalisierung». Die Digitalisierung 
verändert unsere Gesellschaft und verlangt neue Kom-
petenzen in der Arbeitswelt. Sie hat in der Coronakrise 
zudem einen neuen Schub erhalten. Welche Auswirkun-
gen hat der digitale Wandel für Frauen und Männer? Wie 
kann die Digitalisierung geschlechtergerecht gestaltet 
werden und welche Chancen eröffnen sich dadurch ins-
besondere für Frauen? Ausgehend von diesen Fragen 
plant das Vier Länder Netzwerk ein neues Interreg- 
Projekt, das 2023 starten soll.

Gegen Gewalt an Frauen
Die Notfallkarten (erhältlich in acht Sprachen), die in 
Kurzform Auskunft über Gewaltformen sowie über 
Hilfs- und Unterstützungsangebote für Betroffene ge-
ben, sowie der Leitfaden für Angehörige und nahe-
stehende Personen «Gewalt in Ehe und Partnerschaft 
– Wie kann ich helfen?» wurden auch im Berichtsjahr an 
verschiedene Institutionen verschickt.

Am 22. November eröffnete Regierungsrat Manuel 
Frick in der Bäckerei Frommelt in Balzers offiziell die 
Aktion «16 Tage gegen Gewalt an Frauen – Häusliche 
Gewalt kommt nicht in die Tüte». Die Aktion fand im Be-
richtsjahr bereits zum zehnten Mal statt. An der Aktion 
beteiligen sich zahlreiche Bäckereien und Detailhandels-
geschäfte im Fürstentum Liechtenstein. Die jährliche 
Aktion ist ein Kooperationsprojekt des Frauenhauses 
Liechtenstein und des Fachbereichs Chancengleich-
heit und wird durch den Verein Sicheres Liechtenstein, 
die Opferhilfe Liechtenstein und Amnesty International 
Fürstentum Liechtenstein finanziell unterstützt.

Koordinierungsgruppe Istanbul-Konvention
Am 1.  Oktober ist das Übereinkommen des Europa-
rats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) 
in Liechtenstein in Kraft getreten. Zur Umsetzung der 
Aufgaben gemäss Konvention hat die Regierung eine 
Koordinierungsgruppe bestellt. Unter dem Vorsitz des 
Fachbereichs Chancengleichheit hat sich die Koordinie-
rungsgruppe im November zu einer ersten Sitzung ge-
troffen.

Vernetzung / Zusammenarbeit
Der Fachbereich Chancengleichheit traf sich im Be-
richtsjahr zum Fachaustausch mit dem Verein für Men-
schenrechte, dem Dachverband Frauennetz und dem 
Verein Flay. Zudem nahm der Fachbereich am Vorberei-
tungstreffen zum Runden Tisch Gleichstellung teil.
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Migration und Integration

Internationaler Tag gegen Rassismus
Im Berichtsjahr wurde am 21.  März ein Interview mit 
der Autorin Samira El-Maawi veröffentlicht, in dem sie 
ihr Buch «In der Heimat meines Vaters riecht die Erde 
wie der Himmel» vorstellte und unter anderem von ihren 
eigenen Erfahrungen mit Alltagsrassismus berichtete.

Medienportraits zum Thema «Alltagsrassismus»
Mit einer Artikelserie (fünf Portraits) setzte sich der 
Fachbereich Chancengleichheit mit dem Thema All-
tagsrassismus auseinander und knüpfte damit an den 
Internationalen Tag gegen Rassismus an. Dabei kamen 
fünf Expertinnen und Experten aus Liechtenstein aus 
verschiedenen Bereichen zu Wort und beleuchteten ihre 
Tätigkeit und ihre Erfahrungen im Hinblick auf Alltags-
rassismus.

Integration von Ausländerinnen und Ausländern
Im Berichtsjahr unterstützte der Fachbereich Chan-
cengleichheit wiederrum die Beratungsangebote der 
Mintegra Buchs und der infra (integra) mit finanziellen 
Beiträgen. Der Fachbereich Chancengleichheit nahm 
zudem Einsitz in die vom Ministerium für Gesellschaft 
und Kultur geleitete Arbeitsgruppe Integrationsstrate-
gie, die unter anderem einen Massnahmenplan zur Um-
setzung der Integrationsstrategie erarbeitet.

Behinderung

Internationaler Tag der Menschen mit  
Behinderungen
Am 3.  Dezember organisierte der Fachbereich Chan-
cengleichheit im Rahmen des Projektes «Menschen mit 
Behinderungen on tour» einen Radiotag auf Radio-L. 
Dieser widmete sich vor allem der UN-Behinderten-
rechtskonvention und hatte zum Ziel, die breite Öffent-
lichkeit zu informieren und zu sensibilisieren.

Vernetzungsgruppe «sichtwechsel»
Die Vernetzungsgruppe «sichtwechsel» setzt sich für 
Menschen mit Behinderung und Unterstützungsbedarf 
ein. Insgesamt sind 21 Institutionen vertreten. Im Be-
richtsjahr traf sich die Vernetzungsgruppe zu einer Sit-
zung.

Der Fachbereich Chancengleichheit war bisher für 
die Koordination, Organisation und Durchführung der 
Treffen der Vernetzungsgruppe «sichtwechsel» zustän-
dig. Im Oktober wurde diese Zuständigkeit an den Be-
hindertenverband übertragen. Der Fachbereich Chan-
cengleichheit bleibt Mitglied der Gruppe und beteiligt 
sich weiterhin finanziell an der gemeinsamen Aktion am 
3.  Dezember, dem Internationalen Tag der Menschen 
mit Behinderungen.

Übergreifende Angelegenheiten und Finanzhilfen

Preis für familienfreundliche Unternehmen 2021
Zum zweiten Mal nach 2019 wurde im Berichtsjahr der 
Preis für familienfreundliche Unternehmen vergeben. 
Die Preisverleihung fand am 23. November im SAL in 
Schaan statt. 49 Unternehmen nahmen an der Umfrage 
teil. Als «familienfreundlichstes Unternehmen 2021» 
ausgezeichnet wurden die GMG AG (kleine Unterneh-
men bis 20 Mitarbeitende), die Finanzmarktaufsicht 
(mittlere Unternehmen 21 bis 250 Mitarbeitende) und 
die Hilti AG (grosse Unternehmen ab 251 Mitarbeiten-
den). Das Zertifikat «familienfreundliches Unternehmen 
2021» erhielten 13 Unternehmen.

Finanzhilfen für Projekte und Beratungsangebote 
nach dem Gleichstellungsgesetz
Im Berichtsjahr wurden auf der Grundlage von Art. 16 
und 17 des Gleichstellungsgesetzes verschiedene An-
träge auf Finanzhilfen für Projekte sowie für Beratungs-
angebote bearbeitet und bewilligt. Finanzhilfen für Pro-
jekte wurden an den LANV gemeinsam mit dem Jungen 
Theater Liechtenstein (Projekt «Klassenzimmerstück» 
zum Thema Lohngleichheit), den Verein Flay (Coming 
Out Day 2021), den Gehörlosen Kulturverein Liechten-
stein (Skulptur «Blühende Sprache»), das Frauenarchiv 
(Aufbau eines Lexikons für die Website Frauenarchiv.li) 
und an das Frauennetz Liechtenstein (Vielfalt in der Po-
litik – Gemeinderatswahlen 2023) ausgerichtet. Finanz-
hilfen für Beratungsangebote erhielten der Verein für 
Männerfragen, die infra sowie der LANV.

Landesgesundheitskommission

Vorsitender: Peter Gstöhl

Im Berichtsjahr fand aufgrund der Prioritätenlage keine 
Sitzung statt.
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Leistungskommission

Vorsitende: Dr. Eva Maria Mödlagl

Im Berichtsjahr fand eine Sitzung statt. Die Kommission 
befasste sich dabei mit folgenden Themen:
–  Aus dem regelmässigen Abgleich mit der Krankenver-

sicherungsleistungsverordnung der Schweiz ergaben 
sich einige Anpassungsvorschläge für die Kranken-
versicherungsverordnung. Es handelt sich insbeson-
dere um Aktualisierungen von Verweisen auf Refe-
renzdokumente, etwa zur Risikoabschätzung bei der 
digitalen Mammografie bzw. Mamma MRI, zu den be-
sonderen Kontrolluntersuchungen bei Mutterschaft 
und zu ärztlichen Leistungen im Bereich der Komple-
mentärmedizin (Akupunktur TCM).

–  Nicht zur Übernahme empfohlen wurden Änderungen 
der Schweizer Verordnung im Bereich der nichtärzt-
lichen Psychotherapeuten. Das Anordnungsmodell, 
welches in der Schweiz neu eingeführt wurde, besteht 
in Liechtenstein schon seit Langem, weshalb sich 
kein unmittelbarer Anpassungsbedarf ergab. Ebenso 
wurde bei Änderungen der Schweizer Bestimmungen 
im Bereich Podologen keine Anpassung empfohlen, 
da es sich nach liechtensteinischem Recht hierbei um 
keinen Gesundheitsberuf handelt und die notwendi-
gen Leistungen wie bisher durch entsprechend quali-
fizierte Pflegefachpersonen erbracht werden können.

–  Ein Antrag des Physiotherapeutenverbandes auf An-
passung der Krankenversicherungsverordnung im 
Zusammenhang mit der Berichterstattung an den 
Vertrauensarzt wurde mehrheitlich abgelehnt.

–  Zwei Ansuchen zur Erweiterung der Indikationen und 
Voraussetzungen einer Befreiung von der Kostenbe-
teiligung bei chronischer Erkrankung wurden behan-
delt. Eine Neuaufnahme (Morbus Crohn, unter der Vo-
raussetzung einer Behandlung mit Immunsuppressiva 
bzw. Biologika) wurde befürwortet.

Die Regierung ist mit Abänderung der Krankenversiche-
rungsverordnung vom 23. November 2021 (LGBl. 2021 
Nr. 369) diesen und weiteren Empfehlungen der Kom-
mission gefolgt.

Im Oktober wurde die Leistungskommission für die 
Mandatsperiode 2021 bis 2025 neu bestellt.

OUFL-Kommission

Vorsitender: Stefan Tomaselli

Es fand keine Sitzung der Kommission «Obligatori
sche Unfallversicherung im Fürstentum Liechtenstein» 
(OUFLKommission) statt. Drei Mitglieder der OUFL 
Kommission wurden von der Regierung in die Arbeits
gruppe Teuerungszulagenfonds berufen, der die Finanzie
rung der Teuerungszulagen sichern soll. Der Schlussbericht 
der Arbeitsgruppe wird für Januar 2022 erwartet.
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Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni

Im Zuge der Regierungsneubildung Ende März 2021 über-
nahm Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni die 
bis März von Regierungsrätin Dominique Hasler geführten 
Aufgabenbereiche Inneres und Umwelt sowie den von Re-
gierungschef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch geführten Auf-
gabenbereich Wirtschaft.

Im Bereich Inneres wurden im Berichtsjahr beim Ge-
nerationenprojekt Rheindammsanierung mit den ersten 
dringenden Sanierungsmassnahmen auf den instabilen 
Damm abschnitten in Triesen und Schaan begonnen. 

Im Bereich Wirtschaft bildete die Fortführung der Un-
terstützungsmassnahmen der liechtensteinischen Wirt-
schaft aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie einen 
Schwerpunkt. Im Geldspielbereich konnte die Abänderung 
der Spielbankenverordnung (SPBV) zur Erhöhung der Ein-
trittshürden und der Anforderungen für Spielbanken in 
Liechtenstein beschlossen und ein Mandat zum grenzüber-
schreitenden Austausch der Sperrlisten mit der Schweiz  
verabschiedet werden. Durch den Rückkauf des 25 %- 
Aktienanteils der Schweizerischen Post an der Liechten-
steinischen Post wurde das Land Liechtenstein zur 100 % 
Aktionärin der Liechtensteinischen Post. Ungeachtet die-
ser Entflechtung wurde die Fortsetzung der operativen 
 Zusammenarbeit zwischen den Postgesellschaften verein-
bart. Mit Blick auf die Hochspannungsleitung Balzers und 
die nachhaltige Sanierung und Entflechtung der Struktur 
der Berg bahnen Malbun BBM wurden die Arbeiten zielge-
richtet weitergeführt.

Im Bereich Umwelt stand unter anderem die Revision 
des Jagdgesetzes besonders im Fokus. Weiter wurde inten-
siv an der Klimastrategie 2050, am agrarpolitischen Be-
richt und an der Waldstrategie 2030+ gearbeitet. 

Inneres

Schengen / Dublin
Liechtenstein ist am 19. Dezember 2011 als vollständig as-
soziierter Mitgliedstaat dem Schengenraum beigetreten. 
Das Schengen-Assoziierungsabkommen erleichtert den 
Reiseverkehr zwischen Liechtenstein und der Europä-
ischen Union (EU) durch die Aufhebung der Personen-
kontrollen an den Binnengrenzen, und verbessert die 
internationale Justiz- und Polizeizusammenarbeit im 
Kampf gegen Kriminalität. Aufgrund der Schengen-As-
soziierung ist Liechtenstein grundsätzlich verpflichtet, 
von der EU erlassene Weiterentwicklungen des Schen-
gen / Dublin-Besitzstandes (Acquis) zu übernehmen und 
nach der Annahme in nationales Recht umzusetzen. Die 
EU hat im Berichtsjahr insgesamt 94 Rechtsakte be-
schlossen und notifiziert, die den Schengen / Dublin-Be-
sitzstand weiterentwickeln und auch von Liechtenstein 

umzusetzen sind. Thematisch gesehen geht es dabei 
um die Innen- und Sicherheitspolitik (insb. in Bezug auf 
die polizeiliche Zusammenarbeit sowie Terrorismusbe-
kämpfung), Visapolitik, Aussengrenzschutz sowie Mi-
gration und Asyl. Ein weiterer Schwerpunkt, speziell für 
das Berichtsjahr 2021, stellten die Weiterentwicklungen 
im Bereich der Coronamassnahmen dar. Hierbei nahm 
die EU in der Koordination des europaweiten Reisever-
kehrs eine zentrale Rolle ein, was sich in entsprechenden 
Massnahmen (Empfehlungen) bei der Reiseverkehrsfrei-
heit innerhalb des Schengenraums widerspiegelte. Die 
entsprechende Empfehlung (EU) 2021 / 912 zur vorüber-
gehenden Beschränkung nicht unbedingt notwendiger 
Reisen in die EU wurde diesbezüglich fortwährend 
den pandemischen Gegebenheiten angepasst und fort-
laufend aktualisiert. 

Der markante Anstieg an Weiterentwicklungen zu 
den Vorjahren ist indes auch auf die finale rechtliche 
und technische Ausgestaltung von einzelnen Sicher-
heitssystemen wie das Entry / Exit System (EES), das 
Europäische Reiseinformations- und Genehmigungs-
system (ETIAS) und die Interoperabilitätskomponenten 
in Verbindung mit den Schengen Sicherheitssystemen 
zurückzuführen, welche in den nächsten 2 bis 3 Jahren 
den Betrieb aufnehmen werden. 

Die Übernahme der Weiterentwicklung der Euro-
päischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
(Frontex) konnte am Ende des Berichtsjahres durch 
die Zustimmung des Landtags abgeschlossen werden. 
Die notwendigen Gesetzesanpassungen hierzu treten 
mit der Publikation des Notenaustausches im Landes-
gesetzblatt in Kraft.

Asyl
Liechtenstein engagiert sich seit Jahren für eine hu-
manitäre Migrationspolitik mit schlanken und effi-
zienten Asylverfahren sowie kurzen Instanzenzügen. 
Die Revision des Asylgesetzes zur Straffung der Ver-
fahren hat Wirkung gezeigt. Auch die Zuständigkeit 
des Regierungsmitgliedes des Ministeriums für Inneres 
für unzulässige Asylgesuche hat sich bewährt. Als un-
zulässige Gesuche können insbesondere Gesuche, für 
deren Behandlung nach den Kriterien der Dublin-III-
Verordnung ein anderer Mitgliedstaat zuständig ist oder 
Gesuche aus sicheren Herkunfts- und Heimatsstaaten 
angesehen werden. In Bezug auf die Zahlen von Asyl-
gesuchen im nun zweiten Jahr der Covid-19-Pandemie 
hat sich gezeigt, dass sich diese wieder auf dem Niveau 
vor der Covid-19-Pandemie bewegen. Insgesamt wur-
den im Berichtsjahr 97 Asylgesuche in Liechtenstein 
gestellt.

Die mit Regierungsbeschluss vom 16.  September 
2015 eingesetzte Task Force tagte im Berichtsjahr drei 
Mal und tauschte sich über die aktuelle Lage in Liechten-
stein und den umliegenden Ländern aus.

Die Betreuung und Unterbringung der unter das 
Asylgesetz fallenden Personen wird durch den Verein 
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der Flüchtlingshilfe Liechtenstein auf der Grundlage 
einer Leistungsvereinbarung erfüllt. Im Berichtsjahr 
kam es innerhalb des Vereins für Flüchtlingshilfe zu per-
sonellen Wechseln in der Führungsebene. So nahm am 
1. Juli der neue Geschäftsführer seine Tätigkeit auf und 
konnte auch eine neue Präsidentin vom Vorstand des 
Vereins gewählt werden. 

Auf Einladung von Bundesrätin Karin Keller-Sutter 
besuchten Vertreter des Ministeriums, des Ausländer- 
und Passamts sowie der Flüchtlingshilfe Liechtenstein 
das Bundesasylzentrum in Zürich. Dies bot die Gelegen-
heit sich vor Ort ein Bild über die Unterbringungs- und 
Betreuungssituation zu machen und sich mit den Fach-
experten der Schweiz über das schweizerische Asyl-
wesen, hier im Speziellen das Asylverfahren, auszu-
tauschen. 

Projektvorhaben Rheindammsanierung
Liechtenstein und der Kanton St. Gallen setzten die 
im vergangenen Jahr vereinbarte Strategie zur Er-
tüchtigung der Rheindämme und gewässeröko-
logischen Aufwertung des Rheins schrittweise weiter 
um. Dabei stand die im Berichtsjahr begonnene Sanie-
rung der Dammabschnitte mit den grössten Stabilitäts-
defiziten im Fokus. Mit dem Ziel, die ökologischen und 
landschaftlichen Qualitäten des Rheins aufzuwerten, 
wurde parallel dazu an den in der Strategie empfoh-
lenen Flussaufweitungsprojekten weitergearbeitet. 
Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni und 
die St. Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann trafen 
sich am 22. April im Rahmen einer weiteren Sitzung des 
Lenkungsausschusses zu Arbeitsgesprächen in Vaduz 
sowie am 17. September in St. Gallen. 

Die Bauarbeiten auf den Dammabschnitten in Trie-
sen und in Schaan konnten im Berichtsjahr in An-
griff genommen werden und gehen gut voran. Die 
Sanierungsarbeiten auf den zwei, jeweils 800 Meter um-
fassenden Dammabschnitten sollten im Frühjahr 2022 
abgeschlossen sein.

Neben der Verbesserung des Hochwasserschutzes 
sieht die Strategie auch eine Aufwertung der öko-
logischen und landschaftlichen Qualitäten des Rheins 
vor. Das Ministerium befürwortet die Prüfung von mög-
lichen Rheinaufweitungen, die auch seitens der Rhein-
gemeinden beidseits des Rheins unterstützt werden. 
Die Details einer ökologischen Aufwertung des Rheins 
sollen für den gemeinsamen Abschnitt Schaan-Buchs-
Eschen im Rahmen eines Vorprojekts ausgearbeitet 
werden. Auf dessen Grundlage soll schliesslich ein 
konstruktiver gesellschaftlicher Diskurs geführt wer-
den. Ebenfalls wird parallel die Untersuchung zur Mach-
barkeit einer Flussaufweitung auf dem gemeinsamen 
Rheinabschnitt Vaduz-Sevelen durchgeführt.

Politische Volksrechte
Am 7. Februar wurde die Landtagswahl für die Legislatur-
periode 2021 bis 2025 durchgeführt.

Ernennung Feuerwehrinstruktor
Mit Überreichung des Feuerwehr-Instruktoren-
abzeichens durch Innenministerin Sabine Monauni 
wurde Daniel Bargetze aus Triesen am 27. Oktober offi-
ziell zum Feuerwehrinstruktor in Liechtenstein ernannt. 
Mit der Ernennung stieg die Zahl der aktiven Instrukto-
ren in Liechtenstein auf 24 an. Liechtenstein kann auf 
viele gut ausgebildete Feuerwehrleute vertrauen, was 
massgeblich vom Beitrag der Feuerwehrinstruktoren 
abhängt. Neben ihrer Tätigkeit in den Feuerwehren set-
zen sie sich zusätzlich für die Belange in der Aus- und 
Weiterbildung ein und leisten dadurch einen grossen 
Einsatz zur Sicherstellung des hohen Fachwissens unse-
rer Feuerwehren.

Landes- und Gemeindebürgerrecht
Im Rahmen des Gesetzes über den Erwerb und Ver-
lust des Landesbürgerrechtes sind im Berichtsjahr ins-
gesamt 161 Personen eingebürgert worden. Nach § 5a 
(Einbürgerung infolge längerfristigen Wohnsitzes) des 
genannten Gesetzes wurden 115 Personen und nach § 
5 (Einbürgerung infolge Eheschliessung) 27 Personen 
eingebürgert. Es gab 19 Einbürgerungen im ordent-
lichen Verfahren. 2 Personen haben den Verzicht auf 
das Liechtensteinische Landesbürgerrecht erklärt.

Bilaterale Treffen
Am 15.  November empfing Regierungschef-Stellver-
treterin Sabine Monauni Anja Klug, die Vertreterin des 
UNO-Flüchtlingshochkommissariats für die Schweiz 
und Liechtenstein, zum Antrittsbesuch. Im Austausch 
mit der Leiterin des UNHCR-Büros konnte Regierungs-
chef-Stellvertreterin Monauni insbesondere einen Über-
blick über die aktuelle Asylsituation in Liechtenstein 
vermitteln.

Wirtschaft

Massnahmenpaket in Zusammenhang mit den  
wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie
Im Rahmen des Massnahmenpakets in Zusammen-
hang mit den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus 
wurden aufgrund der anhaltend angespannten Corona-
situation und der Unsicherheiten hinsichtlich der wei-
teren Entwicklung die coronabedingte Kurzarbeitsent-
schädigung (KAE), der Härtefall-Zuschuss (HFZ) und 
das Covid-19-Taggeld auf das Berichtsjahr ausgedehnt. 
Für die Dauer der behördlichen Betriebsschliessungen 
im ersten Halbjahr wurden zudem Unterstützungs-
leistungen an direkt davon betroffene Unternehmen aus-
gerichtet (UEKplus). In diesem Zusammenhang fand ein 
regelmässiger Austausch mit der Liechtensteinischen 
Industrie- und Handelskammer (LIHK), der Wirtschafts-
kammer Liechtenstein (WKL) sowie der Task Force des 
Hotel- und Gastronomieverbandes (LHGV) statt. Neben 
dem Land verlängerten auch die Gemeinden ihr Unter-
stützungsprogramm. 
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Von den CHF 80 Mio., die der Landtag für die Fi-
nanzierung der coronabedingten Kurzarbeitsent-
schädigung gesprochen hatte, wurden seit Beginn der 
Covid-19-Pandemie bis Ende des Berichtsjahres knapp 
CHF 70 Mio. gebraucht. Für die Finanzierung von co-
ronabedingten Massnahmen zur Wirtschaftsförderung 
standen im Jahr 2021 CHF 25.0 Mio. zur Verfügung. 
Davon wurden bis Ende des Berichtsjahres gut CHF 
19.2 Mio. verwendet. Die durchschnittliche Arbeits-
losenquote lag im Berichtsjahr bei tiefen 1.7 Prozent. 
Insgesamt hat sich die liechtensteinische Wirtschaft in 
der Krise als äusserst robust erwiesen und sich bisher 
vergleichsweise gut erholt.

Geldspiel 
Die Regierung nimmt den jährlichen Tätigkeitsbericht 
der Geldspielaufsicht sowie die Quartalsberichte jeweils 
zur Kenntnis. Im Oktober hat die Regierung im Fachbei-
rat für Geldspiele infolge des Rücktritts eines Mitglieds 
eine Ersatzbestellung vorgenommen. 

Aufgrund der unerwünschten Entwicklungen des 
Spielbankenmarkts seit der Marktliberalisierung 2016 
beschloss die Regierung im Juli 2021 eine Abänderung 
der Spielbankenverordnung (SPBV) zur Erhöhung der 
Eintrittshürden und der Anforderungen für Spielbanken 
in Liechtenstein. Konkret wurde der Progressions-
satz für die Geldspielabgabe per 1.  Januar 2022 von 
2.75 % auf 5.50 % angepasst. Gleichzeitig traten neue 
Anforderungen in Bezug auf das Tischspiel, die Über-
wachung und den Sozialschutz in Kraft, um ein quali-
tativ hochwertiges Spielangebot sicherzustellen und 
dem Trend zu mehr Spielautomaten entgegenzusteuern. 
Weitere Massnahmen werden im Rahmen der Motion 
«Casino-Bremse», die der Landtag im Juni an die Regie-
rung überwiesen hat, geprüft.

Daneben verabschiedete die Regierung im Sommer 
das Mandat zum grenzüberschreitenden Austausch der 
Sperrlisten mit der Schweiz. 

Im September behandelte der Landtag den Bericht 
und Antrag betreffend die Vorprüfung der parlamentari-
schen Initiative der Abgeordneten der Freien Liste vom 
10. Mai 2021 zur Erhöhung der Geldspielabgabe (BuA 
Nr. 57 / 2021). Der Landtag anerkannte die Verfassungs-
mässigkeit des Begehrens, trat in der Folge jedoch nicht 
auf die Initiative ein.

Rückkauf des 25 %-Aktienanteils der Schweize-
rischen Post an der Liechtensteinischen Post
Die Schweizerische Post hat die Regierung bereits im 
Vorjahr über die Absicht informiert, ihren Anteil von 
25 % an der Liechtensteinischen Post an das Land zu ver-
kaufen. Im Berichtsjahr wurden zwischen der Schweize-
rischen Post und dem Ministerium Verhandlungen ge-
führt, um den von der Schweizerischen Post gehaltenen 
Anteil von 25 % an der Liechtensteinischen Post an das 
Land Liechtenstein zu verkaufen. Die Verhandlungen 
konnten im November abgeschlossen werden und die 

entsprechenden Verträge wurden am 26.  November 
2021 unterzeichnet. Der Kaufpreis des Aktienpakets 
betrug CHF 5 Mio. Daneben steht der Schweizerischen 
Post der Dividendenanspruch für das Geschäftsjahr 
2021 gemäss ihrer bisherigen Beteiligung zu. Der Ver-
treter der Schweizerischen Post im Verwaltungsrat der 
Liechtensteinischen Post schied aus diesem aus. Das 
Land Liechtenstein ist nunmehr 100 % Aktionär der 
Liechtensteinischen Post. Die operative Zusammen-
arbeit zwischen den Postgesellschaften wird ungeachtet 
dieser Entflechtung auf Aktionärsebene langfristig 
fortgesetzt. Zu diesem Zweck wurden gleichzeitig mit 
dem Verkauf der Anteile die Vertragsbeziehungen zwi-
schen den beiden Postgesellschaften erneuert. Zu-
dem wurde im Sinne der historisch gewachsenen und 
seit Jahrzehnten bestehenden, engen Partnerschaft 
zwischen dem Land Liechtenstein und der Schwei-
zerischen Post eine Partnerschaftsvereinbarung ab-
geschlossen. Darin vorgesehen ist unter anderem ein 
regelmässiger Austausch zwischen der Regierung des 
Fürstentums Liechtenstein, der Schweizerischen Post 
und der Liechtensteinischen Post über strategisch rele-
vante Themen und Entwicklungen im Postmarktbereich 
auf nationaler und internationaler Ebene sowie über die 
Zusammenarbeit der beiden Postgesellschaften.

Bergbahnen Malbun
Das Land Liechtenstein ist Hauptaktionär der Berg-
bahnen Malbun AG (BBM). Im Vorjahr hat der Land-
tag ein Darlehen von CHF 700'000 an die BBM zur 
Vermeidung kurzfristiger Liquiditätsengpässe und zur 
Durchführung anstehender kleinerer Investitionen ge-
sprochen und gleichzeitig wurde die Regierung be-
auftragt, gemeinsam mit den BBM unmittelbar die 
notwendigen Schritte für eine nachhaltige Sanierung 
und Entflechtung der Struktur der BBM (JUFA Hotel) 
in die Wege zu leiten. Im Berichtsjahr hat die Regie-
rung zur Konzeption einer realisierbaren, nachhaltigen 
Sanierungslösung für die BBM ein Projekt unter der Lei-
tung des zuständigen Ministeriums sowie externer fach-
licher Unterstützung initiiert. Als Basis für die vorzu-
schlagende Konzeption wurden Varianten ausgearbeitet, 
welche sowohl die zukünftige Ausrichtung der BBM als 
auch die Weiterentwicklung des Naherholungsgebietes 
Malbun / Steg betreffen. Für die Umsetzung des Pro-
jekts wurde ein Lenkungsausschuss (Ministerium für 
Inneres, Wirtschaft und Umwelt, Verwaltungsrat BBM, 
Stiftung zur Förderung eines lebendigen Malbun, Ge-
meinde Triesenberg sowie externe Experten) und ein 
Sounding Board (BBM, Standortgemeinden Triesen-
berg und Vaduz, Liechtenstein Olympic Committee 
(LOC), Liechtensteinischer Skiverband, Liechtenstein 
Marketing, Triesenberg-Malbun-Steg-Tourismus, Alp-
genossenschaft Grosssteg, Alpgenossenschaft Klein-
steg sowie Alpgenossenschaft Vaduz) eingesetzt. Die 
Aufgabe des Lenkungsausschusses bestand darin, die 
Stossrichtung im Prozess vorzugeben, massgebliche 
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Entscheide zu fällen, sowie die Sitzungen mit dem 
Sounding Board vorzubereiten. Das Sounding Board 
begleitete die Ausarbeitung der Lösung, verifizierte 
Zwischenentscheide und stellte Rücksprachen in den 
verschiedenen Gremien (Gemeinderäte, Strategie-
gruppen, Vereine / Verbände, etc.) sicher. Neben dem 
Austausch mit den beiden erwähnten Gremien wurden 
zahlreiche bilaterale Gespräche mit relevanten Stake-
holdern geführt. Ein Bericht und Antrag zur Weiter-
entwicklung des Naherholungsgebiets Malbun / Steg 
sowie die zukünftige Ausrichtung und Sanierung der 
Bergbahnen Malbun AG soll im kommenden Jahr dem 
Landtag vorgelegt werden.

Hochspannungsleitung Balzers
Im März stellte die Swissgrid AG einen Antrag auf Ent-
eignung nach dem Gesetz vom 23.  August 1887 über 
das Verfahren in Expropriationsfällen betreffend das 
über Balzner Gemeindegebiet laufende Trassee der 
Höchstspannungsleitung Rüthi – Bonaduz. Über den 
Enteignungsantrag hat der Landtag aufgrund einer Vor-
lage der Regierung zu entscheiden. Im Mai reichte die 
Swissgrid AG bei der Regierung einen Antrag auf Erlass 
eines vorläufigen Verwaltungsbots zur vorläufigen Auf-
rechterhaltung des tatsächlichen Zustands gemäss Art. 
48 Abs. 3 LVG ein. Im August hat die Regierung dem An-
trag befristet bis zur Entscheidung des Landtags über 
den Enteignungsantrag Folge gegeben.

Im Sommer wurden für den Gemeinderat Balzers, 
die Bürgergenossenschaft Balzers sowie die privaten 
Grundeigentümer Informationsveranstaltungen be-
treffend die Position der Regierung zur Bedeutung der 
Höchstspannungsleitung und das weitere Vorgehen 
durchgeführt. Zudem wurde auf Einladung von Regie-
rung und Gemeinde der Bürgergenossenschaft Balzers 
und den privaten Grundeigentümern die Varianten-
prüfung der Swissgrid AG vorgestellt. In der Folge 
wurden weitere Varianten für eine Leitungsverlegung, 
die von Vertretern der Grundeigentümer eingebracht 
wurden, von der Swissgrid AG geprüft und den Ver-
tretern der Grundeigentümer zur Stellungnahme über-
mittelt. Die Stellungnahme zur erweiterten Varianten-
prüfung ging Ende November bei der Regierung ein. 
Die Stellungnahme der Regierung zuhanden des Land-
tags im Rahmen des durchzuführenden Verwaltungs-
verfahrens war am Ende des Berichtsjahres noch nicht 
fertiggestellt.

Leistungsvereinbarungen
Die nachfolgenden Leistungsvereinbarungen wurden 
mit den Leistungserbringern abgeschlossen respektive 
verlängert:
–  Leistungsvereinbarung zwischen dem Amt für Um-

welt und dem Fischereiverein Liechtenstein
–  Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal Rhy-

Search – Leistungsvereinbarung 2022, Rahmenver-
einbarung 2022 bis 2025

–  Leistungsvereinbarung mit der Stiftung KORA – Raub-
tierökologie und Wildtiermanagement

–  Leistungsvereinbarung mit dem Amt für Landwirt-
schaft des Kantons St. Gallen – Management von 
Grossraubtieren und Herdenschutz

–  Leistungsvereinbarung mit dem Verein Holzkreislauf 
2022 bis 2025

–  Leistungsvereinbarung zwischen der Regierung und 
Liechtenstein Marketing für die Jahre 2022 bis 2025

Gesamtarbeitsverträge
Auf Antrag der Sozialpartner erklärte die Regierung im 
Berichtsjahr die Gesamtarbeitsverträge und die Lohn- 
und Protokollvereinbarungen des Gebäudereinigungs- 
und Hauswartdienstegewerbes, des Gipser-, Maler- und 
Gerüstbaugewerbes sowie des Zimmermeister- und 
Dachdeckergewerbes für allgemeinverbindlich. Für das 
Informatikgewerbe und den Personalverleih wurden 
die Lohn- und Protokollvereinbarungen für allgemein-
verbindlich erklärt und die Allgemeinverbindlicherklä-
rungen der Gesamtarbeitsverträge verlängert. Für das 
Autogewerbe, das Detailhandelsgewerbe, das Elektro-, 
Elektronik- und Medientechnikgewerbe sowie für das 
Metallgewerbe wurden die Lohn- und Protokollverein-
barungen für allgemeinverbindlich erklärt. Mit Ausnahme 
des Personalverleihs wurde zudem für alle genannten 
Branchen ein Qualifikationsvertrag für Asylsuchende 
und vorläufig Aufgenommene allgemeinverbindlich er-
klärt. Dieser Vertrag soll es ermöglichen, Asylsuchende 
und vorläufig Aufgenommene leichter in den regulären 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Die entsprechenden Ver-
ordnungen sind am 1. April 2021 in Kraft getreten.

Öffentliche Unternehmen
Das Wirtschaftsministerium ist im Rahmen der Ober-
aufsicht nach dem Gesetz über die Steuerung und 
Überwachung der öffentlichen Unternehmen (ÖUSG) 
und den jeweiligen Spezialgesetzen zuständig für die 
Liechtensteinischen Kraftwerke (LKW), den Liechten-
steinischen Rundfunk (LRF), die Telecom Liechtenstein 
AG (TLI), die Liechtensteinische Gasversorgung (LGV), 
Liechtenstein Marketing sowie die Liechtensteinische 
Post AG. Zu den regulären Aufgaben im Rahmen der 
Oberaufsicht gehören insbesondere die Durchführung 
der Quartalsgespräche mit der strategischen Führungs-
ebene aller Unternehmen, das Sichten der Protokolle 
der Sitzungen der strategischen Führungsebene der 
Unternehmen und in diesem Zusammenhang die Über-
wachung der Einhaltung der jeweiligen Eigner- bzw. Be-
teiligungsstrategie, das Führen von Korrespondenz in 
Zusammenhang mit der Klärung allfälliger Fragen, die 
sich hinsichtlich der Wahrnehmung der Oberaufsicht er-
geben, das Beteiligungscontrolling mit entsprechender 
Berichterstattung sowie die Behandlung des Geschäfts-
berichts und der Jahresrechnung einschliesslich der 
entsprechenden Vorlage (sofern gesetzlich vorgesehen) 
an den Landtag. Das Ministerium ist den ihm aus der 
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Wahrnehmung der Oberaufsicht erwachsenden Auf-
gaben im Berichtsjahr nachgekommen. 

Aufgrund der in Zusammenhang mit der Covid-
19-Pandemie getroffenen behördlichen Massnahmen 
und deren Auswirkungen auf verschiedenste Bereiche 
der Wirtschaft – insbesondere auch auf die Radio- und 
Werbeeinnahmen des LRF – hat der Landtag im Novem-
ber wiederum einem Nachtragskredit für den LRF in 
Höhe von CHF 300'000 zugestimmt (BuA Nr. 75 / 2021). 
In Wahrnehmung der Funktion als Oberaufsicht und auf-
grund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die 
Radio- und Werbeeinnahmen des LRF wurde der regel-
mässige und enge Austausch zur finanziellen Situation 
zwischen dem LRF und dem Ministerium fortgesetzt. 
Zwischen der Regierung und Liechtenstein Marketing 
wurde im Berichtsjahr eine neue Leistungsvereinbarung 
für die Jahre 2022 bis 2025 abgeschlossen. Ebenfalls 
wurden Neubestellungen für zwei Verwaltungsratsmit-
glieder vorgenommen, welche im Berichtsjahr vorzeitig 
aus dem Gremium zurückgetreten sind. Im Berichtsjahr 
liefen die Mandatsperioden einzelner Verwaltungsräte 
bei der LGV und der TLI ab. Die Regierung (bzw. die 
Generalversammlung im Falle der TLI) hat für diese 
Mandate jeweils Neubestellungen vorgenommen. Zu-
dem wurden im Berichtsjahr von der Regierung die 
Revisionsstellen des LRF und von Liechtenstein Marke-
ting jeweils für die Geschäftsjahre 2021 bis 2023 gewählt. 
Im Rahmen der ordentlichen Generalversammlungen 
wurden auch bei der TLI und der Liechtensteinischen 
Post die Revisionsstellen für ein Jahr gewählt. 

Austausch mit Wirtschaftsverbänden
Im Berichtsjahr fand wiederum ein regelmässiger Aus-
tausch zwischen dem Wirtschaftsministerium und 
den Wirtschaftsverbänden sowie verschiedenen Ver-
tretern der Wirtschaft statt, insbesondere der Liechten-
steinischen Industrie- und Handelskammer (LIHK), 
der Wirtschaftskammer Liechtenstein (WKL) sowie 
dem Liechtensteinischen ArbeitnehmerInnenverband 
(LANV). Neben den regelmässigen Arbeitstreffen nahm 
Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni auch 
an der Jahresversammlung der WKL teil. Die Jahres-
versammlungen der LIHK und des LANV wurden auf 
schriftlichem Wege durchgeführt.

Forschung
Im Berichtsjahr wurde die Rahmenvereinbarung 2022 
bis 2025 zwischen dem Forschungs- und Innovations-
zentrum Rheintal «RhySearch» sowie den Trägern 
Fürstentum Liechtenstein und Kanton St. Gallen sowie 
die Leistungsvereinbarung für 2022 verabschiedet. 

Im Juni bewilligte der Landtag einen Verpflichtungs-
kredit für die Ausrichtung von Fördermitteln an natio-
nale Forschungseinrichtungen und Start-up Coachings 
zur Erneuerung der Vereinbarung mit der Schweiz über 
die Förderung wissensbasierter Innovation (BuA Nr. 
47 / 2021).

Im September wurde als sechster Schweizer Netz-
werkstandort die Switzerland Innovation Park Ost AG 
in St. Gallen gegründet. Liechtenstein unterstützt die 
Switzerland Innovation Park Ost AG in Form einer 
Aktionärsbeteiligung und dem damit verbundenen Ein-
sitz im Verwaltungsrat. Ziel ist die Förderung von Inno-
vationen durch eine stärkere Vernetzung von Wirtschaft 
und Wissenschaft, gezieltere Forschungsinvestitionen 
und mehr Wettbewerbsfähigkeit.

Rechtsaufsicht über die Medienkommission
In Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion der Regierung 
über die Medienkommission nach Art. 86 Abs. 1 Bst. 
f i. V. m. Art. 88 Mediengesetz beauftragte die Regie-
rung aufgrund festgestellter Unregelmässigkeiten die 
Finanzkontrolle mit einer Sonderprüfung der Medien-
kommission betreffend die Ausrichtung von Medien-
förderungsbeiträgen für die Förderjahre 2015 bis 2019. 
Der Bericht zur Sonderprüfung wurde der Regierung im 
November 2021 zur Kenntnis gebracht und die Medien-
kommission wurde von der Regierung mit diversen 
Massnahmen zur Behebung der festgestellten Mängel 
im Sinne der Empfehlungen der Finanzkontrolle beauf-
tragt. Die entsprechenden Arbeiten waren am Ende des 
Berichtsjahres noch nicht abgeschlossen.

Anlässe

Unternehmertag
Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni nahm 
im September am Unternehmertag zum Thema «Leader-
ship of tomorrow» teil. Neben Sabine Monauni, die 
den Unternehmertag mit ihrer Begrüssungsansprache 
eröffnete, beleuchteten Referenten wie Roche-Ver-
waltungsratspräsident Christoph Franz, Bestseller-
Autor Rolf Dobelli, Ava-COO Naemi Benz, die Brüder 
Lorenz und Martin Risch, Evatec-CEO Andreas Wälti 
und Liip-Mitgründer Hannes Gassert dieses Thema vor 
rund 350 Gästen.

Digital Summit
Im Oktober fand zum vierten Mal der Digital Sum-
mit Liechtenstein statt. In ihrem Begrüssungsreferat 
spannte Liechtensteins Regierungschef-Stellvertreterin 
und Wirtschaftsministerin Sabine Monauni den Bogen 
von den Chancen und Risiken der Digitalisierung zu 
den Grundvoraussetzungen für erfolgreiche Digitalisie-
rung. Sie betonte, dass Liechtenstein die besten Voraus-
setzungen hat, um erfolgreich in die digitale Zukunft 
zu schreiten. Neben Sabine Monauni sprachen Cyber-
experte Eugene Kaspersky, Microsoft-Schweiz-Chefin 
Catrin Hinkel und Zukunftsforscher Joël Luc Cachelin 
über Chancen und Risiken der Digitalisierung.

Investor Summit Liechtenstein
Im November fand der Investor Summit Liechtenstein 
zur Vernetzung innovativer Startups und hochkarätiger 
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Entscheidungsträger statt. Der Investor Summit 
Liechtenstein ist die zentrale Plattform für die Ver-
netzung von Ideen und Kapital. Aufgrund der Covid-
19-Pandemie fand der Anlass virtuell via Live-Stream 
statt. In ihrer Videobotschaft unterstrich Regierungs-
chef-Stellvertreterin Sabine Monauni die Vorzüge des 
Standorts Liechtenstein als starker und verlässlicher 
Partner für Start-Up-Unternehmerinnen und Unter-
nehmer.

Digitaltag
Anfang November brachte der Digitaltag den An-
wesenden wieder auf spezielle Weise das Thema «Di-
gitalisierung» näher. Regierungschef-Stellvertreterin 
und Wirtschaftsministerin Sabine Monauni eröffnete 
die Veranstaltung mit ihrer Ansprache, in welcher sie 
die Wichtigkeit der Digitalisierung für den Wirtschafts-
sektor sowie die Chancen und Risiken der Digitalisie-
rung thematisierte. Es folgten Grussworte des Vaduzer 
Bürgermeisters Manfred Bischof und ein Referat des 
Trendforschers David Bosshart, ehe das Publikum dazu 
eingeladen wurde, verschiedene digitale Innovationen 
und Attraktionen hautnah zu erleben.

Umwelt

Revision Jagdgesetz
In ihrer Sitzung vom 6. Juli verabschiedete die Regierung 
den Bericht und Antrag an den Landtag betreffend die 
Abänderung des Jagdgesetzes. Schwerpunkt der Vor-
lage bildeten die Schaffung einer staatlichen Wildhut 
sowie die Möglichkeit, sogenannte Intensivbejagungs-
gebiete auszuscheiden und gezielt zu bewirtschaften. 
Damit sollten zwei zentrale Punkte aus dem Mass-
nahmenpaket zur Verbesserung der Waldverjüngung 
umgesetzt und wichtige Schritte zur langfristigen Si-
cherung der Schutzfunktion des Waldes gesetzt wer-
den. Die Regierung betonte zudem, dass eine ganzheit-
liche Umsetzung des von der Regierung beschlossenen 
Massnahmenpakets notwendig ist, um stabile und ge-
sunde Schutzwälder auch für die nächsten Generatio-
nen zu erhalten. 

In der Sitzung vom 2. / 3. September hat der Land-
tag während sieben Stunden die Regierungsvorlage 
betreffend die Abänderung des Jagdgesetzes in erster 
Lesung beraten. Es wurden verschiedene Fragen grund-
sätzlicher Natur aufgeworfen, insbesondere zur Schutz-
waldausweisung und dem Zustand der Waldverjüngung, 
zu den Aufgaben der Wildhut sowie zum Umsetzungs-
stand weiterer Punkte aus dem Massnahmenpaket zur 
Verbesserung der Waldverjüngung.

Das Ministerium für Umwelt erarbeitete gemeinsam 
mit dem Amt für Umwelt eine Stellungnahme zu den 
in der ersten Lesung aufgeworfenen Fragen zur Ab-
änderung des Jagdgesetzes zuhanden des Landtags. 
Die Regierung verabschiedet die Stellungnahme an 
ihrer Sitzung vom 5.  Oktober und unterstrich dabei 

ihre Überzeugung, dass die gegenständliche Vorlage 
für eine nachhaltige Verbesserung der Waldverjüngung 
unerlässlich ist. 

In der Sitzung vom 5. November befasste sich der 
Landtag in zweiter Lesung mit der Abänderung des 
Jagdgesetzes. Die Gesetzesvorlage wurde vom Landtag 
nach erneut eingehender Diskussion angenommen. Ein 
Referendum wurde nicht ergriffen. Das neue Jagdgesetz 
tritt somit am 1. März 2022 in Kraft.

Abschussplanung für das Jagdjahr 2021 / 2022
Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 4. Mai 2021 die 
Verordnung über den Abschussplan für das Jagdjahr 
2021 / 2022 genehmigt. Sie war sich dabei einig, dass 
die erreichten Wilddichten durch Verbiss- und Schäl-
schäden eine ausreichende Verjüngung der liechten-
steinischen (Schutz-)Wälder behinderten und daher 
eine tatsächliche Reduktion der überhöhten Wild-
bestände angestrebt werden musste. Die Abschuss-
zahlen für das Kahlwild wurden in den letzten Jahren 
zwar stetig erhöht mit dem Ziel, den Rotwildbestand in 
relativ kurzem Zeitraum wesentlich zu reduzieren. Die 
Zielvorgaben konnten jedoch in der Praxis nicht er-
reicht werden. Im Gegenteil, die Kahlwildstrecken fie-
len gar unter das Niveau der Strecken bei vorjährigen, 
tieferen Abschussplänen zurück. Die Regierung ent-
schied sich daher, die Abschussvorgabe für Kahlwild 
auf 179 Stück zu reduzieren. Damit wurde weiterhin 
am Ziel der Bestandsreduktion festgehalten, gleich-
zeitig aber auch die Minderung des Jagddrucks und 
die Erfüllbarkeit des Abschussplans berücksichtigt. 
Beim männlichen Rotwild wurde der Höchstabschuss 
auf 50 % des Kahlwildabschusses angesetzt. Die 
Mindestabschussvorgabe für das Rehwild wurde, wie 
im vergangenen Jahr, auf 290 Stück festgelegt. Der Ge-
samtmindestabschuss beim Gamswild wurde aufgrund 
neuer Untersuchungen von 189 im Vorjahr auf 142 
Stück reduziert, wobei die konkreten Abschussziele 
je nach Schutzwaldfunktion der unterschiedlichen Re-
viere zugeteilt wurden.

Anpassung und Ausschreibung Jagdreviere
Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 21.  Septem-
ber 2021 die Jagdreviere sowie die Ausrufpreise für 
die im Jahr 2022 beginnende Jagdpachtperiode 2022 
bis 2030 festgelegt. Dabei wurden die Jagdreviere Al-
pila und Planken zu einem Jagdrevier vereint. Im Berg-
gebiet wurde das Jagdrevier Steg neu ausgeschieden. 
Die Überarbeitung und Aktualisierung der Jagd-
pachtverträge wurden im Berichtsjahr unter Berück-
sichtigung der laufenden Revision des Jagdgesetzes ab-
geschlossen. Die Jagdreviere wurden im Oktober für die 
Neuverpachtung ausgeschrieben. Die Unterlagen für 
die Neuverpachtung konnten zwischen 11. und 25. Ok-
tober bei den Gemeindeverwaltungen, den Bürger-
genossenschaften, den Alpgenossenschaften sowie 
beim Amt für Umwelt bezogen werden. Die freihändige 



| 259

INNERES, WIRTSCHAFT UND UMWELT

Liechtenstein war zum ersten Mal auf der Ebene von 
Staats- und Regierungschefs an einer Klimakonferenz 
vertreten. In der zweiten Woche war Regierungschef-
Stellvertreterin Sabine Monauni während drei Tagen 
vor Ort. Sie traf sich im Rahmen von bilateralen Treffen 
mit verschiedenen Umweltministern / innen und nahm 
am Treffen der Minister / innen der Environmental In-
tegrity Group teil. Die Environmental Integrity Group 
ist eine Verhandlungsgruppe bestehend aus Georgien, 
Liechtenstein, Mexiko, Monaco, Südkorea und der 
Schweiz. 

Im Rahmen der COP26 hat Liechtenstein ver-
schiedene Absichtserklärungen unterschrieben. Da-
runter ist die «Glasgow Leaders' Declaration on Forests 
and Land Use». Bei dieser Deklaration geht es darum, 
die Wälder zu erhalten und deren Abholzung bis 2030 
zu beenden. Eine weitere Absichtserklärung betrifft 
den Methanausstoss («Global Methan Pledge»). Damit  
sollen die weltweiten Methanemissionen bis 2030 um 
mindestens 30 % im Vergleich zu 2020 gesenkt wer-
den. Mit der dritten Absichtserklärung «Zero Emissions 
 Vehicle» wird der Wechsel zu 100 % emissionsfreien 
Fahrzeugen angestrebt.

Besuche 

Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni hat 
im Berichtsjahr Liechtenstein bei folgenden Auslands-
besuchen und Treffen im Inland vertreten:

22. April 2021 – Lenkungsausschusses betreffend  
Ertüchtigung Rheindamm
Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni und 
die St. Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann tra-
fen sich in Vaduz im Rahmen einer weiteren Sitzung 
des Lenkungsausschusses zu Arbeitsgesprächen. Der  
Lenkungsausschuss ist insbesondere um die Abstim-
mung des Sanierungsvorhabens mit den jeweiligen 
politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen be-
sorgt. Zentrale Themen der Gespräche waren die kon-
krete Umsetzung der im Strategiebericht aufgezeigten 
Massnahmen zur Dammsanierung sowie zur Erreichung 
ökologischer Verbesserungen auf dem gemeinsamen 
Rheinabschnitt des Kantons St. Gallen und des Fürsten-
tums Liechtenstein.

21. Mai 2021 – Jahresversammlung der Regierungs-
konferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr
In ihrer Funktion als Innenministerin nahm Sabine 
Monauni an der Jahresversammlung der Regierungs-
konferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr (RK 
MZF) in Bern teil. Diskutiert wurden aktuelle sicher-
heitspolitische Themen. Unter anderem wurden der 
aktuelle Stand der Planung und Umsetzung der wich-
tigsten bevölkerungsschutzrelevanten Alarmierungs-
projekte sowie die Bewältigung der Covid-19-Krise 
thematisiert.

Vergabe durch die Gemeinden, Alpgenossenschaften 
und Bürgergenossenschaften hatte bis 17. Januar 2022 
zu erfolgen.

Abänderung des CO2-Gesetzes
Die Totalrevision des CO2-Gesetzes wurde vom Schwei-
zer Stimmvolk im Juni abgelehnt. Mit dem revidierten 
Gesetz sollten die Treibhausgasemissionen der Schweiz 
bis 2030 gegenüber 1990 halbiert werden. Als befristete 
Zwischenlösung hat die Schweiz daher im Dezember 
2021 eine Teilrevision des CO2-Gesetzes erlassen, um 
das geltende System bis Ende 2024 weiterzuführen. 
Liechtenstein wird diese Teilrevision 2022 rückwirkend 
auf den 1. Januar 2021 nachvollziehen, damit dieselben 
Wettbewerbsbedingungen herrschen und eine einheit-
liche Anwendung der Gesetzgebung besteht. Hierzu 
wird aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit auf eine Ver-
nehmlassung verzichtet, zumal bereits im Rahmen der 
Totalrevision des CO2-Gesetzes vernehmlasst wurde 
und keine Rückmeldungen eingegangen sind.

Klimastrategie 2050
Das Emissionshandelsgesetz hält fest, dass Liechten-
stein eine Klima-Langzeitstrategie erstellt, in der die 
Ziele und Massnahmen zur Erreichung der Klima-
neutralität bis ins Jahr 2050 festgelegt sind. Diese 
Langzeitstrategie baut auf der Energiestrategie 2030 
und der Klimavision 2050 auf. Ein erster Entwurf wurde 
im Berichtsjahr erstellt. Aufgrund der Ablehnung der 
Totalrevision des Schweizer CO2-Gesetzes, sowie der 
parallelen Arbeiten zum Agrarpolitischen Bericht und 
zur Waldstrategie 2030+, wird das Dokument nochmals 
überarbeitet. Die Verabschiedung im Landtag ist für das 
Jahr 2022 vorgesehen.

26. Weltklimakonferenz (COP 26) in Glasgow
Die 26. Weltklimakonferenz (COP26) in Glasgow, 
UK fand vom 31.  Oktober bis 13.  November 2021 
statt. Wichtige Themen waren die Erreichung des 
1.5-Grad-Ziels, die Vereinbarung von Regeln für 
Emissionsverminderungen im Ausland und für die Be-
richterstattung, sowie der Umgang mit klimawandel-
bedingten Verlusten und Schäden. So konnte eine 
Einigung betreffend die Verhinderung einer doppel-
ten Anrechnung von im Ausland erzielten Emissions-
reduktionen erreicht werden. Damit wurden die letz-
ten Umsetzungsregeln des Übereinkommens von Paris 
festgelegt. Zudem wurden transparente Regeln für die 
Berichterstattung der Klimaziele vereinbart. Die bisher 
eingereichten Pläne zur Emissionsreduktion genügen 
allerdings nicht, um die Klimaerwärmung auf 1.5°C zu 
begrenzen.

Liechtenstein war zu Beginn der Konferenz durch 
S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein in Glasgow 
vertreten, der am Treffen der Staats- und Regierungs-
chefs teilnahm und eine Rede hielt, in der er das Be-
kenntnis Liechtensteins zum Klimaschutz unterstrich. 
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27. Mai 2021 – Antrittsbesuch in Bern bei  
Bundesrätin Viola Amherd
Bundesrätin Viola Amherd, Vorsteherin des Eid-
genössischen Departements für Verteidigung, Be-
völkerung und Sport (VBS), empfing Regierungs-
chef-Stellvertreterin Sabine Monauni zu einem 
Antrittsbesuch. Die zwei Ministerinnen diskutierten 
aktuelle Fragen im Bereich des Bevölkerungsschutzes, 
bei dem Liechtenstein und die Schweiz eng zusammen-
arbeiten. Sie tauschten sich des Weiteren zur Zu-
sammenarbeit in den vergangenen Monaten und der 
Bewältigung der ausserordentlichen Lage aufgrund der 
Covid-19-Pandemie aus.

27. Mai 2021 – Antrittsbesuch in Bern bei  
Bundesrätin Karin Keller-Sutter
Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni 
und Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter trafen 
Bundesrätin Karin Keller-Sutter, Vorsteherin des Eid-
genössischen Justiz- und Polizeidepartements, zu einem 
Antrittsbesuch in Bern. Aus den Bereichen des Minis-
teriums für Inneres, Wirtschaft und Umwelt waren der 
gegenseitige Austausch der nationalen Casino- Spieler-
Sperrlisten, die Zusammenarbeit im Polizeibereich 
sowie die europäische Migrationspolitik Gegenstand 
der Gespräche.

28. Mai 2021 – Antrittsbesuch in Wien
Der Besuch in Wien diente der Festigung der aus-
gezeichneten Beziehungen zu Österreich. Regierungs-
chef-Stellvertreterin Sabine Monauni tauschte sich mit 
Innenminister Karl Nehammer über aktuelle Frage-
stellungen im Bereich der Migration und der polizei-
lichen Zusammenarbeit aus. Die Minister besprachen 
zudem aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit 
Corona auf nationaler und europäischer Ebene. In ihrer 
Funktion als Umweltministerin traf sich Sabine Monauni 
mit Umweltministerin Leonore Gewessler. Das Haupt-
augenmerk des Arbeitsgesprächs lag auf den Themen 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Im Zentrum des Aus-
tauschs mit Arbeitsminister Martin Kocher standen die 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Arbeits-
markt.

20. August 2021 – Antrittsbesuch von Thomas Süssli, 
Chef der Schweizer Armee
Neben einem Austausch über aktuelle Bedrohungen 
und Schutzdispositive waren die ersten Erfahrungen 
mit dem Landesterritorialverbindungsstab sowie der 
Waffenplatz St. Luzisteig Gegenstand der Gespräche. 
Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni be-
dankte sich für die zugesagte Unterstützung der Armee 
im Rahmen der ersten Welle der Covid-19-Pande-
mie sowie die sehr gute Zusammenarbeit in den ver-
schiedenen Bereichen.

26. August 2021 – Treffen mit Alenka Smerkolj,  
Generalsekretärin der Alpenkonvention
Umweltministerin Sabine Monauni hat sich mit der 
Generalsekretärin der Alpenkonvention, Alenka 
Smerkolj, ausgetauscht. Liechtenstein gehört zu den 
Gründungsmitgliedern der Alpenkonvention und en-
gagiert sich in vielen der gemeinsamen Projekten. Die 
Mitglieder der Alpenkonvention haben sich zum Ziel ge-
setzt die Alpen zu schützen und eine nachhaltige Ent-
wicklung zu fördern.

17. September 2021 – Lenkungsausschuss in  
St. Gallen betreffend Ertüchtigung Rheindamm
Regierungsrätin Susanne Hartmann (SG) und 
Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni, tra-
fen sich zu einer weiteren Sitzung des Lenkungsaus-
schusses. Der Lenkungsausschuss befasste sich mit 
der bevorstehenden Ausführung der verschiedenen, auf 
den Rheinabschnitten Triesen, Sevelen und Schaan, ge-
planten Sanierungsprojekten. Es wurde entschieden, 
mit den Arbeiten an den Dammsanierungsprojekten 
noch im Berichtsjahr zu beginnen. 

23. September 2021 – Jahrestreffen der Landes-
rüfekommission
Als Vorsitzende der Landesrüfekommission nahm 
Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni am 
ordentlichen Jahrestreffen teil. Gegenstand des Treffens 
waren die mit dem Klimawandel verbundenen Heraus-
forderungen für den Wasserbau im Allgemeinen sowie 
für die Rüfeverbauungen.

8. Oktober 2021 – EU-Innenministerrat in Luxemburg
Liechtenstein ist im Rahmen der Schengen / Dublin- 
Assoziierung regelmässig zu Treffen des EU-Innenmi-
nisterrats eingeladen. Regierungschef-Stellvertreterin 
Sabine Monauni vertrat Liechtenstein am EU-Innen-
ministerrat in Luxemburg. Gegenstand der Gespräche 
war das EU-Migrations- und Asylpaket sowie die laufen-
den IT-Grossprojekte der EU für die innere Sicherheit. 
Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni nutzte 
den Innenministerrat zudem für bilaterale Gespräche 
mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter sowie dem luxem-
burgischen Migrationsminister Jean Asselborn.

22. November 2021 – Arbeitsbesuch von  
Bundesrätin Karin Keller-Sutter in Vaduz
Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni und 
Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter empfingen 
Bundesrätin Karin Keller-Sutter, Vorsteherin des Eid-
genössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD), 
zu einem Arbeitsbesuch in Vaduz. Im Zentrum des 
Gesprächs zwischen Regierungschef-Stellvertreterin 
 Sabine Monauni und Bundesrätin Karin Keller-Sutter 
standen die Zusammenarbeit im Polizeibereich sowie 
der gegenseitige Austausch der nationalen Casino- 
Spieler-Sperrlisten. Weitere Schwerpunkte lagen auf  
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den Migrationsthemen wie dem EU-Asyl- und Migra-
tionspaket, der Zusammenarbeit im Rückkehrbereich, 
der Sekundärmigration sowie der aktuellen Migrations-
situation im Kanton St. Gallen.

Nachfolgend weitere Treffen sowie zwei virtuelle Kon-
ferenzen an welchen Regierungschef-Stellvertreterin 
 Sabine Monauni teilgenommen hat:
4.  Mai – virtuelles Treffen der deutschsprachigen 
Umweltminister / innen – Gastgeber Österreich
26. Mai  – 45. Tagung der Internationalen Regierungs-
kommission Alpenrhein (IRKA) in Maienfeld
31. Mai – virtuelles Treffen mit Bundesrätin Simonetta 
Sommaruga
4.  Juni – Antrittsbesuch bei Regierungsrat Marcus 
 Caduff in Chur 
7. bis 8. September – Besuch in Wien, unter anderem 
Treffen mit Bundesminister a.D. Dr. Harald Mahrer, Prä-
sident der Wirtschaftskammer Österreich und Bundes-
ministerin Elisabeth Köstinger 
10. September – Arbeitstreffen mit Bundesrätin Viola 
Amherd in Bern
9. bis 11. Oktober – Klimakonferenz COP26 in Glasgow

Rechtssetzung / Bericht und Anträge an den 
Landtag

Im Berichtsjahr wurden 30 Vorlagen des Ministeriums 
für Inneres, Wirtschaft und Umwelt von der Regierung 
zu Handen des Landtags verabschiedet, einschliesslich 
der Beantwortung eines parlamentarischen Vorstosses.
–  1 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 

Landtag betreffend die Genehmigung eines Nach-
tragskredits für die Verlängerung des Massnahmen-
pakets in Zusammenhang mit den wirtschaftlichen 
Folgen des Coronavirus (Massnahmenpaket 4.0)

–  19 / 2021 Liechtensteinische Gasversorgung (LGV) – 
Geschäftsbericht 2020

–  20 / 2021 Liechtensteinischer Rundfunk (LRF) – Ge-
schäftsbericht 2020

–  21 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den Beschluss Nr. 165 / 2020 des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses (Richtlinie (EU) 
2017 / 1564 über bestimmte zulässige Formen der 
Nutzung bestimmter urheberrechtlich oder durch 
verwandte Schutzrechte geschützter Werke und 
sonstiger Schutzgegenstände zugunsten blinder, seh-
behinderter oder anderweitig lesebehinderter Per-
sonen und zur Änderung der Richtlinie 2001 / 29 / EG 
zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Ur-
heberrechts und der verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft)

–  22 / 2021 Stellungnahme zu den anlässlich der ersten 
Lesung betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Um-
setzung Richtlinie (EU) 2017 / 1564) aufgeworfenen 
Fragen

–  32 / 2021 Jahresbericht 2020 der Liechtensteinischen 
Kraftwerke (LKW)

–  35 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den Beschluss Nr. 70 / 2021 des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses (Richtlinie (EU) 
2019 / 770 (Digitale-Inhalte-Richtlinie) und Richtlinie 
(EU) 2019 / 771 (Warenkauf))

–  36 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den Beschluss Nr. 69 / 2021 des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses (Richtlinie (EU) 
2019 / 2161 zur besseren Durchsetzung und Moderni-
sierung der Verbraucherschutzvorschriften)

–  42 / 2021 Geschäftsbericht 2020 der Liechtensteini-
schen Post AG

–  43 / 2021 Geschäftsbericht 2020 der Telecom Liech-
tenstein AG (TLI)

–  44 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Gesetzes 
über die Arbeitslosenversicherung und die Insolvenz-
entschädigung (Massnahmenpaket 5.0)

–  45 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Umwelt-
schutzgesetzes (USG)

–  46 / 2021 Stellungnahme der Regierung an den Land-
tag betreffend die Prüfung des Antrags des Landtags 
auf Änderung der Beteiligungsstrategie für die Be-
teiligung an der Liechtensteinischen Post AG

–  47 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Genehmigung eines Ver-
pflichtungskredites für die Ausrichtung von Förder-
mitteln an nationale Forschungseinrichtungen und 
Start-up Coachings

–  48 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den Beschluss Nr. 136 / 2020 des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses zur Umsetzung der 
Richtlinie 2008 / 6 / EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Februar 2008 zur Änderung 
der Richtlinie 97 / 67 / EG im Hinblick auf die Voll-
endung des Binnenmarktes der Postdienste der Ge-
meinschaft (3. Postrichtlinie)

–  56 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Jagdgesetzes

–  57 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Vorprüfung der parlamentari-
schen Initiative zur Erhöhung der Geldspielabgabe

–  60 / 2021 Stellungnahme der Regierung an den Land-
tag zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend die 
Abänderung des Landwirtschaftsgesetzes (LWG) auf-
geworfenen Fragen

–  61 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Umwelt-
schutzgesetzes (USG) und des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

–  62 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Energie-
effizienzgesetzes zur Verlängerung der Förderung 
durch die Einspeisevergütung
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–  63 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Genehmigung und Umsetzung 
des Notenaustausches zwischen dem Fürstentum 
Liechtenstein und der EU betreffend Übernahme 
der Verordnung (EU) 2019 / 1896 über die Europä-
ische Grenz- und Küstenwache und zur Abänderung 
des Gesetzes über die Landespolizei (Polizeigesetz) 
sowie des Ausländergesetzes (Weiterentwicklung des 
Schengen-Besitzstands)

–  70 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Gesetzes 
über die Ausländer (Ausländergesetz; AuG), des Asyl-
gesetzes (AsylG) und des Gesetzes über die Frei-
zügigkeit für EWR- und Schweizer Staatsangehörige 
(Personenfreizügigkeitsgesetz; PFZG)

–  78 / 2021 Stellungnahme der Regierung an den Landtag 
zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend das Ge-
setz über die Abänderung des Umweltschutzgesetzes 
(Mobilfunkstandard 5G) aufgeworfenen Fragen

–  79 / 2021 Stellungnahme der Regierung an den Land-
tag zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend 
die Abänderung des Umweltschutzgesetzes (USG) 
und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) (Altlasten) aufgeworfenen Fragen

–  80 / 2021 Stellungnahme der Regierung an den Land-
tag zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend die 
Abänderung des Jagdgesetzes aufgeworfenen Fragen

–  81 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Gewährung eines Landes-
beitrages an die Geschäftsstelle der internationalen 
Alpenschutzkommission CIPRA für die Jahre 2022 bis 
2025

–  92 / 2021 Postulatsbeantwortung betreffend Siche-
rung der Wasserqualität

–  93 / 3021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) sowie wei-
terer Gesetze

–  94 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Arbeits-
losenversicherungsgesetzes und die Abänderung 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und die 
Genehmigung eines Nachtragskredits für die Ver-
längerung des Massnahmenpakets in Zusammen-
hang mit den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus 
(Massnahmenpaket 6.0)

–  95 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den 1. Monitoringbericht zur 
Energiestrategie 2030

Im Berichtsjahr wurden folgende Gesetzgebungs-
projekte in Vernehmlassung gegeben: 
–  Abänderung des Umweltschutzgesetzes (USG) und 

des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG)

–  Abänderung des Entsendegesetzes (Umsetzung 
Richtlinie (EU) 2018 / 957)

–  Totalrevision CO2-Gesetz
–  Abänderung des Markenschutzgesetzes (Umsetzung 

der Richtlinie (EU) 2015 / 2436 über die Marken)
–  Schaffung eines Gesetzes über Post- und Paket-

zustelldienste (Post- und Paketzustelldienstegesetz; 
PPG) sowie die Abänderung weiterer Gesetze

–  Totalrevision des Kommunikationsgesetzes (Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2018 / 1972 und Durch-
führung der Verordnung (EU) 2018 / 1971)

Folgende parlamentarische Vorstösse wurden vom 
Landtag überwiesen:
–  Postulat zur Sicherung der Wasserqualität vom 

10. Mai 2021
–  Interpellation betreffend die Naturkatastrophenvor-

sorge in Liechtenstein vom 23. August 2021
–  Postulat betreffend Entwicklung eines ganzheitlichen 

landesweiten Konzeptes für Inertstoff-Deponien vom 
23. August 2021

–  Interpellation betreffend «Staatliche Aktivitäten im 
Telekommunikations- und Postmarkt» 31.  August 
2021

–  Postulat betreffend Stromversorgungssicherheit in 
Liechtenstein vom 20. Oktober 2021

Amt für Bevölkerungsschutz

Amtsleiter: Emanuel Banzer

Das Zustandekommen der Mehrzahl der 28 für Liechten-
stein bevölkerungsschutzrelevanten Gefährdungen lässt 
sich nicht direkt beeinflussen. Die Eintrittswahrscheinlich-
keit und Intensität von Stürmen, Erdbeben oder Hitzewel-
len müssen als gegebene Grössen hingenommen werden. 
Viele der technisch bedingten Gefährdungen finden ihren 
Ursprung im Ausland. So liegt es ausserhalb der Möglich-
keiten des Landes einen KKW-Unfall oder das Versagen 
einer Staumauer zu verhindern. Trotz des in den vergan-
genen zwei Jahren generierten Wissens wird es uns auch 
künftig nicht gelingen, durch Virusmutationen getriebene 
Pandemien zu unterbinden. Das Auftreten dieser Ereig-
nisse mit all den damit für Land und Leute verbundenen 
Risiken sind zu akzeptieren. Ein präventiv ausgerichteter 
Bevölkerungsschutz zielt im Hinblick auf nicht vermeidbare 
Risiken darauf ab, die Schäden im Ereignisfall zu minimie-
ren und die Regenerationsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Die 
Gefahr eines Rheindammbruchs kann im Gegensatz zu den 
meisten anderen bevölkerungsschutzrelevanten Szenarien 
mittels baulicher Massnahmen weitgehend eliminiert wer-
den. Nach vier Jahren intensiver Vorbereitung, in denen es 
neben den technischen Fragestellungen auch eine Vielzahl 
anderer, mit dem Projektvorhaben verbundenen Interessen 
auf der innen- wie auch aussenpolitischen Ebene zu klären 
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galt, wurde in Triesen am 8. November 2021 mit den Ar-
beiten zur Ertüchtigung des ersten Dammabschnittes be-
gonnen. Mit der etappierten Sanierung des Rheindamms 
verliert eines der Top-5-Risiken des Landes sukzessive an 
Bedeutung; ein Meilenstein im liechtensteinischen Bevöl-
kerungsschutz.

Bevölkerungsschutz

Covid-19-Pandemie
Zu Beginn der Covid-19-Pandemie befand sich die Ver-
waltung im Krisenmodus, in welchem die ausserordent-
lich anfallenden Aufgaben- und Fragestellungen inner-
halb der ordentlichen Strukturen nicht abgewickelt 
resp. beantwortet werden konnten. Es lag in dieser be-
sonderen Lage unter anderem am Amt für Bevölkerungs-
schutz (ABS), Lösungen zur Bewältigung von diversen 
Problemstellungen zu evaluieren und letztlich auch um 
deren Umsetzung besorgt zu sein.

Ein Schwerpunkt bildete dabei das Personal- und 
Materialressourcenmanagement; im Rahmen dessen 
wurde unter anderem auch der Einsatz der Armee im 
Hinblick auf eine allfällige Unterstützung des Gesund-
heitswesens vorbereitet. Die Installation und Aufrecht-
erhaltung eines Lageverbundes mit der Schweiz sowie 
die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit 
lebenswichtigen Gütern auf Grundlage der wirtschaft-
lichen Landesversorgung waren weitere Tätigkeits-
felder, welche die Ressourcen des ABS im «Jahr Eins» der 
Covid-19-Pandemie über weite Strecken absorbierten. 
Wie die Bevölkerung hat sich zwischenzeitlich auch die 
Verwaltung notgedrungen mit den Herausforderungen 
des Krisenmanagements arrangiert. Die zu Beginn der 
Pandemie Ad-hoc-formulierten-Lösungen wurden ver-
einfacht und standardisiert, Verantwortlichkeiten inner-
halb der Verwaltung neu verteilt und insbesondere die 
Bedeutung verschiedener Aufgabenstellungen relati-
viert.

Gegenüber dem Vorjahr führte diese Entwicklung 
zu einer massiven Entlastung auf Seiten des ABS. Von 
der Vielzahl der im ersten Pandemiejahr zu bewerk-
stelligenden Aufgaben verblieb im Wesentlichen noch 
ein Kernauftrag: Das ABS hatte als Bindeglied eine 
funktionierende Zusammenarbeit zwischen dem von 
der Regierung bestellten Stab «Neuer Coronavirus» und 
den «Führungsorganen der Gemeinden (FOG)» sicher-
zustellen. Zu diesem Zwecke wurde in periodisch ab-
gehaltenen Koordinationsrapporten die im Stab «Neuer 
Coronavirus» formulierten Aufträge mit den «FOG» ana-
lysiert und ihnen diese anschliessend zur Umsetzung 
weitergegeben.

Projekte

Neuausrichtung des Zivilschutzes in Liechtenstein
Im Falle von Katastrophen- und Notlagen sind 
zum Schutz der Bevölkerung diverse Massnahmen 

(Notfalltreffpunkte, Verpflegung, Notunterkünfte und 
Betreuung, Evakuierungen) notwendig, die zweck-
mässiger Weise von der betroffenen Örtlichkeit unter 
Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten organi-
siert werden. Im Bevölkerungsschutzgesetz (BSchG; 
LGBl. 2007 Nr. 139) ist vorgesehen, dass diese Auf-
gaben von gemeindeeigenen Zivilschutzgruppen er-
ledigt werden. Da es ungeachtet aller Anstrengungen 
nicht gelang, in jeder Gemeinde eine Zivilschutz-
gruppe aufzubauen, wurde in Abstimmung mit den Ge-
meinden 2017 das Projekt «Neuausrichtung des Zivil-
schutzes in Liechtenstein» lanciert. Als Ergebnis dieses 
Reorganisationsprozesses wurde von der Vorsteher-
konferenz das Konzept «Gemeindeschutz» im August 
2020 gutgeheissen. Diese zwischenzeitlich von allen 
11 Gemeinderäten genehmigte Lösung stellt den Ge-
meinden frei, mit welchen Partnern die vier vom Land 
vorgegebenen Leistungsaufträge (Notfalltreffpunkte, 
Verpflegung, Notunterkünfte und Betreuung, Evakuie-
rungen) umgesetzt werden.

Für die generelle Konzeption, den Fachaustausch 
und die fortlaufende Aktualisierung der vier Leistungs-
aufträge wurde eine permanent tätige «Fachgruppe 
Gemeindeschutz» gebildet. Jede Gemeinde ist in der 
Fachgruppe mit denjenigen Personen vertreten (Ko-
ordinationsperson und Stellvertretung), welche vor Ort 
für die Organisation des Gemeindeschutzes verantwort-
lich zeichnen. Einsitz in der vom ABS angeleiteten Fach-
gruppe nimmt auch jeweils ein Vertreter der beiden 
«Führungsorgane der Gemeinden (FOG)». Die Fach-
gruppe erstellt für jeden Leistungsauftrag ein Konzept, 
das landesweit vorgibt, welche Leistungen im Rah-
men der vier genannten Aufträge in den Gemeinden 
zu erbringen sind. Die Koordinationspersonen sind mit 
Unterstützung der Gemeindevorstehungen darum be-
sorgt, dass die in den Konzepten festgehaltenen Auf-
träge umgesetzt werden. Müssen im Ereignisfall die 
vorbereiteten Leistungen in Anspruch genommen wer-
den, fungieren die Koordinationspersonen als Einsatz-
leiter.

Im Verlaufe des Berichtsjahres hat die Fachgruppe 
das Pflichtenheft für den «Leistungsauftrag Notfalltreff-
punkte» ausgearbeitet. Insbesondere dann, wenn die 
ordentliche Kommunikationsinfrastruktur infolge einer 
technischen Störung (Bsp. Stromausfall) nicht mehr zur 
Verfügung steht, werden Notfalltreffpunkte zur ersten 
Anlaufstelle für die Bevölkerung um sich zu informie-
ren und erste Hilfeleistungen in die Wege zu leiten. Ge-
mäss Konzept soll in Liechtenstein in jeder Gemeinde 
mindestens ein Notfalltreffpunkt eingerichtet werden. 
Es besteht die Absicht, die ersten Notfalltreffpunkte im 
Verlaufe des kommenden Jahres zu errichten.

Führungsdokumentation des Landesführungsstabs 
(LFS)
Eine angemessene Dokumentation, der für die Stabs-
arbeit notwendigen Unterlagen, stellt gemäss heutigem 
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Verständnis eine unverzichtbare Grundlage bei der Aus-
bildung von Mitgliedern der Führungsorgane im Be-
völkerungsschutz dar. Des Weiteren bilden innerhalb 
eines Krisenstabes entsprechend dokumentierte Ein-
satzrichtlinien das Rückgrat einer koordinierten Ereig-
nisbewältigung. Trotz mehrfachen Anläufen ist es dem 
Landesführungsstab (LFS) in den vergangenen Jahren 
nicht gelungen, die bislang nur rudimentär vorhandenen 
Einsatzunterlagen zu einer zeitgemässen Führungs- 
und Einsatzdokumentation weiterzuentwickeln. Eine 
aus Mitgliedern des LFS zusammengesetzte Arbeits-
gruppe hat sich mit Unterstützung eines externen Ex-
perten zum Ziel gesetzt, auf Basis der vom «Bundes-
amt für Bevölkerungsschutz (BABS)» herausgegebenen 
Empfehlungen und unter Berücksichtigung der dem 
LFS eigenen Rahmenbedingungen bis Ende 2022 eine 
moderne Führungsdokumentation zu entwerfen.

Führungsstäbe

Landesführungsstab (LFS)
Der auf Mitte Januar 2021 verschobene Jahresrapport 
2020 musste coronabedingt abermals abgesagt werden. 
Im Juni trainierte der LFS im Rahmen einer Stabsübung 
auf Grundlage des Szenarios «Starkniederschläge» den  
bei der Stabsarbeit standardmässig praktizierten inte-
gralen Problemlösungsprozess. Im Fokus der diesjährigen 
Übung standen die Teilprozesse «Problementdeckung 
und Lösungsfindung». Unter der sachtechnischen Lei-
tung des Amtes für Lebensmittelkontrolle und Veterinär-
wesen haben die im LFS vertretenen Landesbehörden 
zudem an der nationalen Tierseuchenübung «NOSOS» 
der Schweiz teilgenommen. Dass ein hoch spezi-
fisches Szenario ohne offensichtliche Schnittstellen zu 
Liechtenstein (Ausbruch der «Afrikanischen Schweine-
pest (ASP)» in der Wildschweinpopulation) auch weit-
reichende Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft 
im Allgemeinen und die Landwirtschaft sowie die 
Lebensmittelindustrie im Speziellen hat, zeigte diese 
Übung eindrücklich auf. Die bei diesen Weiterbildungen 
gewonnenen Erkenntnisse flossen unter anderem in die 
bereits erwähnte Führungsdokumentation ein.

Einzelne Mitglieder des Landesführungstabes 
(Stabschef, Mitglieder des Landesterritorialverbin-
dungstabes) und interessierte Amtsleiter absolvierten 
die mit dem «BABS» ausgearbeitete zweitägige Grund-
ausbildung in Sachen Stabsarbeit.

Führungsorgane der Gemeinden (FOG)
Die zwei Führungsorgane der Gemeinden standen auch 
2021 im Rahmen der Covid-19-Pandemie weiterhin im 
Einsatz. In regelmässigen Rapporten wurden sie als 
Bindeglied zwischen den für die strategische Planung 
auf Seiten des Landes verantwortlichen Stab «Neuer 
Coronavirus» und den auf Ebene der Gemeinden ope-
rativ tätigen Hilfs- und Rettungsdienste laufend über 
die Lage informiert und mit Planungsaufträgen betraut. 

Beide «FOG» haben gezeigt, dass sie zwischenzeitlich 
über die notwendige Professionalität verfügen und den 
ihnen zugewiesenen Verantwortlichkeiten vollauf ge-
recht werden.

Analog dem LFS bildeten sich auch die beiden 
«FOG» trotz Covid-19-Pandemie weiter. Anlässlich einer 
ganztägigen Stabsübung wurde die jeweilige Führungs-
unterstützung im Bereich Lageverarbeitung geschult 
und zusammen mit den insgesamt 50 Mitgliedern der 
beiden «FOG» (Ober- und Unterland) verschiedene As-
pekte der Stabsarbeit vertiefend analysiert.

Rettungs- und Hilfsorganisationen

Feuerwehr

Allgemein
Die Covid-19-Pandemie hatte im Feuerwehrbereich di-
rekte Auswirkungen auf die Aus- und Weiterbildung 
sowie die Übungstätigkeit der Feuerwehren. Der Aus-
bildungs- und Übungsbetrieb wurde im Gegensatz zu ei-
nigen Kantonen der Schweiz bewusst nicht eingestellt. 
Bei den einzelnen Veranstaltungen gab es, gemäss den 
geltenden Schutzkonzepten, Einschränkungen in den 
Gruppengrössen. Auf Theorielektionen in geschlossenen 
Räumen wurde verzichtet; die Lektionen fanden aus-
schliesslich im Freien statt. Mit der Weiterführung des 
Ausbildungs- und Übungsbetriebes sollte einerseits die 
Motivation der Angehörigen der Feuerwehr erhalten 
bleiben, andererseits eine gewisse Routine im Umgang 
mit den Schutzmassnahmen für den Einsatz erworben 
werden. Die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft 
hatte dabei immer oberste Priorität. In der Ausbildung 
kam es vor allem zu Beginn des Jahres zu einzelnen Kurs-
absagen. Die in der zweiten Jahreshälfte eingeführte 
Zertifikatspflicht vereinfachte die weitere Organisation 
von Ausbildungsgängen wesentlich.

Mit Inkrafttreten der Kulturgüterschutzverordnung 
rückte dieses Thema auch in den Fokus des Be-
völkerungsschutzes. Zusammen mit dem Amt für Kul-
tur, welches beim Kulturgüterschutz die Federführung 
innehat, wurde die Organisationsstruktur des Kultur-
güterschutzes skizziert. Berührungspunkte ergeben 
sich dabei zu den Feuerwehren, welche im Rahmen 
ihrer Einsätze an vorderster Front mit der Bergung der 
Kulturgüter beauftragt sind.

Ende Oktober fand auf dem Gelände der Firma Hilti 
AG eine grossangelegte Chemiewehrübung unter Be-
teiligung des «Chemiewehrstützpunkts Werdenberg 
Süd (ehemals FW Buchs)», der Betriebsfeuerwehr 
Hilti AG, der Feuerwehr Schaan und der Stützpunkt-
feuerwehr Vaduz mit ihrem Grossventilator statt. Diese 
Übung, welcher eine mehrmonatige Planung und Vor-
bereitungsphase voranging, hatte zum Ziel, chemie-
wehrspezifische Abläufe zu prüfen und die Zusammen-
arbeit zwischen den verschiedenen Einsatzeinheiten zu 
stärken. Die Übungsziele konnten vollumfänglich erfüllt 
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werden, kleinere Probleme gab es nur aufgrund der teil-
weise beengten Platzverhältnisse.

Waldbrandprävention
Schon in der Gefährdungsanalyse von 2012 zeigte sich 
der Waldbrand als eine der wahrscheinlichsten Natur-
gefahren in Liechtenstein. Aus diesem Grund lancierte 
das Amt für Bevölkerungsschutz schon 2017 ein Projekt 
mit dem Ziel, sich auf die Herausforderung Waldbrand 
vorzubereiten. Das Projekt befindet sich in der Um-
setzungsphase und hat sich zu einer ständigen Aufgabe 
im Feuerwehrwesen entwickelt:
–  Die Ausbildung der aus Forstpersonal, Bergrettung 

und Feuerwehr zusammengesetzten 90 Mann starken 
«Einsatzgruppe Waldbrand» begann im Sommer mit 
einem ersten Ausbildungstag. Gleichzeitig entstand 
in Zusammenarbeit von Förstern, dem Obmann der 
Bergrettung und Vertretern der Feuerwehren ein Ein-
satzkonzept für die in dieser Konstellation einmalig 
agierende Gruppe.

–  Für das zusätzlich notwendige Einsatzmaterial konnte 
mit den Gemeinden im Verlaufe des Berichtsjahres 
ein Finanzierungsschlüssel festgelegt und die Be-
schaffung eingeleitet werden.

–  Die Abteilung Vermessung und Geoinformation des 
Amtes für Bau und Infrastruktur kümmert sich neu 
um die Aktualisierung und Ablage der spezifischen 
Waldbrandkarten. Diese Karten, welche u. a. die Er-
schliessung der Waldgebiete und die Wasserbezugs-
orte beinhalten, sind Teil der präventiven Massnahmen 
im Waldbrandkonzept und entstehen in Zusammen-
arbeit der Feuerwehr mit den Forstdiensten. Jährlich 
im Herbst treffen sich die Feuerwehrkommandanten 
und Förster zum Gedankenaustausch in Sachen Wald-
brand.

Personalbestand
In den 11 Gemeindefeuerwehren versahen 22 Feuer-
wehrfrauen und 504 Feuerwehrmänner ihren Dienst. 
Bei den vier Betriebsfeuerwehren engagierten sich zu-
sätzlich 12 Feuerwehrfrauen und 84 Feuerwehrmänner.

Die Zahl von insgesamt 622 Mitgliedern der Feuer-
wehren verblieb auf dem Niveau des Vorjahres (621), 
was erstaunlich war, da den Feuerwehren durch die Ab-
sage vieler Vereinsanlässe wichtige Werbemöglichkeiten 
nicht zur Verfügung standen. Auch blieb die befürchtete 
Austrittswelle wegen des eingeschränkten Übungs-
betriebs aus. Einen kräftigen Zuwachs an Mitgliedern 
erlebten abermals die Jugendfeuerwehren. Mittlerweile 
engagieren sich landesweit rund 70 Mädchen und Jun-
gen in dieser Organisation, welche ein immer wichtige-
res Standbein im Rekrutierungsprozess bildet.

Einsätze
Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren: Die Quali-
tät der Ausbildung und Vorbereitung einer Feuerwehr 
zeigt sich nicht zuletzt in der Bewältigung der Einsätze. 

Mit 198 Einsätzen gab es im Berichtsjahr wieder deut-
lich mehr als im Vorjahr (143) und lag damit im lang-
jährigen Schnitt. Gemessen an der Anzahl schafften es 
die Elementarereignisse mit 42 (Vorjahr 20) auf Platz 
1 der Einsätze, an zweiter Stelle rangierten die Fehl-
alarme mit 40 Einsätzen (18), davon aber mehr als die 
Hälfte bei den Betriebsfeuerwehren, und den «Techni-
schen Hilfeleistungen (Wasseraustritte, Liftrettungen 
usw.)» mit 38 Einsätzen (25). Erst auf Rang 4 standen 
die Brandereignisse mit 35 Einsätzen (Vorjahr 45); bei 
den Einsatzstunden waren sie aber nach wie vor an ers-
ter Stelle (805 Stunden, resp. 30 %). Neben der geringe-
ren Anzahl der Brände fiel auch auf, dass es sich dabei 
meist nur um kleinere Brände von Gebäudeteilen oder 
von Fahrzeugen handelte.

Der Wegfall der allermeisten Anlässe führte beim 
Verkehrsdienst, Brandschutz bei Sportveranstaltungen 
usw. zu einer Stagnation des Zeitaufwandes in der 
Statistik der Dienstleistungen. Die resultierenden 58 
Dienstleistungseinsätze ergaben deshalb nur 284 Stun-
den (Vorjahr 190 Einsätze mit 384 Stunden). In Summe 
leisteten die Feuerwehren 256 Einsätze und Dienst-
leistungen mit einem Zeitaufwand von 2'946 Stunden 
(Vorjahr 333 Einsätze mit 2'750 Stunden).

Stützpunkt: Die Stützpunktfeuerwehr Vaduz unter-
stützte die Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren bei 6 
Ernstfalleinsätzen mit einem Zeitaufwand von 59 Stun-
den. Das Hubrettungsfahrzeug rückte zweimal zur 
Unterstützung bei Elementarereignissen (Schneelast) 
aus und ebenfalls zweimal zum schonenden Patienten-
transport für den Rettungsdienst des «LRK». Das Ver-
kehrsrettungsfahrzeug kam einmal bei einem Verkehrs-
unfall zum Einsatz.

Feuerwehrausbildung
Das in enger Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr-
inspektor, den Instruktoren und Kommandanten er-
stellte Kursprogramm sah sich mit der Herausforderung 
konfrontiert, die im Vorjahr auf Grund der Pandemie 
abgesagten Kurse unter Beibehaltung des langfristig 
ausgelegten Lehrplans in das neue Programm zu in-
tegrieren. Zu alledem verunmöglichte die epidemio-
logische Lage die Durchführung der ersten geplanten 
Kurse.

Kurse: Von den geplanten 24 Kursen konnten 
schlussendlich deren 20 gemäss dem Kursprogramm in 
Liechtenstein abgehalten werden, an welchen schliess-
lich 517 Personen teilnahmen. Dies entspricht weit-
gehend schon wieder dem vor der Pandemie üblichen 
Niveau. Gemessen an den Teilnehmerzahlen führte die 
Ausbildung der «Einsatzgruppe Waldbrand» die Liste 
an (88 Teilnehmer), gefolgt vom «Kurs der Jugendfeuer-
wehren» (55 Jugendliche) und den beiden «Einführungs-
kursen für Offiziersanwärter» (20 resp. 19 Personen). 
Diese Bereitschaft, sich auch für Führungsaufgaben 
vorzubereiten, zeigt die ungebrochene Attraktivität der 
Feuerwehr.
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Für Kurse in der Schweiz galt ab Mitte Jahr grössten-
teils die Zertifikatspflicht, weshalb es hier zu keinen 
Absagen kam. Schlussendlich bildeten sich an acht an-
gebotenen Kursen 17 Teilnehmer weiter. Die Spanne 
dieser Kurse reichte dabei vom Jugendfeuerwehrleiter 
bis zu verschiedenen Fachausbildungen für Instrukto-
ren.

Das Aus- und Weiterbildungsangebot umfasste ins-
gesamt 28 Kurse, an denen 534 Teilnehmer an gesamt-
haft 932 Tagen ihre Kenntnisse vertieften.

Feuerwehrinstruktoren: Ein entscheidender Bau-
stein für eine qualitativ hochstehende Ausbildung sind 
die Instruktoren. Im Berichtsjahr schloss ein Aspirant 
die Basisausbildung zum Instruktor erfolgreich ab, 
womit per Ende Jahr dem heimischen Feuerwehrwesen 
24 FW-Instruktoren zur Verfügung stehen.

Für die Durchführung der 20 in Liechtenstein ab-
gehaltenen Kurse, welche ausnahmslos mit eigenen 
Lehrkräften bestritten wurden, investierten die Instruk-
toren 149 Tage. Auch ausserhalb Liechtensteins waren 
die Instruktoren als Ausbilder aktiv; so bildeten drei von 
ihnen im Kanton Appenzell Maschinisten an der Motor-
spritze aus.

Um den hohen Ausbildungsstand und das Fach-
wissen beizubehalten, ist eine ständige persönliche 
Weiterbildung unabdingbar. 17 Instruktoren nahmen 
am jährlichen Weiterbildungskurs, welcher pandemie-
bedingt anfangs März komplett im Freien stattfand, teil. 
Daneben absolvierten drei Instruktoren die Ausbildung 
zum «AtemschutzInstruktor», zwei die «Fachausbildung 
ABC-Wehr» und einer den «Fachkurs Einsatzführung».

Feuerwehr-Übungsanlage
Die Übungsanlage auf dem Gelände des ABS bildet einen 
unverzichtbaren Bestandteil der Feuerwehrausbildung. 
Der Betrieb der Übungsanlage konnte im Gegensatz 
zum Vorjahr ohne Einschränkungen aufrecht erhalten 
werden. Insbesondere die ausländischen Feuerwehren 
besuchten die Übungsanlage ausgiebig und stellten fast 
die Hälfte der Nutzer.

Im Berichtsjahr besuchten 1'029 Feuerwehrleute 
aus dem In- und Ausland die Übungsanlage (im Vor-
jahr: 446). Daneben nutzten noch einige Feuerwehren 
das Gelände der Übungsanlage für Übungen mit Einsatz 
von Löschschaum, welche jedoch nicht Eingang in die 
Statistik fanden. Die Betriebsabrechnung schloss dank 
der regen Nutzung mit einem deutlichen Gewinn, dies 
auch, weil geringere Kosten für Unterhalt und Reparatu-
ren trotz der gestiegenen Nutzung anfielen.

Den Umgang mit Feuerlöschern und anderen Lösch-
geräten als wichtigen Beitrag zur allgemeinen Sicher-
heit erlernten 164 Nichtfeuerwehrleute im Rahmen von 
öffentlich zugänglichen Kleinlöschgeräteschulungen.

Der Entscheid für das Willeareal als Standort des 
neuen Landesspitals bedeutet mittelfristig das «Aus» 
für die Feuerwehr-Übungsanlage am aktuellen Stand-
ort. Wie sich auf Grund der zwischenzeitlich geführten 

Diskussionen zeigt, dürfte es nicht einfach werden, 
einen geeigneten Alternativstandort zu finden.

Feuerwehrstützpunkt Vaduz
Um die Verfügbarkeit der Fahrzeuge des Stützpunkts an 
Wochenenden und Feiertagen sicherzustellen, leisteten 
die Mitglieder der Stützpunktfeuerwehr Vaduz an 65 
Tagen Pikettdienste mit je zwei Mann. Zur Stärkung der 
Zusammenarbeit mit dem Stützpunkt forderten die Ge-
meindefeuerwehren regelmässig die Spezialgeräte für 
ihre Übungen an. Da ein gewisser Nachholbedarf be-
stand, wirkte der Stützpunkt bei insgesamt 13 Übungen 
in anderen Gemeinden mit, wobei das Hubrettungsfahr-
zeug neunmal zum Einsatz kam.

Beim Material schlug die Beschaffung eines hydrau-
lischen Hebers für die Strassenrettung zu Buche. Da-
neben fielen auch Kosten für die Wartung und Instand-
haltung der landeseigenen Fahrzeuge und Geräte an.

Die «Stützpunktfeuerwehr Werdenberg Süd», wel-
che seit Ende 2015 die Aufgabe der Chemiewehr in 
Liechtenstein wahrnimmt, hatte keine Einsätze im Land 
zu verzeichnen.

Strahlenschutz
Sechs junge Feuerwehrleute aus verschiedenen Ge-
meinden zeigten Interesse an der anspruchsvollen 
Arbeit der Strahlenschutzgruppe und absolvierten am 
«Paul-Scherrer-Institut» in Würenlingen den Kurs zum 
«Strahlenschutz-Spürer». Damit ist die Gruppe auf 21 
einsatzfähige Mitglieder angewachsen. Zwei Mitglieder 
bildeten sich ausserdem zum «Strahlenschutz-Offizier» 
weiter. Der jährliche Strahlenschutzkurs fand in Balzers 
unter Mitwirkung der Ortsfeuerwehr und der Samariter 
statt. Der ganztägige Ausbildungsgang umfasste eine 
Suchübung im Trümmerfeld, ein Transportunfall sowie 
ein Brand in einem Labor. Ausserdem standen Mess- 
und Berechnungsaufgaben auf dem Programm.

Inspektionen
Aufgrund der anfangs des Berichtsjahres herrschen-
den Einschränkungen im Übungsbetrieb konzentrier-
ten sich alle Inspektionen bei den Gemeinde- und Be-
triebsfeuerwehren auf die in der zweiten Jahreshälfte 
durchgeführten Übungen. Das Schwergewicht der un-
angemeldeten Inspektionen lag auf Einsatzübungen 
der Gesamtfeuerwehr. Es zeigte sich, dass die Feuer-
wehren noch leistungsfähig sind und trotz zeitweise 
eingeschränktem Übungsbetrieb das Handwerk be-
herrschen.

Internationale Beziehungen
Analog den Kantonen ist Liechtenstein seit der Grün-
dung der «Feuerwehr Koordination Schweiz (FKS)» 
in allen Gremien der «FKS» vertreten. Die «FKS» be-
arbeitet Fragestellungen aus dem Feuerwehrwesen 
von grundsätzlicher und gesamtschweizerischer Be-
deutung und koordiniert damit die Zusammenarbeit 
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Samariterwesen
Ohne die im Hintergrund wirkenden Samariter wäre 
die Organisation vieler sportlicher wie auch kulturel-
ler Anlässe kaum oder nur mit ungleich grösseren Auf-
wendungen möglich. In diesem Sinne leisteten die sechs 
Samaritervereine des Landes bei 121 zumeist öffentli-
chen Anlässen insgesamt 2193 Stunden Sanitätsdienst.

Die Aus- und Weiterbildung der Kaderleute wird 
im Verbund mit dem kantonalen «Samariterverband 
St. Gallen / FL» und dem Verband «Liechtensteinischer 
Samaritervereine (VLS)» organisiert. Die Vereine 
entsandten im Berichtsjahr 12 Samariterlehrer und 
Samariterlehrerinnen sowie technische Leiter und Leite-
rinnen zu den obligatorischen Aus- und Weiterbildungen 
in die Schweiz. Drei Mitglieder des Samaritervereins 
Triesenberg schlossen die Ausbildung als Samariter-
lehrer bzw. Klassenlehrer ab; deren zwei quittierten per 
Ende 2021 leider aus gesundheitlichen Gründen ihren 
Dienst und stehen dem Ausbildungswesen nicht mehr 
zur Verfügung. Für die Aus- und Weiterbildung des Ka-
ders wendete das Land CHF 34'545 auf.

Zwecks Ausbildung der breiten Öffentlichkeit führ-
ten die sechs Vereine eine Vielzahl von Kursen (Not-
helferkurse, Reanimations- resp. BLS-AED-Kurse, Kurs 
«Notfälle bei Kleinkindern») durch, was auf Seiten des 
Landes Aufwendungen in der Höhe von CHF  23'484 
verursachte. Sämtliche Übungen und Kurse wurden 
unter den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheits- und 
Hygienemassnahmen durchgeführt.

Das Land subventionierte die von den Samariterver-
einen getätigten Anschaffungen von Ausrüstung, Gerä-
ten und Einsatzmitteln mit CHF 14'717. Die von den Ver-
einen im Gesundheitswesen und im Sicherheitsverbund 
Liechtenstein erbrachten Leistungen wurden gemäss 
Leistungsvereinbarung in Form von Vereinsbeiträgen 
mit CHF 42'500 honoriert. Inklusive aller Anschaffungs- 
und Ausbildungsbeiträge wurde das Samariterwesen im 
Berichtsjahr mit insgesamt CHF 115'246 gefördert.

Bergrettung
Gestaltete sich das Vorjahr mit lediglich vier Einsätzen 
und insgesamt 40 Einsatzstunden ungemein ruhig, 
verlangte das Berichtsjahr einiges mehr von der Berg-
rettung (BRL) ab. An 15 Einsätzen leisteten 83 Retter 
insgesamt 200 Einsatzstunden. Dabei konnten 11 Per-
sonen gerettet und leider zwei Opfer nur noch tot ge-
borgen werden.

Im Rahmen der Aus- und Weiterbildung führte die 
Bergrettung für ihre 27 aktiven Mitglieder in Eigenregie 
zehn Kurse und Übungen durch. Das von der BRL in 
der neu geschaffenen Formation «Einsatzgruppe Wald-
brand» gestellte Kontingent, beteiligte sich unter ande-
rem am Einführungskurs «Waldbrand».

Die vom Land zugunsten des alpinen Rettungs-
wesens finanzierten Aufwendungen (Einsatzfahrzeuge, 
Jahresbeitrag, Ausbildung, Material und Einsatzkosten) 
betrugen im Berichtsjahr CHF 68'294.

zwischen den Kantonen und dem Fürstentum Liechten-
stein. Als Beispiele dafür sei auf die Harmonisierung 
des Ausbildungswesens hingewiesen. In den ent-
sprechenden Arbeitsgruppen der vierteljährlich tagen-
den Inspektorenkonferenz wird Liechtenstein durch den 
Feuerwehrinspektor vertreten; an der ebenfalls in jedem 
Quartal stattfindenden Instanzenkonferenz nimmt die 
Amtsleitung teil.

Zur Festigung der Beziehungen zu unseren Nach-
barn im Osten trifft sich das ABS und der Vorstand des 
«Liechtensteinischen Feuerwehrverbandes» einmal 
jährlich mit dem «Vorarlberger Feuerwehrverband» 
zu einer Arbeitssitzung, bei der grenzüberschreitende 
Themen besprochen werden. Erstmals dabei war auch 
die Feuerwehrinspektorin aus dem Kanton St.  Gallen, 
womit sich der Anlass zu einem Dreiländertreffen ent-
wickelte.

In der Fachgruppe «Schadensabwehr der Inter-
nationalen Gewässerschutzkommission für den Boden-
see (IGKB)» ist Liechtenstein ebenfalls ein vollwertiges 
Mitglied, da der Rhein als grösster Zufluss mitent-
scheidend für die Wasserqualität des Bodensees ist. Die 
Beschlüsse dieses Fachgremiums finden in Liechten-
stein ihren Niederschlag in den gewässerschutz-
relevanten Alarmplänen.

Kommissionen und Arbeitsgruppen
Damit der Einbezug aller Betroffenen im Feuerwehr-
wesen gewährleistet ist, moderiert das Feuerwehr-
inspektorat verschiedene Kommissionen und Arbeits-
gruppen, welche ständigen Charakter haben oder 
projektbezogen eingesetzt werden.

Das mit Vertretern der Regierung, der Gemeinden, 
des Amtes für Bevölkerungsschutz und des Feuerwehr-
verbandes besetzte Gremium «Feuerwehr-Koordination 
Liechtenstein (FKL)» verantwortet ein abgestimmtes 
Zusammenwirken von Land und Gemeinden im Feuer-
wehrwesen. Neben dieser Koordinationsaufgabe be-
handelt die «FKL» den Jahresbericht und die Jahres-
abrechnung der Übungsanlage. Im Berichtsjahr fanden 
zwei Sitzungen statt, bei denen sich das Gremium 
ausserdem mit der Überarbeitung des Stützpunktregle-
ments und der Evaluation eines alternativen Standorts 
für die FW-Übungsanlage beschäftigte.

Zu den Aufgaben der Stützpunktkommission als be-
ratendes Gremium gehören alle organisatorischen und 
strategischen Fragen rund um den Stützpunkt, daneben 
auch die Budgeterstellung und die Begleitung von Be-
schaffungen.

Im Bereich «Waldbrand» sind zwei Arbeitsgruppen 
aktiv. Eine trägt die Verantwortung für die Evaluation 
und Beschaffung von Material für die Waldbrandbe-
kämpfung inklusive der Schutzausrüstung der Ein-
satzkräfte, die zweite erarbeitete das Konzept für die 
«Einsatzgruppe Waldbrand» und organisierte deren 
Ausbildung.
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erfolgreich angewendet werden. Der «LGT-Marathon» 
wurde auch im Berichtsjahr aus bekannten Gründen ab-
gesagt. Mit der im Oktober durchgeführten Leitungs-
bauübung besann sich die Übermittlungsgruppe ihrem 
Kernauftrag. Für die dem Zivilschutz zugeordnete 
Spezialeinheit ergaben sich Gesamtkosten in Höhe von 
CHF 8'200.

Betriebsgruppe Landesführungsraum
Der reguläre Unterhalt in Friedenszeiten sowie der ge-
ordnete Betrieb des Landesführungsraumes im Ein-
satzfall werden von der 16 Mitglieder umfassenden 
Betriebsgruppe sichergestellt. Einzelne Mitglieder die-
ser Gruppe stehen der «Technischen Einsatzleitung für 
Naturgefahren» zusätzlich als Führungsunterstützung 
zur Verfügung. Stetige Weiterbildungen in Grundlagen 
der Stabsarbeit, systematischen Problemlösung oder 
elektronischen Lageverarbeitung sind daher unerläss-
lich. In diesem Sinne organisierte die Betriebsgruppe 
drei interne Ausbildungsgänge und nahm ebenfalls an 
der bereits erwähnten Übung in Balzers teil. Die für 
die Betriebsgruppe aufgewendeten Kosten betrugen 
CHF 3'200.

Personalbestand und Einsatzstatistik der Rettungs- 
und Hilfsorganisationen FL
Stand: 2021Personalbestand und Einsatzstatistik der Rettungs- und Hilfsorganisationen FL

Stand: 2021
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Feuerwehr Zivilschutz

1) Mitgliedschaft in mehreren Rettungs- und Hilfsdiensten möglich
2)  Dienstleistungen sind geplante Unterstützungsleistungen (z. B.  

Posten-, Verkehrs-, Kontroll- und Wartungsdienst usw.) zu Gunsten 
des Gemeinwesens.

 
Zivilschutz

Schutzraumbau
Auch wenn gemäss der 2016 erfolgten Revision des 
Bevölkerungsschutzgesetzes auf Neuinvestitionen im 
Schutzraumbau künftig verzichtet wird, sollen in den vor-
handenen landeseigenen Schutzbauten die technischen 
Komponenten (Filteranlagen, Notstromversorgung etc.) 
mittels eines angemessenen Unterhalts bis zum Ende 
ihrer technischen Gebrauchsdauer einsatzfähig ge-
halten werden. Dazu gehört unter anderem die perio-
dische Inbetriebnahme der Notstromgeneratoren durch 
die für jeden Schutzraum bestimmten Anlagewarte. 
Die dereinst einrichtungstechnisch redimensionierten 

Rettungshundeführergruppe Liechtenstein
Im Rahmen der Ausbildung wird Wert daraufgelegt, 
dass der Einsatz im Winter und somit das Absuchen von 
Lawinenkegeln ebenso geübt wird, wie die Suche nach 
Vermissten im Gelände (vorzugsweise im Sommer). 
Entsprechend wurde in den Wintermonaten Januar und 
Februar mit Unterstützung der Bergbahnen im Malbun 
das Suchen und Retten von Lawinenopfern trainiert. Die 
37 in den Sommermonaten abgehaltenen Übungen ziel-
ten darauf ab, die für die Gebirgsflächensuche erforder-
lichen Kompetenzen zu vermitteln.

Im Berichtsjahr verfügte die Gruppe über vier ein-
satzfähige Hundeteams, welche für die Geländesuche 
wie auch für die Lawinensuche eingesetzt werden kön-
nen. Die Tätigkeit der Rettungshundeführer stösst ak-
tuell auf reges Interesse, nehmen doch zwischenzeit-
lich neun Aspiranten mit ihren vierbeinigen Begleitern 
regelmässig an den Übungen teil. Auch wenn damit die 
Zukunft der Gruppe gesichert scheint, sei darauf hin-
gewiesen, dass die Ausbildung eines voll einsatzfähigen 
Teams mindestens vier Jahre dauert. Im Berichtsjahr 
wurden zwei Teams der Rettungshundegruppe ge-
meinsam mit der Bergrettung zu einem Ernstfallein-
satz aufgeboten, um im Gebiet der Forstrüfe, Gemeinde 
Schaan, die Suche nach einer vermissten Person zu 
unterstützen. Die finanziellen Zuwendungen des Lan-
des (Ausbildung, Jahresbeitrag, Material und Einsatz-
kosten) beliefen sich auf CHF 16'230.

Wasserrettung
Wiederum lag der Schwerpunkt der Vereinstätigkeit auf 
der Kanuausbildung, welche im Rahmen eines unter 
fachkundiger Leitung durchgeführten dreiteiligen Auf-
baukurses stattfand. Zusätzliche vereinsinterne Übun-
gen (Kennenlernen einheimischer Gewässer und Fliess-
gewässer, Unterstützung beim «LieMudRun»), ein 
Ausbildungswochenende zum Thema «Eistauchen» und 
ein dreitägiges Training «Flusstauchen» komplemen-
tierten das zeitintensive Ausbildungsprogramm.

Im Rahmen der mit dem Spitalneubau einher-
gehenden Reorganisation des Magazins musste auch 
für die Wasserrettung ein neues Depot gefunden wer-
den. Die zwischenzeitlich in der Industriestrasse 32 
in Triesen bezogenen Räumlichkeiten bieten ideale 
Voraussetzungen für die Unterbringung des Fahrzeuges 
sowie des übrigen Einsatzmaterials. Die mit der Wasser-
rettung verbundenen Kosten (Fahrzeuge, Jahresbeitrag, 
Ausbildung, Einsatz, Material) belasteten die Landes-
rechnung mit CHF 39'083.

Übermittlungsgruppe
Die 18 Mitglieder absolvierten gemeinsam mit Zivil-
schutzangehörigen aus anderen Formationen am 3. Juli 
in Balzers einen Wiederholungskurs, an welchem unter 
anderem der fachgerechte Umgang mit dem «POLY-
COM-Funk» instruiert wurde. Das dabei Gelernte 
konnte am 18. September beim «LieMudRun» in Ruggell 
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unter der Leitung des Amtes für Kommunikation ein-
gesetzte Arbeitsgruppe wurde daraufhin beauftragt, 
auf Grundlage einer Gesamtbetrachtung, die nötige Er-
neuerung der gesamten Notsendeinfrastruktur (System-
komponenten und Sendetechnologie) vorzubereiten 
und umzusetzen. Mit der noch im Dezember erfolgten 
Installation eines neuen Notsendestudios konnte ein 
erster Meilenstein bei der Aktualisierung der liechten-
steinischen Notsendeinfrastruktur realisiert werden.

Wirtschaftliche Landesversorgung

Im Rahmen des mit der Schweiz im Jahr 1923 ab-
geschlossenen Zollvertrages wurde Liechtenstein 
Teil der wirtschaftlichen Landesversorgung (WL) der 
Schweiz. Entsprechend orientierte sich Liechten-
stein bei der Formulierung der diesbezüglichen Be-
stimmungen im Bevölkerungsschutzgesetz und der 
darauf abgestützten Bevölkerungsschutzverordnung 
an der einschlä-gigen Bundesgesetzgebung (Bundes-
gesetz vom 8.  Oktober 1982 über die wirtschaftliche 
Landesversorgung). Analog den Kantonsverwaltungen 
hat das Amt für Bevölkerungsschutz den Bund resp. das 
«Bundesamt für Wirtschaftliche Landesversorgung» im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben beim Management 
von kurz- und mittelfristigen Versorgungsengpässen 
bei lebenswichtigen Gütern (Nahrungsmittel, Energie-
träger, Heilmittel, Hilfs- und Rohstoffe) und Dienst-
leistungen (Transport- und Fernmeldedienste, Lager- 
und Speichermöglichkeiten) zu unterstützen. Im Falle 
einer Rationierung oder Kontingentierung kommen 
dabei auch den Gemeinden wichtige Aufgaben zu.

Von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt greift 
die WL, zwecks Stabilisierung der Versorgungslage, 
oft mehrmals im Jahr mit den ihr zur Verfügung ste-
henden Instrumenten ein – so geschehen auch bei der 
Bewältigung der Covid-19-Pandemie mit ihren für den 
Normalbürger offensichtlichen Auswirkungen auf die 
Versorgungslage (vgl. Hamsterkäufe). Im Fokus der 
Krisenbewältigung standen die beiden Fachbereiche 
Heilmittel und Logistik, welche mit der Freigabe von 
Pflichtlagern (Antibiotika, Atemschutzmasken FFP2), 
der Abgabebeschränkung (Kontingentierung) von ge-
wissen Arzneimitteln sowie der Erteilung von Sonder-
bewilligungen im Transportwesen intervenierten und 
damit den Markt stabilisierten.

Im Zuge der Anlagebereinigung zum Zollvertrag 
galt es auch im Berichtsjahr zu prüfen, ob und mit wel-
chen Anpassungen neue Rechtserlasse der Schweiz auf 
Grundlage des Zollvertrages in das liechtensteinische 
Recht zu übernehmen sind. Einer eingehenden Ana-
lyse bedarf diesbezüglich das revidierte im Januar 
2021 in Kraft getretene «Bundesgesetz über den Be-
völkerungsschutz und den Zivilschutz (Bevölkerungs- 
und Zivilschutzgesetz, BZG)» mit samt der zugehörigen 
«Verordnung über den Bevölkerungsschutz». Die mit 
einer Übernahme einzelner Bestimmungen allenfalls 

Schutzräume stehen dem Bevölkerungsschutz bei der 
Bewältigung von ausserordentlichen Lagen weiterhin 
als Notunterkünfte zur Verfügung.

Alarmierung
Liechtenstein verfügt analog der Schweiz über ein 
flächendeckendes Alarmierungssystem mit Sirenen, 
welches im Rahmen des alljährlichen Sirenentests am 
3. Februar getestet wurde. Die zentrale bei der Landes-
polizei installierte Systemsteuerung funktionierte eben-
 so fehlerfrei, wie die 23 über das ganze Land verteilten 
Sirenen.

Ein wesentlicher Teil der Bevölkerung informiert sich 
heute über mobile internetgestützte Kommunikations-
mittel. Mit der Alarmierungs- und Informationsplatt-
form «Alertswiss» haben auch die liechtensteinischen 
Behörden die Möglichkeit, Alarmmeldungen und Ver-
haltensempfehlungen über Push-Meldungen auf Smart-
phone auf die «Alertswiss»-Website zu verbreiten. Beim 
Sirenentest im Berichtsjahr informierten die liechten-
steinischen Behörden die Bevölkerung ebenfalls über 
die «Alertswiss»-Kanäle. «Alertswiss» wird auch regel-
mässig zur Verbreitung der geltenden Schutzmass-
nahmen und Verhaltensempfehlungen im Rahmen der 
Covid-19-Pandemie verwendet.

Im Krisenfall informiert das Land grundsätzlich über 
die auch im Alltag genutzten Informationskanäle. Ein 
wichtiger Partner dabei ist neben den Landeszeitungen 
und den verschiedenen im Sicherheitsbereich instal-
lierten Apps (App der Landespolizei, «Alertswiss») 
der «Liechtensteinische Rundfunk (LRF)» resp. «Radio 
Liechtenstein (Radio L)». Gemäss Art. 8 des Gesetzes 
vom 23.  Oktober 2003 über den «Liechtensteinischen 
Rundfunk» ist «Radio L» verpflichtet, in Not- und 
Katastrophensituationen behördliche Informationen 
und Anordnungen zu verbreiten. Eine besondere Be-
deutung kommt diesem als «Notfallradio» bezeichneten 
Auftrag im Zusammenhang mit der Alarmierung der 
Bevölkerung zu. Der «Allgemeine Alarm» kündigt Ver-
haltensanweisungen oder amtliche Mitteilungen an, die 
über Radio verbreitet werden. Ohne ein funktionieren-
des Notfallradio dürfen die Sirenen daher nicht aus-
gelöst werden.

Für den Fall, dass die normale Sendestruktur des 
«LRF» infolge eines Stromausfalls oder eines anderen 
ausserordentlichen Ereignisses zusammenbrechen 
sollte, hält Liechtenstein analog den Nachbarländern 
eine redundante Notsendeinfrastruktur vor. Herzstück 
dieses bevölkerungsschutzrelevanten Kommunikations-
systems bildet das im Landesführungsraum im Jahre 
2008 in Betrieb genommene Notsendestudio. Im Rah-
men einer mit dem Land Liechtenstein abgeschlossenen 
Leistungsvereinbarung sorgt der «LRF» dafür, dass die 
gesamte Notsendeinfrastruktur unterhalten und ge-
wartet wird. Ende 2019 informierte der «LRF» das 
ABS über den anstehenden Erneuerungsbedarf beim 
zwischenzeitlich 14 Jahre alten Notsendestudio. Eine 
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den Sturmwarnungen wurde die Gefahrenstufe 3 im Be-
richtsjahr nicht überschritten.

Erdbeben: Die Region Rheintal war im Berichtsjahr 
seismisch wenig aktiv. Von den zwei registrierten Beben 
(Magnitude > 0.0) mit Epizentrum in Liechtenstein war 
auch das Stärkere vom 22.  April mit einer Magnitude 
von 1.9 kaum spürbar.

Ereigniskataster
Das Amt für Bevölkerungsschutz betreibt seit Jahren 
einen Kataster für gravitative Naturereignisse. In diesem 
werden sämt-liche relevanten Ereignisse dokumentiert 
und auf einer Karte geographisch verortet. Der Kataster 
bildet eine unabdingbare Grundlage für alle künftigen 
Gefahrenanalysen. Im Berichtsjahr konnten die in den 
vergangenen Jahren bereits registrierten Ereignisse auf 
die neue Datenbank «StorMe» des «Bundesamtes für 
Umwelt» migriert werden. Dank der damit verbundenen 
eindeutig definierten Schnittstellen ist es nun auch 
möglich, den Ereigniskataster auf dem Geodatenportal 
öffentlich zur Verfügung zu stellen. Mit der Einführung 
der Datenbank «StorMe» ist eine nachhaltige Dokumen-
tation der zwischenzeitlich über 2'300 registrierten gra-
vitativen Naturgefahrenereignisse sichergestellt.

Gefahren- und Risikobeurteilung

Gefahren- und Risikokartierung
Im Rahmen der Aktualisierung und des Vollzugs der 
landesweiten Naturgefahrenkarten ist das ABS für die 
Behandlung sämtlicher mit gravitativen Naturgefahren-
prozessen verbundenen Fragestellungen zuständig. Die 
Gefahrenkarten liefern im Sinne des integralen Natur-
gefahrenmanagements substantielle Informationen zur 
Planung von Schutzbauwerken und bilden die Grundlage 
bei der Beurteilung von baulichen Schutzmassnahmen 
am Einzelobjekt (vgl. Baugesuche in Gefahrenzonen). 
In der Raum- respektive Nutzungsplanung haben sie 
sich sowohl auf Landes- wie auch auf Gemeindeebene 
als eigentliche Grundgrösse etabliert. Zudem sind mo-
derne Gefahrenkarten im Bereich Notfallplanung und 
Ereignisbewältigung eine wesentliche Basis für die 
Einsatz- und Rettungskräfte im Ernstfall. Als dement-
sprechend gross wird bei sämtlichen Behörden der 
Nutzen der in den letzten Jahren revidierten Gefahren-
karten eingestuft.

Als Folgeprodukt der revidierten Gefahrenkarten 
wurden im Berichtsjahr sämtliche Intensitätskarten pro 
Prozess und Wahrscheinlichkeitsklasse auf dem Geo-
datenportal der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 
Damit sind für interessierte Kreise auch Informationen 
über das Zustandekommen der Gefahrenstufen, die 
unter anderem für den Objektschutz eines Gebäudes 
massgebend sind, verfügbar.

Des Weiteren konnte auf Basis der Gefahrenkarten 
eine Risikoübersicht für die gravitativen Naturgefahren 
erstellt werden. Dank der neu verfügbaren Methodik 

verbundenen souveränitätspolitischen Konzessionen 
gilt es mit den potentiellen Vorteilen einer Partizipation 
im Detail abzuwägen. Die diesbezüglichen Abklärungen 
konnten im Berichtsjahr nicht abgeschlossen werden.

Schutz vor Naturgefahren

Ereignisse
Schnee / Lawinen: Mit einem neuen Rekordwert bei der 
kumulierten 5-Tagesneuschneesumme (131 cm vom 13. 
bis 17. Januar) war der vergangene Winter überdurch-
schnittlich schneereich. Mitte Januar überschritt die 
Schneehöhe selbst im Talboden flächig die Halbmeter-
marke. Entsprechend wurde an insgesamt sieben Tagen 
die Lawinengefahrenstufe 4 (gross) erreicht. Es wurden 
zahlreiche Lawinenabgänge registriert, vor allem auch 
Gleitschneelawinen in mittleren Lagen, allerdings keine 
Schadenlawinen.

Kennzahlen Mess- und Beobachtungsdienst Malbun 
(1'610 m ü. M., 1. November bis 30. April)

 Winter Durchschnitt 
 2020 / 2021 (Maximum / Minimum)

Neuschneesumme 702 659 (1'001 / 408) 
max. Schneehöhe 134 125 (225 / 55) 
Anzahl Neuschneetage 61 69 (85 / 49)

Hochwasser / Rutschungen: Im Berichtsjahr führte der 
Rhein zwar erhöhte Abflüsse, diese lagen aber immer 
unter der Gefahrenstufe 2 und damit im Bereich eines 
1-jährlichen Hochwassers.

Aussergewöhnlich war hingegen der niederschlags-
reiche Sommer. Erstmals wurden in Vaduz im Juli 
286 mm Niederschlag gemessen. Dies führte zu einigen 
Rüfegängen von denen insbesondere derjenige vom 
30. Juli in der Mühleholz-rüfe zu erwähnen ist. Die Ab-
flusshöhen überschritten teilweise die Gerinnekapazi-
tät und führten zu kleinen Übersarungen zwischen den 
Übergängen Iragell und Fürstenweg. Die Sachschäden 
beschränkten sich jedoch auf die Rüfeverbauungen. Ein 
weiteres Gewitter löste am 1.  Juli einen Murgang im 
Mittleren Madabach aus, der die Landstrasse Schaan-
Nendeln übersarte und für einige Stunden zu deren 
Sperrung führte.

Steinschlag / Sturz: Im Berichtsjahr ereigneten sich 
als Folge der intensiven Schneeschmelze gegen Ende 
Januar landauf und landab diverse Sturzereignisse. 
Schäden wurden jedoch keine registriert.

Trockenheit / Waldbrand: Die geringen Nieder-
schläge zwischen Mitte März und Anfang Mai führten 
kurzfristig zu einer mässigen Waldbrandgefahr (Stufe 
2). Feuerverbote mussten keine erlassen werden.

Wind / Sturm: Der Föhnsturm am 20. Januar im Mal-
bun erreichte mit 141 km / h die höchste Windspitze. Bei 
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raumrelevanten Projekten angemessen zu berück-
sichtigen. In diesem Sinne wurden im Berichtsjahr fol-
gende Planungen und Projekte begleitet:
–  Gemeinde Gamprin: Stellungnahme Teilrevision Zonen-

plan Kirchagässle-Fallsböchel
–  Gemeinde Mauren: Stellungnahme Teilrevision Zonen-

plan und Bauordnung
–  Gemeinde Mauren: Stellungnahme Standorteignung 

Pürstwald-Kracharüfe
–  Gemeinde Mauren: Stellungnahme Teilrevision Zonen-

plan Lacha und Meldina
–  Gemeinde Planken: Stellungnahme Teilrevision Zonen-

plan Sauwinkel / Lett
–  Gemeinde Ruggell: Stellungnahme Überbauungsplan 

Flandera
–  Gemeinde Schellenberg: Stellungnahme Zonenplan-

änderung Rietle 
–  Gemeinde Triesen: Stellungnahme Gestaltungsplan 

Oberfeld Süd
–  Gemeinde Triesen: Stellungnahme Zonenplanänderung 

Parzelle 157
–  Gemeinde Triesenberg: Stellungnahme Teilrevision 

Zonenplan – Technische Anpassungen infolge Ände-
rung der Gefahrenzone

–  Gemeinde Triesenberg: Stellungnahme Zonenplan-
änderung Sennwis

–  Gemeinde Vaduz: Stellungnahme Überbauung und 
Infrastrukturanlagen Äuli

–  Gemeinde Vaduz: Stellungnahme Überbauungsplan 
Egerta-Altenbach

Schutzbautenkataster
Im Berichtsjahr konnte mit Unterstützung des Fach-
bereiches Vermessung und Geoinformation des Amtes 
für Bau und Infrastruktur (ABI) sowie eines Praktikanten 
ein digitaler Schutzbautenkataster aufgebaut werden. 
Dabei werden sämtliche zum Schutz vor Naturgefahren 
in Liechtenstein errichteten Bauten geographisch er-
fasst und mit entsprechenden Attributen und Fotos do-
kumentiert. Bis dato konnten rund 3'000 Schutzbauten 
verortet werden. Geplant ist, dass der Kataster auch die 
Unterhaltskontrolle der Bauwerke unterstützen soll, in-
dem die Zustandsbeurteilung des Bauwerks vor Ort di-
rekt in die Datenbank eingegeben wird.

Notfallplanung und -organisation

Lawinendienst: Aufgrund der teils intensiven Schnee-
fälle herrschte diese Saison an rund sieben Tagen auf-
geteilt in drei Perioden die Gefahrenstufe 4 (gross). 
Zweimal musste der Lawinendienst die Sperrstufe A in 
Malbun anordnen. Auch rheintalseitig war die Sperrung 
von Gebieten angezeigt; so wurden zweimal der Weg 
über die Balzner Rüfe sowie einmal die Strasse von Ma-
sescha nach Gaflei gesperrt. Der komplette Lawinen-
dienst traf sich am 15. Januar zu einer Lagebeurteilung 
sowie zu zwei Koordinationssitzungen.

des «Bundesamtes für Umwelt» können sämtliche Pro-
zesse und deren Auswirkungen einheitlich vergleichbar 
bewertet und monetarisiert werden. Die Risikoübersicht 
zeigt für die besiedelte Fläche des Landes ein Gesamt-
risiko von knapp CHF 4 Mio. pro Jahr, wobei der Prozess 
«Wasser» mit rund 40 % den grössten Anteil verursacht, 
gefolgt von den Prozessen «Rutschung» mit 35 %, «La-
winen» mit 17 % und Sturz mit 8 %. Anteilsmässig ent-
fällt das grösste Risiko auf die Gemeinde Triesenberg, 
gefolgt von Triesen und Vaduz.

Die Revision der Gefahrenkarte beschränkte sich auf 
die bau- und siedlungsnahen Gebiete. Die Beurteilung 
der Gefahrenprozesse ausserhalb dieses Perimeters er-
folgte in der Vergangenheit aufgrund der geringeren 
Bedeutung ungleich extensiver. Die davon abgeleiteten 
Karten haben Hinweischarakter. Nichtsdestotrotz sol-
len auch diese Gebiete hinsichtlich der massgebenden 
Gefahrenprozesse in den nächsten Jahren eine Über-
arbeitung erfahren. Die einmal revidierten Gefahrenhin-
weiskarten bilden unter anderem eine Grundlage bei der 
Ausscheidung und Bewirtschaftung des Schutzwaldes. 
In der politischen Diskussion um das Massnahmenpaket 
zur Verbesserung Waldverjüngung wurde die vom ABS 
vertretene Position bezüglich der überragenden Be-
deutung des Waldes beim Schutz des Siedlungsraumes 
vor Naturgefahren und die davon abgeleitete Schutz-
waldkartierung verschiedentlich relativiert respektive 
angezweifelt. Auf Grundlage der bei der Erstellung der 
Gefahrenhinweiskarten verwendeten numerischen Mo-
delle lassen sich die Waldwirkungen prozessspezifisch 
quantifizieren und damit deren Relevanz empirisch be-
legen. Vor diesem Hintergrund liefern Gefahrenhin-
weiskarten im Rahmen der kontroversen Diskussion 
rund um die Waldverjüngung wertvolle Fakten.

Im Berichtsjahr wurde nach der Gefahrenhinweis-
karte für den Prozess «Lawinen» nun auch diejenige 
für den Prozess «Sturz» fertiggestellt und diejenige für 
«Rutschgefahren» in Auftrag gegeben.

Baugesuche in Gefahrenzonen
Im Zuge des Baubewilligungsverfahrens werden sämt-
liche in einer Gefahrenzone zu liegen kommenden Bau-
vorhaben begutachtet und mit entsprechenden Bauauf-
lagen belegt. Im Berichtsjahr behandelte das ABS 30 
Baugesuche. Auf Basis dieser Stellungnahme verfügte 
die Baubehörde in 15 Fällen gefahrentechnische Auf-
lagen. Bei den restlichen 15 Fällen gab es entweder 
keine Auflagen oder es wurden lediglich Hinweise mit 
empfehlendem Charakter formuliert.

Umsetzung der Gefahrenkarte in die Ortsplanung 
oder in anderen generellen Planungen
Gemäss Waldgesetz (LGBl. 1991 Nr. 42) sind Gefahren-
gebiete in den Zonenplänen der Gemeinden als Ge-
fahrenzonen auszuweisen. Des Weiteren empfiehlt die 
Regierung den Gemeinden, die Erkenntnisse der Ge-
fahrenkarte bei der Nutzungsplanung oder anderen 
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die nutzergerechte Aufbereitung und Dokumentation 
der gewonnenen Daten dar.

Steinschlagschutzbauten

Im Berichtsjahr wurden keine neuen Steinschlagschutz-
bauten erstellt, da die geplante Netzverbauung ober-
halb der Bodastrasse in Triesenberg wider Erwarten 
nicht realisiert werden konnte. Es gelang bis dato nicht, 
die vom geplanten Bauwerk tangierte Eigentümerschaft 
von den mit dieser Anlage verbundenen öffentlichen 
Schutzinteressen zu überzeugen.

Rutschsanierung

Das im Jahr 2020 zusammen mit der ETH Zürich unter 
der Leitung von Prof. Dr. Löw gestartete Forschungs-
projekt, mit dem Ziel die Wissenslücken rund um die 
Mechanismen und Dynamik der Rutschung von Trie-
sen – Triesenberg zu schliessen und parallel dazu das 
Monitoring zur Bewegungsüberwachung zu optimie-
ren, konnte weitestgehend abgeschlossen werden. Ein 
erster Berichtsentwurf liegt nun vor. Damit kann ein 
dem Stand der Wissenschaft entsprechendes Risiko-
management für das Rutschgebiet Triesen – Triesen-
berg auch in Zukunft gewährleistet werden. Der Be-
richt erläutert erstmals wieso sich einzelne Gebiete, 
sogenannte Hotspots, deutlich schneller bewegen als 
die restliche Hangbewegung. Erklärt wird dies damit, 
dass sich die Hotspots einerseits im obersten Teil des 
Erdstroms, direkt am Übergang zur hangaufwärts ge-
legenen Felsrutschung befinden und andererseits, dass 
die Rutschungsbasis an diesen Orten meist tiefer liegt 
als die heute aktiven Gleitflächen.

In Ergänzung zu den ersten Auswertungen der ETH 
Zürich, welche das Gefahrenszenario eines plötzlichen 
Kollapses oder einer dramatischen Beschleunigung der 
gesamten Rutschmasse ausschliesst, wird nun auch 
für diese Hotspots aufgrund der Abhängigkeiten zwi-
schen der darüberliegenden Felsrutschung und dem 
darunterliegenden Erdstrom ein plötzlicher Kollaps für 
unwahrscheinlich erachtet. Trotzdem können sich diese 
Gebiete in Kenntnis der beschriebenen Interaktionen 
zumindest reaktivieren und damit beschleunigen, was 
die Einschätzung der im Jahre 2015 erstellten Gefahren-
kartierung bestätigt.

Rutschüberwachung
Das standardisierte Überwachungs- und Kontroll-
programm, bestehend aus Inklinometer-, Ankerkraft- 
und geodätischen Deformationsvermessungen, be-
schränkte sich gemäss den Empfehlungen der ETH 
Zürich auf einzelne wenige Punkte. Die Anpassung des 
Monitoringsystems in permanente und online verfügbare 
Messstellen wurde weiter vorangetrieben, indem drei 
zusätzliche hochauflösende Stationen zur Bewegungs-
überwachung eingerichtet wurden. Mit insgesamt sechs 

Wasserwehr Rhein: Wegen der Covid-19-Pande-
mie fanden nur in den drei Rheingemeinden Gamprin, 
Vaduz und Ruggell die vereinbarten Übungen statt. Zu-
sätzlich wurden zwei Arbeitsrapporte mit den Rhein-
kommissären und deren Stellvertreter abgehalten sowie 
die den Gemeinden zur Verfügung gestellten Einsatz-
unterlagen aktualisiert und ergänzt. Den Mitgliedern 
der technischen Einsatzleitung des Landes konnte ein 
Ausbildungsgang in Stabsarbeit und eine Stabsübung 
angeboten werden.

Internationale Wasserwehr Alpenrhein (IWWA): 
Die «IWWA» setzt sich zum Ziel die Zusammen-
arbeit im organisatorischen Hochwasserschutz zwi-
schen Liechtenstein, St. Gallen und Vorarlberg zu 
koordinieren. Hierfür wird bei der St. Galler Rhein-
bauleitung eine permanent besetzte Geschäftsstelle 
betrieben. An deren Aufwendungen beteiligt sich 
Liechtenstein mit jährlich pauschal CHF  30'000. In-
folge der mit der Covid-19-Pandemie verbundenen 
Restriktionen wurden die zwei Arbeitssitzungen nur 
virtuell abgehalten. Hingegen konnten im Frühjahr die 
gemeinsamen Ausbildungsgänge für die Fachbereiche 
Kommunikation, Führungsunterstützung / Lage und 
Geotechnik durchgeführt werden. Die Arbeiten an dem 
im Vorjahr initiierte Projekt «Behelf Baustab» wurde 
innerhalb der Arbeitsgruppe fortgesetzt. Erfolgreich 
konnte die Integration des Kantons Graubünden ab-
geschlossen werden, welcher neu als vollwertiges Mit-
glied Einsitz in die «IWWA» nimmt.

Wasserwehr Binnengewässer / Rüfen: Auf Ge-
meindeebene stehen den für die Binnengewässer 
und Rüfen verantwortlichen Wasserwehren die Ge-
meindeförster in der Funktion des Rüfemeisters vor. 
Auf Grundlage der revidierten Gefahrenkarten wurde 
die Aktualisierung der Interventionsplanung für sämt-
liche Binnengewässer und Rüfen im Berichtsjahr ab-
geschlossen. Fünf Rüfemeister absolvierten zudem 
den zweitägigen Kurs «Grundausbildung Stabsarbeit», 
womit sie ihre Funktion als Einsatzleiter in den Ge-
meinden auch mit dem notwendigen stabstheoretischen 
Rüstzeug wahrnehmen können.

Messnetz
Im Interesse der aktuellen Naturgefahreneinschätzung 
und insbesondere des Hochwasserschutzes betreibt das 
Land ein über das ganze Land verteiltes, aus Wetter- und 
Pegelmessstationen bestehendes Messnetz. Um einen 
störungsfreien Betrieb der einzelnen Stationen ge-
währleisten zu können, müssen die sensiblen Messein-
richtungen permanent unterhalten und gegebenenfalls 
erneuert werden. In diesem Sinne erhielt die Nieder-
schlagsmessstation in der Lawena ein Update, damit 
auch die künftige Datenübermittlung gewährleistet ist. 
Im Interesse des Rutschmonitorings wurde die Station 
Triesenberg mit zusätzlichen Sensoren für die Wind-, 
Temperatur-, Strahlungs- und Schneehöhenmessung 
aufgerüstet. Eine permanente Herausforderung stellt 
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Stationen ist der Bereich permanente Bewegungsüber-
wachung fertig umgesetzt. In Arbeit ist das zur Visuali-
sierung und Datenhaltung des Monitoringsystems die-
nende Online-Webportal. Erste Stationen sind bereits 
integriert und können nun online analysiert werden.

Rutschung Schlucher
Die sich in den Jahren 2016 bis 2018 stark beschleunigte 
Rutschmasse im Einzugsgebiet der Schlucherrüfe, die 
anschliessend fast vollständig zum Stillstand kam, be-
schleunigte sich im Berichtsjahr wieder auf das lang-
jährige übliche Mittel. Zwecks Registrierung dieser 
Schwankungen soll das Monitoring mit der permanen-
ten Positionsüberwachung beibehalten werden, um im 
Falle einer erneuten Beschleunigung die formulierten 
Thesen zum Rutschverhalten verifizieren zu können.

Sondierbohrungen
Im Berichtsjahr wurden keine neuen Sondierbohrungen 
oder Entwässerungsmassnahmen realisiert.

Landesgeologie

Die aus dem Jahre 1985 stammende geologische Karte 
stellt für diverse Arbeiten im Naturgefahrenbereich 
aber auch für private Bauvorhaben eine unentbehrliche 
Grundlage dar. Deshalb wurde die Papierkarte digitali-
siert und den heutigen Anforderungen angepasst. Die di-
gitale Karte wurde im Berichtsjahr vom Auftragnehmer 
termingerecht fertiggestellt und befinden sich zurzeit 
beim «Bundesamt für Landestopographie (Swisstopo)» 
in der Qualitätsprüfung. Im Anschluss daran soll die di-
gitale geologische Karte auf dem Geodatenportal der 
Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden.

Die als Teil des gesamtschweizerischen Starkbe-
bennetzes Ende 2014 in Betrieb genommenen Mess-
stationen bei den Werkhöfen Triesenberg und Mauren 
funktionieren einwandfrei. Betrieb und Unterhalt der 
Stationen erfolgen durch den «Schweizerischen Erd-
bebendienst» im Auftrag Liechtensteins.

Im Rahmen des Massnahmenprogrammes zur Erd-
bebenvorsorge des Bundes stimmten die Kantone 
der Schaffung einer «Schadenorganisation Erdbeben 
(SOE)» zu und gründeten zusammen mit den Fach-
stellen des Bundes und Versicherungen einen für die 
«Schadenorganisation Erdbeben» zuständigen Ver-
ein. Liechtenstein ist mit Beschluss der Regierung vom 
26.  Oktober (BNR 2021 / 1607) auf Grundlage einer 
entsprechenden Leistungsvereinbarung dem Verein 
«Schadenorganisation Erdbeben» ebenfalls beigetreten. 
Der Aufbau der «SOE» ist für das Jahr 2022 geplant. 
Ziel der «SOE» ist es, dass im Falle eines Erdbebens auf 
Basis einer standardisierten Schadenerhebung Gelder 
zeitnah und bedarfsgerecht ausbezahlt werden können. 
Damit soll eine baldige Regeneration ermöglicht und 
das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben zeitnah 
wieder in den Normalzustand überführt werden.

Wasserbau

Gewässerunterhalt
Die Unterhaltsarbeiten an den Landesgewässern 
(Binnenkanal, Esche, Spiersbach, Scheid-, Parallel- und 
Grenzgraben) sind in den vergangenen Jahren arbeits-
aufwendiger geworden. Neben den Mäharbeiten an den 
Böschungen und der Gewässersohle, der Bestockungs-
pflege und den Entschlammungen beschäftigen den 
Gewässerunterhalt seit einiger Zeit vermehrt auch die 
Massnahmen zur Bekämpfung von Neophyten. Zudem 
wird der Aufwand zur Behebung der Schäden, die durch 
die Aktivitäten der Biber hervorgerufen werden, immer 
grösser. Aufgrund der limitierten personellen Ressour-
cen wurden auch im Berichtsjahr, auf Kosten einer nach-
haltigen Gewässerbetreuung, Unterhaltsmassnahmen 
zurückgestellt, um die vom Biber verursachten Schäden 
zu beheben.

Renaturierungen / Binnenkanal Haberfeld Vaduz: 
Die 2018 aufgelegte Machbarkeitsstudie zeigt für den 
Binnenkanal im Bereich Haberfeld, Gemeinde Vaduz, 
das Aufwertungspotential einer Gewässerrevitalisierung 
sowie den hierfür erforderlichen Raumbedarf auf. Die 
vorgeschlagenen Revitalisierungsmassnahmen werden 
vom Vaduzer Gemeinderat unterstützt. Die mit diesem 
Vorhaben verbundenen Fragen rund um das «Gesetz 
über die Erhaltung und Sicherung des landwirtschaftlich 
nutzbaren Bodens» konnten zwischenzeitlich ebenfalls 
geklärt werden. Da aber die Auslösung resp. Umlegung 
des für die Renaturierung erforderlichen Grundes mit 
den Grundeigentümern noch nicht abschliessend ver-
einbart ist, konnte die Realisierung dieses Projekts nicht 
wie budgetiert (vgl. Budget 2021: CHF 0.7 Mio.) im 
Winter 2020 / 2021 in Angriff genommen werden. Unter 
der Voraussetzung, dass mit den betroffenen Grund-
eigentümern absehbar eine einvernehmliche Regelung 
gefunden werden kann, ist der Baubeginn im Herbst /  
Winter 2022 / 2023 geplant.

Rheinschutzbauten

Unterhalt des Rheinbauwerks
Dank ausbleibender Hochwasser beschränkte sich der 
Unterhalt am Rhein im Wesentlichen auf die jährliche 
Mahd der wasser- und landseitigen Dammböschungen 
sowie auf die Bekämpfung des sich im Vorgrundbereich 
ausbreitenden Sommer-flieders.

Beim Rheinknie in Balzers hat sich auf der letzten 
noch bestockten Kiesbank der Biber eingenistet. Um 
Biberbauten im Rheindamm selbst und die damit ein-
hergehende Damminstabilitäten zu verhindern, wurde 
ein Teil der Bestockung entfernt sowie Feinsediment-
ablagerungen im Nahbereich des Dammfusses ab-
getragen.

Kontroll- und Interventionspiste – nördlich 
der Binnenkanalmündung Ruggell: Auf Grund des 
Staatsvertrags von 1931 ist die Republik Österreich 
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Stabilitätserfordernissen zu genügen. Parallel zur 
Dammertüchtigung beabsichtigen Land und Gemeinden 
gemeinsam mit dem Kanton St. Gallen die ökologischen 
und landschaftlichen Qualitäten des Alpenrheins mittels 
Flussaufweitungen substantiell aufzuwerten.

Dammsanierung
Bericht zur Gefährdung und Stabilität der Fluss-
seite; Synthesebericht: Das dem Strategiebericht «Er-
tüchtigung Rheindämme, Gesamtkoordination Planun-
gen Fürstentum Liechtenstein und Kanton St. Gallen, 
Strategie 2020, 6. November 2020» in Sachen Damm-
sanierung zu Grunde gelegte Massnahmenkonzept 
konzentrierte sich auf die Sanierung der landseitig des 
Dammes auftretenden geotechnischen Instabilitäten 
(Durchsickerung und Grundbruch). Bei der Analyse 
dieser Prozesse ergaben sich zudem Fragestellungen 
die nach einer vertieften Betrachtung der Wasserseite 
verlangten. Auch der konkrete Umgang mit Bauwerks-
einwirkungen allgemeiner Natur wie Erdbeben, Innere 
Erosion oder der Einfluss einer Waldbestockung auf die 
Funktionsweise des Dammes wurde in dem im Juni 2020 
fertiggestellten Bericht «Sanierungsbaukasten Dämme» 
nicht im Detail aufgearbeitet. In einem wiederum von 
St. Gallen und Liechtenstein gemeinsam erteilten Folge-
auftrag führte die «IUB Engineering AG», Bern, im Be-
richtsjahr vertiefende Zusatzabklärung durch. Die Er-
gebnisse dieser Arbeit wurden im Dossier «Gefährdung 
und Stabilität Flussseite» detailliert dokumentiert. Die 
Zusammenfassung des zwischenzeitlich an die 1'000 
Seiten und mehrere Dutzend Pläne umfassende Projekt-
dossier findet sich in einem übersichtlich gestalteten 
Synthesebericht.

Sanierungsprojekt «Sportplatz Blumenau bis In-
dustrie, Triesen, KM 42.75 – 43.40»: Der von südlich 
des Sportplatz Triesens (KM 41.80) bis fast zur Rhein-
brücke Vaduz (KM 45.50) reichende Dammabschnitt ge-
hört auf der liechtensteinischen Rheinseite zu jenen fünf 
Dammkilometern mit der höchsten Sanierungspriori-
tät. Um entsprechende Synergien mit dem im Winter 
2019 / 2020 erfolgten Ausbau der Sport- und Freizeitan-
lage Blumenau nutzen zu können, wurden auf diesem 
Abschnitt im Rahmen eines Pilotprojektes die ersten 
Dammsanierungsmassnahmen bereits erledigt. Das 
erste offizielle am 8. November in Angriff genommene 
Sanierungsprojekt setzt an der beim Sportplatz bereits 
vorhandenen Berme an und reicht bis zum 650 m nord-
wärts gelegenen Industriegebiet.

In Abstimmung mit der Gemeinde Triesen kommt 
bei der Sanierung dieses Dammabschnitts die Variante 
«Auflastfilter mit Druckentlastung» zur Ausführung. 
Auf Wunsch der Landwirtschaft und der tangier-
ten Grundeigentümerin hat sich der hierfür am land-
seitigen Dammfuss benötigte Platzbedarf auf den be-
reits bestehenden Kontroll- und Interventionsweg zu 
beschränken. Diese Zielvorgabe verlangte nach einer 
abermaligen Optimierung der gewählten Bauweise. 

für den Unterhalt des Rheindamms bis zur Binnen-
kanalmündung zuständig. In Fortführung des auf dem 
liechtensteinischen Rheinabschnitt von Balzers bis nach 
Ruggell bereits erstellten Kontroll- und Interventions-
weges realisierte die Abteilung Wasserwirtschaft der 
Vorarlberger Landesregierung, im Auftrag der Repu-
blik, im Winter 2020 / 2021 rheinabwärts der Binnen-
kanalmündung ein entsprechendes Wegeprojekt. Der 
hierfür auf liechtensteinischer Hoheit erforderliche 
Baugrund wurde vom Land und der Gemeinde Ruggell 
ausgelöst. Bei dieser Gelegenheit wurde auf Kosten des 
Landes ein letzter Wegabschnitt von ca. 185 lfm bis zur 
Binnenkanalmündung im Frühjahr 2021 fertiggestellt.

Kontroll- und Interventionspiste – Rheinpark Sta-
dion Vaduz: Nach Beendigung der Bautätigkeiten für 
die Verlegung der Gasleitung im Bereich der Tribünen 
des Rheinpark Stadions konnte im Sommer 2021 ein 
letztes Teilstück der Kontroll- und Interventionspiste 
nördlich des Stadions in Vaduz realisiert werden.

Internationale Regierungskommission Alpenrhein 
(IRKA) – Projektgruppe Flussbau
Das von der «IRKA» initiierte Projekt «Systemsicher-
heit Alpenrhein» beschäftigt sich mit der Frage, wie 
das Hochwasserschutzsystem des Alpenrheins auf ein 
Extremhochwasser, welches den aktuellen Ausbau-
standard überfordert, vorzubereiten wäre. Die damit 
verbundenen Untersuchungen zielen darauf ab, für 
dieses sehr seltene unter dem Begriff «Überlastfall» 
beschriebene Ereignis, praktikable Ansätze zur Risiko-
reduktion zu finden. Diese von allen Alpenrheinanlie-
gern unterstützte Systemanalyse ist für Liechtenstein 
im Hinblick auf die laufende Rheindammsanierung von 
grosser strategischer und politischer Bedeutung. In 
diesem Zusammenhang kann nicht genug darauf ver-
wiesen werden, dass die auf dem liechtensteinischen 
Rheinabschnitt verfolgten Sanierungsziele im Einklang 
mit den bislang vorliegenden Zwischenresultaten dieses 
überregionalen Hochwasserschutzkonzeptes stehen. 
Nach bald sechsjähriger intensiver Projektarbeit sollte 
die «Systemsicherheit Alpenrhein» in ihrer finalen Fas-
sung im Verlaufe des kommenden Jahres vorliegen.

Weiterentwicklung Rheinbauwerk
Der von der Regierung und den sieben Rheingemeinden 
genehmigte Strategiebericht «Ertüchtigung Rhein-
dämme, Gesamtkoordination Planungen Fürsten-
tum Liechtenstein und Kanton St.  Gallen, Strategie 
2020, 6. November 2020» bildet die Grundlage bei der 
Weiterentwicklung des Hochwasserschutzes und der 
ökologischen Belange auf dem gemeinsamen Rhein-
abschnitt FL-SG. Die Strategie sieht vor, beidseits des 
Rheins die besonders instabilen Dammabschnitte von 
je fünf Kilometer Länge auf Grundlage eigenständiger 
Bauprojekte bis zum Jahre 2025 zu sanieren. In spätes-
tens 20 Jahren hat das insgesamt 26 Kilometer lange 
Dammbauwerk den im Strategiebericht formulierten 
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Dabei galt es den Auflastfilter so schlank wie möglich 
auszugestalten und gleichzeitig die zur Erreichung der 
vereinbarten Sicherheiten notwendige Stützwirkung 
und Filterleistung beizubehalten. Das nach Durch-
führung des Eingriffverfahrens bewilligte Projekt er-
füllt sämtliche geotechnische Erfordernisse ohne dabei 
zusätzliche Landwirtschaftsfläche zu beanspruchen. 
Die Bürgergenossenschaft Triesen willigte ein, die für 
den Kontroll- und Interventionsweg bereits bestehende 
Dienstbarkeit in ein zeitlich unbefristetes Überbaurecht 
zu überführen. Der diesbezüglich verbücherte Bau-
rechtsvertrag bietet Gewähr, dass die mit der Damm-
sanierung verbundenen öffentlichen Interessen nach-
haltig gesichert sind. Ein planmässiger Bauablauf 
vorausgesetzt, werden die Arbeiten zu dieser ersten 
Sanierungsetappe Ende April 2022 abgeschlossen.

Sanierungsprojekt «Underau, Schaan, KM 50.80 –  
51.40»: Die höchste Sanierungspriorität wird im 
Strategiebericht auch dem auf dem Gemeindegebiet 
von Schaan verlaufenden Dammabschnitt «Underau, 
Rheinkilometer KM 50.80 – 51.40» beigemessen. Bei 
der Evaluation der geeigneten Sanierungsvariante stan-
den gemäss den Vorgaben der Gemeinde zwei Gesichts-
punkte im Vordergrund: a) eine Beeinträchtigung der 
auf diesem Dammabschnitt vorhandenen landschaft-
lichen Qualitäten ist zu vermeiden; b) die Sanierung 
darf keinerlei nachteilige Folgen für das am landseitigen 
Dammfuss situierte Trinkwasser-Pumpwerk «Underau» 
haben. Mit der Installation einer Dichtwand in den be-
stehenden Dammkörper und einer entlang des Binnen-
dammfusses geführten Druckentlastung entschied 
man sich für ein Massnahmenpaket, welches die be-
stehenden Natur- und Landschaftswerte kaum tangiert. 

Nach intensiven Diskussionen gelang es auch, ein 
mit den in der Grundwasserschutzzone geltenden Vor-
gaben kompatibles Konzept zur Druckentlastung vor-
zulegen. Weil die Verifikation der grundwasserschutz-
technischen Bestimmungen das Vorhandensein eines 
detaillierten Baugrundmodells voraussetzt, musste 
im Rahmen des Bewilligungsverfahrens eine zusätz-
liche Kampagne zur Sondierung des Untergrundes 
durchgeführt werden. Trotz diesen, im ursprünglichen 
Projektplan nicht vorgesehenen Zusatzabklärungen, 
konnten die Arbeiten auch bei diesem zweiten Damm-
sanierungsprojekt noch im Berichtsjahr in Angriff ge-
nommen werden. Voraussichtlich im Mai 2022 finden 
die Sanierungsarbeiten auf diesem Dammabschnitt 
ihren Abschluss.

Im dem von der Regierung und den Rhein-
gemeinden genehmigten Strategiebericht werden die 
approximativen Kosten einer Sanierung des gesamten 
liechtensteinischen Rheinabschnittes mit total CHF 
90 Mio. resp. mit CHF 4 Mio. pro Dammkilometer ab-
geschätzt. Nicht inkludiert sind dabei die Mehrauf-
wendungen wie sie bei der Realisierung von Rheinauf-
weitungen in Rechnung gestellt werden müssen. Die 
nunmehr zu den zwei Projekten vorliegenden Angebote 

zeigen, dass wenn auch die Kostenstruktur der jewei-
ligen Projekte in Abhängigkeit der gewählten Variante 
und der örtlichen Verhältnisse heterogen ausfallen (vgl. 
Dammsanierung Triesen: CHF 2.3 Mio. / km; Damm-
sanierung Schaan: CHF 4.2 Mio. / km), dürften die ef-
fektiven Sanierungskosten der im Strategiebericht vor-
genommenen Schätzung nahe kommen.

Parallel zu den in Triesen und Schaan laufenden Sa-
nierungen widmete sich das ABS der Vorbereitung der 
für den Winter 2022 / 2023 geplanten Vorhaben. Neben 
der Fortsetzung der in Triesen laufenden Arbeiten 
sieht das Bauprogramm die Ertüchtigung eines ersten 
Dammabschnittes im Bereich der Abwasserreinigungs-
anlage in Bendern vor.

Flussaufweitung
Vorprojekt «Rheinaufweitung Schaan-Buchs-Eschen, 
KM 51.00 – 52.80»: Renaturierungsprojekte können in 
Kenntnis der im Rheingesetz geregelten Zuständig-
keiten nur dann erfolgversprechend angegangen wer-
den, wenn diese von den betroffenen Gemeinden initi-
iert oder zumindest aktiv unterstützt werden. Darüber 
hinaus ist vor Beginn der Planungsarbeiten das Ein-
vernehmen mit den betroffenen Grundeigentümern 
zu suchen. In diesem Sinne organisierte die Gemeinde 
Eschen am 29.  Juni eine Kick-off-Veranstaltung, in 
der die Gemeinderäte von Schaan, Buchs und Eschen 
sowie die Vertreter der Ortsgemeinde Buchs und der 
Bürgergenossenschaft Eschen beschlossen, die Aus-
arbeitung eines Vorprojektes für eine Rheinaufweitung 
auf dem Abschnitt Schaan-Buchs-Eschen zu unter-
stützen. In der Folge wurden die mit diesem Auftrag 
einhergehenden Ingenieurleistungen öffentlich aus-
geschrieben. Die Prüfung der bis Mitte November ein-
gegangenen Angebote erfolgte noch im Berichtsjahr, 
sodass im Januar 2022 der Planungsauftrag vergeben 
und mit der Projektierung einer ersten Flussaufweitung 
auf dem liechtensteinischen Rheinabschnitt gestartet 
werden kann.

Machbarkeitsstudie «Flussaufweitung Sevelen-
Vaduz, KM 45.00 – 48.00»: Laut Strategiebericht wer-
den zwei der insgesamt vier im «Entwicklungskonzept 
Alpenrhein (EKA)» auf dem gemeinsamen Rheinab-
schnitt FL-SG vorgesehenen Flussaufweitungen vorder-
hand parallel bearbeitet. Neben der vorgängig erwähnten 
Aufweitung Schaan-Buchs-Eschen werden zumindest 
für den St. Galler Teilperimeter die Realisierungs-
chancen einer Neugestaltung des Rheinabschnittes 
Sevelen-Vaduz als realistisch beurteilt. Am 1.  Juli be-
schlossen daher auf Einladung der Gemeinde Vaduz die 
Gemeinderäte von Sevelen und Vaduz, Vertreter der 
Ortsgemeinde Sevelen sowie der Bürgergenossenschaft 
Vaduz die Machbarkeit einer Flussaufweitung auf dem 
Rheinabschnitt Sevelen-Vaduz prüfen zu lassen. Da die 
im Rahmen einer Machbarkeitsstudie vorgesehenen Ab-
klärungen verglichen mit jenen in einem Vorprojekt un-
gleich extensiver und damit kostengünstiger ausfallen, 
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Amt für Kommunikation

Amtsleiter: Dr. Rainer Schnepfleitner

Die Aufgaben im Amt für Kommunikation (AK) gliedern 
sich in fünf Hauptbereiche: Im Bereich der elektronischen 
Kommunikation ist das AK die Regulierungs-, Aufsichts- 
und Verwaltungsbehörde. Als unabhängige Regulierungs-
behörde fördert und überwacht das AK einen wirksamen 
Wettbewerb auf den Telekommunikationsmärkten. Das AK 
unterstützt als Schlichtungsstelle Konsumenten und Unter-
nehmen, Streitigkeiten rasch und kostengünstig beizule-
gen. Im Medienbereich ist das AK Geschäftsstelle der Me-
dienkommission sowie für die selbständige Erledigung der 
nach dem Mediengesetz von der Regierung an das AK über-
tragenen Geschäfte zuständig. Im Funkfrequenzbereich ist 
das AK für die nationale und internationale Verwaltung der 
Funkfrequenzen zuständig und achtet insbesondere auf 
eine effiziente Nutzung des Frequenzspektrums. Im Be-
reich der Signatur- und Vertrauensdienste ist das AK Auf-
sichtsstelle und erstellt, führt und veröffentlicht auf gesi-
cherte Weise die Vertrauenslisten. Im Postbereich führt das 
AK die Vorarbeiten und Abstimmungen für die Postmarkt-
gesetzgebung durch. Das AK hat weiters Einsitz in interna-
tionalen Foren, Gremien und Organisationen und vertritt 
dabei die Inte ressen Liechtensteins. Das AK war per Ende 
des Berichtsjahres mit neun Mitarbeitern (8.8 Vollzeitäqui-
valente) und einem Ausbildungsplatz für Lernende besetzt.

Elektronische Kommunikation

Marktanalysen und Sonderregulierung
Die sektorspezifische Wettbewerbsregulierung (Sonder-
regulierung) innerhalb der Telekommunikationsmärkte 
erfolgt gemäss dem Kommunikationsgesetz (KomG) und 
den dazugehörigen nationalen und europäischen Ver-
ordnungen. Im März schloss das AK mit der Überprüfung 
der Standardangebote der Telefonnetzbetreiber die Re-
gulierung der Terminierungsmärkte ab. Im Anschluss 
setzte das AK plangemäss die Marktanalysetätigkeit im 
Bereich des Aufbaus von Anrufen im Festnetz fort. Das 
AK stellte in der Analyse einen wettbewerbsgeprägten 
Verbindungsmarkt auf Endkundenebene fest und hob 
auf dieser Grundlage die noch bestehenden Zugangs-
verpflichtungen der Telecom Liechtenstein AG auf.

Compliance
Nach Art. 7 der Verordnung über elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste (VKND) haben An-
bieter öffentlich zugänglicher Telefondienste Allgemeine 
Geschäftsbedingungen und Entgeltbestimmungen 
zu erlassen und dem AK vor ihrer Anwendung anzu-
zeigen und in elektronischer Form zu veröffentlichen. 
Im Berichtsjahr wurden im Rahmen des Compliance-
Monitorings punktuelle und anlassfallbezogene Über-
prüfungen durchgeführt.

nahmen die beauftragten Ingenieurbüros auf Grundlage 
entsprechender Direktvergaben noch im Berichtsjahr 
die Arbeiten auf.

Rüfeschutzbauten

Landesrüfekommission
Am 23.  September begrüsste Regierungschef-Stell-
vertreterin Sabine Monauni in ihrer Funktion als Vor-
sitzende der Landesrüfekommission erstmals die 
Kommissionsmitglieder. Die Kommission beschäftigte 
sich bei ihrem ordentlichen Jahrestreffen mit den 
Herausforderungen des Klimawandels für den Wasser-
bau im Allgemeinen und für die Rüfeverbauung im Spe-
ziellen. Im Rahmen einer Begehung wurde am Beispiel 
der Mühleholzrüfe in Vaduz aufgezeigt, welche Adaptio-
nen im Wasserbau angesichts des Klimawandels bereits 
vorgenommen wurden und mit welchen zusätzlichen 
Herausforderungen künftig zu rechnen sind. Erkenn-
bar ist bereits heute, dass die Häufigkeiten als auch die 
Intensitäten von Starkregenereignissen im Alpenraum 
zunehmen. Die insgesamt 3'000 Bauwerke, welche den 
Siedlungsraum vor Murgängen und Hochwasser schüt-
zen, bilden einen unverzichtbaren Teil der Basisinfra-
struktur des Landes.

Bauprogramm 2021
Das ABS sah sich angesichts der ambitionierten Ziel-
setzungen bei der Rheindammsanierung gezwungen, 
im Rüfeverbau verschiedene Projekte zurückzustellen, 
um die dadurch freiwerdenden personellen Ressourcen 
beim Vorantreiben der arbeitsintensiven Rheindamm-
sanierungsprojekte einsetzen zu können. Die Abteilung 
Wasserbau legte dementsprechend ihren Arbeits-
schwerpunkt in der Wildbachverbauung auf die Sicher-
stellung des laufenden Unterhalts bei den bestehenden 
Schutzbauwerken.

Diesbezüglich gilt es insbesondere die infolge der 
Rüfegänge vom 18. und vom 30. Juli in der Mühleholz-
rüfe getroffenen Sofortmassnahmen zu erwähnen. Diese 
beiden ausserordentlichen Murgänge verursachten auf 
dem Abschnitt vom Wegübergang Iraggell bis zur Que-
rung Fürstenweg, auf einer Länge von 240 m, grosse 
Schäden am Längswuhr. Die Fundation des oberhalb 
des Vaduzer Wohngebiets Allmein situierten Wuhrs 
wurde über weite Strecken freigelegt. Die einsturz-
gefährdeten Dammabschnitte mussten unmittelbar 
nach den Ereignissen provisorisch unterfangen werden.  
Um weitere Sohleintiefungen und somit weitere sub-
stantielle Schäden am Wuhr zu verhindern, konnte noch 
im Berichtsjahr eine aus elf Blockschwellen bestehende 
Sohlsicherung fertiggestellt werden.
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Generelle Marktentwicklung
Das Marktgeschehen wurde im Berichtsjahr wesentlich 
vom Glasfaserausbau bestimmt. In den Ausbaugebieten 
wechselten die Teilnehmer rascher als in den Vorjahren 
auf Glasfaser-basierte Angebote, wobei sie oft markant 
schnellere Internetanschlüsse wählten und die Not-
wendigkeit des Festnetz-Telefonanschlusses kritisch 
hinterfragten.

Das Melderegister verzeichnete im Berichtsjahr 
einen Zugang und zwei Abgänge, alle im Geschäfts-
kundenbereich. Der Markt wird von einer im Verhältnis 
zur Marktgrösse sehr hohen und stabilen Anbieterzahl 
versorgt. Das Melderegister umfasste am Ende des Be-
richtsjahres 48 Unternehmen.

Ausbau des Glasfasernetzes
Der Ausbau des landesweiten Glasfaserzugangsnetzes 
wurde im Berichtsjahr von den LKW intensiv voran-
getrieben, sodass am Ende des Jahres für weitere 5'100 
Wohn- und Geschäftseinheiten (Vorjahr 4'500) ein Glas-
faseranschluss verfügbar war. Die LKW erzielten einen 
Ausbaustand von insgesamt rund 20'800 Wohn- und 
Geschäftseinheiten, somit bereits 83 % (Vorjahr 71 %) 
des bis Ende 2022 geplanten Vollausbaus, wodurch 
sich Liechtenstein mit der Glasfaserabdeckung in die 
europäischen Spitzenränge einreihen kann. Das Inte-
resse an Telekomdiensten über Glasfasern erhöhte sich 
bei Haushalten und Unternehmen stetig und dement-
sprechend erreichte der Anteil bereits aktiv genutzter 
Glasfaseranschlüsse am Ende des Berichtsjahres 66 %, 
während an den Vorjahresenden erst 60 % (2020) bzw. 
36 % (2019) der zu jenen Zeitpunkten verfügbaren Glas-
faseranschlüsse genutzt wurden. Im Berichtsjahr nah-
men die LKW in Teilen von Eschen, Schaan, Vaduz und 
Triesen total 3'000 Altanschlüsse über Kupferdoppel-
ader und 2'600 Anschlüsse über Koax ausser Betrieb, 
gegenüber 2'700 bzw. 2'400 im Vorjahr.

Marktentwicklung – Festnetz
Der Rückgang der Festnetz-Telefonanschlüsse setzte 
sich weiter fort, ohne ein Ende dieser Entwicklung er-
kennen zu lassen. Die Migration zu Glasfaserleitungen 
führt die alten Technologien (Analog, ISDN) an ihr Ende. 
Während in 2015 noch über 80 % der Telefonanschlüsse 
auf diesen Technologien beruhten, überschritten VoIP-
Telefonanschlüsse am Ende des Berichtsjahres bereits 
die 80 % Marke. Die Gesamtzahl der Festnetz-Telefon-
anschlüsse sank während des Berichtsjahres um 8 % auf 
11'700, wobei insgesamt 1'700 Analog- und ISDN-An-
schlüsse wegfielen und nur 700 VoIP-Telefonanschlüsse 
dazukamen.
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Im Gegensatz zum Telefonanschluss verzeichnet der 
Internetanschluss – als Grunddienst der Informations-
gesellschaft – ein stetes Wachstum, seit 2016 um ca. 
3 % pro Jahr. Auch hier verschwinden die alten Techno-
logien. Die DSL- und Koaxanschlüsse gingen um 2'000 
bzw. 1'500 Stück zurück, wurden allerdings durch 3'900 
neue Glasfaseranschlüsse mehr als kompensiert.

0

4'000

8'000

12'000

16'000

20'000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Festnetz-Internetanschlüsse(alle Typen)
Kabelmodem
DSL-Anschlüsse
Glasfaser-Anschlüsse

2021

Entwicklung der Festnetz-Internetanschlüsse 2015 bis 2021

Im Berichtsjahr erreichten Glasfaser-Internetanschlüsse 
einen Anteil von annähernd 70 % (Vorjahr 50 %) ge-
messen an der Gesamtzahl von Internetanschlüssen.
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Mobiltelefonanschlüsse mit +423 Rufnummer er-
reichten somit im Berichtsjahr einen Marktanteil von 
35 % (Vorjahr 33 %).
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Internet-Domain «.li»
Die Stiftung SWITCH ist im Auftrag des AK für den ope-
rativen Betrieb der Registrierungsstelle (Registry) der 
«.li»-Domain verantwortlich. Seit dem Berichtsjahr ist 
die Domain .li Teil des Domain Abuse Activity Repor-
tings der ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers), mit dem gemeldete Missbrauchs-
verdachtsfälle über verschiedene Domains verglichen 
werden, um die Effektivität der gesetzten Sicherheits-
massnahmen beurteilen und gegebenenfalls anpassen 
zu können. Das Domain Abuse Activity Reporting für 
Country-Code Top-Level-Domains war im Berichtsjahr 
noch im Aufbau.

Auf operativer Ebene macht SWITCH das Surfen 
im Internet sicherer, indem es verdächtige Webseiten, 
die unter einer «.li»-Domain betrieben werden, auf 
Phishing, Fake-Webshops und Malware überprüft. Im 
Zusammenhang mit anderen rechtswidrigen Inhalten 
arbeitet SWITCH mit den Strafverfolgungsbehörden 
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Dass die Leistungsfähigkeit von Glasfaseranschlüssen 
einem tatsächlichen Marktbedürfnis entspricht, zeigt 
sich eindrücklich am Anteil der Internetanschlüsse mit 
einer Downloadleistung von mindestens 200 Mbit / s, der 
im Berichtsjahr bereits 40 % erreichte.
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Marktentwicklung – Mobiltelefonie
Der seit 2016 beobachtbare Trend zugunsten von 
Mobiltelefonanschlüssen mit Liechtensteiner +423 Ruf-
nummer setzte sich auch im Berichtsjahr fort. Diese 
nahmen um 1'000 Stück zu, während solche mit Schwei-
zer +41 Rufnummer um 600 Stück abnahmen, was einen 
insgesamt wenig veränderten Endstand von 49'300 
(+0.7 %) ergab.
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und dem AK eng zusammen. Entweder leitet SWITCH 
selbst Massnahmen ein und informiert das AK oder das 
AK beauftragt SWITCH mit der Einleitung der jeweili-
gen Massnahmen, die von einer Halteranfrage bis zur 
Sperre der entsprechenden .li-Domain reichen können.

Per Ende des Berichtsjahres waren insgesamt  
68'740 Domain-Namen unter der Top-Level-Domain 
«.li» registriert, was gegenüber 2020 einer Zunahme 
von 2'008 Domain-Namen entspricht.
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Umsetzung des Europäischen Kodex für die  
elektronische Kommunikation
Im Berichtsjahr wurde die Vorlage zur Totalrevision des 
Kommunikationsgesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2018 / 1972 über den europäischen Kodex für die 
elektronische Kommunikation sowie der Durchführung 
der Verordnung (EU) 2018 / 1971 zur Einrichtung des 
Gremiums europäischer Regulierungsstellen für elek-
tronische Kommunikation (GEREC) ausgearbeitet. Ein 
entsprechendes Vernehmlassungsverfahren wurde im 
November gestartet. Zudem wurde auch bereits mit der 
damit verbundenen Überarbeitung des Verordnungs-
pakets zum KomG begonnen.

Funkfrequenzen

Im zentralen Aufgabenbereich der internationalen 
Frequenzkoordinierung wurden im Berichtsjahr 135 
Anfragen der Nachbarverwaltungen bearbeitet. Die 
meisten ausländischen Koordinierungsanfragen 
kamen dabei aus Deutschland und der Schweiz mit je-
weils 48 Anfragen. Am häufigsten wurden Frequenz-
koordinierungen aus Deutschland für den Funkdienst 
Digitales Radio (DAB) durchgeführt. Für Liechtenstein 
wurden im Berichtsjahr vier Betriebsfunkfrequenzen 
international koordiniert und auch bereits zugeteilt.

Internationale Aktivitäten Funkfrequenzen
Im Berichtsjahr wurden sieben Arbeitsgruppen der 
CEPT, der ITU sowie der EU auf virtueller Basis verfolgt. 
Drei Veranstaltungen davon dienten der Vorbereitung 
auf die nächste Weltfunkkonferenz im Jahr 2023. Inhalt-
lich liegt der Schwerpunkt auf verschiedenen Neu-
widmungen von Funkdiensten und hier insbesondere 

auf deren Verträglichkeit mit den bestehenden Nutzun-
gen.

Frequenzvergabe Mobilfunk
Gemäss dem Liechtensteiner Frequenzzuweisungsplan 
stehen zusätzliche Frequenzen aus den Bereichen 700, 
1'400 und 3'400 – 3'800 MHz für die Erbringung öffent-
licher landesweiter Mobilfunkdienste zur technologie-
neutralen Nutzung zur Verfügung. Die Aufteilung die-
ses zur Verfügung stehenden Frequenzspektrums wird 
vom AK als zuständige Regulierungsbehörde in Form 
eines Auswahlverfahrens durchgeführt, an dem die drei 
in Liechtenstein tätigen Mobilfunkbetreiber Telecom 
Liechtenstein AG, Salt (Liechtenstein) AG und Swiss-
com (Schweiz) AG teilnehmen. Das Verfahren konnte 
im Berichtsjahr nicht abgeschlossen werden und wird 
daher im Folgejahr weitergeführt werden.

Satellitenprojekt
Im Berichtsjahr wurde das Verfahren in Zusammen-
hang mit den 2018 vom AK vorläufig und befristet zu-
geteilten Nutzungsrechten an Satelliten-Frequenzen 
nach Massgabe des entsprechenden nationalen und 
internationalen Rechtsrahmens fortgesetzt. Im April 
des Berichtsjahres erliess das AK eine Ergänzungs-
verfügung, mit der der Zuteilungsinhaberin weiter-
gehende (insbesondere Berichts-) Pflichten auferlegt 
wurden. Die von der Zuteilungsinhaberin dagegen er-
hobenen Beschwerden an die Beschwerdekommission 
für Verwaltungsangelegenheiten (VBK) und den Ver-
waltungsgerichtshof (VGH) wurden abgewiesen. Im 
Berichtszeitpunkt ist die Ergänzungsverfügung des AK 
rechtskräftig und die Zuteilungsinhaberin arbeitet an 
der notwendigen Verbesserung des Businessplans.

Signatur- und Vertrauensdienste

Im Berichtsjahr konnte das AK die Konformitäts-
bewertung der FLZ Anstalt, dem in Liechtenstein 
gemeldeten Vertrauensdiensteanbieter (VDA), ab-
schliessen. In weiterer Folge kündigte die FLZ Anstalt 
die Einstellung ihrer Tätigkeit per 31. März 2022 an. Das 
AK wird ab diesem Datum weiterhin auf seiner Inter-
netseite die sogenannte Vertrauensliste veröffentlichen, 
die jedoch bis zum Eintritt eines neuen VDA nur mehr 
Angaben zu den Sperrlisten sowie historische Angaben 
zu den qualifizierten Vertrauensdiensteanbietern und 
den von ihnen erbrachten qualifizierten Vertrauens-
diensten enthalten wird.

Audiovisuelle Medien

Umsetzung der Richtlinie über audiovisuelle  
Mediendienste
Die Vorschriften der Richtlinie (EU) 2018 / 1808 über 
audiovisuelle Mediendienste (AVMD-RL) gelten nicht 
mehr wie bislang nur für Fernsehveranstalter und 
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Anbieter von audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf, 
sondern erfassen auch Video-Sharing-Plattformen wie 
YouTube, Netflix oder Facebook. Durch die Änderun-
gen soll den Marktentwicklungen Rechnung getragen 
werden und ein Gleichgewicht zwischen dem Zugang 
zu Online-Inhalte-Diensten, dem Verbraucherschutz 
und der Wettbewerbsfähigkeit geschaffen werden. Die 
Umsetzung der überarbeiteten AVMD-RL soll durch 
eine Abänderung des MedienG erfolgen. Durch Ver-
zögerungen auf europäischer Ebene konnte die natio-
nale Umsetzung im Berichtsjahr nicht abgeschlossen 
werden.

Verfügbarkeit von Mediendiensten
An das AK gelangten im Berichtsjahr Meldungen seitens 
der liechtensteinischen Bevölkerung, dass Angebote 
von Mediendiensten (z. B. Disney+, ARD Mediathek) in 
Liechtenstein gänzlich oder teilweise nicht verfügbar 
waren. Die Nicht-Verfügbarkeit (Geoblocking) ist oft auf 
rechtliche Einschränkungen aufgrund der Vergabe von 
Lizenzrechten (Copyrights) zurückzuführen, die den 
Empfang bzw. das Abrufen dieser Inhalte in Liechten-
stein derzeit verhindern. Als besonders kleiner Markt 
muss sich Liechtenstein immer wieder für die Gleich-
behandlung und Angebotsvielfalt gesondert bemühen. 
Das AK ist diesbezüglich mit mehreren Anbietern sol-
cher Dienste in engem Kontakt, um eine Lösung für 
die liechtensteinische Bevölkerung – die möglichst 
vollumfängliche Gleichstellung Liechtensteins mit den 
Angeboten in den Nachbarländern – zu erreichen und 
diese Dienste somit für Liechtenstein verfügbar zu ma-
chen. Im Berichtsjahr erweiterte der Sport Streaming 
Dienst DAZN sein Dienstangebot in Liechtenstein be-
reits merklich, dennoch blieb das AK auch mit diesem 
weiterhin in Kontakt, um den Ausbau des Programm-
kataloges weiter zu fördern.

Postregulierung

Revision der Postmarktgesetzgebung
Das AK führte im Berichtsjahr die Arbeiten zur Um-
setzung der Richtlinie 2008 / 6 / EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20.  Februar 2008 zur 
Änderung der Richtlinie 97 / 67 / EG im Hinblick auf die 
Vollendung des Binnenmarktes der Postdienste der Ge-
meinschaft weiter. Der Landtag stimmte der Übernahme 
der entsprechenden Richtlinie in das EWR-Abkommen 
in seiner Sitzung im Juni zu. Dem Gesetzesentwurf 
liegt das Ziel zugrunde, ein klar strukturiertes und in-
tegriertes Postmarktgesetz zu schaffen. Hierdurch soll 
Rechtssicherheit für die Marktteilnehmer geschaffen 
und gleichzeitig sichergestellt werden, dass die künf-
tige Regulierungsbehörde im Postbereich ihre Aufgabe 
effektiv wahrnehmen kann. Ein entsprechendes Ver-
nehmlassungsverfahren wurde im November 2021 ge-
startet.

Internationale Aktivitäten

Das AK vertritt Liechtenstein in verschiedenen EU-Ko-
mitees und EFTA-Arbeitsgruppen, bei der International 
Telecommunication Union (ITU) und dem Weltpostver-
ein (Universal Postal Union – UPU). Dazu gehören im 
Bereich der elektronischen Kommunikation das Com-
munications Committee (CoCom), das Radio Spectrum 
Committee (RSC), die Radio Spectrum Policy Group 
(RSPG) und der Body of European Regulators for Elec-
tronic Communications (BEREC), bei welchem das AK 
im Berichtsjahr Einsitz im Führungsgremium, dem 
BEREC Miniboard, hatte. Das AK vertritt Liechtenstein 
in der CEPT (European Conference of Postal and Tele-
communication Administrations), die u. a. auf europä-
ischer Ebene gemeinsame Positionen für die Weltfunk-
konferenz erarbeitet.

Im Medienbereich ist das AK im Contact Committee 
of the Audiovisual Media Services Directive vertreten 
sowie in der European Regulators Group for Audio-
visual Media Services (ERGA). Zudem vertritt das AK 
Liechtenstein in der «European Platform of Regulatory 
Authorities (EPRA)» im Bereich der Medienregulierung.

Im Bereich Post vertritt das AK das Land auf euro-
päischer Ebene in der EFTA Working Group on Postal 
Services sowie im Postal Directive Committee (PDC). 
Daneben nimmt das AK auch an den Plenartreffen der 
ERGP (European Regulators Group for Postal Services) 
und am vorbereitenden Contact Network teil. Auf inter-
nationaler Ebene nahm das AK an Vorbereitungstreffen 
für den Weltpostkongress teil. Dieser fand vom 9. bis 
27.  August in Abidjan, Elfenbeinküste, statt. Die Teil-
nahme am Kongress selbst erfolgte durch das AK in 
erster Linie virtuell. Aufgrund von wichtigen Wahlen, 
insbesondere des Generaldirektors sowie dessen Stell-
vertreter, fand auch eine physische Teilnahme durch 
den Amtsleiter in der dritten Kongresswoche statt.

Im Bereich der elektronischen Signaturen und Ver-
trauensdienste vertritt das AK Liechtenstein im Forum 
der Aufsichtsstellen über elektronische Signaturen und 
Vertrauensdienste (Forum of European Supervisory 
Authorities, FESA) und nimmt Einsitz in der Experten-
gruppe der Agentur der Europäischen Union für Cyber-
sicherheit (ENISA).

Das AK arbeitet insbesondere eng mit dem Schwei-
zer Bundesamt für Kommunikation (BAKOM), der 
Österreichischen Rundfunk- und Telekom Regulie-
rungs-GmbH (RTR) und der Deutschen Bundesnetz-
agentur (BNetzA) zusammen und steht auch mit den 
anderen europäischen Regulierungsbehörden in regem 
Austausch.
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Amt für Umwelt

Amtsleiter: Stefan Hassler

Das Amt für Umwelt (AU) hatte im Berichtsjahr mehrere 
Schwerpunktaufgaben. Darunter war die Umsetzung der 
Massnahmen der Liechtensteiner Abfallplanung 2070 zur 
Schonung des Deponievolumens in Zusammenarbeit mit 
den Gemeinden. Zudem wurde die Umsetzung des 2021 
beschlossenen Massnahmenpakets zur Verbesserung der 
Waldverjüngung fortgesetzt und Wildruhezonen in zeitge-
mässe Kartierungs- und Analysesysteme überführt, um da-
raus Optimierungen in den rheintalseitigen Hanglagen und 
im Talraum abzuleiten. Weiter wurden der Verpachtungs-
prozess im Rahmen der Neuverpachtung der Jagdreviere 
gestartet und das Jagdgesetz angepasst, um eine professio-
nelle Wildhut und Intensivbejagungsgebiete zu schaffen. Ein 
weiterer Schwerpunkt im Bereich Wald war der Start des 
partizipativen Prozesses zur Waldstrategie 2030+. Diese 
wird 2022 fertiggestellt und als langfristiges waldbezoge-
nes Leitbild dienen. In der Landwirtschaft wurde der breit 
abgestützte, ebenfalls partizipative Prozess zur Weiterent-
wicklung der Agrarpolitik mit einem Schussbericht zu Ende 
gebracht. Dieser wird als Grundlage zur Erstellung des ag-
rarpolitischen Berichts 2022 dienen. Ausserdem wurde zur 
Bekämpfung von besonders gefährlichen Schadorganismen 
die Erdmandelgrasverordnung verabschiedet. Mit Blick auf 
das ratifizierte Übereinkommen von Paris wurde im Be-
richtsjahr mit der Erarbeitung der Klimastrategie 2050 be-
gonnen, welche griffige Ziele und Massnahmen zur Errei-
chung des übergeordneten Ziels der Klimaneutralität bis 
2050 aufzeigen wird. Zudem hat das AU an der 26. Konfe-
renz der Vertragsparteien der Klimakonvention in Glasgow 
und darüber hinaus an weiteren internationalen Konferen-
zen teilgenommen, wie z. B. an der Vertragsstaatenkonfe-
renz des Übereinkommens über die biologische Vielfalt und 
die Alpenkonvention betreffende Sitzungen. 

Rechtsetzung

Rechtsetzungsprojekte 
–  Totalrevision CO2-Gesetz
–  Abänderung des Umweltschutzgesetzes Bereich Alt-

lasten
–  Abänderung des Umweltschutzgesetzes Bereich nicht-

ionisierende Strahlung
–  Abänderung des Landwirtschaftsgesetzes (LWG)
–  Abänderung des Jagdgesetzes
–  Abänderung der Emissionshandelsverordnung
–  Abänderung der CO2-Verordnung
–  Abänderung der Luftreinhalteverordnung
–  Abänderung der Verordnung zum Schutze des Grund-

wasserpumpwerkes «Unterau» in der Gemeinde Schaan
–  Abänderung der Verordnung zum Schutze der Grund-

wasserpumpwerke «Oberau» und «Spetzau» der 
Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland

–  Abänderung der Verordnung zum Schutze der Quell-
fassungen «I da Rieter» in der Gemeinde Triesenberg

–  Verordnung zum Schutze des Grundwassers
–  Abänderung der Verordnung über den Schutz der Ge-

wässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten
–  Abänderung der Verordnung über die Lagerung von 

Hofdüngern in der Landwirtschaft
–  Verordnung über das Verbot des Inverkehrbringens 

sowie die Anforderungen an die Beschaffenheit und 
Kennzeichnung bestimmter Kunststoffprodukte

–  Verordnung betreffend die Abänderung der Ver-
ordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle

–  Verordnung über den Abschussplan für das Jagdjahr 
2021 / 2022

–  Abänderung der Verordnung über landwirtschaftliche 
Begriffe und die Anerkennung von Landwirtschafts-
betrieben

–  Abänderung der Verordnung über die Förderung der 
Infrastrukturen von Alpen

–  Abänderung der Verordnung über die Förderung der 
Alpwirtschaft

–  Abänderung der Verordnung über Einkommensbei-
träge in der Landwirtschaft

–  Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des 
Erdmandelgrases

–  Abänderung der Verordnung über die Förderung von 
Dienstleistungen Dritter in der Landwirtschaft

–  Totalrevision der Verordnung über die Förderung der 
Tierzucht

Internationale und regionale  
Zusammenarbeit

Liechtenstein nahm im Berichtsjahr an verschiedenen 
Konferenzen teil. Schwerpunktmässig betrafen diese  
die Themen Klima sowie Abfälle und Chemikalien. Da-
rüber hinaus brachte sich Liechtenstein aktiv im Rahmen 
der regionalen Zusammenarbeit der deutschsprachigen 
Länder und innerhalb der verschiedenen Kommissionen 
betreffend Rhein und Bodensee ein.

Vertretung Liechtensteins an den Klimav erhandlungen
Bedingt durch die Covid-19-Pandemie konnten nicht 
alle geplanten internationalen Treffen wie üblich statt-
finden. An den virtuellen Klimaverhandlungen im Mai 
und Juni konnten die Diskussionen zu den fehlenden 
Umsetzungsrichtlinien der im Übereinkommen von 
Paris vorgegebenen Ziele und Prozesse im Bereich der 
Marktmechanismen und der Transparenz fortgeführt 
werden. Liechtenstein wirkte darauf hin, dass die be-
sonderen Umstände von Kleinstaaten (limitierte ad-
ministrative Ressourcen, vergleichsweise geringe Emis-
sionen etc.) angemessen berücksichtigt werden. 

Vom 31.  Oktober bis zum 13.  November fanden 
die 26. Konferenz der Vertragsparteien der Klimakon-
vention (COP26), die 16. Sitzung der Vertragsstaaten 
des Kyoto-Protokolls (CMP16) und die 3. Sitzung 
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der Vertragsstaaten des Übereinkommens von Paris 
(CMA3) in Glasgow statt. Liechtenstein war mit S.D. 
Alois von und zu Liechtenstein an dem Treffen der 
Staats- und Regierungschefs und mit Regierungschef-
Stellvertreterin Sabine Monauni auf Ministerebene ver-
treten. Zudem arbeitete Liechtenstein an gemeinsamen 
Positionen der Environmental Integrity Group (eine Ver-
handlungsgruppe bestehend aus Georgien, Liechten-
stein, Mexiko, Monaco, Schweiz und Südkorea) zu 
Marktmechanismen, Transparenz und Anpassung mit. 
Liechtenstein hielt zudem die Länderpräsentation an-
lässlich des zweijährigen Überprüfungsprozesses 
(Multilateral Assessment) und beantwortete Fragen aus 
dem Plenum.

EWR-Abkommen 
Im Berichtsjahr waren 97 EU-Rechtsakte zu prüfen. 
Besondere Aufmerksamkeit erforderten verschiedene 
Rechtsakte in den Bereichen allgemeiner Umwelt-
schutz und Abfall, deren Umsetzung umfangreiche Ab-
klärungen bedingten. 

Internationale Übereinkommen im Bereich Abfall und 
Chemikalien 
Vom 26. bis 30.  Juli fand in Genf die 15. Vertrags-
parteienkonferenz (COP15) des Basler Überein-
kommens über die Kontrolle der grenzüberschreitenden 
Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung, 
die 10. Vertragsparteienkonferenz (COP10) des Rotter-
damer Übereinkommens über das Verfahren der vor-
herigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für be-
stimmte gefährliche Chemikalien sowie Pestizide im 
internationalen Handel und die 10. Vertragsparteien-
konferenz (COP10) des Stockholmer Übereinkommens 
über persistente organische Schadstoffe statt. Die Kon-
ferenzen wurden virtuell durchgeführt. Liechtenstein 
wurde jeweils durch die Schweiz vertreten.

Vom 23. bis 29. Oktober fanden die 12. Konferenz 
der Vertragsparteien des Wiener Übereinkommens 
(COP12), Teil 2, und das 33. Treffen der Vertragsparteien 
des Montrealer Protokolls (MOP33) statt. Die Konferenz 
wurde virtuell durchgeführt. Liechtenstein wurde durch 
die Schweiz vertreten.

Vom 1. bis 5. November fand das erste Segment der 
vierten Konferenz der Vertragsparteien des Überein-
kommens von Minamata über Quecksilber statt. Die 
Konferenz wurde virtuell durchgeführt. Liechtenstein 
wurde durch die Schweiz vertreten.

Internationale Übereinkommen im Bereich  
Naturschutz 
Teil 1 der Vertragsstaatenkonferenz des Überein-
kommens über die biologische Vielfalt (CBD) fand 
Mitte Oktober 2021 in Kunming, China als Hybridver-
anstaltung statt. Liechtenstein nahm daran online teil. 
Der zweite Teil soll im Frühling 2022 wenn möglich als 
physisches Treffen ebenfalls in China stattfinden. 

Das 41. Meeting des Ständigen Ausschusses der 
Berner Konvention fand vom 29. November bis 3. De-
zember statt. Auf Grund der Covid-19-Pandemie wurde 
es virtuell abgehalten. Liechtenstein nahm an allen fünf 
Tagen teil.

Übereinkommen im Bereich Wasser 
Die 67. Tagung der Internationalen Gewässerschutz-
kommission für den Bodensee (IGKB) fand am 11. Mai 
in virtueller Form statt, an welcher auch Liechtenstein 
vertreten war. Zentrale Themen waren die Strategie 
«Spurenstoffe», das Interreg-Projekt «ANEBO» zum 
Neozoenmonitoring in der Uferzone, Aquakulturen im 
Bodensee sowie der aktuelle Stand zum Projekt «See-
Wandel».

Die Plenarsitzung der Internationalen Kommission 
zum Schutz des Rheins (IKSR) und des Koordinierungs-
komitees Rhein (PLEN-CC) fand am 1. und 2.  Juli als 
Videokonferenz statt. Die Kommission verabschiedete 
unter anderem vier Berichte zur Ökologie und Wasser-
qualität des Rheins. Die Erkenntnisse fliessen auch 
in den Internationalen Bewirtschaftungsplan Rhein 
2022 bis 2027 nach EU-Wasserrahmenrichtlinie ein. 
Liechtenstein nahm auch an dieser Sitzung teil. 

Alpenkonvention 
Liechtenstein nahm an den Sitzungen des Ständigen 
Ausschusses sowie des Klimabeirates und Biodiversi-
tätsbeirates teil. Zudem nahm Liechtenstein an Sit-
zungen zum neunten Alpenzustandsbericht (RSA9), 
welcher an der 17.  Alpenkonferenz im Jahr 2022 ver-
abschiedet wird, teil.

EUSALP – EU strategy for the alpine region
Das Amt für Umwelt ist in zwei Arbeitsgruppen ver-
treten. Die Koordination obliegt dem Amt für Aus-
wärtige Angelegenheiten. Liechtenstein nahm an den 
Sitzungen der AG 8 virtuell teil.

CIPRA
Die CIPRA begleitete das Projekt YAOLIN (Youth Alpine 
Interrail), an dem sich auch das Amt für Umwelt finan-
ziell beteiligte. Mit der CIPRA wurden zudem Gespräche 
über eine verstärkte Zusammenarbeit geführt.

Arbeitsgruppe der Deutschsprachigen Umweltämter 
zu Grünen Finanzen 
Das Amt für Umwelt beteiligte sich an den Diskussionen 
und nahm an den virtuellen Austauschtreffen teil. 
Liechtenstein war durch den Amtsleiter des Amtes für 
Umwelt und durch die Finanzmarktaufsicht an der vir-
tuellen Konferenz, welche von Deutschland organisiert 
wurde, vertreten. Das Amt für Umwelt hat unterschied-
liche Stellungnahmen zur EU Taxonomie für die Nach-
haltigkeit eingereicht.
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Interreg-Projekt Low-Tech-Gebäude
Die Kommission Umwelt der Internationalen Bodensee-
konferenz startete 2016 das Projekt Low-Tech-Gebäude 
mit einer Projektdauer von vier Jahren. Das Projekt 
geht der Frage nach, wie viel Technik ein nachhaltiges 
Haus benötigt. Die Universität Liechtenstein ist Projekt-
partner und erarbeitete in einem ersten Arbeitspaket 
die Grundlagen sowie eine Übersicht der Low-Tech-An-
sätze. Das Projekt wurde 2021 mit einem Schlussbericht 
und einem Fachbuch abgeschlossen. 

Umweltinformation

Der vom Amt im Berichtsjahr vorbereitete Umwelt-
schutzkalender für das Jahr 2022 ist dem Thema «Ver-
wendungsmöglichkeiten von Pflanzen und Pilzen» ge-
widmet. 

Umweltverträglichkeitsprüfungen
Für zwei Projekte wurden Vorabklärungen durch-
geführt. Bei einem Projekt wurde daraufhin eine Einzel-
fallprüfung durchgeführt. Die Durchführung einer UVP 
wurde nicht verfügt. Zwei Projekte befinden sich im 
UVP-Verfahren (Strassenverbindung Vaduz-Triesen; 
Werkentwicklungsplan Hilcona AG). Das ESPOO-Ver-
fahren (Schweiz, EGO-Druckleitung) wurde aufgrund 
des Rückzugs des Projekts sistiert. 

Baugesuche 

Im Rahmen des amtsinternen Koordinationsverfahrens 
wurden im Berichtsjahr 440 Baugesuche geprüft. 

Klima

Emissionshandelssystem und Nationales  
Emissionshandelsregister
Die Versteigerungen über die Versteigerungsplatt-
form für europäische Emissionszertifikate wurden 
erfolgreich durchgeführt. Im Rahmen des Vollzugs 
des Emissionshandelsgesetzes und der geplanten Än-
derungen der EU-Gesetzgebung waren Teilnahmen an 
Registerführertreffen erforderlich. Die Verordnung zum 
Emissionshandelsgesetz wurde aufgrund der EU-Richt-
linie 410 / 2018 abgeändert.

Berichtspflichten gemäss der Klimakonvention und 
dem Kyoto-Protokoll
Die Arbeiten zur jährlichen Erstellung des Treibhaus-
gasinventars (Periode 1990 bis 2019) verliefen plan-
mässig. Das Treibhausgasinventar und der Begleit-
bericht für das Jahr 2019 wurden am 15. April 2021 dem 
UN Klimasekretariat übermittelt. Vom 1. bis 5.  März 
erfolgte die Überprüfung des 4. Zweijahresberichtes 
durch UN-Experten. Im Rahmen des virtuellen Über-
prüfungsprozesses (Multilateral Assessment) wurden 
über 16 Fragen verschiedener Länder beantwortet. 

Vollzug des CO2-Gesetzes
Im Berichtsjahr fand die Rückverteilung der 2019er Ein-
nahmen aus der CO2-Abgabe aus dem Bereich Wirt-
schaft statt. Insgesamt konnte das Amt für Umwelt in Zu-
sammenarbeit mit der AHV CHF 1'819'496 (gegenüber 
CHF 2'045'904 im Vorjahr) an die Wirtschaft zurückver-
teilen. Zudem wurde die Totalrevision des CO2-Gesetzes 
vernehmlasst und aufgrund der Ablehnung des Schwei-
zer Stimmvolks zum CO2-Gesetz im Juni 2021 mit den 
Schweizer Behörden die Weiterentwicklung des CO2-
Gesetzes nach 2021 besprochen. Die CO2-Verordnung 
wurde aktualisiert und die CO2-Abgabe von 96 auf 120 
Franken pro Tonne CO2 erhöht.

Klimastrategie 2050
Basierend auf der Klimavision 2050 wurde mit der Aus-
arbeitung der Klima-Langzeitstrategie begonnen. Diese 
soll konkrete Umsetzungsmassnahmen zur Erreichung 
der Klimaneutralität in Liechtenstein bis 2050 defi-
nieren. Im 2022 soll eine öffentliche Konsultation zur 
Klimastrategie durchgeführt und die Strategie vom 
Landtag genehmigt werden. 

Anpassung an den Klimawandel
Liechtenstein nahm an dem virtuellen Austauschtreffen 
des alpinen Anpassungsnetzwerks an den Klimawandel 
teil, in welchem die Alpenländer vertreten sind und sich 
über die Anpassung an den Klimawandel austauschen.

Wasser

Internationale Regierungskommission Alpenrhein
Die Internationale Regierungskommission Alpenrhein 
(IRKA) tagte am 26. Mai in Maienfeld in Graubünden. 
Schwerpunktthemen waren neben dem Projekt «Auf-
weitung Maienfeld-Bad Ragaz», dem Stand bei RHESI 
auch die «Rheindammertüchtigung St. Gallen-Liechten-
stein». Am 4. November veranstaltete die IRKA in Mels 
eine Fachtagung Wasserwirtschaft Alpenrhein mit zahl-
reichen Vorträgen. Die Tagung wurde von interessier-
tem Fachpublikum gut besucht und soll wiederholt wer-
den. Die Projekte «Basismonitoring Benthosbesiedlung» 
und das Spezialmonitoring «Wasserabhängige Land-
lebensräume» wurden durch die Projektgruppe «Ge-
wässer- und Fischökologie» (PGGF) unter dem Vorsitz 
von Liechtenstein ausgeschrieben und vergeben. Die 
Arbeiten zu den beiden Projekten sollen 2022 beginnen.

Grenzgewässerkommission Liechtenstein-Vorarlberg
Der Informationsaustausch der Grenzgewässerkom-
mission Liechtenstein-Vorarlberg wurde auf Frühjahr 
2022 verschoben. 

Oberflächengewässer
Die Untersuchungen des chemisch-physikalischen Zu-
standes der Fliessgewässer wurden 2021 weitergeführt. 
Da die Ergebnisse aus dem Berichtsjahr erst 2022 
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abschliessend ausgewertet sein werden, werden nach-
folgend die Ergebnisse von 2020 aufgeführt. In den 
meisten Fliessgewässern in Liechtenstein wurden im 
Jahr 2020 die chemischen Qualitätsziele gemäss Bewirt-
schaftungsplan nach Wasserrahmenrichtlinie des Amtes 
für Umwelt eingehalten. Die Wasserqualität ist insgesamt 
als gut zu bezeichnen. Einzig die Konzentrationen des ge-
lösten organischen Kohlenstoffs waren teilweise zu hoch. 
So wurde in der Esche und im Scheidgraben kein guter Zu-
stand erreicht. Beim Ammonium-Stickstoff, Nitrat-Stick-
stoff und Ortho-Phosphat lag in allen Fliessgewässern 
ein guter oder sehr guter Zustand vor. Auch die Qualitäts-
ziele für Nitrit-Stickstoff wurden eingehalten. Zusätzlich 
erfolgten 2021 Untersuchungen des Phytho- und Makro-
zoobenthos im Binnenkanal Unterlauf, im Scheidgraben 
und in der Esche. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
sind noch ausstehend. Der Fischbestand wurde zur öko-
logischen Zustandsbeurteilung am Binnenkanal im Ab-
schnitt Zollstrasse, am Scheidgraben und am Spiersbach 
aufgenommen. Die Auswertungen werden 2022 vor-
liegen. Im Hinblick auf eine Überwachung von Mikro-
verunreinigungen wurden Abklärungen durchgeführt, 
ob die Messstation Binnenkanal Ruggell mit einem ent-
sprechenden Messprogramm ausgerüstet werden kann.

Für den alle 10 Jahre aktualisierten Liechtensteiner 
Fisch- und Krebsatlas wurden erste Untersuchungen 
des Fisch- und Krebsbestands durchgeführt. Die Publi-
kation des Fisch- und Krebsatlas ist im 2024 vorgesehen. 

Am Alpenrhein selbst wurde 2021 im Rahmen der 
Internationalen Regierungskommission Alpenrhein 
(IRKA) kein Monitoring durchgeführt. 

Gewässerverschmutzungen
Es sind elf Meldungen zu Gewässerverschmutzungen 
eingegangen. Diese umfassten Schmutzwassereinlei-
tungen in Gewässer als Folge von Wasserhaltungen auf 
Baustellen, sowie Gewässerverschmutzungen durch Öl, 
Treibstoffe und Hofdünger. Es wurden entsprechende 
Ermittlungen durchgeführt und Massnahmen getroffen. 

Revitalisierung von Fliessgewässern
In diesem Jahr erfolgte eine Instream-Verbesserung 
im Binnenkanal bei Ruggell durch den Fischereiverein 
Liechtenstein unter Beteiligung des Landes. 

Grundwasser
Im Anschluss an die flächendeckenden geo-
physikalischen Feldmessungen der Talebene wurde im 
Berichtsjahr die Ausarbeitung einer Grundwasserleiter-
karte mit dem hydrogeologischen Lockergesteinsauf-
bau in der Rheintalebene und den Randbereichen in 
Angriff genommen. Mit diesen erweiterten Grundlagen 
lassen sich die Grundwasserkörper genauer abgrenzen 
und damit die raumplanerischen Fragestellungen im Zu-
sammenhang mit dem Grundwasserschutz effizienter 
und nachvollziehbarer bearbeiten. Die Arbeiten werden 
2022 weitergeführt.

Die Dauerüberwachung der Pegelstände und der 
Qualität des Grundwassers wurde 2021 weitergeführt. 

Im Berichtsjahr konnte für das Gebiet Äuli in Vaduz 
ein Konzept für parzellenübergreifende Grundwasser-
umströmungsmassnahmen in Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Vaduz abgeschlossen werden. 

Wassernutzungen
Für die Daten zur Trinkwassernutzung werden die 
Werte des Vorjahres angegeben: Der Verbrauch von 
Trink- und Brauchwasser im Jahr 2020 betrug total 8.1 
Mio. m³. Die öffentlichen Wasserwerke lieferten ins-
gesamt 6.6 Mio. m³, von den konzessionierten Selbst-
versorgern wurden 1.5 Mio. m³ Grundwasser gefördert. 
Die Wasserbedarfsdeckung erfolgte gesamthaft zu 
50 % durch Grundwasser und zu 50 % durch Quell-
wasser. Der spezifische Wasserbedarf (inkl. Industrie 
auf 200 Arbeitstage gerechnet) betrug 802 Liter pro 
Einwohner und Tag.

Die Regierung des Kantons Graubünden hat im Be-
richtsjahr die Änderungen des Schutzzonenplans und 
des Schutzzonenreglements der Quellwasserfassung 
«Wiesle» des Wasserwerks Balzers genehmigt. Da die 
Quellwasserfassungen auf Hoheitsgebiet der Gemeinde 
Fläsch liegen, erfolgte die Schutzzonenanpassung nach 
Schweizer Recht über die Gemeinde Fläsch. 

Bei den Quellwasserfassungen «I da Rieter» in der 
Gemeinde Triesenberg wurden Abklärungen zu ver-
schiedenen Problemstellungen zum Schutze der Fas-
sungen getroffen (Abwasserentsorgung, Melkplatz, Sa-
nierung von bestehenden Gebäuden). 

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 4.9 Mio. m³ 
Grund- oder Oberflächenwasser thermisch genutzt 
(Vorjahr: 5.9 Mio. m³). 

Im Berichtsjahr konnte die Konzession für das neue 
Kraftwerk Mühleholzquellen erteilt und die Anlage in 
Betrieb genommen werden. Das Kraftwerk speist täg-
lich etwa 7'000 kWh ins Stromnetz ein und kann etwa 
580 Vier-Personen Haushalte mit Strom versorgen.

Im Berichtsjahr wurde das Konzept zur Bewässerung 
landwirtschaftlicher Kulturen weiterentwickelt. Ins-
besondere wurden in Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde Balzers und der Vereinigung Bäuerlicher Orga-
nisationen (VBO) drei Pilotprojekte weitergeführt, bei 
welchen die praktische Umsetzung des Konzeptes bei-
spielhaft angegangen wird. 

Erdsonden
Im Berichtsjahr wurden 19 Gesuche zur Erstellung einer 
Erdsondenanlage geprüft und bewilligt (neu total 594 
Erdsondenanlagen). Im Umweltdatenkataster zur Er-
fassung und Verwaltung der Erdsondengesuche wurden 
diverse Überarbeitungen durchgeführt.

Siedlungsentwässerung
Der Generelle Verbands-Entwässerungsplan (VGEP) 
des Abwasserzweckverbandes der Gemeinden 
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Liechtensteins (AZV) bildet die Grundlage für die Gene-
rellen Entwässerungspläne (GEP) der Gemeinden. Ein 
wichtiges neues Element der Siedlungsentwässerung ist 
die Versickerung oder Retention von unverschmutztem 
Wasser auf den Liegenschaften. Im Berichtsjahr be-
fanden sich noch sieben GEP in der Bearbeitung, vier 
sind von der Regierung genehmigt.

Kommunale Abwasserreinigung und  
Klärschlammverwertung
Im Berichtsjahr wurden in der Kläranlage Bendern ins-
gesamt 10.45 Mio. m³ Abwasser gereinigt (Vorjahr: 
9.86 Mio. m³). Die Qualität des in den Alpenrhein ein-
geleiteten gereinigten Abwassers wurde systema-
tisch überwacht. Aufgrund des Betriebsalters der ARA 
standen diverse kleinere Betriebsoptimierungen bzw. 
Ersatzmassnahmen an, wie z. B. Ersatz Rührbelüfter 
Biologie 4 (Erhöhung Energieeffizienz), Austausch Bio-
filtermasse (Reduktion Geruch) und Überprüfung Sand- 
und Fettfang (Verbesserung Sandqualität). 

Die Anlage zur Entwässerung und Trocknung des 
Klärschlammes der ARA Bendern arbeitete einwandfrei. 
Es fielen 1'245 Tonnen Klärschlamm-Granulat (Trocken-
substanz grösser 90 %) an, welches im Zementwerk Un-
tervaz / GR thermisch verwertet wurde (Vorjahr: 1'339 
Tonnen).

Mit dem Abwasserzweckverband erfolgten Ge-
spräche und Abklärungen bezüglich der Durchführung 
einer Machbarkeitsstudie zur Elimination von organi-
schen Spurenstoffen aus dem Abwasser und zur Er-
arbeitung einer «Strategie ARA Bendern 2050». Die 
Auftragserteilung und der Projektstart beider Studien 
sind für 2022 vorgesehen.

Abwasser aus Haushalt, Gewerbe und Industrie
Die Bewilligung und die Aufsicht über die privaten 
Liegenschaftsentwässerungen obliegen laut Gewässer-
schutzgesetz und Abwasserreglement den Gemeinden. 
Das Amt für Umwelt befasst sich mit der Behandlung 
der Abwässer bei den Industriebetrieben sowie der 
Wasserhaltung bei Baustellen. 

Zwei Betriebe der Lebensmittelverarbeitungs-
Branche investierten im Berichtsjahr in neue Vor-
behandlungsanlagen: Eine Abwasser-Neutralisations-
anlage konnte abgenommen und in Betrieb gesetzt 
werden, eine weitere Vorbehandlungsanlage befand 
sich im Bau.

Im Berichtsjahr wurden 25 Gesuche für Baustellen-
wasserhaltungen und Einleitungen in Oberflächen-
gewässer geprüft und bewilligt. Des Weiteren wurden 
16 Gesuche für Sondierbohrungen geprüft und be-
willigt. 

Gewässerschutz in der Landwirtschaft
Ab 2021 werden im Rahmen der Betriebskontrollen in 
der Landwirtschaft zusätzlich 13 Kontrollpunkte bezüg-
lich des Gewässerschutzes geprüft. 

Im Zusammenhang mit den periodischen Kontrol-
len von Abwasseranlagen und Einrichtungen gemäss 
Gewässerschutzgesetzgebung wurde ein Kontroll-
konzept ausgearbeitet. Die Kontrollen sollen ab 2022 
im Rahmen einer Kampagne durchgeführt werden. Mit-
einbezogen werden auch die Kontrollen gemäss Hof-
düngerverordnung, mit Schwerpunkt Lagerkapazitäten 
und Abdeckung der Hofdüngerlager. In Bezug auf die 
geplante Revision der Hofdüngerverordnung wurden 
verschiedene Punkte abgeklärt. 

Fischerei

Internationale Bevollmächtigtenkonferenz
Die jährliche Internationale Bevollmächtigtenkonferenz 
für die Fischerei am Bodensee und seinen Zuflüssen 
(IBKF) fand am 15. Juni 2021 unter dem Vorsitz Baden-
Württembergs in virtueller Form statt. Im Jahr 2020 
wurden insgesamt 295 Tonnen Fisch durch die Berufs-
fischerinnen und Berufsfischer gefangen. Dieser Wert 
liegt nahe dem Mittelwert der letzten fünf Jahre von 
knapp 280 Tonnen, ist allerdings weit unter den Fang-
zahlen, die noch zwischen 2012 bis 2014 realisiert wur-
den. Seit 2013 machen grosse Stichlingsschwärme und 
zunehmende Quaggamuschelbestände den Fischen 
die Nahrung streitig. Nun zeigt sich, dass der für die 
Berufsfischerei schwierige Weg der Patentreduktion 
in die richtige Richtung führt. Sie konnten 2020 im 
Durchschnitt knapp 4.3 Tonnen Fische anlanden. Die-
ser Jahresfang pro Patent wurde letztmals 2012 erzielt. 
Ausserdem entnehmen Kormorane hohe Mengen an 
Fisch. Baden-Württemberg hat eine Vorstudie zum Ein-
fluss der Kormoranpopulation auf die Fischbestände in 
Auftrag gegeben.

Fischeinsätze
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 10'000 Bachforellen-
sömmerlinge in Liechtenstein besetzt, davon wurden 
5'000 in die Zubringer und 5'000 in den Binnenkanal 
selbst eingesetzt.

Fischereiprüfung
Der Vorbereitungskurs und die Prüfung wurden im Sep-
tember und Oktober abgehalten. Die Prüfung wurde 
von insgesamt 35 Teilnehmenden abgelegt. 34 Teil-
nehmende haben bestanden.

Luft

Massnahmenplan Luft
Zur Überarbeitung des Massnahmenplans Luft wurden 
verschiedene Abklärungen und Vorbereitungen durch-
geführt. 

Überprüfung von Feuerungsanlagen
Bei 16 Öl- und Gasfeuerungsanlagen mit einer 
Leistung von mehr als einem Megawatt wurden 
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Qualitätskontrollen im Bereich der Textilreinigung und 
der Baumaschinen sowie die Erstellung von Vollzugs-
hilfen mit Fokus Kleinholzfeuerungskontrollen.

Kontinuierliche Immissionsmessungen
Der Tages- sowie der Jahresmittelgrenzwert für 
Stickstoffdioxid (NO2) wurden bei der Messstation 
Vaduz Landesbibliothek eingehalten. Der höchste ge-
messene Tagesmittelwert lag bei 40 µg / m³ (Grenzwert: 
80 µg / m³; Messwert 2020: 47 µg / m³). Der Jahresmittel-
wert lag bei 13 µg / m³ (Grenzwert: 30 µg / m³, Messwert 
2020: 13 µg / m³).

Der Stundenmittelgrenzwert für Ozon von 
120 µg / m³ wurde an insgesamt 22 Tagen 83-mal über-
schritten (2020: an 33 Tagen mit 126 Überschreitungen). 
Der höchste gemessene Stundenmittelwert betrug 
148 µg / m³ (2020: 146 µg / m³).

Der Tagesmittelgrenzwert für Feinstaub von 
50 µg / m³ wurde in Vaduz viermal überschritten (2020: 
einmal). Drei der vier Tage mit Überschreitungen sind 
einem Saharastaubereignis 23. bis 25.  Februar 2021 
zuzuordnen. Der höchste gemessene Tagesmittelwert 
mit 119 µg / m³ fiel in die Zeit des Saharastaubereig-
nisses (24. Februar 2021), der höchste gemessene Wert 
ausserhalb dieses Ereignisses lag bei 55 µg / m³ (2020: 
53 µg / m³). Der Jahresmittelgrenzwert von 20 µg / m³ 
wurde mit 12 µg / m³ eingehalten (2020: 12 µg / m³).

Zusätzlich zur permanenten Messstation in Vaduz 
(Landesbibliothek) wurde mit einer mobilen Mess-
station in Triesenberg Zentrum ganzjährig die Fein-
staubbelastung sowie Stickstoffdioxid gemessen. Der 
Tagesmittelgrenzwert für Feinstaub von 50 µg / m³ 
wurde innerhalb der Messperiode vom 18.  Dezember 
2020 bis 21. Dezember 2021 fünf Mal überschritten. Der 
höchste gemessene Tagesmittelwert mit 107 µg / m³ fiel 
ebenfalls auf das Saharastaubereignis zwischen dem 
23. und 25.  Februar. Der Jahresmittelgrenzwert von 
20 µg / m³ wurde mit einem Jahresmittel von 12 µg / m³ 
eingehalten. Die gemessenen Stickstoffdioxidwerte 
lagen im Mittel bei 17 µg / m³ und zeigten einen maxi-
malen Tagesmittelwert von 37 µg / m³. Die Messstation 
wurde am 21. Dezember 2021 nach Eschen zum Essane-
kreisel verschoben.

Stickstoffdioxidmessung mit Passivsammlern
Im Berichtsjahr wurde an 13 Standorten mittels Passiv-
sammlern Stickstoffdioxid gemessen. Der Jahres-
mittelgrenzwert von 30 µg / m³ wurde an allen Stand-
orten eingehalten: Triesenberg Zentrum 25 µg / m³ 
(2020: 26 µg / m³), Eschen Essanestrasse 21 µg / m³ 
(2020: 22 µg / m³), Bendern Eschner Strasse 21 µg / m³ 
(2020: 22 µg / m³), Schaan Lindenplatz Süd 20 µg / m³ 
(2020: 22 µg / m³), Triesen Landstrasse 19 µg / m³ 
(2020: 19 µg / m³), Schaanwald Vorarlberger-Strasse 
14 µg / m³ (2020: 15 µg / m³), Balzers Gagoz 15 µg / m³ 
(2020: 15 µg / m³), Vaduz Mühleholz 14 µg / m³ (2020: 
14 µg / m³), Vaduz Landesbibliothek 13 µg / m³ (2020: 

Emissionsmessungen durchgeführt. Keine dieser An-
lagen musste beanstandet werden. 

Die Feuerungskontrolleure der Gemeinden über-
prüften 8'635 Öl- / Gasfeuerungsanlagen mit einer 
Feuerungswärmeleistung von weniger als einem Mega-
watt. 118 Anlagen mussten beanstandet und ent-
sprechend einreguliert werden. 

Bei 14 Holzfeuerungsanlagen mit einer Leistung von 
mehr als 70 kW wurden Emissionsmessungen durch-
geführt. Bei vier Anlagen war eine Einregulierung 
notwendig, bei einer weiteren Anlage wurde eine Sa-
nierung verfügt. Bei zwei Anlagen konnten laufende Sa-
nierungen erfolgreich abgeschlossen werden. 

Überprüfung von besonderen Anlagen
Bei einem Blockheizkraftwerk wurden die Schad-
stoffemissionen überprüft. Es entsprach den luft-
hygienischen Anforderungen. Zwei Blockheizkraftwerke 
konnten nach einer Standortänderung im Berichtsjahr 
nicht gemessen werden.

Bei zehn Tankstellen wurden die Gasrückführungen 
kontrolliert. Ein System konnte direkt bei der Kontrolle 
nachjustiert werden und ein System wurde ersetzt.

Im Rahmen der Baustellen-Emissionsbegrenzungs-
verordnung wurden zwei Meldungen des Amtes für 
Strassenverkehr geprüft. 

Emissionskataster
Im Berichtsjahr wurden am Emissionskataster wei-
tere Nachführungen und Datenbereinigungen vor-
genommen. Ebenfalls wurde an einer Implementierung 
in den Umweltdatenkataster gearbeitet.

Flüchtige Organische Verbindungen (VOC)
Im Rahmen des Vollzugs der VOC-Verordnung wurden 
die VOC-Bilanzen von vier Industriebetrieben geprüft 
und an die Oberzolldirektion der Schweiz weitergeleitet. 
Aufgrund betrieblicher Änderungen eines VOC-relevan-
ten Betriebs wurden verschiedene Abklärungen zur Ab-
luftbehandlung durchgeführt.

Berichterstattung im Rahmen des Übereinkommens 
über grenzüberschreitende Luftverunreinigung
Im April des Berichtsjahres wurden das Emissions-
inventar und der Inventarbericht für die Jahre 1985 bis 
2019 beim UNECE-Sekretariat eingereicht. Im Rahmen 
der Überprüfung durch das UNECE-Sekretariat wurden 
verschiedene Anfragen bearbeitet und methodische 
Verbesserungen beim Emissionsinventar geprüft.

OSTLUFT (Überwachung der Luftqualität zusammen 
mit den Ostschweizer Kantonen)
Als Mitglied der OSTLUFT arbeitet das Amt für Um-
welt eng mit den Ostschweizer Fachstellen für Luftrein-
haltung zusammen. Projekte und Sitzungen wurden via 
Telefon- und Videokonferenzen vorangetrieben. Länger-
fristige Projekte sind Emissions- und Immissionskarten, 
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Abklärungen und teils Messungen durchgeführt wer-
den.

Eisenbahnlärmsanierung
Das überarbeitete Lärmsanierungskonzept der ÖBB 
wurde geprüft. Bei der Prüfung wurde festgestellt, 
dass eine Überarbeitung erforderlich ist. Das Lärm-
sanierungskonzept wurde sodann von den ÖBB über-
arbeitet und am 16. Dezember 2021 erneut eingereicht. 
Es ist vorgesehen, die Prüfung der überarbeiteten Ver-
sion im ersten Halbjahr 2022 abzuschliessen und öffent-
lich aufzulegen. 

Lärmsanierungsprojekte Strassen
In Zusammenarbeit mit dem Amt für Bau und Infra-
struktur wurden die anstehenden Strassenbauprojekte 
auf Lärmminderungsmassnahmen hin geprüft. Beim 
lärmarmen Strassenbelag, der im Rahmen eines Ver-
suchs im Jahre 2018 in Schaan eingebaut wurde, er-
folgte eine Kontrollmessung der Lärmwirkung. Die 
Lärmwirkung ist nach wie vor hoch, auch wenn sie im 
Vergleich zum Anfangswert leicht abgenommen hat. 
Die Abnahme der Lärmwirkung liegt im üblichen Rah-
men.

Lärmaktionsplan gemäss EU-Richtlinie
Es erfolgten verschiedene Abklärungen und Vor-
bereitungsarbeiten zur Erarbeitung des Lärm-
aktionsplans gemäss EU-Richtlinie 2002 / 49 / EG. 
Der Lärmaktionsplan beschreibt basierend auf dem 
Strassenlärmkataster die aktuelle Belastungssituation 
und zeigt die möglichen Lärmreduktionsmassnahmen 
auf. Die Fertigstellung des Entwurfs des Lärmaktions-
plans ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Anschliessend 
erfolgt eine öffentliche Konsultation.

Schall- und Laserverordnung
Es wurden vier Meldungen überprüft.

Nichtionisierende Strahlung

Mobilfunk 
Es wurden keine neuen Standortdatenblätter ein-
gereicht. Es ist davon auszugehen, dass viele Änderun-
gen aufgeschoben wurden, da der Technologiewechsel 
auf 5G noch ausstehend ist.

Es erfolgte ein intensiver Informationsaustausch 
mit den Schweizer Behörden. Im Fokus stand die Be-
urteilung der neuen Antennentechnologie der «adapti-
ven Antennen». Die USG-Änderung betreffend die Ein-
führung adaptiver Antennen wurde abgeschlossen.

Qualitätssicherungssystem (QSS)
Das QSS umfasst eine systematische Überprüfung der 
monatlichen Betriebsstandsmeldungen der Mobilfunk-
betreiber. Kleinere Mängel (z. B. bei den Koordinaten- 
und Antennenbezeichnungen) konnten rasch behoben 

13 µg / m³), Ruggeller Riet 10 µg / m³ (2020: 10 µg / m³), 
Eschen Schwarz Strässle 10 µg / m³ (2020: 10 µg / m³) 
und Malbun 8 µg / m³ (2020: 7 µg / m³). Neben der mo-
bilen Messstation wurde im Berichtsjahr ein weiterer 
Passivsammler im Zentrum von Triesenberg betrieben: 
19 µg / m³.

Benzolbelastung
Die Benzolmessungen mit Passivsammlern zeigten, 
dass der EU-Grenzwert von 5 µg / m³ Benzol auch an 
Strassenstandorten nicht überschritten wird.

Immissionsüberwachung Ammoniak
Die Ammoniakmessungen erfolgten an fünf Stand-
orten. Die Jahresmittelwerte betragen: Ruggeller Riet 
4.5 µg / m³ (2020 5.1 µg / m³), Eschen Schwarz Strässle 
6.5 µg / m³ (2020: 7.2 µg / m³), Schaan Lindenkreuzung 
4.8 µg / m³ (2019: 5.4 µg / m³) und Balzers Aviols 
7.1 µg / m³ (2020: 6.9 µg / m³). Zur Beurteilung der Im-
missionssituation in empfindlichen Ökosystemen wurde 
ein zusätzlicher Standort in Triesenberg Steg instal-
liert. Der dort gemessene Jahresmittelwert betrug 2021 
0.7 µg / m³.

Der Schlussbericht der schweizweiten Mess-
kampagne von 2019 zur Gesamtstickstoff-Deposition, 
an der Liechtenstein mit einer Messstelle im Ruggeller 
Riet beteiligt war, erschien am 1. Februar 2021. Er ist 
auf der Internetseite des Amtes für Umwelt verlinkt. 

Rauch-, Brennstoffmissbrauch- und Geruchsklagen
Es mussten drei Meldungen bearbeitet werden mit 
entsprechender Durchführung von Ermittlungen, Be-
ratungen und Vermittlungen.

Beurteilung von Baugesuchen
Es wurden diverse Baugesuche auf ihre Überein-
stimmung mit den Vorgaben der Luftreinhaltegesetz-
gebung geprüft. Bei zwölf Baugesuchen mussten um-
fangreichere Abklärungen durchgeführt und Auflagen 
festgelegt werden.

Lärm

Lärmbeurteilungen
Es wurden 166 Baugesuche geprüft. Bei 23 Bau-
gesuchen mussten umfangreichere Lärmbeurteilungen 
durchgeführt sowie Lärmgutachten geprüft werden. 
Zudem wurden verschiedene Einspracheverfahren be-
arbeitet. Des Weiteren wurden im Rahmen von Bau-
ordnungsrevisionen der Gemeinden die lärmschutz-
rechtlichen und -technischen Belange überprüft und 
bei Bedarf mit den jeweiligen Gemeinden besprochen. 

Lärmklagen
Es wurden 18 Meldungen bearbeitet mit entsprechender 
Durchführung von Ermittlungen, Beratungen und Ver-
mittlungen. In elf Fällen mussten umfangreichere 



288 |

INNERES, WIRTSCHAFT UND UMWELT

werden. Grenzwertüberschreitungen wurden keine 
festgestellt. 

Transformatorenstationen 
Es wurden drei Standortdatenblätter von Trans-
formatorenstationen bezüglich der Einhaltung der 
Grenzwerte geprüft. Die Grenzwerte wurden ein-
gehalten. Seit der Einführung der Verordnung über den 
Schutz vor nichtionisierender Strahlung im Jahr 2008 
konnten 115 Transformatorenstationen saniert, opti-
miert oder neu bewilligt werden.

Beratung / Messungen
Aufgrund von Anfragen aus der Bevölkerung wurden 
zwei Messungen und zwei Beratungen durchgeführt. 
Zudem wurden zwei Messungen von Amtes wegen 
durchgeführt.

Lichtemissionen
Im Oktober 2021 wurde die neue Vollzugshilfe des BAFU 
hinsichtlich Lichtemissionen publiziert. Diese Voll-
zugshilfe wird nun auch in Liechtenstein angewendet. 
Die Prüfung erfolgt vorwiegend im Rahmen des Bau-
bewilligungsverfahrens.

Abfall

Allgemein
Im Rahmen des Projektes «Vollzugsordner» der Abfall-
fachstellen der Ostschweizer Kantone und Liechten-
stein wurden Faktenblätter zu spezifischen Themen er-
arbeitet bzw. bestehende überarbeitet.

Liechtensteiner Abfallplanung 2070 und Deponien
Die Liechtensteiner Abfallplanung 2070 befindet sich 
gemeinsam mit den Gemeinden in Umsetzung. Schwer-
punkte bilden die Massnahmen zur Schonung des 
Deponievolumens, wie z. B. die Verwertung von ge-
eignetem Aushubmaterial für Rekultivierungen oder das 
verstärkte Recycling von Bauabfällen, sowie die Prüfung 
von potenziell neuen Deponiestandorten. Diesbezüglich 
wurden verschiedene Abklärungen durchgeführt. Die 
Beantwortung des Postulats betreffend Entwicklung 
eines ganzheitlichen landesweiten Konzepts für Inert-
stoff-Deponien befindet sich in Erarbeitung. 

In Vaduz konnte das Bauabfallkompartiment in 
Betrieb genommen werden. In Schaan wurden die 
diesbezüglichen Arbeiten weitergeführt. In Rug-
gell befindet sich das Bauabfallkompartiment in der 
Planungsphase.

Bei der Deponie Rheinau in Eschen konnten die 
Arbeiten für die Eröffnung der zweiten Etappe ab-
geschlossen werden.

Recycling mineralischer Bauabfälle
Die Betriebskontrollen bei den Bauabfall-Recyclingbe-
trieben erfolgen seit 2007 auf Basis einer Vereinbarung 

durch den Aushub-, Rückbau- und Recycling-Verband 
Schweiz (ARV) und den Fachverband für die Kies- und 
Betonindustrie (FSKB). Insgesamt wurden sieben Be-
triebsstandorte kontrolliert. Alle Betriebe haben den 
Anforderungen entsprochen.

Abfallaufkommen und -behandlung
Da die Daten zur Abfallstatistik nicht vor April verfüg-
bar sind, werden nachfolgend die Vorjahreszahlen an-
gegeben.

Anlieferungen an die KVA Buchs
2020 wurden insgesamt 11'494 Tonnen Siedlungsabfälle 
über den Verein für Abfallentsorgung (VfA Buchs) ent-
sorgt, was gegenüber 2019 einer Zunahme von 212 
Tonnen oder 1.9 % entspricht. Davon betrugen die Ab-
fälle aus Haushaltungen und Gewerbe, welche über 
die Kehrichtabfuhr gesammelt werden, 8'202 Tonnen. 
Bei dieser Fraktion ergab sich gegenüber dem Vorjahr 
eine Zunahme um 219 Tonnen oder 2.7 %. Die Direkt-
anlieferungen durch die Industrie beliefen sich auf 971 
Tonnen. Dies entspricht gegenüber 2019 einer Zunahme 
von 0.2 Tonnen oder 0.02 %.

Zur Kompostierung wurden 2'320 Tonnen organi-
sche Abfälle an den VfA geliefert, was gegenüber 2019 
einer Abnahme von 8 Tonnen oder 0.3 % entspricht.

Zudem wurden 148 Tonnen Metzgereiabfälle an den 
VfA geliefert, 5 Tonnen bzw. 3.5 % weniger als 2019.

Hinzu kommen Direktanlieferungen von schweizeri-
schen Sortieranlagen, welche auch Abfälle aus Liechten-
stein enthalten. Gemäss VfA interner Schätzung beträgt 
der Anteil aus Liechtenstein rund 17'000 Tonnen. 

Gemeindedeponien
2020 wurden insgesamt 501'742 Tonnen Bauschutt, 
Aushubmaterial und Kieswaschschlamm in den De-
ponien der Gemeinden abgelagert, was gegenüber 2019 
einer Zunahme von 50'094 Tonnen bzw. 11.1 % ent-
spricht. Die von den Gemeinden betriebenen Deponien 
wurden vom Amt für Umwelt kontrolliert.

Grüngut
Auf den Kompostierplätzen und Zwischenlagern für 
Grüngut der Gemeinden wurden 2020 6'677 Tonnen 
Häckselgut (Äste, Gras, Laub) zu Kompost verarbeitet 
oder zwischengelagert. Dies entspricht einer Zunahme 
von 820 Tonnen bzw. 14.0 %. Die im Rahmen der Quali-
tätssicherung durchgeführten Analysen und Kontrollen 
bestätigen landesweit eine gute Kompostqualität.

Sonderabfälle
2020 sind total 9'951 Tonnen Sonderabfälle angefallen 
(2019: 10'163 Tonnen). Diese wurden bewilligten Ent-
sorgungsanlagen zugeführt. Der grösste Teil wurde in 
der Schweiz entsorgt.

In Zusammenarbeit mit den Gemeinden konnte 
im Berichtsjahr aufgrund der Coronapandemie pro 
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Tankeinbringung bei Alt- und Neubauten
Im Berichtsjahr wurden zwei bewilligungspflichtige 
sowie vier meldepflichtige Tankanlagen erfasst und in 
den Tankkataster aufgenommen. 

Chemikalien / Störfall / Strahlenschutz

Allgemeines
In Liechtenstein besteht aufgrund des Zollvertrages mit 
der Schweiz und des EWR-Abkommens das Prinzip der 
parallelen Verkehrsfähigkeit von Chemikalien.

Aufgrund des EWR-Rechts ist Liechtenstein ver-
pflichtet, kostenlos eine Helpdesk für Fragen im Bereich 
REACH (Verordnung (EG) Nr. 1907 / 2006 zur Registrie-
rung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung che-
mischer Stoffe), CLP (Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008 
über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
von Stoffen und Gemischen) und Biozide (Verordnung 
(EG) Nr. 528 / 2012 über Biozidprodukte) zu betreuen. In 
diesen drei Bereichen wurden 110 Anfragen (12 REACH, 
57 CLP und 41 Biozide) von Betrieben aus Liechtenstein 
und anderen Ländern bearbeitet.

Überwachung
Im Rahmen der Chemikalienverordnung REACH erfolgt 
in der EU die Registrierung von Stoffen zentral über 
die europäische Chemikalienagentur ECHA in Helsinki. 
Unter REACH müssen alle chemischen Stoffe, die ab 
einer Tonne in der EU hergestellt oder in die EU ein-
geführt werden, registriert werden. Im Berichtsjahr gab 
es keine neuen Registrierungen. Insgesamt wurden 46 
Registrierungen von neun Betrieben in den letzten zehn 
Jahren durchgeführt.

Für Stoffe, die Anlass zu besonderer Besorgnis 
geben, ist ein Antrag auf Zulassung der einzelnen Ver-
wendungen zu stellen. Ein Zulassungsentscheid der 
europäischen Kommission ist in Liechtenstein inner-
halb von 30 Tagen zu übernehmen. Im Berichtsjahr 
wurden 15 Zulassungsentscheide in Liechtenstein über-
nommen.

Erteilt die europäische Kommission Unionzulas-
sungen für Biozide, sind sie in Liechtenstein innerhalb 
von 30 Tagen zu übernehmen. Im Berichtsjahr wurde 
ein Biozid Unionzulassungsentscheid in Liechtenstein 
übernommen.

Schwerpunkt im Rahmen des Vollzugs der 
Chemikalienverordnungen CLP, REACH und über Biozid- 
produkte war das Projekt der ECHA betreffend Online-
Verkauf von gefährlichen Produkten. 31 gefährliche 
Produkte (davon 28 Biozide) von sieben Betrieben wur-
den geprüft. Betreffend die REACH-Verordnung wurde 
geprüft, ob ein Sicherheitsdatenblatt für gefährliche 
Stoffe und Gemische für industrielle / berufliche An-
wender in einer offiziellen Sprache des betreffenden 
Mitgliedstaates mitgeliefert wird / vorhanden ist. Bei 
den betroffenen Produkten wurde ein Mangel fest-
gestellt. Der Geltungsbereich des Projekts in Bezug 

Gemeinde nur eine Separatsammlung von Sonder-
abfällen aus Privathaushaltungen durchgeführt wer-
den. Insgesamt wurden 9.9 Tonnen Sonderabfälle ein-
gesammelt (Vergleich Vorjahre: 2018: 19.2 Tonnen; 
2019: 20.8 Tonnen).

Meldungen zu illegalen Abfallentsorgungen
Im Berichtsjahr sind elf Meldungen zu illegalen Ab-
fallentsorgungen eingegangen. Bei neun Fällen 
waren vertiefte Abklärungen bzw. Untersuchungen 
notwendig.

Altlasten

Im Berichtsjahr fanden diverse Besprechungen mit 
den betroffenen Gemeinden und Betrieben statt, um 
die spezifischen Gegebenheiten einzelner belasteter 
Standorte zu erörtern. Bei 15 Standorten wurden von 
Gemeinden und Betrieben in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Umwelt Voruntersuchungen durchgeführt (his-
torische und technische Untersuchungen) sowie Detail-
planungen und Sanierungskonzepte erarbeitet. Dabei 
handelte es sich um zwölf Ablagerungsstandorte, zwei 
Betriebs- und einen Unfallstandort.

Im Berichtsjahr wurde mit der Untersuchung von 
PFAS (PFAS ist eine Sammelbezeichnung für Per- und 
Polyfluorierte Alkylsubstanzen) gestartet. PFAS Unter-
suchungen im Ausland sowie in der Schweiz zeigen, 
dass dort, wo PFAS-haltige Feuerlöschschäume regel-
mässig eingesetzt worden sind, PFAS-Belastungen vor-
liegen. In einem ersten Schritt wurde auf dem Feuer-
wehrübungsplatz in Vaduz sowie auf dem angrenzenden 
Areal, wo auch das neue Landesspital geplant ist, eine 
PFAS-Untersuchung durchgeführt. Die ersten Unter-
suchungsergebnisse zeigen, dass eine PFAS-Belastung 
im Bereich des Feuerwehr-Übungsplatzes im Ober-
boden vorliegt. Im Grundwasser wurde keine PFAS-
Belastung nachgewiesen. Weitere Grundwasserunter-
suchungen sind noch ausstehend. 

Die Arbeiten zu den Abänderungen des Umwelt-
schutzgesetzes zur Präzisierung von altlasten- und 
abfallrechtlichen Bestimmungen wurden weitergeführt 
und abgeschlossen.

Im Rahmen von Baugesuchen wurden verschiedene 
Abklärungen zu möglichen Belastungen durchgeführt 
und bei Bedarf entsprechende Untersuchungen ein-
geleitet. Wo erforderlich wurden Massnahmen, wie z. B. 
Sanierungen, begleitet und überwacht.

Tankwesen

Tankrevisionen / Sanierungen
Im Berichtsjahr wurden 335 Tankanlagen einer Revi-
sion unterzogen. 104 Tankanlagen wurden ausser Be-
trieb genommen. Grund dafür ist der Ersatz von Öl-
feuerungen durch Gasfeuerungen oder erneuerbare 
Heizsysteme.
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auf die CLP-Verordnung umfasste die Prüfung, ob die 
Online-Werbung für gefährliche chemische Stoffe und 
Gemische, die online verkauft werden, den Werbe-
bestimmungen gemäss der CLP-Verordnung entspricht. 
Bei den betroffenen Produkten wurden 27 Mängel fest-
gestellt. Innerhalb der Verordnung über Biozidprodukte 
wurden die Zulassung und die Online-Werbung von Bio-
zidprodukten geprüft. Bei den betroffenen Produkten 
wurden 23 Mängel festgestellt.

Im Rahmen des Vollzugs der Schweizerischen 
Chemikaliengesetzgebung wurden zwei Kampagnen 
durchgeführt. Eine Kampagne fokussierte auf die Kon-
trolle von beschränkten Stoffen (Chlorparaffine und ortho- 
Phthalate) in kunststoffhaltigen Gegenständen bzw. 
Elektro- und Elektronikgeräten. 67 Produkte in sechs 
Geschäften wurden vor Ort mit einem mobilen Mess-
gerät geprüft. Bei drei Proben wurden verdächtige Kon-
zentrationen von ortho-Phthalaten festgestellt und für 
eine quantitative Analyse ins Labor geschickt. Die hohe 
Konzentration des Stoffes DEHP (Bis(2-ethylhexyl)
phthalat) wurde in einem Produkt bestätigt. Eine andere 
Kampagne fokussierte auf die Kontrolle von Wasch- und 
Reinigungsmitteln. Es wurden Teile des Sicherheits-
datenblatts sowie die Einstufung und Kennzeichnung 
von insgesamt 40 Produkten bei fünf Unternehmen ge-
prüft. Von den 40 Produkten wurden 37 Produkte be-
anstandet. Das Amt für Umwelt nahm zudem an einer 
Präventionskampagne für die Sekundarschulen teil 
und stellte dazu den Leitfaden «Sicherer Umgang mit 
Chemikalien, Mikroorganismen und Strahlenquellen an 
Schulen» zur Verfügung.

Mit Verordnung (EU) 2017 / 542 wurde die CLP Ver-
ordnung mit einem neuen Anhang VIII ergänzt. Dieser 
Anhang legt fest, wie künftig harmonisierte Informa-
tionen für die gesundheitliche Notversorgung und für 
vorbeugende Massnahmen einzureichen und anzu-
geben sind (Vergiftungsnotrufzentrale). Im Berichtsjahr 
konnten in diesem Zusammenhang die Verhandlungen 
abgeschlossen und eine Vereinbarung zwischen dem 
Amt für Umwelt und der Gesundheit Österreich GmbH 
(GÖG / VIZ) unterzeichnet werden. Die GÖG / VIZ über-
nimmt bei der Anmeldung von gefährlichen EU-Produk-
ten Aufgaben als Appointed Body und Giftnotrufzentrale 
(Poison Centre) für das Fürstentum Liechtenstein.

Im Rahmen des Minamata Quecksilber-Überein-
kommens (zum Schutz von Mensch und Umwelt vor 
den negativen Auswirkungen von Quecksilber) wurde 
die erste Berichterstattung eingereicht.

Die Arbeiten im Rahmen des Marktüberwachungs- 
und Kontrollsystems (MKS) wurden weitergeführt. Es 
fanden insgesamt 26'240 Importe von Chemikalien / Pro-
dukten statt, die unter die vom Amt für Umwelt zu über-
wachenden Zolltarifnummern fallen. Die elektronisch 
erfassten Importmeldungen wurden gesichtet und bei 
Bedarf kontrolliert.

Gestützt auf die schweizerische PIC Verordnung 
(Prior Informed Consent) hat das schweizerische 

Bundesamt für Umwelt in Zusammenarbeit mit dem Amt 
für Umwelt 13 Importgesuche geprüft und bewilligt.

Chemikalien-Ansprechperson
Betriebe und Bildungsstätten, die beruflich oder 
gewerblich mit gefährlichen Stoffen und Zubereitungen 
umgehen, sind verpflichtet, eine Chemikalien-An-
sprechperson zu bezeichnen. Per Ende des Berichts-
jahres verfügen 370 Betriebe über eine Chemikalien-
Ansprechperson.

Nanotechnologie
Die zuständigen Behörden aus Österreich, Deutschland, 
der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein treffen sich 
jährlich zu einem internationalen Behördendialog. Dabei 
werden neue Erkenntnisse und Herausforderungen 
im Bereich der Nanotechnologie ausgetauscht. Im Be-
richtsjahr fand kein Behördendialog statt.

Wohngifte
Im Berichtsjahr gingen vier Anfragen zu den Themen-
bereichen Schimmelpilz und andere Chemikalien ein.

Radon
Im Winter 2020 / 2021 wurden 33 Gebäude untersucht. 
Bei 30 Gebäuden lagen die Werte unter und bei 3 Ge-
bäude über dem Referenzwert von 300 Becquerel / m³. 
Referenzwertüberschreitungen bedeuten, dass ver-
tiefte Abklärungen durchzuführen sind. 

Störfallvorsorge
Mehrere Bauprojekte im Bereich des Prüfkorridors der 
Erdgashochdruckleitung wurden geprüft.

Diverse Bauvorhaben von Betrieben, die der Stör-
fallverordnung unterstellt sind, wurden geprüft. Meh-
rere Chemikalienlager wurden besichtigt und in Bezug 
auf die Störfallvorsorge beurteilt.

Ein Betrieb wurde aus der Unterstellung der Störfall-
gesetzgebung entlassen, da die Mengenschwellen deut-
lich unterschritten werden.

Gentechnisch veränderte und pathogene Organismen
In Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für 
biologische Risiken in Zürich wurden verschiedene Ab-
klärungen rechtlicher und technischer Art durchgeführt.

Gefahrgutsicherheitsbeauftragte
Ende des Berichtsjahres verfügten 19 Betriebe, welche 
unter die Bestimmungen der Verordnung über den Trans-
port gefährlicher Güter auf der Strasse (VTGGS) fallen, 
über einen ausgebildeten Gefahrgutbeauftragten. Das 
Amt für Umwelt fordert periodisch die Jahresberichte 
ein. Es wurden 18 Jahresberichte geprüft und bei Be-
anstandungen wurden entsprechende Massnahmen 
eingefordert. Die Daten der Jahresberichte wurden auch 
für die Beurteilung der Störfallvorsorge im Verkehrs-
bereich verwendet.
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Des Weiteren wurden Anfragen zur Gefahrgut-
klassierung, Zulassung von Gebinden sowie Schulung 
und Prüfung von Gefahrgutbeauftragten bearbeitet.

Wald

Inventare, Planung, Gesetzgebung
Im Berichtsjahr wurde das Monitoring zur Beurteilung 
der Verbissintensität durch Schalenwild im Wald zum 
vierten Mal durchgeführt und die im Vorjahr eingeführte, 
gutachterliche und vom Wildverbiss-Monitoring un-
abhängige, flächendeckende Aufnahme des Wildein-
flusses auf die Naturverjüngung weitergeführt. 

Ebenfalls wurde mit der Erarbeitung der Wald-
strategie 2030+ begonnen. Die Waldstrategie 2030+ 
ist ein waldbezogenes Leitbild, welches Entwicklungs-
perspektiven und -potentiale aufzeigen soll. Im Sommer 
2022 ist eine öffentliche Konsultation vorgesehen. 

Für die Unterstützung der forstlichen Planung wur-
den im Berichtsjahr zwei Projekte finalisiert. Es sind 
dies die sensitive Waldstandortskarte sowie die digital 
generierte Bestandeskarte (FINT-CH). Bei der sensiti-
ven Standortskarte wird die Veränderung der Wald-
standorte in Bezug auf den Klimawandel berechnet. 
Das Ziel des Projekts war, eine flächige Darstellung von 
Baumartenempfehlungen sowie eine Identifizierung von 
Standorten, die besonders sensitiv / empfindlich auf den 
Klimawandel reagieren, kartografisch abzubilden. Für 
die forstliche Planung von besonderem Interesse sind 
Standorte, an denen sich die optimal angepasste Baum-
artenzusammensetzung vollständig ändern dürfte. Das 
Projekt wurde in zwei Schritten durchgeführt. 2019 
wurde die Standortkarte aus dem Jahr 1989 über-
arbeitet und ergänzt, im Berichtsjahr wurden dann die 
Baumartenempfehlungen und die sensitiven Standorte 
berechnet. Das Ziel des FINT-CH Projektes war es, eine 
Methodik zu entwickeln, mit der auf Basis von Fern-
erkundungsdaten Informationen zu Waldstrukturen und 
deren räumlicher Abgrenzungen sowie relevante wald-
bauliche Kenngrössen generiert werden können. Diese 
Daten, aus luftgestütztem Laserscanning haben ein 
grosses Potenzial für die quantitative Charakterisierung 
von Waldstrukturen und dazugehörigen Kennzahlen. 
Das Projekt war eine Zusammenarbeit mit der HAFL 
(Hochschule für Agrar- Forst- und Lebensmittelwissen-
schaften), den Kantonen BE, BS / BL, GR, LU, SO, VD, 
VS und dem Fürstentum Liechtenstein sowie der SBB 
(Schweizerische Bundesbahnen). Im Berichtsjahr wur-
den die Förster zum Umgang mit der Wegleitung NaiS 
(Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald) im 
Prozessbereich «Gerinne» geschult. NaiS ist für jegliche 
Schutzwaldpflege-Massnahmen verbindlich, welche mit 
Landesmitteln abgegolten oder gefördert werden. 

Im Berichtsjahr wurden zehn Rodungsgesuche 
vom Amt für Umwelt bewilligt. Rund 3 ha Wald muss-
ten temporär und 0.6 ha mussten dauerhaft gerodet 
werden. Bei all diesen Rodungen entstand kaum ein 

Waldflächenverlust, da es sich entweder um temporäre 
Rodungen handelte oder um Rodungen mit Realersatz. 
In Ausnahmefällen wurde die Rodungsfläche durch 
Massnahmen zugunsten von Natur- und Landschafts-
schutz kompensiert.

Im Berichtsjahr wurden 42 Stellungnahmen zu diver-
sen Bauvorhaben und Projekten im und am Wald ab-
gegeben. 

Waldbewirtschaftung

Im Berichtsjahr wurden in Liechtenstein 12'958 Efm 
( = Erntefestmeter) Rundholz dem Wald entnommen. 
Vom anfallenden Ast- und Kronenmaterial wurden 
10'004 Srm ( = Schüttraummeter) genutzt. Im Vorjahr 
wurden 15'468 Efm entnommen und 10'475 Srm Ast- 
und Kronenmaterial genutzt. Im Berichtsjahr teilte sich 
der Holzeinschlag auf in 26 % (3'336 Efm) Nutzholz, 1 % 
(154 Efm) Industrieholz, 71 % (9'216 Efm) Energieholz 
und 2 % (252 Efm) Holz, das im Wald liegen bleibt. Somit 
wurde im Berichtsjahr weniger Holz eingeschlagen als 
in den Jahren 2020 und 2019.

Nachfolgend werden Holznutzung und Holzzuwachs 
in den Liechtensteiner Wäldern gegenübergestellt: Ge-
mäss Landeswaldinventar 2010 sind zwischen 1998 und 
2010 auf der gesamten Waldfläche (d. h. auf der regel-
mässig und nicht regelmässig bewirtschafteten Fläche) 
Liechtensteins rund 38'500 Vfm / Jahr ( = Vorratsfest-
meter pro Jahr) Holz nachgewachsen. Die Beziehung 
zwischen Erntefestmeter und Vorratsfestmeter ge-
staltet sich wie folgt: Wird das Volumen eines stehenden 
Baumes berechnet, wird von Vorratsfestmeter (Vfm) 
gesprochen. Wird davon die Rinde, das Übermass, der 
Bruch, der Stock sowie der Wipfel abgezogen, erhält 
man die Erntefestmeter (Efm). Die Formel lautet: Efm = 
0.8 x Vfm. Eine Aktualisierung des Landeswaldinventars 
steht bevor, in diesem Zusammenhang sind jedoch 
keine vollkommen anderen Zahlen zu erwarten. In den 
regelmässig bewirtschafteten Wäldern Liechtensteins 
beträgt der Gesamtzuwachs rund 29'100 Vfm / Jahr 
(Vorratsfestmeter pro Jahr). Dies bedeutet, dass auf 
den regelmässig bewirtschafteten Waldflächen weniger 
Holz genutzt wurde, als nachgewachsen ist.

Der Fokus in der Waldbewirtschaftung wurde auf 
Pflegemassnahmen gelegt. An vielen Orten ist von 
einem Einleiten der Verjüngung abzusehen, da der Er-
folg aufgrund des hohen Schalenwildeinflusses aus-
bleibt. Durchforstungen und Stabilitätspflege stehen im 
Zentrum der momentanen waldbaulichen Planung. Im 
siedlungsnahen Umfeld waren diverse Spezialholzerei-
einsätze notwendig. Solche Massnahmen generieren 
einen hohen Arbeitseinsatz mit relativ geringem Holz-
anfall. Dies führt im Verhältnis zur Fläche und dem ein-
geschlagenen Holz zu grossen Aufwendungen bei der 
Waldbewirtschaftung. Die Investition in die Jungwald-
pflege ist nach wie vor hoch und macht einen Grossteil 
der aufgebrachten Geldmittel aus.
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Holznutzung 2021

  Nutzholz   Industrieholz   Energieholz   Holz im  Holz- Ast- und 
           Bestand anfall Kronen- 
           liegen lassen  material 
 NDH LBH Total NDH LBH Total NDH LBH Hacks. Total 
  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³ Srm

Total 3'192 144 3'336 154 0 154 1'039 2'258 5'919 9'216 252 12'958 10'004 
 % 24.63 1.11 25.74 1.19 0 1.19 8.02 17.43 45.68 71.12 2 1) 100.0

Legende: NDH: Nadelholz, LBH: Laubholz, Hacks.: Hackschnitzel
1) Rundungsdifferenz 

Holzmarkt / Holzverwertung
In Liechtenstein stellt das Holz meist ein Koppelprodukt 
der Waldpflege dar und die gewünschte Qualität fehlt 
oft. Aus diesem Grund beobachtet man den Holzmarkt 
zwar mit Interesse, der Holzabsatz steht jedoch nicht im 
Zentrum der Waldbehandlung.

Forstliche Aus- und Weiterbildung
Im Frühjahr haben drei Forstwarte die Forstwartlehre 
erfolgreich abgeschlossen. In den Liechtensteiner 
Forstbetrieben stehen derzeit acht Forstwarte in Aus-
bildung.

Landesforstbetrieb

Forstpflanzgarten
Im abgelaufenen Jahr wurden insgesamt 45'795 Pflan-
zen verkauft; davon waren 22'077 Stück Nadelhölzer, 
17'116 Stück Laubhölzer, 3'877 Stück Gartenpflanzen 
und 2'725 Stück Topfpflanzen. Die verkauften Pflanzen 
fanden Verwendung in Forstbetrieben, Landesprojekten 
und bei Privaten. 56 % davon wurden für Aufforstungen 
in Liechtenstein benötigt, die restlichen 44 % wurden in 
die Schweiz geliefert. Der Arbeitsaufwand für die Her-
stellung der Forstpflanzen betrug 2'871 Stunden. Für 
die Produktion von Gartenpflanzen wurden 595 Stun-
den aufgewendet. Für die Arbeiten von der Samenernte 
bis zum Verkauf der Pflanzen wurden somit insgesamt 
3'466 rein produktive Arbeitsstunden für die Produkte-
gruppe Pflanzgarten geleistet.

Windschutz- und Feldgehölze
In den Windschutzgehölzen wurden im Zuge von Ver-
jüngungs- und Pflegeeingriffen total 381 m³ Holz auf-
gerüstet. 79 m³ Brennholz sind zum grössten Teil im 
Land Liechtenstein weiterverkauft worden. 302 m³ wur-
den von Hackschnitzelproduzenten weiter verwertet. 
Das Hackerholzsortiment wurde für Baupisten im Inland 
verwendet und an das grosse Holzheizwerk in Balzers 
geliefert. In der Vegetationsruhe wurden 47'590 Lfm. 
Windschutzränder maschinell zurückgeschnitten. Für 
die Pflege der Windschutzgehölze wurden gesamthaft 

1'049 produktive Regiestunden aufgewendet, davon 
225 Stunden für das maschinelle Zurückschneiden der 
Hecken- und Windschutzgehölze. 

Arbeit für Dritte und Landesverwaltung
Für kleinere Holz- und Pflanzarbeiten für Private und 
Unternehmungen wurden 6 Stunden verrechnet. Die 
Arbeiten für die Landesverwaltung bestehen vor allem 
aus dem Unterhalt der Wanderwege, zu einem kleineren 
Teil aber auch aus Dienstleistungen für andere Ämter. 
Dafür wurden total 1'073 Stunden aufgewendet. Zusätz-
lich sind 352 Stunden für Arbeitseinsätze im Zusammen-
hang mit der Verbreitung des Bibers aufgewendet wor-
den. Verwaltungsintern werden keine Aufwandstunden 
weiter verrechnet.

Unterhalt der Naturschutzgebiete, Bewirtschaftung 
der Magerwiesen
Im Berichtsjahr wurden 1'123 produktive Regiestunden 
für die Pflege von Naturschutzgebieten aufgewendet. 
Für die Streuemahd, Rodungen und für den Graben-
unterhalt wurden 594 Stunden aufgebracht.

Bekämpfung von gebietsfremden Pflanzen  
(Neophyten)
Für die Bekämpfung von invasiven Pflanzen wurden 422 
Stunden im Ruggeller Riet, 2 Stunden beim Egelsee, 89 
Stunden im Schneggenäule und 16 Stunden an diver-
sen Standorten von der Regiegruppe des Landesforst-
betriebes geleistet. Zusätzlich wurden 1'393 Stunden 
von Asylbewerbern der Flüchtlingshilfe und 68 Stunden 
von naturnahen Vereinen zur Eindämmung von Neo-
phyten in den Naturschutzgebieten geleistet.

Schutzwald 

Schutzwaldpflege
Die Schutzwaldbewirtschaftung nimmt jährlich einen 
grossen Anteil an den forstlichen Arbeiten der Forst-
reviere ein. Die gesamten Schutzwaldaufwände im Be-
richtsjahr beliefen sich auf CHF 660'000. Im Berichts-
jahr hat es kaum Schäden durch Schnee oder Wind 
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gegeben, aufgrund des feuchten Wetters blieben auch 
grössere Käferschäden aus. Die Schutzwaldbestände in 
den unteren Hanglagen leiden seit einigen Jahren unter 
dem grossflächigen Verlust der Esche, die aufgrund 
einer Pilzinfektion abstirbt. Aufgrund dieser Situa tion 
waren auch 2021 zusätzliche Pflegeeingriffe notwendig, 
um betroffene Bestände umzubauen. 

Im Bereich der Jungwaldpflege wurden im Berichts-
jahr mehrere grosse Bestände in Triesen (Hochegg, 
Eggastalda, Poskahalda, Meierhof), Balzers (Eckers-
wald), Vaduz (Schlosshalde, Spania, Schwefel), Schaan 
(Brunnabüchel) sowie in Mauren (Bauwald, Wider-
berg, Kracha Rüfe) gepflegt. Hauptproblem auf den tie-
fer gelegenen Flächen ist der starke Wuchs von Wald-
rebe und Brombeere, wodurch in den Flächen teilweise 
zweimal pro Jahr eingegriffen werden muss. Wichtige 
Fortschritte gab es bei der Bewirtschaftung der älte-
ren Schutzwaldbestände vor allem in den Gemeinden 
Triesenberg (Geisbühel, Sternaberg), Schaan (Alpila), 
Vaduz (Wildschloss), Triesen (Ühlaböchel) und Gamprin 
(Haldenstrasse). Das Hauptaugenmerk lag hier bei der 
Verbesserung der Stabilität und der Einleitung der Be-
standsverjüngung. 

Bereits zum 19. Mal in Folge wurden oberhalb von 
Schaan in Zusammenarbeit mit der Schweizer Stif-
tung «Bergwaldprojekt» wichtige Sanierungsarbeiten 
im Schutzwald durchgeführt. Im Rahmen dieses 
Freiwilligenprojektes haben Teilnehmende aus ver-
schiedenen europäischen Ländern im Raum Alpila /  
Plattawald und Matona während zwei Wochen unent-
geltlich Begehungswege gebaut sowie Aufforstungs-, 
Pflege- und Forstschutzarbeiten ausgeführt.

Im Berichtsjahr wurde das Maschinenwegnetz in 
Gamprin erweitert und abgeschlossen. Der Neubau 
dient zur Bewirtschaftung des Schutzwaldes Stighala, 
der durch die zukünftig starke talseitige Überbauung 
nicht mehr erschlossen war. Die Kosten für dieses Pro-
jekt lagen bei knapp CHF 53'000. 

Zustand des Schutzwaldes
Damit Schutzwälder ihre Funktion dauerhaft erfüllen 
können, müssen sie rechtzeitig vor der natürlichen Zer-
fallsphase verjüngt werden. Im Landeswaldinventar 
2010 wurde eine klare Überalterungstendenz in den 
Schutzwäldern festgestellt. Seither sind die waldbau-
lichen Bemühungen weiter intensiviert worden, um der 
fortschreitenden Überalterung entgegen zu wirken. Die 
waldbaulichen Eingriffe haben vielerorts dazu geführt, 
dass sich die Verjüngung zunächst einstellt (Anwuchs), 
sich im weiteren Verlauf (Aufwuchs) jedoch nicht halten 
kann. Gründe für den Ausfall der Verjüngung in den ers-
ten Jahren liegen einerseits in den schwierigen Standort-
bedingungen, die jedoch normalerweise nicht zu einem 
Totalausfall führen. Der Hauptgrund für den Ausfall der 
Verjüngung liegt an den hohen Schalenwildbeständen in 
unseren Wäldern, die zu stark verbissenen Jungpflanzen 
führen. Das 2018 eingeführte Monitoringsystem zur 

Beurteilung der Verbissbelastung zeigt anhand klar de-
finierter und reproduzierbarer Messgrössen die Ver-
biss-Situation im Wald objektiv auf. Im Berichtsjahr 
wurden die Aufnahmen zum vierten Mal durchgeführt. 
Die Verbissintensitäten entwickeln sich seit der ersten 
Aufnahme im Jahr 2018 in eine wünschenswerte Rich-
tung. Ob es sich um einen stabilen und nachhaltigen 
Trend handelt, wird sich in den kommenden Jahren zei-
gen. Die Hinweise auf den Verjüngungszustand sind in 
den einzelnen Aufnahmeeinheiten stark unterschied-
lich. Während in den Talrevieren grundsätzlich von 
einer guten Verjüngungssituation auszugehen ist, zeigt 
im Berggebiet nur die Fichte keine generellen Ausfalls-
erscheinungen. In den rheintalseitigen Hanglagen Süd 
und Nord gibt es Hinweise auf Entmischungstendenzen, 
wodurch die potenziell natürliche Waldvegetation bei 
Weitem nicht ausgeschöpft und das Waldbauziel arten-
reicher Mischwälder gefährdet wird.

In den Hangrevieren Nord ist der Verbiss nach wie 
vor bei keiner Baumart unter dem Grenzwert, womit 
das Risiko gross ist, dass in Zukunft erhebliche An-
teile aller Baumarten ausfallen werden. Die Misch-
baumarten bauen mit zunehmender Grösse ab und 
die Tanne ist generell sehr selten. Es liegt ein massi-
ves Verjüngungsdefizit mit deutlicher Entmischungs-
tendenz vor. In den Bergrevieren ist die Verbissintensi-
tät bei Ahorn und Vogelbeere zu hoch, bei den anderen 
Hauptbaumarten aufgrund fehlender Verjüngung nicht 
messbar. In den Bergrevieren kommt nur die Fichte 
auf den Probeflächen in allen Wachstumsstufen vor. 
Auf rund einem Fünftel der Probeflächen ist keine 
Verjüngung feststellbar – auch nicht bei der Fichte. 
Folglich liegt im Berggebiet wie im Vorjahr eine sehr 
schlechte Verjüngungssituation vor. Die festgestellte 
hohe Verbissbelastung besteht seit vielen Jahren und 
führte in der Folge zu grossen Ausfällen der Ver-
jüngung in den Schutzwaldungen. Gemäss Landes-
waldinventar 2010 sowie den erstellten Betriebsgut-
achten unterschiedlicher Alpgenossenschaften, fehlt 
eine ausreichende Waldverjüngung bei durchschnitt-
lich rund 60 % der Schutzwaldflächen. In einzelnen 
Gebieten steigt dieser Wert bis über 80 % an. Aus Sicht 
des Bevölkerungsschutzes stellt diese Situation eine 
ernsthafte Bedrohung dar.

Massnahmen zur Verbesserung der Waldverjüngung
Im Vorjahr wurde die Umsetzung des Massnahmen-
pakets zur Verbesserung der Waldverjüngung von der 
Regierung beschlossen. Diesem Beschluss ging ein 
rund zweijähriger Erarbeitungsprozess in einer Arbeits-
gruppe sowie dem zugehörigen Lenkungsausschuss vo-
raus. Die Umsetzung des gesamten Massnahmenpakets 
wurde im Berichtsjahr fortgesetzt. 

Die im Massnahmenpaket vorgesehene Störungs-
minimierung betrifft insbesondere die Einhaltung der 
Winterruhezonen für Wildtiere. Die im Vorjahr ein-
geleitete, wegen der Coronapandemie aber nur teilweise 
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umgesetzte Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit 
wurde für den Winter 2021 / 2022 ausgebaut und um-
gesetzt. 

Die Beruhigung der Wildlebensräume sowie ins-
besondere die Ausscheidung von Wildruhegebieten 
stellen wichtige Eckpfeiler des Massnahmenpakets zur 
Verbesserung der Waldverjüngung dar. Im Berichts-
jahr wurden verschiedene Planungsgrundlagen für die 
Überarbeitung der Wildruhezonen weiter aufgearbeitet 
und in zeitgemässe Kartierungs- und Analysesysteme 
(GIS) überführt. Mit diesen Karten wurden erste Ana-
lysen durchgeführt, um daraus Optimierungsvorschläge 
für die Wildruhezonen in den rheintalseitigen Hang-
lagen und im Talraum abzuleiten.

Eine weitere Massnahme ist die Förderung der 
Lebensraumvernetzung und von Wanderkorridoren für 
Wildtiere sowie die Aufwertung der Lebensräume. Im 
Kanton St. Gallen werden die Projekte zu zwei Wildtier-
brücken (Autobahn) vorangetrieben. Diese haben ins-
besondere für rheintalquerende Wildtierkorridore eine 
grosse Bedeutung. Das Amt für Umwelt verfolgt den 
Prozess durch die Teilnahme an Informationssitzungen 
des Bundesamts für Strassen (ASTRA). Nach ersten 
Treffen im August 2020 zum Korridor Wartau-Balzers /  
Triesen, fanden im Berichtsjahr Treffen zum Korridor 
Werdenberg-Schaan / Eschen statt. Die Thematik rhein-
talquerender Wildtierkorridore fliesst in die im Be-
richtsjahr aufgenommene Überarbeitung des Landes-
richtplans ein. 

Das Massnahmenpaket sieht ebenfalls vor, den Jagd-
wert und den Jagdpachtschilling der Jagdreviere, je 
nach Beeinträchtigung durch Massnahmen zur Sicher-
stellung der Waldverjüngung, im Rahmen der Neuver-
pachtung der Jagdreviere im Jahr 2022 anzupassen. 
Der Verpachtungsprozess startete im Berichtsjahr und 
umfasste die Bewertung der Jagdreviere mit der Fest-
legung des Ausrufpreises (Jagdwert). Im Vergleich zur 
letzten Pachtperiode wurden die Preise erheblich ge-
senkt.

Unter der Massnahme «Absprachen auf Regierungs-
ebene mit Vorarlberg, St. Gallen und Graubünden» sieht 
das Massnahmenpaket einen verstärkten Austausch mit 
den Nachbarländern vor. Auf Behördenebene besteht 
seit Jahren ein Austausch unter Einbezug der Jagdaus-
übungsberechtigen, welcher beispielsweise zum Pro-
jekt «Rotwildbesenderung im Dreiländereck» (2008 bis 
2014) führte. Ebenfalls finden seit einigen Jahren in-
formelle gegenseitige Besuche und Besprechungen im 
Rahmen der Abschussplanung in den jeweiligen Län-
dern statt. 

Im Rahmen der Umsetzung des Massnahmenpakets 
ist die Waldbewirtschaftung gemäss den gesetzlichen 
Vorgaben im Sinne des naturnahen Waldbaus fortzu-
führen und gegebenenfalls zu optimieren. Zu diesem 
Zweck sind institutionalisierte Workshops und ein regel-
mässiger Erfahrungsaustausch zwischen den Forst-
diensten des Landes und der Gemeinden durchzuführen. 

Im Berichtsjahr fand ein «Waldbautraining» der Forst-
dienste zum Thema Schutzwaldbewirtschaftung im 
Naturgefahrenprozess «Gerinne» statt. 

Das Massnahmenpaket zur Verbesserung der Wald-
verjüngung sieht auch eine Optimierung bei der Zu-
sammenarbeit zwischen den Waldbewirtschafter / innen 
und den Jagdausübungsberechtigten vor. Zur Institu-
tionalisierung des Austauschs ist vorgesehen, jährliche 
Revierbegehungen (gemäss aktuellen Pachtverträgen) 
thematisch klarer zu strukturieren und mit gegenseitig 
verbindlichen sowie evaluierbaren Abmachungen abzu-
schliessen und zu protokollieren. Sinnvollerweise star-
ten diese Revierbegehungen mit der Neuverpachtung 
der Reviere im Jahr 2022. Im Berichtsjahr hat sich das 
Amt für Umwelt mit verschiedenen Varianten solcher 
Revierbegehungen in den Nachbarländern befasst, um 
Grundlagen für den anstehenden Optimierungsprozess 
zu schaffen. 

Die Massnahmen zur Unterstützung der Jagdgemein-
schaften durch die Schaffung einer professionellen 
Wildhut sowie die Einrichtung von Intensivbejagungs-
gebieten machten eine Anpassung des Jagdgesetzes er-
forderlich. Im Berichtsjahr konnte die Abänderung des 
Jagdgesetzes vom Landtag verabschiedet werden. Die 
Gesetzesänderung tritt am 1. März 2022 in Kraft. 

Schliesslich sieht das Massnahmenpaket die Etab-
lierung bzw. Optimierung von Methoden zur Erfolgs-
kontrolle vor. Ein entscheidendes Instrument dabei ist 
die Überwachung des Zustands der Waldverjüngung 
und die Einschätzung des Wildeinflusses. Zur metho-
dischen Ergänzung des seit 2018 durchgeführten Wild-
verbissmonitorings wurde im Berichtsjahr mit dem im 
Vorjahr begonnenen flächendeckenden, gutachter-
lichen Verjüngungs- und Wildeinflussmonitoring weiter 
gemacht. Die Wälder der nördlichen rheintalseitigen 
Hanglagen sind bereits kartiert, ebenso Teile der süd-
lichen Hanglagen sowie des Berggebiets. Durch die 
Kombination mehrerer methodischer Ansätze sollen 
mittelfristig verlässliche Aussagen zur Entwicklung der 
Intensität und zu den Auswirkungen des Wildverbisses 
auf die Waldverjüngung ermöglicht werden. 

Sonstige Arbeiten
Ausserhalb der Schutzwälder wurde zusätzlich eine 
Reihe von Arbeiten umgesetzt, die durch das Land 
Liechtenstein finanziell unterstützt werden. Das nicht 
gedeckte Defizit der Bewirtschaftung von Sonderwald-
flächen wird zu 100 % durch das Land übernommen. 
Im Berichtsjahr wurde die Pflege von drei Sonderwald-
flächen in Balzers (Rheinaue), Gamprin (Rheinaue) und 
Ruggell (Rheinaue) weitergeführt. Die Gesamtkosten – 
inklusive der Entschädigung für den Nutzungsverzicht 
und die Bewirtschaftungseinschränkungen aller Wald-
reservate und Sonderwaldflächen – beliefen sich auf 
insgesamt CHF 62'600. 

Ausserhalb der Schutzwaldungen stellten auch im 
Berichtsjahr absterbende Eschen ein Sicherheitsrisiko 
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dar und mussten entlang von Strassen oder Erholungs-
einrichtungen entfernt werden. Das Land trägt die da-
durch entstandenen Kosten zu 50 %. Im Berichtsjahr 
mussten in fünf Gemeinden Sicherheitsholzereiarbeiten 
in Höhe von CHF  23'000 (Landesanteil) durchgeführt 
werden.

Integrale Berggebietssanierung (Erhaltung 
und Entwicklung des Berggebietes)

Fachgruppe BGS
Die Fachgruppe «Berggebietssanierung», welche sich 
aus Mitgliedern des Amtes für Umwelt sowie des Amtes 
für Bevölkerungsschutz zusammensetzt, ist mit der 
Planung und Koordination der amtsübergreifenden 
Aufgaben und Projekte im Berggebiet betraut. Im Be-
richtsjahr wurden zwei Sitzungen abgehalten, wobei die 
Schwerpunkte auf der detaillierten Projektumsetzung 
der verschiedenen Projekte lagen. 

Projektausführung
Im Berichtsjahr wurden CHF 1'084'801.04 für die Um-
setzung konkreter Detailprojekte im BGS Perimeter 
aufgewendet. Davon beträgt der gesamte Landesanteil 
CHF 838'116.29. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenverteilung nach Produktbereichen

Wald

Naturgefahren

Erschliessung

Werkbetrieb

Alpwirtschaft

41%

20%

29%

5% 5%
Verteilung der Ausgaben nach Produktbereichen

Kostenverteilung nach Produktgruppen

Alpwaldungen
Schutzwaldpflege
Technische Schutzbauten
Werkbetrieb
Erschliessung
Gebäude, Anlagen, 
Einrichtungen
Wasserversorgung
Waldweidetrennung
Weideverbesserung

6%

5%

16%
3%

12%

20%

16%

17%

5%

Verteilung der Ausgaben nach Produktgruppen

Alpwirtschaft
Im Bereich Alpwirtschaft wurden sieben Projekte zur 
Sanierung und zum Ausbau der Wasserversorgung 
sowie zu Sanierungen an den Alphütten umgesetzt. 

Dabei wurden auf den Alpen Gafadura, Gapfahl, Klein-
steg, Lawena und Sücka Projekte realisiert. Die Gesamt-
investitionen im Bereich Alpwirtschaft beliefen sich auf 
CHF 359'057, wobei allein für die Wald-Weidetrennung 
CHF 140'334 aufgewendet wurden. 

Naturgefahren / Technische Schutzbauten
Grösster Kostenpunkt im Rahmen der technischen 
Massnahmen zum Schutz vor Naturgefahren bildete 
in den letzten Jahren die Sanierung der Lawinenver-
bauung Turna. Für insgesamt rund CHF 1.1 Mio. wur-
den die bestehenden, langsam zerfallenden Holz- und 
Holzstahlverbauungen durch neue Werke ersetzt. Im 
Berichtsjahr wurde für die fünfte und letzte Etappe 
knapp CHF  140'000 eingesetzt. Im nächsten Jahr 
sind nur noch kleinere Reparaturarbeiten geplant. Die 
Überwachung der sich in den Jahren 2016 bis 2018 
aktivierten Sackungs- und Rutschmasse im Einzugs-
gebiet der Schlucherrüfe wird im Sinne eines Langzeit-
monitorings fortgeführt, auch wenn die Bewegungen 
sich wieder im Bereich des langjährigen Mittels be-
finden. Die Kosten im Bereich der Schlucherrüfe be-
laufen sich zusammen mit Räumungsarbeiten beim 
Murgangnetz auf gut CHF  15'000. Inklusive diver-
ser kleinerer Arbeiten wurden somit insgesamt rund 
CHF 176'000 in den Bereich technische Schutzmass-
nahmen investiert.

Erschliessungen
In Zusammenhang mit der Erweiterung der Wasserver-
sorgung Sücka / Böda wurde die Alpstrasse vom Bödas-
tall bis zum Sulzboda saniert. Dabei wurde die Ober-
fläche des Strassenkörpers mit Kiesmaterial, welches 
aus dem Schlucher (Malbun) zugeführt wurde, neu auf-
gebaut. 

Auf der Alp Sareis, im Güschgle und im Garselli 
mussten im Berichtsjahr drei wichtige Verbindungs-
wege (Triebwege) saniert respektive repariert werden. 
Dabei handelt es sich um wichtige Verbindungswege, 
welche für die Bestossung der erwähnten Alpen von 
zentraler Bedeutung sind. 

Die Gesamtausgaben im Bereich BGS-Er-
schliessungen beliefen sich im Berichtsjahr auf 
CHF 53'944 (Landesanteil CHF 42'272).

Wald
Die budgetierten und projektierten forstlichen Projekte 
im Berggebiet konnten im Berichtsjahr planmässig aus-
geführt werden. 

Im Schutzwald wurden für CHF  104'779 (Landes-
anteil 100 %) und in den übrigen Alpwaldungen für 
CHF  167'419 (Landesanteil 85 % oder CHF  142'306) 
forstliche Massnahmen durchgeführt. Ebenso muss-
ten erneut Sturm- und Borkenkäferschäden (Zwangs-
nutzungen) aufgerüstet werden, welche ursprünglich 
nicht budgetiert waren. Die gesamthaft anfallende 
Holzmenge im Berggebiet belief sich im Berichtsjahr 
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auf ca. 900 m³ Rundholz (Nutz- und Energieholz) sowie 
450 Schüttraummeter (Srm) Ast- und Kronenmaterial 
(Energieholz). Zusätzlich wurden in verschiedenen 
Wildzäunen sowie bei Aufforstungs- und Waldver-
jüngungsprojekten ca. 2'537  Stück Pflanzen ein-
gebracht. 

Obwohl mit einem Grossteil der forstlichen Mass-
nahmen beste Voraussetzungen für die Einleitung der 
nächsten Baumgeneration geschaffen werden, ist es 
im Berggebiet aufgrund des zu starken Schalenwildein-
flusses nicht möglich, die Wälder mit standortgerechten, 
heimischen Baumarten zu verjüngen. 

Bergwanderwege

Jährlich sind auf den Bergwanderwegen und den alpi-
nen Routen umfangreiche Unterhaltsarbeiten an den 
Weganlagen sowie deren Beschilderung nötig. Das Amt 
für Umwelt koordiniert und plant dabei sämtliche Arbei-
ten für ca. 160 km Bergwanderwege und 5 km alpine 
Routen. 

Im März startete der Wegwart vom Liechtensteiner 
Alpenverein mit den ersten Schadensaufnahmen auf den 
Bergwanderwegen. Auf Grundlage dieser Aufnahmen 
begann die Unterhaltsgruppe des Amtes für Umwelt 
(Landesforstbetrieb) mit den jährlichen Räumungs- und 
Reparaturarbeiten. Bis Ende November wurden wäh-
rend ca. 1'200 Arbeitsstunden diverse Reparatur-, Sa-
nierungs- sowie Signalisationsarbeiten am gesamten 
Bergwanderwegnetz durchgeführt. Zusätzlich wurden 
verschiedene Unternehmen für diverse Spezialarbeiten 
eingesetzt. 

Beim Fürstensteig wurde 2021 ein Personenzähler 
in der Weganlage eingebaut. Vom 14.  Juni bis zum 
31. Dezember registrierte das Gerät 14'275 Personen.

Die Gesamtausgaben in Zusammenhang mit Unter-
halts- und Beschilderungsarbeiten auf den Bergwander-
wegen sowie den alpinen Routen beliefen sich im Be-
richtsjahr auf ca. CHF 87'000. 

Natur und Landschaft

Internationaler Naturschutz
Im Berichtsjahr erfolgte die alle zwei Jahre fällige Be-
richterstattung über Ausnahmen zum Fang und Töten 
von geschützten Arten laut Berner Konvention. 

Es fanden diverse virtuelle Anlässe der Kon-
ventionen, der Beauftragten für Natur und Landschaft 
(KBNL) und der Ostschweizer Untersektion (NSK-ZOK) 
sowie der Fachkommission zum Washingtoner Arten-
schutzübereinkommen (CITES) statt. An diesen wurde, 
wenn möglich, teilgenommen. Die beiden Treffen der 
WISO-Plattform konnten auch im Berichtsjahr nur online 
stattfinden. Diese Arbeitsgruppe der Alpenkonvention 
beschäftigt sich mit dem Management grosser Beute-
greifer. Es erfolgten ausserdem zwei Teilnahmen an 
IUCN-Sitzungen (online).

(Internationaler) Naturpark Rätikon
Sowohl die nationale als auch die internationale Kern-
gruppe hat sich im Berichtsjahr regelmässig getroffen, 
wobei ein Grossteil der Sitzungen online stattfand. Nach 
dem negativen Abstimmungsentscheid der Gemeinden in 
der Teilregion Prättigau wurde beschlossen, das Projekt 
weder national noch international weiter zu verfolgen. Die 
Arbeit am Managementplan wurde folglich eingestellt.

Forschung und Monitoring
Die im Jahr 2019 gestartete Feld-Erhebung der Libellen-
fauna Liechtensteins konnte im Berichtsjahr fort-
gesetzt und abgeschlossen werden. 2022 sollen noch 
gezielte Nachkartierungen erfolgen und die Arbeit 
publiziert werden. Im Rahmen des 2021 von der Re-
gierung beschlossenen Artenmonitorings wurden fol-
gende Untersuchungen durchgeführt: Erfassung der 
überwinternden Wasservögel an ausgewählten Still-
gewässern, Veränderung der Avifauna in ausgewählten 
Feuchtgebieten und anderen Landschaften, Erfassung 
Bestand des Weissstorchs, Vegationskartierungen auf 
Kiesinseln sowie Erfassung der Mollusken in Feucht-
gebieten. Fortgeführt wurde auch die Überarbeitung 
der Roten Liste der Gefässpflanzen.

Pflege und Schutz von Lebensräumen

Naturwacht
Die insgesamt sieben Naturwächter / innen leisteten im 
Berichtsjahr 180 Einsätze mit insgesamt 450 Arbeits-
stunden. Zudem trafen sie sich zu einer Sitzung. Die 
alljährliche Weiterbildung musste auf Grund der Co-
vid-19-Pandemie abgesagt werden. Die Hauptaufgabe 
der Naturwacht ist die Vermittlungs- und Aufklärungs-
arbeit betreffend Natur und Landschaft. Schwere Über-
tretungen der Naturschutzgesetze wurden im Berichts-
jahr keine festgestellt. Verstösse betrafen meist die 
Anleinpflicht von Hunden in Schutzgebieten oder das 
Betretungsverbot der Winterruhezonen für Wildtiere. 
Diese wurden entweder dem Amt für  Lebensmittel-
kontrolle und Veterinärwesen zur Anzeige gebracht 
oder durch das Amt für Umwelt geahndet.

Naturschutzgebiete
Im Naturschutzgebiet Ruggeller Riet wurde im Herbst 
das Stauwehr zum temporären Wasserrückhalt erbaut, 
mit welchem das Feuchtgebiet gegen eine weitere Aus-
trocknung geschützt werden soll. Da eine Biberfamilie 
denselben Graben wenige Meter vom Stauwehr ent-
fernt ebenfalls zuverlässig einstaute, wurde das Wehr 
bisweilen noch nicht in Betrieb genommen. Da an 
einem Punkt Wasser ins Landwirtschaftsgebiet über-
schwappen könnte, wurden Planungen zur Abdichtung 
dieser kritischen Stelle aufgenommen. Im Jahr 2022 soll 
diese Abdichtung erstellt werden.

Die beiden Naturschutzgebiete Ruggeller Riet 
und Schwabbrünnen-Äscher wurden bei der Berner 
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Konvention zur Ausscheidung als Smaragd-Gebiete 
angemeldet. Smaragd-Gebiete sind Gebiete, welche 
europaweit geschützte Arten beherbergen und für die 
Vernetzung von Schutzgebieten als sogenannte Tritt-
steine eine wichtige Funktion übernehmen.

Bekämpfung und Überwachung von gebietsfremden 
Organismen (Neobiota)
Die jährliche Tagung der CH-FL-Arbeitsgruppe «Cer-
cle Exotique» fand online statt, zudem wurde an der 
Sitzung der Sektion Biosicherheit des Kantons Zü-
rich (ostschweizerische Neobiota-Beauftragte) teil-
genommen. 

Das 2017 ins Leben gerufene Monitoring von ge-
bietsfremden Stechmückenarten in Liechtenstein wurde 
fortgeführt. Dabei wurden im Berichtsjahr keine Exem-
plare der Tigermücke in Liechtenstein nachgewiesen, 
sondern nur das Vorhandensein in grosser Anzahl 
der ebenfalls fremdländischen Mückenart «asiatische 
Buschmücke» bestätigt. 

Zum Aufwand für die Bekämpfung von invasiven 
Pflanzen wird auf die Ausführungen im Kapitel Landes-
forstbetrieb verwiesen.

Eingriffe in Natur und Landschaft
Insgesamt wurden 96 Verfahren gemäss Art. 12 und 
13 des Gesetzes zum Schutz von Natur und Landschaft 
betreffend «Eingriffe in Natur und Landschaft» durch-
geführt. 35 davon erforderten ein reguläres Verfahren, 
wobei sechs davon abgelehnt wurden. Die restlichen 61 
Eingriffe wurden im vereinfachten Verfahren für kleine 
und unbedenkliche Eingriffe gemäss der «Wegleitung 
für die Beurteilung und Bewilligung von Eingriffen in 
Natur und Landschaft» beurteilt und bewilligt.

Management von geschützten Tierarten 
Anfang des Berichtsjahres wurden mehrere Wolfsnach-
weise erbracht (unbestätigte Sichtmeldungen, Fotos 
einer Wildtierkamera, genetische Bestätigung der Art 
Wolf mittels Kotanalysen). Im Rahmen der Nachweise 
wurden Anfragen aus der Bevölkerung sowie vonseiten 
der Medien beantwortet. Die Herdenschutzberatungen 
wurden im Berichtsjahr fortgesetzt. 

Beim Austausch mit den Nachbarstaaten und an-
grenzenden Kantonen stellte die kontinuierliche Zu-
sammenarbeit den Informationsfluss sicher. Die Än-
derung der Schwellenwerte bei Nutztierrissen in der 
Schweiz hatte zur Folge, dass im Berichtsjahr die Arbei-
ten zur Revision des Konzepts Wolf Liechtenstein auf-
genommen wurden, um die weitere Harmonisierung 
des Vollzugs der beiden Länder zu gewährleisten. Auf-
grund eines konkreten Antrags zum Halten von Herden-
schutzhunden wurden Abklärungen getätigt, die für 
die Ausarbeitung der Richtlinie Herdenschutzhunde 
Liechtenstein gemäss Art. VVSV Art. 5 notwendig 
waren. Ebenfalls wurden die Arbeiten zur Richtlinie 
Herdenschutzhunde Liechtenstein aufgenommen. 

Das laufende Luchsmonitoring wurde erfolgreich 
weitergeführt. Es konnten das Weibchen HEIA (inkl. Re-
produktion) sowie die Männchen B717 und B806 nach-
gewiesen und identifiziert werden.

Sechs tote Biber (mehrheitlich Verkehrsopfer) wur-
den dem Amt für Umwelt gemeldet. Neben allgemeinen 
Beratungstätigkeiten (Frass von Kulturen, Stautätig-
keiten, Organisation von Bauverfüllungen) wurden di-
verse Stellungnahmen zu Bauprojekten verfasst (insb. 
Umgestaltung Heilos). Es erfolgten ausserdem Teil-
nahmen am Treffen der kantonalen Biberbeauftragten in 
Aarau sowie an den Workshops für die Biberbestandes-
erhebung, die im Winter 2021 / 2022 gleichzeitig in der 
Schweiz sowie in Liechtenstein stattfindet. Im Berichts-
jahr wurden in der Hochwasserschutzanlage Triesner 
Heilos ausserdem sechs Biber entnommen. 

Aufgrund der fortschreitenden Besiedlung der Schweiz 
durch den Fischotter wurden Abklärungen getätigt, die 
Basis für künftige Monitorings gelegt sowie ein Merkblatt 
für die Internetseite des Amtes für Umwelt erarbeitet. 
Zum Thema Wildkatze wurde ebenfalls ein Merkblatt auf 
der Webseite des Amtes für Umwelt veröffentlicht. 

Naturkundliche Sammlung 

Sammlungsbetrieb
Die Arbeitsschwerpunkte bildeten die Beschaffung 
und Bearbeitung von Tiermaterial aus der heimischen 
Fauna im Hinblick auf die Vervollständigung der Samm-
lung einheimischer Arten und der Ausleihsammlung. 
Besonders zu erwähnen sind die Präparation folgen-
der Tiere für die Ausleihsammlung: Ein Jungbiber, zwei 
kleine Junghasen, zwei Bisamratten und noch weitere 
drei Säugetiere und 20 diverse Vogelpräparate. Für an-
dere Museen und Sammlungen wurden wieder mehrere 
Entfettungsaufträge durchgeführt. 

Eine Weiterentwicklung des Inventarisations-
programms «BioOffice» wurde geprüft. Auf dieses wird 
2022 umgestiegen. 134 Bilddaten von Vogel- und Säuger-
belegen wurden erstellt, umbenannt und teilweise bereits 
mit der Datenbank verknüpft. Da an der Nomenklatur der 
Pilze wieder einiges geändert hat, wurde begonnen die 
Beschriftung und den Stellplatz der Pilzsammlung anzu-
passen. Zudem wurden 285 Vogelbälge von Prinz Hans 
nachbestimmt und die Fundorte verortet. 

Der Präparator hat vom 20. bis 27.  September die 
Internationale Präparatoren Tagung in Budapest be-
sucht und hat dort ein Seminar zum Thema Haut-
konservierung abgehalten. Zudem war er regelmässig 
in Aufgaben der Bereiche Naturschutz und Jagd inner-
halb der Abteilung eingebunden.

Öffentlichkeitsarbeit
Im Laufe des Berichtsjahres fanden drei Führungen 
durch die Sammlungsräume der Naturkundlichen 
Sammlung statt. Aus der Ausleihsammlung wurden 117 
Präparate für Dritte zur Verfügung gestellt.
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Wildtiere und Jagd

Jagdplanung
Ziel der Regierung ist es, die Höhe der Wildbestände so 
zu regulieren, dass sie im Gleichgewicht mit der Kapazi-
tät ihrer Lebensräume stehen. Strategien zur Her-
stellung nachhaltig tragbarer Bestände umfassen einer-
seits die Abschussplanung und deren Umsetzung durch 
die Jagdpächter. Daneben begünstigen Massnahmen 
zur Verbesserung der Wildlebensräume die Erreichung 
dieses Gleichgewichts. Dazu gehören Äsungsverbes-
serung, Schaffung von Vernetzungselementen sowie 
Lenkungsmassnahmen bei Freizeit- und Erholungs-
aktivitäten. 

Für die im Jahr 2022 beginnende Jagdpachtperiode 
2022 bis 2030 wurden die Jagdreviere neu eingeteilt. 
Dabei wurden die Jagdreviere Alpila und Planken zu 
einem Jagdrevier vereint. Im Berggebiet wurde das 
Jagdrevier Steg neu ausgeschieden. Die Überarbeitung 
und Aktualisierung der Jagdpachtverträge wurde im 
Berichtsjahr abgeschlossen. Die Jagdreviere wurden 
im Oktober für die Neuverpachtung ausgeschrieben. 
Die freihändige Vergabe durch die Gemeinden, Alp-
genossenschaften und Bürgergenossenschaften hatte 
bis 17. Januar 2022 zu erfolgen.

Die Anpassung des Jagdgesetzes, mit den Schwer-
punkten Einführung staatliche Wildhut und Ausscheidung 
von Intensivbejagungsgebieten, konnte im Landtag ab-
schliessend behandelt werden. Die Gesetzesvorlage 
wurde vom Landtag nach eingehender Diskussion an-
genommen. Ein Referendum wurde nicht ergriffen. Das 
neue Jagdgesetz tritt somit am 1. März 2022 in Kraft.

Schalenwildbestand
Um die Entwicklung der Wildbestände zu beurteilen, 
werden beim Rot- und Gamswild jedes Jahr Bestands-
erhebungen durchgeführt. Die dort erzielten Ergeb-
nisse widerspiegeln jedoch nicht die tatsächliche Höhe 
der Wildbestände, da je nach Zählbedingungen mit 
einer Dunkelziffer zwischen 15 und 30 % zu rechnen ist. 
Die Datenreihen werden primär dazu verwendet, um die 
Entwicklung der Wildbestände zu dokumentieren.

Die Umsetzung des Notfütterungskonzeptes hat wie 
gewünscht dazu geführt, dass sich der Rothirschbestand 
vom Spätherbst bis in den Frühling über den ganzen zur 
Verfügung stehenden Winterlebensraum verteilt. Um 
Aufschluss über die Entwicklungstendenz des Bestandes 
zu erhalten, wurden Ende März und Anfang April in den 
rheintalseitigen Jagdrevieren zum sechzehnten Mal Rot-
hirsch-Nachtzählungen durchgeführt.

Ergebnisse Rotwild-Nachttaxation

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Bergreviere           
Hangreviere Nord 138 131 152 147 152 113 128 94 104 75 
Hangrevier Süd 81 120 92 150 139 126 98 107 131 81

Gesamt 219 251 244 297 291 239 226 201 235 156

Im Frühjahr wurden zwei Erhebungen durchgeführt. 
Die Ergebnisse bei den zwei Zählungen lagen im Gebiet 
Rheintalseite Nord (Reviere Alpila, Pirschwald, Planken) 
einmal bei 107 und einmal bei 138 Stück Rotwild. Im 
Gebiet Rheintalseite Süd (Reviere Vaduz, Triesenberg, 
Triesen, Lawena, Balzers) wurden einmal 97 und ein-
mal 81 Stück Rotwild erfasst. Unter Berücksichtigung 
des summarisch höheren Zählergebnisses anlässlich 
der zweiten Erhebung wurden somit in den rheintal-
seitigen Lagen 219 (Vorjahr 251) Rothirsche als Ergeb-
nis der Nachttaxation erfasst. Die Bestandserhebungen 
im Februar ergaben einen Bestand von ca. achtzehn Rot-
hirschen im Alpengebiet. Daraus resultiert ein erhobener 

Winterbestand von 237 Stück Rothirschen. Bei den Be-
standserhebungen werden nicht alle Tiere erfasst und es 
gibt eine Dunkelziffer unbekannter Grösse. Unter der An-
nahme, dass die erhobenen Zahlen als statistische Werte 
repräsentativ für den tatsächlichen Bestand sind, die-
nen sie zur Ermittlung des Bestandsentwicklungstrends. 
Die traditionelle Winterzählung, durchgeführt durch die 
Jagdaufseher und den Wildhüter des Amtes für Umwelt, 
ergab für den Februar einen Bestand von 124 Stück.

Im Herbst wurden zwei Stichtagerhebungen beim 
Gamswild durchgeführt. Bei der ersten Erhebung wur-
den 538 (Vorjahr 502) und bei der zweiten 440 (Vorjahr 
420) Stück erfasst.
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Abschussplanung für das Jagdjahr 2021 / 2022
Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 4. Mai 2021 die 
Verordnung über den Abschussplan für das Jagdjahr 
2021 / 2022 genehmigt. Sie war sich dabei einig, dass die 
erreichten Wilddichten durch Verbiss- und Schälschäden 
eine ausreichende Verjüngung der liechtensteinischen 
(Schutz-)Wälder behinderten und daher eine tatsächliche 
Reduktion der überhöhten Wildbestände angestrebt wer-
den musste. Die Abschusszahlen für das Kahlwild wur-
den in den letzten Jahren zwar stetig erhöht mit dem Ziel, 
den Rotwildbestand in relativ kurzem Zeitraum wesent-
lich zu reduzieren. Die Zielvorgaben konnten jedoch in 
der Praxis nicht erreicht werden. Im Gegenteil, die Kahl-
wildstrecken fielen gar unter das Niveau der Strecken bei 
vorjährigen, tieferen Abschussplänen zurück. Die Regie-
rung entschied sich daher, die Abschussvorgabe für Kahl-
wild auf 179 Stück zu reduzieren. Damit wurde weiterhin 
am Ziel der Bestandsreduktion festgehalten, gleichzeitig 
aber auch die Minderung des Jagddrucks und die Erfüll-
barkeit des Abschussplans berücksichtigt. Beim männ-
lichen Rotwild wurde der Höchstabschuss auf 50 % des 
Kahlwildabschusses angesetzt. Die Mindestabschuss-
vorgabe für das Rehwild wurde, wie im vergangenen Jahr, 
auf 290 Stück festgelegt. Der Gesamtmindestabschuss 
beim Gamswild wurde aufgrund neuer Untersuchungen 
von 189 im Vorjahr auf 142 Stück reduziert, wobei die 
konkreten Abschussziele je nach Schutzwaldfunktion der 
unterschiedlichen Reviere zugeteilt werden.

Agrarpolitische Massnahmen

Weiterentwicklung der Agrarpolitik 
Die beiden Teilzahlungen und die Schlusszahlung wur-
den ordnungsgemäss per Ende April, Ende August und 
Ende Dezember des Berichtsjahres ausbezahlt. Die Ver-
einbarung zur Beteiligung Liechtensteins an den Ein-
nahmen aus der Versteigerung von Zollkontingenten 
und die Vereinbarung zur Beteiligung Liechtensteins an 
den Markt- und Preisstützungsmassnahmen der schwei-
zerischen Landwirtschaftspolitik haben sich auch im 
zweiten Jahr nach Inkraftsetzung für beide Seiten als 
geeignet erwiesen. 

Der umfangreiche Prozess unter engem Ein-
bezug verschiedener Interessensgruppen zur Weiter-
entwicklung der Agrarpolitik des Fürstentums Liechten-
stein konnte im Berichtsjahr mit einem Schlussbericht 
abgeschlossen werden. 

Im Berichtsjahr wurde das LWG vom Hohen Land-
tag abgeändert und eine gesetzliche Grundlage für be-
sonders gefährliche Schadorganismen geschaffen (Erd-
mandelgrasverordnung). Zudem betraf die Revision des 
LWG das betriebliche Risikomanagement, die Notfall-
hilfe, die Sicherstellung von Förderleistungen, die scho-
nende Bodenbearbeitung und die Anerkennung von 
Landwirtschaftsbetrieben. 

Ein Schleppschlauchförderprogramm wurde initi-
iert, um die Landwirtschaftsbetriebe auf das ab 2023 

geltende Schleppschlauchobligatorium vorzubereiten 
und sie zu unterstützen. 

Die Datenerfassung der Landwirtschaftsbetriebe 
erfolgte im Berichtsjahr erstmals digital über die Platt-
form Agate ins landwirtschaftliche Informationssystem 
LAWIS. Die Umstellung auf die elektronische Daten-
erfassung lief unter dem Projekt «LAGIS» und konnte 
abgeschlossen werden.

Zusammenfassung der Themen, die im Berichtsjahr 
bearbeitet wurden:
–  Abänderung des Landwirtschaftsgesetzes
–  insgesamt sechs Verordnungsanpassungen (LBAV, 

AIFV, AWFV, LEV, LDFV, TZV)
–  Neue Erdmandelgrasverordnung 
–  Prüfung Schweizer Verordnungs-Paket 2020 über den 

Zollvertrag
–  Umsetzung des Konzepts zur Ausarbeitung der Bio-

diversitätsverordnung
–  Schleppschlauchförderprogramm
–  Schlussbericht zur Weiterentwicklung der Agrar-

politik des Fürstentum Liechtensteins 2021

Milchwirtschaft

Mit der Durchführung der Milchmengenregelung ist 
der Liechtensteiner Milchverband betraut. Die Regie-
rung legte das Landeskontingent im Berichtsjahr, wie 
im  Vorjahr, auf 14.6 Mio. kg Milch fest.

Durch die Rückgabe bzw. Kürzung von Liefermengen 
einzelner Milchproduzenten konnte die Milchmengen-
regelungskommission im Januar 994'248 kg Milchliefer-
menge an die Antragsteller verteilen. Aufgrund der vor-
geschriebenen Behandlung nach Prioritäten wurde bei 
acht Gesuchen die insgesamt angesuchte Menge (total 
505'000 kg) und bei einem Gesuch eine Teilmenge 
(total 489'250 kg) zugeteilt. Die 44 Milchproduktions-
betriebe brachten im Berichtsjahr eine Gesamtmenge 
von 13'266'069 kg Milch in Verkehr.
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Eckdaten zur Milchproduktion 2018 bis 2021

Jahr  2021 2020 2019 2018

Betriebe mit aktivem Milchlieferungsrecht 47 49 51 52 
Landeskontingent in kg  14'600'000 14'600'000 14'600'000 14'600'000 
Betriebe mit Milchablieferung  44 47 48 49 
Verkehrsmilchproduktion (Milchhof) in kg 12'283'012 12'678'777 13'833'774 13'793'493 
Verkehrsmilchproduktion inkl. Alpen,  983'057 1'010'452 811'263 751'802 
Hofverarbeiter und andere in kg 13'266'069 13'689'229 14'645'037 14'545'295

 
Milchproduktion und Landeskontingent

Milchmenge Liechtenstein 2021 inkl. Alpen

Gemeinde Milchmenge in kg

Balzers / Mäls 1'414'848 
Eschen / Nendeln 1'497'265 
Gamprin / Bendern 2'189'809 
Mauren / Schaanwald 1'254'859 
Ruggell 2'485'724 
Schaan 1'789'754 
Schellenberg 842'883 
Triesen  441'049 
Triesenberg 706'718 
Vaduz 643'160

Total Milchproduktion FL 13'266'069

Milchhof Zukauf aus CH 67'962

Total Milchmenge FL 13'334'031

 

Milchlieferung und -verarbeitung Liechtenstein 2021

 Milchmenge in kg

Milchlieferung Milchhof 12'364'568 
Milchverarbeitung Alpen 264'857 
Milchverarbeitung Eigenverwerter 704'606 
Milchlieferung in die Schweiz 0

Total Milchlieferungen 13'334'031
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Verkehrsmilchzulage 2021
Als Nachfolgeregelung des sogenannten «Schoggi-
gesetzes» wurde im dritten Jahr die Verkehrsmilch-
zulage des Amts für Umwelt an die Milchproduzenten 
ausbezahlt (Vereinbarung zwischen der Schweiz und 
Liechtenstein). Die Verkehrsmilchzulage beträgt unver-
ändert 4.5 Rappen pro Kilogramm Milch.

Milchverarbeitung der Milchhof AG 2021

Warengruppe Milchmenge in kg

Konsummilch  2'525'229 
Joghurt 1'299'461 
Rahmprodukte 574'259 
Quark 3'180'632 
Käse 3'111'440 
Industriehalbfabrikate & Magermilch 20'660 
Butterungsrahm 50'371

Total Verarbeitungsmenge 10'762'052

Milchhandel 1'449'238

Total Milchverarbeitung 12'211'290

 

Alpenmilchproduktion und verarbeitete Produkte 2021

Alp Gesamtmilchmenge Käse fett Käse sauer Butter Konsummilch Abgelieferte 
 in kg in kg in kg in kg auf der Alp in kg Milch an Milch- 
      hof AG in kg

Guschg 25'378 2'009 531 131 68 –
Pradamee 101'510 9'295 495 769 37 –
Sücka 105'493 7'920 1'236 702 435 13'591
Valüna 46'070 3'937 955 483 520 –

Total 2021 278'451 23'161 3'217 1'839 1'060 13'591

Total 2020 290'933 26'247 3'874 2'085 397 0

 
Pflanzenschutz

Feuerbrand
Es wurde kein Feuerbrandbefall gemeldet. Die Feuerbrandkontrolleure der Gemeinden wurden für ihre Über-
wachungsaufgabe im Bereich der Feuerbrand-Schutzgürtel rund um die beiden Sortengärten des Vereins HORTUS 
für ihre Arbeit entschädigt.

Erdmandelgras
Die Landwirte wurden bezüglich der zunehmenden Verbreitung des Erdmandelgrases informiert und über 
 bestehende Möglichkeiten zur Verhinderung der Ausbreitung sowie der Bekämpfung orientiert. Im Berichtsjahr 
wurden keine Flächen saniert. Die Erdmandelgrasverordnung mit Überwachungs-, Melde- und Bekämpfungspflicht 
wurde im Berichtsjahr fertiggestellt. Die Verordnung trat am 1. Januar 2022 in Kraft.
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Boden

Die Wiederverwertung von Aushubmaterialien zur Auf-
wertung von landwirtschaftlich genutzten Böden be-
nötigt eine abfallrechtliche Bewilligung. Diese wird 
gemäss Umweltschutzgesetz erteilt, wenn die Erforder-
nisse zum Schutz des Bodens erfüllt sind. Im Berichts-
jahr wurden zwölf Bewilligungen für die Durchführung 
von Auflandungen erteilt.

Im Bereich des chemischen Bodenschutzes wurde 
eine Bodenuntersuchung im Rahmen von Dioxin-
belastungen in Kooperation mit der Bodenschutz-
fachstelle des Amtes für Umwelt (AFU) in St. Gallen 
in Auftrag gegeben. Die Bodenproben im Fürstentum 
Liechtenstein werden im Jahr 2022 entnommen.

Beitragszahlungen an Landwirte für das 
Berichtsjahr

Förderungsleistungen zur Existenzsicherung 2021
Förderungsleistungen zur Existenzsicherung werden in 
Form von Einkommensbeiträgen ausgerichtet. Die ver-
schiedenen Beiträge (Betriebsbeitrag mit Basis-, Tier-
halter-, Pflanzenbau-, Flächenbeitrag; Zusatzbeitrag für 
Landwirtschaftsbetriebe mit erschwerten Produktions-
bedingungen; Zusatzbeitrag für ausgewählte Acker-
kulturen und Zusatzbeitrag für ausgewählte Tierarten) 
können je nach betriebsspezifischer Ausrichtung von 
den Betrieben beansprucht werden. Mit dem Zusatz-
beitrag für Raufutterverzehrende Nutztiere wird die 
flächendeckende Nutzung des Grünlandes mit Rau-
futterverzehrern gefördert. Falls die Tiere auf Alpen in 
liechtensteinischem Eigentum gealpt werden, wird ein 
Zusatzbeitrag für die Alpung generiert. 

Einkommensbeiträge 2021 und 2020

Beitragsart / Beitragsjahr Beitragsberechtigte Durchschnittliche Beiträge Beiträge  
 Landwirtschaftsbetriebe pro Betrieb in CHF in %
 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Betriebsbeitrag Basisbeitrag 99 99 11'455 11'436 19 20
 Tierhalterbeitrag 88 87 6'388 6'353 11 11
 Pflanzenbaubeitrag 99 99 7'159 7'148 12 12
 Flächenbeitrag 99 99 4'156 4'178 7 7
Zusatzbeitrag
Bergbetriebe  20 20 5'175 5'166 9 9
Zusatzbeitrag für
ausgewählte
Tierarten Raufutterbeitrag 1) 86 84 25'145 22'341 42 39
Zusatzbeitrag
Ackerkulturen für Raps, Soja,
 Zuckerrüben, u. a. 15 15 536 626 1 1

Total    60'015 57'248 2) 100 100

1) Im Berichtsjahr wurden Raufutterbeiträge für 4'108 Grossvieheinheiten (GVE) und im Jahr 2020 für 4'050 GVE ausbezahlt.
2) Rundungsdifferenz

Förderungsleistungen für ökologische und tiergerechte Leistungen 2021
Der Staat kann ökologische und tiergerechte Leistungen fördern, welche im öffentlichen Interesse erbracht werden, 
bei denen Mehraufwände entstehen, die nicht über den Markt abgegolten werden und bei denen Mindererträge 
resultieren. Diese Leistungen der Landwirtschaftsbetriebe sollen eine nachhaltige und flächendeckende Bewirt-
schaftung der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche sicherstellen. Für die Erfüllung dieser Massnahmen erhalten 
anerkannte Landwirtschaftsbetriebe und teilweise auch Privatpersonen Fördermittel.
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Abgeltungs- und Ethobeiträge 2021 und 2020

Beitragsart / Beitragsjahr Anzahl Beitragsempfänger Einheiten Beiträge in %
 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Gesamtbetriebliche Bewirtschaftungsarten
 Betriebsführung nach dem ÖLN 58 57 2'061 ha 2'042 ha 22 22
 Betriebsführung nach BIO 39 38 1'423 ha 1'380 ha 21 21
 Bio-Umstellung 0 1  1) ha 0 2) 0
Spezifische Bewirtschaftungsarten
 Bewirtschaftung naturnaher Lebensräume 
  Extensiv genutzte Wiesen 100 97 592 ha 560 ha 25 24
  Wenig intensiv genutzte Wiesen 31 30 41 ha 43 ha 1 1
  Blühstreifen 6 3 5 ha 2) 0 ha 2) 0 2) 0
  Saum auf Ackerland 2 2 2) 0 ha 2) 0 ha 2) 0 2) 0
  Obstbäume einzeln 83 89 4'894 Stk 5'125 Stk 1 1
  Obstbäume Gärten 37 36 1'865 Stk 1'399 Stk 1 1
  Obstbäume auf extensiv 
  genutzten Standorten 36 33 1'896 Stk 1'861 Stk 2 2
Bewirtschaftung von Buntbrachen 5 3 2 ha 1 ha 2) 0 2) 0
Bodenschonende Bewirtschaftung
  Begleitflora 38 33 172 ha 160 ha 1 1
  Winterbegrünung 31 42 283 ha 273 ha 1 2
  Dauerwiesen 53 57 184 ha 460 ha 2 4
 Bewirtschaftung im Rahmen
 des extensiven Ackerbaus 36 37 163 ha 174 ha 1 1
Tiergerechte Betriebsführung
 Regelmässiger Auslauf (RAUS) 82 78 3'966 GVE 3'854 GVE 14 13
 Besonders tierfreundliche Stallhaltung (BTS) 65 61 3'420 GVE 2'748 GVE 6 5

Total      2) 100 2) 100

1)  Da weniger als drei Betriebe Bioumstellungsbeiträge erhalten haben, wird aus Datenschutzgründen die Flächenangabe nicht publiziert (analog 
Landwirtschaftsstatistik).

2) Rundungsdifferenz

Kontrollen 2021
Die ökologisch und biologisch produzierenden Land-
wirtschaftsbetriebe wurden von unabhängigen zerti-
fizierten Kontrollstellen aus der Schweiz überprüft. Es 
sind dies der Kontrolldienst für umweltschonende und 
tierfreundliche Qualitätsproduktion (KUT) des Kantons 
St. Gallen, welcher die nach dem ÖLN (ökologischer 
Leistungsnachweis) produzierenden Betriebe kon-
trolliert. Zudem haben die Kontrollorganisationen bio.
inspecta AG und Bio Test Agro AG die nach den bio-
logischen Richtlinien produzierenden Betriebe geprüft. 
Die Gemeindekontrolleure betreuen verschiedene 
Bereiche der Landwirtschafts-Bewirtschaftungs-
Förderungs-Verordnung und der Landschaftspflege-
Förderungs-Verordnung und erledigen für das Amt für 
Umwelt wichtige Kontrollaufgaben.

Im Berichtsjahr wurden drei Verstösse gegen die 
Richtlinien des ÖLN oder der Bio Suisse festgestellt. Es 
wurden 18 Betriebe auf die Einhaltung des ÖLN kontrol-
liert. Die jährliche Bio-Kontrolle wurde bei 38 Betrieben 

durchgeführt. Im Bereich der Bewirtschaftung natur-
naher Lebensräume wurden im Berichtsjahr keine 
Kürzungen vorgenommen. Jeweils eine Kürzung 
wurde aufgrund von Verstössen gegen die Tierwohl-
bestimmungen, die Gewässerschutz-, sowie die Tier-
schutzgesetzgebung verfügt. Insgesamt wurden Kür-
zungen in der Höhe von CHF 6'056.60 vorgenommen.

Förderungsleistungen für landschaftspflegerische 
Leistungen 2021
Anerkannte Landwirtschaftsbetriebe und Privat-
personen, welche Flächen in den Hanglagen oder Berg-
gebieten bewirtschaften, erhalten Erschwernisbeiträge 
für die Bewirtschaftung des Berggebietes und der 
Hanglagen. Die ungünstigen topografischen Verhält-
nisse in diesen Lagen führen zu Produktionsnachteilen 
und zu höherem Aufwand bei der Bewirtschaftung. Die 
Förderungsleistungen sollen diese ausgleichen, wenn 
die Bewirtschaftung der Berggebiete und Hanglagen 
dem öffentlichen Interesse dient.
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Erschwernisbeiträge für die Bewirtschaftung des Berggebietes und der Hanglagen im Jahre 2021 und 2020

Gemeinde Fläche in ha Beiträge in CHF 
 2021 2020 2021 2020

Balzers 7.5 7.2 4'343 4'002
Triesen 124.7 122.7 89'451 88'012
Triesenberg 344.3 342.4 305'785 303'646
Vaduz 11.3 11.3 5'627 5'627
Schaan 0 0 0 0
Planken 36.1 36.3 27'669 27'814
Eschen 33.6 36.7 10'782 11'616
Mauren 35.7 29.7 10'990 8'580
Gamprin-Bendern 30.0 28.6 12'608 12'447
Ruggell 21.2 20.8 13'379 13'284
Schellenberg 53.1 52.7 30'291 30'057

Total  698.7 688.4 510'925 505'085

 

Getreidezulage 2021
Als Nachfolgeregelung des sogenannten «Schoggige-
setzes» wird, um die fehlende Exportstützung für Ge-
treide in der Schweiz und Liechtenstein auszugleichen, 
die Getreidezulage ausgerichtet. Diese wird direkt an 
direktzahlungsberechtigte Getreideproduzenten aus-
bezahlt. Die Förderhöhe wird jährlich vom Schwei-
zer Bundesamt für Landwirtschaft in Abhängigkeit 
der Getreideanbaufläche festgelegt. Bei einem An-
satz von CHF 124 pro Hektare wurden im Beitragsjahr 
CHF 25'741.90 ausbezahlt. 51 Landwirtschaftsbetriebe 
waren zum Bezug dieses Beitrags berechtigt.
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Alpwirtschaft

Alpbestossung 2021
Auf den Inlandalpen verringerte sich die Bestossung von 1'414 auf 1'323 Stösse. Auf den Liechtensteiner Alpen 
in Vorarlberg nahm die Bestossung gegenüber dem Vorjahr von 230 auf 241 Stösse zu. Auf allen Alpen wurde die 
Mindestbestossung von 75 % erreicht.

Gealpte Tiere und Alpungskostenbeiträge 2021 (Inlandalpen und Eigenalpen in Vorarlberg)
Stückzahlen (korrigiert nach Sömmerungsdauer der Tiere; gerundet)

Tierkategorie 2021  2020 
 Alpen in FL Alpen in Vlbg. Alpen in FL Alpen in Vlbg.

Kühe mit Milchverwertung 343 33 286 24
Galtkühe  1) 95 20 117 10
Mutterkühe 1) 287 39 340 65
Rinder / Ochsen über 2 Jahre 286 54 284 56
Rinder / Ochsen 1 – 2 Jahre 558 224 652 135
Kälber bis 1 Jahr 533 84 567 134
Pferde / Esel / Ponys 69 – 77 –
Schafe 74 – 72 –
Ziegen 57 8 154 9
Lamas / Alpakas – – – –
Total (Stück) 2'302 462 2'549 433

Gealpte GVE 1'564 241 1'414 230

Alpungskostenbeiträge in CHF 609'449 101'059 609'449 101'059

1) Anteilsmässig aufgeteilt gemäss Tierverkehrsdatenbank (TVD)

Alpverbesserungen
Auf Grundlage der Alpinfrastruktur-Förderungs- 
Verordnung (AIFV) wurden im Berichtsjahr der Bau von 
Brunnenplätzen auf der Alpe Fahren-Ziersch sowie der 
Bau einer neuen Alphütte mit Stall auf der Alpe Tiefen-
see-Klesi subventioniert.

Unkrautbekämpfung
Der Einsatz von Herbiziden ist im Alpengebiet nur 
nach Bewilligung durch die Landesalpenkommission 
und ausschliesslich zur Behandlung von Einzelpflanzen 
gestattet. Im Berichtsjahr bewilligte die Landesalpen-
kommission auf fünfzehn Alpen den Einsatz von Herbi-
ziden zur Einzelstockbehandlung. Bekämpft wurden die 
Weideunkräuter Alpenblacke, Alpenkreuzkraut, Weisser 
Germer sowie Ackerkratzdistel.

Grundlagenverbesserung

Förderung von Investitionen in der Landwirtschaft
Im Berichtsjahr gingen insgesamt drei Gesuche ein. Di-
verse kleine Projekte, welche bereits im Jahr 2020 sowie 
im aktuellen Berichtsjahr eingegangen sind, wurden 
realisiert und sind teilweise abgerechnet worden. Eine 
grössere Maschinenhalle und eine Umnutzung eines 

bestehenden Stallgebäudes konnten ebenfalls im Be-
richtsjahr abgerechnet werden.

Die mit einer liechtensteinischen Bank verein-
barten, günstigen Festhypothek-Konditionen, die für 
den Grossteil der entsprechenden Hypotheken gelten, 
sind auf Ende des Berichtsjahres ausgelaufen. Es ist 
beabsichtigt, eine vergleichbare Vereinbarung ab dem 
Jahr 2022 für weitere zwei Jahre zu fixieren. 

Im Hinblick auf die zukünftige Förderung von In-
vestitionen wurden erneut erste Gespräche über zwei 
neue Betriebsstandorte geführt.

Bodenverbesserungen
Die Verordnung über die Förderung von Bodenver-
besserungen in der Landwirtschaft dient der Förderung 
von Projekten zur Verbesserung von Böden. Im Berichts-
jahr wurde die Förderung einer Bewässerungsanlage in 
der Landwirtschaft im Gampriner Riet bewilligt. 

Interessengemeinschaft Tierzucht (IG Tierzucht)
Die IG Tierzucht ist die Branchenorganisation, welche 
die Interessen der Tiergattungen Rindvieh, Schweine, 
Schafe, Ziegen, Equiden, Neuweltkameliden, Kaninchen, 
Geflügel und Bienen wahrnimmt. Um der Interessens-
gemeinschaft Tierzucht mehr Eigenverantwortung 



306 |

INNERES, WIRTSCHAFT UND UMWELT

zu übertragen und den Vollzug zu optimieren, wurde 
die Tierzuchtverordnung einer Totalrevision unter-
zogen. Im Zentrum der Tätigkeit stand der Prämien-
markt Vaduz, den die IG Tierzucht zusammen mit dem 
Organisationskomitee Vaduzer Prämienmarkt durch-
führte. Die anderen Prämienmärkte konnten aufgrund 
der Covid-19-Pandemie nicht ausgerichtet werden. Da-
rüber hinaus wurden sieben Projekte, die im Bereich 
der Marktbearbeitung, Teilnahme an Ausstellungen und 
Sichtbarmachung der tierzüchterischen Leistungen an-
gesiedelt waren, gefördert.

Soziale Begleitmassnahmen
Die Förderung des Einstiegs in die Landwirtschaft durch 
eine einmalige Starthilfe ist in der Landwirtschafts- 
Begleitmassnahmen-Verordnung (LBMV) geregelt. 
Sie ermöglicht im Sinne einer sozialverträglichen Ent-
wicklung die staatliche Förderung des Einstiegs in die 
Landwirtschaft sowie des Ausstiegs aus der Landwirt-
schaft in sozialen und wirtschaftlichen Härtefällen. Im 
Berichtsjahr nahm kein Junglandwirt die Förderungs-
leistungen für den Einstieg in die Landwirtschaft ge-
mäss LBMV in Anspruch.

Amt für Volkswirtschaft 

Amtsleiterin: Dr. Katja Gey

Das Berichtsjahr war aus volkswirtschaftlicher Sicht noch 
geprägt von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. 
Die schon im 2. Halbjahr 2020 einsetzende Erholung setzte 
sich im Berichtsjahr fort, so dass das Vorkrisenniveau  
wieder erreicht wurde. Der pandemiebedingte sehr starke 
Einbruch im ersten Halbjahr 2020 war somit kurzfristiger 
Natur. Im Unterschied zu vielen anderen, auch grösse-
ren Staaten hat sich die liechtensteinische Wirtschaft als 
ausserordentlich robust und krisenresistent erwiesen. Ein 
wichtiger Grund dafür ist die hohe Diversifikation zwischen 
und auch innerhalb der Sektoren und Branchen. Es bestä-
tigte sich, dass sich die liechtensteinischen Unternehmen 
durch eine hohe Wettbewerbsfähigkeit und Anpassungs-
fähigkeit auszeichnen. Dennoch hatten einzelne Branchen  
weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen, insbesonde- 
re die Tourismus-, Freizeit- und Eventbranche sowie die 
 Hotellerie und Gastronomie. Vor allem auf diese richtete 
sich das Unterstützungspaket des Landes, welches vom 
Amt für Volkswirtschaft verantwortet wurde. 

Der liechtensteinische Arbeitsmarkt zeigte sich sehr ro-
bust. Nach einem kurzen, saisonal bedingten Anstieg der 
Arbeitslosenquote im Januar auf 2 Prozent sank die Zahl 
der Stellensuchenden und pendelte sich ab am Mai auf 
1.6 bzw. 1.5 Prozent ein. Parallel dazu stieg die Zahl der 
offenen Stellen kontinuierlich an. Der Fachkräftemangel  

akzentuierte sich und es ist nunmehr ein allgemeiner 
 Mangel an Arbeitskräften feststellbar. Auch die Kurzarbeit 
verringerte sich weiter markant, wenngleich das Sonder-
regime noch weitergeführt wurde. Rein coronabedingte In-
solvenzen gab es im Berichtsjahr keine und auch Kündi-
gungswellen blieben glücklicherweise aus. 

Die liechtensteinische Wirtschaft hat sich auch in die-
ser Krise weiterentwickelt. Der Trend zur Digitalisierung 
und zu nachhaltigen Geschäftsmodellen und Produkten 
hält an. Dies zeigt auch die Nachfrage nach den vom Amt 
für Volkswirtschaft vergebenen Digitalschecks und Inno-
vationsschecks sowie die Zunahme gewerblicher Aktivitä-
ten in allen Bereichen. Im Spielbankenmarkt wurden erste 
Massnahmen zur Konsolidierung gesetzt. Im Berichtsjahr 
wurde keine weitere Bewilligung erteilt, drei Gesuche sind 
in Überprüfung.

Amtsleitung

Die Aufgaben der Amtsleiterin waren im Berichtsjahr 
weiterhin stark geprägt von den Anforderungen der 
Covid-19-Pandemie. Wenngleich sich der Aufwand 
mit der wirtschaftlichen Erholung generell reduzierte, 
mussten dennoch im gesamten Amt umfangreiche Zu-
satzaufgaben wahrgenommen werden, die mit grossem 
Engagement und Teamgeist erledigt wurden. Die Amts-
leiterin wirkte zudem im Corona-Stab der Regierung 
mit, der alle 2 Wochen tagte.

Das von Regierung und Landtag aufgesetzte Unter-
stützungspaket wurde laufend evaluiert und angepasst. 
Die Ausrichtung von Kurzarbeitsentschädigung (KAE) 
als Instrument zum Erhalt von Arbeitsplätzen bei 
Unternehmen mit coronabedingten Ausfällen hat sich 
weiterhin als wirkungsvoll erwiesen und wurde daher 
mehrmals verlängert. Die Leistungen für die von den 
behördlichen Schliessungen betroffenen Betriebe, wie 
etwa die Unterstützungsleistungen für Einzel- und 
Kleinstunternehmen samt einem pauschalen Betriebs-
kostenbeitrag (UEKplus), konnten nach Aufhebung der 
behördlichen Schliessungen eingestellt werden. Weiter 
geführt wurde die Ausrichtung des Covid-19-Taggelds 
sowie der Härtefall-Zuschuss (HFZ) für Betriebe aus 
besonders betroffenen Branchen, der pro Quartal über 
das gesamte Berichtsjahr ausgerichtet wurde. Ergänzt 
wurde dieses Paket durch Unterstützungsleistungen der 
Gemeinden, welche für diejenigen Einzelfälle gedacht 
sind, welche von den finanziellen Beiträgen des Landes 
nicht oder nur unzureichend profitieren konnten. 

Das Amt für Volkswirtschaft nahm den Vollzug der 
unten aufgeführten Unterstützungsleistungen wahr. 
Seit Beginn der Unterstützungsleistungen wurden über 
4'700 Anträge bearbeitet, davon wurden 3'230 gut-
geheissen. Insgesamt wurden bis Ende des Berichts-
jahres Auszahlungen in Höhe von über CHF 115 Mio. 
geleistet. Die Unterstützungsleistungen konnten über 
die laufend aktualisierte Homepage www.corona.avw.li 
beantragt werden.
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Unterstützungsleistung Anträge Anträge Anträge  Auszahlung 
 eingegangen 1) bewilligt abgelehnt 

KAE 1'031 889 141 69'572'911
BKZ I (April bis Juni 2020) 366 240 43 3'944'817
BKZ II (Oktober bis November 2020) 101 78 14 848'162
UEK I (März bis Juni 2020) 1'111 663 435 3'965'000
UEK II (Oktober bis November 2020) 184 94 90 742'819
UEK Plus (Dezember 2020 bis Mai 2021) 227 165 62 6'388'519
MEK (April bis September 2020) 1'038 591 255 6'761'000
UWB (April bis September 2020) 161 138 23 765'250
UWB II (Oktober bis November 2020) 51 35 16 134'675
UWBplus (Dezember 2020 bis Mai 2021) 67 47 20 543'881
WEZ (Juli bis August 2020) 147 126 21 1'480'107
HFZ (Q4 / 2020 bis Q3 / 2021) 196 129 67 14'941'603
Covid-19-Taggeld    3'889'676
Sport 22 16 6 51'976
Kultur 24 17 7 145'584
Bildung 2 2 – 7'932
Medien    900'000

Total 4'728 3'230 1'200 115'083'912

1)  Grund für die Differenz bei den Antragszahlen sind Doppel- oder Mehrfachanträge, die formal erfasst und geprüft, aber letztlich im System 
storniert wurden. Da das System solche Anträge nicht identifizieren konnte, wurden diese bei den eingegangenen Anträgen mitgezählt.

Bei der Ausrichtung des Härtefall-Zuschusses zeigt 
sich, dass der Grossteil der Leistungen an die Gastro-
nomie- und Hotelbranche ging sowie an Eventbetriebe 
und Reisebüros. Vgl. die Aufstellung des HFZ Q4 / 2020 
bis Q3 / 2021 (Auszahlungen bis 31.  Dezember 2021) 
nach Branchen:

Branche Auszahlung

Gastronomiebetriebe 7'208'870
Cateringbetriebe 2'670'028
Beherbergungsbetriebe (Hotels) 1'490'632
Betriebe aus der Eventbranche 1'052'332
Reisebüros 910'753
Betriebe aus der Fitnessbranche  
mit fester Einrichtung 581'813
Busunternehmen 507'456
Getränkehändler 267'955
Brauereien 177'732
Betriebe der Weinbaubranche 74'033

Total 14'941'603

Einen wichtigen inhaltlichen Schwerpunkt bildete die 
Umsetzung und erste Berichterstattung zur Energie-
strategie 2030. Das Amt wirkte zudem bei der Er-
arbeitung der Klimastrategie mit.

Die Amtsleiterin nimmt ausserdem den Vorsitz in 
der Dreigliedrigen Kommission zur Beobachtung des 

Arbeitsmarktes wahr, welche im Berichtsjahr erste Kon-
trollen zur Einhaltung des orts- und branchenüblichen 
Lohns in der Gastronomiebranche durchführte. Im Wei-
teren wirkte sie im Lenkungsausschuss zum Mobili-
tätskonzept, in der Arbeits- und Koordinationsgruppe 
Brexit, der Arbeitsgruppe Menschenrechte, der IBK 
Kommission Wirtschaft sowie in den Verfahren zu 
liechtensteinischen Länder-Ratings (Standard & Poors, 
Moneyval, WTO Trade Policy Review) mit. Das Amt für 
Volkswirtschaft nahm ferner im Zusammenhang mit 
Fragestellungen betreffend den Verlauf und die Weiter-
führung der Höchstspannungsleitung über Balzers eine 
koordinative und unterstützende Rolle wahr.

Intern stellen rund 20 zum Teil sehr anspruchsvolle 
und umfangreiche Projekte zur Digitalisierung das Amt 
und seine Abteilungen vor grosse Herausforderungen. 
Prozesse müssen überprüft und neu aufgesetzt werden, 
um den Anforderungen des e-Government-Gesetzes und 
der festgelegten Digital Roadmap zu genügen und um 
kundengerechte Dienstleistungen im digitalen Zeitalter 
anbieten zu können. Die Amtsleiterin wirkt auch im Di-
RoLL-Steuerungsausschuss der Landesverwaltung mit.

Abteilung Recht

Die Abteilung Recht des AVW unterteilt sich in die Fach-
bereiche öffentliches Wirtschaftsrecht, Immaterial-
güterrecht, Konsumentenschutz sowie Wettbewerbs-
recht. Kernaufgaben der Abteilung sind die juristische 
Begleitung von Eintragungs-, Genehmigungs- und 
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Bewilligungsverfahren sowie Entzugs- und Sanktions-
verfahren, die Beantwortung von internen und externen 
Anfragen sowie die Erstellung von Gesetzes- und Ver-
ordnungsentwürfen. Dabei übernimmt die Abteilung die 
Erstellung der Gesetzes- und Verordnungsentwürfe für 
den gesamten Tätigkeitsbereich des AVW. Im Berichts-
jahr waren – wie im Vorjahr – ausserordentliche Auf-
gaben aufgrund der Covid-19-Pandemie, wie die Aus-
arbeitung der rechtlichen Grundlagen und Begleitung 
der Durchführung der Unterstützungsmassnahmen, zu 
übernehmen. Im Fachbereich Konsumentenschutz ist 
die Konsumentenberatungsstelle angesiedelt. Der Fach-
bereich Wettbewerbsrecht ist die im EWR-rechtlichen 
Kontext benannte zuständige Stelle für Wettbewerbs-
anliegen. In Zuständigkeitsbereichen des AVW über-
nimmt die Abteilung Recht zudem die Vertretung des 
AVW in nationalen Kommissionen und Arbeitsgruppen 
sowie die Vertretung des Landes in internationalen 
Arbeitsgruppen und Kommissionen.

Interne und externe Anfragen 
Die Zahl der internen und externen Anfragen hat sich 
im Berichtsjahr – nach dem letzten Jahr aufgrund 
der ausserordentlich vielen Anfragen im Pandemie- 
kontext – fast wieder normalisiert: Insgesamt wurden 
944 (2'866) Anfragen erfasst (sog. kleinere Anfragen 
wurden nicht in die Statistik aufgenommen). Diese An-
fragen lassen sich folgenden Sachbereichen zuordnen: 
Arbeitslosenversicherungsrecht, dem Gewerbe-, Ar-
beitsvermittlungs- und Entsendegesetz, den coronabe-
dingten Unterstützungsleistungen, dem Geldspielrecht 
sowie Fragen zur Arbeitssicherheit, in einem geringe-
ren Masse den Bereichen, Energie-, Transport-, Wett-
bewerbs- sowie Immaterialgüterrecht. Die externen 
Anfragen wurden vor allem von betroffenen bzw. inte-
ressierten Personen, Antragstellern und Bewilligungs-
inhabern, Unternehmen (KMU), Wirtschafts- und 
Interessensverbänden sowie den Medien gestellt.

Die Konsumentenschutzstelle führte insbesondere 
Beratungen zum allgemeinen Vertragsrecht (z. B. All-
gemeine Geschäftsbedingungen) durch. Vermehrt gab 
es Anfragen im Bereich Rücktritts- und Kündigungs-
rechte, da coronabedingt Reisen nicht angetreten wer-
den konnten oder Fitness-Abos nicht genutzt werden 
durften.

Begleitung des Gesetzesvollzugs 
Die Abteilung begleitete die Verfahren nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz, insbesondere die 
Verfahren betr. Kurzarbeitsentschädigung und Massen-
entlassung sowie die Verfahren zur Gewährung der 
wirtschaftlichen Unterstützungsmassnahmen auf-
grund der Covid-19-Pandemie. Weiterhin wurde der 
Vollzug des Geldspiel-, Gewerbe-, Strassentrans-
port- und Arbeitsvermittlungsgesetzes sowie des Ent-
sendegesetzes juristisch unterstützt. Zudem wurden 
Stellungnahmen in Rechtsmittelverfahren verfasst, 

mehrere ESA-Überprüfungsverfahren betreut und die 
Fachabteilungen im Moneyval-Länderassessment be-
gleitet sowie bei der Erstellung des länderspezifischen 
Teils des Trade Policy Reports der WTO unterstützt. 

Rechtsetzungsverfahren
Die durch die Abteilung vorbereiteten Rechtsetzungs-
verfahren lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: Zum 
einen in Gesetzgebungsverfahren, die auf Grund von 
innerstaatlichen Bedürfnissen in Angriff genommen 
werden, und zum anderen in Gesetzgebungsverfahren, 
die den EWR-Acquis umsetzen.

Als Gesetzesprojekte aus nationalem Interesse 
sind insbesondere die coronabedingten Gesetzes- und 
Verordnungsanpassungen ALVG, ALVV und Covid-
19-ALVV zu nennen. Weiter sind Gesetzes- und Ver-
ordnungsvorhaben in den Bereichen Energie, Geld-
spiel, Gewerbe, Arbeitssicherheit, leistungsabhängige 
Schwerverkehrsabgabe und Salzmonopol bearbeitet 
worden. Daneben wurden nach Prüfung durch das 
AVW 3 (7) Gesamtarbeitsverträge (GAV) und 9 (12) 
Lohn- und Protokollvereinbarungen sowie 2 (3) GAV-
Verlängerungen von der Regierung für allgemein-
verbindlich erklärt. In Zusammenarbeit mit der Ab-
teilung Geldspiel wurden Vorarbeiten für der Bericht 
und Antrag der Regierung betreffend die Vorprüfung 
der parlamentarischen Initiative zur Erhöhung der 
Geldspielabgabe geleistet.

Verschiedene Gesetzgebungsverfahren betreffen 
die Umsetzung des EWR-Acquis: Die Abänderung des 
Urheberrechtsgesetzes (URG) beendete die Umsetzung 
der RL (EU) 2017 / 1564 und mit der neu geschaffenen 
Hypothekar- und Immobilienkreditverordnung (HIKV) 
konnte die Umsetzung der Wohnimmobilienkreditver-
tragsrichtlinie (RL (EU) 2014 / 17) abgeschlossen wer-
den. Die laufenden Umsetzungsverfahren betreffen 
die Bereiche Entsenderecht (Umsetzung der RL (EU) 
2018 / 957) und Lauterbarkeitsrecht (RL (EU) 2016 / 943 
u. VO (EU) 2018 / 302). In Zusammenarbeit mit der 
Stabsstelle EWR wurde im Zuge der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2013 / 55 die Abänderung der Berufs-
zulassungsgesetze GewG und BWBG erstellt.

Im Immaterialgüterrecht werden zwei umfang-
reiche Projekte betreut; zum einen die Abänderung des 
Markenschutzgesetzes (Umsetzung der Markenschutz-
richtlinie (EU) 2015 / 2436) und zum anderen im Ur-
heberrecht (Umsetzung der Richtlinien (EU) 2019 / 789 
und 2019 / 790).

Im Fachbereich Konsumentenschutz wird die Um-
setzung der VO (EU) 2017 / 2394 ausgearbeitet.

Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Kommissionen
Die Abteilung übernimmt die Vertretung des Landes 
in fünf Arbeitsgruppen auf EWR / EU-Ebene: Working 
Group (WG) Health and Safety at Work and Labour 
Law, WG Competition Policy, WG Consumer Affairs, 
WG on Free Movement of Persons, Employment and 
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Social Policy, soweit arbeitsrechtliche Belange berührt 
sind, und WG Intellectual Property. In dieser WG hat die 
Abteilungsleiterin den Vorsitz inne. Damit verbunden 
sind die Vertretungen in Expertengruppen sowie Netz-
werken in den Bereichen Arbeitsrecht, Immaterial-
güterrecht, Konsumentenschutz und Wettbewerbsrecht 
sowie die Begleitung der Übernahme von EU-Rechts-
akten in den EWR-Acquis. Im Berichtsjahr wurden die 
Sitzungen v. a. digital durchgeführt.

In den ministerienübergreifenden Arbeitsgruppen 
«Disqualifizierter Geschäftsführer» und «Gefahrgut-
transporte» vertritt die Abteilung Recht das AVW, in 
letzterer hat sie zudem den Vorsitz inne. Weiterhin wird 
in der Gemischten Kommission zur LSVA, in der Drei-
gliedrigen Kommission zur Beobachtung des Arbeits-
marktes und deren Geschäftsstelle im AVW sowie in der 
Gruppe Runder Tisch Menschenhandel mitgearbeitet.

Spezielle Aufgaben des Fachbereichs Immaterial-
güterrecht
Im Fachbereich Immaterialgüterrecht bilden die Füh-
rung des liechtensteinischen Marken- und Design-
registers und die Aufsicht über die konzessionierten 
Verwertungsgesellschaften Schwerpunkte der Tätig-
keit. Verbunden mit diesen Aufgaben sind ein regel-
mässiger Austausch mit dem Amt der Europäischen 
Union für geistiges Eigentum (EUIPO) und dem Eid-
genössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE). Zu-
dem wird die Patentunion mit der Schweiz betreut sowie 
die Vertretung des Landes in der Europäischen Patent-
organisation wahrgenommen, insbesondere durch die 
Teilnahme an den – auch im Berichtsjahr – ausschliess-
lich digitalen Verwaltungsratssitzungen.

Für das Berichtsjahr ist hervorzuheben, dass 
Liechtenstein mit 22.  Dezember sowohl dem Vertrag 
von Peking über den Schutz von audiovisuellen Dar-
bietungen als auch dem Vertrag von Marrakesch über 
die Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichten Wer-
ken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte 
Menschen beigetreten ist.

Marken und Design
Im Berichtsjahr wurden 377 (374) nationale und 61 (82) 
internationale Markeneintragungsgesuche behandelt. 
Des Weiteren wurden 424 (427) Markenverlängerungen, 
77 (88) Übertragungen, 128 (172) diverse Änderun-
gen sowie 0 (0) Löschungen im Markenregister durch-
geführt. Ebenso wurden 4 (5) internationale Marken in 
nationale Marken umgewandelt. Im Designregister wur-
den 4 (12) Designs hinterlegt und die Schutzdauer von 
14 (14) Designs verlängert.

Im Rahmen des Madrider Systems (Madrider Ab-
kommen über die internationale Registrierung von Mar-
ken als auch des Protokolls zu diesem Abkommen) wurde 
die Prüfung der internationalen Gesuche um Schutzaus-
dehnung auf Liechtenstein durchgeführt. Eine Schutz-
ausdehnung für Liechtenstein wurde insgesamt 2'322 

(2'529) mal beantragt. In 110 (151) Fällen wurden nicht 
gesetzeskonforme Gesuche beanstandet mit der Folge, 
dass 66 (94) endgültige Schutzverweigerungen für 
Liechtenstein ausgesprochen wurden. Drei dieser Be-
anstandungen wurden aufgrund des Einspruchs der 
Parteien in ein nationales Verfahren überführt.

Verwertungsgesellschaften
Das Amt hat im Rahmen seiner Tätigkeit als Aufsichts-
behörde über die Verwertungsgesellschaften deren 
Geschäftsberichte sowie vier Anpassungen von Ver-
teilungsreglementen geprüft und genehmigt. Ebenfalls 
wurden im Berichtsjahr sechs Tarife verlängert.

Alternative Streitbeilegungsstelle
Das Amt für Volkswirtschaft ist als alternative Streit-
beilegungsstelle (AS-Stelle) in seiner Funktion als 
zuständige Stelle in Angelegenheiten des Konsu-
mentenschutzes nach Art. 4 Abs. 1 Bst. d des Alter-
native-Streitbeilegung-Gesetzes (AStG) und als Auf-
fangschlichtungsstelle nach Art. 4 Abs. 3 AStG benannt.

Im Berichtsjahr sind keine Anträge (0) betreffend 
die Einleitung eines alternativen Streitbeilegungsver-
fahrens (AS-Verfahren) eingegangen; somit sind keine 
Verfahren (0) nach dem AStG geführt worden.

Abteilung Wirtschaft

Die Abteilung Wirtschaft des AVW setzt sich zusammen 
aus den Fachbereichen Gewerbe, Aufsicht Arbeits-
bedingungen und Standortförderung. Die Abteilung 
Wirtschaft ist die Anlaufstelle für Wirtschafts- und Ge-
werbetreibende und ist mit der Aufsicht und Umsetzung 
diverser Gesetze betraut, insbesondere mit dem 
Gewerbegesetz (GewG), dem Arbeitsgesetz, dem Ent-
sendegesetz (EntsG), dem Standortförderungsgesetz 
(SFG), dem Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG), dem 
Bauwesenberufegesetz (BWBG), dem Bauarbeiten-
koordinationsgesetz (BauKG), dem Gesetz über den 
Handel mit Waren im Umherziehen, dem Strassentrans-
portgesetz (STG), dem Gesetz über die Zulassung von 
 Dolmetschern und Übersetzern vor liechtensteinischen 
Gerichten und Verwaltungsbehörden und dem Gesetz 
über das liechtensteinische Postwesen (Postgesetz, PG).

Gewerberecht

Gewerberecht 
Basis für die Erteilung von Gewerbeberechtigungen 
bildet das Gewerbegesetz (GewG), welches einer Total-
revision unterzogen wurde, die per 1.  Januar 2021 
in Kraft trat. Insbesondere die Unterscheidung zwi-
schen anmeldepflichtigen und bewilligungspflichtigen 
Gewerben stellt eine massgebliche Neuerung im 
Gewerbegesetz dar. Bei der Umsetzung des neuen Ge-
setzes wurden die Prozesse angepasst und wichtige 
Digitalisierungsschritte umgesetzt. Im ersten Jahr seit 
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Inkrafttreten des neuen Gesetzes zeigte sich eine ge-
wisse Anziehungskraft für einfache Gewerbe, welche 
mittels Anmeldung einfacher registriert werden kön-
nen. Es wurden 539 Gewerbeberechtigungen erteilt, 
davon waren 371 Anmeldungen einfacher Gewerbe und 
168 davon waren Gewerbebewilligungen.

Gewerbebetriebe – Neugründungen 
 

 

Die im Berichtsjahr (Vorjahr) erteilten 539 (481) Gewerbe-
berechtigungen für Neugründungen teilen sich in 176 
(178) Einzelfirmen und 363 (303) juristische Personen 
auf. Nach Wohnsitz der verantwortlichen Personen bzw. 
der Bewilligungsinhaber (natürliche Person) oder der 
Geschäftsführer bzw. Betriebsleiter (juristische Person) 
haben im Inland 373 (346) und im Ausland 190 (153) 
Personen Wohnsitz. Anmerkung: Eine juristische Per-
son kann über mehrere Geschäftsführer und allenfalls 
auch über Betriebsleiter mit der fachlichen Eignung für 
das entsprechende qualifizierte Gewerbe verfügen. An 
Mutationen wurden im Berichtsjahr (Vorjahr) bei ins-
gesamt 74 (63) Firmen Zweckergänzungen und bei 152 
(99) Firmen die Bestellung neuer Geschäftsführer bzw. 
Betriebsleiter vorgenommen und im Gewerberegister 
eingetragen.

Sicherheitsgewerbe
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 8 (10) Bewilligungen 
im Sicherheitsgewerbe ausgestellt. Davon waren 1 (0) 
Gewerbebewilligung und 7 (10) Meldebestätigungen. 
Der Bestand an ausgestellten Bewilligungen im Sicher-
heitsgewerbe betrug Ende Jahr 20 (19) Bewilligungen. 
Sämtliche Mitarbeiter von Inhabern von Bewilligungen 
und Meldebestätigungen im Sicherheitsgewerbe haben 
bei der Ausübung von Tätigkeiten ausserhalb der Be-
triebsstätte eine Legitimation mit Lichtbild mitzuführen. 
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 51 (59) Legitimations-
karten ausgestellt.

Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr
Vom AVW wurden im Berichtsjahr 896 (1'280) Mel-
dungen zur Erbringung von grenzüberschreitenden 
Tätigkeiten im Bereich der qualifizierten Berufe an aus-
ländische Gewerbebetriebe bestätigt. Der Rückgang re-
sultiert aus der Gewerberechtsrevision, welche per 1. Ja-
nuar 2021 für grenzüberschreitende Dienstleistungen 

im Bereich der einfachen Gewerbe keine Meldepflicht 
mehr vorsieht. Die Gültigkeit einer Meldung beschränkt 
sich auf ein Jahr. Die Verteilung der Meldebestätigungen 
auf die Herkunftsstaaten ist wie folgt:

Herkunftsstaat Melde- Melde-  Veränderung 
des Gewerbe- bestätigungen bestätigungen  
betriebes 2021 2020

Belgien 1 4 –3
Bulgarien 0 1 –1
Dänemark 0 1 –1
Deutschland 191 292 –101
Estland 0 2 –2
Finnland 0 1 –1
Frankreich 0 1 –1
Grossbritannien 0 5 –5
Irland 0 1 –1
Italien 12 26 –14
Litauen 1 0 + 1
Kroatien 0 2 –2
Niederlande 1 2 –1
Österreich 278 424 –146
Polen 14 3 +11
Portugal 0 1 –1
Rumänien 3 0 +3
Schweden 0 1 –1
Schweiz 387 489 –102
Slowakei 1 3 –2
Slowenien 3 3 + / –0
Spanien 0 3 –3
Tschechische Republik 3 12 –9
Ungarn 1 1 + / –0
USA 0 2 –2

Total 896 1'280 –384

 
Ruhendstellung von Gewerbebewilligungen
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 30 (24) Gewerbe- 
be willigungen ruhend gestellt. Die Wiederaufnahme 
von ruhend gestellten Bewilligungen betrug 2 (3).

Löschungen / Entzug von Gewerbebewilligungen
Das Amt für Volkswirtschaft hat im Berichtsjahr (Vor-
jahr) 260 (288) Löschungen von Gewerbebewilligungen 
und Gewerbescheinen vollzogen. Im Berichtsjahr wur-
den 3 (13) Bewilligungen entzogen. 

Bewilligungen für das Offenhalten von Geschäften an 
Sonn- und Feiertagen
Die Bewilligungen werden als Einzelbewilligungen für 
Sonn- und Feiertage, Saison- und Jahresbewilligungen 
(Kalenderjahr) ausgestellt. Im Berichtsjahr (Vorjahr) 
wurden 76 (81) Einzelbewilligungen, 0 (0) Saison-
bewilligung und 20 (25) Jahresbewilligungen erteilt. 
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Strassentransport

Strassentransportgesetz 
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 13 (12) Transport-
unternehmerbewilligungen ausgestellt. Davon wurden 
1 (1) Bewilligung für Güter- und Personentransport 
mit einem Gesamtgewicht über 3.5 Tonnen und mehr 
als 9 Personen, 3 (3) Bewilligungen für Gütertrans-
port mit einem Gesamtgewicht über 3.5 Tonnen und 
0 (1) Bewilligung für Personentransport mit mehr als 
9 Personen ausgestellt. Die Bewilligungen für Fahr-
zeuge oder Fahrzeugkombinationen, deren zulässiges 
Gesamtgewicht höchstens 3.5 Tonnen oder 9 Personen 
inkl. Fahrer beträgt, unterteilen sich in 1 (2) mit dem 
Zweck des Personentransports, 2 (1) mit dem Zweck 
des Gütertransports, 6 (5) für die kombinierten Zwecke 
Güter- und Personentransport. Der Bestand der aus-
gestellten Transportunternehmerbewilligungen betrug 
Ende Jahr 261 (259) Bewilligungen. Davon waren 63 
(63) Unternehmen im Besitze der EURO-Lizenz, welche 
zusammen über 548 (522) Lizenzkopien (eine Kopie pro 
Kontrollschild) verfügten.

Löschung / Entzug / Überprüfung von Transport-
unternehmerbewilligungen
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 0 (0) Transport-
bewilligungen auf Antrag gelöscht und 0 (0) Transport-
unternehmerbewilligungen entzogen. Im Berichtsjahr 
wurde keine Betriebsprüfung durchgeführt.

EWR-Dokumente
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 7 (18) EURO-Lizenzen 
und 51 (17) Lizenzkopien für den Gütertransport im EWR 
ausgestellt. Zusätzlich wurde 1 (2) Fahrerbescheinigung 
bewilligt und ausgestellt. Im Personentransport wur-
den 3 (1) EURO-Lizenzen und 75 (2) Lizenzkopien aus-
gestellt. Insgesamt wurden 0 (2) Fahrtenblatthefte für 
den Personentransport ausgegeben.

Private Arbeitsvermittlung und  
Personalverleih

Arbeitsvermittlungsgesetz 
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 8 (20) Bewilligungen 
erteilt. Dabei handelt es sich auch um Mehrfach-
bewilligungen. Dafür wurden 5 (8) verantwortliche 
Personen bestellt, wovon 5 (2) Personen den Wohn-
sitz im Inland und 0 (6) Personen im Ausland haben. 
Für die grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung und 
den grenzüberschreitenden Personalverleih sind im 
Berichtsjahr 6 (6) Bewilligungen an EWR-Bürger aus-
gestellt worden.

Zwischen Liechtenstein und der Schweiz besteht 
eine Gegenrechtsvereinbarung für die grenzüber-
schreitenden Tätigkeiten im Bereich des Arbeitsver-
mittlungsgesetzes (AVG). Diese Vereinbarung besteht 
in der geltenden Fassung seit dem 23.  Februar  2010. 

CH-Betriebe, welche grenzüberschreitend in Liechten-
stein tätig werden möchten, benötigen eine liechten-
steinische Bewilligung, welche vom AVW erteilt wird. 
Umgekehrt benötigen FL-Betriebe für die grenzüber-
schreitende Dienstleistungserbringung in die Schweiz 
eine entsprechende schweizerische Bewilligung. Für 
die gegenseitige Zulassung wurde für Liechtenstein die 
Höchstzahl von 300 und für die Schweiz die Höchst-
zahl von 40 vereinbart. Auf dieser Grundlage konnte 
Liechtenstein im Berichtsjahr (Vorjahr) 19 (19) und die 
Schweiz 0 (2) diesbezügliche Bewilligungen erteilen. 30 
Gesuche von schweizerischen Betrieben befanden sich 
in Liechtenstein am Jahresende auf der Warteliste.

Arbeitsmarktbeobachtung
Die nächste Erhebung im Rahmen der Arbeitsmarkt-
beobachtung findet Anfang 2022 für die Jahre 2020 und 
2021 statt.

Eignungsprüfung
Für den Nachweis der beruflichen Qualifikation im 
Sinne des AVG bietet das AVW die Möglichkeit einer Er-
gänzungsprüfung an. Im Berichtsjahr (Vorjahr) unter-
zogen sich 0 (0) Gesuchsteller der Prüfung.

Hausiererbewilligungen

Gesetz über den Handel mit Waren im Umherziehen 
Wer ungerufen privaten Haushalten Waren zum Verkauf 
oder zur Bestellung anbietet, benötigt eine Bewilligung 
des AVW. Von der Bewilligungspflicht ausgenommen 
sind in Liechtenstein tätige und ansässige gemein-
nützige oder ähnliche Vereinigungen. Im Berichtsjahr  
(Vorjahr) wurden 2 (2) Hausierbewilligungen ausgestellt.

Dolmetscherbewilligungen

Gesetz über die Zulassung von Dolmetschern und 
Übersetzern vor liechtensteinischen Gerichten und 
Verwaltungsbehörden 
Das AVW ist zuständig für die Erteilung von Zulassungen 
von Dolmetschern und Übersetzern vor liechten-
steinischen Gerichten und Verwaltungsbehörden. Im 
Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 2 (2) Bewilligungen erteilt.

Architekten und andere qualifizierte Berufe 
im Bereich des Bauwesens (Ingenieure) 

Bauwesenberufegesetz (BWBG)
Im Bereich der Architekten und anderer qualifizierter 
Berufe des Bauwesens wurden im Berichtsjahr (Vor-
jahr) 4 (17) Bewilligungen für Neugründungen ge-
nehmigt. Die Bewilligungen wurden für 0 (5) Einzel-
firmen und 4 (12) juristische Personen ausgestellt. 
Dabei haben die verantwortlichen Personen bei 3 (9) 
Bewilligungen ihren Wohnsitz im Inland und bei 1 (8) 
Bewilligung im Ausland. Es wurden 5 (7) Löschungen 
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von Bewilligungen durchgeführt. Zusätzlich wurde bei 
4 (4) bestehenden Bewilligungen ein neuer Geschäfts-
führer genehmigt und bei einer weiteren Bewilligung 
(2) wurde bei bereits als Geschäftsführer fungieren-
den Personen die Ausübung eines weiteren Berufes 
gemäss BWBG bewilligt. 

Im Bereich der grenzüberschreitenden Berufsaus-
übung wurden 64 (59) Meldebestätigungen ausgefertigt. 
Die Gültigkeit einer Meldebestätigung beschränkt sich 
auf ein Jahr. Der Herkunftsstaat der Dienstleister ist bei 
51 (39) Meldungen die Schweiz, bei 13 (18) Meldungen 
Österreich und bei 0 (2) Meldungen Deutschland.

Im Berichtsjahr wurden 0 (0) Sanktionen aus-
gesprochen.

Postaufsicht

Gesetz über das liechtensteinische Postwesen 
Das AVW ist für die regelmässige Überprüfung der Quali-
tät des Universaldienstes der Liechtensteinischen Post 
AG hinsichtlich der Laufzeiten der A-Post Briefe und 
Priority Pakete zuständig. Das Ergebnis der Überprüfung 
im Berichtsjahr ergab, dass die gesetzlichen Vorgaben 
gemäss der Postverordnung bei den vorgeschriebenen 
Laufzeiten der Pakete vollumfänglich eingehalten wur-
den. Hingegen wurden die vorgeschriebenen Laufzeiten 
der Briefe im Berichtsjahr nicht vollständig eingehalten. 
Die unteren Grenzwerte der jeweiligen statistischen 
Vertrauensintervalle der erzielten Stichprobenergeb-
nisse lagen auf den ersten Einlieferungstag folgenden 
Werktag unter den vorgegebenen Zielwerten. Auch auf 
den zweiten auf den Einlieferungstag folgenden Werk-
tag wurden sie knapp verfehlt.

Entsendegesetz

Gesetze / Verordnungen 
Das liechtensteinische Entsendegesetz hat in den letz-
ten vier Jahren bereits zwei Revisionen erfahren. Die 
erste diente der Umsetzung des Massnahmenpakets 
zur Einführung gleich langer Spiesse und die zweite 
diente der Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie 
2014 / 67 / EU. Im Berichtsjahr fand die Vernehmlassung 
für eine weitere Revision statt, die der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2018 / 957 dient. Die Revision soll per 
1. Januar 2023 in Kraft treten.

Elektronisches Meldesystem
Zum Vollzug der Entsendebestimmungen für die 
Dienstleistungserbringung und für Entsendungen nach 
Liechtenstein dient das elektronische Meldesystem 
(EMS). Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden im Eingangs-
portal des EMS 7'992 (8'460) Meldungen registriert. 
Eine Meldung beinhaltet jeweils mindestens eine ent-
sandte Person, kann jedoch auch mehrere Personen 
enthalten. Insgesamt wurden via EMS 15'627 (16'170) 
Einsätze bestätigt. Verweigert wurden 890 (701) 

Einsätze. Nach der Triage der einem allgemeinverbind-
lich erklärten GAV unterstellten Betriebe verbleiben der 
Zentralen Paritätischen Kommission der Stiftung SAVE 
(ZPK) für die Vollzugsdurchsetzung 779 (870) Betriebe 
und 12'761 (12'165) entsandte Mitarbeiter. Für die rest-
lichen Betriebe liegt die Vollzugsaufgabe beim AVW.

Allgemein 
Der Aufgabenbereich für den Einzug der Dokumente bei 
Baustellenkontrollen im Vollzug des Entsendegesetzes 
wurde organisatorisch vom AVW übernommen. Ver-
mehrt wurden zudem Baustellenkontrollen auch durch 
das AVW oder gemeinsam mit der ZPK durchgeführt. 
Diese Anpassungen haben sich bewährt.

Sammelmeldungen
Unter bestimmten Voraussetzungen ist für Unter-
nehmen eine Sammelmeldung möglich. Mit dieser 
Sammelmeldung verbunden sind Jahresbewilligungen 
für entsandte Mitarbeiter. Im Berichtsjahr (Vorjahr) wur-
den vom AVW 13 (11) Anträge von Entsendebetrieben 
für eine Sammelmeldung bewilligt. 

Kontrollen
Die ZPK hat im Berichtsjahr (Vorjahr)  163 (155) ent-
sandte Arbeitnehmer von 64 (68) Entsendefirmen auf 
Baustellen kontrolliert. Vom AVW wurden im Berichts-
jahr 84 entsandte Arbeitnehmer von 26 Entsendefirmen 
auf Baustellen kontrolliert. Diese Arbeitnehmer wurden 
aus 57 (40) Betrieben der Schweiz, 20 (20) aus Öster-
reich, 9 (6) aus Deutschland, 1 (1) aus Italien und 3 (0) 
aus Polen entsendet. 89 (80) Baustellenkontrollen mit 
247 (170) entsandten Arbeitnehmern, 46 (80) von der 
ZPK durchgeführte materielle Kontrollen und 2 durch 
das AVW durchgeführte Meldekontrollen konnten durch 
das AVW abgeschlossen werden. Bei Betrieben, die 
nicht dem allgemeinverbindlich erklärten GAV unter-
stellt sind, wurden wie schon im Vorjahr keine Kontrol-
len durchgeführt. 

Einforderung von Unterlagen
Von den im Berichtsjahr (Vorjahr) abgeschlossenen  
Baustellenkontrollen sind durch das AVW 57 (69) Be-
triebe mit Total 148 (148) entsandten Arbeitnehmern ge-
mahnt und zur Einreichung der Unterlagen aufgefordert 
worden. Bei den im Berichtsjahr abgeschlossenen, 
durch die ZPK durchgeführten materiellen Kontrollen, 
hat das AVW 13 (35) Betriebe gemahnt und zur Ein-
reichung von Unterlagen aufgefordert. 

Sanktionen 
20 (20) Betriebe wurden bei den im Berichtsjahr (Vor-
jahr) abgeschlossenen Baustellenkontrollen sanktio-
niert. Hierfür wurden CHF 3'350 (1'550) Gebühren 
geltend gemacht. Ausgesprochen wurden 9 (18) Sank-
tionen, in Summe CHF 14'300 (9'200), wegen Melde-
pflichtverletzungen, und 14 (14) Sanktionen, in Summe 
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CHF 18'200 (7'300), auf Grund fehlender Mitwirkungs-
pflicht. 

Von 46 (80) im Berichtsjahr (Vorjahr) ab-
geschlossenen materiellen Kontrollen wurden 9 (23) 
Betriebe sanktioniert und vom AVW hierfür CHF 2'350 
(3'650) Gebühren eingefordert. Wegen Meldepflichtver-
letzungen sind 2 (5) Betriebe mit in Summe CHF 28'200 
(63'300), wovon keine (CHF 35'400) bedingt, sanktio-
niert worden. Auf Grund fehlender Mitwirkungspflicht 
sind 5 (7) Sanktionen in Summe von CHF 31'000 (8'200) 
ausgesprochen worden 

Infolge vorenthaltener geldwerter Leistungen sind 3 
(12) Unternehmen mit gesamthaft CHF 11'269 (24'662), 
wovon keine (CHF 4'613) bedingt, gebüsst worden. 

Auf der Sanktionsliste der Homepage des AVW sind 
83 (44) Sanktionen von 58 (39) Unternehmen veröffent-
licht worden. Es wurden 4 (0) ausländische Betriebe mit 
einer Entsendesperre belegt und hierfür CHF 1'200 Ge-
bühren einverlangt. Sämtliche Sanktionen betrafen Be-
triebe, die einem allgemeinverbindlich erklärten GAV 
unterstellt sind.

Arbeitsinspektorat 

Gesetze / Verordnungen

Umsetzung EWR-Recht / Internationales
Im Berichtsjahr wurden diverse Rechtsakte der EU be-
treffend Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz hinsichtlich der Übernahme ins EWR-Recht oder 
der Notwendigkeit zur Abänderung bereits über-
nommener Rechtsakte überprüft. Der Fachbereich 
Arbeitsinspektorat ist Mitglied bei der europäischen 
Agentur für Arbeitssicherheit in Bilbao. Die «Euro-
peanweek» als Massnahme der Agentur ist eine gesamt-
europäische Veranstaltungsreihe mit einer Laufzeit von 
drei Jahren. Das Berichtsjahr stand im 2. Jahr unter 
dem Motto «Gesunde Arbeitsplätze – Entlasten dich! 
Prävention und Bekämpfung von Muskel-Skelett-
erkrankungen (MSE)». Zu diesem Thema wurden in 
der Schweiz verschiedene Veranstaltungen durch-
geführt, an denen auch Liechtensteiner Unternehmen 
die Möglichkeit zur Teilnahme hatten.

Vollzug der arbeitsgesetzlichen Bestimmungen

Betriebsbesuche
Im Berichtsjahr (Vorjahr) fanden insgesamt 235 (297) 
Betriebsbesuche statt. Davon waren 204 Besuche Covid- 
19-Schutzkonzept-Kontrollen. Aufgrund der Pandemie 
wurde dieses Jahr wiederum die Durchführung von ASA-
Kontrollen (Systemkontrollen) und Baustellenkontrollen 
auf ein Minimum reduziert. Neben den Schutzkonzept-
kontrollen wurden Unfallabklärungen, Kontrollen, die 
aufgrund von Anzeigen erfolgen, sowie Arbeitsplatz-
untersuchungen durchgeführt. Es fanden ebenfalls 29 
(25) Beratungsgespräche zu verschiedenen Themen der 

Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer am 
Arbeitsplatz sowie über Arbeitszeiten in verschiedenen 
Betrieben und im Amt statt.

Arbeitssicherheit in landwirtschaftlichen Betrieben
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden von der Stiftung 
 agriss 7 (8) Kontrollen in Landwirtschaftsbetrieben 
durchgeführt. 

Zurzeit sind 42 (42) Betriebe bei der Branchen-
lösung agriTOP registriert. 

Unfallabklärungen
Bei Arbeitsunfällen kann die Landespolizei vom Fach-
bereich Arbeitsinspektorat eine Stellungnahme ein-
fordern, in der abgeklärt wird, ob arbeitsgesetzliche 
Vorschriften missachtet wurden. Im Berichtsjahr (Vor-
jahr) wurden 21 (18) Stellungnahmen ausgefertigt. 
Hierzu fand im Berichtsjahr eine ämterübergreifende 
Weiterbildung statt.

Strafanzeigen
Im Berichtsjahr wurden 3 Strafanzeigen (verbotene 
Sonntagsarbeit) an die Staatsanwaltschaft erstattet.

Planverfügungen und Betriebsbewilligungen
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 14 (9) Betriebs-
bewilligungen erteilt und 11 (17) Planverfügungen 
erlassen. Des Weiteren wurden 59 (62) Planbegut-
achtungen durchgeführt, wobei bei 41 (50) Begut-
achtungen Auflagen an das Amt für Bau und Infra-
struktur gesandt wurden. Diese Auflagen wurden in die 
Auflagen der jeweiligen Baubewilligung integriert. Bei 
1 (2) Begutachtung wurde der Bauherrschaft empfoh-
len, vor Baubeginn die Pläne beim Arbeitsinspektorat 
einzureichen und überprüfen zu lassen. Bei 17 (9) Be-
urteilungen wurden keine Auflagen erteilt.

Arbeitszeitbewilligungen
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden insgesamt 226 (176) 
Arbeitszeitbewilligungen erteilt, 166 (123) für Sonntags-
arbeit, 27 (23) für Nachtarbeit, 28 (27) für Sonntags- und 
Nachtarbeit und 5 (3) für ununterbrochenen Betrieb.

Weiters wurde im Berichtsjahr (Vorjahr) eine (2) 
 Bewilligung zur Beschäftigung von Jugendlichen und 
Kindern erteilt.

Ausnahmebewilligungen gemäss Art. 99 der  
Verordnung über die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz
Das Amt für Volkswirtschaft kann auf Antrag des Arbeit-
gebers im Einzelfall Ausnahmen von den Vorschriften 
dieser Verordnung bewilligen, wenn eine andere, ebenso 
wirksame Massnahme getroffen wird oder die Durch-
führung der Vorschrift zu einer unverhältnismässigen 
Härte führen würde und die Ausnahme mit dem Schutz 
der Arbeitnehmer vereinbar ist. Im Berichtsjahr wurden 
12 (12) solche Ausnahmen bewilligt.
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wurde im Berichtsjahr das 21. Alpine Kolloquium in Mal-
bun organisiert und erfolgreich durchgeführt.

Standortförderung

Zentraler Unternehmensservice
Der Zentrale Unternehmensservice in der Abteilung 
Standortförderung ist die erste Anlaufstelle für Unter-
nehmensansiedlungen und -gründungen. In der Um-
setzung der Standortstrategie wird der Fokus auf die 
Bestandespflege, d. h. die Unterstützung der bereits in 
Liechtenstein tätigen Unternehmen, gelegt.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 584 Anfragen 
beantwortet (Vorjahr 575). Pandemiebedingt fanden 
fast keine Beratungen vor Ort statt. Die Beratung er-
folgte per Telefon und oder E-Mail. 169 Anfragen (29 %) 
kamen aus Liechtenstein, 18 % aus der Schweiz, 18 % 
aus Deutschland und 7 % aus Österreich.

Exportförderung
Die Anträge für Exportschecks waren im Berichtsjahr 
auf Grund der anhaltenden Covid-19-Pandemie noch 
sehr verhalten. Der Grossteil der geplanten Messen 
wurde auch im Berichtsjahr abgesagt oder auf 2022 
verlegt. 

Von den beantragten 5 Exportschecks im Wert von 
je CHF 10'000 wurde nur ein Antrag eingelöst. Zwei 
beantragte Exportschecks wurden zurückgezogen und 
werden im Jahr 2022 neu beantragt. Zwei Anträge er-
füllten die Voraussetzungen nicht und mussten ab-
gelehnt werden.

Anstatt der wie in den Vorjahren durchgeführten 
Roundtables zur Exportförderung wurde im Berichts-
jahr ein Webinar zum Thema «Internationale Fach-
messen physisch, digital oder hybrid meistern – Praxis-
nahe Einblicke zum erfolgreichen internationalen 
Auftritt» durchgeführt. Unterstützend wirkten die 
Hoval AG mit einem praxisbezogenen Referat und 
S-GE Switzerland Global Enterprise sowie das AVW 
mit. Im Technopark wurde im Dezember von S-GE ein 
Start-Apéro «Internationale Expansion als Schritt nach 
vorn» durchgeführt. Bei dieser Veranstaltung konnten 
vor Ort rund 15 Unternehmer begrüsst werden. Mit der 
Firma Phios AG aus Ruggell wurde ein ausführliches 
Interview zum Thema Niederlassungsgründung in Spa-
nien / Valencia geführt, das im Wirtschaftsnewsletter 
von Liechtenstein Marketing, in der Zeitschrift «Unter-
nehmer» der WKL und auf der Homepage von S-GE 
publiziert wurde. S-GE unterstützt liechtensteinische 
KMU bei Internationalisierungsbestrebungen auf der 
Basis einer Leistungsvereinbarung mit dem Land 
Liechtenstein.

Tourismus
Im Berichtsjahr meldeten die Beherberger rund 
160'000 Logiernächte (Vorjahr rund 127'000) bzw. rund 
129'000 kurtaxenpflichtige Nächtigungen (Vorjahr 

Strahlenschutz
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 2 (6) Bewilligungen 
betreffend Strahlenschutz erteilt. Eine Bewilligung 
braucht, wer mit radioaktiven Stoffen oder mit Appa-
raten und Gegenständen umgeht, die radioaktive Stoffe 
enthalten; Anlagen und Apparate, die ionisierende 
Strahlen aussenden können, herstellt, vertreibt, ein-
richtet oder benutzt und / oder ionisierende Strahlen 
und radioaktive Stoffe am menschlichen Körper an-
wendet. Zurzeit sind 28 (29) solche Bewilligungen in 
Liechtenstein registriert.

Rohrleitungsgesetz
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 5 (0) Bewilligungen 
für Arbeiten in der Nähe der Gas-Hochdruckleitung 
erteilt. Weitere Amtshandlungen (Besprechungen, 
Abklärungen mit dem Eidgenössischen Rohrleitungs-
inspektorat (ERI)) wurden im Rahmen der Durch-
führung des Rohrleitungsgesetzes ausgeführt. Im Gas-
Mitteldrucknetz wurden 2 (0) Betriebsbewilligungen an 
die LGV erteilt. 

Baustellenkoordinationsgesetz
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 9 (2) Bewilligungen 
für Planungs- und Baustellenkoordinatoren erteilt.

Meldungen

Vorankündigungen von Baustellen
Im Berichtsjahr (Vorjahr) sind 210 (219) Vor-
ankündigungen für Baustellen, auf denen mehr als 500 
Personentage gearbeitet wird oder gefährliche Arbeiten 
ausgeführt werden, eingegangen.

Meldung von Druckgeräten 
Im Berichtsjahr (Vorjahr) gingen 13 (39) Meldungen 
für Druckgeräte ein und es wurden 2 (2) Druckgeräte 
abgemeldet. Vom Kesselinspektorat wurden keine (0) 
Stichkontrollen vor Ort, keine (keine) Installations-
kontrollen sowie 190 (199) wiederkehrende Inspektio-
nen durchgeführt. In dem vom Schweizerischen Verein 
für technische Inspektionen (SVTI) geführten Druck-
geräteregister sind 414 (356) Objekte gemeldet.

Allgemein

Jahresversammlungen / Kongresse / Fachtagungen 
Wie jedes Jahr nahmen im Berichtsjahr die Mitarbeiter 
des Fachbereichs Arbeitsinspektorat und Arbeits-
bedingungen an einzelnen Fachveranstaltungen teil. 
Dies waren insbesondere Anlässe der Eidgenössischen 
Kommission für Arbeitssicherheit (EKAS), des Schwei-
zerischen Staatssekretariats für Wirtschaft (seco), der 
Schweizerischen Unfallversicherung (SUVA) und des 
Interkantonalen Verbands für Arbeitssicherheit (IVA). 
Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden diese Ver-
anstaltungen grösstenteils virtuell besucht. Physisch 
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Abteilung Geldspielaufsicht

Die Geldspielaufsicht erteilte im Berichtsjahr keine wei-
tere Spielbankenbewilligung. Die Gesuche der MCL- 
Resorts AG (Schaan), LV Investments AG (Eschen) und 
BestWin AG (Schaan) waren am Ende des Berichts-
jahres noch hängig.

Die fünf Spielbanken erzielten im Berichtsjahr einen 
konsolidierten Bruttospielertrag von knapp CHF 82 Mio. 
und leisteten eine Geldspielabgabe von rund CHF 28.2 
Mio. Aufgrund der coronabedingten Schliessungen konn-
ten die Spielbanken ihren Spielbetrieb erst ab 26. April 
mit reduzierten Gästezahlen und unter Einhaltung stren-
ger Schutzmassnahmen wieder aufnehmen.

rund 102'000). Daraus resultierten Kurtaxen von rund 
CHF 445'000 (Vorjahr rund CHF 343'000), welche ge-
mäss Standortförderungsgesetz zur Gänze Liechten-
stein Marketing zufallen. Der starke Rückgang der 
Logiernächte im Jahr 2020, der auf die Covid-19-Pande-
mie und die damit zusammenhängenden Massnahmen 
zurückzuführen war, erholte sich wieder auf das Vor-
jahresniveau.

Das Projekt Internationaler Naturpark Rätikon wurde 
durch die ablehnende Abstimmung in der Teilregion 
Prättigau im März 2021 per Jahresende abgeschlossen. 
Das AVW wirkte seit Beginn des Projektes aktiv an die-
sem Vorhaben mit und war zuletzt an der Erarbeitung 
des Managementplanes beteiligt. 

 BSE BSE ∆ Geldspiel- Geldspiel- ∆ 
 2021 2020  abgabe abgabe  
    2021 2020

Casino Admiral 29'764'183 34'425'755 –4'661'572 10'870'673 12'735'302 –1'864'629
Casinos Austria 11'069'578 13'789'579 –2'720'001 3'392'831 4'480'832 –1'088'001
Club Admiral 6'280'408 6'634'396 –353'988 1'557'839 1'678'195 –120'356
Grand Casino 32'443'101 22'091'243 10'351'858 11'942'240 7'801'497 4'140'743
LIE2 2'398'547 950'794 1'447'753 469'166 197'493 271'673

Total 81'955'817 77'891'767 4'064'050 28'232'749 26'893'319 1'339'430

Die Aufgaben der Geldspielaufsicht bestehen neben der 
Prüfung der Abrechnungen der Bruttospielerträge und 
der Bewilligung von Änderungen des Spielbetriebs zu 
einem wesentlichen Teil in der Prüfung der Einhaltung 
der gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung 
der Spielbankenbewilligungen. Die Geldspielauf-
sicht konzentrierte sich auch im Berichtsjahr im Rah-
men ihrer Kontrollen auf die Organisationsstrukturen 
und adäquate Umsetzung der QMS-Prozesse sowie 
die Gewährleistung des betriebsnotwendigen Mit-
arbeiterbestands und die Zutrittsprozesse. Im Zuge der 
Wiederaufnahme des Spielbetriebs Ende April unter-
stützte die Geldspielaufsicht den Fachbereich Aufsicht 
Arbeitsbedingungen bei der Kontrolle der Einhaltung 
der Schutzmassnahmen.

Die Spielbanken hatten im Berichtsjahr Aufsichts-
abgaben von knapp CHF 1 Mio. zu leisten. 

 Aufsichts- Aufsichts- ∆ 
 abgabe 2021 abgabe 2020

Casino Admiral 300'000 300'000 0
Casinos Austria 221'392 275'792 –54'400
Club Admiral 125'608 132'688 –7'080
Grand Casino 300'000 300'000 0
LIE2 50'000 19'197 30'803

Total 997'000 1'027'677 –30'677

Die zahlreichen Anpassungen im Spielbetrieb wurden 
mindestens halbjährlich durch eine akkreditierte Zerti-
fizierungsstelle überprüft; die anfallenden Kosten tru-
gen die Spielbanken.
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Delegationen des Amts für Volkswirtschaft und des 
Bundesamts für Justiz (BJ) haben im Berichtsjahr ge-
meinsam die Realisierbarkeit der verschiedenen Varian-
ten und mögliche Regelungsformen zum Austausch von 
Sperrlisten diskutiert. Auf Basis des erarbeiteten Norm-
konzepts sollen nun Verhandlungen über den Abschluss 
einer staatsvertraglichen Vereinbarung zum Datenaus-
tausch geführt werden.

Das Amt für Volkswirtschaft ist die Geschäftsstelle 
des Fachbeirats für Geldspiele. Im Berichtsjahr fand 
keine Sitzung des Fachbeirats statt; die Experten unter-
stützten die Geldspielaufsicht im Rahmen der Gesuchs-
prüfung wie auch der laufenden Aufsicht.

Abteilung Arbeit 

Der Arbeitsmarkt war im Berichtsjahr von der an-
dauernden Covid-19-Krise weniger geprägt als noch im 
Vorjahr. Die Covid-19-Verordnung über befristete Mass-
nahmen im Bereich der Arbeitslosenversicherung er-
möglichte den Unternehmen über das ganze Jahr den 
erleichterten Zugang zu Kurzarbeitsentschädigungen. 

Ab Februar des Berichtsjahres sank die Arbeits-
losigkeit kontinuierlich und verharrte deutlich unter 
der Zwei-Prozentmarke. Die Arbeitsmarktdynamik 
sank im Berichtsjahr mit über 1'500 An- und Ab-
meldungen von Stellensuchenden gegenüber dem Vor-
jahr leicht. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote 
weist mit einem Jahresdurchschnitt von 1.65 Prozent 
den zweitbesten Wert im Zehnjahresvergleich aus. Er-
freulich ist die tiefe Jugendarbeitslosigkeit von 1.5 Pro-
zent sowie die Arbeitslosenquote von 1.5 Prozent bei 
Personen 50plus, welche im Dezember sogar bei sehr 
tiefen 1.3 Prozent lag.

Im Berichtsjahr war ein kontinuierlich gesteigerter 
Bedarf an Fach- und Arbeitskräften auf allen Ebenen 
und über alle Branchen feststellbar. Das Wirtschafts-
wachstum wird den Arbeitskräftebedarf in den kom-
menden Jahren noch weiter erhöhen.

Arbeitsmarkt Service Liechtenstein  
(AMS FL) 

Interne und externe Entwicklung 
Die drei wichtigsten Arbeitsmarktindikatoren haben 
sich im Berichtsjahr unterschiedlich entwickelt: 
–  Die Anzahl der Beschäftigten stieg leicht an. 
–  Der Arbeitskräftebedarf lag über das gesamte Be-

richtsjahr auf hohem Niveau. 
–  Die durchschnittliche Arbeitslosenquote sank im Be-

richtsjahr auf 1.65 Prozent (minus 0.24 Prozent).

Im Berichtsjahr wurde der AMS FL in das Public Employ-
ment Network (Europäisches Netzwerk der öffentlichen 
Arbeitsmarktverwaltungen) aufgenommen, was den 
Zugang zu Arbeitsmarktstrategien der Länder in der 
Europäischen Union markant erleichtert.

Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie wurde ein 
eLearning Programm für Stellensuchende entwickelt, 
mit welchem Informationen (Rechte und Pflichten) zur 
Stellensuche online abgerufen werden können. Ab-
schliessend besteht die Möglichkeit, das Wissen dazu 
über Testfragen eigenständig zu überprüfen.

Die Umsetzung der arbeitsmarktlichen Mass-
nahmen konnte wegen der Auflagen zur Covid-19-Pan-
demie nur mit einem arbeitsintensiven Mehraufwand 
gewährleistet werden. Dennoch konnte das Volumen 
der arbeitsmarktlichen Massnahmen sowohl bei den in-
dividuellen wie auch bei den kollektiven Programmen 
markant gesteigert werden.

Offene Stellen 
Die Anzahl akquirierter offener Stellen, welche aktiv 
durch den AMS FL erfasst werden, erhöhte sich im Be-
richtsjahr mit 2'663 Stellenmeldungen (gegenüber 1'913 
im Vorjahr) um 750 Meldungen (plus 39.21 Prozent). 

Zu- und Abgänge von stellensuchenden Personen 
Insgesamt meldeten sich im Berichtsjahr 714 (Vorjahr 
914) stellensuchende Personen an und 811 (Vorjahr 
822) Personen konnten wieder abgemeldet werden. 
Mit einem Total von 1'525 (Vorjahr 1'736) Personen be-
ruhigte sich die Arbeitsmarktdynamik gegenüber dem 
Vorjahr leicht. 

Entwicklung der Arbeitslosigkeit
Die durchschnittliche Arbeitslosigkeit lag im Berichts-
jahr bei 334 Personen, was gegenüber dem Vorjahr einer 
Abnahme um 47 Personen entspricht. Die durchschnitt-
liche Arbeitslosenquote sank entsprechend von 1.89 
Prozent im Vorjahr auf 1.65 Prozent im Berichtsjahr. 

Die durchschnittliche Jugendarbeitslosigkeit sank 
im Berichtsjahr mit 1.5 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
(1.8 Prozent) deutlich. 

Wirkungsindikator offene Stellen zu Personen in  
Arbeitslosigkeit 
Der Arbeitsmarkt Service arbeitet verstärkt an der 
Akquise der offenen Stellen, da ein grösseres Stellen-
angebot die Chancen auf eine Wiederanstellung mar-
kant erhöht. Der Faktor von gemeldeten offenen Stel-
len zu arbeitslosen Personen betrug im Berichtsjahr 
2.64 (Vorjahr = 1.89). Im direkten Vergleich zu den 
umliegenden Ländern (Schweiz und Österreich) weist 
Liechtenstein diesbezüglich die höchsten Werte aus. 

EURES – das europäische Portal zur beruflichen  
Mobilität
Liechtenstein nimmt seit Jahren am EURES-Netz-
werk teil. Aufgrund der EURES-Verordnung, die einen 
kontinuierlichen Datenaustausch vorschreibt, müssen 
offene Stellen, sowie in weiterer Folge die Lebensläufe 
der Kandidaten, auf die EURES-Plattform hochgeladen 
werden.
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Veränderungen gegenüber Vorjahr 

 2021  2020  absolut  relativ 

Arbeitslosenquote 
Durchschnitt  1.65 %  1.89 % –0.24 %
Arbeitslose Durchschnitt 
pro Monat  334  381  –47  –12.34 % 
Eff. Zugänge Arbeitslose 
und Stellensuchende  714  914  –200  –21.88 % 
Eff. Abgänge Arbeitslose und 
Stellensuchende  811  822  –11  –1.34 % 
Total Arbeitsmarktdynamik  1'525  1'736  –211  –12.15 % 
Arbeitsmarkt-Dynamik 
pro Monat  127  145  –18  –12.41 % 
Wirkungsindikator offene  
Stellen zu Personen in  
Arbeitslosigkeit  2.64  1.89  +0.75  +39.68 % 

Total akquirierte  2'663 1'913  +750  +39.21 % 
offene Stellen 

 
Unterstützende Programme und Weiterbildung 
Der AMS FL führt seit 2007 als integrative Unter-
stützung zur aktiven Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in 
Liechtenstein arbeitsmarktliche Massnahmen (AMM). 
Ziel ist es, die rasche und langfristige Wiederintegration 
durch gezielte Qualifizierungsmassnahmen zu fördern. 
Die Massnahmen sollen die Arbeitsmarkt- und somit die 
Vermittlungsfähigkeit verbessern, um damit das Risiko 
der Langzeitarbeitslosigkeit zu vermindern. Dies trägt 
auch zur Erhaltung der sozialen Integration bei. 

Das AMS-Trainingscenter konnte im Berichts-
jahr aufgrund der Covid-19-Bestimmungen nur ein-
geschränkt genutzt werden. Die angepassten Kollektiv-
programme wurden, unter Einhaltung der Schutz- und 
Hygienemassnahmen, in reduzierter Form und in Klein-
gruppen umgesetzt.

Unterstützende Programme  Teil- Teil- Verän- 
und Aktivierungsprogramme nehmer nehmer derung 1) 
 2021 2020 

Kollektivkurse 882 840 +42
Individuelle Programme 25 5  +20
Praktika 13 7  +6
Beschäftigungsprogramme 25 18  +7
Einarbeitungszuschüsse 14 12  +2
Förderung der Selbständigkeit 7 7  0
Eipola 79 59  –10

Total 1'038 948 +90

1) Veränderung (2021 im Vgl. zu 2020) 

Arbeitslosenversicherung

Arbeitslosenentschädigung
Im Berichtsjahr wurden Arbeitslosenentschädigungen 
in Höhe von CHF 8'626'168 ausbezahlt (Vorjahr CHF 
10'756'957). Dieser Rückgang ist neben der wirtschaft-
lichen Erholung auch auf die im Berichtsjahr durch-
gehend ausgerichtete Covid-19-Kurzarbeitsentschädi-
gung (KAE) sowie die ergänzenden Massnahmenpakete 
der Regierung zurückzuführen.

Rückblickend auf das Jahresvolumen der 1'516 An- 
und Abmeldungen (Vorjahr 1'736) spiegelt sich in die-
ser Zahl, trotz Rückgang der Arbeitslosigkeit, der an-
haltend hohe administrative Aufwand wieder, welcher 
durch die ALV bewältigt wurde.

Hinzu kommen jene total 1'140 Fälle (Vorjahr 
1'133), welche monatlich im Zwischenverdienst ab-
gerechnet wurden. Die Tendenz der atypisch-prekä-
ren Arbeitsverhältnisse, welche in weiterer Folge zu 
komplexen Kündigungskonstellationen führen und die 
Aufwendungen der Anspruchsklärungen inkl. der Erst-
berechnungen erhöhen, nimmt weiter zu.

Kurzarbeitsentschädigungen (KAE)
Im Berichtsjahr lag der Schwerpunkt wiederum auf der 
Covid-19-KAE. Es wurden Kurzarbeitsentschädigungen 
in Höhe von CHF 20'391'825 ausbezahlt. Bis Ende 
des Berichtjahres wurden seit Einführung der Covid-
19-KAE 888 KAE-Bewilligungen ausgestellt. Die An-
zahl der monatlich von der Kurzarbeit betroffenen 
Unternehmungen als auch der betroffenen Arbeit-
nehmenden reduzierte sich erfreulicherweise deutlich, 
so dass sich diese Zahl ab dem Monat Juni bis zum Ab-
schluss auf monatlich zwischen 350 und 600 Personen 
einpendelte (Vorjahr zwischen 2'500 – 7'000 Personen). 
Waren es zu Beginn des Jahres monatlich noch ca. 
250 Abrechnungen, so pendelte sich diese Zahl nach 
kontinuierlicher Rückläufigkeit gegen Ende Jahr bei ca. 
80 Abrechnungen ein. Wurden in den ersten Monaten 
des Jahres noch Zahlungen in der Höhe von CHF 3 Mio. 
pro Monat ausgerichtet, nahmen diese ebenfalls ab, 
so dass in den letzten Monaten Zahlungen unter CHF 
500'000 ausgelöst wurden. Seit Beginn der Covid-19- 
KAE im März 2020 wurden bis zum Abschluss des Be-
richtsjahres Kurzarbeitsentschädigungen in der Höhe 
von fast CHF 70 Mio. an die Wirtschaft ausgerichtet. Die 
KAE ist systembedingt eine nachgelagerte Auszahlung, 
weshalb die Abrechnungen noch bis zu 3 Monaten nach 
dem betreffenden Monat eingereicht werden und die 
Zahlen deshalb bei der Erstellung dieses Berichtes noch 
nicht abschliessend sind.

Die Verordnung über befristete Massnahmen im 
Bereich der Arbeitslosenversicherung in Zusammen-
hang mit dem Coronavirus (COVID-19-ALVV) wurde 
nach der Erstfassung vom 9. April 2020 mehrfach an-
gepasst, was auf der operativen Ebene mit einem 
hohen administrativen Aufwand verbunden war (neue 
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Richtlinien, Anpassung der Formulare, Information an 
die Verbände und Unternehmer, Instruktion und Schu-
lung der Mitarbeiter inkl. Hotline, Aktualisierung der 
Homepage usw.). 

In der Hochphase der Covid-19-KAE (März bis Au-
gust 2020) waren nebst den bestehenden Mitarbeitern 
der ALV zusätzlich über 15 Mitarbeiter (AVW intern 
und befristete Anstellungen) alleine für die KAE und die 
Hotline im Einsatz. Die personellen Ressourcen wurden 
laufend angepasst und konnten per Ende Berichtsjahr 
fast wieder auf den Bestand vor der Coronapandemie 
reduziert werden.

Durch eine Abänderung des Arbeitslosen-
versicherungsgesetzes schuf der Landtag im Dezember 
die gesetzliche Grundlage zur Verlängerung der Co-
vid-19-KAE bis max. Ende Juni 2022. Auf Ebene Ver-
ordnung wurde das Sonderregime vorerst bis Ende 
März 2022 verlängert. Für die Verlängerung bewilligte 
der Landtag einen ausserordentlichen Landesbeitrag in 
Höhe von max. CHF 12 Mio. 

Schlechtwetterentschädigung (SWE)
Die Schlechtwetterentschädigung nahm, wie aus den 
effektiven Auszahlungen ersichtlich ist, gegenüber dem 
Vorjahr deutlich zu. Im Berichtsjahr wurden an 23 Be-
triebe Schlechtwetterentschädigungen in der Höhe von 
CHF 471'659 (Vorjahr CHF 178'442) ausbezahlt.

Insolvenzentschädigungen (IE)
Im Berichtsjahr wurden arbeitsintensive IE-Anträge ein-
gereicht. Von den 67 eingereichten Anträgen aus 16 Be-
trieben konnte an 53 Arbeitnehmende von 11 Betrieben 
rund CHF 431'253 Insolvenzentschädigung ausbezahlt 
werden (Vorjahr 141'746).

Hinzu kommen Sozialversicherungsbeiträge in Höhe 
von CHF 72'813.

Am 1.  Januar 2021 trat das revidierte Gesetz über 
das Insolvenzverfahren (Insolvenzordnung; IO) in 
Kraft. Die Anpassungen hierzu haben auch auf die Ver-
fahren der Insolvenzentschädigung Auswirkungen, so 
dass im Fachbereich die Ausarbeitung und Einführung 
neuer Prozesse inkl. den erforderlichen Formularen, 
Berechnungssystemen usw. notwendig waren. Er-
schwerend kommt hinzu, dass die Insolvenzent-
schädigungszahlungen seitens der ALV nicht mehr in 
der 1. Klasse als Forderung eingebracht werden kön-
nen. Somit müssen diese im Vergleich zum vorherigen 
Insolvenzgesetz grösstenteils abgeschrieben werden.

Arbeitslosenentschädigungen
(Zahlen in CHF gerundet)

ALV Übersicht 2021 1)

Arbeitslosenentschädigung  8'626'168
KAE Entschädigung 20'391'825
SWE Entschädigung 471'659
IE Entschädigung 431'253
Kostenerstattung VO883 / 2004 / EG 5'846'634

Total 35'767'539

Anzahl Anspruchsberechtigte 768
Anzahl Taggelder 54'845
Durchschnittliches Taggeld 153
Durchschnittliche Bezugstage 71
Durchschnittlicher Entschädigungsbetrag 10'491

1) Angaben ohne Sozialversicherungsbeiträge seitens der ALV

Arbeitslosenentschädigung seit 2000
(in Tausend CHF) 
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Im Berichtsjahr gab es total 212 Meldungen wegen 
Pflichtverletzungen, davon 97 Fälle mit Sanktionen (Ein-
stellung im Taggeld oder Aberkennungen), was 46 % 
entspricht (Vorjahr: 48 %). Meldungen wurden in dieser 
einmaligen und ausserordentlichen Situation während 
der Coronaphase aufgrund der COVID-19-ALVV in ein-
geschränktem Masse getätigt.

Die Statistik umfasst alle Fälle im Bereich der 
Arbeitslosenversicherung. Nicht eingeschlossen sind 
die Rechtsfälle in den Bereichen der Kurzarbeit-, 
Schlechtwetter- und Insolvenzentschädigung. Die Daten 
beziehen sich auf die erstinstanzliche Beurteilung und 
haben den Datenstand vom 1. Februar 2022.

Statistik Rechtsfälle: Sanktionen / Einstellungen im Taggeld – Massnahme

Meldegrund Total  Arbeits- Selbstver- Stellenzu- ungenügende  Diverse 
   marktliche schuldete weisung Arbeits- 
   Massnahmen Arbeitslosigkeit  bemühungen

Anzahl Fälle 212  7 170 4 27 4
Anzahl Einstelltage 2'681  50 2351 90 190 0

Internationales – Verordnung (EG) Nr. 883 / 2004  
über die Koordinierung der Systeme der sozialen  
Sicherheit
Die Anzahl der ausgestellten PD-U1-Formulare ver-
ringerte sich mit 1'179 im Vergleich zum Vorjahr (1'405) 
um 16 %. Die Arbeitslosenversicherung übernimmt ge-
mäss der Verordnung (EG) Nr. 883 / 2004 einen Teil der 
Kosten der Arbeitslosigkeit von Grenzgängern. Für das 
Berichtsjahr sind Kostenerstattungen im Umfang von 
total CHF 5'846'634 (Vorjahr 3'852'149) angefallen. 
Davon entfällt der grösste Anteil mit CHF 4'701'255 an 
Österreich, weitere CHF 525'589 an die Schweiz und die 
verbleibenden CHF 619'790 an die übrigen EU-Staaten.  
Im Gegenzug konnte die ALV Forderungen in Höhe 
von total CHF 805'210 gegenüber der Schweiz stellen. 
Gegenüber den anderen EU-Staaten gab es keine ALV-
Forderungen (Vorjahr CHF 29'175).

Novellierung der Verordnung (EG) Nr. 883 / 2004
Innerhalb der EU wird mit der EU-Kommission, dem 
EPSCO (Ministerrat für Beschäftigung, Sozialpolitik, 
Gesundheit und Verbraucherschutz) und dem EU-
Parlament weiter über die neue Ausrichtung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 883 / 2004 und der Verordnung (EG) 
Nr. 987 / 2009 im sog. Trialogverfahren verhandelt. 
Die geplanten Anpassungen sehen unter anderem bei 
Grenzgängern neu eine Leistungspflicht des letzten Be-
schäftigungsstaates und nicht wie bisher des Wohnsitz-
staates vor. Ein Durchführungsbeschluss ist ausstehend, 
weshalb die konkreten Folgen und Auswirkungen für 
Liechtenstein derzeit nicht abschätzbar sind.

EESSI
Mit dem Projekt EESSI (Electronic Exchange of Social 
Security Information) wurde ein neues Instrument ein-
geführt, welches einen internationalen Austausch aller 
Sozialversicherungsdokumente innerhalb der EU / EFTA 
auf digitaler Ebene ermöglicht. Die bisher in Papier-
form erstellten PD-U1 Formulare (Portable Documents), 
welche als Nachweis von Beschäftigungs- und Ver-
sicherungszeiten innerhalb der EU dienen, sollen voll-
ständig durch einen elektronischen Datenaustausch ab-
gelöst werden. Im Berichtsjahr wurden laufend weitere 
Prozesse live geschaltet. Die Einführung solch inter-
nationaler Systeme und deren Auflagen sind aufgrund 
der personellen Ressourcen stets eine grosse Heraus-
forderung. Dies insbesondere auch aus dem Grund, 
dass Liechtenstein im europaweiten Vergleich einen 
sehr hohen Grenzgängeranteil (55.9 %) aufweist und 
die Ausstellungen, Kostenerstattungen und Forderun-
gen einen nicht unbedeutenden Teil der jährlichen Auf-
wendungen ausmachen. Aktuell wird unter der Projekt-
führung des Amtes für Informatik eine Softwarelösung 
ausgearbeitet und geprüft, welche für die Ausstellung 
der PD U1 Formulare wie auch für das Controlling Er-
leichterungen und Effizienzsteigerung schaffen soll.
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Abteilung Technologie, Innovation und  
Energie

Nationale Kontaktstelle für Forschung und  
technologische Entwicklung (NKS)

Innosuisse
In der Förderperiode 2017 bis 2020 wurden sechs An-
träge gestellt. Davon konnten drei Zusagen gemacht 
werden. Drei wurden abgelehnt. Sämtliche Projekte lau-
fen noch. Die letzte Auszahlung in dieser Förderperiode 
wird voraussichtlich im Jahr 2023 stattfinden. Im Be-
richtsjahr konnte mit dem Bundesrat eine neue Verein-
barung für den Zeitraum 2021 bis 2024 unterzeichnet 
werden. Neu gibt es die Möglichkeit der Teilnahme von 
liechtensteinischen Gründungsinteressierten am Inno-
suisse Start-up Coaching.

Innovationsschecks 
Im Berichtsjahr gingen in der Serie 2020 zehn An-
träge ein. Sämtliche Anträge wurden für förderungs-
würdig befunden. Zwei Anträge wurden vor Projekt-
abschluss durch den Antragsteller zurückgezogen. 
Acht Projekte konnten erfolgreich abgeschlossen und 
der Förderbetrag ausbezahlt werden. Im Berichtsjahr 
konnten sämtliche Arbeiten beendet werden. In der 
Serie 2021 gingen 17 Anträge ein. Diese wurden alle-
samt für förderungswürdig befunden. Bis Ende des Be-
richtsjahres konnten bereits acht Anträge erfolgreich 
abgeschlossen werden. Zwei Anträge wurden durch die 
Antragsteller zurückgezogen. Sieben Anträge sind noch 
pendent. Eine Auswertung der Serie war deshalb am 
Ende des Berichtsjahres noch nicht möglich.

Digitalscheck (Serie 2021-2022)
Beim Digitalscheck 2021-2022 gingen bis Ende der 
Berichtsperiode 27 Anträge ein. Von den 20 be-
willigten Anträgen konnten bereits sieben erfolgreich 
abgeschlossen und ausbezahlt werden, 13 Projekte 
stecken in der Umsetzungsphase. Diese müssen bis  
spätestens Ende 2022 abgeschlossen sein. Der bud-
getierte Betrag von CHF 300'000 für 2021 / 2022 
wurde bereits Ende November des Berichtsjahres aus-
geschöpft. Einer Nachfinanzierung wurde im Dezember 
des Berichtsjahres zugestimmt. Eine abschliessende 
Auswertung der Serie war am Ende des Berichtsjahres 
noch nicht möglich. 

RhySearch
Mit dem Träger St. Gallen konnte am Ende des Berichts-
jahres der vom Verwaltungsrat erarbeitete Vorschlag 
einer neuen Rahmenvereinbarung (2022 bis 2025) zu-
sammen mit der jährlich neu zu erstellenden Leistungs-
vereinbarung (2022) verabschiedet werden. 

Energie

Schwerpunkte der Energiefachstelle
Schwerpunkte der Energiefachstelle waren im Berichts-
jahr die Förderung gemäss Energieeffizienzgesetz, 
die Umsetzung von Massnahmen der Energiestrategie 
2030, die Information der Öffentlichkeit sowie die Er-
arbeitung des 1. Monitoringberichtes zur Energie-
strategie 2030. Weitere wichtige Schwerpunkte waren 
zudem die EWR-Agenda und der Zollvertrag im Bereich 
Energie.

Das Interesse, die Fördermöglichkeiten zu nutzen, 
ist wie im Vorjahr nochmals angestiegen. Bei den An-
tragszahlen der Haustechnikanlagen und Photovoltaik 
war eine starke Zunahme von Projekten zu verzeichnen. 
Wiederum wurden zahlreiche Personen / Institutionen in 
Energiefragen beraten. 

Die individuelle Beratung von Antragstellern wurde 
– wie schon 2020 – aufgrund der Covid-19-Pandemie 
mehrheitlich telefonisch weitergeführt. 

Energiestrategie 2030
Im Berichtsjahr hat die Energiefachstelle die Energie-
kommission und die Regierung bei der Umsetzung der 
Energiestrategie 2030 mit Analysen und Inhalten be-
liefert. Die Energiestrategie bildet eine wichtige Grund-
lage für die weiteren Entscheidungen in Energiefragen. 
Zu Handen der Regierung und des Landtags wurde ein 
1. Monitoringbericht zur Energiestrategie 2030 erstellt.

Öffentlichkeitsarbeit und Internetseite Energiebündel
Die Öffentlichkeit und Fachleute wurden durch Be-
ratungsgespräche, Publikationen und Bericht-
erstattung sowie andere Medienkanäle wie Radio oder 
TV zu aktuellen Themen informiert. Die Internetseite  
www.energiebuendel.li wurde laufend mit aktuellen In-
halten zum Energieeffizienzgesetz, Spartipps und Links 
zu anderen Informationsseiten befüllt. Somit steht den 
Bauwilligen wie auch dem Gewerbe und der Industrie 
eine Hilfestellung zur Informationsbeschaffung rund um 
das Thema Energie zur Verfügung. 

Gesetz über die Förderung der Energieeffizienz und 
der erneuerbaren Energien (Energieeffizienzgesetz; 
EEG) 
Auf der Grundlage des Gesetzes über die Förderung 
der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien 
wurden im Berichtsjahr 614 (Vorjahr 601) Anträge be-
arbeitet. 20 (20) Gesuche wurden gegenstandslos, 8 (3) 
Gesuche mussten abgelehnt werden.

Von den 586 (578) bewilligten Gesuchen betrafen 51 
(69) Wärmedämmung, 172 (171) Haustechnikanlagen, 
4 (4) thermische Sonnenkollektoren, 96 (98) Wärme-
pumpenboiler, 0 (3) KWK-Anlage, 233 (197) Photo-
voltaikanlagen, 22 (30) Andere Anlagen und andere 
Massnahmen und Demoanlagen sowie 8 (6) Minergie-P 
und Minergie-A Gebäude. 
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In der Förderkategorie Wärmedämmung wurden 
CHF 974'680 (950'595), für Haustechnikanlagen CHF 
978'925 (1'040'569), für thermische Sonnenkollektoren 
CHF 12'553 (13'792), für Wärmepumpenboiler CHF 
72'750 (74'250), für KWK-Anlagen CHF 0 (176'000), 
für Photovoltaikanlagen CHF 3'880'986 (2'849'427), 
für Minergie-P und Minergie-A Gebäude CHF 249'930 
(159'540), für Andere Anlagen und andere Massnahmen 
sowie Demoanlagen Fördermittel von CHF 3'281'542 
(2'077'694) zugesprochen. Insgesamt wurden Förder-
beiträge in der Höhe von CHF 9'451'366 (7'341'868) zu-
gesichert.

Fonds für Einspeisevergütung
Der von den LKW verwaltete Fonds für Einspeisever-
gütung schliesst per Ende des Berichtsjahres mit einem 
negativen Saldo für das Land von CHF –1'823'824.45 
(Ende 2020: CHF –5'732'607.13) ab. Zur Behebung des 
negativen Saldos hat der Landtag 2014 eine Anpassung 
der Förderumlage im Energieeffizienzgesetz beschlos-
sen. Die Regierung hat im Jahre 2015 die Förderumlage 
auf Strom mit Verordnung ab 1. Februar 2015 auf 1.0 
Rp / kWh und ab 1.  Januar 2017 auf 1.5 Rp / kWh fest-
gelegt. Die Bestätigung der Revisionsstelle über die ge-
setzes- und leistungsvereinbarungskonforme Führung 
des Fonds für Einspeisevergütung erfolgt im Rahmen 
der Prüfung der LKW-Jahresrechnung. 

Minergie-Zertifizierungen
Im Berichtsjahr wurden 13 Minergieanträge zur Zerti-
fizierung eingereicht. 10 Gebäude konnten mit dem 
definitiven Minergielabel ausgezeichnet werden. 1 Ge-
bäude konnte als Minergie, 3 Gebäude konnten als Mi-
nergie-P und 6 Gebäude als Minergie-A, sogenannte 
Nullenergiegebäude, zertifiziert werden. 

Umsetzung EWR-Recht und Zollvertrag im  
Energiebereich
Im Berichtsjahr wurden verschiedene Rechtsakte der 
EU betreffend Übernahme ins EWR-Recht geprüft und 
zur Übernahme weitergegeben. Weiters wurde die Be-
urteilung der Gebäuderichtlinie 2010 / 31 / EU und der 
Energieeffizienzrichtlinie 2012 / 27 / EU weitergeführt, 
um die Möglichkeiten für die eher Schweiz-orientierte 
Bauwirtschaft zu klären. Verschiedene, den Zollvertrag 
betreffende Anpassungen im schweizerischen Energie-
recht wurden geprüft und, wo nötig, Anpassungen vor-
geschlagen.

Tätigkeit in Organisationen und Arbeitsgruppen
Die Energiefachstelle hat in der Projektgruppe Energie 
der internationalen Regierungskommission Alpenrhein 
(IRKA), in der Energiekommission, an den Konferenzen 
der kantonalen und ostschweizerischen Energiefach-
stellen sowie in der Internationale Bodensee Konferenz 
(IBK) im Bereich «Plattform Klimaschutz und Energie 
der Kommission Umwelt» mitgewirkt. Im Berichtsjahr 

wurde der Vorsitz für die IBK «Plattform Klima-
schutz und Energie» übernommen. Weiters wurden 
die liechtensteinischen Interessen in der EFTA / EWR-
Arbeitsgruppe Energie an Online-Sitzungen vertreten. 
Im Berichtsjahr fanden Verhandlungen zur Modernisie-
rung des Europäischen Energiechartavertrags (Energy 
Charter Treaty, ECT) statt. 

Ausbildung für Fachleute
Die Leistungsvereinbarung mit dem Verein ecowerk-
statt, welcher vom Gewerbe, der Liechtensteinischen 
 Ingenieur- und Architektenvereinigung und der 
Universität getragen wird, wurde mit dem Ziel ab-
geschlossen, den Ausbildungsbereich verstärkt zu 
bearbeiten. Der Verein ecowerkstatt hat dieses Jahr 
bedingt durch die Coronasituation keine Kurse zum 
Energiethema durchgeführt. Ziel ist es, Berufsleute in 
der Praxis mit neuem Wissen über energieeffizientes 
Bauen zu erreichen. Der Leistungsauftrag wurde des-
halb um ein Jahr ausgesetzt.

Energiestadt
Das Label «Energiestadt» erhalten Gemeinden für kon-
sequente energiepolitische Massnahmen, die über das 
gesetzlich Vorgeschriebene hinausgehen. Alle Ge-
meinden in Liechtenstein sind seit November 2012 
Träger des Labels «Energiestadt». Dies bedeutet, dass 
100 % der Einwohner in einer Gemeinde mit dem Label 
«Energiestadt» leben. Massnahme 5.1 der Energie-
strategie 2030 wurde somit bereits im 2012 erreicht. 
Einzelne Gemeinden haben bereits das Label «Energie-
stadt-Gold» erhalten. Die Bemühungen der Gemeinden 
wurden mit einer Veranstaltung für den ERFA-Aus-
tausch unterstützt. 

Abteilung Warenverkehr 

Warenverkehr

Freihandelsabkommen (FHA)
Das Inkrafttreten des Beitrittsprotokolls zwischen 
EFTA / CAS und Guatemala steht weiterhin aus. Ver-
handlungen mit dem vierten CAS-Partner Honduras 
sind weiterhin zurückgestellt. Das 2018 unterzeichnete 
FHA mit Indonesien trat am 1. November 2021 in Kraft. 
Unterzeichnung und Inkraftsetzung des FHA zwischen 
der EFTA und Mercosur stehen weiterhin aus. Das am 
11. Februar 2019 zwischen der Schweiz und dem Ver-
einigten Königreich unterzeichnete Handelsabkommen, 
in welches Liechtenstein integriert ist, trat mit dem Aus-
tritt des Königreichs aus der EU am 1. Januar 2021 in 
Kraft.
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Zoll

Security Amendments und Authorised Economic 
Operator (AEO) 
Die Abkommen zwischen der Schweiz (inkl. Liechten-
stein) und der EU sowie Norwegen über die Er-
leichterung der Kontrollen und Formalitäten im 
Güterverkehr sowie über zollrechtliche Sicherheits-
massnahmen (ZESA) gewährleisten einen reibungs-
losen Warenverkehr. Die AEO-Zertifizierung wird durch 
die Oberzolldirektion auch für liechtensteinische Unter-
nehmen vorgenommen und in der EU, Norwegen und 
China anerkannt. Im Berichtsjahr (Vorjahr) waren 2 (2) 
Firmen zertifiziert. Verhandlungen im Bereich AEO fin-
den derzeit auch mit Japan statt.

Zollverfahren
Die mittels einer Verwaltungsvereinbarung mit der Eid-
genössischen Zollverwaltung etablierten Verfahren 
haben auch im Berichtsjahr einen problemlosen Waren-
verkehr aus dem oder in den EWR gewährleistet. Es 
waren keine Importe zu verzeichnen, die eine Nach-
belastung oder Rückerstattung zur Folge hatten.

Amtshilfe in Zollsachen 
Im Berichtsjahr erhielt das AVW 0 (0) Gesuche aus-
ländischer Zollbehörden gemäss Protokoll 11 zum Ab-
kommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWRA).

Bewilligungsverfahren
Die Bewilligungsverfahren bzw. die Vereinbarungen 
zwischen dem Amt und den 17 schweizerischen Be-
willigungsstellen über die EWR-konforme Erteilung von 
Bewilligungen an liechtensteinische Importeure und 
Exporteure funktionierten reibungslos. Im Berichtsjahr 
erfuhren diese Verfahren keine Änderungen.

Ursprungswesen

Protokoll 4 EWRA über Ursprungsregeln
Mit dem EWRA wurde der Freihandel zwischen den 
Vertragspartnern eingeführt. Solche Begünstigungen 
unterliegen besonderen Voraussetzungen betreffend 
den Ursprung der Waren. Das AVW ist für die ordnungs-
gemässe Anwendung des Protokolls 4 des EWRA über 
die Ursprungsregeln sowie für die Umsetzung der mit 
der Schweiz abgeschlossenen, speziellen Ursprungs-
verfahren verantwortlich.

Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden folgende Aufgaben 
wahrgenommen:
–  Behandlung von 8 (5) Nachprüfungsgesuchen mit 8 (8) 

FL-Ursprungsnachweisen ausländischer Zollbehörden;
–  Stellung von 0 (0) Nachprüfungsgesuchen an eine 

ausländische Behörde zur Nachprüfung ausländischer 
Ursprungsnachweise;

–  Betreuung der Firmen mit dem Status «Ermächtigter 
Ausführer». Dieses Verfahren wird von 41 (41) in 
Liechtenstein ansässigen Unternehmen angewandt;

–  Kontrolle der von den schweizerischen Zollämtern be-
glaubigten 1'245 (986) Ursprungsnachweisen (Waren-
verkehrsbescheinigungen Form. EUR.1 und EUR-
MED).

EFTA-Committee of Customs Experts (COCE) und 
EWR-Working Group of Customs Matters (WGCM); 
Pan-Euro-Med-Kumulationszone (PEM)
Vorgänger der PEM war die Paneuropäische 
Kumulationszone (PANKUM), welche sich aus der 
EU, den EFTA-Mitgliedstaaten, den Mittel- und Ost-
europäischen Staaten (später dann Mitglieder der EU) 
und der Türkei zusammensetzte. Diese Kumulations-
zone wurde dann auf die Teilnehmer des sogenannten 
Barcelona Prozesses und die Färöer-Inseln erweitert. 
Grundlage der PEM sind FHA zwischen allen Mitglied-
staaten dieser Zone, welche Ursprungsprotokolle mit 
identischen Ursprungsregeln beinhalten und somit 
die diagonale Kumulation zwischen diesen Staaten er-
lauben. Um die Anpassungen der Ursprungsprotokolle 
zu vereinfachen und die Kumulationszone auf die am 
Stabilisation and Association Process (SAP) der EU teil-
nehmenden Länder auszuweiten, wurde eine regionale 
Ursprungskonvention (PEM Convention) geschaffen 
und per 1.  Januar 2012 in Kraft gesetzt. Das Ur-
sprungsprotokoll des EWR wurde 2015 der PEM-Con-
vention angepasst. Im Berichtsjahr wurden Ursprungs-
protokolle weiterer FHA durch die PEM-Convention 
ersetzt und dadurch die diagonale Kumulation u. a. 
auch auf die Westbalkan-Staaten ausgeweitet. Die Ur-
sprungsbestimmungen der PEM wurden überarbeitet 
und dem Gemeinsamen Ausschuss zur Verabschiedung 
vorgelegt, es konnte jedoch keine Einstimmigkeit erzielt 
werden. Die Anwendung erfolgt auf bilateraler Basis 
als sogenannte «Alternative Ursprungsregeln» parallel 
zu den bestehenden und ist optional. Das Ursprungs-
protokoll des EWR wurde entsprechend angepasst, 
aber noch nicht verabschiedet.

Vier-Länder-Ursprungskonferenz in Liechtenstein
Die jährlich stattfindende Konferenz mit Ursprungs-
experten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und 
Liechtenstein wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie 
nicht durchgeführt.

Marktüberwachungs- und Kontrollsystem (MKS) 
Als Folge der Mitgliedschaft Liechtensteins im EWR bei 
gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Zollunion mit der 
Schweiz wurde die sogenannte parallele Verkehrsfähig-
keit von Waren in Liechtenstein eingeführt. Das MKS 
wurde im Laufe des Berichtsjahres durch die mit der 
Umsetzung betrauten Ämter durchgeführt.
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Marktüberwachung – Aktivitäten in Liechtenstein
Die TPMN ist die zuständige Marktüberwachungs-
behörde für die Durchführung des Gesetzes über die 
Verkehrsfähigkeit von Waren (LR 947.1) im Fürsten-
tum Liechtenstein. Bei elektrischen Niederspannungs-
erzeugnissen und Geräten und Schutzsystemen zur 
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen sind 
im Berichtsjahr bei 5 Unternehmen elektrische Erzeug-
nisse stichprobenweise auf ihre Konformität und Sicher-
heit hin überprüft worden. Bei Bauprodukten sind im 
Berichtsjahr bei 3 Hersteller die Korrekturmassnahmen 
überwacht worden.

Umsetzung EWR-Recht
Im Berichtsjahr (Vorjahr) überprüfte die TPMN im Rah-
men ihrer Zuständigkeit 10 (5) Rechtsakte der EU im 
technischen Bereich, welche in das EWR-Recht über-
nommen werden sollen. Nach dem Notifikationsgesetz 
(EWR-NotifG) zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2015 / 1535 über ein Informationsverfahren auf dem 
Gebiet der Normen und technischen Vorschriften wur-
den 0 (3) Notifikationen verfasst und der EFTA-Über-
wachungsbehörde übermittelt.

EWR / EFTA-Arbeitsgruppen
Die TPMN vertrat die liechtensteinischen Interessen in 
den virtuellen Sitzungen in den EWR / EFTA-Arbeits-
gruppen Expert Group on the Internal Market for Pro-
ducts (IMP), Unionsnetzwerk für Produktkonformität 
(EUPCN) Consumer Safety Network (CSN), General 
Product Safety Directive (GPSD), Schnellwarnsystem 
für die Produktsicherheit im europäischen Binnenmarkt 
(RAPEX), Ausschuss Technische Vorschriften Richt-
line (EU) 2015 / 1535 (Notifikation), Normenausschuss, 
Multi-Stakeholder-Plattform für die IKT-Normung und 
Ausschuss Technical Barriers to Trade (TBT). In den 
jeweiligen Gruppen werden die Entwicklungen auf EU-
Ebene mitverfolgt, kommende Rechtsakte diskutiert 
und Stellungnahmen abgegeben sowie die MRAs be-
handelt.

Liechtensteinische Akkreditierungsstelle  
(LAS)

Im Berichtsjahr (Vorjahr) waren 2 (3) Zertifizierungs-
stellen, 1 (1) Inspektionsstelle und 0 Kalibrierstelle (0) 
bei der LAS registriert.

Technische Prüf-, Mess- und Normenstelle (TPMN)
Der Fachbereich TPMN im Amt umfasst die Bereiche 
Technische Handelshemmnisse, freier Warenverkehr, 
Standardisierung und Normung sowie internationale 
Handelserleichterungen.

Seilbahnen, Kleinski- und Schlepplifte
Im Berichtsjahr wurden die 10 Anlagen gemäss dem 
Stichprobenprogramm einer Inspektion unterzogen. 

Technische Handelshemmnisse
Steht eine Übernahme der EU-Binnenmarktgesetz-
gebung an, wird der Text vorgängig auf seine Relevanz 
und Annehmbarkeit für Liechtenstein geprüft. Hierbei 
wird ebenfalls abgeklärt, ob bestehende Gesetze ab-
geändert oder neue geschaffen werden müssen. Erst 
nach dieser Begutachtung werden die EU-Binnenmarkt-
gesetze übernommen. Dadurch wird sichergestellt, dass 
die liechtensteinischen Unternehmen beim Marktzutritt 
im EWR keine neuen Schranken vorfinden bzw. so-
genannte «Technische Handelshemmnisse» vermieden 
werden. Die TPMN ist im Rahmen der Verordnung (EG) 
Nr. 2679 / 98 über das Funktionieren des Binnenmarktes 
im Zusammenhang mit dem freien Warenverkehr zwi-
schen den Mitgliedstaaten die nationale Kontaktstelle. 
Im Berichtsjahr (Vorjahr) gingen 5 (16) Meldungen über 
Behinderungen des freien Warenverkehrs bei der TPMN 
ein. Umgekehrt wurde eine Behinderung notifiziert. Die 
Behinderungen wurden den Wirtschaftsvertretern mit-
geteilt.

Konformitätsabkommen (Mutual Recognition  
Agreement – MRA)
MRAs sind Abkommen über die gegenseitige An-
erkennung von Konformitätsbewertungen bestimmter 
Industrieprodukte, welche beim Markteintritt vor-
geschriebenen Tests und Zertifizierungen unterliegen. 
Jede Vertragspartei kann die Produkte vor der Ausfuhr 
im eigenen Land im Hinblick auf die Konformität mit den 
Vorschriften des Einfuhrlandes prüfen, testen und zerti-
fizieren lassen. Diese Tests und Zertifikate werden von 
den Vertragsparteien gegenseitig anerkannt. Liechten-
stein und die beiden anderen EWR-EFTA Staaten Island 
und Norwegen haben mit folgenden Ländern Abkommen: 
Australien, Kanada, Neuseeland, USA und Schweiz.

Allgemeine Produktsicherheit
Der Fachbereich TPMN ist die nationale Kontaktstelle 
nach der Richtlinie 2001 / 95 / EG über die allgemeine 
Produktsicherheit. Gemäss dieser Richtlinie müssen 
Hersteller und Händler die zuständigen nationalen Be-
hörden umgehend unterrichten, wenn sie feststellen, 
dass ein von ihnen in Verkehr gebrachtes Produkt ge-
fährlich ist. Durch das Safety Gate RAPEX (Schnell-
warnsystem für die Produktsicherheit im europäischen 
Binnenmarkt) erhielt die TPMN im Berichtsjahr 2'187 
(2'253) Meldungen. 
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Ausländer- und Passamt

Amtsleiter: Mario Konzett 

Aufgrund der Entscheidung der Regierung, das EU / EWR 
Digital COVID Zertifikat in die eID.li zu integrieren, ist die 
Nachfrage nach der eID.li ab Mitte 2021 stark angestie-
gen. Während im Vorjahr 729 eID.li registriert wurden, 
waren es im Berichtsjahr 21'636. Um der massiven Nach-
fragesteigerung begegnen zu können, wurden neben den 
APA-Schaltern zwei zusätzliche Registrierungsstellen mit 
bis zu vier Arbeitsplätzen eingerichtet. Namentlich die Ein-
bindung einer Registrierungsstelle ins Impfzentrum wurde 
kundenseitig sehr geschätzt, da die Registrierung gleich 
nach der Impfung vorgenommen werden und damit der 
Gang ins Amt ausbleiben konnte. An Spitzentagen waren 
bis zu elf Personen mit der eID.li-Registrierung beschäftigt 
und es wurden bis zu 700 eID.li erfasst. Diese Herausfor-
derung stellte eine Zusatzbelastung dar und wäre ohne den 
enormen Einsatz und die Flexibilität der APA-Mitarbeiten-
den, aber auch durch zusätzliche temporäre personelle Un-
terstützung nicht zu bewältigen gewesen.

Neben der eID.li-Registrierung wurden in den Som-
mermonaten rund 1'200 Erinnerungsbriefe, mit denen die 
Kunden über den Ablauf ihres Reisedokuments informiert 
werden, mehr versendet, als dies in den Vergleichsperio-
den der Vorjahre der Fall war. Im Berichtsjahr wurden 
2'672 Reisepässe ausgestellt, was einer Steigerung im Vor-
jahresvergleich um rund 73 % entspricht. Bei den Identi-
tätskarten wurde der Höchstwert seit 2013 im Vorjahr mit 
5'045 nochmals übertroffen (+26 %).

Zum Empfang und der Übermittlung von Berechtigun-
gen zum Auslesen von elektronischen Dokumenten mittels 
entsprechender Zertifikate muss jedes Land über einen 
einzigen Kontaktpunkt, den «Single Point of Contact» (kurz 
SPoC), verfügen. In Liechtenstein wurde der SPoC im APA 
Mitte 2021 in Betrieb genommen. Aus betrieblichen Grün-
den sollten sich der SPoC und die Country Verifying Certi-
ficate Authority (CVCA) am selben Ort befinden, weshalb 
neben dem SPoC auch die CVCA im APA umgesetzt wurde. 
Letztere hat bisher das Bundesrechenzentrum in Wien für 
Liechtenstein betrieben.

Die nationale Umsetzung des Entry-Exit-Systems (EES), 
des Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungs-
systems (ETIAS) und der Interoperabilitätsthematik (IOP), 
bei welchen das APA den Lead hat, stellte auch in diesem 
Berichtsjahr eine Zusatzbelastung für mehrere Schlüssel-
personen dar. Durch die Verabschiedung und Inkraftset-
zung der VIS-Verordnungen (2019 / 1133 und 2019 / 1134) 
durch die EU resultiert ein weiterer Anpassungsbedarf in 
Bezug auf ein EU-Informationssystem. Da das APA auch 
für das Visa-Informationssystem (VIS) zuständig ist, wurde 
ein entsprechendes Projekt für die nationale Umsetzung 
der VIS-Anpassungen gestartet.

Im Asylwesen wurden im Berichtsjahr 97 Asylgesu-
che verzeichnet, womit sich die Asylgesuchszahlen wieder 

auf dem Vor-Covid-Niveau befinden. Ein grosser Teil der 
Gesuche fiel – wie in den Vorjahren – unter das Dublin- 
Verfahren; d. h. ein anderer europäischer Staat war bereits 
für die Prüfung des Gesuchs zuständig oder die Gesuch-
steller kamen aus sicheren Heimat- und Herkunftsstaaten. 
Eine besondere Herausforderung stellte aufgrund der Rei-
sebeschränkungen und strengen sowie teilweise schnell 
ändernden Einreisevorschriften der Wegweisungsvollzug 
dar. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Revision 
des Ausländergesetzes (AuG) zur im Anlassfall notwendi-
gen zwangsweisen Durchführung von Covid-Tests für aus-
reisepflichtige Personen vorgenommen. 

Bewilligungen und Heimatschriften

Bewilligungen 

Visa
Visumspflichtige Personen benötigen vor der Einreise 
nach Liechtenstein die Zustimmung des APA. Diese Per-
sonen können am Ort ihres Wohnsitzes im Ausland, in 
der Regel bei der Schweizer Vertretung, einen Visums-
antrag stellen. Die Entscheidung über den Antrag liegt 
teils bei den Schweizer Behörden und teils beim APA. 
Im Berichtsjahr wurden 377 Visa für einen kurzfristigen 
Besuch oder längerfristigen Aufenthalt in Liechten-
stein ausgestellt. Zudem wurden 24 Verpflichtungs-
erklärungen von Gastgebern in Liechtenstein für Be-
suchervisa durch das APA erteilt bzw. geprüft.

Grundsätzlich stellt die Schweiz seit Inkrafttreten 
des Rahmenvertrages zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein 
über die Zusammenarbeit im Bereich des Visumsver-
fahrens, der Einreise und des Aufenthalts sowie über 
die polizeiliche Zusammenarbeit im Grenzraum (LGBl. 
2009 Nr. 217) und der konkretisierenden Ausführungs-
vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich des 
Visumsverfahrens und der Einreise (LGBl. 2011 Nr. 
567) im Auftrag und in Stellvertretung Liechtensteins 
 Schengen-Visa aus. Für Länder, in denen die Schweiz 
selbst nicht vertreten ist resp. keine Schengen-Visa aus-
stellt, hat Liechtenstein Stellvertretungsabkommen mit 
Österreich, Ungarn und Litauen.

Vergabe durch die Regierung
Liechtenstein hat mit den Partnern im EWR eine Sonder-
lösung ausgehandelt, die sowohl den Bedürfnissen 
Liechtensteins als auch denjenigen der Vertragsstaaten 
optimal Rechnung trägt. So ist beispielsweise der Zuzug 
von ausländischen Staatsangehörigen trotz Mitglied-
schaft im EWR beschränkt. Mit der Schweiz besteht 
eine ähnliche Regelung auf staatsvertraglicher Basis. 
Die Regierung entscheidet im Normalfall einmal pro 
Monat über die Vergabe von Aufenthaltsbewilligungen 
zur Erwerbstätigkeit an ausländische Staatsangehörige. 

Über die Gesuche von Staatsangehörigen eines EWR-
Mitgliedstaates und der Schweiz, die als Erwerbslose in 
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Liechtenstein Wohnsitz nehmen möchten, entscheidet 
die Regierung in der Regel quartalsweise.

Auslosung
Die Hälfte der im Beschluss Nr. 191 / 1999 des Ge-
meinsamen EWR-Ausschusses festgelegten Quoten 
an jährlich zu erteilenden Aufenthaltsbewilligungen 
an EWR-Staatsangehörige muss verlost werden. Im 
Berichtsjahr fanden wiederum zwei Auslosungs-
runden von Aufenthaltsbewilligungen statt. An den 
Ziehungen haben im Frühling 476 und im Herbst 485 
Personen teilgenommen. Insgesamt hatten 53 EWR-
Staatsangehörige das Glück, über die Auslosung eine 
Aufenthaltsbewilligung für das Fürstentum Liechten-
stein zu erlangen. Die Zahl liegt über den festgelegten 
36 (28 Erwerbstätige und 8 Erwerbslose), da früher 
Ausgeloste teils nicht zugezogen oder wieder ausgereist 
sind und somit erneut auszulosen waren.

Unselbständige Grenzgängerinnen und Grenzgänger
Darunter werden Grenzgängerinnen und Grenzgänger 
mit EWR- und Drittstaatsangehörigkeit verstanden, 
deren Arbeitstätigkeit entweder gemeldet (EWR-Staats-
angehörige) oder für die um eine Bewilligung angesucht 
werden muss (Drittstaatsangehörige). Der Bestand die-
ser Grenzgängerinnen und Grenzgänger nahm im Be-
richtsjahr um 345 Personen ab, was einem Rückgang 
um rund 2 % entspricht.

Im Berichtsjahr wurden 5'722 Bestätigungen bzw. 
Bewilligungen an unselbständige Grenzgängerinnen 
und Grenzgänger erteilt. Damit wurden im Vergleich 
mit dem Vorjahr 719 Bewilligungen bzw. Bestätigungen 
mehr ausgestellt, was einen Anstieg um 13 % bedeutet.

Da sich Grenzgängerinnen und Grenzgänger mit 
Schweizer Staatsangehörigkeit beim Ausländer- und 
Passamt nicht melden müssen, wird deren Bestand auf-
grund der Meldungen an das Liechtensteinische Unter-
nehmensregister (LUR) beim Amt für Statistik im Nach-
hinein eruiert und publiziert. Diese grosse Zahl von 
Personen ist also in der nachstehenden Tabelle nicht 
erfasst.

Bestand Grenzgängerinnen und Grenzgänger sowie 
neu bestätigte bzw. bewilligte Grenzgängerinnen und 
Grenzgänger (ohne Schweizer Staatsangehörige) 

per Bestand Neu bestätigte bzw. 
  bewilligte Grenzgänger 
  pro Jahr

31. 12. 2021 16'652 5'722
31. 12. 2020 16'997 5'003
31. 12. 2019 16'800 6'000
31. 12. 2018 16'173 5'659
31. 12. 2017 15'826 5'443

 

Grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung 
(GDL)
Darunter werden Personen verstanden, die in Liechten-
stein im Auftrag eines ausländischen Unternehmens 
eine Dienstleistung erbringen.

Seit dem 1. Januar 2017 müssen Einsatzmeldungen 
bis zu 90 Tagen grundsätzlich über das elektronische 
Meldesystem (EMS) getätigt werden. Für Einsätze, die 
länger als 90 Tage dauern, müssen um entsprechende 
Bewilligungen bzw. Bestätigungen angesucht werden. 
Mittels EMS sind im Kalenderjahr 7'992 Meldungen 
eingegangen. Dies entspricht einem Rückgang von 468 
Meldungen bzw. 5 %. Eine Meldung beinhaltet jeweils 
mindestens eine entsandte Person, kann jedoch auch 
mehrere Personen beinhalten. Insgesamt wurden via 
EMS 15'627 Einsätze bestätigt. Dies entspricht einer 
Abnahme von 543 bestätigten Einsätzen bzw. von 3 %. 
Die Anzahl verweigerter Einsätze beläuft sich auf 890. 
Dies wiederum entspricht einer Zunahme von 189 Ver-
weigerungen bzw. von 27 %.

Elektronische Meldungen (EMS)

Jahr Anzahl  Anzahl bestä- Anzahl Ver- 
  Meldungen tigter Einsätze weigerungen 

2021 7'992 15'627 890
2020 8'460 16'170 701
2019 7'635 15'088 818
2018 8'164 17'691 892
2017 7'942 14'466 1'102

Nebst den EMS-Meldungen wurden zusätzlich 1'056 
Bewilligungen bzw. Bestätigungen ausgestellt. Dies 
entspricht einem Rückgang von 83 Bewilligungen / Be-
stätigungen bzw. 7 % gegenüber dem Vorjahr. Mit-
tels Mutationsmeldung wurden 637 Meldungen nach-
träglich abgeändert. Insbesondere die Bearbeitung 
von Mutationsmeldungen erweist sich als besonders 
arbeitsintensiv.

GDL Bewilligungen / Bestätigungen (ausserhalb EMS)

Jahr Anzahl

2021 1'056
2020 1'139
2019 1'472
2018 1'351
2017 854
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Mutationen

Jahr Anzahl

2021 637
2020 677
2019 428
2018 463
2017 483

 
Kurzaufenthalter
Im Berichtsjahr wurden 565 Kurzaufenthalts-
bewilligungen (L-Bewilligung) und damit eine weniger 
als im Vorjahr vergeben.

Rund 55 % der Kurzaufenthaltsbewilligungen wur-
den an EWR-Staatsangehörige erteilt. Davon wiederum 
160 Kurzaufenthaltsbewilligungen zum Stellenantritt 
und 124 Kurzaufenthaltsbewilligungen zum Studium.

Erteilte L-Bewilligungen

Jahr EU / EWR CH Drittstaaten Total

2021 312 32 221 565
2020 310 35 221 566
2019 374 49 229 652
2018 356 54 219 629
2017 420 53 218 691

 

Aufenthaltsbewilligungen
Im Berichtsjahr wurden 616 Aufenthaltsbewilligungen 
(B-Bewilligungen) erteilt. Dies sind 39 Bewilligungen 
bzw. 6 % weniger als im Vorjahr.

Den grössten Teil der erteilten Aufenthalts-
bewilligungen macht der Familiennachzug aus, über 
den 453 Personen einen Aufenthalt in Liechtenstein 
erhielten. 144 Aufenthaltsbewilligungen wurden zum 
Stellenantritt und 19 zur erwerbslosen Wohnsitznahme 
in Liechtenstein (inkl. humanitäre Aufnahme und an-
erkannte Flüchtlinge) vergeben. Zur Erwerbstätigkeit 
werden an Angehörige eines Drittstaates nur in sehr 
wenigen Fällen Aufenthaltsbewilligungen erteilt. Als 
Drittstaaten gelten Staaten, mit denen Liechtenstein 
keine vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Aus-
gestaltung des Personenverkehrs kennt. Die dennoch 
hohe Zahl von 32 Bewilligungen zum Stellenantritt an 
Drittstaatsangehörige sind auf Gesuche nach Art. 26 
Abs. 4 des Ausländergesetzes (AuG; LGBl. 2008 Nr. 
311) zurückzuführen, wonach an Führungskräfte und 
Spezialisten eine Aufenthaltsbewilligung bis zu drei Jah-
ren erteilt werden kann. Diese Möglichkeit nutzen inter-
national tätige Unternehmen zunehmend.

Erteilte B-Bewilligungen nach Zulassungsgrund und Herkunft

Zulassungsgrund CH EWR Dritt Total
 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Stellenantritt (Vergabe, Ersatzanstellung, Auslosung) 7 14 105 96 32 25 144 135
Familiennachzug (inkl. Lebenspartner) 119 121 216 246 118 127 453 497
Erwerbslose Wohnsitznahme,
humanitäre Aufnahme und anerkannte Flüchtlinge 1 1 16 20 2 2 19 23

Total 127 136 337 365 152 154 616 655
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Bestand an B-Bewilligungen

per Anzahl

31. 12. 2021 3'930
31. 12. 2020 3'888
31. 12. 2019 3'885
31. 12. 2018 3'824
31. 12. 2017 3'923

 
Daueraufenthalter / Niedergelassene
Mit Einführung des Gesetzes über die Freizügigkeit für 
EWR- und Schweizer Staatsangehörige (PFZG) erhalten 
EWR-Staatsangehörige und deren Familienmitglieder 
eine Daueraufenthaltsbewilligung (Bewilligung D), wenn 
sie sich seit fünf Jahren ununterbrochen in Liechtenstein 
aufgehalten haben. Schweizer und Drittstaatsangehörige 
erhalten eine Niederlassungsbewilligung (Bewilligung 
C), wobei die sogenannte Kontrollfrist der Nieder-
lassungsbewilligung für Schweizer Staatsangehörige 5 
Jahre und für Drittstaatsangehörige 3 Jahre beträgt.

Bestand D- / C-Bewilligungen

per EU / EWR CH Dritt Total

31. 12. 2021 5'069 2'812 1'532 9'413
31. 12. 2020 5'048 2'804 1'556 9'408
31. 12. 2019 4'960 2'790 1'524 9'274
31. 12. 2018 4'856 2'704 1'513 9'073
31. 12. 2017 4'674 2'653 1'521 8'848

Sowohl Einbürgerungen als auch Abmeldungen von 
ausländischen Staatsangehörigen beeinflussen die 
Anzahl der Daueraufenthalts- bzw. Niederlassungs-
bewilligungen direkt.

Heimatschriften

Liechtensteinische Reisepässe
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 2'672 biometrische 
Reisepässe ausgestellt. Dies entspricht einer Steige-
rung von rund 73 % im Vergleich zum Vorjahr. Der 
prozentuale Anstieg ist erheblich, liegt aber in der co-
ronabedingt tiefen Anzahl ausgestellter Reisepässe 
des Vorjahres begründet. Die absolute Zahl stellt den 
Höchstwert seit 2014 dar.

Dem APA stehen drei Einheiten von Personalisie-
rungsmaschinen zur Verfügung, die es erlauben, einen 
Reisepass im Notfall innerhalb einer halben Stunde aus-
zustellen. Diese «Express Ausstellung», bei der ein Zu-
schlag von 50 % der Gebühr belastet wird, wurde im 
Berichtsjahr in 58 Fällen beansprucht. Ausserhalb der 
regulären Schalteröffnungszeiten wurde im Berichts-
jahr kein Pass ausgestellt.

Die Reisepässe der vorletzten Generation, farblich 
in grün gehalten, finden noch Einsatz in Notfällen, z. B. 
wenn einem liechtensteinischen Staatsangehörigen der 
Pass im Ausland abhandenkommt. In solchen Fällen 
ist das grössere Fälschungsrisiko vertretbar, da diese 
Pässe nur für eine kurze Zeit, üblicherweise für die be-
nötigte Zeit der Heimreise, ausgestellt werden. Im Be-
richtsjahr wurde kein Notpass ausgestellt.

Liechtensteinische Identitätskarten
Mit den eigenen Kartendruckern des APA können 
Identitätskarten innert rund 10 Minuten für die Gesuch-
steller produziert werden. Im Berichtsjahr hat das APA 
insgesamt 5'045 Identitätskarten ausgestellt, womit 
der bereits sehr hohe Vorjahreswert nochmals um rund 
26 % übertroffen wurde.

Antragsstellung im Ausland
Seit Juli 2013 können liechtensteinische Staats-
angehörige Anträge für Reisepässe auf den Schwei-
zer Vertretungen im Ausland stellen. Im Berichtsjahr 
wurden bei den Schweizer Vertretungen im Ausland 
111 Reisepässe und 41 Identitätskarten beantragt, was 
einem absoluten Höchststand seit der Einführung ent-
spricht.

Schweizer Identitätskarten
Im Berichtsjahr wurden beim APA insgesamt 321 
Schweizer Identitätskarten beantragt, was einer Steige-
rung um rund 37 % entspricht. Aufgrund der mangeln-
den Anbindung an relevante Schweizer Systeme ist die 
Erfassung der Personendaten und die Nachbearbeitung 
wesentlich aufwändiger als die Erfassung und Produk-
tion einer liechtensteinischen ID.

Einige Zahlen im Vergleich

Ausgestellte  2021 2020 2019 2018

Reisepässe 2'672 1'546 1'983 2'169
Dienstpässe 1 2 4 2
Diplomatenpässe 16 3 6 25
Identitätskarten (ID) 5'045 4'021 3'963 3'715
Staatsbürgerschaftsnachweise 40 25 37 46
Reiseausweise für anerkannte  
Flüchtlinge 42 12 25 32
Pass für Ausländer 25 23 25 17
Verlustmeldung Passwesen 302 213 257 268
Bearbeitete Anträge für Schweizer  
Identitätskarten 321 234 244 296

Elektronische Identität (eID.li)
Seit Ende April 2020 kann beim APA die neue elektro-
nische Identität (eID.li) bezogen werden. Die eID.li ist 
die digitale Identität des Fürstentums Liechtenstein, 
mit der sich natürliche Personen bei elektronischen 
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Staatsbürgerschaft an. Die Erfolgsquote der Prüfung für 
die Niederlassungsbewilligung lag bei 58 %, die Quote 
im Bereich Staatsbürgerschaft bei 88 %.

Integrationsvereinbarungen
Seit Inkrafttreten des Ausländergesetzes werden mit-
tels Integrationsvereinbarung die individuellen Ziele 
zum Erreichen der Integrationsanforderungen (Erwerb 
der deutschen Sprache sowie Kenntnisse der Rechts-
ordnung und des staatlichen Aufbaus) festgelegt. Im 
damit verbundenen persönlichen Gespräch werden die 
individuell sehr unterschiedlichen Lebenssituationen 
und Bildungsbiographien berücksichtigt. Im Berichts-
jahr wurden 89 (2020: 66) Integrationsvereinbarungen 
mit Drittstaatsangehörigen abgeschlossen. 

Recht, administrative Massnahmen

Gesetzgebung
Im Rahmen diverser Schengen-Weiterentwicklungen 
war die Abteilung Recht im Berichtsjahr massgeblich 
bei der rechtlichen Umsetzung beteiligt. So wurden ins-
besondere die nationalen Grundlagen für die neuen EU-
Informationssysteme geschaffen bzw. vorbereitet.

Verwaltungsverfahren, inkl. Vollzug (ohne Asyl)
Die Abteilung Recht führte im Berichtsjahr insgesamt 
348 Verfahren gestützt auf das Ausländergesetz bzw. 
das Personenfreizügigkeitsgesetz (PFZG; LGBl. 2009 
Nr. 348) durch und konnte davon 275 Verfahren im 
Berichtsjahr abschliessen. Diese reichten von klei-
neren Abklärungen über die Durchführung von An-
hörungen bis hin zur Ausfertigung von formellen Ent-
scheidungen.

Im ausländerrechtlichen Bereich wurden 13 formelle 
Entscheidungen (z. B. Widerruf der Bewilligung, Ab-
lehnung des Gesuchs um Erteilung einer Bewilligung), 
1 Zwischenverfügung (Verfahrenshilfe) und zudem 
17 Verwaltungsbote in Zusammenhang mit dem Aus-
losungsverfahren erlassen.

Die Abteilung Recht ist weiter zuständig für die 
Bearbeitung von Meldungen der Landespolizei (Straf-
anzeigen) oder der Strafgerichte (Verurteilungen) 
bezüglich ausländischer Personen, die in Liechten-
stein eine Straftat begangen haben. 543 Meldungen 
betrafen Personen mit Wohnsitz im Ausland. Davon 
wurden 56 Personen wegen Missachtung der Einreise-
voraussetzungen verzeigt. Zudem wurden 80 Perso-
nen weggewiesen, die keine Einreise- und Aufenthalts-
berechtigung besassen. Der Grossteil der verfügten 
Wegweisungen hing zudem mit den coronabedingten 
Reisebeschränkungen zusammen und betraf somit Per-
sonen, die nach einem bewilligten oder bewilligungs-
freien Aufenthalt aufgrund fehlender Reisemöglich-
keiten nicht ausreisen konnten.

Insgesamt wurden 50 Personen zur Gewähr-
leistung der inneren Ordnung und Sicherheit mit 

Diensten sicher ausweisen und anmelden können. Die 
eID.li kann jedoch nicht als Identitätsausweis für Rei-
sen verwendet werden. Während sich im Einführungs-
jahr 729 Personen für die eID.li registriert haben, waren 
es im Berichtsjahr insgesamt 21'636. Dieser massive 
Anstieg der Nachfrage liegt massgeblich im Entscheid 
der Regierung begründet, das EU / EWR Digital COVID 
Zertifikat in die eID.li zu integrieren. Das Covid-Zertifi-
kat dient zum einfachen, sicheren, überprüfbaren und 
europaweit anerkannten Nachweis einer Covid-19-Imp-
fung, einer durchgemachten Erkrankung und eines ne-
gativen Testresultats.

Bestand an eID.li

per Anzahl

31. Dezember 2021 22'365
31. Dezember 2020 729

 
Integration
Das Ausländergesetz enthält im Sinne des Förderns und 
Forderns diverse Bestimmungen zur Integration. Von 
Drittstaatsangehörigen werden beispielsweise beim 
Familiennachzug Deutschkenntnisse (A1-Niveau) und 
für die Erteilung der Niederlassungsbewilligung unter 
anderem erhöhte Deutsch- (A2-Niveau) sowie Staats-
kundekenntnisse gefordert. Für die Sprachförderung 
stand im Berichtsjahr ein Budget von CHF 100'000 zur 
Verfügung.

Deutschkurse
Der Besuch von Deutschkursen wird mit CHF 200 pro 
Kurs gefördert. Insgesamt können für die Stufen A1, 
A2 sowie B1 je vier Gutscheine eingelöst werden. Eine 
Förderung höherer Sprachstufen kann gewährt werden, 
sofern dies durch besondere Umstände gerechtfertigt 
ist. Bei Drittstaatsangehörigen besteht eine gesetzliche 
Verpflichtung für den Sprachnachweis. Die Sprachkurse 
finden aber auch Zuspruch bei EWR-Staatsangehörigen, 
welche die Kurse freiwillig besuchen können. Aktuell 
arbeitet das APA mit sechs Sprachschulen zusammen.

80 Gutscheine wurden für das Niveau A1 eingelöst, 
158 für A2 und 123 für B1. Aufgrund besonderer Um-
stände wurden 11 Gutscheine für das Niveau B2 ge-
währt.

Die Gesamtförderung der Sprachkurse belief sich 
letztendlich auf den Gesamtbetrag von CHF 74'400. 

Staatskundeprüfungen
Aufgrund der Bestimmungen im Ausländer- und im 
Bürgerrechtsgesetz hat das APA im Berichtsjahr vier 
Staatskundeprüfungen durchgeführt. Insgesamt tra-
ten 40 Personen (2020: 59) zur Prüfung für den Erhalt 
der Niederlassungsbewilligung und 94 Personen (2020: 
64) zur Prüfung für den Erhalt der liechtensteinischen 
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einem befristeten oder unbefristeten Einreiseverbot für 
Liechtenstein belegt. Es mussten keine Personen zum 
Vollzug der Wegweisung in Vorbereitungs- oder Aus-
schaffungshaft genommen und ausgeschafft werden.

Ordnungsbussen, Verwaltungsstrafbote und  
Exekutionsverfahren
Die Abteilung Recht verhängte 722 Ordnungsbussen 
und Verwaltungsstrafbote wegen Widerhandlungen 
gegen das Ausländer- oder das Personenfreizügigkeits-
gesetz (z. B. Missachtung der Meldevorschriften für 
Grenzgänger oder Verletzung der Mitwirkungspflicht). 
Es wurden zudem 9 Exekutionsverfahren wegen fälliger 
und unbezahlter Gebührenrechnungen durchgeführt.

Kontrolltätigkeit
Im Berichtsjahr wurden 51 neue Fahndungsaufträge 
erstellt. Davon konnten 28 im Laufe des Jahres ab-
geschlossen werden. Bei den restlichen bedarf es noch 
weiterer Abklärungen bzw. Kontrollen. Die Tätigkeiten 
im Berichtsjahr umfassten u. a. Kontrollen betreffend 
Aufenthalt, Arbeit, Wohnung und Einhaltung von Aus-
reisefristen sowie Abklärungen aufgrund des Verdachts 
auf Scheinehe. 

Es wurde zudem eine Betriebsstätten-Kontrolle für 
das Amt für Volkswirtschaft (AVW) durchgeführt. Wei-
ter unterstützte das APA die Zentrale Paritätische Kom-
mission der Stiftung SAVE (ZPK SAVE) bei Kontrollen im 
Bereich von grenzüberschreitenden Dienstleistungen.

Auch arbeitet das APA eng mit der Landespolizei zu-
sammen und führt gemeinsam mit dem Kommissariat 
Sonderdelikte Kontrollen durch. Diese Unterstützung 
ermöglicht Kontrollen von grösserem Ausmass.

Grenzüberschreitende und internationale 
Zusammenarbeit im Migrationsbereich

Verhältnis mit der Schweiz
Die Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen und dem 
Staatssekretariat für Migration ist eng und freundschaft-
lich. Ausdruck dafür ist unter anderem die Einbindung 
des APA in die Vereinigung der Migrationsämter der 
Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein (VOF) 
und in die gesamtschweizerische Vereinigung der Kan-
tonalen Migrationsbehörden (VKM). Konkreter Aus-
druck der sehr engen regionalen Zusammenarbeit zwi-
schen Liechtenstein und den Kantonen St. Gallen und 
Graubünden ist ein Memorandum of Understanding 
(MoU), welches seit 2003 sehr gut qualifizierten Dritt-
staatsangehörigen regional bedeutender Unternehmen 
ermöglicht, in der Schweiz Aufenthalt zu erhalten und 
in Liechtenstein zu arbeiten. Derzeit haben 82 Perso-
nen aufgrund dieses MoU eine Aufenthaltsbewilligung 
in der Schweiz. Abgesehen davon nahmen zwei Ver-
treterinnen des APA an einer Sitzung des Gemischten 
Ausschusses des Rahmenvertrages zwischen der 
Schweiz und Liechtenstein über die Zusammenarbeit 

im Bereich des Visumverfahrens, der Einreise und des 
Aufenthalts sowie über die polizeiliche Zusammenarbeit 
im Grenzraum im Rahmen eines virtuellen Meetings teil.

Zusammenarbeit mit anderen Staaten
Das APA arbeitet eng mit anderen Staaten zusammen. 
So vertritt das APA Liechtenstein unter anderem in der 
sog. Regionetsitzung. Dabei handelt es sich um einen 
Austausch in ausländerrechtlichen und polizeilichen 
Angelegenheiten zwischen Liechtenstein, dem Kanton 
St. Gallen und dem Bundesland Vorarlberg. Weiter ver-
tritt eine Mitarbeiterin das APA als Delegationsmitglied 
in der Trinationalen Arbeitsgruppe. In dieser Arbeits-
gruppe diskutieren Vertreter aus der Schweiz, Öster-
reich und Deutschland Themen in Zusammenhang mit 
grenzüberschreitenden Dienstleistungen. Liechtenstein 
hat in dieser Arbeitsgruppe die Funktion eines stillen 
Beobachters. 

Im Rahmen des Schengen / Dublin-Besitzstandes
Wie jedes Jahr war auch im Berichtsjahr der Besuch 
mehrerer Sitzungen, aufgrund der Covid-19-Pandemie 
über Videokonferenzen, erforderlich.

Es handelte sich dabei zunächst um neun Teil-
nahmen an Sitzungen der Visa-Ratsarbeitsgruppe in 
Brüssel, welche sich mit diversen Themen im Bereich 
Schengen-Visa, auch dieses Jahr u. a. mit der möglichen 
Wiederaufnahme der Visaerteilungen aufgrund der z. T. 
völligen Einstellung von Visaerteilungen ausserhalb des 
Schengen-Raumes in Zusammenhang mit der Covid-
19-Pandemie beschäftigt. Weitere zwei Sitzungsteilnah-
men erfolgten beim Visa-Ausschuss in Brüssel, welcher 
die Europäische Kommission bei der Anwendung der 
Verordnung über einen Visakodex der Gemeinschaft 
(Verordnung Nr. 810 / 2009) unterstützt und mit ihr 
gemeinsam in der Praxis auftauchende Fragen im Zu-
sammenhang mit Visaverfahren betreffend Visa für den 
kurzfristigen Aufenthalt bis zu drei Monaten im Schen-
gen-Raum sowie Fragen, die sich aus der Schengen-
Zusammenarbeit vor Ort zwischen den Konsulaten der 
Schengen-Mitgliedstaaten ergeben, klärt. 

In weiterer Folge erfolgten neu Teilnahmen an vier 
Sitzungen des Smart Borders Committee (VIS) sowie an 
zwei Sitzungen der VIS Subgroup.

Zudem erfolgten fünf Teilnahmen an den Sitzungen 
der Ratsarbeitsgruppe IMEX (Integration, Migration 
and Expulsion). Dieses Jahr bildeten die Umsetzung des 
FRONTEX Mandats, die Evaluierung der Kooperation 
von Drittstaaten im Bereich der Rückkehr sowie die Um-
setzung einer EU-weiten Strategie zur Förderung der 
freiwilligen Rückkehr und Reintegration im Fokus der 
Sitzungen.

Ausserdem erfolgten zwei Sitzungsteilnahmen an 
der Return Data Experts and Analysts Working Group. 
Diese Arbeitsgruppe wird von FRONTEX geleitet und 
verfolgt das Ziel, die Qualität der im Bereich Rückkehr 
zu erhebenden Daten zu verbessern, Unklarheiten im 
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oder Ausschaffung notwendigen Covid-Tests gab, 
wurde eine Revision des AuG vorgenommen, um für 
ausreisepflichtige Personen eine Covid-Testpflicht als 
ultima ratio bei Verweigerung der Mitwirkung einzu-
führen. Der damit neu geschaffene Art. 55a AuG trat am 
20. Oktober 2021 in Kraft und ist vorerst bis Ende 2022 
befristet. Mit dieser Gesetzesrevision wurde ein dies-
bezügliches Regelungsgefälle zur Schweiz verhindert.

Im Rahmen der liechtensteinischen Assoziierung zu 
den Abkommen von Schengen und Dublin nahmen die 
Vertreter der Abteilung Asyl regelmässig an Treffen auf 
EU-Ebene teil. Dies umfasste vorrangig Verhandlungen 
auf Expertenebene zum Asyl- und Migrationspaket der 
EU, das im Herbst 2020 vorgestellt wurde. In diesem 
Rahmen wurde in der zweiten Jahreshälfte des Berichts-
jahres mit der Einigung zur Umwandlung des Europä-
ischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) in 
die Europäische Asylagentur (EUAA) ein Fortschritt er-
zielt. Vertreter des APA nahmen in der Berichtsperiode 
darüber hinaus u. a. an Sitzungen des EASO-Manage-
ment Boards sowie bei diversen EASO-Expertengrup-
pen und Treffen im Bereich Vollzugskoordination teil. 
Die meisten Sitzungsteilnahmen erfolgten dabei pande-
miebedingt virtuell. 

Daneben unterstützt das APA im Rahmen der Inter-
nationalen Flüchtlings- und Migrationshilfe (IFMH) das 
Amt für Auswärtige Angelegenheiten (AAA) bei der Ab-
wicklung einer ganzen Reihe von Migrations- und Ent-
wicklungsprojekten in Ost- und Südosteuropa. Weiter ist 
das APA für die Budgetierung der Kosten des liechten-
steinischen Asylwesens zuständig und arbeitet gestützt 
auf das AsylG eng mit der für die Betreuung und Unter-
bringung zuständigen Organisation, der Flüchtlingshilfe 
Liechtenstein, zusammen. 

Situation in Europa
Auf europäischer Ebene war das Berichtsjahr neben der 
Covid-19-Pandemie von der Krise an der EU-Aussen-
grenze zu Belarus geprägt. Auf der Grundlage der im 
 Zeitpunkt der Berichtserstellung vorliegenden Daten 
kann davon ausgegangen werden, dass in Europa im 
 Berichtsjahr rund 650'000 Asylgesuche gestellt wurden. 
Im Vergleich zum Vorjahr (498'500 Asylgesuche) ist das 
eine Zunahme um ca. 30.4 %. Die meisten Asylgesuche 
pro 1'000 Einwohner verzeichneten Zypern (12.7 %), 
Malta (3.4 %) und Österreich (2.6 %). Liechtenstein liegt 
mit 2.5 Asylgesuchen pro 1'000 Einwohner auf dem vier-
ten Rang im Schengen-Raum und weit über dem europä-
ischen Mittel von einem Asylgesuch pro 1'000 Einwohner.

Wie eingangs erwähnt, lag der Brennpunkt im Asyl-
bereich im Berichtsjahr an den Schengen-Aussen-
grenzen in Polen, Litauen und Lettland. Ab Sommer 
2021 warfen die EU-Staaten Belarus aufgrund massiv 
gestiegener Aufgriffszahlen an den Schengen-Aussen-
grenzen vor, gezielt Migranten nach Belarus zu holen und 
sie an die Schengen-Grenzen weiterzuleiten. Die Anzahl 
der illegalen Grenzübertritte in den Schengen-Raum 

Zusammenhang mit der Datenerhebung zu klären und 
die erhobenen Daten zu analysieren.

Weiter nahm das APA auch an zwei Treffen des High 
Level Round Table on Return teil. Dabei handelt es sich 
um ein Netzwerk, das eng mit FRONTEX zusammen-
arbeitet und bei der Weiterentwicklung von Einsätzen 
der Europäischen Liason Officers aber bei anderen 
möglichen rückkehrbezogenen strategischen Themen 
konsultiert wird.

Ferner erfolgten im zweiten Halbjahr 2021 im Zu-
sammenhang mit der im Oktober 2020 stattgefundenen 
Schengen-Evaluation im Bereich Rückkehr drei Teil-
nahmen des APA an Sitzungen der SCH-EVAL Arbeits-
gruppe. Dabei wurden die im Rahmen des Schengen-
Evaluations-Berichtes erstellten und vom APA 
umzusetzenden Empfehlungen vertieft diskutiert.

Im Rahmen der EWR-Mitgliedschaft 
Im Rahmen der EWR-Mitgliedschaft hatte das APA 
sich unter anderem mit dem BREXIT und den damit 
zusammenhängenden Folgen in Liechtenstein aus-
einanderzusetzen. So war das APA u. a. bei der Aus-
handlung des Freihandelsabkommens involviert.

Des Weiteren nahm eine Mitarbeitende des APA an 
jeweils zwei Sitzungen des Fachausschusses für die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer und des Beratenden 
Ausschusses für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
sowie an einer Sitzung der Expertengruppe FREEMO 
zum Recht der Personenfreizügigkeit teil.

Asyl

Generelles
Die Hauptaufgabe der Abteilung Asyl ist die Durch-
führung von Asyl- und Wegweisungsverfahren. Im 
Berichtsjahr wurden insgesamt 97 Asylgesuche ver-
zeichnet, was einen Anstieg um rund 142 % im Ver-
gleich zum Vorjahr (40 Asylgesuche) darstellt. Neben 
der Bearbeitung von unzulässigen Asylgesuchen, die im 
Rahmen eines beschleunigten Verfahrens abgehandelt 
werden, wurden auch umfangreiche materielle Asylver-
fahren durchgeführt. Die Hauptanwendungsfälle des 
Unzulässigkeitsverfahrens waren im Berichtsjahr aber-
mals die Unzuständigkeit Liechtensteins im Rahmen des 
Dublin-Verfahrens sowie Asylgesuche von Personen aus 
sicheren Heimat- und Herkunftsstaaten. Im Anschluss 
an ein Asylverfahren folgt in einem Grossteil der Fälle 
– wegen Unzulässigkeit oder mangels Vorliegens von 
anerkannten Fluchtgründen – der Vollzug der Weg-
weisung aus Liechtenstein, der ebenfalls vom APA in 
Koordination mit der Landespolizei organisiert wird. 

Die bereits zu Beginn der Covid-19-Pandemie ge-
troffenen Massnahmen wurden im Asylbereich konse-
quent weitergeführt, sodass die Verfahrensabwicklung 
ständig unter Einhaltung der Schutzbestimmungen 
sichergestellt war. Da es im Vollzugsbereich bereits An-
drohungen der Verweigerung, der für die Überstellung 
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und die Gesuchszahlen der betroffenen EU-Staaten er-
höhten sich merklich. Mittels hochrangiger politischer 
Intervention und Koordination mit Drittstaaten ent-
schärfte sich die Situation zum Jahresende wesentlich, 
obwohl zahlreiche Migranten weiterhin in der Grenz-
region verharrten. Ein weiteres bemerkenswertes Phä-
nomen in der Berichtsperiode waren die Asylgesuche 
von in Griechenland bereits anerkannten Flüchtlingen 
u. a. in Deutschland. So registrierte Deutschland im Be-
richtsjahr ca. 35'000 solcher Asylgesuche von Personen 
mit internationalem Schutz in Griechenland. Während 
des Berichtsjahres hat sich die Unterbringungssituation 
für Asylsuchende auf den griechischen Inseln indessen 
weiter entschärft. Ende des Berichtsjahres hielten sich 
in den ehemaligen Hotspots auf den Inseln noch 3'220 
Migranten auf. Im Vergleich dazu waren Mitte Dezem-
ber 2020 noch 17'300 Personen in den Hotspots auf den 
griechischen Inseln untergebracht. 

Die Verhandlungen zum EU-Asyl- und Migrations-
paket gestalteten sich aufgrund divergierender Positio-
nen der EU-Mitgliedstaaten, insbesondere zu Fragen 
der Solidarität und der Umverteilung von Migranten, 
zäh. Relevante Fortschritte konnten nur in kleinen Be-
reichen, z. B. neue EU-Asylagentur, erzielt werden. 

Task Force Asyl
Die im Jahr 2015 eingesetzte Task Force Asyl führte 
ihre Aufgaben im Berichtsjahr fort und tagte drei Mal. 
Dabei wurde die Aktualisierung des geltenden Unter-
bringungs- und Betreuungskonzepts für ausserordent-
liche Situationen initialisiert. Diese Überprüfung wurde 
im Berichtsjahr im Rahmen einer Subgruppe der Task 
Force eingeleitet. 

Situation im Inland
Im Berichtsjahr wurden 97 Asylgesuche in Liechten-
stein gestellt. Dies stellt eine Zunahme von rund 142 % 
zum Vorjahr mit 40 Asylgesuchen dar. Damit lagen die 
Gesuchszahlen auf einem mittleren Vor-Covid-Niveau. 
Zusätzlich entschieden sich sechs Personen nach einem 
Beratungsgespräch beim APA, von der Stellung eines 
Asylgesuches abzusehen. Diese Personen (Deutsch-
land 3, Afghanistan 1, Iran 1, Palästina 1 letztere von 
Liechtenstein nicht als Staat anerkannt) haben Liechten-
stein umgehend nach dem Beratungsgespräch wieder 
verlassen und formell kein Asylgesuch gestellt. 

Ein grosser Teil der Asylgesuche fiel auch in der 
Berichtsperiode wieder unter das sogenannte Dublin-
Verfahren, bei dem ein anderer europäischer Staat für 
die Prüfung des Gesuchs zuständig ist. Aufgrund der 
Reiseeinschränkungen durch die Covid-19-Pandemie 
gestalteten sich sowohl Dublin-Überstellungen in die 
zuständigen Dublin-Staaten als auch Ausschaffungen 
in die Heimatstaaten als kompliziert und ressourcen-
intensiv. So wechselten Einreisevorschriften – z. B. zu 
den notwendigen Covid-Tests – wöchentlich und muss-
ten umfangreiche Registrierungen vorgenommen und 

Vorlaufzeiten eingehalten werden. Im Berichtsjahr er-
folgten kontrollierte Ausreisen und Ausschaffungen 
dennoch u. a. in die Ukraine, nach Bangladesch und Ni-
geria. Im Rahmen des Wegweisungsvollzugs gestützt 
auf das AsylG mussten im Berichtsjahr elf Personen in-
haftiert werden, um ein Untertauchen zu verhindern.

Wichtigste Herkunftsländer von Asylsuchenden
Im Berichtsjahr stammten die meisten Asylsuchenden 
aus Syrien (13 Gesuche), gefolgt von der Ukraine (10), 
Marokko (9), Algerien (8) und dem Sudan (7). 

Rund 38 % der Personen stammten aus einem si-
cheren Heimat- und Herkunftsstaat. Fast 30 % der Asyl-
gesuche wurden von Personen aus Nordafrika, gefolgt 
von Personen aus den ehemaligen GUS-Staaten (ca. 
26 %) gestellt.

Bestand an Asylsuchenden 
Per 31.  Dezember 2021 betreute die Flüchtlingshilfe 
Liechtenstein (FHL) 73 Personen. Diese Zahl setzt 
sich aus 36 Asylsuchenden und 37 vorläufig Auf-
genommenen zusammen. Im Berichtsjahr standen den 
97 Eingängen auch 85 Abgänge aus der Betreuung der 
FHL gegenüber. Vorläufige Aufnahmen, wovon im Be-
richtsjahr eine registriert wurde, werden nicht als Aus-
tritte verzeichnet, da die Personen in der Betreuung der 
FHL verbleiben. Zwölf Personen erhielten eine solche 
vorläufige Aufnahme.

Drei Personen wurde Asyl gewährt und zwei vorläufig 
aufgenommene Personen erhielten aufgrund ihrer fort-
geschrittenen Integration eine Aufenthaltsbewilligung 
(B). Trotz Einschränkungen im Vollzugsbereich aufgrund 
von Massnahmen i. Z. m. der Covid-19-Pandemie konn-
ten 32 Personen kontrolliert ausreisen. Sechs Personen 
wurden im Rahmen des Dublin-Verfahrens an den zu-
ständigen Dublin-Staat überstellt, zwei davon begleitet 
durch die Landespolizei und zwei Personen mussten be-
gleitet in ihre Heimatstaaten ausgeschafft werden.

Internationale Flüchtlings- und Migrationshilfe
Die Internationale Flüchtlings- und Migrationshilfe 
(IFMH) ist Teil der Internationalen Humanitären Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (IHZE) Liechtensteins 
und aus der ehemaligen «Wiederaufbauhilfe» hervor-
gegangen. Die Gelder der IFMH sollen zur Bewältigung 
der globalen Migrationsproblematik sowie zum Schutz 
und der Unterstützung von Flüchtlingen, Binnenver-
triebenen und Rückkehrern beitragen. 

Seit 1.  Mai 2017 ist das Amt für Auswärtige An-
gelegenheiten für die Projektfinanzierung verantwort-
lich. Das APA war im Berichtsjahr abermals in der 
Projektauswahl und -evaluation begleitend tätig. Auf-
grund der Covid-19-Pandemie musste die bereits länger 
geplante Projektreise nach Bosnien und Herzegowina 
sowie verschiedene Treffen mit Vertretern von Partner-
organisationen, dem SEM und von Partnerstaaten aber-
mals verschoben werden. 
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Schengen / Dublin Koordination
Im Berichtsjahr konnten wichtige Themen im Bereich 
Schengen / Dublin abgeschlossen werden, wie die Ko-
ordination und Durchführung der letzten Schengen 
Evaluation im Bereich des Datenschutzes im März 
sowie die Übernahme der Frontex-Verordnung mittels 
Zustimmung des Landtags im November. Ausserdem 
wurden die Prozesse der Übernahme von sämtlichen 
Weiterentwicklungen des Schengen / Dublin Besitz-
standes im Berichtsjahr weiterhin betreut sowie an Sit-
zungen von Schengen Expertengremien und bilateralen 
Treffen mit der EU-Kommission teilgenommen. Des 
Weiteren konnte der Follow-up-Prozess zu den nun ab-
geschlossenen Schengen Evaluationen fortgeführt wer-
den.  

Landespolizei

Amtsleiter: Polizeichef Jules S. Hoch

Die Covid-19-Pandemie prägte auch im Berichtsjahr die 
Arbeit der Landespolizei. Zwar stellte der Polizeisonder-
führungsstab CORONA im Frühjahr seine Tätigkeit auf-
grund der sich entspannenden Pandemielage (verfügbare 
Impfstoffe) ein und der Arbeitsalltag der Landespolizei nor-
malisierte sich wieder weitgehend. Im Herbst änderte sich 
dies jedoch mit dem Beginn der wöchentlichen Demon-
strationen der Impf- und Massnahmengegner und -gegne-
rinnen auf dem Peter-Kaiser-Platz in Vaduz wieder.

Erfreulicherweise verliefen die bewilligten Veranstal-
tungen weitgehend friedlich, so dass es keiner grösseren 
polizeilichen Interventionen zur Gewährleistung der öf-
fentlichen Sicherheit bedurfte. An den Veranstaltungen 
wurden allerdings Plakate mit problematischen Inhalten 
gezeigt und es kam teilweise auch zu verbalen Entgleisun-
gen (Holocaust-Vergleiche, Beleidigungen), was zu Anzei-
gen führte. Wenngleich weniger ausgeprägt, so manifes-
tierte sich in Teilen der massnahmenkritischen Bewegung 
in Liechtenstein ähnliche Tendenzen wie in radikalisierten 
Szenen anderer europäischer Länder. Es wurde ebenfalls 
eingestimmt in ein «Widerstandsnarrativ», welches die 
staatlichen Coronamassnahmen als fundamentale Bedro-
hung der verfassungsmässigen Freiheitsrechte dramati-
siert und daraus gleichsam ein Widerstandsrecht ableitet. 
Die Festnahme eines international gesuchten Staatenleug-
ners in Liechtenstein im Umfeld von Massnahmenkritikern 
und -kritikerinnen hat dabei auch ein Schlaglicht auf diese 
bedenkliche Entwicklung in Liechtenstein geworfen.

Da es sich bei einer Pandemie primär um eine Gesund-
heitslage handelt, wurde die Landespolizei vor allem im 
Rahmen der Amtshilfe für die zuständigen Gesundheits- 
und Arbeitssicherheitsbehörden tätig. Bei der Zwangs-
schliessung eines Gasthofs in Ruggell unterstützte die Lan-

despolizei beispielsweise die Vollzugsorgane des Amts für 
Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen. Im Übrigen 
verfolgte die Landespolizei bei ihren Interventionen wegen 
Widerhandlungen gegen die Covid-Verordnung das Ziel, 
die Einhaltung der Schutzmassnahmen durchzusetzen. Es 
ist sehr erfreulich, dass kaum Anzeigen notwendig waren. 
Dass die Landespolizei primär auf Dialog und ein Vorge-
hen mit «Augenmass» setzte, hatte zum Ziel, die ohnehin 
bereits angespannte und teilweise aggressive Stimmung in 
der Bevölkerung nicht noch zusätzlich anzuheizen. 

Mit der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante ge-
gen Ende des Berichtsjahres wurde zur Sicherstellung der 
Einsatzfähigkeit der Landespolizei der Polizeisonderfüh-
rungsstab CORONA erneut aktiviert, um die Durchhalte-
fähigkeit in Bezug auf die Gewährleistung der öffentlichen 
Sicherheit und der Strafverfolgung auch bei der erwarte-
ten Omikron-Infektionswelle sicherzustellen. So wurde 
eine FFP2-Maskenpflicht im Polizeigebäude eingeführt, 
die Dienstplanung zur Reduzierung des Ansteckungsrisi-
kos umgestellt und eine Verzichtsplanung für den Fall er-
stellt, dass trotz allem eine grössere Anzahl an Mitarbeiten-
den krankheits- oder quarantänebedingt ausfallen sollte. 
Erfreulicherweise war dies im Berichtsjahr nicht der Fall. 
Neben der Covid-19-Pandemie gestaltete sich jedoch auch 
die normale Polizeiarbeit als herausfordernd. 

Der Tod I.D. Fürstin Marie von und zu Liechtenstein im 
August bedeutete für die Landespolizei ein sicherheitspo-
lizeilicher Grosseinsatz. In enger Absprache mit dem Fürs-
tenhaus wurden die Sicherheitsvorkehrungen für die Bei-
setzungsfeierlichkeiten geplant. Aufgrund der Pandemie 
war die Zahl der geladenen Trauergäste stark limitiert und 
auch die Bevölkerung konnte den Trauerfeierlichkeiten nur 
in sehr kleinem Rahmen beiwohnen. Aufgrund der notwen-
digen Absperrungen und des geforderten Personen- und 
Objektschutzes waren dennoch sämtliche Kräfte der Lan-
despolizei beim Staatsbegräbnis im Einsatz. 

Vermehrte Einbruchsdiebstähle, Schüsse auf Autos in 
Gamprin, eine Cyberattacke auf die Universität Liechten-
stein, schwere häusliche Gewalt und zahlreiche aufwändige 
Betrugsermittlungen waren weitere Herausforderungen, 
welche die Landespolizei im Berichtsjahr beschäftigten. Er-
freulich ist, dass die Kriminalitätsbelastung insgesamt im 
Berichtsjahr dennoch nur minim um 1 % auf 1'147 Straf-
tatbestände zugenommen hat. Die Aufklärungsrate mit 
36 % bei den Vermögens- und Eigentumsdelikten hat sich 
leicht erhöht, wogegen sich die Klärungsrate insgesamt um 
12 Prozentpunkte auf 66 % verringert hat. Dies hängt mit 
einem starken Rückgang bei den Betäubungsmitteldelik-
ten zusammen. Im internationalen Vergleich, ist eine Klä-
rungsrate von zwei Dritteln aller Tatbestände aber nach 
wie vor ein sehr beachtlicher Leistungsausweis.

War im 2020 noch ein Rückgang von 12 % bei den Ver-
mögens- und Eigentumsdelikten zu vermelden, so ist wenig 
überraschend im Berichtsjahr wieder eine Zunahme der 
Delikte zu verzeichnen (17 %). Damit liegt die Kriminali-
tätsbelastung bei den Vermögens- und Eigentumsdelikten  
wieder auf einem Vor-Pandemie Niveau. Sehr erfreulich 
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ist hingegen der beträchtliche Rückgang um 25 % bei den 
 Gewaltdelikten. Ein Grund hierfür dürfte die Beruhigung 
der Situation auf dem Postplatz Schaan sein. Bei den vier 
statistisch ausgewiesenen «Tötungsdelikten» handelt es 
sich um Versuchstatbestände im Zusammenhang mit ei-
nem Fall von häuslicher Gewalt, den Schüssen in Gamprin, 
einem Verkehrsdelikt und einer Tötungsankündigung.

Die Straftatbestände nach dem Betäubungsmittelge-
setz haben um 45 % abgenommen. Die starke Abnahme 
dürfte einerseits auf weniger Aktivitäten im öffentlichen 
und den Rückzug der Konsumenten in den privaten Raum 
aufgrund der Pandemie zurückzuführen sein und ander-
seits dem Umstand geschuldet sein, dass keine grossen 
Verfahren wegen des Verdachts des BM-Handels (Canna-
bis- und / oder Kokain) geführt wurden. Da es sich bei der 
Betäubungsmittelkriminalität um ein Kontrolldelikt han-
delt, muss jedoch ein Dunkelfeld vermutet werden. Darauf 
weist auch der Umstand von drei Drogentoten im Berichts-
jahr hin. 

Die Wirtschaftsdelikte erhöhten sich im Berichtsjahr 
um 5 %. Die prozentuale Steigerung sagt jedoch nur we-
nig über den tatsächlichen Ermittlungsaufwand aus. Die 
Ermittlungen in Wirtschaftsstrafverfahren – teilweise mit 
inhaftierten Tatverdächtigen – binden weiterhin erheb-
liche Personalressourcen. In den mehrheitlich sehr kom-
plexen Wirtschaftsstraffällen müssen umfangreiche Do-
kumente und Unterlagen ausgewertet, Geldflussanalysen 
erstellt und unzählige Personen befragt werden. Die Be-
lastung war im Berichtsjahr nach wie vor so gross, dass 
nicht sämtliche Fälle und Gerichtsaufträge zeitnah erledigt 
werden konnten. Aus diesem Grund wurden die Personal-
ressourcen bei der Landespolizei im Bereich Finanzermitt-
lungen ausgebaut. 

Angesichts des breiten Aufgabenfeldes der Landespo-
lizei ist die kontinuierliche Personalrekrutierung und Per-
sonalentwicklung nach wie vor eine stete Herausforderung 
für die Polizeiführung. Nur so kann angesichts neuer Phä-
nomene und Gefahren der polizeiliche Grundauftrag «Wah-
rung der öffentlichen Sicherheit und der Strafverfolgung in 
Liechtenstein» auch erfüllt werden. Aufgrund der neu zwei-
jährigen Polizeigrundausbildung konnten im Berichtsjahr 
keine Nachwuchspolizisten und -polizistinnen vereidigt 
und in das Korps der Landespolizei aufgenommen wer-
den. Allerdings sind ein Aspirant und eine Aspirantin nach 
erfolgreichem Abschluss des ersten Ausbildungsjahrs an 
der Polizeischule Ostschweiz PSO im Herbst in das zweite 
Praxisausbildungsjahr bei der Landespolizei gestartet.  
Begleitet von einem Praxisbegleiter werden diese in den 
Polizeialltag eingeführt und besuchen praktikumsbeglei-
tende, theoretische Ausbildungsblöcke. Nach bestandener 
Eidg. Berufsprüfung im Herbst des Jahres 2022 werden sie 
ins Korps der Landespolizei aufgenommen. 

Gleichzeitig haben im Herbst des Berichtsjahres auch 
drei Aspiranten und eine Aspirantin ihr erstes Ausbildungs-
jahr an der PSO begonnen. Die parallele Betreuung von 
Erstjahraspiranten an der PSO und von Zweitjahraspiranten  
bei der Landespolizei gestaltet sich sehr aufwändig. Die 

Schaffung der Stelle eines Ausbildungsverantwortlichen 
im Polizeikommando bewährt sich jedoch bestens und ga-
rantiert eine professionelle Betreuung und Ausbildung des  
Polizeinachwuchses.

Auf Grund der beengten Platzverhältnisse im Polizei-
gebäude wurde die Einheit «Internationale Polizeikoopera-
tion» ausgelagert, wodurch unter anderem Platz geschaf-
fen werden konnte für das neue «Kommissariat Digitale 
Kriminalität» (Büro, Labor, Auswerteraum). Wurden früher 
Beweise in Briefen, Papierakten und Notizbüchern gefun-
den, so befinden sich diese heute als digitale Informationen 
in Smartphones, iPads, Computern oder Clouds. Delikte 
werden zunehmend digital auf der Blockchain, im Internet 
und auf «Social Media»-Plattformen begangen. Aus diesem 
Grund hat die Landespolizei im Berichtsjahr mit dem Kom-
missariat Digitale Kriminalität ein neues Kompetenzcenter 
geschaffen. Durch den Aufbau von Ressourcen und Exper-
tise in diesem Bereich soll es der Landespolizei ermöglicht 
werden, die Strafverfolgung auch dort zu gewährleisten, 
damit die virtuelle Welt nicht zum rechtsfreien Raum ver-
kommt. 

Die Internationale Polizeikooperation nimmt heute ei-
nen sehr hohen Stellenwert ein. Kriminalität, Terror und 
Migration sind grenzüberschreitende Phänomene, die 
ohne enge und rasche internationale Polizeizusammenar-
beit nicht erfolgreich bekämpft werden können. Mit hohem 
Druck werden daher die bestehenden europäischen Sicher-
heitsinformationssysteme weiterentwickelt (SISrecast) und 
neue Abfragesysteme eingeführt (EES, ETIAS). Vor diesem 
Hintergrund steht die Landespolizei vor der grossen He-
rausforderung, eine neue, zentrale Abfragelösung – das 
«Polizei Abfrage Portal PAP» – zu realisieren, die sowohl 
stationär wie auch mobil eine alphanumerische und bio-
metrische Abfrage sämtlicher europäischen und nationa-
len polizeirelevanten Datenbanken erlaubt. Im Berichtsjahr 
wurden erste Vorarbeiten geleistet, damit dieses zentrale  
Digitalisierungsprojekt der Landespolizei im Jahr 2022 
rea lisiert werden kann. 

Im Berichtsjahr haben die Patrouillenfahrzeuge der 
Landespolizei ein neues Design erhalten, nachdem jahr-
zehntelang Orange folierte Fahrzeuge auf Patrouille waren. 
Orange als Signalfarbe für die Polizei ist neben Liechten-
stein vor allem noch in der Schweiz in Verwendung. Auf 
europäischer Ebene hat sich für die Polizei als Kennfarbe 
hingegen «Blau» kombiniert mit einer Signalfarbe durchge-
setzt. Die Landespolizei hat dieser Entwicklung Rechnung 
getragen und das bestehende Orange mit einem Polizei-
blau kombiniert. Die orange-blaue Folierung ist nunmehr 
ein Alleinstellungsmerkmal der Landespolizei und stellt 
eine eindeutige Erkennbarkeit der Patrouillenfahrzeuge 
der Landespolizei sicher.

Personalbestand
Die Landespolizei verfügt im Berichtsjahr über einen 
Sollbestand von 134 zzgl. zwei Überhangstellen (exkl. 
Landesgefängnis). Davon waren per Ende des Berichts-
jahres insgesamt 125.8 Stellen (exkl. Landesgefängnis) 
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besetzt (2020: 126.2): 85.3 Stellen von Polizisten und 
Polizistinnen mit hoheitlichen Funktionen, 18.2 Stel-
len von zivilen Mitarbeitenden mit Polizeifunktionen 
(Kriminaltechnik, IPK, DK, etc.) und 22.3 Stellen von 
Verwaltungsangestellten. Zudem befinden sich seit Ok-
tober 2020 zwei respektive seit Oktober des Berichts-
jahres vier Polizeiaspiranten und -aspirantinnen in 
Ausbildung, die bei erfolgreichem Abschluss der zwei-
jährigen Grundausbildung im Herbst 2022 bzw. 2023 
ins Korps aufgenommen werden. Unterstützt wurde 
die Landespolizei durch 27 Bereitschaftspolizisten und 
-polizistinnen. Beim Landesgefängnis waren 6.0 Stellen 
mit Vollzugsbeamten besetzt.

Aus- und Weiterbildung
Die interne wie externe Aus- und Weiterbildung ge-
niesst in der Landespolizei einen hohen Stellenwert. 
Polizistinnen und Polizisten absolvierten im Berichts-
jahr wieder verschiedene berufsbezogene Aus- und 
Weiterbildungen in den Bereichen Führung sowie zu 
sicherheits- bzw. kriminal- und verkehrspolizeilichen 
Themen, nachdem in 2020 aufgrund der Covid-19-Pan-
demie zahlreiche Kurse und Weiterbildungen abgesagt 
worden waren. Die Mitarbeitenden der Landespolizei 
absolvierten diese Weiterbildungen vor allem beim 
Schweizerischen Polizeiinstitut (SPI), bei befreundeten 
Kantonspolizeikorps sowie themenbezogen auch bei 
polizeilichen Ausbildungseinrichtungen in Österreich 
und Deutschland. 

Notrufe in der Einsatzzentrale
Die Landespolizei ist während 365 Tagen im Jahr 24 
Stunden im Dienst. Dies gilt auch für die Landesnot-
ruf- und Einsatzzentrale (LNEZ), die zur «Kritischen 
Infrastruktur» in Liechtenstein zählt. Rund um die Uhr 
sind zwei Einsatzdisponenten und -disponentinnen im 
Dienst, nehmen sämtliche Polizei- und Sanitätsnotrufe 
entgegen, leiten die nötigen Sofortmassnahmen ein und 
disponieren die Einsatzkräfte.

Im Berichtsjahr wurden über die Notrufnummern 112 
(internationaler Notruf), 117 (Polizeinotruf), 118 (Feuer-
wehrnotruf) sowie 144 (Sanitätsnotruf) insgesamt 6'345 
Meldungen entgegengenommen (2020: 6'131). Dies be-
deutet eine Zunahme um 3.5 %. Der grösste Teil der 
Anrufenden wählte den Polizeinotruf 117, gefolgt vom 
Sanitätsnotruf 144 und dem internationalen Notruf 112. 
Aus den eingegangenen Meldungen wurden insgesamt 
7'349 Einsätze (Polizei 4'964; Sanität 2'233; Feuerwehr 
152) disponiert, was eine erhebliche Zunahme darstellt 
(2020: 6'208). Gesamthaft sind dies durchschnittlich 21 
disponierte Einsätze pro Tag. 

Tätigkeiten und Dienstleistungen

 2021 2020

Durch die Einsatzzentrale disponierte Einsätze 7'349 6'208

 
Anonymes Hinweisgebersystem
Die Landespolizei hat im April 2020 eine mit modernster 
Technik gesicherte Hinweisgeberplattform zur Abgabe 
von offenen sowie auch anonymen Verdachtsmeldungen 
eingeführt. Personen können seitdem weltweit und 
rund um die Uhr Meldungen zu den nachfolgenden Be-
reichen (Schwerpunkten) abgeben: 
–  Geldwäscherei
–  Terrorismusfinanzierung
–  Wirtschaftsdelikte
–  Korruptionsdelikte

Bei der Nutzung des Hinweisgebersystems werden 
keine IP-Adressdaten, Zeitstempel oder sonstige Meta-
daten protokolliert. Sofern die Hinweisgebenden ihren 
Namen bei der Meldungsabgabe nicht angeben, erfolgt 
die Kommunikation – technisch sichergestellt – völ-
lig anonym. Durch das Einrichten eines eigenen, ge-
schützten Postkastens kann zudem mit spezialisierten 
Mitarbeitenden der Kriminalpolizei über das System 
kommuniziert werden. 

Im Zeitraum von Januar bis Dezember des Berichts-
jahres wurden insgesamt 571 Zugriffe auf die Hinweis-
geberplattform registriert. Dabei sind zwei Verdachts-
meldungen im Bereich Wirtschaftsdelikte erstattet 
worden, welche durch die auf Korruptionsdelikte spe-
zialisierten Mitarbeitenden bearbeitet wurden. In 
beiden Fällen erfolgte eine Berichterstattung an die 
Liechtensteinische Staatsanwaltschaft und in einem 
Fall wurde ein Strafverfahren eröffnet. Die anonymen 
Hinweise werden weiterhin mit der gebotenen Zurück-
haltung beurteilt. Sind diese pauschal, substanzlos oder 
unschlüssig führen sie weder zu Ermittlungen noch zu 
irgendwelchen Grundrechtseingriffen.

Fachstelle Bedrohungsmanagement (FBM)
Im Berichtsjahr nahmen die Meldungen wegen Perso-
nen, die in einer als bedrohlich erlebten Art und Weise 
an mit der Covid-19-Pandemie zusammenhängenden 
Massnahmen Kritik übten, merklich zu. Aufgrund der 
teilweise radikalisierten Äusserungen in den sozialen 
Medien, aber auch in E-Mails und Briefen intensivierte 
die Fachstelle die interne Zusammenarbeit mit dem 
Staatsschutz. Die Kontaktnahme mit diesen Personen 
erfolgte persönlich oder auch telefonisch. Speziell bei 
bedrohlichen Posts in den sozialen Medien wurden auch 
sogenannte «Deanonymisierungsbriefe» verschickt, um 
klarzustellen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum 
ist.
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Nach der Ratifizierung der Istanbul-Konvention im 
Mai des Berichtsjahres durch den Landtag hat die Re-
gierung eine staatliche Koordinierungsgruppe zur Um-
setzung des Übereinkommens bestellt. Die Landes-
polizei ist durch die Fachstelle Bedrohungsmanagement 
in ihrer Funktion als polizeiliche Koordinationsstelle 
Häusliche Gewalt vertreten. Als Folge der Ratifizierung 
wurde die Datenerfassung unter Berücksichtigung der 
in der Konvention definierten Begrifflichkeiten an-
gepasst. Dies erschwert eine Vergleichbarkeit der Zah-
len zum Vorjahr, weist jedoch auf die zunehmende Sen-
sibilisierung für das Phänomen «Häusliche Gewalt» hin.

So wird unter anderem zwischen körperlicher (14 
Fälle), seelischer (86 Fälle, beispielsweise verbale 
Streitigkeiten ohne Straftatbestände), sexueller (ein Fall) 
und wirtschaftlicher Gewalt (kein Fall) unterschieden. 
Zudem wird neu die Opfer-Täter-Beziehung erfasst: In 
je 41 Fällen handelte es sich um aktuelle bzw. ehemalige 
Beziehungspartner und -partnerinnen. 17 Meldungen 
betrafen generationenübergreifende Gewalt im häus-
lichen Bereich, in zwei Fällen war eine Zuordnung der 
Beziehungskonstellation nicht eindeutig möglich.

Die involvierten Personen von Fällen Häuslicher Gewalt 
im Überblick:

 2021 2020

Täter männlich 21 33
Täter weiblich  8 13
Opfer männlich 7 47
Opfer weiblich 17 59
Täter jugendlich 2 5
Opfer jugendlich
(davon 2 nicht unmittelbar involviert) 12 13
Kinder (< 14 Jahre)
(davon 13 nicht unmittelbar involviert) 35 24
Beteiligte männlich
(bei Vorfällen ohne klare Täter- / Opferrolle, 
z. B. Streitigkeiten) 85
Beteiligte weiblich
(bei Vorfällen ohne klare Täter- / Opferrolle, 
z. B. Streitigkeiten) 77 

 
Insbesondere bei verbalen Streitigkeiten oder anderen 
Vorkommnissen ohne Straftatbestände wurde auf eine 
Einordnung in Täter- oder Opferrollen verzichtet und die 
involvierten Personen lediglich als «Beteiligte» erfasst.

Im Berichtsjahr ergingen 94 (2020: 60) Meldungen 
an die FBM. Bei 16 Eingängen (2020: 5) handelte es sich 
um Wiederaufnahmen bereits abgeschlossener Fälle, 
15 Anfragen (2020:10) wurden als anonyme Verhaltens-
beratung durchgeführt. Die Meldungseingänge lassen 
sich wie folgt kategorisieren:

 2021 2020

Häusliche Gewalt 23 16
Bedrohliches Verhalten gegenüber einer
Behörde / Institution 20 11
Psychische Auffälligkeit 17 10
Bedrohliches Verhalten allgemein 16 9
Bedrohliches Verhalten am Arbeitsplatz 3 2
Extremismus 6 1
Stalking 6 1
Sexuelle Gewalt 2
Nicht zugeordnet 1 10

Wie im Vorjahr betrafen die meisten Anfragen Konflikte 
im häuslichen Bereich. 

Nahezu verdoppelt haben sich im Berichtsjahr Mel-
dungen, die bedrohliches Verhalten gegenüber Be-
hörden und / oder Institutionen betrafen. Dieser Um-
stand kann primär auf die Covid-19-Pandemie und die 
damit verbundene Massnahmenkritik zurückgeführt 
werden. Ein starker Meldungsanstieg ist zudem bei Per-
sonen zu verzeichnen, welche wegen psychischer Auf-
fälligkeiten und / oder anderem bedrohlichem Verhalten 
Anlass zur Sorge hinsichtlich einer Gewalteskalation 
gaben. 

Die Massnahmen der Fachstelle Bedrohungs-
management umfassen nach einer Situationserhebung 
und Erstbeurteilung primär die Verhaltensberatung von 
Betroffenen. In vielen Fällen konnte eine Deeskalation 
bewirkt und eine Entlastung der Betroffenen erreicht 
werden. Wenn angezeigt, führte die Fachstelle zudem 
eine Gefährderansprache durch, um deren Sichtweise 
zu erheben und Hilfestellungen zum Ausstieg aus der 
Konfliktspirale anzubieten. Sowohl Betroffene als auch 
Störer und Störerinnen profitierten in vielen Fällen von 
Triagen an zuständige Stellen, die sie in der Problem-
lösung unterstützen und bei zunehmenden Belastungen 
frühzeitig intervenieren können. Die Fachstelle behält 
hierbei eine Koordinationsfunktion gerade in komple-
xen und mittel- bis längerfristigen Konfliktsituationen. 
Weiterhin nur eingeschränkt möglich war aufgrund der 
Covid-19-Pandemie die für das Bedrohungsmanagement 
wichtige Netzwerkarbeit im In- und Ausland.

Häusliche Gewalt
Insgesamt gingen 101 Meldungen (2020: 75) im Zu-
sammenhang mit häuslicher Gewalt bzw. Konflikten bei 
der Landespolizei ein. In 27 Fällen (2020: 24) kam es dabei 
zu einer Anzeigeerstattung an die Staatsanwaltschaft.
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einsätze der Interventionseinheit, etc.) geleistet und 
damit 31 mehr als im Vorjahr (2020: 45). Der Anstieg 
resultiert aus den Sondereinsätzen bei den Demonstra-
tionen gegen die Coronamassnahmen der Regierung ab 
November. 

Sicherheitspolizeiliche Tätigkeiten und  
Dienstleistungen (Auszug)

 2021 2020

Ordnungsdiensteinsätze im Inland 0 0
Ordnungsdiensteinsätze im Ausland 3 2
Einsätze Sicherheitsdienst 76 45
Einsätze der Interventionseinheit 6 3
Einsätze Personenschutz 8 5

Die Einsätze der Sondereinheit IVE erhöhten sich im 
Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr. So wurden sechs 
Einsätze mit hohem Gefährdungspotential registriert. 
Im Bereich Personenschutz waren acht Einsätze zu 
verzeichnen. Hierzu gehörten auch Einsätze bei inter-
nationalen Konferenzen und bei Staatsbesuchen.

Verkehrssicherheit
Der Schwerpunkt in der Verkehrssicherheit lag im Be-
richtsjahr wiederum auf der Präventionsarbeit. So er-
teilten die beiden Verkehrsinstruktoren der Landes-
polizei insgesamt 163 Lektionen Verkehrsunterricht 
in Kindergartenklassen, Primarschulen, der Heil-
pädagogischen Tagesstätte sowie der Waldorfschule. 
Verkehrsschulungen auf der Anlage Säga in Schellen-
berg konnten wieder durchgeführt werden.

Zusätzlich zu diesen Unterrichtseinheiten war auch 
im Berichtsjahr der Bereich Schulwegsicherung und 
Schulwegüberwachung zentral. So war die Landes-
polizei an stark frequentierten Kreuzungen, Kreiseln 
und Strassen präsent und unterstützte die jüngsten 
Verkehrsteilnehmenden auf ihrem Schulweg. Insgesamt 
wurden in diesem Bereich 330 Einsätze geleistet, was 
eine Abnahme zum Vorjahr (2020: 440) bedeutet. Diese 
Abnahme begründet sich mit personellen Engpässen 
bei der Sicherheits- und Verkehrspolizei im Berichts-
jahr. 

Zusammen mit der Kommission für Unfallverhütung 
wurden auch im Berichtsjahr mehrere Präventions-
kampagnen erarbeitet und lanciert. So wurde die Be-
völkerung mit folgenden Kampagnen sensibilisiert: Tra-
gen des Velohelms mit der Kampagne «Ich beschütze 
dich – dein Velohelm», Sicherheitsgurt mit dem Slogan 
«Bitte Anschnallen. Auch auf Kurzstrecken», Schul-
anfang mit der Kampagne «Schulanfang + Strassen-
verkehr = Achtung Kinder», Kampagne «Blickkontakt 
schafft Klarheit», Ablenkung mit dem Slogan «#streetflu-
encer», Sichtbarkeit im Dunkeln mit dem Slogan «Nebel 
des Grauens – mach dich sichtbar im Strassenverkehr» 

Die Massnahmen der Landespolizei im Überblick:

 2021 2020

Deeskalierendes Gespräch 57 39
Triage / Vermittlung weiterer Hilfen
(v. a. Amt für Soziale Dienste)  51 71
Aufbieten anderer Hilfen vor Ort 
(v. a. Kriseninterventionsteam, Notarzt) 7 14
Polizeiliche Wegweisung 1 5
Betretungsverbot 2 5
Polizeigewahrsam – 2
Gefährderansprache FBM 11 3

Die Covid-19-Pandemie beschäftigte die Koordinations-
stelle Häusliche Gewalt nach wie vor, wobei die erhöhte 
Fallzahl keine unmittelbare Folge der Pandemie ist. 
Allerdings zeigte sich ein gestiegenes Beratungs- und 
Betreuungsbedürfnis, was sich auch in einer nieder-
schwelligen Alarmierung der Polizei manifestierte. So 
wurde die Landespolizei immer wieder zu familiären 
Konflikten aufgeboten, ohne dass sich vor Ort wirklich 
eine polizeiliche Zuständigkeit zeigte. Die oft fehlende 
Zuständigkeit erklärt insbesondere auch den Rückgang 
einzelner Massnahmen. 

Vor diesem Hintergrund hat die Landespolizei einen 
neuen Flyer mit dem Titel «Unterstützungsangebote bei 
Konflikten zuhause» aufbereitet. Die Broschüre wird bei 
Erstinterventionen ohne weitere polizeiliche Zuständig-
keit den Beteiligten ausgehändigt und kann auf der Web-
seite der Landespolizei abgerufen werden. Die Broschüre 
listet verschiedene psychosoziale Hilfs- und Beratungs-
angebote auf, die für eine gewaltfreie Bewältigung fami-
liärer Konfliktlagen genutzt werden können.

Entwicklung der Häuslichen Gewalt
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Öffentliche Sicherheit
Die Landespolizei hatte im Berichtsjahr pandemiebe-
dingt keine Ordnungsdiensteinsätze bei Fussballspielen 
(2020: 0). Im Rahmen des Ostpol-Konkordats bzw. 
der Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten 
(KKPKS) leistete die Landespolizei aber drei Ordnungs-
diensteinsätze in der Schweiz. 

Insgesamt wurden 76 spezielle Sicherheitsdienste 
(Montagsdemonstrationen, Fussballspiele, Assistenz- 
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sowie zum Thema Alkohol am Steuer. Daneben konnte 
von der Schweizer Beratungsstelle für Unfallverhütung 
die Motorrad-Plakatkampagne «Lass Dich nicht ab-
schiessen» übernommen werden. 

Das Hauptaugenmerk der Geschwindigkeits-
kontrollen liegt auf der Überwachung der Schulwege 
und dient der Verkehrsberuhigung auf exponierten 
Strassenabschnitten. Zudem ersuchen Gemeinden 
sowie Anwohner und Anwohnerinnen die Landespolizei 
vermehrt auch um Verkehrsüberwachungen wegen 
Baustellenumleitungen in Wohnquartieren. Bei der 
Landespolizei sind dafür insgesamt fünf Verkehrsüber-
wachungsanlagen im Einsatz (ein mobiles sowie vier 
in den beiden semistationären Geschwindigkeitsüber-
wachungssystemen). Im Berichtsjahr fiel erfreulicher-
weise keine Überwachungsanlage aus technischen 
Gründen aus, weshalb sich auch die Anzahl der Be-
triebstage erhöht hat. Im Vergleich zum Vorjahr (2020: 
41'469) wurden daher auch 12 % mehr Ordnungsbussen 
(2021: 46'644) an fehlbare Lenker ausgestellt. 

Die Anzahl der durchgeführten allgemeinen Ver-
kehrskontrollen stieg auf 140 (2020: 101) an, wogegen 
die Rechtshilfeersuchen ausländischer Amtsstellen 
wegen Strassenverkehrsdelikten um 28 % abnahmen. 

Verkehrspolizeiliche Tätigkeiten und  
Dienstleistungen (Auszug)

 2021 2020

Rechtshilfeersuchen von ausl. Amtsstellen (SVG) 214 298 
Verkehrskontrollen allgemein 
(ohne Geschwindigkeit) 140 101
Geschwindigkeitskontrollen mobil 41 40
Betriebstage Verkehrsüberwachungsanlagen 2'194 1'740

Die Anzahl Verkehrsunfälle blieb im Berichtsjahr prak-
tisch gleich wie im Vorjahr (2021: 404, 2020: 408). Die 
Unfälle mit Verletzten gingen hingegen um 28 auf 61 
(2020: 89) zurück. Die Anzahl der dabei verletzten Per-
sonen nahm erfreulicherweise um 36 % auf 70 ab (2020: 
109). Davon verletzten sich 17 Personen schwer. Im Be-
richtsjahr gab es keinen Verkehrsunfall mit tödlichem 
Ausgang. 

Bei knapp einem Drittel der Verkehrsunfälle mit 
Sachschaden lag ein Nichtgenügen der Meldepflicht 
vor. Insgesamt konnten 59 % der Tatverdächtigen durch 
die Landespolizei ermittelt werden. 84 % aller Verkehrs-
unfälle fanden innerorts statt, nur 66 Unfälle wurden 
auf Strassen ausserorts registriert.

Verkehrsunfallstatistik

 2021 2020

Verkehrsunfälle total
(inkl. Nichtgenügen der Meldepflicht) 404 408 
davon Unfallort innerorts 338 348

davon Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang 0 1
dabei Verkehrstote  0 1

davon Verkehrsunfälle mit Verletzten 61 89
dabei verletzte Personen 70 109

davon Verkehrsunfälle mit Sachschäden
(inkl. Bagatellunfälle, Parkschäden und 
Kollisionen mit Tieren) 343 318
davon Nichtgenügen der Meldepflicht 113 113
davon Täter ermittelt 59 % 49 %

 
Entwicklung der Verkehrsunfälle
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Kriminalitätsentwicklung
Bei der Kriminalstatistik handelt es sich um eine Straf-
taten- und keine Fallstatistik. Das bedeutet, dass ein 
Fall mit mehreren Straftatbeständen in der Statistik auf-
scheinen kann (z. B. Wirtschaftsdelikt mit drei Straftat-
beständen: Untreue, Betrug, Geldwäscherei).

Im Berichtsjahr wurden 1'147 Straftaten nach dem 
Strafgesetzbuch registriert, was eine Zunahme gegen-
über dem Vorjahr (2020: 1'131) um 1 % bedeutet. Die 
Aufklärungsrate ist um 12 Prozentpunkte auf 66 % ge-
sunken, wobei dies auch im internationalen Vergleich ein 
guter Wert ist. Da bei der Berechnung der Aufklärungs-
quote neben den Tatbeständen des Strafgesetzbuches 
auch diejenigen des Betäubungsmittelgesetzes Berück-
sichtigung finden, erklärt sich die tiefere Aufklärungs-
quote wesentlich mit dem starken Rückgang bei den Be-
täubungsmitteldelikten.

Die Wirtschaftsdelikte erhöhten sich im Berichts-
jahr um 5 % auf 282 Tatbestände (2020: 269). Am meis-
ten Fälle waren in der Deliktsgruppe Betrug / Untreue 
mit 184 Tatbeständen zu verzeichnen. Die Vermögens- 
und Eigentumsdelikte erhöhten sich um 17 % auf 463 
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Tatbestände (2020: 394). Am meisten begangen wur-
den Diebstähle, gefolgt von Sachbeschädigungen und 
Einbruchdiebstählen. Bei den Einbruchdiebstählen war 
eine Zunahme um 88 % auf 111 Tatbestände (2020: 59) 
zu verzeichnen. Damit liegt die Kriminalitätsbelastung 
in diesem Deliktsbereich wieder auf dem Vorpandemie-
Niveau. 

Die verzeichneten Straftaten im Kriminalitätsfeld 
Gewaltdelikte sind gegenüber dem Vorjahr mit 166 
Tatbeständen gesunken (2020: 221). Bei den Tötungs-
delikten gab es vier Tatbestände zu verzeichnen, wobei 
in allen Fällen eine Anzeige wegen versuchten Mordes 
erstattet wurde. Es handelte sich dabei um einen Fall 
von häuslicher Gewalt, eine Anzeige im Zusammenhang 
mit einem Verkehrsdelikt, einer Tötungsankündigung 
sowie um einen Vorfall, bei welchem eine Person 
mehrere Schüsse auf einen Linienbus abgab. Bei den 
Sexualdelikten mussten mit 31 Tatbeständen fünf De-
likte weniger als im Vorjahr registriert werden (2020: 
36). Diese Veränderung ist vor allem damit begründet, 
dass sich die Tatbestände des sexuellen Missbrauchs 
Unmündiger sowie der sexuellen Belästigungen redu-
ziert haben. 

Die Landespolizei rückte im Berichtsjahr zu ins-
gesamt 16 aussergewöhnlichen Todesfällen aus, was 
exakt der Anzahl des Vorjahres entspricht. In drei Fällen 
handelte es sich dabei um Suizide.

Entwicklung der Kriminalität
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Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz
Die Straftatbestände nach dem Betäubungsmittel-
gesetz haben stark abgenommen. Diese Abnahme 
ist einerseits auf den Rückzug der Konsumenten in 
den privaten Raum aufgrund der Covid-19-Pandemie 
zurückzuführen und anderseits darauf, dass keine 
grossen Verfahren wegen des Verdachts des BM-Han-
dels (Cannabis- und / oder Kokain) geführt wurden. Es 
wurden dadurch lediglich 478 Straftatbestände (2020: 
1'058) und 123 Tatverdächtige (2020: 222) polizeilich 
registriert.

Dies sind somit 55 % weniger Betäubungsmittel-
delikte bei 45 % weniger Tatverdächtigen als im Vor-
jahr. Am meisten Verzeigungen gab es mit 434 wegen 
Eigenkonsum, während es 41 Verzeigungen wegen Pro-
duktion / Anbau / Kauf / Verkauf von Drogen gab. In drei 
Fällen konnte ein Schmuggel von Betäubungsmitteln 

nachgewiesen werden. Drogentote mussten im Be-
richtsjahr drei registriert werden.

Digitale Kriminalität
Bei der digitalen Kriminalität wird zwischen Cyber-
crime im engeren Sinne und Cybercrime im weiteren 
Sinne unterschieden, wobei die Deliktsgruppe Cyber-
crime (im engeren Sinne) erstmals im Jahre 2019 in 
die Kriminalstatistik aufgenommen wurde. Meldungen 
über Massenphänomene (Nigeria-Connection etc.), bei 
denen kein Schaden entstanden ist, werden nicht in der 
Kriminalstatistik aufgeführt.

Cybercrime im engeren Sinne umfasst alle Straf-
taten, bei denen Angriffe auf Daten oder Computer-
systeme unter Ausnutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnik begangen werden. Für die Er-
mittlung solcher Angriffe (wie beispielsweise  Hacking, 
Phishing, DDoS-Attacken etc.) sind informations-
technisches Fachwissen und besondere technische Be-
weisführungsmethoden erforderlich. Im Berichtsjahr 
wurden insgesamt 13 Tatbestände von Cybercrime im 
engeren Sinne registriert, was praktisch den Zahlen des 
Vorjahres entspricht (2020: 12).

Darüber hinaus beinhaltet die digitale Kriminalität 
auch Tatbestände von Cybercrime im weiteren Sinne. 
Hierunter fallen Straftaten, bei denen die Informations- 
und Kommunikationstechnik zur Planung, Vorbereitung 
und Ausführung für die Delikte eingesetzt werden. Es 
handelt sich somit um herkömmliche Kriminaldelikte 
(wie beispielsweise Wirtschafts- oder Sexualdelikte), 
die im digitalen Raum verübt werden oder eine digitale 
Komponente aufweisen. Die Anzahl der bearbeiteten 
Fälle, die Cybercrime im weiteren Sinne zugeordnet wer-
den, hat sich im Berichtsjahr um 212 % auf 156 erhöht 
(2020: 50). Ein Grossteil der 156 Fälle betrifft Anfragen 
im Krypto-Bereich (48 %), gefolgt von Cyberbetrug 
(28 %), Cyber-Sexualdelikten (14 %) und anderen digital 
verübten Delikten (10 %). 

Straftaten nach dem Ausländergesetz (AuG)
Im Berichtsjahr ist eine Zunahme bei den Migrations-
delikten von 24 auf 27 zu verzeichnen. Die wesent-
lichen Verzeigungen erfolgten wegen Widerhandlungen 
gegen die Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen (22). 
Wegen Beihilfe zur illegalen Einreise (Schleppertätig-
keit) wurden vier Straftatbestände verzeichnet. 

Nebenstrafrecht
Der Landespolizei obliegt die Verfolgung zahlreicher 
Straftaten gemäss dem Verwaltungsrecht respektive 
dem Nebenstrafrecht. Insgesamt wurden im Berichts-
jahr 124 solcher Tatbestände verzeichnet, was eine 
Abnahme zum Vorjahr (2020: 191) darstellt. Die Über-
tretungen nach dem Jugendgesetz haben auf 18 (2020: 
45) und die Verstösse gegen das Waffengesetz um 
knapp ein Drittel auf 40 Tatbeständen abgenommen 
(2020: 56).
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Kriminalpolizeiliche Tätigkeiten (Auszug)

 2021 2020

Hausdurchsuchungen / freiwillige Hausnachschau 72 104
Telefon- / Internetüberwachungen 2 1
Observationen  5 9
Ausschaffungen / Auslieferungen (Anzahl Personen) 24 24
Erkennungsdienstliche Behandlungen 
von Personen 68 71
Datensicherungen 197 257

 
Kriminalstatistik 2021
Um die Beurteilung der Kriminalitätsentwicklung in 
Liechtenstein zu erleichtern, wird seit dem Jahr 2007 
eine interpretierte Kriminalstatistik publiziert, in der 
mehrere Tatbestände zu Deliktsgruppen und diese zu 
Kriminalitätsfeldern zusammengefasst werden. Dabei 
können einzelne Tatbestände auch mehreren Kriminali-
tätsfeldern zugeordnet werden (z. B. Vergewaltigung zu 
den Kriminalitätsfeldern «Gewaltdelikte» und «Sexual-
delikte»). Da es sich um eine verdichtete Auswahl von 
kriminalitätsfeldspezifischen Tatbeständen handelt, ist 
ein Vergleich der Werte dieser interpretierten Kriminal-
statistik mit den Zahlen früherer, rein tatbestands-
bezogener Kriminalstatistiken nur begrenzt möglich. 
Auch muss ein Kriminalitätsfeld (z. B. Migrationsdelikte) 
nicht sämtliche spezialgesetzlichen Tatbestände be-
inhalten (z. B. AuG: Nichtbefolgen der Ausreisefrist).
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Kriminalstatistik 2021

Straftatbestände 2021 2020 Veränderung  geklärte ermittelte 
   2021 / 2020 TB 2021 Tatverdächtige
  Anzahl Anzahl Anzahl  % Anzahl  % Total unter Aus- 
         18 Jahren länder

1. Wirtschaftsdelikte  282 269 13 5 163 58 184 3 153

Betrug / Untreue 184 176 8 5 100 54 107 3 88
Konkursdelikte 4 13 –9 –69 3 75 3 0 1
Geldwäsche / OK 66 58 8 14 43 65 79 0 73
Verfall / Einziehung 1 0 1 na 1 100 1 0 1
Terrorismusfinanzierung 0 0 0 0 0 na 0 0 0
Korruption / Insidergeschäfte 14 10 4 40 13 93 11 0 4
Cybercrime 13 12 1 8 3 23 4 0 4

2. Vermögen und Einkommensdelikte 463 394 69 18 167 36 128 22 86

Diebstähle 184 133 51 38 76 41 62 4 47
 davon Motorfahrzeug-Diebstähle 6 6 0 0 3 50 3 0 2
 davon Fahrrad-Diebstähle  35 37 –2 –5 0 0 0 0 0
Veruntreuung / Unterschlagung / Sachentziehung 29 23 6 26 14 48 17 3 10
Einbruchdiebstahl 111 59 52 88 21 19 18 5 16
Hehlerei 1 4 –3 –75 1 100 1 0 1
Sachbeschädigung 138 175 –37 –21 55 40 51 13 28

3. Gewaltdelikte 166 221 –55 –25 139 84 121 9 65

Tötungsdelikte 4 1 3 300 4 100 5 0 3
Körperverletzung / Raufhandel 60 86 –26 –30 55 92 69 7 38
Erpressung / Entführung 19 17 2 12 6 32 6 1 4
Raub 2 4 –2 –50 0 0 0 0 0
Drohung 38 44 –6 –14 33 87 32 1 14
Nötigung 27 44 –17 –39 25 93 26 1 18
Sexuelle Gewalt 6 11 –5 –45 6 100 5 0 1
Gewalt gegen Beamte 10 14 –4 –29 10 100 9 0 3

4. Sexualdelikte 31 36 –5 –14 30 97 24 3 12

Vergewaltigung / sex. Nötigung 2 5 –3 –60 2 100 2 0 1
Sex. Missbrauch Unmündiger 3 6 –3 –50 3 100 3 0 1
Sex. Belästigung / Exhibitionismus 3 8 –5 –63 3 100 3 0 1
Zuhälterei 2 0 2 na 2 100 1 0 1
Pornographie 21 17 4 24 20 95 17 3 10

5. Migrationsdelikte 27 24 3 13 18 67 17 0 17

Einreise und Aufenthalt 22 16 6 38 15 68 15 0 15
Beihilfe 4 3 1 33 2 50 2 0 2
Ausweisverwendung 1 1 0 0 1 100 1 0 1
Arbeit 0 4 –4 na 0 na 0 0 0
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Straftatbestände 2021 2020 Veränderung  geklärte ermittelte 
   2021 / 2020 TB 2021 Tatverdächtige
  Anzahl Anzahl Anzahl  % Anzahl  % Total unter Aus- 
         18 Jahren länder

6. Politisch religiös motivierte Delikte 6 10 –4 –40 5 83 6 0 3

Diskriminierung 5 9 –4 –44 4 80 5 1 3
Terrorismus 0 0 0 0 0 na 0 0 0
Verbotener Nachrichtendienst 1 0 1 na 1 100 1 0 0
Ordnungsdelikte 0 1 –1 na 0 na 0 0 0

7. Gemeingefährliche Delikte 4 10 –6 –60 3 75 6 4 1

Branddelikte 4 9 –5 –56 3 75 6 4 1
Sprengstoffdelikte 0 0 0 0 0 na 0 0 0
Strahlendelikte 0 0 0 0 0 na 0 0 0
Umweltdelikte 0 1 –1 na 0 na 0 0 0

8. Urkundendelikte 59 56 3 5 32 54 36 0 30

Fälschung von Dokumenten 24 30 –6 –20 21 88 25 0 22
Geld und Wertpapierfälschung 35 26 9 35 11 31 11 0 8

9. Verwaltung 124 191 –67 –35 108 87 111 8 65

Waffen / Sprengstoff 40 56 –16 –29 37 93 36 1 18
Jugendgesetz 18 45 –27 –60 18 100 15 0 7
Bau / Gewerbe / Handel / Tourismus 13 8 5 63 11 85 13 0 11
Banken / Treuhänder / Sorgfaltspflicht 9 8 1 13 6 67 10 0 6
Schutz Geheimbereich / Arbeit / geist. 
Eigentum 1 4 –3 –75 1 100 1 0 1
Tierschutz / Jagd / Fischerei / Hundehaltung 10 11 –1 –9 8 80 9 0 5
Gesundheit / Umwelt / Abfall 9 13 –4 –31 7 78 9 4 4
Polizeistunde / Ruhe / Ordnung 1 0 1 na 1 100 3 0 3
Übriges Verwaltungsrecht 23 46 –23 –50 19 83 22 4 14

10. Drogendelikte 478 1'058 –580 –55 439 92 123 31 61

Eigenkonsum 434 862 –428 –50 403 93 119 30 58
Produktion / Anbau / Kauf / Verkauf 41 172 –131 –76 34 83 25 8 11
Schmuggel 3 24 –21 –88 2 67 2 1 2

11. Kripo-Ereignisse ohne Tatbestand 45 55 –10 –18 

Vermisstfälle 20 29 –9 –31     
Brände 9 10 –1 –10     
Aussergewöhnliche Todesfälle 16 16 0 0     
 davon Suizide 3 7 –4 –57     
 davon Drogentote 3 0 3 na     
 davon Krankheit / Unfälle (ohne Verkehr) 10 9 1 11
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Internationale Zusammenarbeit
Die Einheit Internationale Polizeikooperation (IPK) ist 
die zentrale Drehscheibe und Koordinationsstelle der 
Landespolizei für den internationalen Informationsaus-
tausch. Darunter fallen INTERPOL, das SIRENE-Büro 
im Rahmen des Schengen-Informationsaustausches, 
EUROPOL, die Funktion einer Nationalen Kontakt-
stelle zu FRONTEX (Europäische Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache) sowie die Schweizer Fahn-
dungs- und Kommunikationssysteme. Mit einer zentra-
len Eingangsstelle hat die Landespolizei in der Polizei-
zusammenarbeit eine effiziente und schlanke Lösung, 
um die zahlreichen über die unterschiedlichen Kanäle 
eingehenden Anfragen speditiv bearbeiten zu können. 
Der Rückgang einzelner Zahlen ist auf den weltweiten 
Rückgang der Reisemöglichkeiten sowie von Corona-
schutzmassnahmen zurückzuführen (beispielsweise 
Grenzschliessungen, Aussetzen von Fahndungsmass-
nahmen, Homeoffice in den Partnerstellen, usw.). Auf-
grund des Austritts von Grossbritannien aus der EU 
hat sich im Berichtsjahr der Schriftverkehr von Gross-
britannien vom «Schengener Informationssystem» (Ab-
nahme) hin zu «Interpol» (Zunahme) verschoben. 

Auch im Berichtsjahr haben die Migration und die 
damit einhergehende Kriminalität sowie die vom inter-
nationalen Terror ausgehenden Gefahren den inter-
nationalen polizeilichen Informationsaustausch stark 
beeinflusst. Im Berichtsjahr stellte das INTERPOL-Büro 
Vaduz an ausländische Polizeistellen 1'301 Anfragen 
(2020: 1'173), während ausländische Behörden über 
INTERPOL 26'357 Anfragen weltweit und somit auch 
an Liechtenstein stellten (2020: 21'715). Im Rahmen 
von Schengen richtete Liechtenstein 946 Anfragen an 
ausländische Polizeistellen (2020: 890), während das 
 SIRENE-Büro Vaduz 29'052 Auskunftsersuchen (2020: 
34'160) aus dem Ausland bearbeitete. Im Berichtsjahr 
konnten im Schengenraum drei international gesuchte 
Personen im Auftrag des Landgerichts festgenommen 
werden (2020: 10). Zu einem Rückgang auf 3'109 kam 
es bei kriminalpolizeilichen Anfragen aus der Schweiz 
(2020: 3'459). 

Es konnten wiederum zahlreiche Personen- und 
Sachfahndungstreffer erzielt werden (SIS, INTERPOL 
und weitere Fahndungssysteme). Diese fielen mit 255, 
davon 89 im Inland und 166 im Ausland, um 15 Treffer 
niedriger aus als im Vorjahr (2020: 270). Sechs Perso-
nen wurden in Liechtenstein aufgrund eines in- oder 
ausländischen Haftbefehls festgenommen (2020: 15).

Tätigkeiten und Dienstleistungen der Internationalen 
Polizeikooperation (Auszug)

 2021 2020

Schriftverkehr von FL an ausländische  
Behörden im Rahmen von Interpol 1'301 1'173
Schriftverkehr ausländischer Behörden  
an FL im Rahmen von Interpol 26'357 21'715
Schriftverkehr von FL an ausländische  
Behörden im Rahmen von Schengen 946 890
Schriftverkehr ausländischer Behörden  
an FL im Rahmen von Schengen 29'052 34'160
Schriftverkehr von FL an ausländische  
Behörden im Rahmen von Europol 437 643
Schriftverkehr ausländischer Behörden  
an FL im Rahmen von Europol 1'316 1'611
Fahndungstreffer  255 270

Dank der Teilnahme bei INTERPOL und Schengen (inkl. 
FRONTEX und EUROPOL) ist die Landespolizei inter-
national sehr gut vernetzt. Im Verbund mit der Schweiz 
beteiligt sich die Landespolizei am Schweizerischen 
Fahndungssystem RIPOL sowie an der kriminalpolizei-
lichen Kommunikationsplattform VULPUS. Der Ein-
sitz des Polizeichefs in der Konferenz der kantonalen 
Polizeikommandanten der Schweiz (KKPKS) bietet zu-
dem eine optimale Plattform für die Vernetzung mit den 
Sicherheitsbehörden des Bundes und der Kantone. 

Regional stellen die Mitgliedschaften bei der Polizei-
chefvereinigung Bodensee und dem Ostschweizer 
Polizeikonkordat eine optimale grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit sicher. Erfreulich, dass im Boden-
seeraum in Zusammenarbeit mit Europol ein sicheres 
Kommunikationssystem auf regionaler Ebene realisiert 
werden konnte. Ende Jahr wurde ein von der Polizei-
chefvereinigung Bodensee initiiertes Projekt ab-
geschlossen, das den sicheren Informationsaustausch 
(SIENA) zwischen Polizeibehörden in Baden-Württem-
berg, Bayern, Vorarlberg, St. Gallen, Thurgau, Schaff-
hausen und Liechtenstein ermöglicht. Dieses Projekt 
wird von Europol als Vorzeigebeispiel für gute Polizei-
kooperation auch in anderen europäischen Regionen 
gewertet. 

Der Polizeichef pflegt sowohl einen regelmässigen 
Informationsaustausch mit seinen Kollegen aus Öster-
reich und der Schweiz wie auch mit den Polizeichefs 
sämtlicher Schengen Staaten im Rahmen der jährlichen 
European Police Chief Conference EPCC. Aufgrund der 
Covid-19-Pandemie kam es im Berichtsjahr nur zu einem 
physischen Treffen der europäischen Polizeichefs bei 
Europol in Den Haag / NL. Ansonsten wurde das Netz-
werk im Rahmen von Videokonferenzen gepflegt.

Diese internationalen und regionalen Netzwerke 
sind für eine erfolgreiche Polizeiarbeit in Liechtenstein 
unerlässlich. Denn Sicherheit kann heute nur noch im 
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internationalen Verbund gewährleistet werden. Dies gilt 
für einen Kleinstaat wie Liechtenstein noch mehr als für 
jedes andere Land.

Landespolizei (Landesgefängnis)

Amtsleiter: Polizeichef Jules S. Hoch

Das Landesgefängnis in Vaduz ist die einzige Haftanstalt in 
Liechtenstein und wird im 24-Stunden-Schichtbetrieb ge-
führt. Die professionelle Betreuung wird durch sechs Voll-
zugsbeamte sichergestellt, welche durch Vollzugspersonal 
auf Stundenbasis unterstützt werden. 

Rechtskräftig verurteilte Straftäter verbüssen ihre Stra-
fen grundsätzlich in österreichischen Justizvollzugsanstal-
ten, während das Landesgefängnis primär für Untersu-
chungs-, Ausschaffungs- bzw. Auslieferungshaften sowie 
den Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen genutzt wird. Für 
Strafgefangene mit Lebensmittelpunkt in Liechtenstein be-
steht seit 2018 die Möglichkeit eines Entlassungsvollzugs 
in der Strafanstalt Saxerriet / CH, um sich in Wohnortnähe 
auf die Zeit nach der Inhaftierung vorzubereiten. 

Die Webseite www.landesgefaengnis.li bietet Einblick 
in das Gefängnis und stellt wichtige Informationen für Per-
sonen zur Verfügung, welche eine Haftstrafe anzutreten 
haben sowie für deren Angehörige und Bezugspersonen.

Coronabedingte Besonderheiten
Im Zuge der Schutzvorkehrungen in Folge der Covid-
19-Pandemie wurden ab Frühjahr 2020 verschiedene 
Massnahmen ergriffen, um das Risiko von Virus-
infektionen im Landesgefängnis möglichst zu redu-
zieren. Die Erarbeitung und Einhaltung des internen 
Schutzkonzepts haben sich bewährt. 

Dank dem Schutzkonzept, das für Neueintritte eine 
obligatorische Quarantäne und Besucherkontakte aus-
schliesslich ohne persönlichen Kontakt und getrennt 
durch eine Glasscheibe vorsieht, kam es während der 
Covid-19-Pandemie (2020 / 21) bei den Insassen zu kei-
nen Infektionen oder Erkrankungen im Zusammenhang 
mit dem Coronavirus. So konnte die Einschleppung und 
Ausbreitung des Coronavirus erfolgreich verhindert wer-
den und gleichzeitig auch während dieser besonderen 
Situation die Ruhe und Ordnung sowie die Sicherheit 
im Landesgefängnis gewährleistet werden. Um im ge-
schützten Rahmen die Kontaktaufnahme zwischen den 
Insassen und ihren Angehörigen zu erleichtern, wurden 
verschiedene Vorkehrungen getroffen. Durch die 2020 
bereits erfolgte Installation einer Glaswand sowie einer 
Freisprechanlage konnten die Treffen mit Familien-
angehörigen und Anwälten weiterhin gewährleistet 
werden, wobei Insasse und Besucher ohne Maske mit-
einander kommunizieren können. Zudem wurden die 

Kontakteinschränkungen durch einen verbesserten Zu-
gang zu alternativen Kommunikationsmitteln (z. B. per 
Telefon) kompensiert. 

Belegung im Landesgefängnis
Insgesamt 20 Betten verteilen sich im Landesgefäng-
nis auf 18 Hafträume. 15 Hafträume mit 16 Betten be-
finden sich im Männerbereich, während die restlichen 
drei Hafträume mit vier Betten Frauen vorbehalten sind. 
Im Berichtsjahr waren im Landesgefängnis 52 Perso-
nen inhaftiert, dies sind fünf weniger als im Vorjahr. Der 
grösste Teil der Insassen waren Männer (47). Im Be-
richtsjahr waren lediglich fünf Frauen inhaftiert. 

Die Anzahl der Hafttage hat sich gegenüber dem 
Vorjahr erhöht. So wurden 2021 insgesamt 4'018 Haft-
tage in Vaduz verbüsst, während es im Vorjahr 3'425 
waren. Inhaftierungen erfolgten mehrheitlich wegen 
Verstössen gegen das Strafgesetzbuch, gefolgt von In-
haftierungen wegen Widerhandlungen gegen das Aus-
ländergesetz (inkl. Ausschaffungen) sowie aufgrund 
von Auslieferungsersuchen. 

Inhaftierungen im Landesgefängnis

Übersicht 2021 2020

Inhaftierungen total 52 57
 davon Männer 47 53
 davon Jugendliche 2 3
 davon Frauen  5 4
 davon Jugendliche 0 1

Hafttage total 4'018 3'425
 davon Männer 3'908 3'255
 davon Jugendliche 167 186
 davon Frauen 110 170
 davon Jugendliche 0 74

Inhaftierungen nach Gesetzen / Gründe 52 57
 davon Strafprozessordnung (total) 32 42
 davon Polizeigesetz (Sicherheitszelle) 1 3
 davon Ausländer / Ausschaffungen 13 7
 davon Auslieferung 5 2
 davon Ersatzfreiheitsstrafe 1 3
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Entwicklung der Hafttage pro Jahr

0

1’000

2’000

3’000

4’000

5’000

6’000

7’000

8’000

9’000

10’000

2020 20212010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hafttage betreut durch LGF davon Hafttage im LGF davon Hafttage in Österreich davon Hafttage in der Schweiz

8’561

6’800

8’867

8’010

7’280

6’561 6’483

5’781

7’890
7’455

7’702

4’649
4’081

4’619

3’630

3’089

3’255

3’053

3’620

4’783

3’780

3’805 3’425

2’719

4’248

4’338
3’879

3’191

3’072

2’161 3’107 3’187

3’897

42
312 114

358
0 0

488
0

487

Betreuung
Insgesamt 346 reguläre Besuche wurden im Berichtsjahr 
im Landesgefängnis registriert. Zusätzlich erhielten In-
haftierte 183 Besuche von ihrem Rechtsbeistand sowie 
80 Besuche von psychosozialem Fachpersonal. Der Ge-
fängnisarzt war insgesamt 60 Mal im Landesgefängnis 
und führte dabei 180 Konsultationen durch. 

Untersuchungshaften
Im Berichtsjahr mussten im Vergleich zum Vorjahr we-
niger neu verhängte Untersuchungshaften verzeichnet 
werden. Von den insgesamt acht im Berichtsjahr ver-
hängten Untersuchungshaften hatte eine Person die 
liechtensteinische Staatsbürgerschaft, zwei Personen 
eine ausländische Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz 
in Liechtenstein, während die restlichen fünf Unter-
suchungshäftlinge ausländische Staatsangehörige mit 
Wohnsitz im Ausland waren.

Übersicht Untersuchungshaft

 2021 2020

Untersuchungshaften total 8 19
 davon liechtensteinische Staatsangehörige 1 3
 davon ausländische Staatsangehörige
 mit Wohnsitz in Liechtenstein 2 8
 davon ausländische Staatsangehörige
 mit Wohnsitz im Ausland 5 8

 
Strafvollzug im Ausland
Aufgrund des Staatsvertrages mit Österreich aus dem 
Jahr 1983 werden Freiheitsstrafen verurteilter Straf-
täter primär in österreichischen Justizvollzugsanstalten 
verbüsst. Dasselbe gilt für den Vollzug gerichtlich an-
geordneter Massnahmen. Seit 2017 werden aufgrund 
der Neuausrichtung des Strafvollzugs auch kürzere 
Freiheitsstrafen nicht mehr in Vaduz vollzogen, da die 
gesetzlichen Anforderungen an einen Strafvollzug nicht 
mehr vollumfänglich erfüllt werden können (z. B. Be-
schäftigung, Freizeit usw.). Mit dem Kanton St. Gallen 
ist vereinbart, dass die Strafanstalt Saxerriet für den 
Entlassungsvollzug Liechtensteiner Häftlinge genutzt 
werden kann. 

Verlegungen ins Ausland zum Vollzug von Freiheits-
strafen oder Massnahmen werden in der Regel ver-
anlasst, sobald die Urteile rechtskräftig sind. So waren 
im Berichtsjahr insgesamt 20 Häftlinge (2020: 17) wäh-
rend 4'182 Hafttagen – davon wurden 156 Tage von 
einer Frau verbüsst – in österreichischen Anstalten zum 
Vollzug ihrer Strafen oder Massnahmen untergebracht. 
Das sind weniger Hafttage als im Vorjahr (2020: 4'649), 
obschon drei Personen mehr in österreichischen Straf-
anstalten untergebracht waren. In der Strafanstalt Sa-
xerriet / CH waren 2021 sechs Personen während 808 
Tagen inhaftiert.

Zivilstandsamt

Amtsleiter: Hansjörg Meier

Die Schwerpunktaufgaben des Zivilstandsamts (ZSA) la-
gen im Berichtsjahr in der Führung und laufenden Aktua-
lisierung der verschiedenen Zivilstandsregister, der Be-
ratung und Beantwortung von Anfragen, im Vollzug von 
Eheschliessungen sowie eingetragenen Partnerschaften 
gleichgeschlechtlicher Paare, in der Bearbeitung von Ge-
burts-, Ehe- sowie Todesereignissen, der Ausstellung von 
Todesfallaufnahmen, der Anerkennung von ausländischen 
Zivilstandsereignissen, der Registrierung liechtensteini-
scher Staatsangehöriger aufgrund des Staatsgerichtshofur-
teils zu StGH 1996 / 36, der Registrierung ausserehelicher 
Kinder liechtensteinischer Väter, in der Führung des Hei-
matscheinregisters, in der Ausgabe von Registerauszügen, 
Urkunden, Dokumenten und Bestätigungen, in der Durch-
führung von Namensänderungen, bei Einbürgerungen in-
folge längerfristigem Wohnsitz (§ 5a Bürgerrechtsgesetz), 
Einbürgerungen infolge Eheschliessung (§ 5 Bürgerrechts-
gesetz), Einbürgerungen im ordentlichen Verfahren (§ 6 
Bürgerrechtsgesetz), in der Datenerfassung und Datenbe-
reinigung im Zentralen Personenregister (ZPR), beim Auf-
bau der ZSD-Applikation sowie in der Aktualisierung und 
Pflege des Internet-Auftritts.
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Ziviltrauungen in Liechtenstein

Vollzug von Eheschliessungen 2021 2020

Liechtensteiner: Liechtensteinerin 47 52
Liechtensteiner: Ausländerin 63 62
Ausländer: Liechtensteinerin 61 55
Ausländer: Ausländerin 20 38

Total 191 207

 
Eingetragene Partnerschaften in Liechtenstein

Eingetragene Partnerschaften gleichgeschlechtlicher Paare 2021 2020

Liechtensteiner: Liechtensteiner 0 1
Liechtensteinerin: Liechtensteinerin 0 0
Liechtensteiner: Ausländer 5 1
Liechtensteinerin: Ausländerin 1 1
Ausländer: Ausländer 0 0
Ausländerin: Ausländerin 0 0

Total 6 3

 
Heimatscheine, Todesfallaufnahmen und Namensänderungen

Ausstellung von Dokumenten und Durchführung von Namensänderungen 2021 2020

Heimatscheine 17 24
Todesfallaufnahmen  328 345
Namensänderungen 48 53
Annahme des ledigen Namens 28 30

 
Anerkennungen ausländischer Eheschliessungen, eingetragener Partnerschaften 
gleichgeschlechtlicher Paare, sowie von Ehescheidungen und Adoptionen 

Anerkennung ausländischer Zivilstandsereignisse 2021 2020

Ausländische Eheschliessungen liechtensteinischer Staatsangehöriger 84 103
Ausländische eingetragene Partnerschaften liechtensteinischer Staatsangehöriger 2 2
Ausländische Ehescheidungen liechtensteinischer Staatsangehöriger 21 39
Adoptionen ausländischer Kinder durch liechtensteinische Staatsangehörige 0 3

 
Registrierung liechtensteinischer Staatsangehöriger – Staatsgerichtshofurteil  
(StGH 1996 / 36)

Registrierung liechtensteinischer Staatsangehöriger 2021 2020

Aufgrund des Staatsgerichtshofurteils zu StGH 1996 / 36 vom ZSA in der Zeit vom 41 29
1. 1. 2021 bis 31. 12. 2021 registrierte Personen
(ausländische eheliche Kinder liechtensteinischer Mütter)
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Einbürgerung infolge längerfristigem Wohnsitz (§ 5a Bürgerrechtsgesetz)

Einbürgerung infolge längerfristigem Wohnsitz 2021 2020

Personen, die in der Zeit vom 1. 1. 2021 bis 31. 12. 2021 aufgrund § 5a des Gesetzes über 115 72
den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechtes die liechtensteinische Staatsbürgerschaft
erworben haben (erleichterte Einbürgerung infolge längerfristigem Wohnsitz)

 
Einbürgerung infolge Eheschliessung (§ 5 Bürgerrechtsgesetz – ausländische Ehegatten 
liechtensteinischer Landesbürger)

Einbürgerung infolge Eheschliessung  2021 2020

Personen, die in der Zeit vom 1. 1. 2021 bis 31. 12. 2021 aufgrund § 5 des Gesetzes über  27 25
den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechtes die liechtensteinische Staatsbürgerschaft 
erworben haben (ausländische Ehegatten liechtensteinischer Landesbürger)

 
Einbürgerung infolge eingetragener Partnerschaft (§ 5 Bürgerrechtsgesetz – ausländische 
Partner liechtensteinischer Landesbürger)

Einbürgerung infolge eingetragener Partnerschaft 2021 2020

Personen, die in der Zeit vom 1. 1. 2021 bis 31. 12. 2021 aufgrund § 5 des Gesetzes über 0 0
den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechtes die liechtensteinische Staatsbürgerschaft 
erworben haben (ausländische Partner liechtensteinischer Landesbürger)

 
Einbürgerung im ordentlichen Verfahren (§ 6 Bürgerrechtsgesetz)

Einbürgerung im ordentlichen Verfahren  2021 2020

Personen, die in der Zeit vom 1. 1. 2021 bis 31. 12. 2021 aufgrund § 6 des Gesetzes über 19 16
den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechtes die liechtensteinische Staatsbürgerschaft 
erworben haben 

Aufgabenschwerpunkte

Als Registeramt ist das ZSA mit der Führung und lau-
fenden Aktualisierung der Geburts-, Ehe-, Familien- und 
Todesregister betraut. Zudem vollzieht das ZSA zivile 
Trauungen sowie eingetragene Partnerschaften gleich-
geschlechtlicher Paare und ist für Namensänderungen 
sowie für die Ausstellung von Urkunden und Schei-
nen (Geburtsscheine, Ehescheine, Todesscheine, Zivil-
standsausweise, Familienregisterauszüge und Heimat-
scheine) zuständig. Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt 
liegt bei der Bearbeitung von Einbürgerungen infolge 
längerfristigem Wohnsitz, Einbürgerungen infolge Ehe-
schliessung und eingetragener Partnerschaft sowie 
Einbürgerungen im ordentlichen Verfahren. Bei einem 
Todesfall stellt das ZSA für die Gemeinden und das 
Landgericht die entsprechenden Todesfallaufnahmen 
zur Erbenermittlung aus.

Eheschliessungen und eingetragene  
Partnerschaften

Neben dem Vollzug von Trauungen und eingetragenen 
Partnerschaften gleichgeschlechtlicher Paare ist das 
ZSA zuständig für die Terminvergabe, die Einforderung 
und Prüfung der benötigten Urkunden und Dokumente 
sowie für die Durchführung der Ehe- und Partner-
schaftsvorbereitungen.

Namensänderungen

Das ZSA führte im Berichtsjahr 48 Namensänderungen 
(Vornamen und Familiennamen) durch. 28 Personen 
haben wieder ihren ledigen Namen angenommen. 
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Registrierungen

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt umfasst die Regi s-
trierung von Ehetrennungen, Ehescheidungen, Adop-
tionen und Gemeindebürgerrechtsänderungen liechten-
steinischer Staatsangehöriger. Nachregistrierungen 
aufgrund des Staatsgerichtshofurteils zu StGH 1996 / 36 
sowie die Registrierung von ausserehelich geborenen 
Kindern liechtensteinischer Väter werden ebenfalls vom 
ZSA vorgenommen, welches auch die verschiedenen 
Anerkennungen von ausländischen Zivilstandsereig-
nissen liechtensteinischer Staatsangehöriger (Ehe-
schliessungen, Ehescheidungen, Adoptionen und 
Namensänderungen) bearbeitet. Im Berichtsjahr wur-
den 84 ausländische Eheschliessungen, 2 ausländische 
eingetragene Partnerschaften sowie 21 ausländische 
Ehescheidungen anerkannt und entsprechend be-
urkundet. 

Einbürgerungen

Für das zuständige Ministerium und die Regierung er-
stellt das ZSA sämtliche Einbürgerungsakten. Nach 
Abschluss des Einbürgerungsprozesses und nach Auf-
nahme des ausländischen Antragstellers in das Ge-
meinde- und Landesbürgerrecht beurkundet das ZSA 
die Registereinträge und legt den entsprechenden 
Familienregisterauszug an. Im Berichtsjahr wurden 115 
Personen infolge längerfristigem Wohnsitz, 27 Perso-
nen infolge Eheschliessung und 19 Personen im ordent-
lichen Verfahren eingebürgert. 

Projekt ZSD (Zentrale Stammdaten)

Im Berichtsjahr wurde zusammen mit einer Vertreterin 
des ZSA intensiv an der fachlichen Spezifikation weiter-
gearbeitet und darauf basierend bereits verschiedenste 
Funktionalitäten entwickelt und getestet. In diesem 
Kontext erfolgte unter anderem auch die Überarbeitung 
sämtlicher Output-Dokumente und deren Anpassung an 
den LLV-Standard. Die Produktivschaltung der neu ent-
wickelten Funktionalitäten ist für das kommende Jahr 
geplant.

Akkreditierungsrat

Vorsitzender: Bruno Hälg

Gemäss Art. 18 des Gesetzes über die Akkreditierung 
und Notifizierung, LGBl. 1996 Nr. 82, berät der Akkredi-
tierungsrat die Liechtensteinische Akkreditierungsstelle, 
überprüft vorgenommene Begutachtungen und erarbeitet 
Entscheidungsanträge zuhanden der Akkreditierungsstelle. 

Der Akkreditierungsrat besteht aus drei bis sechs Mit-
gliedern.

Der Akkreditierungsrat hat im Berichtsjahr keine   
Sitzung abgehalten. Es wurden jedoch zwei Gesuche 
im Zirkularverfahren für die Re-Akkreditierung ge-
prüft, einmal als Zertifizierungsstelle für Bauprodukte 
und einmal als Inspektionsstelle für Bauprodukte. Auf 
der Grundlage des Begutachtungsberichtes ist der 
Entscheidungsantrag für die Akkreditierung an die 
Liechtensteinische Akkreditierungsstelle gestellt wor-
den. 

Dreigliedrige Kommission zur  
Beobachtung des Arbeitsmarktes

Vorsitzende: Dr. Katja Gey, Amt für Volkswirtschaft

Mit der Schaffung eines Massnahmenpakets zur Erhaltung 
und Stärkung der Sozialpartnerschaft hat die Regierung 
im  April 2007 gemäss § 1173a Art. 111b des Allgemei-
nen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) die Dreigliedrige 
Kommission zur Beobachtung des Arbeitsmarktes bestellt. 
Diese hat die Aufgabe, den Arbeitsmarkt Liechtensteins zu 
beobachten, eventuell vorkommende Missbräuche, z. B. 
wiederholte Lohnunterbietungen, festzustellen und dage-
gen Massnahmen zu ergreifen.

Die Kommission setzt sich aus einer gleichen Zahl von 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern sowie Vertretern 
des Staates zusammen. Bezüglich der Wahl ihrer Vertre-
ter steht den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden ein 
Vorschlagsrecht zu. 

Im Berichtsjahr tagte die Kommission zwei Mal. Im  
Zentrum der Arbeiten der Kommission und ihrer beim 
Amt für Volkswirtschaft angesiedelten Geschäfts-
stelle standen die Untersuchungen und Lohndaten-
erhebungen in der Gastronomiebranche. In 13 Be-
trieben dieser Branche wurde die Einhaltung des 2020 
festgesetzten orts- und branchenüblichen Lohns über-
prüft.
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Einigungsamt

Vorsitzender: Horst Schädler, Regierungssekretär

Die Aufgabe des Einigungsamtes besteht gemäss dem Ar-
beiterschutzgesetz darin, in Kollektivstreitigkeiten aus dem 
Arbeitsvertrag zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
zu vermitteln.

Im Berichtsjahr fand keine Sitzung des  Einigungsamtes 
statt.

Energiekommission

Vorsitzende: Sabine Monauni,  
Regierungschef-Stellvertreterin

Gemäss Energieeffizienzgesetz, LGBl. 2008 Nr. 116, be-
rät die Energiekommission die Regierung in Fragen der 
Energie politik und nimmt die ihr vom Energieeffizienzge-
setz übertragenen Aufgaben wahr.

Die Energiekommission hat Anträge zur Förderung von 
Demonstrations- und anderen Anlagen und andere Mass-
nahmen zu prüfen und allfällige Förderbeiträge zuzusi-
chern. Sie befasste sich im Berichtsjahr mit der Umsetzung 
der Energiestrategie 2030. Dazu gehören die Prüfung der 
Anträge zur Förderung von Demontrations- und anderen 
Anlagen und anderen Massnahmen sowie Zusicherung all-
fälliger Förderbeiträge.

Die Energiekommission hat im Berichtsjahr sechs Sit-
zungen abgehalten. 

Die Energiekommission hat im Rahmen des Energie-
effizienzgesetzes für 22 Gesuche der Kategorie «Andere 
Anlagen und andere Massnahmen und Demoanlagen» 
Fördermittel von CHF 3'281'542 zugesprochen.

Kommission für Energiemarkt-
aufsicht (EMK)

Vorsitzender: Marcus Rick

Gemäss dem Gesetz über den Elektrizitätsmarkt (EMG), 
LGBl. 2002 Nr. 144, und dem Gesetz über den Erdgas-
markt (GMG), LGBl. 2003 Nr. 218, berät die Kommission 
für Energiemarktaufsicht (EMK) die Regierung in grund-
sätzlichen oder sonst bedeutsamen Fragen der Elektrizi-
täts- und Gasmarktpolitik, erlässt bei Bedarf Richtlinien für 

eine transparente, nicht diskriminierende und kostenorien-
tierte Berechnung der Preise, erlässt Mindestanforderun-
gen betreffend Wartung und Ausbau des Übertragungs-
netzes, genehmigt Durchleitungspreise und Bedingungen 
für die Einspeisung aus Erzeugungsanlagen sowie der  
Benutzung von Verbindungsleitungen, entscheidet über die 
Verweigerung des Zugangs zu liechtensteinischen Strom- 
und Gas-Netzen und übernimmt die Schlichtung von Streit-
fällen. 

Im Berichtsjahr wurde bedingt durch die Covid-19-Pan-
demie nur eine Sitzung abgehalten, an der hauptsäch-
lich die Anpassung der Allgemeinen Netzbedingungen 
(ANB) der LGV sowie der Bilanzierungs-Mustervertrag 
und das Bilanzierungsentgelt für Teilnehmer im Gas-
markt zu besprechen und zu genehmigen waren. Um 
den neuen, ab 3. Oktober 2019 gültigen Bestimmungen 
im EMG und GMG nachzukommen, hat der Sekretär der 
Kommission im ersten Semester 2021 einen Internet-
Auftritt erarbeitet und den Kommissionsmitgliedern zur 
Prüfung unterbreitet. Nach der Genehmigung dieses 
Auftritts auf dem Zirkularweg wurde die Seite Anfang 
Juli 2021 unter www.emk.li veröffentlicht. Drei weitere 
Geschäfte wurden auf dem Zirkularweg erledigt, näm-
lich die endgültige Verabschiedung der LGV-ANB, der 
Energiemarktbericht 2020, der jährlich der EFTA-Über-
wachungsbehörde (ESA) geschickt werden muss, und 
die Registrierungsvoraussetzungen für Gaslieferanten, 
die in Liechtenstein tätig werden wollen.

Fischereibeirat

Vorsitzender: Stefan Hassler, Amt für Umwelt

Der Fischereibeirat berät die Regierung in grundsätz lichen 
Fragen der Fischerei und führt die Fischereiprüfungen 
durch.

Er besteht aus je zwei Vertretern aus Fischerei- und 
 Naturschutzkreisen. Der Vorsitz obliegt dem Leiter des 
 Amtes für Umwelt.

Zur Vorbereitung der Fischereiprüfung wurden drei 
Kursabende durchgeführt. Die schriftliche Prüfung 
wurde von insgesamt 35 Teilnehmenden abgelegt, 34 
Teilnehmende haben die Prüfung bestanden.
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Fachbeirat für Geldspiele

Vorsitzender: Dr. George Häberling

Gemäss Art. 80 des Geldspielgesetzes, LGBl. 2010 Nr. 235, 
steht der Fachbeirat der Regierung, dem Amt für Volks-
wirtschaft und der Finanzmarktaufsicht bei allen fachlichen 
und strategischen Fragen des Geldspielwesens zur Seite.

Der Fachbeirat für Geldspiele setzte sich im Berichts-
jahr wie folgt zusammen:
–  Dr. George Häberling, Rechtsanwalt, Zug, Vor-

sitzender
–  Martin Sychold, Schweizerisches Institut für Rechts-

vergleichung, Lausanne
–  Manuel Richard, Direktor Lotterie- und Wettkommis-

sion Comlot, Bern (bis 11. Mai 2021)
–  Dr. med. Andreas Canziani, FMH für Psychiatrie und 

Psychotherapie, Zürich
–  Ernesto Sommer, Schlierenstrasse 49, 8902 Urdorf 

(ab 26. Oktober 2021)

Die Geldspielaufsicht im Amt für Volkswirtschaft ist die 
Geschäftsstelle des Fachbeirats für Geldspiele.

Aufgrund der Covid-19-Situation fand im Berichts-
jahr keine Sitzung des Fachbeirats statt. Mitglieder 
des Fachbeirats wurden als Experten sowohl in die Be-
willigungsverfahren wie in die laufende Aufsicht ein-
gebunden.

Gewaltschutzkommission der  
Regierung GSK

Vorsitzender: Jules S. Hoch, Polizeichef

Die Gewaltschutzkommission (GSK) zielt darauf ab, eine 
staatliche Haltung und einen konsequenten Umgang als 
Antwort auf die Gewalt zu entwickeln. Vor diesem Hinter-
grund initiiert und koordiniert sie geeignete Massnahmen 
der operativ zuständigen Behörden und Institutionen. Die 
Gewaltschutzkommission befasst sich primär mit Gewalt, 
die im öffentlichen Raum geschieht und grundlegende 
Werte unserer Gesellschaft bedroht. Ein weiterer Fokus 
liegt auf speziellen Formen der Jugendgewalt.

Sie besteht aus dem Polizeichef als Vorsitzendem sowie 
Vertretern des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten, des 
Amtes für Soziale Dienste, der Landespolizei, des Schul-
amtes, der Staatsanwaltschaft und der Stiftung Offene Ju-
gendarbeit. 

Die Gewaltschutzkommission kam im Berichtsjahr zu 
drei ordentlichen Sitzungen zusammen. 

Es konnten zwei seit längerem pendente Themen 
angegangen werden: eine Veranstaltung zum Dis-
kriminierungsverbot (§ 283 StGB) und ein Austausch 
mit dem Verein für Menschenrechte (VMR).

Mit der am 1.  April 2016 in Kraft getretenen Ab-
änderung des Strafgesetzbuches verfügt Liechtenstein 
über ein umfassendes Diskriminierungsverbot. Das bis 
anhin geltende Rassismusverbot wurde im Rahmen der 
Revision um mehrere Kategorien erweitert. Neu stellt 
§ 283 StGB auch die Diskriminierung aus Gründen des 
Geschlechts, einer Behinderung, des Alters, der sexuel-
len Orientierung oder der Weltanschauung unter Strafe. 
Die Menschenwürde soll damit insbesondere vor öffent-
licher Diskriminierung und Hetze geschützt werden.

Basierend auf einer Empfehlung an Liechtenstein 
im Rahmen des UNO-Menschenrechtsrates beauftragte 
das Ministerium für Justiz in Absprache mit den Mi-
nisterien für Inneres und Äusseres die Gewaltschutz-
kommission mit der Organisation einer Fortbildungs-
veranstaltung zum revidierten Diskriminierungsverbot. 
Frau Verena Leimgruber, ehemalige Mitarbeiterin der 
Eidgenössischen Rassismuskommission EKR, referierte 
zum Thema «Die Rassismusstrafnorm in der Schweizer 
Gerichtspraxis» und Frank Haun, Stv.-Leitender Staats-
anwalt und GSK-Mitglied, hielt ein Inputreferat zu Ge-
richtsfällen betreffend das Diskriminierungsverbot in 
Liechtenstein. Die Veranstaltung richtete sich an Mit-
arbeitende der Justizbehörden (Staatsanwaltschaft, 
Landgericht und Obergericht), der Landespolizei und 
Mitglieder der Rechtsanwaltskammer. Sie war jedoch 
auch offen für NGO-Mitglieder sowie weitere Interes-
sierte. Ziel der Veranstaltung war eine Sensibilisierung 
für die Diskriminierungsstrafnorm und die Diskussion 
der dazu ergangenen Rechtsprechung. Die Ver-
anstaltung war sehr gut besucht, wobei die Richterschaft 
leider nicht wie gewünscht erreicht werden konnte. Aus 
diesem Grund ist eine Publikation des Vortrags von Frau 
Leimgruber in der «Liechtensteiner Juristenzeitung» für 
das Frühjahr 2022 vorgesehen. 

Im Oktober traf sich die GSK mit dem Präsidenten 
und der Geschäftsführerin des VMR zu einem Austausch. 
Beim Treffen wurden die Aufträge und Aktivitäten bei-
der Organisationen präsentiert und besprochen. Zu-
sätzlich wurden mögliche gemeinsame Themen und 
Projekte identifiziert. Konkret einigte man sich auf die 
Zusammenarbeit bei der weiteren Bekanntmachung der 
Diskriminierungsstrafnorm (§ 283 StGB) sowie dem 
Aufbau einer Dokumentation «Rechtsprechung zu § 283 
StGB» in Liechtenstein. 

Im November wurde der «Monitoringbericht 
Extremismus 2020» vom Liechtenstein-Institut publi-
ziert. Der Extremismusbericht 2020 wurde inhaltlich 
neu gestaltet und enthält neben der Dokumentation 
von Ereignissen und Anlässen aufschlussreiche recht-
liche und organisatorische Ausführungen zum Thema 
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Extremismus in Liechtenstein. Der Monitoringbericht 
2020 ist daher keine reine Auflistung von themen-
bezogenen Ereignissen mehr. Aufgrund der Themati-
sierung unterschiedlichster Aspekte des Phänomens 
Extremismus in Liechtenstein kann der Bericht als ein 
«Grundlagenwerk» zum Extremismus in Liechtenstein 
bezeichnet werden. 

Erfreulich ist, dass erneut keine extremistisch moti-
vierten Gewalthandlungen registriert werden mussten. 
Dies ist umso bemerkenswerter, da in anderen Län-
dern infolge der Covid-19-Pandemie Gewalttaten von 
extremen Massnahmengegnern und -gegnerinnen zu-
genommen haben. Hingegen hat im Zusammenhang mit 
der Pandemie auch in Liechtenstein das Phänomen der 
«verbalen Gewalt» im Netz und auf sozialen Medien zu-
genommen.

Prüfungskommission für die  
Gastwirteprüfung

Vorsitzender: Sandro D'Elia, 
Amt für Volkswirtschaft 

Gestützt auf die Verordnung vom 12.  Dezember 2006 
über die fachliche Eignung im Gastgewerbe, LGBl. 2006 
Nr. 254, besteht die Gastwirteprüfung aus den Fächern 
Rechtskunde sowie Lebensmittelrecht und -hygiene. Bei 
genügend Anmeldungen wird die Prüfung jährlich zweimal 
durchgeführt. Die bestandene Prüfung bildet den Nachweis 
der fachlichen Eignung zur selbständigen Führung eines 
gastgewerblichen Betriebes nach den Bestimmungen des 
Gewerbegesetzes, LGBl. 2020 Nr. 415. Die Prüfungskom-
mission setzt sich aus einem Vertreter des Amtes für Volks-
wirtschaft als Vorsitzender, einem Vertreter des Amtes für 
Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen, einem Rechts-
experten sowie zwei Delegierten aus dem Gastgewerbe 
zusammen. Die Kommission ist am 20.  November 2018 
für 4 Jahre bestellt worden. Mit Regierungsbeschluss vom 
27. April 2021 wurde eine Ersatzbestellung für die Funk-
tion des Rechtsexperten bewilligt. 

Im Berichtsjahr (Vorjahr 2020) wurden 2 (2) Gastwirte-
prüfungen durchgeführt. Zur Prüfung angetreten 
sind insgesamt 59 (78) Kandidatinnen und Kandida-
ten, davon 6 (7) Repetenten. Insgesamt haben 52 (62) 
Kandidatinnen und Kandidaten die Prüfung bestanden 
und den  Befähigungsausweis zur Führung eines gast-
gewerblichen Betriebes erhalten. 

Prüfungskommission für die 
Gefahrgutbeauftragten

Vorsitzender: Wilfried Hauser,  
Amt für Volkswirtschaft

Gemäss Art. 6 der Verordnung vom 19. April 2011 über die 
fachliche Eignung des Gefahrgutbeauftragten, LGBl. 2011 
Nr. 149, bereitet die Prüfungskommission die Prüfungen 
vor und führt diese durch. 

Sie besteht aus drei bis vier Mitgliedern, welche von 
der Regierung für die Dauer von vier Jahren bestellt wer-
den. Ihr hat je ein Vertreter des Amtes für Volkswirtschaft, 
des Amtes für Umwelt und der Landespolizei anzugehö-
ren. Den Vorsitz führt der Vertreter des Amtes für Volks-
wirtschaft.

Die Prüfungskommission für Gefahrgutbeauftragte hat 
im Berichtsjahr keine Prüfung durchgeführt und keine 
 Sitzung abgehalten.

Prüfungskommission für die  
Prüfung der fachlichen Eignung 
zur Führung eines Güter-  
und Personenkraftverkehrs-
unternehmens

Vorsitzender: Sandro D'Elia,  
Amt für Volkswirtschaft

Gestützt auf die Verordnung über die Prüfung der fachli-
chen Eignung zur Führung eines Güter- und Personenkraft-
verkehrsunternehmens, LGBl. 1996. Nr. 166, ist die Kom-
mission für die Organisation, Durchführung und Aufsicht 
der Fachprüfung zuständig. 

Die Prüfungskommission setzt sich aus zwei Vertre-
tern des Amtes für Volkswirtschaft und je einem Vertreter 
der Landespolizei, des Amtes für Strassenverkehr und der 
Wirtschaftskammer zusammen. Ein Vertreter des Amtes 
für Volkswirtschaft führt den Vorsitz.

Die Kommission ist aufgrund nicht bestehender Nach-
frage nach Prüfungen im Inland derzeit nicht besetzt 
und hat im Berichtsjahr keine Sitzungen abgehalten.
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Hauptwahl- oder Haupt-
abstimmungskommissionen

Vorsitzende Oberland:
Franz Wachter (bis Februar 2021)
Felix Beck (ab Juni 2021)

Vorsitzende Unterland:
Judith Hoop (bis Februar 2021)
Elmar Gangl (ab Juni 2021)

Die Hauptwahl- oder Hauptabstimmungskommission jeder 
Landschaft überprüft in Landesangelegenheiten die Wahl- 
und Abstimmungsergebnisse aus den Gemeinden.

Im Berichtsjahr fand die Überprüfung der Landtagswahl 
2021 statt.

Jagdbeirat

Vorsitzender: Stefan Hassler, 
Amt für Umwelt

Der Jagdbeirat berät die Regierung zu allen grundsätz-
lichen Fragen der Jagd.

Der Jagdbeirat besteht aus zwei Vertretern der liech-
tensteinischen Jagdpächter, einem Vertreter der Landwirte, 
einem Vertreter der Waldeigentümer, dem Landestierarzt 
und einem Vertreter des Amtes für Umwelt. Die Regierung 
bestimmt den Vorsitz. Für jedes Mitglied ist gleichzeitig ein 
Ersatzmitglied zu bestellen.

Im Berichtsjahr fanden fünf Sitzungen und eine Be-
gehung vor Ort statt, an denen folgende Themen die 
Schwerpunkte bildeten: die Abschussplanung, die Neu-
verpachtung der Jagdreviere für die Pachtperiode 2022 
bis 2030 (Jagdpachtverträge, Revierbewertung sowie 
die Neueinteilung der Jagdreviere).

Jagdprüfungskommission

Vorsitzender: Alex Ospelt

Die Jagdprüfungskommission nimmt die Jagdeignungsprü-
fung sowie die Jagdaufseherprüfung ab. Die administrati-
ven Aufgaben, welche mit der Durchführung der Prüfungen 
zusammenhängen, werden vom Amt für Umwelt erledigt.

Die Jagdprüfungskommission besteht aus fünf Mitglie-
dern und wird für die Dauer von vier Jahren bestellt. Ein 
Vertreter des Amtes für Umwelt gehört der Kommission 
von Amtes wegen an.

Die Jagdprüfungskommission hat im Berichtsjahr nicht 
getagt. 

Kommission für Natur- und  
Landschaftsschutz

Vorsitzender: Olivier Nägele,
Amt für Umwelt

Die Kommission für Natur- und Landschaftsschutz berät 
die Regierung in grundsätzlichen Fragen des Natur- und 
Landschaftsschutzes, insbesondere bei der Ausarbeitung 
von Durchführungsverordnungen sowie der Erarbeitung 
von Konzepten.

Die Kommission besteht aus einem Vertreter des Am-
tes für Umwelt als Vorsitzender, je einem Vertreter der Ge-
meinden und der Bürgergenossenschaften, drei Vertretern 
privater Naturschutzorganisationen, einem Vertreter der 
Landwirtschaft sowie einem Landschaftsplaner.

Die Kommission für Natur- und Landschaftsschutz hat 
im Berichtsjahr nicht getagt.
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Kommission zur Förderung  
von Investitionen in der  
Landwirtschaft

Vorsitzender: Martin Braunschweig, 
Amt für Umwelt

Die Kommission zur Förderung von Investitionen in der 
Landwirtschaft überprüft Gesuche im Zusammenhang 
mit staatlichen Förderungen der Infrastrukturen von aner-
kannten Landwirtschaftsbetrieben. Entscheidungen über 
Gesuche auf Ausrichtung von Förderleistungen mit förde-
rungsberechtigten Kosten unter CHF 550'000 obliegen der 
Kommission, bei höher liegenden förderungsberechtigten 
Kosten wird eine Vorprüfung zur Beschlussfassung durch 
die Regierung vorgenommen.

Sie besteht aus einem Vertreter des Amtes für Umwelt 
als Vorsitzenden, je einem Vertreter des Amtes für Bau und 
Infrastruktur und der Vereinigung Bäuerlicher Organisa-
tionen sowie vier weiteren Mitgliedern.

Die Kommission hielt im Berichtsjahr eine Arbeits-
sitzung ab. Der Schwerpunkt der Arbeit lag in der Be-
handlung der vorliegenden Gesuche. Der üblicherweise 
alljährlich stattfindende Weiterbildungskurs für land-
wirtschaftliches Bauen am landwirtschaftlichen Institut 
Agroscope in Tänikon fand im Berichtsjahr aufgrund der 
Covid-19-Pandemie erneut nicht statt.

Projektstatus 2021 2020 Davon im 
   Jahr 2021 
   abgelehnt

Neue Betriebsstandorte 
(Regierung) 0 0 –
Vorbescheid (Kommission) 4 2 –
Vorbescheid (Regierung) 0 2 –
Endgültige Zusicherung 
(Kommission) 4 4 –
Endgültige Zusicherung 
(Regierung) 0 0 –
Abrechnungen 4 4 –

Kommission für Unfallverhütung 
im Strassenverkehr

Präsident: Mario Büchel, Stv. Polizeichef

Die Kommission für Unfallverhütung im Strassenverkehr 
berät die Regierung in allen Fragen der Verhütung von Ver-
kehrsunfällen und der Verkehrserziehung.

Sie setzt sich aus sieben Mitgliedern zusammen. Der 
Präsident und die Mitglieder werden von der Regierung auf 
eine Dauer von vier Jahren gewählt.

Die Mitglieder der Kommission für Unfallverhütung 
(KfU) trafen sich im Berichtsjahr zu zwei Sitzungen. Die 
Schwerpunkte der Arbeit betrafen die Diskussion, Planung 
und Überprüfung der Unterstützungsanträge an Institutio-
nen und Organisationen, die sich für die Unfallverhütung 
im Strassenverkehr einsetzen.

Folgende Aktionen und Kampagnen wurden  
2021 von der Kommission für Unfallverhütung im  
Strassenverkehr unterstützt:
–  Verkehrsinstruktion an den Kindergärten sowie an 

den Primarschulen (1. bis 4. Klasse).
–  Schulung der 4. Primarschulklassen auf der Verkehrs-

schulungsanlage Säga in Schellenberg (inkl. Unterhalt 
und Reparatur der Verkehrsschulungsanlage / Contai-
ner).

–  Plakatkampagne der Beratungsstelle für Unfall-
verhütung (bfu): Kampagne «Lass Dich nicht ab-
schiessen» zur Vorbeugung von Motorradunfällen.

–  Eigene Kampagnen der KfU in Zusammenarbeit mit 
der Landespolizei:

 –  Kampagne «Ich beschütze dich – dein Velohelm», 
welche zum Tragen der Velohelme auffordert und 
durch Plakate, Buswerbung, Facebook, Instagram 
und über die Webseiten der KfU und der Landes-
polizei medial verbreitet wurde. 

 –  Kampagne «Bitte Anschnallen. Auch auf Kurz-
strecken», für das Tragen von Sicherheitsgurten in 
Fahrzeugen, welche über die Webseiten der KfU 
und der Landespolizei, Facebook und Instagram 
sowie Plakaten medial verbreitet wurde. 

 –  Kampagne «Schulanfang + Strassenverkehr = Ach-
tung Kinder» im August 2021, welche durch Radio-
spots, Facebook, Instagram, über die Webseiten der 
KfU und der Landespolizei sowie Plakaten medial 
verbreitet wurde. Leider konnte die Aktion Schul-
anfang aufgrund der Covid-19-Pandemie, bei wel-
cher Kinder den Autofahrern und Autofahrerinnen 
ein kleines Geschenk überreichen, nicht statt-
finden. Das Geschenk, in diesem Jahr Zeichnungen 
von Kindern, wurde deshalb beim Versand von Ge-
schwindigkeitsübertretungen beigelegt. 

 –  Kampagne «#Streetfluencer», welche die Verkehrs-
teilnehmenden auf die Gefahren der Ablenkung 
aufmerksam macht. Mittels Facebook, Instagram, 
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Buswerbung, Plakaten, den Einträgen auf den Web-
seiten der KfU und der Landespolizei sowie Give 
Aways wurde auf die Kampagne medial aufmerk-
sam gemacht.

 –  Kampagne «Blickkontakt schafft Klarheit», für 
eine klare und einfach umsetzbare Handlungsan-
weisung, um die Sicherheit im Strassenverkehr zu 
verbessern. Mit Facebook, Instagram, Bildschirm-
werbung in den Linienbussen und den Einträgen 
auf den Webseiten der KfU und der Landespolizei 
wurde auf die Kampagne medial aufmerksam ge-
macht.

 –  Kampagne «Achtsamkeit» – Tipps um Wildunfälle 
vorzubeugen, welche in Zusammenarbeit mit der 
Liechtensteinischen Jägerschaft und der Landes-
polizei erstellt wurde. Mittels Facebook, Instagram 
und den Einträgen auf den Webseiten der KfU und 
der Landespolizei wurde auf die Kampagne medial 
aufmerksam gemacht.

 –  Kampagne «Nebel des Grauens – mach dich sicht-
bar im Strassenverkehr» und «Strassen der Finster-
nis – mach dich sichtbar im Strassenverkehr», auf 
welche mit Plakaten, über die Webseiten der KfU 
und der Landespolizei, Facebook, Instagram und 
der Abgabe von reflektierenden Mützen sowie Arm-
bändern aufmerksam gemacht wurde. 

 –  Kampagne «Alkohol während der Weihnachtszeit» 
mit acht verschiedenen Sujets. Diese wurde eben-
falls durch Radiospots, Facebook, Instagram, Plaka-
ten und über die Webseiten der KfU und der Landes-
polizei publik gemacht. Die Kampagne wurde durch 
zielgerichtete Schwerpunktkontrollen unterstützt. 

–  Präventionsveranstaltung «Am Steuer nie» am 
Liechtensteinischen Gymnasium, welche durch einen 
aktiven Einbezug der jungen Lenker die Botschaft 
kein Alkohol, keine Drogen sowie keine Medikamente 
am Steuer vermitteln und so zur Senkung der Unfall-
zahlen beitragen soll. 

–  Verteilung durch Verkehrsinstruktoren der Landes-
polizei: Leuchtgürtel an die 1. Primarschulklassen, 
Leuchtmützen an die Schülerinnen und Schüler auf 
dem Schulweg sowie Leuchtbänder an Erwachsene.

–  Bewirtschaftung der Webseite mit Informationen 
über die Kommission, aktuelle Verkehrskampagnen, 
Aktivitäten und Informationen als Schwerpunkte. 

–  Subvention von diversen Fahrsicherheitskursen (Auto 
und Motorrad) in Veltheim, Betzholz, Driving Camp 
Vorarlberg, Driving Camp Sennwald und Driving 
Graubünden.

Landesalpenkommission

Vorsitzender: Martin Braunschweig, 
Amt für Umwelt

Der Landesalpenkommission obliegt der Vollzug der Ver-
ordnung zur Förderung der Infrastrukturen von Alpen, vor-
behaltlich der Auszahlung von bewilligten Förderleistun-
gen.

Die Kommission besteht aus einem Leiter des Amtes 
für Umwelt als Vorsitzenden, einem Vertreter der Bäuerli-
chen Organisationen und drei Vertretern der Alpwirtschaft. 
Ein Vertreter der Fachgruppe Berggebietssanierung nimmt 
mit beratender Stimme an Sitzungen und Begehungen teil.

Die Landesalpenkommission hat im Verlauf des Alp-
sommers Begehungen auf den Auslandsalpen Elsa und 
Lappach sowie auf den Inlandsalpen Valüna, Gapfahl 
und Älple durchgeführt. Dabei wurden die Pflege der 
Alpweiden sowie der Unterhalt von Infrastrukturen 
überprüft. 

Im Rahmen der Förderung von Alpinfrastrukturen 
wurde durch die Landesalpenkommission das Förder-
gesuch der Alpe Fahren-Ziersch zum Bau von Brunnen-
plätzen sowie das Fördergesuch zum Bau einer neuen 
Alphütte mit Stall auf der Alpe Tiefensee-Klesi be-
willigt. Das bestehende alte Gebäude ist durch Hang-
bewegungen so stark beschädigt worden, dass eine 
Sanierung gemäss Gutachten keinen Sinn ergibt. Mit 
den entsprechenden Arbeiten wurde noch in der Alp-
saison 2021 begonnen. Auch legte die Landesalpen-
kommission im Rahmen ihres Vollzugsauftrags den 
jährlichen Alpungskostenbeitrag für die Liechtensteiner 
Alpen im In- und Ausland fest. 
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Medienkommission

Vorsitzender: Gaston Jehle

Der Medienkommission obliegt insbesondere die Erstat-
tung von Empfehlungen zu medienspezifischen oder -rele-
vanten Fragen zu Handen der Regierung, die Abgabe von 
Stellungnahmen zu medienspezifischen oder -relevanten 
Fragen über Auftrag der Regierung sowie die Wahrneh-
mung der ihr durch andere Gesetze und Verordnungen, 
insbesondere dem Medienförderungsgesetz sowie dem 
Gesetz über den Liechtensteinischen Rundfunk, übertrage-
nen Aufgaben. 

Die Medienkommission besteht aus einem Präsiden-
ten, einem Vizepräsidenten, drei weiteren Mitgliedern 
sowie zwei Ersatzmitgliedern, die vom Landtag für eine 
Mandatsperiode von vier Jahren bestellt werden. Bei 
der Bestellung der Medienkommission ist auf die Ge-
währleistung der Unabhängigkeit und Unbefangenheit 
sämtlicher Mitglieder sowie das Vorhandensein hin-
reichender juristischer, medialer und wirtschaftlicher 
Fachkenntnisse zu achten. Das Amt für Kommunikation 
ist die Geschäftsstelle der Medienkommission.

Die Medienkommission traf sich im Jahr 2021 zu 
neun formellen Sitzungen. An diesen Sitzungen hat 
die Kommission über die Verteilung der Gelder für die 
Medienförderung beraten und die entsprechenden Ent-
scheide ausgefertigt.

Anhand eines standardisierten Jahreslohns wird 
die direkte Medienförderung berechnet, mit welcher 
die journalistische Leistung der Medienmitarbeitenden 
von Medienunternehmen gefördert wird. Die Medien-
kommission behandelte Anträge von vier Medienunter-
nehmen auf direkte und indirekte Medienförderung für 
insgesamt neun Medienerzeugnisse.

Direkte Medienförderung (Abgeltung der journalis-
tischen Leistung) wurde an vier Medienunternehmen 
für insgesamt neun Medienerzeugnisse ausgerichtet. 
Die Fördersumme in diesem Bereich betrug total 
CHF 1'177'695, der Budgetbetrag von CHF 1'300'000 
wurde somit nicht ausgeschöpft.

Indirekte Medienförderung für die Aus- und 
Weiterbildung wurde an ein Medienunternehmen aus-
gerichtet. Die Fördersumme in diesem Bereich betrug 
total CHF  16'649. Der Budgetbetrag von CHF  60'000 
wurde somit nicht ausgeschöpft.

Indirekte Medienförderung für den Verbreitungs-
aufwand wurde an vier Medienunternehmen aus-
gerichtet. Der Förderbetrag belief sich auf insgesamt 
CHF  465'398. Der Budgetbetrag von CHF  480'000 
wurde somit nicht ausgeschöpft.

Die vier Medienunternehmen wurden im Förderjahr 
2020 wie folgt gefördert:

Liechtensteiner Volksblatt AG CHF

Direkte Medienförderung 427'619
Indirekte Medienförderung Verbreitung 177'432
Indirekte Medienförderung Aus- und Weiterbildung 0

Total 605'051

 
Vaduzer Medienhaus AG CHF

Direkte Medienförderung 640'422
Indirekte Medienförderung Verbreitung 273'470
Indirekte Medienförderung Aus- und Weiterbildung 16'649

Total 930'541

 
Media 1 Service AG CHF

Direkte Medienförderung 70'052
Indirekte Medienförderung Verbreitung 889
Indirekte Medienförderung Aus- und Weiterbildung 0

Total 70'941

 
Zeit-Verlag Anstalt CHF

Direkte Medienförderung 39'602
Indirekte Medienförderung Verbreitung 13'607
Indirekte Medienförderung Aus- und Weiterbildung 0

Total 53'209

Insgesamt wurden im Berichtsjahr CHF  1'659'742 an 
Fördergeldern gesprochen.
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Regelungskommission

Präsident: Dr. Michael Jehle

Aufgabe der Regelungskommission ist die Durchführung 
des Regelungsverfahrens nach dem Gesetz vom 20. März 
1996 über die Bürgergenossenschaften, LGBl. 1996 Nr. 
77, sowie die Entscheidung und Wahrnehmung der ihr 
in diesem Gesetz übertragenen Angelegenheiten der Bür-
gergenossenschaften, insbesondere die Genehmigung der 
Statuten und Statutenänderungen, die Entscheidung über 
die innerhalb der Genossenschaft nicht geregelten Streitig-
keiten über Bestand von Mitglieds- und Nutzungsrechten 
sowie die Entscheidung über Verwaltungsbeschwerden 
(gegen den Ausschluss von Mitgliedern) und Aufsichts-
beschwerden. 

Im Berichtsjahr wurde infolge eines im Oktober 2020 
durch den Verwaltungsgerichtshof aufgehobenen Ent-
scheides in einer noch aus 2019 pendenten Sache im 
zweiten Rechtsgang entschieden, wobei der Entscheid 
wiederum angefochten wurde. Ferner liegt eine weitere 
Pendenz infolge Neuanfall aus dem Berichtsjahr vor, 
für welche jedoch das noch in der Instanz hängige Ver-
fahren präjudiziell ist, sodass es noch nicht weiterbe-
arbeitet wurde. Weitere Pendenzen bestehen nicht.

Umweltschutzkommission

Vorsitzende: Sabine Monauni,  
Regierungschef-Stellvertreterin

Die Umweltschutzkommission berät die Regierung in al-
len Belangen des Umweltschutzes, insbesondere bei der 
Ausarbeitung der Verordnungen zum Umweltschutzgesetz 
sowie der Erstattung von Empfehlungen betreffend die Be-
rücksichtigung besonderer Verhältnisse nach Art. 32 des 
Umweltschutzgesetzes.

Der Kommission gehören je ein Vertreter der Gemein-
den, der Wirtschaft, der Umweltschutzorganisationen, der 
Liechtensteinischen Ärztekammer und das zuständige Re-
gierungsmitglied, das den Vorsitz führt, an.

Die Umweltschutzkommission hat im Berichtsjahr nicht 
getagt.
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Bau

Hochbautenbericht 2022
Das gesamte Immobilienportfolio des Landes Liechten-
stein in den Bereichen Verwaltungs-, Schul- und Kultur-
bauten mit einem Wert von rund CHF 673 Mio. umfasst 
per Ende 2021 insgesamt 100 Gebäude: 65 Gebäude 
sind im Eigentum des Landes Liechtenstein und 35 Ge-
bäude werden gemietet. Für die strategische Planung 
von Hochbauprojekten sind im generellen Hochbaupla-
nungskredit für das Jahr 2022 CHF 750'000 budgetiert. 
Im investiven Bereich der Verwaltungsbauten sind für 
das Jahr 2022 Finanzmittel in der Höhe von CHF 12.2 
Mio. für das neue Dienstleistungszentrum der Liech-
tensteinischen Landesverwaltung am Giessen (DLG) in 
Vaduz budgetiert. Im investiven Bereich der Schulbau-
ten sind in Bezug auf das Bauvorhaben betreffend den 
Ersatzbau für den «Trakt G» und für eine zusätzliche 
Massnahme zur Schaffung von Schulraum beim Schul-
zentrum Mühleholz in Vaduz sowie für den Neubau des 
Schulzentrums Unterland II in Ruggell (SZU II) insge-
samt CHF 10.4 Mio. budgetiert. Die Umnutzung des 
Post- und Verwaltungsgebäudes in Vaduz für Zwecke 
der Liechtensteinischen Landesbibliothek verursacht 
2022 Kosten in der Höhe von CHF 1.125 Mio., welche 
im investiven Bereich der Kulturbauten budgetiert sind. 
Für Bautätigkeiten im Instandsetzungsbereich staat-
licher Verwaltungs-, Schul- und Kulturbauten sind für 
das Jahr 2022 Finanzmittel in der Höhe von CHF 8.427 
Mio. budgetiert. Die Bewirtschaftungskosten (Betriebs- 
und Instandhaltungskosten ohne Instandsetzungskos-
ten) der staatlichen Liegenschaften belaufen sich der-
zeit jährlich auf rund CHF 8.5 bis 9 Mio. Darin enthalten 
sind die Kosten für Bewachung, Reinigung, Energie, 
Wasser und Instandhaltung. Für die Miete von Verwal-
tungs-, Schul- und Kulturbauten sind für das Jahr 2022 
rund CHF 7 Mio. budgetiert. Der Landtag hat den Hoch-
bautenbericht 2022 (BuA Nr. 82 / 2021) in der Novem-
ber-Sitzung zur Kenntnis genommen.

Verwaltungsbauten
Die verschiedenen (Amts-)Stellen des Landes Liech-
tenstein sind bedarfsgerecht in Verwaltungsbauten un-
terzubringen. Das nachhaltige Immobilienmanagement 
des Landes Liechtenstein basiert auf der Liegenschafts-
strategie für Verwaltungsbauten. Die Strategie für 
Verwaltungsbauten der Liechtensteinischen Landes-
verwaltung wurde im Berichtsjahr aktualisiert und mit 
Zeithorizont 2037 überarbeitet. Eine zentrale Rolle bei 
der Umsetzung der Liegenschaftsstrategie spielt der 
Neubau des landeseigenen Dienstleistungszentrums für 
die Liechtensteinische Landesverwaltung am Giessen 
(DLG) in Vaduz. Durch die Schaffung einer grösseren 
Verwaltungseinheit wird der heute heterogenen Gebäu-
destruktur mit einem hohen und kostspieligen Anteil an 

MINISTERIUM FÜR  

INFRASTRUKTUR UND JUSTIZ

Regierungsrätin Dr. Graziella Marok-Wachter

Im Zuge der Regierungsneubildung im März 2021 über-
nahm Regierungsrätin Dr. Graziella Marok-Wachter das 
von ehemals Regierungschef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch 
geführte Ministerium für Infrastruktur und den von Regie-
rungsrätin Katrin Eggenberger geführten Geschäftsbereich 
Justiz.

Im Bereich Bau konnte mit der Planung des Vorpro-
jekts für die baulichen Massnahmen am Schulzentrum 
Mühleholz begonnen werden und der Architekturwettbe-
werb für den Neubau des Schulzentrums Unterland II in 
Ruggell (SZU II) erfolgreich mit der Wahl eines Siegerpro-
jekts abgeschlossen werden. Weiter wurde der Bau des 
Dienstleistungszentrums der Liechtensteinischen Landes-
verwaltung vorangetrieben. So fanden im Berichtsjahr zwei 
Projektkoordinationssitzungen statt, bei denen jeweils die 
nächste Bauphase freigegeben und die Einhaltung des Kre-
ditrahmens überprüft wurde. 

Im Bereich Verkehr bildeten der erste Mobilitätskon-
zept Monitoringbericht 2021, in welchem die Regierung 
den Landtag über den Umsetzungsstand des Mobilitäts-
konzepts 2030 sowie die darin enthaltenen längerfristigen 
Leitprojekte informierte sowie der Bericht und Antrag zur 
Variantenprüfung zur Verkehrsentlastung des Dorfzent-
rums von Schaan wichtige Schwerpunkte. Insbesondere 
konnte basierend auf den Erkenntnissen der Variantenprü-
fung im Berichtsjahr mit der Initialisierung eines Projek-
tes gestartet werden, bei welchem unterirdische Lösungen 
und die Auswirkungen auf die gemeindeübergreifenden 
Verkehrsströme geprüft werden. Im Weiteren wurden die 
beiden Projekte Neuauflage des Busbevorzugungskonzept 
sowie das Radroutenkonzept gestartet.

Im Bereich Justiz standen diverse Gesetzgebungspro-
jekte im Fokus. Dazu zählen Projekte, welche Bedürfnis-
sen der Praxis bzw. des Marktes nachkommen, wie die 
Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts, wel-
che insbesondere die Möglichkeit zur Abhaltung von Ge-
neralversammlungen ohne physische Anwesenheit der 
Teilnehmenden sowie die Einführung einer absoluten Ver-
jährungsfrist im Bereich der Haftung von Organen beinhal-
tet. Daneben ist auf die Abänderung des Partnerschafts-
gesetzes und des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches 
(ABGB) hinzuweisen, die aufgrund eines Urteils des Staats-
gerichtshofes vom 10. Mai 2021 (StGH 2020 / 097) erfor-
derlich wurde, wonach die Unzulässigkeit der Stiefkindad-
option für gleichgeschlechtliche Paare sowohl gegen die 
Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) verstösst 
als auch verfassungswidrig ist.

INFRASTRUKTUR UND JUSTIZ
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Mietliegenschaften sowie der aufwendigen Gebäudebe-
treuung in den Bereichen Hauswartung, interne Dienste, 
Bewachung etc. entgegengewirkt. Eigene Verwaltungs-
bauten ergeben hinsichtlich der Unterbringung von Äm-
tern mehr Planungssicherheit und ermöglichen einen 
besseren Betrieb sowie Kosteneinsparungen durch eine 
wirtschaftlichere Gebäudenutzung.

Der Einzug der Liechtensteinischen Landesbiblio-
thek in das Post- und Verwaltungsgebäude Vaduz hat zur 
Folge, dass die Mitarbeitenden der Liechtensteinischen 
Landesverwaltung, welche im Post- und Verwaltungs-
gebäude Vaduz arbeiten und durch die Umnutzung des 
Gebäudes dort keinen Arbeitsplatz mehr haben werden, 
in das Dienstleistungszentrum der Liechtensteinischen 
Landesverwaltung in Vaduz einziehen werden. Dies be-
dingte, dass das Dienstleistungszentrum, für dessen 
Bau der Kredit vom Landtag im Jahre 2016 gesprochen 
wurde, erweitert werden musste. Im April 2019 hatte 
die Regierung den Bericht und Antrag betreffend die 
Genehmigung eines Verpflichtungskredits für die Um-
nutzung des Post- und Verwaltungsgebäudes Vaduz für 
die Liechtensteinische Landesbibliothek und die Geneh-
migung eines Ergänzungskredits für die Erweiterung 
der laufenden ersten Bauetappe des Dienstleistungs-
zentrums der Liechtensteinischen Landesverwaltung in 
Vaduz (BuA Nr. 43 / 2019) zu Handen des Landtags ver-
abschiedet. Der Landtag hatte in seiner Sitzung im Mai 
2019 den Verpflichtungskredit für die Umnutzung des 
Post- und Verwaltungsgebäudes in Höhe von CHF 22 
Mio. und den Ergänzungskredit für die Erweiterung des 
Dienstleistungszentrums der Liechtensteinischen Lan-
desverwaltung in Höhe von CHF 14.3 Mio. genehmigt 
(LGBl. 2019 Nr. 157). Das Dienstleistungszentrum wird 
um ein drittes Obergeschoss und ein zweites Unterge-
schoss erweitert. Im Berichtsjahr wurde das Bauprojekt 
erarbeitet und mit der Realisierung der Hochbauarbei-
ten begonnen. Der Bezug des neuen Dienstleistungs-
zentrums ist für 2024 vorgesehen.

Im Berichtsjahr erfolgten verschiedene bauliche 
Massnahmen im Instandsetzungsbereich staatlicher 
Verwaltungsbauten. Zu nennen sind die Instandset-
zungsarbeiten am Polizeigebäude in Vaduz, u. a. die Er-
neuerung der Lüftungsanlage in der Tiefgarage, sowie 
die Sanierung und Erweiterung der Lüftungsanlage der 
Prüfhalle beim Amt für Strassenverkehr. Im Regierungs-
gebäude wurde der Medienraum neugestaltet und auf 
den neuesten Stand der Technik gebracht. Des Weite-
ren wurde der Dachstock im Bürohaus Heiligkreuz 8 in 
Vaduz ausgebaut.

Schulbauten
Das Schulzentrum Mühleholz in Vaduz (SZM) wird er-
weitert, um den aktuellen bzw. zukünftigen Platzbedarf 
des Liechtensteinischen Gymnasiums (SZM I) bzw. der 
Weiterführenden Schulen Vaduz (SZM II) zu decken. Der 
Landtag hatte den Verpflichtungskredit für die Realisie-
rung des benötigten Raumbedarfs am Schulstandort 

Mühleholz in Vaduz in der Höhe von CHF 44 Mio. (vgl. 
BuA Nr. 64 / 2019) in der Sitzung vom Juni 2019 geneh-
migt (LGBl. 2019 Nr. 212). Im Berichtsjahr wurde mit 
der Überarbeitung des Siegerprojekts aus dem Archi-
tekturwettbewerb und der Planung des Vorprojekts 
begonnen. Für verschiedene Arbeiten konnten im Be-
richtsjahr schon Aufträge vergeben werden.

Mit dem Bau des Schulzentrums Unterland II in Rug-
gell (SZU II) wird ein zweiter Sekundarschulstandort im 
Unterland geschaffen. Zudem wird im Schulzentrum 
Unterland II die Berufsmaturitätsschule (BMS) unterge-
bracht werden. Die Regierung hatte dem Landtag mit 
dem BuA Nr. 63 / 2019 den entsprechenden Finanzbe-
schluss für die Genehmigung des Verpflichtungskredits 
für den Neubau eines Schulzentrums Unterland II in 
Ruggell (SZU II) in Höhe von CHF 52.6 Mio. vorgelegt. 
In seiner Sitzung im Juni 2019 hat der Landtag dem Ver-
pflichtungskredit zugestimmt und diesen auf CHF 56.1 
Mio. erhöht (LGBl. 2019 Nr. 211). Im Berichtsjahr erfolg-
ten die Vorbereitungen für den internationalen Archi-
tekturwettbewerb und dessen Durchführung. Das Preis-
gericht unter dem Vorsitz von Regierungsrätin Graziella 
Marok-Wachter hat sich im Juli zur Beurteilung der 26 
eingereichten Projektbeiträge getroffen. Da keines der 
Projekte in ortsbaulicher und architektonischer Quali-
tät sowie organisatorischen und funktionellen Abläufen 
vollumfänglich überzeugen konnte, hat das Preisgericht 
einstimmig die Durchführung einer Bereinigungsstufe 
beschlossen. Im Dezember des Berichtsjahres traf sich 
das Preisgericht zur Beratung der überarbeiteten Pro-
jekte und hat das Siegerprojekt des Architekturwettbe-
werbs für den Neubau des Schulzentrums Unterland II 
in Ruggell erkoren und der Regierung zur Ausführung 
empfohlen.

Im Berichtsjahr erfolgten verschiedene bauliche 
Massnahmen im Instandsetzungsbereich der Schulbau-
ten, so zum Beispiel beim Schulzentrum Mühleholz, bei 
der Universität Liechtenstein in Vaduz, bei den Weiter-
führenden Schulen Triesen und bei der Musikschule in 
Triesen.

Kulturbauten
Die Liechtensteinische Landesbibliothek wird aufgrund 
der räumlichen und betrieblichen Probleme am jetzigen 
Standort neu im Post- und Verwaltungsgebäude Vaduz 
untergebracht werden. Das Gebäude muss für diesen 
Zweck grundlegend saniert werden. Der Landtag hat in 
seiner Sitzung im Mai 2019 den Verpflichtungskredit in 
Höhe von CHF 22 Mio. für die Umnutzung des Post- und 
Verwaltungsgebäudes Vaduz für die Liechtensteinische 
Landesbibliothek gemäss BuA Nr. 43 / 2019 genehmigt. 
Im Berichtsjahr konnte der internationale Architektur-
wettbewerb vorbereitet und mit der Durchführung be-
gonnen werden.

Im Berichtsjahr erfolgten verschiedene bauliche 
Massnahmen im Instandsetzungsbereich der Kultur-
bauten, so zum Beispiel im Engländergebäude.
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Verkehr

Verkehrsinfrastrukturbericht 2022
Mit dem Verkehrsinfrastrukturbericht wird dem Land-
tag jährlich ein Bericht betreffend den Bau und die 
 Sanierung der Verkehrsinfrastruktur in Liechtenstein 
zur Kenntnisnahme vorgelegt. Dieser bildet eine der 
 wesentlichen Grundlagen für die Budget- und Finanz-
planung im Bereich des Neubaus und der Instand-
setzungen staatlicher Verkehrsinfrastruktur. Mit Be-
richt und Antrag Nr. 83 / 2021 brachte die Regierung 
dem Landtag den Verkehrsinfrastrukturbericht 2022 
in der November-Sitzung 2021 zur Kenntnis. Die Auf-
gaben des Landes bestehen u. a. im Unterhalt und der 
Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur, um die 
heutigen und zukünftigen Mobilitätsbedürfnisse bedie-
nen zu können. Im Weiteren besteht die Aufgabe des 
Landes im Erhalt der bestehenden Verkehrsinfrastruk-
turanlagen. Diese sind aufgrund der zunehmenden Ver-
kehrsfrequenzen und der hohen Lasten in den Spitzen-
zeiten stark beansprucht, was hohe Aufwendungen zur 
Instandhaltung nach sich zieht. In das Bau- und Unter-
haltsprogramm des Jahres 2022 wurden basierend auf 
den langfristigen Zielsetzungen, dem Mobilitätskon-
zept 2030 sowie dem aktuellen Strassenzustand 13 In-
fratrukturprojekte, acht Kunstbautenprojekte (Brücken, 
Mauern) und sieben Unterhaltsprojekte aufgenommen. 
Das Budget für die Verkehrsinfrastrukturen des Landes 
beläuft sich insgesamt auf CHF 16.35 Mio. Für das Jahr 
2022 waren gemäss dem Verkehrsinfrastrukturbericht 
u. a. folgende Bauvorhaben geplant: In Ruggell wird auf 
der Rheinstrasse für die Verbesserung der Zufahrt zum 
Industriegebiet ein Kreisel erstellt. Zeitgleich soll öst-
lich des Kreisels, gemeinsam mit der Gemeinde Ruggell 
und weiteren Werkbetreibern, der Ausbau der Rhein-
strasse bis zum Kreisel Landstrasse erfolgen. Nach den 
Landerwerbsverhandlungen konnte im Herbst 2021 mit 
den Arbeiten an der Bergstrasse Sennwis – Obergufer 
in Triesenberg begonnen werden. Mit dem Ausbau ent-
steht gleichzeitig ein durchgehendes Trottoir entlang 
der Bergstrasse. Im Zuge dessen werden ebenfalls die 
bestehenden Stützkonstruktionen erneuert. Weiters er-
folgt die vierte und letzte Ausbauetappe der Sanierung 
der Maseschastrasse. In Balzers wird die Rietstrasse 
vom Kreisel Züghüsle bis zur ehemaligen Poststelle 
ausgebaut. Beim Dorfeingang von Planken ist die Er-
neuerung der Dorfstrasse geplant. Das Projekt um-
fasst die Erstellung eines Trottoirs, welches die beste-
hende Fussgängerverbindung der Plankner Strasse von 
Schaan her lückenlos mit der Gehweganlage im Zent-
rum verbindet. Die Plankner Strasse in Schaan wird aus-
gebaut und mit einem beidseitigen Trottoir versehen. 
Bei den Unterhaltsprojekten handelt es sich jeweils um 
die Erneuerung bestehender Strassenstücke ohne Um- 
bzw. Ausbauten. Diese betreffen mehrere Strassen-
züge. Im Bereich der Kunstbauten erfolgen diverse In-
standsetzungsmassnahmen aufgrund der im Jahr 2020 

Landes- und Ortsplanung 
Gemäss Baugesetz ist die Regierung zur überörtlichen 
und grenzüberschreitenden Planung verpflichtet und 
die Gemeinden sind zur Ortsplanung verpflichtet. Ge-
gen Entscheidungen des Gemeinderates betreffend den 
Erlass und die Abänderung von Zonen-, Überbauungs- 
und Gestaltungsplänen ist Beschwerde an die Regie-
rung möglich. Zonenpläne und Bauordnungen als auch 
Richtpläne sowie Änderungen solcher bedürfen der Ge-
nehmigung der Regierung. Im Berichtsjahr hatte das 
Ministerium rund 30 Beschwerden gegen Einsprache- 
Entscheide des Gemeinderates zur Behandlung durch 
die Regierung vorzubereiten. Der Regierung wurden 
im Berichtsjahr zahlreiche Anträge von Gemeinden zur 
Genehmigung von Planungsinstrumenten (Zonenpläne, 
Bauordnungen, Richtpläne) vorgelegt. Die Regierung 
hat über rund zehn Anträge auf Genehmigung von Pla-
nungsinstrumenten aus verschiedenen Gemeinden ent-
schieden. 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im 
Bereich Bau

Teilnahme an Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-
Konferenz Ostschweiz (BPUK-Ost)
Die für die Themen Bau, Raumplanung, Umwelt, Stras-
sen, Verkehr und öffentliches Beschaffungswesen zu-
ständigen Regierungsmitglieder der Schweizer Kantone 
bilden zusammen die Schweizerische Bau-, Planungs- 
und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK). Liechtenstein 
ist ebenfalls Mitglied der BPUK. Die Kantone Appen-
zell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, 
Graubünden, Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau und 
Zürich sowie Liechtenstein bilden die BPUK-Ost. Die 
Infrastrukturministerin Dr. Graziella Marok- Wachter 
nahm am 11.  August an der Bau-, Planungs- und 
 Umweltdirektoren-Konferenz Ostschweiz (BPUK-Ost) 
teil. An der virtuell stattgefundenen Sitzung wurde 
schwerpunktmässig über den Ausbau der Schweizeri-
schen Nationalstrassen diskutiert. Des Weiteren nahm 
Dr. Graziella Marok-Wachter am 23. September an der 
Hauptversammlung der BPUK in Warth, Thurgau, teil. 
Inhalte der Hauptversammlung waren neben statuta-
rischen Geschäften die Besprechung des Konzepts zur 
schweizweiten Bodenkartierung und ein Austausch 
über Brandschutzvorschriften. Weiter erhielten die 
Teilnehmenden Informationen aus dem Bundesamt für 
Strassen (ASTRA).

Am 26. und 27.  August fand eine Exkursion der 
Schweizerischen Kantonsplanerkonferenz KPK nach 
Liechtenstein statt. Regierungsrätin Dr. Graziella Marok- 
Wachter begrüsste anlässlich ihres Aufenthalts in Mal-
bun die Vorsteherinnen und Vorsteher sowie die für 
die Raumplanung bzw. Raumentwicklung zuständigen 
Fachstellen der Kantone.
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durchgeführten Zustandsanalyse. Das Investitionsvolu-
men beläuft sich auf CHF 1.5 Mio., um insgesamt acht 
Objekte zu erneuern, die Gebrauchstauglichkeit zu er-
halten und die Lebensdauer zu verlängern.

Verkehrsdienstebericht 2022 bis 2024
Der Verkehrsdienstebericht 2022-2024 (Bericht und 
Antrag Nr. 49 / 2021) wurde dem Landtag in der Juni- 
Sitzung unterbreitet. Der Landtag genehmigte, den von 
der Regierung beantragten jährlichen Beitrag von jeweils 
CHF 14.5 Mio. für die Leistungen des Verkehrsbetrieb 
LIECHTENSTEINmobil. Mit dem Verkehrsdienstebericht 
legt die Regierung dem Landtag einen Finanzbeschluss 
vor, der einen Landesbeitrag für die Jahre 2022 bis 2024 
für die Leistungen des Verkehrsbetriebs LIECHTEN-
STEINmobil sichern soll. Die Höhe des Beitrages ent-
spricht demjenigen der vorangegangenen Perioden 2016 
bis 2018 sowie 2019 bis 2021. Der Zweck von LIECH-
TENSTEINmobil ist gemäss Gesetz, die Erbringung des 
öffentlichen Personenverkehrs zu gewährleisten – durch 
Gestaltung, Planung, Organisation und Vermarktung des 
Leistungsangebots. Dieses umfasst die Planung der Ver-
kehrsdienstleistungen sowie die Entwicklung von Linien-
netz- und Fahrplänen für die landesinternen sowie gren-
züberschreitenden Angebote und die Anknüpfung an die 
regionalen Knoten. Durch die Festlegung des Beitrags 
über drei Jahre wird eine Finanzierung sichergestellt, die 
es ermöglicht, den öffentlichen Verkehr verlässlich und 
zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln.

Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil
Der Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil unter-
steht nach dem Gesetz über die Steuerung und Über- 
wachung der öffentlichen Unternehmen (ÖUSG) und 
dem Gesetz über den Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEIN 
mobil (VLMG) der Oberaufsicht der Regierung. Gemäss 
dem VLMG obliegt der Regierung u. a. die Definition der 
im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs zu 
erbringenden Leistungen in Form eines Leistungsauf-
trags an den Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil. 
Das Grund angebot umfasste im Berichtsjahr die folgen-
den Verkehrsdienste:
–  Verbindung aller Gemeinden Liechtensteins unterein-

ander sowie Anbindung an die regionalen Knoten des 
öffentlichen Verkehrs (Liechtenstein Bus)

–  Regionalzugsangebot Feldkirch – Buchs
–  Ergänzende grenzüberschreitende Verbindungen (Li-

nie 70 Schaan – Klaus (Verkehrsverbund Vorarlberg 
(VVV), Linie 12 bzw. 410 Grabs – Triesen (LIECHTEN-
STEINmobil gemeinsam mit Bus Ostschweiz AG)

–  Skibus
–  Nachtbus

Im Dezember des Berichtsjahres wurde eine neue Leis-
tungsvereinbarung für das Jahr 2022 zwischen der Re-
gierung und der LIECHTENSTEINmobil von der Regie-
rung genehmigt.

Mitte Dezember wechselte die LIECHTENSTEIN-
mobil den Betreiber. Die BOS PS Anstalt (Bus Ost-
schweiz Philip Schädler Anstalt) fährt neu im Auftrag 
von LIECHTENSTEINmobil den Linienverkehr in Liech-
tenstein für die Jahre 2021 bis 2031.

Das Ministerium ist den ihm aus der Wahrnehmung 
der Oberaufsicht erwachsenden Aufgaben nachge-
kommen. Dies erfolgte u. a. durch Quartalsgespräche 
mit der strategischen Führungsebene, dem Führen von 
Korrespondenz etc.

Mobilitätskonzept Monitoringbericht 2021
Der Landtag hat in seiner Sitzung im Mai den Bericht 
und Antrag Nr. 29 / 2021 bezüglich Umsetzungsstand 
des Mobilitätskonzepts 2030 sowie der darin enthalte-
nen längerfristigen Leitprojekte (Mobilitätskonzept Mo-
nitoringbericht 2021) zur Kenntnis genommen. Mit die-
sem Bericht informiert die Regierung über die erfolgten 
Arbeiten zu den Leitprojekten und verschiedenen Mass-
nahmen sowie über die aktuellen und zukünftigen Ent-
wicklungen im Bereich der Mobilität.

Um den bestehenden und zukünftigen Herausfor-
derungen der liechtensteinischen Verkehrspolitik ge-
recht zu werden, wurde das Mobilitätskonzept 2030 
mit vier Massnahmenpaketen und zehn Leitprojekten 
ausgearbeitet. Anlässlich der Behandlung des Berichts 
und Antrags betreffend das Mobilitätskonzept 2030 im 
Landtag 2020 wurde die Regierung beauftragt, zum 
Umsetzungsstand des Mobilitätskonzepts 2030 sowie 
der darin enthaltenen längerfristigen Leitprojekte jähr-
lich Bericht zu erstatten und ein Umsetzungscontrolling 
aller Massnahmen zu etablieren. 

Damit die Massnahmenpakete und Leitprojekte des 
Mobilitätskonzepts 2030 bezüglich ihrer Resultate und 
Effekte beurteilt werden können, war nebst der jährli-
chen Berichterstattung des Umsetzungsstands eine 
Monitoring- und Controlling-Strategie zu entwickeln. 
Für die Erarbeitung des anzuwendenden Reportingsys-
tems, die Durchführung der notwendigen Arbeiten und 
die Erstellung des jährlichen Berichts zuhanden des 
Landtags wurde von der Regierung ein Lenkungsaus-
schuss eingesetzt. 

Variantenprüfung zur Verkehrsentlastung des  
Dorfzentrums von Schaan
Einer der Aufträge, den der Landtag im Rahmen der 
Behandlung des Mobilitätskonzepts 2030 der Regie-
rung erteilt hat, ist die Durchführung einer vertieften 
Variantenprüfung zur Entlastung des Dorfzentrums von 
Schaan in enger Abstimmung mit der Gemeinde Schaan. 
Hierzu hat die Regierung dem Landtag in seiner Novem-
ber-Sitzung einen Bericht und Antrag betreffend die Re-
sultate der Variantenprüfung zur Entlastung des Dorf-
zentrums von Schaan sowie des weiteren Vorgehens 
(BuA Nr. 84 / 2021) zur Kenntnisnahme unterbreitet. Für 
die Ausarbeitung der Variantenprüfung wurde eine Ar-
beitsgruppe eingesetzt, welche in Zusammenarbeit mit 
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einem externen Ingenieurbüro verschiedene Varianten 
untersucht hat. Geprüft wurde die Variante der Tiefer-
legung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), 
der Umfahrungsstrasse kurz (Industriestrasse-Zoll-
strasse), der Umfahrungsstrasse lang (Industriestrasse- 
Zollstrasse-Wiesengass), der Tieferlegung der Bahn 
im Zentrum und die Variante Nordeinfahrt Buchs der 
Bahnlinie. Diese fünf Varianten wurden mit dem Status 
Quo, der heutigen Ist-Situation, verglichen. 

Der Variantenvergleich zeigt auf, dass alle geprüften 
Varianten neben Vorteilen auch Nachteile mit sich brin-
gen. Bei der Bewertung der Resultate der Varianten-
prüfung sticht somit keine Variante eindeutig he raus. 
Anhand der Untersuchung der verschiedenen Varian-
ten konnten jedoch wichtige Erkenntnisse gewonnen 
werden sowie aufgezeigt werden, dass die Umsetzung 
der geprüften Varianten in Schaan Auswirkungen auf 
die Verkehrsströme in anderen Gemeinden und dem 
angrenzenden Ausland hat. Basierend auf den Erkennt-
nissen der Variantenprüfung sollen weitere Lösungs-
ansätze geprüft werden. Dabei sollen insbesondere 
unterirdische Lösungen und die Auswirkungen auf die 
gemeindeübergreifenden Verkehrsströme berücksich-
tigt werden. Hierzu wurde im Berichtsjahr mit der Ini-
tialisierung eines Projekts gestartet weswegen diverse 
Ministeriums-interne Sitzungen stattfanden.

Entwicklungskonzept Liechtensteiner Unterland und 
Schaan
Aufgrund des bisher erfolgten und für die nahe Zukunft 
prognostizierten Wirtschaftswachstums und der da-
raus resultierenden zunehmenden Verkehrsbelastung 
im Liechtensteiner Unterland wurde im Jahr 2016 die 
Plattform «Entwicklungskonzept Liechtensteiner Unter-
land und Schaan» ins Leben gerufen. Im Berichtsjahr 
wurden die Arbeiten am Entwicklungskonezpt weiterge-
führt. Im Rahmen von zwei durchgeführten Sitzungen 
wurde das Vorgehen zur Bearbeitung der Handlungs-
felder der Strategiebausteine beschlossen. Insbeson-
dere die Handlungsfelder in den Bereichen Mobilität, 
Natur- und Landschaft sowie die Arbeitsgebiete und 
Bodenpolitik wurden weiter vertieft. Zudem wurde die 
Arbeitsplanung für das Jahr 2022 besprochen und fest-
gelegt. Weitere Informationen finden sich auf der Inter-
netseite www.vision2050.li. 

Neuauflage des Busbevorzugungskonzepts
Das von der Regierung genehmigte und vom Landtag 
zur Kenntnis genommene Mobilitätskonzept 2030 be-
inhaltet mit Massnahme Nr. 1.04 die Neuauflage eines 
Busbevorzugungskonzepts. Hierzu wurde im April ein 
entsprechendes Projekt gestartet und ein Lenkungs-
ausschuss sowie eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Das 
Ziel des Projektes ist es, den öffentlichen Verkehr (ÖV) 
ungehindert vom stockenden Verkehr möglichst fahr-
planmässig verkehren zu lassen. Dies gelingt durch eine 
Priorisierung des ÖVs gegenüber dem motorisierten 

Individualverkehr (MIV) mittels verschiedener Mass-
nahmen. Der Fokus liegt dabei auf dem Bau von neuen 
und der Weiterführung von bestehenden Busspuren. 
Nebst baulichen Massnahmen sollen aber auch orga-
nisatorische Massnahmen sowie weitere flankierende 
Massnahmen, die der Busbevorzugung dienen, berück-
sichtigt werden. Im Berichtsjahr fanden zwei strategi-
sche Sitzungen des Lenkungsausschusses statt. Die Ar-
beitsgruppe tagte siebenmal. In beiden Projektgremien 
arbeiteten zwei Gemeindebauführer (Arbeitsgruppe) 
bzw. ein Gemeindevorsteher und eine Gemeindevorste-
herin (Lenkungsausschuss) sowie jeweils ein Vertreter 
der Verkehrsbetriebe LIECHTENSTEINmobil mit. Der 
Vorsitz des Lenkungsausschusses obliegt dem für das 
Ministerium für Infrastruktur zuständigen Regierungs-
mitglied. Im Sommer fand eine erste Mitwirkungsver-
anstaltung (Forum) statt, an welcher Vertreter von 
Gemeinden und Vereinen / Verbänden teilgenommen 
haben. Die Ergebnisse der konzeptionellen Arbeiten 
werden voraussichtlich Mitte 2022 vorliegen.

Radroutenkonzept Liechtenstein
Im Rahmen der Massnahmen 1.10 bis 1.13 des Mobi-
litätskonzepts 2030 ist vorgesehen, das Liechtenstei-
ner Hauptradroutennetz auszubauen. Nebst der ei-
gentlichen Erweiterung des Hauptradroutennetzes 
gilt es hierbei auch Lückenschlüsse vorzunehmen und 
das (Haupt-)Radroutennetz bezüglich der Realisierung 
von Radschnellwegen sowie Radwegen in Hanglage zu 
überprüfen. Hierzu wurden im Berichtsjahr die erfor-
derlichen Vorbereitungsarbeiten betreffend Projektor-
ganisation und Erarbeitungsprozess vorgenommen. So 
wurden eine Arbeitsgruppe und ein Lenkungsausschuss 
eingesetzt. In der Arbeitsgruppe sind u. a. zwei Gemein-
debauführer und Mitarbeitende des Amts für Bau und 
Infrastruktur vertreten und im Lenkungsausschuss das 
zuständige Regierungsmitglied, zwei Gemeindevorste-
her sowie Mitarbeitende des Amts für Bau und Infra-
struktur, des Amts für Umwelt und des Ministeriums. 
Das Projekt wird durch ein externes Fachbüro begleitet.

Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung 
des Eisenbahngesetzes (EBG)
Die Regierung hat am 16. März 2021 den Vernehmlas-
sungbericht betreffend die Abänderung des Eisenbahn-
gesetzes (EBG) verabschiedet. Die Gesetzesvorlage dient 
insbesondere der Umsetzung der Richtlinie 2012 / 34 / EU 
zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Ei-
senbahnraums, geändert durch die Richtlinie (EU) 
2016 / 2370, und die damit in Verbindung stehenden EU-
Rechtsakte sowie des sog. «vierten Eisenbahnpakets». 
Dieses besteht aus den Richtlinien (EU) 2016 / 797 über  
die Interoperabilität des Eisenbahnwesens der Europä-
ischen Union sowie (EU) 2016 / 798 über die Eisenbahn-
sicherheit. Zur Umsetzung dieser EU-Rechtsakte ist eine 
Abänderung des Eisenbahngesetzes (EBG) erforderlich. 
Die Richtlinie 2012 / 34 / EU bezweckt insbesondere die 
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Verbesserung der Qualität durch Ankurbelung des Wett-
bewerbs, die Stärkung der Marktaufsicht sowie die Ver-
besserung der Bedingungen für Investitionen in den 
Eisenbahnsektor. Die Richtlinie gestattet grössere Trans-
parenz in Bezug auf die Bedingungen des Zugangs zum 
Schienenverkehrsmarkt und sorgt für eine Verbesserung 
des Zugangs von Betreibern zu schienenverkehrsbezo-
genen Serviceeinrichtungen wie z. B. Bahnhöfen. Mit 
der Richtlinie (EU) 2016 / 2370 wurde die Richtlinie 
2012 / 34 / EU im Hinblick auf die Öffnung des Marktes für 
inländische Schienenpersonenverkehrsdienste und die 
Verwaltung der Eisenbahninfrastruktur geändert. In der 
Richtlinie (EU) 2016 / 797 werden die Bedingungen fest-
gelegt, welche für die Verwirklichung der Interoperabi-
lität des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union 
(EU) sowie den EWR-Staaten erfüllt sein müssen, um ein 
optimales Mass an technischer Harmonisierung zu er-
reichen. Damit sollen die Eisenbahnverkehrsdienste in-
nerhalb der EU und im EWR erleichtert, verbessert und 
entwickelt werden sowie zur Verwirklichung eines ein-
heitlichen europäischen Eisenbahnraums beigetragen 
werden. Zweck der Richtlinie (EU) 2016 / 798 ist insbe-
sondere die Entwicklung und Verbesserung der Sicher-
heit des Eisenbahnsystems der EU sowie der EWR-Staa-
ten und ein besserer Marktzugang für Dienstleistungen 
auf dem Schienenweg durch die Harmonisierung der Re-
gulierungsstruktur in den Mitgliedstaaten, die Bestim-
mung der Zuständigkeiten der einzelnen Akteure des Ei-
senbahnsystems der EU, die Entwicklung gemeinsamer 
Sicherheitsziele und -methoden sowie die Festlegung 
der Grundsätze für die Erteilung, Erneuerung, Änderung 
und Einschränkung oder Widerruf von Sicherheitsbe-
scheinigungen und -genehmigungen. Die Vernehmlas-
sungsfrist endete am 16. Juni 2021.

Abänderungen von Verordnungen zum Strassen-
verkehrsgesetz (SVG)
Im Oktober des Berichtsjahres genehmigte die Regie-
rung die Verordnung über die Abänderung der Ver-
kehrszulassungsverordnung (VZV), die Verordnung 
über die Abänderung der Verordnung der technischen 
Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS), die Ver-
ordnung über die Abänderung der Verkehrsregelnver-
ordnung (VRV) und die Verordnung über die Abände-
rung der Ordnungsbussenverordnung (OBV). Mit den 
Abänderungen dieser Verordnungen werden ein drit-
tes Kontrollschild für Lastenträger eingeführt, Anpas-
sungen betreffend Veteranenfahrzeuge gemacht, die 
 Anwendungsregeln des Landeszeichens abgeändert 
sowie die Hinterlegung der aberkannten ausländischen 
Führerausweise aufgehoben.

Wiener Übereinkommen über den Strassenverkehr 
tritt in Kraft
Am 2.  März 2021 traten das Wiener Übereinkommen 
über den Strassenverkehr von 1968 sowie die dazugehö-
rigen weiteren multilateralen Abkommen betreffend die 

Strassenverkehrszeichen und Strassenmarkierungen in 
Kraft. Das Genfer Abkommen über den internationalen 
Strassenverkehr von 1949 ist bereits am 1. April 2020 
in Kraft getreten. Das dazu gehörige Protokoll über 
Strassenverkehrszeichen von 1949 und die Europäische 
Zusatzvereinbarung zum Abkommen über den Stras-
senverkehr und zum Protokoll über Strassenverkehrs-
zeichen von 1950 folgten am 2.  Juni 2021. Die beiden 
Übereinkommen tragen zu einer weltweiten Verein-
heitlichung der Verkehrsvorschriften, Signale und Mar-
kierungen bei. Dadurch wird der zwischenstaatliche 
Strassenverkehr vereinfacht und die Verkehrssicherheit 
gesteigert. Die liechtensteinischen Führerscheine und 
Fahrzeugzulassungen werden nun in über 150 Staaten 
anerkannt. 

Vermessung und Geoinformation

Amtliche Vermessung
Sämtliche Bestandteile der Amtlichen Vermessung un-
terliegen der Nachführungspflicht. Die Vermessungs-
werke werden von der Regierung genehmigt und für 
rechtsgültig erklärt und dann dem Amt für Justiz zur 
grundbücherlichen Durchführung zugestellt. Im Be-
richtsjahr wurden die technischen Arbeiten der perio-
dischen Nachführung (PNF) und der Homogenisierung 
der Gemeinden Mauren, Planken und Triesen abge-
schlossen, verifiziert, für rechtskräftig erklärt und im 
Grundbuch eingetragen. Die PNF der Gemeinden Rug-
gell und Schellenberg sind ebenfalls abgeschlossen und 
verifiziert. Ausstehend ist noch deren Übernahme ins 
Grundbuch.

ÖREB-Kataster
Im Berichtsjahr konnte der Kataster der öffentlich-recht-
lichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) ge-
mäss dem Gesetz über den Kataster der öffentlich-recht-
lichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBKG) in Betrieb 
genommen werden. Der Kataster der öffentlich-rechtli-
chen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) führt 
die wichtigsten Beschränkungen auf, die aufgrund ge-
setzlicher Bestimmungen und behördlicher Erlässe auf 
ein Grundstück wirken (z. B. Bauzonen). Der ÖREB-Ka-
taster ergänzt das Grundbuch, das die privatrechtlichen 
Einschränkungen enthält. Mit dem ÖREB-Kataster wer-
den öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen 
zentral, zuverlässig und leicht zugänglich dargestellt. 
Seit Anfang Juli 2021 sind elf Datensätze der Themen-
bereiche Planung, Wasser, Lärm, Wald sowie Natur und 
Landschaft im ÖREB-Kataster abrufbar. Der Datensatz 
zu belasteten Standorten wird im ÖREB-Kataster aufge-
schaltet, sobald er rechtskräftig ist. Ebenso die Daten 
zu Lärmempfindlichkeitsstufen einzelner Gemeinden, 
welche durch die Gemeinden im Rahmen der Orts- und 
Zonenplanung festzulegen sind. Die wichtigsten ÖREB 
sind zentral gebündelt, kostenfrei auf der Webseite  
https: / / oereb.llv.li abrufbar.
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Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im 
Bereich Infrastruktur

Teilnahme an internationalen Programmen und  
Projekten
Im Juni nahm eine Vertreterin des Ministeriums für In-
frastruktur und Justiz zusammen mit Vertretern des Am-
tes für Bau und Infrastruktur am jährlich stattfindenden 
Treffen des Lenkungsausschusses FL.A.CH teil. Das Tref-
fen fand im Berichtsjahr aufgrund der Covid-19-Pande-
mie virtuell statt. Grundlage des Lenkungsausschusses 
FL.A.CH. bildet die Vereinbarung vom 14.  September 
2007 zwischen der Regierung des Fürstentums Liech-
tenstein, dem Bundesministerium für Verkehr, Innova-
tion und Technologie der Republik Österreich und dem 
Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
über die Zusammenarbeit bei der weiteren Entwicklung 
des Eisenbahnwesens. Im Rahmen der Treffen des Len-
kungsausschusses FL.A.CH. erfolgt ein regelmässiger 
Informationsaustausch zum Thema Bahn.

Die Regierung ist gemäss Baugesetz zur grenzüber-
schreitenden und überörtlichen Planung verpflichtet. 
Unter anderem durch die Teilnahme am Agglomera-
tionsprogramm Werdenberg – Liechtenstein kommt 
die Regierung diesem Auftrag nach. Das Land Liech-
tenstein ist sowohl im Vorstand wie auch in der Pro-
jektleitung vertreten und stellt damit die Beachtung 
der Landesinteressen sicher. Die Schweiz lancierte 
die Agglomerationsprogramme, um die Koordination 
bereichsübergreifender Themen innerhalb der Agglo-
merationen, insbesondere im Bereich Siedung und 
Verkehr, zu verstärken. In den Aktionsprogrammen 
werden der Handlungsbedarf sowie die vorgesehenen 
Lösungen anstehender Probleme aufgezeigt. Im Rah-
men dieser Programme stellt der Schweizerische Bund 
finanzielle Beiträge an die Infrastrukturen in Aussicht. 
Im September 2018 verabschiedete der Bundesrat die 
Botschaft zur Mittelfreigabe für das Programm Agglo-
merationsverkehr des Agglomerationsprogramms der 
dritten Generation. Gemäss Prüfbericht beteiligt sich 
der Bund in den Jahren 2019 bis 2022 bei der Agglo-
meration Werdenberg – Liechtenstein mit einer Summe 
von CHF 10.35 Mio. an den vorgesehenen Massnah-
men. Zentrales Element für die Umsetzung des Pro-
gramms der 3. Generation als auch für das Programm 
der 4. Generation war die S-Bahn Liechtenstein auf-
grund der Ablehnung des Verpflichtungskredits zur 
S-Bahn Liechtenstein im Jahr 2020 wurden die Arbei-
ten zur 4. Generation des Agglomerationsprogramms 
Werdenberg-Liechtenstein sistiert und die Anmeldung 
zurückgezogen. Dennoch wurden die bereits geleiste-
ten Arbeiten zum Thema öffentlicher Raum, Freiraum 
und hitzeangepasste Siedlungen weitergeführt und im 
Sommer des Berichtsjahres abgeschlossen. Die hierbei 
gewonnenen Erkenntnisse sollen allen Gemeinden bei 
der Gestaltung eines attraktiven Lebensraums helfen 

und als Grundlage für die Aktualisierung der Ortspla-
nung dienen.

Aufgrund des Wegfalls der S-Bahn Liechtenstein als 
zentrales Element der bisherigen ÖV-Strategie ist für die 
nächste Programmgeneration ein neues Zielbild zu erar-
beiten sowie eine neue ÖV-Teilstrategie zu entwickeln. 
Die Arbeiten hierzu wurden im Berichtsjahr im Sinne ei-
nes Neustarts wieder aufgenommen. Im November fand 
ein erster gemeinsamer Workshop mit den Mitglied-
gemeinden zur Überarbeitung des Zukunftsbilds statt. 
Des Weiteren wurden erste Vorbereitungsarbeiten für 
ein neues Gesamtverkehrskonzept durchgeführt. Dieses 
bildet die Grundlage für die weiterführenden Arbeiten 
zum Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechten-
stein der 5. Generation.

Antrittsbesuch bei Bundesministerin Leonore  
Gewessler in Wien
Verkehrsministerin Graziella Marok-Wachter traf sich 
im Juni in Wien zu einem Arbeitsgespräch mit Leonore 
Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Im Zen-
trum des Gesprächs stand die Verkehrsverbindung im 
Dreiländereck.

Justiz

Rechtsetzungsvorhaben

Abänderung der Strafprozessordnung, des  
Rechts hilfegesetzes und weiterer Gesetze  
(BuA Nr. 13 / 2021)
Im Hinblick auf die Moneyval Länderprüfung Liechten-
steins, welche im September 2021 begonnen hat, galt 
es, den FATF-Standard in unterschiedlichen Bereichen 
zu erfüllen. Im Rahmen umfangreicher interner Über-
prüfungen wurde festgestellt, dass in dieser Hinsicht 
einzelne Nachbesserungen in mehreren Rechtsberei-
chen angezeigt sind. Einerseits wurde die Informations-
pflicht gegenüber Berechtigten bzw. von der Rechts-
hilfemassnahme Betroffenen als mögliches Hindernis 
gegenüber um Rechtshilfe ersuchende Staaten hinsicht-
lich Geheimhaltung ausgemacht, andererseits sollte die 
Verfahrensdauer der Strafverfahren im Inland und der 
Rechtshilfeverfahren möglichst kurz gehalten werden, 
um eine effektive und speditive Strafverfolgung und 
Rechtshilfeleistung zu ermöglichen. Mit der entspre-
chenden Vorlage wurde eine Optimierung in den ge-
nannten Bereichen vorgenommen.

Durch die Abänderung bzw. Neufassung von Be-
stimmungen in der Strafprozessordnung über die Be-
schlagnahme, die Durchsuchung und Beschlagnahme 
von Papieren sowie die Versiegelung (§§ 96 bis 98) wur-
den klarere gesetzliche Regelungen für die Durchfüh-
rung dieser Zwangsmassnahmen geschaffen.

Durch die Einfügung des § 97b und der §§ 355 bis 
355c in die Strafprozessordnung wurde ein Verfahren 
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Gesetz über Begleitmassnahmen in der Verwaltung 
und Justiz in Zusammenhang mit dem Coronavirus 
(Covid-19) (Covid-19-VJBG) (BuA Nr. 10 / 2021;  
BuA Nr. 86 / 2021)
Am 8. April 2020 ist das Gesetz über Begleitmassnah-
men in der Verwaltung und Justiz in Zusammenhang 
mit dem Coronavirus (Covid-19) (Covid-19-VJBG), LGBl. 
2020 Nr. 136, in Kraft getreten. Das Gesetz sah ur-
sprünglich eine Geltungsdauer bis zum 15.  Juni 2020 
vor. In der Folge wurde dieses mehrfach verlängert und 
situativ angepasst. 

In der Mai-Sitzung 2021 verlängerte der Landtag die 
Geltungsdauer des Gesetzes aufgrund hoch anstecken-
der Virusmutationen neuerlich bis zum 30. September 
2021; das Gesetz lief mit diesem Datum aus. Im Novem-
ber 2021 entschied der Landtag, das Gesetz aufgrund 
der anhaltenden Covid-19-Pandemie und entsprechen-
der Bedürfnisse der Gerichte und Verbände bis Ende 
Juni 2022 wieder im dafür notwendigen Ausmass einzu-
führen. Das Covid-19-VJBG ist in der Folge am 19. No-
vember 2021 in Kraft getreten.

Abänderung des Zivilrechts-Mediations-Gesetzes 
(ZMG), der Zivilprozessordnung (ZPO) und des  
Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) 
(BuA Nr. 74 / 2021)
Mit der gegenständlichen Vorlage werden drei unter-
schiedliche Themenbereiche im Zivilrecht umfasst. Im 
Zivilrechts-Mediations-Gesetz soll eine Delegations-
norm aufgenommen werden, damit bestimmte Auf-
gaben künftig vom Amt für Justiz anstelle der Regierung 
wahrgenommen werden können. In der Zivilprozess- 
ordnung soll lediglich ein Verweisfehler korrigiert wer-
den. Die Anpassungen im ABGB betreffen die Bestim-
mungen zum Verzicht auf die Herausgabe von Zuwen-
dungen zwischen Kunden und Finanzintermediären 
im Rahmen eines Bevollmächtigungsvertrags. Hier ist 
der Adressatenkreis bisher eingeschränkt auf Banken, 
Wertpapierfirmen und Vermögensverwaltungsgesell-
schaften und soll auf alle von der FMA bewilligten Fi-
nanzintermediäre erweitert werden. Im Rahmen dieser 
Anpassungen hat auch eine Überprüfung der diesbe-
züglichen Verjährungsbestimmung stattgefunden. Es 
soll eine Klarstellung dahingehend erfolgen, dass die 
Verjährungsfrist für Entschädigungsklagen im Zusam-
menhang mit der Besorgung von bestimmten Finanz-
dienstleistungsgeschäften nicht nur für klassische 
Schadenersatzansprüche, sondern auch für Heraus-
gabeansprüche sowie Auskunfts- und Rechnungs-
legungsansprüche gilt. 

Der Vernehmlassungsbericht wurde im Juli 2021 von 
der Regierung verabschiedet. Die Vernehmlassungsfrist 
ist am 27. August 2021 abgelaufen. Die Vorlage wurde 
im November 2021 in erster Lesung vom Landtag be-
raten.

zur (frühzeitigen) Verwertung von beschlagnahmten 
und gesperrten Vermögenswerten eingeführt, das bis-
lang in der liechtensteinischen Strafprozessordnung ge-
fehlt hat.

Im Rechtshilfegesetz wurde mit der Einfügung des 
neuen Art. 58e festgelegt, unter welchen Voraussetzun-
gen im Rechtshilfeverfahren eine vorläufige Übermitt-
lung von beschlagnahmten Papieren und Datenträgern 
unter Geheimhaltung der Ermittlungen der ersuchen-
den Behörde gegenüber betroffenen Personen erfolgen 
kann, um nicht die Erfolgschancen des Strafverfahrens 
im ersuchenden Staat zu gefährden oder zunichte zu 
machen.

Der Landtag hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 
Dezember 2020 in erster Lesung beraten und im Mai 
des Berichtsjahres verabschiedet. Die Abänderungen 
sind am 30. Juni 2021 in Kraft getreten.

Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts 
(PGR) sowie des Bankengesetzes (BankG)  
(Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017 / 828)  
(BuA Nr. 12 / 2021)
Mit dieser Vorlage wurde eine EU-Richtlinie umgesetzt, 
welche die langfristige Mitwirkung der Aktionäre von 
im EWR börsenkotierten Aktiengesellschaften zum Ziel 
hat. Die EU-Richtlinie bezweckt, ein attraktives Umfeld 
für Aktionäre zu schaffen und ihre nachhaltige Mitwir-
kung in börsenkotierten Aktiengesellschaften zu för-
dern. Mit der Umsetzung der Richtlinie sollte die Trans-
parenz erhöht und die Einflussnahme der Aktionäre auf 
bestimmte Vorgänge der Gesellschaft verstärkt werden. 

Im Wesentlichen umfasst die Richtlinie Massnah-
men in den folgenden vier Themenbereichen:

Das Recht der Gesellschaft zur Identifizierung ihrer 
Aktionäre («Know your shareholder») sowie die Ermög-
lichung einer direkten Kommunikation zwischen der 
Gesellschaft und ihren Aktionären; gesteigerte Trans-
parenzpflichten für institutionelle Anleger, Vermögens-
verwalter und Stimmrechtsberater zur Ermöglichung 
von informierten Anlegerentscheidungen; das Recht 
der Aktionäre auf Abstimmung in der Generalversamm-
lung über die Vergütung von Mitgliedern der Unterneh-
mensleitung («Say on pay»); Transparenz von und Zu-
stimmung der Generalversammlung zu Geschäften mit 
nahe stehenden Unternehmen oder Personen («Related 
party transactions»).

Die Umsetzung der Richtlinie erfolgte mittels Teil-
revision des Aktienrechts im PGR. Zudem wurde eine 
 Anpassung des Bankengesetzes vorgenommen.

Die Vorlage wurde vom Landtag in seiner Novem-
ber-Sitzung 2020 in erster Lesung beraten und in sei-
ner Mai-Sitzung 2021 verabschiedet. Die Vorlage ist am 
1. Oktober 2021 in Kraft getreten.
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Abänderung des Gesetzes über die amtliche  
Schätzung von Grundstücken und Gebäuden  
(BuA Nr. 97 / 2021)
Mit dieser Vorlage wird eine Anpassung von Art. 1 des 
Schätzungsgesetzes vorgenommen, wonach amtliche 
Schätzungen für ausschliesslich private Zwecke grund-
sätzlich nicht mehr möglich sind. Ziel dieser Einschrän-
kung des Geltungsbereichs des Schätzungsgesetzes ist 
es, eine Konkurrenzierung der Privatwirtschaft durch 
das amtliche Schätzungswesen zu beseitigen.

Laut aktuellem Schätzungsgesetz, das 2017 in Kraft 
getreten ist, kann jeder – unabhängig davon, ob er bei-
spielsweise Eigentümer eines Schätzungsobjektes, eine 
Behörde oder eine Gemeinde ist – eine amtliche Schät-
zung beantragen. Ursprünglich rechnete die Regierung 
mit maximal 140 Schätzungsaufträgen pro Jahr, was je-
doch bei Weitem übertroffen wurde. So nahm die Schät-
zungskommission beispielsweise im Berichtsjahr rund 
270 Schätzungen vor. 

In der Praxis hat sich in den vergangenen vier Jah-
ren gezeigt, dass viele Privatpersonen zur persönlichen 
Verwendung eine amtliche Schätzung in Auftrag geben. 
Der Grund dafür dürfte sein, dass die Kosten im Ver-
gleich zu einer Schätzung durch einen privatwirtschaft-
lich tätigen Schätzungsexperten wesentlich tiefer aus-
fallen. 

Um die privatwirtschaftlichen Anbieter nicht zu kon-
kurrenzieren, soll das Schätzungsgesetz dahingehend 
geändert werden, dass für private Zwecke grundsätzlich 
keine amtlichen Schätzungen mehr durchgeführt wer-
den. Das bedeutet, dass insbesondere Marktwertschät-
zungen wieder ausschliesslich in den Tätigkeitsbereich 
privatwirtschaftlich tätiger Experten fallen. 

Die Vorlage wurde vom Landtag in seiner Dezember- 
Sitzung 2021 in erster Lesung beraten.

Abänderung des Richterbestellungsgesetzes sowie 
des Staatsanwaltschaftsgesetzes (Umsetzung von 
Empfehlungen der Staatengruppe gegen Korruption 
– GRECO – im Rahmen der vierten Evaluationsrunde) 
(BuA Nr. 96 / 2021)
Liechtenstein, das seit 2010 Mitglied von GRECO – ei-
nem Teilabkommen des Europarats – ist, befindet sich 
nach drei erfolgreichen Evaluationsverfahren in der 
vierten Evaluationsrunde. Das Ziel dieser Evaluations-
runde ist die Korruptionsbekämpfung in Bezug auf Mit-
glieder des Landtages, Richterinnen und Richter sowie 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Im aktuellen 
Evaluationsbericht richtet GRECO 16 Empfehlungen an 
Liechtenstein.

Die Vorlage beschäftigt sich mit den Empfehlungen 
betreffend Richterinnen und Richter sowie Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte, insoweit Gesetzesänderun-
gen erforderlich sind. Dabei geht es um die Stärkung 
der Rolle der Gerichte im Auswahlverfahren der Rich-
terinnen und Richter, die öffentliche Ausschreibung al-
ler Richterstellen, die Einführung eines ausdrücklichen 

gesetzlichen Integritätserfordernisses für Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte sowie die Einschränkung 
der Kündigungsmöglichkeit von Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälten aus wesentlichen betrieblichen oder 
wirtschaftlichen Gründen.

Die Regierung hat den Vernehmlassungsbericht im 
Juli 2021 verabschiedet. Die Vernehmlassungsfrist ist 
am 10. September 2021 abgelaufen. Die erste Lesung 
fand im Dezember-Landtag 2021 statt.

Abänderung des Gerichtsorganisationsgesetzes und 
weiterer Gesetze (Sonderbestimmungen zur Auf-
rechterhaltung des Behörden- und Gerichtsbetriebes)
Die Covid-19-Pandemie machte im Jahr 2020 das 
schnelle Setzen von Massnahmen zum Schutz der Be-
völkerung und der Gesundheitsversorgung erforderlich. 
Eine dieser Massnahmen stellte das Gesetz vom 8. April 
2020 über Begleitmassnahmen in der Verwaltung und 
Justiz im Zusammenhang mit dem Coronavirus (Co-
vid-19) (Covid-19-VJBG) dar.

Um auch künftig in Ausnahmesituationen, wie bei-
spielsweise während einer Pandemie oder Naturkatas-
trophe, rasch die Möglichkeit zu haben, erleichternde 
Massnahmen zu setzen, damit der Behörden- und Ge-
richtsbetrieb aufrechterhalten werden kann, sollte eine 
entsprechende Rechtsgrundlage geschaffen werden. 
So war vorgesehen, dass die Regierung auf Antrag der 
einzelnen Kollegialgerichte und Verwaltungsbehörden 
in ausserordentlichen Situationen mit Verordnung die 
Möglichkeit schaffen kann, dass für einen bestimmten 
Zeitraum die Beratung und Beschlussfassung über eine 
Rechtssache unter Verwendung geeigneter technischer 
Kommunikationsmittel oder im Umlaufweg durchge-
führt werden können. Die kollegial besetzten Gerichte 
und Verwaltungsbehörden sollten damit in solchen Si-
tuationen handlungsfähig bleiben.

Der Vernehmlassungsbericht wurde im Juli 2021 von 
der Regierung verabschiedet. Die Vernehmlassungsfrist 
ist am 10. September 2021 abgelaufen. Die Regierung 
hat sich nach Sichtung der eingegangenen Stellungnah-
men und nochmaliger Überprüfung der Vorlage ent-
schieden, das Vorhaben nicht weiterzuverfolgen.

Abänderung des Strafgesetzbuches, der  
Strafprozessordnung und des Staatsanwaltschafts-
gesetzes (Bereinigungen von redaktionellen  
Versehen und Abänderungen zur Vereinfachung  
des Strafverfahrens)
Mit dieser Vorlage sollen einerseits redaktionelle Feh-
ler, die im Zuge früherer Gesetzesrevisionen entstanden 
sind, korrigiert und punktuell inhaltliche Unstimmig-
keiten bereinigt werden. Andererseits sollen in der Straf-
prozessordnung verschiedene Änderungen analog der 
österreichischen Rezeptionsvorlage vorgenommen wer-
den, die bislang noch nicht in Liechtenstein nachvollzo-
gen worden sind. Ziel dieser Abänderungen ist eine Ver-
einfachung bzw. Beschleunigung des Strafverfahrens. 
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Der Vernehmlassungsbericht wurde im Juli 2021 von 
der Regierung verabschiedet. Die Vernehmlassungsfrist 
ist am 5. Oktober 2021 abgelaufen.

Abänderung des Partnerschaftsgesetzes und des  
Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB)
Hintergrund dieser Gesetzesvorlage ist das Urteil des 
Staatsgerichtshofes vom 10. Mai 2021 (StGH 2020 / 097), 
wonach die Unzulässigkeit der Stiefkindadoption für 
gleichgeschlechtliche Paare gemäss der aktuellen liech-
tensteinischen Rechtslage gegen Art. 8 i.V.m. Art. 14 
der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) 
verstosse, weil die Stiefkindadoption in Liechtenstein 
nur für heterosexuelle, nicht aber für gleichgeschlecht-
liche Paare möglich sei.

Aufgrund dessen hat der Staatsgerichtshof die ent-
sprechende Bestimmung im Gesetz über die einge-
tragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare 
(Partnerschaftsgesetz), gemäss welcher Personen, die 
in einer eingetragenen Partnerschaft leben, nicht zur 
Adop tion zugelassen sind, aufgehoben. Die Rechts-
wirksamkeit der Aufhebung dieser Bestimmung wurde 
um ein Jahr nach Kundmachung, welche am 13.  Juli 
2021 erfolgte, aufgeschoben.

Mit der gegenständlichen Vorlage soll in Umset-
zung des erwähnten Urteils des Staatsgerichtshofes 
die Stiefkindadoption für eingetragene Partnerinnen 
und Partner sowie Lebensgefährtinnen und Lebensge-
fährten ermöglicht werden. Zu diesem Zweck bedarf es 
entsprechender Anpassungen im Partnerschaftsgesetz 
sowie im ABGB. 

Der Vernehmlassungsbericht wurde im September 
2021 von der Regierung verabschiedet. Die Vernehm-
lassungsfrist ist am 21. Dezember 2021 abgelaufen.

Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts 
(PGR) sowie weiterer Gesetze
Die Vorlage dient vor allem der Präzisierung und Ver-
einfachung einzelner Bestimmungen sowie der Beseiti-
gung von Gesetzeslücken und Rechtsunklarheiten. 

So sollen beispielsweise die Bestimmungen über die 
Gläubigeraufrufe (Schuldenrufe) vereinfacht und die 
Möglichkeit zur Abhaltung von Generalversammlungen 
ohne physische Anwesenheit der Teilnehmenden auch 
ausserhalb des Covid-19-VJBG geschaffen werden. Zu-
dem soll die Verpfändung von Inhaberaktien geregelt 
und eine absolute Verjährungsfrist im Bereich der Haf-
tung von Organen eingeführt werden.

Ausserdem soll mit der Vorlage bestimmten prakti-
schen Bedürfnissen bei der Anwendung des PGR ent-
sprochen werden. Dies betrifft beispielsweise Rechts-
unsicherheiten im Zusammenhang mit der Bestimmung 
des Aufbewahrungsortes für Geschäftsunterlagen oder 
bei der Eintragung von Treuhänderschaften im Handels-
register. 

Der Vernehmlassungsbericht wurde von der Re-
gierung im September 2021 verabschiedet. Die 

Vernehmlassungsfrist ist am 28. Dezember 2021 abge-
laufen.

Verordnung über die Abänderung der  
Grundverkehrsverordnung (GVV)
Die Abänderung der Grundverkehrsverordnung beinhal-
tete Bereinigungen von Rechtsunklarheiten. Beispiels-
weise wurde bestimmt, dass als Betriebsstätte nach 
Art. 6 Abs. 1 Bst. d GVG auch gilt, wenn der gesetz-
lich zugelassene Betrieb von einer mit der erwerbenden 
Gesellschaft in einem Mutter-, Tochter- oder Schwes-
ternbeteiligungsverhältnis stehenden Gesellschaft ge-
führt wird und die Beteiligungsverhältnisse mindestens 
90 % betragen. Zudem wurde festgelegt, dass ein be-
rechtigtes Interesse zur Überbauung nach Art. 6 Abs. 1 
Bst. f GVG auch dann vorhanden ist, wenn ein bebautes 
Grundstück erworben wird, um das darauf bestehende 
Gebäude gemäss vorgelegtem Vorprojekt grundlegend  
zu sanieren. Schliesslich erfolgten Klarstellungen, ins-
besondere in Bezug auf landwirtschaftliche Grund-
stücke sowie hinsichtlich des Grunderwerbs durch nahe 
Angehörige ohne berechtigtes Interesse.

Die Verordnung ist am 29. Januar 2021 in Kraft ge-
treten.

Verordnung über die Abänderung der Verordnung 
zum Personen- und Gesellschaftsrecht
Die Änderung diente der Präzisierung der gesetzlichen 
Bestimmungen bezüglich der Aufsicht über die Einhal-
tung der am 1.  Oktober 2021 in Kraft getretenen Be-
stimmungen zur stärkeren Einbindung von Aktionären, 
welche zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017 / 828 im 
Hinblick auf die Förderung der langfristigen Mitwirkung 
der Aktionäre geschaffen worden sind. 

Wirtschaftsprüfer oder Revisionsstellen haben im 
Rahmen ihrer jährlichen gesetzlichen Prüfungs- bzw. 
Reviewpflichten seit dem 1. Oktober 2021 zusätzlich zu 
prüfen, ob Gesellschaften, Intermediäre, institutionelle 
Anleger, Vermögensverwalter und Stimmrechtsberater 
ihren Pflichten nach den neuen Bestimmungen zur Mit-
wirkung der Aktionäre nachgekommen sind. Die neue 
Verordnungsbestimmung sieht hierzu vor, dass die zu 
prüfenden Gesellschaften gegenüber dem Prüfer un-
ter Verwendung eines auf der Internetseite des Amtes 
für Justiz zur Verfügung gestellten Formulars eine Er-
klärung abzugeben haben, ob die jeweiligen Pflichten 
eingehalten wurden. Der Wirtschaftsprüfer oder die 
Revisionsstelle erstellen den Prüfbericht anhand dieser 
Erklärungen.

Diese Verordnung ist am 1. Januar 2022 in Kraft ge-
treten.



| 367

INFRASTRUKTUR UND JUSTIZ

Internationales

Arbeitsgespräche mit Bundesrätin Karin  
Keller-Sutter
Am 27.  Mai 2021 hat sich Regierungsrätin Graziella  
Marok-Wachter zu einem Antrittsbesuch mit Bundes-
rätin Karin Keller-Sutter, Vorsteherin des Eidgenös-
sischen Justiz- und Polizeidepartements, in Bern ge-
troffen. Im Rahmen dieses Arbeitsgesprächs fand ein 
Austausch über die Erfahrungen der Schweiz mit dem 
Staatsanwaltschafts-Modell und der Digitalisierung von 
Handelsregistern statt.

Am 22.  November 2021 empfing Regierungsrätin 
Graziella Marok-Wachter Bundesrätin Karin Keller-Sut-
ter zu einem Arbeitsbesuch in Vaduz. Im Mittelpunkt 
standen dabei aktuelle Entwicklungen im Sexualstraf-
recht und die Digitalisierung der Justiz. Darüber hinaus 
wurde die Bekämpfung von häuslicher Gewalt disku-
tiert. Des Weiteren fand ein Austausch im Hinblick auf 
die neu geschaffene Europäische Staatsanwaltschaft 
statt. 

Antrittsbesuch bei der österreichischen  
Justizministerin Alma Zadić 
Am 18.  Juni 2021 weilte Regierungsrätin Graziella  
Marok-Wachter zu einem Antrittsbesuch bei der öster-
reichischen Justizministerin Alma Zadić in Wien. Der 
Austausch beinhaltete insbesondere die in Österreich 
geplante Reform des Strafvollzugs sowie das Staatsan-
waltschafts-Modell im strafprozessualen Vorverfahren. 

Arbeitsgespräch mit der deutschen Justizministerin 
Christine Lambrecht 
Am 9. August 2021 empfing Regierungsrätin Graziella 
Marok-Wachter die deutsche Justizministerin Christine 
Lambrecht zu einem Arbeitsbesuch in Liechtenstein. Im 
Rahmen des Arbeitsgesprächs wurden strafrechtliche 
Themen wie das Staatsanwaltschafts-Modell im straf-
prozessualen Vorverfahren sowie die aktuellen Entwick-
lungen und Reformen im Strafrecht diskutiert. Darüber 
hinaus wurde die Digitalisierung der Justiz thematisiert. 

Arbeitsgespräch mit der österreichischen Bundes-
ministerin Karoline Edtstadler
Am 29. November 2021 weilte die österreichische Bun-
desministerin für EU und Verfassung, Karoline Edtstad-
ler, in Liechtenstein. Im Rahmen des Arbeitsgesprächs 
zwischen Regierungsrätin Marok-Wachter und Bundes-
ministerin Edtstadler wurde das Thema «Hass im Netz» 
diskutiert.

Amt für Bau und Infrastruktur 

Amtsleiter: Romano Kunz 

Das Amt für Bau und Infrastruktur (ABI) ist ein multifunk-
tionaler Dienstleister für private und öffentliche Bauherren 
und ist für den Bau und den Betrieb der gesamten staat-
lichen Hochbau-, Tiefbau- und Verkehrsinfrastruktur ver-
antwortlich. Im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung steht 
das Amt im Spannungsfeld zwischen öffentlichen und 
privaten Interessen, zwischen Siedlungsentwicklung und 
Landschaftsschutz, aber auch zwischen den Wünschen der 
Wirtschaft und den Ansprüchen der Gemeinden sowie dem 
Erhalt von Erholungs- und Freizeiträumen.

Für die Abteilung Raumentwicklung und Baubewilli-
gungen bildeten im Berichtsjahr die Arbeiten am Agglo-
merationsprogramm Werdenberg-Liechtenstein, an der 
Überarbeitung des Landesrichtplans, am Busbevorzu-
gungskonzept, am Entwicklungskonzept Liechtensteiner 
Unterland und Schaan sowie an der Weiterentwicklung des 
Monitorings des Mobilitätskonzepts 2030 Schwerpunkte 
der Tätigkeit. Es ist hervorzuheben, dass im Berichtsjahr 
die Variantenprüfung zur Entlastung des Dorfzentrums 
von Schaan dem Landtag zur Kenntnis gebracht wurde. 
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, sei es regional 
oder international, war ebenfalls von grosser Bedeutung. 

Das Amt für Bau und Infrastruktur hat als Bewilligungs-
behörde im Berichtsjahr 654 Baugesuche privater Bau-
werber bearbeitet.

Für die Abteilung Hochbau war einer der Schwerpunkte 
das neue Verwaltungsgebäude «Dienstleistungszentrum 
Giessen» in Vaduz. Nach erfolgter Erstellung der Baugrube 
wurde im April mit der Ausführung der Hochbauarbeiten 
begonnen. Ein weiterer Schwerpunkt war der Wettbewerb 
für die Umnutzung des Post- und Verwaltungsgebäudes in 
Vaduz für die Liechtensteinische Landesbibliothek (LiLB). 
Im Bereich der Schulbauten wurde mit dem Vorprojekt 
der «Erweiterung Schulzentrum Mühleholz (SZM I + II)» in 
Vaduz begonnen. Der Architekturwettbewerb zum Schul-
bauprojekt «Neubau Schulzentrum Unterland II (SZU II)» 
in Ruggell wurde durchgeführt und ein Siegerprojekt prä-
miert.

Im Berichtsjahr wurde der Dachstockausbau für das 
Amt für Informatik (AI) abgeschlossen. Zudem sind bei den 
Verwaltungsbauten in Vaduz die Instandsetzungsarbeiten 
beim Polizeigebäude, dem Untersuchungsgefängnis, dem 
Amt für Strassenverkehr sowie beim Peter-Kaiser-Platz zu 
nennen. Im Bereich der Schulbauten wurde beim Schul-
zentrum Mühleholz mit der Sanierung der Fenster und des 
Dachs der Turnhalle begonnen. Bei den Kulturbauten wur-
den beim Kunstmuseum Liechtenstein die Beleuchtung mit 
LED-Technologie und die Wertschutzanlage erneuert.

Die Abteilung Tiefbau baut, betreibt und unterhält die 
staatliche Verkehrsinfrastruktur und ist für die Vermessung 
und die Geodateninfrastruktur (GDI) zuständig. Im Be-
richtsjahr konzentrierten sich die Arbeiten des Fachbereichs  
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Vermessung und Geoinformation vor allem auf die Umset-
zung des Gesetzes über den Kataster der öffentlich-recht-
lichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBKG) und dessen 
Inbetriebnahme.

Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur sind zahlreiche 
Projekte umgesetzt worden. Besonders zu erwähnen sind 
die Fertigstellung der neuen Erschliessung Wirtschafts-
park Eschen, die Erneuerung der Landstrasse in Ruggell, 
der Ausbau der Maseschastrasse in Triesenberg, die Er-
neuerung der Schlossstrasse im Bereich Askania Nova bis 
Schlosskehre in Vaduz sowie die Erstellung des Flucht-
stollens im Tunnel Gnalp-Steg in Triesenberg.

Abteilung Raumentwicklung und  
Baubewilligungen

In Liechtenstein werden an den Raum vielseitige Nut-
zungsansprüche gestellt. Der Fachbereich Raum- und 
Verkehrsplanung koordiniert alle raumrelevanten Pla-
nungen und Massnahmen im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung des Landes, das heisst in Richtung einer 
ökonomischen, ökologischen und sozial verträglichen 
Raumnutzung. Qualitative und quantitative Anforderun-
gen sollen an die Wirtschaftlichkeit, Leistungsfähigkeit 
und Sicherheit von Raum und Verkehr für jetzige und 
kommende Generationen gestellt sowie in der grenzüber-
greifenden Zusammenarbeit berücksichtigt werden.

Der Fachbereich Baurecht und Brandschutz nimmt 
die Aufgaben der Baubehörde und diejenigen der 
Brandschutzbehörde im Sinne des Baugesetzes und der 
Gemeindebauordnungen sowie der feuerpolizeilichen 
Vorschriften wahr. Des Weiteren stellt er gemeinsam 
mit den Gemeindebauverwaltungen den rechtskonfor-
men Vollzug der Bauausführung sicher.

Fachbereich Raum- und Verkehrsplanung

Der Fachbereich Raum- und Verkehrsplanung hat die 
Gemeinden bei der Ortsplanung im Sinne einer räum-
lich koordinierten und nachhaltigen Entwicklung fach-
lich unterstützt und beraten, diverse Planungsinstru-
mente sowie Vorhaben und dazugehörende Unterlagen 
geprüft sowie diese genehmigt bzw. der Regierung zur 
Genehmigung vorgelegt. Im Berichtsjahr wurden ver-
schiedene Dokumente zu landesweit raumrelevanten 
Themen als Hilfestellung für die Gemeinden er- und 
überarbeitet, ergänzt und im Internet publiziert. Zudem 
wurden im Bereich Verkehr diverse Grundlagen und 
Konzepte erarbeitet bzw. die Arbeiten dazu gestartet, 
welche in die Planungsinstrumente auf kommunaler, 
(über-)regionaler und Landesebene einfliessen.

Im Berichtsjahr wurde das Budget für Experten, 
Gutachten Verkehrsbereich infolge verschiedener pla-
nerischer Fragestellungen und aufgrund der Umset-
zung der Massnahmen aus dem Mobilitätskonzept 2030 
erhöht. Angesichts weiterer Abklärungen in Zusam-
menhang mit verschiedenen Projekten, Abhängigkeiten 

mit dem benachbarten Ausland, der Covid-19-Pandemie 
sowie Ressourcenverlagerungen konnte das Budget 
schliesslich nicht ausgeschöpft werden.

Gesamtüberarbeitung Landesrichtplan
Die Regierung ist gemäss Baugesetz zur überörtlichen 
und grenzüberschreitenden Planung der räumlichen 
Entwicklung des Landes verpflichtet. Ein massgebli-
ches Planungsinstrument ist der Landesrichtplan, mit 
welchem die raumwirksamen Tätigkeiten des Landes 
und der Gemeinden aufeinander abgestimmt und ko-
ordiniert werden. Der Landesrichtplan wurde seit 1968 
verschiedentlich revidiert und wird nun zur Gänze über-
arbeitet. Zentrale Grundlagen für die Überarbeitung 
des Landesrichtplans bilden vor allem das Raumkonzept 
Liechtenstein 2020 und das Mobilitätskonzept 2030 so-
wie das Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liech-
tenstein. 

Im Berichtsjahr wurde mit Vorbereitungsarbeiten 
zum Projekt unter der Leitung der Abteilung Raum-
entwicklung und Baubewilligungen begonnen. An der 
Überarbeitung des Landesrichtplans wirken neben Ver-
tretern des Ministeriums für Infrastruktur und Justiz 
und verschiedener Fachämter auch Gemeindevorsteher 
und Gemeindebauführer mit.

Projekt Raum+
Mit Hilfe der Methodik Raum+ der ETH Zürich, ein In-
strument zur systematischen Erhebung und Analyse 
der Bauzonenreserven, werden planungsrelevante In-
formationen zu den bestehenden Bauzonenreserven 
Liechtensteins in Zusammenarbeit mit allen Gemeinden 
einheitlich erfasst. Auf diesen Übersichten aufbauend, 
können Strategien und Massnahmen zur Mobilisierung 
der Flächenreserven erarbeitet und somit eine nach in-
nen gerichtete Siedlungsentwicklung gefördert werden.

Im Betriebsjahr fand eine Informationsveranstaltung 
mit allen elf Gemeinden statt. Für das Jahr 2022 sind die 
Ersterhebung und zugleich der Abschluss des Projekts 
geplant.

Arealstatistik
Das statistische Projekt Nachführung der Arealstatistik 
des Fürstentums Liechtenstein verfolgt das Ziel, die be-
reits durchgeführten Arealstatistiken FL 1984 / 1996 / 20
02 / 2008 / 2014 mit Luftbildstreifen aus dem Jahr 2019 
nach der Methode der Schweizer Arealstatistik nachzu-
führen. 

Im Berichtsjahr konnte die Vorbereitungsphase, die 
Auswertung und Interpretation der Daten terminge-
recht abgeschlossen werden.

Neuauflage Busbevorzugungskonzept
Der Fokus der Neuauflage des Busbevorzugungskon-
zepts liegt auf der Planung, Realisierung und Weiter-
führung von baulichen Massnahmen, organisato-
rischen Massnahmen sowie weiterer flankierender 
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Massnahmen, die der Busbevorzugung dienen. Auf Ba-
sis der Konzepte / Planungen des Landes, der Gemein-
den, der benachbarten Regionen sowie insbesondere 
der künftigen Entwicklungsabsichten der Verkehrsbe-
triebe LIECHTENSTEINmobil werden kurzfristig um-
setzbare sowie strategische und längerfristig umsetz-
bare Massnahmen erarbeitet. 

Die Projektarbeiten wurden im Berichtsjahr aufge-
nommen. Es fanden sieben Arbeitsgruppensitzungen 
sowie zwei Sitzungen des Lenkungsausschusses statt. 
In beiden Projektgremien arbeiteten zwei Gemeinde-
bauführer (Arbeitsgruppe) bzw. ein Gemeindevorsteher 
und eine Gemeindevorsteherin (Lenkungsausschuss) 
sowie jeweils ein Vertreter der Verkehrsbetriebe LIECH-
TENSTEINmobil mit. Nach Abschluss der Analysear-
beiten fand im Sommer 2021 ein erstes Forum (Mitwir-
kungsveranstaltung) mit Vertreterinnen und Vertretern 
von Gemeinden sowie Vereinen / Verbänden statt. Ba-
sierend auf den Erkenntnissen daraus wurden die Arbei-
ten anschliessend fortgeführt. Mit den von Busbevorzu-
gungsmassnahmen betroffenen Gemeinden wurden im 
Berichtsjahr zudem bilaterale Gespräche geführt. Bis 
voraussichtlich Mitte 2022 werden die konzeptionellen 
Arbeiten abgeschlossen und der Bericht der Regierung 
zur Genehmigung vorgelegt. 

Radroutenkonzept Liechtenstein
Im Rahmen der Massnahmen 1.10 bis 1.13 des Mobi-
litätskonzepts 2030 ist vorgesehen, das Liechtenstei-
ner Hauptradroutennetz auszubauen. Nebst der ei-
gentlichen Erweiterung des Hauptradroutennetzes 
gilt es hierbei auch Lückenschlüsse vorzunehmen und 
das (Haupt-)Radroutennetz bezüglich der Realisierung 
von Radschnellwegen sowie Radwegen in Hanglage zu 
überprüfen.

Im Berichtsjahr wurden die hierzu erforderlichen 
Vorbereitungsarbeiten betreffend Projektorganisation 
und Erarbeitungsprozess vorgenommen. Ende des Be-
richtsjahres wurden die Analysearbeiten durch das be-
gleitende externe Planungsbüro aufgenommen. 

Studie zu den Effekten eines Verzichts auf ÖV-Tickets
Das Mobilitätskonzept 2030 beinhaltet mit der Mass-
nahme 1.06 die Beauftragung einer Studie zu den Ef-
fekten eines Verzichts auf ÖV-Tickets. Nachdem die 
Arbeiten für das Verfassen dieser Studie extern verge-
ben werden konnten, wurden die Projektarbeiten ge-
startet. Die Federführung bei diesem Projekt liegt beim 
Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil. Das Amt für 
Bau und Infrastruktur wurde im Rahmen einer Arbeits-
gruppe einbezogen. 

Entwicklungskonzept Liechtensteiner Unterland und 
Schaan
Das Ziel des Entwicklungskonzepts Liechtensteiner Un-
terland und Schaan ist das Erarbeiten eines gemein-
samen Verständnisses zwischen dem Land, den fünf 

Unterländer Gemeinden und der Gemeinde Schaan zu 
aktuellen Fragestellungen in den Bereichen Siedlung, 
Natur und Landschaft sowie Mobilität als auch das Fest-
legen entsprechender Strategien und Massnahmen. In 
einem langfristig ausgerichteten Masterplan soll die 
angestrebte Entwicklung gemeinsam festgehalten 
werden. Im Berichtsjahr wurden die Arbeiten im Ent-
wicklungskonzept weitergeführt. Im Rahmen der zwei 
durchgeführten Sitzungen wurde das Vorgehen zur Be-
arbeitung der Handlungsfelder der Strategiebausteine 
beschlossen. Insbesondere die Handlungsfelder in den 
Bereichen Mobilität, Natur- und Landschaft sowie die 
Arbeitsgebiete und Bodenpolitik wurden weiter vertieft. 
Zudem wurde die Arbeitsplanung für das Jahr 2022 be-
sprochen und festgelegt. Weitere Informationen können 
auf der Internetseite www.vision2050.li abgerufen wer-
den.

Kantonsplanerkonferenz – Exkursion 2021
Mitglied der Schweizerischen Kantonsplanerkonferenz 
(KPK) sind die Vorsteherinnen und Vorsteher der Fach-
stellen aller Kantone sowie von Liechtenstein, die für die 
Raumplanung bzw. Raumentwicklung zuständig sind. 
Sie fördert den Erfahrungsaustausch, u. a. durch regel-
mässige Zusammenkünfte und Tagungen.

Im Berichtsjahr durfte die Abteilung Raumentwick-
lung und Baubewilligungen die Exkursion der Kantons-
planerkonferenz in Liechtenstein (Malbun und Vaduz) 
organisieren und durchführen.

Verkehrszählsystem
Im Berichtsjahr wurde das Verkehrsaufkommen des mo-
torisierten Individualverkehrs (MIV) an 13 Standorten 
mit Dauerzählstellen durchgehend erfasst und doku-
mentiert. Von den Dauerzählstellen befinden sich sechs 
im Unterland und sieben im Oberland. Dazu wird das 
Verkehrsaufkommen an 16 weiteren Standorten mit fünf 
mobilen Geräten alternierend erfasst. Das Verkehrs-
aufkommen an allen Standorten befindet sich noch 
nicht wieder auf dem Niveau wie vor der Covid-19-Pan-
demie, nähert sich aber diesem wieder an. Parallel zu 
den Zählungen auf dem Strassennetz wird der Radver-
kehr landesweit an sechs Standorten mit Dauerzählstel-
len erfasst und durchgehend dokumentiert.

Der anhaltende positive Trend beim Rad als Ver-
kehrsmittel konnte während des gesamten Berichts-
jahres festgestellt werden. Inwieweit dieser durch die 
Covid-19-Pandemie entstandene Trend nachhaltig ist, 
werden die Erhebungen nach der Pandemie zeigen.

Mobilitätsmanagement der Landesverwaltung
Der Erfolg des seit Januar 2008 bestehenden betrieb-
lichen Mobilitätsmanagements (BMM) der Liechten-
steinischen Landesverwaltung (LLV) wird mittels einer 
jährlichen Mobilitätsumfrage gemessen. Die Erhebung 
im Berichtsjahr, an welcher 506 (Vorjahr: 491) Per-
sonen der LLV und der weiterführenden Schulen des 
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Landes teilnahmen, zeigt einen Modalsplit mit 24 % 
(24 %) Fuss- und Radverkehr (FRV), 22 % (25 %) öf-
fentlichem Verkehr (ÖV) und 54 % (51 %) MIV. Der An-
teil des MIV konnte den Vorjahreswert von 51 % nicht 
halten. Es wird davon ausgegangen, dass die Ursache 
für den Anstieg des MIV-Anteils die Covid-19-Pandemie 
ist. Mitarbeitende der LLV nutzten im Berichtsjahr wohl 
vermehrt das Auto für den Arbeitsweg, um sich vor Co-
vid-19-Ansteckungen zu schützen. Alternativ zum ÖV 
wurde auch das Rad genutzt, was im FRV-Anteil er-
kennbar ist.

Förderung des betrieblichen Mobilitätsmanagements 
(BMM)
Das ABI förderte auch im Berichtsjahr Unternehmen da-
hingehend, die Mobilität ihrer Mitarbeitenden mit einem 
betrieblichen Mobilitätsmanagement zu beeinflussen. 
Dabei steht die Verringerung des täglichen Verkehrs-
aufkommens im Vordergrund. Die Fachstelle BMM er-
möglicht Arbeitgebern, sich über Ideen, Vorschläge und 
die neuesten Entwicklungen zu informieren. Die Infor-
mationen erfolgen anlässlich diverser Beratungen und 
Aktionen sowie der jährlichen BMM-Tagung. Die För-
derung des BMM ist auch im Mobilitätskonzept 2030 
enthalten. Im Berichtsjahr wurde der Austausch mit den 
staatsnahen Betrieben aufgenommen und gemeinsam 
mit ihnen besprochen, ob die Aufnahme in das BMM 
der LLV sinnvoll wäre, ein allenfalls bereits bestehen-
des, betriebsinternes BMM weiterentwickelt oder über-
haupt ein BMM eingeführt werden soll.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

092.309.00 Mobilitätsbeiträge und 335'000 330'522 
 Förderaktionen 
092.314.00 Betrieb und Unterhalt BMM 18'000 17'252 
092.434.01 Erträge betriebliches 335'000 330'522 
 Mobilitätsmanagement

 
Grenzübergreifende Zusammenarbeit

Die internationale Zusammenarbeit und der Austausch 
mit Partnern über die Landesgrenzen hinweg sind sehr 
bedeutend für Liechtenstein, da die Räume und Infra-
strukturen eng mit denjenigen der Nachbarländer ver-
bunden sind. Liechtenstein war auch im Berichtsjahr 
u. a. in folgenden Kommissionen sowie Projektgruppen 
vertreten (Aufzählung nicht abschliessend):

Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechtenstein 
Das Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechten- 
stein ermöglicht die Koordination bereichsübergrei-
fender Verkehrs-, Siedlungs- und Landschaftsthemen 
innerhalb des funktionalen Raumes Werdenberg- 

Liechtenstein. Ziel ist die verstärkte Zusammenarbeit 
und die gemeinsame Entwicklung von Zukunftsper-
spektiven sowie eine effiziente Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben.

Aufgrund der Ablehnung des Verpflichtungskredits 
zur S-Bahn Liechtenstein im Jahr 2020 wurden die Ar-
beiten zur 4. Generation des Agglomerationsprogramms 
Werdenberg-Liechtenstein sistiert und die Anmeldung 
zurückgezogen. Nichtsdestotrotz konnten die bereits 
geleisteten Arbeiten zum Thema öffentlicher Raum, 
Freiraum und hitzeangepasste Siedlungen weiterge-
führt und im Sommer des Berichtsjahres abgeschlossen 
werden. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse sollen 
allen Gemeinden bei der Gestaltung eines attraktiven 
Lebensraums helfen und als Grundlage für die Aktuali-
sierung der Ortsplanung dienen.

Aufgrund des Wegfalls der S-Bahn Liechtenstein als 
zentrales Element der bisherigen ÖV-Strategie ist für die 
nächste Programmgeneration ein neues Zielbild zu erar-
beiten sowie eine neue ÖV-Teilstrategie zu entwickeln. 
Die Arbeiten hierzu wurden im Berichtsjahr im Sinne ei-
nes Neustarts wieder aufgenommen. Im November fand 
ein erster gemeinsamer Workshop mit den Mitglied-
gemeinden zur Überarbeitung des Zukunftsbilds statt. 
Des Weiteren wurden erste Vorbereitungsarbeiten für 
ein neues Gesamtverkehrskonzept durchgeführt. Dieses 
bildet die Grundlage für die weiterführenden Arbeiten 
zum Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechten-
stein der 5. Generation.

Internationale Bodenseekonferenz 
Der Bodenseeraum ist eine Natur- und Kulturlandschaft 
von herausragendem Rang. Es gilt daher, die räumlichen 
Ressourcen sparsam zu nutzen und die unterschiedli-
chen räumlichen Bedürfnisse für Leben, Wohnen, Ver-
kehr, Wirtschaft, Arbeit und Erholung ausgewogen zu 
berücksichtigen. Die Internationale Bodenseekonferenz 
(IBK) fördert daher eine gemeinsame Raumentwicklung 
in der Bodenseeregion in enger Kooperation mit der 
Raumordnungs-Kommission Bodensee (ROK-B). Zu-
dem setzt sie sich für die ständige Verbesserung der 
Anbindung der Bodenseeregion an die internationa-
len Verkehrswege, die Schliessung der Lücken in der 
grenzüberschreitenden Verkehrsinfrastruktur sowie die 
Herstellung leistungsfähiger Verkehrswege und -ver-
bindungen in der Region ein. Ziel ist es, mit den Bo-
denressourcen sparsam umzugehen, diese dauerhaft 
zu sichern sowie funktionstüchtige Verkehrssysteme 
(Strasse, Schiene, Wasser, Luft) als Voraussetzung für 
die Erfüllung der Mobilitätsbedürfnisse der Bevölke-
rung und einer erfolgreichen Wirtschaft zur Verfügung 
zu stellen.

Das Strategieprojekt BODANRAIL 2045 zielt auf die 
grenzüberschreitende Abstimmung von Planungen und 
Initiativen im Verkehr, insbesondere im Schienenperso-
nenverkehr. Langfristig soll die Bevölkerung von einem 
verbesserten, umweltfreundlichen, nachhaltigen und 
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leistungsfähigen Verkehrskonzept auf der Schiene und 
auf überregionalen Buslinien für Berufs-, Ausflugs- und 
Einkaufsverkehr profitieren.

Das 2019 gestartete Projekt «Zielbild Raum und 
Verkehr» bietet einen Gesamtblick auf die räumliche 
Entwicklung des IBK-Raums. Es basiert auf den gülti-
gen Raumentwicklungskonzepten und Raumbildern der 
Länder, Kantone und Regionen rund um den Boden-
seeraum. Das Zielbild ergänzt gemeinsame Eckpunkte, 
wie sich die Bodenseeregion räumlich auf lange Sicht 
entwickeln soll. Damit wird ein Beitrag zur Bearbeitung 
räumlicher Konflikte, Siedlung, Gewerbe, Naturschutz, 
Landwirtschaft und Tourismus geleistet sowie die me-
tropolitanen Funktionen der grösseren und kleineren 
Zentren im Bodenseeraum in den Blick genommen.

Im Berichtsjahr wurde das «Zielbild Raum und Ver-
kehr» vom ständigen Ausschuss der IBK zustimmend 
zur Kenntnis genommen und zur Vorlage an die Regie-
rungschefkonferenz empfohlen.

Zürich-Prozess 
Der nach der «Erklärung von Zürich» benannte  
Zürich-Prozess ist die formelle Plattform für die Zu-
sammenarbeit der Verkehrsministerinnen und Ver-
kehrsminister der Alpenländer. Diese treffen sich seit 
2001 regelmässig, um sich über Sicherheitsfragen, die 
Verlagerungspolitik und mögliche Verkehrslenkungs-
systeme auszutauschen. Ziel des «Zürich-Prozesses» 
ist die nachhaltige und sichere Bewältigung des Stras-
sengüterverkehrs im ökologisch wie auch verkehrstech-
nisch schwierigen Gebiet Alpenraum. Gleichzeitig soll 
zu Gunsten der Umwelt und der Wirtschaft eine Ver-
lagerung auf weniger umweltbelastende Verkehrs-
arten, hauptsächlich auf die Schiene, gefördert wer-
den. Die Ausarbeitung dieser Arbeitsbereiche erfolgt 
im Rahmen der Arbeitsgruppen Umweltindikatoren,  
Ereignismanagement, Schwerverkehrsmanagement-
systeme und der ad hoc Arbeitsgruppe Sicherheit in 
 Eisenbahntunneln. Im Berichtsjahr fanden coronabe-
dingt zwei Videokonferenzen des Lenkungsausschus-
ses zum Zürich-Prozess statt. Von Seiten Liechtensteins 
haben Vertreter des ABI und des Ministeriums teilge-
nommen. Inhalt der Sitzungen waren insbesondere die 
Reorganisation und zukünftige Ausrichtung des Zürich- 
Prozesses. 

OTIF 
Die zwischenstaatliche Organisation für den internatio-
nalen Eisenbahnverkehr (Organisation intergouverne-
mentale pour les transports internationaux ferroviaires, 
OTIF) setzt sich für die Förderung, Verbesserung und 
Erleichterung des internationalen Eisenbahnverkehrs 
ein. Liechtenstein ist seit dem 1.  Mai 1985 Vertrags-
partei des Übereinkommens über den internationalen 
Eisenbahnverkehr (COTIF). Im Oktober nahm ein Ver-
treter Liechtensteins an der 15. Generalversammlung in 
Bern teil. 

Fachbereich Baurecht und Brandschutz

Die Anzahl der Anträge bzw. Baugesuche an das Amt 
für Bau und Infrastruktur als Baubehörde erhöhte sich 
im Vergleich zum Vorjahr leicht.

Baurecht
Die Baubehörde setzte auch im Berichtsjahr einen 
Schwerpunkt auf die Wiederherstellung des rechtmäs-
sigen Zustands von Bauten und Anlagen gemäss Art. 94 
Baugesetz.

Statistische Angaben
Das Amt für Bau und Infrastruktur bearbeitete insge-
samt 654 (Vorjahr: 622) Baugesuche, davon im Bewil-
ligungsverfahren 336 (362) und im Anzeigeverfahren 
318 (260). Im Weiteren wurden 55 (84) wärmetech-
nische Anlagen, 8 (14) haustechnische Anlagen, 20 
(10) Brandschutzkonzepte und 126 (122) Planände-
rungen genehmigt. Abgelehnt wurden 9 (2) Baugesu-
che. Nicht erfasst sind Teilablehnungen von Bauge-
suchen. Die Anzahl der sistierten Baugesuche betrug 
133 (169).

Der Fachbereich führte im Berichtsjahr 162 (243) 
Rohbaukontrollen und 282 (309) Bauschlussabnahmen 
durch. Die Anzahl der Fertigstellungsmeldungen durch 
die Architektinnen und Architekten erhöhte sich im Ver-
gleich zum Vorjahr von 243 auf 258.

Das Amt für Bau und Infrastruktur erteilte 54 (52) 
Ausnahmen von den Bau- und Nutzungsvorschriften, 
wobei der grösste Teil dieser Ausnahmen Mindestab-
stände zu Strassen, Gewässern und zum Wald sowie 
den Gebäudeabstand betroffen hat.

Brandschutz / Feuerpolizei / Blitzschutz
Das Amt für Bau und Infrastruktur als Brandschutzbe-
hörde ist Bewilligungs- und Aufsichtsorgan. Die Brand-
schutzbehörde begleitet ausserdem die Erstellung von 
Brandschutzkonzepten in fachlicher Hinsicht.

Ein Grossteil der bewilligten wärmetechnischen An-
lagen sind Holz-Zusatzheizungen. Der Anteil jener mit 
den Wärmeträgern Öl oder Gas ist rückläufig; anstatt 
Zentralheizungen mit fossiler Energie werden konventi-
onelle Wärmepumpen installiert.

Es wurden im Berichtsjahr 6 (8) Blitzschutzanlagen 
genehmigt. Das Aufsichts- und Kontrollorgan nimmt 
diese ab und führt die periodische Kontrolle bei spezifi-
schen Anlagen von Gebäuden mit erhöhter Gefährdung 
durch.

Energie
Das Amt für Bau und Infrastruktur als Baubehörde ist 
für die Prüfung des Nachweises zuständig, dass die 
energetischen Anforderungen an Gebäude und Anlagen 
erfüllt sind. Im Berichtsjahr wurden 8 (15) Energiekon-
zepte, die mittels des Formulars «Haustechnische Anla-
gen» beantragt wurden, bewilligt.
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Abteilung Hochbau

Die Abteilung Hochbau betreut ein Immobilienportfolio 
des Landes mit einem Gesamtwert von rund CHF 673 
Mio. Die Mitarbeitenden der Fachbereiche Projektie-
rung staatlicher Hochbauten und Liegenschaftsverwal-
tung sind für die Erstellung, den Betrieb, die Instand-
haltung und die Instandsetzung der landeseigenen 
Gebäude verantwortlich. Die Gebäude unterteilen sich 
in die Kategorien Verwaltungs-, Schul- und Kulturbau-
ten. In die Kategorie Verwaltungsbauten fallen neben 
den eigentlichen Verwaltungsgebäuden auch Zoll- und 
Postgebäude, Werkhöfe, Telefonzentralen und sons-
tige Bauten. Ebenso gehören hierzu die Liegenschaften 
der Botschaften und Ständigen Vertretungen Liech-
tensteins im Ausland. Dem Fachbereich Projektierung 
ist zusätzlich das Fachgebiet öffentliches Subventions-
wesen zugeteilt. Im Berichtsjahr wurden insgesamt fol-
gende Ausgaben getätigt:

Bezeichnung Budget Aufwand 
 in CHF in CHF

Betriebs- und Instandhaltungskosten 8'482'000 8'284'961 
Mietkosten 1) 7'194'000  7'120'919 
Postalische Leistungen 1'400'000 2) 1'516'142  
Instandsetzungskosten 12'160'000 7'499'434 
Genereller Hochbauplanungskredit 750'000    143'521 
Hochbauinvestitionen 8'900'000 8'249'660 
Nicht aktivierbare Sachgüter  
< CHF 10'000  920'000 846'647 
Aktivierbare Sachgüter  
> CHF 10'000 450'000 422'932

1) inkl. Nachtragskredit von CHF 85'000 (LGBl. 2021 Nr. 207)
2) inkl. Kreditüberschreitung von CHF 117’000

Fachbereich Projektierung staatlicher 
Hochbauten

Allgemeines
Die Kernaufgaben des Fachbereichs Projektierung um-
fassen die Abwicklung sämtlicher hochbauspezifischer 
Aufgabenstellungen. Dies reicht von kleineren Instand-
haltungs- und Instandsetzungsprojekten über Analysen 
bestehender Bauten und umfangreiche Sanierungspro-
jekte bis zur Entwicklung und Abwicklung von Neu-
bauprojekten der Kategorien Verwaltungs-, Schul- und 
Kulturbauten im öffentlichen Bereich. Zudem wird das 
Subventionswesen für Hochbauten betreut.

Ein Schwerpunkt lag in der Erarbeitung des Bau-
projekts für den Neubau des Dienstleistungszentrums 
Giessen in Vaduz sowie im Beginn dessen Realisierung. 
Ein weiterer Fokus lag im Bereich der Schulbauten: 
Im Berichtsjahr wurde an der Überarbeitung des Sie-
gerprojekts und der Planung des Vorprojekts «Erwei-
terung Schulzentrum Mühleholz (SZM I + II)» in Vaduz 

gearbeitet. Der Architekturwettbewerb zum Neubau 
«Schulzentrum Unterland II (SZU II)» wurde um eine 
Bereinigungsstufe ergänzt, drei Projekte wurden hin-
sichtlich Funktionalität und Kosten überarbeitet und 
optimiert und das Siegerprojekt wurde ausgelobt.

Genereller Hochbauplanungskredit
Der generelle Hochbauplanungskredit dient der Finan-
zierung von Projekten im Bereich der strategischen Pla-
nung. Es wurden Grundlagenarbeiten für einen «Stan-
dard Nachhaltigkeit staatlicher Hochbauten» und die 
Einführung von BIM (Building Information Modeling) 
bei staatlichen Hochbauten getätigt. In Zusammenhang 
mit dem Dienstleistungszentrum Giessen wird ein Be-
triebskonzept für Verwaltungsbauten entwickelt. 

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

028.318.03 Genereller Hochbau- 750'000 143'521 
 planungskredit

 
Hochbauinvestitionen 
Über die Hochbauinvestitionen werden Neubauprojekte 
und Erneuerungsprojekte (im Sinne der Wiederherstel-
lung eines baulich und technisch aktuellen Bauzustands 
unter Beibehalt der ursprünglichen Nutzung) bearbeitet 
und finanziert. 

Im Berichtsjahr wurden wie einleitend im Abschnitt 
«Allgemeines» erwähnt, diverse Bauvorhaben vor-
angetrieben. Für die Umnutzung des Post- und Ver-
waltungsgebäudes Vaduz für die Liechtensteinische 
Landesbibliothek (LiLB) konnte der internationale 
 Architekturwettbewerb vorbereitet und mit der Durch-
führung begonnen werden. Das Wettbewerbsresultat 
liegt voraussichtlich im Frühjahr 2022 vor.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

090.503.00 Dienstleistungszentrum 6'200'000 1) 6'997'475  
 Giessen Vaduz 
208.503.00 Schulzentrum Unterland II  850'000 447'808 
208.503.02 Schulzentrum Mühleholz I  1'500'000 585'221 
300.503.00 Umnutzung Post- /  350'000 219'156 
 Verwaltungsgebäude für  
 Landesbibliothek

1) inkl. Kreditüberschreitung von CHF 798’000

Instandsetzung öffentliche Bauten
In den drei Bereichen Verwaltungs-, Schul- und Kultur-
bauten wurden Ausgaben in der Höhe von insgesamt 
CHF 7'499'434 getätigt.
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Verwaltungsbauten
Beim Polizeigebäude und beim Amt für Strassenver-
kehr in Vaduz wurden schwerpunktmässig die gemäss 
genehmigtem Massnahmenkatalog erforderlichen In-
standsetzungsarbeiten wie die Sanierung und Erwei-
terung der Lüftungsanlage der Prüfhalle beim Amt für 
Strassenverkehr, die Erneuerung der Lüftungsanlage 
der Tiefgarage der Landespolizei und die Abdichtung 
unterirdischer Verbindungskanäle zwischen den Gebäu-
den der Landespolizei ausgeführt. Zusätzlich wurden 
im Gebäudebereich der Polizei, des Untersuchungsge-
fängnisses und des Amtes für Strassenverkehr weitere 
Instandsetzungen ausgeführt.

Die Instandsetzungsarbeiten beim Peter-Kaiser- 
Platz in Vaduz wurden weitestgehend abgeschlossen: 
Dazu gehören die Instandsetzung des Platzbelags so-
wie die Sanierung der Mauerwerksabschlüsse. Die ge-
genüber äusseren Witterungseinflüssen empfindlichen 
Ziegel bedürfen einer laufenden Instandsetzung.

Bei der Botschaftsresidenz in Strassburg wurde in 
der ersten Hälfte des Berichtsjahres die Fassade neu ge-
strichen. Die Sanierung der Botschaftsresidenz konnte 
mit dieser letzten Massnahme definitiv abgeschlossen 
werden.

Im Gebäude Heiligkreuz 8 in Vaduz wurde in der ers-
ten Hälfte des Berichtsjahres der Dachstock umgebaut.

Im vierten Quartal wurde mit der Sanierung des süd-
lichen Beckens des Mühleholzweihers begonnen.

Im Regierungsgebäude wurde Anfang 2021 der Me-
dienraum neugestaltet und auf den neusten Stand der 
Technik gebracht.

Die Schalter des Zivilstandsamts im Schädlerhaus in 
Vaduz wurden umgebaut.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

091.314.00 Instandsetzung 5'550'000 3'378'210 
 Verwaltungsgebäude

 
Schulbauten 
Beim Schulzentrum Mühleholz I wurde die Fenster-
sanierung der Trakte B, F und L vorgenommen. Zusätz-
lich wurde mit der Flachdachsanierung der Turnhallen 
begonnen.

Bei der Universität Liechtenstein in Vaduz wurde die 
Lüftungsanlage im Architekturatelier erweitert.

Im zweiten und dritten Quartal konnten bei den 
 Weiterführenden Schulen Triesen diverse Umbaumass-
nahmen (Verdichtung, Sicherheit) im Bereich der Schul-
leitung, des Schulsekretariats, der Teamzimmer und der 
Bibliothek abgeschlossen werden.

Bei der Musikschule in Triesen wurden Massnahmen 
zur Klimaverbesserung und Sanierungen im Bereich 
des Innenausbaus vorgenommen. 

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

295.314.00 Instandsetzung 4'550'000 2'865'583 
 Schulgebäude

 
Kulturbauten 
Im Engländerbau wurden im 2. Obergeschoss Renova-
tionsarbeiten vorgenommen.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

391.314.00 Instandsetzung 1'960'000 1'255'641 
 Kulturgebäude

 
Ausrichtung von Landessubventionen für  
Hochbauten
Im Berichtsjahr wurden an die Liechtensteinische Al-
ters- und Krankenhilfe (Haus St. Martin, Eschen), das 
Liechtensteinische Rote Kreuz (Neubau Rotkreuzstütz-
punkt, Vaduz), das Liechtensteinische Landesspital 
(Neubau Liechtensteinisches Landesspital, Vaduz) so-
wie den Liechtensteiner Alpenverein Subventionsbei-
träge ausbezahlt. Im Rahmen der Bearbeitung von Sub-
ventionsanfragen und -anträgen erfolgten verschiedene 
Stellungnahmen und Beratungen. 
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Konto Nr. Bezeichnung Budget Subvention 2021
   in CHF in CHF

570.564.01.01 St. Martin, Eschen, (LAK) 240'000 221'100 
570.564.01.99 Gemeindeanteil 50 % (LAK) –120'000 –110'550 
589.565.00 Liechtensteinisches Rotes Kreuz 700'000 380'655 
400.563.00 Neubau Liechtensteinisches Landesspital 3'930'000 1'300'000

Gesamtkosten Subventionsprojekte in Ausführung 4'750'000 1'791'205

Konto Nr. Bezeichnung Budget Subvention 2021
   in CHF in CHF

330.365.00 Alpenverein 100'000 100'000

Gesamtkosten Subventionen gemäss Finanzgeschäft 100'000 100'000

Fachbereich Liegenschaftsverwaltung

Für den Fachbereich Liegenschaftsverwaltung sind die 
Werterhaltung und das betriebliche Führen der Liegen-
schaften die Kernbereiche. Zum Fachbereich gehört 
auch das Mietwesen. Bei den postalischen Leistungen 
gab es aufgrund der hohen Anzahl versendeter behörd-
licher Schriftstücke i.S. Covid-19-Pandemie eine Kredit-
überschreitung.

Im Berichtsjahr sind für den Betrieb von Liegen-
schaften (Bewachung, Eigen- und Fremdreinigung, 
Energie, Versicherung, Einmietung, Gehälter), die In-
standhaltung (Wartungs- und Serviceverträge, Kleinre-
paraturen), postalische Leistungen und den Einkauf von 
Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Büromaterialien 
rund CHF 22.5 Mio. aufgewendet worden. Dazu zählen 
nicht die Instandsetzungskosten, welche zur Wieder-
herstellung des Soll-Zustands von Baukonstruktionen, 
technischen Anlagen und Ausstattungen notwendig 
sind. Im Berichtsjahr sind aufgrund der Covid-19-Pan-
demie erhöhte Aufwendungen für Reinigungs- und Des-
infektionsarbeiten getätigt worden.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

091.312.00 Betriebskosten  
 Verwaltungsgebäude 4'327'000 4'111'426 
295.312.00 Betriebskosten  
 Schulgebäude 2'400'000 2'691'000 
391.312.00 Betriebskosten  
 Kulturgebäude 1'755'000 1'481'958

Total  8'482'000 8'284'384

Abteilung Tiefbau

Die Abteilung Tiefbau umfasst die Fachbereiche Ver-
messung und Geoinformation, Infrastruktur Bau / Ver-
kehrstechnik und Infrastruktur Betrieb. Dabei ist der 
Fachbereich Vermessung und Geoinformation zustän-
dig für die Erstellung und den Unterhalt der vermes-
sungstechnischen Grundlagen der Landesvermessung 
sowie für die Amtliche Vermessung. Im Weiteren ist die-
ser Fachbereich die verantwortliche Koordinationsstelle 
für den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen (ÖREB-Kataster) sowie für das Geo-
datenportal der Landesverwaltung. Der Fachbereich 
Infrastruktur Bau / Verkehrstechnik ist zuständig für die 
Projektierung und die bauliche Umsetzung von sämtli-
chen Um- und Neubauten am Verkehrsinfrastrukturnetz 
in Liechtenstein. Ebenfalls in den Verantwortungsbe-
reich dieses Fachbereichs fallen die Signalisation- und 
Reklamebewilligungen. Der Fachbereich Infrastruktur 
Betrieb umfasst den Werkbetrieb mit dem baulichen 
und betrieblichen Strassenunterhalt sowie dem Winter-
dienst.

In den Fachbereichen Infrastruktur Bau / Ver-
kehrstechnik und Infrastruktur Betrieb werden sämtli-
che Verkehrsinfrastrukturen verwaltet, betrieben und 
unterhalten. Die wichtigsten Budgetpositionen umfas-
sen: 
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Bezeichnung Budget Aufwand 
 in CHF in CHF

Vermessung und Geoinformation 420'000  231'500 
Strassenverbesserungen und  
-neubauten 10'160'000  7'387'998 
Brücken und Stützbauten 1'500'000 1'421'763 
Unterhalt von Brücken und  
Stützbauten 1'600'000 1'440'884 
Winterdienst 1) 1'460'000  1'386'528 
Unterhalt von Strassen 2'850'000  2'573'162

1) inkl. Nachtragskredit von CHF 610'000

Fachbereich Vermessung und  
Geoinformation

Amtliche Vermessung
Im Berichtsjahr wurden die technischen Arbeiten der 
periodischen Nachführung (PNF) und der Homogeni-
sierung der Gemeinden Mauren, Planken und Triesen 
abgeschlossen, verifiziert, für rechtskräftig erklärt und 
im Grundbuch eingetragen. Die PNF der Gemeinden 
Ruggell und Schellenberg sind ebenfalls abgeschlossen 
und verifiziert. Ausstehend ist noch deren Übernahme 
ins Grundbuch. Periodische Nachführungen sind Aktua-
lisierungen von Elementen des Plans für das Grundbuch, 
für die kein Meldewesen organisiert werden kann, wie 
z. B. die regelmässige Nachführung von Waldrändern, 
Bachläufen oder Rüfen. Gemäss Art. 38 des Vermes-
sungsgesetzes sind diese Elemente spätestens alle zehn 
Jahre nachzuführen. 

Im Berichtsjahr konnte die Integration der im Ge-
bäude- und Wohnungsregister (GWR) geführten Ge-
bäude- und Eingangsidentifikatoren (GEID und EDID) in 
den Datensatz der Amtlichen Vermessung durchgeführt 
werden. Im gleichen Zug sind in den Gemeinden Eschen 
und Triesenberg (rheintalseitiges Gemeindegebiet) alle 
Hausnummern an den Gebäudeeingängen platziert 
worden. Dadurch verbessert sich für Blaulichtorganisa-
tionen die Auffindbarkeit der Hauseingänge. Mit dem 
Abschluss dieser Arbeiten im Mai verfügt Liechtenstein 
über einen homogenen Adressdatensatz für das ganze 
Land. Der Datensatz der Adressen wurde amtsintern ve-
rifiziert und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 
Der Datensatz der georeferenzierten Gebäudeadressen 
und Strassennamen gehört in der Geodateninfrastruk-
tur zu den Grundlage- bzw. Referenzdaten, die in vielen 
digitalen Anwendungen verwendet wird. In der Schweiz 
werden solche Datensätze als «amtliche Daten» zur Ver-
fügung gestellt und sind behördenverbindlich. In Liech-
tenstein gibt es für dieses Vorgehen bisher keine recht-
liche Grundlage. Es ist aber vorgesehen, diese Regelung 
mit der nächsten Revision des Geoinformationsgesetzes 
zu übernehmen.

Landesvermessung
Im Berichtsjahr beschränkten sich die Arbeiten auf die 
allgemeinen Unterhaltsarbeiten der Landesvermessung 
(Unterhalt und Revision von Lage- und Höhenfixpunk-
ten). Aufgrund der Vereinbarung mit dem Bundesamt 
für Landestopografie hinsichtlich der Erstellung des 
Topografischen Landschaftsmodells (TLM) konnten im 
Rahmen der Geodateninfrastruktur verschiedene aktua-
lisierte Grundlagedaten, wie die Luftbilder von 2020, 
Pixelkarten und 3D-Gebäudedatensätze (swissBUIL-
DINGS3D 2.0) aktualisiert und zur Verfügung gestellt 
werden.

Hoheitsgrenzen (Landes- und Gemeindegrenzen)
Im Berichtsjahr arbeitete die Liechtensteinisch-Öster-
reichische Grenzkommission weiter an einem Vorschlag 
zur Novellierung des Vertrags zwischen dem Fürstentum 
Liechtenstein und der Republik Österreich zur Feststel-
lung der Staatsgrenze und Erhaltung der Grenzzeichen 
(Grenzvertrag), LGBl. 1960 Nr. 19, und des Grenzurkun-
denwerks. Im Zuge der Anpassung des Grenzvertrags ist 
beabsichtigt, im Gebiet der Gemeinde Mauren (Egelsee) 
eine Anpassung bzw. Bereinigung der Landesgrenze an 
die neuen Gegebenheiten durchzuführen. Im Berichts-
jahr wurde das Grenzurkundenwerk überarbeitet und in 
der Grenzkommission diskutiert. Die vorgesehene An-
passung der Landesgrenze bedarf eines Gesetzes und 
somit der Zustimmung des Liechtensteinischen Land-
tags bzw. des Österreichischen Parlaments. Aufgrund 
der Coronamassnahmen im Berichtsjahr haben sich die 
Arbeiten verzögert. Die parlamentarische Behandlung 
ist nun für Ende 2022 vorgesehen.

Gemäss Beschluss der ständigen gemischten tech-
nischen Kommission (Grenzkommission gemäss LGBl. 
1949 Nr. 19) zur Vermessung, Instandstellung und Un-
terhaltung der Staatsgrenze zur Schweiz vom 26.  Au-
gust 2020 wurde im Berichtsjahr eine Grenzbegehung 
und Revision der Schweizerisch-Liechtensteinischen 
Landesgrenzpunkte durchgeführt. Sämtliche Landes-
grenzpunkte auf den Rheinbrücken und im Abschnitt 
Rhein bis zum Naafkopf wurden begangen und instand 
gestellt. Die Begehung zeigte, dass alle Landesgrenz-
punkte vorhanden sind und sich in einem guten Zustand 
befinden. Die Lage und Höhe der Punkte wurde mittels 
Global Navigation Satellite System (GNSS) kontrolliert. 
Die Grenzsteine wurden von Moos und Schmutz befreit 
und mit Farbe neu beschriftet. Die Kommission wird im 
Jahr 2022 die Auswertung der Messungen und die Er-
gebnisse der Begehung diskutieren.

Geodateninfrastruktur (GDI)
Die Arbeiten zum weiteren Ausbau der Geodateninfra-
struktur wurden gemäss der von der Regierung geneh-
migten Strategie 2017 bis 2020 weitergeführt. Gemäss 
Geoinformationsgesetz aus dem Jahr 2010 (GeoIG) wird 
die Geodateninfrastruktur durch die GDI-Kommission 
koordiniert. Im Berichtsjahr wurde durch das ABI eine 
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Strategie Geoinformation für die Jahre 2021 bis 2024 
erstellt. Die Strategie wurde von der GDI-Kommission 
genehmigt und von der Regierung im Berichtsjahr zur 
Kenntnis genommen. Die Strategie sieht verschiedene 
Massnahmen zur Unterstützung der digitalen Agenda 
Liechtenstein 2019 der Liechtensteinischen Regierung 
und weitere Verbesserungen in der Nutzbarkeit der GDI 
und deren Datensätze vor. Unter anderem sind Massnah-
men zur Öffnung der Daten als Open Government Data 
(OGD), zur Anpassung der gesetzlichen Grundlagen für 
Amtliche Geodaten und geografische Namen wie Adres-
sen oder Strassen- und Flurnamen vorgesehen. Zusätz-
lich sind Arbeiten zur Unterstützung der Bauwirtschaft 
bei der digitalen Transformation und der Anwen-
dung des Building Information Modelling Verfahrens 

(BIM-Verfahren) und deren Schnittstellen zum Geoin-
formationssystem (GIS) vorgesehen. Die Strategie sieht 
ausserdem vor, dass die Digitalisierung aller Daten und 
Prozesse («Digital First», «Digital by Default») aktiv 
durch die GDI unterstützt und gefördert werden soll.

Im Berichtsjahr konnten wieder verschiedene Daten-
sätze neu erstellt bzw. aktualisiert und im Rahmen der 
GDI zugänglich gemacht werden. Erwähnenswert sind 
z. B. die Daten des Ereigniskatasters und der Intensitäts-
karten der Gefahrenkartierung, die im Geodatenportal 
aufgeschaltet werden konnten. Der Nutzen der GDI bzw. 
die Nutzung insbesondere von Daten nimmt stetig zu. 
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Daten-
nutzung und die Zugriffe auf das Geodatenportal (ab 
2017) über die letzten fünf Jahre:

Datennutzung Geodateninfrastruktur 2017 2018 2019 2020 2021

Datenausgaben digital 544 533 581 617 620 
Datenausgaben analog 471 369 366 455 504 
Geodatenportal Anzahl Zugriffe (in Mio.) 44.5 41.4 69.6 75.0 81.1 
Geodatenportal Seitenaufrufe (in Mio.)  – 2) 5.6 2) 6.5 2) 8.0 
Geodatenportal Anzahl Nutzer – – 31'720 1) 35'038 2) 35'780 
Zugriffe auf Downloadbereich für kostenfreie Geodaten – – 3'015 3'976 4'450

1) Hochrechnung aus Daten vom Januar 2020 bis Oktober 2020
2) Neue Webanalyse-Software

Im Bereich der Umsetzung der Richtlinie 2007 / 2 / EG des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 
2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der 
Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) zeigte das jähr-
lich von der Umweltagentur durchgeführte Monitoring 
und Reporting einzelne Schwächen in der INSPIRE- 
Implementierung für Liechtenstein auf. Ein Teil der Moni- 
toring-Resultate lässt sich durch einen Fehler in der 
von Swisstopo betrieben Metadatenapplikation geo-
cat. ch erklären, die auch beim ABI eingesetzt wird. 
Einzelne Mängel sind aber auch der etwas in Verspä-
tung geratenen INSPIRE-Umsetzung in Liechtenstein 
geschuldet. Allerdings gilt für Liechtenstein als Mit-
glied des EWR eine um drei Jahre verlängerte Um-
setzungsfrist gegenüber den EU-Mitgliedstaaten. 
Bis Ende 2022 müssen aber auch in Liechtenstein 
alle INSPRIRE-Massnahmen umgesetzt werden. Die  
Europäische Umweltagentur hat für die EU-Mitglieds-
staaten inzwischen ein INSPIRE-Nachfolgeprogramm in 
die Wege geleitet. Der Schwerpunkt der Weiterentwick-
lung liegt in der Unterstützung des Green Deal der EU.

ÖREB-Kataster
Im Berichtsjahr konnte der Kataster der öffentlich- 
rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Katas-
ter) gemäss dem Gesetz über den Kataster der öffentlich- 

rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBKG) in 
Betrieb genommen werden. Der Inbetriebnahme geht 
eine intensive Vorbereitungsphase voraus, in welcher 
der Fachbereich Vermessung und Geoinformation als 
katasterverantwortliche Stelle die Datenerfassung 
durch die ÖREB-Fachstellen koordiniert und die not-
wendige technische Infrastruktur aufgebaut hat. Im Be-
richtsjahr wurden alle verfügbaren rechtsgültigen Da-
tensätze in den ÖREB-Kataster integriert. Im Gegensatz 
zur Schweiz konnte der ÖREB-Kataster am 1. Juli bereits 
flächendeckend in Liechtenstein eingeführt werden. Al-
lerdings sind noch nicht alle Themen im Kataster ver-
fügbar. Zum einen ist dies der Kataster der belasteten 
Standorte, der noch nicht rechtskräftig ist, und zum an-
deren fehlt in den Gemeinden Eschen, Schellenberg und 
Triesenberg noch die flächenmässige Ausscheidung der 
Lärmempfindlichkeitsstufen. Die fehlenden Daten wer-
den in den Kataster aufgenommen, sobald sie verfügbar 
bzw. rechtskräftig sind.

Die Regierung hat gemäss Art. 17 ÖREBKG mittels 
Verwaltungsvereinbarung mit dem Eidgenössischen 
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport die Kontrollfunktion über den Kataster an das Bun-
desamt für Landestopografie (Swisstopo) übertragen.  
Gemäss Abs. 2 dieser Vereinbarung übernimmt 
Swiss topo für den ÖREB-Kataster des Fürstentums 



| 377

INFRASTRUKTUR UND JUSTIZ

Liechtenstein die Aufgabe der Kontrolle und Unterstüt-
zung der Katasterführung. Die Kontrolle bezüglich der 
gesetzes- und richtlinienkonformen ÖREB-Kataster-
einführung wurde durch Swisstopo am 29. Oktober in 
Vaduz im Rahmen einer Systemabnahme durchgeführt. 
Die Systemabnahme ergab nur geringfügige Beanstan-
dungen, die zwischenzeitlich weitestgehend behoben 
wurden, und bestätigt damit die hohe Qualität der Ar-
beiten bei der Katastereinführung. Im November 2021 
hat die Regierung das Abnahmeprotokoll zur Kenntnis 
genommen. 

Swisstopo hat aufgrund der Erfahrungen aus den 
Katastereinführungen in den Kantonen und zur Weiter-
entwicklung des Katasters eine Strategie für die Jahre 
2020 bis 2023 erarbeitet. Die für die Weiterentwicklung 

notwendigen Anpassungen der Verordnung über den 
Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrän-
kungen Schweiz sind bereits im Januar 2020 in Kraft ge-
treten. Infolge der Anpassung der gesetzlichen Grund-
lagen und der Bereinigung festgestellter Fehler wurden 
in der Schweiz bereits Anpassungen der technischen 
Grundlagen, Richtlinien und Weisungen beschlossen 
und in Kraft gesetzt. Diese werden derzeit in den Kan-
tonen umgesetzt. 

Die Regierung hat das ABI beauftragt, bis Ende März 
2022 einen Konzeptbericht für die Weiterentwicklung 
des ÖREB-Katasters gemäss Strategie des Bundesamts 
für Landestopografie für die Jahre 2020 bis 2023 zu er-
stellen. 

Aufwendungen gemäss Finanzgesetz 

Konto Nr. Kontotext Budget Aufwand Ertrag
  in CHF in CHF in CHF

104.318.01 Landes- und Amtliche Vermessung 370'000 235'090 0  
104.318.03 Geodateninfrastruktur und ÖREB-Kataster  110'000 58'359 0  
104.434.01 Ertrag Landesinformationssystem   –60'000    61'949

Total  420'000 293'449 61'949

Konto Nr. Kontotext Budget Aufwand Ertrag
  in CHF in CHF in CHF

028.435.00 Verkauf Drucksachen –5'000  2'875

Total  –5'000  2'875

 

Einnahmen aus der Datenabgabe
Bei den Einnahmen aus der Datenabgabe handelt es 
sich im Wesentlichen um die Datennutzungs- und Bear-
beitungsgebühren für die Daten der Amtlichen Vermes-
sung und weiterer Informationsebenen.

Einnahmen aus dem Kartenverkauf
Gemäss Vertriebs- und Auslieferungsvertrag zwischen 
dem Land Liechtenstein und Liechtenstein Marketing 
vom 16. Juni 2014 wird die Wanderkarte zum Verkaufs-
preis von CHF 22.50 durch Liechtenstein Marketing 
und Hallwag Kümmerly+Frey AG (Bern) vertrieben. 
Die Mountainbikekarte kann zum Verkaufspreis von 
CHF  19.50 bei Liechtenstein Marketing oder Werden-
berg Tourismus bezogen werden. Das ABI beliefert die 
Verkaufsstellen und stellt den Ankaufspreis für die Kar-
ten in Rechnung.

Fachbereich Infrastruktur  
Bau / Verkehrstechnik

Der Fachbereich Infrastruktur Bau / Verkehrstechnik ist 
zuständig für sämtliche Um- und Neubauten am Ver-
kehrsinfrastrukturnetz in Liechtenstein. Die realisierten 
Projekte dienen einerseits der Erneuerung von Anlagen, 
welche ihre Lebensdauer erreicht haben, und anderer-
seits der Verbesserung der Verkehrsorganisation, d. h. 
der Verflüssigung des motorisierten Individualverkehrs 
(MIV) und der Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs 
(ÖV). Im Weiteren wurden im Rahmen der realisier-
ten Projekte Massnahmen zur Verbesserung der Infra-
struktur für den Fuss- und Radverkehr, wie z. B. der 
ergänzende Bau von Fuss- und Radwegen entlang der 
bestehenden Landstrassen, umgesetzt. Mit den im Be-
richtsjahr realisierten Bauvorhaben konnten neben der 



378 |

INFRASTRUKTUR UND JUSTIZ

Erhöhung der Verkehrssicherheit auch die Bausubstanz 
verbessert werden. Soweit möglich wurden Projekte 
forciert, bei denen der öffentliche Verkehr priorisiert 
und die Belange des Gesetzes zur Behindertengleich-
stellung berücksichtigt wurden.

Im Berichtsjahr konnten die meisten Bauvorha-
ben, wie geplant, ausgeführt werden. Dennoch war es 
nicht möglich, alle im Investitionsbudget vorgesehe-
nen Projekte zu realisieren bzw. gänzlich fertigzustel-
len. So konnte das Trottoir Planken (CHF  –860'000) 
nicht ausgeführt und der Ausbau der Bergstrasse in 
Triesenberg nur zu einem geringen Teil realisiert wer-
den (CHF –1'300'000). In Ruggell waren als Folge der 
Wiederverwendung von Aushubmaterial für die Vor-
schüttung des Industriekreisels grosse Einsparungen 
(CHF –300'000) möglich. Um die Verkehrsbehinderung 
zeitlich in einem vertretbaren Mass zu halten, wurde die 
ursprünglich vorgesehene Etappenlänge der Masescha-
strasse leicht verkürzt (CHF –200'000). Die übrigen Pro-
jekte konnten umgesetzt werden, ohne die Reserven zu 
beanspruchen.

Aufgrund dieser Verschiebungen wurde der Budget-
betrag des Investitionskontos für Strassenverbesserun-
gen und -neubauten von CHF 10'160'000 nicht erreicht 
und um CHF 2'772'002  unterschritten.

L4, km 1.10 – 1.55, Eschen Essanestrasse, Knoten 
Wirtschaftspark, Ausbau 2021
Im Berichtsjahr wurden die beiden nördlichen Fahrspu-
ren und der Knoten zur Industrie erstellt, nachdem im 
Vorjahr der nördlich geschüttete Graben durch die um-
geleitete Verkehrsführung vorbelastet wurde, um die in 
dem extrem setzungsempfindlichen Gebiet erwarteten 
Setzungen zu beschleunigen und schliesslich zu konso-
lidieren. Ebenfalls wurden der 4 m breite Radweg und 
die nördliche Busbucht samt Wartekabinen der Halte-
stelle «Eschen Sportpark» gebaut. Um eine sichere Que-
rung für den Fuss- und Radverkehr auf der viel befahre-
nen Essanestrasse zu gewährleisten, wurde im Bereich 
der Bushaltestellen eine Mittelinsel platziert.

Im Juni erfolgte der Deckbelagseinbau. Nach den 
anschliessenden Markierungsarbeiten konnte die ge-
samte Strasse dem Verkehr übergeben werden. Seit 
September ist auch die Ampelanlage mit Busbevorzu-
gung in Betrieb.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen 1'400'000 956'701 
 und -neubauten

 

H6, km 1.83 – 2.16, Eschen Müssnen Aspen,  
Rosenbühler – Aspaböchel
Dieses Teilstück umfasst das letzte, ca. 330 m lange 
Ausbauteilstück der Strasse von Eschen in Richtung 
Schellenberg, welches sich bis zum Ende der Bauzone 
erstreckt. Nachdem in den Jahren 2017 / 2018 bereits 
erste Vorbereitungen in Form von Anpassungsarbeiten 
getätigt wurden, konnte im Sommer mit den effektiven 
Bauarbeiten begonnen werden. Hauptgrund für die Sa-
nierung der Strasse waren der schlechte Zustand der 
Werkleitungen und vor allem das fehlende Trottoir. Mit 
dem Bau eines Trottoirs kann für Fussgängerinnen und 
Fussgänger, insbesondere für die Schulkinder, mehr 
Sicherheit geschaffen werden. Der Ausbauquerschnitt 
nimmt Rücksicht auf die örtlichen Gegebenheiten und 
orientiert sich an den letzten Ausbauetappen. Die 
Strasse weist eine Breite von 5 m und das Trottoir eine 
Breite von 1.5 m auf. 

Für die Bauarbeiten wurde die Strasse gesperrt. Um 
den Anwohnerinnen und Anwohnern die Zu- und Weg-
fahrt zu ermöglichen, musste in Abhängigkeit von den 
Werkleitungserneuerungen und den bergseitigen Stütz-
mauern in diversen Etappen gearbeitet werden. Im Be-
richtsjahr war es nicht möglich, die Arbeiten vollständig 
fertigzustellen. Die Fertigstellung erfolgt im Frühjahr 
2022.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen 900'000 959'611 
 und -neubauten

 
L5, km 8.70 – 8.85, Ruggell Landstrasse, Ausbau 2020
Im ursprünglichen Projekt war kein Neubau von Bus-
haltestellen vorgesehen und somit waren im Berichts-
jahr nur Fertigstellungsarbeiten und der Deckbelagsein-
bau geplant. 

Im Februar des Berichtsjahres genehmigte die Re-
gierung die Erweiterung des Projekts «Landstrasse 
Ruggell, Ausbau 2020», um die von der Gemeinde Rug-
gell gewünschte und vom Verkehrsbetrieb LIECHTEN-
STEINmobil (LIEmobil) gutgeheissene Verschiebung 
der Bushaltestelle Rathaus zu ermöglichen. 

Mittels Auftragserweiterungen wurden im Sommer 
behindertengerechte Busbuchten an der Landstrasse 
und an der Nellengasse errichtet und mit Buswartekabi-
nen ausgestattet. In der Nellengasse können zwei Busse 
hintereinander anhalten, was der LIEmobil ermöglicht, 
die Haltestelle auch als Umsteigeknoten zu betreiben. 

Zwischen Januar und Mai erfolgten gleichzeitig 
Pflästerungs- und Belagsarbeiten auf der Ostseite der 
Landstrasse. Im Bereich Rathaus wurde für eine sichere 
Querung des Fuss- und Radverkehrs eine Fussgänger-
insel gebaut. Diese wurde mit einer Rollstuhlfurt ver-
sehen. Der Deckbelagseinbau fand im September 
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gemeinsam mit dem nördlichen Abschnitt des «Ausbaus 
2021» statt.

Die Verschiebung der Haltestellen hatte Mehrauf-
wendungen sowohl bei den Baumeisterarbeiten als 
auch bei den Ingenieurarbeiten zur Folge.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen 350'000 585'224 
 und -neubauten

 
L5, km 8.31 – 8.70, Ruggell Landstrasse, Ausbau 2021
Im Anschluss an die Fertigstellung des «Ausbaus 
2020» erfolgte südlich davon, gemeinsam mit der Ge-
meinde Ruggell und weiteren Werkleitungsbetreibern, 
der «Ausbau 2021». Das Normalprofil und die Ausfüh-
rungsdetails entsprechen dem Standard des Ausbaus 
2020. Die umfangreichen Werkleitungsarbeiten (Was-
ser, Abwasser, Strassenentwässerung, Strom, Strassen-
beleuchtung, Gas und Fernwärme) nahmen einen 
grossen Teil der Arbeitszeit in Anspruch. Dank einer 
einseitigen Umleitung über Gemeindestrassen konnten 
Verkehrsbehinderungen gering gehalten werden. Einen 
grossen Koordinationsaufwand erforderte die allzeit zu 
gewährleistende Zulieferung des an der Landstrasse lie-
genden Ruggeller Einkaufzentrums (REC).

In Etappen folgten der Aufbau des Strassenkoffers 
und die Belags- und Pflästerungsarbeiten. Im Bereich 
des Einkaufszentrums wurden zwei neue behinderten-
gerechte Fahrbahnhaltestellen und ein Fussgänger-
übergang mit Mittelinsel erstellt.

Im September erfolgte gemeinsam mit dem «Ausbau 
2020» der Deckbelagseinbau im nördlichen Abschnitt 
und anschliessend die Markierung der Fahrbahn. Beim 
REC wurde der Radstreifen aufgrund des erhöhten Ver-
kehrsaufkommens rot eingefärbt, um die Autofahrer auf 
den Radverkehr aufmerksam zu machen.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen 1'800'000 1'748'947 
 und -neubauten

 
H2, km 0.04 – 0.28, Ruggell Rheinstrasse,  
Industriekreisel Vorschüttung
Als Vorbereitung für den Bau des Kreisels erfolgte ein 
Materialersatz und eine Überschüttung mit überschüs-
sigem Rheinschotter aus dem Werkleitungsaushub bei 
der Baustelle «Landstrasse Ruggell, Ausbau 2021». 
Dieses Material hätte ansonsten teuer abtransportiert 
und deponiert werden müssen. Vor der Schüttung des 
Rheinkreisels musste eine Stützmauer abgebrochen 
werden, die im Perimeter des künftigen Kreisverkehrs 

stand. Um Schäden an den umstehenden Gebäuden zu 
verhindern, wurden die bei der Verdichtung des Mate-
rials entstehenden Erschütterungen permanent über-
wacht. Es kam zu keinen Alarmwertüberschreitungen.

Die Transportkosten für die Vorschüttung konnten 
beim Projekt «Landstrasse Ruggell, Ausbau 2021» ver-
bucht werden und es entstanden auch keine Kosten 
für das Schüttmaterial. Gleichzeitig konnten durch den 
Wegfall der Deponiegebühr Einsparungen erzielt wer-
den.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen 500'000 26'810 
 und -neubauten

 
L5, km 5.14 – 5.22, Gamprin Haldenstrasse, Umbau 
Knoten Ruggeller Strasse
Die Hauptarbeiten für die sicherheitstechnische Umge-
staltung des Knotens Ruggeller Strasse / Haldenstrasse 
konnten, wie geplant, bereits im Herbst 2020 abge-
schlossen werden. Im Juli 2021 wurde in einer ersten 
Etappe 290 m Deckbelag auf der Haldenstrasse einge-
baut. Im August wurden gemeinsam mit dem Unter-
haltsprojekt «L5, Gamprin Ruggeller Strasse, Schwib-
bogakreisel – Haldenstrasse» in einer zweiten Etappe 
280 m Deckbelag auf der Ruggeller Strasse eingebracht. 

Anschliessend erfolgten die Markierungs- und  
Signalisationsarbeiten. Dabei wurde in Liechtenstein 
erstmals ein Radstreifen mit einer rot eingefärbten 
Fahrbahnmarkierung versehen. Dies wurde aufgrund 
der von der Regierung am 1. Dezember 2020 angepass-
ten «Weisungen über besondere Markierungen auf der 
Fahrbahn» möglich.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen 200'000 505'660 
 und -neubauten
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H7, km 3.36 – 3.60, Planken Dorfstrasse, Trottoir  
innerorts
Aufgrund einer gegen die Arbeitsvergabe erhobenen 
Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof konnte das 
Projekt nicht fristgerecht gestartet werden und musste 
um ein Kalenderjahr verschoben werden. 

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen 860'000 2'211 
 und -neubauten

 
L3, km 0.13 – 0.16, Schaan Bahnhofstrasse, Postplatz
Der noch ausstehende Deckbelag wurde im Juni ein-
gebaut. Der Belag wurde unter einer Vollsperrung des 
Strassenstücks während eines Tages eingebaut.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen 50'000 33'447 
 und -neubauten

 
L2, km 3.006 – 3.392, Triesen Landstrasse,  
Sonnenkreisel – Adler
Mit zweijähriger, durch die Überbauung Sonnenkreisel 
hervorgerufenen Verzögerung, konnte der Deckbelag 
auf der Strecke vom Sonnenkreisel bis zum Restaurant 
Adler an einem Samstag eingebaut werden. Der MIV 
sowie der ÖV mussten grossräumig umgeleitet werden. 
Für die Kundinnen und Kunden der LIEmobil wurden 
die Haltestellen von der Meierhofkreuzung bis zur Post 
Triesen mit einem Shuttledienst bedient.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen 100'000 69'260 
 und -neubauten

 
H10, km 5.60 – 5.85, Bergstrasse Triesenberg,  
Sennwis – Obergufer, Ausbau 2021
Der Ausbau der Bergstrasse Triesenberg, Hotel Ober-
land bis Oberguferstrasse, ist ein Teilstück des Stras-
senausbaus Bergstrasse Triesenberg, Kirche bis Rüti 
(Oberguferstrasse), der in den letzten Jahren kontinu-
ierlich umgesetzt werden konnte. Als Grundlage für 
den Strassenausbau dient das Vorprojekt aus dem Jahr 
2014. Auslöser für den Strassenausbau sind das letzte 
fehlende Teilstück Trottoir entlang der Landstrasse 
Triesenberg innerorts sowie der schlechte Zustand der 
Strasse und der Werkleitungen. Die enge Kurve im Be-
reich der Grundstücke Nr. 1728 und 4320 (Hanselmann 

Kurve) führt bei grossem Verkehrsaufkommen zu Ver-
kehrsbehinderungen, da Lastwagen und Busse für das 
Befahren der Kurve beide Fahrbahnen benötigen. Diese 
unbefriedigende Situation soll mit dem Ausbau der 
Kurve ebenfalls verbessert werden.

Im Zusammenhang mit den Auslösungsverhandlun-
gen wurde von der Gemeinde Triesenberg beschlossen, 
über das Gebiet Hotel Oberland bis Bodastrasse, ein 
Überbauungsplan zu erstellen. In diesem Bereich be-
stehen mehrere Bauten, die einen reduzierten Strassen-
abstand aufweisen, was den Strassenraum prägt. Durch 
den Erlass von Baulinien wird das Ortsbild gewahrt. 
Aufgrund dieser sehr umfangreichen und zeitintensiven 
Arbeiten verzögerte sich der Baustart, sodass erst Ende 
September des Berichtsjahres mit den Bauarbeiten be-
gonnen werden konnte. Deshalb erfolgt ein Gross teil 
der Bauten im Jahr 2022, wodurch das Budget 2021 
nicht ausgeschöpft wird.

Nachdem im Baustellenbereich sehr wenig Platz 
vorhanden ist, wurde mit dem Abbruch und dem Neu-
bau der ersten, ca. 80 m langen Etappe der bergseiti-
gen Stützmauer begonnen, um Raum für Baustelle und 
Verkehr zu schaffen. Nach Fertigstellung der Mauer hat 
die Gemeinde Triesenberg in diesem Bereich ihre Werk-
leitungen verlegt. Um die Strasse in den Wintermonaten 
für den Verkehr ungehindert befahrbar zu halten, wurde 
der Baustellenbereich mit einem provisorischen Belag 
versehen. 

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen 2'000'000 705'460 
 und -neubauten

 
H11, km 0.460 – 0.790, Triesenberg Maseschastrasse, 
Ausbauetappe 3
Im Frühjahr 2021 wurde das Folgeprojekt des Ausbaus 
von 2020 in Angriff genommen. Bevor die Fahrbahn er-
stellt werden konnte, musste talseitig eine 110 m lange 
Betonstützmauer erstellt werden. Das zugehörige Fun-
dament musste aufgrund des Rutschgebiets gepfählt 
und rückverankert werden. Für die interne Erschlies-
sung der Baustelle wurde talseitig eine provisorische 
Baupiste erstellt. Dieses System ermöglichte im Gegen-
satz zu der ersten Etappe, den Verkehr mittels einer 
Ampelanlage im Einbahnverkehr durch die Baustelle 
zu führen. Die Tragschicht konnte kurz vor dem ersten 
Kälte einbruch eingebaut werden.
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Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen 1'500'000 1'274'046 
 und -neubauten

 
H8, km 1.520 – 1.815, Vaduz Schlossstrasse, Askania 
Nova – Schlosskehre
Mit einer kurzen Startverzögerung aufgrund von zusätz-
lichen Abklärungen in Bezug auf die optische Ausgestal-
tung der talseitigen Absturzsicherung wurden die Ar-
beiten an der Schlossstrasse aufgenommen. Die grösste 
Herausforderung waren die sehr beengten Platzver-
hältnisse bei der Erstellung der talseitigen Stützmauer. 
Insbesondere bei Betonier- und Hinterfüllungsarbeiten 
wurden die Arbeiter des Bauunternehmers aber auch die 
Strassennutzerinnen und Strassennutzer einer Belas-
tungsprobe unterzogen. Durch den besonderen Einsatz 
der gut harmonierenden Mannschaft konnten die Arbei-
ten fristgerecht und vor allem unfallfrei beendet werden.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.501.01 Strassenverbesserungen 400'000 308'831 
 und -neubauten 
600.314.05 Unterhalt von Brücken 500'000 435'752 
 und Stützbauten

 
L3K, km 1.55 – 1.62, Schaan Zollstrasse, Rheinbrücke 
Schaan – Buchs
Die aus dem Jahr 1976 / 1977 stammende Rheinbrücke 
Schaan – Buchs wurde im Jahr 2020 umfangreich sa-
niert. Im Berichtsjahr waren lediglich noch Fertigstel-
lungsarbeiten im Bereich des Deckbelags erforderlich. 
Dafür musste die Brücke während eines Wochenendes 
für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Der Gross-
teil der Fertigstellungsarbeiten erfolgte auf der Strasse 
auf Schweizer Seite, womit auch der überwiegende 
Teil der Kosten der auszuführenden Arbeiten durch die 
Schweiz zu begleichen war. 

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.501.02 Brücken und Stützbauten 100'000 30'984

 
H10K, km 9.11 – 9.87, Triesenberg Tunnel Gnalp-
Steg, Neubau Fluchtstollen
Nachdem in den Jahren 2017 bis 2019 im Strassen-
tunnel Gnalp-Steg die Fahrbahn saniert und mit vier 
SOS-Nischen sicherheitstechnisch nachgerüstet wurde, 
erfolgte im Berichtsjahr eine weitere Verbesserung der 
Sicherheitsmassnahmen, indem in der Tunnelmitte ein 

neuer Fluchtweg geschaffen wurde. Kernstück des 
neuen Fluchtwegs war der bergmännische Ausbruch 
des Querstollens vom Strassentunnel zum bestehenden 
parallelverlaufenden Werkleitungsstollen. Die Umset-
zung des Stollenausbruchs auf engstem Raum stellte 
spezielle Anforderungen an die Bauunternehmung. Zu-
dem konnte der Tunnel im Frühjahr nur für 15 Tage ge-
sperrt werden, weshalb die Arbeiten im Schichtbetrieb 
erfolgen mussten. Den Zuschlag für die Baumeisterar-
beiten erhielt ein örtliches Bauunternehmen, welches 
für den Stollenausbruch einen in der Schweiz führen-
den Tunnelunternehmer als Subunternehmer beizog. 
Der Ausbruch des 20 m langen Querstollens erfolgte im 
Sprengvortrieb. Insgesamt erfolgten zwölf Abschläge 
mit Abschlagslängen von 1 m bis 1.8 m. Damit der 
Werkleitungsstollen als Fluchtweg betrieben werden 
kann, mussten diverse Werkleitungen angepasst und 
mit technischen Einrichtungen der Werke vor mögli-
chen Fremdeinwirkungen geschützt werden. Zusätzlich 
wurde die Beleuchtung im Werkleitungsstollen den Be-
dürfnissen des Fluchtwegs angepasst. Die neu erstellte 
Lüftungsanlage erzeugt bei einem Ereignis automatisch 
einen Überdruck und hält so allfälligen Rauch von ei-
nem Brand im Tunnel vom gesicherten Teil des Flucht-
wegs fern. Die Schiebetüre, welche den Fluchtweg vom 
Tunnel abtrennt, wird elektronisch überwacht. Zudem 
wurde im Strassentunnel eine Brandmeldeanlage instal-
liert. Wird ein Ereignis detektiert, werden die Lüftungs-
anlagen von Tunnel und Fluchtweg, die Lichtsignalan-
lage vor dem Tunnel und die Beleuchtung entsprechend 
gesteuert. Zudem wird die Einsatzzentrale der Landes-
polizei alarmiert. Mittels Videoüberwachung kann diese 
feststellen, was sich ereignet hat und die entsprechend 
benötigten Stellen aufbieten. 

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.501.02 Brücken und Stützbauten 1'400'000 1'390'779

 
Bauliche Massnahmen zur Behindertengleichstellung
Nach mehreren Bauverschiebungen konnten die Bus-
haltestellen im Quäderle in Schaan umgebaut werden. 
Die Haltestellen erhielten in beide Fahrtrichtungen eine 
behindertengerechte Haltekante.

An der Haltestelle Rathaus in Ruggell sowie an der 
Haltestelle Sportpark in Eschen wurden im Zuge der 
Umbauarbeiten in beiden Fahrtrichtungen ebenfalls be-
hindertengerechte Haltekanten erstellt.

Zudem wurden diverse Trottoirüberfahrten ange-
passt sowie die Ränder bei einigen Fussgängerübergän-
gen abgesenkt. An verschiedenen Haltestellen wurden 
die taktilen Markierungen erneuert oder durch Sicher-
heitsliniensteine ersetzt. In Eschen wurde eine taktile 
Markierung zur Orientierung von Sehbehinderten zum 
Hallenbad umgesetzt.
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Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

650.314.00 Bauliche Massnahmen zur 250'000 135'660 
 Behindertengleichstellung

 
Bauliche Massnahmen für den öffentlichen Verkehr
Im Budget war die Ausrüstung von fast 40 Haltestellen 
mit einem Echtzeit-Fahrgastinformationssystem vorge-
sehen. Für den Einbau der Echtzeit-Fahrgastinforma-
tionssysteme musste das dafür vorgesehene Budget 
nicht ausgeschöpft werden. Derzeit muss noch die Fein-
abstimmung der Software zwischen den Bildschirmen 
und dem Betreiber verbessert werden.

An den Haltestellen Rathaus in Ruggell und Sport-
park in Eschen wurden im Zuge der Umbauarbeiten 
beidseitig je eine Busbucht mit Betonfahrbahn und eine 
Wartekabine des Typs «Liechtenstein» erstellt. An der 
Haltestelle Badäl-Schlatt in Gamprin wurde die Halte-
stelle mit einer Wartekabine aufgewertet. Bei der Halte-
stelle Quäderle in Schaan wurde in beide Fahrtrichtun-
gen eine neue Haltekabine erstellt.

In Triesenberg wurde eine Machbarkeitsstudie für 
eine beidseitige Haltestelle inklusive Wendeplatz im Be-
reich Guferwald erstellt. Ein weiteres Vorprojekt wurde 
an der Haltestelle Mühleholz in Vaduz erstellt mit dem 
Ziel, die Haltestelle zu verschieben und eine Gefahren-
stelle bei der Strassenquerung zu eliminieren.

Zudem wurden diverse Wartekabinen mit Fahrplan-
kästen, Abfalleimern etc. ausgerüstet und neu beschrif-
tet.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

650.314.01 Bauliche Massnahmen für 850'000 589'415 
 den öffentlichen Verkehr

 
Diverse Strassenprojektierungen und  
Expertengutachten
Im Hinblick auf die zeitnahe Umsetzung der Massnah-
men aus dem Mobilitätskonzept 2030 wurde das Budget 
für Strassenprojektierungen und Expertengutachten im 
Berichtsjahr erhöht. Dies, um für Vorabklärungen und 
Studien eine möglichst grosse Flexibilität zu haben. Die 
effektiv angefallenen Aufwendungen lagen jedoch im 
Rahmen der Vorjahre. Mit den zusätzlich bewilligten 
Stellenprozenten für Tiefbauprojektleiter sollten meh-
rere zur Baureife entwickelte Projekte erarbeitet wer-
den. Nachdem die Personalrekrutierung bis im Sommer 
und Herbst 2021 dauerte, konnten noch keine zusätzli-
chen Projektierungen angegangen werden.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.318.01 Diverse Strassen- 990'000 421'130 
 projektierungen 
650.318.04 Experten, Gutachten 440'000 242'114 
 Verkehrsbereich 

 
Strassenverkehrsrechtliche Bewilligungen
Im Berichtsjahr wurden beim Fachbereich Infrastruk-
tur Bau / Verkehrstechnik insgesamt 369 (Vorjahr: 416)  
Gesuche für das Anbringen oder Ändern von Strassen-
reklamen und Strassensignalisationen eingereicht.

Dabei handelte es sich in 52 (Vorjahr: 61) Fällen um 
Gesuche für das Anbringen von Strassenreklamen, wo-
von 12 (Vorjahr: 24) Fälle befristete Strassenreklamen 
betrafen. In 317 (Vorjahr: 355) Fällen wurde um das An-
bringen und Entfernen von Signalisationen und Markie-
rungen angesucht, wovon es sich in 278 (Vorjahr: 307) 
Fällen um befristete Massnahmen handelte.

Zusätzlich wurde um die Verlängerung von 33 (Vor-
jahr: 28) befristeten Signalisationen und Markierungen 
angesucht.

Landerwerb
Im Berichtsjahr wurden Verhandlungen über den Er-
werb von Teilen resp. von ganzen Liegenschaften zur 
Realisierung von konkreten Tiefbauprojekten einerseits 
sowie für den vorsorglichen Landerwerb andererseits 
geführt. Verschiedene Arrondierungen für die Realisie-
rung von Strassenbauprojekten konnten im Sinne der 
Projektplanung abgeschlossen werden. Im Berichtsjahr 
konnten unter anderem für den Ausbau der Bergstrasse 
Triesenberg wichtige Verträge abgeschlossen werden, 
sodass im Berichtsjahr mit den Bauarbeiten gestartet 
werden konnte. Weiters konnten im Berichtsjahr ein 
wichtiger Kaufvertrag für den Bau des Industriekreisel 
Ruggell sowie mehrere notwendige Kaufverträge für die 
Strassensanierung und den Bau eines Trottoirs entlang 
der Landstrasse Aspen in Eschen abgeschlossen wer-
den. Ebenso erfolgten Verhandlungen über den Verkauf 
oder Tausch von landeseigenen Liegenschaften, welche 
die Regierung in ihrer strategischen Planung nicht mehr 
als notwendig erachtet. Eine zentrale Aufgabe im Be-
richtsjahr stellte das Erarbeiten von Prozessen, das Er-
stellen eines Handbuchs Landerwerb für den internen 
Gebrauch sowie von Vertragsvorlagen dar.

Zivilluftfahrt
Aufgrund des Notenaustauschs zwischen der Schweiz 
und Liechtenstein betreffend die Zusammenarbeit der 
schweizerischen und liechtensteinischen Behörden im 
Bereich der Zivilluftfahrt (LGBl. 2003 Nr. 40) erfolgt 
die Anwendung der schweizerischen Luftfahrtgesetz-
gebung im Hoheitsgebiet Liechtensteins grundsätzlich 
durch die schweizerischen Behörden, allen voran durch 



| 383

INFRASTRUKTUR UND JUSTIZ

das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL). Das ABI ist 
die für den Bereich der Zivilluftfahrt zuständige liech-
tensteinische Amtsstelle und gewährleistet die erfor-
derliche Abstimmung zwischen allen Beteiligten. Dem 
ABI obliegt darüber hinaus die Aufgabe der Erteilung 
von Rechtsauskünften im Bereich der Zivilluftfahrt so-
wie die Bearbeitung von Agenden mit besonderem Be-
zug zu Liechtenstein. Im Berichtsjahr erteilte das ABI 
Ausnahmen vom Drohnenflugverbot im Bereich Regie-
rungsgebäude – Landtagsgebäude – Schloss Vaduz un-
ter Einbindung der betroffenen Stellen. Auch das jähr-
liche Koordinationstreffen mit dem BAZL fand im Juni 
wieder statt, diesmal auf Einladung und unter Federfüh-
rung des ABI in Vaduz. Auf Seiten Liechtensteins wa-
ren neben dem ABI auch das zuständige Ministerium 
und aufgrund weiterer, bilateral relevanter Themenstel-
lungen auch das Amt für Auswärtige Angelegenheiten 
vertreten. Auf Seiten der schweizerischen Delegation 
war neben dem BAZL auch das EDA vertreten. Einen 
weiteren Schwerpunkt bildete im Berichtsjahr die Fort-
führung der Arbeiten zur Finalisierung des Entwurfs für 
einen Vernehmlassungsbericht betreffend die Revision 
des liechtensteinischen Luftfahrtgesetzes.

Fachbereich Infrastruktur Betrieb

Technischer Dienst
Über dieses Konto werden Materialbezüge und Trans-
portleistungen abgerechnet sowie die mechanische 
Trottoirreinigung, die von einem privaten Unternehmen 
ausgeführt wird. Die Beschaffung von Baustoffen für 
Unterhaltsarbeiten wird ebenfalls diesem Konto belas-
tet, im Weiteren auch verschiedenste Unterhaltsarbei-
ten an Naturstrassen.

Weiters werden die Aufwendungen für den Unter-
halt der technischen Einrichtungen des Tunnels Gnalp-
Steg, die Stromkosten für landeseigene Beleuchtungen 
sowie die Materialbeschaffungskosten für die Markier-
arbeiten über dieses Konto abgerechnet.

Ebenfalls gehen die Aufwendungen für die Entlee-
rung der Einlaufschächte mit der Entsorgung des an-
fallenden Materials, die externen Kosten für die Pflege 
und den Unterhalt der Grünanlagen sowie die externen 
Kosten für die Felsräumung zu Lasten dieses Kontos. 
Die Kosten für die Abfallbeseitigung und die Entsor-
gung von Strassenwischgut laufen ebenfalls über dieses 
Konto.

Auch die Aufwendungen für die Wartung und Unter-
halt der Verkehrszählanlagen laufen über dieses Konto. 
Im Berichtsjahr wurden sechs veraltete Verkehrszähler 
ersetzt. Dazu wurde das Konto für das Berichtsjahr um 
CHF 120'000 erhöht.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.314.02 Technischer Dienst 908'000 906'430

 
Unterhalt Magazin, Maschinen und Werkzeuge
Das Konto «Unterhalt Magazin, Maschinen und Werk-
zeuge» umfasst die Aufwendungen für den Unter-
halt und sämtliche Betriebsmittel aller Fahrzeuge des 
Werkbetriebs, wie der Strassenwischmaschine, der 
Markiermaschine, des Unimogs und der Mannschafts-
fahrzeuge. Ebenfalls werden die Unterhaltsarbeiten für 
alle Baustellenampeln und Winterdienstgeräte (Pflüge 
und Streuer) sowie alle motorisierten Geräte für den 
Sommer dienst über dieses Konto abgerechnet.

Zudem werden diesem Konto die Aufwendungen 
für die Reparatur von Unfallschäden, Schäden durch 
 Vandalismus und der Unterhalt der Bushaltestellen be-
lastet. Der Unterhalt der Magazine und deren Einrich-
tungen sowie die Verbrauchsmaterialien für den Betrieb 
und den Unterhalt der Landstrassen, wie temporäre  
Signalisationen, Schlossereibedarf, Kleinwerkzeuge, 
Kleider des Betriebspersonals etc. gehen ebenso zu 
Lasten dieses Kontos.

Alle Haftpflichtversicherungen der Fahrzeuge des 
Fachbereichs Infrastruktur Betrieb werden auch über 
dieses Konto bezahlt.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.314.03 Unterhalt Magazin, 625'000 576'401 
 Maschinen und Werkzeuge

 
Unterhalt von Strassen
Im Berichtsjahr wurden mehrere Landstrassenab-
schnitte im Bereich der Beläge, Pflästerungen und der 
Strassenentwässerung saniert. Dabei handelte es sich 
zum Teil um Belagssanierungen, bei denen die obere 
Schicht (ca. 4 cm) abgefräst und durch einen neuen As-
phaltbelag ersetzt wurde, alle Kontrollschachtdeckel so-
wie alle Einlaufschächte neu versetzt wurden und die 
Pflästerung repariert wurde. Bei den Baustellen Eschen 
Kohlplatz, Schaanwald Zollamtsvorplatz und Triesen-
berg Frommenhausstrasse handelt es sich um grössere 
Sanierungen, bei welchen der ganze Strassenober-
bau erneuert wurde. Auf Grund einer Rechtsmittelbe-
schwerde gegen die Arbeitsvergabe «Belagssanierung 
Ruggell – Nofels» konnten diese Arbeiten nicht ausge-
führt werden, was dazu führte, dass der Budgetbetrag 
nicht ausgeschöpft wurde.
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Projekt Strassenabschnitt Aufwand in CHF Bemerkungen

Eschen Kohlplatz, Essanestrasse – Heragasse H5, km 0.04 – 0.28 332'622 Strassensanierung
Ruggell – Nofels, Halamäder – Zoll L5, km, 10.00 – 11.91 28'106 Deckbelagssanierung
Bendern, Scheidgraben – Industriestrasse L5, km 3.65 – 4.38 263'146 Belagssanierung
Schaanwald Zollamtsvorplatz L1, km 11.28 – 11.43 350'982 Belagssanierung
Triesenberg Frommenhausstrasse  H9, km 1.76 – 1.96 464'566 Strassensanierung
Triesen Meierhofstrasse, Bächliweg – Weiherstrasse H10, km 1.86 – 2.07 141'792 Deckbelagssanierung
Belagsreparaturen  266'186 Diverse Belagssanierungen
Kleinprojekte  312'813 Diverses
Allgemeines und Unvorhergesehenes  284'380 Bereich Infrastruktur Bau

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.314.04 Unterhalt von Strassen 2'850'000 2'573'162

 
Unterhalt von Brücken und Stützbauten
Im Berichtsjahr wurden einige Stützmauern und der be-
stehende Rüfedurchlass Nendeln, der unter der Land-
strasse verläuft, saniert.

Im Gemeindegebiet Triesenberg befinden sich sehr 
viele alte Bruchsteinmauern, die Schäden an den Fu-
gen und dem Überzug aufweisen, sich ansonsten aber 
in einem sehr guten Zustand befinden. Mit der Sanie-
rung der schadhaften Stellen kann die Lebensdauer 
der Mauern um viele Jahre verlängert werden. Im Be-
richtsjahr wurden mehrere Mauern an der Landstrasse 
Triesenberg innerorts und entlang der Strasse Mase-
scha – Gaflei saniert.

In den letzten Jahren wurden mehrere Abschnitte 
des bestehenden schadhaften Kordons der talseitigen 
Stützmauer entlang der Landstrasse Masescha – Gaflei 
saniert. Mit der Sanierung des etwa 300 m langen Teil-
stücks im Bereich Chuchibüchel – Matu konnten diese 
Arbeiten nun abgeschlossen werden.

Die Schlossstrasse in Vaduz war im Bereich Askania 
Nova bis zur ersten Schlosskehre in einem schlechten 
Zustand. Dies auch, da der talseitige Strassenrand in 
den letzten Jahren immer mehr nachgegeben hat und 
so den Strassenkörper nicht mehr stützen konnte. Daher 
wurde wurde im Berichtsjahr auf der ganzen Länge eine 
neue Stützmauer erstellt.

Im Zuge des Strassenneubaus Schaan – Nendeln 
im Jahr 1971 musste auch ein Durchlass für die Nend-
ler Rüfe unter der Landstrasse und dem angrenzen-
den Parkplatz erstellt werden. Der Durchlass besteht 
aus einem Betonsockel und einem darüber liegenden 
Halbschalenrohr aus Stahl (Spirell Rohr). Der Sockel 
war auch nach 50 Jahren noch in einem einwandfreien 
Zustand. Das Stahlrohr wies aber an mehreren Stellen 
Korrosionsschäden auf und musste mittels eines Beton-
gewölbes saniert werden. 
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Projekt Strassenabschnitt Aufwand in CHF Bemerkungen

Diverse Stützmauern Triesenberg ----  301'592 Sanierung Stützmauern
Kordon Gaflei, Abschnitt Matu H11, km 2.56 – 2.89 341'234 Neubau talseitiger Kordon
Stützmauer Schlossstrasse H8, km 1.52 – 1.82 435'752 Neubau talseitige Stützmauer
Rüfedurchlass Nendeln L1, km 7.51 – 7.61 184'112 Sanierung Stahlrohr unter Strasse
Leitschranken  28'827 Diverse neue Leitschranken
Kleinprojekte  149'277 Diverses

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in 
CHF 

600.314.05 Unterhalt von Brücken  1'600'000 1'440'884 
 und Stützbauten

 
Winterdienst
Das erste Winterhalbjahr war aussergewöhnlich 
schneereich. Ausserordentlich war vor allem der Um-
stand, dass sich die intensiven Schneefälle nicht nur auf 
die höheren Lagen beschränkten, sondern, dass auch 
in der Talsohle erhebliche Schneemengen fielen. Die 
extremen Schneefälle von Mitte bis Ende Januar des 
Berichtsjahres haben zu einem massiven Einsatz aller 
Winterdienstkräfte geführt. Zudem musste aufgrund 
der extremen Niederschläge im ganzen Land Schnee 
aufgeladen und abgeführt werden.

Die häufigen Winterdiensteinsätze sowohl im Berg- 
als auch im Talgebiet und der damit zusammenhän-
gende hohe Salzverbrauch haben im Vergleich zum 
Voranschlag zu deutlichen Mehrkosten geführt. Die 
budgetierten Kosten von CHF 850'000 waren per Ende 
April bereits ausgeschöpft. Um die offenen Rechnungen 
bezahlen zu können, musste eine Kreditüberschreitung 
von CHF 110'000 beantragt werden. Zusätzlich wurde 
noch ein Nachtragskredit über CHF 500'000 beantragt, 
um den Winterdienst für die restlichen Monate des Be-
richtsjahres zu gewährleisten. 

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.314.06 Winterdienst 1) 1'460'000 1'386'529

1)  inkl. Kreditüberschreitung von CHF 110'000 und einem Nachtrags-
kredit von CHF 500'000 

Unterhalt Werkleitungsstollen
Die Unterhaltsaufwendungen für den Werkleitungsstol-
len sind gemäss Aufteilungsschlüssel des Zweckverban-
des zu 3 / 7 vom Land zu tragen. Im Berichtsjahr wurden 
aufgrund der Sanierungsarbeiten im Tunnel Gnalp-Steg 

neben den üblichen Unterhaltsarbeiten Arbeiten im 
Zusammenhang mit der Installation der Brandmelde-
anlage und der neuen Belüftung des Fluchtstollens 
durchgeführt. Diese Arbeiten gehen zu Lasten des In-
vestitionsbudgets des ABI. Darüber hinaus gab es keine 
ausserordentlichen Aufwendungen.

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.314.09 Unterhalt Werkleitungsstollen 20'000 8'124

 
Übersicht über die Konten des Werkbetriebes

Konto Nr. Bezeichnung Budget Aufwand 
  in CHF in CHF

600.314.02 Technischer Dienst 908'000 906'430 
600.314.03 Unterhalt Magazin, 625'000 576'401 
 Maschinen und Werkzeuge 
600.314.04 Unterhalt von Strassen 2'850'000 2'573'162 
600.314.05 Unterhalt von Brücken  1'600'000 1'440'884 
 und Stützbauten 
600.314.06 Winterdienst 1) 1'460'000 1'386'529 
600.314.09 Unterhalt  20'000 8'124 
 Werkleitungsstollen

Total  7'463'000 6'891'530

1)  inkl. Kreditüberschreitung von CHF 110'000 und einem Nachtrags-
kredit von CHF 500'000

Stabsstellen des Amtes 

Das ABI hat zwei Stabsstellen; eine Stabsstelle «Wohn-
bauförderung / Zentrale Dienste» und eine Stabsstelle 
«Recht». 

Stabsstelle Recht
Als Querschnittsstelle unterstützte die Stabsstelle Recht 
im Berichtsjahr die Abteilungen und Fachbereiche des 
ABI. Im Berichtsjahr wurde die Stabsstelle Recht orga-
nisatorisch in die beiden Fachbereiche «Raum, Mobilität 
Bewilligungen» und «Infrastruktur» unterteilt.
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Stabsstelle Wohnbauförderung / Zentrale Dienste
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 34 zinslose Darlehen 
in der Höhe von CHF 5'249'100 ausbezahlt. Der Darle-
hensbestand hat sich von CHF 127'556'484 per 31. De-
zember 2020 auf CHF 119'135'160 per 31.  Dezember 
2021 verringert, teilweise bedingt durch vorzeitige, 
freiwillige Rückzahlungen. Im Jahr 2019 wurden 41 und 
im Jahr 2020 wurden 23 Wohnbauförderungsanträge 
gestellt und ausbezahlt. Über 90 % der Darlehen wur-
den an Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner aus-
bezahlt.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie kam es in den 
letzten beiden Jahren (2021, 2020) zu einem signifi-
kanten Anstieg der Anträge auf Zahlungserleichterun-
gen (Stundung oder Sistierung). Im Berichtsjahr haben 
58 Darlehensnehmerinnen und Darlehensnehmer um 
Stundung bzw. Sistierung (Reduktion der Tilgungsrate) 

angesucht. Diese wurden jeweils bewilligt. Im Jahr 
2020 haben 24 Personen aufgrund der Covid-19-Pan-
demie um eine Stundung angesucht, welche ebenfalls 
stattgegeben wurde. Die hohe Anzahl von 345 Sistie-
rungen (Reduktion der Tilgungsrate) im Jahr 2020 ist 
zum grössten Teil auf eine gesetzlich-bedingte Praxis-
änderung in Bezug auf die Berechnung der Tilgungsrate 
zurückzuführen. 

Budget Wohnbauförderung
Die Höhe der Fördermittel wurde mit CHF 5'000'000 
veranschlagt. Im Berichtsjahr wurden Darlehen in der 
Höhe von CHF 5'249'100 ausbezahlt, weshalb eine 
Kredit überschreitung von CHF 249'100 notwendig war. 
Freiwillig wurden Subventionen in der Höhe von CHF 
58'650 zurückgezahlt. Die Summe der Rückzahlungen 
der Darlehen betrug CHF 13'670'773.

Verteilung der zinslosen Darlehen nach Nationen in den Jahren 2019 bis 2021

Nation Anzahl /  Anzahl /  Anzahl /  
 (Darlehen in CHF) (Darlehen in CHF) (Darlehen in CHF) 
 2021 2020 2019

LI 30  /  (CHF 4'732'800) 18  /  (CHF 2'902'800) 32  /  (CHF 4'968'100) 
CH 1  /  (CHF 122'700) 2  /  (CHF 254'300) 6  /  (CHF 865'300) 
DE 1  /  (CHF 147'000)  1  /  (CHF 160'000) 
IT 2  /  (CHF 246'600) 2  /  (CHF 320'000) 2  /  (CHF 266'600) 
AT  1  /  (CHF 138'700)

Total 34  /  (CHF 5'249'100) 23  /  (CHF 3'615'800) 41  /  (CHF 6'260'000)

 
Entwicklung des Darlehensbestands 2019 bis 2021

 2021 2020 2019

Darlehensauszahlungen in CHF 5'249'100 3'615'800 6'260'000 
Stundungen in CHF (Anzahl) 116'500 (23) 133'472 (24) 29'360 (4) 
Sistierungen / Reduktion der Tilgungsrate  
in CHF (Anzahl) 424'205 (35) 3'409'307 (345) 20'960 (2)

Darlehensbestand per 31. Dezember in CHF 119'135'160 127'556'484 139'524'909 
(inkl. Depot-Saldo)
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Amt für Justiz

Amtsleiter: Dr. Martin Alge

Das Amt für Justiz (AJU) setzt sich aus den Abteilungen 
Grundbuch, Handelsregister, Justizwesen sowie Stiftungs-
aufsicht und Geldwäschereiprävention zusammen. Die 
Stabsstellen Recht und Zentrale Dienste unterstützen die 
Amtsleitung und die Abteilungen bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben. Zudem ist die Opferhilfestelle organisatorisch 
dem AJU zugeordnet. Insgesamt waren beim AJU Ende des 
Berichtsjahres 47 Personen beschäftigt.

Neben dem Tagesgeschäft unterstützten Mitarbeitende 
des AJU im Berichtsjahr zahlreiche Initiativen zur Steige-
rung der Digitalisierung in der Landesverwaltung. Zudem 
standen weiterhin umfangreiche Massnahmen im Hin-
blick auf das Länderassessment von Moneyval im Fokus. 
Diese Massnahmen beinhalteten insbesondere detaillierte 
abteilungs- und ämterübergreifende Analysen von Daten 
und Sachverhalten sowie spezifische Gesetzesprojekte zur 
Bekämpfung von Geldwäscherei, deren Vortaten und von 
Terrorismusfinanzierung. Des Weiteren arbeiteten Mitar-
beitende des AJU massgeblich beim «ZSD-Projekt» zur Op-
timierung der zentralen Stammdaten mit.

Grundbuch

Projekte
Im Berichtsjahr wurden folgende amtlichen Vermessun-
gen durchgeführt:
–  Gemeinde Mauren: periodische Nachführung und Ho-

mogenisierung der Amtlichen Vermessung – Operat 
12, Mutation Nr. 1770 (Kulturgrenzmutation)

–  Gemeinde Planken: periodische Nachführung und Ho-
mogenisierung der Amtlichen Vermessung – Operat 
6, Mutation Nr. 408 (Kulturgrenzmutation)

–  Gemeinde Triesen: Homogenisierung der Amtlichen 
Vermessung – Operat 15, Mutation Nr. 2371 (Kultur-
grenzmutation)

Zudem wurde die Baulandumlegung Speckemahd, 2. 
Etappe, Mauren, Mutation Nr. 1858, eingetragen.

Grundbuchgeschäfte

Geschäftsarten 2021 2020

Handänderungen 1'255 1'204 
Register-Schuldbriefe 1'304 1'319 
Grundpfandverschreibungen 47 54 
Zwangsweise Pfandrechts- 
begründungen 30 22 
Löschungen 1'814 2'107 
Begründung von Stockwerk- 
eigentum 62 54 
Baulandumlegungen 1 1 
Baurechte 11 16 
Eigenheim-Darlehen 44 30 
Einantwortungsurkunden 170 136 
Dienstbarkeiten 496 538 
Anmerkungen 445 463 
Vormerkungen 347 408 
Tagebuchrelevante Belege  4'202 4'473 
Anzahl sämtlicher  
abgeschlossener Geschäfte 6'132 6'635

Hypotheken 2021 2020 
  CHF CHF

eingetragene Hypotheken 888'421'683 1'177'476'109 
gelöschte Hypotheken 617'900'381 824'138'307 
Hypothekenstand 11'307'862'367 11'037'341'066

Grundbuchgebühren 2021  2020 
  CHF in % CHF in %

Handänderungen 3'385'174.05 71 3'714'784.10 71 
Hypotheken 796'240.10 17 1'011'349.85 19 
Diverses 342'219.55 7 334'343.63 6 
Grundverkehr 216'700.00 5 212'100.00 4

Total 4'740'333.70 100 5'272'577.58 100

 
Grundverkehr
Im Berichtsjahr wurden neben telefonischen Auskünf-
ten und der Beratung von Personen am Schalter insge-
samt 862 Grundverkehrsangelegenheiten bearbeitet. 
43 Geschäfte wurden mit einer Auflage bewilligt. Neun 
Anträge wurden nach Rücksprache mit der Grundver-
kehrsbehörde zurückgezogen. Gegen eine ablehnende 
Entscheidung der Grundverkehrsbehörde wurde Be-
schwerde bei der Beschwerdekommission für Verwal-
tungsangelegenheiten erhoben, welche die Entschei-
dung der Grundverkehrsbehörde aufgehoben hat.
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Auflistung Anzahl Grundstücke
nach Gemeinden 2021 davon 2020 davon
  Beschwerden Beschwerden

Gemeinde Mauren 169 0 139 0 
Gemeinde Schellenberg 109 0 47 0 
Gemeinde Triesenberg 194 0 203 0 
Gemeinde Balzers 197 0 237 0 
Gemeinde Vaduz 152 0 163 0 
Gemeinde Triesen 201 0 183 1 
Gemeinde Schaan 252 0 230 0 
Gemeinde Eschen 184 0 180 1 
Gemeinde Ruggell 123 1 110 0 
Gemeinde Planken 19 0 31 0 
Gemeinde Gamprin 106 0 115 0

Total Grundstücke 1'706 1 1'638 2

Auflistung nach Erwerbstypen 2021 2020

Kauf 420 418 
Schenkung 170 193 
Tausch 38 39 
Teilung 8 8 
Verlassenschaft 167 136 
Widmung 6 4 
Vor- / Kauf- / Rückkaufsrecht 13 28 
Miete 4 4 
Pacht 0 0 
Dienstbarkeiten 1 0 
Baurecht 5 11 
Nutzniessung / Wohnrecht 26 39 
Löschung / Auflagen 36 27 
Sonstiges 28 38

Total 922 945

 
Handelsregister

Projekte
Mit dem eHandelsregister konnte ein Projekt aus der Di-
gitalisierungsroadmap der Landesverwaltung gestartet 
werden. Damit sollen zukünftig Neueintragungen, Muta-
tionen und Löschungen beim Handelsregister digital er-
möglicht werden. Zudem konnte das Projekt «digitale 
Ablage» gestartet werden. Dies soll der nächste Schritt 
zur vollständigen digitalen Aktenführung im Handels-
register sein. Daneben gab es diverse Initiativen zur 
Optimierung und Weiterentwicklung der Fachapplika-
tion des Handelsregisters. Weiter hat sich gezeigt, dass 
die Umsetzung der Offenlegung von Jahresrechnungen 
einen hohen personellen Aufwand verursacht. Zudem 
hatte auch die Verbesserung der Funktionalität der 
Schnittstelle von der Handelsregister-Fachapplikation 

zum ZSD (Zentrale Stammdaten) bzw. ZPR (Zentrales 
Personenregister) im Berichtsjahr einen hohen Stellen-
wert.

Handelsregistergeschäfte

  2021 2020

Erstellung öffentlicher Urkunden 1'264 1'181 
Gesamtzahl der tagebuchpflichtigen  
Geschäfte 14'990 13'231 
Gesamtanzahl der Geschäfte 16'254 14'412

Gebührenvorschreibung CHF 4'671'944 3'585'261

Bei diesen Gebühreneinnahmen handelt es sich haupt-
sächlich um Eintragungs-, Hinterlegungs- und Ände-
rungsgebühren. Darin enthalten sind aber auch Be-
glaubigungsgebühren, Gebühren für die Ausstellung 
von Registerauszügen und Amtsbestätigungen sowie 
für die Durchführung von öffentlichen Beurkundungen. 
Die Steigerung bei den Umsätzen ist im Wesentlichen 
mit der erstmaligen Einhebung der Ordnungsbussen im 
Zusammenhang mit der Offenlegung von Jahresrech-
nungen in Höhe von ca. CHF 700'000 begründet. Es 
ist davon auszugehen, dass es sich dabei um einen in 
dieser Höhe einmaligen Sondereffekt handelt und die 
Marktteilnehmenden hinsichtlich dieser Verpflichtung 
zukünftig sensibilisiert sind.
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Entwicklung der Geschäftsfälle einzelner Rechtseinheiten

Rechtsform Stand Stand Neueinträge Löschungen 
 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Einzelfirma 1) 466 543 24 101
Kollektivgesellschaft 17 21 2 6
Kommanditgesellschaft  26 27 7 8
Kommanditärengesellschaft 3 3 0 0
Verein 322 343 13 34
Genossenschaft 29 25 8 4
Aktiengesellschaft 4'898 4'917 341 360
Kommanditaktiengesellschaft 2 2 0 0
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 890 778 176 64
Europäische Aktiengesellschaft 12 13 1 2
Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung EWIV 1 1 0 0
Europäische Genossenschaft 4 4 0 0
Gemeinwirtschaftliche Unternehmung 3 3 0 0
Zweigniederlassung einer Unternehmung mit Hauptsitz im EWR 21 22 1 2
Zweigniederlassung einer Unternehmung mit Hauptsitz 
ausserhalb EWR 123 123 8 8
Repräsentanz gem. Art. 240 PGR 26 26 0 0
Anstalt 4'698 4'983 153 438
Öffentlich-rechtliche Anstalt 11 11 0 0
Eingetragene Stiftung 1'742 1'759 59 76
Öffentlich-rechtliche Stiftung 11 11 0 0
Eingetragene Treuhänderschaft  1'659 1'692 120 153
Kollektivtreuhänderschaft (Unit Trust) 446 446 30 30
Investmentfonds 28 9 19 0
Treuunternehmen 580 631 8 59
Nicht eingetragene Treuhänderschaft 76 86 1 11
Nicht eingetragene Stiftung 8'233 8'693 320 780
Anteilsgesellschaft 1 1 0 0

Total 24'328 25'173 1'291 2'136

1)  Die Löschungen bei den Einzelfirmen hängen im Wesentlichen mit Datenbereinigungen im Nachgang zu einer IT-Umstellung durch das Handels-
register zusammen.

Stabsstelle Recht

Tätigkeit
Die Stabsstelle Recht ist sowohl für die amtsinterne 
Rechtsberatung der Abteilungen Grundbuch und Han-
delsregister samt rechtlicher Begleitung der entspre-
chenden Verwaltungsverfahren als auch für bestimmte 
allgemeine rechtliche Belange des AJU zuständig. Das 
Zuständigkeitsgebiet der Stabsstelle Recht umfasst zu-
dem die Erstellung von Gesetzesentwürfen in den Be-
reichen Gesellschaftsrecht, Handelsregisterrecht, Sa-
chenrecht und Grundverkehrsrecht sowie in Bezug auf 
das amtliche Schätzungswesen. 

Verwaltungsverfahren
Im Berichtsjahr verfasste die Stabsstelle Recht ins-
gesamt 323 Verfügungen (Vorjahr 215), die sich 

hauptsächlich den Abteilungen Handelsregister und 
Grundbuch (Bereich Grundverkehr) zuordnen lassen. 
Im Bereich Handelsregister betrafen die Verfügungen 
insbesondere Offenlegungsverfahren, Nachtragsliqui-
dationsverfahren, Einspruchsverfahren gegen bereits 
erfolgte oder noch nicht erfolgte Eintragungen im Han-
delsregister sowie Zurück- bzw. Abweisungen von An-
trägen zur Eintragung im Handelsregister. Im Bereich 
Grundverkehr handelte es sich regelmässig um Verfü-
gungen im grundverkehrsbehördlichen Genehmigungs-
verfahren.

Zudem erstellte die Stabsstelle Recht im Berichts-
jahr 56 Gegenäusserungen (Vorjahr 40) zu Vorstellun-
gen bzw. Beschwerden gegen Verfügungen des AJU, 
die wiederum die Abteilungen Handelsregister und 
Grundbuch einschliesslich Grundverkehr betrafen. 
Zudem erstellte die Stabsstelle Recht im Berichtsjahr 
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Informationen und Formulare im Zusammenhang mit 
den neuen Bestimmungen zur Umsetzung der sog. 
zweiten Aktionärsrechterichtlinie.

Gesetzgebung
Von der Stabsstelle Recht wurden im Berichtsjahr die 
folgenden Vernehmlassungsberichte, Berichte und An-
träge bzw. Stellungnahmen vorbereitet:
–  Stellungnahme Nr. 12 / 2021 zu den anlässlich der 

ersten Lesung betreffend die Abänderung des Perso-
nen- und Gesellschaftsrechts (PGR) sowie des Ban-
kengesetzes (BankG) (Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2017 / 828) aufgeworfenen Fragen

–  Bericht und Antrag Nr. 97 / 2021 betreffend die Abän-
derung des Gesetzes über die amtliche Schätzung von 
Grundstücken und Gebäuden

–  Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung 
des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) sowie 
weiterer Gesetze

Zudem wurden folgende Verordnungen zuhanden der 
Regierung verfasst:
–  Verordnung über die Abänderung der Grundver-

kehrsverordnung (GVV)
–  Verordnung über die Abänderung der Verordnung 

zum Personen- und Gesellschaftsrecht

Justizwesen

Tätigkeit
Die Abteilung Justizwesen befasst sich mit Gesetzge-
bungsprojekten und rechtlichen Abklärungen verschie-
denster Art, insbesondere in den Bereichen Zivilrecht, 
einschliesslich Personen- und Gesellschaftsrecht, Straf-
recht, Strafvollzug, Exekutions- und Insolvenzrecht, 
Verfahrensrecht, Mediation und Datenschutz. Zudem 
beschäftigt sich die Abteilung mit der Rechtshilfe in 
 Zivil- und Strafsachen einschliesslich Aus- und Durch-
lieferung. Darüber hinaus ist die Abteilung für Koordi-
nationsarbeiten im Bereich Amtshaftung zuständig. 

Gesetzgebung
Von der Abteilung Justizwesen wurden im Berichtsjahr 
die folgenden Vernehmlassungsberichte, Berichte und 
Anträge bzw. Stellungnahmen vorbereitet:
–  Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung 

des Strafgesetzbuches, der Strafprozessordnung und 
des Staatsanwaltschaftsgesetzes (Bereinigungen von 
redaktionellen Versehen und Abänderungen zur Ver-
einfachung des Strafverfahrens)

–  Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung 
des Gerichtsorganisationsgesetzes und weiterer Ge-
setze (Sonderbestimmungen zur Aufrechterhaltung 
des Behörden- und Gerichtsbetriebes)

–  Vernehmlassungsbericht betreffend die Abände-
rung des Partnerschaftsgesetzes und des Allgemei-
nen bürgerlichen Gesetzbuches (Einführung der 

Stiefkindadoption für eingetragene Partner / innen 
und Lebensgefährt / innen)

–  Bericht und Antrag Nr. 10 / 2021 betreffend die Ab-
änderung des Gesetzes über Begleitmassnahmen in 
der Verwaltung und Justiz in Zusammenhang mit dem 
Coronavirus (Covid-19) (Verlängerung der Geltungs-
dauer) sowie Bericht und Antrag Nr.  86 / 2021 be-
treffend das Gesetz über Begleitmassnahmen in der 
Verwaltung und Justiz in Zusammenhang mit dem Co-
ronavirus (Covid-19) (Covid-19-VJBG) (Wiedereinfüh-
rung des Covid-19-VJBG)

–  Stellungnahme Nr. 13 / 2021 zu den anlässlich der ers-
ten Lesung betreffend die Abänderung der Strafpro-
zessordnung, des Rechtshilfegesetzes und weiterer 
Gesetze aufgeworfenen Fragen

–  Vernehmlassungsbericht sowie Bericht und Antrag 
Nr. 74 / 2021 betreffend die Abänderung des Zivil-
rechts-Mediations-Gesetzes (ZMG), der Zivilprozes-
sordnung (ZPO) und des Allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuches (ABGB)

–  Vernehmlassungsbericht und Bericht und Antrag Nr. 
96 / 2021 betreffend die Abänderung des Richterbe-
stellungsgesetzes sowie des Staatsanwaltschaftsge-
setzes (Umsetzung von Empfehlungen der Staaten-
gruppe gegen Korruption – GRECO – im Rahmen der 
vierten Evaluationsrunde)

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen
Bei den beim AJU eingegangenen ausländischen 
Rechtshilfeersuchen (250) ist gegenüber dem Vorjahr 
ein Rückgang von 9 % zu verzeichnen. Die liechtenstei-
nischen Strafverfolgungsbehörden haben im Berichts-
jahr insgesamt 456 Rechtshilfeersuchen an ausländi-
sche Behörden weitergeleitet. Das ist gegenüber dem 
Vorjahr ein Rückgang um 2 %.

Ausländische Rechtshilfeersuchen an  
liechtensteinische Justizbehörden

  2021 2020 2019

Anzahl Fälle  250 275 246

 
Liechtensteinische Rechtshilfeersuchen an  
das Ausland

  2021 2020 2019

Anzahl Fälle 456 465 430

Aus der nachfolgenden Aufstellung ist ersichtlich, wel-
che Staaten am häufigsten Rechtshilfeersuchen an die 
liechtensteinischen Behörden gerichtet haben. Wie auch 
in den Vorjahren stammt der überwiegende Teil aller 
in Liechtenstein einlangenden Rechtshilfeersuchen aus 
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Ländern, die Vertragsstaaten des Europäischen Über-
einkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen von 
1959 (ERHÜ), LGBl. 1970 Nr. 30, sind. Dabei zeigt sich 

Ersuchende Staaten

 2021  2020  2019

Schweiz 68 Schweiz 75 Schweiz 72
Deutschland 43 Österreich 56 Österreich 42
Österreich 39 Deutschland 47 Deutschland 32
Polen 11 Polen 13 USA 11
Niederlande 7 Italien 8 Polen 8
Ukraine 6 Lettland 8 Niederlande 7
Slowenien 6 Ukraine 8 Tschechien 7
Grossbritannien 5 Tschechien 7 Slowenien 6
Frankreich 5 Slowenien 6 Spanien 5
Lettland 4 Grossbritannien 5 Ukraine 5

 
Delikte, derentwegen von ausländischen Behörden um Rechtshilfe ersucht wurde (vereinfacht)

 2021  2020  2019

Betrug 106 Betrug 95 Betrug 97
Geldwäscherei 68 Geldwäscherei 85 Geldwäscherei 76
Untreue 32 Untreue 45 Untreue 42
Kriminelle Vereinigung /   Veruntreuung 29 Veruntreuung 24
Organisation 28 Verstoss gegen das  Bestechung 21
Urkundendelikt 25 Strassenverkehrsgesetz 23 Urkundendelikt 21
Veruntreuung 20 Urkundendelikt 20 Kriminelle Vereinigung /  
Diebstahl 18 Kriminelle Vereinigung /   Organisation 19
Verstoss gegen das  Organisation 19 Verstoss gegen das
Betäubungsmittelgesetz 14 Bestechung 17 Betäubungsmittelgesetz 19
Computerbetrug 12 Verstoss gegen das  Diebstahl 15
Sachbeschädigung 12 Betäubungsmittelgesetz 16 Konkursdelikte 15
  Diebstahl 14 

seit vielen Jahren ein unverändertes Bild: Die Schweiz, 
Deutschland und Österreich stellen die meisten Rechts-
hilfeersuchen an Liechtenstein.

Diese Darstellung der häufigsten Delikte für das Be-
richtsjahr zeigt, dass die ausländischen Justizbehörden 
Liechtenstein auch weiterhin vorwiegend wegen Betrug 
und Geldwäscherei sowie weiteren Vermögensdelikten 
um Rechtshilfe ersucht haben. Zur Erklärung dieser 
Statistik wird angemerkt, dass einem ausländischen 
Rechtshilfeersuchen auch mehrere Delikte zugrunde 
liegen können und sich dies dementsprechend in den 
absoluten Zahlen der jeweiligen Deliktskategorie nie-
derschlägt.

Stiftungsaufsicht und Geldwäscherei-
prävention (STIFA / GWP)

Das AJU hat per 1.  Juli 2021 die Abteilung «Verzeich-
nis der wirtschaftlich berechtigten Personen» in die 

Abteilung «Stiftungsaufsicht» integriert und diese in 
«Stiftungsaufsicht und Geldwäschereiprävention» um-
benannt. Der Abteilung STIFA / GWP kommen die fol-
genden Aufgabenschwerpunkte zu:
–  Beaufsichtigung gemeinnütziger Stiftungen und An-

stalten sowie privatnütziger Stiftungen und Anstal-
ten, die sich freiwillig der Aufsicht unterstellt haben;

–  Führung des elektronischen Verzeichnisses der wirt-
schaftlich berechtigten Personen;

–  Administrativer Betrieb des elektronischen zentralen 
Kontenregisters

Ausserdem obliegt der Abteilung die Umsetzung 
der internationalen und europäischen Vorgaben 
im Bereich der Geldwäschereiprävention innerhalb 
des AJU, sodass sämtliche Themen mit Bezug zur 
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Geldwäschereiprävention in einer Abteilung des AJU 
platziert sind.

Stiftungsaufsichtsbehörde (STIFA)

Tätigkeit
Im Zentrum der Tätigkeit der STIFA steht die Beaufsich-
tigung gemeinnütziger Stiftungen und Anstalten sowie 
privatnütziger Stiftungen und Anstalten, die sich freiwil-
lig der Aufsicht unterstellt haben. Sofern nicht eine Be-
freiung von der Revisionsstellenpflicht vorliegt, erhält 
die STIFA für ihre Aufsichtszwecke jährlich einen Revi-
sionsstellenbericht über die zweckgemässe Verwaltung 
und Verwendung des Vermögens. Diese Berichte wer-
den von der STIFA bearbeitet. Basierend darauf werden 
allenfalls aufsichtsrechtliche Massnahmen beim Land-
gericht beantragt. Bei den revisionsstellenbefreiten 
Stiftungen und Anstalten führt die STIFA die Prüfungen 
in der Regel alle drei Jahre selbst durch. Des Weiteren 
gehört zum gesetzlichen Auftrag der STIFA, bei privat-
nützigen, nicht im Handelsregister eingetragenen Stif-
tungen die Richtigkeit der hinterlegten Gründungs- und 
Änderungsanzeigen zu kontrollieren.

Beaufsichtigte

Stand per Jahresende  2021 2020 2019

Gemeinnützige Stiftungen  1'353  1'362 1'379 
(von Revisionsstellenpflicht  (114) (125) (134) 
befreit)
Gemeinnützige Anstalten  5 5 5
Privatnützige Stiftungen  28 27 25
Privatnützige Anstalten  19 18 17

Total neu unter STIFA-Aufsicht 1)  54 49 82

davon neu errichtet  25 21 35

1)  Darin enthalten sind gemeinnützige und privatnützige Stiftungen 
und Anstalten.

Neben den 54 Stiftungen und Anstalten, welche im Be-
richtsjahr neu unter die Aufsicht der STIFA gestellt wur-
den, sind 38 beaufsichtigte Stiftungen in Liquidation ge-
setzt, zwei aus der Aufsicht der STIFA entlassen und 59 
aus dem Handelsregister gelöscht worden. Der im Jahr 
2019 erstmals verzeichnete Rückgang in der Anzahl der 
gemeinnützigen Stiftungen hält damit im Berichtsjahr 
weiterhin an (Reduktion um 0.7 % im Vergleich zum Vor-
jahr). Die Anzahl der neu unter der STIFA-Aufsicht ste-
henden gemeinnützigen Stiftungen liegt somit unter der 
Anzahl der Löschungen. Dabei ist festzustellen, dass sich 
die Anzahl der Löschungen im Vergleich zum Vorjahr 
leicht reduziert hat, während die Zahl der gemeinnützi-
gen Stiftungen, die neu unter die STIFA-Aufsicht gestellt 
wurden, vergleichsweise etwas zugenommen hat.

Verfahren betreffend Revisionsstellen

   2021 2020 2019

Verfahren zur Bestellung der  
Revisionsstelle  84 67 116 
Verfahren auf Befreiung von der 
Pflicht zur Bestellung einer Revisionsstelle 3 9 6

Im Berichtsjahr wurde von 84 Stiftungen und Anstal-
ten die Bestellung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Revisionsstelle beim Landgericht beantragt. Darunter 
fallen auch jene Verfahren, in welchen ein Antrag auf 
Umbestellung oder Abberufung der Revisionsstelle ge-
stellt wurde. In diesen Verfahren kam der STIFA jeweils 
Parteistellung zu. Von drei gemeinnützigen Stiftungen 
wurde im Berichtsjahr ein Antrag auf Befreiung von der 
Revisionsstellenpflicht an die STIFA gestellt (Art. 552 
§ 27 Abs. 5 PGR).

Prüfungen durch die Revisionsstellen

Geschäftsjahr  2020 2019 2018

Beanstandungen  18 23 21 
Hinweise  122 117 111

Am 31. Dezember 2021 waren noch 106 (im Vorjahr 83) 
Revisionsstellenberichte betreffend das Geschäftsjahr 
2020 ausstehend. Demgemäss wird sich die oben ange-
führte Anzahl der Beanstandungen und Hinweise zum 
Geschäftsjahr 2020 bis zur vollständigen Einreichung der 
ausstehenden Berichte erfahrungsgemäss noch erhöhen.

Zu den von den Revisionsstellen betreffend das 
Geschäftsjahr 2020 festgestellten Beanstandungen ist 
anzumerken, dass diese zu einem wesentlichen Teil 
aufgrund nicht zweckgemässer Verwendung des Ver-
mögens, insbesondere wegen fehlender Ausschüttun-
gen über einen längeren Zeitraum, erfolgten. Darüber 
hinaus führten Mängel in der Organisation (z. B. feh-
lende Zustimmung von Stiftungsorganen zu Beschlüs-
sen; Nichteinhaltung von Anlagerichtlinien) ebenso zu 
Beanstandungen.

Hinsichtlich der von den Revisionsstellen mitgeteil-
ten Hinweise betreffend das Geschäftsjahr 2020 zeigt 
sich zum Teil ein vergleichbares Bild, nämlich, dass 
sich ein Grossteil der mitteilungsbedürftigen Sachver-
halte auf Mängel in der Ausschüttungspraxis bezog. 
Eine grössere Anzahl an Hinweisen erfolgte auch zum 
Zweck, die STIFA über hängige Gerichtsverfahren oder 
über eine buchmässige Überschuldung nach Art. 182e 
und Art. 182f PGR zu informieren.

Die STIFA hat die von den Revisionsstellen festge-
stellten Beanstandungen und Hinweise geprüft und ba-
sierend darauf die gebotenen Massnahmen ergriffen.
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Prüfungen durch die STIFA

   2021 2020 2019

Beanstandungen  11 12 6 
Hinweise  19 42 35

Bei den revisionsstellenbefreiten Stiftungen und Anstal-
ten (per Ende 2021: 114) nimmt die STIFA die Prüfung 
in der Regel alle drei Jahre selbst vor. Insgesamt hat die 
STIFA im Berichtsjahr 34 (im Vorjahr 45) gemeinnüt-
zige Stiftungen einer eigenständigen Prüfung unterzo-
gen, wobei diese Prüfungen aufgrund der Covid-19-Pan-
demie analog zum Vorjahr auf dem Korrespondenzweg 
durchgeführt wurden.

Am 31.  Dezember 2021 waren elf Prüfungen der 
STIFA noch nicht abgeschlossen. Demgemäss wird sich 
die oben angeführte Anzahl der Beanstandungen und 
Hinweise bis zur vollständigen Erledigung der STIFA- 
Prüfungen erfahrungsgemäss noch erhöhen.

Hinsichtlich der von der STIFA festgestellten Bean-
standungen und Hinweise zeigt sich grundsätzlich ein 
analoges Bild zu den von den Revisionsstellen gemach-
ten Beanstandungen und Hinweisen. Die Feststellungen 
erfolgten vorwiegend aufgrund nicht zweckmässiger 
Verwendung des Stiftungsvermögens, insbesondere 
wegen fehlender Ausschüttungen über einen längeren 
Zeitraum sowie Mängel in der Organisation (z. B. feh-
lende Nachweise über erhaltene Auszahlungen). Darü-
ber hinaus wurde seitens der STIFA analog zum Vorjahr 
vermehrt auf unverhältnismässig hohe Kosten für die 
Stiftungsverwaltung hingewiesen. Zudem hat die STIFA 
bei drei Stiftungen die Befreiung von der Revisionsstel-
lenpflicht widerrufen, da eine zuverlässige Beurteilung 
der letztlichen Vermögensverwendung durch die STIFA 
nicht möglich war.Die STIFA hat basierend auf den von 
ihr festgestellten Beanstandungen und Hinweisen die 
gebotenen Massnahmen ergriffen.

Aufsichtsverfahren und weitere Verfahren

   2021 2020 2019

Aufsichtsverfahren nach Art. 552 § 29 Abs. 3 PGR 
Antragstellung durch STIFA 
Verfahren eröffnet  14 17 16 
Verfahren abgeschlossen  13 12 18 
Verfahren pendent  6 5 0 
davon pendent bei Rechtsmittelinstanzen  0 0 0

Aufsichtsverfahren nach Art. 552 § 29 Abs. 4 PGR 
Antragstellung durch Stiftungsbeteiligte 
Verfahren eröffnet  4 2 4 
Verfahren abgeschlossen  2 3 4 
Verfahren pendent  5 4 3 
davon pendent bei Rechtsmittelinstanzen  4 2 1

Verfahren nach Art. 552 §§ 33 und 34 PGR 
Zweckänderung / Änderung anderer Inhalte 
Verfahren eröffnet  7 4 6 
Verfahren abgeschlossen  9 7 3 
Verfahren pendent  2 2 5

Sachverhaltsmitteilungen an  
die Staatsanwaltschaft  5 0 1

Sachverhaltsmitteilungen an  
die Standeskommission der THK  1 – –

In 14 Fällen beantragte die STIFA im Berichtsjahr 
aufsichtsrechtliche Massnahmen beim Landgericht 
(Art. 552 § 29 Abs. 3 PGR). Des Weiteren wurden in vier 
Fällen von Stiftungsbeteiligten hinsichtlich der STIFA 
unterstellten Stiftungen und Anstalten aufsichtsrechtli-
che Massnahmen beim Landgericht beantragt (Art. 552 
§ 29 Abs. 4 PGR). Der STIFA kam in diesen Fällen je-
weils Parteistellung zu.

Darüber hinaus wurde die STIFA im Berichts-
jahr aufgrund ihrer Parteistellung in sieben Fällen zur 
Äusserung betreffend beim Landgericht beantragte 
Zweckänderungen und Änderungen anderer Inhalte der 
Stiftungsdokumente, wie insbesondere der Organisa-
tion, aufgefordert (Art. 552 §§ 33 und 34 PGR).

Zudem hat die STIFA im Berichtsjahr in fünf Fällen 
Sachverhaltsmitteilungen an die Staatsanwaltschaft 
aufgrund des Verdachts strafrechtlich relevanter Hand-
lungen und in einem Fall eine Sachverhaltsmitteilung an 
die Standeskommission der Treuhandkammer aufgrund 
des Verdachts möglicher Verletzungen der Standes-
richtlinien erstattet.

Prüfungen der Gründungs- und Änderungsanzeigen

   2021 2020 2019

Geprüfte nicht eingetragene Stiftungen  147 122 107 
(Anzahl der Repräsentanten)   (22)  (22)  (17)

Bei insgesamt 22 Repräsentanten wurde im Berichts-
jahr stichprobenweise die Richtigkeit der Gründungs- 
und Änderungsanzeigen von nicht im Handelsregister 
eingetragenen, privatnützigen Stiftungen (Art. 552 § 21 
PGR) geprüft.

Hinsichtlich der insgesamt 147 geprüften Stiftungen 
wurden der STIFA von den beauftragten Prüfern die 
folgenden Beanstandungen und Hinweise mitgeteilt:
–  Bei 12 Stiftungen wurden der STIFA Hinweise auf-

grund organisatorischer Mängel mitgeteilt. Die 
Mängel waren jedoch rein formeller Natur, die kei-
ner weiteren Massnahmen seitens der STIFA be-
durften.
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–  Bei vier Stiftungen wurde die STIFA darüber verstän-
digt, dass Änderungsanzeigen nicht innerhalb der ge-
setzlichen Frist von 30 Tagen beim Handelsregister 
hinterlegt wurden. Da die Änderungsanzeigen zwar 
verspätet, aber dennoch eingereicht worden sind, wa-
ren aufgrund dieser Beanstandungen keine Massnah-
men erforderlich bzw. von Gesetzes wegen möglich.

–  Bei einer Stiftung wurde festgestellt, dass die Stif-
tung einen gemeinnützigen Zweck hatte, diese jedoch 
nicht im Handelsregister eingetragen und der STI-
FA-Aufsicht unterstellt war. Nachdem die betreffende 
Stiftung zum Zeitpunkt der Prüfung bereits gelöscht 
war und seit ihrer Gründung mit Ausnahme des Min-
destkapitals über keine Vermögenswerte verfügte, 
waren aufgrund der mitgeteilten Beanstandung keine 
Massnahmen nötig.

–  Bei einer Stiftung wurde festgestellt, dass der Zweck 
nicht dem Bestimmtheitsgebot entspricht. Der Zweck 
konnte jedoch aufgrund der vorliegenden Dokumente 
und des Änderungsrechts des Stiftungsrats berichtigt 
werden.

–  Bei zwei Stiftungen wurde die STIFA darüber verstän-
digt, dass unklar ist, ob es sich um gemeinnützige und 
damit aufsichtspflichtige Stiftungen handelt. Zudem 
wurde festgestellt, dass bei einer von diesen zwei Stif-
tungen der im Handelsregister eingetragene Zweck 
nicht mit der Zweckbestimmung in den Statuten über-
einstimmte. Die STIFA hat die betroffenen Stiftungen 
zur Stellungnahme aufgefordert und wird basierend 
darauf allenfalls weitere Massnahmen in die Wege lei-
ten.

Geldwäschereiprävention (GWP)

Tätigkeit
Im Zentrum der Tätigkeit im Bereich Geldwäscherei-
prävention steht die Führung des elektronischen Ver-
zeichnisses der wirtschaftlich berechtigten Personen 
von Rechtsträgern (VwbP) und der administrative Be-
trieb des elektronischen zentralen Kontenregisters 
(ZKR).

Am 1. April 2021 ist das revidierte Gesetz über das 
Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen 
von Rechtsträgern (VwbPG) in Kraft getreten, das auf-
grund der Vorgaben der 5. EU-Geldwäscherei-Richtlinie 
erlassen wurde. Aufgrund dieser wesentlichen Geset-
zesänderung war das Berichtsjahr von der Implemen-
tierung zahlreicher technischer und organisatorischer 
Massnahmen betreffend das VwbP geprägt, um die  
neuen Vorgaben in der Praxis umzusetzen. Darüber hi- 
naus waren die Mitarbeitenden der Abteilung vor dem 
Hintergrund der geänderten gesetzlichen Grundlagen 
mit einer Vielzahl von Anfragen konfrontiert. Insgesamt 
wurden rund 950 per E-Mail eingegangene Fragen be-
antwortet.

Am 1.  Oktober 2021 sind die Bestimmungen des 
Gesetzes über die beruflichen Sorgfaltspflichten zur 

Bekämpfung von Geldwäscherei, organisierter Kriminali-
tät und Terrorismusfinanzierung (Sorgfaltspflichtgesetz;  
SPG) zum ZKR und die Verordnung über das Zen- 
trale Kontenregister (ZKRV) in Kraft getreten. Dieses 
Register dient im Rahmen der Bekämpfung von Geld-
wäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismus-
finanzierung der zeitnahen Ermittlung aller natürlichen 
und juristischen Personen, die ein Zahlungs- oder Bank-
konto oder Schliessfach bei einer liechtensteinischen 
Bank oder Wertpapierfirma innehaben oder kontrollie-
ren. Der Abteilung STIFA / GWP obliegt der administra-
tive Betrieb des ZKR.

Projekte / ausserordentliche Tätigkeiten
Das Berichtsjahr war zudem geprägt von der Vorbe-
reitung für das Moneyval-Assessment von Liechten-
stein und der Durchführung der damit verbundenen 
Interviews. Zu diesem Zweck war es erforderlich, die 
in Bezug auf die Gewährleistung der Transparenz von 
liechtensteinischen Rechtsträgern bestehenden Mass-
nahmen im Detail darzustellen und entsprechendes 
Zahlenmaterial zu erheben. Dies erfolgte durch die Ab-
teilung STIFA / GWP in enger Zusammenarbeit mit den 
anderen betroffenen Stellen.

Ein weiterer Themenkomplex im Rahmen des Mo-
neyval-Assessments, der in die Zuständigkeit der Ab-
teilung STIFA / GWP fällt, betrifft den Sektor der ge-
meinnützigen Organisationen wie insbesondere der 
gemeinnützigen Stiftungen und Anstalten. In diesem 
Zusammenhang war es erforderlich, die in Bezug auf 
die liechtensteinischen gemeinnützigen Organisatio-
nen bestehenden Massnahmen zur Verhinderung eines 
Missbrauchs für Zwecke der Terrorismusfinanzierung 
im Detail darzustellen und entsprechendes Zahlenma-
terial zu erheben. Auch hier wurden die anderen betrof-
fenen Stellen involviert.

Des Weiteren hat die Abteilung STIFA / GWP im Be-
richtsjahr mit insgesamt 51 gemeinnützigen Stiftungen, 
Anstalten und Vereinen bilaterale Gespräche zur Sen-
sibilisierung in Bezug auf mögliche Risiken im Bereich 
der Terrorismusfinanzierung geführt. Diese Gespräche 
dienten der Umsetzung der FATF-Empfehlung 8 und der 
Vorbereitung für das Moneyval-Assessment.

Auszüge und Bescheinigungen aus dem VwbP an 
Rechtsträger

  2021 1) 2020

Auszüge 436 136 
Bescheinigungen 7 –

Gebührenvorschreibung CHF 10'660 3'345

1)  Auszüge und Bescheinigungen wurden bis 31. März 2021 nach den 
Vorgaben des Gesetzes über das Verzeichnis der wirtschaftlichen 
Eigentümer inländischer Rechtsträger (VwEG) ausgestellt.
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Auf Antrag von Rechtsträgern wurden im Berichtsjahr 
436 Auszüge aus dem VwbP zu den von den Rechtsträ-
gern selbst eingetragenen Daten sowie sieben Beschei-
nigungen über die Eintragung in das VwbP ausgestellt. 
Bei den Gebühreneinnahmen handelt es sich um die 
Gebühren für die Erstellung und den Versand der Aus-
züge / Bescheinigungen.

Offenlegung von Daten aus dem VwbP

Bewilligte Offenlegungen 2021 2020

Banken und Finanzinstitute 0 0 
Inländische Sorgfaltspflichtige 1 0 
Dritte 0 0

Im Berichtsjahr wurden insgesamt acht Anträge auf Of-
fenlegung von Daten aus dem VwbP gestellt. Davon wur-
den zwei Anträge zurückgezogen und bei einem Antrag 
wurde die Offenlegung nach Vorlage an die VwbP-Kom-
mission verweigert. Hinsichtlich der übrigen fünf An-
träge erfolgte in einem Fall die Offenlegung von Daten 
gegenüber einem inländischen Sorgfaltspflichtigen und 
waren mit Ende des Berichtsjahres noch vier Anträge zur 
Entscheidung durch die Abteilung STIFA / GWP pendent.

Einschränkung der Offenlegung von Daten im VwbP

  2021 2020

Bewilligte Einschränkungen der Offenlegung 0 1) –

1)   Hierzu ist anzumerken, dass unter dem vormals geltenden Gesetz 
über das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer 
Rechtsträger (VwEG) keine Möglichkeit zur Antragstellung auf Ein-
schränkung der Offenlegung von Daten bestand.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 16 Anträge auf Ein-
schränkung der Offenlegung von Daten des VwbP ge-
genüber inländischen Sorgfaltspflichtigen und Dritten 
gestellt. Davon wurden sieben Anträge zurückgezo-
gen und fünf Anträge mangels Vorliegens überwiegen-
der schutzwürdiger Interessen abgewiesen. Bezüglich 
der abgewiesenen Anträge wurde in zwei Fällen Be-
schwerde an die Beschwerdekommission für Verwal-
tungsangelegenheiten erhoben, die per Ende Berichts-
jahr noch pendent waren. Im Übrigen waren von den 
gestellten Anträgen zum Ende des Berichtsjahres noch 
vier Anträge zur Entscheidung durch die Abteilung 
STIFA / GWP pendent.

Opferhilfestelle

Tätigkeit
Die langjährige Leiterin verliess die Opferhilfestelle per 
Ende Juni, woraufhin eine neue Leiterin die Stelle im Juli 
in einem Arbeitspensum von 50 % antrat.

Neben der vielseitigen Beratungs- und Unterstüt-
zungstätigkeit ist die Leiterin der Opferhilfe auch in ver-
schiedenen Arbeitsgruppen tätig. So in der Fachgruppe 
Schutz vor sexuellen Missbrauch von Kindern und Ju-
gendlichen, beim Runden Tisch Menschenhandel und 
bei der neu bestellten Koordinierungsgruppe gemäss 
Istanbul-Konvention (Verhütung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt).

Statistik Opferhilfestelle 2021 2020 2019

total Fälle in Bearbeitung 44 48 51
neue Fälle im Berichtsjahr 28 36 36
Anzahl Beratungen + Begleitung  
zu Behörden 126 177 133
weibliche Personen  38 39 42
männliche Personen 8 11 19
Anzahl Fälle mit finanzieller Hilfe 8 10 7

Deliktarten bei Fallneuzugängen 2021 2020 2019

Körperverletzung (Gewaltdelikte) 7 15 11
Körperverletzung (Strassenverkehr) 0 5 3
Tötung / Versuchte Tötung 0 1 1
Drohung / Nötigung 4 8 9
Häusliche Gewalt 8 7 2
– davon Gewalt in Partnerschaften 7 – –
– davon generationenübergreifende Gewalt 1 – –
Beharrliche Verfolgung / Stalking 0 2 2
Vergewaltigung 1 2 1
Sexuelle Gewalt 5 12 6
Sexuelle Gewalt an Minderjährigen 2 6 -
Raub, Überfall 2 2 1
Verdacht auf Menschenhandel, Prostitution 0 0 1
Andere / ohne Opferstatus 12 6 16

Einem Fall können mehrere Personen und Deliktarten  zugrunde 
liegen. Häusliche Gewalt wird im Berichtsjahr erstmals spezifi-
scher ausgewiesen.

Altersstufen (neue Fälle) 2021 2020 2019

Unter 10 Jahren 0 1 1
10 bis 17 Jahre 3 6 4
18 bis 29 Jahre 7 10 15
30 bis 64 Jahre 15 32 26
über 64 Jahre 2 5 4
unbekannt 2  

Finanzielle Hilfe in CHF (total) 2021 2020 2019

Unaufschiebbare und längerfristige Hilfe 11'108 8'790 21'860
Schadenersatz 0 0 0
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Amt für Strassenverkehr

Amtsleiter: Dr. Otto C. Frommelt

Die Hauptaufgaben des Amts für Strassenverkehr (ASV) 
umfassen die Ausstellung von Fahrzeugzulassungen (Fahr-
zeugausweise und Kontrollschilder), die Erteilung von 
Lernfahrausweisen und Führerscheinen, die Abnahme von 
Theo rie- und Führerprüfungen sowie die technische Kon-
trolle von Motorfahrzeugen und Anhängern, die Erteilung 
von Sonderbewilligungen und die Ausstellung von Behin-
derten-Parkkarten. Zudem umfasst der Aufgabenbereich 
die Anordnung von Administrativmassnahmen (ADMAS) 
gegenüber Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern so-
wie Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughaltern. Im Weite-
ren ist das ASV zuständig für die Vertretung Liechtensteins 
in diversen internationalen Expertengremien und Arbeits-
gruppen sowie die Umsetzung von neuem schweizerischem 
und europäischem Strassenverkehrsrecht in liechtensteini-
sches Recht, soweit dies für Liechtenstein relevant ist.

Neue Führerscheinkategorien und Lernfahrausweis 
Kategorie B (Auto) ab 17 Jahren
Aufgrund der Umsetzung der Führerscheinrichtlinie 
2006 / 126 / EG wurden per 1.  Januar 2021 unter ande-
rem zwei neue Führerscheinkategorien (AM und A2) 
sowie die Möglichkeit, den Lernfahrausweis Kategorie 
B (Auto) neu schon ab 17 Jahren zu erwerben, einge-
führt. Dadurch konnte einerseits die Rechtsgleichheit 
und anderseits auch die gegenseitige Anerkennung der 
Führerscheine innerhalb der EWR-Mitgliedsstaaten er-
reicht und sichergestellt werden.

Wiener Übereinkommen über den Strassenverkehr 
tritt in Kraft: Freie Fahrt in über 150 Ländern
Am 2.  März 2021 traten das Wiener Übereinkommen 
über den Strassenverkehr von 1968 sowie die dazugehö-
rigen weiteren multilateralen Abkommen betreffend die 
Strassenverkehrszeichen und Strassenmarkierungen in 
Kraft. Das Genfer Abkommen über den internationalen 
Strassenverkehr von 1949 und die Europäische Zusatz-
vereinbarung zum Abkommen über den Strassenver-
kehr und zum Protokoll über Strassenverkehrszeichen 
von 1950 folgten am 2. Juni 2021. Die beiden Überein-
kommen tragen zu einer weltweiten Vereinheitlichung 
der Verkehrsvorschriften, Signale und Markierungen 
bei. Dadurch wird die zwischenstaatliche Zusammenar-
beit vereinfacht und die Verkehrssicherheit gesteigert. 
Die liechtensteinischen Führerscheine und Fahrzeugzu-
lassungen werden nun in über 150 Staaten anerkannt. 

Schutzkonzept und -massnahmen aufgrund  
Covid-19-Pandemie
Da das ASV über 60'000 Kundenkontakte pro Jahr ver-
zeichnet, wurden die Covid-19-Schutzmassnahmen 
auch im Berichtsjahr weitergeführt. So wurden der 

Kundenschalterbetrieb, die theoretischen und prakti-
schen Führerprüfungen sowie alle Fahrzeugprüfungen 
von Motorfahrzeugen unter Einhaltung entsprechender 
Schutzkonzepte, angeboten. 

Teilnahme an der jährlichen Sitzung der Arbeits-
gruppe Strassenverkehr UNECE
Das ASV nahm im Oktober an der jährlichen Sitzung 
der Arbeitsgruppe Strassenverkehr der UNECE (Wirt-
schaftskommission für Europa bei den Vereinten Natio-
nen) teil und hatte die Möglichkeit, sich über die aktu-
ellen Entwicklungen der Blockchain Governance für das 
Management des Fahrzeugs-Lebenszyklus zu informie-
ren und sich über die diesbezüglichen Erfahrungen mit 
den UNECE Mitgliedern im internationalen Kontext aus-
zutauschen.

Gemischte Kommission Schweiz und Fürstentum 
Liechtenstein für die leistungsabhängige Schwer-
verkehrsabgabe (LSVA)
Ebenfalls im Oktober fand die jährliche Sitzung der Ge-
mischten Kommission Schweiz / Fürstentum Liechten-
stein zum LSVA-Vertrag und zur LSVA-Vereinbarung 
zwischen Liechtenstein und der Schweiz statt. Die Lei-
tung der liechtensteinischen Delegation übernahm das 
ASV. Weiter waren auch Mitarbeitende der Stabsstelle 
Finanzen, des Amtes für Volkswirtschaft sowie des Am-
tes für Auswärtige Angelegenheiten in der Delegation 
vertreten. Seitens der Schweiz nehmen jeweils Vertre-
terinnen und Vertreter der eidgenössischen Zollverwal-
tung (EZV) teil. Anlässlich der Sitzung wurde die Ver-
teilung der Erträge für das Berichtsjahr aus der LSVA 
sowie der pauschalen Schwerverkehrsabgabe (PSVA) 
besprochen. Der liechtensteinische Anteil an den Ein-
nahmen wird demnach voraussichtlich ca. CHF 11.8 Mil-
lionen betragen. Ebenfalls wurde ein gemeinsamer Aus-
blick in Bezug auf Umsetzung LSVA (dritte Revision), 
deren rechtliche Komponenten sowie die Verwendung 
des European Electronic Toll Service (EETS) System be-
sprochen.

Einführung des europäischen Fahrzeug- und  
Führerscheininformationssystems
Per Ende Jahr wurde das Europäische Fahrzeug- und 
Führerscheininformationssystem (EUCARIS) einge-
führt. Dies ist ein System, das europäische Länder 
verbindet, damit sie relevante Fahrzeug- und Führer-
scheininformationen und andere verkehrsbezogene 
Daten austauschen können. EUCARIS ist weder eine 
Datenbank noch ein zentrales Register, sondern ein 
Austauschmechanismus, der die Zulassungsbehörden 
für Kraftfahrzeuge und Führerscheine in Europa ver-
bindet. EUCARIS wird von und für Regierungsbehör-
den entwickelt und unterstützt u. a. die Bekämpfung 
von Auto diebstahl und Zulassungsbetrug. Zu den Vor-
teilen gehört auch die deutliche Beschleunigung der 
Ausstellung nationaler Führerscheine auf Basis von 
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Führerscheinen aus anderen europäischen Mitglieds-
staaten, da deren Gültigkeit innerhalb von Sekunden 
online überprüft werden kann. Das Fürstentum Liech-
tenstein stellt Fahrzeug- und Führerscheininformatio-
nen auf Basis der EUCARIS-Plattform und -Technologie 
zum Informationsaustausch bereit. 

Einführung drittes Kontrollschild für Lastenträger 
(Fahrradträger)
Im Oktober wurden die Verordnung über die Abän-
derung der Verkehrszulassungsverordnung (VZV), 
die Verordnung über die Abänderung der Verkehrs-
regelnverordnung (VRV) und die Verordnung über die 
Abänderung der Ordnungsbussenverordnung (OBV) 
erlassen. Dadurch besteht ab Frühjahr 2022 die Mög-
lichkeit, beim ASV ein rotes Kontrollschild mit weisser 
Schrift für die Anbringung am Lastenträger zu bezie-
hen, welches auch im Ausland anerkannt wird. Bis anhin 
musste jeweils das schwarze hintere Kontrollschild am 

Lastenträger montiert werden, sofern durch diesen das 
Kontrollschild am Fahrzeug hinten verdeckt wird. Die-
ser Aufwand entfällt neu, da das neue Kontrollschild bei 
Gebrauch des Lastenträgers nur einmalig anzubringen 
ist und dann dort verbleiben kann. Der Erwerb des Kon-
trollschildes ist freiwillig. Liechtenstein führte es paral-
lel zur Schweiz ein.

Entwicklung und Trend bei den Treibstoffarten der 
Personenwagen
In den letzten Jahren ist ein Trend in Bezug auf die Treib-
stoffarten hin zu hybridelektrischen und elektrischen 
Fahrzeugen zu verzeichnen. Während der Gesamtbe-
stand noch einen geringen Anteil (6.6 %) aufweist, ist 
der Anteil an Erstzulassungen pro Jahr deutlich gestie-
gen (48.5 %). Aufgrund der Strassensteuerbefreiung der 
hybridelektrischen und elektrischen Fahrzeuge sanken 
die Steuereinnahmen im Berichtsjahr um CHF 116'928 
im Vergleich zum Vorjahr.

Entwicklung Treibstoffarten der Erstzulassungen bei Personenwagen

Treibstoffart  2021 2020 2019

1 Benzin  583 659 1'047 
2 Diesel  251 371 621 
3 Elektrisch  292 164 97 
4 Hybridelektrisch  498 314 181 
5 Andere Treibstoffe  3 2 7

 Total alle Treibstoffarten  1'627 1'510 1'953

 
Entwicklung des Fahrzeugbestandes
Die Entwicklung des Fahrzeugbestandes ist in der folgenden Tabelle ersichtlich. Mit einer Zunahme von 1.0 % ist 
der Fahrzeugbestand im Berichtsjahr erneut gewachsen.

Fahrzeugbestand per 30. Juni 2021

Fahrzeuggruppen 2021 2020 Veränderung in %

1 Personenwagen 30'538 30'434 +104 +0.3 
2 Personentransportfahrzeuge 494 448 +46 +10.3 
3 Sachentransportfahrzeuge 3'630 3'555 +75 +2.1 
4 Landwirtschaftliche Fahrzeuge 1'023 1'025 –2 –0.2 
5 Gewerbliche Fahrzeuge 799 753 +46 +6.1 
6 Motorräder 4'936 4'782 +154 +3.2

 Total Motorfahrzeuge 41'420 40'997 +423 +1.0

7 Anhänger 4'192 4'144 +48 +1.2 
 Total Fahrzeuge 45'612 45'141 +471 +1.0
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Bestand der Motorfahrzeuge
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Abteilung Administration

In der Abteilung Administration gab es folgende Ein-
nahmen:
Steuereinnahmen CHF

1 Personen-, Lieferwagen und Kleinbusse 12'905'488
2 Lastwagen, schwere Sattelschlepper 957'196
3 Gesellschaftswagen 114'378
4 Anhänger 453'454
5 Motorräder, Kleinmotorräder 542'222
6 Landwirtschaftliche Fahrzeuge 72'069
7 Arbeitsfahrzeuge 131'824
8 Kollektivschilder 110'580
9 Motorfahrräder 17'716

Total Steuern 15'304'927

Gebühreneinnahmen CHF

1 Lernfahrausweise 67'500
2 Führerscheine 104'800
3 Fahrzeugausweise 582'290
4 Kontrollschilder 127'515
5 Versteigerung und Verkauf Kontrollschilder 99'890
6 Depotgebühren 111'510
7 Allgemeine Gebühren 286'878
8 Sonderbewilligungen 53'422
9 Fahrzeugprüfungen 994'540
10 Führerprüfungen 131'890
11 Verkauf Handelswaren 793
12 Bussen im Bereich der leistungsabhängigen
 Schwerverkehrsabgabe (LSVA) –

Bearbeitungsgebühren für: 

13 Autobahnvignetten, inklusive
 Poolgelder «asa» 47'377
14 Pauschale Schwerverkehrsabgaben (PSVA) 165'521
15 Diverse Gebühren 255

Total Gebühren 2'774'181
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Abteilung Technik

In der Abteilung Technik wurden folgende Führer- und Fahrzeugprüfungen sowie Kontrollfahrten durchgeführt:

Führerprüfungen Theorie Theorie  Praktisch  Praktisch Total 
  negativ positiv negativ positiv

A1 Motorräder bis 125 ccm 38 143 33 55 269
A Motorräder über 125 ccm 1 1 109 91 202
B Leichte Motorwagen 126 386 132 404 1'048
B1 Klein- und dreirädrige Motorfahrzeuge – – – – –
BE Anhänger an leichten Motorwagen – – 6 45 51
BPT Berufsmässiger Personentransport mit Kat. B – – 6 11 17
C Lastwagen 15 20 2 11 48
CE Anhänger an Lastwagen – – 1 5 6
C1 Lastwagen bis 7.5 t und Feuerwehr 6 6 – 2 14
D Gesellschaftswagen 7 4 – 1 12
D1 Gesellschaftswagen bis 17 Plätze  2 2 – 5 9
G / F Motorfahrzeuge bis 45 km / h und 
 landwirtschaftliche Fahrzeuge 16 52 – – 68
M Motorfahrräder 24 106 – – 130

Total  235 720 289 630 1'874

    negativ positiv Total

Kontrollfahrten   6 44 50

Fahrzeugprüfungen Durchgeführte  
 Fahrzeugprüfungen

Personenwagen 9'580
Motorräder 1'600
Landwirtschaftliche Fahrzeuge 159
Lieferwagen 1'248
Gesellschaftswagen 79
Lastwagen 478
Arbeitsmotorfahrzeuge 83
Anhänger 943
Übrige Fahrzeuge 388
Technische Änderungen 288
Import Personenwagen 248
Import Motorräder 55
Import übrige Fahrzeugarten 71

Total 15'220

Fachbereich Administrativmassnahmen 
(ADMAS)

Das ASV ist für den Erlass von Administrativmassnah-
men bei Verkehrsregelverletzungen sowie für Fahreig-
nungsabklärungen im Fürstentum Liechtenstein zu-
ständig. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 529 Fälle 
eröffnet. Die nachfolgende Auswertung zeigt die ge-
troffenen Massnahmen im Jahre 2021 sowie die Anzahl 
der Widerhandlungen der einzelnen Übertretungsarten. 
Dabei gilt es zu beachten, dass einer verfügten Mass-
nahme mehrere Übertretungen zu Grunde liegen kön-
nen.

Massnahme Anzahl

Verwarnung (leichter Fall) 200
1 Monat Entzug (mittelschwerer Fall) 72
2 und mehr Monate Entzug (schwerer Fall) 25
Sicherungsentzug 41
Aberkennung ausländischer Führerausweise 72

Total 410
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Gründe der Massnahmen Anzahl

Ablenkung (Essen, Telefonieren und dergleichen) 78
Alkoholabhängigkeit / -missbrauch 7
Andere Fahrfehler 55
Andere Gründe 10
Angetrunkenheit 49
Drogensucht 28
Entwendung zum Gebrauch –
Fahren ohne Ausweis 9
Fahren trotz Entzug / Verbot 8
Fahrunfähigkeit Drogeneinfluss 7
Fahrunfähigkeit Medikamenteneinfluss –
Geschwindigkeit 81
Lernfahrt ohne Begleitperson –
Missachten des Vortritts 34
Missachtung von Auflagen –
Nichtbeachten von Signalen 8
Nichtbestehen der Prüfung (Kontrollfahrt) 2
Nichtbetriebssicheres Fahrzeug 12
Nichteignung (Charakter) 3
Nichteignung (Krankheit / Gebrechen) 10
Nichteignung (psychisch / leistungsmässig) 5
Pflichtwidriges Verhalten bei Unfall (inkl. Führerflucht) 23
Überholen 8
Übermüdung, Sekundenschlaf 3
Umgehung der Zuständigkeit –
Unaufmerksamkeit 76
Unerlaubte Fahrzeugänderung –
Ungenügender Abstand 3
Vereitelung der Atemprobe 2
Vereitelung der Blutprobe 19
Vereitelung des Drogenschnelltests –

Total 540

Staatsanwaltschaft

Leitender Staatsanwalt: Dr. Robert Wallner

Im Berichtsjahr hat die Staatsanwaltschaft 2'730 neue 
Strafsachen bearbeitet. Der Arbeitsanfall ist damit im Ver-
gleich zum Vorjahr um 320 Verfahren oder rund 10 % zu-
rückgegangen. Bei den besonders arbeitsintensiven Ver-
fahren wegen Verbrechen und Vergehen, die mit einer 
sechs Monate übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht sind, 
ist der Anfall praktisch gleich hoch geblieben. Zudem sind 
250 Rechtshilfeersuchen aus dem Ausland eingegangen; 
das sind 28 weniger als im Vorjahr. 

Fallzahlen
Die Gesamtzahl der Straffälle gegen bekannte und un-
bekannte Täter ist mit 2'730 im Vergleich zum Vorjahr 
um 320 Fälle gesunken. Dies entspricht einem Rückgang 
des Anfalls um rund 10 %. Der Gesamtanfall stellt sich 
im Detail bei den einzelnen Verfahrensarten wie folgt 
dar: Der Anfall bei den Verfahren wegen Übertretun-
gen und Vergehen ist von 2'211 im Jahr 2020 auf 1'877 
zurückgegangen (–334 Verfahren). Bei den arbeits-
intensiven Verfahren wegen Verbrechen und Vergehen, 
die mit einer sechs Monate übersteigenden Freiheits-
strafe bedroht sind, ist der Anfall von 626 auf 614 ge-
sunken und damit praktisch gleichgeblieben (–1.92 %). 
Bei den Straffällen gegen unbekannte Täter stieg der 
Anfall von 213 im Jahr 2020 auf 239. Im Berichtsjahr 
sind 250 Rechtshilfeersuchen aus dem Ausland einge-
gangen; das sind 28 weniger als im Vorjahr und exakt 
gleich viel wie 2019.

Diese Zahlen sind wie folgt zu bewerten: Am auffäl-
ligsten ist der Rückgang der Anzeigen im SU-Bereich 
(Übertretungen und kleine Vergehen). Dieser Rückgang 
kann im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ste-
hen (weniger Mobilität, weniger Unfälle und SVG-Über-
tretungen, weniger Straftaten im öffentlichen Raum). 
Gewisse Schwankungen ergeben sich hier alljährlich 
auch dadurch, dass grössere Anzeigenpakete von der 
Polizei entweder vor oder nach Neujahr geschickt wer-
den. Dazu kommt, dass durch die Abänderung des 
AIA-Gesetzes (LGBl. 2020 Nr. 499) per 1. Januar 2021 
die Zuständigkeit für gewisse Tatbestände weggefal-
len ist. Im Jahr 2020 hatte die Staatsanwaltschaft noch 
109 Verfahren nach dem AIA-Gesetz durchzuführen. 
Bei den Rechtshilfeersuchen entspricht der Rückgang 
den alljährlichen Schwankungen. 2019 sind 250 Rechts-
hilfeersuchen eingegangen, im Jahr 2020 waren es 273 
und im Berichtsjahr wieder 250. 

Aus den Anfallszahlen kann die tatsächliche Ar-
beitsbelastung nur teilweise abgeleitet werden. Schon 
ein neues Grossverfahren kann den Aufwand für 350 
SU-Verfahren um ein Mehrfaches übersteigen. Ein 
ebenfalls ins Gewicht fallender Faktor ist, dass durch 
die zunehmende Digitalisierung das Volumen der 
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auszuwertenden Beweismittel in Wirtschaftsstrafver-
fahren deutlich angestiegen ist. Dazu kommt, dass seit 
der Ansiedlung von sogenannten «Exchangern» von 
Krypto-Währungen und deren Zusammenarbeit mit ei-
ner heimischen Bank die Zahl der Anzeigen in diesem 
Bereich, die oftmals komplexe Sachverhalte mit Aus-
landsbezug betreffen, spürbar gestiegen ist. 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass 
die Zahlen bei Übertretungen und kleinen Vergehen so-
wie bei den Anzeigen gegen unbekannte Täter zurück-
gegangen sind. Bei den arbeitsintensiven Verfahren we-
gen Verbrechen und schwerer Vergehen ist der Anfall 
um 12 Verfahren gesunken. Ebenso sind etwas weniger 
Rechtshilfeersuchen eingegangen. Insgesamt sind dies 
unauffällige und übliche Schwankungen. 

Anzeigen und Verhandlungen
Im Berichtsjahr hat die Staatsanwaltschaft beim Fürst-
lichen Landgericht 33 Anklageschriften, 145 Strafan-
träge und 1'136  Bestrafungsanträge eingebracht. In 
zehn Fällen wurde die Untersuchungshaft, in neun Fäl-
len die Ausschaffungshaft und in sechs Fällen die Aus-
lieferungshaft verhängt, so dass im Berichtsjahr insge-
samt 25 Haftfälle angefallen sind. 

Staatsanwälte haben im Berichtsjahr insgesamt an 
408 Verhandlungen oder Tagsatzungen vor dem Land- 
und Obergericht teilgenommen. 

Die Zahlen im Einzelnen:
Straffälle (Geschäfte) im Anzahl davon 
Berichtsjahr neu angefallen   Haftfälle

ST 614 10 Unter-
  suchungshaften
UT 239 6 Ausliefer-
  ungshaft
SU 1'877 9 Ausschaff-
 ungshaften

Gesamt  2'730 25

Straffälle ST gegen bekannte Täter (Geschäfte)
(Vergehen mit Strafdrohung von 6 Monaten bis 
3 Jahren Freiheitsstrafe und Verbrechen) Anzahl

aus dem Jahr 2020 unerledigt übernommen  550
im Berichtsjahr neu angefallen 614
Gesamtzahl der Straffälle 1'164
im Berichtsjahr von der StA erledigt 606
unerledigt geblieben am 31. Dezember 2021 558

Straffälle UT gegen unbekannte Täter 
(Vergehen mit Strafdrohung von 6 Monaten
bis 3 Jahren Freiheitsstrafe und Verbrechen) Anzahl

aus dem Jahr 2020 unerledigt übernommen  66
im Berichtsjahr neu angefallen 239
Gesamtzahl der Straffälle 305
im Berichtsjahr von der StA erledigt 218
unerledigt geblieben am 31. Dezember 2021 87

Straffälle SU gegen bekannte und unbekannte Täter 
(Übertretungen und Vergehen mit Strafdrohung
bis 6 Monate Freiheitsstrafe)  Anzahl

aus dem Jahr 2020 unerledigt übernommen 253
im Berichtsjahr neu angefallen 1'877
Gesamtzahl der Straffälle 2'130
im Berichtsjahr von der StA erledigt 1'851
unerledigt geblieben am 31. Dezember 2021 279

Anklageschriften (ST) Anzahl davon 
   Haftfälle

Im Berichtsjahr neu eingebracht 33 7

Strafanträge (ST) Anzahl davon 
   Haftfälle

Im Berichtsjahr neu eingebracht 145 0

Bestrafungsanträge (ST und SU)
(Übertretungen und Vergehen mit Strafdrohung
bis 6 Monate Freiheitsstrafe) Anzahl

Im Berichtsjahr neu eingebracht 1'136

Einstellungen (ST und SU) Anzahl

§ 1 Abs. 2 StPO 12
§ 21 Abs. 2 und Abs. 3 StPO 14
§ 22 Abs. 1 StPO 415
§ 64 StPO 4
§ 42 StGB 92

Erledigungen anderer Art Anzahl

§ 283 und 294 StPO (Abbrechungen) 500
Vereinigungen 79
«X» andere Erledigungen 27
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Rechtshilfeverfahren (RST) Anzahl

Anfall im Berichtsjahr 250

Rechtsmittel (von StA eingebracht) Anzahl

Berufungen 24
Beschwerden  23
Revisionen 3
Revisionsbeschwerden 7
Einspruch gegen Strafverfügungen 0

Justizverwaltungssachen (JV) Anzahl

Anfall im Berichtsjahr  63

Sonstige Geschäftsfälle (NST) Anzahl

Anfall im Berichtsjahr 108

Ersuchen um Übernahme der Strafverfolgung Anzahl

Im Berichtsjahr gestellt 25

Diversion
Im Berichtsjahr wurden 133 Diversionsangebote ge-
macht, das ist eine Verringerung um 93 Fälle im Ver-
gleich zum Vorjahr. Von diesen Diversionsangeboten 
entfallen 71 auf Zahlung eines Geldbetrages, zwei auf 
gemeinnützige Leistungen, 41 auf Einstellung nach 
Ablauf einer Probezeit und 19 auf Durchführung eines 
aussergerichtlichen Tatausgleichs. Insgesamt 62 Fälle 
konnten erfolgreich abgeschlossen werden. 45 Fälle 
sind noch pendent, von diesen entfallen jedoch 33 auf 
Angebote zur Einstellung nach Ablauf einer Probezeit, 
welche erfahrungsgemäss in den allermeisten Fällen 
ebenfalls erfolgreich abgeschlossen werden können. In 
26 Fällen ist die Diversion aus unterschiedlichen Grün-
den gescheitert, beispielsweise weil das Angebot ab-
gelehnt, Auflagen nicht eingehalten wurden oder der 
Verdächtige erneut straffällig geworden ist. Bei der 
Abwicklung der Diversion, insbesondere bei der Durch-
führung des aussergerichtlichen Tatausgleichs, wird 
die Staatsanwaltschaft von der Bewährungshilfe unter-
stützt.

Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz 
(BMG)
Im Berichtsjahr wurden 160 Personen (2020 waren 
es 216), davon 25 Jugendliche und 135 Erwachsene, 
nach dem BMG angezeigt. 59 Anzeigen betreffen Ver-
gehen oder Verbrechen nach Art. 20 BMG und 150 

Übertretungen (Konsum oder Handlungen zum Eigen-
konsum) nach Art. 21 Abs. 1 BMG, wobei teilweise Per-
sonen wegen beider Tatbestände angezeigt wurden. 
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 204 Verfahren nach 
dem BMG endgültig erledigt (die Erledigungen betref-
fen neue und alte Verfahren), und zwar wie folgt: drei 
Anklageschriften, 31 Strafanträge, 52 Bestrafungsan-
träge, 42 Einstellungen, 46 Einstellungen nach Durch-
führung einer Diversion und 16 andere Erledigungen.

Beharrliche Verfolgung (Stalking)
Im Berichtsjahr sind sechs neue Anzeigen eingelangt. 
Zwei Verfahren wurden eingestellt und vier Fälle wur-
den mit Strafantrag erledigt. 

Personelles
Die Staatsanwaltschaft bestand im Berichtsjahr aus dem 
Leitenden Staatsanwalt und sieben Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälten. In der Geschäftsstelle standen 410 
Stellenprozente aufgeteilt auf fünf Mitarbeiterinnen zur 
Verfügung. Eine 100 %-Mitarbeiterin war vom 22. Fe-
bruar bis 31.  Dezember im Krankenstand. Ihr Ausfall 
konnte nur teilweise durch eine Erhöhung der Stellen-
prozente bei den vier verbleibenden Mitarbeiterinnen 
aufgefangen werden. 

Mitarbeit in Kommissionen und Arbeitsgruppen der 
Regierung
Der Leitende Staatsanwalt, sein Stellvertreter und an-
dere Staatsanwälte haben im Berichtsjahr in zahlrei-
chen Arbeitsgruppen mitgearbeitet. Unter anderem wa-
ren dies die Arbeitsgruppe PROTEGE (Geldwäscherei /  
Terrorismusfinanzierung / Prolieferationsverletzungen),  
die Gewaltschutzkommission, die Kommission für 
Suchtfragen, die Fachgruppe Medienkompetenz und 
der Runde Tisch Menschenhandel. Der Leitende Staats-
anwalt vertritt die Staatsanwaltschaft im Konsultativrat 
der Europäischen Staatsanwälte (CCPE). Bei der am 25. 
und 26. November 2021 online durchgeführten Jahres-
tagung dieses Gremiums wurde er in das Büro (Vor-
stand) gewählt. Einen beträchtlichen Arbeitsaufwand 
hat die Mitarbeit der Staatsanwaltschaft bei der laufen-
den 4. Runde der Länderprüfung Liechtensteins durch 
den Euro parat (Moneyval) verursacht. Der Stellvertre-
ter des Leitenden Staatsanwaltes musste deswegen 
teilweise von staatsanwaltlichen Aufgaben entbunden 
werden. 

Arbeitsübereinkommen und Zusammenarbeit mit  
Eurojust 
Gestützt auf das Abkommen über die Zusammenarbeit 
zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und Eurojust 
(LGBl. 2013 Nr. 376, LR 0.351.6) und den Assoziierungs-
vertrag Liechtensteins zum Schengen-Abkommen sind 
bei der Staatsanwaltschaft im Berichtsjahr zehn Anfra-
gen über Eurojust und drei über das European  Judicial 
Network (EJN) eingegangen und wurden (seitens der 
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StA) eine Anfrage über Eurojust sowie drei Anfragen 
über das EJN gestellt. Die eingehenden Anfragen be-
trafen in fünf Fällen Fragestellungen im Vorfeld zur 
Einreichung von Rechtshilfeersuchen, in vier Fällen 
Nachfragen bei bereits gestellten Rechtshilfeersuchen 
(beispielsweise zum Verfahrensstand), eine allgemeine 
Anfrage, in zwei dringenden Fällen wurden die Rechts-
hilfeersuchen auf diesem Weg vorab übermittelt und 
in einer Haftsache erfolgte die Rechtshilfeerledigung 
über diese Kanäle. Die ausgehenden Anfragen betrafen 
in drei Fällen Nachfragen bei bereits gestellten Rechts-
hilfeersuchen und in einem Fall eine dringende Rechts-
hilfeerledigung in einer Haftsache.

Stellungnahmen zu Gesetzesvorschlägen und  
anderen Vorhaben der Regierung
Die Staatsanwaltschaft hat zu folgenden Vernehmlas-
sungsberichten der Regierung Stellungnahmen abge-
geben: Zur Abänderung des VWG und des SPG, zur 
Abänderung des StGB, der StPO und des RHG, zur Ab-
änderung des AIA-Gesetzes und weiterer Gesetze, zur 
Abänderung AHV-Gesetzes und weiterer Gesetze und 
zur Abänderung des UWG. 

Internationale Kontakte 
Bei der Aufklärung von Geldwäscherei-, Korruptions- 
oder anderen Wirtschaftsdelikten ist die gute Koope-
ration mit Kollegen im Ausland unerlässlich. Daher ist 
internationale Vernetzung wichtig. In Europa ist die 
liechtensteinische Justiz durch die Mitgliedschaft beim 
Europarat, durch die Assoziierung zu Schengen und 
Eurojust und durch die traditionell engen Beziehungen 
zu schweizerischen und österreichischen Staatsanwalt-
schaften gut vernetzt. Im Berichtsjahr fanden allerdings 
aufgrund der Covid-19-Pandemie nur wenige internatio-
nale Veranstaltungen statt. Der Leitende Staatsanwalt 
hat vom 13. bis 16. September 2021 an der Jahreskon-
ferenz der österreichischen Staatsanwälte in Walchsee 
und am 11. und 12. November 2021 an der Delegierten-
versammlung der schweizerischen Staatsanwältekonfe-
renz SSK in Lenzerheide teilgenommen.

Datenschutzstelle

Leiterin: Dr. Marie-Louise Gächter

Wie bereits im Vorjahr prägte die Covid-19-Pandemie das 
Berichtsjahr. Erneut ergaben sich aufgrund der Massnah-
men, die von öffentlichen und privaten Institutionen zur 
Bekämpfung der Pandemie getroffen wurden, zahlreiche 
Fragen an die Datenschutzstelle (DSS). Darüber hinaus 
blieben die allgemeinen Anforderungen rund um die Um-
setzung der Datenschutzbestimmungen in öffentlichen und 
privaten Institutionen sehr hoch und erforderten hohen 
Einsatz vom Team der DSS. 

Allgemeines
In Bezug auf das Beratungsangebot der DSS änderte 
sich die Gesamtsituation im Vergleich zum Vorjahr 
kaum. Die Fragen waren zu einem überwiegenden Teil 
sehr komplex und bezogen sich häufig auf die aktuellen 
Entwicklungen im Bereich des Datenschutzes. Kurze, 
einfach zu beantwortende Fragen blieben auch im Be-
richtsjahr, dem sich bereits im Jahr 2020 abzeichnen-
den Trend folgend und diesen weiter verstärkend, fast 
gänzlich aus.

Die Anzahl der Beschwerden blieb mit 58 Be-
schwerden etwas hinter dem im Vorjahr bisher erreich-
ten Höchststand von 63 Beschwerden zurück. Die Be-
schwerden gruppierten sich um ähnliche Themen wie 
in den Vorjahren. Darüber hinaus war regelmässig auch 
das Thema datenschutzrelevanter Massnahmen zur Be-
kämpfung der Covid-19-Pandemie prominent.

Auf europäischer Ebene war vor allem die Verab-
schiedung der neuen Standardvertragsklauseln als 
mögliche Rechtsgrundlage für den Datentransfer in 
Drittstaaten im Juni von Bedeutung. Diese warfen bei 
Datenexporteuren in Liechtenstein zahlreiche Fragen 
auf, mit denen die Datenexporteure in der Folge dann 
auch an die DSS gelangten.

Organisation und Personal
Die DSS ist die nationale Aufsichtsbehörde nach Art. 51 
der Verordnung (EU) 2016 / 679 (DSGVO) und Art.  41 
der Richtlinie (EU) 2016 / 680. Sie ist organisatorisch 
dem Ministerium für Infrastruktur und Justiz zugeord-
net und verfügte im Berichtsjahr über einen Personalbe-
stand von acht Stellen bzw. 700 Stellenprozenten. Zwi-
schen Januar und Ende Juni 2021 beschäftigte die DSS 
zusätzlich in Teilzeit einen Rechtspraktikanten. Die DSS 
konnte die an sie gestellten Anforderungen mit dem be-
stehenden Personal von 700 Stellenprozenten sehr gut 
erfüllen. Gemäss Art. 52 DSGVO handelt jede Aufsichts-
behörde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der 
Ausübung ihrer Befugnisse gemäss dieser Verordnung 
völlig unabhängig. Diese Unabhängigkeit der DSS war 
im Berichtsjahr vollumfänglich gegeben. 
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Öffentlichkeitsarbeit 
Die Öffentlichkeitsarbeit nimmt einen zentralen Stel-
lenwert in der Informationsvermittlung im Bereich 
 Datenschutz ein. Informationen und allgemeingültige 
datenschutzrechtliche Positionen der Aufsichtsbehörde 
sowie anderer Akteure, wie des Europäischen Daten-
schutzausschusses oder nationaler und europäischer 
Gerichte, sollen allgemein bekannt und sowohl für Ver-
antwortliche als auch betroffene Personen zugänglich 
gemacht werden. 

Für die Vermittlung von Fachinformationen nutzte 
die DSS vor allem vier Kanäle: Veranstaltungen, News-
letter, Internetseite und individuelle Beratungen. Be-
dauerlicherweise mussten zahlreiche Veranstaltungen 
aufgrund der Beschränkungen infolge der Covid-19-Pan-
demie abgesagt bzw. musste zu deren Durchführung 
(sofern im Rahmen der geplanten Veranstaltung mög-
lich) auf Online-Kanäle ausgewichen werden.

Veranstaltungen 
Der Datenschutztag, der wie jedes Jahr Ende Januar 
stattfinden sollte, musste aufgrund der Beschränkungen 
infolge der Covid-19-Pandemie abgesagt werden. Es war 
geplant, Referenten zum Thema «Überwachungsstaat» 
einzuladen und die Situation in China zu beleuchten. Im 
Anschluss war eine Diskussion vorgesehen zur Frage, 
ob es auch in Europa und vor allem in Liechtenstein zu 
einer solch weitreichenden staatlichen Überwachung 
der Bürgerinnen und Bürger kommen könnte. 

Nach der Absage im letzten Jahr konnte am 8. No-
vember 2021 das Vernetzungstreffen für Datenschutz-
beauftragte in Vaduz stattfinden. Der Austausch mit 
den Datenschutzbeauftragten nimmt einen hohen 
 Stellenwert in der Tätigkeit der DSS ein. Denn nur so 
lässt sich erkennen, wo Aufklärungs- und Unterstüt-
zungsbedarf besteht. Ebenfalls ist es ein grosses Anlie-
gen der DSS, dass die Datenschutzbeauftragten einen 
Einblick in die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde erhal-
ten. Insbesondere Informationen zu ergangenen Ent-
scheidungen der DSS sorgen für Rechtssicherheit und 
 Orientierungshilfe. 

Bei der DSS langten in der jüngsten Vergangenheit 
immer wieder Anfragen zur korrekten Umsetzung da-
tenschutzrechtlicher Aspekte im Zusammenhang mit 
der Gestaltung und Umsetzung von Webseiten ein. Ins-
besondere das Schrems II-Urteil des EuGH vom 16. Juli 
2020 erhöhte die Verunsicherung, was den Einsatz von 
Social-Media-Plugins, Webtracking, Cookie- Banner 
usw. betrifft. Um Verantwortlichen, Webentwicklern 
und allen Interessierten einen Überblick über die un-
terschiedlichen technischen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen zu vermitteln, hat die DSS im Oktober 
2021 insgesamt drei Workshops zum Thema Daten-
verarbeitung im Zusammenhang mit Webauftritten 
durchgeführt. Nach einer theoretischen Einführung in 
das Thema erarbeiteten und diskutierten die Teilneh-
menden datenschutzkonforme Ausgestaltungen von 

Internetseiten anhand konkreter Beispiele. Dadurch 
sollte die Kompetenz der Teilnehmenden praxisnah ge-
stärkt werden, die rechtmässige Datenverarbeitung im 
Kontext von Webauftritten insbesondere aus Daten-
schutzsicht zu beurteilen. 

Zusätzlich nahmen Mitarbeitende der DSS an 17 
weiteren Informations- und Diskussionsveranstaltun-
gen als Referentinnen bzw. Referenten teil oder hiel-
ten Vorlesungen oder Vorträge an Informations- und 
Weiterbildungsveranstaltungen, vor allem an der Uni-
versität Liechtenstein oder der Privaten Universität im 
Fürstentum Liechtenstein. Weiters wirkte die DSS bei 
verschiedenen, von Unternehmen ausgerichteten Ver-
anstaltungen mit. Im Besonderen leistete die DSS im 
Berichtsjahr einen Beitrag bei Veranstaltungen dieser 
Unternehmen für ihre Lernenden und bei Kursen für 
Gastwirte und Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei-
ter, indem die DSS aktuelle Entwicklungen im Bereich 
Datenschutz präsentierte. Dazu kam eine Veranstaltung 
des Privacy-Rings und eine Veranstaltung in Zürich für 
betriebliche Datenschutzexperten.

Internetseite und Newsletter
Zwei wesentliche Elemente der Öffentlichkeitsarbeit 
sind der Internetauftritt sowie der etwa zweimal monat-
lich versandte Newsletter der DSS. Die beiden Elemente 
sind jeweils miteinander verbunden, indem der Newslet-
ter mit einem kurzen Überblick zum jeweiligen Thema 
auf weiterführende Informationen auf der Internetseite 
verweist. Die Zugriffszahlen stiegen im Berichtsjahr er-
neut an. Ende 2021 hatten 1'176 Personen den Newslet-
ter der DSS abonniert. Dies entspricht einem Plus von 
63 gegenüber dem Vorjahr. Im Berichtsjahr hat die DSS 
insgesamt 19 Newsletter versandt. Knapp die Hälfte 
aller Zugriffe auf die Internetseite betreffend die ver-
schiedenen Themen unter der Rubrik A-Z wurden bei 
folgenden Beiträgen verzeichnet: Berechtigtes Inte-
resse, Informationspflicht nach Art. 13 und 14 DSGVO, 
kleines Konzernprivileg, Datenschutzerklärung für In-
ternetseiten und Cloud-Services. Die drei meistgelese-
nen Newsletter 2021 waren: «DSGVO-Spickzettel» für 
die Praxis / Technik, Update zum Datenschutz nach dem 
Brexit sowie jener über die neuen Standardvertrags-
klauseln der EU-Kommission.

Kooperation mit den Universitäten in Liechtenstein 
Auch im Berichtsjahr war die Intention, schwerpunkt-
mässig mit den beiden Universitäten in Liechtenstein 
zusammenzuarbeiten und gemeinsame Veranstaltun-
gen anzubieten. 

An der Universität Liechtenstein fanden im Berichts-
jahr keine eigenen Veranstaltungen im Bereich Daten-
schutz statt. 

Im Rahmen des Events der Privaten Universität im 
Fürstentum Liechtenstein «FL meets UFL» am 28. Mai 
2021 gab die Leiterin der DSS einen Einblick in das 
Thema «Darknet» und gab Antworten auf die Fragen: 
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Was ist das Darknet eigentlich? Wie funktioniert das 
Darknet? Wer bewegt sich in dieser unsichtbaren digi-
talen Welt und wie kann, darf oder soll man in diese Welt 
eindringen? 

Am 30.  November 2021 fand an der Privaten Uni-
versität im Fürstentum Liechtenstein zum dritten Mal 
in Folge eine ganztägige Weiterbildungsveranstaltung 
zum Thema «Anwendung der DSGVO – Expertenwissen 
für interessierte Praktiker» statt. Der Vortrag der DSS 
im Rahmen der online durchgeführten Veranstaltung 
befasste sich mit dem Thema «Aktuelle Entwicklungen 
im Internationalen Datentransfer, unter besonderer Be-
rücksichtigung der neuen Standardvertragsklauseln».

Datenschutz in den Medien 
Im Berichtsjahr war der Datenschutz wieder promi-
nent in den liechtensteinischen Medien vertreten. Die 
Schwerpunkte waren erneut zu einem grossen Teil von 
der Covid-19-Pandemie bestimmt. Themen der über 50 
Berichte in den Printmedien waren neben zahlreichen 
Berichterstattungen zur Datenverarbeitung im Rahmen 
von Covid-19-Massnahmen (wie 3G, elektronisches 
Impfzertifikat etc.) der Austausch von Casino-Sperrlis-
ten, die Familienforschung oder Cyberattacken. Darü-
ber hinaus erschienen auch mehrere Berichte zu den 
von der DSS gegen das Schulamt erlassenen Verfügun-
gen. 

Zudem hat das Volksblatt zusammen mit der DSS im 
Berichtsjahr eine Reihe von Gastkommentaren initiiert, 
die sich nicht direkt dem Datenschutz selbst, sondern 
dem technologischen Umfeld davon widmeten. So er-
klärte die DSS die technischen Hintergründe z. B. von 
Fingerabdruck-Scannern oder Gesichtserkennungssoft-
ware, dem Darknet, der Cloud, dem Internet der Dinge, 
künstlicher Intelligenz, Quantencomputern, Cookies, 
Verschlüsselungstechniken und vielem mehr.

Die Berichterstattung zu datenschutzrechtlichen 
Themen in den Medien sowie deren positive Haltung 
gegenüber der Materie ist ein wertvoller Beitrag zur 
Umsetzung des kommunikativen Konzepts im Wissen-
stransfer datenschutzrechtlicher Themen, da so die In-
formation auch für Bürgerinnen und Bürger greifbar 
wird, die von Berufswegen weniger Berührungspunkte 
mit dem Datenschutz haben. 

Beratung in Bezug auf konkrete Fragen
Im Berichtsjahr verzeichnete die DSS 1'284 Anfragen 
von öffentlichen und privaten Institutionen sowie Pri-
vatpersonen. Im Vergleich zu den im Vorjahr beantwor-
teten 1'544 Anfragen bedeutet dies einen Rückgang. 
Bereits seit zwei Jahren war jedoch eine deutliche Stei-
gerung der Komplexität der Anfragen zu verzeichnen, 
welche im Berichtsjahr anhielt. Dies war einerseits den 
vielen Fragen geschuldet, die mit der Covid-19-Pande-
mie verbunden waren und umfangreichere Evaluationen 
und Abklärungen erforderten, wie etwa in Bezug auf 
die Verwendung von 3G am Arbeitsplatz oder ähnlichen 

Datenverarbeitungen durch Arbeitgeber zur Umsetzung 
von Covid-19-Massnahmen. Andererseits zeigte sich, 
dass der technische Fortschritt zahlreiche neue und 
herausfordernde Fragen aufwirft, ob und inwieweit die 
jeweiligen technischen Systeme die Datenschutzanfor-
derungen erfüllen können. Der Einsatz von Videoüber-
wachungsanlagen durch Private oder Unternehmen, zu 
welchem eine umfangreiche Beratung seitens der DSS 
zu verzeichnen war und welcher vertiefte Kenntnisse im 
rechtlichen wie auch technischen Bereich verlangt, sei 
im Besonderen genannt.

In Bezug auf die Herkunft der Fragestellenden ist 
festzuhalten, dass diese dem Trend des letzten Jahres 
folgend zu einem grossen Teil aus der Privatwirtschaft 
stammten (35 %). Nicht ganz die Hälfte dieser Anfragen 
wiederum kam von kleinen und mittleren Unternehmen 
sowie Kleinstunternehmen. An zweiter und dritter Stelle 
folgten internationale Anfragen (24.5 %) sowie die Lan-
desverwaltung und die Gemeinden (19.8 %). Privatper-
sonen machten 13.3 % der Fragestellenden aus. Die An-
fragen von den Medien waren im Berichtsjahr auf dem 
Niveau des Vorjahres.

Stellungnahmen zu Vorlagen und Erlassen
Im Berichtsjahr begutachtete die DSS 15 Gesetzesvor-
lagen und Erlasse. Bei neun Vorlagen konnte die DSS 
feststellen, dass entweder keine datenschutzrechtli-
chen Aspekte tangiert waren oder diese Elemente in 
Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbe-
stimmungen umgesetzt wurden. Zu sechs Vorlagen 
und Erlassen verfasste die DSS inhaltliche Stellungnah-
men. So wies die DSS etwa in Bezug auf die Revision 
des Gesetzes über die Reduktion der CO2-Emissionen 
(CO2-Gesetz) darauf hin, dass mehrfach Begriffe aus 
dem Schweizer Datenschutzrecht in die liechtenstei-
nische Vorlage übernommen wurden, was nicht kohä-
rent ist mit der hier geltenden Rechtslage. Insbeson-
dere aufgrund der unterschiedlichen Begriffsdefinition 
von «sensiblen» Daten in den beiden Rechtsordnungen 
muss bei der Redaktion der Gesetzestexte immer kon-
kret und sorgfältig geprüft werden, ob Daten als «nor-
male» Daten oder eben «sensible» Daten im Sinne der 
DSGVO einzuordnen sind.

Interne Organisation 

Strategische Ausrichtung im Berichtsjahr
Auch im Berichtsjahr hielt die DSS an ihrem seit Anfang 
2018 verfolgten kommunikativen Konzept fest. Die po-
sitive Reaktion einer Vielzahl von privaten und öffentli-
chen Institutionen sowie aus der Bevölkerung bestärkt 
die DSS, dieses Konzept auch über das Berichtsjahr hi-
naus beizubehalten. Allerdings war die DSS aufgrund 
der Anzahl an Beschwerden auch im Berichtsjahr ge-
fordert, ihre Aufsichtstätigkeit stärker auszuüben. 
Dies machte eine klare Trennung zwischen Beratung 
und Aufsicht durch die DSS erforderlich, was gerade 
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bei Beschwerdegegnern nicht immer auf Verständnis 
stiess, aus Sicht der DSS aber für eine Aufsichtsbehörde 
unabdingbar ist. 

Aufsicht und Beschwerden 

Aufsicht
Aufgrund der schwierigen Lage für viele Unternehmen 
angesichts der Covid-19-Pandemie entschied die DSS, 
im Berichtsjahr von amtswegigen Untersuchungen ab-
zusehen, ausser in jenen Fällen, in denen die DSS Infor-
mationen von Privatpersonen oder anderen Behörden 
in Bezug auf einen vermeintlichen Datenschutzverstoss 
erhielt, die Informanten aber keine formelle Beschwerde 
im Sinne des Art. 77 DSGVO einbringen wollten. 

Hingegen führte die DSS eine Datenschutzüberprü-
fung bei der Landespolizei durch. Mit dieser Prüfung 
wurde dem geltenden Rechtsrahmen entsprochen, wo-
nach unter anderem die Datenverarbeitungsvorgänge 
betreffend das Schengener Informationssystem der 
zweiten Generation (SIS  II) in regelmässigen Abstän-
den durch die DSS nach internationalen Prüfstandards 
zu überprüfen sind.

Eine weitere Datenschutzüberprüfung betraf das von 
der Landesverwaltung betriebene Zentrale Personenre-
gister (ZPR) bzw. das Nachfolgeprodukt die Zen tralen 
Stammdaten (ZSD). Es wurde geprüft, ob die technische 
Umsetzung sowie die organisatorischen Abläufe im Zu-
sammenhang mit der Protokollierung der Zugriffe da-
tenschutzkonform ausgestaltet sind.

Im Berichtsjahr erhielt die DSS darüber hinaus 55 
Meldungen von Datenschutzverletzungen nach Art. 33 
DSGVO, wovon in zehn Fällen die betroffenen Personen 
über die Datenschutzverletzung benachrichtigt wurden 
(Art. 34 DSGVO). Dies bedeutete eine bedeutende Zu-
nahme im Vergleich zum Vorjahr, in dem lediglich 20 
Meldungen nach Art. 33 DSGVO erfolgten. 

Nationale Beschwerden
Art. 77 DSGVO gewährt jeder betroffenen Person das 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten gegen diese Verordnung verstösst. Im Berichts-
jahr erhielt die DSS insgesamt 57 Beschwerden von Pri-
vatpersonen, die sich direkt an die DSS als für ein liech-
tensteinisches Unternehmen oder eine öffentliche Stelle 
zuständige Behörde richteten. Die Beschwerdeführen-
den haben zum überwiegenden Teil ihren Wohnsitz in 
Liechtenstein. Aber auch Personen aus dem EWR, vor 
allem Deutschland und Österreich, brachten Beschwer-
den ein. Hinzu kam eine Person aus einem Drittstaat.

Die DSS machte von ihren Befugnissen nach Art. 58 
Abs.  2 DSGVO Gebrauch und sprach Verwarnungen, 
Anweisungen, Beschränkungen und Verbote von Daten-
verarbeitungen aus. Geldbussen wurden im Berichts-
jahr keine verhängt. Nicht in allen Fällen bildete eine 

Verfügung den Abschluss des Verfahrens. Stattdessen 
konnte in einigen Fällen mit der datenverarbeitenden 
Stelle (sprich dem massgebenden Unternehmen oder 
der öffentlichen Stelle) eine (einvernehmliche) Lösung 
gefunden werden, die es erlaubte, die Rechte der Be-
troffenen zu gewährleisten.

Internationale Beschwerden
Art.  56 DSGVO bestimmt, dass die Aufsichtsbehörde 
der Hauptniederlassung oder der einzigen Niederlas-
sung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbei-
ters im EWR-Raum die zuständige federführende Auf-
sichtsbehörde für die von diesem Verantwortlichen oder 
diesem Auftragsverarbeiter durchgeführte grenzüber-
schreitende Verarbeitung ist. Wenn eine betroffene 
Person Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde an ihrem 
Wohnsitz einreicht und diese nicht mit der zuständigen 
federführenden Aufsichtsbehörde identisch ist, so leitet 
diese Behörde die Beschwerde an die federführende Be-
hörde im Sitzstaat des Verantwortlichen oder Auftrags-
verarbeiters weiter. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit 
erhielt die DSS im Berichtsjahr zwei Beschwerden von 
Personen aus einem anderen EWR-Staat, die sich gegen 
ein liechtensteinisches Unternehmen richteten.

Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes (VGH)
Am 3. September 2021 entschied der VGH in fünf Ver-
fahren, die ihren Ursprung in einer Beschwerde von be-
troffenen Personen gemäss Art. 77 DSGVO hatten, zu 
Gunsten der ursprünglichen Entscheidungen der DSS. 
Die Beschwerden an den VGH wurden zum Teil von den 
betroffenen Personen selbst und zum Teil vom verant-
wortlichen Unternehmen eingebracht. In einem Fall er-
hob die DSS Beschwerde an den VGH. 

Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten der  
Landesverwaltung
Seit September 2019 wird die Beratung der Landesver-
waltung in Datenschutzfragen durch die behördliche 
Datenschutzbeauftragte gewährleistet, was zu einer 
Entlastung der DSS führte. 

Im Berichtsjahr unterstützte die DSS die Landes-
verwaltung unter anderem bei der Erarbeitung einer 
Risikobetrachtung im Zusammenhang mit dem Einsatz 
von Microsoft Online Services durch das Aufzeigen der 
damit zusammenhängenden Compliance-Risiken im Be-
reich Datenschutz sowie möglicher Lösungsansätze. 
Des Weiteren ist die Leiterin der DSS Mitglied der 
VwbP-Kommission, ihr Stellvertreter ist Ersatzmitglied. 

Internationale Zusammenarbeit
Ab März 2020 wurden die Sitzungen des Europäischen 
Datenschutzausschusses (EDSA) sowie seiner Arbeits-
gruppen ausschliesslich mittels Videokonferenzsystem 
durchgeführt. Dies erlaubte der DSS die fast lückenlose 
Teilnahme an allen Sitzungen des Ausschusses sowie 
seiner Arbeitsgruppen. Obwohl die DSS bereits 2019 
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verstärkt an den Sitzungen in Brüssel teilgenommen 
hatte, ist es mit einem kleinen Team nicht möglich ge-
wesen, an allen Sitzungen anwesend zu sein. Die nahezu 
lückenlose Teilnahme im Berichtsjahr zeigte jedoch klar 
die Wichtigkeit dieser Sitzungen und des Wissens, das 
dort vermittelt wird. So ist dieses nicht nur für die Um-
setzung des Datenschutzes auf nationaler Ebene von 
immenser Bedeutung, sondern bringt auch gerade für 
die Beratung von Unternehmen und Privatpersonen ei-
nen grossen Mehrwert. 

Neben dem Europäischen Datenschutzausschuss 
spielt auch der Europarat mit der Konvention 108 eine 
gewichtige Rolle für die Etablierung und Harmonisie-
rung des Datenschutzrechtes sowohl in Europa als auch 
über die Grenzen des EWR-Raumes hinaus. An den Sit-
zungen des Beratenden Ausschusses der Konvention 
108 konnte im Berichtsjahr ebenfalls wieder eine Mit-
arbeitende der DSS teilnehmen. Auf diese Weise kann 
Wissen aus erster Hand abgeholt werden, welches für 
die geplante Ratifizierung der Konvention 108+ durch 
Liechtenstein von grossem Vorteil gereicht. 

In Bezug auf die Mitgliedschaft Liechtensteins am 
Schengen-Raum entsandte die DSS im Berichtsjahr in 
zwei Fällen einen Experten zwecks Evaluierung eines 
anderen Schengen-Staates. Zudem waren ein Jurist und 
ein Techniker der DSS in die Anfang 2021 in Liechten-
stein stattgefundene Überprüfung der Umsetzung und 
Anwendung des Schengen-Rechts involviert.

Schlussbemerkung
Einzelheiten zu den aufgeführten Tätigkeiten können im 
Tätigkeitsbericht 2021 der DSS, welcher der Regierung 
und dem Landtag separat vorgelegt wird, nachgelesen 
werden.

Kommission für Geodaten-
infrastruktur (GDI-Kommission)

Vorsitzender: Romano Kunz (bis 31. Oktober 2021), 
Marco Caminada (ab 1. November 2021)

Die GDI-Kommission setzt sich aus sieben Mitgliedern zu-
sammen. Gemäss Art. 18 des Geoinformationsgesetzes 
(GeolG) vom 15. Dezember 2010, LGBI. 2011 Nr. 48, ob-
liegt der GDI-Kommission die Koordination der Geodaten-
infrastruktur (GDI), die Beratung der Regierung im Bereich 
der Geoinformation, die Unterstützung des Amts für Bau 
und Infrastruktur als nationale und internationale Anlauf-
stelle für Geoinformation, die Umsetzung von INSPIRE, 
der Erlass von technischen Rahmenbedingungen sowie die 
Entscheidung über Anträge der zuständigen Fachstellen. 
Die GDI-Kommission wurde Ende Oktober des Berichtsjah-
res von der Regierung auf vier Jahre neu bestellt.

Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen 
konnte die GDI-Kommission im Berichtsjahr nur zwei 
Sitzungen abhalten, an welcher sie sich mit folgenden 
Aufgaben befasste:
–  Beratung des Amts für Bau und Infrastruktur bei der 

Einführung des ÖREB-Katasters
–  Überwachung der INSPIRE-Umsetzung und Geneh-

migung des Monitorings und Reportings zu Händen 
der Europäischen Umweltagentur

–  Beratung des Amts für Bau und Infrastruktur bezüg-
lich des Abgleichs des Gebäude- und Wohnungsregis-
ters mit der Amtlichen Vermessung

–  Unterstützung des Amts für Bau und Infrastruktur bei 
der Erarbeitung einer Strategie für die Weiterentwick-
lung der Geodateninfrastruktur in den Jahren 2021 bis 
2024

–  Beobachtung und Beurteilung internationaler Ent-
wicklungen

Gestaltungskommission 

Vorsitzender: Stephan Banzer

Die Gestaltungskommission setzt sich aus sechs Mitglie-
dern zusammen. Die Kommission beurteilt neben Konzep-
ten und Richtplänen mehrheitlich Projekte zu Überbau-
ungs- und Gestaltungsplänen. Die Gestaltungskommission 
steht dabei der Baubehörde, den Gemeinden, den Bauherr-
schaften und den Baufachleuten in siedlungsplanerischen 
Fragen beratend zur Seite. Aufgrund der Stellungnahme 
der Gestaltungskommission entscheidet das Amt für Bau 
und Infrastruktur über das Bauvorhaben oder die bauliche 
Massnahme. Bei Planungsinstrumenten sind diese Stel-
lungnahmen im Genehmigungsverfahren entsprechend zu 
berücksichtigen. Im Berichtsjahr wurden insgesamt fünf 
Projekte zu Überbauungs- und Gestaltungsplänen beraten 
sowie Empfehlungen an die beauftragten Planenden und 
die Gemeindebehörden abgegeben.

Planungen und Projekte
In den Sitzungen befasste sich die Gestaltungskom-
mission mit den eingereichten Planungen, Projekten 
und Anfragen. Es wurden Projekte und Planungsinstru-
mente in den Gemeinden Vaduz, Schaan, Triesen und 
Eschen behandelt. Zudem sind Besprechungen mit Ge-
meindebaubehörden, Planenden und Bauherrschaften 
geführt worden. Diese Gespräche dienen zur Vorberei-
tung der Kommissionssitzungen wie auch zur Umset-
zung der Beratungsergebnisse der Gestaltungskom-
mission. Trotz zunehmender Komplexität der einzelnen 
Projekte und Aufgabenstellungen konnte eine effiziente 
Erledigung der Anfragen erreicht werden. Folgende 
Projekte wurden beraten:
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Vaduz
Gebiet Städtli / Altabach: Ein Überbauungsplan mit Be-
bauung, der eine Dienstleistungs- und Wohnnutzung 
vorsieht.
Gebiet Äuli: Ein Überbauungsplan mit Bebauung, der 
eine Dienstleistungsnutzung vorsieht.

Schaan
Gebiet Sax: Ein Gestaltungsplan mit Bebauung, der 
eine Dienstleistungsnutzung vorsieht.

Triesen
Gebiet Oberfeld: Ein Gestaltungsplan mit Bebauung, 
der eine Wohnnutzung vorsieht.

Eschen
Gebiet Essanestrasse: Ein Überbauungsplan, der eine 
Dienstleistungs- und Wohnnutzung vorsieht.

Prüfungskommission für Notare

Vorsitzender: Dr. Fabian Rischka

Die Prüfungskommission für Notare setzt sich aus je zwei 
Vertreterinnen bzw. Vertretern der Notariatskammer, der 
Rechtsanwaltskammer und des Fürstlichen Landgerichts 
zusammen. Die aktuelle Mandatsperiode umfasst die Jahre 
2020 bis 2024. Gestützt auf die Notariatsprüfungsverord-
nung (NotarPV) besteht die Notariatsprüfung aus einer 
schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. Die Prüfungen 
finden bei Bedarf im Frühjahr und im Herbst statt. Die Prü-
fungskommission legt die Prüfungstermine fest. 

Im Berichtsjahr sind insgesamt sieben Kandidatinnen 
und Kandidaten zur Notariatsprüfung angetreten. Hier-
von haben alle Kandidatinnen und Kandidaten die Prü-
fung bestanden. Der Prüfungstermin im Frühjahr fand 
am 27.  Mai 2021 statt (fünf Antritte); der Prüfungs-
termin im Herbst fand am 28. Oktober 2021 statt (zwei 
Antritte).

Prüfungskommission für  
Rechtsanwälte

Vorsitzender: Dr. Hilmar Hoch

Die Prüfungskommission für Rechtsanwälte setzt sich aus 
fünf Mitgliedern und fünf Ersatzmitgliedern zusammen. Die 
Kommission hat im Berichtsjahr zwei Prüfungs sessionen 
abgehalten, eine im Frühjahr und eine im Herbst.

Frühjahrssession 2021
Für die im Frühjahr abgehaltene Rechtsanwaltsprü-
fung meldeten sich 18 Personen an: zehn Personen zur 
gesamten Rechtsanwaltsprüfung, drei Personen zur 
EWR-Eignungsprüfung und fünf Personen zur Wieder-
holung der mündlichen Prüfung.

Die schriftlichen Prüfungen wurden vom 8. bis 
15.  März 2021 und die mündlichen Prüfungen am 3., 
4. und 5.  Mai 2021 abgehalten. Eine Person für die 
EWR-Eignungsprüfung ist vor den Prüfungen zurück-
getreten. Elf Rechtsanwaltsprüfungskandidatinnen und 
-kandidaten sowie ein EWR-Prüfungskandidat haben 
die Prüfung bestanden.

Herbstsession 2021
Für die im Herbst abgehaltene Rechtsanwaltsprüfung 
meldeten sich fünf Personen an: vier Personen zur ge-
samten und eine Person nur zur mündlichen Rechtsan-
waltsprüfung.

Die schriftlichen Prüfungen wurden vom 13. bis 
20. September 2021 und die mündlichen Prüfungen am 
10.  November  2021 abgehalten. Vier Personen haben 
die Prüfung bestanden.

Prüfungskommission für  
Rechtspfleger 

Vorsitzender: lic. iur. Willi Büchel,  
Landgerichtspräsident

Die Prüfungskommission für Rechtspfleger besteht aus dem 
Präsidenten des Landgerichts als Vorsitzendem, einem /  
einer vom Landrichterkollegium namhaft gemachten 
Landrichter / in und einem / einer durch die Rechtsanwalts-
kammer namhaft gemachten Rechtsanwalt / Rechtsanwäl-
tin. Die Rechtsgrundlage bildet Art. 26 des Rechtspfleger-
gesetzes.

Es befinden sich keine Rechtspflegerinnen oder 
 Rechtspfleger in Ausbildung, so dass keine Prüfungen 
stattgefunden haben.
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Schätzungskommission

Vorsitzender: Karl Laternser 

Die Schätzungskommission setzt sich aus drei Mitgliedern 
und zwei Ersatzmitgliedern zusammen.

Schätzungen durch die Schätzungskommission
Nachfolgende tabellarische Aufstellung zeigt die Anzahl 
der durch die Schätzungskommission durchgeführten 
Schätzungen (die Schätzungen des Vorsitzenden sind 
in dieser Aufstellung nicht eingeschlossen).

Gemeinde Anzahl amtlicher Marktwert 
 Schätzungen Wert

Balzers 4 1'767'700 2'837'300
Triesen 11 6'393'900 10'306'800
Triesenberg 18 1'052'990 1'385'750
Vaduz 8 6'024'200 10'741'400
Schaan 22 25'105'810 42'132'650
Planken 1 50'400 91'200
Mauren / Schaanwald 13 3'230'850 4'480'750
Eschen / Nendeln 12 3'208'300 5'827'330
Gamprin-Bendern 2 3'917'000 6'581'000
Schellenberg 4 30'130 54'860
Ruggell 9 4'379'780 6'511'300

Total per 2021 104 55'161'060 90'950'340

 
Schätzungen durch den Vorsitzenden der 
Schätzungs kommission
Gemäss Art. 16 Abs. 2 des Schätzungsgesetzes führt 
der Vorsitzende der Schätzungskommission bestimmte 
Schätzungen alleine durch. Im Jahr 2021 waren dies:
–  103 Schätzungen für die Bestimmung der Anlagekos-

ten zur Ermittlung der Grundstückgewinnsteuer
–  57 amtliche Schätzungen sowie 10 Mietwertberech-

nungen ohne amtliche Schätzung für die AHV

Strafvollzugskommission

Vorsitzende: Monika Büchel

Die Strafvollzugskommission setzt sich aus fünf Mitglie-
dern zusammen. 

Die Kommission hat dem Landesgefängnis Vaduz in 
 Erfüllung ihrer Aufgaben gemäss Art. 17 StVG in re-
gelmässigen Abständen unangemeldete Besuche abge-
stattet und die Haftbedingungen überprüft. Dabei zeigte 
sich, dass die Haftbedingungen im Landesgefängnis 
sehr gut sind. Das Landesgefängnis ist eine sauber ge-
führte Institution, in der die Rechte der Inhaftierten ge-
wahrt werden. Missstände konnten während keinem der 
Besuche festgestellt werden. 

Nach wie vor stellte die schwierige Situation rund 
um die Covid-19-Pandemie das Landesgefängnis vor 
sehr grosse Herausforderungen, die aber gut gemeis-
tert wurden. Die Inhaftierten selbst beurteilten den 
Umgang mit ihnen und die Gesamtsituation (trotz der 
schwierigen Lage, in der sie sich befinden) als sehr gut. 
Sie zeigten Verständnis dafür, dass ein uneingeschränk-
tes Besuchsrecht aufgrund der im Berichtsjahr nach wie 
vor angespannten Pandemielage nicht möglich war, ho-
ben diesbezüglich aber die Bemühungen der Strafvoll-
zugsbeamten hervor, den Umgang mit der Familie und 
Bekannten weitmöglichst zu ermöglichen. 

Sehr positiv würdigt die Strafvollzugskommission 
den respektvollen Umgang der Mitarbeitenden des 
Strafvollzugs mit den Inhaftierten. Ausnahmslos bei 
jedem Besuch der Kommission im Landesgefängnis 
erwähnten die Inhaftierten den freundlichen Umgang 
mit ihnen. Weiter zeugt der Umstand, dass die Inhaf-
tierten von der Möglichkeit, Beschwerden einzubrin-
gen, Gebrauch machen, von einer angstfreien Umge-
bung im Landesgefängnis. Aufgrund dessen scheint 
das Beschwerdemanagement gut zu funktio nieren. Die 
Mitarbeitenden des Strafvollzugs sind sehr bemüht, die 
Verbesserungsvorschläge, wenn immer möglich, umzu-
setzen. Auch die Anregungen und Verbesserungsvor-
schläge der Strafvollzugskommission wurden weitmög-
lichst umgesetzt. 
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VwbP-Kommission

Vorsitzender: Dr. Dietmar Baur

Die VwbP-Kommission ist aus der vormaligen VwEG-Kom-
mission hervorgegangen, welche seinerzeit in Umsetzung 
der 4. Geldwäscherei-Richtlinie mit dem Gesetz vom 6. De-
zember 2018 über das Verzeichnis der wirtschaftlichen 
 Eigentümer inländischer Rechtsträger (VwEG), LGBl. 2019 
Nr. 8, eingerichtet worden war. Aufgrund der erforderlich 
gewordenen Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherei-Richt-
linie erfolgte mit dem Gesetz vom 3. Dezember 2020, LGBl. 
Nr. 33, über das Verzeichnis der wirtschaftlich berechtig-
ten Personen von Rechtsträgern (VwbPG) eine Totalre-
vision des VwEG. Die nunmehrige VwbP-Kommission hat 
sich nach Inkrafttreten des Gesetzes am 1. April 2021 in 
der Sitzung vom 5. November 2021 konstituiert. Gemäss 
Art. 27 VwbPG besteht die Kommission aus drei bis fünf 
Mitgliedern und drei Ersatzmitgliedern, die von der Regie-
rung für eine Dauer von vier Jahren gewählt werden. Aktu-
ell besteht die VwbP-Kommission aus fünf Mitgliedern und 
zwei Ersatzmitgliedern. Sie entscheidet über Anträge von 
Dritten nach Art. 17 VwbPG auf Offenlegung von Daten 
aus dem Verzeichnis. 

Geschäftsfälle
Im Berichtsjahr waren Geschäftsfälle nach dem VwbPG 
zu bearbeiten, die ab dem 1. Mai 2021 an die Kommis-
sion herangetragen werden konnten. Im Berichtsjahr ist 
am 1. Oktober 2021 ein Fall von einer Aktiengesellschaft 
mit Sitz in der Schweiz an die Kommission herange-
tragen worden. Mit ihrer Entscheidung vom 5. Novem-
ber 2021 (VwbP- K001 / 2021-4) hat die Kommission die 
begehrte Offenlegung von Daten einer eingetragenen 
Anstalt verweigert. Diese Entscheidung ist unange-
fochten in Rechtskraft erwachsen.
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Streitige Zivilverfahren (CG-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 244
Neuanfall 357
Gesamtanfall 601
Streiturteil 77
Verzichts-, Anerkenntnis- und Versäumnisurteil 44
Vergleich 91
Rücknahme 69
Unterbrechung 11
Ruhen 23
Zurückweisung 10
Abweisung Sicherungsbot 5
Sonstige Erledigungen 48
Total Erledigungen 378
Pendent per 31. Dezember 2021 223

Ehesachen und Rechtssachen nach  
Partnerschaftsgesetz (EG-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 43
Neuanfall 94
Gesamtanfall 137
Urteil 4
Trennungsbeschluss 2
Scheidungsbeschluss 90
Beschluss Auflösung der Partnerschaft 0
Sonstiger Beschluss 3
Rückzug 9
Anderweitige Erledigung 1
Total Erledigungen 109
Pendent per 31. Dezember 2021 28

Ausserstreitige Angelegenheiten nach PGR  
(HG-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 54
Neuanfall 194
Gesamtanfall 248
Erledigungen 198
Pendent per 31. Dezember 2021 50

Verlassenschaftssachen (VA-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 119
Neuanfall 368
Gesamtanfall 487
Erledigungen 405
Pendent per 31. Dezember 2021 82

GERICHTE

Errichtung von Testamenten, Kodizillen, Erbverträgen, 
Erbverzichtsverträgen; Übernahme von Testamenten; 
Hinterlegung von Testamenten (TR-Sachen) 

Pendent vom Vorjahr 17
Neuanfall 315
Gesamtanfall 332
Erledigungen 313
Pendent per 31. Dezember 2021 19

Vormundschafts-, Sachwalterschafts- und  
Pflegschaftssachen einschliesslich Unterhaltssachen 
zwischen in gerader Linie verwandten Personen;  
Unterbringung und Weisungen gem. KJG; Ausschluss 
vom Stimmrecht (PG-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 94
Neuanfall 497
Gesamtanfall 591
Erledigungen 505
Pendent per 31. Dezember 2021 86

Übrige Pflegschaftssachen: Kuratelen, pflegschafts-
gerichtliche Genehmigungen, Verschollen-
erklärungen, Adoptionen, Verkürzung / Verlängerung 
der Minderjährigkeit, Ehemündigkeitserklärungen, 
Abstammungsverfahren u. a. (NP-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 14
Neuanfall 308
Gesamtanfall 322
Erledigungen 313
Pendent per 31. Dezember 2021 9

Unterhaltsbevorschussungssachen (UV-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 52
Gesamtanfall 52
Erledigungen 50
Pendent per 31. Dezember 2021 2

Gerichtliche Massnahmen nach SHG (SH-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 2
Neuanfall 65
Gesamtanfall 67
Erledigungen 65
Pendent per 31. Dezember 2021 2

Fürstliches Landgericht
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Andere Ausserstreitsachen, Beweissicherung vor  
Beginn des Verfahrens nach §§ 384 ff ZPO, Schieds-
richterbestellungen nach § 604 ZPO, Rechtsbote,  
Beurkundungen, vollstreckbare Urkunden gem. 
Art. 89 ff RSO; Kraftloserklärungen, gerichtliche  
Hinterlegungen gem. § 1425 ABGB (NZ-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 11
Neuanfall 63
Gesamtanfall 74
Erledigungen 66
Pendent per 31. Dezember 2021 8

Rechtshilfe in Zivilsachen (RZ-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 23
Neuanfall 759
Gesamtanfall 782
Erledigungen 767
Pendent per 31. Dezember 2021 15

Beurkundung, Errichtung und Registrierung von  
Vorsorgevollmachten und Sachwalterverfügungen; 
Geschäfte des Wirksamwerdens der vorgelegten Vor-
sorgevollmacht nach § 284f Abs. 2 ABGB (VV-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 5
Neuanfall 78
Gesamtanfall 83
Erledigungen 81
Pendent per 31. Dezember 2021 2

Patientenverfügungen, Errichtung und Hinterlegung 
(PV-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 1
Neuanfall 18
Gesamtanfall 19
Erledigungen 19
Pendent per 31. Dezember 2021 0

Exekutionsverfahren (Ex-Sachen)

Zahlbefehle
Pendent vom Vorjahr 79
Neuanfall 2'043
Gesamtanfall 2'122
Erledigungen 2'038
Pendent per 31. Dezember 2021 84

Zwangsweise Pfandrechtsbegründungen 

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 25
Gesamtanfall 25
Erledigungen 25
Pendent per 31. Dezember 2021 0

Fahrnisexekutionen  

Pendent vom Vorjahr 63
Neuanfall 3'890
Gesamtanfall  3'953
Erledigungen 3'877
Pendent per 31. Dezember 2021 76

Vollzug Fahrnisexekutionen  

Pendent vom Vorjahr 812
Neuanfall 3'638
Gesamtanfall  4'450
Erledigungen 3'781
Pendent per 31. Dezember 2021 669

Exekutionen auf Geldforderungen 

Pendent vom Vorjahr 30
Neuanfall 1'320
Gesamtanfall  1'350
Erledigungen 1'276
Pendent per 31. Dezember 2021 74

Vollzug Exekutionen auf Geldforderungen 

Pendent vom Vorjahr 122
Neuanfall 1'192
Gesamtanfall  1'314
Erledigungen 1'308
Pendent per 31. Dezember 2021 6

Sonstige Exekutionssachen 

Wechselproteste  0
Pfändungsregisterauszüge 1'039

Retentionsweise Beschreibungen 

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 6
Gesamtanfall 6
Erledigungen 6
Pendent per 31. Dezember 2021 0

Zwangsverwaltungen 

Pendent vom Vorjahr 1
Neuanfall 0
Gesamtanfall 1
Erledigungen 1
Pendent per 31. Dezember 2021 0
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Zwangsversteigerungen (einschliesslich Beitritte) 

Pendent vom Vorjahr 16
Neuanfall 22
Gesamtanfall  38
Erledigungen 31
Pendent per 31. Dezember 2021 7

Räumungsexekutionen 

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 11
Gesamtanfall 11
Erledigungen 11
Pendent per 31. Dezember 2021 0

Aufhebung Miteigentum 

Pendent vom Vorjahr 3
Neuanfall 1
Gesamtanfall  4
Erledigungen 3
Pendent per 31. Dezember 2021 1

Naturalexekutionen / Sonstige Exekutionen 

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 4
Gesamtanfall 4
Erledigungen 4
Pendent per 31. Dezember 2021 0

Vermögensverzeichnisse 

Abgegebene Vermögensverzeichnisse 280

Übrige Exekutionssachen / vorläufige Anordnungen 
gem. Art. 272 EO (NE-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 5
Gesamtanfall 5
Erledigungen 4
Pendent per 31. Dezember 2021 1

Rechtsöffnungen (RÖ-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 3
Neuanfall  23
Gesamtanfall 26
Erledigungen 23
Pendent per 31. Dezember 2021 3

Gerichtliche Aufkündigungen (KÜ-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 18
Gesamtanfall 18
Erledigungen 18
Pendent per 31. Dezember 2021 0

Insolvenzverfahren (KO-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 143
Neuanfall 523
Gesamtanfall 666
Erledigungen 559
Pendent per 31. Dezember 2021 107

Eröffnete Konkurs- oder Sanierungsverfahren 21
pendente eröffnete Konkurs- oder  
Sanierungsverfahren 43

Nachlassvertragsverfahren (NV-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 0
Gesamtanfall 0
Erledigungen 0
Pendent per 31. Dezember 2021 0

Übrige Konkurs- und Nachlassvertragssachen  
(NK-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 233
Gesamtanfall 233
Erledigungen 233
Pendent per 31. Dezember 2021 0

Rechtsauskünfte (RA-Sachen) 

Pendent vom Vorjahr 1
Neuanfall 2
Gesamtanfall 3
Erledigungen 2
Pendent per 31. Dezember 2021 1

Strafrechtliche Untersuchungen und Vorerhebungen 
(UR-Sachen)

Pendent vom Vorjahr  536
Neuanfall Anträge Staatsanwaltschaft 608
Neuanfall Privatantrag 2
Neuanfall Subsidiaranklagen 6
Gesamtanfall  1'152
Erledigungen 580
Pendent per 31. Dezember 2021 572
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Strafsachen Rechtspfleger (RU-Sachen)

Pendent vom Vorjahr  9
Neuanfall 876
Gesamtanfall  885
Erledigungen 885
Pendent per 31. Dezember 2021 0

Vereinfachtes Einzelrichterverfahren in Strafsachen 
(EU-Sachen)

Pendent vom Vorjahr  38
Neuanfall Bestrafungsanträge Staatsanwaltschaft 162
Neuanfall Privat- und Subsidiaranträge 1
Gesamtanfall  201
Erledigungen 168
Pendent per 31. Dezember 2021 33

Einzelrichterverfahren in Strafsachen (ES-Sachen)

Pendent vom Vorjahr  39
Neuanfall 156
Gesamtanfall  195
Erledigungen 140
Pendent per 31. Dezember 2021 55

Jugendgericht (JG-Sachen) 

Pendent vom Vorjahr  20
Neuanfall 53
Gesamtanfall  73
Erledigungen 58
Pendent per 31. Dezember 2021 15

Kriminalgericht (KG-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 17
Neuanfall 35
Gesamtanfall  52
Erledigungen 29
Pendent per 31. Dezember 2021 23

Strafregistersachen (SR-Sachen)

Insgesamt im Strafregister per 31. Dezember 2021 
eingetragene Personen  702
Eintragungen im Geschäftsjahr:
Erstmalige Eintragungen 119
Eintragungen bei bereits registrierten Personen 43
Total Eintragungen 162

übrige Strafregistersachen (NSR-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 1
Neuanfall 42
Gesamtanfall 43
Erledigungen 42
Pendent per 31. Dezember 2021 1

Übrige Strafsachen (NS-Sachen) 

Pendent vom Vorjahr 1
Neuanfall  7
Gesamtanfall 8
Erledigungen 8
Pendent per 31. Dezember 2021 0

Rechtshilfe in Strafsachen (RS-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 94
Neuanfall 250
Gesamtanfall 344
Erledigungen:
Auslieferung von Personen 6
Ermittlungsersuchen 219
Zustellersuchen 34
Total Erledigungen 259
Pendent per 31. Dezember 2021 85

Gerichtsgebührenangelegenheiten (GG-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 11
Neuanfall 226
Gesamtanfall 237
Erledigungen 234
Pendent per 31. Dezember 2021 3

Dienstaufsicht (DA-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 31
Gesamtanfall 31
Erledigungen 31
Pendent per 31. Dezember 2021 0

Ausschluss- und Ablehnungsverfahren (PR-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 4
Neuanfall 43
Gesamtanfall 47
Erledigungen 46
Pendent per 31. Dezember 2021 1

Allgemeine Justizverwaltung (JV-Sachen) 

Neuanfall Justizverwaltungssachen 128
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Obergerichtspräsident:  
lic. iur. Uwe Oehri 

Zivilsachen

Zivilstreitigkeiten (CG-Sachen) Berufungen

Pendent vom Vorjahr 27
Neuanfall 66
Total 93
Total Erledigungen 74
Pendent am 31. Dezember 2021 19

Zivilstreitigkeiten (CG-Sachen) Rekurse

Pendent vom Vorjahr 12
Neuanfall 62
Total 74
Total Erledigungen 66
Pendent am 31. Dezember 2021 8

Ehestreitigkeiten (EG-Sachen) Berufungen

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 2
Total 2
Total Erledigungen 1
Pendent am 31. Dezember 2021 1

Ehestreitigkeiten (EG-Sachen) Rekurse

Pendent vom Vorjahr 5
Neuanfall 8
Total 13
Total Erledigungen 12
Pendent am 31. Dezember 2021 1

Ausserstreitige Handelsgerichtssachen (HG-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 6
Neuanfall 26
Total 32
Total Erledigungen 30
Pendent am 31. Dezember 2021 2

Verlassenschaftssachen (VA-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 5
Neuanfall 9
Total 14
Total Erledigungen 13
Pendent am 31. Dezember 2021 1

Vormundschafts-, Sachwalterschafts- und  
Pflegschaftssachen (PG-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 2
Neuanfall 25
Total 27
Total Erledigungen 20
Pendent am 31. Dezember 2021 7

Übrige Pflegschaftssachen (NP-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 6
Total 6
Total Erledigungen 3
Pendent per 31. Dezember 2021 3

Unterhaltsbevorschussungssachen (UV-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 1
Neuanfall 4
Total 5
Total Erledigungen 3
Pendent am 31. Dezember 2021 2

Sozialhilfesachen (SH-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 9
Total 9
Total Erledigungen 9
Pendent am 31. Dezember 2021 0

Ausserstreitige Angelegenheiten (NZ-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 3
Total 3
Total Erledigungen 3
Pendent am 31. Dezember 2021 0

Rechtshilfe in Zivilsachen (RZ-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall  1
Total 1
Total Erledigungen 1
Pendent am 31. Dezember 2021 0

Fürstliches Obergericht
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Exekutionssachen (EX-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 3
Neuanfall  42
Total 45
Total Erledigungen 32
Pendent am 31. Dezember 2021 13

Übrige Exekutionssachen / vorläufige Anordnungen 
gem. Art. 272 EO (NE-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 0
Total 0
Total Erledigungen 0
Pendent per 31. Dezember 2021 0

Rechtsöffnungen (RÖ-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall  2
Total 2
Total Erledigungen 1
Pendent am 31. Dezember 2021 1

Gerichtliche Aufkündigungen (KÜ-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 0
Total 0
Total Erledigungen 0
Pendent am 31. Dezember 2021 0

Konkurssachen (KO-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 1
Neuanfall 9
Total 10
Total Erledigungen 9
Pendent am 31. Dezember 2021 1

Nachlassvertragsverfahren (NV-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 0
Total 0
Total Erledigungen 0
Pendent per 31. Dezember 2021 0

Handelsregistersachen (HR-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 0
Total 0
Total Erledigungen 0
Pendent per 31. Dezember 2021 0

Gerichtsgebührenangelegenheiten (GG-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 0
Total 0
Total Erledigungen 0
Pendent per 31. Dezember 2021 0

Testamentssachen, Vorsorgevollmachten und  
Patientenverfügungen (TR-, VV- und PV-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 0
Total 0
Total Erledigungen 0
Pendent per 31. Dezember 2021 0

Strafsachen

Strafsachen im vereinfachten Verfahren nach § 317 
StPO (EU-Sachen) Berufungen

Pendent vom Vorjahr  3
Neuanfall  14
Total  17
Total Erledigungen 15
Pendent am 31. Dezember 2021 2

Strafsachen im Verfahren vor dem Einzelrichter nach 
§ 312 StPO (ES-Sachen) Berufungen

Pendent vom Vorjahr  7
Neuanfall 33
Total  40
Total Erledigungen 31
Pendent am 31. Dezember 2021 9

Kriminalgericht (KG-Sachen) Berufungen

Pendent vom Vorjahr 2
Neuanfall 26
Total 28
Total Erledigungen 26
Pendent am 31. Dezember 2021 2

Jugendgericht (JG-Sachen) Berufungen

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 4
Total 4
Total Erledigungen 4
Pendent am 31. Dezember 2021 0
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Beschwerden und Rechtsbehelfe im Erkenntnis- 
verfahren (ES-, EU-, JG-, KG-, NS-, NSR-, RU-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 4
Neuanfall 59
Total 63
Total Erledigungen 50
Pendent am 31. Dezember 2021 13

Untersuchungsrichterliche Geschäfte (UR-Sachen)

Pendent vom Vorjahr  7
Neuanfall  103
Total 110
Total Erledigungen 99
Pendent am 31. Dezember 2021 11

Rechtshilfe in Strafsachen (RS-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 6
Neuanfall 34
Total 40
Total Erledigungen 36
Pendent am 31. Dezember 2021 4

Weitere Geschäfte

Amtshaftungssachen (CO-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 7
Total 7
Total Erledigungen 5
Pendent per 31. Dezember 2021 2

Schiedsklagen nach § 632 ZPO (SO-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 1
Neuanfall 0
Total 1
Total Erledigungen 1
Pendent per 31. Dezember 2021 0

Patentsachen (PO-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 1
Neuanfall 0
Total  1
Total Erledigungen 0
Pendent per 31. Dezember 2021 1

Sozialversicherungssachen (SV-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 13
Neuanfall 27
Total 40
Total Erledigungen 30
Pendent per 31. Dezember 2021 10

Disziplinarsachen (DO-Sachen) 

Pendent vom Vorjahr 16
Neuanfall 18
Total 34
Total Erledigungen 15
Pendent per 31. Dezember 2021 19

Präsidialsachen

Allgemeine Justizverwaltung (JVO-Sachen)

Neuanfall Justizverwaltungssachen 35

Aufsichtsbeschwerden, Ablehnungs- und  
Ausschliessungsanträge (JO-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 0
Neuanfall 7
Total 7
Total Erledigungen 7
Pendent per 31. Dezember 2021 0

Disziplinaranzeigen gegen den Landgerichts-
präsidenten und Richter des Landgerichtes  
(DAO-Sachen)

Pendent vom Vorjahr 2
Neuanfall 1
Total 3
Total Erledigungen 3
Pendent per 31. Dezember 2021 0
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Oberster Gerichtshof 

Präsident: Prof. Dr. Hubertus Schumacher

Zusammenfassung aller Geschäftsfälle

Neuanfall im Berichtsjahr
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Verwaltungsgerichtshof

Präsident: lic. iur. Andreas Batliner

Im Berichtsjahr fielen 125 neue Beschwerde- und Antragsfälle an, welche sich wie folgt aufteilen: 33 Ausländerrecht, 
28 Steueramtshilfe, 14 Amtshilfe FMAG, acht Steuerrecht, sechs Ergänzungsleistungen, fünf Datenschutz, fünf Raum-
planung, vier Gemeinderecht, vier Personen- und Gesellschaftsrecht, drei öffentliches Auftragswesen, drei Dienst-
recht, zwei Strassenverkehrsrecht, ein Arbeitslosenrecht, ein Zivilstandswesen, ein Markenrecht, ein Sozialhilferecht, 
ein Energierecht, ein Kommunikationsrecht, ein Baurecht, ein Gesundheitsrecht, ein Gesundheitsprävention und ein 
Finanzmarktrecht.

Im Berichtsjahr wurden 119 Beschwerde- und Antragsfälle behandelt, 33 sind noch hängig.

Unter dem Vorsitz des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes werden / wurden folgende Fälle behandelt:

VGH-Akt Beschwerdesache Entscheidung / Verfahrensstand

2018 / 62 Anerkennung als Landwirtschaftsbetrieb 15. 02. 2019: Verfahren unterbrochen
2019 / 93 Anschlussgebühren 27. 04. 2020: Normenkontrollantrag an StGH
2019 / 95 Waldrodung 26. 03. 2021: Beschwerde abgewiesen
2019 / 145 Baubewilligung 14. 01. 2021: Beschwerde abgewiesen
2020 / 14 Aufsichtsbeschwerde 25. 02. 2021: Beschwerde z. T. stattgegeben
2020 / 19 Asyl 05. 10. 2021: Beschwerde abgewiesen
2020 / 26 Asyl  28. 05. 2021: Beschwerde z. T. stattgegeben,  

z. T. zurückverwiesen
2020 / 57 Asyl 25. 02. 2021: Beschwerde abgewiesen
2020 / 66 Busse gem. SPG 25. 06. 2021: Beschwerde z. T. stattgegeben
2020 / 81 Ertragssteuer 26. 03. 2021: Beschwerde stattgegeben
2020 / 98 Vermögens- und Erwerbssteuer 29. 04. 2021: Beschwerde abgewiesen
2020 / 103 Aufsichtsbeschwerde 14. 01. 2021: Beschwerde abgewiesen
2020 / 104 Ertragssteuer 26. 03. 2021: Beschwerde abgewiesen
2020 / 106 Vermögens- und Erwerbssteuer 05. 10. 2021: Beschwerde stattgegeben, Verfahren 
  zurückverwiesen
2020 / 107 Vermögens- und Erwerbssteuer noch nicht behandelt
2020 / 117-118 Bestellung eines Liquidators  25. 02. 2021: Beschwerde z. T. stattgegeben,  

z. T. zurückverwiesen
2020 / 120 Sozialhilfe 21. 12. 2021: Beschwerde stattgegeben, Verfahren 
  zurückverwiesen
2020 / 122 Steueramtshilfe 25. 02. 2021: Beschwerde stattgegeben, Verfahren 
  zurückverwiesen
2020 / 123 Handelsregistereintrag 29. 04. 2021: Beschwerde stattgegeben
2020 / 126 Abberufung Nachtragsliquidator 25. 02. 2021: Beschwerde stattgegeben, Verfahren 
  zurückverwiesen
2020 / 127 Gewerbebewilligung 25. 02. 2021: Beschwerde abgewiesen
2020 / 128 Asyl 22. 01. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 001 Aufenthaltsbewilligung 25. 02. 2021: Beschwerde zurückgewiesen
2021 / 002 Ertragssteuer 29. 04. 2021: Beschwerde stattgegeben
2021 / 003 Asyl 29. 04. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 004 Abberufung Liquidator 11. 03. 2021: Beschwerde verworfen
2021 / 005 Busse gem. PFZG 28. 05. 2021: Beschwerde stattgegeben, Verfahren 
  zurückverwiesen
2021 / 006 öffentliche Auftragsvergabe 30. 07. 2021: Beschwerde stattgegeben
2021 / 007 Steueramtshilfe 05. 03. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 008 Hundesteuer 26. 03. 2021: Beschwerde stattgegeben, Verfahren 
  zurückverwiesen
2021 / 009 Ertragssteuer 29. 04. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 010 Asyl 12. 04. 2021: Beschwerde abgewiesen
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2021 / 011 Steueramtshilfe 23. 03. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 012 Verfahrenshilfe 29. 04. 2021: Antrag abgewiesen
2021 / 013 Asyl 06. 04. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 014 Datenschutz 03. 09. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 016 Busse gem. COVID-19-Verordnung 28. 05. 2021: Beschwerde stattgegeben, Verfahren 
  zurückverwiesen
2021 / 017 Nutzungsplanung 04. 11. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 018 Amtshilfe gem. FMAG 07. 04. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 019 Asyl 21. 04. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 020 Nutzungsplanung 05. 10. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 021 Nutzungsplanung 04. 11. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 022 Steueramtshilfe 09. 04. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 023 Nutzungsplanung 05. 10. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 024 Verwaltungsstrafe 28. 05. 2021: Beschwerde stattgegeben, Verfahren 
  zurückverwiesen
2021 / 025 Steueramtshilfe 03. 09. 2021: Beschwerde stattgegeben, Verfahren 
  zurückverwiesen
2021 / 026 Steueramtshilfe 19. 04. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 027 Asyl 05. 05. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 028 Asyl 26. 05. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 029 Datenschutz 03. 09. 2021: Beschwerde zurückgewiesen
2021 / 030 Datenschutz 03. 09. 2021: Beschwerde zurückgewiesen
2021 / 031 Datenschutz 03. 09. 2021: Beschwerde stattgegeben, Verfahren 
  zurückverwiesen
2021 / 032 Datenschutz 03. 09. 2021: Beschwerde stattgegeben, Verfahren 
  zurückverwiesen
2021 / 033 Steuerbefreiung 30. 07. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 034 Aufenthaltsbewilligung 26. 07. 2021: Beschwerde für zurückgenommen erklärt
2021 / 035 Asyl 26. 05. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 036 vorläufige Dienstfreistellung 28. 05. 2021: Beschwerde zurückgewiesen
2021 / 037 Steueramtshilfe 08. 06. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 038 Steueramtshilfe 19. 05. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 039 Asyl 10. 06. 2021: Beschwerde verworfen
2021 / 040 Berichtigung Handelsregister 03. 09. 2021: Beschwerde zurückgewiesen
2021 / 041 Amtshilfe gem. FMAG 21. 05. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 042 Ergänzungsleistungen 25. 06. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 043 Steueramtshilfe 31. 05. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 044 Verpachtung 21. 12. 2021: Beschwerde stattgegeben, Verfahren 
  zurückverwiesen
2021 / 045 Asyl 18. 06. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 046 Aufenthaltsbewilligung 25. 06. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 047 Mehrwertsteuer 30. 07. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 048 Führerausweisentzug 03. 09. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 049 Verwarnung Führerausweis 03. 09. 2021: Beschwerde stattgegeben
2021 / 050 Amtshilfe gem. FMAG 18. 06. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 051 Arbeitslosenentschädigung 03. 09. 2021: Beschwerde stattgegeben, Verfahren 
  zurückverwiesen
2021 / 052 Steueramtshilfe 16. 07. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 053 Asyl 07. 07. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 054 Asyl 12. 07. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 055 Steueramtshilfe 30. 06. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 056 Asyl 11. 08. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 057 Asyl 29. 07. 2021: Beschwerde verworfen
2021 / 058 Asyl 12. 07. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 059 Asyl 16. 07. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 060 Vermögens- und Erwerbssteuer  05. 10. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 061 Frequenzzuteilung 04. 11. 2021: Beschwerde i.  W. abgewiesen
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2021 / 062 Ergänzungsleistungen 21. 12. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 063 Amtshilfe gem. FMAG 15. 07. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 064 Ergänzungsleistungen 03. 09. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 065 Steueramtshilfe 03. 09. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 066 Steueramtshilfe 04. 08. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 067 Amtshilfe gem. FMAG 04. 08. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 068 Amtshilfe gem. FMAG 10. 08. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 069 Ertragssteuer 21. 12. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 070 Asyl noch nicht behandelt
2021 / 071 Asyl 20. 09. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 072 Freistellung vom Dienst 30. 09. 2021: Beschwerde verworfen
2021 / 073 Sozialhilfe noch nicht behandelt
2021 / 074 Förderung gem. EEG 21. 12. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 075 Ergänzungsleistungen 21. 12. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 076 Ergänzungsleistungen noch nicht behandelt
2021 / 077 Amtshilfe gem. FMAG 15. 09. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 078 Steueramtshilfe 30. 11. 2021: Beschwerde stattgegeben, Verfahren 
  zurückverwiesen
2021 / 079 Asyl 03. 11. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 080 Asyl 28. 09. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 081 Steueramtshilfe 15. 09. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 082 Recht auf Einreise noch nicht behandelt
2021 / 083 Asyl 11. 10. 2021: Beschwerde verworfen
2021 / 084 Asyl 11. 11. 2021: Beschwerde verworfen
2021 / 085 Ertragssteuer 21. 12. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 086 Amtshilfe gem. FMAG 04. 10. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 088 Steueramtshilfe noch nicht behandelt
2021 / 089 Amtshilfe gem. FMAG 11. 10. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 090 Kündigung Dienstverhältnis noch nicht behandelt
2021 / 091 Steueramtshilfe noch nicht behandelt
2021 / 092 Steueramtshilfe noch nicht behandelt
2021 / 093 Steueramtshilfe noch nicht behandelt
2021 / 094 Steueramtshilfe noch nicht behandelt
2021 / 095 Steueramtshilfe noch nicht behandelt
2021 / 096 Asyl 25. 11. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 097 öffentliche Auftragsvergabe 21. 12. 2021: Beschwerde zurückgewiesen
2021 / 098 Asyl 11. 11. 2021: Beschwerde zurückgewiesen
2021 / 099 Sicherstellung Mehrwertsteuer 21. 12. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 100 Steueramtshilfe 15. 11. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 101 Amtshilfe gem. FMAG 04. 11. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 102 Asyl noch nicht behandelt
2021 / 103 Asyl 22. 12. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 104 Abberufung Nachtragsliquidator noch nicht behandelt
2021 / 105 Baubewilligung noch nicht behandelt
2021 / 106 Steueramtshilfe 18. 11. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 107 MTF-Bewilligung noch nicht behandelt
2021 / 108 Nutzungsplanung noch nicht behandelt
2021 / 109 Amtshilfe gem. FMAG 06. 12. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 110 Amtshilfe gem. FMAG 07. 12. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 111 Amtshilfe gem. FMAG 06. 12. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 112 Aufenthaltsbewilligung noch nicht behandelt
2021 / 113 Steueramtshilfe noch nicht behandelt
2021 / 114 Steueramtshilfe noch nicht behandelt
2021 / 115 Steueramtshilfe noch nicht behandelt
2021 / 116 Steueramtshilfe noch nicht behandelt
2021 / 117 Steueramtshilfe noch nicht behandelt
2021 / 118 Steueramtshilfe noch nicht behandelt
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2021 / 119 Aufenthaltsbewilligung noch nicht behandelt
2021 / 120 Amtshilfe gem. FMAG 16. 12. 2021: Antrag genehmigt
2021 / 121 öffentliche Auftragsvergabe noch nicht behandelt
2021 / 122 Asyl noch nicht behandelt
2021 / 123 Ordnungsbusse noch nicht behandelt
2021 / 124 Anerkennung Namensänderung noch nicht behandelt
2021 / 125 Markeneintrag noch nicht behandelt

Die folgenden Fälle wurden wegen Ausstandes des Präsidenten an die Stellvertretende Präsidentin des Verwaltungs-
gerichtshof zur Behandlung weitergeleitet:

VGH-Akt Beschwerdesache Entscheidung / Verfahrensstand

2019 / 106 Nachsteuer 28. 05. 2021: Beschwerde abgewiesen
2020 / 105 180a-Bewilligung 25. 02. 2021: Normenkontrollantrag an StGH
2020 / 108 Umwandlung Anstalt 29. 04. 2021: Beschwerde stattgegeben, Verfahren 
  zurückverwiesen
2020 / 115 Steueramtshilfe 25. 06. 2021: Beschwerde abgewiesen
2021 / 015 Gemeindeinitiative 29. 04. 2021: Beschwerde stattgegeben, Verfahren 
  zurückverwiesen
2021 / 087 Gemeindeinitiative noch nicht behandelt

Gemäss Art. 96 Abs. 4 LVG werden Beschwerden verworfen, wenn die Beschwerdeführerin oder der Beschwerde-
führer deren Rücknahme erklärt hat.

Staatsgerichtshof

Präsident: Dr. Hilmar Hoch

Im Berichtsjahr fielen 98 Individualbeschwerdeverfahren und drei Normenkontrollverfahren an. Ausserdem wurden 
43 Anträge auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung bzw. Erlass einer vorsorglichen Massnahme, 21 Anträge 
auf Bewilligung der Verfahrenshilfe bzw. Gebührenbefreiung, fünf Anträge auf Anregungen einer Normenkontrolle 
von Parteien, ein Antrag auf Einholung eines EFTA-Gutachtens, je ein Antrag auf mündliche Verhandlung und Wieder-
einsetzung gestellt und 17 Beschwerden gegen Präsidialbeschlüsse eingebracht. Die Individualbeschwerden bzw. 
der Normenkontrollantrag teilen sich insgesamt wie folgt nach Rechtsgebieten auf: Verwaltungsrecht: 42; Zivilrecht: 
74 und Strafrecht: 40. Der Beschwerdeanfall reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 17. Durch die Erledigung 
von 110 Fällen konnten die anhängigen Fälle gegenüber dem Vorjahr von 55 auf 46 reduziert werden. Aus dem Jahre 
2020 sind noch zwei Fälle anhängig.

Zu den in der folgenden Fallliste mit einem * gekennzeichneten Fällen werden am Ende der Auflistung Anmer-
kungen gemacht.

Unter dem Vorsitz des Präsidenten des Staatsgerichtshofes wurden / werden folgende Fälle behandelt:

StGH-Nr. Gegenstand Entscheidung / Verfahrensstand

2020 / 011 Asyl abgeschl. mangels weiterer Eingaben
2020 / 025 Forderung keine Folge
2020 / 027 Befangenheit Zurückweisung
2020 / 036 Berufsausübungsverbot Zurückweisung
2020 / 040 Forderung keine Folge
2020 / 054 Strafverfahren (Vermögenssperre)  keine Folge
2020 / 055 Neubau Lagerhalle keine Folge
2020 / 059* Amtswegige Normenkontrolle (Gerichtsgebühren) amtswegige Normaufhebung
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2020 / 077 Rückforderung Ergänzungsleistungen abgeschl. mangels weiterer Eingaben
2020 / 080 Strafverfahren (Vermögenssperre) keine Folge
2020 / 084 Prozesskostensicherheit keine Folge
2020 / 087 Steueramtshilfeverfahren keine Folge
2020 / 089 Auskunftserteilung noch nicht entschieden
2020 / 091 Asyl keine Folge
2020 / 093 Strafverfahren (Privatanklage)  keine Folge
2020 / 094 Informations- und Auskunftsrecht Folge
2020 / 095 Anspruch Arbeitslosenversicherung keine Folge
2020 / 097 Normenkontrollantrag des LG (PartG) Folge
2020 / 100 Asyl Zurückweisung
2020 / 102 Forderung Folge; keine Aufhebung
2020 / 104 Berufsausübungsverbot Zurückweisung
2020 / 105 Asyl keine Folge
2020 / 106 Steueramtshilfeverfahren keine Folge
2020 / 107 Zonenplan keine Folge
2020 / 108 Akteneinsicht keine Folge
2020 / 109 Asyl abgeschl. mangels weiterer Eingaben
2020 / 111 Sozialversicherungsverfahren (Invalidenrente) keine Folge
2020 / 113 Asyl keine Folge
2020 / 114 (Straf-)Rechtshilfeverfahren keine Folge
2020 / 115 Steueramtshilfeverfahren keine Folge
2020 / 116 Zivilverfahren Zurückweisung
2021 / 001 Strafverfahren (Wiederaufnahme) für zurückgezogen erklärt
2021 / 004 Forderung keine Folge
2021 / 006 Strafverfahren (Teilaufhebung Verfügungsverbot) keine Folge
2021 / 007 Sozialversicherungsverfahren (Schadenersatz AHVG) keine Folge
2021 / 009 Sozialversicherungsverfahren (Invalidenrente) keine Folge
2021 / 010 Strafverfahren für zurückgezogen erklärt
2021 / 011 Forderung noch nicht entschieden
2021 / 012 (Straf-)Rechtshilfeverfahren keine Folge
2021 / 017 Normenkontrollantrag (Art. 180a PGR-G) Folge
2021 / 018 Asyl Zurückweisung
2021 / 020 Forderung keine Folge
2021 / 021 Akteneinsicht abgeschl. mangels weiterer Eingaben
2021 / 023 Sozialhilfe Folge
2021 / 024 Gewerbebewilligung noch nicht entschieden
2021 / 025 Strafverfahren (Vermögenssperre) Einstellung
2021 / 028 Forderung keine Folge
2021 / 029 Steueramtshilfeverfahren keine Folge
2021 / 030 Forderung keine Folge
2021 / 031 Feststellung wg. Haftung keine Folge
2021 / 032 Forderung keine Folge
2021 / 033 Beistandsbestellung noch nicht entschieden
2021 / 034 Asyl keine Folge
2021 / 035 Forderung Zurückweisung
2021 / 036 Ertragssteuer keine Folge
2021 / 037 Sozialversicherungsverfahren (Schadenersatz AHVG) Einstellung
2021 / 038 Strafverfahren keine Folge
2021 / 039 (Straf-)Rechtshilfeverfahren noch nicht entschieden
2021 / 040 (Straf-)Rechtshilfeverfahren noch nicht entschieden
2021 / 041 Feststellung und Leistung keine Folge
2021 / 042 Strafverfahren Folge 
2021 / 043 Gerichtsgebühren (Hinterlegungssache) noch nicht entschieden
2021 / 045 Stufenklage noch nicht entschieden
  (Ad-hoc-RichterIn erforderlich)
2021 / 046 Asyl noch nicht entschieden
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2021 / 052 Ertragssteuer noch nicht entschieden
2021 / 053 Strafverfahren Zurückweisung
2021 / 054 Zug-um-Zug-Leistung keine Folge
2021 / 055 Asyl Einstellung
2021 / 056 Asyl Zurückweisung
2021 / 057 Asyl abgeschl. mangels weiterer Eingaben
2021 / 058 Strafverfahren (Akteneinsicht) keine Folge
2021 / 059 Dienstaufsicht Zurückweisung
2021 / 060 (Straf-)Rechtshilfeverfahren keine Folge
2021 / 061 Verlassenschaftsverfahren  noch nicht entschieden
2021 / 063 (Straf-)Rechtshilfeverfahren (Auslieferung) noch nicht entschieden
2021 / 064 Informations- und Auskunftsrecht keine Folge
2021 / 065* Steueramtshilfeverfahren keine Folge
2021 / 068 Strafverfahren (Akteneinsicht) noch nicht entschieden
2021 / 069 Strafverfahren (Vermögenssperre) Folge
2021 / 070 Strafverfahren abgeschl. mangels weiterer Eingaben
2021 / 071 Nichtigerklärung Stiftungsratsbeschluss noch nicht entschieden
2021 / 072 Strafverfahren (Richterausschluss) Zurückweisung
2021 / 073 Richterablehnungsverfahren noch nicht entschieden
2021 / 075 Steueramtshilfeverfahren keine Folge
2021 / 076 (Straf-)Rechtshilfeverfahren noch nicht entschieden
2021 / 077 Strafverfahren noch nicht entschieden
2021 / 079 Abberufung Stiftungsräte noch nicht entschieden
2021 / 080 Abberufung Stiftungsrat noch nicht entschieden
2021 / 081 Individualantrag gemäss Art. 15 Abs. 3 StGHG teilw. keine Folge / teilw.
 (Covid-19-Verordnung) Zurückweisung
2021 / 082 Normenkontrollantrag gemäss Art. 20 Abs. 1 Bst. c StGHG keine Folge
 (Covid-19-Verordnung) 
2021 / 083 Prozesskostensicherheit noch nicht entschieden
2021 / 084 Strafvollzug (bedingte Entlassung) noch nicht entschieden
2021 / 085 Sozialversicherungsverfahren (Invalidenrente) noch nicht entschieden
2021 / 086 Forderung noch nicht entschieden
2021 / 087 Sicherungsverfahren (Amtsbefehl) noch nicht entschieden
2021 / 088 Forderung noch nicht entschieden
2021 / 091 Asyl noch nicht entschieden
2021 / 092 Forderung noch nicht entschieden
2021 / 093 Nutzungsplanung noch nicht entschieden
2021 / 095 Schadenersatz noch nicht entschieden
2021 / 096 Strafverfahren noch nicht entschieden
2021 / 097 Forderung noch nicht entschieden
2021 / 098 (Straf-)Rechtshilfeverfahren (Auslieferung) noch nicht entschieden
2021 / 099 Stufenklage noch nicht entschieden
2021 / 100 Forderung noch nicht entschieden
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Die folgenden Fälle wurden / werden wegen Ausstandes des Präsidenten unter dem Vorsitz des stellvertretenden  
Präsidenten des Staatsgerichtshofes behandelt:

StGH-Nr. Gegenstand Entscheidung / Verfahrensstand

2019 / 111* Ehegattenunterhalt keine Folge
2020 / 003 Leistungs- und Feststellungsbegehren Einstellung
2020 / 029 Verlassenschaftsverfahren keine Folge
2020 / 035 (Straf-)Rechtshilfeverfahren (Einschränkung  Folge 
 Vermögenssperre)
2020 / 038 Strafverfahren Folge
2020 / 044 Normenkontrollantrag des VGH  keine Folge
 (Tarifordnung Wasseranschlussgebühr)
2020 / 048 Versicherungsleistung keine Folge
2020 / 060 Ausserstreitverfahren (Anordnung von Massnahmen  keine Folge 
 nach PGR) 
2020 / 066 Strafverfahren (Teilaufhebung Verfügungsverbot) Folge
2020 / 068 Dienstaufsichtsverfahren noch nicht entschieden
2020 / 086 Wiederaufnahme des Verfahrens zu StGH 2020 / 086 Zurückweisung
2020 / 090 Stiftungsaufsichtsverfahren keine Folge
2020 / 092 Ablehnung Schiedsrichter Rückzug
2020 / 098 Verlassenschaftsverfahren abgeschl. mangels weiterer Eingaben
2020 / 103 Forderung keine Folge
2020 / 112 Strafverfahren keine Folge
2020 / 117 Sicherheitsleistung teilw. keine Folge / teilw.  
  Zurückweisung
2021 / 002 Baubewilligung keine Folge
2021 / 003 Konkursforderung noch nicht entschieden
2021 / 005 Rechtsöffnungsverfahren keine Folge
2021 / 008 Strafverfahren abgeschl. mangels weiterer Eingaben
2021 / 013 Forderung Zurückweisung
2021 / 016 Strafverfahren (Ermittlungsmassnahmen) keine Folge
2021 / 022 Aufhebung Schiedsspruch noch nicht entschieden
2021 / 027 Ablehnungsantrag noch nicht entschieden
2021 / 044 (Straf-)Rechtshilfeverfahren keine Folge
2021 / 048 Stiftungsaufsichtsverfahren keine Folge
2021 / 049 Stiftungsaufsichtsverfahren keine Folge
2021 / 050 Stiftungsaufsichtsverfahren keine Folge
2021 / 051 Ertragssteuer noch nicht entschieden
2021 / 062 Strafverfahren (Verfügungsverbot) noch nicht entschieden
  (Ad-hoc-RichterIn erforderlich)
2021 / 066 Verbindungsbeschluss (Zivilverfahren) Rückzug
2021 / 067 Strafverfahren (Verfügungsverbot) noch nicht entschieden
  (Ad-hoc-RichterIn erforderlich)
2021 / 074 Strafvollzug (bedingte Entlassung) noch nicht entschieden
2021 / 089 Forderung und Rechnungslegung noch nicht entschieden
2021 / 094 Vermögens- und Erwerbssteuer noch nicht entschieden
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Die folgenden Fälle wurden / werden wegen Ausstandes des Präsidenten und des stellvertretenden Präsidenten unter 
einem Ad-hoc-Vorsitzenden des Staatsgerichtshofes behandelt:

StGH-Nr. Gegenstand Entscheidung / Verfahrensstand

2020 / 021 (Straf-)Rechtshilfeverfahren keine Folge
2020 / 056 Grundstücksnutzung Zurückweisung
2020 / 061 Strafverfahren (Subsidiarantrag) keine Folge
2020 / 069 Forderung keine Folge
2020 / 072 Strafverfahren keine Folge
2020 / 083 Verwaltungsstrafsache keine Folge
2020 / 096 Richterablehnungsverfahren keine Folge
2020 / 099 Exekutionsverfahren keine Folge
2021 / 014 Eintrag im HR abgeschl. mangels weiterer Eingaben
2021 / 015 Eintrag im HR abgeschl. mangels weiterer Eingaben
2021 / 019 Ehegattenunterhalt keine Folge
2021 / 026* Forderung Folge; keine Aufhebung
2021 / 047 Gerichtsgebühren (Zivilverfahren) keine Folge
2021 / 078 Kostenbestimmung noch nicht entschieden
  (Ad-hoc-RichterIn erforderlich)
2021 / 090 Prozesskostensicherheit noch nicht entschieden

Total der Fälle  156
Total erledigte Fälle 110
Total pendente Fälle 46

Zusammensetzung der 110 erledigten Fälle im Berichtsjahr

 Anzahl in %

Keine Folge  64 58.18
teilw. keine Folge / teilw. Zurückweisung 2 1.82
Einstellung (inkl. für zurückgezogen erklärte Fälle) 6 5.45
Abgeschlossen mangels weiterer Eingaben 10 9.09
Rückzug 2 1.82
Zurückweisung 14 12.73
Folge  9 8.18
Folge / keine Aufhebung 2 1.82
amtswegige Normaufhebung 1 0.91

 110 100.00

Anmerkungen

StGH 2019 / 111 (Erw. 2.7): «Der Staatsgerichtshof kann sich der vom Obergericht in der angefochtenen Entscheidung gemachten Randbemerkung (ON 

26, S. 17) zur Wahrung des in den Gesetzesmaterialien (vgl. BuA 1998 / 21 P 3.2.2.2) und vom OGH (LES 2018, 197) befürworteten Grundsatzes der 

Einheitlichkeit des Eheverfahrens grundsätzlich anschliessen. … Allein schon aus Gründen der Rechtssicherheit und zur Vermeidung eines mehrfachen 

Verfahrensaufwands erscheint es angezeigt, dass über alle zwischen Eheleuten im Zuge eines Ehescheidungsverfahrens möglicherweise entstehenden 

Ansprüche in ein und demselben Verfahren zu entscheiden ist. … Hier wäre für die Zukunft vielmehr der Gesetzgeber gefordert, im Sinne der Rechts-

sicherheit eine gesetzliche Grundlage für eine einheitliche und abschliessende Zuständigkeit zu schaffen.» 

StGH 2020 / 059 (Erw. 2.9 ff.): «Zwar wurde die Formvorschrift von Art. 15 Abs. 1 GGG ebenso wie die Vorgängerbestimmung im alten Gerichtsgebüh-

rengesetz aus Österreich rezipiert. Sie ist in Liechtenstein jedoch totes Recht geblieben und erweist sich im hiesigen Kontext jedoch auch tatsächlich 

als unnötige und nicht sachgerechte Bestimmung, welche einer rechtsgleichen Handhabung der gesetzlichen Gebührenbefreiungstatbestände im 

Wege steht.
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Aufgrund dieser Erwägungen erweist sich das Formerfordernis des Hinweises auf eine Gebührenbefreiung auf der ersten Seite jeder Eingabe bei 

sonstigem Verlust des Anspruchs als ein sachlich nicht gerechtfertigtes Hindernis bei der Durchsetzung des materiellen Rechts und somit als ein über-

spitzter Formalismus.

Diese in Art. 15 Abs. 1 GGG enthaltene Regelung ist somit als verfassungswidrig aufzuheben. Damit wird aber auch die im Satz 3 dieses Absatzes enthal-

tene gerichtliche Verbesserungskompetenz obsolet. Gleiches gilt für den in Absatz 2 geregelten Vorbehalt zugunsten von Bestimmungen in Gesetzen 

oder Staatsverträgen, sofern diese Absatz 1 widersprechen. Folglich ist der gesamte Art. 15 GGG spruchgemäss ersatzlos aufzuheben.»

StGH 2021 / 026 (Erw. 15.2): «Der Fristsetzungsantrag nach Art. 49a GOG (LGBl. 2018 Nr. 209) verfolgt den Zweck, dass keine Verstösse gegen die 

überlange Verfahrensdauer entstehen sollen. Nichtsdestotrotz kann auch dann noch eine Verletzung des Rechts auf eine angemessene Verfahrensdauer 

eintreten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte spricht in solchen Fällen der betroffenen Partei denn auch eine gerechte Entschädigung 

nach Art. 41 EMRK zu (EGMR, A. K. gegen Liechtenstein [Nr. 2], a. a. O., § 127 ff., siehe auch Jens Meyer-Ladewig / Martin Nettesheim / Stefan von 

Raumer [Hrsg.], EMRK, Handkommentar, 4. Aufl., Baden-Baden 2017, 282, Rz. 210). Nachdem die liechtensteinische Rechtsordnung bezüglich einer 

allfälligen Wiedergutmachung bei einer Verletzung der angemessenen Verfahrensdauer keine Regelungen enthält, ist dem Staatsgerichtshof ein dem 

EGMR vergleichbares Vorgehen verwehrt. Da es sich bei der Zusprechung der Rechtsvertreterkosten und der Gerichtsgebühren an die beschwerde-

führende Partei nach Auffassung des Staatsgerichtshofs jedoch um keine angemessene Wiedergutmachung für die wegen überlanger Verfahrensdauer 

erlittene verfassungsrechtliche Verletzung handelt, der Ausspruch einer Entschädigung mangels gesetzlicher Grundlage jedoch nicht möglich ist, er-

scheint dem Staatsgerichtshof an dieser Stelle der Hinweis an des Gesetzgeber angezeigt, wonach die Einführung einer entsprechenden Regelung zur 

Wiedergutmachung von solchen Benachteiligungen einer gesetzgeberischen Prüfung unterzogen werden sollte.»

StGH 2021 / 065 (Erw. 7.5.1 ff.): «Die hier relevante Regelung in Art. 43 Abs. 2 AStA besagt, dass der Prüfungsausschuss neben der Erfüllung der 

 Kriterien nach Art. 2 Abs. 2 Bst. b des AStA auch «für die vergangenen 5 Steuerjahre» prüft, ob die Steuern gemäss Teil 4 des AStA ordnungsgemäss 

entrichtet wurden. Gemäss Art. 4 Abs. 2 StePV erfolgt die Prüfung der ausgewählten Fälle «jeweils für ein abgelaufenes Steuerjahr im Nachhinein 

im Rahmen einer jährlichen Prüfungssession. Die Prüfungssession beginnt mit der Bereitstellung der Informationen an den Prüfungsausschuss und 

 endet zwölf Monate nach diesem Zeitpunkt. (…) Die Prüfung der ausgewählten Fälle muss bis zum Ende der Prüfungssession abgeschlossen werden.» 

Den Beschwerdeführern ist zuzustimmen, dass sich der Wortlaut dieser beiden Bestimmungen jedenfalls auf den ersten Blick widerspricht: Im Ab-

kommen ist von einem Prüfungszeitraum von fünf Jahren für die Steuern gemäss Teil 4 des AStA die Rede, in der Verordnung nur von einem solchen 

für ein abgelaufenes Steuerjahr. Allerdings soll die Verordnungsbestimmung primär festlegen, in welchem Zeitraum die Prüfung durchzuführen ist 

und dass jedenfalls keine das laufende Steuerjahr betreffenden Unterlagen Gegenstand der Prüfung sind («jeweils für ein abgelaufenes Steuerjahr im 

Nachhinein»). Zu diesem Schluss kommt man umso mehr, wenn man den Verordnungstext im Lichte von Art. 43 Abs. 2 AStA liest. Es ist auch schlicht 

nicht denkbar, dass die Regierung mit Erlass dieser Verordnung bewusst gegen eine durchaus wesentliche Regelung des AStA verstossen wollte. Es 

kann sich hier nur um ein Redaktionsversehen handeln. Nach Auffassung des Staatsgerichtshofes ist deshalb eine völkerrechtskonforme Auslegung 

von Art. 4 Abs. 2 StePV dahingehend möglich, dass mit dieser Bestimmung die Prüfung eines Fünf-Jahres-Zeitraums betreffend die Steuerentrichtung 

gemäss Teil 4 des AStA nicht vereitelt werden soll. Eine (Teil-)Aufhebung dieser Verordnungsbestimmung durch den Staatsgerichtshof ist deshalb nicht 

erforderlich. Allerdings sollte die Regierung dieses Redaktionsversehen im Interesse der Rechtssicherheit baldmöglichst beheben.» 
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Resultat der Landesrechnung
Die Landesrechnung schliesst im Berichtsjahr mit einem 
Gewinn von CHF 224 Mio. in der Erfolgsrechnung und 
einer Mittelzunahme von CHF 228 Mio. in der Gesamt-
rechnung ab. Damit fällt die Landesrechnung erneut 
deutlich besser aus als erwartet. Ging der Voranschlag 
noch von einem deutlichen Rückgang der Erträge aus 
Steuern und Abgaben aufgrund der wirtschaftlichen Fol-
gen der Covid-19-Pandemie aus, übertrafen diese den 
Voranschlag nun jedoch massgeblich. Anstelle eines ver-
anschlagten Verlustes aus der betrieblichen Tätigkeit von 
CHF 121 Mio. resultiert in der Landesrechnung bereits 
auf dieser Ebene ein Gewinn von CHF 46 Mio. Nebst dem 
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit entwickelte sich 
auch das Finanzergebnis mit einem Gewinn von CHF 178 
Mio. äusserst erfreulich. Damit übertraf dieses den Vor-
anschlag um CHF 81 Mio., was v. a. auf das extern ver-
waltete Vermögen mit einer erzielten Rendite von 5.6 % 
im Vergleich zu der im Voranschlag angewendeten Plan-
rendite von 2.5 % zurückzuführen ist. Gesamthaft ergab 
sich aus dem Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit 
und dem Finanzergebnis ein Gewinn von CHF 224 Mio. 

in der Erfolgsrechnung, womit dieses den Voranschlag 
um CHF 247 Mio. übertraf. 

Im Vergleich zum Vorjahr ging das Ergebnis aus 
der Erfolgsrechnung hingegen um CHF 80 Mio. zurück. 
Dabei gilt es jedoch zu berücksichtigten, dass das Vor-
jahr auf der Ertragsseite geprägt war von einem ausser-
gewöhnlichen Steueranfall und auf der Aufwandseite 
durch ausserordentliche Staatsbeiträge an die Liechten-
steinische Alters- und Hinterlassenenversicherung sowie 
die Arbeitslosenversicherungskasse. Mit dem Wegfall 
dieser Sondereffekte fällt das Ergebnis aus der betrieb-
lichen Tätigkeit im Vorjahresvergleich CHF 112 Mio. tie-
fer aus, was durch ein um CHF 32 Mio. höheres Finanz-
ergebnis teilweise kompensiert wurde.

Die Gesamtrechnung umfasst die Mittelflüsse der 
Erfolgsrechnung und der Investitionstätigkeit und gibt Aus-
kunft über deren Veränderung. Unter Berücksichtigung 
der Abschreibungen und Wertberichtigungen auf das 
Verwaltungsvermögen in Höhe von CHF 29 Mio. und der 
Nettoinvestitionen im Umfang von CHF 26 Mio. beträgt 
die Mittelzunahme in der Gesamtrechnung im Berichts-
jahr CHF 228 Mio. Damit übertraf diese den Voranschlag 
um CHF 259 Mio. und lag CHF 87 Mio. unter dem Vorjahr.

Zusammengefasst stellt sich das Resultat 2021 wie folgt 
dar:

   Beträge in CHF Mio.

Zusammenfassung der Landesrechnung Rechnung 2021 Voranschlag 2021 Rechnung 2020

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 46 -121 158
Finanzergebnis 178 98 146
Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis der Erfolgsrechnung 224 -23 304

Abschreibungen / Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen 29 35 30
Nettoinvestitionen -26 -44 -20

Total Mittelveränderung der Gesamtrechnung 228 -31 315

 
 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
   Beträge in CHF Mio.

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Rechnung 2021 Voranschlag 2021 Rechnung 2020

Betrieblicher Ertrag 902 742 1'205
Betrieblicher Aufwand -856 -863 -1'047

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 46 -121 158
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träge mit einem Volumen von CHF 902 Mio. deutlich 
besser aus als erwartet und übertrafen die betrieblichen 
Aufwendungen von CHF 856 Mio. um CHF 46 Mio. Bei 
den betrieblichen Erträgen traf der aufgrund der Co-
vid-19-Pandemie erwartete Rückgang der Steuerein-
nahmen nicht ein. So überstiegen die betrieblichen Er-
träge den Voranschlag um CHF 160 Mio. Aufgrund der 
fortwährenden Covid-19-Pandemie mussten nach dem 
Vorjahr aber auch im Berichtsjahr Mehraufwendungen 
zur Bekämpfung der Pandemie von rund CHF 40 Mio. 
(Vorjahr über CHF 100 Mio.) verzeichnet werden. Diese 
konnten durch geringere Aufwendungen in anderen Be-

reichen jedoch kompensiert werden, so dass der betrieb-
liche Aufwand gesamthaft um CHF 7 Mio. oder 0.8 % 
leicht unter dem Voranschlag blieb. Im Vergleich zum 
Vorjahr gingen hingegen sowohl die betrieblichen Er-
träge als auch die betrieblichen Aufwendungen deutlich 
zurück. Der Rückgang auf der Ertragsseite um CHF 303 
Mio. ist dabei v. a. auf den Wegfall eines aussergewöhn-
lich hohen Steueranfalls im Vorjahr zurückzuführen. 
Der betriebliche Aufwand reduzierte sich um CHF 191 
Mio., wobei im Vorjahr ausserordentliche Staatsbeiträge 
von CHF 100 Mio. an die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung und CHF 80 Mio. an die Arbeitslosen-
versicherungskasse ausgerichtet wurden.

Finanzergebnis
   Beträge in CHF Mio.

Finanzergebnis Rechnung 2021 Voranschlag 2021 Rechnung 2020

Finanzertrag 179 98 171
Finanzaufwand -1 -0 -25

Finanzergebnis 178 98 146

Mit einem Gewinn von CHF 178 Mio. fiel das Finanz-
ergebnis CHF 81 Mio. höher aus als budgetiert. Dies ist 
v. a. auf das Ergebnis auf extern verwaltete Vermögen 
zurückzuführen, welches mit einer Rendite von 5.6 % im 
Vergleich zum Voranschlag um CHF 77 Mio. besser ab-
schnitt. Auch im Vergleich zum Vorjahr weist das Finanz-
ergebnis eine Verbesserung um CHF 32 Mio. aus. Wäh-
rend die Rendite auf das extern verwaltete Vermögen im 
Vorjahresvergleich in etwa gleich ausfiel, verbesserte 
sich das Finanzergebnis einerseits aufgrund des höhe-
ren Volumens des extern verwalteten Vermögens sowie 
andererseits aufgrund des Wegfalls der Wertabnahme 
aus Beteiligungen im Vorjahr. 

Ergebnis aus der Erfolgsrechnung
Mit einem Gewinn von CHF 224 Mio. weicht das Ergeb-
nis der Erfolgsrechnung im Berichtsjahr wesentlich vom 
Voranschlag ab, welcher von einem negativen Ergeb-
nis von CHF 23 Mio. ausging. Die folgende Grafik zeigt 
die Überleitung vom Voranschlag zum Ergebnis anhand 
einzelner Ertrags- oder Aufwandskategorien auf: 
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ab, welcher von einem negativen Ergebnis von CHF 23 Mio. ausging. Die folgende Grafik zeigt die Überleitung vom 
Voranschlag zum Ergebnis anhand einzelner Ertrags- oder Aufwandskategorien auf:  
 

 
 
Die grafische Darstellung verdeutlicht, dass die positive Abweichung v.a. auf die um CHF 152 Mio. höheren Steuern und 
Abgaben sowie auf das um CHF 81 Mio. höhere Finanzergebnis zurückzuführen ist. Gemeinsam erläutern diese damit bereits 
94% der gesamthaften Abweichung zwischen dem Voranschlag und dem Ergebnis der Erfolgsrechnung. Die Abweichungen 
der übrigen betrieblichen Erträge sowie der betrieblichen Aufwendungen trugen noch mit CHF 8 Mio. und CHF 7 Mio. zur 
Verbesserung bei.  
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436 | Die grafische Darstellung verdeutlicht, dass die posi-
tive Abweichung v. a. auf die um CHF 152 Mio. höheren 
Steuern und Abgaben sowie auf das um CHF 81 Mio. 
höhere Finanzergebnis zurückzuführen ist. Gemeinsam 
erläutern diese damit bereits 94 % der gesamthaften 
Abweichung zwischen dem Voranschlag und dem Er-
gebnis der Erfolgsrechnung. Die Abweichungen der 
übrigen betrieblichen Erträge sowie der betrieblichen 
Aufwendungen trugen noch mit CHF 8 Mio. und CHF 7 
Mio. zur Verbesserung bei. 

Ausblick
Das Ergebnis der Landesrechnung 2021 kann als sehr 
erfreulich betrachtet werden. So zeigten sich die Er-
träge aus Steuern und Abgaben trotz der anhaltenden 
Covid-19-Pandemie sehr robust und der im Voranschlag 
erwartete Rückgang trat nicht ein. Auch das Finanz-
ergebnis schnitt trotz eines schwierigen Zinsumfeldes 
das dritte Jahr in Folge positiv ab. Des Weiteren wurde 
mit dem Voranschlag 2022 eine positive Mittelver-
änderung in der Gesamtrechnung von CHF 24 Mio. pro-
gnostiziert. Dennoch erscheint der Ausblick zum Zeit-
punkt der Berichterstattung leicht eingetrübt. Einerseits 
konnte die Covid-19-Pandemie noch nicht vollständig 
überwunden werden. So wurden nebst den zusätz-
lichen Aufwendungen im Bereich der Gesundheitsvor-
sorge und -förderung für das laufende Jahr bereits 
Nachtragskredite für einen allfälligen weiteren Staats-
beitrag an die Arbeitslosenversicherung und für Bei-
träge zur Wirtschaftsförderung gesprochen. Anderer-
seits drückten pandemiebedingte Lieferengpässe sowie 
geopolitischen Spannungen bereits zu Beginn des lau-
fenden Jahres auf die Wachstumserwartungen und die 
Finanzmärkte. Diese Effekte verstärkten sich in weite-
rer Folge durch den Beginn des Krieges in der Ukraine 
nochmals deutlich. Zum jetzigen Zeitpunkt haben die  
humanitäre Hilfe, die Aufnahme von Flüchtlingen 
sowie die Friedensbestrebungen absolute Priorität. Die 
wirtschaftlichen Folgen werden sich mittelfristig aber 
auch auf die Landesrechnung auswirken. Der Ausblick 
hängt deshalb stark von der Dauer und vom weiteren  
Verlauf des Ukraine-Konflikts, der Überwindung der 
Pandemie und der Entwicklung der weltweiten Wirt-
schaft ab. 
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ERFOLGSRECHNUNG

  Rechnung Voranschlag Rechnung Anhang 
  2021 2021 2020 Ziffer

Betrieblicher Ertrag 902'347'560 742'025'000 1'205'466'030 
Steuern und Abgaben 819'543'621 667'102'000 1'126'964'295 2.1.1

Ertragssteuer  240'763'271 167'000'000 564'974'369 
Mehrwertsteuer  226'151'176 196'000'000 220'301'763 
Vermögens- und Erwerbssteuer 118'846'961 99'000'000 117'807'448 
Stempelabgaben  63'209'912 45'000'000 52'502'394 
Quellensteuer  36'311'198 32'000'000 35'968'081 
Zollerträge und Mineralölsteuer 33'769'625 32'850'000 31'935'594 
Geldspielabgabe  28'243'449 25'000'000 26'912'504 
Grundstückgewinnsteuer 25'951'331 26'000'000 30'392'717 
Motorfahrzeugsteuer 15'304'926 15'400'000 15'426'851 
Sonstige Erträge aus Steuern und Abgaben 30'991'772 28'852'000 30'742'574 

Entgelte 41'047'476 36'819'000 39'123'502 2.1.2
Rückerstattungen Gemeinwesen 33'090'004 34'643'000 32'043'429 2.1.3
Sonstiger betrieblicher Ertrag 8'439'170 3'208'000 7'115'713 2.1.4
Entnahmen Spezialfinanzierungen 227'288 253'000 219'091 2.3.8

Betrieblicher Aufwand -856'294'607 -862'884'000 -1'047'168'783 
Personalaufwand -238'009'051 -237'921'000 -226'233'364 2.1.5

Personalaufwand Verwaltung, Gerichte, Kommissionen -149'346'836 -150'310'000 -143'101'463 
Personalaufwand Lehrkräfte -80'918'510 -82'020'000 -79'052'587 
Sonstiger Personalaufwand -7'743'705 -5'591'000 -4'079'314 

Sachaufwand -99'105'846 -104'728'000 -92'014'809 2.1.6
Finanzzuweisungen -103'485'759 -102'900'000 -140'702'780 2.1.7

Gesetzliche Steueranteile der Gemeinden -58'199'768 -39'200'000 -96'533'268 
Finanzausgleich  -45'285'990 -63'700'000 -44'169'513 

Beitragsleistungen grösste Positionen -384'198'896 -380'915'000 -556'588'316 2.1.8
Allg. Verwaltung EWR, Politische Parteien, UNO -9'190'202 -11'020'000 -8'289'248 
Öffentl. Sicherheit FMA, Verfahrenshilfe, Rettungsdienste -5'409'404 -7'542'000 -6'518'059 
Bildung Uni FL, Berufsbildung, Musikschule -66'419'244 -69'659'000 -65'879'925 
Kultur, Freizeit Museen, Sportförderung, Kulturstiftung -24'085'571 -22'837'000 -23'099'586 
Gesundheit Ausländische Spitäler, Landesspital -34'301'608 -35'165'000 -35'508'810 
Soziale Wohlfahrt Krankenkassen, Ergänzungsleistungen, AHV -180'008'535 -187'451'000 -352'284'216 
Verkehr Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil -14'521'739 -14'522'000 -14'454'507 
Umwelt, Raumordn. Rückverteilung CO2-Abgabe -4'003'932 -5'374'000 -4'224'269 
Volkswirtschaft Corona-Massnahmen Wirtschaft -46'258'662 -27'345'000 -46'329'697 

Abschreibungen -29'477'161 -35'348'000 -30'119'991 2.1.9
Sonstiger betrieblicher Aufwand -1'607'541 -720'000 -1'112'482 2.1.10
Einlagen in Spezialfinanzierungen -410'353 -352'000 -397'040 2.3.8

ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT 46'052'953 -120'859'000 158'297'247 

Finanzergebnis 178'311'071 97'777'000 145'957'028 
Finanzertrag 179'292'565 98'222'000 171'411'068 

Nettoertrag aus extern verwalteten Vermögen 132'295'683 54'800'000 127'247'178 2.1.11
Ertrag aus Beteiligungen 44'106'195 42'122'000 42'433'809 2.3.7
Wertzunahme von Beteiligungen des Finanzvermögens 199'200 0 588'000 2.3.7
Sonstiger Finanzertrag 2'691'488 1'300'000 1'142'080 2.1.12

Finanzaufwand -981'494 -445'000 -25'454'039 
Nettoaufwand aus extern verwalteten Vermögen 0 0 0 2.1.11
Wertabnahme von Beteiligungen des Finanzvermögens -413'750 0 -24'607'550 2.3.7
Sonstiger Finanzaufwand -567'744 -445'000 -846'489 2.1.12

Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0 
Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 
Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 

JAHRESERGEBNIS 224'364'024 -23'082'000 304'254'275 

Beträge in CHF
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INVESTITIONSRECHNUNG

  Rechnung Voranschlag Rechnung Anhang 
  2021 2021 2020 Ziffer

Investive Ausgaben Sachanlagen / Immaterielle Anlagen 28'998'678 39'318'000 23'299'200 2.2.1
Grundstücke 1'018'516 1'850'000 317'711
Tiefbauten 9'923'680 13'110'000 9'895'535
Hochbauten 8'250'339 8'900'000 3'385'195
Mobilien / Immaterielle Anlagegüter 9'806'142 15'458'000 9'700'758

Investive Ausgaben Finanzanlagen 6'957'015 7'334'000 6'305'383 2.2.1
Darlehen 6'813'015 7'190'000 6'305'383

Darlehen Wohnbauförderung 5'249'100 5'000'000 3'615'800
Studiendarlehen 1'563'915 1'810'000 1'769'583
Darlehen Landwirte 0 300'000 220'000
Darlehen Ostschweizer Kinderspital 0 80'000 0
Darlehen Bergbahnen Malbun 0 0 700'000

Beteiligungen 144'000 144'000 0

EIGENINVESTITIONEN 35'955'693 46'652'000 29'604'583

Investitionsbeiträge 5'874'279 11'500'000 8'002'034 2.2.1
Gemeinden 899'314 2'620'000 1'274'387
Öffentliche Unternehmen 1'300'000 3'930'000 859'491
Gemischtwirtschaftliche Unternehmen 1'376'978 1'550'000 1'449'944
Private 2'298'007 3'400'000 2'563'156
Ausland -20 0 1'855'054

BRUTTOINVESTITIONEN 41'829'971 58'152'000 37'606'616 2.2.1

Investive Einnahmen -16'006'567 -14'557'000 -17'949'731 2.2.2
Abgang oder Umwidmung Grundstücke 0 0 -132
Abgang oder Umwidmung Hochbauten 0 0 0
Abgang Mobilien 0 0 -5'000
Rückzahlung Darlehen -16'006'567 -14'557'000 -17'944'600

Darlehen Wohnbauförderung -13'670'424 -12'500'000 -15'584'225
Studiendarlehen -2'094'743 -1'890'000 -2'197'275
Darlehen Landwirte -241'400 -167'000 -163'100

Abgang oder Umwidmung Beteiligungen 0 0 0
Rückerstattung Investitionsbeiträge 0 0 0

NETTOINVESTITIONEN 25'823'404 43'595'000 19'656'885

Wovon Eigeninvestitionen netto 19'949'126 32'095'000 11'654'852
Grundstücke 1'018'516 1'850'000 317'579
Tiefbauten 9'923'680 13'110'000 9'895'535
Hochbauten 8'250'339 8'900'000 3'385'195
Mobilien / Immaterielle Anlagegüter 9'806'142 15'458'000 9'695'758
Darlehen -9'193'552 -7'367'000 -11'639'217

Darlehen Wohnbauförderung -8'421'324 -7'500'000 -11'968'425
Studiendarlehen -530'828 -80'000 -427'692
Darlehen Landwirte -241'400 133'000 56'900
Darlehen Ostschweizer Kinderspital 0 80'000 0
Darlehen Bergbahnen Malbun 0 0 700'000

Beteiligungen 144'000 144'000 0

Wovon Investitionsbeiträge netto 5'874'279 11'500'000 8'002'034

NETTOINVESTITIONEN 25'823'404 43'595'000 19'656'885

Beträge in CHF
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BILANZ

    Anhang 
    Ziffer

AKTIVEN  4'045'749'224 3'988'562'661 

Finanzvermögen 3'070'791'189 3'001'588'279 

Flüssige Mittel 53'698'842 312'223'934 2.3.1
Kassa, Post, Banken 53'698'842 312'223'934 
Kurzfristige Finanzanlagen 0 0 
   

Forderungen 144'580'539 129'469'325 2.3.2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 25'468'571 24'273'141 
Steuerforderungen 33'402'269 34'124'122 
Übrige Forderungen 7'881'204 13'824'823 
Kontokorrent Eidgenössische Finanzverwaltung 73'792'914 54'871'344 
Kontokorrente Gemeindesteuerkassen 25'089'636 24'680'182 
Unterhaltsvorschüsse 16'392'945 15'901'714 
Delkredere -37'447'000 -38'206'000 
   

Aktive Rechnungsabgrenzung 5'105'126 1'670'479 2.3.3
   

Anlagen des Finanzvermögens 2'867'406'682 2'558'224'541 
Beteiligungen 144'790'200 140'001'000 2.3.7
Extern verwaltete Vermögen 2'653'352'485 2'351'056'809 2.1.11
Grundstücke 68'774'796 66'584'957 2.3.5
Hochbauten 489'200 581'775 2.3.5

Deckungskapitalien unselbständiger Fonds 123'117'041 131'572'205 2.3.4

Verwaltungsvermögen 851'840'995 855'402'176 

Sachanlagen und immaterielle Anlagen 488'219'252 482'599'649 2.3.5
Grundstücke 122'506'850 121'488'334 
Hochbauten 206'272'190 208'878'046 
Tiefbauten 132'596'789 129'332'049 
Mobilien 6'608'265 7'181'004 
Immaterielle Anlagegüter 20'235'158 15'720'217 
   

Darlehen 211'561'723 220'742'509 2.3.6
Wohnbaudarlehen 119'135'160 127'556'484 
Studiendarlehen 13'578'678 14'096'740 
Darlehen an Junglandwirte 929'100 1'170'500 

Darlehen Landesspital Vaduz 1 1 
Darlehen Ostschweizer Kinderspital 199'784 199'784 
Darlehen Bergbahnen Malbun 700'000 700'000 
Darlehen Pensionskasse 77'019'000 77'019'000 
   

Beteiligungen 152'060'019 152'060'018 2.3.7
Liechtensteinische Landesbank AG 78'540'000 78'540'000 
Liechtensteinische Kraftwerke 7'000'000 7'000'000 
Liechtensteinische Gasversorgung 34'900'000 34'900'000 
Telecom Liechtenstein AG 22'950'000 22'950'000 
Liechtensteinische Post AG 8'670'000 8'670'000 
Sonstige Beteiligungen 19 18 

Beträge in CHF  31.12.2021 31.12.2020 
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BILANZ

    Anhang 
    Ziffer

PASSIVEN  4'045'749'224 3'988'562'661 

Fremdkapital 361'459'109 520'181'405 

Kurzfristige Verbindlichkeiten 257'077'184 418'319'117 2.3.1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 77'754'660 101'988'290 
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 50'093'140 147'892'263 
Kontokorrente Gemeindekassen 16'790'108 55'300'224 
Lohnsteuer-Vorauszahlungen 112'439'277 113'138'340 
   

Passive Rechnungsabgrenzung 1'948'115 1'459'543 
   

Spezialfinanzierungen 2'843'810 2'660'745 2.3.8
   

Rückstellungen 95'242'000 93'394'000 2.3.9
Ferien- und Gleitzeitguthaben 8'910'000 8'671'000 
Pensionen kurzfristig 2'885'000 2'531'000 
Pensionen langfristig (> 1 Jahr) 10'776'000 9'521'000 
Unterdeckung Pensionskasse langfristig (> 1 Jahr) 72'671'000 72'671'000 
Übrige Rückstellungen 0 0 
   

Übrige langfristige Verbindlichkeiten 4'348'000 4'348'000 
Darlehen Gemeinden (betr. Aktivdarlehen Pensionskasse) 4'348'000 4'348'000 2.3.6

Verpflichtungen gegenüber unselbständigen Fonds 123'117'041 131'572'205 2.3.4

Eigenkapital 3'561'173'074 3'336'809'050 2.3.10

Eigenkapital per 1. Januar 3'336'809'050 3'032'554'775 
Ergebnis der Erfolgsrechnung 224'364'024 304'254'275 

Beträge in CHF  31.12.2021 31.12.2020 
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MITTELFLUSS- UND GESAMTRECHNUNG

 Rechnung Voranschlag Rechnung 
 2021 2021 2020

MITTELFLUSSRECHNUNG

Mittelveränderung aus betrieblicher Tätigkeit 75'437'539 -85'604'000 188'324'663
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 46'052'953 -120'859'000 158'297'247
Abschreibungen / Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen 29'384'586 35'255'000 30'027'416

Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit -25'823'404 -43'595'000 -19'656'885
Eigeninvestitionen brutto -35'955'693 -46'652'000 -29'604'583
Investitionsbeiträge brutto -5'874'279 -11'500'000 -8'002'034
Investive Einnahmen 16'006'567 14'557'000 17'949'731

MITTELVERÄNDERUNG BETRIEBLICH 49'614'134 -129'199'000 168'667'778

Mittelveränderung aus Finanzergebnis 178'311'071 97'777'000 145'957'028
Finanzertrag 179'292'565 98'222'000 171'411'068
Finanzaufwand -981'494 -445'000 -25'454'039

Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten 0 0 0

Mittelveränderung aus ausserordentlichem Ergebnis 0 0 0
Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0
Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0

TOTAL MITTELVERÄNDERUNG 227'925'206 -31'422'000 314'624'806

zuzüglich Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit 25'823'404 43'595'000 19'656'885

Mittelveränderung der Erfolgsrechnung (Selbstfinanzierung) 253'748'610 12'173'000 334'281'691

Nachweis Veränderung des Fonds Deckungsüberschuss 227'925'206  314'624'806
Fonds per 01.01. 2'485'754'874  2'171'130'068

Finanzvermögen 3'001'588'279  2'541'556'991
Fremde Mittel -515'833'405  -370'426'923

Fonds per 31.12. 2'713'680'080  2'485'754'874
Finanzvermögen 3'070'791'189  3'001'588'279
Fremde Mittel -357'111'109  -515'833'405

GESAMTRECHNUNG  

Gesamtausgaben aus betrieblicher Tätigkeit -868'739'993 -885'781'000 -1'054'747'983
Ausgaben aus betrieblicher Tätigkeit -826'910'021 -827'629'000 -1'017'141'367
Bruttoinvestitionen -41'829'971 -58'152'000 -37'606'616

Gesamteinnahmen aus betrieblicher Tätigkeit 918'354'127 756'582'000 1'223'415'761
Einnahmen aus betrieblicher Tätigkeit 902'347'560 742'025'000 1'205'466'030
Investive Einnahmen 16'006'567 14'557'000 17'949'731

MITTELVERÄNDERUNG BETRIEBLICH 49'614'134 -129'199'000 168'667'778

Mittelveränderung aus Finanzergebnis 178'311'071 97'777'000 145'957'028
Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0
Mittelveränderung aus ausserordentlichem Ergebnis 0 0 0

TOTAL MITTELVERÄNDERUNG 227'925'206 -31'422'000 314'624'806

Beträge in CHF
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1.  Allgemeine Erläuterungen

Bei den in diesem Bericht enthaltenen Beträgen können 
sich bei Summenbildungen und Berechnungen von Pro-
zentangaben aufgrund von Rundungen geringfügige Ab-
weichungen ergeben.

1.1 Grundlagen der Rechnungslegung

Die vorliegende Landesrechnung beruht auf dem Gesetz 
über den Finanzhaushalt des Staates (FHG) vom 20. Ok-
tober 2010 (LGBl. 2010 Nr. 373) und der Finanzhaus-
haltsverordnung (FHV) vom 20. Dezember 2011 (LGBl. 
2011 Nr. 589).

1.2 Rechnungslegungsgrundsätze

Gemäss Art. 21 Abs. 1 Bst. b FHG werden an dieser Stelle 
die Rechnungslegungsgrundsätze einschliesslich der 
wesentlichen Grundsätze zur Bilanzierung und Bewer-
tung zusammengefasst.

True and fair view
Die Landesrechnung vermittelt ein im Sinne des Finanz-
haushaltsgesetzes den tatsächlichen Gegebenheiten 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Landes. Sie folgt den Grundsätzen der Ver-
ständlichkeit, Wesentlichkeit, Zuverlässigkeit, Vergleich-
barkeit, Periodengerechtigkeit und Stetigkeit.

Verständlichkeit, Wesentlichkeit, Zuverlässigkeit
Die für eine rasche und umfassende Beurteilung der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage notwendigen Informa-
tionen werden klar, nachvollziehbar und richtig offenge-
legt.

Vergleichbarkeit
Die Vergleichswerte des Voranschlages müssen mindes-
tens für die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung 
und die Mittelflussrechnung vorliegen. Vergleichswerte 
des Vorjahres müssen für die Erfolgsrechnung, die In-
vestitionsrechnung, die Bilanz, die Mittelflussrechnung 
und den Anhang vorliegen.

Stetigkeit
Änderungen der Buchführungs- und Rechnungslegungs-
grundsätze erfolgen nur in begründeten Ausnahmefällen 
und werden, sofern sie wesentlich sind, im Anhang of-
fengelegt.

Periodengerechtigkeit
Aufwand und Ertrag sowie investive Ausgaben und Ein-
nahmen werden in der Rechnungsperiode verbucht, die 
sie betreffen bzw. in der die Leistung oder Lieferung 
erfolgt. Ausgenommen sind Steuererträge. Mehrwert-

steuererträge und fremderhobene Steuererträge wer-
den gemäss einer für die Rechnungsperiode vorliegen-
den behördlichen Abrechnung oder, falls keine solche 
vorliegt, gemäss den in der Rechnungsperiode erfolgten 
Zahlungseingängen verbucht. Die übrigen Steuererträge 
werden in der Rechnungsperiode verbucht, in der die 
Rechnungsstellung erfolgt (Soll-Prinzip). Aufgrund von 
Veranlagungsrückständen kann es somit vor allem bei 
der Ertragssteuer zu Verschiebungen von Steuererträ-
gen ins Folgejahr kommen. Die Verbuchung von Zu- und 
Abgängen von Liegenschaften wird in der Rechnungs-
periode vorgenommen, in der der Grundbucheintrag er-
folgt. Abgrenzungen von Ertrag oder Aufwand werden ab 
einem Betrag von CHF 10'000 vorgenommen, sofern der 
abzugrenzende Betrag belegt ist oder sich sicher und mit 
vertretbarem Aufwand schätzen lässt. Subventionen und 
Förderbeiträge, die im Rechnungsjahr zugesichert, aber 
noch nicht definitiv abgerechnet wurden, werden nicht 
zu Lasten des Rechnungsjahres abgegrenzt. Ausnahmen 
sind in sachlich begründeten Einzelfällen möglich.

Bruttodarstellung
Aufwände und Erträge sowie Investitionsausgaben und 
Investitionseinnahmen werden getrennt voneinander 
ohne gegenseitige Verrechnung ausgewiesen. Ausnah-
men sind in sachlich begründeten Einzelfällen möglich.

1.3 Inhalt der Landesrechnung

Erfolgsrechnung
Die Erfolgsrechnung enthält den Aufwand und den Er-
trag einer Rechnungsperiode und ist nach Aufwand- und 
Ertragsarten gegliedert. Sie weist als Saldo das Jahres-
ergebnis aus, das in die Teilergebnisse Ergebnis aus be-
trieblicher Tätigkeit, Finanzergebnis und ausserordentli-
ches Ergebnis unterteilt wird.

Zum Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit zählen alle 
Aufwände und Erträge einer Rechnungsperiode, die 
nicht dem Finanzergebnis oder dem ausserordentlichen 
Ergebnis zugeordnet werden.

Zum Finanzergebnis gehören Aufwand und Ertrag 
aus der Bewirtschaftung und Bewertung der Flüssigen 
Mittel und der extern verwalteten Vermögen, Ertrag aus 
Darlehen und Beteiligungen, Bewertungsveränderungen 
von Beteiligungen des Finanzvermögens, Wertberichti-
gungen (Sonderabschreibungen) und Wertaufholungen 
auf Liegenschaften des Finanzvermögens, Aufwand und 
Ertrag aus dem Verkauf von Beteiligungen und Liegen-
schaften des Finanzvermögens, Ertrag aus dem Ver-
kauf von Beteiligungen und Liegenschaften des Verwal-
tungsvermögens (diese werden vor einem Verkauf ins 
Finanzvermögen umgewidmet und vorgängig auf einen 
allfälligen tieferen Verkaufswert abgeschrieben) und 
Zinsaufwand sowie sonstiger Zinsertrag.

Zum ausserordentlichen Ergebnis der Erfolgsrech-
nung zählt seltener und ungewöhnlicher Aufwand und 
Ertrag ab einem Betrag von CHF 10 Millionen pro Fall.
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Die Investitionsrechnung enthält die investiven Ausga-
ben und Einnahmen einer Rechnungsperiode. Investive 
Ausgaben und Einnahmen sind jene Vorgänge, durch die 
Verwaltungsvermögen geschaffen bzw. reduziert wird. 
Investive Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle 
Anlagen sind Ausgaben, die dem Investitionsbegriff ge-
mäss Definition in den Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundsätzen entsprechen.

Bilanz
Die Bilanz weist die Vermögenswerte (Aktiven) sowie 
die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital (Passiven) 
aus. Innerhalb der Aktiven wird zwischen Finanzvermö-
gen, Deckungskapitalien der unselbständigen Fonds so-
wie Verwaltungsvermögen unterschieden. Die Verbind-
lichkeiten gliedern sich in Fremde Mittel einschliesslich 
Spezialfinanzierungen und Verpflichtungen gegenüber 
unselbständigen Fonds. Weitere Definitionen zur Bilanz 
sind unter den Bilanzierungs- und Bewertungsgrund-
sätzen ersichtlich.

Mittelflussrechnung
Die Mittelflussrechnung weist die Mittelveränderung aus 
betrieblicher Tätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus dem 
Finanzergebnis sowie aus der Finanzierungstätigkeit 
aus. Als «Mittel» bzw. Fonds wurde die Differenz zwi-
schen Finanzvermögen und Fremden Mitteln (ohne lang-
fristige Finanzverbindlichkeiten wie Darlehen und Anlei-
hen) definiert. Zusätzlich zur Mittelflussrechnung weist 
die Gesamtrechnung die Gesamtausgaben und -einnah-
men aus betrieblicher Tätigkeit aus.

Konten der Erfolgs- und Investitionsrechnung
Die Landesrechnung enthält auch analog dem Voran-
schlag die institutionell und nach Sachgruppen geglie-
derten Hauptkonten, die der Erfolgsrechnung und der 
Investitionsrechnung zugrunde liegen, sowie eine insti-
tutionell gegliederte Zusammenfassung. 

Anhang
Der Anhang enthält einen Eigenkapitalnachweis sowie 
einen Anlage-, Beteiligungs-, Rückstellungs- und Ge-
währleistungsspiegel, welche jeweils im entsprechen-
den Abschnitt erläutert sind. Weiters nennt der Anhang 
das auf die Rechnungslegung anzuwendende Regelwerk 
und fasst die Rechnungslegungsgrundsätze einschliess-
lich der wesentlichen Grundsätze zur Bilanzierung und 
Bewertung zusammen. Er enthält auch die Verpflich-
tungskredite, allfällige Änderungen von Bilanzierungs- 
und Bewertungsgrundsätzen und deren Auswirkungen, 
Erläuterungen zu wesentlichen Positionen der Erfolgs-
rechnung und der Bilanz sowie bei Bedarf zusätzliche 
Angaben, die für die Beurteilung der Vermögens- und 
Ertragslage, der Verpflichtungen und der finanziellen 
 Risiken von Bedeutung sind.

Weitere Jahresrechnungen
Die Landesrechnung enthält ebenfalls die Jahresrech-
nungen der öffentlichen Unternehmen gemäss Art. 2 des 
Gesetzes über die Steuerung und Überwachung öffent-
licher Unternehmen, von Dritten gewidmeten Stiftungen 
oder von gesetzlich errichteten Fonds, sofern diese nicht 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen vom Landtag ge-
nehmigt oder zur Kenntnis genommen werden. Die Jah-
resrechnungen der folgenden öffentlichen Unternehmen 
sind in der vorliegenden Landesrechnung nicht enthal-
ten, da diese direkt vom Landtag genehmigt oder zur 
Kenntnis genommen werden: 

Liechtensteinische Landesbank AG
Liechtensteinische Kraftwerke
Liechtensteinische Post AG
Telecom Liechtenstein AG
Liechtensteinische Gasversorgung
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
Liechtensteinischer Rundfunk
Liechtensteinisches Landesspital
Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil
AHV-IV-FAK-Anstalten

1.4  Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundsätze

Fremdwährungsbewertung
Flüssige Mittel, Finanzverbindlichkeiten sowie Even-
tualverbindlichkeiten in Fremdwährung werden zum 
Schlusskurs (Devisenmittelkurs) am Bilanzstichtag um-
gerechnet. Umrechnungsdifferenzen werden über die 
Erfolgsrechnung gebucht.

Finanz- und Verwaltungsvermögen
Das Finanzvermögen besteht aus jenen Aktiven, die ohne 
Beeinträchtigung einer bestimmten öffentlich-rechtli-
chen Verpflichtung verwertet werden können. Das Ver-
waltungsvermögen besteht aus jenen Aktiven, die der 
Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben dienen oder 
dauernd an einen öffentlich-rechtlichen Zweck gebun-
den sind. 

Flüssige Mittel
Diese umfassen Barbestände und Bankguthaben sowie 
kurzfristige Finanzanlagen wie Call- und Festgelder mit 
einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten. Nicht ein-
geschlossen sind kurzfristige Finanzanlagen der extern 
verwalteten Vermögen, welche in den Anlagen des Fi-
nanzvermögens enthalten sind.

Forderungen
Alle hier ausgewiesenen Positionen sind kurzfristig  
(< 12 Monate). Dem Risiko des Forderungsverlustes 
wird durch eine Wertberichtigung (Delkredere) Rech-
nung getragen. Konkret gefährdete Forderungen wer-
den zu 100 % wertberichtigt. Gesicherte Forderungen,  
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den, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Staatsan-
gestellten, kommunalen Zweckverbänden und inländi-
schen Banken werden nicht wertberichtigt. Alle übrigen 
Forderungen werden pauschal mit 2 % wertberichtigt. 

Aktive Rechnungsabgrenzung
Die aktive Rechnungsabgrenzung enthält geleistete Vo-
rauszahlungen, also Zahlungsausgänge im Rechnungs-
jahr, die wirtschaftlich das Folgejahr betreffen. Übrige 
Abgrenzungen wie beispielsweise Einnahmen im Folge-
jahr, die jedoch wirtschaftlich das Rechnungsjahr betref-
fen, werden als übrige Forderungen ausgewiesen.

Beteiligungen des Finanzvermögens
Beteiligungen des Finanzvermögens werden zu Kurs-
werten per Bilanzstichtag bewertet. Beteiligungen des 
Finanzvermögens ohne Kurswert werden zum entspre-
chenden Beteiligungsanteil am Eigenkapital des Unter-
nehmens per Bilanzstichtag gemäss dessen Jahresrech-
nung bewertet (Equitymethode). Ist dieser Equitywert 
mit wesentlichen Unsicherheiten behaftet, kann jedoch 
zur Vermeidung einer Überbewertung eine andere Be-
wertungsart gewählt werden.

Finanzanlagen des Finanzvermögens (extern  
verwaltete Vermögen)
Die extern verwalteten Vermögen werden zu Kurswer-
ten per Bilanzstichtag bewertet. Es gilt der Grundsatz 
der Einzelbewertung. Marchzinsen werden periodenge-
recht abgegrenzt. Die extern verwalteten Vermögen ent-
halten auch die Bestände an flüssigen Mitteln und kurz-
fristigen Finanzanlagen der einzelnen Portfolios. Gemäss 
den Richtlinien für die Vermögensverwaltung des Fürs-
tentums Liechtenstein vom 9. November 2010 dürfen 
derivative Finanzinstrumente nur zur Absicherung der 
extern verwalteten Vermögen eingesetzt werden und 
keinerlei Hebelwirkung enthalten.

Sachanlagen und immaterielle Anlagen des Finanz- 
und Verwaltungsvermögens
Aktiviert werden Ausgaben für Wirtschaftsgüter, die 
während mehr als einer Rechnungsperiode einen wirt-
schaftlichen Nutzen hervorbringen, deren Werte pro Ein-
zelobjekt zuverlässig ermittelt werden können und die 
folgenden Aktivierungsgrenzen erreichen:

•  Grundstücke keine Aktivierungsgrenze
•  Strassen und Kunstbauten (Tiefbauten) CHF 100'000
•  Schutzbauten (Tiefbauten) keine Aktivierungsgrenze
•  Hochbauten CHF 100'000
•  Mobilien CHF   10'000
•  Immaterielle Anlagen inkl. Software  CHF   50'000

Leasing
Sachanlagen, die über ein Finanzierungs-Leasing be-
schafft werden, stellen grundsätzlich Investitionen dar. 

Um ein Finanzierungs-Leasing handelt es sich, wenn der 
Leasingvertrag über eine feste und unkündbare Laufzeit 
abgeschlossen wird, die mindestens 75 % der Nutzungs-
dauer des Leasinggutes entspricht, oder wenn das Lea-
singgut nach Ablauf des Vertrages für weniger als 10 % 
des Anschaffungswertes gekauft werden kann. Solche 
Sachanlagen werden bei Leasingbeginn zum Anschaf-
fungswert (ohne Leasingzins) aktiviert und die Leasing-
verbindlichkeit wird passiviert. Liegt der Anschaffungs-
wert der Sachanlage unter CHF 50'000, erfolgt keine 
Aktivierung und das Leasing wird als Aufwand verbucht. 

Abschreibungen
Sachanlagen und immaterielle Anlagen werden über die 
folgenden angenommenen betriebswirtschaftlichen Nut-
zungsdauern linear zu Lasten der Erfolgsrechnung ab-
geschrieben:

•  Grundstücke, Anlagen im Bau und Kulturgüter keine
•  Tiefbauten:
 –  Hauptverkehrsachsen 30 Jahre
 –  Hauptstrassen  40 Jahre
 –  Nebenstrassen, Fuss- und Radwege 50 Jahre
 –  Naturstrassen und Kunstbauten 60 Jahre
 –  Tunnels 70 Jahre
 –  Schutzbauten 50 Jahre
•  Hochbauten: 
 –  Gebäude 40 Jahre
 –  Klein- / Leichtbauten, Provisorien und  

Ausbauten in Fremdliegenschaften 10 Jahre
•  Mobilien: 
 –  Mobiliar und Anlagen, deren Nutzungsdauer 

die der folgenden Kategorien überschreiten 10 Jahre
 –  Nutzfahrzeuge, fest installierte Anlagen und 

Ausstattungen, Multifunktionskopiergeräte 7 Jahre
 –  Personenfahrzeuge, Geräte,  

Maschinen und Werkzeuge 5 Jahre
 –  IT-Hardware (inkl. Server, Speicher 

und Netzwerkkomponenten)  3 Jahre
•  Software 5 Jahre
•  Hochbauten im Ausland und Stockwerkeigentum, die zu-

sammen mit dem jeweiligen Grundstück aktiviert wurden, 
werden über 40 Jahre vom halben Anschaffungswert abge-
schrieben.

•  Die Nutzungsdauern bzw. Abschreibungssätze von sonsti-
gen immateriellen Anlagegütern (Rechte, Patente, Lizen-
zen) werden individuell durch die Landeskasse festgelegt.

•  Bei Bedarf kann die Landeskasse für einzelne Anlagegüter 
eine kürzere Nutzungsdauer festlegen, insbesondere bei Sa-
nierungen von Hoch- und Tiefbauten sowie bei gebraucht 
erworbenen Anlagegütern.

Sonderabschreibungen
Bestehen Anzeichen, dass der Nutz- oder Marktwert un-
ter dem Buchwert liegt, beispielsweise durch eine aus-
serordentliche, wesentliche und dauerhafte Verminde-
rung der Nutzbarkeit oder Nutzungsdauer, erfolgt eine  
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zung der Nutzungsdauer. Liegen die Voraussetzungen 
für eine Sonderabschreibung nicht mehr vor, so wird 
diese durch eine Zuschreibung in höchstens gleichem 
Umfang wieder rückgängig gemacht. Kann die Wertmin-
derung nicht ausreichend sicher beurteilt werden, wird 
insbesondere bei Liegenschaften ein externer Fach-
experte mit einer Schätzung beauftragt, sofern die ver-
mutete Wertkorrektur mindestens CHF 1 Mio. beträgt. 
Sonderabschreibungen auf Liegenschaften des Finanz-
vermögens werden grundsätzlich unter sonstigem Fi-
nanzaufwand und nicht unter Abschreibungen ausge-
wiesen.

Deckungskapitalien / Verpflichtungen unselbständiger 
Fonds
Unselbständige Fonds sind öffentliche Unternehmen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Deren Aktiven und 
Passiven sind deshalb in der Landesbilanz als Deckungs-
kapitalien der bzw. Verpflichtungen gegenüber unselb-
ständigen Fonds auszuweisen.

Warenvorräte
Zum Verbrauch oder Verkauf bestimmte Warenvorräte 
werden nicht aktiviert. Sie werden zu Lasten der Erfolgs-
rechnung beschafft. 

Darlehen
Darlehen werden im Verwaltungsvermögen bilanziert, 
wenn sie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gewährt 
wurden. Fällige Darlehen werden zu 100 % wertberich-
tigt, wenn sie konkret gefährdet sind. Nicht fällige, un-
gesicherte Darlehen werden zu 100 % wertberichtigt, 
wenn eine andere Forderung gegen denselben Schuld-
ner wertberichtigt oder abgeschrieben wird.

Beteiligungen des Verwaltungsvermögens
Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden zum 
Anschaffungswert bewertet. Ist für eine Beteiligung ein 
Kurs- oder Equitywert per Bilanzstichtag vorhanden und 
liegt dieser unter dem Anschaffungswert, so wird der An-
schaffungswert auf diesen tieferen Verkehrswert wert-
berichtigt. Liegt der Grund für eine Wertberichtigung 
nicht mehr vor, so wird diese durch eine Wertaufholung 
in höchstens gleichem Umfang rückgängig gemacht. 
Beteiligungen können auf den Erinnerungswert abge-
schrieben werden, insbesondere wenn deren Anschaf-
fungswert weniger als CHF 1 Mio. beträgt, deren Erträge 
staatliche Beiträge enthalten oder langfristig kein Ertrag 
oder Kapitalrückfluss absehbar oder geplant ist.

Investitionsbeiträge
Investitionsbeiträge werden im Jahr der Verbuchung 
vollständig abgeschrieben und in der Bilanz nicht aus-
gewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzung
Die passive Rechnungsabgrenzung enthält erhaltene 
 Vorauszahlungen, also Zahlungseingänge im Rech-
nungsjahr, die wirtschaftlich das Folgejahr betreffen. 
Übrige Abgrenzungen bzw. Ausgaben im Folgejahr, 
die jedoch wirtschaftlich das Rechnungsjahr betreffen, 
 werden als übrige kurzfristige Verbindlichkeiten ausge-
wiesen.

Spezialfinanzierungen
Nicht verwendete, gänzlich oder teilweise von Dritten 
stammende zweckgebundene Mittel, für die durch Ge-
setz eine Spezialfinanzierung errichtet wurde, werden 
als Spezialfinanzierungen in der Bilanz ausgewiesen. 
Veränderungen von Spezialfinanzierungen werden in 
der Erfolgsrechnung als Einlagen oder Entnahmen aus-
gewiesen. 

Rückstellungen
Rückstellungen werden gebildet für bestehende Ver-
pflichtungen, bei denen der Zeitpunkt der Erfüllung oder 
die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherhei-
ten behaftet sind und deren Höhe verlässlich geschätzt 
werden kann. Blosse Risiken (ohne per Bilanzstichtag 
bestehende Verpflichtungen) werden nicht zurückge-
stellt. Rückstellungen für Ferien- und Gleitzeitguthaben 
des Personals sowie definitiv feststehende Pensionsver-
pflichtungen werden unabhängig von ihrer Höhe zurück-
gestellt. Übrige Rückstellungen werden für bestehende 
Verpflichtungen ab einem Betrag von CHF 1 Mio. gebil-
det. Für anwartschaftliche, also noch nicht definitiv fest-
stehende Personalverpflichtungen werden gemäss Art. 
22 Abs. 4 FHG keine Rückstellungen gebildet. Diese wer-
den als Eventualverbindlichkeit im Anhang ausgewiesen. 
Bildung und Auflösung von Rückstellungen werden auf 
demselben Konto der Erfolgsrechnung verbucht. Erfüllt 
die Bildung oder Auflösung einer Rückstellung die Krite-
rien eines ausserordentlichen Aufwandes oder Ertrages, 
erfolgt eine Zuordnung zum ausserordentlichen Ergeb-
nis.

Langfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind langfristig, wenn der Zeitraum bis 
zur Fälligkeit mehr als 1 Jahr beträgt. Langfristige Ver-
bindlichkeiten werden im Fremdkapital separat ausge-
wiesen.
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Positionen der Landesrechnung

2.1 Erfolgsrechnung

2.1.1 Steuern und Abgaben

Die Steuern und Abgaben setzen sich im Detail wie folgt 
zusammen:
   Beträge in CHF Mio.

Erträge aus  Rechnung Voranschlag Rechnung 

Steuern und Abgaben  2021 2021 2020

Ertragssteuer 240.8 167.0 565.0

Mehrwertsteuer 226.2 196.0 220.3

Vermögens- und Erwerbssteuer 118.8 99.0 117.8

Stempelabgaben 63.2 45.0 52.5

Quellensteuer 36.3 32.0 36.0

Zollerträge, Mineralölsteuer 33.8 32.9 31.9

Geldspielabgabe 28.2 25.0 26.9

Grundstückgewinnsteuer 26.0 26.0 30.4

Motorfahrzeugsteuer 15.3 15.4 15.4

Sonstige Erträge aus Steuern  

und Abgaben 31.0 28.9 30.7

– Ertragsanteil LSVA 11.8 11.9 11.3

– Aufwandbesteuerung 11.1 10.6 10.4

– CO2-Abgabe / CO2-Ertrag auf  

 Treibstoffabsatz 7.6 6.4 8.4

– Übrige Steuern 0.5 0.0 0.6

Total 819.5 667.1 1'127.0

Während der Voranschlag noch von einem deutlichen 
Rückgang im Budgetvergleich ausging, übertraf das To-
tal der Steuern und Abgaben mit einem Volumen von 
CHF 819.5 Mio. den Voranschlag um CHF 152.4 Mio. 
oder 22.9 % deutlich. Die Auswirkungen der Covid-
19-Pandemie wurden bei der Budgetierung für das Be-
richtsjahr überschätzt. Die Ertragssteuer in Höhe von 
CHF 240.8 Mio. stellte nicht nur die einnahmenstärkste 
Steuerart im Berichtsjahr dar, sondern machte im Vor-
anschlagsvergleich mit CHF +73.8 Mio. auch den Haupt-
anteil an der positiven Abweichung aus. Es folgen die 
Mehrwertsteuer (CHF +30.2 Mio.), der Landesanteil an 
der Vermögens- und Erwerbssteuer (CHF +19.8 Mio.) so-
wie die Stempelabgaben (CHF +18.2 Mio.). Im Vergleich 
zum Vorjahr fielen die Steuern und Abgaben hingegen 
CHF 307.4 Mio. tiefer aus, was insbesondere auf einen 
aussergewöhnlich hohen Steueranfall im Bereich der Er-
tragssteuer im Vorjahr zurückzuführen ist. Während die 
Ertragssteuer (CHF -324.2 Mio.) sowie die Grundstück-
gewinnsteuer (CHF -4.4 Mio.) im Vergleich zum Vorjahr 
zurück gingen, erhöhten sich die Erträge bei den Stem-
pelabgaben (CHF +10.7 Mio.) und der Mehrwertsteuer 
(CHF +5.8 Mio.). 

Die folgende Grafik zeigt die Anteile einzelner  
Steuerarten an den gesamten Steuern und Abgaben. 
Mit 29 % nahm die Ertragssteuer im Berichtsjahr den 
 grössten Anteil ein. Es folgen die Mehrwertsteuererträge 
mit 28 %, die Vermögens- und Erwerbssteuer mit 15 % 
und die Stempelabgaben mit 8 %. Gesamthaft machten 
diese Steuerarten damit bereits einen Anteil von 80 % an 
den Steuer- und Abgabenerträgen aus. 
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Ertragssteuer
Die Ertragssteuer wird von den in Liechtenstein steuer-
pflichtigen juristischen Personen erhoben und beträgt 
12.5 % des steuerbaren Jahresgewinns des Unterneh-
mens. Mit einem Volumen von CHF 240.8 Mio. übertraf 
diese den veranschlagten Wert um CHF 73.8 Mio. und 
trug damit wesentlich zur positiven Abweichung bei. So 
zeigten sich die Ergebnisse der juristischen Personen 
im Steuerjahr 2020 robuster als im Rahmen des Voran-
schlags aufgrund der Covid-19-Pandemie erwartet. Im 
Vorjahresvergleich fiel die Ertragssteuer CHF 324.2 Mio. 
tiefer aus, was vor allem auf einen aussergewöhnlich ho-
hen Steueranfall im Vorjahr zurückzuführen ist. 

Mehrwertsteuer
Die Mehrwertsteuer erfasst die Lieferung von Gegen-
ständen und Dienstleistungen, die ein Unternehmen im 
Inland gegen Entgelt erbringt (einschliesslich Eigenver-
brauch) sowie die Einfuhr von Gütern und den Bezug von 
Dienstleistungen aus dem Ausland. Der Staatsvertrag mit 
der Schweiz sieht vor, dass beide Vertragsparteien die 
aus dem Dienstleistungssektor erzielten Mehrwertsteuer-
erträge direkt erhalten, während die übrigen Einnahmen 
gepoolt und auf Basis eines definierten Schlüssels auf-
geteilt werden, welcher die unterschiedliche Pro-Kopf-
Nachfrage beider Parteien berücksichtigt. Mit einem 
Volumen von CHF 226.2 Mio. übertrafen die gesamten 
Mehrwertsteuererträge den Voranschlag um CHF 30.2 
Mio. So waren es einerseits die Mehrwertsteuererträge 
aus dem separierten Dienstleistungssektor, welche mit 
einem Volumen von CHF 97.3 Mio. um CHF 17.7 Mio. 
höher ausfielen als prognostiziert. Andererseits über-
traf auch der liechtensteinische Anteil am gesamten 
Pool ertrag mit CHF 128.9 Mio. den Voranschlag um 
CHF 12.4 Mio. Dabei entwickelte sich der gemeinsame 
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Anteil an diesem mit 7.4 ‰ (Voranschlag 2021 6.9 ‰) 
besser als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr nahmen 
die Mehrwertsteuererträge um CHF 5.8 Mio. oder 2.7 % 
zu. Diese Zunahme ist vor allem auf die höheren Erträge 
aus dem separierten Dienstleistungssektor (CHF +6.2 
Mio.) zurückzuführen, während der Anteil am gemeinsa-
men Poolertrag trotz einer Zunahme um 7.4 % aufgrund 
eines geringeren Anteilsschlüssels von 7.4 ‰ (Vorjahr 
8.3 ‰) um CHF 0.3 Mio. leicht zurückging.

Vermögens- und Erwerbssteuer
Die Vermögens- und Erwerbssteuer wird von den na-
türlichen Personen in Liechtenstein entrichtet. Für das 
Land ergaben sich im Berichtsjahr Steuererträge in Höhe 
von CHF 118.8 Mio. Während im Voranschlag aufgrund 
der Covid-19-Pandemie mit einem Rückgang der Vermö-
gens- und Erwerbssteuererträge gerechnet wurde, über-
trafen diese den Voranschlag um CHF 19.8 Mio. oder 
20.0 % und schnitten auch im Vorjahresvergleich um 
CHF 1.0 Mio. oder 0.9 % besser ab.

Stempelabgaben
Wie bereits im Vorjahr verzeichneten die Stempelab-
gaben auch im Berichtsjahr nochmals eine deutliche 
Zunahme. So ergaben sich Abgabenerträge in Höhe 
von CHF 63.2 Mio., womit diese den Voranschlag um 
CHF 18.2 Mio. und das Vorjahr um CHF 10.7 Mio. über-
trafen. Die Stempelabgaben setzen sich aus den Effek-
tenumsatzabgaben in Höhe von CHF 51.3 Mio., den Ein-
nahmen aus Prämienquittungen von CHF 7.6 Mio. sowie 
den Emissionsabgaben von CHF 4.3 Mio. zusammen. 
Während im Voranschlagsvergleich alle drei Abgaben-
arten die Erwartungen übertrafen, sind es im Vorjahres-
vergleich die Effektenumsatzabgaben (CHF +11.4 Mio.), 
welche zur Zunahme führten, wogegen die Prämienquit-
tungen sowie die Emissionsabgaben leicht tiefer aus-
fielen. 

Quellensteuer
Die Steuerabzüge auf quellensteuerpflichtigen Erwerb 
aus unselbständiger Tätigkeit sowie auf Sitzungsgeldern 
und Vorsorgeleistungen erreichten im Berichtsjahr ein 
Volumen von CHF 36.3 Mio. Damit lagen diese CHF 4.3 
Mio. oder 13.5 % über dem Voranschlag und mit einer 
Zunahme um CHF 0.3 Mio. oder 1.0 % auch leicht über 
dem Vorjahr.

Zollerträge, Mineralölsteuer
Der Anteil des Landes an den von der Eidgenössischen 
Zollverwaltung vereinnahmten Einfuhrzöllen und steuer-
ähnlichen Abgaben ergibt sich auf der Basis eines ein-
wohnerabhängigen Verteilschlüssels. Für das Berichts-
jahr ergaben sich auf der Grundlage der gemeinsamen 
Zollerträge und des Anteilsschlüssels von 0.45 % Zoller-
träge im Umfang von CHF 33.8 Mio. Damit lagen diese 
CHF 0.9 Mio. über dem Voranschlag und CHF 1.8 Mio. 

über dem Vorjahr. Mit einem Anteil von 51 % an den ge-
samten Zollerträgen machten die Mineralölsteuern und 
-zuschläge den Hauptanteil aus. Es folgten die Erträge 
aus der Tabaksteuer mit einem Anteil von 25 % und die 
Einfuhrzölle mit 14 %. 

Geldspielabgabe
Bei Geldspielen wird gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen auf den Bruttospielerträgen eine Geldspiel-
abgabe erhoben. Das Abgabevolumen betrug im Be-
richtsjahr CHF 28.2 Mio. Damit lag die Geldspielabgabe 
CHF 3.2 Mio. über dem Voranschlag und CHF 1.3 Mio. 
über dem Vorjahr.

Grundstückgewinnsteuer
Die Grundstückgewinnsteuer ist auf den Gewinn bei der 
Veräusserung sowie bei wirtschaftlicher Handänderung 
von im Inland gelegenen Grundstücken zu entrichten. 
Mit einem Volumen von CHF 26.0 Mio. lagen die Steu-
ererträge im Rahmen des Voranschlags. Im Vorjahres-
vergleich fielen die Steuererträge hingegen um CHF 4.4 
Mio. oder 14.6 % geringer aus.

Motorfahrzeugsteuer
Bei der Motorfahrzeugsteuer handelt es sich um eine 
Steuer für Halter von Motorfahrzeugen, wobei sich die 
Bemessungsgrundlage in der Regel nach dem Gesamt-
gewicht der Fahrzeuge richtet. Im Berichtsjahr wurden 
Motorfahrzeugsteuern in Höhe von CHF 15.3 Mio. ent-
richtet. Damit lagen die Steuererträge je CHF 0.1 Mio. 
unter dem Vorschlag und dem Vorjahr. 

Sonstige Erträge aus Steuern und Abgaben
Die sonstigen Erträge aus Steuern und Abgaben bein-
halten vor allem den Ertragsanteil Liechtensteins an der 
leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (CHF 11.8 
Mio.), die Erträge aus der Besteuerung nach dem Auf-
wand (CHF 11.1 Mio.) sowie die Einnahmen aus der 
CO2-Abgabe und dem CO2-Ertrag aus Treibstoffabsatz 
(CHF 7.6 Mio.). Gesamthaft ergaben sich sonstige Er-
träge aus Steuern und Abgaben von CHF 31.0 Mio. Da-
mit lagen diese CHF 2.1 Mio. über dem Voranschlag und 
CHF 0.2 Mio. über dem Vorjahr.

2.1.2  Entgelte

Die Kategorie der Entgelte beinhaltet die Einnahmen 
des Landes aus Gebühren, Kostenweiterverrechnun-
gen, Bussen usw. Gesamthaft ergaben sich im Berichts-
jahr Entgelte in Höhe von CHF 41.0 Mio. Damit übertra-
fen diese den budgetierten Wert um CHF 4.2 Mio. oder 
11.5 %. Im Vergleich zum Voranschlag sind es vor allem 
die folgenden Positionen, welche zu den höheren Erträ-
gen führten: Handelsregistergebühren CHF +1.2 Mio., 
Bussen Landespolizei CHF +0.6 Mio., Grundbuchgebüh-
ren CHF +0.5 Mio., Weiterverrechnung IT-Betriebskos-
ten CHF +0.5 Mio. und Rückerstattungen Vorleistungen 
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gleich zum Voranschlag fielen die Entgelte auch im Vor-
jahresvergleich höher aus. Die Erhöhung von CHF 1.9 
Mio. oder 4.9 % ist dabei vor allem auf die Handelsregis-
tergebühren (CHF +1.0 Mio.), die Weiterverrechnung IT-
Betriebskosten (CHF +0.9 Mio.), den Verwaltungskosten-
beitrag der Liecht. Arbeitslosenversicherung (CHF +0.6 
Mio.) sowie die Rückerstattung Vorleistungen Kraftwerk 
Mühleholz (CHF +0.5 Mio.) zurückzuführen. Die Erlöse 
aus der Versteigerung von Emissionsrechten (CHF -0.6 
Mio.) sowie die Grundbuchgebühren (CHF -0.5 Mio.) 
blieben hingegen unter dem Vorjahr.

Die folgenden Positionen stellen die grössten Einzel-
beträge der Kategorie Entgelte dar und umfassen 86 % 
der Gesamtposition.

   Beträge in CHF Mio.

Entgelte Rechnung Voranschlag Rechnung 

 2021 2021 2020

Grundbuchgebühren 4.7 4.2 5.3

Handelsregistergebühren 4.6 3.4 3.6

Verwaltungskostenbeitrag  

Arbeitslosenversicherung 3.5 3.2 2.9

Gerichtsgebühren Landgericht 2.9 2.6 3.1

Motorfahrzeuggebühren 2.7 2.7 2.6

Verwaltungsgebühren  

Ausländer- und Passamt 2.5 2.2 2.2

Bussen Landespolizei 1.9 1.3 1.8

Verwaltungsgebühren  

Amt für Volkswirtschaft 1.6 2.0 1.5

Weiterverrechnung  

IT-Betriebskosten 1.5 1.0 0.6

Verwaltungsgebühren /  

Ordnungsbussen Steuerverwaltung 1.5 1.5 1.8

Rückerstattungen ISF-Borders 1.3 1.5 1.6

Verwaltungsgebühren  

Amt für Kommunikation 1.2 1.3 1.1

Schulgelder 1.1 0.7 0.7

Gebühren Geistiges Eigentum 0.8 0.8 0.9

Geldstrafen Landgericht 0.7 0.8 0.9

Verkäufe Lehrmittel 0.6 0.6 0.6

Rückersatz / Nachzahlung  

Verfahrenshilfe 0.6 0.3 0.4

Gerichtsgebühren Obergericht 0.6 0.6 0.5

Gerichtsgebühren weitere Gerichte 0.5 0.4 0.4

Gemeindebeiträge für  

Mitbenützung Hallenbad SZU 0.5 0.5 0.8

Zwischentotal 35.3 31.4 33.2

übrige Positionen 5.7 5.4 6.0

Total 41.0 36.8 39.1

2.1.3  Rückerstattungen Gemeinwesen

Einige Aufgabenbereiche, welche von beiden Staats-
ebenen gemeinsam erbracht werden, werden unter-
jährig vom Land vorfinanziert und den Gemeinden an-
schliessend weiterverrechnet. Es handelt sich dabei um 
die Personal- und Sonderschulungsaufwendungen im 
Gemeindeschulbereich sowie um die Ergänzungsleistun-
gen zur AHV-IV inkl. Betreuungs- und Pflegegeld. Die 
Höhe der durch die Gemeinden erbrachten Rückerstat-
tungen ist dementsprechend von den Bruttoaufwendun-
gen in den einzelnen Aufgabenbereichen abhängig. Ge-
samthaft ergaben sich im Berichtsjahr Rückerstattungen 
in Höhe von CHF 33.1 Mio., womit diese CHF 1.6 Mio. 
oder 4.5 % unter dem Voranschlag blieben. Im Gegen-
satz dazu erhöhten sich die Rückerstattungen im Vorjah-
resvergleich um CHF 1.0 Mio. oder 3.3 %.

   Beträge in CHF Mio.

Rückerstattungen Rechnung Voranschlag Rechnung 

 2021 2021 2020

Rückerstattungen der Gemeinden   

–  für Lehrpersonen  

Gemeindeschulen 19.2 19.7 18.4

–  für Ergänzungsleistungen inkl.  

Betreuungs- und Pflegegeld 12.2 13.2 12.0

–  für Sonderschulung 1.8 1.8 1.6

   

Total 33.1 34.6 32.0

 
2.1.4  Sonstiger betrieblicher Ertrag

   Beträge in CHF Mio.

Sonstiger Rechnung Voranschlag Rechnung 

betrieblicher Ertrag 2021 2021 2020

Vermögensverfall zu Gunsten  

des Landes 4.2 0.0 1.2

Gewinnanteil Schweizerische  

Landeslotterie 2.3 1.8 2.2

Bussenertrag der  

Finanzmarktaufsicht 0.8 0.3 1.1

Miet- und Pachterträge 1.1 1.1 1.1

Periodenfremde Rückerstattung  

BA für Landwirtschaft 0.0 0.0 0.9

Abgeltung Staatsgarantie LLB 0.0 0.0 0.4

Übriger sonstiger betrieblicher  

Ertrag 0.0 0.0 0.1

Total 8.4 3.2 7.1
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hauptsächlich auf höhere Erträge aus Vermögensverfall 
zu Gunsten des Landes zurückzuführen. 

2.1.5 Personalaufwand

Im Personalaufwand werden in erster Linie die Gehäl-
ter und Lohnnebenkosten des Personals der Landesver-
waltung sowie der Lehrpersonen zusammengefasst. Des 
Weiteren enthält er die Entschädigungen für Gerichts- 
und Kommissionsmitglieder, die vom Land ausgerich-
teten Rentenleistungen (Frühpensionierungen, Magist-
ratspersonen usw.) sowie übrige Personalaufwendungen 
wie z. B. die Aus- und Weiterbildung des Staatsperso-
nals. Der Personalaufwand nahm im Berichtsjahr ein Vo-
lumen von CHF 238.0 Mio. ein. Vom gesamten Personal-
aufwand entfiel ein Anteil von 62.7 % oder CHF 149.3 
Mio. auf die Gehälter und Sozialbeiträge der Verwaltung, 
der Gerichte und Kommissionen. Es folgen die Personal-
aufwendungen der Lehrpersonen mit einem Volumen 
CHF 80.9 Mio. und einem Anteil von 34.0 %, die Pen-
sionen im Umfang von CHF 5.4 Mio. oder 2.3 % und 
der sonstige Personalaufwand mit CHF 2.4 Mio. oder 
1.0 %. Im Vergleich zum Voranschlag fiel der gesamte 
Personalaufwand mit einer Zunahme um CHF 0.1 Mio. 
leicht höher aus als im Voranschlag vorgesehen. Wäh-
rend der Personalaufwand für die Lehrpersonen sowie 
für die Verwaltung, die Gerichte und Kommissionen trotz 
pandemiebedingter Mehraufwendungen unter dem Vor-
anschlag blieben, wiesen die Pensionen im Vergleich 
zum Voranschlag einen Mehraufwand von CHF 2.9 Mio. 
aus. Dabei führte der Austritt von drei Regierungsmit-
gliedern auf das Ende der letzten Legislaturperiode zu 
einem Mehraufwand für die Pensionen der Magistraten 
von CHF 3.5 Mio., welcher im Voranschlag nicht enthal-
ten war. 
   Beträge in CHF Mio.

Personalaufwand Rechnung Voranschlag Rechnung 

 2021 2021 2020

Personalaufwand Verwaltung,  

Gerichte, Kommissionen 149.3 150.3 143.1

Personalaufwand Lehrpersonen 80.9 82.0 79.1

Pensionen (Magistraten,  

Frühzeitige Pensionierungen,  

Ordenslehrer) 5.4 2.5 2.1

Sonstiger Personalaufwand 2.4 3.1 1.9

Total 238.0 237.9 226.2

Im Vergleich zum Vorjahr nahm der Personalaufwand 
um CHF 11.8 Mio. oder 5.2 % zu. Die grösste Zunahme 
verzeichnete dabei der Personalaufwand für die Verwal-
tung, die Gerichte und Kommissionen, welcher sich um 
CHF 6.2 Mio. oder 4.4 % erhöhte. Dies ist einerseits auf 

die per 1. Januar 2021 gewährte Besoldungsanpassung 
von 0.8 % als fixer Leistungsanteil zurückzuführen. An-
dererseits erhöhte sich der durchschnittliche Beschäfti-
gungsgrad im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr um 
rund 38 Vollzeitäquivalente und durch die kurzfristige 
Schaffung befristeter Personalkapazitäten im Zusam-
menhang mit der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie 
(u. a. Testen, Impfen, Contact-Tracing). Der Personalauf-
wand für die Lehrpersonen nahm im Vergleich zum Vor-
jahr um CHF 1.9 Mio. oder 2.4 % zu. Nebst den eben-
falls gewährten Besoldungsanpassungen von 0.8 % ist 
dieser Mehraufwand auf die im Voranschlag ausgeführ-
ten Bestandesveränderungen sowie einen erhöhten Auf-
wand für Aushilfen zurückzuführen. Analog zum Vorjahr 
wurde für die Landesverwaltung sowie die Lehrpersonen 
nebst dem fixen auch ein variabler Leistungsanteil von 
0.2 % gewährt. Da ein solcher bereits im Vorjahr ausge-
richtet wurde, führte dies aufgrund des einmaligen Cha-
rakters des variablen Leistungsanteils jedoch zu keiner 
Erhöhung des Personalaufwands im Vorjahresvergleich. 
Im Bereich der Pensionen ergab sich im Vergleich zum 
Vorjahr eine Erhöhung von CHF 3.2 Mio. Dies ist eben-
falls auf den einmaligen Mehraufwand im Zusammen-
hang mit dem Austritt von drei Regierungsmitgliedern 
zurückzuführen. Der sonstige Personalaufwand nahm 
um CHF 0.4 Mio. zu, da im Vergleich zum Vorjahr wieder 
vermehrt Weiterbildungen für die Verwaltung sowie die 
Lehrpersonen durchgeführt und besucht werden konn-
ten.

Massgebliche Lohnsumme
Zur massgeblichen Lohnsumme, wie sie vom Landtag 
zu genehmigen ist, zählen sämtliche Gehaltsaufwendun-
gen für die Besoldung des Staatspersonals einschliess-
lich Überzeitenentschädigungen. Im Wesentlichen 
beinhalten diese die Gehaltskonten gemäss Artenglie-
derung (Verwaltungs- und Betriebspersonal), wobei die 
Sozialleistungen nicht hinzugezählt werden. Nicht ein-
gerechnet in der massgeblichen Lohnsumme sind die 
Gehälter der dem Landtag zugeordneten Stellen, das 
richterliche Personal der Gerichte sowie der Staats-
anwaltschaft. Im Rahmen des Voranschlags wurde für 
das Berichtsjahr eine massgebliche Lohnsumme von 
CHF 109'384'000 (Vorjahr CHF 103'665'000) bewilligt. 
Aufgrund der mit der Covid-19-Pandemie verbundenen 
Gehaltsaufwendungen wurde die massgebliche Lohn-
summe mittels Kreditüberschreitung um CHF 1.4 Mio. 
erweitert, womit eine genehmigte massgebliche Lohn-
summe von CHF 110'784'000 vorlag. Die abgerech-
nete massgebliche Lohnsumme für das Berichtsjahr be-
trug CHF 110'538'282 (Vorjahr CHF 105'032'314) und 
lag somit um rund CHF 0.2 Mio. unter der bewilligten 
massgeblichen Lohnsumme und CHF 5.5 Mio. über dem 
Vorjahr. Diesbezüglich kann angemerkt werden, dass 
im Berichtsjahr beträchtliche zusätzliche Gehaltsauf-
wendungen von rund CHF 3.4 Mio. aufgrund der Covid-
19-Pandemie (insb. Testen, Impfen, Contact-Tracing) 
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gen in anderen Bereichen kompensiert werden konn-
ten. Des Weiteren wurden für die Höchstgerichte (StGH, 
VGH, OGH) auf das Berichtsjahr hin Gerichtskanzleien 
und wissenschaftliche Dienste geschaffen, deren Ge-
haltsaufwendungen für die nicht richterlichen Mitarbei-
tenden in die massgebliche Lohnsumme einflossen.

2.1.6  Sachaufwand

Der Sachaufwand umfasst die laufenden Verwaltungs-, 
Betriebs- und Unterhaltsausgaben sowie die Beanspru-
chung von Dienstleistungen durch Dritte. Im Berichts-
jahr fielen gesamthaft Sachaufwendungen im Umfang 
von CHF 99.1 Mio. an. Damit lagen diese CHF 5.6 Mio. 
oder 5.4 % unter dem Voranschlag. Mit Ausnahme der 
Dienstleistungen und Honorare blieben alle weiteren 
Sachaufwandskategorien unter dem Voranschlag. So un-
terschritten v. a. der bauliche Unterhalt (CHF -5.1 Mio.), 
die Reisespesen und Repräsentationen (CHF -3.1 Mio.), 
die nicht aktivierbaren Sachgüter (CHF -1.7 Mio.) sowie 
die Büro- / Schulmaterialien und Drucksachen (CHF -1.4 
Mio.) die genehmigten Mittel deutlich. Mit einem Volu-
men von CHF 34.7 Mio. übertrafen die Dienstleistungen 
und Honorare den Voranschlag hingegen um CHF 7.1 
Mio. Dabei waren es die Kosten im Zusammenhang mit 
der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie, welche im Be-
reich der Gesundheitsvorsorge und -förderung zu ei-
nem Mehraufwand von CHF 13.3 Mio. (u. a. Tests, Imp-
fen) führten. Dieser Mehraufwand konnte jedoch durch 
Minderaufwendungen in anderen Bereichen (bspw. 
Experten / Gutachten / Öffentlichkeitsarbeit der Regie-
rung CHF -1.7 Mio., Experten / Gutachten Verkehrsbe-
reich CHF -0.8 Mio., genereller Hochbauplanungskredit 
CHF -0.6 Mio., diverse Strassenprojektierungen CHF -0.6 
Mio.) teilweise kompensiert werden.

   Beträge in CHF Mio.

Sachaufwand Rechnung Voranschlag Rechnung 

 2021 2021 2020

Dienstleistungen, Honorare 34.7 27.6 25.3

Baulicher Unterhalt durch Dritte 15.6 20.7 16.4

Nicht aktivierbare Sachgüter 9.6 11.4 13.1

Übriger Unterhalt durch Dritte 9.5 10.4 8.6

Mieten, Pachten, Benützungskosten 8.6 8.8 8.2

Wasser, Energie, Heizung 8.5 8.8 8.5

Büro- / Schulmaterial, Drucksachen 5.9 7.3 6.3

Reisespesen, Repräsentationen 3.9 7.0 3.3

Verbrauchsmaterialien 1.7 2.1 1.5

Übriger Sachaufwand 1.1 0.8 0.7

Total 99.1 104.7 92.0

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Sachauf-
wendungen um CHF 7.1 Mio. oder 7.7 %. Die Haupt-
veränderung ergab sich vor allem bei der Kategorie der 
Dienstleistungen und Honorare, welche im Vergleich 
zum Vorjahr CHF 9.4 Mio. höher ausfiel. Wie im Voran-
schlagsvergleich ist dies v. a. auf die Kosten zur Bekämp-
fung der Covid-19-Pandemie zurückzuführen. So fielen 
alleine die Aufwendungen für die Gesundheitsvorsorge 
und -förderung im Vergleich zum Vorjahr CHF 9.3 Mio. 
höher aus. Im Gegenzug dazu reduzierte sich die Kate-
gorie der nicht aktivierbaren Sachgüter im Vorjahresver-
gleich um CHF 3.5 Mio., was auf die im Vorjahr erhöhten 
Anschaffungen im Zusammenhang mit der Umsetzung 
der ICT-Strategie an den liechtensteinischen Schulen zu-
rückzuführen ist. 

Experten, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit der  
Regierung
Für die Öffentlichkeitsarbeit sowie Aufwendungen für Ex-
perten und Gutachten der Regierung und der Landesver-
waltung hat der Landtag im Rahmen des Voranschlags 
Mittel im Umfang von CHF 3.7 Mio. gesprochen. Davon 
wurden im Berichtsjahr CHF 2.0 Mio. eingesetzt, womit 
diese CHF 1.7 Mio. unter dem Voranschlag und CHF 0.8 
Mio. unter dem Vorjahr lagen. Die Verwendung der ge-
nehmigten Budgetkredite verteilte sich wie folgt auf 
die einzelnen Ministerien, wobei die Verteilung zu Ver-
gleichszwecken auch für das Vorjahr an die Geschäfts-
verteilung der Legislaturperiode angepasst wurde. 

    Beträge in CHF Mio.

Experten, Gutachten,  Rechnung Voranschlag Rechnung 

Öffentlichkeitsarbeit 2021 2021 2020 

der Regierung

Ministerium für Präsidiales  

und Finanzen 0.7 1.0 0.6

Ministerium für Inneres,  

Wirtschaft und Umwelt 0.5 1.0 0.7

Ministerium für Infrastruktur  

und Justiz 0.2 0.6 0.7

Ministerium für Äusseres,  

Bildung und Sport 0.2 0.5 0.4

Ministerium für Gesellschaft  

und Kultur 0.4 0.7 0.4

Total 2.0 3.7 2.8

 
2.1.7  Finanzzuweisungen

Die Finanzzuweisungen an die Gemeinden setzen sich 
zusammen aus den Ertragssteueranteilen sowie dem 
Finanzausgleich. Die Finanzausgleichssystematik sieht 
dabei einen ausgabenorientierten Mechanismus vor, 
welcher den Gemeinden – ausgehend von der eigenen 
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Gemeindebevölkerung garantiert. Dieser Mindestfinanz-
bedarf wird für eine Periode von vier Jahren vom Land-
tag festgelegt. In einer ersten von zwei Stufen sind alle 
Gemeinden teilnahmeberechtigt, deren standardisierte 
Steuerkraft (einheitlicher Gemeindesteuerzuschlag von 
200 %) pro Kopf unter dem definierten Mindestfinanz-
bedarf liegt. In einer zweiten Stufe nehmen nur noch Ge-
meinden mit einer Einwohnerzahl von unter 3'300 Per-
sonen teil. Eine Sonderzuteilung erfährt die Gemeinde 
Triesenberg für die Deckung der Kosten des Naherho-
lungsgebietes. 
   Beträge in CHF Mio.

Finanzzuweisungen Rechnung Voranschlag Rechnung 

 2021 2021 2020

Ertragssteueranteile 58.2 39.2 96.5

Finanzausgleich 45.3 63.7 44.2

Total 103.5 102.9 140.7

Gesamthaft ergaben sich im Berichtsjahr Finanzzuwei-
sungen im Umfang von CHF 103.5 Mio. Damit lagen diese 
CHF 0.6 Mio. über dem Voranschlag und CHF 37.2 Mio. 
unter dem Vorjahr. Im Vergleich zum Voranschlag fiel 
der Ertragssteueranteil an die Gemeinden mit CHF 19.0 
Mio. höher und der Finanzausgleich um CHF 18.4 Mio. 
tiefer aus als prognostiziert. Dies ist v. a. darauf zurück-
zuführen, dass der erwartete Rückgang der Ertragssteuer 
sowie der Vermögens- und Erwerbssteuer aufgrund der 
Covid-19-Pandemie nicht eintrat. Aufgrund der deutlich 
positiven Abweichung bei der Ertragssteuer fiel auch 
der Gemeindesteueranteil höher aus. Im Gegenzug dazu 
führten die höheren Steuererträge zu einer Stärkung der 
Steuerkraft der Finanzausgleichsgemeinden, so dass 
die Finanzausgleichszahlungen im Vergleich zum Vor-
anschlag systembedingt geringer ausfielen. Im Vorjah-
resvergleich fiel der Ertragssteueranteil aufgrund des 
Wegfalls eines aussergewöhnlichen hohen Ertragssteu-
eranfalls im Vorjahr um CHF 38.3 Mio. geringer aus. Da 
dieser aussergewöhnliche Fall eine Standortgemeinde 
betraf, welche keine Finanzausgleichszahlungen erhielt, 
hatte dieser Wegfall auf die Steuerkraft der einzelnen Fi-
nanzausgleichsgemeinden keine Auswirkung, weshalb 
die Finanzausgleichszahlungen mit CHF 1.1 Mio. nur 
leicht über dem Vorjahr liegen.

2.1.8 Beitragsleistungen

Im Berichtsjahr wurden Beitragsleistungen im Umfang 
von CHF 384.2 Mio. ausgerichtet. Als grösste Aufwand-
kategorie nahmen diese damit einen Anteil von 45 % 
an den gesamten betrieblichen Aufwendungen ein. Im 
Vergleich zum Voranschlag übertrafen die Beitrags-
leistungen die veranschlagten Mittel um CHF 3.3 Mio. 

oder 0.9 %. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf 
die Wirtschaftsförderung, welche aufgrund der Beiträge 
zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Covid-
19-Pandemie CHF 20.8 Mio. über dem Voranschlag lag. 
Ebenfalls im Zusammenhang mit der Pandemie wurden 
der Kulturstiftung Liechtenstein zusätzliche Mittel zur 
Verfügung gestellt, weshalb der Staatsbeitrag im Ver-
gleich zum Voranschlag um CHF 0.9 Mio. höher aus-
fiel. Des Weiteren übertrafen der Staatsbeitrag an das 
Liechtensteinische Landesspital (CHF +0.8 Mio.), die Er-
gänzungsleistungen zur AHV-IV (CHF +0.6 Mio.) sowie 
die Landessubventionen an die Familienhilfen (CHF +0.5 
Mio.) die veranschlagten Mittel. Im Gegenzug dazu konn-
ten diese Mehraufwendungen durch Budgetunterschrei-
tungen bei anderen Positionen teilweise kompensiert 
werden. Die grössten Budgetunterschreitungen ergaben 
sich dabei bei den Prämienverbilligungen für Einkom-
mensschwache (CHF -2.1 Mio.), dem Staatsbeitrag an 
die Finanzmarktaufsicht (CHF -1.9 Mio.), den Beiträgen 
an ausländische Spitäler (CHF -1.6 Mio.), dem Landes-
beitrag für die Wirtschaftliche Hilfe (CHF -1.6 Mio.), dem 
Staatsbeitrag an die Krankenkassen (CHF -1.5 Mio.), den 
Mitgliedsbeiträgen an den EWR / Schengen (CHF -1.1 
Mio.) oder der Kinder- und Jugendhilfe im Bereich der 
Einzelfallhilfe (CHF -1.0 Mio.). Im Vergleich zum Vorjahr 
nahmen die Beitragsleistungen um CHF 172.4 Mio. ab. 
Dies ist v. a. auf den Wegfall der im Vorjahr ausseror-
dentlich ausgerichteten Staatsbeiträge an die Liechten-
steinische Alters- und Hinterlassenenversicherung im 
Umfang von CHF 100.0 Mio. und an die Arbeitslosenver-
sicherungskasse mit CHF 80.0 Mio. zurückzuführen. Im 
Gegenzug dazu nahmen die Prämienverbilligungen für 
Einkommensschwache (CHF +4.4 Mio.), die Ergänzungs-
leistungen zur AHV-IV (CHF +2.6 Mio.), die Mitgliedsbei-
träge EWR / Schengen (CHF +1.1 Mio.) und die Förder-
beiträge gemäss Energieeffizienzgesetz (CHF +1.0 Mio.) 
im Vorjahresvergleich zu.

Trotz der Vielzahl von Beitragsleistungen wird die 
Aufwandkategorie von einigen hohen Einzelpositio-
nen dominiert. Wie die nachstehende Aufstellung zeigt, 
machten alleine die nachfolgend aufgeführten Beitrags-
positionen mit je einem Volumen von über CHF 10.0 Mio. 
im Berichtsjahr einen Anteil von 60 % an den gesamten 
Beitragsleistungen aus. 
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Beitragsleistungen Rechnung Voranschlag Rechnung 

 2021 2021 2020

Krankenkassen 39.5 41.0 40.1

Ergänzungsleist. zur AHV-IV  

inkl. Betreuungs- u. Pflegegeld 34.5 33.9 31.8

Alters- und Hinterlassenen- 

versicherung (AHV) 30.4 30.4 130.4

Wirtschaftsförderung 22.3 1.5 22.2

Ausländische Spitäler 20.0 21.6 20.0

Universität Liechtenstein 15.3 15.3 14.8

Bilaterale Entwicklungs- 

zusammenarbeit (LED) 14.7 14.7 14.7

Verkehrsbetrieb  

LIECHTENSTEINmobil 14.5 14.5 14.4

Berufsbildung 13.0 13.3 12.9

Landesspital 12.7 11.8 13.8

Prämienverbilligungen für  

Einkommensschwache 12.4 14.5 8.0

Zwischentotal 229.3 212.5 323.1

übrige Positionen 154.9 168.4 233.4

Total 384.2 380.9 556.6 

Nach Empfängerkategorie gruppiert, stellen sich die 
 Beitragsleistungen für das Berichtsjahr wie folgt dar:

   Beträge in CHF Mio.

Beitragsleistungen Rechnung Voranschlag Rechnung 

 2021 2021 2020

Private Institutionen 102.1 84.6 101.7

Private Haushalte 95.3 103.4 86.5

Ausland 78.4 82.7 78.2

Eigene Anstalten / Stiftungen 76.1 75.6 257.8

Gemischtwirtschaftliche  

Unternehmen 24.2 25.2 24.6

Gemeinden 8.0 9.4 7.9

Total 384.2 380.9 556.6

 
Private Institutionen
Mit einem Volumen von CHF 102.1 Mio. machten die 
Beiträge an Private Institutionen im Berichtsjahr den 
grössten Anteil aus. Unter diese Beitragskategorie fie-
len vor allem der Staatsbeitrag an die Krankenkassen mit 
CHF 39.5 Mio., die Beiträge für Wirtschaftsförderung mit 
CHF 22.3 Mio. sowie die Leistungen an das Heilpäda-
gogische Zentrum für die Werkstätten und Wohnheime 
in Höhe von CHF 8.6 Mio. Im Voranschlagsvergleich 
erhöhten sich die Beiträge an Private Institutionen um 

CHF 17.5 Mio. Dies ist v. a. auf die Beiträge für die Wirt-
schaftsförderung zurückzuführen, bei welchen nebst den 
im Rahmen des Voranschlags ausgerichteten Förderbei-
trägen von CHF 0.9 Mio. die Beiträge zur Bekämpfung 
der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie in 
Höhe von CHF 21.4 Mio. massgeblich ins Gewicht fie-
len. Im Vergleich zum Voranschlag blieben hingegen die 
Staatsbeiträge an die Krankenkassen (CHF -1.5 Mio.) so-
wie für das Heilpädagogische Zentrum für die Werkstät-
ten und Wohnheime (CHF -0.4 Mio.) unter den geneh-
migten Mitteln. Im Vorjahresvergleich erhöhte sich diese 
Beitragskategorie mit CHF 0.4 Mio. leicht. Dies vor al-
lem weil die Covid-19-bedingten Wirtschaftshilfen nach 
dem Vorjahr nochmals im gleichen Ausmass notwendig 
wurden. Die höheren Landessubventionen an die Fami-
lienhilfen (CHF +0.3 Mio.), die Kinder- und Jungend-
förderung (CHF +0.3 Mio.) und die Leistungen gemäss 
Ausfallgarantiegesetz (CHF +0.2 Mio.) konnten durch ei-
nen Rückgang des Staatsbeitrags an die Krankenkassen 
(CHF -0.5 Mio.) und eine geringere Rückverteilung aus 
der CO2-Abgabe (CHF -0.3 Mio.) teilweise kompensiert 
werden. 

Private Haushalte
Beiträge in Höhe von CHF 95.3 Mio. flossen an die Pri-
vaten Haushalte. Die grössten Beitragszahlungen um-
fassten dabei die Ergänzungsleistungen zur AHV-IV inkl. 
Betreuungs- und Pflegegeld (CHF 34.5 Mio.), die Prämi-
enverbilligungen für Einkommensschwache (CHF 12.4 
Mio.), die Verbesserung des landwirtschaftlichen Ein-
kommens (CHF 6.0 Mio.), die Abgeltung ökologischer 
Leistungen (CHF 5.5 Mio.), die Landesbeiträge für die 
Wirtschaftliche Hilfe (CHF 5.3 Mio.) sowie die Förder-
beiträge gemäss Energieeffizienzgesetz (CHF 5.0 Mio.). 
Im Vergleich zum Voranschlag unterschritt diese Kate-
gorie die genehmigten Mittel um CHF 8.0 Mio. Dabei 
waren es u. a. die folgenden Positionen, welche unter 
dem Voranschlag blieben: Prämienverbilligungen für 
Einkommensschwache (CHF -2.1 Mio.), Landesbeiträge 
für die Wirtschaftliche Hilfe (CHF -1.6 Mio.), Kinder- und 
Jugendhilfe Einzelfallhilfe (CHF -1.0 Mio.). Im Gegen-
satz zum Voranschlagsvergleich erhöhten sich die Bei-
träge an Private Haushalte im Vergleich zum Vorjahr um 
CHF 8.8 Mio. oder 10.2 %. Die Hauptveränderungen er-
gaben sich aus den Zunahmen bei den Prämienverbilli-
gungen für Einkommensschwache (CHF +4.4 Mio.), den 
Ergänzungsleistungen zur AHV-IV inkl. Betreuungs- und 
Pflegegeld (CHF +2.6 Mio.) sowie den Förderbeiträgen 
gemäss Energieeffizienzgesetz (CHF +1.0 Mio.).

Ausland
Als nächste Kategorie folgen die Beiträge ins Ausland 
mit einem Volumen von CHF 78.4 Mio. Mit 86 % ma-
chen dabei die Beiträge im Bereich der humanitären 
Entwicklungszusammenarbeit (IHZE, CHF 22.9 Mio.), 
die Beiträge an ausländische Spitäler (CHF 20.0 Mio.) 
sowie die Beiträge im Bereich der Bildung (Berufsbil-
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Universitäten CHF 5.5 Mio.) den grössten Anteil an den 
Beiträgen ins Ausland aus. Im Vergleich zum Voran-
schlag blieb diese Beitragskategorie CHF 4.4 Mio. un-
ter den genehmigten Mitteln. Dies ist v. a. auf Budget-
unterschreitungen bei den Beiträgen an ausländische 
Spitäler (CHF -1.6 Mio.) und die Mitgliedsbeiträge für 
den EWR / Schengen (CHF -1.1 Mio.) zurückzuführen. 
Im Vorjahresvergleich nahmen die Beiträge mit Mehr-
aufwendungen von CHF 0.2 Mio. leicht zu. Höhere Mit-
gliedsbeiträge an den EWR / Schengen (CHF +1.1 Mio.) 
konnten durch geringere Entschädigungen an den ge-
meinsamen Agrarmarkt mit der Schweiz (CHF -0.6 Mio.) 
zum Teil kompensiert werden. 

Eigene Anstalten und Stiftungen
Für die Beiträge an eigene Anstalten und Stiftungen 
wurden im Berichtsjahr CHF 76.1 Mio. aufgewendet. 
Die Hauptbeiträge umfassten die Staatsbeiträge an die 
Alters- und Hinterlassenenversicherung mit CHF 30.4 
Mio., an LIECHTENSTEINmobil mit CHF 14.5 Mio. und 
an das Liechtensteinische Landesspital mit CHF 12.7 
Mio. Im Vergleich zum Voranschlag fiel diese Beitrags-
kategorie CHF 0.5 Mio. höher aus als geplant. Dabei 
konnten höhere Staatsbeiträge an die Kulturstiftung 
Liechtenstein (CHF +0.9 Mio.), das Liechtensteinische 
Landesspital (CHF +0.8 Mio.), den Liechtensteinischen 
Rundfunk (CHF +0.3 Mio.) sowie ein höherer Gewinn-
anteil an der Landeslotterie für die Kulturstiftung Liech-
tenstein (CHF +0.3 Mio.) nicht vollständig durch die 
Budgetunterschreitung des Staatsbeitrags an die Liech-
tensteinische Finanzmarktaufsicht (CHF -1.9 Mio.) kom-
pensiert werden. Im Vorjahresvergleich gingen die Bei-
träge an eigene Stiftungen und Anstalten um CHF 181.7 
Mio. zurück. Dies ist v. a. auf den Wegfall der im Vorjahr 
ausgerichteten ausserordentlichen Staatsbeiträge an die 
Alters- und Hinterlassenenversicherung in Höhe von 
CHF 100.0 Mio. und an die Arbeitslosenversicherungs-
kasse von CHF 80.0 Mio. zurückzuführen. Des Weite-
ren fielen die Staatsbeiträge an die Liechtensteinische 
Finanzmarktaufsicht (CHF -1.4 Mio.) und das Liechten-
steinische Landesspital (CHF -1.2 Mio.) geringer aus, 
wogegen die Staatsbeiträge an die Kulturstiftung Liech-
tenstein (CHF +0.9 Mio.) und das Liechtensteinische 
Landesmuseum (CHF +0.2 Mio.) zunahmen. 

Gemischtwirtschaftliche Unternehmen
Unter diese Kategorie fallen die Staatsbeiträge an die 
Universität Liechtenstein, die Liechtensteinische Musik-
schule, an Liechtenstein Marketing sowie die Kunstschule 
Liechtenstein. Im Berichtsjahr ergaben sich Staatsbei-
träge von CHF 24.2 Mio., wobei ein Anteil von CHF 15.3 
Mio. oder 63 % davon auf die Universität Liechtenstein 
entfiel. Im Vergleich zum Voranschlag bleib diese Kate-
gorie mit CHF 1.0 Mio. unter dem Budget. Dabei sind es 
v. a. die Staatsbeiträge an die Liechtensteinische Musik-
schule (CHF -0.7 Mio.) und an Liechtenstein Marketing 

(CHF -0.2 Mio.), welche nicht vollständig ausgeschöpft 
wurden. Im Vergleich zum Vorjahr fielen die Beiträge um 
CHF 0.3 Mio. tiefer aus. Der höhere Staatsbeitrag an die 
Universität Liechtenstein (CHF +0.5 Mio.) wurde dabei 
durch geringe Staatsbeiträge an Liechtenstein Marke-
ting (CHF -0.6 Mio.) und die Liechtensteinische Musik-
schule (CHF -0.2 Mio.) mehr als kompensiert. 

Gemeinden
Die Beiträge an die Gemeinden machten im Berichts-
jahr ein Volumen von CHF 8.0 Mio. aus. Von diesen 
entfiel ein Anteil von 84 % oder CHF 6.7 Mio. auf die 
Landesbeiträge an die Alters- und Pflegeheime. Weitere 
Landesbeiträge in Höhe von CHF 0.8 Mio. wurden für 
die Waldbewirtschaftung und -erhaltung ausgerichtet. 
Die veranschlagten Mittel wurden im Berichtsjahr um 
CHF 1.4 Mio. unterschritten. So konnten v. a. die budge-
tierten Mittel für den Gewässerunterhalt (CHF -0.7 Mio.) 
und die Waldbewirtschaftung und -erhaltung (CHF -0.5 
Mio.) nicht vollständig eingesetzt werden. Im Vergleich 
zum Vorjahr fielen die Beträge an die Gemeinden mit 
CHF 0.1 Mio. leicht höher aus. Die Hauptveränderungen 
ergaben sich durch höhere Landesbeiträge an die Alters- 
und Pflegeheime (CHF +0.4 Mio.) und im Gegenzug ge-
ringere Beiträge bei der Waldbewirtschaftung und -er-
haltung (CHF -0.2 Mio.). 

2.1.9 Abschreibungen

   Beträge in CHF Mio.

Abschreibungen Rechnung Voranschlag Rechnung 

 2021 2021 2020

Standardabschreibungen  

Hochbauten 10.9 11.0 11.6

Standardabschreibungen  

Tiefbauten 6.7 6.6 6.3

Standardabschreibungen  

Mobilien / immat. Anlagegüter 5.9 6.3 5.5

Abschreibungen  

Investitionsbeiträge 5.9 11.5 8.0

Abschreibungen und  

Wertberichtigungen Darlehen 0.0 0.0 -0.2

Abschreibungen und  

Wertberichtigungen Beteiligungen 0.1 0.0 -1.2

Total Abschreibungen  

gemäss Erfolgsrechnung 29.5 35.3 30.1

Mit Ausnahme von CHF 0.1 Mio. Abschreibungen auf 
Hochbauten des Finanzvermögens betreffen die Ab-
schreibungen grundsätzlich nur Positionen des Verwal-
tungsvermögens.

Die Abschreibungen liegen CHF 5.8 Mio. unter dem 
Voranschlag. Dies liegt hauptsächlich an den Investitions-
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vollständig abgeschrieben werden und um CHF 5.6 Mio. 
tiefer sind als der Voranschlag. 

Gegenüber dem Vorjahr reduzierten sich die Ab-
schreibungen um CHF 0.6 Mio. Diese Veränderung be-
inhaltet im Wesentlichen einerseits die Abnahme von Ab-
schreibungen der Investitionsbeiträge um CHF 2.1 Mio. 
sowie andererseits den Entfall der Wertaufholung auf 
der Beteiligung an der Liechtensteinische Post AG von 
CHF 1.2 Mio. im Vorjahr.

2.1.10  Sonstiger betrieblicher Aufwand

Diese Position liegt mit CHF 1.6 Mio. um CHF 0.9 Mio. 
über dem Voranschlag von CHF 0.7 Mio. und beinhaltet 
die Debitorenverluste sowie die Zunahme des Delkrede-
res auf Forderungen. Die Abweichung zum Voranschlag 
stammt überwiegend aus Forderungen des Landgerich-
tes, des Amtes für Justiz und der Steuerverwaltung. Die 
Veränderung des Delkrederes auf Steuerforderungen 
und Unterhaltsvorschüssen ist in den Steuererträgen 
und dem Aufwand aus Beitragsleistungen (siehe auch 
2.3.2 Forderungen) und nicht in dieser Position enthal-
ten.

2.1.11  Ergebnis aus extern verwalteten  
Vermögen

Grundlagen der Vermögensverwaltung
Die für die operative Tätigkeit nicht benötigten flüssi-
gen Mittel werden von externen Vermögensverwaltern 
im Auftrag der Regierung und auf Basis der Richtlinien 
für die Vermögensverwaltung des Fürstentums Liechten-
stein vom 9. November 2010 verwaltet. Diese Richtlinien 
sind auf der Webseite der Landeskasse (www.lk.llv.li) pu-
bliziert und regeln auch die Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortung der in die Vermögensverwaltung invol-
vierten Gremien.

Gemäss Art. 33 Abs. 1 FHG ist das Vermögen so an-
zulegen, dass die Sicherheit und ein genügender Ertrag 
der Anlagen sowie eine angemessene Verteilung der Ri-
siken gewährleistet sind. Entsprechend wird das Vermö-
gen grundsätzlich mit einer konservativen und klassi-
schen Strategie veranlagt.

Die Umsetzung entspricht den Grundsätzen einer 
«Best Practice» institutioneller Vermögensverwaltung. 
Die Anlagestrategie verteilt das zu verwaltende Vermö-
gen unter Berücksichtigung von Rendite- und Risiko-
eigenschaften auf unterschiedliche Anlagekategorien 
und definiert Benchmarks (Ziel- / Vergleichsgrössen) 
sowie taktische Schwankungsbandbreiten. Die Anlage-
strategie wird jährlich überprüft, bei Bedarf angepasst 
und jeweils durch die Regierung beschlossen. Verände-
rungen der Anlagestrategie werden in der Regel im De-
zember umgesetzt, weshalb die Anteile der Hauptanla-
gekategorien per 31. 12. in der untenstehenden Tabelle 
jeweils bereits die Strategie des Folgejahres abbilden.

Nachhaltigkeit
Das Land Liechtenstein versteht sich als verantwor-
tungsbewusster Investor und berücksichtigt ethische, 
ökologische und soziale Aspekte («ESG») im gesamten 
Anlageprozess. Das Vermögen des Landes wird durch 
professionelle Vermögensverwalter angelegt. Diese wer-
den im Rahmen von kompetitiven Mandatsausschrei-
bungen ausgewählt, bei denen Fragen zum Umgang mit 
Nachhaltigkeit und deren Berücksichtigung in der Ver-
mögensverwaltung zentral sind.

Die mandatierten Vermögensverwalter des Finanz-
vermögens werden angehalten dem Nachhaltigkeitsan-
satz Rechnung zu tragen und die bereits eingeleiteten 
Prozesse konsequent fortzuführen. Um diesen Bestre-
bungen entsprechend Nachdruck zu verleihen, wurde 
im Herbst 2021 ein Massnahmenplan festgelegt, der u. a. 
die Ausübung von Stimmrechten, den aktiven Dialog mit 
Unternehmen (Engagement) und Ausschlusslisten mit 
kontroversen Geschäftstätigkeiten (z. B. SVVK, UN Glo-
bal Compact, Thermische Kohle etc.) fordert. Bei den 
aktiven Mandaten wird das Ziel verfolgt, eine regelba-
sierte Umsetzung mit dezidiertem Nachhaltigkeitsansatz 
zu implementieren, was gleichermassen bei den passi-
ven Mandaten angestrebt wird. Partnerschaften mit Ver-
mögensverwaltern werden nur eingegangen, wenn sich 
diese mittels Mitgliedschaften (z. B. PRI, SSF etc.) für 
eine nachhaltige Entwicklung engagieren.

Die detaillierte Auseinandersetzung mit Nachhaltig-
keitsaspekten und Klimarisiken ist neben dem Anlage-
prozess auch integrierter Bestandteil in der Berichter-
stattung und Überwachung. So sind diese Themen fester 
Bestandteil der halbjährlichen Gespräche mit den man-
datierten Vermögensverwaltern. Die Vermögensverwal-
ter werden zudem aufgefordert, in ihrer Berichterstat-
tung über die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel 
und deren Berücksichtigung in der Verwaltungstätigkeit 
zu berichten.

Vermögensübersicht
Die Anlagestrategie 2021 wurde gegenüber dem Vorjahr 
nicht verändert. Aufgrund des positiven Cashflows und 
vor allem der im Vergleich zum Vorjahr wieder besser 
planbaren Liquiditätsentwicklung konnte mit CHF 170 
Mio. mehr aus der operativen Liquidität der Landeskasse 
in die Finanzanlagen übertragen werden als in den bei-
den Vorjahren.

Die Verwaltung der Wertschriften (exklusiv Liqui-
dität) erfolgte per Ende 2021 in 17 Portfolios durch 4 
Liechtensteiner Banken (total CHF 1'577 Mio.) und 6 
ausländische Finanzinstitute (total CHF 980 Mio.).
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Extern verwaltete Vermögen zu Marktwerten 2021   2020   2019  

 CHF Perf. Anteil CHF Perf. Anteil CHF Perf. Anteil 

 Mio.  %  % Mio.  %  % Mio.  %  %

Extern verwaltete Vermögen per 01. 01.  2'351.1   2'113.8   1'807.7  

Kapitalerträge (Zinsen, Dividenden) 18.1   20.3   16.9  

Kursgewinne (realisiert und nicht realisiert) 406.5   223.9   256.9  

Kursverluste (realisiert und nicht realisiert) -289.2   -114.0   -79.7  

Direkte Vermögensverwaltungskosten -3.2   -3.0   -3.0  

         
Nettoergebnis / Performance 132.3 5.6 %  127.2 5.5 %  191.1 10.6 % 

Kapitaleinlagen / -entnahmen 170.0   110.0   115.0  

Extern verwaltete Vermögen per 31. 12.  2'653.4   2'351.1   2'113.8  

wovon         

Liquidität und Währungsabsicherung 96.4  3.6 % 87.3  3.7 % 66.6  3.2 %

Obligationen CHF 479.5 -1.0 % 18.1 % 439.7 0.1 % 18.7 % 420.0 1.4 % 19.9 %

Obligationen FW 1'020.5 -2.7 % 38.5 % 955.6 3.8 % 40.6 % 860.3 6.1 % 40.7 %

Aktien CH / FL 220.8 23.3 % 8.3 % 188.7 3.7 % 8.0 % 171.5 30.5 % 8.1 %

Aktien Ausland 757.4 19.8 % 28.5 % 610.4 11.2 % 26.0 % 531.5 23.9 % 25.1 %

Alternative Anlagen 78.7 -2.4 % 3.0 % 69.4 2.4 % 3.0 % 63.9 1.3 % 3.0 %

 

Ausweis der Vermögensverwaltungskosten         

Direkte Vermögensverwaltungskosten 3.2   3.0   3.0  

Indirekte Kosten transparenter Kollektivanlagen 2.7   2.5   2.2  

         

Total direkte und indirekte Vermögensverwaltungskosten 5.9  0.24 % 5.5  0.26 % 5.2  0.27 %

Kostentransparenzquote   100.00 %   100.00 % 100.00 %

Entwicklung der Märkte
Das Anlagejahr 2021 war, unterstützt durch hohes real-
ökonomisches Wachstum nach dem coronabedingten 
Einbruch des Vorjahres, sehr positiv. Das starke Wachs-
tum befeuerte nicht nur die Inflationserwartungen, 
sondern die effektiv gemessene Inflation. Die Zentral-
banken verhielten sich zögerlich, da sie das Wachstum 
nicht allzu früh bremsen möchten. Die ersten Zinser-
höhungsschritte wurden von einigen Schwellenländern 
und der Bank of England gemacht, wobei sich andere 
Zentralbanken auf eher rhetorische Absichtserklärun-
gen beschränkten. Der Aktienmarkt Schweiz stieg 2021 
um beachtliche +23.38 % und die Aktien Welt sogar 
um +25.54 %. Höhere Zinsen führten bei den Obliga-
tionen CHF 1-10 Jahre zu einer negativen Performance 
von -1.00 % und die Obligationen Fremdwährungen in 
CHF abgesichert schlossen mit -2.49 % ab.

Ergebnis der Vermögensverwaltung
Die extern verwalteten Vermögen erzielten im Rech-
nungsjahr eine Nettorendite von 5.60 % bzw. CHF 132.3 

Mio. Diese unterteilt sich in folgende Beiträge: Aktien 
Welt +5.14 %, Aktien CHF +1.80 %, Alternative Anlagen 
-0.07 %, Obligationen CHF -0.19 % und Obligationen 
Fremdwährung -1.08 %.

Die Rendite liegt +0.19 % über der mit der Anla-
gestrategie 2021 definierten Benchmark von +5.41 %. 
Diese Überperformance ist mehrheitlich auf die Taktik 
(Über- / Untergewichtung einer Anlagekategorie gegen-
über der Strategiegewichtung) zurückzuführen, und 
zwar primär auf ein Übergewicht der Aktien Welt abge-
sichert in CHF. Die Selektion (Auswahl von Einzeltiteln 
durch den Vermögensverwalter) war dafür negativ, bei-
spielsweise da verschiedene Manager Mühe bekundeten 
mit der Auswahl einzelner Länder und Emittenten.

Im Jahr 2021 lag die Performance des Finanzvermö-
gens mit +5.60 % unter dem Median der entsprechen-
den Peer Group des externen Anlageexperten PPCme-
trics AG von +6.42 %. Im Vergleich mit den Pictet BVG 
Indizes lag die erzielte Rendite über dem Pictet BVG25 
(+3.47 %) aber unter dem Pictet BVG40 plus (+10.05 %). 
Schweizer Pensionskassen halten viele Immobilienanla-
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Pictet BVG plus hat einen hohen Anteil Aktien und Im-
mobilienanlagen sowie kotierte Alternative Anlagen, was 
sich sehr positiv auswirkte. 

Die direkten und indirekten Kosten der Vermögens-
verwaltung (Transaktionskosten, Verwaltungsgebühren 
sowie Kosten für Wertschriftenbuchhaltung, Investment-
controlling, Compliance und Consulting) beliefen sich 
auf CHF 5.9 Mio., eine Erhöhung um CHF 0.4 Mio. im 
Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund des höheren Vermö-
gensstandes entspricht dies 0.24 % und ist somit prozen-
tual geringfügig tiefer als im Vorjahr. Dies ist auch im 
Vergleich zu ähnlichen Vermögen ein tiefer Wert.

Anlagestrategie 2022
Die Anlagestrategie 2022 wurde gegenüber 2021 etwas 
angepasst. Höhere Inflationserwartungen und der Druck 
auf die Zentralbanken, die enorm expansive Geldpolitik 
der letzten Jahre zurückzufahren sowie die sportliche 
Bewertung der Aktienmärkte, machten den Strategieent-
scheid nicht einfach. Die Anlagestrategie 2022 hält etwas 
mehr Aktien (+3 %) und dafür etwas weniger Obligatio-
nen (-3 %). Dies führt zu einer neuen Allokation von 39 % 
in Sachwerten und 61 % in Nominalwerten. Die Fremd-
währungsquote des Gesamtvermögens von 70 % (+1 %) 
wird wie in den vergangenen Jahren bis auf einen Ziel-
wert von 14 % Fremdwährungen abgesichert.

2.1.12  Sonstiger Finanzertrag /  
Sonstiger Finanzaufwand

   Beträge in CHF Mio.

Sonstiger Finanz- Rechnung Voranschlag Rechnung 

ertrag / -aufwand 2021 2021 2020

Ertrag aus Flüssigen Mitteln  

und Forderungen 2.6 1.2 1.1 

Ertrag aus Fremdwährungs- 

differenzen 0.1 0.2 0.1

 

Total Sonstiger Finanzertrag 2.7 1.3 1.1

Bankspesen 0.2 0.2 0.2 

Zinsaufwand 0.3 0.1 0.5 

Aufwand aus Fremdwährungs- 

differenzen 0.1 0.2 0.2

 

Total Sonstiger Finanzaufwand 0.6 0.4 0.8

Aufgrund des tiefen Zinsniveaus enthält der Ertrag aus 
Flüssigen Mitteln und Forderungen hauptsächlich Ver-
zugszinsen auf Steuerforderungen. Diese Position ist 
im Berichtsjahr aufgrund einer ausserordentlichen Ein-
zelposition im Bereich Stempelabgaben erhöht. Der er-
höhte Zinsaufwand (Negativzinsen) ist darauf zu zurück-

zuführen, dass einerseits die Steuereingänge im Herbst 
deutlich über dem Voranschlag lagen und andererseits 
die Sonderbeiträge an AHV und ALV über gesamthaft 
CHF 130 Mio. im Januar liquid gehalten werden muss-
ten.

2.2  Investitionsrechnung

2.2.1  Bruttoinvestitionen

Die Bruttoinvestitionen beliefen sich im Berichtsjahr auf 
CHF 41.8 Mio., womit diese CHF 16.3 Mio. unter den 
mit dem Voranschlag genehmigten Mitteln blieben. Die 
Hauptabweichung ergab sich dabei im Bereich der In-
formationstechnologie der Verwaltung, welcher CHF 4.9 
Mio. unter dem Voranschlag blieb. Weiter lagen die In-
vestitionen im Bereich der Strassenverbesserungen und 
-neubauten (CHF -2.8 Mio.), die Investitionskostenbei-
träge an den Neubau des Liechtensteinischen Landes-
spitals (CHF -2.6 Mio.) sowie die Investitionen im Be-
reich der Rüfeschutzbauten (CHF -1.2 Mio.) ebenfalls 
unter dem Vorschlag. Im Vergleich zum Vorjahr nahmen 
die Bruttoinvestitionen hingegen um CHF 4.2 Mio. oder 
11.2 % zu. Dies ist hauptursächlich auf den Neubau des 
Dienstleistungszentrums Giessen zurückzuführen, wel-
cher sich in der Bauphase befindet und im Vergleich zum 
Vorjahr CHF 4.2 Mio. höhere Investitionen verursachte. 

Entwicklung Bruttoinvestitionen
(ohne Darlehen an Pensionskasse 2014)
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Von den gesamten Bruttoinvestitionen entfielen im Berichtsjahr CHF 29.0 Mio. oder 69% auf die eigenen Investitionen in 
Sachanlagen und immateriellen Anlagegüter. Des Weiteren wurden CHF 7.0 Mio. oder 17% als Darlehen und Beteiligungen 
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Bereich der Mobilien und immateriellen Anlagegüter im Zusammenhang mit der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie in 
den letzten Jahren erhöht. Des Weiteren steigen die Hochbauinvestitionen mit dem sich im Bau befindenden Neubau des 
Dienstleistungszentrums Giessen an. Zudem ist in den kommenden Jahren mit der Realisierung weiterer beschlossener 
Hochbauprojekte (Umsetzung Schulbautenstrategie, Umnutzung Verwaltungs- und Postgebäude Vaduz für die 
Liechtensteinische Landesbibliothek) sowie der investiven Beiträge (Neubau Liechtensteinisches Landesspital) noch mit 
einem weiteren deutlichen Anstieg zu rechnen. Im Gegensatz dazu hat sich die Nachfrage nach staatlichen Darlehen nach 
Rückgängen in den vergangenen Jahren auf einem tieferen Niveau eingependelt.  
 
Grundstücke 
Gesamthaft wurden im Bereich der Grundstücke im Berichtsjahr CHF 1.0 Mio. an Investitionen getätigt. Davon entfielen 
CHF 0.8 Mio. auf Grundstücke im Bereich des Tiefbaus und CHF 0.2 Mio. auf den Erwerb von Naturschutzflächen. Damit 
wurde der Voranschlag um CHF 0.8 Mio. unterschritten, wogegen im Vergleich zum Vorjahr um CHF 0.7 Mio. höhere 
Bodenauslösungen vorgenommen werden konnten. 
 
Tiefbauten 
Im Bereich des Tiefbaus wurden Investitionen im Umfang von CHF 9.9 Mio. getätigt. Nebst den Strassenverbesserungen und 
-neubauten im Umfang von CHF 7.4 Mio. wurden CHF 1.4 Mio. im Bereich der Brücken und Stützbauten und CHF 1.1 Mio. im 
Bereich der Rheinwuhr investiert. Im Budgetvergleich blieben die Tiefbauinvestitionen damit CHF 3.2 Mio. unter den 
genehmigten Mitteln. Dies betrifft v.a. den Bereich der Strassenverbesserungen und -neubauten, welcher aufgrund von 
projektbedingten Verzögerungen CHF 2.8 Mio. unter Budget blieb. Im Vorjahresvergleich blieben die Tiefbauinvestitionen 
stabil, wobei erhöhte Investitionen bei den Strassenverbesserungen und -neubauten (CHF +0.8 Mio.) und der Rheinwuhr 
(CHF +0.3 Mio.) durch geringere Ausgaben bei den Brücken und Stützbauten (CHF -1.0 Mio.) kompensiert wurden. 
 
Hochbauten 
Die Kategorie der Hochbauten verzeichnete im Berichtsjahr investive Ausgaben in Höhe von CHF 8.3 Mio. Davon entfiel ein 
Anteil von CHF 7.0 Mio. oder 85% auf den sich im Bau befindenden Neubau des Dienstleistungszentrums Giessen. Weitere 
investive Ausgaben entfielen auf die Massnahmen beim Schulzentrum Mühleholz (CHF 0.6 Mio.), den Neubau des 
Schulzentrums Unterland II (CHF 0.4 Mio.) sowie die Umnutzung des Verwaltungs- und Postgebäudes Vaduz für die 
Liechtensteinische Landesbibliothek (CHF 0.2 Mio.). Im Voranschlagsvergleich blieb das Total der Hochbauinvestitionen 
CHF 0.6 Mio. unter den genehmigten Mitteln. Mit der Umsetzung der beschlossenen Bauprojekte ist in den kommenden 
Jahren mit einer deutlichen Zunahme der Hochbauinvestitionen zu rechnen. So ergibt sich bereits im Berichtsjahr eine 
Zunahme im Vorjahresvergleich um CHF 4.9 Mio., was hauptsächlich auf das Dienstleistungszentrum Giessen (CHF +4.2 Mio.) 
zurückzuführen ist.  
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Entwicklung Bruttoinvestitionen
(ohne Darlehen an Pensionskasse 2014)

Darlehen Investitionsbeiträge Mobilien, Immat. Anlagegüter
Tiefbauten Hochbauten Beteiligungen
Grundstücke

Von den gesamten Bruttoinvestitionen entfielen im Be-
richtsjahr CHF 29.0 Mio. oder 69 % auf die eigenen In-
vestitionen in Sachanlagen und immateriellen Anlage-
güter. Des Weiteren wurden CHF 7.0 Mio. oder 17 % als 
Darlehen und Beteiligungen sowie CHF 5.9 Mio. oder 
14 % als Investitionsbeiträge ausgerichtet. Im langfris-
tigen Vergleich haben sich die Investitionen im Bereich 
der Mobilien und immateriellen Anlagegüter im Zusam-
menhang mit der Umsetzung der Digitalisierungsstrate-
gie in den letzten Jahren erhöht. Des Weiteren steigen 
die Hochbauinvestitionen mit dem sich im Bau befinden-
den Neubau des Dienstleistungszentrums Giessen an. 
Zudem ist in den kommenden Jahren mit der Realisie-
rung weiterer beschlossener Hochbauprojekte (Umset-
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und Postgebäude Vaduz für die Liechtensteinische 
Landesbibliothek) sowie der investiven Beiträge (Neu-
bau Liechtensteinisches Landesspital) noch mit einem 
weiteren deutlichen Anstieg zu rechnen. Im Gegensatz 
dazu hat sich die Nachfrage nach staatlichen Darlehen 
nach Rückgängen in den vergangenen Jahren auf einem 
tieferen Niveau eingependelt. 

Grundstücke
Gesamthaft wurden im Bereich der Grundstücke im Be-
richtsjahr CHF 1.0 Mio. an Investitionen getätigt. Davon 
entfielen CHF 0.8 Mio. auf Grundstücke im Bereich des 
Tiefbaus und CHF 0.2 Mio. auf den Erwerb von Natur-
schutzflächen. Damit wurde der Voranschlag um CHF 0.8 
Mio. unterschritten, wogegen im Vergleich zum Vorjahr 
um CHF 0.7 Mio. höhere Bodenauslösungen vorgenom-
men werden konnten.

Tiefbauten
Im Bereich des Tiefbaus wurden Investitionen im Um-
fang von CHF 9.9 Mio. getätigt. Nebst den Strassenver-
besserungen und -neubauten im Umfang von CHF 7.4 
Mio. wurden CHF 1.4 Mio. im Bereich der Brücken und 
Stützbauten und CHF 1.1 Mio. im Bereich der Rhein-
wuhr investiert. Im Budgetvergleich blieben die Tiefbau-
investitionen damit CHF 3.2 Mio. unter den genehmigten 
Mitteln. Dies betrifft v. a. den Bereich der Strassenver-
besserungen und -neubauten, welcher aufgrund von pro-
jektbedingten Verzögerungen CHF 2.8 Mio. unter Budget 
blieb. Im Vorjahresvergleich blieben die Tiefbauinvesti-
tionen stabil, wobei erhöhte Investitionen bei den Stras-
senverbesserungen und -neubauten (CHF +0.8 Mio.) und 
der Rheinwuhr (CHF +0.3 Mio.) durch geringere Ausga-
ben bei den Brücken und Stützbauten (CHF -1.0 Mio.) 
kompensiert wurden.

Hochbauten
Die Kategorie der Hochbauten verzeichnete im Berichts-
jahr investive Ausgaben in Höhe von CHF 8.3 Mio. Da-
von entfiel ein Anteil von CHF 7.0 Mio. oder 85 % auf 
den sich im Bau befindenden Neubau des Dienstleis-
tungszentrums Giessen. Weitere investive Ausgaben 
entfielen auf die Massnahmen beim Schulzentrum Müh-
leholz (CHF 0.6 Mio.), den Neubau des Schulzentrums 
Unterland II (CHF 0.4 Mio.) sowie die Umnutzung des 
Verwaltungs- und Postgebäudes Vaduz für die Liech-
tensteinische Landesbibliothek (CHF 0.2 Mio.). Im Vor-
anschlagsvergleich blieb das Total der Hochbauinvesti-
tionen CHF 0.6 Mio. unter den genehmigten Mitteln. Mit 
der Umsetzung der beschlossenen Bauprojekte ist in 
den kommenden Jahren mit einer deutlichen Zunahme 
der Hochbauinvestitionen zu rechnen. So ergibt sich 
bereits im Berichtsjahr eine Zunahme im Vorjahres-
vergleich um CHF 4.9 Mio., was hauptsächlich auf das 
Dienstleistungszentrum Giessen (CHF +4.2 Mio.) zu-
rückzuführen ist. 

Mobilien, Immaterielle Anlagegüter
Diese Kategorie beinhaltet die Investitionen in Mobiliar, 
Fahrzeuge, Maschinen sowie in IT-Systeme. Gesamthaft 
wurden in diesem Bereich im Berichtsjahr Investitio-
nen im Umfang von CHF 9.8 Mio. getätigt. Wie im Vor-
jahr nehmen in dieser Kategorie die investiven Ausga-
ben für die IT-Systeme einen Anteil von rund 90 % ein. 
Gesamthaft konnten die genehmigten Voranschlagskre-
dite projektbedingt nicht vollständig eingesetzt werden. 
So blieben die investiven Ausgaben in dieser Kategorie 
CHF 5.7 Mio. unter dem Voranschlag, was v. a. auf gerin-
gere Investitionen im Bereich der Informationstechnolo-
gie der Verwaltung (CHF -4.9 Mio.) und auf das digitale 
Funknetzwerk Polycom (CHF -0.5 Mio.) zurückzuführen 
ist. Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Investitionen für 
Mobilien und die immateriellen Anlagegüter mit CHF 0.1 
Mio. leicht über dem Vorjahreswert. 

Darlehen
Das Land gewährt aufgrund spezialgesetzlicher Bestim-
mungen zinslose Darlehen im Bereich der Wohnbauför-
derung, als Studiendarlehen sowie im Landwirtschafts-
bereich. Im Berichtsjahr wurden staatliche Darlehen im 
Umfang von CHF 6.8 Mio. ausgerichtet. Davon entfiel ein 
Anteil von 77 % oder CHF 5.2 Mio. auf den Bereich der 
Wohnbauförderung und CHF 1.6 Mio. auf Studiendar-
lehen. Im Vergleich zum Voranschlag blieb diese Kate-
gorie CHF 0.4 Mio. unter dem Budget, was v. a. darauf 
zurückzuführen ist, dass im Bereich der Landwirtschaft 
keine Darlehen bezogen wurden (CHF -0.3 Mio.). Im Ge-
gensatz dazu nahmen die Darlehenszahlungen im Ver-
gleich zum Vorjahr um CHF 0.5 Mio. zu. Eine höhere 
Nachfrage nach Wohnbauförderungsdarlehen (CHF +1.6 
Mio.) konnte dabei durch den Wegfall des im Vorjahr 
genehmigten Darlehens an die Bergbahnen Malbun 
(CHF -0.7 Mio.) sowie Rückgänge bei den Studiendar-
lehen (CHF -0.2 Mio.) und den Darlehen im Bereich der 
Landwirtschaft (CHF -0.2 Mio.) teilweise kompensiert 
werden.

Beteiligungen
Nachdem im Vorjahr keine Ausgaben für Beteiligun-
gen angefallen sind, hat sich das Land im Berichts-
jahr am Innovationspark Ost (CHF 0.1 Mio.) und an der 
Kapital erhöhung an der Genossenschaft Olma Messen 
(CHF 44'000) beteiligt. 

Investitionsbeiträge
Im Bereich der investiven Beiträge wurden im Berichts-
jahr Zahlungen im Umfang von CHF 5.9 Mio. ausge-
richtet. Die grössten Beitragszahlungen entfielen dabei 
auf den Neubau des Liechtensteinischen Landesspitals 
(CHF 1.3 Mio.), Denkmalschutzsubventionen (CHF 1.0 
Mio.), Förderungen von landwirtschaftlichen Infrastruk-
turen (CHF 0.9 Mio.) sowie die Landessubventionen an 
die Berggebietsentwicklung (CHF 0.8 Mio.). Im Budget-
vergleich blieben die Investitionsbeiträge CHF 5.6 Mio. 
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die Beiträge an den Neubau des Landesspitals (CHF -2.6 
Mio.), die Rüfeschutzbauten (CHF -1.2 Mio.) sowie die 
Förderung der landwirtschaftlichen Infrastrukturen 
(CHF -0.8 Mio.) nicht im geplanten Rahmen ausgerichtet 
werden. Im Vergleich zum Vorjahr reduzierten sich die 
Beiträge um CHF 2.1 Mio., was v. a. auf den Wegfall der 
Investitionskostenbeiträge an das RhySearch (CHF -1.9 
Mio.) zurückzuführen ist.

2.2.2  Investive Einnahmen

Die investiven Einnahmen ergeben sich aus Rückzah-
lungen auf gewährte Darlehen in den Bereichen der 
Wohnbauförderung und der Landwirtschaft sowie der 
Studiendarlehen. Gesamthaft waren im Berichtsjahr 
Rückzahlungen im Umfang von CHF 16.0 Mio. zu ver-
zeichnen. Davon nahmen die Rückzahlungen der Wohn-
bauförderungsdarlehen mit CHF 13.7 Mio. einen Anteil 
von 85 % ein. Es folgen die Rückzahlungen der Studien-
darlehen mit CHF 2.1 Mio. und die Rückzahlungen im Be-
reich der Landwirtschaft mit CHF 0.2 Mio. Im Vergleich 
zum Voranschlag fielen die Rückzahlungen CHF 1.4 Mio. 
oder 10.0 % höher aus als erwartet. Dabei sind es v. a. die 
Wohnbauförderungsdarlehen, deren Rückzahlungen den 
Voranschlag um CHF 1.2 Mio. übertrafen. Im Vorjahres-
vergleich gingen die investiven Einnahmen um CHF 1.9 
Mio. zurück, wobei wiederum v. a. die Rückzahlungen 
auf die Wohnbauförderungsdarlehen geringer ausfielen. 
Die Rückzahlungen überstiegen die im gleichen Zeit-
raum bezogenen neuen Darlehen, so dass die Darlehens-
bestände gegenüber dem Vorjahr abnahmen. 

2.3 Bilanz

2.3.1 Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel nahmen im Rechnungsjahr um rund 
CHF 259 Mio. ab. Dies beinhaltet einerseits den Zufluss 
von CHF 41 Mio. aus dem operativen Cashflow sowie an-
dererseits Abflüsse von CHF 130 Mio. aus bereits im Vor-
jahr verbuchten ausserordentlichen Beiträgen an AHV 
und ALV sowie CHF 170 Mio. aufgrund des Übertrags in 
die Finanzanlagen.

Da sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten per Ende 
2021 gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich reduzier-
ten und zudem die Liquiditätsentwicklung für das Jahr 
2022 wieder besser planbar ist, wurden die flüssigen 
Mittel per Ende 2021 wieder tief gehalten, um Negativ-
zinsen im 2022 so weit wie möglich zu vermeiden. 

2.3.2 Forderungen

Der Forderungsbestand liegt CHF 15.1 Mio. über dem 
des Vorjahres. Dies ist auf höhere Forderungen gegen-
über der Eidgenössischen Finanzverwaltung (CHF +18.9 
Mio. aufgrund höherer Stempelabgaben und Mehrwert-

steuererträge) zurückzuführen. Das Delkredere zur Ab-
deckung möglicher Forderungsverluste beträgt CHF 37.4 
Mio. (Vorjahr CHF 38.2 Mio.) und betrifft: Unterhaltsvor-
schüsse CHF 16.4 Mio. (Vorjahr CHF 15.9 Mio.), Steuer-
forderungen CHF 18.2 Mio. (Vorjahr CHF 18.5 Mio.) und 
sonstige Forderungen CHF 2.8 Mio. (Vorjahr CHF 3.8 
Mio.). Das Delkredere auf sonstigen Forderungen 
enthielt im Vorjahr noch eine Einzelwertberichtigung 
von CHF 1.5 Mio. auf der Forderung betreffend Pensi-
onsversicherung Ferdinand Frick AG. Dieser Fall konnte 
im Rechnungsjahr mit der vollständigen Abschreibung 
der Forderung und der Auflösung der Einzelwertberich-
tigung in selber Höhe abgeschlossen werden.

2.3.3 Rechnungsabgrenzung

Die aktive Rechnungsabgrenzung enthält geleistete Vo-
rauszahlungen, beispielsweise für Schulgelder, Mieten, 
Abonnemente und Mitgliederbeiträge. Die geleisteten 
Vorauszahlungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr 
von CHF 1.7 Mio. auf CHF 5.1 Mio., da einige Schulgel-
drechnungen für das Folgejahr früher eingingen und so-
mit noch im Berichtsjahr bezahlt werden mussten. Die 
passive Rechnungsabgrenzung enthält erhaltene Vor-
auszahlungen, hauptsächlich von Mehrwertsteuerpflich-
tigen.

2.3.4  Deckungskapitalien unselbständiger 
Fonds

Diese Position enthält das Deckungskapital bzw. Netto-
vermögen der Arbeitslosenversicherungskasse von 
CHF 123.1 Mio. (Vorjahr CHF 131.6 Mio.). Die Abnahme 
von CHF 8.5 Mio. entspricht dem Jahresergebnis 2021 
der Arbeitslosenversicherungskasse. Diese Erläuterun-
gen gelten sinngemäss auch für die bilanzielle Gegen-
position «Verpflichtungen gegenüber unselbständigen 
Fonds». Durch die Regierung verwaltete selbständige 
Stiftungen sind an dieser Stelle nicht bilanziert und wer-
den separat im Anhang ausgewiesen.
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Anlagespiegel Total

 Total Grund- Hoch-

 Finanz- stücke bauten

 vermögen

 Total Grund- Hoch- Tief- Mobi-  Imma-

 Verwalt.- stücke bauten bauten lien terielle

 vermögen     Anlagen

Beträge in CHF Mio.

Anschaffungswerte

Stand 31. 12. 2019 1'219.8 

wovon Anlagen im Bau 14.4

Zugänge 23.3

Abgänge -1.1

Umwidmung -

Stand 31. 12. 2020 1'242.0 

wovon Anlagen im Bau 13.4

Zugänge 31.2

Abgänge -1.1

Umwidmung -

Stand 31. 12. 2021 1'272.1 

wovon Anlagen im Bau 26.2

Kumulierte Abschreibungen 

Stand 31. 12. 2019 669.9

Abschreibungen 23.5

Sonderabschreibungen/WB -

Wertaufholungen -

Abgänge -1.1

Umwidmung -

Stand 31. 12. 2020 692.2

Abschreibungen 23.5

Sonderabschreibungen/WB -

Wertaufholungen -

Abgänge -1.1

Umwidmung -

Stand 31. 12. 2021 714.6

Buchwert 

Stand 31. 12. 2019 549.9

Veränderung Anschaffungswerte 22.2

Veränderung kum. Abschreib. -22.3

Stand 31. 12. 2020 549.8

Veränderung Anschaffungswerte 30.1

Veränderung kum. Abschreib. -22.4

Stand 31. 12. 2021 557.5

 75.3 66.7 8.6 

 - - -

 0.0 0.0 -

 -0.0 -0.0 -

 - - -

 75.3 66.7 8.6 

 - - -

 2.3 2.3 -

 - - -

 -0.1 -0.1 -

 77.5 68.9 8.6 

 - - -

 8.0 0.1 7.9

 0.1 - 0.1

 - - -

 - - -

 - - -

 - - -

 8.1 0.1 8.0

 0.1 - 0.1

 - - -

 - - -

 - - -

 - - -

 8.2 0.1 8.1

 67.3 66.6 0.7

 0.0 0.0 -

 -0.1 - -0.1

 67.2 66.6 0.6

 2.2 2.2 -

 -0.1 - -0.1

 69.3 68.8 0.5

 1'144.6 121.2 522.1 418.2 42.9 40.2 

 14.4 - 3.7 4.1 - 6.6

 23.3 0.3 3.4 9.9 2.9 6.8

 -1.1 -0.0 - - -1.1 -

 - - - - - -

 1'166.7 121.5 525.5 428.1 44.6 47.0 

 13.4 - 4.7 4.0 - 4.7

 28.9 0.9 8.3 9.9 2.3 7.5

 -1.1 - - - -0.6 -0.5

 0.1 0.1 - - - -

 1'194.6 122.5 533.8 438.0 46.4 53.9 

 26.2 - 12.9 2.6 0.3 10.4

 661.9 0.0 305.1 292.4 35.1 29.3

 23.4 - 11.5 6.3 3.5 2.0

 - - - - - -

 - - - - - -

 -1.1 - - - -1.1 -

 - - - - - -

 684.1 0.0 316.6 298.7 37.5 31.3

 23.4 - 10.9 6.7 2.9 3.0

 - - - - - -

 - - - - - -

 -1.1 - - - -0.6 -0.5

 - - - - - -

 706.4 0.0 327.5 305.4 39.8 33.7

 482.7 121.2 217.0 125.8 7.8 10.9

 22.2 0.3 3.4 9.9 1.8 6.8

 -22.2 - -11.5 -6.3 -2.4 -2.0

 482.6 121.5 208.9 129.3 7.2 15.7

 27.9 1.0 8.3 9.9 1.7 7.0

 -22.3 - -10.9 -6.7 -2.3 -2.4

 488.2 122.5 206.3 132.6 6.6 20.2
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der Sachanlagen und immateriellen Anlagen. Nicht im 
Anlagespiegel enthalten sind investive Einnahmen und 
Ausgaben sowie Abschreibungen betreffend Darlehen, 
Beteiligungen und Investitionsbeiträgen.

Die Anschaffungswerte des Finanzvermögens weisen 
Zugänge von CHF 2.3 Mio. aus, die den vorsorglichen 
Kauf von 5 Grundstücken bzw. Grundstücksteilen bein-
halten.

Zugänge von Positionen des Verwaltungsvermö-
gens sind im Abschnitt 2.2 Investitionsrechnung und Ab-
schreibungen auf Verwaltungsvermögen im Abschnitt 
2.1.9 Abschreibungen kommentiert. Abgänge von Mobi-
lien und Immateriellen Anlagen betreffen in der Regel 
Anlagegüter, die aufgrund des Alters oder technischer 
Gründe ersetzt werden und normalerweise schon voll-
ständig abgeschrieben sind.

2.3.6 Darlehen

Die Darlehen reduzierten sich im Rechnungsjahr um 
CHF 9.2 Mio. auf CHF 211.6 Mio. Dieser Rückgang 
stammt primär aus den Wohnbaudarlehen, die seit Jah-
ren kontinuierlich abnehmen. Das Aktivdarlehen über 
CHF 77.0 Mio. an die Pensionskasse und das Passiv-
darlehen der Gemeinden über CHF 4.3 Mio. (Gemein-
deanteil bezüglich Lehrpersonen an Kindergärten und 
Primarschulen) betreffen die Ausfinanzierung der Pen-
sionskasse im Jahr 2014 (siehe auch 2.3.9). 

Die Wohnbaudarlehen im Betrag von CHF 119.1 Mio. 
sind durch Grundpfandverschreibungen im 2. Rang ge-
sichert. Die übrigen Darlehen sind nicht gesichert. Die 
Studiendarlehen von CHF 13.6 Mio. enthalten eine Wert-
berichtigung für konkret gefährdete Forderungen von 
CHF 0.5 Mio. (Bruttobestand Studiendarlehen CHF 14.1 
Mio.).

Im Jahr 2015 beschloss der Landtag ein Darlehen an 
das Ostschweizer Kinderspital in Höhe von CHF 4.1 Mio. 
Davon wurden bislang CHF 0.2 Mio. abgerufen (kein Ab-
ruf im Berichtsjahr). 

2.3.7 Beteiligungsspiegel und Beteiligungsertrag

Beträge in CHF Mio.

Beteiligungsspiegel Total LLB Post Telecom LKW LGV Sonstige

Finanzvermögen    

Buchwert (Markt- bzw. Equitywert) per 31. 12. 2019 143.0 124.3 3.5 15.2

Beteiligungsanteil in %  6.5 % 24.0 % 24.1 %

Zugang, Abgang, Umwidmung 21.0 - - 21.0

Wertveränderung -24.0 -19.7 0.6 -4.9

Bewertungskorrektur aus Umwidmung - - - -

Veränderung Markt- / Equitywert -24.0 -19.7 0.6 -4.9

Buchwert (Markt- bzw. Equitywert) per 31. 12. 2020 140.0 104.6 4.1 31.3

Beteiligungsanteil in %  6.5 % 24.0 % 49.0 %

Zugang, Abgang, Umwidmung 5.0 - 5.0 -

Wertveränderung -0.2 0.2 -0.1 -0.3

Bewertungskorrektur aus Umwidmung - - - -

Veränderung Markt- / Equitywert -0.2 0.2 -0.1 -0.3

Buchwert (Markt- bzw. Equitywert) per 31. 12. 2021 144.8 104.8 9.0 31.0

Beteiligungsanteil in %  6.5 % 49.0 % 49.0 %
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Beteiligungsspiegel Total LLB Post Telecom LKW LGV Sonstige

Verwaltungsvermögen

Anschaffungswert per 31. 12. 2019 178.0 78.5 8.7 23.0 7.0 34.9 26.0

Wertberichtigung per 31. 12. 2019 -27.1 - -1.2 - - - -26.0

Buchwert per 31. 12. 2019 150.9 78.5 7.5 23.0 7.0 34.9 0.0

Beteiligungsanteil in %  51.0 % 51.0 % 51.0 % 100.0 % 100.0 % Div.

Zugang, Abgang, Umwidmung Anschaffungswert - - - - - - -

Zugang, Abgang, Umwidmung Wertberichtigung - - - - - - -

Wertberichtigung / -aufholung 1.2 - 1.2 - - - -

Anschaffungswert per 31. 12. 2020 178.0 78.5 8.7 23.0 7.0 34.9 26.0

Wertberichtigung per 31. 12. 2020 -26.0 - - - - - -26.0

Buchwert per 31. 12. 2020 152.1 78.5 8.7 23.0 7.0 34.9 0.0

Beteiligungsanteil in %  51.0 % 51.0 % 51.0 % 100.0 % 100.0 % Div.

Zugang, Abgang, Umwidmung Anschaffungswert 0.1 - - - - - 0.1

Zugang, Abgang, Umwidmung Wertberichtigung - - - - - - -

Wertberichtigung / -aufholung -0.1 - - - - - -0.1

Anschaffungswert per 31. 12. 2021 178.2 78.5 8.7 23.0 7.0 34.9 26.1

Wertberichtigung per 31. 12. 2021 -26.1 - - - - - -26.1

Buchwert per 31. 12. 2021 152.1 78.5 8.7 23.0 7.0 34.9 0.0

Beteiligungsanteil in %   51.0 % 51.0 % 51.0 % 100.0 % 100.0 % Div.

Total Buchwert Beteiligungen       

31. 12. 2019 293.9 202.8 11.0 38.1 7.0 34.9 0.0

31. 12. 2020 292.1 183.1 12.8 54.2 7.0 34.9 0.0

31. 12. 2021 296.9 183.3 17.7 54.0 7.0 34.9 0.0

Total Beteiligungsanteil       

31. 12. 2019  57.5 % 75.0 % 75.1 % 100.0 % 100.0 % Div.

31. 12. 2020  57.5 % 75.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % Div.

31. 12. 2021  57.5 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % Div.

Beteiligungsertrag       

2019 39.7 37.2 - - 1.8 0.7 0.1

2020 42.4 38.9 - - 2.7 0.8 0.1

2021 44.1 38.9 0.9 0.5 2.9 0.9 0.0

2021 Voranschlag 42.1 38.9 0.5 - 2.0 0.7 0.1
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Gesetzlich vorgeschriebene Beteiligungsanteile stellen 
Verwaltungsvermögen dar und werden zum Anschaf-
fungswert bewertet. Liegt der Verkehrswert (Kurswert 
oder anteiliges Eigenkapital) unter dem Anschaffungs-
wert, wird dieser auf den tieferen Verkehrswert wertbe-
richtigt (Ausweis in den Abschreibungen). Entfällt der 
Grund für eine Wertberichtigung, wird diese durch eine 
Wertaufholung in höchstens gleichem Umfang rückgän-
gig gemacht. Beteiligungsanteile, die den gesetzlich vor-
geschriebenen Beteiligungsanteil übersteigen, stellen 
Finanzvermögen dar. Deren Veränderung des Verkehrs-
wertes wird im Finanzergebnis ausgewiesen.

Bewertung Beteiligung Liechtensteinische Landes-
bank AG
Die Bewertung des gesetzlichen Anteils von 51 % zum 
Anschaffungs- bzw. Nominalwert von CHF 5.00 pro Ak-
tie hat sich im Rechnungsjahr nicht verändert. Die Be-
wertung des freien Anteils von 6.5 % erhöhte sich um 
CHF 0.2 Mio., da der Aktienkurs von CHF 52.50 per 
31. 12. 2020 auf CHF 52.60 per 31. 12. 2021 zunahm.

Bewertung Beteiligung Liechtensteinische Post AG
Das Eigenkapital der Liechtensteinischen Post AG er-
höhte sich im Rechnungsjahr um CHF 1.1 Mio. von 
CHF 17.2 Mio. per 31. 12. 2020 auf CHF 18.3 Mio. per 
31. 12. 2021. Die Bewertung des gesetzlichen Anteils 
von 51 % zum Anschaffungs- bzw. Nominalwert verän-
derte sich dadurch nicht. Da der Minderheitsaktionär von 
der Verkaufsoption für seine Anteile Gebrauch machte, 
kaufte das Land im Berichtsjahr diesen 25 %-Anteil. Da-
mit ist das Land nun wieder Alleinaktionär der Liechten-
steinischen Post AG. Der Wert des freien Anteils von neu 
49.0 % musste um CHF 0.1 Mio. wertberichtigt werden 
und beträgt per Ende 2021 CHF 9.0 Mio. Diese Wertbe-
richtigung setzt sich zusammen aus einer Wertzunahme 
des bisherigen freien Anteils von 24 % um CHF 0.3 
Mio. und einer Wertabnahme des zugekauften freien 
25 %-Anteils um CHF 0.4 Mio. Letzteres ist zurückzufüh-
ren auf die Differenz zwischen dem Kaufpreis des Min-
derheitsanteils und dem anteiligen Eigenkapital.

Bewertung Beteiligung Telecom Liechtenstein AG
Das Eigenkapital der Telecom Liechtenstein AG re-
duzierte sich im Rechnungsjahr um CHF 0.6 Mio. von 
CHF 63.9 Mio. per 31. 12. 2020 auf CHF 63.3 Mio. per 
31. 12. 2021. Während die Bewertung des gesetzlichen 
Anteils von 51 % zum Anschaffungs- bzw. Nominalwert 
sich dadurch nicht veränderte, reduzierte sich die Be-
wertung des freien Anteils von 49 % um CHF 0.3 Mio.

Bewertung Beteiligungen Liechtensteinische  
Kraftwerke und Liechtensteinische Gasversorgung
Da der gesetzliche Beteiligungsanteil bei beiden Betei-
ligungen 100 % beträgt und das Eigenkapital in beiden 
Fällen seit Jahren über dem Anschaffungswert liegt, ver-
ändert sich die Bewertung in der Landesbilanz in der Re-
gel nicht.

Sonstige Beteiligungen
Sonstige Beteiligungen werden aus Gründen der Wert-
haltigkeit und der Praktikabilität auf den Erinnerungs-
wert abgeschrieben, insbesondere wenn es sich dabei 
um öffentliche Unternehmen handelt, deren Erträge 
überwiegend Staatsbeiträge enthalten. Nebst kleinen in- 
und ausländischen Beteiligungen beinhalten die sonsti-
gen Beteiligungen die folgenden Positionen mit einem 
Anschaffungswert von über CHF 1 Mio.:

–  Bergbahnen Malbun AG CHF 13.0 Mio.
–  Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil CHF   3.0 Mio.
  (Nominalkapital per 31. 12. 2021  

CHF 2.0 Mio.)
–  Liechtensteinischer Rundfunk CHF   2.5 Mio. 
  (Nominalkapital per 31. 12. 2021  

CHF 0.8 Mio.)
–  Finanzmarktaufsicht CHF   2.0 Mio.
–  Europäische Bank für  

Wiederaufbau u. Entwicklung CHF   1.7 Mio.

Ertrag aus Beteiligungen
Dividenden werden in dem Rechnungsjahr verbucht, in 
welchem sie ausgeschüttet werden.

Der Beteiligungsertrag betrug im Rechnungsjahr 
CHF 44.1 Mio. (Vorjahr CHF 42.4 Mio.). Die Zunahme 
ist hauptsächlich auf die Dividenden der Liechtensteini-
schen Post AG (CHF 0.9 Mio.) und der Telecom Liech-
tenstein AG (CHF 0.5 Mio.) zurückzuführen, die nach ei-
nigen Jahren erstmals wieder Dividenden ausschütten 
konnten.

Der Ertrag aus sonstigen Beteiligungen enthält im 
Rechnungsjahr die Erträge aus der Beteiligung an der 
Schweizer Salinen AG.
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    Beträge in CHF

Spezialfinanzierungen Vermögen  Einnahmen Ausgaben Vermögen 

 31. 12. 2020 2021 2021 31. 12. 2021

Tierseuchenfonds 2'215'383    

 Beiträge Gemeinden & Tierbesitzer  61'368   

 Landesbeitrag  80'895   

 Sömmerungsgebühren  1'317   

 Wertschriftenerfolg  124'061   

 Entnahme für Tierseuchenbekämpfung   75'657 2'407'366

Fonds zur Unfallverhütung im Strassenverkehr 445'362    

 Prämieneingänge  117'773   

 Wertschriftenerfolg  24'940   

 Unfallverhütungsmassnahmen   151'631 436'444

Total 2'660'745 410'353 227'288 2'843'810

 
2.3.9 Rückstellungsspiegel

       Beträge in CHF Mio.

Rückstellungsspiegel Total Rück- Ferien- und Frühpension Pensionen Ruhegehälter Unterdeckung Übrige 

 stellungen Gleitzeit- Staats- Magistraten Ordenslehrer Pensions- Rück- 

  guthaben personal   kasse stellungen

Stand 31. 12. 2019 92.8 7.7 2.0 9.3 1.2 72.7 - 

davon kurzfristig 10.4 7.7 1.2 1.2 0.2 - -

Bildung (inkl. Erhöhung) 4.7 2.4 1.8 0.5 0.0 - - 

Verwendung -3.9 -1.4 -1.2 -1.1 -0.2 - - 

Auflösung -0.2 - -0.0 -0.2 - - -

Stand 31. 12. 2020 93.4 8.7 2.6 8.5 1.0 72.7 - 

davon kurzfristig 11.2 8.7 1.2 1.1 0.2 - -

Bildung (inkl. Erhöhung) 6.1 1.8 1.9 2.4 0.0 - - 

Verwendung -4.0 -1.6 -1.2 -1.0 -0.2 - - 

Auflösung -0.2 - -0.0 -0.0 -0.1 - -

Stand 31. 12. 2021 95.2 8.9 3.2 9.8 0.7 72.7 - 

davon kurzfristig 11.8 8.9 1.2 1.5 0.2 - -

Ferien- und Gleitzeitguthaben
Zurückgestellt werden die Zeitguthaben aller Staatsan-
gestellten per 31. Dezember (inkl. Lektionenguthaben 
der Lehrpersonen). Zeitguthaben, die per 1. Januar des 
Folgejahres verfallen, sind in der Rückstellung nicht ent-
halten. Ebenfalls nicht enthalten sind im Folgejahr aus-
bezahlte Überstunden, da diese als kurzfristige Verbind-
lichkeiten zu Lasten des Rechnungsjahres abgegrenzt 

werden. Die Rückstellung erhöhte sich im Berichtsjahr 
um CHF 0.2 Mio., was primär auf den gestiegenen Per-
sonalbestand zurückzuführen ist.

Frühpensionen Staatspersonal
Zurückgestellt werden die künftigen Kosten aus der 
Frühpensionierung von Staatspersonal (gem. Art. 39a ff. 
BesG), sofern deren Inanspruchnahme per Bilanzstichtag 
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schaftliche Leistungen, deren Inanspruchnahme noch 
nicht definitiv ist. Die Kosten anwartschaftlicher Leistun-
gen werden als Eventualverbindlichkeit im Gewährleis-
tungsspiegel ausgewiesen. Die Anzahl der im Berichts-
jahr angemeldeten Frühpensionierungen entsprach etwa 
dem Vorjahr. Dennoch erhöhte sich die Rückstellung um 
CHF 0.6 Mio., da die Dauer der zurückgestellten Früh-
pensionierungen häufiger zwei Jahre beträgt.

Pensionen Magistraten
Zurückgestellt werden künftige Leistungen an ehemalige 
Regierungsmitglieder (gem. Art. 39 g ff. BesG). Die Rück-
stellung wird erstmalig gebildet im Jahr des Austritts und 
enthält Überbrückungsgelder (inkl. Arbeitgeberbeitrag 
AHV) sowie Pensionskassenbeiträge (Arbeitnehmerbei-
träge bis zur ordentlichen Pensionierung, sofern eine 
entsprechende Vereinbarung zum Verbleib in der Pensi-
onskasse abgeschlossen wurde). Ansprüche noch aktiver 
Regierungsmitglieder stellen überwiegend Anwartschaf-
ten dar und werden daher nicht zurückgestellt, sondern 
als Eventualverbindlichkeit im Anhang ausgewiesen. Der 
Personenkreis dieser Rückstellung erhöhte sich im Be-
richtsjahr um drei ehemalige Regierungsmitglieder. 

Ruhegehälter Ordensleute
Aufgrund einer Vereinbarung erhalten ehemalige Or-
denslehrer des Ordens der Anbeterinnen des Blutes 
Christi (Realschule Kloster St. Elisabeth, Schaan) und 
des Ordens der Maristenbrüder (Gymnasium Vaduz) 

 lebenslange Ruhegehälter. Die Verpflichtung besteht  
nur für die bereits bestehenden Pensionsempfänger. 
Neue Pensionsempfänger kommen keine hinzu, weshalb 
die Rückstellung somit stetig abnimmt.

Unterdeckung Pensionskasse
2014 wurde die Unterdeckung der Pensionskasse Stif-
tung Personalvorsorge Liechtenstein (SPL) auf den De-
ckungsgrad von 90 % ausfinanziert. Für die Differenz 
zum Deckungsgrad von 100 % erhielt die Pensionskasse 
damals ein Darlehen von CHF 77.0 Mio. Das Land seiner-
seits erhielt ein Darlehen der Gemeinden über CHF 4.3 
Mio. für deren Anteil betreffend Lehrpersonen an Kin-
dergärten und Primarschulen. Das Netto-Darlehen an die 
Pensionskasse bzw. die Netto-Verpflichtung des Landes 
zur Ausfinanzierung beträgt somit CHF 72.7 Mio. In die-
sem Umfang wurde eine Rückstellung gebildet. Liegt der 
Deckungsgrad der Pensionskasse während zwei aufein-
ander folgender Jahre über 105 %, wird 25 % des An-
fangsdarlehens zurückbezahlt und die Rückstellung in 
gleicher Höhe erfolgswirksam aufgelöst. Unterschreitet 
dieser 85 %, werden 25 % des Anfangsdarlehens zu Las-
ten der Rückstellung abgeschrieben. Per 31. 12. 2021 be-
trägt der geschätzte Deckungsgrad der Stiftung Perso-
nalvorsorge Liechtenstein (SPL) 103.6 %.

Übrige Rückstellungen
Es bestehen keine übrigen Rückstellungen per 
31. 12. 2021.

2.3.10 Eigenkapitalnachweis

Der Eigenkapitalnachweis zeigt auf, wie sich die einzelnen Rubriken des Eigenkapitals im Berichtsjahr verändert  
haben.

    Beträge in CHF Mio.

Eigenkapitalnachweis  Total Eigenmittel Reserven Ergebnis 

  Eigenkapital  für Zukunfts- Erfolgs- 

    ausgaben rechnung

Stand 31. 12. 2019 3'032.6 1'739.0 965.9 327.7

Verbuchung Vorjahresergebnis - 327.7 - -327.7 

Jahresergebnis 304.3 - - 304.3 

Sonstige Transaktionen - 965.9 -965.9 -

Stand 31. 12. 2020 3'336.8 3'032.6 - 304.3

Verbuchung Vorjahresergebnis - 304.3 - -304.3 

Jahresergebnis 224.4 - - 224.4 

Sonstige Transaktionen - - - -

Stand 31. 12. 2021 3'561.2 3'336.8 - 224.4
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Der Landtag hat am 30. 09. 2020 beschlossen, den Zu-
kunftsfonds (Reserven für Zukunftsausgaben) aufzuhe-
ben und für das Eigenkapital in der Landesrechnung 
keine Unterpositionen mehr zu führen. Entsprechend 
wurde der Bestand des Zukunftsfonds von CHF 965.9 
Mio. im Vorjahr in die Eigenmittel übertragen.

3.  Weitere Erläuterungen zur  
Landesrechnung

3.1 Gewährleistungsspiegel

  Beträge in CHF Mio.

Eventualverbindlichkeiten  2021 2020

Ausfallgarantie Corona-Kredite 23.0 23.0

Kreditbürgschaft Liechtensteinisches Landesspital 1.5 1.5

Nicht liberiertes Kapital Entwicklungsbank  

des Europarates 2.5 2.6

Nicht liberiertes Kapital Europäische Bank  

für Wiederaufbau und Entwicklung 4.9 5.1

Defizitgarantie EEG Fonds für Einspeisevergütung 1.8 5.7

Zusicherungen Energieförderung 12.4 7.3

Zusicherungen Wohnbauförderung 4.4 4.7

Anwartschaftliche Frühpensionierungen des  

Staatspersonals 30.4 29.2

Anwartschaftliche Magistratenpensionen 6.7 6.7

Anwartschaftliche Sonderzulagen des  

Staatspersonals 19.4 19.4

Amtshaftungsklagen 3.4 0.4

Put-Option des Minderheitsaktionärs der  

Liechtensteinischen Post AG - 0.3

Der Gewährleistungsspiegel enthält insbesondere we-
sentliche und begründete Eventualverbindlichkeiten 
aus Bürgschaften, Garantien, Kapitalliberierungspflich-
ten, Amtshaftungsklagen und anwartschaftlichen Perso-
nalansprüchen. Dies sind mögliche künftige Verbindlich-
keiten, bei denen unsicher ist, ob, wann und in welchem 
Umfang sie tatsächlich zu Verbindlichkeiten werden.

Es bestehen keine wesentlichen Eventualforderun-
gen.

Ausfallgarantie Corona-Kredite
Aufgrund des «Gesetzes über die befristete Gewährung 
einer Ausfallgarantie zur Vergabe von liquiditätssichern-
den Krediten an liechtensteinische Unternehmen durch 
die Liechtensteinische Landesbank» bürgt das Land ge-
genüber der Liechtensteinischen Landesbank für Kredit-
ausfälle bis zur Höhe von maximal CHF 35.0 Mio. Im 
Rahmen dieses am 30. September 2020 ausgelaufenen 
Kreditprogramms wurden von der Liechtensteinischen 
Landesbank 266 Kreditanträge von liechtensteinischen 
Unternehmen mit einem maximalen Kreditvolumen von 

CHF 23.0 Mio. bewilligt. Davon waren per 31. 12. 2021 
CHF 16.7 Mio. (Vorjahr CHF 18.6 Mio.) oder rund 73 % 
in 259 Fällen beansprucht. Davon wiederum wurden 
CHF 0.2 Mio. (4 Fälle) vom Land im Rahmen der Ausfall-
garantie an die Liechtensteinische Landesbank AG be-
zahlt. In weiteren 5 Fällen mit einem Kreditvolumen von 
CHF 0.9 Mio. laufen derzeit Insolvenzverfahren. 

Defizitgarantie EEG Fonds für Einspeisevergütung
Gem. Art. 18 EEG wird der Fonds am 31. 12. 2032 auf-
gelöst. Bis dahin soll der Fonds einen positiven End-
saldo ausweisen, der dann von den Liechtensteinischen 
Kraftwerken an das Land abgeführt wird. Per 31. 12. 2021 
weist der Fonds einen negativen Saldo aus, der hier als 
Eventualverbindlichkeit abgebildet wird. Die starke Ab-
nahme der Eventualverbindlichkeit im Berichtsjahr ist 
einerseits auf einen tieferen Aufwand durch das Auslau-
fen hoher Einspeisevergütungen und andererseits auf 
höhere Erträge aus Energieentnahme aufgrund hoher 
Strompreise zurückzuführen.

Zusicherungen Energieförderung und  
Wohnbauförderung 
Dies sind Förderbeiträge, die den Antragstellern bis 
31. 12. 2021 zugesichert wurden. Wie viel davon letzt-
lich ausbezahlt wird, kann erst nach Abschluss bzw. Ab-
nahme der geförderten Projekte festgestellt werden und 
hängt davon ab, ob die Bedingungen für eine Projektför-
derung eingehalten wurden. Es kann vorkommen, dass 
zugesicherte Förderbeiträge nie ausbezahlt werden, da 
das entsprechende Projekt nicht realisiert wird. Entspre-
chend werden solche Zusicherungen als Eventualver-
bindlichkeit ausgewiesen und nicht erfolgswirksam zu-
rückgestellt. Die Zusicherungen von Fördermitteln im 
Bereich Energieförderung haben wie schon im Vorjahr 
wiederum deutlich zugenommen, beispielsweise bei der 
Photovoltaik. Aufgrund langer Projektdurchlaufzeiten er-
höhte sich der Saldo an noch nicht ausbezahlten Förder-
mitteln bzw. die Eventualverbindlichkeit entsprechend 
deutlich um CHF 5.1 Mio.

Anwartschaftliche Frühpensionen Staatspersonal
Künftige Kosten aus der Frühpensionierung von Staats-
personal werden erfolgswirksam zurückgestellt, sofern 
deren Inanspruchnahme per Bilanzstichtag feststeht. 
Die anwartschaftlichen, also noch nicht definitiv festste-
henden Pensionsverpflichtungen werden gemäss Art. 22 
Abs. 4 FHG nicht zurückgestellt, sondern stellen gemäss 
Art. 18 Abs. 1 Bst. e FHV eine Eventualverbindlichkeit 
dar. Deren Berechnung beinhaltet verschiedene Annah-
men (durchschnittliche Lohnentwicklung, Diskontsatz, 
etc.) und umfasst Angestellte der Landesverwaltung, 
Lehrpersonen, richterliches Personal und Angestellte 
der folgenden öffentlichen Unternehmen: Agentur für 
Internationale Bildungsangelegenheiten, Kulturstiftung, 
Landesmuseum, Landesbibliothek und Musikschule. Die 
Berechnung wird mit einer Eintretenswahrscheinlich-
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ten und Beobachtungen des Pensionierungsverhaltens 
des Staatspersonals über mehrere Jahre basiert. Die Zu-
nahme der Eventualverbindlichkeit um CHF 1.2 Mio. auf 
CHF 30.4 Mio. ist auf die Zunahme der Anzahl Personen 
des relevanten Personenkreises zurückzuführen.

Anwartschaftliche Pensionen Magistraten
Künftige Leistungen gem. Art. 39 f ff. BesG an aktive Re-
gierungsmitglieder stellen überwiegend Anwartschaften 
dar und werden deshalb vollständig als Eventualverbind-
lichkeit ausgewiesen. Diese enthält Überbrückungsgel-
der (inkl. Arbeitgeberbeitrag AHV) sowie Pensionskas-
senbeiträge (Arbeitnehmerbeiträge bis zur ordentlichen 
Pensionierung). Die Berechnung der Eventualverbind-
lichkeit basiert auf angenommenen Amtszeiten bis zum 
Ende der laufenden Legislaturperiode. Rückstellungen 
werden erst gebildet im Jahr des Austritts eines Regie-
rungsmitgliedes.

Anwartschaftliche Sonderzulagen des  
Staatspersonals
Gemäss Besoldungsgesetz haben Staatsangestellte An-
spruch auf Sonderzulagen bei Dienstjubiläen, Ehe-
schliessung und Altersrücktritt. Dies sind ebenfalls an-
wartschaftliche Leistungen gem. Art. 22 Abs. 4 FHG. Die 
Eventualverbindlichkeit beinhaltet sämtliche Sonderzu-
lagen aufgrund von Dienstjubiläen oder Altersrücktritt, 
die die Staatsangestellten bis zum Altersrücktritt noch 
erhalten können. Sie wird mit demselben Rechenmodell 
wie die anwartschaftlichen Frühpensionierungen sowie 
aufgrund derselben Annahmen und Wahrscheinlichkei-
ten berechnet. Im Gegensatz zu den Frühpensionierun-
gen enthält die Berechnung bei Lehrpersonen an Kinder-
gärten und Primarschulen jedoch nur 50 % der Kosten, 
da die Gemeinden die Hälfte dieses Aufwandes tragen. 
Ebenfalls nicht enthalten sind die Angestellten der Agen-
tur für Internationale Bildungsangelegenheiten, der Kul-
turstiftung, des Landesmuseums, der Landesbibliothek 
und der Musikschule, da diese öffentlichen Unterneh-
men aufgrund privatrechtlicher Anstellungsverhältnisse 
den Aufwand für Sonderzulagen im Gegensatz zu den 
Frühpensionen selbst tragen. Die Eventualverbindlich-
keit hat sich im Berichtsjahr nicht verändert.

Amtshaftungsklagen
Diese umfassen 3 Fälle (Vorjahr 2).

Put-Option des Minderheitsaktionärs der  
Liechtensteinischen Post AG
Die Schweizerische Post AG hat im Berichtsjahr ihre 
Minderheitsbeteiligung von 25 % an der Liechtensteini-
schen Post AG an das Land Liechtenstein verkauft (siehe 
auch 2.3.7). Somit besteht diese Eventualverbindlichkeit 
nicht mehr. 

3.2  Weitere Angaben zur  
Landesrechnung

  Beträge in CHF Mio.

Treuhänderisch verwaltete Vermögen  31. 12. 2021 31. 12. 2020

Kautionen Landgericht 26.2 24.4

ISF Border Fonds 0.9 1.5

Total 27.1 25.9

  Beträge in CHF Mio.

Sachversicherungswerte  2021 2020

Gebäude zum Neuwert 672.9 667.2

Vorsorgeversicherung Gebäude  

(für Anschaffungen im Rechnungsjahr) 50.0 50.0

Waren und Einrichtungen zum Neuwert 130.0 130.0

Vorsorgeversicherung Fahrhabe  

(für Anschaffungen im Rechnungsjahr) 10.0 10.0

Motorfahrzeuge zum Zeitwert 5.0 5.0

Temporäres Dritteigentum zum Neuwert 3.0 3.0

Total 870.9 865.2

Verwendete Devisenumrechnungs-  31. 12. 2021 31. 12. 2020 

kurse per Stichtag

1 Euro (EUR) 1.0362 1.0815 

1 US-Dollar (USD) 0.9112 0.8839

3.3  Änderungen von Bilanzierungs- und 
Bewertungsgrundsätzen

Im Rechnungsjahr wurden keine Änderungen von Bilan-
zierungs- und Bewertungsgrundsätzen vorgenommen.

3.4 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Im Januar 2022 hat die Regierung mit der Liechtenstei-
nischen Landesbank AG einen Kaufrechtsvertrag abge-
schlossen, wonach die Liechtensteinische Landesbank 
AG aus dem freien Bestand des Landes (1'992'000 LLB-
Aktien oder 6.5 % aller LLB-Aktien) maximal 1'250'000 
LLB-Aktien (4.1 % aller LLB-Aktien) zum Preis von 
CHF 55.39 je LLB-Aktie erwerben kann. Die Liechten-
steinische Landesbank AG benötigt diese Aktien, um 
ihre Beteiligung an der Bank Linth LLB AG mittels Teil-
Tauschangebot von 75 % auf 100 % zu erhöhen.

Weitere wesentliche Ereignisse, die eine Anpassung 
der in der Landesrechnung ausgewiesenen Beträge oder 
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3.5 Pauschalkredite

Auf der Grundlage des Artikels 4a des Finanzhaushaltsgesetzes wurden für das Jahr 2021 die folgenden Pauschal-
kredite gewährt. Die Verwendung dieser Mittel wird im Anhang der Landesrechnung ausgewiesen.

   Beträge in CHF

Konto Nr. Pauschalkredit Gebäudebetriebskosten Rechnung 2021 Voranschlag 2021

091.312.00 Betriebskosten Verwaltungsgebäude 4'111'427 4'327'000

295.312.00 Betriebskosten Schulgebäude 2'691'577 2'400'000

391.312.00 Betriebskosten Kulturgebäude 1'481'958 1'755'000

 Total 8'284'962 8'482'000 

   Beträge in CHF

Konto Nr. Pauschalkredit Gebäudeinstandsetzung Rechnung 2021 Voranschlag 2021

091.314.00 Instandsetzung Verwaltungsgebäude 3'378'210 5'650'000

295.314.00 Instandsetzung Schulgebäude 2'865'583 4'550'000

391.314.00 Instandsetzung Kulturgebäude 1'255'642 1'960'000

 Total 7'499'435 12'160'000
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Der Nettoertrag aus der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe unterliegt gemäss Art. 28 SVAG einer Zweck-
bindung. Die Verwendung dieser Mittel muss im Anhang der Landesrechnung ausgewiesen werden. 

  Beträge in CHF

Konto Nr. Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe  Rechnung 2021

650.407.00 Ertragsanteil LSVA 11'778'679

 wovon 1 / 3 für umwelt- / gesundheitspolitische Massnahmen: 3'926'226

  

 Verwendung: 

600.314.02.13 Verkehrszählanlagen -74'968

650.314.01 Bauliche Massnahmen für den öffentlichen Verkehr -589'415

650.318.04 Experten, Gutachten Verkehrsbereich -380'509

650.363.00 Beitrag Liechtenstein-Takt -252'459

650.363.00 Beitrag grenzüberschreitende Linienbusse -271'995

701.313.00 Untersuchungen, Kontrollen Luft -291'309

702.318.00 Untersuchungen, Kontrollen Lärm -21'071

710.318.04 Umweltdaten, Berichterstattung -195'821

 Total Verwendung -2'077'547

  

 Saldo 2021 1'848'679

  

 Übertrag aus Vorjahr 26'505'468

 Vortrag auf neue Rechnung 2022 28'354'148
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Die Erträge aus Umweltabgaben unterliegen gemäss Art. 10 VOCG, Art. 10 HELG, Art. 10 BDSG, Art. 16 und Art. 17 
CO2-Gesetz sowie Art. 12 EHG einer Zweckbindung. Die Verwendung dieser Mittel muss im Anhang der Landesrech-
nung ausgewiesen werden.

  Beträge in CHF

Konto-Nr. Umweltabgaben  Rechnung 2021

950.407.00 Ertragsanteil VOC  411'487

701.407.01 Ertragsanteil Bevölkerung CO2-Abgabe 3'679'844

701.407.01 Ertragsanteil Wirtschaft CO2-Abgabe (1 / 3) 751'796

701.407.01 Ertragsanteil Sanktionsabgaben auf Personenwagen 966'611

701.435.00 Erlös aus Versteigerungen von Emissionsrechten 261'529

 Total Lenkungsabgaben 6'071'266

  

 Verwendung: 

701.365.00 Beitrag an Klimastiftung LIFE -125'163

701.365.01 Beitrag an Holzheizkraftwerk Balzers -169'235

701.365.02 Ausgleich für Emissionsverminderungen 0

701.367.00 Projekte gemäss Kyoto-Protokoll -41'354

704.362.00 Kostenbeiträge Altlastensanierung -217'670

710.564.01.22 Aufforstung, Jungwaldpflege Waldwirtschaft -52'196

710.564.01.32 Aufforstung, Jungwaldpflege Naturgefahren -56'945

770.314.01 Geschützte Gebiete und Objekte -105'149

770.362.01 Landschaftsschutzgebiete -29'682

770.366.00 Bewirtschaftungsprämien / Pacht für Magerstandorte -735'828

770.500.01 Bodenerwerb Naturschutzflächen -228'788

801.366.01 Pflanzenschutz -2'722

811.362.04.09 Behebung von Waldschäden -21'537

860.366.00 Förderbeiträge gem. Energieeffizienzgesetz (EEG) -4'999'817

 Total Verwendung -6'786'085

  

 Saldo 2021 -714'819

  

 Übertrag aus Vorjahr 7'482'754

 Vortrag auf neue Rechnung 2022 6'767'936
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Verpflichtungskredite in CHF Beträge in CHF

Nr. Projekt / Kreditbewilligung Genehmigte Zahlungen bis Verfügbarer geschätzter Verbrauch 
   Kredite 31. 12. 2021 Restkredit 2022 2023 ff.

01 Neubau eines Dienstleistungszentrums der      
 Liechtensteinischen Landesverwaltung in Vaduz     
  Verpflichtungskredit vom 08. 06. 2016 28'500'000    
  + Ergänzungskredit vom 09. 05. 2019 14'300'000    
  + Aufwertung um Baukostenteuerung 963'000    
  + Baukostenteuerung 2021 1'474'000    
  Totalkredit 45'237'000 11'212'225 34'024'775 12'200'000 21'600'000
       
02 Neubau des Stützpunktes des Liechtensteinischen      
 Roten Kreuzes (LRK) in Vaduz     
  Verpflichtungskredit vom 28. 09. 2016 2'300'000    
  + Aufwertung um Baukostenteuerung 32'000    
  + Baukostenteuerung 2021 16'000    
  Totalkredit 2'348'000 1'987'785 360'215 0 0
       
03 Ausrichtung von Fördermitteln an nationale     
 Forschungseinrichtungen (2017-2020)     
  Verpflichtungskredit vom 01. 12. 2016 1'200'000 787'431 412'569 71'000 93'000
       
04 Umnutzung des Post- und Verwaltungsgebäudes Vaduz      
 für die Liecht. Landesbibliothek      
  Verpflichtungskredit vom 09. 05. 2019 22'000'000    
  + Aufwertung um Baukostenteuerung 442'000    
  + Baukostenteuerung 2021 1'006'000    
  Totalkredit 23'448'000 219'844 23'228'156 1'125'000 20'978'000
       
05 Ersatzbau für den Trakt G und einer zusätzlichen Massnahme     
 beim Schulzentrum Mühleholz in Vaduz     
  Verpflichtungskredit vom 05. 06. 2019 44'000'000    
  + Aufwertung um Baukostenteuerung 878'000    
  + Baukostenteuerung 2021 1'986'000    
  Totalkredit 46'864'000  1'005'089  45'858'911 2'000'000 43'800'000
       
06 Neubau eines Schulzentrums Unterland II in Ruggell     
  Verpflichtungskredit vom 05. 06. 2019 56'100'000    
  + Aufwertung um Baukostenteuerung 1'126'000    
  + Baukostenteuerung 2021 2'568'000    
  Totalkredit 59'794'000 499'322 59'294'678 2'500'000 54'295'000
       
07 Neubau eines Landesspitals     
  Verpflichtungskredit vom 05. 09. 2019 65'500'000    
  + Aufwertung um Baukostenteuerung 1'172'000    
  + Baukostenteuerung 2021 2'921'000    
  Totalkredit 69'593'000 2'160'000 67'433'000 5'500'000 61'933'000
       
08 Staatenbeschwerde des FL gegen Tschechische Republik     
  Verpflichtungskredit vom 30. 09. 2020 1'220'000 243'788 976'212 700'000 276'000
       
09 Ausrichtung von Fördermittel an nationale     
 Forschungseinrichtungen (2021-2024)     
  Verpflichtungskredit vom 09. 06. 2021 2'200'000 0 2'200'000 600'000 1'600'000

Total Verpflichtungskredite in CHF 251'904'000 18'115'483 233'788'517 24'696'000 204'575'000
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Verpflichtungskredite in EUR Beträge in EUR

Nr. Projekt / Kreditbewilligung Genehmigte Zahlungen bis Verfügbarer geschätzter Verbrauch 
   Kredite 31. 12. 2021 Restkredit 2022 2023 ff.

10 7. Rahmenprogramm der EU für Forschung, technolog.      
 Entwicklung und Demonstration (2007-2013)     
  Verpflichtungskredit vom 14. 12. 2006 7'400'000    
  + Ergänzungskredit vom 23. 05. 2007 5'057'000    
  + Ergänzungskredit vom 10. 06. 2015 2'228'000    
  Totalkredit 14'685'000 14'503'014 181'986 0 0
       
11 Beteiligung am Rahmenprogramm der EU für      
 Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (2007-2013)     
  Verpflichtungskredit vom 23. 05. 2007 834'000 805'733 28'267 0 0
       
12 Beteiligung am EWR Finanzierungsmechanismus (2009-2014)     
  Verpflichtungskredit vom 22. 09. 2010 10'000'000    
  + Ergänzungskredit vom 13. 03. 2014 62'000    
  + Ergänzungskredit vom 28. 09. 2016 660'000    
  Totalkredit 10'722'000 9'982'635 739'365 -163'000 0
       
13 EU-Programm «Erasmus+» (2014-2020)     
  Verpflichtungskredit vom 01. 10. 2014  5'599'000    
  + Anpassung aufgrund Erhöhung FL-Anteil 2021 1'134'000    
  Totalkredit 6'733'000 5'526'092 1'206'908 147'000 0
       
14 Beteiligung am EWR Finanzierungsmechanismus (2014-2021)     
  Verpflichtungskredit vom 08. 06. 2016 16'410'000    
  + Anpassung aufgrund Erhöhung FL-Anteil 2021 4'055'000    
  Totalkredit 20'465'000 6'255'414 14'209'586 4'400'000 6'800'000
       
15 Beteiligung des FL am Europ. Solidaritätskorps (2021-2027)     
  Verpflichtungskredit vom 02. 12. 2020 404'000    
  + Anpassung aufgrund Erhöhung FL-Anteil 2021 0    
  Totalkredit 404'000 38'061 365'939 45'000 320'000
       
16 Beteiligung des FL an der 5. Generation Erasmus (2021-2027)     
  Verpflichtungskredit vom 02. 12. 2020 11'502'000    
  + Anpassung aufgrund Erhöhung FL-Anteil 2021 0    
  Totalkredit 11'502'000 880'468 10'621'532 1'410'000 9'212'000
       
17 Beteiligung des FL am EU-Programm Digitales Europa (2021-2027)     
  Verpflichtungskredit vom 02. 12. 2020 3'035'000    
  + Anpassung aufgrund Erhöhung FL-Anteil 2021 0    
  Totalkredit 3'035'000 45'376 2'989'624 380'000 2'610'000
       
18 Beteiligung des FL am EU-Binnenmarktprogramm (2021-2027)     
  Verpflichtungskredit vom 02. 12. 2020 901'000    
  + Anpassung aufgrund Erhöhung FL-Anteil 2021 0    
  Totalkredit 901'000 49'222 851'778 100'000 752'000
       
19 Beteiligung des FL am EU-Programm Kreatives Europa (2021-2027)     
  Verpflichtungskredit vom 02. 12. 2020 1'005'000    
  + Anpassung aufgrund Erhöhung FL-Anteil 2021 0    
  Totalkredit 1'005'000 65'522 939'478 150'000 789'000

Total Verpflichtungskredite in EUR 70'286'000 38'151'537 32'134'463 6'469'000 20'483'000
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Verpflichtungskredite Total Beträge in CHF

   Genehmigte Zahlungen bis Verfügbarer geschätzter Verbrauch 
   Kredite 31. 12. 2021 Restkredit 2022 2023 ff.

CHF-Verpflichtungskredite 251'904'000 18'115'483 233'788'517 24'696'000 204'575'000

EUR-Verpflichtungskredite in CHF 1) 87'912'948 44'428'592 33'297'731 6'703'000 21'224'000

Total Verpflichtungskredite in CHF 339'816'948 62'544'075 267'086'247 31'399'000 225'799'000

1)  Genehmigte Kredite zu historischen Wechselkursen, Zahlungen zu Transaktionswechselkursen 
Verfügbarer Restkredit und zukünftige Zahlungen zu Wechselkurs vom 31. 12. 2021: 1.0362 CHF / EUR



| 473

Stiftungsrechnungen per 31. Dezember 2021

 Beträge in CHF

Bezeichnung der Stiftung  Vermögensstand Einnahmen Ausgaben Vermögensstand 

    01.01.2021   31.12.2021

Fürstlicher Landes-Wohltätigkeitsfonds (Stiftung)  757'688   
   Wertschriftenertrag    1'172  
   Realisierter Wertschriftengewinn   50'153  
   Nicht realisierter Wertschriftengewinn    42'076  
   Realisierter Wertschriftenverlust    23'445 
   Nicht realisierter Wertschriftenverlust     39'535 
   Vermögensverwaltungsaufwand    6'299 781'809
     
Franz und Elsa Stiftung für die Jugend Liechtensteins  98'660   
   Nicht realisierter Wertschriftengewinn   2'988  
   Bankgebühren     360 101'289
     
Stiftung Andreas Marxer zur Ausbildung  40'036   
röm.-kath. Priester     
   Pachtzinsertrag   185  
   Nicht realisierter Wertschriftengewinn   668  
   Bankgebühren    102 40'787
     
Stiftung für den Brandschutz und das Löschwesen  409'919   
   Beitrag der Schweizer Privatversicherer   75'000  
   Nicht realisierter Wertschriftengewinn   2'087  
   Kleinlöscher-Schulungen    13'880 
   Verwaltungsaufwand    673 472'454
     
Fürst Franz Josef von Liechtenstein Stiftung  10'389'784   
   Wertschriftenertrag   27'395  
   Realisierter Wertschriftengewinn   375'401  
   Nicht realisierter Wertschriftengewinn   787'141  
   Übriger Ertrag   20'000  
   Preise, Beiträge, Stipendien     164'000  
   Aufwand Preisvergabe     56'371  
   Verwaltungsaufwand     22'059  
   Realisierter Wertschriftenverlust    245'402 
   Nicht realisierter Wertschriftenverlust    225'566 
   Bankspesen, Courtage, Stempel    6'613 
   Wertschriftenverwaltung    64'395 10'815'314
     
Total  11'696'087 1'384'265 868'700 12'211'653
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Liechtensteinische Arbeitslosenversicherungskasse
(Unselbständiger Fonds)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2021  31.12.2020

Aktiven 132'652'506   143'948'630 

Liquide Mittel 22'948'223   23'481'613 
Finanzanlagen 100'462'546   82'005'871 
Akontozahlungen Arbeitslosen- / Insolvenzentschädigungen 12'500   38'600 
Rückforderung von Arbeitslosenentschädigungen 90'647   88'359 
Rückforderung von Insolvenzentschädigungen 454'440   133'086 
Rückforderung von Kurzarbeitsentschädigungen 0   0 
Delkredere auf Rückforderungen -545'087   -221'445 
Guthaben gegenüber Sozialversicherungen 182'711   171 
Aktive Rechnungsabgrenzung 9'046'527   38'422'376 

Passiven 132'652'506   143'948'630 

Verbindlichkeiten geg. Sozialvers. / Lohnsteuer aus Arbeitslosenentsch. 374'914   594'287 
Verbindlichkeiten geg. Sozialvers. / Lohnsteuer aus Insolvenzentsch. 69'753   16'479 
Sonstige Verbindlichkeiten 41'052   26'103 
Passive Rechnungsabgrenzung 9'049'746   11'739'556 
Eigenkapital: Gewinnvortrag 131'572'205 89'339'065    
 Jahresergebnis -8'455'164 42'233'140 123'117'041   131'572'205 

Erfolgsrechnung 2021  Budget 2021  2020 

Ertrag 40'966'462  30'725'000  113'369'128 

Staatsbeitrag 0  0  80'000'000 
Versicherungsbeiträge 27'626'166  27'000'000  27'436'703 
Ertrag Arbeitslosenentschädigung Grenzgänger 805'210  900'000  684'666 
Ertrag Rückforderung Arbeitslosenentschädigung 78'909  100'000  144'438 
Ertrag Rückforderung Kurzarbeitsentschädigung 42'418  15'000  16'336 
Ertrag Rückforderung Insolvenzentschädigung 504'425  200'000  174'816 
Übrige Erträge 172'437  10'000  6'610 
Ertrag aus Finanzanlagen 11'736'897  2'500'000  4'905'560 

Aufwand 49'421'627  48'050'500  71'135'988 

Arbeitslosenentschädigungen Inland 8'626'168  11'000'000  10'756'957 
Arbeitslosenentschädigungen Grenzgänger 5'846'634  5'500'000  3'852'149 
Abschreibung Arbeitslosenentschädigungen 41'767  0  64'098 
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitslosenentschädigungen 1'035'830  1'000'000  1'275'992 
Kurzarbeitsentschädigungen 20'863'484  25'000'000  49'359'526 
Insolvenzentschädigungen 431'253  500'000  141'746 
Abschreibung Insolvenzentschädigungen 472'814  500'000  133'086 
Sozialversicherungsbeiträge Insolvenzentschädigungen 72'813  50'000  24'626 
Beratungs- und Verwaltungsaufwand 3'750'376  3'500'000  3'175'705 
Aufwand aus Finanzanlagen 8'280'222  1'000'000  2'351'831 
Bankspesen 266  500  272 

Jahresergebnis -8'455'164  -17'325'500  42'233'140   
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Kulturstiftung Liechtenstein
(Selbständige öffentlich-rechtliche Stiftung)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2021  31.12.2020

Aktiven 430'008   639'600 

Liquide Mittel 416'318   629'910 
Übrige Forderungen 13'688   9'688 
Anlagevermögen 1   1 

Passiven 430'008   639'600 

Verbindlichkeit Landeskasse 49'040   213'125 
Passive Rechnungsabgrenzung 159'000   286'000 
Eigenkapital: Stiftungskapital 30'000 30'000    
 Gewinnvortrag 110'474 300'000    
 Jahresergebnis 81'493 -189'526 221'968   140'474 

   

Erfolgsrechnung 2021  Budget 2021  2020 

Ertrag 4'031'619  2'790'000  3'018'425 

Staatsbeitrag    1'586'000  1'586'000  1'581'000 
Sonderbeitrag Corona-Pandemie   893'380  0  0 
Ertrag Interkantonale Landeslotterie / Schweizer Zahlenlotto  1'516'239  1'200'000  1'433'425 
Übrige Erträge    32'000  0  0 
Spenden    4'000  4'000  4'000 

Aufwand 3'950'125  2'933'500  3'207'951 

Gehälter und Sozialbeiträge   503'822  394'000  362'352 
Stiftungsrat    81'948  90'000  60'505 
Sonstiger Personalaufwand   1'908  1'500  1'441 
Projekt- und Fortbildungsbeiträge   718'216  560'000  839'876 
Leistungsvereinbarungen   1'254'500  1'260'000  1'217'500 
Werkjahre / Werkbeiträge   48'000  100'000  186'000 
Ankäufe und Aufträge   73'492  80'000  127'549 
Eigene Projekte   302'347  386'000  345'002 
Kulturpreis / Anerkennungsgaben   20'000  0  0 
Verwendung Sonderbeitrag Corona-Pandemie   893'380  0  0 
Büroaufwand und Druckmaterial   37'539  35'000  52'069 
Reisespesen    1'140  3'000  469 
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Repräsentationen  11'516  20'000  12'350 
Experten    2'318  4'000  2'838 

Jahresergebnis 81'493  -143'500  -189'526 

Anmerkung zur Jahresrechnung

Durch die Stiftung verwaltete Mittel
Buch und Literatur Ost+ 279'299   0 
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Kunstmuseum Liechtenstein
(Selbständige öffentlich-rechtliche Stiftung)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2021  31.12.2020

Aktiven 638'056   685'019 

Liquide Mittel 580'619   433'390 
Debitoren 57'435   108'518 
Debitor Landeskasse 0   143'110 
Kunstgüter 2   2 

Passiven 638'056   685'019 

Kreditoren 192'934   274'065 
Kreditor Landeskasse 53'469   0 
Zweckgebundene Spendenfonds 37'000   37'000 
Eigenkapital: Gewinnvortrag 373'954 294'759    
 Jahresergebnis -19'302 79'195 354'653   373'954 

Erfolgsrechnung 2021  Budget 2021  2020 

Ertrag 4'504'071  4'280'000  6'646'350 

Staatsbeitrag 3'898'000  3'898'000  3'876'000 
Spendenertrag 212'625  0  2'375'692 
Sponsoringertrag 11'594  25'000  16'138 
Ertrag aus Eintritten und Führungen 74'352  100'000  87'059 
Ertrag aus Verkauf von Publikationen und Shopartikeln 27'371  36'000  53'209 
Übriger Ertrag aus Museumsbetrieb 27'939  14'000  12'794 
Kostenbeitrag Kunstvermittlung 100'000  100'000  100'000 
Sonstiger Ertrag (Pacht, Miete, Rückerstattungen, etc.) 152'189  70'000  125'458 
Entnahme zweckgebundene Spendenfonds 0  37'000  0 

Aufwand 4'523'373  4'331'000  6'567'155 

Gehälter und Sozialbeiträge 2'198'850  2'306'000  2'078'398 
Beirat und Ankaufskommission 25'617  25'000  25'880 
Kunstankäufe aus Staatsbeitrag 304'179  300'000  330'640 
Kunstankäufe aus Spenden und Sponsoring 212'625  0  2'375'692 
Ausstellungen 934'368  800'000  811'560 
Museumspädagogik / Veranstaltungen 75'237  140'000  72'433 
Öffentlichkeitsarbeit 224'173  250'000  244'166 
Betreuung Sammlung 301'486  240'000  303'459 
Aufwand Shop 2'833  20'000  15'666 
Allgemeine Spesen 34'252  40'000  21'203 
Informatik und Telefon 78'252  60'000  58'618 
Ausstattung 36'922  40'000  77'592 
Übriger Verwaltungsaufwand 94'579  110'000  151'849 
Einlage zweckgebundene Spendenfonds 0  0  0 

Jahresergebnis -19'302  -51'000  79'195 

Anmerkung zur Jahresrechnung

Durch die Stiftung verwaltete Mittel
Teilnahme Biennale Venedig 936   975 
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Liechtensteinisches Landesmuseum
(Selbständige öffentlich-rechtliche Stiftung)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2021  31.12.2020

Aktiven 724'399   645'354 

Liquide Mittel 718'256   621'118 
Debitoren 4'304   1'544 
Aktive Rechnungsabgrenzung 1'838   22'689 
Anlagevermögen Sammlungen 1   1 
Anlagevermögen Mobilien 1   1 

Passiven 724'399   645'354 

Kreditor Landeskasse 408'975   380'430 
Passive Rechnungsabgrenzung 124   0 
Zweckgebundene Spendenfonds 114'055   37'000 
Eigenkapital: Gewinnvortrag 227'924 250'000    
 Jahresergebnis -26'679 -22'076 201'245   227'924 

Erfolgsrechnung 2021  Budget 2021  2020 

Ertrag 3'709'711  3'644'000  3'398'669 

Staatsbeitrag 3'204'000  3'054'000  3'003'000 
Ertrag aus Eintritten 88'534  95'000  78'039 
Ertrag Shop 132'434  480'000  112'180 
Ertrag aus Führungen und Bildungsangeboten 2'180  10'000  7'298 
Übriger Ertrag 563  5'000  58'305 
Spenden 245'000  0  117'000 
Entnahme Spendenfonds 37'000  0  22'846 

Aufwand 3'736'391  3'641'000  3'420'745 

Gehälter und Sozialbeiträge 2'365'477  2'477'000  2'331'088 
Stiftungsrat / Fachbeirat 62'547  86'000  48'742 
Sonstiger Personalaufwand 20'958  34'000  28'750 
Sonderausstellungen 673'233  415'000  444'793 
Sammlung 40'838  43'000  43'557 
Veranstaltungen / Museumspädagogik 21'185  36'000  26'944 
Dauerausstellung 16'976  20'000  16'450 
Mobiliar 103'665  40'000  81'886 
Aufwand Museumsshop 78'592  244'000  83'944 
Kommunikation / PR 131'528  110'000  152'427 
Reise- und Repräsentationskosten 21'244  36'000  3'437 
Verwaltungs- und Büroaufwand 45'591  55'000  86'369 
Übriger Betriebsaufwand 40'501  45'000  45'358 
Einlage Spendenfonds 114'055  0  27'000 

Jahresergebnis -26'679  3'000  -22'076 

Anmerkung zur Jahresrechnung

Aufgrund von Umgliederungen in der Erfolgsrechnung ist eine Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr nur bedingt möglich.
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Liechtensteinische Musikschule
(Selbständige öffentlich-rechtliche Stiftung)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2021  31.12.2020

Aktiven 1'417'199   1'542'915 

Liquide Mittel 1'051'364   1'038'935 
Debitoren 115'833   253'978 
Guthaben bei der Landeskasse 250'000   250'000 
Anlagevermögen (Lehrmittel und Mobiliar) 2   2 

Passiven 1'417'199   1'542'915 

Passive Rechnungsabgrenzung Landeskasse 142'410   258'826 
Zweckgebundener Fonds Meisterkurse 257'001   257'022 
Zweckgebundener Spendenfonds Musikwettbewerb 154'175   164'656 
Zweckgebundener Spendenfonds Instrumente 348'012   345'561 
Zweckgebundener Spendenfonds Begabtenförderung 66'599   62'961 
Zweckgebundener Spendenfonds Projekte 198'999   203'887 
Eigenkapital: Stiftungskapital 2 2  
 Gewinnvortrag 250'000 250'000  
 Jahresergebnis 0 0 250'002   250'002 

Erfolgsrechnung 2021  Budget 2021  2020 

Ertrag 8'092'482  8'884'000  8'018'626 

Ertrag Schulbetrieb 7'958'321  8'884'000  7'976'917 
Staatsbeitrag 5'953'326  6'684'000  5'972'159 
Ausserordentlicher Staatsbeitrag 0  0  191'000 
Schulgelder 2'004'995  2'200'000  1'813'758 

Ertrag zweckgebundene Fonds 134'160  0  41'709 
Spenden, Staatsbeitrag und sonstige Erträge Meisterkurse 102'271  0  12'699 
Spenden und sonstige Erträge Musikwettbewerb 0  0  100 
Spenden und sonstige Erträge Instrumente 4'000  0  4'000 
Spenden und sonstige Erträge Begabtenförderung 12'500  0  11'000 
Spenden und sonstige Erträge Projekte 0  0  8'000 
Entnahme zweckgebundene Fonds 15'389  0  5'910 

Aufwand 8'092'482  8'884'000  8'018'626 

Aufwand Schulbetrieb 7'958'321  8'884'000  7'976'917 
Gehälter und Sozialbeiträge 8'065'272  8'828'000  8'039'791 
Rückerstattung Personalaufwand Weiterführende Schulen -470'641  -348'000  -411'543 
Stiftungsrat 15'685  30'000  21'840 
Unterrichtskommission 7'854  10'000  3'475 
Dienstjubiläen 0  1'000  0 
Fahrspesen 53'468  40'000  40'304 
Schulgeldermässigungen 14'221  20'000  12'960 
Veranstaltungen 44'940  80'000  26'891 
Instrumentenpflege 60'259  65'000  52'248 
Lehrmittel 672  2'000  1'671 
Öffentlichkeitsarbeit 17'643  20'000  23'998 
Mobiliar, EDV, Ausstattungen 92'572  60'000  80'338 
Übriger Betriebsaufwand 56'375  76'000  84'945 

Aufwand zweckgebundene Fonds 134'160  0  41'709 
Aufwand Meisterkurse 102'292  0  7'182 
Aufwand Musikwettbewerb 10'480  0  3'200 
Aufwand Instrumente 1'549  0  47 
Aufwand Begabtenförderung 8'862  0  10'170 
Aufwand Projekte 4'888  0  10'810 
Einlage zweckgebundene Fonds 6'090  0  10'299 

Jahresergebnis 0  0  0 
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Kunstschule Liechtenstein
(Selbständige öffentlich-rechtliche Stiftung)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2021  31.12.2020

Aktiven 734'588   760'444 

Liquide Mittel 709'123   756'187 
Debitoren 5'094   4'123 
Forderung Landeskasse 20'369   0 
Übrige Forderungen 0   132 
Anlagevermögen (Unterrichtsmaterial und Mobiliar) 2   2 

Passiven 734'588   760'444 

Verbindlichkeit Landeskasse 0   9'850 
Übrige Verbindlichkeiten 2'208   9'451 
Passive Rechnungsabgrenzung 48'972   50'062 
Zweckgebundene Fonds (Spenden und Erasmus) 433'408   444'862 
Eigenkapital: Gewinnvortrag 246'220 242'903    
 Jahresergebnis 3'780 3'317 250'000   246'220 

Erfolgsrechnung 2021  Budget 2021  2020 

Ertrag 1'130'254  1'212'500  1'321'875 

Staatsbeitrag 539'077  606'000  598'000 
Schulgelder 435'060  393'500  417'997 
Materialbeiträge 78'209  70'000  70'128 
Sonstige Erträge 14'041  15'000  9'794 
Spendenerträge 35'000  0  191'745 
Entnahme zweckgebundene Fonds 28'867  128'000  34'211 

Aufwand 1'126'474  1'229'500  1'318'558 

Gehälter und Sozialbeiträge 761'649  803'000  774'772 
Stiftungsrat 27'888  18'500  12'828 
Honorare Selbständige 39'269  5'000  24'696 
Übriger Personalaufwand 6'317  10'000  6'051 
Lehrmittel, Schulmaterial 94'057  75'000  78'437 
Veranstaltungen 22'302  140'000  36'840 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 69'191  95'000  67'738 
Ausstattungen, Anschaffungen 12'065  20'000  60'717 
Allgemeiner Verwaltungsaufwand 11'519  15'000  13'535 
Unterhalt 24'243  40'000  46'698 
Übriger Betriebsaufwand 18'123  8'000  4'512 
Einlage zweckgebundene Fonds 39'854  0  191'735 

Jahresergebnis 3'780  -17'000  3'317 
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Liechtensteinische Landesbibliothek
(Selbständige öffentlich-rechtliche Stiftung)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2021  31.12.2020

Aktiven 228'051   300'811 

Liquide Mittel 225'472   296'630 
Debitoren 2'576   4'179 
Bücherbestand 1   1 
Mobiliar 1   1 

Passiven 228'051   300'811 

Kreditor Landeskasse 31'355   93'777 
Kautionen 800   900 
Abgrenzung zweckgebundene Spenden 50'258   0
Eigenkapital: Gewinnvortrag 206'133 238'019    
 Jahresergebnis -60'495 -31'886 145'638   206'133 

Erfolgsrechnung 2021  Budget 2021  2020 

Ertrag 1'869'800  1'881'000  1'858'041 

Staatsbeitrag 1'806'000  1'806'000  1'791'000 
Gemeindebeiträge 10'100  10'000  10'100 
Spenden 12'000  12'000  12'000 
Betriebserträge 41'700  53'000  44'941 

Aufwand 1'930'295  1'927'500  1'889'927 

Gehälter und Sozialbeiträge 1'472'485  1'476'000  1'483'133 
Stiftungsrat, Bibliothekskommission 19'368  19'000  15'199 
Aus- und Weiterbildung 4'040  5'000  537 
Sonstiger Personalaufwand 6'334  5'000  3'935 
Anschaffungen von Medien 215'861  196'000  176'072 
Buchbindearbeiten 7'623  9'000  14'412 
Büchereimaterialien 7'280  13'000  11'911 
Informatik Betrieb 80'370  92'000  85'997 
Informatik Anschaffungen 2'858  4'000  5'512 
Informatik Projekte 0  20'000  8'843 
Projekte 16'496  15'000  6'840 
Mobiliar, Anschaffungen, Einrichtungen 1'069  7'000  22'641 
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen 16'555  35'000  16'449 
Tagungen, Spesen 2'421  4'000  1'463 
Mitgliedschaftsbeiträge 6'208  6'500  6'094 
Büroaufwand, Druckkosten 19'653  20'000  29'531 
Sonstiger Betriebsaufwand 1'418  1'000  1'359 
Einlage Spendenfonds 50'258  0  0 

Jahresergebnis -60'495  -46'500  -31'886 
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Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein
(Selbständige öffentlich-rechtliche Stiftung)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2021  31.12.2020

Aktiven 480'668   449'012 

Liquide Mittel 440'199   447'412 
Debitor Landeskasse 24'968   0 
Sonstige Forderungen 1'600   1'600 
Aktive Rechnungsabgrenzung EU-Projekte 13'900   0 

Passiven 480'668   449'012 

Kreditor Landeskasse 0   7'168 
Passive Rechnungsabgrenzung Fördergelder 229'550   227'620 
Eigenkapital: Stiftungskapital 100'000 100'000    
 Gewinnvortrag 114'224 121'545    
 Jahresergebnis 36'894 -7'321 251'118   214'224 

Erfolgsrechnung 2021  Budget 2021  2020 

Ertrag 1'615'225  1'476'000  1'599'474 

Staatsbeitrag 1'583'000  1'451'000  1'576'000 
Ertrag EU-Projekte 32'225  25'000  23'472 
Zinsertrag 0  0  2 

Aufwand 1'578'331  1'483'900  1'606'795 

Personalaufwand 131'366  113'800  118'528 
Stiftungsrat 35'077  27'000  27'380 
Weiterbildung 734  3'000  0 
Förderbeiträge Erwachsenenbildung Stein-Egerta 967'100  833'000  1'006'100 
Förderbeiträge Haus Gutenberg Balzers 210'800  210'800  250'800 
Förderbeiträge Gemeinschaftszentrum Resch 58'000  58'000  58'000 
Förderbeiträge Stefanus Liechtenstein e.V. 7'200  7'200  7'200 
Förderbeiträge Liecht. Arbeitnehmerverband 2'900  2'900  2'320 
Förderbeiträge Eltern-Kind-Forum 17'300  17'300  17'300 
Förderbeiträge Schwestern A.S.C. St. Elisabeth 11'600  11'600  11'600 
Förderbeiträge Infra 9'650  10'000  0 
Förderbeiträge Seniorenkolleg 19'300  19'300  19'300 
Weiterbildungsgutscheine 36'881  100'000  0 
Projekte 31'865  25'000  33'886 
Aufwand EU-Projekte 7'962  8'000  1'806 
Büroaufwand 27'883  30'000  49'809 
Sachbearbeitung, Studien, Tagungen 2'713  7'000  2'767 

Jahresergebnis 36'894  -7'900  -7'321 

Anmerkung zur Jahresrechnung

Durch die Stiftung verwaltete EU-Mittel
Projekt Erasmus+ 67'254   18'539 
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Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten (AIBA)
(Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2021  31.12.2020

Aktiven 507'600   642'699 

Guthaben bei der Landeskasse 384'725   554'891 
Forderungen 77'822   36'808 
Aktive Rechnungsabgrenzung 45'053   51'000 

Passiven 507'600   642'699 

Passive Rechnungsabgrenzung 8'600   9'000 
Rückstellung Ferienguthaben 99'000   88'000 
Eigenkapital: Gewinnvortrag 545'699 372'694    
 Jahresergebnis -145'699 173'006 400'000   545'699 

Erfolgsrechnung 2021  Budget 2021  2020 

Ertrag 1'446'891  1'667'000  1'380'591 

Staatsbeitrag 820'954  1'081'000  909'000 
Erträge Programmtätigkeiten 625'936  561'000  471'591 
Erträge Worldskills 0  25'000  0 

Aufwand 1'592'590  1'818'000  1'207'585 

Programmtätigkeiten 1'227'989  1'405'000  961'314 
Gehälter und Sozialbeiträge 806'065  903'000  641'141 
Verwaltungsrat und Beirat 51'132  41'000  20'634 
Übriger Personalaufwand 48'366  32'000  114'663 
Administration, PR, Mieten und Revision 150'588  162'000  139'768 
Reisespesen 1'594  20'000  3'363 
Experten, Gutachten 46'075  30'000  33'159 
Programmbeteiligungen Erasmus+ 14'752  83'000  8'586 
Programmbeteiligungen ESK 2'666  32'000  0 
Programmbeteiligungen Jugend 106'751  102'000  0 

Worldskills 364'601  413'000  246'272 
Gehälter und Sozialbeiträge 211'408  210'000  173'514 
Administration, PR, Beiträge 48'723  73'000  56'297 
Aufwand Wettbewerbe 104'470  130'000  16'460 

Jahresergebnis -145'699  -151'000  173'006 

Anmerkung zur Jahresrechnung   

Durch die AIBA verwaltete EU-Konti 1'395'310   1'016'582 
Erasmus+ 665'231   974'180 
Erasmus+ Jugend 461'279   0 
Erasmus+ 2021-2027 241'276   0 
eTwinning 14'795   18'249 
NQFL-NCP 7'737   24'153 
European Solidarity Corps 4'992   0 
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Universität Liechtenstein
(Selbständige öffentlich-rechtliche Stiftung)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2021  31.12.2020

Aktiven 13'034'805   12'388'937 

Liquide Mittel 10'458'087   10'002'747 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1'288'999   880'756 
Sonstige Forderungen 106'096   5'434 
Aktive Rechnungsabgrenzung 855'990   904'292 
Anlagevermögen 325'634   595'708 

Passiven 13'034'805   12'388'937 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 429'204   355'604 
Verbindlichkeiten gegenüber Land Liechtenstein 2'772'065   3'719'229 
Sonstige Verbindlichkeiten 1'683'896   1'166'095 
Passive Rechnungsabgrenzung 4'410'916   4'099'859 
Rückstellungen 177'082   166'329 
Fondskapitalien (Forschungsförderung, Lehrstühle und NFM) 2'126'048   2'076'221 
Eigenkapital: Kapital 805'600 2'078'055    
 Jahresergebnis 629'995 -1'272'455 1'435'595   805'600 

Erfolgsrechnung 2021  Budget 2021  2019/2020 

Ertrag 25'435'627  25'542'200  31'117'516 

Beitrag Land Liechtenstein 16'473'511  16'716'800  20'995'510 
a.o. Ertragsminderung aus Vorperioden 2010 - 2014 0  0  -1'601'854 
Beiträge aus der interkantonalen Universitätsvereinbarung 1'350'220  1'177'000  1'459'310 
Ertrag aus grundständiger Lehre 1'353'392  1'484'500  1'893'764 
Ertrag aus Weiterbildung 2'540'423  2'494'800  2'789'701 
Ertrag aus Wissens- und Technologietransfer 206'192  898'200  921'360 
Externe Forschungsförderungsbeiträge 299'454  266'000  368'304 
Ertrag aus Mobilitäts- und Partnerschaftsprogrammen 783'448  247'700  476'796 
Private Lehrstuhl- und Centerfinanzierung 1'054'454  1'350'000  2'027'444 
Sonstige betriebliche Erträge 637'478  513'200  756'997 
Durchlaufende Beiträge 737'055  391'000  1'019'393 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0  3'000  10'792 

Aufwand 24'805'632  25'483'100  32'389'971 

Löhne und Gehälter 15'350'126  16'012'300  20'734'218 
Sozialleistungen 2'831'541  2'964'800  3'756'268 
Universitätsrat 156'258  101'000  152'850 
Sonstiger Personalaufwand 71'572  150'400  81'909 
Lehrmittel und bezogene Leistungen 565'037  861'500  696'709 
Abschreibungen 416'578  435'000  588'656 
Beratungs- und Rechtsaufwand 766'358  263'800  394'084 
Spesen 60'563  257'600  257'056 
Zuwendungen / Stipendien 73'078  57'000  47'851 
Aus- und Weiterbildung 88'314  167'000  123'096 
Informations- und Datenbeschaffung 672'956  626'500  622'285 
Marketingaufwand 664'198  739'600  1'036'220 
Raum- und Liegenschaftsaufwand 1'159'092  1'198'300  1'738'251 
Informatikaufwand 648'807  647'500  493'001 
Übriger Aufwand 278'324  555'800  494'226 
Abschreibung von Forderungen 129'260  6'000  83'737 
Durchlaufende Beiträge 737'055  391'000  1'019'393 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 109'498  20'000  5'276 
Sonstige Steuern 27'020  28'000  64'884 

Jahresergebnis 629'995  59'100  -1'272'455 

Anmerkungen zur Jahresrechnung
Aufgrund der Umgliederung einzelner Positionen sowie der Umstellung der Abrechnungsperiode auf Kalenderjahr ist eine  
Vergleichbarkeit mit dem verlängerten Vorjahr (1.9.2019 bis 31.12.2020) nur bedingt möglich.
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Liechtenstein Marketing
(Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2021  31.12.2020

Aktiven 1'244'269   643'429 

Liquide Mittel 808'928   152'437 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 19'851   6'325 
Sonstige Forderungen 127'922   81'303 
Aktive Rechnungsabgrenzung 49'000   23'571 
Warenvorräte 160'973   246'444 
Beteiligung Bergbahnen Malbun AG 1   1 
Mobile Sachanlagen 22'074   63'780 
Immobilie Liechtenstein Center 55'520   69'568 

Passiven 1'244'269   643'429 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 182'747   100'804 
Sonstige Verbindlichkeiten 59'791   28'277 
Passive Rechnungsabgrenzung 715'500   379'714 
Rückstellungen 48'578   26'789 
Eigenkapital: Gewinnvortrag / Reserven 107'845 56'694    
 Jahresergebnis 129'808 51'151 237'653   107'845 

Erfolgsrechnung 2021  Budget 2021  2020 

Ertrag 5'011'287  5'765'000  5'349'670 

Staatsbeitrag 2'445'600  2'600'000  3'000'000 
Gemeindebeiträge 142'000  167'000  132'000 
Projektauftrag Staatsfeiertag 317'204  630'000  428'454 
Übrige Projektaufträge der Regierung 1'061'639  1'300'000  800'373 
Ertrag Projekte und Produkte 416'991  688'000  424'000 
Nächtigungstaxen 445'558  380'000  369'423 
Sonstiger betrieblicher Ertrag 182'295  0  195'420 

Aufwand 4'881'479  5'765'000  5'298'519 

Gehälter und Sozialbeiträge 1'799'333  1'845'000  1'830'712 
Sonstiger Personalaufwand 81'927  40'000  -65'603 
Aufwendungen für Waren und Leistungen 2'306'398  2'961'500  2'681'775 
Verwaltungsaufwand 116'126  146'000  190'120 
Raumaufwand 173'131  208'500  195'717 
IT und Unterhalt 133'463  163'000  166'296 
Versicherungen und Gebühren 3'110  6'000  2'266 
Medien, Marketing und Spesen 79'540  143'500  77'080 
Mehrwertsteuer 112'590  170'000  147'854 
Abschreibungen und Wertberichtigungen 68'022  65'000  59'618 
Übriger Aufwand 7'839  16'500  12'684 

Jahresergebnis 129'808  0  51'151 
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Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe (LAK)
(Selbständige öffentlich-rechtliche Stiftung)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2021  31.12.2020

Aktiven 11'038'610   11'041'128 

Liquide Mittel 1'909'099   1'666'811 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2'028'474   2'843'448 
Forderungen Land und Gemeinden 899'537   24'135 
Vorräte 46'100   45'381 
Aktive Rechnungsabgrenzung 6'823   66'846 
Sachanlagen (Fahrzeuge, Mobilien, Ausstattung) 16   16 
Immobilien im Baurecht, selbstgenutzt 5   5 
Immobilien im Baurecht, vermietet 6'148'556   6'394'486 

Passiven 11'038'610   11'041'128 

Erhaltene Anzahlungen 82'051   85'366 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 753'413   761'722 
Verbindlichkeiten gegenüber Land und Gemeinden 419'350   110'556 
Mietzinsdepot Gemeinde Vaduz 6'148'556   6'394'486 
Sonstige Verbindlichkeiten 2'187'360   2'247'762 
Passive Rechnungsabgrenzung 198'285   134'544 
Zweckgebundene Fonds 1'199'595   1'256'692 
Eigenkapital: Stiftungskapital 50'000 50'000    
 Ergebnisvortrag 0 0    
 Jahresergebnis 0 0 50'000   50'000 

Erfolgsrechnung 2021  Budget 2021  2020 

Ertrag 27'488'068  31'303'431  28'193'312 

Betriebsertrag 18'374'300  21'579'369  19'511'661 
Betriebsbeitrag Land und Gemeinden 6'915'339  7'629'689  6'894'589 
Dienstleistungsertrag 1'158'823  1'237'000  1'283'115 
Mehrwertsteuer und Debitorenverluste -58'862  -49'377  -63'288 
Mietzinsertrag 350'044  354'700  291'997 
Übriger Ertrag 748'424  552'050  275'238 

Aufwand 31'979'282  35'186'125  31'945'760 

Personalaufwand 27'253'168  29'841'240  27'286'672 
Pflegematerial, Medikamente, Therapien 211'490  240'079  310'384 
Mahlzeiteneinkauf, Lebensmittel, Getränke 1'600'012  1'781'700  1'658'830 
Mahlzeitentransport 3'748  3'800  3'748 
Dienstleistungsaufwand, Projekte 25'776  280'100  19'691 
Abschreibungen 245'930  246'000  245'930 
Mieten und Leasing 140'244  140'340  140'404 
Raumaufwand 306'427  406'990  396'587 
Unterhalt und Reparaturen 737'496  869'350  765'486 
Fahrzeugaufwand 17'541  24'300  25'760 
Energie- und Entsorgungsaufwand 565'574  586'920  451'092 
Versicherungen, Abgaben, Gebühren und Bewilligungen 74'010  129'166  175'397 
Büro- und Verwaltungsaufwand 374'387  379'060  339'209 
Übriger Betriebsaufwand 326'692  160'550  29'952 
Baurechts- und Kapitalzinsen 96'787  96'530  96'618 

Jahresergebnis vor Defizitbeitrag -4'491'214  -3'882'694  -3'752'448 

Defizitbeitrag Land und Gemeinden 4'491'214  3'882'694  3'752'448 

Jahresergebnis 0  0  0 
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Liechtensteinischer Entwicklungsdienst
(Privatrechtliche Stiftung)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2021  31.12.2020

Aktiven 3'760'840   3'675'317 

Flüssige Mittel 3'718'874   3'611'514 
Debitoren 2'148   4'891 
Aktive Rechnungsabgrenzung 0   5'500 
Mobilien 39'818   53'411 

Passiven 3'760'840   3'675'317 

Beschlossene Projektfinanzierungen 3'593'530   3'511'404 
Sonstige Kreditoren 37'587   39'144 
Eigenkapital: Stiftungskapital 50'000 50'000    
 Gewinnvortrag 74'769 55'255    
 Jahresergebnis 4'953 19'514 129'722   124'769  

Erfolgsrechnung 2021  Budget 2021  2020 

Ertrag 15'333'674  14'975'000  15'078'752 

Staatsbeitrag 14'690'000  14'690'000  14'690'000 
Private Beiträge Grossprojekte 211'845  200'000  200'000 
Private Beiträge 26'137  85'000  15'648 
Rückzahlungen 0  0  12'555 
Abgerechnete Projekte 404'479  0  97'984 
Zinsertrag 5  0  5 
Währungsgewinn 1'208  0  62'561 

Aufwand 15'328'720  14'975'000  15'059'238 

Projekte 13'892'220  13'324'000  13'681'699 
Projektfinanzierungen (Grossprojekte) 13'309'087  12'500'000  13'056'463 
Diverse Projektbeiträge (bis CHF 25'000) 99'500  250'000  205'615 
Diverse Beiträge (Trainings, Beratungen für Partnerorganisationen) 50'524  78'000  54'606 
Weitergeleitete private Beiträge 268'671  285'000  222'050 
Personelles Engagement in der EZA 164'438  211'000  142'965 

Öffentlichkeitsarbeit 101'905  150'000  146'791 

Verwaltung 1'334'595  1'501'000  1'230'748 
Lohn- und Sozialkosten 738'403  755'000  612'178 
Projektabklärungen 3'574  41'000  2'470 
Raumaufwand 66'000  66'000  36'120 
Büroaufwand 26'059  20'000  42'439 
Weiterbildung 7'053  20'000  3'854 
Organisation 7'455  52'000  41'253 
Abschreibungen 20'772  20'000  19'853 
Sitzungsgelder 73'050  50'000  35'625 
Diverser Aufwand 10'305  18'000  23'720 
Aufwand Büro Simbabwe 184'569  184'000  151'070 
Aufwand Büro Bolivien / Peru 115'541  146'000  160'052 
Aufwand Büro Moldau 75'970  99'000  92'777 
Aufwand Büro Kambodscha 0  30'000  0 
Währungsverlust 5'845  0  9'338 

Jahresergebnis 4'953  0  19'514 
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Anstalt zur Finanzierung finanzmarktstabilisierender Massnahmen
(Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt)
 Beträge in CHF

Bilanz 31.12.2021  31.12.2020

Aktiven 21'014'911   16'270'921 

Liquide Mittel 15'431'651   11'951'995 
Finanzanlagen 0   0 
Gesicherte Forderungen 5'583'260   4'318'926 
Aktive Rechnungsabgrenzung 0   0 

Passiven 21'014'911   16'270'921 

Passive Rechnungsabgrenzung 0   0 
Eigenkapital: Eigenkapital per 01.01. 16'270'921  11'209'883     
 Jahresergebnis 4'743'989  5'061'038  21'014'911   16'270'921 

Erfolgsrechnung 2021  Budget 2021  2020 

Ertrag 4'843'321  5'110'000  5'111'404 

Beiträge 4'843'321  5'110'000  5'111'404 
Realisierte und nicht realisierte Wertschriftengewinne 0  0  0 
Zinsertrag 0  0  0 

Aufwand 99'332  100'100  50'366 

Realisierte und nicht realisierte Wertschriftenverluste 0  0  0 
Zinsaufwand 99'296  100'000  50'330 
Bankgebühren 36  100  36 

Jahresergebnis 4'743'989  5'009'900  5'061'038 

Anmerkung zur Jahresrechnung
Gemäss Art. 124 Abs. 3 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes können maximal 30 % der Beiträge in Form von gesicherten und 
unwiderruflichen Zahlungsverpflichtungen erbracht werden.
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung  115'923'221 6'025'795 123'312'000 5'920'000 110'091'082 5'889'289

011 Landtag  4'056'984  4'890'000  4'043'425 
011.300.00 Taggelder ..................................................................... 1'420'284  1'674'000  1'448'917 
011.301.00 Gehälter ........................................................................ 798'222  807'000  773'303 
011.303.01 Sozialbeiträge Taggelder ............................................. 67'923  110'000  70'416 
011.303.02 Sozialbeiträge Parlamentsdienst .................................. 171'089  176'000  166'914 
011.309.00 Aus- und Weiterbildung ............................................... 1'618  9'000  1'924 
011.309.01 Sonstiger Personalaufwand ......................................... 760  10'000  587 
011.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 23'683  78'000  32'644 
011.315.00 Betriebskosten Informatik Landtag .............................. 190'643  210'000  90'102 
011.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 67'228  326'000  16'820 
011.318.00 Öffentlichkeitsarbeit ..................................................... 148'894  190'000  234'402 
011.318.01 Sonderaufgaben, Experten und Gutachten .................. 48'951  125'000  40'290 
011.365.01 Beiträge an Wählergruppen ......................................... 165'000  165'000  165'000 
011.365.02 Beiträge an politische Parteien .................................... 930'000  985'000  985'000 
011.367.01 Beiträge an internationale Organisationen .................. 22'689  25'000  17'105 

012 Regierung  11'579'079  14'736'000  12'818'435 
012.300.01 Gehälter Regierungsmitglieder .................................... 1'489'210  1'518'000  1'482'695 
012.300.02 Kommissionen .............................................................. 410'501  515'000  433'751 
012.300.03 Beschwerdekommission .............................................. 212'994  268'000  188'541 
012.301.00 Gehälter Regierungsmitarbeiter .................................. 4'921'024  5'007'000  5'211'780 
012.303.00 Sozialbeiträge Regierungsmitarbeiter ......................... 986'931  1'082'000  1'038'727 
012.303.02 Sozialbeiträge Regierungsmitglieder........................... 246'474  328'000  268'275 
012.310.01 Kanzleiauslagen ........................................................... 171'592  163'000  152'805 
012.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 375'919  855'000  289'079 
012.317.01 Jubiläen Fürstenhaus ...................................................     150'000 
012.318.03 Experten, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit .................. 2'022'032  3'700'000  2'819'396 
012.318.04 Experten, Öffentlichkeitsarbeit Finanzplatzentwicklung .. 422'403  480'000  463'387 
012.318.08 Finanzmarktregulierung ..............................................   500'000   
012.365.00 Staatsbeitrag Liechtenstein Finance ............................ 320'000  320'000  320'000 

015 Stabsstelle EWR  968'853  1'216'000 1'000 1'020'885 952
015.301.00 Gehälter ........................................................................ 787'104  883'000  820'758 
015.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 159'730  191'000  167'479 
015.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 14'821  25'000  16'369 
015.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 7'198  117'000  16'278 
015.431.00 Verwaltungsgebühren ..................................................    1'000  952

019 Stabsstelle Regierungssekretär  4'250'956 468'094 4'622'000 541'000 4'120'910 508'265
019.301.00 Gehälter ........................................................................ 2'620'764  2'612'000  2'620'555 
019.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 565'204  564'000  563'575 
019.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 66'023  88'000  65'633 
019.310.01 Wahlen und Abstimmungen ........................................ 37'875  100'000  76'384 
019.313.00 Betrieb und Unterhalt Regierungswagen .................... 11'640  25'000  14'104 
019.317.01 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 8'125  42'000  8'014 
019.317.03 Ankauf von Geschenken, Fahnen ................................. 23'409  38'000  6'785 
019.318.00 Information und Kommunikation ................................. 679'951  832'000  584'732 
019.365.00 Interregprojekte / Bodenseekonferenz .......................... 237'965  321'000  181'129 
019.431.01 Stempel- und Verwaltungsgebühren ...........................  468'094  541'000  507'045
019.435.00 Verkauf von Gesetzblättern und Drucksachen .............      1'220
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

020 Allgemeine Verwaltung  9'085'518 1'322'653 5'396'000 1'505'000 7'702'244 1'650'911
020.301.01 Gehälter ........................................................................ 4'034'659  2'168'000  3'177'010 
020.301.02 Fixer Leistungsanteil massgebl. Lohnsumme..............   866'000   
020.301.03 Variabler Leistungsanteil massgebl. Lohnsumme .......   215'000   
020.301.05 Pauschalreduktion Gehälter .........................................   -3'000'000   
020.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 560'506  308'000  319'163 
020.303.02 Sozialbeiträge Leistungsanteil massgebl. Lohnsumme ...   233'000   
020.303.05 Pauschalreduktion Sozialbeiträge ................................   -648'000   
020.309.00 Betrieb Kindertagesstätte Landesverwaltung .............. 86'235  120'000  94'982 
020.310.01 Telekommunikationsaufwendungen ............................ 1'167'898  1'320'000  1'236'605 
020.310.02 Veröffentlichung Gerichtsentscheide (LES) ................. 50'000  45'000  50'000 
020.311.00 Nicht aktivierbare Sachgüter ....................................... 846'647  920'000  596'637 
020.317.02 Veranstaltungen und Repräsentationen ...................... 1'974'514  2'050'000  1'433'892 
020.317.03 300 Jahre Liechtenstein ...............................................     100'000 
020.318.06 Staatenbeschwerde EGMR ........................................... 243'788  500'000  460'952 
020.319.01 Amtshaftungen ............................................................. 9'183  40'000  27'183 
020.319.02 Vertretungskosten zu Lasten des Landes ....................   10'000  718 
020.366.00 Verfahrenshilfe in Verwaltungssachen ........................ 52'975  173'000  133'224 
020.367.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 59'113  76'000  71'878 
020.436.00 Rückerstattungen ISF-Borders .....................................  1'320'607  1'500'000  1'645'292
020.436.01 Provisionen Flug- und Bahnreisen...............................  2'045  5'000  5'619

022 Landeskasse  908'650  839'000  852'901 
022.301.00 Gehälter ........................................................................ 742'990  684'000  696'497 
022.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 161'848  148'000  152'249 
022.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 3'811  7'000  4'155 

023 Steuerverwaltung  8'981'362 1'692'976 9'045'000 1'700'000 8'660'756 1'981'365
023.301.00 Gehälter ........................................................................ 6'745'059  6'838'000  6'555'897 
023.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 1'422'297  1'477'000  1'369'396 
023.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 126'735  150'000  156'002 
023.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 9'175  100'000  22'902 
023.318.00 Eidg. Steuerverwaltung / Mitwirkung Stempelabgaben .. 678'096  480'000  556'558 
023.430.00 Gründungsabgabe ........................................................  100'054  150'000  114'245
023.431.01 Verwaltungsgebühren und Ordnungsbussen ..............  1'499'449  1'450'000  1'786'045
023.436.01 Einbehalt Abgeltungssteuerabkommen .......................  93'473  100'000  81'075

024 Amt für Personal und Organisation  4'071'990  4'881'000  3'838'368 
024.301.00 Gehälter ........................................................................ 1'764'086  1'906'000  1'677'906 
024.301.01 Gehälter Lehrlinge ....................................................... 275'056  318'000  294'713 
024.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 376'371  412'000  357'847 
024.303.02 Sozialbeiträge Lehrlinge .............................................. 44'770  41'000  43'551 
024.309.01 Weiterbildung .............................................................. 788'008  1'065'000  573'350 
024.309.02 Rekrutierungskosten .................................................... 284'439  300'000  249'108 
024.309.03 Sonstiger Personalaufwand ......................................... 254'553  292'000  273'916 
024.310.01 Kanzleiauslagen ........................................................... 16'820  23'000  13'351 
024.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 3'078  8'000  4'273 
024.317.02 Veranstaltungen Gesamtverwaltung ............................ 60'980  216'000  151'771 
024.318.00 Organisation ................................................................. 203'827  300'000  198'581 

025 Amt für Informatik  19'404'004 1'580'719 20'856'000 1'088'000 18'479'133 627'802
025.301.00 Gehälter ........................................................................ 6'035'522  6'468'000  5'558'782 
025.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 1'272'127  1'397'000  1'174'288 
025.310.00 Materialaufwand .......................................................... 109'095  140'000  130'280 
025.310.01 Kanzleiauslagen ........................................................... 22'052  24'000  25'464 
025.311.00 Nicht aktivierbare Informatikanschaffungen ............... 5'704'409  5'860'000  5'968'094 
025.315.00 Betriebskosten Informatik ............................................ 6'250'612  6'837'000  5'613'768 
025.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 10'188  130'000  8'456 
025.434.03 IT-Dienstleistungen für Dritte ......................................  53'000  70'000  250
025.434.04 Weiterverrechnung IT-Betriebskosten .........................  1'527'719  1'018'000  627'552

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2021

020.301.01 FHG Art. 11 CHF 1'400'000
020.303.01 FHG Art. 11 CHF 298'000
023.318.00 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. g CHF 199'000
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

028 Amt für Bau und Infrastruktur  5'263'345 442'064 6'860'000 515'000 4'657'759 538'897
028.301.00 Gehälter ........................................................................ 3'925'706  4'426'000  3'510'111 
028.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 826'542  956'000  733'035 
028.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 71'098  68'000  63'894 
028.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 71'601  130'000  59'922 
028.318.02 Baurecht, Baupolizei, Brandschutz .............................. 73'990  135'000  72'031 
028.318.03 Genereller Hochbauplanungskredit ............................. 143'521  750'000  101'343 
028.318.04 Liegenschaftsschätzungen ........................................... 1'431  15'000   
028.318.06 Raumentwicklung ........................................................ 82'742  220'000  49'903 
028.318.09 Kosten für Ersatzvornahmen ........................................ 1'063  70'000   
028.367.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 65'650  90'000  67'520 
028.431.00 Verwaltungsgebühren ..................................................  433'766  420'000  516'968
028.435.00 Verkauf Drucksachen ...................................................  2'875  5'000  2'250
028.436.00 Energiekontrollen und -gebühren ................................  5'423  20'000  19'678
028.436.01 Weiterverrechnung Kosten Ersatzvornahmen .............    70'000  

030 Leistungen an Pensionierte  5'428'381  2'433'000  2'129'431 
030.307.02 Pensionen Magistraten ................................................ 3'586'325  78'000  274'264 
030.307.04 Frühzeitige Pensionierung ........................................... 1'842'056  2'355'000  1'855'167 

041 Stabsstelle Rechtsdienst  1'748'638  1'833'000  1'732'516 
041.301.00 Gehälter ........................................................................ 1'381'764  1'412'000  1'376'093 
041.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 287'282  305'000  283'373 
041.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 21'493  27'000  23'981 
041.310.01 Gesetzblätter, Nachdrucke, Textausgaben .................. 21'625  36'000  33'557 
041.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 1'490  8'000  4'211 
041.318.00 Systematisches Register (LR), Rechtsdaten ................. 34'982  45'000  11'300 

043 Finanzkontrolle  1'518'408 90'678 1'633'000 90'000 1'485'610 96'878
043.301.01 Gehälter ........................................................................ 975'759  1'037'000  970'754 
043.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 206'186  227'000  204'074 
043.309.00 Aus- und Weiterbildung ............................................... 2'574  9'000  3'045 
043.309.01 Sonstiger Personalaufwand ......................................... 22'087  27'000  8'347 
043.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 4'777  7'000  4'321 
043.311.00 Nicht aktivierbare Sachgüter ....................................... 12'634  20'000  3'864 
043.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 3'851  13'000  3'048 
043.318.00 Beizug von Sachverständigen und Revisionsges. ........ 289'508  290'000  286'624 
043.367.00 Beiträge an internationale Organisationen .................. 1'032  3'000  1'534 
043.434.00 Verrechnete Revisionsdienstleistungen .......................  90'678  90'000  96'878

045 Stabsstelle Finanzen  645'698  647'000  583'235 
045.301.00 Gehälter ........................................................................ 534'705  530'000  485'202 
045.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 109'432  114'000  96'621 
045.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 1'242  2'000  1'373 
045.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 319  1'000  40 

046 Amt für Statistik  1'591'130 4'998 1'605'000 5'000 1'537'300 5'236
046.301.00 Gehälter ........................................................................ 1'247'443  1'180'000  1'181'815 
046.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 261'638  255'000  247'523 
046.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 11'682  13'000  10'358 
046.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 1'907  22'000  1'539 
046.318.00 Statistische Arbeiten .................................................... 68'459  135'000  96'064 
046.435.00 Verkauf Publikationen ..................................................  4'998  5'000  5'236

047 Stabsstelle für Finanzplatzinnovation  664'516  697'000  655'589 
047.301.00 Gehälter ........................................................................ 531'964  526'000  526'961 
047.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 109'041  114'000  107'557 
047.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 13'168  17'000  9'777 
047.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 10'343  40'000  11'294 

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2021

030.307.02 FHG Art. 11 CHF 3'509'000
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

050 Amt für Auswärtige Angelegenheiten  3'164'722  3'435'000  2'721'172 
050.301.00 Gehälter ........................................................................ 1'756'484  1'644'000  1'516'995 
050.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 351'826  355'000  304'285 
050.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 20'998  30'000  20'698 
050.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 83'330  168'000  28'174 
050.317.01 Honorarkonsulate ......................................................... 53'448  130'000  34'849 
050.317.02 Umsetzung von Abkommen ......................................... 71'528  152'000  75'985 
050.317.03 Umzugskosten dipl. Personal ....................................... 109'473  90'000  63'247 
050.367.00 Beiträge an Vereinigungen / intern. Organisationen .... 605'630  741'000  632'088 
050.367.01 Auslandkulturpolitik ..................................................... 112'006  125'000  44'850 

051 Ständige Vertretung beim Europarat in Strassburg  1'045'520  1'097'000  992'063 
051.301.00 Gehälter ........................................................................ 301'450  297'000  314'509 
051.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 69'230  72'000  64'236 
051.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 13'002  26'000  18'091 
051.315.00 Raumkosten Residenz .................................................. 88'283  93'000  77'228 
051.316.01 Raumkosten Ständige Vertretung ................................ 58'139  48'000  27'166 
051.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 47'187  91'000  39'487 
051.367.00 Mitgliedsbeiträge ......................................................... 468'228  470'000  451'346 

052 Mission bei den Vereinten Nationen in New York  2'276'053 53'631 2'775'000 120'000 2'457'956 142'365
052.301.00 Gehälter ........................................................................ 848'859  1'025'000  860'084 
052.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 155'087  129'000  156'908 
052.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 28'178  40'000  30'763 
052.315.00 Raumkosten Residenz .................................................. 163'223  162'000  156'759 
052.316.00 Raumkosten Ständige Mission ..................................... 90'097  98'000  83'540 
052.316.01 Diplomatenwohnungen ................................................ 143'799  212'000  174'530 
052.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 100'125  159'000  87'168 
052.367.00 Mitgliedsbeiträge ......................................................... 746'685  950'000  908'204 
052.439.00 Projektbeteiligungen Dritter ........................................  53'631  120'000  142'365

053 Botschaft in Washington  894'613  1'018'000  821'846 
053.301.00 Gehälter ........................................................................ 513'125  496'000  482'208 
053.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 90'907  106'000  104'910 
053.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 36'689  41'000  28'324 
053.316.00 Raumkosten Botschaft ................................................. 25'678  40'000  28'895 
053.316.01 Raumkosten Residenz .................................................. 168'291  166'000  150'120 
053.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 59'923  169'000  27'389 

054 Mission bei den Europäischen Gemeinschaften  6'120'713  7'604'000  5'054'945 
054.301.00 Gehälter ........................................................................ 772'240  950'000  867'523 
054.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 126'902  201'000  146'719 
054.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 30'553  34'000  26'899 
054.315.00 Raumkosten Residenz .................................................. 109'726  119'000  53'631 
054.316.00 Raumkosten Mission .................................................... 91'666  106'000  87'614 
054.316.01 Diplomatenwohnungen ................................................ 98'244  120'000  103'588 
054.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 39'834  92'000  24'537 
054.367.00 Mitgliedsbeiträge EWR / Schengen ............................... 4'851'547  5'982'000  3'744'434 

055 Mission bei EFTA / Intern. Organisationen, Genf  1'492'917  1'728'000  1'545'346 
055.301.00 Gehälter ........................................................................ 695'150  714'000  721'442 
055.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 123'715  154'000  133'631 
055.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 15'920  20'000  15'881 
055.316.01 Raumkosten Ständige Mission ..................................... 83'777  88'000  78'930 
055.316.02 Raumkosten Residenz .................................................. 145'902  151'000  140'707 
055.316.03 Diplomatenwohnungen ................................................ 82'761  85'000  80'489 
055.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 35'605  170'000  50'230 
055.367.00 Mitgliedsbeiträge ......................................................... 310'085  346'000  324'035 
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

056 Ständige Vertr. bei OSZE / UNO, Botschaft in Wien  1'301'511  1'457'000  1'231'287 
056.301.00 Gehälter ........................................................................ 597'450  636'000  559'353 
056.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 140'331  137'000  128'131 
056.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 17'733  55'000  43'057 
056.316.01 Raumkosten Ständige Vertretung / Botschaft ............... 64'049  78'000  66'401 
056.316.02 Raumkosten Residenz .................................................. 141'747  155'000  124'970 
056.316.03 Diplomatenwohnungen ................................................ 31'920  36'000  31'287 
056.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 66'685  112'000  36'187 
056.367.00 Mitgliedsbeiträge ......................................................... 241'596  248'000  241'901 

057 Botschaft in Bern  901'153  960'000  900'220 
057.301.00 Gehälter ........................................................................ 497'570  490'000  484'091 
057.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 95'843  108'000  91'014 
057.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 26'468  27'000  23'134 
057.315.00 Raumkosten Botschaft und Residenz ........................... 206'969  234'000  232'566 
057.316.01 Diplomatenwohnungen ................................................ 29'970  36'000  38'000 
057.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 44'332  65'000  31'415 

058 Botschaft in Berlin  744'521  934'000  699'229 
058.301.00 Gehälter ........................................................................ 366'612  494'000  376'755 
058.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 65'998  109'000  72'040 
058.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 5'880  10'000  6'676 
058.316.00 Raumkosten Botschaft ................................................. 107'519  102'000  88'317 
058.316.01 Raumkosten Residenz .................................................. 147'452  154'000  125'260 
058.316.02 Diplomatenwohnungen ................................................ 10'987     
058.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 40'073  65'000  30'182 

090 Nicht aufteilbare Aufgaben  2'059'123 39'461 1'950'000 20'000 1'956'534 39'210
090.318.03 Versicherungen ............................................................ 542'981  550'000  547'057 
090.318.04 Postalische Leistungen ................................................ 1'516'142  1'400'000  1'409'477 
090.435.00 Verkauf von Mobilien, Maschinen und Geräten ..........  39'461  20'000  39'210

091 Liegenschaftsverwaltung Verwaltungsbereich  15'407'089  17'812'000  17'079'684 
091.301.00 Gehälter Verwaltung, Hauswarte ................................. 2'252'689  2'204'000  2'124'409 
091.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 485'868  476'000  466'362 
091.312.00 Betriebskosten Verwaltungsgebäude .......................... 4'111'427  4'327'000  4'071'778 
091.314.00 Instandsetzung Verwaltungsgebäude .......................... 3'378'210  5'650'000  5'518'128 
091.316.00 Mieten Verwaltungsbereich ......................................... 5'178'895  5'155'000  4'899'007 

092 Betriebliches Mobilitätsmanagement  347'774 330'522 353'000 335'000 312'303 297'410
092.309.00 Mobilitätsbeiträge und Förderaktionen ....................... 330'522  335'000  297'410 
092.314.00 Betrieb und Unterhalt BMM ........................................ 17'252  18'000  14'893 
092.434.01 Erträge betriebliches Mobilitätsmanagement..............  330'522  335'000  297'410
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 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1 Öffentliche Sicherheit  66'580'750 23'010'036 72'656'000 20'032'000 65'035'236 22'322'379

100 Amt für Justiz  5'250'870 9'423'669 6'042'000 7'780'000 5'379'028 9'034'574
100.300.00 Schätzungskommission ................................................ 131'445  150'000  164'698 
100.301.00 Gehälter ........................................................................ 4'123'515  4'702'000  4'201'945 
100.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 857'956  1'016'000  868'608 
100.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 62'661  80'000  49'639 
100.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 1'761  40'000  3'872 
100.318.04 Verfahrenskosten ......................................................... 70'915  50'000  87'716 
100.367.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 2'615  4'000  2'549 
100.431.01 Grundbuchgebühren ....................................................  4'740'334  4'200'000  5'272'578
100.431.02 Schätzungsgebühren ...................................................  117'310  130'000  137'781
100.431.03 Handelsregistergebühren ............................................  4'554'811  3'400'000  3'580'071
100.431.04 Gebühren Verzeichnis wirtschaftlicher Eigentümer ....  11'215  50'000  44'145

101 Zivilstandsamt  591'032 210'706 584'000 200'000 548'643 203'828
101.301.00 Gehälter ........................................................................ 470'445  465'000  436'396 
101.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 103'833  100'000  97'100 
101.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 16'669  18'000  15'147 
101.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 84  1'000   
101.431.00 Verwaltungsgebühren ..................................................  210'706  200'000  203'828

103 Ausländer- und Passamt  3'539'690 2'488'641 4'026'000 2'205'000 3'268'103 2'192'718
103.301.00 Gehälter ........................................................................ 2'558'745  2'671'000  2'461'343 
103.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 543'603  577'000  525'331 
103.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 26'227  20'000  19'047 
103.313.01 Heimatschriften / Aufenthaltsausweise ......................... 318'622  575'000  171'231 
103.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 16'447  83'000  38'410 
103.365.00 Integrationsmassnahmen ............................................. 76'045  100'000  52'740 
103.431.00 Verwaltungsgebühren ..................................................  2'488'641  2'205'000  2'192'718

104 Landesvermessung  783'990 61'949 977'000 60'000 747'571 63'583
104.301.00 Gehälter ........................................................................ 402'438  409'000  372'722 
104.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 88'104  88'000  83'805 
104.318.01 Landes- und Amtliche Vermessung ............................. 235'090  370'000  273'077 
104.318.03 Geodateninfrastruktur und ÖREB-Kataster.................. 58'359  110'000  17'967 
104.434.01 Ertrag Landesinformationssystem ...............................  61'949  60'000  63'583

110 Landespolizei  22'864'822 2'158'505 23'756'000 1'650'000 21'726'718 2'097'339
110.301.01 Gehälter ........................................................................ 15'608'076  16'006'000  15'173'974 
110.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 3'126'357  3'346'000  3'046'897 
110.309.01 Ausbildung Polizeiaspirantinnen und -aspiranten ....... 168'262  180'000  125'815 
110.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 202'872  210'000  188'790 
110.311.00 Nicht aktivierbare Güter............................................... 417'393  420'000  269'161 
110.313.01 Ausrüstung ................................................................... 420'409  440'000  358'810 
110.313.02 Treibstoff ...................................................................... 54'171  70'000  47'377 
110.315.00 Fahrzeugunterhalt ........................................................ 121'509  130'000  101'382 
110.315.02 Betriebskosten Informatik Landespolizei ..................... 1'214'975  1'220'000  1'038'958 
110.315.03 Unterhalt Polycom ....................................................... 154'711  275'000  220'536 
110.315.09 Unterhalt Polizeiequipment ......................................... 71'084  88'000  63'789 
110.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 91'809  200'000  68'312 
110.318.00 Haftpflichtversicherung Fahrzeuge ............................. 23'893  26'000  24'333 
110.318.02 Analysen, Gutachten .................................................... 149'529  180'000  155'605 
110.318.03 Externe polizeiliche Dienstleistungen.......................... 200'000  200'000  186'000 
110.318.09 Öffentlichkeitsarbeit, Dienstleistungen, Honorare ...... 181'072  200'000  97'507 
110.319.00 Verschiedenes .............................................................. 162'693  145'000  144'199 
110.319.10 Aktivitäten Gewaltschutzkommission .......................... 5'807  10'000  5'688 
110.365.00 Unfallverhütung ........................................................... 151'631  150'000  140'473 
110.367.00 Jahresbeiträge .............................................................. 338'570  260'000  269'112 
110.431.00 Verwaltungsgebühren ..................................................  78'005  100'000  60'879
110.434.00 Ertrag für polizeiliche Leistungen................................  46'377  100'000  122'135
110.436.00 Unfallverhütungsbeiträge ............................................  117'773  150'000  119'807
110.437.01 Bussen ..........................................................................  1'916'350  1'300'000  1'794'518
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

111 Amt für Strassenverkehr  2'540'822 2'807'547 2'441'000 2'949'000 2'412'948 2'710'015
111.301.00 Gehälter ........................................................................ 1'930'560  1'835'000  1'838'156 
111.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 412'463  396'000  388'947 
111.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 28'019  33'000  38'578 
111.313.00 Schilder, Ausweise ....................................................... 140'175  135'000  143'042 
111.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 8'056  20'000  4'223 
111.367.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 21'548  22'000   
111.431.00 Motorfahrzeuggebühren ..............................................  2'674'317  2'734'000  2'596'765
111.431.01 Altfahrzeug Entsorgungsgebühren ..............................  33'340  40'000  30'860
111.435.00 Erlös aus Versteigerung von Fahrzeugschildern .........  99'890  175'000  82'390

112 Finanzmarktaufsicht  2'212'344  4'085'000  3'655'915 
112.363.00 Staatsbeitrag Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) .... 2'212'344  4'085'000  3'655'915 

113 Financial Intelligence Unit  1'829'790  1'979'000  1'749'410 
113.301.00 Gehälter ........................................................................ 1'449'406  1'504'000  1'371'993 
113.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 303'500  325'000  286'134 
113.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 42'739  80'000  58'514 
113.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 21'837  55'000  19'439 
113.367.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 12'307  15'000  13'330 

118 Datenschutzstelle  1'156'438 2'920 1'252'000  1'176'536 4'165
118.301.00 Gehälter ........................................................................ 942'298  941'000  937'987 
118.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 191'874  203'000  196'495 
118.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 12'219  15'000  7'994 
118.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 6'488  65'000  16'176 
118.318.00 Experten, Gutachten .................................................... 1'325  25'000  15'867 
118.367.00 Beiträge an internationale Organisationen .................. 2'235  3'000  2'016 
118.431.00 Verwaltungsgebühren ..................................................  1'600    4'165
118.434.00 Ertrag aus Dienstleistungen .........................................  1'320    

120 Landgericht  13'618'720 4'299'504 13'026'000 3'814'000 12'655'456 4'479'424
120.301.00 Gehälter richterliches Personal .................................... 3'605'103  3'657'000  3'564'729 
120.301.02 Gehälter nicht richterliches Personal........................... 3'538'795  3'681'000  3'441'321 
120.303.01 Sozialbeiträge richterliches Personal .......................... 703'886  790'000  702'330 
120.303.02 Sozialbeiträge nicht richterliches Personal ................. 748'419  795'000  730'498 
120.309.00 Weiterbildung .............................................................. 16'313  33'000  1'225 
120.310.01 Kanzleibedarf ............................................................... 177'742  184'000  180'415 
120.310.02 Inseratekosten .............................................................. 53'938  135'000  142'398 
120.310.03 Gerichtsbibliothek ........................................................ 101'805  113'000  99'281 
120.315.00 Betriebskosten Informatik Gerichte ............................. 390'041  408'000  308'130 
120.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 13'436  25'000  20'783 
120.318.01 Zeugengebühren .......................................................... 6'951  10'000  2'288 
120.318.02 Experten, Gutachten .................................................... 2'124'819  1'195'000  1'671'529 
120.319.01 Vertretungskosten zu Lasten des Landes .................... 688'528  400'000  416'100 
120.366.00 Verfahrenshilfe in Zivil- und Strafsachen .................... 1'448'944  1'600'000  1'374'428 
120.431.00 Gerichtsgebühren ........................................................  2'900'323  2'595'000  3'109'304
120.436.00 Rückerstattungen Auslagen .........................................  90'631  200'000  163'783
120.436.02 Rückersatz / Nachzahlung Verfahrenshilfe ...................  561'386  269'000  354'890
120.437.00 Geldstrafen ...................................................................  747'164  750'000  851'447

121 Staatsanwaltschaft  2'866'198 70'327 3'010'000 104'000 2'717'922 105'196
121.301.00 Gehälter Staatsanwälte ................................................ 1'936'838  1'970'000  1'851'578 
121.301.02 Gehälter Sekretariate ................................................... 418'881  414'000  384'039 
121.303.01 Sozialbeiträge Staatsanwälte ....................................... 373'222  426'000  361'748 
121.303.02 Sozialbeiträge Sekretariate .......................................... 86'918  89'000  79'154 
121.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 31'034  39'000  30'724 
121.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 9'402  52'000  5'644 
121.318.01 Kosten für Übersetzungen und Gutachten .................. 9'903  20'000  5'035 
121.431.00 Verwaltungsgebühren ..................................................  2'452  4'000  6'768
121.437.00 Erträge aus Diversionsverfahren..................................  67'876  100'000  98'428

125 Opferhilfe  12'424  30'000  9'656 
125.366.00 Leistungen und Schadenersatz gem. Opferhilfegesetz .. 12'424  30'000  9'656 
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 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

130 Landesgefängnis  2'464'220 4'990 2'540'000 5'000 1'993'594 7'906
130.301.01 Gehälter ........................................................................ 737'264  735'000  733'787 
130.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 151'816  155'000  148'262 
130.313.00 Haft- und Betriebskosten ............................................. 225'255  230'000  196'161 
130.318.00 Unterbringung im Ausland .......................................... 1'349'885  1'420'000  915'386 
130.436.00 Kostenrückerstattungen Landesgefängnis...................  4'990  5'000  7'906

160 Amt für Bevölkerungsschutz  2'578'808 273'671 3'071'000 255'000 2'758'272 281'982
160.301.00 Gehälter ........................................................................ 709'491  806'000  737'151 
160.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 144'917  174'000  159'106 
160.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 13'639  20'000  18'210 
160.313.00 Betrieb Fahrzeuge, Geräte und Anlagen ..................... 91'066  91'000  143'097 
160.315.02 Schutzraumbauten ....................................................... 9'384  15'000  12'582 
160.315.03 Alarmierung, Funkbetrieb ............................................ 211'057  250'000  263'205 
160.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 28'094  60'000  31'962 
160.318.01 Landesversorgung........................................................ 14'673  17'000  14'762 
160.318.06 Projekte Bevölkerungsschutz / Drittleistungen ............. 150'746  290'000  305'357 
160.319.01 Zuweisung Stiftung für Brandschutz und Löschwesen .. 75'000  75'000  75'000 
160.365.01 Rettungs- und Hilfsdienste .......................................... 390'748  410'000  361'360 
160.365.02 Aus- und Weiterbildung Rettungs- und Hilfsdienste ... 739'992  863'000  636'479 
160.434.00 Benützungsgebühren, Weiterverrechnung ..................  198'671  180'000  206'982
160.439.00 Beitrag Schweiz. Sachversicherungsverband ..............  75'000  75'000  75'000

161 Stabsstelle Cyber-Sicherheit    686'000   
161.301.00 Gehälter ........................................................................   375'000   
161.303.01 Sozialbeiträge ..............................................................   81'000   
161.310.00 Kanzleiauslagen ...........................................................   5'000   
161.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ...................................   25'000   
161.318.00 Drittleistungen Cyber-Sicherheit .................................   200'000   

171 Obergericht  2'043'262 701'147 2'179'000 650'000 2'015'253 710'154
171.300.00 Entschädigung nebenamtliche Richter ........................ 153'704  182'000  149'271 
171.301.00 Gehälter richterliches Personal .................................... 1'282'109  1'286'000  1'264'693 
171.301.01 Gehälter nicht richterliches Personal........................... 234'072  293'000  232'853 
171.303.00 Sozialbeiträge richterliches Personal .......................... 274'904  278'000  274'489 
171.303.01 Sozialbeiträge nicht richterliches Personal ................. 51'374  63'000  50'899 
171.309.00 Weiterbildung .............................................................. 7'629  10'000  3'516 
171.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 35'514  36'000  34'991 
171.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 1'080  11'000  2'376 
171.318.00 Experten, Gutachten, Zeugengebühren ....................... 2'877  20'000  2'166 
171.431.00 Entscheidungsgebühren ..............................................  140'097  100'000  203'123
171.431.01 Gerichtsgebühren ........................................................  561'050  550'000  507'031

179 Weitere Gerichte  2'227'320 506'460 2'972'000 360'000 2'220'213 431'496
179.300.00 Entschädigung nebenamtliche Richter ........................ 1'531'140  2'144'000  2'220'213 
179.301.01 Gehälter nicht richterliches Personal........................... 548'207  618'000   
179.303.01 Sozialbeiträge nicht richterliches Personal ................. 114'756  134'000   
179.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 27'841  66'000   
179.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 5'376  10'000   
179.431.00 Gerichtsgebühren ........................................................  506'460  360'000  431'496
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

2 Bildung  171'112'522 23'373'263 179'951'000 23'732'000 172'306'158 22'531'966

205 Gemeindeschulen  38'475'384 19'157'860 39'919'000 19'698'000 37'346'267 18'444'424
205.302.00 Gehälter Gemeindeschulen .......................................... 31'915'083  32'862'000  30'951'680 
205.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 6'560'301  7'057'000  6'394'587 
205.434.00 Weiterverrechnung IT-Dienstleistungen Schulen ........      1'403
205.462.00 50 % Gemeindeanteil an Personalaufwand GS ............  19'157'860  19'698'000  18'443'021

208 Sekundarschulen  45'009'236 1'088'779 45'458'000 747'000 44'503'621 672'667
208.302.00 Gehälter Sekundarschulen ........................................... 35'207'722  34'711'000  34'593'552 
208.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 7'235'403  7'390'000  7'112'768 
208.310.00 Schulmaterial und Beiträge ......................................... 1'579'888  1'886'000  1'655'974 
208.310.01 Beiträge Sprachaufenthalte / wiederk. Schulveranst..... 154'132  437'000  129'964 
208.311.00 Nicht aktivierbare Sachgüter ....................................... 832'090  1'034'000  1'011'363 
208.433.00 Schulgelder ..................................................................  1'088'779  747'000  672'667

213 Hallenbad Schulzentrum Unterland  1'051'184 657'583 1'069'000 727'000 1'002'431 919'007
213.301.00 Gehälter ........................................................................ 487'046  491'000  447'889 
213.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 101'450  106'000  95'866 
213.311.00 Nicht aktivierbare Sachgüter ....................................... 34'450  35'000  23'527 
213.312.00 Wasser, Energie, Heizung ............................................ 165'434  190'000  170'977 
213.315.01 Betriebskosten ............................................................. 155'722  130'000  104'909 
213.315.02 Unterhaltskosten .......................................................... 107'082  117'000  159'263 
213.434.01 Eintritte ........................................................................  157'945  255'000  145'293
213.434.02 Gemeindebeiträge für Mitbenützung ...........................  498'396  470'000  770'022
213.434.03 Stromverkäufe BHKW ..................................................  1'241  2'000  3'693

218 Schulamt  5'905'456  5'918'000  5'494'937 85'934
218.301.00 Gehälter ........................................................................ 4'772'993  4'700'000  4'425'159 
218.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 1'002'763  1'015'000  954'910 
218.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 86'373  82'000  81'644 
218.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 43'327  121'000  33'224 
218.436.00 Rückerstattungen EU-Programme ...............................      85'934

219 Allgemeine Ausgaben  5'373'924 14'400 7'795'000  8'630'660 63'900
219.300.01 Kommissionen .............................................................. 101'288  110'000  84'302 
219.307.00 Ruhegehälter Ordenslehrer.......................................... -67'190  48'000  10'971 
219.309.01 Lehrerweiterbildung .................................................... 419'514  720'000  305'687 
219.310.00 Drucksachen Schulen................................................... 20'948  54'000  53'617 
219.311.00 Nicht aktivierbare Informatikanschaffungen ............... 1'786'631  3'050'000  5'250'108 
219.315.00 Unterhalt Schulmobiliar ............................................... 11'924  20'000  17'197 
219.317.02 Reisespesen, Repräsentationen Schulen ..................... 24'221  30'000  24'251 
219.318.01 Diverse Schulprojekte .................................................. 527'008  749'000  598'465 
219.318.02 EDV-Support weiterführende Schulen ......................... 309'040  310'000  243'262 
219.318.06 Qualitätssicherung und Evaluation .............................. 27'841  220'000  49'768 
219.365.01 Beitrag an MINT-Lab ................................................... 175'000  175'000  175'000 
219.366.01 Zubringerdienst ........................................................... 1'692'263  1'850'000  1'453'879 
219.366.02 Subvention für Mittagsverpflegung von Schülern ....... 174'977  225'000  164'271 
219.366.05 Skikurse ........................................................................   40'000  24'871 
219.366.06 Unfallversicherung ....................................................... 41'906  44'000  41'906 
219.367.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 128'552  150'000  133'108 
219.435.00 Verkauf Notebooks .......................................................  13'400    63'900
219.437.00 Bussen für Schulpflichtverletzungen ...........................  1'000    

220 Sonderschulung  7'943'278 1'755'553 8'198'000 1'765'000 7'960'346 1'632'990
220.365.01 Sonderpädagogische Tagesschule (SiS) ...................... 3'474'341  3'531'000  3'383'507 
220.366.00 Pädagogisch-therapeutische Massnahmen (PTM) ...... 3'313'202  3'399'000  3'382'383 
220.367.00 Sonderschulung (SiS)................................................... 1'155'735  1'268'000  1'194'456 
220.436.01 Rückerstattungen Sonderschulung ..............................      50'448
220.462.00 Gemeindeanteile an Sonderschulung (SiR / SiS, PTM) ..  1'755'553  1'765'000  1'582'542

225 Diverse Schulen  995'161  1'156'000  909'840 
225.365.00 Subventionen an Privatschulen .................................... 462'763  536'000  460'699 
225.367.01 Schulabkommen, Beiträge ........................................... 438'798  546'000  416'940 
225.367.02 Interstaatliche Maturitätsschule für Erwachsene ........ 93'600  74'000  32'200 

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2021

208.302.00 FHG Art. 11 CHF 497'000
213.315.01 FHG Art. 11 CHF 26'000
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

260 Hochschulwesen  28'180'504  28'513'000  27'493'945 
260.364.01 Universität Liechtenstein ............................................. 15'300'000  15'300'000  14'800'000 
260.365.00 Liechtenstein Institut ................................................... 1'428'000  1'428'000  1'428'000 
260.367.00 Beiträge gem. interkant. Universitätsvereinbarung ..... 5'486'162  5'514'000  5'259'353 
260.367.01 Beiträge Fachhochschulen / Pädagog. Hochschulen .... 5'877'159  6'166'000  4'998'047 
260.367.02 Trägerbeitrag an Hochschule für Technik Buchs NTB...     922'327 
260.367.05 Projektbeiträge im Hochschulwesen ........................... 89'184  105'000  86'217 

272 Forschung  2'230'169  2'684'000  2'278'821 
272.365.00 Forschungsförderung Liechtenstein ............................ 1'000'000  1'000'000  1'000'000 
272.365.01 Beiträge an Forschungsinstitutionen ........................... 214'176  584'000  310'699 
272.367.01 Beitrag an Schweiz. Nationalfonds .............................. 250'000  250'000  250'000 
272.367.02 Beitrag an österr. Fonds für wissensch. Forschung .... 250'000  250'000  250'000 
272.367.05 Beitrag an RhySearch .................................................. 515'993  600'000  468'122 

273 Internationale Programme  909'957  1'175'000  1'045'011 
273.363.00 Staatsbeitrag AIBA ....................................................... 820'954  918'000  909'000 
273.366.03 EU-Programm «Jugend» .............................................. 89'003  257'000  136'011 

280 Stipendien, Ausbildungsbeihilfen  2'811'374  3'400'000  2'964'188 
280.366.01 Stipendien .................................................................... 2'811'374  3'400'000  2'964'188 

281 Liechtensteinische Musikschule  5'993'326  6'724'000  6'170'858 
281.364.00 Staatsbeitrag Musikschule ........................................... 5'953'326  6'684'000  6'163'159 
281.365.00 Staatsbeitrag Internationale Meisterkurse ................... 40'000  40'000  7'699 

282 Erwachsenenbildung  1'583'000  1'451'000  1'576'000 
282.366.02 Staatsbeitrag Stiftung Erwachsenenbildung ................ 1'583'000  1'451'000  1'576'000 

290 Amt für Berufsbildung und Berufsberatung  14'570'106 92'460 14'896'000 75'000 14'349'908 12'741
290.300.01 Kommissionen .............................................................. 3'654  4'000  2'770 
290.301.00 Gehälter ........................................................................ 1'234'642  1'264'000  1'141'742 
290.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 264'926  273'000  251'445 
290.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 41'992  65'000  54'754 
290.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 4'191  22'000  9'315 
290.367.00 Berufsbildung ............................................................... 13'020'701  13'268'000  12'889'882 
290.436.01 Kostenrückerstattungen Internationale Mobilität ........  92'460  75'000  12'741

292 Kunstschule  539'077  606'000  598'000 
292.364.00 Staatsbeitrag Kunstschule............................................ 539'077  606'000  598'000 

293 Amtlicher Lehrmittelverlag / Didaktische Medienstelle  628'045 579'252 685'000 550'000 709'162 608'645
293.310.05 Ankäufe Lehrmittel....................................................... 610'763  650'000  675'705 
293.310.09 Ankäufe Didaktische Medienstelle ............................... 17'283  35'000  33'457 
293.435.05 Verkäufe Lehrmittel .....................................................  579'252  550'000  608'645

294 Jugendhaus Malbun  291'733 27'375 341'000 170'000 319'023 91'657
294.301.00 Gehälter ........................................................................ 202'446  201'000  208'496 
294.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 45'427  43'000  45'641 
294.310.00 Verwaltungskosten ....................................................... 4'087  5'000  3'787 
294.311.00 Nicht aktivierbare Sachgüter ....................................... 3'153  12'000  11'747 
294.313.00 Verpflegungskosten ..................................................... 26'959  70'000  42'064 
294.315.00 Betrieb und Unterhalt .................................................. 9'661  10'000  7'288 
294.432.00 Verpflegungstaxen .......................................................  27'375  170'000  91'657

295 Liegenschaftsverwaltung Bildungsbereich  8'621'607  9'963'000  8'953'140 
295.301.00 Gehälter Hauswarte ..................................................... 1'693'405  1'647'000  1'688'839 
295.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 370'777  356'000  365'827 
295.312.00 Betriebskosten Schulgebäude ...................................... 2'691'577  2'400'000  2'625'755 
295.314.00 Instandsetzung Schulgebäude ..................................... 2'865'583  4'550'000  3'275'477 
295.316.00 Mieten Bildungsbereich ............................................... 1'000'265  1'010'000  997'242 

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2021

273.363.00 FinB Nr. 495/2020 CHF 163'000
282.366.02 FinB Nr. 317/2021 CHF 132'000
295.312.00 FHG Art. 4a
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3 Kultur, Freizeit  31'370'934 31'286 31'300'000 24'000 29'990'640 19'646

300 Landesbibliothek  1'806'000  1'806'000  1'791'000 
300.363.00 Staatsbeitrag Landesbibliothek .................................... 1'806'000  1'806'000  1'791'000 

301 Landesmuseum  3'204'000  3'054'000  3'003'000 
301.363.00 Staatsbeitrag Landesmuseum ...................................... 3'204'000  3'054'000  3'003'000 

302 Theater, Konzerte  2'100'000  2'100'000  2'100'000 
302.365.00 Staatsbeitrag Theater am Kirchplatz............................ 2'100'000  2'100'000  2'100'000 

303 Kunstmuseum  3'898'000  3'898'000  3'876'000 
303.363.01 Staatsbeitrag Kunstmuseum ........................................ 3'898'000  3'898'000  3'876'000 

304 Amt für Kultur  3'376'804 10'917 3'624'000 4'000 3'265'898 2'746
304.301.00 Gehälter ........................................................................ 2'044'939  2'127'000  1'924'882 
304.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 429'435  459'000  406'141 
304.310.01 Kanzleiauslagen ........................................................... 54'840  67'000  48'360 
304.313.00 Verbrauchsmaterialien ................................................. 41'449  54'000  53'072 
304.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 15'375  35'000  10'448 
304.318.01 Archivierung, Archäologie, Kulturgüter....................... 675'377  679'000  657'557 
304.365.00 Programmbeteiligung Jugend und Musik.................... 4'521  20'000  4'202 
304.366.00 Kulturprojekte .............................................................. 92'768  164'000  143'241 
304.367.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 18'100  19'000  17'994 
304.434.00 Ertrag aus Dienstleistungen .........................................  900  2'000  1'800
304.435.00 Verkauf Publikationen ..................................................  10'017  2'000  946

305 Historische Projekte  100'000  100'000  100'000 
305.365.01 Liechtensteinisches Urkundenbuch ............................. 100'000  100'000  100'000 

309 Kulturstiftung  3'995'619  2'786'000  3'014'425 
309.363.00 Staatsbeitrag Kulturstiftung ......................................... 2'479'380  1'586'000  1'581'000 
309.363.01 Gewinnanteil Landeslotterie für Kulturstiftung ........... 1'516'239  1'200'000  1'433'425 

321 Medien  4'292'290  4'175'000  4'471'188 
321.363.00 Landesbeitrag Liecht. Rundfunkanstalt ....................... 2'630'000  2'330'000  2'880'000 
321.365.05 Weitere Veranstaltungen und Massnahmen ................ 2'548  5'000  1'565 
321.365.06 Direkte Medienförderung ............................................ 1'177'695  1'300'000  1'149'217 
321.365.07 Indirekte Medienförderung / Verbreitung ..................... 465'398  480'000  417'334 
321.365.08 Indirekte Medienförderung / Aus- und Weiterbildung ... 16'649  60'000  23'072 

330 Parkanlagen, Wanderwege  186'735  220'000  237'969 
330.314.00 Unterhalt von Berg- und Wanderwegen ...................... 86'735  120'000  137'969 
330.365.00 Alpenverein .................................................................. 100'000  100'000  100'000 

340 Sport  4'379'127 20'369 4'525'000 20'000 4'382'162 16'900
340.301.00 Gehälter ........................................................................ 212'227  211'000  210'542 
340.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 42'611  46'000  42'101 
340.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 2'591  4'000  3'414 
340.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 425  2'000  570 
340.365.02 Sport- und Bewegungsförderung SSP ......................... 1'359'273  1'500'000  1'374'665 
340.365.04 Verbandsorganisierte Sportförderung LOC ................. 1'790'000  1'790'000  1'790'000 
340.365.09 Basisbeitrag Liechtenstein Olympic Committee .......... 972'000  972'000  960'870 
340.434.00 Teilnehmer- und Benutzungsgebühren .......................  20'369  20'000  16'900

390 Kirche  353'000  353'000  353'000 
390.365.01 Beitrag an römisch-katholische Landeskirche ............. 300'000  300'000  300'000 
390.365.02 Konfessionsbeiträge ..................................................... 53'000  53'000  53'000 

391 Liegenschaftsverwaltung Kulturbereich  3'679'359  4'659'000  3'395'998 
391.312.00 Betriebskosten Kulturgebäude..................................... 1'481'958  1'755'000  1'591'942 
391.314.00 Instandsetzung Kulturgebäude .................................... 1'255'642  1'960'000  896'115 
391.316.00 Mieten Kulturgebäude ................................................. 941'759  944'000  907'941 

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2021

301.363.00 FinB Nr. 317/2021 CHF 150'000
309.363.00 FinB Nr. 19/2021 CHF 500'000, FinB Nr. 208/2021 CHF 500'000
309.363.01 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. b CHF 317'000
321.363.00 FinB Nr. 428/2021 CHF 300'000
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4 Gesundheit  53'759'547 288'186 40'895'000 347'000 45'181'091 224'549

400 Spitäler  32'636'280  33'401'000  33'813'941 
400.363.01 Staatsbeitrag an Liechtensteinisches Landesspital ..... 12'652'208  11'803'000  13'828'844 
400.367.01 Beitrag an ausländische Spitäler ................................. 19'984'073  21'598'000  19'985'098 

450 Amt für Gesundheit  18'116'412 110'642 4'316'000 168'000 8'374'499 81'409
450.301.00 Gehälter ........................................................................ 2'443'253  1'830'000  2'039'888 
450.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 492'645  395'000  414'113 
450.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 46'949  42'000  38'453 
450.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 8'178  35'000  9'908 
450.318.00 Drittleistungen im Gesundheitsbereich ....................... 665'469  823'000  507'611 
450.318.02 Gesundheitsvorsorge und -förderung .......................... 14'196'657  890'000  4'906'301 
450.318.05 Umgebungs- und Reihenuntersuchungen ...................     30'392 
450.318.06 Elektronisches Gesundheitsnetz ..................................     130'685 
450.365.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 263'260  301'000  297'150 
450.431.01 Gebühren im Gesundheitswesen .................................  110'642  168'000  81'409

460 Schulgesundheitsdienst  1'164'780  1'225'000  1'161'477 
460.366.00 Kinder- und Jugendzahnpflege .................................... 1'164'780  1'225'000  1'161'477 

465 Suchtprävention  112'459  134'000  104'380 
465.318.01 Informationsmaterial der Landespolizei ...................... 3'991  4'000  3'940 
465.318.02 Suchtprävention in Schulen ......................................... 19'250  30'000   
465.318.05 Organisation und allgemeine Projekte ......................... 89'218  100'000  100'440 

470 Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen  1'509'617 177'545 1'599'000 179'000 1'506'793 143'139
470.301.00 Gehälter ........................................................................ 959'712  942'000  968'513 
470.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 200'176  203'000  197'667 
470.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 7'222  23'000  8'347 
470.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 8'779  23'000  7'889 
470.318.03 Lebensmitteluntersuchungen, Qualitätsverbesserung .. 49'246  62'000  34'999 
470.318.04 Seuchenbekämpfung ................................................... 203'304  242'000  212'563 
470.318.05 Drittleist., Kontrollen Lebensmittelk. / Veterinärw. ....... 63'889  86'000  60'574 
470.367.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 17'288  18'000  16'241 
470.431.00 Gebühren und Kostenrückerstattungen .......................  114'861  119'000  81'944
470.431.01 Beiträge und Gebühren (Viehhandel, Sömmerung) ....  62'684  60'000  61'196

490 Übriges Gesundheitswesen  220'000  220'000  220'000 
490.365.02 Rettungsdienst (Subv. Rotes Kreuz) ............................ 220'000  220'000  220'000 

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2021

400.363.01 FinB Nr.  428/2021 CHF 324'000, FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. f CHF 526'000
450.318.02 FHG Art. 11 CHF 13'307'000
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

5 Soziale Wohlfahrt  187'495'995 12'564'592 195'085'000 13'230'000 359'269'880 12'019'508

500 Altersversicherung  30'387'000  30'389'000  130'387'000 
500.363.00 Staatsbeitrag AHV ........................................................ 30'387'000  30'389'000  130'387'000 

520 Krankenversicherung  51'917'760 56'289 55'500'000 35'000 48'059'132 1'642
520.365.00 Staatsbeitrag Krankenkassen ....................................... 39'528'883  41'000'000  40'063'036 
520.366.00 Prämienverbilligung für Einkommensschwache ......... 12'388'877  14'500'000  7'996'096 
520.436.01 Rückerstattungen Prämienverbilligungen ...................  56'289  35'000  1'642

530 Sonstige Sozialversicherungen  34'470'467 12'176'590 33'918'000 13'180'000 111'832'539 12'017'866
530.363.00 Staatsbeitrag ALV ........................................................     80'000'000 
530.366.00 Ergänzungsleistungen zur AHV-IV .............................. 34'470'467  33'918'000  31'832'539 
530.450.00 50 %-Anteil der Gemeinden an Ergänzungsleistungen..  12'176'590  13'180'000  12'017'866

540 Beihilfen gemäss Jugendgesetz  8'386'080  9'767'000  7'441'698 
540.318.00 Kinder- und Jugendschutz ........................................... 43'363  46'000  29'637 
540.365.00 Kinder- und Jugendförderung...................................... 1'285'344  1'483'000  949'518 
540.366.02 Kinder- und Jugendhilfe Einzelfallhilfe ........................ 3'250'273  4'238'000  3'246'784 
540.366.03 Kinder- und Jugendhilfe Einrichtungen ....................... 3'807'100  4'000'000  3'215'759 

550 Invalidität  8'840'737  9'320'000  8'893'867 
550.365.00 Stift. für Heilpäd. Hilfe (Werkstätten, Wohnheime) ..... 8'618'473  9'068'000  8'656'102 
550.366.00 Blindenbeihilfe ............................................................. 222'264  252'000  237'765 

560 Wohnungswesen  1'673'061  2'002'000  1'554'366 
560.366.00 Bausubventionen.......................................................... -58'650  2'000  -201'250 
560.366.01 Mietbeiträge für Familien ............................................ 1'731'711  2'000'000  1'755'616 

580 Amt für Soziale Dienste  4'811'494  4'863'000  4'510'607 
580.301.00 Gehälter ........................................................................ 3'763'079  3'755'000  3'542'289 
580.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 790'554  811'000  741'508 
580.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 63'283  70'000  69'263 
580.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 4'413  15'000  5'181 
580.318.00 Projekte Integration und Chancengleichheit ............... 190'165  212'000  152'367 

581 Allgemeine Fürsorge  15'503'668  17'421'000  14'824'592 
581.362.00 Landesbeiträge Alters- und Pflegeheime ..................... 6'745'938  6'837'000  6'384'788 
581.365.00 Bewährungshilfe .......................................................... 418'994  424'000  390'443 
581.365.01 Förderung nach Artikel 24 SHG ................................... 1'733'901  1'874'000  1'661'947 
581.366.01 Landesbeitrag Wirtschaftliche Hilfe ............................ 5'345'364  6'896'000  5'328'162 
581.366.02 Persönliche Hilfe .......................................................... 1'259'472  1'390'000  1'059'252 

 

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2021

530.366.00 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. f CHF 553'000
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

583 Familienhilfe  3'877'155  3'361'000  3'531'861 
583.365.01 Landessubventionen an Familienhilfen ....................... 3'877'155  3'361'000  3'531'861 

589 Sonstige Beiträge  3'221'773  3'316'000  3'084'514 
589.318.00 Verwaltungskosten für übertragene Aufgaben ............ 1'614'053  1'611'000  1'471'847 
589.365.01 Caritasverein ................................................................     60'000 
589.365.02 Liechtensteinisches Rotes Kreuz ................................. 110'000  110'000  110'000 
589.365.05 Sachwalterschaft .......................................................... 501'000  430'000  430'000 
589.365.06 Verein für Menschenrechte ......................................... 350'000  350'000  350'000 
589.366.02 Mutterschaftszulagen ................................................... 140'000  180'000  106'809 
589.366.04 Unterhaltsvorschüsse ................................................... 492'826  620'000  544'569 
589.367.02 Mitgliedschaftsbeiträge ............................................... 13'895  15'000  11'289 

590 Flüchtlingswesen  1'503'274 331'712 2'288'000 15'000 1'568'077 
590.318.01 Betreuung Aufnahmezentrum ...................................... 908'504  954'000  887'059 
590.318.03 Verfahrenskosten ......................................................... 40'899  60'000  28'214 
590.318.04 Rechtsberatungen, Verwaltungskosten der Hilfswerke.. 46'480  50'000  37'016 
590.366.00 Sozialhilfe für Asylsuchende / Rückkehrhilfe ................ 507'391  1'224'000  615'788 
590.436.00 Rückerstattungen Lohnverwaltung Asylsuchende .......  331'712  15'000  

591 Hilfsaktionen im Ausland  22'903'527  22'940'000  23'581'627 
591.318.00 Öffentlichkeitsarbeit ..................................................... 22'667  50'000  21'283 
591.367.01 Not- und Wiederaufbauhilfe ........................................ 2'596'351  2'600'000  2'999'998 
591.367.02 Bilaterale Entwicklungszusammenarbeit (LED)........... 14'690'000  14'690'000  14'690'000 
591.367.05 Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit ................ 2'598'150  2'600'000  2'888'150 
591.367.09 Internationale Flüchtlings- und Migrationshilfe .......... 2'996'359  3'000'000  2'982'196 

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2021

583.365.01 FinB Nr. 428/2021 CHF 696'000 
589.365.05 FinB Nr. 209/2021 CHF 71'000
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 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

6 Verkehr  27'965'149 13'149'776 29'737'000 13'309'000 26'716'053 12'538'746

600 Landstrassen, Brücken  10'321'852 126'115 10'905'000 145'000 9'360'923 117'713
600.301.00 Löhne Betriebspersonal ............................................... 2'465'002  2'518'000  2'353'519 
600.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 544'190  544'000  533'920 
600.314.02 Technischer Dienst ...................................................... 906'430  908'000  818'435 
600.314.03 Unterhalt Magazin, Maschinen und Werkzeuge ......... 576'401  625'000  632'777 
600.314.04 Unterhalt von Strassen ................................................. 2'573'162  2'850'000  2'818'644 
600.314.05 Unterhalt von Brücken und Stützbauten ...................... 1'440'884  1'600'000  929'263 
600.314.06 Winterdienst ................................................................. 1'386'529  850'000  740'032 
600.314.09 Unterhalt Werkleitungsstollen ..................................... 8'124  20'000  5'835 
600.318.01 Diverse Strassenprojektierungen ................................. 421'130  990'000  528'498 
600.431.00 Gebühren für Strassensignalisationen und -reklamen ...  61'875  60'000  58'975
600.434.00 Externe Weiterverrechnung Arbeiten Regiepersonal ....  9'497  30'000  10'496
600.435.02 Materialverkauf, Vermietung, Signalisationen ............  6'654  15'000  19'576
600.436.02 Kostenverrechnung Unfallschäden ..............................  48'089  40'000  28'666

650 Öffentlicher Verkehr, verkehrspol. Massnahmen  15'609'562 11'778'679 16'815'000 11'862'000 15'495'253 11'342'497
650.314.00 Bauliche Massnahmen zur Behindertengleichstellung .. 135'660  250'000  249'590 
650.314.01 Bauliche Massnahmen für den öffentlichen Verkehr .... 589'415  900'000  249'698 
650.318.02 Werbung öffentlicher Verkehr ..................................... 3'977  25'000  1'615 
650.318.04 Experten, Gutachten Verkehrsbereich ......................... 380'509  1'140'000  561'665 
650.363.00 Staatsbeitrag LIECHTENSTEINmobil .......................... 14'500'000  14'500'000  14'432'684 
650.407.00 Ertragsanteil LSVA .......................................................  11'778'679  11'862'000  11'342'497

684 Amt für Kommunikation  2'033'736 1'244'983 2'017'000 1'302'000 1'859'878 1'078'535
684.301.00 Gehälter ........................................................................ 1'151'757  1'113'000  1'107'489 
684.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 239'782  240'000  232'024 
684.310.01 Kanzleiauslagen ........................................................... 14'004  12'000  16'915 
684.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 47'377  100'000  13'453 
684.318.03 Gutachten, Experten, Drittleistungen .......................... 559'077  530'000  468'174 
684.367.00 Beiträge an Vereinigungen und intern. Organisationen .. 21'739  22'000  21'823 
684.431.00 Verwaltungsgebühren ..................................................  1'244'983  1'302'000  1'078'535

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2021

600.314.06 FinB Nr. 334/2021 CHF 500'000, FHG Art. 11 CHF 37'000
684.318.03 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. g CHF 30'000 
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 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

7 Umwelt, Raumordnung  11'608'110 8'556'797 13'778'000 6'666'000 11'398'371 9'555'502

700 Wasserwirtschaft  283'210 54'655 368'000 40'000 314'921 44'992
700.318.01 Untersuchungen, Kontrollen Wasser ........................... 283'210  368'000  314'921 
700.434.00 Wasserzinsen ...............................................................  41'529  30'000  38'317
700.436.00 Kostenweiterverrechnung ............................................  13'126  10'000  6'674

701 Luftreinhaltung / Klima  2'455'134 8'012'913 3'123'000 6'586'000 2'790'522 9'436'175
701.313.00 Untersuchungen, Kontrollen Luft ................................ 291'309  346'000  287'548 
701.318.00 Vollzug CO2-Gesetz ..................................................... 16'439  25'000  14'518 
701.318.02 Vollzug Emissionshandelsgesetz ................................. 7'994  27'000  9'975 
701.365.00 Rückverteilung CO2-Abgabe ........................................ 1'928'803  2'145'000  2'193'981 
701.365.01 Beitrag an Holzheizwerk Balzers ................................. 169'235  180'000  174'063 
701.365.02 Ausgleich für zusätzliche Emissionsverminderungen ...   350'000  85'400 
701.367.00 Projekte gemäss Kyoto-Protokoll ................................. 41'354  50'000  25'037 
701.407.00 CO2-Ertrag auf Treibstoffabsatz ..................................  680'223  380'000  734'639
701.407.01 CO2-Abgabe .................................................................  6'901'843  6'010'000  7'671'976
701.435.00 Erlös aus Versteigerung von Emissionsrechten ..........  261'529    850'451
701.436.00 Kostenweiterverrechnung ............................................  38'156  45'000  29'966
701.436.01 Kostenrückerstattung VOC ..........................................  6'000  6'000  6'000
701.436.02 Rückerstattung CO2-Anteil Land .................................  125'163  145'000  143'143

702 Lärmschutz  21'071  60'000  41'843 
702.318.00 Untersuchungen, Kontrollen Lärm .............................. 21'071  60'000  41'843 

703 Bodenschutz  3'963  36'000  658 
703.318.00 Untersuchungen Boden ............................................... 3'963  36'000  658 

704 Abfall und Verdachtsflächen  449'244  432'000  193'290 
704.318.00 Untersuchungen Abfall, Verdachtsflächen .................. 231'574  115'000  60'094 
704.318.01 Entsorgungsbeiträge Altfahrzeuge ..............................   40'000  21'002 
704.362.00 Kostenbeiträge Altlastensanierung .............................. 217'670  277'000  112'194 

705 Störfallvorsorge, umweltgefährdende Stoffe  119'790  120'000  98'201 
705.318.00 Risikoanalysen, Untersuchungen Störfälle .................. 119'790  120'000  98'201 

706 Nichtionisierende Strahlung  26'477  60'000  17'524 
706.318.00 Untersuchungen, Kontrollen NIS ................................. 26'477  60'000  17'524 

710 Amt für Umwelt  4'878'905 39'229 5'396'000 40'000 4'953'634 43'026
710.300.01 Kommissionen, Arbeitsgruppen .................................. 13'660  33'000  18'104 
710.301.00 Gehälter ........................................................................ 3'663'813  3'677'000  3'573'016 
710.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 765'007  794'000  743'033 
710.310.00 Kanzleiauslagen ........................................................... 39'220  40'000  40'651 
710.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 60'376  176'000  106'122 
710.318.01 Öffentlichkeitsarbeit ..................................................... 32'157  171'000  101'557 
710.318.02 Umweltverträglichkeits-Prüfungen .............................. 5'180  10'000  6'536 
710.318.03 Aktionsprogramm Alpenrhein 2000plus ...................... 21'119  45'000  35'178 
710.318.04 Umweltdaten, Berichterstattung .................................. 195'821  365'000  250'769 
710.367.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 82'553  85'000  78'669 
710.431.02 Verwaltungsgebühren ..................................................  39'229  40'000  43'026

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2021

704.318.00 FinB Nr. 207/2021 CHF 135'000 



504 |

Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

750 Schutz vor Naturgefahren  1'636'646 450'000 2'358'000  1'378'137 31'310
750.301.00 Gehälter ........................................................................ 886'792  869'000  780'570 
750.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 192'641  188'000  175'417 
750.312.00 Maschinen, Fahrzeuge und Magazine ......................... 88'136  80'000  66'190 
750.314.01 Unterhalt Rheinwuhr.................................................... 267'353  305'000  90'010 
750.315.00 Unterhalt Kraftwerk Mühleholz ...................................     3'050 
750.318.00 Geologie ....................................................................... 96'561  126'000  115'662 
750.362.00 Gewässerunterhalt ....................................................... 105'163  790'000  147'239 
750.423.00 Pachterträge Kraftwerk Mühleholz ..............................      12'962
750.436.00 Rückerstattung Vorleistungen Kraftwerk Mühleholz ...  450'000    
750.439.00 Konzessionsgebühren Rüfematerial ............................      18'349

770 Natur- und Landschaftsschutz  1'733'669  1'825'000  1'609'641 
770.310.01 Beratung, Naturerziehung ........................................... 55'845  60'000  65'715 
770.314.01 Geschützte Gebiete und Objekte .................................. 105'149  115'000  37'377 
770.315.03 Betrieb der naturkundlichen Sammlung ...................... 54'399  58'000  50'520 
770.318.01 Biodiversitätsmonitoring .............................................. 37'304  40'000  38'342 
770.318.03 Konzepte und Planungen ............................................. 21'817  55'000  10'000 
770.362.01 Landschaftsschutzgebiete ............................................ 29'682  55'000  42'158 
770.365.00 Zusammenarbeit mit priv. Naturschutzorganisationen .. 187'000  187'000  187'000 
770.365.01 Beitrag CIPRA-Geschäftsstelle ..................................... 500'000  500'000  500'000 
770.366.00 Bewirtschaftungsprämien / Pacht für Magerstandorte ... 735'828  740'000  676'557 
770.366.01 Schadensverhütung / -vergütung geschützte Tierarten .. 6'645  15'000  1'970 
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 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

8 Volkswirtschaft  55'275'346 6'498'492 36'830'000 6'454'000 54'847'978 5'827'420

800 Landwirtschaft  302'725  362'000  258'725 
800.318.00 Drittleistungen im Landwirtschaftsbereich .................. 183'115  252'000  167'334 
800.318.02 Untersuchungen, Kontrollen ........................................ 49'610  38'000  21'391 
800.365.02 Beiträge an Organisationen ......................................... 70'000  72'000  70'000 

801 Förderung der Rahmenbedingungen  25'804  84'000  21'961 
801.366.00 Förderung der Tierzucht .............................................. 23'082  64'000  20'664 
801.366.01 Pflanzenschutz ............................................................. 2'722  20'000  1'297 

803 Wirtschaftlichkeitsförderungen  5'977'131  6'146'000  6'197'964 
803.366.00 Verbesserung des landwirtschaftlichen Einkommens ... 5'977'131  6'146'000  6'197'964 

804 Ökologische Förderungen  6'727'371  7'012'000  6'919'647 
804.365.03 Pflege der Alpen ........................................................... 710'510  750'000  710'510 
804.366.01 Abgeltung ökologischer Leistungen ............................ 5'504'530  5'732'000  5'704'049 
804.366.02 Pflege von Berggebiet und Hanglagen ........................ 512'330  530'000  505'088 

805 Marktfördermassnahmen  727'697  1'170'000  749'219 
805.365.02 Beitrag Stiftung Agrarmarketing ................................. 160'000  220'000  160'000 
805.366.00 Produktgebundene Zulagen ......................................... 601'303  700'000   
805.367.00 Entschädigung gemeinsamer Agrarmarkt mit Schweiz .. -33'606  250'000  589'219 

806 Dienstleistungen von Dritten  187'590  225'000  189'194 
806.318.00 Landwirt. Beratung, Forschung und Selbsthilfe .......... 187'590  225'000  189'194 

811 Waldwirtschaft  818'871  1'410'000  1'088'037 
811.318.03 Grundlagenerhebungen ............................................... 42'433  110'000  65'482 
811.362.04 Waldbewirtschaftung und -erhaltung .......................... 776'437  1'300'000  1'022'555 

812 Landesforstbetrieb Unterau  770'576 174'039 759'000 162'000 743'858 182'012
812.301.00 Löhne Betriebspersonal ............................................... 502'734  500'000  495'538 
812.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 112'005  108'000  109'916 
812.313.02 Rohstoffe und Verbrauchsmaterialien ......................... 42'881  45'000  40'226 
812.315.01 Betriebs- und Unterhaltskosten ................................... 13'043  13'000  8'709 
812.318.01 Drittleistungen Landesforstbetrieb .............................. 99'912  93'000  89'468 
812.435.00 Verkauf Holz, Materialien ............................................  174'039  162'000  182'012

820 Jagd  238'964 225'700 257'000 224'000 217'182 231'478
820.319.01 Jagdwesen .................................................................... 77'944  92'000  33'828 
820.362.00 Beiträge für Massnahmen der Wildschadenverhütung .. 161'020  165'000  183'354 
820.439.01 Jagdabgabe   94'293  97'000  96'625
820.439.02 Jagdkarten ....................................................................  19'075  17'000  19'453
820.439.03 Rückbehalt Jagdpachtschilling.....................................  112'332  110'000  110'000
820.439.04 Jagdprüfungen .............................................................      5'400

825 Fischerei  45'064 18'050 70'000 18'000 43'351 19'050
825.319.00 Fischereiwesen ............................................................ 45'064  70'000  43'351 
825.439.00 Entgelte Fischereiwesen ..............................................  18'050  18'000  
825.439.01 Fischereipachtzinsen ...................................................      12'500
825.439.02 Fischereiprüfungen ......................................................      6'550
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 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

830 Standortförderung  2'445'600  2'600'000  3'000'000 
830.364.00 Staatsbeitrag Liechtenstein Marketing ........................ 2'445'600  2'600'000  3'000'000 

840 Amt für Volkswirtschaft  31'239'602 6'080'703 10'925'000 6'050'000 30'656'713 5'394'880
840.301.00 Gehälter ........................................................................ 6'232'772  6'095'000  5'700'727 
840.303.01 Sozialbeiträge .............................................................. 1'329'254  1'317'000  1'207'303 
840.310.01 Kanzleiauslagen ........................................................... 83'620  97'000  91'363 
840.317.00 Reisespesen, Repräsentationen ................................... 74'081  185'000  76'953 
840.318.02 Gebühren für intern. Markeneintragungen .................   50'000  953 
840.318.05 Drittleistungen Wirtschaft ............................................ 39'809  95'000  78'413 
840.365.00 Beiträge für Wirtschaftsförderung ............................... 22'348'663  1'500'000  22'236'098 
840.366.00 Arbeitsmarktliche Massnahmen .................................. 950'155  1'350'000  1'099'584 
840.367.00 Beiträge an Vereinigungen .......................................... 181'249  236'000  165'318 
840.431.01 Verwaltungsgebühren ..................................................  1'598'678  1'974'000  1'528'827
840.431.02 Gebühren Geistiges Eigentum .....................................  833'245  800'000  852'167
840.431.03 Urheberrechte Verwertungsgesellschaften .................  6'700  8'000  5'650
840.436.00 Verwaltungskostenbeitrag ALV ...................................  3'478'161  3'200'000  2'904'284
840.437.00 Bussen ..........................................................................  163'919  68'000  103'952

842 Gewerbe  650'000  710'000  650'000 
842.365.00 Leistungsvereinbarungen mit Wirtschaftsverbänden .. 650'000  710'000  650'000 

860 Energie  5'118'354  5'100'000  4'112'128 
860.318.00 Energiefachstelle .......................................................... 118'537  100'000  98'132 
860.366.00 Förderbeiträge gem. Energieeffizienzgesetz (EEG) ..... 4'999'817  5'000'000  4'013'996 

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2021

840.365.00 FinB Nr. 516/2020 CHF 10'000'000, FinB Nr. 91/2021 CHF 15'000'000
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 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

9 Finanzen, Steuern  136'184'526 988'141'900 139'785'000 750'533'000 197'786'333 1'285'948'093

900 Landessteuern   703'203'339  571'000'000  1'022'777'195
900.400.01 Vermögens- und Erwerbssteuer (Landesanteil) ..........  118'846'961  99'000'000  117'807'448
900.400.02 Aufwandbesteuerung ...................................................  11'100'000  10'600'000  10'400'000
900.400.03 Quellensteuer ...............................................................  36'311'198  32'000'000  35'968'081
900.401.01 Ertragssteuer ................................................................  240'763'271  167'000'000  564'974'369
900.401.02 Besondere Gesellschaftssteuer ....................................  7'539    18'923
900.403.00 Grundstückgewinnsteuer .............................................  25'951'331  26'000'000  30'392'717
900.404.00 Couponsteuer ...............................................................  523'488    574'539
900.406.00 Motorfahrzeugsteuer ...................................................  15'304'926  15'400'000  15'426'851
900.407.00 Mehrwertsteuer............................................................  226'151'176  196'000'000  220'301'763
900.407.01 Geldspielabgabe ...........................................................  28'243'449  25'000'000  26'912'504

905 Eidgenössische Abgaben   63'209'912  45'000'000  52'502'394
905.404.00 Stempelabgaben ..........................................................  63'209'912  45'000'000  52'502'394

920 Zuweisungen an Gemeinden  103'485'759  102'900'000  140'702'780 
920.352.02 Anteil an Ertragssteuer ................................................ 58'199'768  39'200'000  96'533'268 
920.352.09 Finanzausgleich ........................................................... 45'285'990  63'700'000  44'169'513 

940 Vermögens- und Schuldenverwaltung  789'963 54'107'954 465'000 45'535'000 846'489 49'568'394
940.318.00 Bankspesen .................................................................. 192'053  195'000  195'668 
940.318.01 Abgeltung Kreditabwicklung Ausfallgarantiegesetz .... 4'500  20'000   
940.321.00 Zinsaufwand ................................................................. 295'345  100'000  493'872 
940.329.00 Aufwand Fremdwährungsdifferenzen.......................... 80'346  150'000  156'949 
940.365.00 Leistungen gemäss Ausfallgarantiegesetz ................... 217'719     
940.420.00 Kontokorrentzinsen ......................................................  2'566'872  1'150'000  1'067'160
940.426.00 Dividende Telecom Liechtenstein AG ..........................  464'000    
940.426.01 Gewinnanteil LKW .......................................................  2'913'700  2'000'000  2'664'800
940.426.02 Dividende LLB AG ........................................................  38'940'000  38'940'000  38'940'000
940.426.03 Gewinnanteil LGV ........................................................  851'866  669'000  762'010
940.426.04 Dividende Post AG .......................................................  900'000  453'000  
940.426.05 Abgeltung Staatsgarantie LLB .....................................      432'122
940.426.08 Sonstige Beteiligungserträge .......................................  36'629  60'000  66'999
940.429.01 Gewinnanteil Landeslotterie ........................................  2'290'396  1'813'000  2'165'221
940.429.03 Vermögensverfall aus Straftatbeständen .....................  4'202'476    1'242'711
940.429.04 Bodenverkaufserlöse ....................................................      6'740
940.429.05 Ertrag Fremdwährungsdifferenzen ..............................  124'615  150'000  68'180
940.429.08 Sonstige betriebliche Erträge ......................................  817'400  300'000  2'152'450

941 Extern verwaltete Finanzanlagen   132'295'683  54'800'000  127'247'178
941.422.00 Erträge aus Finanzanlagen ..........................................  18'136'515  18'000'000  20'251'305
941.422.01 Realisierte Kursgewinne ..............................................  255'966'798  40'000'000  94'855'454
941.422.02 Zuschreibungen Finanzanlagen ...................................  150'554'679    129'054'650
941.422.10 Verwaltungskosten Finanzanlagen ..............................  -3'177'039  -3'200'000  -2'963'567
941.422.11 Realisierte Kursverluste ...............................................  -65'071'863    -32'231'721
941.422.12 Abschreibungen Finanzanlagen ..................................  -224'113'408    -81'718'944

942 Liegenschaftserträge   1'128'898  1'095'000  1'110'247
942.423.00 Miet- und Pachtzinsen .................................................  1'128'898  1'095'000  1'110'247

950 Zölle   33'769'625  32'850'000  31'935'594
950.407.00 Zollerträge, Mineralölsteuer ........................................  33'769'625  32'850'000  31'935'594

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2021

920.352.02 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. b CHF 19'000'000
940.321.00 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. i CHF 196'000
940.365.00 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. f CHF 218'000
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Konten der Erfolgsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021  Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

990 Wertveränderungen Finanzvermögen  2'021'291 199'200 720'000  25'720'032 588'000
990.330.01 Debitorenverluste ......................................................... 2'605'631  720'000  936'771 
990.330.02 Zunahme Delkredere ................................................... -998'090    175'712 
990.330.10 Wertabnahme Beteiligungen Finanzvermögen ........... 413'750    24'607'550 
990.422.00 Wertzunahme Beteiligungen Finanzvermögen............  199'200    588'000

991 Abschreibungen Finanzvermögen  92'575  93'000  92'575 
991.330.00 Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen ...... 92'575  93'000  92'575 

992 Abschreibungen Verwaltungsvermögen  29'384'586  35'255'000  30'027'416 
992.331.02 Tiefbauten .................................................................... 6'658'940  6'594'000  6'329'027 
992.331.03 Hochbauten .................................................................. 10'856'195  10'857'000  11'527'755 
992.331.05 Mobilien / Immaterielle Anlagegüter ............................. 5'863'940  6'304'000  5'512'601 
992.331.12 Beteiligungen ............................................................... 143'999    -1'162'000 
992.331.13 Darlehen ....................................................................... -12'766    -182'000 
992.331.21 Investitionsbeiträge ...................................................... 5'874'279  11'500'000  8'002'034 

997 Einlagen in Spezialfinanzierungen  410'353  352'000  397'040 
997.380.03 Einlagen zur Bekämpfung von Tierseuchen ................ 267'640  191'000  252'981 
997.380.07 Einlagen für Unfallverhütung im Strassenverkehr ...... 142'713  161'000  144'060 

998 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen   227'288  253'000  219'091
998.480.03 Entnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen ............  75'657  103'000  78'618
998.480.07 Entnahmen für Unfallverhütung im Strassenverkehr ..  151'631  150'000  140'473

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2021

990.330.01 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. k CHF 1'886'000
990.330.10 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. k CHF 414'000
992.331.02 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. k CHF 65'000
992.331.12 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. k CHF 144'000
997.380.03 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. b CHF 77'000
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Zusammenfassung der Konten der Erfolgsrechnung nach institutioneller Gliederung

Beträge in CHF

 Rechnung 2021  Voranschlag 2021 Rechnung 2020

Konto Segment   Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung  .......................................................... 115'923'221  6'025'795  123'312'000  5'920'000  110'091'082  5'889'289 

1 Öffentliche Sicherheit  ............................................................ 66'580'750  23'010'036  72'656'000  20'032'000  65'035'236  22'322'379 

2 Bildung  ................................................................................... 171'112'522  23'373'263  179'951'000  23'732'000  172'306'158  22'531'966 

3 Kultur, Freizeit  ....................................................................... 31'370'934  31'286  31'300'000  24'000  29'990'640  19'646 

4 Gesundheit  ............................................................................. 53'759'547  288'186  40'895'000  347'000  45'181'091  224'549 

5 Soziale Wohlfahrt  ................................................................... 187'495'995  12'564'592  195'085'000  13'230'000  359'269'880  12'019'508 

6 Verkehr ................................................................................... 27'965'149  13'149'776  29'737'000  13'309'000  26'716'053  12'538'746 

7 Umwelt, Raumordnung  .......................................................... 11'608'110  8'556'797  13'778'000  6'666'000  11'398'371  9'555'502 

8 Volkswirtschaft  ....................................................................... 55'275'346  6'498'492  36'830'000  6'454'000  54'847'978  5'827'420 

9 Finanzen, Steuern  .................................................................. 136'184'526  988'141'900  139'785'000  750'533'000  197'786'333  1'285'948'093 

 Total  ....................................................................................... 857'276'101  1'081'640'125  863'329'000  840'247'000  1'072'622'822  1'376'877'098 

 Jahresergebnis  ...................................................................... 224'364'024   -23'082'000  304'254'275 
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Konten der Investitionsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021 Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 Allgemeine Verwaltung  14'157'384  18'250'000  10'613'114 

090 Nicht aufteilbare Aufgaben  14'157'384  18'250'000  10'613'114 
090.503.00 Dienstleistungszentrum Giessen Vaduz ....................... 6'997'475  6'200'000  2'805'624 
090.506.01 Büromobiliar, -maschinen, Fahrzeuge......................... 422'932  450'000  520'101 
090.506.02 Informationstechnologie (IT) ....................................... 6'736'976  11'600'000  7'287'388 

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2021

090.503.00 FHG Art. 11 CHF 798'000



| 511| 511

Konten der Investitionsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021 Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

1 Öffentliche Sicherheit  2'605'307  3'368'000  1'878'985 

110 Landespolizei  2'409'390  3'008'000  1'734'610 
110.506.01 Informatik Landespolizei .............................................. 1'720'164  1'768'000  1'281'506 
110.506.02 Fahrzeuge und übrige Anschaffungen Landespolizei ... 409'318  440'000  453'104 
110.506.04 Digitales Funknetzwerk Polycom ................................. 279'907  800'000   

120 Landgericht  81'990  110'000  126'449 
120.506.00 Informatik Gerichtswesen / Staatsanwaltschaft ............. 81'990  110'000  126'449 

160 Amt für Bevölkerungsschutz  113'927  250'000  17'926 
160.506.02 Landesweite Alarmierungsanlage ................................ 113'927  150'000   
160.506.03 Feuerwehr-Übungsanlage............................................   100'000  17'926 
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Konten der Investitionsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021 Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

2 Bildung  2'737'841 2'094'743 4'300'000 1'890'000 4'218'492 2'197'275

208 Sekundarschulen  1'033'020  2'350'000  579'571 
208.503.00 Schulzentrum Unterland II ........................................... 447'808  850'000  51'514 
208.503.02 Schulzentrum Mühleholz I ........................................... 585'212  1'500'000  322'444 
208.503.04 Schulraumprovisorium BMS ........................................     205'613 

213 Hallenbad Schulzentrum Unterland      14'284 
213.506.02 Ausstattungen / Einrichtungen Hallenbad SZU .............     14'284 

219 Allgemeine Ausgaben  40'926  40'000   
219.506.01 Sekundarschulen .......................................................... 40'926  40'000   

272 Forschung  99'980  100'000  1'855'054 
272.520.00 Beteiligung an Innovationspark Ost ............................. 100'000  100'000   
272.567.05 Investitionskostenbeitrag an RhySearch ...................... -20    1'855'054 

280 Stipendien, Ausbildungsbeihilfen  1'563'915 2'094'743 1'810'000 1'890'000 1'769'583 2'197'275
280.520.00 Studiendarlehen ........................................................... 1'563'915  1'810'000  1'769'583 
280.620.00 Rückzahlung von Studiendarlehen ..............................  2'094'743  1'890'000  2'197'275
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Konten der Investitionsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021 Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

3 Kultur, Freizeit  1'219'844  1'350'000  999'424 

300 Landesbibliothek  219'844  350'000   
300.503.00 Umnutzung Post- / Verwaltungsg. für Landesbibliothek .. 219'844  350'000   

304 Amt für Kultur  1'000'000  1'000'000  999'933 
304.565.00 Denkmalschutzsubventionen ....................................... 1'000'000  1'000'000  999'933 

321 Medien      -509 
321.563.00 Auf- / Ausbau Sendeanlagen Liecht. Rundfunkanstalt ..     -509 
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Konten der Investitionsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021 Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

4 Gesundheit  1'300'000  4'010'000  860'000 

400 Spitäler  1'300'000  4'010'000  860'000 
400.520.00 Darlehen Ostschweiz. Kinderspital St. Gallen ..............   80'000   
400.563.00 Neubau Liechtensteinisches Landesspital ................... 1'300'000  3'930'000  860'000 
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Konten der Investitionsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021 Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

5 Soziale Wohlfahrt  6'169'682 13'670'424 6'270'000 12'500'000 5'033'159 15'584'225

550 Invalidität  81'000     
550.564.01 Heilpädagogisches Zentrum ........................................ 81'000     

560 Wohnungswesen  5'249'100 13'670'424 5'000'000 12'500'000 3'615'800 15'584'225
560.520.01 Darlehen Wohnbau-Förderung .................................... 5'249'100  5'000'000  3'615'800 
560.620.00 Rückzahlung von Wohnbaudarlehen ...........................  13'670'424  12'500'000  15'584'225

570 Altersheime  458'927  570'000  558'680 
570.564.00 Investitionsbeiträge Land Alters- und Pflegeheime ..... 348'377  450'000  411'889 
570.564.01 Hochbausubventionen Land Alters- und Pflegeheime ... 110'550  120'000  146'791 

589 Sonstige Beiträge  380'655  700'000  858'679 
589.565.00 Liechtensteinisches Rotes Kreuz ................................. 380'655  700'000  858'679 

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2021

550.564.01 FinB Nr. 334/2021 CHF 81'000
560.520.01 FHG Art. 10 Abs. 2 Bst. f CHF 250'000
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Konten der Investitionsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021 Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

6 Verkehr  9'599'490  13'560'000  9'276'493 

600 Landstrassen, Brücken  9'599'490  13'560'000  9'276'493 
600.500.00 Bodenerwerb für Tiefbauten ........................................ 789'729  1'700'000  209'193 
600.501.01 Strassenverbesserungen und -neubauten.................... 7'387'998  10'160'000  6'615'806 
600.501.02 Brücken und Stützbauten............................................. 1'421'763  1'500'000  2'451'495 
600.562.00 Investitionskostenbeiträge Verkehrsinfrastruktur .......   200'000   



| 517| 517

Konten der Investitionsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021 Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

7 Umwelt, Raumordnung  3'079'072  5'000'000  3'102'405 

710 Amt für Umwelt  837'050  980'000  891'265 
710.564.01 Landessubvention Berggebietsentwicklung ................ 837'050  980'000  891'265 

750 Schutz vor Naturgefahren  2'013'234  3'870'000  2'102'622 
750.501.02 Gewässerbau ................................................................ 19'842  120'000  11'137 
750.501.03 Investitionen Rheinwuhr .............................................. 1'094'077  1'330'000  817'098 
750.562.02 Rüfeschutzbauten......................................................... 520'332  1'720'000  875'936 
750.562.03 Massnahmen Naturgefahren ....................................... 127'590  400'000  205'676 
750.562.04 Rutschsanierungen ...................................................... 251'392  300'000  192'775 

770 Natur- und Landschaftsschutz  228'788  150'000  108'518 
770.500.01 Bodenerwerb Naturschutzflächen ............................... 228'788  150'000  108'518 

Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2021

770.500.01 FinB Nr. 207/2021 CHF 70'000 



518 |518 |

Konten der Investitionsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021 Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

8 Volkswirtschaft  961'352 241'400 2'044'000 167'000 1'624'544 163'100

800 Landwirtschaft  44'000  44'000   
800.520.01 Kapitalerhöhung Genossenschaft Olma Messen ......... 44'000  44'000   

802 Strukturfördermassnahmen  917'352  1'700'000  704'544 
802.565.02 Förderung von landwirtschaftlichen Infrastrukturen ... 917'352  1'700'000  704'544 

803 Wirtschaftlichkeitsförderungen   241'400 300'000 167'000 220'000 163'100
803.520.00 Darlehen an Ein- und Ausstieg Landwirtschaft ...........   300'000  220'000 
803.620.00 Darlehensrückzahlungen an Ein- und Ausstieg ...........  241'400  167'000  163'100

830 Standortförderung      700'000 
830.520.00 Darlehen Bergbahnen Malbun .....................................     700'000 
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Konten der Investitionsrechnung Beträge in CHF

 Rechnung 2021 Voranschlag 2021  Rechnung 2020

Konto    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

9 Finanzen, Steuern       5'132

940 Vermögens- und Schuldenverwaltung       5'132
940.600.00 Verkauf Grundstücke Verw.-vermögen (Restbuchwerte) ..      132
940.606.00 Verkauf Mobilien Verw.-vermögen (Restbuchwerte) ..      5'000
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Zusammenfassung der Konten der Investitionsrechnung nach institutioneller Gliederung

Beträge in CHF

 Rechnung 2021  Voranschlag 2021 Rechnung 2020

Konto Segment   Ausgaben Einnahmen Ausgaben  Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 Allgemeine Verwaltung  ............................................... 14'157'384   18'250'000   10'613'114  

1 Öffentliche Sicherheit  ................................................. 2'605'307   3'368'000   1'878'985  

2 Bildung  ........................................................................ 2'737'841  2'094'743  4'300'000  1'890'000  4'218'492  2'197'275 

3 Kultur, Freizeit  ............................................................ 1'219'844   1'350'000   999'424  

4 Gesundheit  .................................................................. 1'300'000   4'010'000   860'000  

5 Soziale Wohlfahrt  ........................................................ 6'169'682  13'670'424  6'270'000  12'500'000  5'033'159  15'584'225 

6 Verkehr ........................................................................ 9'599'490   13'560'000   9'276'493  

7 Umwelt, Raumordnung  ............................................... 3'079'072   5'000'000   3'102'405  

8 Volkswirtschaft  ............................................................ 961'352  241'400  2'044'000  167'000  1'624'544  163'100 

9 Finanzen, Steuern  .......................................................      5'132 

 Total  ............................................................................ 41'829'971  16'006'567  58'152'000  14'557'000  37'606'616  17'949'731 

 Nettoinvestitionen  ..................................................... 25'823'404   43'595'000   19'656'885  







V. ANTRAG DER REGIERUNG





V.  ANTRAG DER REGIERUNG

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen stellt die Regierung dem Hohen Landtag den 

A n t r a g ,

der Hohe Landtag wolle

1. den Rechenschaftsbericht für das Jahr 2021 genehmigen;

2. die Landesrechnung für das Jahr 2021 genehmigen;

3. zustimmen, dass das Jahresergebnis in die Eigenmittel übertragen wird.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frau Landtagsvizepräsidentin,  
sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung.

 REGIERUNG DES

 FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN
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